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des Vaues und der Einrichtung . .

Elisabethstraße Nr. 10 in Düsseldorf,
Ankauf des Hauses ......

Gmschergeviet, Regelung der Vorflut und
Abwässerreinigung .......

— Wahl einer besonderen Kommission
zur Vorberatung dieser Vorlage . .

Engelsmann, Weingutsbesitzer, als Mit¬
glied des Prouinzilllllusschusses gewählt.

Entlastung von Rechnungen
Epileptiker, Haushaltsplan über die

Kosten der Unterbringung und des
Unterhalts.........

Erft-Melioration, Übernahme der Rest¬
schulden auf die Staatskasse . . .

Eröffnung des Prouinziallnndtages . .
Ersatzwahlen, für den Prouinziallnndtag,

deren Prüfung........
Erziehungsanstalt für schulentlassene,

männliche Fürsorgezoglinge ....
Essen, Prouinzial - Taubstummenanstalt,

Haushaltsplan........
Etatsperioden, Einführung von ein¬

jährigen ..........
Etatsüberschreitungen, deren Ge¬

nehmigung . ,.......
Eupen, Übernahme der Oestraße unter die

Prouinzialstraßen .......

F.
Fachkommisstonen, deren Konstituierung
Fachschulen, gewerbliche, Beihülfen zu

deren Unterhaltung ....

5eitt»z<»V<

der
Titzungs»
Protokolle

der
Anlagen

des
stenogra¬
phischen

Berichts

4? 88, 89 219

49 86, 67 229

28 — 101

21 191 52, 68

35 185
39 349 19,175

27 — 91

48 443
445,469

224

31 340,446 121

18, 51 144 36, 82,
257

18, 25, __ 36, 83,
26, 54 257

41 398 !95
5? 73, 77,

81, 88
270

44 — 207

18, 57 143 35, 266
11 — !

57 — 270

43 417 208

27 — 91

19 172 23, 52

57 — 270

22 90, 91 77

16 — 30

47 — 218

Fachwerthäuser des Rhein- und Mosel¬
tales, Herstellung von Bildern . . .

Familienwohnungen für die zweiten
Oberärzte, Bau von solchen ....

Feuer-Societät, Wahl des Direktors .
— Abänderung des Reglements . . .
— Haushaltsplan über die Nerwaltungs-

kosten ...........
— Vermögensstand derselben ....

Frostschäden auf Prouinzialstrasien, Auf¬
nahme einer Anleihe für die Beseiti¬
gung derselben ........

Fürsorgeerziehung, deren Entwicklung
in den Jahren 1901 und 1902 . .

— Minderjähriger, Haushaltsplan über
die Kosten .........

— Errichtung einer Prouinzial-Erziehungs-
anstalt ...........

— Änderungen der Vorschriften für dieselbe
Fürstenberg - Stammheim, Graf uun,

als Mitglied des Prouinzialausschusses
wiedergewählt ........

Galthaufen, Proninzial-Heil- und Pflege-
anstult daselbst, Haushaltsplan . . .

— Aufnahme einer Anleihe zur Bestreitung
der Baukosten ........

Gemeindewegebau, Erhöhung der Mittel
zur Unterstützung desselben ....

— Haushaltsplan Über den Fonds zur
Unterstützung desselben .....

Genossenschaft, Bildung einer — zur Rege¬
lung der Vorflut :c. im Emschergebiet

Gerlach, Polizeisergeant a. D., Petition
um Anrechnung der im Dienste der
Rheinischen Eisenbahngesellschaft zuge¬
brachten Zeit als pensionsfähige Dienst¬
zeit ............

Geschäftsberichte für die Rechnungsjahre
1900 und 1901 ........

Geschäftsordnnngstommifsion, deren
Konstituierung ........

Gewerbliche Zwecke, Haushaltsplan für
dieselben . .........

Gladiatoren-Mosaik in Krenznach, Bei¬
trag zu den Erwerbskosten ....

Grafenberg, Prouinzial-Heil- und Pflegc-
anstnlt, Haushaltsplan......

der
Ziynnaö'
Protokolle

31

Scltenzatjl

der
Anlagen

26
42
49

52

28

40

43
44

41

26

48

35

18, 25,
26, 54

49

16

16

47

25, 48

26

296,314

248,461
402
508

140

284

96

417
424

393

413,445
470

144

-,8, 89

476

des
stenogr»»
phischen
Bericht«
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Grafenberg, Veräußerung von Grund¬
stücken an die Stadtgemeinde Düsseldorf

— Kosten der Erweiterung :c. der Anstalt

— Kosten der baulichen Verbesserungen
der Prou--Heil- und Pslegeanstalt . ,

Dr, Grotthoff, Angriffe gegen die Ver¬
waltung oer Hebammenlehranstalt in
Köln ...........

Handwerker, Bewilligung von Zuschüssen
zur Errichtung uon Meisterkursen , ,

Haushattsdauer, Einführung einer ein¬
jährigen ..........

Haupt°Haltspla« und dazu gehörige
Haushaltspläne, erste Beratung , , ,
zweite Beratung .......

Haushattspla« des Provinzinllandtags,
des Prouinzialausschufses und der
Prouinzial-Lentral-Verwaltungsbehörde

— zur Zahlung uon Pensionen lc, an
Prouinzialbeamte und uon Witwen und
Naisengeldern sowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene .....

— über die Besoldungen uud persönlichen
Ausgaben der Prouinzialbeamten
H.. bei der Landesuersichenmgsanstalt

Nheinprovinz,
N, bei den Schiedsgerichten für Abeiter-

uersicherung ........
— der Rheinischen landwirtschaftlichen Be-

rufsgenossenschnft .......
— über die Verwaltungskosten der Rhei¬

nischen Prouinzial-Feuer-Societät . ,
— über die Verwaltungskosten der Landes¬

bank der Nheinprovinz.....
— der ProuinMl-Taubstumniencmstalt zu

Aachen ..........
' — der Prouinzilll-Tllubstummenanstalt zu

Nrühl...........
— der Promnzial-Tllubstummenanstalt zu

Glberfeld .........
— der Promnzilll-Taubstmnmenllnstlllt zu

Essen und der damit verbundenen Anstalt
für schwachbegabte Taubstumme zu
Essen-Huttrop........

— der Prouinzilll-Taubstummenanstalt zu
Kempen ..........

Seitenzahl

der
^Sitzung«.
protololle

28
48

48

84, 55

47

19

16
55

44

44

44

44

52

32

2?

2?

27

27

27

der
Anlagen

des
ssenogra»
Phischen
Berichts

286 ioa
442,444

45U
223

443,444
460,464

223

— 132,260

88, 89 219

472 23, 52

N2 IN
261

— 208

— 209

^ 210

— 211

— 246

— 124

— 91

— 91

— 9l

— 01

- 91

Haushaltsplan der Prouinzial - Taub¬
stummenanstalt zu Neuwied und der
damit verbundenen Anstalt für schwach-
begabte Taubstumme ......

— der Prouinzial-Taubstummenllnstalt zu
Trier...........

— der Prouinzial-Tllubstummenanstalt zu
Cöln ...........

— über die Verwendung 1. der Wilhelm-
Augusta-Stiftung, 2. des uon der
Taubstummenanstalt Löln zurückgenom¬
menen Unterstützungsfonds und 3. des
Unterstützungsfonds für entlasseneTaub¬
stumme ..........

— der Prouinzial-Blinden-Unterrichtscm-
stlllt zu Düren „Elisabeth-Stiftung" .
Anlage H, Voranschlag für den Arbeits-

betrieb,
— der Prouinzial-Blinden-Unterrichtsan-

staltzu Neuwied „AugusteViktorill-Hllus"
— über den Unterstützungsfonds für Blinde
— für das Hebammenwesen einfchliesilich

der Prouinzial - Hebammen-Lehranstalt
zu Cöln.........

— über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemaßheit des Ge¬
setzes vom 2, Juli 1900.....

— über die Unterstützung milder Stiftungen
und Wohltlltigkeitsanswlten, sowie über
die Kosten der Unterbringung und des
Unterhalts uon Epileptikern, Idioten
und Blinden aus der Nheinprovinz,
welche bezw. deren Angehörige keinen
Anspruch auf öffentliche Armenpflege
haben ...........

— der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Andernach ........

— der Prouinzial-Heil- und Pslegeanstalt
zu Bonn..........

— der Prouinzial-Heil- und Pflegeaustalt
zu Düren..........

— der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Gllllhausen........

— der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Grafenberg........

— der Prouinzial-Heil- «nd Pflegeanstalt
zu Merzig .........

-— für die Verwaltung des Landarmen¬
wesens der Nheinprovinz .....

der
Sitzung««
Protokolle

27

Keite»z»yl

der
Anlagen

2?

27

27

28

28
28

28

40

44

26

26

26

26

26

26

28
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Haushaltsplan der Polizeistrafgelder¬
fonds und des Ehrenbreitsteiner allge¬
meinen Armenfonds (Staatsnebenfonds)

— für die erweiterte Armenpflege auf
Grund des Gesetzesvom 11. Juli 1891

— der Prouinzial-Arbeitsanstalt z» Brau¬
weiler ...........

— des Landarmenhauses zu Trier. . .
^ über die Kosten der Leitung und Be.

aufsichtigung der baulichen Untcrhalt-
ungsarbeitenin den Prouinzialaustalten

— der Provinzialstrasien-Verwaltung . .
Anlage H,, Voranschlag über die Ver¬

wendung des Fonds für den Neubau
von Promnzialstlllßeu.....

Anlage U, Voranschlag über die Ver¬
wendung des Gisenbcchnfonds . ,

Anlage <ü, Voranschlag über die Ver¬
wendung des Fonds zur Unter,
stützung des Gemeinde- und Kreis-
Wegebaues ........

— für die Verwaltung der landwirtfchaft-
lichen Angelegenheiten der Prouinzial-
verwaltung.........
Anlage H,, Voranschlag für die Prouin-

zial-Wein- und Obstbauschulein Trier
Anlage L, Voranschlag für die Pro-

vinzial-Wein- und Obstbauschule in
Kreuznach .........

Anlage 0, Voranschlag für die Pro-
vinzial-Wein- und Obstbauschule in
Ahrweiler.........

— über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von Viehentschäbigungen
infolge ») uon Rotz und Lungenseuche
(Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, be¬
treffend Abwehr und Unterdrückung uon
Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom
12. März 1881), b, uon Milzbrand
oder Rauschbrand (Gesetz vom 22. April
1892, betreffend die Entschädigung für
an Milzbrand gefallene Tiere) . . .

—- für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und
Wissenschaftbetreffen, (§ 4 Nummer 6
des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875)

— der Provinzialmuseen zu Bonn und
Trier.........

— für gewerbliche Zwecke , . ,

der
VilMig«-
Protokolle

5eitenz»t)l

der
Anlagen

de«
stenogra»
Phischen
Berichts

28 — 1U1

28 — 9?

29 __ 101
29 —' 102

28 98
85 131!

35 — 135

35 — 135

35 — 136

!9 — 5?

19 57

19 — 57

19 57

20 — 62

44 — 218

44 213
47 — 218

Hebammenlehranstalt in Glberfeld, Be¬
schaffung der Bau uud Einrichtungs¬
kosten ...........

— in Cöln, Petition des I)r. meä. Grolthoss
Hebammenwesen, Haushaltsplan über

dasselbe und die Hebammenlehranstalt
zu Cöln..........

Heil- und Pflegeanftalten, Haushalts¬
pläne für dieselben.......

— Aufnahme einer 2. Anleihe für Ver¬
besserungen :c, in denselben ....

Heimbach, Beihülfe zur Instandsetzung
der Burg..........

Heinsberg, Beihülfe zur Wiederherstellung
des Hochgrabes der Herren u. Heinsberg

Heisina, Landrat, als stelluertreteudes Mit¬
glied des Prouinzialnusschusses gewählt

Heufer, Geheimer Kommerzienrat, als stell¬
vertretendes Mitglied des Prooinzial-
ausschusses wiedergewählt . . , ,

Hilden, Beihülfe zur Wiederherstellung der
evangelischen Pfarrkirche .....

Hochbanten, Aufnahme einer 2. Anleihe
für ihre Ausführung......

HöVel, Freiherr Clemens von, als stell¬
vertretendes Mitglied des Prouinzial-
ausschusses gewählt ......

Homberg, Bau einer Brücke über den
Rhein ...........

Hue«t, Kommerzienrat, als stellvertretendes
Mitglied des Provinzialausschusses ge¬
wählt ...........

I.
Idiote, Haushaltsplan über die Kosten der

Unterbringung und des Unterhalts .
Irrenärzte, Verbessern,!«,der Verhältnisse

derselben ........
— deren wissenschaftlicheFortbildung

Irre Verbrecher, Station für solche in
Düren.........

Kaiser-Wilhelm»Museum in Crefeld,
Bewilligung eines Beitrags . , . .

K««alanschlüsse der Prouinzialnnstalten
in Trier an den städtischen Kanal.

Kett«nz»yl

der
Eiyung«»
Protokolle

der
Anlagen

48 443/145
469

31, 55 —

28 —

26 —

48 442 ff.

31 308,333

3l 310,384

41 398

41, 57 398

31 306,327

48 442

41 398

35 427

41 398

44 —

26 217
26 248

48 442,444
456

25, 48 476

48 446,476

de«
stenogra»
phischen
Bericht«

224

132,260
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der

proiololle

Keller, Landes-Ökonomierat, als stellnertr.
Mitglied des Prouinzinlausschnsses ge¬
wählt ,..........

Kempen, Provinzial-Taubstnmmenanstnlt,
Haushaltsplan........

Kempfeld'Katzenloch, Übernahme des Ge¬
meindeweges unter die Provinzialstraßen

Kerner, pensionierter Taubstummenlehrer,
Petition wegen seiner Versetzung in
den Ruhestand ........

Klausener, Landesrat, Geh. Regierungs¬
rat, Wahl desselben auf eine weitere
12jährige Amtsdauer......

vi. Klein, Versetzung des Landeshaupt¬
manns in den Ruhestand ....

Kleinbahnen, Förderung des Baues der¬
selben ...........

Kommissare zur Mitwirkung bei den Ge¬
schäften der Königlichen Nentenbant in
Münster ..........

Kommission zur Unteruerteilung der
Landlieferungen ans die Kreise . . .

Kommisstone«, deren Wahl und Kon-
stituirung..........

— für die Vorberatung der Vorlage, betr.
Regelung der Vorflut im Emschergebiet

— zur Vorbereitung der Wahl des Landes¬
hauptmanns .........

Kommunalbeamten, Witwen- und
Waisenversurgungsanslalt, Feststellung
des Veitragssatzes und Änderung der
Satzungen..........

Kommunalwegebau, Verstärkung der
Mittel zur Unterstützung desselben

— Haushaltsplan über den Fonds zur
Unterstützung desselben .....

Konstituiruug des Prouinziallandtags .
— der Abteilungen........
— der Kommissionen .......

Kreistommunalverbände «., Nuhe-
gehaltslasse, Änderung der Satzungen

Kreis«, Übertragring von Provinzialstraßen
gegen Rente .........

— Kommission zur Unteruerteilung der
Landlieferungen auf dieselben . . .

Kreiswegebau, Verstärkung der Mittel
zur Unterstützung desselben ....

— Haushaltsplan über den Fonds zur
Unterstützung desselben .....

Kettenzayl!

41

27

28

43

41

21

39

40

41

1«

26

26

53

35
11
15
16

53

35

41

35

der
Anlogen

388

90, 91

86, 8?

4U1

191

349

395

397

607

597

344

397

de«
stenogra«
Mschen
«nicht«

194

9l

79

202

197

66

19, 175

192

193

30

36

88

250

16,136

136
3

29
30

248

141

193

16, !36

136

Kreuznach, Beihülfe für den Vau einer
Nllhebrücke .........

— Haushaltsplan für die Prouinzinl-
Wein- und Obstbauschule daselbst . .

— Übernahme der Kosten des Vaues und
der Ginrichtung dieser Schule . . ,

— Bewilligung eines Beitrages zu den
Grwerbskosten des Gladiatoren-Mosaiks
daselbst ...........

Kunsthistorische Ausstellung l»02,
photogrnphische Aufnahmen . . . .

Kunst und Nissenschaft, Haushaltsplan für
die Verwaltung der sie betreffenden
Angelegenheiten ........

der
Sitzungö-
protoiolle

25

19

20

Seitenzahl

der
Anlagen

L.
Landarmenhaus, Haushaltsplan für

dasselbe .........
Landarmenwesen, Steigerung der Kosten

desselben .........
— Haushaltsplan für dasselbe . . ,

Landbnrgermeistereien, Ruhegehalts¬
kasse, Änderung der Satzungen, . .

Landesbank, deren Entwickelung . . .
— Abänderung des Statuts derselben .
— Haushaltsplan über die Verwaltungs¬

kosten derselben ........
— Vermögensstand derselben . , . .

Landesbauämter, Verminderung und
andere Einteilung derselben . , . .

Landeshauptmann, Dr. Klein, Ver¬
setzung desselben in den Ruhestand .

— Wahl desselben ........

Landtag, Eröffnung desselben ....
Landtagsmarschälle, Anbringung von

Erinnerungszeichen an dieselben , .
Landesrat, Geh. Negierungsrat, Klausener,

Wiederwahl desselben ......
— I)r. Brandts, Wahl zum Direktor der

Prouinzial-Feuer-Societät . . , .
Landes-Versicherungsanstalt, Haus¬

haltsplan über die Besoldung der bei
ihr beschäftigten Promnzialbeamten

Landesversicherungsräte, deren Auf¬
führung im Reglement über die dienst¬
lichen Verhältnisse, bezw. Societäts-
Reglement .........

25, 48

31

44

29

28

58

22

32

49

21

17, 19
26, 30

11

31

41

42

44

49

427

182,442
444

476

296,814

de«
sten»»ro»
tchischen
Berichts

593

244

140

479

191
171,288

292

401

402

504,507
518,525

526

16, 83

5?

63,224

82, 225

114

213

102

!4
100

247
21
76

124

229

66
38, 83

107
1

112

197

198

210

242,246
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der
Sitzung«»
Protokolle

Landgemeinde«, Nuhegehllltskasse, Än¬
derung der Satzungen ,,..,-

Landwirtschaft, Mehrerfordernis für
diese im Haushaltsplan für 1903 . ,

Landwirtschaftliche Angelegenheiten,
Haushaltsplan für die Verwaltung
derselben ..........

Landwirtschaftliche Vernfsgenossen-
schaft, Verfolgung von Regreßan-
sprüche seitens derselben gegen Nckerer
Julius Klein in Kleinsiepen, , . .

— desgleichen gegen Väcker Hugo Wirbel¬
auer zu Trompete.......

— Haushaltsplan über die Besoldungen der
bei ihr beschäftigten Prouinzialbenmten

Leutesdorf, Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche , , , ,

Lobberich, Verleihung der Städteordnung
an die Gemeinde.......

Lsttnig, Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche , . . .

M.
Mehring, Beihülfe für den Bau einer

Moselbrücke ........
Meisterkurse für Handwerker, Bewilligung

von Zuschüssen für solche , . . .
Melchers, Gutsbesitzer, als Mitglied des

Provinzilllllusschusses gewählt , . .
Meliorationsfonds, Vermögensstand

desselben ..........
Meliorationsgenossenschaften, der

Erst und Niers, Übernahme der Rest¬
schulden derselben auf die Staatskasse

Merzig, Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
daselbst, Haushaltsplan .....

— Kleinbahn nach Büschfeld, Beteiligung
der Prouinz an derselben ....

— Kosten der Erweiterung der Anstalt .

— Kosten der baulichen Verbesserungen
der Anstalt.........

Kettenzayl

der
Anlagen

Minderjährige, Fürsorgeerziehung, Haus¬
haltsplan über die Kosten , . . .

— Errichtung einer Erziehungsanstalt für
die Fürsorgeerziehung......

— Änderungen der Vorschriften für die
Fürsorgeerziehung.......

5:;

19

20

2»

44

31

53

31

593

des
stenogra»
Philchen
«ericht«

3,)

47

41

18, 57

26

39
48

48

4U

43

44

188

189

304,325

88, 89

306,326

427

88, 89

398

140

143

351
442,444

453

442,444
460,464

417

424

247

15

57

66

66

21 l

116

8, 253

116

16

219

196

35

«4

178
223

223

181

203

206

der
Sitzung««
Protokolle

Montjoie, Beihülfe zur Erhaltung der
Burgruine.........

Mosnit'Gladiatoren in Kreuznach, Bei¬
trag zu den Erwerbskosten . . . ,

N.
Nebenbahn Wichl—Waldbroel-Mors-

bnch, Darlehen für Grunderwerbskosten
Nels, Fabrikant, als Mitglied des Pro-

uinzialausschusses wiedergewählt , ,
Neubau vonProvinzialstraszen, Haus

haltsplnn über den Fonds , . , .
Neuwied, Prouiuzial-Taubstumnienanstalt,

Haushaltsplan........
— Errichtung eines neuen Schulgebäudes

für die Taubstummenanstalt , , .
— Errichtung einer Direktorwohnung bei

der Blindenanstalt.......
— Errichtung einer Turnhalle :c. . . .
— Provinzial-Blindenanstalt, Haushalts¬

plan ...........
— Kosten des Neubaues der Prouinzial-

Nlindenanstlllt daselbst.....
Neviges, Beihülfe zur Erbreitenmg der

Provinzialstraße im Orte.....
Niers « Meliorationsgenossenschaft,

Übernahme der Nestschulden derselben
auf die Staatskasse......

Kcttenzxyl

der
Anlassen

O<
Oberärzte, Anstellung zweiter an den

Irrenheilanstalten.......
— Bau von Familienwohnungen für die

zweiten Oberärzte .......
VberersaijtoMMissionen, Wahl der Mit¬

glieder 2c...........
Dberinspektore« bei der Provinzial-

Feuer-Soeietät ........
Dverwefel, Beihülfe zur Wiederherstellung

des Innern der Liebfrauenkirche .
Destraße in Eupen, deren Übernahme unter

die Provinzialstraße».....
Nrtsarmenvervände, Bewilligung von

Beihülfen an unvermögende....

P
Penstonen an Vrouinzalbeamte, Haus¬

haltsplan zur Zahlung.....

31

25, 48

17, 40

1!

35

27

27

27
27

28

48

18, 35,
57

!8, 57

26

26

43

49

476

19,121

82, 225

143

248

248

403

507

des
stenogra»
Mschen
Belicht«

394 32, 180

398 194

— 135

— 91

279,446 93

282,449 95, 224
282,449 95, 224

— 96

442,443 223
448

35, 270

3! 308,329

22

44

90, 91

98

35, 266

83

224

200

242,246

117

77

209



XIV 43. RheinischerProviuziallandtag, AlphabetischesSachregister.

Pensionierung der Prouinzialbeamte»,
Änderung des Reglements , , , ,

Peters, Gutsbesitzer, als Mitglied des Pro-
uinzialausschnsses wiedergewählt , .

Petition des Ackerers Julius Klein in
Kleinsiepen um Abstandnahme von der
Verfolgung eines Ersatzanspruches der
Rheinischen landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft.........

— des Bäckers Hugo Wirbelauer in Trom¬
pete, desgleichen ........

— der Gemeinde Neoiges um eine Bei¬
hülfe zur Erbreiterung der Promnzial-
strnßen ...........

— der Gemeinde Rötgen im Kreise Mout-
joie wegen Ausgleichung der Einquar-
tierungslnst .........

der Stadt Merzig wegen Ausgleichung
der Eingunrtiernugslasl.....

— der Stadt Lupen um Übernahme der
Oestraßc nnter die Prouinzialstraßen

— der Neerponter Ringofenziegelei zu
Geldernueert wegen der (Erhebung uun
Vorausleistungen .......

— der Gelderner Ningofengesellschaft in
derselben Angelegenheit .....

— des Bürgermeisters in Kempfeld wegen
Übernahme des Gemeindeweges Kenlp-
feld-Katzenlochals Prouinzialstrahe ,

— der Gemeinde Dillingen um Bewilligung
eines Prouinzialzuschusses zur Erbrei«
terung der Prouinzialstrahe , ....

— der Stadt Aachen und der Gemeinden
Eynatten und Naeren wegen Übernahme
der Naerener Präniienstraste ....

— des Tanbstmnmenlehrers Kerner wegen
seiner Versetzung in den Ruhestand .

— der Strastenaufseher um Erhöhung des
Diensteinkonnnens und der Beilegung
des Titels „Straßenmeister" . . .

— der Tllubstummenlehrer w. um ander¬
weit« Regelung des Diensteinkommens

— der Witwe des Straßencmffehers von
Dussartzum Erhöhung des Witwengeldes

— des Polizeisergeanten a, D. Gerlach
um Anrechnung bei der Rheinischen
Vahngesellschaft verbrachter Dienstzeit

der
NtzüNg«.
piotnlolle

32

41

20

20

18,
7

21

22

22

23

2!)

32

43

48

48

4!)

49

Seit«»,««

bei
Anlagen

I
des

stenogr»»
phischen
Bericht«

841 122

«98 l!)5

188 66

189 66

— 35, 270

88, 89, 68
I91,23«i

8«, 87, 68
>91,240

90, 91 77

90, 9! 7?

90, 91 78

90, 91 79

90, 91 102

88, 89 125

86, 87 202

86, 8? 227

86, 87 228

86, 87 229

88, 89 229

Petition des Rheinischen Städtebundes um
Änderung der Satzungen der Nuhege-
haltskassederKreiskommunalverbände«.

— der Straßenllufsichtsbeamten >nn andere
Regelung des Gehalts und Anstellung
auf Lebenszeit ........

— der Gemeinde Lobberich um Befürwor¬
tung der Verleihung der Städteordnuug

— des Bürgermeisters von Süchteln um
Beihülfe für eine Niersbrücke . . ,

— des Dr, 7ne<I. Grotthoff in Sachen der
Hebammenlehmnstalt in Cöln . . .

Pflegepersonal an den Prouinzial-Heil-
und Pflegeanstalten, Anerkennung für
dnsfelbe ..........

Photographifche Aufnahmen der 1902
ausgestellten Kunstwerke .....

Polizeistrafgelderfonds, Haushaltsplan
derselben ..........

Präzipnalleistungen zum Wegebau. ,
Provinzialabgave, deren Erhebungfür

1903 ...........
— Mehreinnahmen aus derselben zur Ver¬

fügung des Prouinziallandtags . . ,
Provinzialanstalten.Hllushaltsplllnüber

die Kosten der Leitung und Beaufsich¬
tigung der Unterhaltungsarbeiten in
denselben ..........

— Anschluß derselben in Trier an den
städtischen Kanal .......

Provinzial-Arbeitsanstatt zu Brau-
weiter, Haushaltsplan für dieselbe . .

Provinzialausfchnß, gewählt als Kom¬
mission zur Unterucrteilung der Land¬
lieferungen auf die Kreise ....

— Neuwahlen für denselben .....
— Haushaltsplan für denselben. . . .
— Reduzierung des Dispositionsfonds

desselben ..........
Provinzialveamte, Änderung des Pen¬

sionsreglements für dieselben . . .
— Änderung des Reglements über die

Witwen- und Waisenfürsorge . . .
— bei der Landes-Versichernngsanstalt ic.

beschäftigte, Haushaltsplan über die
Besoldungen .........

— bei der landwirtschastlichen Berufs¬
genossenschaft beschäftigte, Haushalts¬
plan über die Besoldungen ....

S«tten,«bl

der
Sitzimg«-
piotololle

53

58

53

54

34, 55

31

28
22

44

44

der
Anlage«

88, 89,
600,606

86, 87

88, 89

296,814

245

114

106

28 — 98

48 446,476 224

29 — 101

41 397 193
41 896 194
44 — 206

— — 261

32 341 122

82 343 123

be«
ftenogra«
philchen
Bericht«

246

252

8, 253

253

132,26«

87

114

101
76

11, 261

210

211



43. RheinischerProvinziallandtag, Alphabetisches Sachregister, XV

Provinzial-Blindenansiatten, Errich¬
tung einer Dienstwohnung für den
Direktor in Neuwied......

— Errichtung zweier Turnhallen in Düren
und Neuwied .........

— Haushaltspläne dieser Anstalten . .
— Kosten des Neubaues einer Anstalt zu

Neuwied ..........
Pr«vinzial-Grzieh«ngsa«statt, Errich¬

tung einer solchen für schulentlassene
männliche Fürsorgezöglinge , , , .

Provinzial-Fener-Societät, Wahl des
Direktors..........

— Abänderung des Reglements, , . .
— Haushaltsplan über die Verwaltungs-

kosten ...........
— Vermögensstand derselben , . . .

Provinzial ° Feuer » Versicherungs¬
anstalt, Einführung dieserNenennung

Provtnzial«Hebammenlehra«stalt in
Cöln, Haushaltsplan für dieselbe , ,

— Angriffe des Dr, Grotthoff gegen die
Verwaltung derselben ......

— in Elberfeld, Kosten des Vanes und
der Einrichtung........

Provinzial-Heil» u. Pftegeanstalte«,
Verbesserung der Verhältnisse der Ärzte

— Haushaltspläne dieser Anstalten .
— Ginrichtung von Apotheken in diesen

Anstalten ..........
— Verbesserungen in diesen Anstalten

Provinziallandtag, dessen Eröffnung ,
— Wahl des Vorsitzenden nnd stellver¬

tretenden Vorsitzenden ......
— Wahl der Schriftführer.....
— Prüfung der Wahlen zu demselben .
— jährliche Berufung desselben. , , .
— Haushaltsplan über die Kosten desselben
— Verwendung des Dispositionsfunds

desselben ..........

^ Reduzierung des Dispositionsfonds ,
^ Schluß des Provinziallandtags. , .

Provinziallandtags ° Abgeordnete,
Verzeichnis der anwesenden . . , ,

^- Mitteilung der verstorbenen . . . ,
— Mitteilung der durch Mandatsnieder-

l«gung ausgeschiedenen .....

der
^Gihmigö«
protololle

27

27
28

48

4,-!

42
49

49

28

34, 55

48

26
26

48
11

II
42

13, 57
19
44

25, ZI,
48

61

1
12

12

Seiienzoy«

der
Anlogen

des
stenogr»»
Mlchen
Bericht«

282 95

282,446 95
96

442,443
448

223

417 203

402 198
503 24,

^ 246
!4« —

503 243

— 97

— 132,260

443,445
469

224

247 83
— 84

87
442 ff. 223

1

65 3
— 4
— 7, 270
172 23, 52
^ 208

293,476 114,225

261
— 271

- 5

— 5

ProvinzialMUseen, Haushaltsplan über
die Verwaltung derselben .....

— Erweiterung des Museums in Trier .
Provinzialstraßen, Übernahme der Oe-

straße in Lupen unter dieselben , .
— Erhebung von Vorausleistungen auf

denfelben ..... , . , , ,
— Übernahme des Gemeindeweges Kenip-

feld-Katzenluch unter die Prouinzinl-
straßen ...........

— Übernahme der Naerener Prämienstraße
unter die Provinzialstraßen , , , ,

— Übertragung von solchen auf Kreise
gegen Rente .........

Provinzial'Straßenaufselier, Petition
nm Erhöhung des Diensteinkommens
und Veilegnng des Titels „Strasien-
meister" ..........

Provinzial-Vtraßenverwaltung, Ver¬
äußerung von entbehrlichen Grnnd-
stücken ...........

— Aufnahme einer Anleihe für Zwecke
derselben ..........

— Haushaltsplan für dieselbe . . . ,
— andere Einteilung der Vauämter , ,

Provinzial ° Xanbstummeuanstalte«,
Haushaltspläne ........

Übernahme der Anstalt in Cöln , . , .
— Errichtung eines neuen Schulgebäudes

für die Anstalt Neuwied.....
— Einrichtung von Kursen zur Heilung

des Stotterns........
Provinzial-Tauvstnmmenlehrer, Pe¬

tition um andere Regelung des Dienst¬
einkommens .........

Provinzialumlage, deren Erhebung für
1903 ...........

Provinzialverband, Vermügensstand
desselben ..........

Provinzialvervsnde, Überweisung wei¬
terer Dotationsrenten an dieselben .

Provinzialverwaltung, deren Ergebnisse
in den Rechnungsjahren 1901 uud 1902

Provinzial-Wein- u. Dbstbauschule«,
Haushaltspläne für dieselben , . ,

— Errichtung der Schulen in Ahrweiler
und Kreuznach ........

Prüfung der Wahlen zum Provinzial«
landtag ...........

der
^Sitzungs-
protolollc

44
35

K«it«nz«yl

der
Anlassen

22

23

32

35

48

17, 29

28
35
49

27
27

27

27

48

55

!7, 56

54

16

19

20

13, 57

446

90, 91

245

90, 9!

88, 89

343

86, «7

287

284

479

271

279,446

276

86, 87

114

109,123

92, 647

182,442
444

des
stenogra¬
phischen
Bericht«

213
133

77

76

79

l25

14!

227

32,103

98
133
229

91
92, 95

93, 224

93

228

11, 27,
261

20, 29,
264
253

1«

5?

63, 224

7. 270



XVI 43. Rheinischer Provinziallcmdtcig, Alphabetisches Sachregister.

R.
Raeren'er Prnmienstraße, Übernahme

unter die Zahl der Prouinzialstraßen
Rechnungen, deren Entlastung. , . .
Reglement über die Pensionierung der

Prouinzialuenmten, Änderung desselben
— über die Fürsorge für die Witwen« und

Waisen der Prouinzialbeamten, Ände¬
rung desselben ........

— für die Prouinzial-Feuer-Societät,
Änderung desselben ......

— zur Ausführung des Gesetzes wegen
Überweisung weiterer Dotationsrenten
an die Prouinzialuerbnnde , , , ,

Religuienschreiue, Wiederherstellung uon
solchen ...........

Nemage«, Beihülfe zur Wiederherstellung
der kath, Pfarrkirche......

Rentenbank iu Münster, Wahl der
Kommissare zur Mitwirkung bei den
Geschäften ..........

Dr. Nenvers, Wahl zum Landeshaupt¬
mann ...........

Ruhegehaltskasse, der Landbürgcr-
meistereienlc., Änderung der Satzungen

— der Kreislommunaluerbände lc., Ände¬
rung der Satzungen......

Ruhrort, Bau eiuer Brücke über den
Rhein ...........

der
Sitzungs-
protololle

32
57

Saarbrücken, Beihülfe zur Wiederher
stellung der Fignren auf der Ludwigs¬
kirche ..........

Satzunge« der Ruhegehaltstasse der Land¬
bürgermeistereien «,, Änderung der¬
selben ..........

— der Nuhegehaltskasse der Kreiskom-
munnlvcrbände:c,, Änderung derselben

— der Witwen« und Waisenuersorgungs»
anstatt für Kommunalbeamte, Ände¬
rung derselben ........

Schiedsgerichte für Arbeiteruerficherung,
Haushaltsplan über die Besoldung der
bei dieser beschäftigten Prouinzial¬
beamten ..........

Schluß des Provinziallandtags ....
Schmidt Von Schlviud, Oberstleutnant

a. D., als Mitglied des Prouinzial-
ausschusses wiedergewählt ....

Zeltenzahl

der
Anlagen

32

82

49

54

3!

3!

4»

3t

53

53

35

31

53

53

44
61

41

88, 89

34 t

343

503

647

!08,328j
330

302,321

395

288

593

597

427

de«
stenogr»»
plsilchen

Bericht«

125
27U

122

123

24!

253

!1?

116

192

108,131

247

248

8, 1«,
132

300,318 115

593 247

597 248

607 250

210
— 271

398 194

Schriftführer, deren Wahl.....
Siegburg, Bewilligung einer weiteren

Beihülfe zur Wiederherstellung der
Neliquienschreine .......

Siegregulierung, Bewilligung eines
Prouinzialzuschusses ......

Sitzungssaal im Ständehause, künst¬
lerische Ausschmückungdesselben . .

Ssberuheim, Beihülfe zur Wiederher¬
stellung der evangelischen Kirche . ,

Staatsstraßen vormalige, Erhebung uon
Vorausleistungen auf denselben . .

Stadtgemeinde«, Nuhegehaltskasse, Än¬
derungen der Satzungen .....

Städtebund Rheinischer, Petition um
Äuderung der Satzungen oer Nuhe¬
gehaltskasseder Kreiskommunaluerbände

Städteordnung, Verleihung derselben au
die Gemeinde Lobberich .....

Ständefonds des Provinziallandtags,
Bewilligungen aus demselben . . .

— des Provinziallandtags, Reduzierung
desselben auf 90 000 Mark ....

Ständehaus, künstlerischeAusschmückung
des großen Sitzungssaales ....

Statut der Landesbank, dessen Änderung
Statut II, des Provinzialuerbnndes, dessen

Änderung ..........
Steeg, Beihülfe zur Wiederherstellung der

evnng. Pfarrkirche.......
Stiftungen milde, Haushaltsplan über

die Unterstützung derselben ....
Stottern, Einrichtungen zur Heilung des¬

selben ...........
Straßenaufseher, Petition um Erhöhung

des Diensteinkommens und Beilegung
des Titels „Straßenmeister" . . .

Straßeuaufsichtsveamte, Petition um
andere Regelung des Gehalts und An¬
stellung auf Lebenszeit .....

St. Vity, Errichtung einer Winterschnle
daselbst ..........

Suchtet«, Petition des Bürgermeisters iu
— um eine Beihülfe für eine Niers-
brücke ...........

— Beschaffung der Mittel zum Bau der
Prouinzial-Heil« und Psiegeanstalt
Iohannistal.........

der
Nitzungs»
Protokolle

11

Seitenzahl

der
Anlagen

31

19

31

3 t

22

53

53

53

25, 31
48

31
22

17, 29

31

44

27

48

53

19

54

48

de«
ftenogl»'
Plüschen
Verichtö

308,330

172

290

300,316

245

59?

88, 89.
«00,606
88, 89

293

290
244

287

306

276

86, 87

86, 87

443,445
473
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T.
Taubstummenanstalt in Coln, Um¬

wandlung derselben in eine Prouinzial-
anstalt ...........

— in Neuwied, Errichtung eines neuen
Schulgebäudes ........

—- in Neuwied, Errichtung einer Turnhalle
Taubstummenanstalten, Haushalts-

Haltspläne für dieselben .....
— Errichtung von Kursen zur Heilung

des Stotterns........
Taubstummenlelirer, Petition um andere

Regelung des Diensteinkommens . ,
Trier, Haushaltsplan der Provinzial-Wein-

und Obstbauschule daselbst . . , ,
— Haushaltsplan der Prouinzial Taub¬

stummenanstalt ........
— Haushaltsplan des Laudarmenhauses ,
— Haushaltsplan für die Verwaltung des

Prouinzialmuseums ......
— Ausführung obligatorischer Kannlcm-

schlusse der Prouinzialaustalten . . .
-— Erweiterung des Prouinzialmuseums .

Turnhalle«, Errichtung uon solchen bei
den Blindenanstalten in Düren und
Neuwied..........

u.
Umlage, deren Erhebung für 1903 . ,

— Mehreinnahmen aus derselben zur Ver¬
fügung des Pruuinziallandtages . ,

Unterhaltungsarbeiten in den Pro-
uinzialanstalten, deren Leitung und
Beaufsichtigung ........

Unterstützung milder Stiftung«!, Wohl¬
tätigkeitsanstalten, Haushaltsplan , ,

Unterstützungen, Haushaltsplan znr
Zahlung von solchen an Prouinzial-
beamte und Hinterbliebene . . , .

Unterstützungsfonds für Taubstumme,
Haushaltsplan........

— für Blinde, Haushaltsplan , . . .

V.
Dr. Venn, Sanitätsrat, als stelluer-

tretendes Mitglied des Provinzialaus-
schusses wiedergewählt......

Veräußerung uon entbehrlichen Grund¬
stücken der Straßenuerwaltung . . .

Zeiteuzayl

der
Sitzungs»
protololle

der
Anlagen

27 271

27
27

279,446
446

27 ^

27 276

48 86, 87

19 —

27
29 —

44 —

48
35

446,476
446

27 446,449

55 114

— 106

28 -

14 —

44 —

27 —
28

41 398

17, 29 287

des
sienoüro»
Plsischen
Ä«icht«

92, 95

93, 224
95, 224

91

93

228

5?

91
102

213

224
133

95, 224

11, 27,
261

98

207

209

91
96

195

32,103

Veräußeruug uon Grundstücken bei der
Prouinzinl-Heil- und Psiegeanstall Gra¬
fenberg ..........

Verbrecher, irre, Station für solche in
Düren ,..........

Vereins-Taubstummeuaustalt in Colu,
Umwandlung in eine Prouinzialaustalt

Verlosnng der Abteilungen.....
VermögensstanddesProuinzialuerbcmdes

— der Landesbank ........

— Provinzial-Feuer-Societät , . , .
Versicherungsanstalt, Haushaltsplan

über die Besoldung der bei ihr be¬
schäftigten Prouinzialbeamten . . .

Verwaltungsberichte für die Rechnungs¬
jahre 1900 und 1901 ......

Nerwaltuugstosten, deren Höhe . ,
— der Landesbnnk, Haushaltsplan über

dieselben..........
Vieyentschädigungen, Haushaltsplan

über den Fonds für die Gewährung
solcher ..........,

St. Vith, Errichtung einer Winterschule
dortselbst..........

Vorausleistungen, für den Wegebau .
— Petition der Neerponter Ringofenziegelei

in Geldern-Veert wegen Herabsetzung
derselben..........

— Petition der Gelderner Ringofengesell-
fchaft wegen Herabsetzung derfelben ,

Vorbericht zu den Haushaltsplänen . .
Vorstut, Nildung einer Genossenschaft zur

Regelung der — im Emschergebiet ,
Vorlagen, Verzeichnis derselben für den

Prouinziallandtllg.......
Vorschriften für die Ausführuug der

Fürsorgeerziehung Minderjährger,
Änderungderselben ......

Vorsitzender, Wahl desselben . , . .
— stelluertretender, Wahl desselben . .

W.
Wahl des Vorsitzenden des Prouiuzial-

landtags ..........

— des stellvertretenden Vorsitzenden des
Provinzillllcmdtags.......

— der Schriftführer.......
— des Landeshauptmanns.....

der
Sitzmigs-
'protololle

hcitenzxyl

der
Mlaoeü

28 286

48 442,444
456

27 27!
12 —

17, 56 109,123

— 140
— 140

44 —

16 —

32 —

20 —

19 ^
22 245

22 90, 9!

23 90, 91
16, 55 92

18, 25
26, 54

144

— 67

44 424
11 —
11 —

11 —

11
12 —

17. 19
26, 30

171,288

de«
steiw<!r»>
Phischc»
»erichti«

100

85, 223

92, 95
6, 8

20, 29,
264

210

10
21

124

62

58
76

77

78
261

36, 83,
257

206
8
3

3
4

31, 38,
107



XVIII 43. RheinischerProvinziallandtag, AlphabetischesSachregister,

Wahl der Kommissionzur Vorberatung der
Vorlage wegen Regelung der Norflut
im Lmschergebiet .......

— der Kommissare zur Mitwirkung bei den
Geschäften der Kgl, Rentenbank in
Münster ..........

— der Kommission zur Unteruerteilung
der Landlieferungen auf die Kreise ,

— uon Mitgliedern und Stellvertreter!!
für den Prouinzialausschuß . , , ,

— des Lllndesrats, Geh. Regierungsrats
Klausener als Landesrat auf weitere
12 Jahre..........

— des Landesrats Brandts zum Direktor
der Provinzial-Feuer-Gocietät . . .

— der Mitglieder :c, der Ober-Grsatz-
kommiffioneu .........

Wahlen zum Prouinziallandtag, deren
Prüfung..........

WahlprNfungstommission, deren Kon-
stitnierung .........

Waldvroel, Kreis, Bewilligung eines
Darlehns für die Grunderwerbskosten
zur staatlichen Nebenbahn Wiehl-Wald-
broel-Morsbach ........

Wasserversovg«ngsanlage», Beihülfen
zur Errichtung uon solchen , . , .

Wegeban, Vorausleistungen für denselben
Wein- «nd Dbstbanfchulen, Haushalts¬

pläne für dieselben ......
— Kosten des Baues der Schule» in

Kreuznach und Ahrweiler.....
Werde«, Beihülfe zur Wiederherstellung

der katholischenSt, Luciuslirche , ,
Wesel, Beihülfe zum Bau einer Nheiubrücte
WestfVNdS, Ausstattung desselben aus

Staats- uud Prouinzialfonds , . .

der
Tihungs-
protolollc

Keitexzay

der
Anlagen

des
stenogra¬
phischen
Bericht«

18, 25, 36, 83,
26, 54 25?

40 385 192

41 397 193

4! 898 194

41 40 l 197

42 402 198

43 403 200

1,-! — 7, 270

1« — 30

17, 40 394 32, 180

26 249 8?
22 245 7«

19 — 57

20 182 63, 224

31 304,823 116
48 427 8, 16

222
— — 15, 58

Weljlar, Beihülfe zur Wiederherstellung
des Domes.........

Wiehl-Waldbroel-Morsbach, Dar¬
lehn für die Gruuderwerl'slosten für
die Nebenbahn ........

Wilhelm-Augustastiftung, Haushalts
plan derselben ........

Wiuterschule in St, Vith, Errichtung
einer solchen .........

Wissenschaft, Haushaltsplan über die
Verwaltung der sie betreffenden An¬
gelegenheiten ........

Witwengeld, Petition der Witwe des
Straßenaufsehers von Dussartz um
Erhöhung desselben ......

Witwen- und Waifenfürsorge für
Prouinzinlbeamte, Abänderung des
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Verzeichnis
der

zum 43. Rheinischen Provinzmllandtaganwesend gewesenen Mitglieder.

Vorsitzender: OberbürgermeisterWilhelm Becker, zweiter Vizepräsidentdes
Herrenhauses, in Cöln.

Stellvertretender Vorsitzender: Königlicher Kammerherr,Ober-Präsidialrat
a. D., Vorsitzender der Landwirtschaftskammerund Mitglied des Herren¬
hauses Dr. Clemens Freiherr von Schorlemer zu Lieser.

Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

^. Negierungsbezirt Aachen.

Allchen-Land Dr. Freiherr von Coels von Koblenz Königlicher Ober-Präsi¬
der Brügghen dialrat.

Allchen-Stadt Heinrich Oster „ Kaufmann.
" Ludwig Iocrissen " Iustizrat und Rechts¬

anwalt.
" Philipp Veltman " Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren¬
hauses,

Tmen Maximilian von Breuning Diiren Königlicher Kammerherr
und Landrat.

„ August Klotz „ Bürgermeister.
„ Friedrich Leopold Freiherr HausMüddersheim Königlicher Kammerherr,

von Geyr-Schweppcnburg bei Vettweis Rittmeister a. D.,
Rittergutsbesitzer,Mit¬
glied des Herrenhauses.

Erkelenz Dr, msä. Franz Lucas Erkelenz Sanitätsrat, praktischer
Arzt, Kreisdeputierter.

Eupen Theodor Mooren Eupen Bürgermeister und Mit¬
glied des Hauses der
Abgeordneten.

Geilenkirchen Heinrich Iorissen Loverich Gutsbesitzer.
Heinsberg Freiherr Rudolf von Schcib- Haus Hülhovenbei Königlicher Landrat,

ler Dremmen Rittergutsbesitzer.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Iülich - Ludolf Freiherr vun Weuge- Haus Overbachbei Königlicher Kammer-
Wülffen Iülich Herr, Major a. D.,

Rittergutsbesitzer.
» Gottfried Claessen Isencroidt Gutsbesitzer.

Malmedy Dr. Kaufmann Malmedy KöniglicherLandrat,
Montjoie Dr. von Guorard Montjoie KöniglicherLandrat.
Schleiden Otto Graf Beissel von Gym- Schloß Frens bei Königlicher Kcnnmerhcrr

nich Horrem, Kreis und Landrat, Vor¬
Bergheim/Erft sitzender des Provin-

zilllausschusses.
Emil Kreus Mechernich General - Direktor des

Mechcrnicher Verg-
werkaktien - Vereins,
Vergrat und Kreis¬
deputierter.

«. Negierungsbezirt Eoblenz.
Aoenau Audreas vou Grand-Ny Kettenis, Kreis Rittergutsbesitzeru. Mit¬

Eupen glied des Reichstags
und des Hauses der
Abgeordnete«.

Ahlweiler Heising Ahrwciler KöniglicherLaudrat.
Altenkirchen Clemens Freiherr vou Hövel Iunkernthal bei Königlicher Kammerherr,

Kirchen Rittergutsbesitzer.
» Friedrich Eckhardt Daaden Gcwerke.

Coblenz-Land von Bartou gen. von Sted- Cublenz Königlicher Lmidrat und
MllN Major a. D.

!' Jacob Caspers BubenheimbciCob-
lenz

Gutsbesitzer.

Cochem Franz Josef Moritz Cochem Direktor der Cochemer
Volksbllnk.

Kreuznach Johann BaptistGngelsmann Kreuznach Weingutsbesitzcr uud
Mitglied des Hauses
der Abgeordueten.

!» Anton Dllub Bingerbrück Bürgermeister.
Mayen Wilhelm Linz Wiesbaden Verwaltungsgerichts- Di¬

rektor.
" Jacob Peters Fressenhof bei Och-

tendung
Gutsbesitzer.

Neuwied Dr. meä. Mathias Kirchartz Unkel Prakt. Arzt und Guts¬
besitzer.



43. RheinischerProuinziallandtag,Mitglieder-Verzeichnis.

Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

St. Goar von Kruse St. Goar Königlicher Landrat.
Simmern vi-. von Beckerath Simmern Königlicher Landrat,
Wetzlar Dr. Sartorius Wctzlar Königlicher Landrat.

„ Josef Raab Wetzlar Gewerke.
Zell Wilhelm Hüsgen Traben Weingroßhiiudler.

<^. Regierungsbezirk Göln.

Bergheim Eugen Graf uou und zu Schloß Türuich Kr, Königlicher Kammcrherr,
Hocnsbroech Bergheim/Erft Rittergutsbesitzer.

„ Johann Adolf Breuer Groß-Mönchhof bei Gutspächtcr, Mitglied
Nicdcr-Außcu des Reichstages uud

des Hauses der Ab¬
geordneten.

Bonn-Land Theodur Piugcu Dikopshof bei Her- Gutsbesitzer, Mitglied des
scl,Landkr.Bonn Reichstages und des

Hauses der Abgeord¬
neten.

Dr. von Saudt Bonn Königlicher Landrat.
Bonn-Stadt Wilhelm Spiritus " Oberbürgermeister und

Mitglied des Herren¬
hauses.

Karl Gessert „ Rentner.
Cöln-Land Jacob Dcstrce Efferen Gutsbesitzer.
Cöl»^ Stadt August Heuscr Cöln Geheimer Kommerzicnrat,

Hermann Kaufen „ Iustizrat, Nechtsamvalt.
" Gustau Michels " Geheimer Kommerzicnrat,

Mitglied des Herren¬
hauses.

» Dr, Josef Neven°Du°Mont " Kommerzienrat, Besitzer
der KölnischenZeitung.

Emil vom Rath ^ Geheimer Kommerzienrat.
I)i-. in«ä. Gregor Iocsten „ Sanitätsrat,

Eustircheu Friedrich Freiherr von Bonn Königlicher Kammerherr
Solemacher-Antwciler, und Schloßhauptinann,
Excellenz Rittergutsbesitzer,Mit¬

glied des Herrenhauses.
" Josef Freiherr von Ayx Euskirchcn KöniglicherLandrat und

Geheimer Regierungs-
rat.

Gummersbach Johann Gottlieb Viebahn Bonn Kunstwollsuinnercibesitzer.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Miillieima. Rhein Gisbert Egon Graf von Schloß Stamm¬ Königlicher Kammcrherr
Fürstenberg-Stammheim, heim bei Mül- und Schloßhauptmann,
Excellenz heim Rhein Rittergutsbesitzer,

Mitglied des Herren¬
hauses.

» Eduard von Niesewand Mülheim a, Nh, KöniglicherLandrat,
Geheimer Rcgierungs-
rat.

Rittergutsbesitzer.» Paul Andreae Haus Mielenforst
bei Dellbrück

Rheinbllch von Groote Nheinbach KöniglicherLandrat.
Sieg Eugen Freiherr von Lo8 Siegburg Königlicher Landrat, Geh.

Rcgierungsrat.
!' Albert Dick Quadenhof Bürgermeister, Guts¬

bei Hennef besitzer,
Wllldbroel Dr. inecl, Karl Venn Waldbroel Sanitlltsrat, prakt. Arzt,
Wipperfürth Freiherr von Dalwigk zu Wipperfürth KöniglicherLandrat.

Lichtenfels >

v. Regierungsbezirk Düsseldorf.

Varmen-Stadt Gustav Wilkes Barmen Rentner.
!! Philipp Barthels „ Geheimer Kommerzienrat.
!! Louis Lekebusch „ Fabrikant.

Cleve Eich Eleve KöniglicherLandrat,
Geheimer Regierungs¬
rat.

Crefeld-Land Prinz Johann von Arenberg Schloß Pcsch, Major ü, 1a suite der
Durchlaucht Bürgermeisterei Armee, Ritterguts¬

Lank besitzer.
Crefeld-Stadt Emil de Greifs Crefeld Geheimer Kommerzienrat.

» Dr. Hammerschmidt Gelsenkirchen KöniglicherLandrat.„ Alfred Molenaar Crefeld Bankier.
Tüffeldorf-Land von Kühlwetter Düsseldorf KöniglicherLandrat,

Geheimer Regierungs-
rat.

Rentner.!! Heinrich Walbroehl Wittlaer
Düsseldorf-Stadt Ernst Schieß Düsseldorf Geheimer Kommerzienrat

und Stadtverordneter.
!! Heinrich Lueg » Geheimer Kommerzienrat.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Düsseldorf-Stadt Hermann von Wätjcn Düsseldorf Regierungsrat a. D. und
Stadtverordneter.

" Wilhelm Marx " Oberbürgermeister und
Mitglied des Herren¬
hauses.

Duisburg-Stadt Karl Lehr Duisburg Oberbürgermeister und
Mitglied des Herren¬
hauses.

„ Otto Böninger ,/ GeheimerKommcrzienrat.
Elberfeld-Stadt Willy Blank Elbcrfeld Rentner.

" Adolf Friderichs „ Stadtverordneter.
» Anton Schmitz Rechtsanwalt.

Essen-Land August Freiherr von Hövcl Koblenz Königlicher Regierungs-
Präsident, Erbdrost im
Stifte Werden u. Erb-
kämmerer i. Stifte Essen.

« Snethlage Essen KöniglicherLandrat.
„ Bruno Schulz-Vriesen Düsseldorf Generaldirektor.
„ Heinrich Kirchmann Gerschedeb.BorbeckGutsbesitzer.
.. Friedrich Lange Borbeck Hüttendirektor.

Essen-Stadt Erich Iweigert Essen Oberbürgermeister und
Mitglied des Herren¬
hauses.

!! Heinrich Wcildthausen " Gewerle und Beigeord¬
neter.

" Ludwig Klüpfel " Fabrikdirektor und König¬
licher Württembergischer
Finanzrat a. D.

Geldern Wilhelm Graf und Marquis Schloß Haag bei Grb-Marschallim Herzog¬
von und zu Hoensbroech Geldern tum Geldern, Mitglied

des Herrenhauses.
" Oskar von Nell Geldern KöniglicherLandrat,

Gutsbesitzer.
M. Gllldoach-Land Dr. Rudolf von Bönning-

hausen
M. Gladbach KöniglicherLandrat.

„ Ewald Corty senior Viersen Fabrikbesitzer.
" Karl Schmölder Rheydt Kommerzienrat, Fabrik¬

besitzer.
M. Gladbllch- Theodor Croon M. Gladbach Kommcrzienrat,Beigeord¬

Stadt neter.
„ Wilhelm Quack » Kommerzienrat, Rentner.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Grevenbroich Brüuing Grevenbroich KöniglicherLaudrat.
„ Karl Herriger Varrenstein Rittergutsbesitzer.

Kempen Franz van Veers Süchteln Kaufmann.
>» Tilmann Bünuiger Hüls Landwirt.
„ Johann Dingelstad Alst, Post Schcmg Landwirt.

Lennep Eugen Kattwiukel Werinelskircheu Fabrikant.
» Arnold Hueck Neuhückeswagen Kommerzienrat und Fa¬

brikant.
Mettmann Gottfried Conze Langenberg GeheimerKommerzienrat.

„ Karl Kratz Gruiten Gutsbesitzer.
„ Scherenberg Vohwinkel KöniglicherLaudrat.

Moers Paul von Laer Moers KöniglicherLaudrat.
" Friedrich Schmitz Winnenthal bei

Hanten
Rittergutsbesitzer.

Mülheim n.d. Ruhr Dr. Ing, Karl Lueg Düsseldorf Geheimer Kommerzienrat.
„ Johann Schönnenbeck Broich Rentner,
!! Dr. Lembke Mülheim a. d. Ruhr KöniglicherLandrat.

Neuß Theodor Melchers GnadenthalbeiNorf Gutsbesitzer.
!» Hermann Huthmacher Niederloerick Gutsbesitzer.

Rees Louis Baumann Neeserward, Land-
bürgermeisterei
Rees

Gutsbesitzer.

„ Moritz Schneemann Wesel Gutsbesitzer.
Remscheid-Stadt Karl Friedcrichs Remscheid Geheimer Kommerzienrat.

„ Hermann Böker „ Kaufmann und Fabrikant.
Ruhrort August Servaes Ruhrort GeheimerKommerzienrat,

Hüttendirektor.
« Kotier „ Königlicher Lcmdrat.

Solingen-Stadt Dicke Solingen Oberbürgermeister.
„ Dr. inscl. Franz Stratmann „ Geheimer Scmitatsrat.

Solingen-Land Freiherr von Diergcirdt Morsbroich bei Königlicher Kammerherr,
Schlebusch Feideikommißbesitzer.

» Albert Römer Lonicn- Neukirchen Kommerzienrat, Rentner
und Gutsbesitzer.

» Martin Trommershausen Ohligs Bürgermeister.

A. NegierungsbezirkTrier.
Bernkllstel Eduard Moog Mülheim a.d.MoselGutsbesitzer und Wein-

großhandler.
Bitburg Schrakamp Trier KöniglicherRegierungsrat

» Johann Peter Limbourg Aitburg Gutsbesitzer.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Taun Gfrocrer von Ehrenberg Dann Königlicher Landrat.
Merzig Dr. Wilhelm Klein Düsseldorf Landeshauptmann der

Rheinprovinz, Ge¬
heimer Ober - Regie»
rungsrat.

„ Rens von Noch Mettlach Kommerzienrat.
Ottweiler Theodor Zilliken Neunkirchen Generaldirektor der von

Stummschen Hütten¬
werke.

» Ernst Wiggert Grube Heinitz
Neunkirchen

bei Königlicher Bergrat,
Vergwcrksdirektor.

" Freiherr Laur von Münch-
hofen

Ottweiler Königlicher Landrat.

Priim Eduard Nels Prüm Lederfabrikant.
Saarbrücken Ewald Hilger St. Johann Geheimer Bergrat,

Vorsitzender der König¬
lichen Bergwerksdirek¬
tion.

>l Karl Röchling Saarbrücken Kommerzienrat, Gisen-
hüttenbesitzer, Kreis-
deputierter.

„ Louis Vopelius Sulzbach Glashüttenbesitzer,Beige¬
Kr. Saarbrücken ordneter.

„ Rudolf Böcking Brebach Kommerzienrat.
Sllarbulg Maximilian Keller Staadt bei Saar- Landes-Okonomierat,

bürg Lederfabrikant.
Saarlouis Helfferich Saarlouis Königlicher Landrat.

« Schmidt von Schwind Eschbergerhof
Saarbrücken

bei Königlicher Oberstleut¬
nant a. D. und Guts»
besitzet.

St. Wendel von Hagen Trier Königlicher Ober-Re-
gierungsrat.

„ Dr. Mo mm St. Wendel KöniglicherLandrat,
Trier-Land Karl von Beulwitz Trier Hüttenbesitzer.

!! Dr. Arthur vou Nell St. Mathias
Trier

bei Rittergutsbesitzer.

Trier-Stadt Ernst Laeis Trier Fabrikbesitzer und Stadt¬
verordneter.

Wittlich Jacob Merrcm Kirchhof, Gemeinde Ökonomierat und Guts¬
Altrich besitzer.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Es waren entschuldigt:

Aachen-Land

Meiscnheim
Neuwied

Coln-Land
Sieg

Cleve
Elberfeld-Stadt
Ruhrort

Ferdinand Fischer
Karl Theodor Pastor
Friedrich Robinson
Wilhelm Fürst zu Wied

Durchlaucht
Mathias Esser
Julius Gauhe

Rudolf von Monschaw
Theodor Dietze
Julius Grillo

Gschweiler
Aachen
Meisenheim
Neuwied u. Schloß

Monrepos
Rodderhof b, Vrühl
Eitorf

Goch
Elberfeld
Hamborn

Bürgermeister a. D.
Königlicher Landrat.
Vicrbrauereibesitzer.

Gutsbesitzer,
Geheimer Kommerzienrat,

Fabrikbesitzer.
Gutsbesitzer.
Beigeordneter a. D.
Kommerzienrat,

.^z..«^.



Protokolle
zu den Sitzungen des 43. Rheinischen Provinziallandtags.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssäle des Ständehauses zu Düsseldorf

am Sonntag den 8. Februar 1903.

Nach Beiwohnung des in den Hauptkirchcubeider KonfessionenabgehaltenenFcstgottes-
dienstes versammeltensich die Mitglieder des auf heute einberufenen43. Rheinischen Prouinzial-
landtages gegen 12 Uhr im Sitzuugssaale des Ständehauses.

Um 12'/4 Uhr trat, vou einer Abordnuug geleitet, der Königliche Landtagskommissar,
Ober-Präsident der Rheinprovinz Excellenz Nasse in den Saal und eröffneteden Provinzial-
landtag mit einer Ansprache(vgl. stenographischen Bericht).

Als das an Jahren älteste Mitglied des Landtags wurde der AbgeordneteFreiherr
von Wengc-Wulsfen ermittelt. Derselbe übernimmt als Alterspräsidentden Vorsitz uud beruft
die beideu jüngsten Mitglieder des Landtags, Landrat Snethlage und Laudrat Dr. Momm als
Schriftführer bezw, Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsideuteu durch Namensaufruf stattfindenden
Auszählung des Landtags ergibt sich die Anwesenheit von 128 Mitgliedern uud damit die
Beschlußfähigkeit der Verfammlung.

Der Alterspräsident fordert nunmehr die Versammlung auf, in Gemäßheit des Z 32
der Provinzilllordnung zur Wahl eines Vorsitzenden zu fchreitcn.

Der Abgeordnete Friederichs macht den Vorschlag, nachdem der bisherige Vorsitzende,
Se. Durchlaucht Fürst zu Wied eine Wiederwahl abgelehnt habe, den bisherigen stellver.
tretenden Vorsitzenden Graf von Fürstenberg-Stammheim, Excellenz, zum Vorsitzenden
zu wählen, und beantragt die Wahl durch Zuruf vorzunehmen.

Hiergegen erhebt sich Widerspruch,worauf zur Wahl mittels Stimmzettel geschritten wird.
Zu dem Zwecke beschließt die Verfammlung zunächst, daß der gegenwärtigeVorstand des

Landtags als Wahlvorstand für die Wahl des Vorsitzendengelten soll.
Über die Wahlhandlung, wobei der AbgeordneteOberbürgermeisterBecker zum Vor¬

sitzenden gewählt wird, ist ein besonderesProtokoll als Anlage beigefügt. ^
Der Vorsitzende OberbürgermeisterBecker übernimmt nunmehr den Vorsitz uud ersucht ^5^

die Versammlung, dem Alterspräsidenten den wohlverdientenDank für seine Mühewaltung durch
Erheben von den Sitzen zu erkennen zu geben, was geschieht.

Hierauf wird zur Wahl des stellvertretendenVorsitzenden übergegangen.
Zunächst wurde auf den Vorschlag des Abgeordneten Zweigert der bisherige stellver¬

tretende Vorsitzende Graf von Fürstenberg-Stammheim eiustimmig durch Zuruf wiedergewählt,
2*
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welcher aber die Wahl dankendablehnt, Sodann wird auf Vorschlagdes AbgeordnetenSchmidt
uon Schwind und zwar wiederum einstimmigdurch Zuruf der AbgeordneteFreiherr
von Schorlemer gewählt uud nimmt dieser die Wahl an.

Bei der sich anschließenden Wahl der Schriftführer, welche gleichfalls durch Zuruf erfolgt,
werden gewählt: Schraknmp, Spiritus, Snethlage uud I)r, Momm. Diese nehmen sämtlich
die Wahl an.

Das Schriftfiihreramtfür die heutige Sitzung übernehmen bezw, behalten Landrat
Snethlage und Laudrat Dr. Momm,

Der Vorsitzende macht uunmchr dem Herrn Landtagskommissardie Anzeige, daß der
Provinziallandtagkonstituiertsei. Hierauf bringt der Vorsitzende ein dreifaches Hoch auf Seine
Majestätden Kaiser und König aus, in welches die Versammlung begeisterteinstimmte.

Vor Eintritt in die Geschäftemacht der Vorsitzende Mitteilung über die durch Tod
und Mandatsnicderlegung eingetretenenVcränderungrn in der Zusammensetzung des Landtags seit
seiner letzten Tagung. Es sind darnach ausgeschieden:

durch Mandatsniederlcgung: Fabrikbesitzer Lacis,
Banquiervon Nandow,
HüttendirektorLange,
Kaufmann Blum,

«Landrat Geheimer Regierungsrat Rintelen,
"BeigeordneterVeppler,
Geheimer KommerzienratWegeler;

durch Tod: Beigeordneter Radermacher,
'Ehrenbürgermeister Meising,

> Hüttendirektor Zcrwes,
'Geheimer KommerzienratFreiherr uon Stumm-Hnlbcrg,

Beigeordneter Roechling,
'HüttenbesitzerWandesleben,

.Kommerzienrat Ed. Klein,
Kaufmann Schnürte,

» GutsbesitzerLieven,
' WirklicherGeheimer Rat Krupp.

Die Versammlung ehrt das Andenkenan die Verstorbenendurch Erheben von den Sitzen.
Nunmehr findet die Verlosung des Landtags in die nach der Geschäftsordnungzu bildenden

5 Abteilungen statt, wie folgt:
I. Abteilung:

von Beckerath, Böninger, Vünniger, von Vönninghausen, Breuel, von Breuning,
Conze, Corty, Engelsmann, Esser, Fischer, Friederichs (Remscheid),Gauhe, Gessert'
Freiherr von Geyr-Schweppenburg, von Grand-Ry, de Greiff, Grillo, von Groote,
von Gu6rard, Kotier, von Laer, Lehr, Dr. Lembke, von Monschaw, Moog, Dr. Neven

Du Mont, von Niesewand, Oster, Pastor, Scherenberg,

II. Abteilung:
Baumann, Becker, von Veulwitz, Blank, Vöker, Croon, von Ehrenberg, Helfferich,
Graf von und zu Hoensbroech, Graf und Marquis von uud zu Hoensbroech, Hueck,
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Iorissen, Kratz, Kreuser, Lange, Dr. Ing. Karl Lueg, Marx, Oskar von Nell, Peters,
Pingen, Rnab, vom Rath, Dr. von Scindt, F. Schwitz, Schmülder, Schneemann,

Schönnenbeck, Freiherr von Schorlemer, Schrakamp, Zillilen, Zweigert.

III. Abteilung.
Andreae, Brüning, Caspers, Claessen, vi-. Freiherr von Cocls, Dicke, Freiherr
von Diergardt, Dietze, Dingelstad, Graf von Fürsteuberg-Stammheim, von Hagen,
Dr. Hammerschmidt, Heising, Heuser, Clemens Freiherr von Hövel, Kattwinkel,
Klüpfel, Laeis, Freiherr Laur von Mttnchhofeu, Lekebusch, Limbourg, Linz, Melchers,
Merrem, Michels, Molenaar, Dr. Momm, Römer, Fürst zu Wied, Wiggert, Wilkes.

IV. Abteilung:
Freiherr von Dalwigk, Daub, Desträe, Dick, Eckhardt, Herrigel, Aug. Freiherr von
Hövel, Kaufmann, Kaufen, Keller, Dr. Kirchartz, Kirchmann, Dr. Klein, von Krufe, von
Kühlwetter, Nels, Quack, Snethlagc, Freiherr von Solemacher-Antweiler, Spiritns,
von Stedman, Dr. Stratmann, Trommershausen, Veltman, I)r. Venn, Viebahn,
Vopelius, von Wätjen, Walbroehl, Waldthaufen, Freiherr von Wenge-Wulffen.

V. Abteilung:
Prinz von Arenberg, Freiherr von Ayx, Barthels, van Beers, Graf Beissel von
Gymnich, von Boch, Böcking, Eich, Friderichs (Elberfeld),Hilger, Huesgen, Huth-
macher, Iörifsen, Dr. Ioesten, Klotz, Freiherr von Los, Lucas, Heinrich Lueg, Mooren,
Moritz, Dr. Arthur von Nell, Nobinfon, Röchling, Sartorius, Freiherr von Scheibler,
Schieß, Schmidt von Schwind, Schmitz, Schulz-Briefen, Servacs (Für den Stadtkreis

Coblenz noch zu wählender Abgeordneter),
Der Vorfitzende ersucht die Mitglieder der einzelnen Abteilungenmorgen Vormittag um

11 Uhr zusammenzutreten, um nach Konstituierung der Abteilungendie Wahlen für die zu
bildenden Kommissionen: 4 Fachkommissionen,die Geschäftsordnung ûnd die Wahlprüfungs-
kommifsion vorzunehmen.Die Kommifsionen könnten sich dann um 11^2 Uhr koustituiereu und
um 12 Uhr eiue Plenarsitzung stattfinden. Diese Vorschläge finden Zustimmungund wird für
die morgige Sitzung die weiter unten mitgeteilte Tagesordnung gutgeheißen.

Der Vorsitzende giebt sodann noch folgende Eingänge bekannt:
a) Von dem Herrn Landtagskommissarsind die Verhandlungen über die in den Wahl¬

kreisen Neuwied, Kreuznach,Altenkirchen, Cöln-Stadt, Grevenbroich,Mülheim a. d. R.,
Düsseldorf-Land, Essen-Land, Ottweiler und Saarbrückeninfolge Ablebensder bis¬
herigen Abgeordneten und in den WahlkreisenWetzlar, Crefeld, Essen-Land, Trier,
St. Wendel und Bernkastel infolge MandatsniederlegungvorgenommenenErsatzwahlen
übersandt worden.

Diese Verhandlungen sollen zunächst der Wahlprüfungskommifsionüberwiesen werden,
d) Von dem Herrn Landtagskommissarist mitgeteilt, daß die Abgeordneten

Dietze, Esser,
von Monschaw, Pastor
Fischer, und
Grillo, Gauhe

sich für die gegenwärtigeTagung des Provinziallandtages entschuldigt hätten.
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«) Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigtdie Herren AbgeordnetenRömer und
Robinson.

6) Der Bürgermeister der Stadt Ruhrort hat eine Denkschrift über die geplante Rhein-
straßcnbrücke Nuhrort-Hombcrgeingesandt,welche auf die Plätze der Herren Abgeordneten
«erteilt werden wird,

e) Desgl. die von dem Bürgermeister von Lobberich eingesandteDruckschrift „Lobberich
Stadt oder Dorf."

l) Die jetzt im Druck fertiggestellten Berichte über die Tätigkeit der Provinzialkommission
für die Denkmalspflege in der Rheinprouinz und der Prouinzicilmuseeu zu Bonn
und Trier werden in gleicher Weise zur Verteilung kommen.

3) Der Vorstand des Künstlervereins „Malkasten" stellt den Mitgliedern des Landtags
seine Vercinsränme zum geselligen Verkehr zur Verfügung,

ii) Der Vorstand des Ccntral-Gewerbc-Vcreins sendet Eintrittskarten zum Besuch des
Kunstgewerbe-Muscums.

i) Desgl. die Verwaltung der Kunsthallc zum Besuche der letzteren.
K,) Der Vorstand des Vereins zur Beförderung der Anstalt für Kunststickerei und Frauen-

erwerb macht von der vorübergehenden Verlegung der Kunststickcrcischule in das
Schulgebaudc Friedrichsplatz 1 (neben dem Kunstgcwerbe-Muscum)Mitteilung zwecks
etwaiger Besichtigung der Schule durch die sich dafür interessierenden Landtagsmitglieder.

Für die morgige Plenarsitzung gilt die nachstehende Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Bericht des Provinzialausschusscsüber die Ergebnisse der Prouinzialverwaltnng für

die Rechnungsjahre 1900 uud 1901.
3. Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialuerwaltung der Rhcinprovinz

sowie zu den zu demselbengehörendenHaushaltsplänen der einzelnen Verwaltungs¬
zweige uud Anstalten

und
Haupt-Haushaltsplan der genannten Verwaltung sowie die zu demselbengehörenden
Haushaltspläne der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für die Rechnungs¬
jahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

4. Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögeusstand des Rheinischen
Provinzialuerbandes.

5. Entscheidungüber die geschäftlicheBehandlung der eingegangenenVorlagen.

(Schluß der Sitzung 1"/< Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Momm. Snethlage.
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag, deu 9. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 '/< Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der ersten Sitzung liegt ans dem Tisch des Hauses zur Ginsicht offen.
Schriftführer für heute sind Rcgieiungsrat Schrakcunp nnd OberbürgermeisterSpiritus.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingegangen ist:

».) uon feiten des Herrn Landtagskommissarsdie Mitteilung, daß er den Königlichen
RegierungsmtDr. Schnitz als seinen Kommissarius zu den Sitzungendes Provinzial-
landtages und der uon diesem gewählten Kommissionenbestellt habe,

d) Nach einer weiterenMitteilung uon demselben hatte der AbgeordneteHeuser seine
Verhinderung zur Teilnahme an der gestrigenPlenarsitzung angezeigt,

o) die Gesellschaft „Verein" hat zum Besuch ihrer Gesellschaftsräume eingeladen.
Im Anschlußau die Bekanntgabeder Eingänge macht der Vorsitzende Mitteilung uon

der erfolgten Konstituierung der Abteilungen und von der ebenfalls bereits erfolgten Wahl und
Konstituierungder Kommissionen. Die Bildung der Abteilungen und der Kommissionenist danach
folgende:

I. Abteilung:
Vorsitzender:Friederichs (Remscheid); stellvertretenderVorsitzender:Conze; Schriftführer: von

Guörard; stellvertretenderSchriftführer: von Laer.

II. Abteilung:
Vorsitzender: Marx; stellvertretenderVorsitzender: Peters; Schriftführer: Dr. von Sandt;

stellvertretenderSchriftführer: Kreuser.

III. Abteilung.
Vorsitzender:Michels; stellvertretenderVorsitzender:Linz; Schriftführer: Freiherr Laur vou

Münchhofen; stellvertretenderSchriftführer: Brüning.

IV. Abteilung.
Vorsitzender: Freiherrvon Solemacher-Antweiler; stellvertretender Vorsitzender:Aug.Freiherr

von Hüvel; Schriftführer: von Kruse; stellvertretenderSchriftführer: Dr. Kaufmann.

V. Abteilung.
Vorsitzender: H. Lueg; stellvertretenderVorsitzender: Freiherr von Scheibler; Schriftführer:

Dr. Sartorius; stellvertretenderSchriftführer: von Boch.
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Wahlprüfungstommission:
Vorsitzender: Ruchling; stellvertretender Vorsitzender: Klüpfel; Schriftführer: Helfferich;
stellvertretender Schriftführer: Wiggert; Mitglieder: Freiherr von Ayx, Blank, Böcking,

Corty. Croon, Laeis, Lehr, Nels, Oster, Snethlage, Vopelius.

Geschäftsordnungskommission:
Vorsitzender: von Kühlwetter; stellvertretenderVorsitzender: von Niesewand; Schriftführer:
I>. Hammerschmidt; stellvertretender Schriftführer: Scherenberg; Mitglieder: Freiherr
von Dalwigk, Gessert, von Hagen, Huesgen, Juristen, Keller, Pingen, Raab;

vom Rath, Servaes, Wilkes.

I. Fachkommission:
Vorsitzender: Michels; stellvertretenderVorsitzender: Linz; Schriftführer: Dr, von Sandt;
stellvertretender Schriftführer: Freiherr Laur von Münchhofen; Mitglieder: Barthels,

von Grand-Ry, von Groote, HueÄ, Iörissen, Kutter, Marx, Quack,
Schieß, Spiritus, Veltman.

II. Fachkommission:
Vorsitzender: Friederichs (Remscheid);stellvertretenderVorsitzender:Conze; Schriftführer: Oskar
von Nell; stellvertretenderSchriftführer: Brüning; Mitglieder: Caspers, von Ehrenberg,
Friderichs (Elbcrfeld), Graf von und zu Hoensbroech, Freiherr Cl. von Hövcl,
Dr. Kirchartz, Di-, Lembke, Dr. Lucas, Dr. A. von Nell, Dr. Stratmann, Dr-. Venn.

III. Fachkommission:
Vorsitzender:von Stedman; stelluertretenderVorsitzender:Freiherr von Scheibler; Schrift¬
führer: I)r. Monnn; stellvertretenderSchriftführer: von Beckerath; Mitglieder: Böker, Freiherr
A. von Hövel, Klotz, Kreuser, von Kruse, von Laer, Limbourg, H. Lueg, Molenaar,

Dr. Neven Du-Mont, Schneemann.

IV. Fachtommission:
Vorsitzender:Freiherr von Schorlemer; stellvertretenderVorsitzender:Prinz von Arenberg;
Schriftführer: Dr. Kaufmann; stellvertretender Schriftführer: Dr. von Gusrard; Mitglieder:
Breuer, Dick, Freiherr von Geyr-Schweppeuburg, Heising, Graf und Marquis von
und zu Hoensbroech, Huthmacher, Melchers, Merrem, A. Schmitz, F. Schmitz,

Trommershausen.

2. Die Berichte des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung
in den Rechnungsjahren 1900 und 1901 werden durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

^ 4, 3. Nach Entgegennahmedes von dem Herrn Landeshauptmann erstatteten Vorberichts zu
dem Hanplhaushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz sowie zu den dazu gehörenden
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für die Rechnungsjahre vom
1. April 1903 bis 31. März 1904 und vom 1. April 1904 bis 31. März 1905 wird hinsichtlich
der geschäftlichen Behandlung dieser Vorlagen nach dem Vorschlagedes Berichterstattersbeschlossen:
den Haupthllushaltspllln und ebenso die einzelnen Haushaltspläne an die betreffenden Fach¬
kommissionen zur Vorprüfung zu überweisen.
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4. Der Bericht des PruvinzialanZschnsses,betreffendden Vermugensstanddes Rheinischen
Provinzialucrbcmdes,wird an die I, Fachkommission verwiesen.

5. Hinsichtlich der geschäftlichen Behandlung der in DrucksachenNr. 44 und iu Druck¬
sachen Nr. -15 verzeichnetenVorlagen wird mit Ausnahme von DrncksacheNr. 10 — Bericht V^^~
uud Autrag des Provinzialansschusscs,betreffend die Wahl eines Amtsnachfolgers für den am
I. April 1903 in den Ruhestand tretenden Landeshauptmann I)i-. Kleiu — Verweisungan die
zuständigen Fachkommissionen, wie sie in den gedachten Verzeichnissen bei jeder einzelnen Vorlage
vermerkt sind, beschlossen.

Imgleichen werden die weiter eingegaugeueuVorlagen:
Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs,betreffend die Veräußerung von Grund¬

stücken, welche für die Straßenverwaltnng entbehrlichsind, Drucksachen.Nr. 46, uud
Bericht uud Antrag des Prouiuzialansschnsscs,betreffenddie Bewilligung eines Darlehns

aus dem Kleinbahnfonds an den Kreis Wnldbroel zur Bestreitung der Gmnderwerbskostcnder
staatlichenNebenbahn Mehl -Waldbroel—Morsbach, an die III. Fachkommission verwiesen.

Über die geschäftlicheBehandluug der Angelegenheit, betreffend die Wahl eines neuen
Landeshauptmanns, soll besondersbefunden uud dieser Gegenstand auf die Tagesordnung für die
nächste Plenarsitzung gesetzt weiden.

Die nächste Sitzung wird ans Donnerstag mittag 12 Uhr anberaumt und dem Vorsitzenden
im übrigen die Aufstellungder Tagesordnung hierfür überlassen.

Weiteres war nicht zu verhandeln und schließt der Vorsitzende die Sitzung.
(Schlnß der Sitzung 2^/,i Uhr.)

V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Spiritus. Schrakamp.

Dritte Sitzung.
Verhandelt ini Sitzungssaale des Standehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag den 12. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12^/2 Uhr.
Das Gefchäftsvrotokollüber die vorige Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur

Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind Landrat vi-, Momm und Landrat Snethlage.
Der Vorsitzende teilt zunächstfolgende Eingänge mit:
a) Seine DurchlauchtMlst zu Wied bat brieflich mitgeteilt, daß es ihm krankheitshalber

unmöglich geworden fei, seinen Entschluß, zur Sitzung des Prouinziallandtags nach
Düsseldorf zu kommen, zur Ausführung zu bringen.
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Der Vorsitzende erbittet und erhält die Ermächtigung, Seiner Durchlaucht im
Namen des Landtags das lebhafte Bedauern hierüber mit dem Wunsche auf baldige
vollständigeWiedergenesungzum Ausdruck zu bringen.

K) Der Bürgermeister von Süchteln hat an den Herrn Landeshauptmann die Bitte
gerichtet, bei dem Provinziallandtag eine Beihülfe von 1250 Mark zu den Baukosten
einer neuen Niersbrückebei Süchteln zu beantragen.

Diefer Antrag soll als Petition behandelt und zunächst der IV. Fachlommission
überwiesen werden.

0) Von dem Herrn Negierungs-Präsidenten zu Düsseldorf ist eiu Schreiben eingegangen,
betreffend Mitwirkung des Provinziallandtagcs bei Bereitstellung der Mittel zur
Eindeichungdes auf der linken Nheinuferstreckc von Worringen bis zur niederländischen
Grenze gelegenen, allein noch des Deichschutzes entbehrenden Geländes.

Die Angelegenheitwird der IV. Fachkommission überwiesen,
ä) Von dem AbgeordnetenMooren ist der Antrag überreicht worden:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die Königliche Staatsregierung zu
bitten, die zu Lasten der Erst- und Niers-Melioratiousgmosseuschaftenbei der
Staatskasse bezw. der rheinischen Provinzialkasse aufgenommenenund noch nicht
getilgten Nestschuldenim Gesamtbetrage von über eine Million Mark vom
1. April 1904 an auf die Staatskasse zu übernehmen."
Der Antrag wird, nachdem er die erforderliche Unterstützunggefunden hatte, an

die IV. Fachkommission verwiesen,
e) Der Abgeordnete Scherenberg hat eine Eingabe des Bürgermeisters in Neuigcs,

betreffend Bewilligung einer Beihülfe zur Erbreiterung der Provinzialstrahe in Ncviges
infolge Verlegung und Erweiterung des Staatsbahnhofes dafelbst, als Petition an
den Provinziallandtag perfönlich überreicht.

Dieselbe wird an den Provinzialausfchuß zur Vorberatung verwiesen.
1) Von dem Herrn Landeshauptmann ist ein Antrag des Abgeordnetengweigert über-

A^55^^ sandt worden, dahin gehend:
„Der Provinziallandtag wolle erklären, daß er gegen den Erlaß eines Gesetzes,
betreffend Bildung einer Genossenschaftzur Regelung der Vorflut und zur
Abwässerreinigungim Emfchergebietin der vorgelegten Art nichts einzuwenden
habe, daß er vielmehr feinerfeits denfelben nur auf das Wärmste befür¬
worten könne."

Der Antrag wird genügend unterstützt und an eine zu bildende besondere
Kommissionvon 15 Mitgliedern verwiesen.

Der Vorsitzende ersucht die Abteilungen, sofort nach Schluß der heutige»
Sitzung zufammenzutreten,um je 3 Mitglieder in diefe Kommifsionzu wählen. Die
gewählten Mitglieder möchtensich alsdann sogleich versammeln zwecks Konstituierung
der Kommifsion.

ß) Der Abgeordnete Freiherr von Wenge-Wulffen hat gebeten, ihn für die nächsten
Sitzungstage zu beurlauben,

ii) Der AbgeordneteHeuser hat telegraphifch mitgeteilt, daß er durch Unwohlfein am
Erscheinenverhindert sei.

i.
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Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe Erledigung wie folgt:
1. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses, betreffend die Wahl eines.

Amtsnachfolgers für den am 1. April 1903 in den Ruhestand tretenden Landeshauptmann
Dr. Klein — Drucksachen Nr. 10 —, wird, nachdem der Antrag des Provinzialausschusses in
der Verhandlung zurückgezogen worden war, nach dein Antrage des AbgeordnetenMarx beschlossen:
zur Vorbereitung der Wahl eines neuen Landeshauptmanns eine Kommissionvon 80 Mitgliedern
zu wahleu.

Die Wahl der Mitglieder, je 6 von jeder Abteilung, foll sogleich nach Schluß der Sitzung
erfolgen und die Kommissionsich ohne Verzug konstituieren.

2. Nach dein Antrage der I. Fachkommissionwegen der Aufstelluug einjähriger Haus¬
haltspläne wird mit großer Stimmenmehrheit beschlossen:

„1. für die Folge nur einjährige Haushaltspläne aufzustellenund auch
2. deu vorliegendenHaushaltsplan nur für ein Jahr festzusetzen.
3. Die Bewilligungen aus dem Ständefonds aber follen in Ausgabe für die Jahre

1903 und 1904 festgesetzt werden."
3. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusseszu der Denkschriftder König- Anl<we 7«

liehen Staatsregierung, betreffenddie Regulierung der Sieg und die Gewährung eines Prouinzial-
zuschusses zu den Kosten dieser Regulierung in Höhe von etwa 230 000 Mark — Drucksachen
Nr. 51 — hatte die IV. Fachkommission den Antrag gestellt:

„Der Provinziallandtag wolle nach dem Antrage des Provinzialausschusses
1. dem Projekte der Sieg-Regulierungvon der Stoßdurf-Auisdorferbis zur Meindorf-

Geislarer Gemarkungsgrenzcseine Zustimmung erteilen und den Provinzialaus-
schuß ermächtigen, für die Ausführung des Projektes eine Provinzialbcihülfe bis
zur Höhe von 230 000 Mark unter denselben Bedingungen zu gewähren, welche
die Staatsregierung an die von ihr zu gewährendeBeihülfe von gleicher Höhe
geknüpft hat;

2. den Provinzialausschnßermächtigen, die für die Sieg-Regulierung in den Rechnungs¬
jahren 1903 und 1904 etwa erforderlichenMittel aus bereiten Beständen zu
entnehmen und demnächstdem Provinziallcmdtag eine besondereVorlage wegen
endgültiger Beschaffung der Gelder für die Sieg-Rcguliernng zu machen."

Es wird nach den Anträgen der Fachkommission Beschlußgefaßt.
4. Zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten nebst:

Anlage ^,, Voranschlagfür die Prouinzial-Wcin- nnd Obstbnnschule zu Trier,
Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschulczn Kreuznach,
Anlage <ü, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Ahrweilcr,

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904 beantragte die IV. Fachkommission:
„Der Provinziallandtag wolle

1. den vorbezeichneten Hanshaltsplan unverändert annehmen und zwar für das
Rechnungsjahr 1903,

2. zu folgenderResolution seine Zustimnumg erteilen:
„Der Prouinziallandtag wiederholt die bereits in der vorigen Tagung dem Pro-
vinzialausschußerteilte Ermächtigung,zur Einrichtung beziehungsweise Übernahme
einer landwirtschaftlichen Winterscl'ule in St. Vith, Kreis Malmedy, die Zustimnumg
an Stelle des Provinziallandtags zu erteilen und die dazu erforderlichen Mittel

35



20 43. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 3, Sitzung vom 12. Februar 1903.

bis auf weiteres für die nächste Haushaltsperiodc aus dem allgemeine» land-
wirtschaftlichen Fonds Titel I Nr. 7 der Ausgabe des Hanshaltsplans der land¬
wirtschaftlichen Angelegenheitenzn entnehmen "

5. Der Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung vou Viehent¬
schädigungen infolge:

a) von Rotz und Luugenscuche (Reichsgesctz vom 23. Iuui 1880, betreffend die Abwehr
und Unterdrückungvon Viehseuchen, nnd Ausführungsgcsctzvom l2. März 1891),

d) vou Milz- oder Nauschbrand(Gesetz vom 22. April 1892, betreffend die Entschädigung
für an Milzbrand gefallene Tiere),

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31, März 1901 wird nach dein Antrage der
IV. Fachkommission für das Rechnungsjahr l903 uuvcmndert angenommen.

^. 6. Zu dein Bericht und Antrag des Provinzialnusschnsscs,betreffend die in Ausführung
der Beschlüsse des 42. Provinziallcmdtags getroffenenMaßnahmen

«,) bezüglich der Errichtung der Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Ahrwcilcr,
d) bezüglich der dem Provinzialansschußzur Erwägung übcrwiescncn Resolution, betreffend

Übernahme der von der Stadt Kreuznach für die Provinzial-Wein- uud Obstbauschnle
daselbst gemachten Aufwendungen, (Drucksachen,Nr. 38.) beantragtedie IV. Fachkommission:
„Der Provinziallandtag wolle

1. durch vorbezeichueteu Bericht die vom 42. Provinziallandtage geforderte Ncchcn-
schaftsablegungüber die Errichtung der Provinzial-Wein- und Obstbanschulezu
Ahlweiler entgegennehmen,

2. die Deckung der Kosten der Errichtung der Wcinbauschulc zn Ahrwcilcr mit
230 000 Mark und die Gesamtkostcnder Übernahme der Wcinbauschulczu
Kreuznachin das Eigentum des Proviuzialverbandes mit 156 558 Mark 92 Pf.
durch die in Drucksachen. Nr. 29 beantragte Aufnahme einer Aulcihc genehmige»,

3. den Provinzialansschuß ermächtigen, Vorkehrungenzu treffen, durch welche den
Schülern der Provinzial-Wein- nnd Obstbanschulen zn Ahrwcilcrund Kreuznach die
Möglichkeit geboten wird, am Schulorte billiger Wohnung uud Unterhalt zn finden."

Die Anträge der Fachkommission werden zum Beschluß erhoben,
.MM" ^ ?- Punkt ? und 8 der Tagesordnung:

u^^ „Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Gesuchs des Ackercrs Julius Klein zu Kleinsicpenbei Radcuormwald, Kreis
Lennep. vom August 1902 (eingegangen am 22, August 1902) um Abstcmdnahme
von der Verfolgung eines Ersatzanspruchesder RheinischenlandwirtschaftlichenBerufs¬
genossenschaft gegen ihn" (Drucksachen. Nr. 40)

und
„Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialansschusses,
betreffend das Gesuch des Bäckers Hugo Wirbclauer zu Trompete bei Leichlingen,
Kreis Solingen, vom 30. November 1902 um Abstaudnahme vou der weiteren Ver¬
folgung eines Regreßanspruchesder RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgcnossenschaft
gegen ihn und seinen Vater, den Ackerer Wilhelm Wirbclauer" (Drucksachen.Nr. 41)

weiden nach dem Vorschlage des Berichterstatters der Fachkommission zur gemeinschaftlichen
Behandlung zusammengefaßtund wird gemäß den Anträgen des Provinzialausschussesund der
Fachkommission die Ablehuuug beider Gesuche beschlossen.
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8. In dem Bericht uud Antrag, betreffend die Versetzung des Landeshauptmanns, A»/«^ .
Geheimen Obcr-Rcgierungsrats I)i-, Klein in den Ruhestand vom I. April 1903 ab — Druck¬
sachen. Nr, 9 — hatte der Provinzialansschußdeu Antrag gestellt:

„Der Provinziallandtag wolle die von dem Landeshauptmann, Geheimen Ober-
Negicmugsrat Dr. Klein beantragte Versetzungin den Ruhestand vom 1. April 1903
ab unter Gewährung des nach den Bestimmungen des Reglements, betreffend die
Pensionierung der Proviuzialbeamten der Rhcinprovinz, sich ergebendenRuhegehaltes
beschließen,"

Hierzu beantragte die I. Fachkommissiondie unveränderte Annahme des nachstehenden,
von 82 Abgeordnetenunterzeichneten Antrags:

„In Ansehung der hervorragendenVerdienstedes Herrn Landeshauptmanns Dr. Klein
um unsere Heimatpruvinz glaube» die Unterzeichnetenin Anregung bringen zu dürfen,
daß dem Herrn Landcshauptmcmnbei seinem Ausscheiden aus dem Amte eine besondere
und dauernde Ehrung zu Teil werde, und daß damit der allseitigenAnerkennungund
Dankbarkeit für seine hervorragenden Verdienste der gebührende Ausdruck gegeben
werde. Zu diesem Behufe beantrage!: die Unterzeichneten,

es wolle der hohe Provinziallandtag
-y die Pension für den Herrn Landeshauptmaun Dr. Klein auf 20 000 Mark festsetzen,
d) der Ehefrau des Herrn Laudcshauptnmuns neben den derselben und ihren

Kindern rechtlich zustehenden Relikten-Kompetenzen und unbeschadet dieser
Kompetenzen eine besondere und zusätzlicheWitwen«Pension von jährlich
3000 Mark bewilligen,

o) die Anfertigung eines Ölbildes des Herrn Landeshauptmanns für den Sitzungs¬
saal des Proviuzialausschusscs durch einen Künstler aus dem Kreise der Düsseldorfer
Küustlerschaft beschließenuud deu Prouinzialausschußbeauftrage«,das Erforderliche
zu veranlassen nnd insbesonderewegen der Anfertigung des Bildes die nähere
Bestimmung zu treffen,"

Die Versetzung des Landeshauptmanns in den Ruhestaud vom 1. April 1903 ab wird
genehmigtuud im Übrigen der Antrag der I. Fachkommission einstimmigangenommen.

9. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffenddie Ausgleichungder Zs„s
Einquartieruugslast im Frieden uud zwei hierzu eingegangene Petitionen — Drucksachen. Nr. 6 -
beantragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle davon Abstand nehmen, aus Mitteln der Provinz eine
Ausgleichungder Einquartiernngslasten zu erstreben uud gleichzeitigdie hierzu ein¬
gegangenenPetitionen als erledigt erachten."

Hiermit war folgender, genügend unterstützter Antrag des Abgeordneten von Groote,
welchen dieser während der Sitzung eingereicht hatte, uerbundcu worden:

„Der Provinziallandtag wolle beschließe!,, deu Bericht des Proviuzialcmsschusses,
betreffend die Ausgleichung der Ginquartiemngslast im Frieden, an den Prouinzial¬
ausschuß zurückzuvcrweiseu zur Prüfung, ob es tuulich ist, denjenigenKreisen, welche
zur Ausgleichung der Einquartieruugslast Aufwendungen machen,Zuschüssezu gewähren."

Es wird zunächst über den Antrag von Groote abgestimmt uud bleibt derselbe in der
Minderheit. Der Autrag der Fachkommission gelangt sodann zur Annahme.

^ ?ö.
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10. Bezüglich des folgenden Punktes der Tagesordnung, Antrag der I. Fachkommission
zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend vier Anträge ans Beihülfen von
Brücken,war im Laufe der Sitzung auf den dahingehendenAntrag einer Anzahl von Abgeordneten
Absetzung von der heutigen Tagesordnung beschlossenwurden.

, .^e ^ - 1 l. Nach dem Antrage der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses,betreffend Abänderung des ß 18 des Statuts der Laudcsbank der Rheinprovinz —
Drucksachen. Nr. 16 —, wird beschlossen, den Antrag des Provinzialausschusses:

„An Stelle des ß 18 Abs. 3 des Statuts der Landesbanktreten folgende Bestimmungen:
„Zur Empfangnahme von Geldern oder Wertpapiere», falls dieselbe nicht seitens
der Rendantur der Landesbank erfolgt, ferner zur Verfüguug über Guthaben der
Landesbank bei anderen Banken oder über Wertpapiere sowie zur Übernahme einer
rechtlichen Verpflichtung für die Landcsbank — insbesondere auch im Wege des
Wechselucrkehrs — bedarf es jedoch in allen Fälleu zweier Unterschriften und zwar
der Unterschriftendes Direktors und eines Landcsbankrats oder der Unterschriften
zweier Landesbcmkräte. Die Zeichnung geschieht wie folgt:

Landcsbank der Rheinprovinz:

Direktor. Lcmdesbcmkrcit.
oder Landesbank der Rheinprovinz:

Land esb antrat. Land esb antrat""
unverändert anzunehmen.

Nnwk^I^ >2. Nach dem Antrage der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des
Provinzialausschusses,betreffend die Ausführung des Gesetzes vom 18. August 1902 über die
Vorausleistungen zum Wegebau — Drucksachen.Nr. 32 — wird beschlossen, den Antrag des
Provinzialausschussesanzunehmen, welcher lautet:

„Der Provinziallcmdtag wolle beschließen, daß auf Grund des Gesetzes vom l8 August
1902, betreffenddie Vorausleistungenzum Wegeban (Gesetz-SammlungS. 315) vom
1. Januar 1903 ab hinsichtlich aller Provinzmlstraßen der Rheinpruuinz Voraus¬
leistungen erhoben werden und zwar in Gemäßheit der von dem 41. Rheinischen
Provinziallandtage am 8. Februar 1899 (S. 43) festgestelltenGrundsätze, deren
Ziffer 1, wie folgt, zu ändern ist:

Die Vorausleistungen werden erhoben für erhebliche Abnutzung der von dem
Provinzmlverbcmdeder Rheinprovinz unterhalteneu Straßen auf Grund des Gesetzes
vom 18. August 1902."

13. Der folgende Punkt der Tagesorduung: Antrag der III. Fachkommissionzu dem
Antrag des Bürgermeisters in Eupen, betreffend Übernahme der Oestraßc vom Olengrabcn in
Eupen bis zur belgischenLandesgrcnze in der Richtung auf Dolhcnn unter die Zahl der Provinzial-
straßen, erledigt sich dadurch, daß der Antragsteller AbgeordneterMooren die Petition znrückzicht.

14. Die Petition der Neerponter Ringofenziegelei zu Geldern-Veert, betreffendHerab¬
setzung des für die Zahlung der Vorausleistungen mit ihr vereinbarten Einheitssatzesund Abstand¬
nahme von der Bestimmung zu 4 der vom 41. Rheinischen Provinziallandtag an: 8. Februar 1899
genehmigten Grundsätze,daß von der Emfurderuug geringererVorauslcistuugsbeiträgeals 200 Mark
abgesehen werden soll, wird nach dem Antrage der III. Fachkommission abgelehnt.
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15. Desgleichendie Petition der Gcldcrn'er Ringofeugesellschaft mit beschränkter Haftung
zn Geldern, betreffend Herabsetzung des für die Zahlung der Vorausleistungenmit ihr vereinbarten
Einheitssatzesund Abstanducchme von der Bestimmung zu 4 der vom 41. Rheinischen Provinzial-
landtag am 8. Februar 1899 genehmigten Grnndsätze, daß von der Einforderung geringerer
Vorausleistungsbciträgeals 200 Mark abgesehen werden soll.

16, Nach dem Antrage der III. Fachkommissionzu der Petition des Bürgermeisters in
Kcmvfeld, betreffend Übernahme des Gemeindewegcs Kempfeld-Katzenlochunter die Zahl der
Provinzilllstraßen, wird Ablehnung dieser Petition beschlossen.

Ein von dem Abgeordneten Freiherr von Schorlemer gestellter Gegenantrag, die
Petition an den Provinzialcmsschußzur erneuten Erwägung zurückzuverweisen/über welchen Antrag
zunächst abgestimmtwurde, blieb in der Minderheit.

Die beiden letzten Punkte der Tagesordnung werden für heute abgesetztund in die morgige
Plenarsitzung, welche auf Mittag 12 Uhr anberaumt wird, verwiesen.

Die mit Zustimmung der Versammlung für die morgige Sitzung aufgestellte Tagesordnung
ist folgende:

1. Eingänge.
2. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsschusses,

betreffenddie Verbesserungder Verhältnisseder Irrenärzte.
3. Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der ProuinzmI-Heil- und

Pflcgeanstalten zu Andernach,Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg und Merzig für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1,903 bis 31. März 1904.

4. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Gewährung von Beihülfen zur Errichtung von kommunalenWasser«
versorgungsanlagcu.

5. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Umwandlung der Taubstummenanstalt in Cöln in eine Provinzial-
Taubstummenanstlllt.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die gemäß dem Beschlussedes 42. Provinziallandtagcs angestellten Erhebungen
über Einrichtungenzur Heilung des Stotterns,

7. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Autrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Erbauung eines neuen Schulgebäudes für die Provinzial-Taubstummen-
anstalt in Neuwied.

8. Antrag der II, Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Taubstummen-
cmstalten zu Aachen, Brühl, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied, Trier und Coln,
sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung, des von der Taubstummen¬
anstalt zu Eöln zurückgenommenen Unterstützungsfondsuud des Unterstützungsfondsfür
entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr vom 1, April 1903 bis 31. März 1904.

9. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend
I. Errichtung einer Dienstwohnung für den Direktor der Provinzial'Blinden-Unter-

richtsanstlllt zu Neuwied;
II. Errichtung zweier Turnhallen, und zwar einer an der Provinzial-Blinden-Unter>-

richtsnnstalt in Düren und einer gemeinschaftlichen für die Provinzial-Blinden-
uud die Provinzial-Taubstummenanstaltzu Neuwied.
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10. Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Blindenanstaltcn
zu Dürcn (Elisabeth-Stiftung) und Neuwicd (Auguste Viktoria-Haus) sowie über
den Untcrstützungsfondsfür Blinde für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis
31. März 1904.

1j. Antrag der II, Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über das Hebammcnwcscn
einschließlich der Hebcunmcnlchranstaltzn Cöln für das Rechnungsjahr vom I. April
1903 bis 31. März 1904.

12. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege
auf Gruud des Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom I. April
1503 bis 31. März 1904.

13. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Kosten der Leitung
und Beaufsichtigung der baulichen Uutcrhaltungsarbcitcn in den Pruvinzialanstaltcn
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

14. Autrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusscs,
betreffend die Aufnahme einer Anleihe zu Zwecken der Straßcnvcrwaltuug.

15. Autrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Proviuzialansschusscs,
betreffend Erteilung der nachträglichenGenehmigung zur Veräußerung einiger zu der
Provinzial-Heil- nud Pflcgcanstalt Grafcnberg gehörenden Parzellen an die Stadt¬
gemeindeDüsseldorf behufs Durchführung einer Wegeveilcgnng.

16. Antrag der II. Fachkommissionzum Haushaltsplan für die Verwaltung des Land-
armenwcsens der Nheinprovinz für das Rechnungsjahr vom I. April 1903 bis
31. März 1904.

17. Antrag der II, Fachkommission zum Haushaltsplan der Polizeistrafgclderfondsund des
EhreubrcitstcinerallgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903
bis 31. März 1904.

18. Antrag der II. Fachkommissionzum Hanshaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu
Brauweiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

19. Antrag der II. Fachkommissionzum Haushaltsplan des Landarmenhanscs zu Trier
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

20. Antrag der III. Fachkommissionzu der Petition der Gemeinde Dillingen in: Kreise
Saarlouis, betreffenddie Bewilligung eines Proviuzicilzuschusses zur Erbrciterung der
Merzig-Saarlouis'er Proviuzialslraßc iu Slat. 34,«nu.

21. Antrag der III. Fachkommission zn dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Veräußerung von Grundstücken, welche für die Straßenverwaltung
entbehrlichgeworden sind.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Sucthlage. Momm.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag den 13. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12' < Uhr.
Das Gcschaftsprotokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind Regierungsrat Schrakamp und Ober-Bürgermeister

Spiritus.
Die Tagesordnung findet Erledigung wie folgt:
1. Eingänge.

«.) Der Herr Landtagskommissar hat mitgeteilt, daß er den Königlichen Obcr-
Regierungsrat Königs zu Düsseldorf als seinen Kommissar in Sachen des Gesetz¬
entwurfes, betreffendBildung einer Genossenschaftzur Regelung der Vorflut und
zur Abwässerreinigungim Emschergcbiet bestellt habe.

l>) Bericht und Antrag des Provinzialausschusscsauf Bewilligung von je 3000 Mark
für das Kaiser Wilhelm-Museum iu Crcfcld für die Rechnungsjahre1903 und
1904 aus dem Dispositionsfonds des Piovinziallanotagcs (Ständefonds).

Derselbe wird der I. Fachkommission überwiesen.
o) Bericht und Antrag des Prouinzialausschussesauf Bewilligung eines einmaligen

Beitrages von 3000 Mark zu den Erwcrbskostcn des Gladiatoren-Mosaiks in
Krcnznachans demselben Fonds.

Wird ebenfalls an die I. Fachkommission verwiesen.
<^ Der Abgeordnete von Schorlemer hat sich für heute und morgen entschuldigt

desgleichen der AbgeordneteKaufen
e) Oberbürgcrmelsterund Landrat in Lrefcld teilen telegraphischmit, daß sie den in

der gestrigenSitzung eingebrachten,von ihnen ausgegangen Antrag auf Beschluß¬
fassung des Provinzialausfchusfesund des Provinziallandtages über das Deich-
Projekt Lllngst-Gcllcpzurückziehen.

Der gestern der IV Fachkommissionerteilte Auftrag zur Vorbereitung des
Antrages wird daher zurückgezogen, indem der Antrag als erledigt zu erachtenist.

t') Der Bürgermeister in Krcnznach hat den Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe
zum Bau eiuer Straßenbrücke über die Nahe bei Kreuznachzurückgezogen.

Auch diese Angelegenheitbedarf daher keiner weiteren Verhandlung.
ß) Endlich macht der Vorsitzende Mitteilung von der erfolgten Wahl und Konstituieruug

der Kommission zur Vorbereitung der Wahl des Landeshauptmanns und der
Kommission zur Vorbereitung eines Gesetzcntwnrfsüber die Emscherrcgulienmg.
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Die Kommissionen sind wie folgt zusammengesetzt:

Kommissionzur Vorbereitung der Wahl des Landeshauptmanns.
Vorsitzender: Freiherr von Solemachcr - Antweiler; stellvertretender

Vorsitzender: Michels; Schriftführer: Dr, von Sandt; stellvertretenderSchrift¬
führer: Spiritus; Mitglieder: Freiherr von Ayx, Graf Beissel von Gymuich,
von Noch, von Breuuiug, Brüuiug, Caspers, Croon, Destroe, Eich,
Friedcrichs (Nemschcid),Graf von Fürstcuberg-Stammheim, von Grand-
Ry, de Greifs, Heising, Graf uud Marquis von uud zu Hoensbroech,
Hucck, Dr, Ing. C. Lucg, Mcrrcm, Dr, Neuen Du-Mont, Röchliug,
Scherenberg, Schmidt von Schwind, von Stedman, Veltman, uou Wätjen,
Zweigert,

Kommissionzur Vorlieratuna, eines Gesetzentwurfsiibcr die Emscherregulierung.
Vorsitzender: Schulz-Vriescn; stellvertretender Vorsitzender: Servacs;

Schriftführer: Snethlage; stellvertretender Schriftführer: Kutter; Mitglieder:
I)r. Freiherr von Coels, Dr, Hammerschmidt, Hilger, August Freiherr
vou Hövel, Klüpfcl, Lange, Lehr, Dr. Lembke, Dr. Ing. C. Lueg,
Wcildhauseu, Zweigert.

. ^ ^^ 2. Nach dem Autrag der II, Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses,betreffend Verbesserung der Verhältnisse der Irrenärzte — Drucksachen,Nr. 28 —
wird beschlossen:

„Znr Verbesserung der Verhältnisse der Irrenärzte an den Rheinischen Proviuzial-
Heil- und Pflegccmstalten
1. die Einrichtung der Stelle eines zweiten Oberarztes bei den Provinzial-Heil- und

Pflegcanstalten zu Bonn, Düren, Galkhausen,Grafenberguud Merzig zu genehmigen.
2. der Einstellung der erforderlichenMittel znr Herstellung vou Fcimilicnwohnungcn

für diese Beamten iu die vorgesehene zweite Anleihe für die Zwecke des Irrenwesens :c
(Drucksachen. Nr. 29) zuzustimmen;

3. die in den Haushaltsplänen der einzelnen Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltcn
uuter Titel II am Schluß vorgesehenen Ausgaben vou 500 bezw, 400 Mark zur
wissenschaftlichen Fortbildung der Anstaltsärzte zu bewilligen,"

3. Die Haushaltspläue der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Nndcrnach, Bonn,
Düren, Galkhausen, Grafenberg und Mcrzig für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis
31. März 1904 werden nach dem Antrage der II. Fachkommission für das Rechnungsjahr 1903
unverändert angenommen.

Mwg5^ 4 N^H heni Antrage der IV. Fachkommission zu dem Bericht uud Antrag des Provinzial-
ausschusses,betreffend die Gewährung von Beihülfen znr Errichtung von kommunale» Wasser
versorgungsllnlageu— Drucksachen, Nr. 37. — wird in Übereinstimmungmit dem Antrage des
Provinzialausschussesbeschlösse,!:

1. Der unter IV Nr. 3 der Einuahmen und Titel IV Nr. 7 der Ausgaben des Hcmpt-
Hllushaltsplcmcs vorgesehene Betrag ans den Überschüssen der Provinzicil-Feuer-
Societät zur Verwendung für gemeinnützige,zugleich die Interessen der Societät
fördernde Zwecke wird von 60 000 Mark auf 120 000 Mark jährlich erhöht, —
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2. der Provinzialnusschußwird ermächtigt,bei der Landesbank der Rhcinprovinz eine
Anleihe bis zur Höhe von 750 000 Mark aufzunehmen, dieselbe ans dem nach
Nr. 1 erhöhten Fonds von 120 000 Mark zu verzinsen und mit 5"/n jährlich zu
tilgen und sodann in jedem der beiden Haushaltsjahre 1903 und 1904 bis zu je
375 000 Mark jährlich zur außerordentlichenFörderung der Wasserversorgungin
leistungsschwachen Gemeinden der Provinz zu verwenden."

5. Der Antrag der II, Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial' U,^.
ausschusses,betreffend die Umwandlung der Taubstummenanstalt in Cöln in eine Provinzial-
Taubstummeu-Austalt — Drucksachen. Nr. 22 —:

„Der Provinzinllandtag wolle zu dem im Entwürfe beigefügten, zwischen dem Verein
zur Beförderung des Taubstummenuntcnichtszu Cöln uud dem Prouinzialucrband der
Nheiuprovinz abzuschließenden Vertrage seine Genehmigung erteilenund den Provinzial-
ausschuß ermächtigen, etwaige vom Provinzial-Schulkollegiumverlangte Abänderungen
an dem Vertrag vorzunehmen,"

gelangt zur Annahme.
6. Desgleichen der Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des^A,,^.

Provinzialausschusses,betreffenddie gemäß dem Beschlusse des 42. Provinziallcmdtags angestellten
Erhebungen über Einrichtungenzur Heilung des Stotterns, (Drucksachen. Nr. 24):

„Der Provinzinllandtag wolle beschließen, durch den Provinzialausschußan die König¬
liche Staatsregierung das Ersuchen zu richten, die Anstellungbesonderer,in der Heilung
des Stotterus erfahrener Lchrpersouen bei den Lehrerseminarenins Auge zu fassen."

7. Desgleichen der Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Autrag des ^W</<,^^
Provinziaiausschuffes,betreffend die Erbauung eines neuen Schulgebäudes für die Proviuzial-
Taubstummeuanstalt zu Neuwicd, (Drucksachen. Nr. 25):

„Der Provinzicillandtag wolle die Erbauung eines Schulgcbäudes für die Provinzial-
Taubstummenanstalt zu Neuwicd nach den vorgelegten Plänen genehmigen und die
erforderlichenMittel im Gesamtbetrage von 124 000 Mark aus der aufzunehmenden
Anleihe bewilligen."

8. Nach dem Antrag der II. Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial-
Taubstummenanstalten zu Aachen, Brühl, Elberfcld, Essen, Kempen, Neuwicd, Trier uud Cöln
sowie über die Verwendung der Wilhelm-Angusta-Stiftung, des von der Taubstummenanstalt zu
Cöln zurückgenommenen Untcrstützuugsfoudsund des Unterstützungsfondsfür entlassene Taubstumme
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904 wird beschlossen,

„die vorbezeichnetcn Haushaltspläne für das Rechnungsjahr 1903 anzunehmen,jedoch
mit der Maßgabe, daß das Gehalt für die im Haushaltsplan der Provinzml-Taub-
stummenanstalt zu Aachen unter Titel II po». 2 an zweiter Stelle aufgeführteLchrer-
stelle nach dem wirklichen Vedarfc eingestellt wird."

9. Der Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus- W,/<,ge Z°
schusses, betreffend

I. Errichtungeiner Dienstwohnungfür den Direktor der Provinzial-Blinden-Unterrichts-
anstalt zu Neuwicd.

II. Errichtungzweier Turnhallen uud zwar einer an der Pruvinzial-Blinden-Unterrichts-
anstalt in Düren und einer gemeinschaftlichen für die Provinzial-Blinden- und
die Provinzial-Taubstummenllnstaltzu Neuwicd, (Drucksachen. Nr. 23):

4"
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„Der Provinziallandtag wolle den Neubau
l>.) einer Dienstwohnung für den Direktor der Pruvinzial-Vlindenanstalt zu

Ncuwied,
b) zweier Turnhallen und zwar einer an der Provinzial-Vlindeu-Unterrichts-

anstalt zu Düren und eiucr gemeinschaftlichen für die Provinzial-Blinden-
uud die Prouinzial-Taubstunnncnanstalt zn Ncuwied gcuchmigcnund die
erforderlichen Mittel im Betrage von zu a) 30 000 Mark zu I,) je
15 000 Mark--30 000 Mark aus der aufzunchmeudeuAnleihe bewilligen",

findet Annahme.
10. Die Haushaltspläne der Provinzial-Blindeuanstalten zn Dürcu (Elisabeth-Stiftung)

und Neuwicd (Auguste Vittoria-Hails) sowie über den Unterstützungsfondsfür Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 19«'4 werden nach dem Antrage der II. Fnch>
kommission für das Rechnungsjahr 1903 unverändert angenommen.

11. Desgleichender Hanshaltsplan über das Hebammcnwcsen einschließlichder Hebammeu-
lehranstalt zu Cüln für das Rechnungsjahr vom 1 April 1903 bis 31. März 1904.

12. Desgleichender Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund des Gesetzes
vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

13. Desgleichen der Hanshaltsplan über die Kosten der Leitung uud Beaufsichtigung
der baulichen Uutcrhaltungsarbeitcn in den Provinzialanstaltcn für das Rechnungsjahr vom
1. April 1903 bis 31. März 1904.

«M^^-" 14, Der Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Proviuzial-
ausschusses,betreffend die Aufnahme einer Anleihe zu Zwecken der Straßcnverwaltuug, (Druck¬
sachen. Nr. 31):

„Der Proviuziallandtag wolle uutcr den dargelegten Verhältnissendie Aufnahme einer
Anleihe von 532 000 Mark zur Deckung der Kosten für Beseitigung der Frostschäden
bei der Lnndcsbank der Nhcinprovinz gegen 8^/4"/« Zinsen uud 6^/4"/" Tilgung
mit der Maßgabe beschließen,daß die in dem zweiten uud den folgenden Jahren
ersparten Zinsen dem Tilgungsbetrage zuwachsen,"

gelangt zur Annahme.

>,Mw^ ^ 15. Desgleichen der Antrag der II. Fachkommisstonzu dem Bericht und Antrag des
Provinzialausschusses,betreffend Erteilung der nachträglichenGenehmigung zur Veräußerung einiger
zu der Provinzial-Hcil- und Pflegeaustalt Grafenbcrg gehörende!: Parzellcu an die Stadtgcmciudc
Düsseldorfbehufs Durchführung einer Wegcvcrlcgung,(Druckfachen. Nr. 30):

„Der Proviuziallandtag wolle die Veräußerung der zu der Prouinzial-Heil- und Pflcgc-

anstalt Grafenbcrg gehörendenParzellen Flur 17 Nr. ^^, ^ ------ , -^ —, -^^-,
^ 72 :c, 95 :c. 95 :c. 0,68

578 ü?9
"0'72^ ^s?9^ "" die Stadtgemeindc Düsseldorf nachträglichgcuchmigcn."

16. Der Haushaltsplan für die Verwaltung des Laudarmcnwescnsder Nhcinprovinz für
das Rechnungsjahr vom 1 April 1908 bis 31. März 1904 wird nach dem Autrage der II, Fach-
kommifüonfür das Rechnungsjahr 1903 unverändert angenommen.

17. Desgleichender Haushaltsplau der Polizeistrafgclderfouds uud des Vhrenbreitsteiner
allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.
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1«. Desgleichender Haushaltsplan der Pruuinzial-Arbcitsaustalt zu Vrmiwcilcr für das
Rechnungsjahr uom 1, April l903 bis 31, März ,904,

19. Desgleichender HanshaltZplcmdes Landarmenhauseszn Trier für das Rechnungsjahr
vom 1. April !908 bis 31. März 1904.

20. Die Petition der Gemeinde Dillingc» im Kreise Sanrlouis, betreffendBewilligung
eiucs Proviuzialzuschusses zur Erbrcitcrung der Mcrzig°-aarlouis'er Prouinzialstraße in Stat. 34,°°<>
wird nach dem Antrage der III. Fachkommission abgelehnt.

21. Nach dem Antrag der III Fachkommissionzn dem Bericht und Antrag des Provinzial- M,,^,
ausschusses, betreffend die Veräußerung von Grundstücken, welche für die Stmßenverwaltung
entbehrlichgeworden sind, (Drucksachen. Nr. !6) wird beschlossen, dem Antrage des Pruvinzial-
ausschnsscs zuzustimmen,welcher lautet:

„Der Provinziallandtag wolle in Gemäßheit des 8 38 der Provinzialurdnung vom
1. Juni 18»? beschließen:

1. den Pruvinzialansschnß zu cl mächtigen, Gruudstückc und Immubilarrechte zu
veräußern, insofern der Wert derselben im einzelnen Falle den Betrag von
30 000 Mark nicht übersteigt,

2. ferner den Prouiuzialausschuß zn ermächtigen, die in oben erwähntem Berichte
bezeichneten Grundstückein Hccrdt und Elberfeld anch dann zu verkaufen, wenn
als Preis ein höherer Betrag als 30 000 Mark geboten würde."

Weiter war nichts zn verhandeln.
Die nächste Sitzung wird auf Samstag vormittag l0'/ö Uhr anberaumt, die Tages¬

ordnung für dieselbe festgesetztund die Sitzung hierauf vom Vorsitzendengeschlossen.
Die Tagesordnung für die morgige Plenarsitzung ist folgende:
1. Eingänge.
2. Bericht der Kommission zur Vorbereitung der Wahl des Landeshauptmanns und

Vornahme dieser Wahl.
3. Autrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Autrag des Prouinzialausschusscs,

betreffenddie künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales im Stäudchause.
4. Autrag der I. Fachkommission zu dein Bericht uud den Anträgen des Provinzialansschnsscs,

betreffend Bewilligungen aus dem Dispositionsfondsdes Pruvinziallandtages(Ständefunds).
5. Antrag der I. Fachkommifsiunzu dem Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,

betreffendden Ankauf des Hauses Elisabcthstraße 10 in Düsseldorf,
6. Autrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses,

betreffend eine Abänderung der §ß 22 und 23 des Reglements über die Pcnsioniruug
der Provinzialbeamten der Rheiupiovinz.

7. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendeine Änderung des ß 11 des Reglements, betreffend die Fürsorge für die
Witwen und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

8. Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der
Landesbank der Rhcinprovinz für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis
31. März 1904.

9. Antrag der III, Fachkommissionzu der Petition des Oberbürgermeisters in Aachen
bezw. der Bürgermeister in Eyuatten und Raeren, um Übernahme der sogenannten
Naercn'rer Prämienstraße unter die Zahl der Provinzicilstraßen
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10. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Autrag des Prouinzialausschusses,
betreffend die Übertragung der Verwaltung uud Unterhaltung von Prouinzialstraßen
an Kreise gegen Rente.

I I. Antrag der III. Fachkommission zu den: Bericht uud Autrag des Prouinzialausschusses,
betreffenddie Übersicht über den Eisenbahnfonds und die Förderung von Bahnunter¬
nehmungen.

12. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Bewilliguug eines Darlehns aus dein Kleinbahnfunds an den Kreis
Waldbroel zur Bestreitung der Grunderwerbskostender staatlichen Nebenbahn Wiehl-
Waldbroel-Morsbach.

(Schluß der Sitzuug 2'/2 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Necker. Spiritus. Schrakamp.

Mnste Sitzung.
Verhandelt im Sitzuugssaale des Stäudehauses zu Düsseldorf

am Samstag, den 14. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzuug um 10'/^ Uhr.
Das Geschäftsprotukoll der gestrige« Sitzuug liegt auf dem Tisch des Hauseszur Einsicht offen.
Schriftführer für die heutige Sitzuug stud Landrat I)r. Momm und Landrat Snethlage.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge.

«.) Die AbgeordnetenKutter, Hilger und Heuser haben sich für die heutige Sitzuug
entschuldigt.

d) Der AbgeordneteHüsgen hat um Urlaub bis einschließlich Montag gebeten.
o) Der Abgeordnete Trommershausen hat angezeigt, daß er aus Gesundheits¬

rücksichten gezwungensei, nach Hanse zurückzukehren, und an den weiteren Ver¬
handlungen des Landtags nicht mehr teilnehmen könne.

ä) Der Bürgermeister in Mehring hat telegraphischden Antrag auf Unterstützungdes
Brückenbauesin Mehring zurückgezogen, so daß diese Angelegenheitfür den Landtag
erledigt ist.

2. Die Kommissionzur Vorbereitung der Wahl des Landeshauptmanns beantragt behnfs
Vornahme dieser Wahl:
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„Der Provinziallandtag wolle
1. die Wahl des Landeshauptmanns unter folgendenBedingungen festsetzen:

».) Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren beginnend am 1. April 1903
oder, falls die Allerhöchste Bestätigung der Wahl später erfolgen sollte, vom
Tage dieser Bestätigung an,

l>) Das Gehalt beträgt 16 000 Mark, neben welchemzur Bestreitung von Dienst-
cmfwandskostcneine nicht pcnsionsberechtigtc Zulage vou 4000 Mark gewährtwird.

«) Der Gewählte erhält außerdem freie Dienstwohnungmit Centralheizuug,welche
bei Berechnungdes pensionsfähigen Einkommensmit 4000 Mark in Ansatz kommt.

ä) Im übrigen finden hinsichtlichder dienstlichen Verhältnisse, der Versetzungin
den Ruhestand, sowie der Witwen- und Waisenvcrsorgungdie für die Provinzial-
beamtcn der Rhcinpruuinz geltenden Reglements uud BestimmungenAnwendung.

o) Dem Landeshauptmann bleiben seine im Reichs-, Staats-, Kommunal- und
Militärdienste erworbenenAnsprüche auf Pensious- und Hinterbliebenen-Bezüge
gewahrt und tritt die Provinz für diese Ansprüche ein, so lange der Landes¬
hauptmann als Beamter der Provinz nicht höhere Anrechte auf Pension und
Hinterbliebenen-Bezügezu erwarten hat,

2. zum Landeshauptmann den Königlichen Regierungs-PräsidentenRenvers zu Arnsberg
wählen."

Es wird zunächst über die uutcr l a—6 beantragten Bedinguugeuverhandelt uud werden
dieselben vom Landtage einstimmiggenehmigt.

Sodann wird zur Wahl selbst und zwar mittels Stimmzettel geschritten.
Hierbei wird der Königliche Negiernngs-Präsideut Rcnvers zn Arnsberg einstimmigals

Landeshauptmann unter den vornngegebcncnBedingungen gewählt.
Über den Wcchlvorgangist ein besonderesWahlprotokoll als Anlage beigefügt. »s„^
3. Nach dem Antrage der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinziell-" M^^^-

ausschusses,betreffend die künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales im Ständehause, ^^.
(Drucksachen. Nr. 8.) wird beschlossen,den Antrag des Provinzialcmsschusses zur Zeit abzulehnen.

4. Nach dem Antrage der I. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des z^
Provinzialcmsschusses, betreffendBewilligungenaus dem Dispositionsfoudsdes Proviuziallandwges
(Ständefonds), werden die in Drucksachen. Nr. 1? uuter H. 1—5 und L 1—18 näher bezeichneten
Beihülfen mit folgender Maßgabe bewilligt:

L Nr. 13. An die Bewilligung soll die ausdrückliche Bedingung geknüpft werden:
„daß der Kirchenuorstandsich ^verpflichten mnß, den Altaraufsatz uunmehr in der
Kirche zu belassen und zu unterhalten."

Ferner wird für die Fortsetzung der Wiederherstellungder Burgruine in Montjoie eine weitere
Beihülfe von 2000 Mark unter der Bedingung bewilligt, daß seitens der übrigen Interessenten
aus dem Kreise der gleiche Betrag zur Verfügung gestelltwerde.

Der Antrag unter L Nr. 19 in Drucksachen. Nr. 17, betreffend Beihülfe zur Wieder¬
herstellungdes Domes in Wctzlar, wird auf Wunsch der I. Fachkommissionan diese zur noch¬
maligen Erwägung zurückverwiesen.

5. Nach dem Antrage der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial- ^
ausschusses,betreffend den Ankauf des Hauses Elisabethstratze10 in Düsseldorf - Drucksachen."~~^s5^a

Me 3g
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Nr. !2 — wird beschlossen, die zum Ankauf dieses Hauses erforderlichen Mittel aus der neu
aufzunehmendenAnleihe zu bewilligen.

wc>e ^ ^ Nach dem Antrag der I. Fachkommisstun zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffendeine Abänderung der §8 22 uud 23 des Reglements über die Pensionierung
der Prouinzialbeamten der Rheinprouinz - Drucksachen Nr 13 --, wird genehmigt, daß die
M 22 und 23 des Reglements, betreffend die Pensionierung der Prouinzialbcmutcu der Nhcin-
pruvinz, statt der bisherigen, folgende Fassung erhalten:

„8 22. Die auf bestimmte Zeit gewähltenProuinzialbeamten erhalten bei nicht
crfolgter Wiederwahl nach abgelaufener Dienstperiode eine lebenslängliche Pension
mit der Maßgabe, daß diese Pension nach einer Dienstzeit uun <i Jahren ein Viertel
des Diensteiukummcnsbeträgt, mit jedem ferner zurückgelegten Dicnstjnhrc ratierlich
steigt, so daß sie nach zwölfjähriger Dienstzeit die Hälfte des Dieusteinkommcus
beträgt, und alsdann uom vollendeten zwölften Dieustjahre ab bis zum vier und
zwanzigstenDienstjahre alljährlich um ^/<>» steigt.

8 23. Bei eintretender Dienstnufähigkeit erhalten die Beamten, welche auf
l2 Jahre gewählt sind, schon nach einer Dienstzeit von sechs Jahren ein Viertel
des Dienstcinlummeus mit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem ferner zurück¬
gelegte« Dieustjahre ratierlich steigt, fo daß sie nach zwölfjährigerDienstzeit die Hälfte
des Dienstcinkommcusbeträgt, uud alsdaun uom vollendetenzwölften Dieustjahre ab
bis zum vier und zwanzigstenDienstjahrc alljährlich um ^/»» steigt"

>Miaye ^' 7. Nach dem Antrage der I. Fachkommission zu dem Bericht uud Antrag des Prouinzial-
ausschusscs,betreffend eine Änderung des ß II des Reglements, betreffend die Fürsorge für die
Witwen nnd Waisen der Proviuzialbeamtcn der Rheinprouinz — Drucksachen. Nr 43 —, wird
die Streichung des § 11 Nr. 1 des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen uud
Waisen der Prouinzialbeamten der Rheinprouinz, beschlossen.

8. Der Haushaltsplan über die Vcrwaltungstosteu der Landcsbcmkder Rheinprouinz für
das Rechnungsjahr uom 1. April 1903 bis 31. März 1904 wird nach dem Antrage der I. Fach¬
kommission für das Ncchuuugsjahr 1903 unverändert angenommen,

9. Die Petition des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen bezw. der Bürgermeister in
Eynatten und Raereu, betreffendÜbernahme der sogenannten Racren'er Prämicnstraße unter die
Zahl der Proviuzialstraßcn wird nach dem Autrage der III. Fachkommission abgelehnt.

Die weiterenGegenstände der Tagesordnung werden für heute abgesetzt und in die nächste
Plenarsitzung, welche auf Montag Nachmittag 1 Uhr anberaumt wurde, verwiesen.

Nachdem noch die Tagesordnung für die nächste Sitzung, wie hierunter angegeben,
festgesetztworden war, schließt der Vorsitzende die Sitznng.

1. Eingänge.
2. Antrag der III. Fachkommissionzum Haushaltsplan der Provinzial-Straßenver-

waltung nebst
Anlage ^., Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von

Prouiuzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des Eiscnbahnfonds,
Anlage O, Voranschlag über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des
Gemeinde-und Kreiswegebaucs

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.
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3. Antrag der III Fachkommission zu dein Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung von Provinzialstraßen
an Kreise gegen Rente.

4. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Übersicht über den Eisenbahnfondsund die Förderung von Vahnunter-
nehmungen.

5. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Bewilligung eines Darlehns aus dem Kleinbahnfonds an den Kreis
Waldbroel zur Bestreitung der Grunderwerbskostender staatlichenNebenbahn Wiehl-
Waldbroel-Morsbach.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger in Gemähheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für das
Rechnungsjahr vom I. April 1903 bis 31. März 1904.

?. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend die Errichtung einer RheinischenProvinzial-Erziehungsanstalt
für schulentlasseneFürsorgezöglinge männlichen Geschlechtesund katholischenBe¬
kenntnisses.

8. Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendeinige Abänderungen der „Vorschriftendes RheinischenProvinzialverbandes
für die Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 12. Februar bezw.
14./15. Mai 1901."

9. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützungmilder
Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalte»sowie über die Kosten der Unterbringung und
des Unterhaltes von Epileptikern,Idioten und Blinden aus der Rheinprovinz, welche
bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflegehaben, für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

10. Antrag der I. Fachkommission zu dem Hanshaltsplan für den Provinziallandtag, den
Provinzialausschuß und die Centmlverwaltnngsbehürde für das Rechnungsjahr vom
1. April 1903 bis 31. März 1904.

11. Antrag der I. Fachkommifsion zu dem Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen«.
an Provinzialbeamte und von Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützungenan
deren Hinterbliebenefür das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

12. Antrag der I. Fachkommifsionzu dem Haushaltsplan über die Besoldungen und
anderen persönlichenAusgaben für die

H,. bei der Laudes-Vcrsicherungsanstalt„Rheinprovinz",
L. bei den Schiedsgerichtenfür Ärbeiteruersicherung

beschäftigten Provinzialbeamten für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903 bis
31. Dezember 1903.

13. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes
Genossenschllftsuorstandes der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenossenschaftsür
das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1903.

14. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender
Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903
bis 31. Dezember 1903.
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15. Antrag der I. Fachkommissionzu dein Haushaltsplan für die Verwaltung der
Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904,

16. Antrag der I. Fachkommission zu dein Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

17. Antrag der I. Fachkommission zu den, Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das
Rechnungsjahr vom 1, April 1903 bis 31. März 1904;

in Verbindung hiermit
Antrag des Oberbürgermeisters der Stadt Cöln, auf Bewilligung eines dauernden
Zuschussesin Höhe von 5000 Mark zur Deckung der Kosten der Einrichtung und
Unterhaltung von Meisterkursenfür Schlosser, Tischler, Schuhmacherund Schneider:c.
in Cöln und
Antrag der Handwerkskammer in Düsseldorf, auf Gewährung eines einmaligen
Zufchuffesvon 8000 Mark zur Deckungder Küsten der ersten Einrichtung von Meister¬
kursen für Handwerker in Düsseldorf und von 5000 Mark jährlich für die laufenden
Unterhaltungskosten.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Mumm, Snethlagc.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag den 16. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1^4 Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauseszur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind Regierungsrat Schrakamp und OberbürgermeisterSpiritus.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge.

»,) Der Königliche Regierungspräsident Dr. Renvers hat telegraphisch und auch
schriftlich angezeigt, baß er die Wahl zum Landeshauptmann der Rheinprovinz
unter den daran geknüpftenBedingungen annehme.

K) Der frühere Assistenzarzt an der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Cöln
Dr. Grotthoff legt von ihm zusammengestelltesAktenmaterial über Vorkommnisse
in der genannten Anstalt vor.

Die Eingabe wird an die II. Fachkommission verwiesen.
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o) Die Bürgermeister zu Ruhrort und Homberg teilen mit, daß sie den Antrag auf
Unterstützungdes BrückenbauesRuhrort-Homberg aus Provinzialmitteln für dieses
Jahr zurückziehen,

ä) Nach einer Mitteilung des Herrn Landtagskommissarsist der Abgeordnete Robinson
verhindert, an den Sitzungen des Provinziallaudtags teilzunehmen.

s) Der AbgeordneteKaufen hat sich für den Rest der Sitzungsperiode entschuldigt,
der AbgeordneteHeuser für die heutige Sitzung.

k) Von feiten des Provinzialauschussesliegt eiu Antrag vor zu der ihm zur Vor¬
bereitungüberwiefeuen Petition des Bürgermeisterszu Neviges,betreffend Bewilligung
eines Zuschusses für die Erbreiterung der Provinzialstraße in Neviges.

Derselbe geht an die III. Fachkommission.
ß) Nach einer geschäftlichen Mitteilung des Vorsitzendenhat der Provinzialausschuß

die Vorlage, betreffenddie Erweiterung des Prouinzialmuseums in Trier, bis zum
nächsten Landtage zurückgezogen.

2. Zu dem Haushaltsplan der Provinzial-Straßenverwaltung nebst
Anlage ^,, Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von

Provinzialstrcißen,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Gisenbahnfonds,
Anlage <ü, Voranschlag über die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des

Gemeinde- und Kreiswegebaues
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904

beantragte die III. Fachkommission:
„Der Prouinziallllndtag wolle den vurbezcichncten Haushaltsplan mit der Abänderung
annehmen, daß aus dem bei Titel IV Nr. 10 der „Eigenen Einnahmen" (Seite 466
der Drucksachen.Nr 1) durch Zinsen vertretenen Sammelfonds 100 000 Mark derart
in Einnahme und Ausgabe gestellt werden, daß weiter sich die unter Titel I Nr. 3 o
(Seite 470 der Drucksachen.Nr. 1) vorgesehenen 350 000 Mai! auf 450 000 Mark
und die bei Anlage 0 (Seite 504 der Drucksachen. Nr. 1) angeführten 362 500 Mark
zu Gunsten des Fonds L auf 462 500 Mark erhöhen."

Der Abgeordnete Marx stellt den Antrag:
„Provinziallandtag wolle den Haushaltsplan der Provinzial-Straßenverwaltung nebst
den Anlagen ^, L und (ü unverändert annehmen."

Es wird zunächst über den Antrag der Fachkommission abgestimmt, und wird derselbe
mit 65 gegen 63 Stimmen abgelehnt.

Sodann wird über den Antrag Marx, den betreffenden Haushaltsplan für 1903
unverändert anzunehmen, abgestimmtnnd gelangt derselbe zur Annahme.

3. In dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsfchufses,betreffenddie Übertragung der U„^
Verwaltung und Unterhaltung von Provmzialstraßen an Kreise gegen Rente (Drucksachen. Nr. 34), ^
hatte der Provinzialausschuß beantragt:

„Der Provinziallandtag wolle
1, sich grundsätzlich sowohl gegen eine allgemeine Aufteilung der Provmzialstraßen wie

gegen eine Abgabe derselbenin größerem Umfange an die Kreise aussprechen, sodann
2. zu der Frage Stellung nehmen, ob zur Förderung der Bildung eines Kreis'Wege-

verbandes in den Teilen der Provinz, wo ein Bedürfnis hierzu anerkannt werden
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kann, den Kreisen, welche die wichtigeren Gemeindewegcübernehmenwollen, einzelne
hierzu geeiguete Provinzialstraßen gegen eine Icchrcsrentc zur Unterhaltung und
Verwaltung abgetreten werden können,endlich

3, für den Fall der Bejahung dieser Frage den Prouinzialausschuß beauftragen, eine
desfnllsige Vorlage dem nächstenProviuziallaudtagc zu unterbreiten, die hierauf
bezüglichenVerhandlungen mit den KöniglichenBehörden eiuznlcitcn, insbesondere
auch ein Abkommenmit einem oder zwei Kreisen behufs Austeilung eines Versuches
vorzubereitenund dem Provinziallandtagc zur Veschlußfassuug vorzulegen,"

Die III. Fachkommission beantragte:
„Der Provinziallandtag wolle
1. sich grundsätzlich gegen eine allgemeine Aufteilung der Provinzialstraßen aussprecheu,
2. beschließen,zur Förderung der Bildung eines Kreis-Wegeverbandes in denjenigen

Teilen der Provinz, in welchenein Bedürfnis hierzu anerkannt wird, den Kreisen,
namentlich solchen, welche wichtigereGemeindewege übernehmenwollen, auf ihrcu
Antrag hierzu geeignete Provinzialstraßen gegen eine Iahresrente zur Unterhaltung
und Verwaltung abzutreten,

3. den Prouinzialausschuß beauftragen, dem nächsten Provinziallcmdtage eine desfnllsige
Vorlage zu unterbreitenuud die hierauf bezüglicheu Verhandlungenmit den betreffenden
Behörden einzuleiten, wobei der Proviuzialnusschuß ermächtigt sein soll, schon jetzt
mit einem oder zwei Kreisen Verträge wegen Uebernahme von Provinzialstraßen
abzuschließen."

In der Verhandlung über den Beratungsgegenstcindwerden folgende Anträge gestellt:
s,) von dem AbgeordnetenExcellenz Freiherr von Solemacher der Antrag:

„Hoher Landtag wolle nicht nur den Antrag der III. Fachkommission,sondern auch
den des Provinzialausschusfesablehnen;"

d) von dem AbgeordnetenMarx der Antrag:
„Provinziallandtag wolle den Antrag der III. Fachkommissionmit der Maßgabe
annehmen, daß an Stelle des letzten Wortes „abzuschließen"die Worte treten „vorzu¬
bereiten und dem Provinziallandtagc zur Veschlußfassuug vorzulegen.""

Auf den geschäftsordnungsmäßigenVorschlag des Abgeordneten Pingen wird, nachdem
von anderer Seite der Antrag von Solemacher als geschäftsordnungsmäßigunzulässigbezeichnet
worden war, zunächst darüber Beschluß gefaßt, ob über den Antrag von Solemacher abgestimmt
werden soll, wobei die Mehrheit der Versammlung sich bejahend ausfvncht.

Hierauf wird über den von Solemachcr'schcn Antrag selbst abgestimmtund gelangt derselbe
zur Annahme, womit der Gegenstand erledigt war. Die übrigen Punkte der Tagesordnung werden
für heute abgesetzt und in die morgige Sitzung, welche auf vormittags 11 Uhr anberaumt wird,
verwiesen. Für die morgige Sitzung gilt folgende Tagesordnung:

1. Eingänge.
2. Antrag der III, Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffenddie Übersicht über den Eisenbahufonds und die Förderung von Bahnunter-
nehmnngen.

3. Antrag der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Bewilligung eines Darlehns aus dem Kleinbcchnfondsan den Kreis
Waldbroel zur Bestreitung der Gruuderwerbskostender staatlichen Nebenbahn Wiehl-
Waldbroel-Morsvach.
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4. Antrag der II, Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom 2, Juli 1900 für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

5. Antrag der II, Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Errichtungeiner Rheinischen Provinzial-Erziehungsanstaltfür schulentlassene
Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechtes und katholischen Bekenntnisses.

6. Antrag der II, Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend einige Abänderungen der „Vorschriftendes RheinischenProvinzialverbandes
für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 12, Februar bezw.
14./15, Mai 1901".

7. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützungmilder
Stiftuugen uud Wohltätigkeitscmstalteusowie über die Kosten der Unterbringung und
des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten und Blinden aus der Rheinprovinz, welche
bezw deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

8. Antrag der I, Fachkommission zu dem Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den
Provinzialausschnß und die Centralverwaltungsbehördefür das Rechnungsjahr vom
1. April 1903 bis 31. März 1904.

9. Antrag der I, Fachkommission zu dem Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an
Prouinzialbcamte und von Witwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren
Hinterbliebenefür das Rechnungsjahr vom I. April 1903 bis 31. März 1904.

10. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Besoldungen und
anderen persönlichen Ausgaben für die

^.. bei der Landes-Versicherungsanstalt„Rheinprovinz",
L. bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicherung

beschäftigtenProvinzialbeamten für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903 bis
31. Dezember 1903.

11. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungslosten des
Genossenschaftsvorstandesder RheinischenlandwirtschaftlichenVerufsgenossenschaftfür
das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1903.

12. Antrag der I, Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegen¬
heiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen,für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

13. Antrag der I, Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzial«
museen zu Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1903 bis 31. März 1904.

14. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904;

in Verbindung hiermit
Antrag des Oberbürgermeisters der Stadt Cöln auf Bewilligung eines dauernden
Zuschusses iu Höhe von 5000 Mark zur Deckung der Kosten der Ginrichtungund Unter¬
haltung von Meisterkursenfür Schlosser, Tischler, Schuhmacher und Schneider lc. in Cöln und
Antrag der Handwerkskammerin Düsseldorf auf Gewährung eines einmaligenZuschusses
von 8000 Mark zur Deckung der Kosten der ersten Einrichtung von Meisterkursen für
Handwerker in Düsfeldorf und von 5000 Mark jährlich für die laufenden Unter¬
haltungskosten.
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15. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendvier Anträge auf Beihülfen zum Bau uou Brücken. (Nachdemdie Anträge
bezüglich der Brücken in Nuhrort, Kreuznach und Mehring inzwischenzurückgezogeu
sind, kommt nur noch die Brücke in Wesel in Betracht.)

16. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Wahl der zur Mitwirkung bei deu Geschäftender Rentenbank für die
Provinz Westfalen, die Nheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau in Münster
berufenen Kommissare der Provinzialvertretung uud deren Stellvertreter und Vor¬
nahme der Wahl.

17. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Antrag des Provinzialcmsschusses,
betreffend Wahl der Kommission zur Mitwirkung bei der Unterverteiltung der nach
§ 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden
Lllndlieferungenauf die Kreise und Vornahme der Wahl.

18. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffendNeuwahlen für den Provinzialausschuß,und Vornahme der Wahlen.

19. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend den Ablauf der Dienstzeit des Landesrats, Geheimen Regierungsrats Klausener,
und Vornahme der Wahl,

20. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Wahl des Direktors der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät, und
Vornahme der Wahl.

21. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses, betreffend Wahl von bürgerlichenMitgliedern bezw. Stellvertretern in die
Ober-Grsatzkommissionen, und Vornahme der Wahlen.

22. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses,betreffend die Aufnahme der nach den Beschlüssendes 42. Provinzial-
landtags vorgesehenenzweiten Anleihe zur Deckung der Kosten der von dem 39.,
40., 41. und 42. Provinziallandtcige beschlossenen sowie einiger weiterer Hochbauten
in Höhe von acht Millionen Mark.

23. Antrag der I. Fachkommissionzu den Berichten und den Anträgen des Provinzial«
ausschusses, betreffenddie Bewilligung
a) eines Betrages von je 3000 Mark für die Rechnungsjahre 1903 und 1904 für

das Kaiser Wilhelm-Museum iu Erefeld,
K) eines einmaligenBetrages von 3000 Mark zur Erwerbung des Gladiatoren-Mosaiks

in Kreuznach.
24. Antrag der I. Fachkommission zur Petition der Provinzial-Straßencmfseherum Erhöhung

ihres Einkommens und Verleihung des Titels „Stmßenmeister".
25. Antrag der I. Fachkommission zu den Petitionen der Direktoren, Lehrer und Lehrerinnen

der Provinzial-Taubstummenanstalten um Bemessungder Besoldung der Lehrkräfte an
den Provinzial - Taubstummenanstalten nach den für die Staatsanstalt in Berlin
geltenden Gehaltssätzen und um Anrechnungder vollen Dienstzeit bei der Festsetzung
des Diensteinkommens.

26. Antrag der I. Fachkommission zur Petition des pensioniertenProvinzial-Taubstummen-
lehrers Josef Keiner in Essen-Rüttenscheid, betreffend Widerlegung der gegen ihn
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erhobenen Beschuldigungen in der Verfügungdes Landeshauptmanns vom 23. Juli 1902,
wodurchihm der Beschlußdes Provinzialausschussesvom 15/16. Juli desselben Jahres
wegen der Versetzungin den Ruhestand vom 1. November 1902 ab bekannt gegeben
worden ist.

27. Antrag der I, Fachkommission zur Petition der Witwe des Provinzial-Straßenaufsehers
vou Dussartz in Dcnklingen um Erhöhung des ihr gewährten reglementsmäßigen
Witwengeldes,

28. Antrag der I. Fachkommissionzur Petition des Polizeisergeanten a. D. Hermann
Gerlach in Weissenthurmum Anrechnungder bei der früheren Rheinischen Eisenbahn¬
gesellschaft verbrachtenDienstzeit auf sciu vou der Ruhegehaltskasseder Landbürger-
meistereieu und Landgemeindenzu zahlendes Ruhegehalt.

(Schluß der Sitzuug 4 «/4 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Spiritus. Schrakamp.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag den 17. Februar 1903.

Der Vorsitzeudc eröffnet die Sitzung um 11^2 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder gestrigen Sitzuug liegt auf dem Tisch des Hauses zur

Einsichtoffen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind Lcmdrat Dr. Mo mm und Landrat Snethlage.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Eingänge warm nicht mitzuteilen.
2. Nach dem Antrage der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial- M„^

ausschusscs,betreffend die Übersicht über den Eisenbahnfonds und die Förderuug von Bahn-"' ~^^
Unternehmungen— Drucksachen. Nr. 36 — wird beschlossen:

1. den bisherigen Kredit für Darlehen um 3 Millionen Mark, also auf 21 Millionen,
zu erhöhen uud den Provinzialausfchuß zu ermächtigen, aus ihm und den ein¬
gehenden Tilgungsbeträgen nach dem für ländliche Darlehen jeweilig geltenden
Zinsfuß, unter Zuschuß von '/2 Prozent, und gegen mindestens1 Prozent Tilgung
Beihülfen au Kommunaluerbändezu geben;

2. den Provinzialausschußzu ermächtigen, in allen Fällen, in welchen die Königliche
Staatsiegierung weniger leistungsfähigen Kommunalverbänden der Provinz oder
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für erstere eintretende Erwerbsgesellschaftensowie in sonst geeignetenFällen Bei¬
hülfen zur Herstellungund zur Ausrüstungvon Kleinbahnengewährt, ans Provinzial-
mitteln dieselbe Beihilfe wie der Staat und unter den von der Königlichen Staats-
rcgierung gestelltenBedingungen zur Verfügung zu stellen; endlich

3. den Provinzialansschuß zu ermächtigen,im Falle während der Etatsperiode solche
Beteiligung sich als notwenig hercmsstellcu sollte, die hierzu erforderliche» Summen
aus dem unter 1 gedachten Kredite zu entnehmen oder bei Unzulänglichkeit desselben
bei der Landcsbank vorschußweise zu erheben und dem nächsten Provinziallcindtage
eine Vorlage behufs Deckung dieses Vorschusses zu unterbreiten,"

e 35. 3. Nach dem Antrage der III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
—^^ ausschusscs,betreffend die Bewilligung eiues Darlehns aus dem Kleinbahnfonds an den ^reis

Waldbroel zur Bestreitung der Gruuderwcrbskosteuder staatlichenNebenbahn Wiehl—Waldbroel—
Morsbach(Drucksachen.Nr. 47), wird beschlossen, den Antrag des Provinzialausschussesanzunehmen,
welcherlautet:

„Der Provinziallandtng wolle dem Kreise Waldbroel in Anerkennung der besonderen
vorliegenden Verhältnisse und ohne Schaffung eines Präzedenzfalles ausnahmsweise
den Betrag von 185 000 Mark aus dem Klciubahnfonds zur Bestreitung der Grund¬
erwerbskosten für die Nebenbahn Wiehl—Waldbroel—Morsbach bewilligen gegen
3"/« Zinsen und bei 1«/° Tilgung."

4. Der Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger in Gemäßheit
des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904
wird nach dem Antrage der II. Fachkommissionfür das Rechnungsjahr 1903 unverändert
angenommen.

5. In Abweichung von der Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände wird nunmehr
zu den auf der Tagesordnung stehendenWahlsachenübergegangen. Behufs Bildung des Wahl¬
vorstandes ist die Versammlung damit einverstanden, daß die Schriftführer der heutigen Sitzung,
Landrat Dr. Momm und Landrat Snethlage, als Beisitzer bestellt werden. Die erste Wahl-

. .^ 36. fache betrifft die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäftender Rentenbank für die Provinz
—— Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissare

der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter. Zu dem hierauf bezüglichen Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses(Drucksachen. Nr. 4) beantragt die I. Fachkommission.-

„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Koutrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach tz 5 des Gesetzes über die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von 2 Jahren mit der Maßgabe wählen, daß
die Wahlen solange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vor¬
genommenhat."

Die Wahlen erfolgen durch Zuruf und werden mit der in dem Antrage der I. Fach¬
kommission enthaltenen Maßgabe gewählt bezw. wiedergewählt:

a) als Kommissare der Provinzialvertretung:
die Provinziallandtags-Abgeordneten: Königlicher Landrat Geheimer Rcgierungsrat
Freiherr von Loö zu Siegburg und KöniglicherRegierungspräsident Freiherr
von Hövel zu Coblenz,
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d) als Stellvertreter:
die Provinziallandtags-Abgeordneten: Gutsbesitzer Heinrich Kirchmcnm zu Vordeck
und GeneraldirektorBruno Schulz -Briefen zu Düsseldorf.

Die Gewählten nehmen, soweit sie in der Versammlung anwesendsind, auf Befragen
die Wahl an.

6. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsschußes,betreffend Wahl der Kommission 3s,^
zur Mitwirkung bei der Untervertcilungder nach § 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom """"'—^
13. Juni 1873 etwa auszuschreibendenLandlieferungen auf die Kreise (Drucksachen. Nr. 5),
beantragt die I. Fachkommission:

„Der Prouinziallandtag wolle die Mitwirkung bei der Verteilung der nach § 16 des
Gesetzesüber die Kriegsleistungenuum 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Land-
liefcruugeuauf die Kreise dem Provinzialausschusseauf die fernere Dauer von 6 Jahren,
und zwar bis zum Ende des Jahres 1908, übertragen."

Es wird demgemäßbeschlossen.
7. Nach dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendNeuwahlen für den U,^

Provinzialausschuß, waren für die vom 40. Rheinischen Provinziallandtag in seiner Plenarsitzung ^"—-^.
vom 16. März 189? auf eine 6 jährige Amtspcriode mit Beginn am 1. April 1897 gewählten
? Mitglieder und Stellvertreter des ProvinzialausschussesNeuwahlen für eine vom 1. April 1903
ab laufende 6 jährige Amtsdauer vorzunehmen.

Die Wahlen erfolgen für 6 Mitglieder und Stellvertreter durch Zuruf, wobei gewählt
bezw. wiedergewähltwerde»:

als Mitglieder: als Stellvertreter:
1. Oberstleutnanta.D. Schmidt von Schwind 1. KommerzienratRenövonBochzuMettlach;

zu Eschberg;
2. Fabrikant Eduard Nels zu Prüm; 2. Landes - Ökouomierat und Lcderfabrikant

Maximilian Keller zu Staadt b Saarbnrg;
3. Gutsbesitzer Jakob Peters zu Fresseuhof; 3. KöniglicherLandrat Heising zu Nhrweiler;
4. WeingutsbcsitzerJohann Baptist Engels- 4. Königlicher Kammcrherr und Ritterguts-

Mllnn zu Kreuzuach; besitzet Freiherr Clemens von Hövel zu
Iunkernthnl b. Kirchen;

5. OberbürgermeisterBecker zu Cöln; 5. Geheimer Kommerzienrat August Heuser
zu Cöln;

6. Königlicher Schloßhauptmann und Kammer- 6. Sauitätsrat Dr. Venu in Waldbroel.
Herr Graf von Fürstenberg-Stamm-
heim auf Schloß Stammheim;

Sodann wird durch Abstimmunggewählt:
als Mitglied: als Stellvertreter:

?. GutsbesitzerTheod.Melchers zu Guadenthal. 7. Fabrikant Arnold Hueck zu Neuhückeswagen.
Über die Wahlen zu Nr. 7 ist ein besonderes Wahlprotokollals Anlage beigefügt. z^
Die Gewählten nehmen, soweit sie bei der desfallsigenFrage des Vorsitzendenanwesend ""^^-^

sind (nicht anwesendsind Nels und Heuser), die Wahl au.
8. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Ablauf der 35^

Dienstzeit des Lcmdesrats, Geheimen Regierungsrats Klausener (Drucksachen.Nr. 35), beantragte^^^,
die I. Fachkommission:
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„Der Provinziallandtag wolle den Landesrat, Geheimen Regiernngsrat Klausencr,
unter den bisherigen Anstellnngsbcdiugungenauf die Dauer von 12 Jahren, beginnend
mit dem 7. August 1904, wieder wählen,"

Der AbgeordneteFriederichs schlägt vor, die Wahl durch Zuruf vorzunehmen.
Gegen den Vorschlag erhebt sich kein Widerspruch.
Der Vorsitzende stellt dies fest und ersucht sodann die Versammlung, ihre Zustimmung

zu der becmtragteu Wahl durch Zuruf mittelst Aufstehenszu erkennenzu geben, wobei sich sämtliche
Anwesende von den Sitzen erhoben.

Der Landtag hat sonach den Landesrat, Geheimen Regierungsrat Klausener, uuter den in
dem Antrage der I. Fachkommission enthaltenen Maßgaben einstimmigwiedergewählt.

/^ 9. Zu dem Bericht und Autrag des Provinzialausschusses, betreffend die Wahl des
Direktors der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät, (Drucksachen,Nr, 11) stellte die I. Fach¬
kommission den Antrag:

„Der Provinziallandtag wolle die Wahl des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät
unter den folgenden Bedingungen vornehmen:
1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zwölf Jahren.
2. Der Gewählte erhält das in den Haushaltsplänen der Provinzial'Feuer-Societät

vom Provinziallcmdtagejeweilig genehmigte Gehalt nach Maßgabe der Bestimmungen
für die Besoldung der Provinzialbeamten.

3 Der Gewählte ist verpflichtet:
»,) die zur Zeit geltenden und für die Folge zu erlassendenReglements über die

dienstlicheu Verhältnisse der Provinzialbeamten sowie die erlassenen und noch
ergehendenDienstanweisungenals verbindlichanzuerkennen;

1») die Stelle des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät uuter Beibehaltung
des mit derselben verbundenenDicnsteinkommens,wobei an Stelle der Wohnuug
u. s. w. der dafür im Etat augesetzte Geldbetrag zu treten haben würde, mit
der Stelle eines Landesrats oder des Direktors der Landesbank zu vertauschen,
falls der Provinziallandtag ihn zu einer dieser Stellen berufen sollte;

o) eine Wahl zum Mitglied des Hauses der Abgeordnetenoder des Reichstags nur
mit Zustimmung des Provinzialausschussesanzunehmen,ebenso in die Gemeinde¬
vertretung, vorausgesetzt, daß ein gesetzlicherAblehuungsgruud vorliegt.

Der Berichterstatter, AbgeordneterBarthcls, empfiehlt zugleich uamens der I. Fach¬
kommissionden Landesrat Brandts, welcher zur Zeit die Geschäfte führe, als Direktor der
Provinzial-Feuer-Societät zu wählen.

Nachdemdie Versammlung sich zunächst mit den von der I. Fachkommission vorgeschlagenen
Anstellungsbedingungeneinverstanden erklärt hatte, wird zur Wahl selbst geschritten.

Der AbgeordneteExcellenzFreiherr von Solemachcr beantragt Vornahme der Wahl
durch Zuruf.

Dem Antrage wird nicht widersprochenund ersucht der Vorsitzende die Versammlung,
ihre Iustimmnng zu der beantragten AMamationswahl durch Erheben von den Sitzen kundzutun,
worauf fämtlicheAnwesende sich erhoben.

Der Vorsitzendestellt hiernach fest, daß der Landtag den Landesrat Brandts unter den
obigen Anstellungsbediugungeneinstimmig zum Direktor der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät
gewählt habe.
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10. Zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzialausschusses,betreffend die Wllhl^In^ge 4»
von bürgerlichenMitgliedern bezw. Stellvertretern in die Ober-Ersatzkommissiouen,(Drucksachen.
Nr. 42) beantragte die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle
1. die erforderlichen Neuwahlen vornehmen,
2. die Namens des Proviuziallandtags vorgenommene Ersatzwahldes bürgerlichen Mit¬

gliedes der Ober-Ersatzkommission im I. Bezirk der 30, Infcmteiiebrigadebestätigen,
3. den Proviuzialllusschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Provinzillllandtllgs in dem Bereiche der 27., 28., 29., 30., 31., 80., 32. und im
2. Bezirk der 42, Infanteriebrigade durch Tod, Verziehen,Amtsniederlegung von
Mitgliedern bezw. stellvertretendenMitgliedern der Ober-Ersatzkommissionen bezw,
dnrch anderweite Einteilung der Bezirke dieser KommissionenErsatzwahlen nötig
werden sollten, diese Wahlen namens des Provinziallandtages zu tätigen und dem
Provinzillllcmdtage alsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten
Wahlen behufs Bestätigung Mitteilung zu machen,"

Der Drucksache Nr. 42 waren in der Übersicht über die Zusammensetzung der Bezirke der
Ober-Ersatzkommissioueu und der bürgerlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter in Spalte 6 Wahl¬
vorschläge beigegebeu.

Unter Verweisungauf diese Vorschlägebeantragt der Berichterstatterder Fachkommission,
AbgeordneterIö rissen, die Wahlen durch Zuruf zu tätigen.

Dem Antrage wird nicht widersprochen und vollzieht der Landtag sämtliche Wahlen durch
Zuruf nach den gemachten Vorschlägen,

Die Anträge der Fachkommission unter 2 und 3 finden sodann gleichfalls die Zustimmung
der Versammlung.

11. In weiterer Abänderung der Reihenfolgeder Tagesordnung wird sodann verhandelt
über den Antrag der I. Fachkommission:

Petition des pensionierten Provinzial-Taubstummenlehrers Josef Keiner in Essen-
Rüttenscheid, welcher an den Prouinziallcmdtag eine Widerlegung der gegen ihn
erhobenenBeschuldigungenin der Verfügung des Landeshauptmanns vom 23. Juli
1902 1, ^. Nr. 10 107, wodurch ihm der Beschluß des Provinzialausschussesvom
15/16 Juli desselben Jahres wegen der Versetzung in den Ruhestand vom 1, November
1902 ab bekannt gegeben worden ist, richtet.

Der Antrag der Fachkommissiongeht dahin, die Petition abzulehnen, und wird dem¬
gemäß beschlossen.

12. Zu dem Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Errichtung ^
einer rheinischen Provinzial-Erziehungsanstalt für schulentlasseneFürsorgczöglinge männlichen ^""^^H^
Geschlechtsund katholischenBekenntnisses (Drucksachen,Nr. 26) wird nach dein Antrage der
II. Fachkommission beschlossen:

a) den Provinzialcinsschußzu ermächtigen,die Errichtung einer Rheinischen Provinzial-
Erziehuugsanstalt für schulentlassene Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechtsund
katholischen Bekenntnisses vorzubereiten,

d) deu Provinzialausschußzu beauftragen, über die Ausführung der Aufgabe und die
Deckung der erforderlichen Bau- und Einrichtungskostendem nächsten Pruvinzial-
landtage eine Vorlage zu unterbreiten."

6*
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.^ 4-4. 13- Zu dem Bericht und Antrag des Pruuinzialausschufses,betreffend einige Abänderungen
der „Vorschriften des RheinischenProvinzialverbandes für die Ausführung der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger vom 12. Februar bezw. 14./15. Mai 1901" (Drucksachen,Nr. 2?) wird dem
Antrage der II. Fachkommission zugestimmt,welcher lautet:

Der Provinziallandtag wolle
a) den „Abänderungen der ß§ 4 und 10 der Vorschriften für die Ausführung der

FürsorgecziehungMinderjähriger" in der in dem Bericht des Provinzialausschusses
ersichtlich gemachtenWeise zustimmen,

d) den Provinzialausschuß ermächtigen, die seitens der zuständigen Herren Minister
an den Anträgen etwa noch geforderten Änderungen vorzunehmen."

14. Der Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und Wohltätigkeits¬
anstalten sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten
und Blinden aus der Rhcinprouinz, welche bezw. deren Angehörigekeinen Anspruchauf öffeutliche
Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904 wird nach
dem Antrage der II. Fachkommission für das Rechnungsjahr 1903 unverändert angenommen,

15. Der Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzialausschußund die Central-
vcrwaltungsbehörde für die Rechnungsjahre vom 1. April 190^ bis 31. März 1905 wird nach
dem Antrage der I. Fachkommissionfür das Rechnungsjahr vom 1, April 1903 bis 31. März
1904 mit der Maßgabe angenommen,daß bei Titel III Nr. 2 der Ausgabe das Diensteinkommen
des Landesrats Kehl zur Hälfte hier und zur anderen Hälfte beim Haushaltsplan der Rheinischen
landwirtschaftlichenVerufsgcnossenschaft verausgabt wird.

16. Der Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen lc. an Provinzialbeamte und von
Witwen- und Waisengeldernsowie Unterstützuugenan deren Hinterbliebene für die Rechnungsjahre
vom I. April 1903 bis 31. März 1905 wird nach dem Antrage der I. Fachkommission für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31 März 1904 uuverändert angenommen.

17. Der Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben der
ll) bei der Landesvcrsicheruugscmstalt„Rheinprovinz",
b) bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicheruug

beschäftigten Provinzialbeamten für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember1904
wird nach dem Antrage der I. Fachkommission für das Kalenderjahr 1903 unverändert genehmigt.

18. Zu dem Haushaltsplan über die Verwaltnngskostendes Genossenschaftsvorstandes der
Rheiuischeu laudwirtschaftlichenVcrufsgenosscnschaftfür die Kalenderjahre vom 1. Januar 1903
bis 31. Dezember1904 wird nach dem Antrage der I, Fachkommission Beschluß gefaßt, welcher lautet:

„Der Proviuziallcmdtag wolle den vorbezeichucten Haushaltsplan für das Kalenderjahr
1903 uuter ziffermäßiger Richtigstellung des Titels I Nr. 2 der Ausgabe mit der
Maßgabe annehmen, daß das Diensteinkommendes Dezernenten zur Hälfte hier und
zur andern Hälfte beim Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzial¬
ausschußund die Lentraluerwaltungsbehördeverausgabt wird."

19. Der HauZhaltsplcm für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung
von Kunst und Wissenschaft betreffen, für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903 bis 31. März
1905 wird nach dem Antrage der I. Fachkommissionsür das Rechnungsjahr vom 1. April 1903
bis 31. März 1904 unverändert angenommen.

20. Der Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier
für die Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905 wird nach dem Antrage der
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I. Fachkommissionfür das Rechnungsjahr vom 1, April 1903 bis 31. März 1904 mit der
Maßgabe angenommen,daß das Gehalt für den Direktor des Provinzialmusenms, Titel I Nr. 2
der Ausgabe, von 360U Mark auf 4000 Mark erhöht wird.

Die übrigen Gegenständeder Tagesordnung werden für heute abgesetzt und in die morgige
Sitzung verwiesen. Letztere wird auf Vormittag 11 Uhr anberaumt mit folgenderTagesordnung:

1. Eingänge.
2 Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das

Rechnungsjahr vom 1. April 1903 bis 31. März 1904;
in Verbindung hiermit

Antrag des Oberbürgermeistersder Stadt Eüln auf Bewilligung eines dauernden Zu¬
schusses in Höhe von 5000 Mark zur Deckung der Kosten der Einrichtungund Unterhaltung
von Meistcrknrsen für Schlosser,Tischler, Schuhmacherund Schneider ?c. in Cöln und
Antrag der Handwerkskammerin Düsseldorf auf Gewährung eines einmaligen Zuschusses
von 8000 Mark zur Deckungder Kosten der ersten Einrichtung von Meisterkursenfür
Handwerkerin Düsseldorf und von 5000 Mark jährlich für die laufenden Unter¬
haltungskosten.

3. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,
betreffendvier Anträge auf Beihülfen zum Bau von Brücken. (Nachdemdie Anträge
bezüglichder Brücken in Ruhrort, Kreuznachund Mehring inzwischenzurückgezogen
sind, kommt nur noch die Brücke in Wesel in Betracht.

4. Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses,betreffend die Aufnahme der nach den Beschlüssendes 42. Provinzial-
lcmdtngs vorgesehenen zweiten Anleihe zur Deckung der Kosten der von dem 39., 40.,
41. und 42. Provinziallandtage beschlossenen sowie einiger weiterer Hochbautenin
Höhe von acht Millionen Mark.

5. Antrag der I. Fachkommissionzu den Berichten und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses, betreffenddie Bewilligung
») eines Betrages von je 3000 Mark für die Rechnungsjahre 1903 und 1904 für

das Kaiser Wilhelm-Museum in Crefeld,
d) eines einmaligen Betrages von 3000 Mark zur Erwerbungdes Gladiatoren-Mosaiks

in Kreuznach.
6 Antrag der I. Fachkommission zur Petition der Provinzial - Straßcnaufseher um

Erhöhung ihres Einkommensund Verleihung des Titels „ Straß enmcister".
7. Antrag der I. Fachkommission zu den Petitionen der Direktoren, Lehrer und Lehrerinnen

der Provinzial-Taubstummenanstllltenum Bemessungder Besoldung der Lehrkräftean
den Provinzial-Taubstummenanstnltennach den für die Staatsanstalt in Berlin geltenden
Gehaltssätzenund um Anrechnungder vollen Dienstzeit bei der Festsetzung des Dienst¬
einkommens.

8. Antrag der I. Fachkommission zur Petition der Witwe des Provinzial-Straßenaufsehers
von Dussartz in Denklingen um Erhöhung des ihr gewährten reglementsmäßigen
Witwengeldes.

9. Antrag der I. Fachkommissionzur Petition des Polizeisergeanten ci. D. Hermann
Gerlach in Weisscnthurmum Anrechnungder bei der früheren RheinischenEisenbahn-
gesellschaft verbrachtenDienstzeit auf sein von der Ruhegehaltskasseder Landbürger¬
meistereien und Landgemeindenzu zahlendes Ruhegehalt.
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10. Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses,betreffend die Verminderung und anderweitige Einteilung des Landes»
blluamter in der Rheinprovinz.

11. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Abänderung des Reglements der Provinzial Feuer-Societät.

12. Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender
RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1903 bis
31. Dezember 1903.

13. Antrag der I, Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Änderung der Satzungen der Ruhegehaltskaffe der Landbürgcrmeistereien
uud Landgemeindender Rheinprovinz.

14. Antrag der l. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
s,) den Anfchluß anderer Verbände an die Ruhegehaltskaffe der Kreis-Kommunal-

verbände uud Stadtgemeinden der Nheinprovinz und die hierzu erforderlichen
Änderungen der Satzungen der Kasfe,

d) den Antrag des RheinischenStädtebundes auf Änderung des Z 9 dieser Satzungen.
15. Antrag der I. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffend die Festsetzungdes Beitragssatzes sowie Abänderung der Satzungen der
Witwen- und Waisenversorguugsanstaltfür die Kommuualbeamteu der Nheiupruuiuz.

16. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Antrage des AbgeordnetenMooren, betreffend
Erst- und Nicrs-Melioratiun.

17. Antrag der I. Fachkommission zu der Petition der Straßeucmfsichtsbeamtenum
»,) Eiurangierung in die vom 40. Rheinischen Provinziallandtag genehmigteBesoldungs¬

ordnung nach dem Dienstalter,
K) Anstellung auf Lebenszeitnach einer Probezeit von fünf Jahren.

18. Antrag der I. Fachkommifsionzu der Petition der Gemeinde Lobberich im Kreife
Kempen um Befürwortung des von ihr an die Königliche Staatsregierung gerichteten
Antrages auf Verleihung der Städteordnung an die Gemeinde Lobberich.

19. Antrag der IV. Fachkommifsionzu der Petition des Bürgermeisters in Süchteln auf
Bewilligung einer Prouinzialbeihülfe zu den Baukosten einer Niersbrücke.

20. Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial¬
ausschusses, betreffend Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Prouinziallaudtages
(Ständefonds) und zwar zu L Nr. 19 der der Drucksachen. Nr. 17. beigefügtenNach-
weisung, betreffend Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung des Domes in Wetzlar.

21. Antrag der I. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffenddie Ausführung des Gesetzes wegen Überweisung weiterer Dotationsrenten
an die Provinzialverbände, vom 2. Juni 1902 (G. S. S. 16?) insbesondere den
Erlaß eines Reglements für die Unterverteilung eines Teiles diefer Rente an leistungs¬
schwache Kreise und Gemeinden.

22. Antrag der Kommission zur Vorberatung eines Gesetzentwurfes,betreffend Bildung
einer Genossenschaftzur Regelung der Vorflut und zur Abwässerreinigung im
Emschergebiet.

23. Antrag der II. Fachkommissionzu der Petition des Dr. meä. Grotthoff in Sachen
der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Cöln.
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24. Antrag der I. Fachkommissionzum Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der
Provinzialverwaltung der Nheinprouinz sowie zu den zu demselbengehörendenHaus¬
haltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1903 bis 31. März 1904

in Verbindung damit
Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltungfür das Rechnungsjahrvom 1. April 1903
bis 31. März 1904.

25. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den
Bermögensstand des RheinischenProoinzialverbandes.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr.)
V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Becker. Momm. Snethlage.

Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal? des Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 18. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11^2 Uhr,
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute find Regierungsrat Schrakamp und OberbürgermeisterSpiritus.
Es wird fofort in die Tagesordnung eingetreten, deren Nr. 16 abgefetztund in die

morgige Sitzung verwiesen wird. Die Tagesordnung findet im übrigen ihre Erledigung wie folgt:
1. Eingänge.
Der Vorfitzende teilt mit, daß der Abgeordnete Nels die gestern auf ihn gefallene

Wahl als Mitglied des Provinzialausschuffesinzwischen angenommenhabe.
2. Zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahrvom I.April 1903

bis 31. März 1904 und den hiermit verbundenen Petitionen Nr. 11 und 12 des Petitionsver¬
zeichnisses (Drucksachen. Nr. 45.) beantragt die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle den vorbezeichneten Haushaltsplan für das Rechnungs¬
jahr 1903 mit der Änderung annehmen, daß bei Titel I Nr. 2 der Ausgabe der
Zufchuß für die Fachfchule für Textilindustrie in Aachen von 6000 Mark auf
10 000 Mark erhöht wird, und den Provinzialausfchußermächtigen,diesen Mehrbetrag
über den Haushaltsplan hinaus zu verausgaben,

ferner zugleich die Petitionen Nr. 11 und 12 des Petitionsverzeichnifses,
(Drucksachen. Nr. 45) als erledigt erklären."

Der Antrag der Fachkommission gelangt zur Annahme.
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yi w^ ^' ^- ^^ ^m Antrage der I, Fachkommissionzu dem Bericht des Provinzialcmsschusses
DrucksachenNr. 7 wird beschlossen, den Antrag auf Bewiligung einer Beihülfe zur Erbauung
einer festen Brücke über den Rhein bei Wesel abzulehnen. (Die weiteren in der Drucksache
behandelten Anträge, betreffend die Brücken bei Ruhrort, Kreuznach und Mehring, waren durch
Zurückziehungerledigt.)

Ein von dem Landeshauptmann gestellter Antrag, die Angelegenheitbezüglich der Wesel'er
Brücke an den Provinzialausschuß zurückzuverweisen, über welchen Antrag zuerst abgestimmtwurde,
blieb in der Minderheit.

4. Zu dem Bericht und den Antragen des Provinzialcmsschusses,betreffenddie Aufnahme
der nach den Beschlüssendes 42. Provinziallandtags vorgesehenenzweiten Anleihe zur Deckung
der Kosten der von dem 39., 40.. 41. und 42. Provinziallcmdtage beschlossenen sowie einiger
weiterer Hochbauten in Höhe von 8 Millionen Mark (Drucksachen. Nr. 29.) beantragt die
II. Fachkommission:

„Der Prouinziallandtag wolle unter Streichung der Pos. 19 der unter AbschnittO
vorgesehenen Erweiterung des Provinzialmuseums zu Trier
1. sich mit dem Zuhält dieser Vorlage, insbesonderemit den in der Drucksache aufge¬

führten baulichen Ausführungen einverstandenerklären und
2. den Provinzilllciusschußbeauftragen, zur Bestreitung der in der Vorlage zusammen¬

gestellten baulichen Ausgaben von rund 8 Millionen Mark sowie zur Tilgung der
bei der Landesbank für diefe Bauausführungen entnommenen Vorschüsse ein Dar¬
lehen bis zu 8 Millionen Mark, welchesmit 3^2°/« zu verzinsen uud mit l'/^"/»
nebst den zuwachsenden Zinsen zu tilgen ist, zu entnehmen und die zu diesem
Zwecke erforderliche staatliche Genehmignng nachzusuchen."

Der Antrag der Fachkommission wird angenommen.
5. Unter Zusammenfassungder Punkte 5 uud 20 der Tagesordnung wird nach den

Anträgen der I. Fachkommission beschlossen: aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtages
(Ständefonds)

41. a) als Beihülfe für das Kaiser Wilhelm-Museum in Crefeld für die Rechnungsjahre
1903 und 1904 je 3000 Mark zu bewilligen;

M°^
4». K) den Antrag auf Bewilligung von 3000 Mark zu den Erwerbskostcn für das
^ Gladiatoren-Mofaik in Kreuznachabzulehnen;

o) die in Druckfachen Nr. 1? unter L 19 für die Wiederherstellung des Domes in
Wetzlar beantragten 20 000 Mark unter der Voraussetzungzu bewilligen, daß sie
bis zur endgültigen Klärung der Gesamtkostenaufbringungals besondererFonds
zinsbar angelegt zur Verfügung des Provinzialausschusses bleiben.

6. Die Petition von Provinzial-Straßenaufsehern um
1. Erhöhung ihres Diensteinkommens,
2. Verleihung des Titels „Straßenmeister",

wird nach dem Antrage der I. Fachkommission abgelehnt.
?. Desgleichen die Petition der Direktoren, Lehrer und Lehrerinnen der Provinzial-

Taubstummenanstlllten,welche bitten,
1. die Besoldung der Lehrkräfte an den Prouinzial-Taubstummenanstalten nach den

für die Staatsanstalt in Berlin geltenden Gehaltssätzenzu bemessen,
2. bei der Festsetzung des Diensteinlommensdie Dienstzeitvoll in Anrechnung zu bringen.
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8. Desgleichendie Petition der Witwe des Provinzial-Straßenaufsehers von Dussartz in
Denklingen, welche um Erhöhung des ihr gewährten reglementsmäßigenWitwengeldes bittet.

9. Desgleichendie Petition des Polizeisergeantena. D. Hermann Gerlach in Weissenthurm,
welcher bittet, ihm die bei der frühreren Rheinischen Eisenbahngesellschaft verbrachte Dienstzeit
auf sein von der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden zu zahlendes
Ruhegehalt anzurechnen.

10. Zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzialausschusses,betreffend die Ver-^U^
Minderung und anderweitige Einteilung der Landesbauämter in der Rheinprovinz (Drucksachen
Nr. 33), beantragte die III. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle
1. sein Einverständnis mit der Einrichtung von 15 Landesbcmämternnach Maßgabe

des Berichtes des Provinzialausschussesvom 1. April 1903 ab erklären, jedoch
mit der Abänderung, daß ein Landesbcmamt in Düren verbleibt mit der Folge,
daß das vorgesehene neue Landesbauamt Aachen-Süd nicht errichtetwird,

2. den Provinzialausschuß mit der Durchführung dieser Einrichtung sowie der vorge¬
schlagenen Änderungen für Wahrnehmung der Büreaugeschäftebeauftragen."

In der Verhandlunghierüber stellt der Abgeordnete Dr. von Guörard den Abänderungsantrag:
„Der Provinziallandtag wolle aus Punkt 1 des Antrages der Fachkommissiondie
Worte von „jedoch bis zu Punkt 2 streichen"."

Es wird zunächst über den Antrag von Gu6rard abgestimmt und gelangt derselbezur
Annahme.

Der so abgeänderte Antrag der Fachkommission wird alsdann gleichfallsangenommen.
11. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Abänderung des U„^

Reglements der Provinzial-Feuer-Societät, (Drucksachen. Nr. 15) beantragte die I. Fachkommission: "" ^^^.
„Der Provinziallandtag wolle

1. das als Drucksachen.Nr. 15 vorliegendeReglement der Provinzial-Feuer-Versiche-
rungsanstalt der Rheiuvrouinzmit den nachstehend angefügten Änderungengenehmigen,

2. den Provinzialausschußermächtigen, denjenigenÄnderungen an diesem Reglement,
welche der Herr Minister bei der Genehmigungverlangen sollte, zuzustimmen,

3. in dem Reglement über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der

Rheinprovinz vom ^^^ ^899 in § 2 zu Klasse II Nr. 2, an Stelle
der Worte „der Stellvertreter des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät" zu
setzen die Worte die „Landesuersicherungsräte",und in demselben Reglement § 2
zu Klasse III, Nr. 2 hinzuzufügen, die „Oberinspektorender Provinzial-Feuer-
Versicherungsanstlllt"."

Abschnitt II.
Organisation und Verwaltung.

Direktor.

§4.
Die Verwaltung der Provinzial-Feuer-Versicherungsanstaltführt ein Direktor, welchem je

nach Bedürfnis ein oder mehrere obere Beamte — Landesversicherungsriite— zugeordnetwerden.
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Der Direktor vertritt die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt nach außen und vor
Gericht und vollzieht namens derselben alle Schriftstücke unter der Bezeichnung: „Der Direktor
der Provinzial-Feueruersicherungsanstaltder Rhcinprovinz".

Er ist für den ordnungsmäßigen Gang der Geschäfte, sowie für die genaue Beobachtung
aller gesetzlichen,statutarischenund Rcglementsvorschriftenverantwortlich.

s 5.
Der Direktor wird von dem Provinziallandtage auf Zeit (nicht unter 6 Jahre) oder auf

Lebenszeit gewählt. Der Direktor hat die Rechte und Pflichten der Provinzialbecuutcn,er ist der
Dienstuntergebene des Landeshauptmanns. Dieser ist berechtigt, zu jeder Zeit Einsicht in die
gesamte Geschäftsführung der Anstalt zu nehmen und Auskunft zu verlangen. Der Direktor ist
der nächste Dienstvorgesetzte aller bei der Anstalt angestellten Beamten.

Bürgermeister und Geschäftsführer,
s 6.

Die Entgegennahme und Weitergabe von Versicherungsanträgen, sowie die dauernde
Beobachtung der versicherten Gegenstände erfolgt für die Gebäudeversicherungendurch die Bürger¬
meister, für die Mobilarversicherungcn durch Geschäftsführer, welche gleichzeitig als Hülfsagenten
für die Gebäudeversicheruugendienen. Die Geschäftsführersenden die Gebäudevcrsichemngsanträge
durch Vermittlung der Bürgermeister an den Direktor. Die Versicherungsanträge sind von dem
Bürgermeister bezw. Geschäftsführer auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Die Bürgermeister und
Geschäftsführer sind verpflichtet,die Versicherungenin besondere Bücher nach Vorschriftdes Direktors
einzutragen. Die Einsicht dieser Bücher steht nur solchen Personen zu, welche ein Interesse zu
dieser Einsicht nachweisen können. Auszüge aus diesen Büchern sind den Versichertenunentgeltlich
zu erteilen.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Provinzialausschussesdie den Bürgermeistern
nach diesem Reglement obliegenden Geschäfte anderenPersonen zu übertragen, welchen die Eigenschaft
als Provinzialbeamte beigelegt werden kann.

Die Bürgermeister sind befugt, die Führung dieser Geschäfteabzulehnen.
Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Kuratoriums geeigneteGeschäftsführerzu

bevollmächtigen,Mobilarverstcherungsverträge,sowie falls in Gemäßheit des Absatz 2 und 3 die
Bürgermeister die Gebaudeversicherungsanträge nicht bearbeiten, auch letztere selbständig im
Auftrage des Direktors abzuschließen.

In dem Falle des Absatz 2 und 3 gehen auch die in den §ß 18, 24, 30 und 31
benannten weiteren Obliegenheiten der Bürgermeister auf die Geschäftsführerüber.

Die Bürgermeisterbeziehenals Entschädigungfür die Besorgung der Geschäfte der Feuer-
versicherungsanstalt 6"/» der in ihrem Bezirk zur Ablieferunggelangten Gebäudeverstcherungsbeiträge^

Bezirtsvertreter.
§ ?.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Kuratoriums Bezirtsvertreter zu ernennen,
an welche die Versicherungsanträgevon den Bürgermeistern und Geschäftsführernweiter zu reichen
sind. Die Bezirksvertreter können bevollmächtigtwerden, selbständig im Auftrage des Direktors
Versicherungsverträgeabzuschließen.
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Kuratorium.

Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Ausübungder fortlaufenden Kontrolle der Geschäfts¬
führung des Direktors wird ein .Kuratorium bestellt. Dieses Kuratorium besteht außer dem Landes¬
hauptmann und dem Direktor der Anstalt aus fünf von dem Provinzialausschußaus der Zahl
der Mitglieder des Provinziallandtages zu wählenden Mitgliedern, von welch' letzterendrei zur
Beschlußfassung anwesendsein müssen.

Das Kuratorium regelt seinen Geschäftsgangdurch eine Geschäftsordnung,in welcherdie
8s 48—51 der Provinzialordnung entsprechend anzuwendensind. Dieselbe bedarf der Genehmigung
des Provinzialausschusses. Das Kuratorium versammelt sich, so oft es die ihm überwiesenm
Geschäfte erfordern, alljährlich jedoch mindestens sechs mal.

8 9.
Der Beschlußfassung des Kuratoriums unterliegt insbesondere:
1. Die Vorprüfung aller dem Provinzialausschußzu machendenVorlagen.
2. Die Entscheidungüber die Beschwerdengegen Verfügungen des Direktors, soweit

dieselben nicht disziplinarer Natur sind.
3. Die Art der Anlegung der verfügbaren Gelder und des Reservefonds (§ 14).
4. Der Ankauf von Grundstückenund die Ausführung von Bauten, insofern die Aus¬

gabe in dem einen wie dem anderen Falle die Summe von 10 000 Mark nicht über¬
steigt. Wenn die Summe von 10 000 Mark überschrittenwird, ist die Genehmigung
des Provinziallandtages einzuholen.

5. Der Abschluß von Nückuersicherungsverträgen.
6. Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge für einzelne Bezirke und die Bestimmungen

über anderweitige Einziehung der Beitrage (tz 13).
?. Die EntscheidungzweifelhafterBrandentfchädigungsfälle.
8. Bestimmung derjenigen Direktionsbeamtcn,Geschäftsführerund Bezirksuertreter,welche

im Auftrage des Direktors Versicherungsverträgeselbständig abschließenund Schrift¬
stücke unterzeichnenkönnen.

9. Die Feststellung der allgemeinenGrundsätze über die Art und Höhe der Besoldung
der Geschäftsführer, sowie über die Vereinbarungen mit den Gemeinden, betr. die
Einziehung der Beiträge.

10. Die Feststellungder allgemeinenBedingungen des Versicherungsvertrages,der Grund¬
sätze für die Bemessung der Höhe der Beiträge, sowie der Gebühren, welche bei Aufnahme
von Versicherungsanträgenan die Anstalt und an die Geschäftsführerzu zahlen sind.

Provinzialausschuß.
8 10.

Die obere Leitung und Verwaltung der Anstalt steht dem Provinzialausschuß zu. Dem¬
selben liegt insbesondere ob:

1. Die Wahl des Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und der Mitglieder des Kuratoriums.
2. Die Wahl der Landesversicherungsräte.
3. Die Anstellung aller übrigen Beamten der Anstalt.
4. Die Feststellung etwaiger Bemntenkautionen.
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5. Die Entscheidungüber Beschwerdengegen Beschlüsse des Kuratoriums.
6. Der Erlaß der Geschäftsanweisungfür den Direktor und die übrigenBeamten der Anstalt.
?. Die Vorprüfung aller dem Provinziallandtage zu machendenVorlagen.

Provinziallandtag.
s 11.

Dem Provinziallandtage steht zu:
1. Die Wahl des Direktors der Anstalt.
2. Die Feststellungdes Haushaltsplanes.
3. Die Prüfung und Entlastung der Iahresrechnung, sowie die Genehmigung von Etats¬

überschreitungenund auheretatsmähigen Ausgaben.
4. Die Entgegennahme des Jahresberichts.
5. Die Abänderung des Reglements.

Abschnitt III.
Aechnungswesen,Kastung des Provwzialverlmndes.

8 12.
Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

In 8 1? Absatz 3 ist statt (§ 8 Nr. 8) zu setzen (s 9 Nr. 8),
ebenda Absatz 4 statt (§ 8) zu setzen (§ 9),

In 8 18 Absatz 1 ist statt (8 11) zu setzen (§ 6)
ebenda Absatz 3 statt (8 8) zu setzen (§ 9).

8 19 erhält folgende Fassung:
Eigentumswechsel.

s 19.
Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel des Eigentümers ein, so bleibt in Gemätzheit

des Reglements vom 5. Januar l836 (G. S. S. 13) §§ 14 und 58 sowie des Reglements vom
1. September 1852 (G. S. S. 653) §§11 und 5? die Versicherung unverändert fortbestehen,
so zwar, daß all« Rechten und Pflichten aus dem bestehenden Versicherungsverhältnis auf den
neuen Eigentümer übergehen. Jedoch ist der neue Eigentümer berechtigt, vorbehaltlich der
Bestimmungenim § 27, innerhalb drei Monaten nach dein Eigentumswechseldurch schriftliche
Mitteilung an den Direktor von dem Vertrage zurückzutreten. Der bisherige Eigentümer bleibt,
so lange er den Ngentumswechsel nicht anzeigt, für die Zahlung der Beiträge mit verhaftet.

In § 20 Absatz 1 ist statt 8 8 zu setzen § 9 und statt Beamten oder Geschäfts¬
führers zu setzen Personen.

In § 24 Absatz 2 ist statt vornehmen zu setzen veranlassen.

Nach dem Antrage des AbgeordnetenDr. Ioesten wird on, dloo-Annahme der Anträge
der Fachkommission beschlossen.

12. Der Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der RheinischenProvinzial-Feuer-
Societät für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904 wird nach dem
Antrage der I. Fachkommission für das Kalenderjahr 1903 unverändert angenommen.
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13. Der Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Prouinzial- M„^
cmsschusses,betreffendÄnderung der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund
Landgemeindender Rheinprovinz »Drucksachen. Nr. 19):

„Der Provinziallandtag wolle sich mit den in Drucksachen Nr. 19 vorgeschlagenen
Änderungen der Satzungen für die Ruhegchaltskafseder Lcmdbürgeimeistereienund
Landgemeindender Rhcinprovinz einverstandenerklären,"

wird genehmigt.
14. Desgleichender Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und den Anträgen,

des Provinzinlausschusfes,betreffend
a) den Anschlußanderer Verbände an die Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunaluerbände

uud Stadtgemeinden der Rheinprovinz und die hicrzn erforderlichen Änderungen der
Satznngcn dieser Kasse;

1)) den Antrag des RheinischenStädtebundes auf Änderung des § 9 dieser Satzungen,
(Drucksachen. Nr. 20):
„Der Provinziallandtag wolle:

«.) die in Drucksachen Nr. 20 vorgeschlagenenZusätze zu den H§ 1 und 9 der
Satzungen der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbände und Stadt-
gcmcindender Rheinprovinz genehmigen,

d) über den Antrag des Rheinischen Städtebundes zur Tagesordnung übergehen, da
derselbe schon in der Vorlage des Proviuzialausschusses seine Erledigunggefunden hat,

15. Desgleichen der Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des.
Provinzialcmsschusscs, betreffenddie Festsetzung des Beitragssatzessowie Abänderung der Satzungen
der Witwen- und Wnisenversorgungsanstaltfür die Kommunalbeamten der Rheinprovinz (Druck¬
sachen. Nr. 21):

„Der Provinziallandtag wolle die in Drucksachen Nr. 21 vorgeschlagenen Änderungen
der Satzungen genehmigen,ferner hinter § 26 einschalten:

8- 27.
Der Provinzilllverbcmd der Rheinprovinz übernimmt die Garantie für die

von der Anstalt übernommenen Leistungen,insoweit die verpflichteten Kommunalvcrbände
hierzu außer Stande sind.

Der § 2? wird § 28.
Außerdem als 8 29 anfügen:

8 29.
Die vor dem 1. April 1903 der Anstalt angehörenden Verbände können

binnen sechs Monaten nach der amtlichenVeröffentlichungder abgeändertenSatzungen
ihren Austritt aus der Anstalt zum 1. April 1904 nach Maßgabe der bisherigen
Satzungen erklären."

16. Die Petition von Straßenaufsichtsbeamtenum
1) Vinrangierung in die vom 40. Rheinischen Provinziallandtag genehmigte Befolduugs-

urdnung nach dem Dienstalter,
2) Anstellung ans Lebenszeit nach einer Probezeit von fünf Jahren,

wird nach dem Antrage der I. Fachkommission abgelehnt,
17. Die Petition der GemeindevertretungLobberich, Kreis Kempen, welche bittet, der

Provinziallandtag wolle ihren an die Königliche Staatsregicrung gerichteten Antrag auf Verleihung
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der Städteordnung an die Gemeinde Lobberich befürworten, wird nach dem Antrage der I. Fach¬
kommission dem Provinzialausschuß zur Prüfung und zur Berichterstattungim nächsten Provinzial¬
landtag überwiesen.

18. Nach dem Antrage der IV. Fachkommission wird beschlossen, deu Antrag des Bürger¬
meisters zu Süchtelu auf Bewilligung einer Provinzialbeihülfe zu deu Baukosten einer ueueu
Niersbrücke, dem Prouiuzialausschuß zur zuständigenBeschlußfassungzu überweisen.

54. 19. Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsschusses,betreffend die Ausführung
^^-" des Gesetzes wegen Überweisungweiterer Dotationsrcnten an die Provinzialvcrbaude, vom 2. Juni

1902 (G S. S. 16?) insbesondere deu Erlaß eines Reglements für die Untervertcilung eines
Teiles dieser Rente an leistungsschwache Kreise und Gemeinden (Drucksachen. Nr. 14), beantragte
die I. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. das vorliegendeReglement mit der Maßgabe genehmigen,daß der § ? Absatz 1

folgende Fassung erhält:
8- ?-

Von dem noch verfügbar bleibenden Rententeile können Untcrstützungs-
beträge an Kreise und Gemeinden verteilt werden, bei welchenzwar die Vor¬
aussetzungendes § 2 nicht vorliegen, welche aber zu Verbesserungenim Armen-
und Wegewesen unter der Bedingung einer Unterstützungfähig uud bereit siud.

Ferner als § 10 hinzufügen:
s 10.

Dieses Reglement gilt zunächstnur für den Verteilungszeitraum der drei
Jahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1906.

2, beschließen,daß dem Kreis Wetzlar aus der in §§ 9 und 10 des genannten
Gesetzes gegebenenRente ein Betrag von jährlich 700 Mark überwiesen wird,
in der Voraussetzuug,daß der Kreis anerkennt, daß ihm im Falle des Bedürfnisses
auch der Neubau von Kunststraßeninnerhalb seines Bezirkes obliegt."

Es wird nach den Anträgen der Fachkommission beschlossen.
20. Nach dem Antrage der Kommissionzur Vorberatung eines Gesetzentwurfes, betreffend

Bildung einer Genossenschaft zur Regelungder Vorflut und zur Abwässerreinigung im Emschergebiet,
wird folgender Beschluß gefaßt:

I. der Landtag erklärt,
1) daß er gegen die Bildung einer Iwcmgsgenossenschaftzum Zweckeder Abwässer¬

beseitigungim Emschergebiet im Wege der Gesetzgebung Bedenken nicht zu erheben hat,
2) daß er auch nichts dagegen einzuwendenfindet, daß die im Emschergebiet belegenen

Stadt- und Landkreise gesetzlich zu einer Zwangsgcnossenschaftvereinigt werden,
und daß die Genossenschaftslastendurch gesetzlich zu bestimmende,sachverständige
und möglichst unparteiische Organe direkt auf die im Gesetz zu bezeichnenden
Interessenten-Gruppen verteilt werden;

II. der Landtag überweist aber den ihm vorgelegten „Gesetzentwurfbetreffend Bildung einer
Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigungim Emschergebiet" dem
Provinzialausschuß zur Prüfung nach Anhörung einer von dem Provinzialausschußaus seiner
Mitte und aus Provinzialangehörigenzu wählendenKommission insbesondere folgenderPunkte:
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1) der in dieser Beziehung bisher aufgestelltenProjekte,
2) der Ginzelbestimmungeudes Gesetzentwurfs,namentlich der Frage, ob nicht hin¬

sichtlich der Verteilung der Kosten in dem Gesetzentwurfselbst nähere Grundsätze
aufgestellt und eingehendere Vorschriften gegeben werden können, als dies in dem
vorliegendenEntwurf geschehen ist;

III. der Provinziallandtag ermächtigtden Provinzialausschuß, dem Herrn Ober-Präsidenten von
seiner Beschlußfassungzu I und dem Resultat der Prüfung zu II mit dem Hinzufügen
Kenntnis zn geben, daß der Provinziallandtag seine abermaligeBefragung über das Resultat
der Prüfung nicht für erforderlich erachtet, vielmehr den Provinzialausschuß zur Abgabe
endgültiger Erklärungen ausdrücklich bevollmächtigthat.

21. Nach dem Antrage der II. Fachkommission zu der Petition des I)r. msä. Grotthoff
zu Cölu in Sachen der Provinzial-Hcbammen-Lehranstalt daselbst wird beschlossen, über diese
Petition zur Tagesordnung überzugehen.

22. Nach dem Antrag der I. Fachkommission zu dem
1. Vorbericht zu dem Haupt-Haushnltsplan der Proviuzinlverwaltuug der Rheiu-

provinz sowie zu den zu demselben gehörendenHaushaltsplänen der einzelnen
Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1903
bis 31. März 190 l und

2. zu dem Haupt-Haushaltsplan der Prouinzialverwaltuug für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1903 bis 31. März 1904

wird beschlossen:
1. Den vorliegendenHaupt-Haushaltsplan nebst den dazu gehörenden Haushaltsplänen für

die einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten sowie diese Haushaltspläne selbst, soweit
sie durch die Beschlüsse des Provinziallandtages bereits festgestelltsind, für das
Rechnungsjahr 1903 zu genehmigen,ferner

2. zu bestimmen, daß zur Bestreitung der Ausgaben 11"/» des berichtigten Sollauf¬
kommensan direkten Staatssteuern des Rechnungsjahres 1903 als Provinzialabgaben
erhoben werden,

weiter beschlossen:
3. aus den Überschüssen der Vorjahre zur Deckung des Defizits den erforderlichen

Betrag einzustellen,
4. den Provinzialausschußzu beauftragen und zu ermächtigen,den Haupt-Haushaltsplan

sowie die dazu gehörigen Einzel-Haushaltsplänefür das Rechnungsjahr1903 nach den in
den Erläuterungen zu den Etats gegebenenGrundsätzen rechnerisch richtig zu stellen,
wobei die gegen den in den vorliegendenHaushaltsplänen eingestelltenDurchschnitt
der Jahre 1903 und 1904 sich für das Jahr 1903 ergebendenMehrbeträge zur
Verfügung des Provinziallandtages bezw. zur Verwendung für das Jahr 1904 bereit
zu halten sind;

5. nachträglich zu genehmigen, daß der bei dem Finalabschlussedes Haupt-Haushalts¬
planes für das Jahr 1900 verbliebene Fehlbetrag von 128 08? M. 22 Pf. (Seite
70 des Verwaltungsberichtes für das Jahr 1900) aus den Mehreinnahmen bei den
Provinzialabgaben gedeckt worden ist, und gutzuheißen, daß die im Rechnungsjahre
1902 bei den Haushaltsplänen für die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, für das
Landarmenwesenund für die erweiterte Armenpflege eventl. auch die bei den Kosten
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des Provinziallo.ndtag.es zu erwartenden Mehrausgaben, insofern sie nicht aus den
laufenden Einnahmen des Haupt-Haushaltsplanes gedeckt werden können, ebenfalls aus
den genannten Mehreinnahmen bei den Provinzialabgaben bestritten werden, endlich

6, zu bestimmen, daß die nach Tilgung dieser Fehlbeträge verbleibende Summe sowie
des nach Nr. 3 einzustellendenMehrbetrags an Mehreinnahmen aus Provinzial¬
abgaben, ferner der aus dem Dispositionsfonds des Prouinziallandtages nicht ver¬
wendete Betrag und etwaige sonstigeNechnungsüberschüsse weiter zur Verfügung des
Prouinziallandtages gehalten werden follen."

Durch die Annahme des Antrages der Fachkommissionwar der vom Landeshauptmann
im Auftrage des ProvinzialausschusscsgestellteAntrag gefallen, welcher dahin lautete:

„Der Prouinziallandtag wolle beschließen,den Antrag der Fachkommission wie folgt
abzuändern:

1. in Nr. 2 dieses Antrages bestimmen,daß zur Bestreitung der Ausgaben ll^/ü"/»
des berichtigten Sollaufkommens an direkten Staatssteuern des Rechnungs¬
jahres 1903 als Provinzialabgaben erhoben werden,

2. Nr. 3 des Antrages der Fachkommission zu streichen und
3. in Nr. 6 dieses Antrages die Worte „sowie des nach Nr. 3 einzustellenden

Betrages zu streichen".
23. Der Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögensstanddes Rheinischen

Provinzilllverbandes (Drucksachen.Nr. 2), wird nach dem Antrage der I. Fachkommission durch
Kenntnisnahme als erledigt erachtet.

Damit war die Tagesordnung erschöpft. Der Vorsitzende schließt die Sitzung, nachdem noch
die Schlußsitzungauf morgen Vormittag 10 Uhr anberaumt worden war mit folgender Tagesordnung:

1. Gingänge.
2. Autrag der IV. Fachkommission zu dem Antrage des Abgeordneten Mooren, betreffend

Erst- und Niers-Melioration.
3. Antrag der III. Fachkommissionzu der Petition des Bürgermeisters in Neuiges,

betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zur Erbreiterung der Provinzialstraße in
Neviges infolge Verlegung und Erweiterung des Staatsbahnhofes daselbst.

4. Antrag der Wahlpiüfungskommission,betreffend die Prüfung und Gültigerklärung
der für den Prouinziallandtag stattgehabten Ersatzwahlen.

5. Anträge der Fachkommissionen auf Entlastung uon Rechnungen.
(Schluß der Sitzung 3'/^ Uhr.)

V. w. o.

Der Uorschende: Die Schriftführer:
Becker. Spiritus. Schrakamp.
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Neunte (Schluß-) Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag den 19. Februar 1903.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 ^/< Uhr.
Das Geschaftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht offen.
Der Vorsitzende erbittet und erhält die Ermächtigung,das Protokoll der heutigen Schluß¬

sitzung gemeinschaftlich mit den Schriftführern namens des Landtags festzustellen und zu vollziehen.
Schriftführer für heute sind Landrat Dr. Momm und Landrat Snethlage.
Die Tagesordnung findet ihre Erledigung wie folgt:
1. Eingänge.

»,) Der AbgeordneteHeuser hat mitgeteilt, daß er die auf ihn gefalleneWahl in den
Provinzilllausschußannehme.

l>) Der AbgeordneteKreufer hat sich für heute entschuldigt.
2. Der Antrag des AbgeordnetenMooren, betreffendErst» und Niers-Melioration, wird

nach dem Antrage der IV. Fachkommission dem Provinzialausschuß zur Vorprüfung und Bericht¬
erstattung an den nächsten Provinziallandtag überwiesen.

3. Die Petition des Bürgermeisters in Neviges, betreffend Bewilligung einer Beihülfe
zur Erbreiterung der Provinzialstraße in Neviges infolge Verlegung und Erweiterung des Staats-
bahnhofes daselbst, wird nach dem Antrage der III. Fachkommission zur weiteren Aufklärung und
gegebenenfallszur Entscheidungan den Provinzialausschußzurückverwiesen.

4. Nach dem Antrage der Wahlprüfungskommissionwird die Gültigkeitserklärungsämtlicher
für den 43. Rheinischen Provinziallandtag vorgenommenenErsatzwahlenbeschlossen.

5. Zu den nachbezeichucten Rechnungen wird durch sn bloo-Nnnahme der Anträge der
einzelnen Fachkommissionendie Entlastung und zugleich die Genehmigung der vorgekommenen
Kreditüberschreitungenbeschlossen:

a) nach dem Antrage der I. Fachkommission:
1. Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1899.
2. Rechnung über den Haupt-Haushatsplan für 1900.
3. Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Prouinzialausschusses

und der Centralverwaltungsbehördefür 1899.
4. Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzialausschusses

und der Centralverwaltungsbehördefür 1900.
5. Naturalrechnungüber die Schreibmaterialiender

für 1899.
6. Naturalrechnungüber die Schreibmaterialiender Provinzial-Centralverwaltungsbehörde

für 1900.
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?. Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen «. an Provinzial-
beamtc und von Witwen- und Waiscngeldern sowie Unterstützungenan deren Hinter¬
bliebene für 1899.

8. Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen «, an Provinzial-
beamte und von Witwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungenau deren Hinter¬
bliebene für l900.

9. Rechnung über die Unterhaltung der Figurengrnppe vor dem Ständehause für 1899.
10. Rechnung über die Unterhaltung der Figureugruppe vor dem Ständehause für 1900,
11. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinziallandtaa.es für 1899.
12. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinziallandtages für 1900.
13. VII, Stückrechnung über die Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in der

Rheinprovinz,
14. VIII. Stück- und Schlußrechnung über die Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals

in der Rheinprovinz.
15. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1899.
16. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1900.
17. Rechnung der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für 1899;
18. Rechnung der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für 1900;
19. Rechnung über die Verwendung der Überschüsse der Rheinischen Provinzial-Feuer-

Societät für 1899;
20. Rechnung über die Verwendung der Überschüsse der RheinischenProvinzial-Feuer-

Societät für 1900;
21. Rechnung der Landesbank für 1899;
22. Rechnung der Landesbcmk für 1900;
23. Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1899;
24. Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1900;
25. Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche

die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für 1899;
26. Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche

die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für 1900;
27. Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmuscen zu Bonn und Trier für 1899;
28. Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmuscen zu Bonn und Trier für 1900;
29. Rechnung über den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für 1899;
30. Rechnung über den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für 1900;
31. Rechnung über die Pensionskasseder Landbürgermeistereienuud Landgemeinden der

Rheinprovinz für 1899;
32. Rechnung über die Pensionskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeindender

Rheinprovinz für 1900.

I>) nach dem Antrage der II. Fachkommission:
1. Rechnung über das Taubstummenwesenfür 1899.
2. Rechnung über das Tcmbstummenwesenfür 1900.
3. Rechnung über die Provinzial-Nlindenanstalt zu Düren für 1899.
4. Rechnung über die Provinzial-BIindenanstalt zu Neuwied für 1899.
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5. Rechnung über die Provinzial-Blindenanstali zu Neuwied für 1900.
6. IV. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-Blindenanstali zu Neuwied.
7. V. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.
8. Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Cöln für 1899.
9. Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Cöln für 1900.

10. I. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld.
11. Rechnung über die Kosten der Unterbringung verwahrlosterKinder für 1899.
12. Rechnung über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder für 1900.
13. Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung milder Stiftungen und

Wohltätigkeitsanstaltensowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts
von Epileptikern,Idioten und Minden für 1899.

14. Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltatigkeitsanstaltensowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts
von Epileptikern, Idioten und Blinden für 1900.

15. Geld- und Naturalienrechnungen der Prouinzial-Irrenanstalt zu Aachen für 1899.
16. Geld- und Natnralienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegecmstaltzu Andcrnach

für 1898/99.
17. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach

für 1899.
18. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach

für 1900.
19. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn

für 1899.
20. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn

für 1900.
21. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren

für 1899.
22. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren

für 1900.
23. Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Galk-

hausen für 190«.
24. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafen-

berg für 1899.
25. Geld- uud Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafen-

berg für 1900.
26. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig

für 1898/99.
27. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig

für 1899.
28. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig

für 1900.
29. Rechnung über den allgemeinenVaufonds für 1899.
30. Rechnung über den allgemeinenBaufonds für 1900.
31. Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1898/99.

8*
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32. Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1899.
33. Rechnung über die Polizeistrafgelderfonds und den Ehrenbreitsteincr allgemeinen

Armenfonds für 1899.
34. Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür 1898/99.
35. Nechnuug über die erweiterte Armenpflegefür 1899.
36. Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür 1900.
37. Geld- und NaturalienrechnungenderProvinzial-ArbeitsanstaltznBrauwciler für 1898/99.
38. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Arbeitscmstaltzu Nranwciler für 1899.
39. Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brauweiler für 1900.
40. Geld- und Naturalienrechnungendes Land arm enhnuseszu Trier für 1899.
41. Geld- und Naturalienrechnungendes Landarmenhauses zu Trier für 1900.
42. VI. Stückrechnung über die Beseitigung baulicher Schädcu an den Gebäuden für

Ruhige in der Provinzial-Heil- und Pflegccmstalt zu Dürcn.
43. VIl. Stückrechnung über die Beseitigung baulicher Schäden an den Gebäudeu für

Ruhige in der Provinzial-Heil- nnd Pflegeanstalt zu Düren.
44. III. Stückrechnungüber den Neubau einer Station für irre Verbrecherin Dürcn.
45. IV. Stückrechnungüber den Neubau einer Station für irre Verbrecherin Düren.
46. III. Stückrechnung über die Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und Pflege¬

anstalt zu Grafenberg.
47. IV. Stückrechnung über die Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und Pftege-

cmstalt zn Grafenberg.
48. V. Stück- und Schlußrechnungüber bauliche Änderungen und Einrichtungen in der

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig.
49. III. Stückrechnung über Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Mcrzig.
50. IV. Stückrechnung über Erweiterungsbauten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Merzig.
51. III. Stückrechnuugüber bauliche Verbesserungenin den Provinzial-Heil- und Pflegc-

cmstalten.
52. IV. Stückrechnungüber bauliche Verbesserungenin den Provinzial-Heil- und Pflege¬

anstalten,
53. Rechnung über die Kosten der Leituug und Beaufsichtigung der baulichen Unter-

haltungarbeiten in den Provinzialanstalten für 1899.
54. Rechnung über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der bauliche« Unter-

haltungsarbciten in den Provinzialanstalten für 1900.
55. III. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen.
56. IV. Stückrechnung über den Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen.
57. III. Stückrechnuugüber den Neubau einer Anstalt für Epileptische.
58. IV. Stückrechnungüber den Neubau einer Anstalt für Epileptische.
59. Rechnung über die Landwirtschaftdes Gutes Haus Fichtenhain für 1899.
60. Rechnung über die Landwirtschaftdes Gutes Haus Fichtenhain für 1900.

o) nach dem Antrage der III. Fachkommission:
1. Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstmßen für 1898/99.
2. Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für 1899.
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3. Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen für 1899.
4. Rechnung über den Fonds für den Neubau vou Provinzialstraßen für 1900.
5. Rechnung über den Reservefondsder Provinzial-Straßenverwaltung für 1899.
6. Rechnung über den Reservefondsder Provinzial-Straßenverwaltung für 1900.
?, Rechnung über den Sammelfonds der Provinzial-Straßenverwaltung für 1899.
8. Rechmmgüber den Sammelfonds der Provinzial-Straßenverwaltnug für 1900.
9. Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1899.

10. Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1900.
11. Rechnungüber den Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues für 1899.
12. Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues für 1900.

ä) nach dem Antrage der IV. Fachkommission:
1. Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheitenfür 1899.
2. Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür 1900.
3. Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Trier für 1899.
4. Rechnung über die Provinzicil-Wcin- und Obstbauschulczu Trier für 1900.
5. Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuzmch

für 1899.
6. Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-Wein« und Obstbauschule zu Kreuznach

für 1900.
7. Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Ahrweiler

für 1899.
8 Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler

für 1900.
9. Rechnuug über die Viehcntschädigungsfondsfür 1899.

10. Rechnung über die Viehentschädigungsfondsfür 1900.
11. Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1899.
12. Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1900.
13. Rechnung der Rheinischen landwirtschaftlichen Verufsgenossenschaft für 1898.
14. Rechnung der Rheinischenlandwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für 1899.
Die geschäftlichen Angelegenheitenwaren damit erledigt.
Der AbgeordneteZweigert nimmt das Wort, um unter lebhaftem allseitigemBeifall

dem Herrn Landeshauptmann nochmals den Dank und die Anerkennungdes Landtags und zugleich
den Dank der ganzen Provinz auszusprechen für seine verdienstvolle Leitung der Verwaltung und
damit den Wunsch zu verknüpfen, daß der Herr Landeshauptmanndie wohlverdiente Ruhe recht lange
genießenmöge.

Der Herr Landeshauptmann dankt mit dem Hinzufügen, daß ihn nur die Notwendigkeit
habe bestimmen können, sich von seinem Amte zu trennen, und daß ei sich freuen würde, im
nächsten Jahre mit dem Landtage wieder zusammenkommenund gemeinsam weiter wirken zu
können zum Wohle der schönen Heimatprovinz.

Sodann nimmt noch der AbgeordneteMarx das Wort, um dem Vorsitzenden und dem
ganzen Vorstände den wohlverdientenund aufrichtigenDank der Versammlung auszusprechen für
die vorzügliche Leitung der Geschäfte, durch die es möglich gewesen sei, die umfangreichenArbeiten
der Session in so verhältnismäßig kurzer Zeit zu bewältigen.
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Der Vorsitzende dankt im Namen des Gesamtvorstandesfür die bekundete Anerkennung
und macht alsdann dem Herrn Landtagslommissar die Anzeige, daß der Landtag seine Geschäfte
beendet habe.

Der Herr Landtagslommissar richtet an die Versammlung eine Ansprache (uergl.
stenographischenBericht), an deren Schluß er den 43. Provinziallandtag der Rheinprovinz
für geschlossenerklärt.

Der Vorsitzende bringt ein dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den Kaiser und König
aus, in welches die Versammlung begeisterteinstimmte.

(Schluß der Sitzung 11 Uhr.)
B. w. o.

Der Vorsitzende: Die Schriftfülirer:
Becker. Momm. Snethlage.



Anlagen
zu den Sitzungsprotokollen des 43. RheinischenProvinziallandtags.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 65

Verhandelt Düsseldorf, den 8. Februar 1903.

In der heute unter dem Vorsitze des AlterspräsidentenAbgeordneten Freiherrn von
Wenge-Wulffen zur Wahl des Vorsitzendendes Proviuziallandtnges abgehaltenen Sitzung des
Provinziallllndtllgcs wurde die Verhaudluug durch Vorlesung des Wahlrcglemcnts eröffnet.

Sodanu wurden die stimmberechtigtenProvinziallandtagsmitglieder in der Reihenfolge
verlesen,wie sie in der anliegenden Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern: 1. Landrat Snethlage, 2. Laudrat Monnn.
Der Vorsitzendeernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer den Landrat

Mo mm, verpflichteteden Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlages an Eidesstatt
und konstituierteso den Wahlvorstand.

Auf dem Tifche, an welchemder WcihlvorstaudPlatz nahm, wurde ein verdecktes Gefäß
zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdem sich der Wahlvorstand überzeugt
hatte, daß dasselbe leer sei.

Hierauf wurde zur Wahl des ersten Vorsitzenden geschritten.
Nachdemdie Verteilung der Stimmzettel an die anwesenden,stimmberechtigten Provinzial¬

landtagsmitglieder durch einen der Beisitzer erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der
Wähler zur Abgabe ihrer Stimmzettel in der Reihefolgeder Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenen traten au den Tisch, an welchem der Wahluorstand saß, und warfen
ihre zufammengcfllltenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftes fragte der Vorsitzendedes Wahlvorstandes, ob noch
ein Wähler seinen Stimmzettel abzugebenhabe. Als sich niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschloffen.

Die Stimmzettel wurdeu von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommenund von
einem Beisitzer uneröffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 128.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmungsucrmerke in der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffnete der Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten

Namen und der Beisitzer zählte dieselben laut.
Der Prokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcherStimmen erhielt, in das

Protokoll auf und vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufalleude Stimme.
Die Zahl der abgegebenen Stimmen betrug 128, für ungültig erklärte Stimmzettel waren

keine vorhanden, die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 128.
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Es haben erhalten: OberbürgermeisterBecker 70; Graf von Fürstenberg-Stammheim 35;
Freiherr von Schorlemer 4; Excellenzvon Solemacher 1.

Da der OberbürgermeisterBecker aus Cöln die absolute Stimmenmehrheit d. h. mehr
als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er, als zum Vorsitzenden
des Provinziallandtages gewählt, der Versammlung bekannt gemacht. Er erklärte, da er in der
Versammlung anwesend war, auf Befragen, daß er die Wahl annehme und unterschrieb zum
Zeichen dessen.

Becker.

Gegenwärtige Verhandlung ist von dem Vorsitzenden,dem Beisitzerund dem Protokoll¬
führer überall genehmigtund, wie folgt, vollzogen.

V. w. u.

Der Alters Vorsitzende. Der Beischer.
Freiherr von Wenge-Wulffen. Snethlage.

Der Protollfichrer.
Momm.
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Anlage 2.
(Drucksachen.Nr. 44.)

Verzeichnis
der

Vorlagen für den 43. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach«
kom°
Mis¬
sion.

^. Vorlagen der Königlichen Staatsregierung.

42
(Anlage 42.)

39
(Anlasse 10.)

Bericht und Antrage des Provinzialausschusses,betreffend
Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern
in die Ober-Erslltzkommissionen.

Bericht und Autrag des Provinzialausschusseszu der Denk¬
schrift der Küuigl. Staalsregierung, betreffend die Regulierung
der Sieg und die Gewährung eines Provinzialzuschusses
zu den Kosten dieser Regulierung in Höhe von etwa
230 000 Mark.

Oberstleutnanta.D.
Schmidt von

Schwind.

Gutsbesitzer
Destr6e.

IV.

9*
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^

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter Fach'
des toW'

Provinzial- mif'
misschusses. stml^

I>u Heft der
Haushaltspläne

Uorgeheftct.
(Anlage 4.)

Zui,
Seite 1 bis 22

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite 23 bis 42

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 43 bis 5«

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1.
Seite 5? bis 76

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 77 bis 86

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 87 bis 100

des Heftes
Haushaltspläne.

V. Vorlagen des Wrovinzmlausschusses.
Abteilung i der Gentralverwaltung.

Bericht des Provmzialcmsschussesüber die Ergebnisse der
Provinzialverwnltung für das Rechnungsjahr 1900.

Bericht des Provmzialcmsschussesüber die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1901.

Vorbcricht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzial¬
verwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselben
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Vcrwaltungs-
zweige und Anstalten für die Rechnungsjahrevom 1. April
1903 bis 31. März 1905.

Haupt «Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für die
Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzial-
ausschuß und die Central-Verwaltungsbehörde für die
Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzial-
beamte und von Witwen- und Waisengcldernsowie Unter¬
stützungen an deren Hinterbliebenefür die Rechnungsjahre
vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die

H.. bei der Landes-Versicherungsanstalt „Rheinprovinz",
L. bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicherung

beschäftigten Provinzialbeamten für die Kalenderjahre vom
1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts-
vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Verufs-
genossenschaft für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1903
bis 31. Dezember 1904.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät für die Kalenderjahre vom
1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer Re-
gierungsrat Eich.

Derselbe.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Fabrikant Nels.
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Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach
lom°
Mis¬
sion.

Zu i,
Seite 101 bis 104

des Heftes

2
('Anlasse 5.)

('Anlage 38.)

(Anlage 86.)

(Anlage 37.)

(Anlage 15.)

(Anlage 45.)

(Anlage 2«.)

(Anlage 14.)

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbankder
Rheinprovinz für die Rechnungsjahre vom 1. April 1903
bis 31. März 1905.

Bericht des Proviuzialausschusses, betreffend den Vcrmögensstcmd
des RheinischenProvinzialverbcmdes.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffend Neu¬
wahlen für den Provinzialausschuß.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank
für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassauin Münster berufenen Kommissare
der Prouinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Wahl
der Kommissionzur Mitwirkung bei der Uuterverteilung
der nach § 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Landlieferungenauf
die Kreise.

Bericht und Autrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Ausgleichungder Einquartierungslast im Frieden und zwei
hierzu eingegangenePetitionen.

Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffendvier
Anträge auf Beihülfen zum Bau von Brücken.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchufses,betreffenddie
künstlerische Ausschmückung des großen Sitzungssaales im
Standehausc.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Versetzung des Landeshauptmanns, Geheimen Ober-
NegierunZsrats Dr. Klein, in den Ruhestand.

Geheimer
Kommerzienrat

Dr. Ing. <5. üueg.

Landeshauptmann.

Königlicher
Kammerherrund
Landmt Glas
Beissel von

Gymnich.
Königlicher

Kammerherr und
Landiat von
Breuning.

Oberstleutnanta.D.
Schmidt von

Schwind.

Königlicher
Kammerherr und

Landrat von
Breuning.
Geheimer

Kommerzienrat
Dr. Ing. C Lueg.
Königlicher Schloß-

hlluptmllnn und
Kammerherr Graf
vonFürstenberg-

Stammheim.
Königlicher

Kammerherr und
Landrat Graf
Beissel von

Gymnich.

I.

I.
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Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

lU

20

21

22

23

24

25

26

72

10
(Anlage 8.)

35
(Anlage 40.)

11
(Anlage 41.)

12
(Anlage 30.)

13
(Anlage 31.)

43
(Anlage 32.)

14
(Anlage 54/

15
(Anlage 50.)

16
(Anlage 16.)

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl eines Amtsnachfolgers für den am 1. April 1903
in den Ruhestand tretenden Landeshauptmann Dr. Klein.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Ablauf der Dienstzeit des Landesrats, Geheimen Rcgierungs-
rats Klausener.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl des Direktors der Rheinischen Provinzial-Feucr-Societät.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses,betreffendden
Ankauf des Hauses Elisabethstraße 10 in Düsseldorf.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses,betreffend eine
Abänderung der §§ 22 und 23 des Reglements über die
Pensionierung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs,betreffendeine
Änderung des § 11 des Reglements, betreffend die Fürsorge
für die Witwen und Waifen der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Ausführung des Gesetzes wegen Überweisungweiterer Dota¬
tionsrenten an die Provinzialverbände, vom 2. Juni 1902
(G. S. S. 16?) insbesondereden Erlaß eines Reglements
für die Unterverteilung eines Teiles diefer Rente an
leistungsschwache Kreise und Gemeinden.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Abänderung des Reglements der Provinzial-Feuer-Societät.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Abänderung des § 18 des Statuts der Landesbank der
Rheinprovinz.

Königlicher
Kammerherr und
Landrat Graf
Veiffel von

Gymnich.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

KöniglicherLand¬
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich.

Derselbe.

Königlicher
Kammerherr und

Landrat von
Breuning.

Königlicher
Kammerherr und
Landrat Graf
Beifsel von

Gymnich.

Geheimer
Kommerzienrat

Dr. Ing. C. Lueg,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 71

Nr.

28

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom«
Mis¬
sion.

29

30

3,

32

33

35

Zu 1,
Seite 545 bis548

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 549 bis 560

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Selte5Llbis564

des Heftes
Haushaltspläne

1?
(Anlage 2!».)

18

19
(Anlasse 51.)

34 20
(Anlage 52.)

21
(Anlage 53)

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für die
Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Halishaltsplan für die Verwaltung der Proviuzialmuseenzn
Vonn und Trier für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903
bis 31. März 1905.

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Belicht und Anträge des Provinzialcmsschusses,betreffend
Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-
landtages (Ständefonds).

Bericht und Anträge des Provinzialcmsschusses,betreffenddie
Erweiterung des Provinzialnmseumsin Trier.
(Die Vorlage ist während des Prouinziallandtags zurückgezogen.)

Bericht und Antrag des Prouinzialciusschusscs,betreffend
Änderung der Satzungen der Nuhegehaltskafseder Land-
bürgenneistcreicnund Landgemeindender Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
a) den Anschlußanderer Verbände an die Ruhegchalts-

kasse der Kreis - Kommunalvcrbände und Stadt-
gemeindender Rheinprovinz und die hierzu erforder¬
liche» Änderungen der Satzungen der Kasse,

b) den Antrag des Rheinischen Städtebundcs auf
Änderung des § 9 dieser Satzungen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Festsetzung des Beitragssatzes sowie Abänderungder Satzungen
der Witwen- und Waisen-Versorguugsanstalt für die
Kommunlllbeamtender Rheinprovinz.

Königlicher Schloh-
hauptmann und

Kammerherr Graf
vonFürstenberg-

Stammheim.

Derselbe.

Geheimer
Kommerzienrat

Dr. Ing. C. Lueg.

Königlicher Schloß¬
hauptmann und

Kammerherr Graf
vonFürstenberg-

Stammheim.

Derselbe.

KöniglicherLcmd-
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich.

Derselbe.

Derselbe.



72 RheinischerProvinziallandtag. Nr, 2.

Nr.

36 Zu 1,
Seite105bis172

des Heftes
Haushaltspläne,

37

38

39

40

Drucksachen,
Nr.

Zu 1,
Seite 173 bis 198

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 199 bis 210

des Heftes
Haushaltspläne

22
(Anlage 20,)

23
(Anlage 23,)

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial¬
ausschusses.

41

42

43

24
(Anlage 21/

(Anlage 22.)

Zu i,
Seite 211 bis 222

des Heftes
Haushaltspläne,

Haushaltspläne derProviuzial-Taubstmnmcnanstaltenzu Aachen,
Brühl, Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied, Trier und
Cöln sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-
Stiftung, des von der Taubstummenanstalt zu Cöln zurück¬
genommenen Unterstützungsfonds und des Unterstützungs¬
fonds für entlasseneTaubstumme für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltspläne der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-Haus)
sowie über den Unterstützungsfonds für Blinde für die
Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan über das Hebammenwefen einschließlichder
Hebllmmenlehrcmstaltzu Cöln für die Rechnungsjahre vom
1. April 1903 bis 31. März 1905.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Umwandlung der Taubstummenanstalt in Cöln in eine
Provinzial.Taubstummenanstlllt.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
I. Grrichtuug einer Dienstwohnung für den Direktor der

Provinzial-Blinden-Unteriichtsanstalt zu Neuwied.
II. Errichtung zweier Turnhallen und zwar einer an der

Provinzial-Blindenunterrichtsllnstalt in Düren und
einer gemeinschaftlichen für die Provinzial-Blinden-
und die Provinzial-Taubstmnmenanstalt zu Neuwied.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
gemäß dem Beschlusse des 42. Provinziallandtags angestellten
Erhebungen über Einrichtungen zur Heilung des Stotterns.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Erbauung eines neuen Schulgebäudeö für die Provinzial-
Tauvstummenanstciltzu Neuwied.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für
die Rechnungsjahrevom I.April 1903 bis 31.März 1905.

Oberstleutnanta,D,
Schmidt von

Schwind.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Destrse.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe,

Derselbe.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer
Regierungsrat

Eich.

II.

II.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 2. 73

Gegenstand.
Berichterstatter ^H-

des kom-
Provinzial- mis-
ausschusses. swn.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Zu 1.
Seite 223 bis 226

des Heftes
Haushaltspläne.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Errichtungeiner Rheinischen Provinzial-Erziehungsanstalt
für schulentlassene FürsorgezöglingemännlichenGeschlechtes
und katholischen Bekenntnisses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendeinige
Abänderungender „Vorschriften des Rheinischen Provinzial-
verbcmdes für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger vom 12. Februar bezw. 14/15. Mai 1901."

Haushaltsplanüber die Unterstützungmilder Stiftungenund
Wohltätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhaltesvon Epileptikern, Idioten
und Blinden aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörigekeinen Anspruch auf öffentlicheArmenpflege
haben, für die Rechnungsjahre vom l, April 1903 bis
31. März 1905.

Entlastungder Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1899.

EntlastungderRechnung über oenHaupt'Haushciltsplllnfür 1900.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplandes Pro-
vinziallandtags, des Provinzialausschussesund der Central-
verwaltungsbehördefür 1899.

Entlastungder Rechnung über den Haushaltsplandes Pro-
vinziallandtags, des Provinzialausschussesund der Central-
Verwaltungsbehördefür 1900.

Entlastungder Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Centralvcrwaltungsbehördefür 1899.

Entlastungder Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Centralverwaltungsbehördefür 1900.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung
von Pensionen «. an Provinzialbeamte und von Witwen-
und Waisengeldern sowie Unterstützungen an deren Hinter¬
bliebene für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung
von Pensionen :c. an Provinzialbeamte und von Witwen-
und Waisengeldernsowie Unterstützungen an deren Hinter¬
bliebene für 1900.

Königlicher Land¬
rat, Geheimer Re-
gicrungsrnt Eich.

Derselbe.

Fabrikant Nels.

II.

II.

II.

10



74 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach'
kom-
Mis¬
sion,

55 — Entlastung der Rechnung über die Unterhaltung der Figuren¬
gruppe vor dem Ständehcmsefür 1899.

— I.

56 — Entlastung der Rechnung über die Unterhaltung der Figuren¬
gruppe vor dem Ständehcmsefür 1900.

— I.

5? — Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Proviuziallandtages für 1899.

— I,

58 — Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtagcs für 1900.

— 1.

59 — Entlastung der VII. Stückrechnungüber die Errichtung eines
Kaiser Wilhelm-Denkmals in der Rhcinprovinz.

— I,

60 Entlastung der VIII. Stück- und Schlußrechnung über die
Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in der Rhein-
provinz.

I.

61 — Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinzialausschussesfür 1899,

— I,

62 — Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinzialausschussesfür 1900.

— I.

63 — Entlastung der Rechnung der RheinischenProvinzial-Feuer-
Societät für 1899.

— I.

64 — Entlastung der Rechnung der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societät für 1900.

— I.

65 — Entlastung der Rechnung über die Verwendung der Über¬
schüsseder Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für 1899,

-— I.

66 — Entlastung der Rechnung über die Verwendung der Über¬
schüsse der Rheinischen Provinzial-Fener-Societät für 1900.

— I.

6? — Entlastung der Rechnung der Landesbank für 1899. — I,

68 — Entlastung der Rechnung der Landesbank für 1900. — I.

69 — Entlastung der Rechnung über den RheinischenMeliorations-
fonds für 1899.

— I.

70 —
Entlastung der Rechnung über den RheinischenMeliorations-

fonds für 1900.

— I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 75

Nr.

?1

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

83

84

85

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die
Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von
Kunst und Wissenschaft betreffen,für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die
Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von
Kunst und Wissenschaft betreffen, für I90N.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
muscen zu Bonn nnd Trier für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museenzu Bonn und Trier für 1900.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für gewerb¬
liche Zwecke für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für gewcrb-
liche Zwecke für 1900.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasseder Land¬
bürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinpruvinz
für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasseder Land-
bürgermeistcreien und Landgemeinden der Rhcinprovinz
für 1900.

Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesen für 1899,

Entlastung der Rechnung über das Taubstummcnwesen für 1 900.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Blindenanstalt
zu Düren für 1899,

Entlastung der Rechnuug über die Provinzial-Blindenanstalt
zu Neuwied für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Blindenanstalt
zu Neuwied für 1900.

Entlastung der IV. Stückrechnung über den Neubau der
Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.

Entlastung der V. Stückrechnung über den Neubau der
Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.

Berichterstatter
des

Provinzml-
llusschusscs.

Fach-
tom-
mis»
sion,

I.

I,

I.

I.

I.

I,

II.
II.
II,

II,

II,

II.

II.

10*



76 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 2.

Nr, Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach'
koM'

si°N'

86 — Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlchranstalt
zu Cöln für 1899.

— II,

8? — Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt
zu Cöln für 1900.

— II

88 — Entlastung der I. Stückrechnung über den Neubau der
Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elbcrfeld.

— II,

89 — Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
verwahrloster Kinder für 1899,

— II,

90 — Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
verwahrloster Kinder für 1900.

— II,

91 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Unter¬
stützung milder Stiftungen und Wohltätigkcitsanstalten so¬
wie über die Kosten der Unterbringung und des Unter¬
halts von Epileptikern, Idioten und Blinden für 1899.

II

92 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die
Unterstützungmilder Stiftungen uud Wohltätigkeitsanstalten
sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unter¬
halts von Epileptikern,Idioten und Blinden für 1900.

II,

93

94

95

Zu 1,
Seite 227 bis 858

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seitc389l,is.W2

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1,
Seite455bis458

des Heftes
Haushaltspläne.

Abteilung n der Gentralverwaltung.

Haushllltspläue der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach, Bonn, Dürcn, Galkhaufen, Grafenberg und
Merzig für die Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis
31. März 1905.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege auf Grund des
Gesetzes vom II. Juli 1891 für die Rechnungsjahre vom
1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung
der baulichen Untcrhaltungsarbeiten in den Provinzial-
anstalten für die Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis
31. März 1905.

Königlicher
Kammerherr und

Landrat
von Breuning.

Fabrikant Nels.

Geheimer
Kommcrzicnrat

Dr. Ina.. C. Luec



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. ??

Nr.

96

9?

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Drucksachen.
Nr.

28
(Anlage 18.)

29
(Aillage46,)

Gegenstand.

30
(Anlage 25,)

, Zu, i
Seite 359 bis 366
^ des Heftes
Haushaltspläne,

Zu i,
Snte367bis388

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 393 bis 436

des Heftes
Haushaltspläne.

,Iu i,
Seite 437 bis 454
. des Heftes
Haushaltspläne

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Verbesserungder Verhältnisseder Irrenärzte.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffend die
Aufnahme der nach den Beschlüssendes 42. Prouinzial-
lcmdtllgs vorgesehenen zweiten Anleihe zur Deckung der
Kosten der von dem 39., 40., 41. und 42. Prouinzial-
Icmdtagebeschlossenen sowie einiger weiterer Hochbauten in
Höhe von 8 Millionen Mark.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Erteilung der nachträglichen Genehmigungzur Veräußerung
einiger zu der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafen¬
berg gehörenden Parzellen an die Stadtgemeinde Düsseldorf
behufs Durchführungeiner Wegeverlegung.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwcfensder
Rhcinprovinz für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903
bis 31. März 1905.

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds für die Rechnungsjahre
vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für
die Rechnungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für die Rech¬
nungsjahre vom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial«
Irrenanstalt zu Aachen für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach für 1900.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Königlicher
Kammerherr und

Landrat
von Breuning.

Geheimer
Kommerzienrat

Dr. Ing. C. Lneg.

Gutsbesitzer
Destr«e.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Fach°
kom-
mis-
fion.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.



78 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 2.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

11?

118

119

120

121

122

123

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn für 1899.

Entlastung der Geld«und Naturalienrechnungender Provinzial-
Hcil- und Pflegeanstalt zu Bonn für 1900.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflcgecmstaltzu Düren für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Düren für 1900.

Entlastung der Geld« und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegcanstalt zu Galkhauscn für 1900.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1900.

Entlastung der Geld- und Naturalicnrechnnngender Prouinzial-
Heil- und Pflegecmstalt zu Vierzig für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Heil- und Pstegeanstalt zu Merzig für 1900.

Entlastungder Rechnung über den allgemeinen Baufonds für 1899.

Entlastungder Rechnung über den allgemeinen Baufonds für 1900.

Entlastung der Rechnungüber die Verwaltung des Lcmdarmen-
wesens für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Landarmen-
Wesens für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Polizeistrafgclderfondsund
den Ghrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds für 1899.

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflege
für 1898/99.

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflege
für 1899.

II
II.
II'



Anlagen zu den Sitzungspiotokollen. Nr. 2. 79

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflege
für 1900.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbeitscmstaltzu Brauweiler für 1898/99.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbeitscmstaltzu Vrauweiler für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbcitsanstalt zu Brauweilcr für 1900.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land¬
armenhauseszu Trier für 1899.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungendes Land¬
armenhauseszu Trier für 1900.

Entlastung der VI. Stückrechnungüber die Beseitigungbau¬
licher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Pruvinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren.

Entlastung der VII, Stückrechnungüber die Beseitigungbau¬
licher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren,

Entlastung der III. Stückrechnung über den Neubau einer
Station für irre Verbrecherin Düren.

Entlastung der IV. Stückrechnung über den Neubau einer
Station für irre Verbrecherin Düren.

Entlastung der III. Stückrechnnng über die Erweiterungsbauten
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg.

Entlastung der IV. Stückrechnung über die Erweiterungsbauten
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg.

Entlastung der V. Stück- und Schlußrechnungüber bauliche
Änderungen und Einrichtungenin der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt zu Merzig.

Entlastung der III. Stückrechnung über Erweiterungsbauten
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber Erweiterungsbauten
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom-
Mis¬
sion.

II.

II.

II.

II.

II.

II,

II.

II.

II.

II.

II,

II.

II.

II.

II.
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Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

Entlastung der III. Stückrechnungüber bauliche Verbesserungen
in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber bauliche Verbesserungen
in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Untcrhaltuugsarbeiten in den
Provinzialcmstalten für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Untcrhaltuugsarbeiten in den
Provinzialcmstalten für 1900.

Entlastung der III. Stückrechnung über den Neubau der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhcmsen.

Entlastung der IV. Stückrechnung über den Neubau der
Prvvinzial-Heil- und Pflegecmstalt Galkhauseu.

Entlastung der III. Stückrechnung über den Neubau einer
Anstalt für Epileptische.

Entlastung der IV. Stückrcchnung über den Neubau einer
Anstalt für Epileptische.

Entlastung der Rechnung über die Landwirtschaftdes Gutes
Haus Fichtenhain für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Landwirtschaft des Gutes
Haus Fichtenhain für 1900.

149 Zu 1,
Seite 45!1 bis 5U6

des Heftes
Haushaltspläne.

Abteilung m der Eent<alverwaltung.

Haushaltsplan der Provinzial-Straßenverwciltung nebst
Anlage ^., Voranschlagüber die Verwendung des Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des

Eisenbahnfonds,
Anlage O, Voranschlag über die Verwendung des Fonds

zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues
für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Königlicher Lcmd-
rat, Geheimer
Regierungsrat

Eich.
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Nr, Drucksachen,
Nr.

31
(Anlage 24,)

32
(Anlage 17,

33
(Anlage 49.)

34
(Anlage 33.)

36
(Anlage 34.)

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Aufnahme einer Anleihe zu Zwecken der Straßenvcrwaltung.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Ausführung des Gesetzes vom 18, August 1902 über die
Vorausleistuugeu zum Wegebau.

Bericht und Anträge des Prouinzialausschuffes, betreffend die
Verminderung und anderweitige Einteilung der Lcmdes-
blluamter der Nhcinprouinz.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung uon Pro-
Uinzilllstrahen an Kreise gegen Rente,

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Übersicht über den Eisenbahnfonds und die Förderung von
Ncchnunternehmuugcn.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Prouinzialstraßen für 1898/99.

Entlastung der Rechuuug über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Prouinzialstraßen für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
uon Prouinzialstraßen für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von Prouiuzialstraßeu für 1900.

Entlastung der Rechnung über den Reservefonds der Prouinzial-
Straßcnverwaltung für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Reservefonds der Provinzial-
Straßenverwaltung für 1900.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provinzial-
Straßenverwaltung für 1899.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds derProvinzial-
Straßenverwaltung für 1900.

Entlastung der Rechnung über den Eiscnbahnfonds für 1899.

Königlicher Land-
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich.

Geheimer
Kommerzienrai

Dr. Ing, C. Lue g,

Königlicher
Kammerherr und

Lcmdrat

von Breuning.
Derselbe.

Oberbürgermeister
Becker.

Fach-
kom-
mis-
sion.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

N
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Nr. Drucksachen
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzinl-
ausschusses.

Fach'
kom-
Mis¬
sion,

164

165

166

—
Entlastung der Rechnung über den Eisenbahufondsfür 1900.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1899.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1900.

—

III.

III,

III,

16?

168

169

Zu I.
Seite 5U? bis 537

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 539 bis 544

des Heftes
Haushaltspläne

3?
(Anlasse 19.)

Abteilung IV der GentralveVwaltung.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitennebst

Anlage ^, Voranschlag für die Proviuzial-Wciu^ und
Obstbauschulezu Trier,

Anlage L, Voranschlag für die Pruvinzial-Weiu- und
Obstbauschulezu Kreuznach,

Anlage 0, Voranschlag für die Proviuzial-Wein- und
Obstbauschulezu Ahrweiler

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903 bis 31, März 1905.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungeninfolge:

a) von Rotz und Lungenseuche (Reichsgcsetz vom
23. Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unter¬
drückung von Viehseuchen, und Ausführungsgesetz
vom 12. März 1891),

d) von Milz- oder Rauschbrcmd (Gesetz vom 22.April 1 892,
betreffend die Entschädigung für au Milzbrand ge¬
fallene Tiere),

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1903 bis 31. März 1905.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Gewährung von Beihülfen zur Errichtung von kommunalen
Wllsserversurgungsanlagen.

Oberstleutnanta,D.
Schmidt von

Schwind.

(Gutsbesitzer
Destrse.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer
Regierungsrat

Eich.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 83

Nr.

170

Drucksachen.
Nr.

38
(Anlage 11.)

171 40
(Anlage 12.)

172 41
(Anlage 13.)

173

174

175

176

17?

178

Gegenstand.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
in Ausführung der Beschlüsse des 42. Provinziallandtages
getroffenenMaßnahmen

a) bezüglichder Errichtung der Prooinzial-Wein- und
Obstbaufchnlezu Ahrweiler,

l>) bezüglich der dem Prouinzialausfchuh zur Erwägung
übcrwiefenen Resolution, betreffeichÜbernahme der
von der Stadt Kreuznach für die Provinzial-Wem-
und Obstbauschule daselbst gemachten Aufwendungen.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses, betreffend
Gesuch des Ackerers Julius Klein zu Kleinsiepen bei
Nadeuormwald, Kreis Lennep, vom August 1902 (ein¬
gegangen am 22. August 1902) um Abstandnahmevon der
Verfolgung eines Ersatzanspruchesder Rheinischen land¬
wirtschaftlichen Verufsgenossenschaftgegen ihn.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddas
Gesuch des Bäckers Hugo Wirbelaucr zu Trompete bei
Leichlingen,Kreis Solingen, vom 30. November 1902 um
Abstandnahme von der weiteren Verfolgung eines Regreß«
anspruches der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufs¬
genossenschaft gegen ihn und feinen Vater, den Ackerer
Wilhelm Wirbelauer.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der land¬
wirtschaftlichenAngelegenheitenfür 1899.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der land¬
wirtschaftlichen Angelegenheitenfür 1900.

Entlastung der Rechnung über die Prooinzial-Wein- und Obst¬
bauschule zu Trier für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obst¬
baufchulezu Trier für 1900.

Entlastung der Rechnungüber die Errichtung einer Prooinzial-
Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach für 1899.

Entlastung der Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-
Wein- und Obstbauschule zu Kreuznachfür 1900.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.

Derselbe.

Fach-
tom-
mis°

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

11*
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Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausfchuffes.

Fach
tom<

sion.

179 — Entlastung der Rechnungüber die Errichtung einer Provinzial-
Wein- und Obstbaufchulezu Ahrweiler für 1899.

— IV,

180 — Entlastung der Rechnung über die Errichtung einer Provinzial-
Wein- und Obstbauschulezu Ahrweiler für 1900.

— IV,

181 — Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1899.

— IV,

182 — Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1900.

— IV.

183 — Entlastung der Rechnung über die Hengstkorgebührenfür 1899. — IV.

184 — Entlastung der Rechnung über die Hengstkürgebühren für 1900, — IV.

185 — Entlastung der Rechnung der Rheinischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaftfür 1898.

— IV,

186 Entlastung der Rechnung der Rheinischen landwirtschaftlichen
Berufsgenofsenschaftfür 1899.

IV,
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Anlage 3.
(Drucksachen.Nr. 45.)

Verzeichnis

der

an den 43. Rheinischen Provinziattandtag gerichteten

Petitionen.



!'!<! 43, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 8.

Lau¬
fende
Nr.

Antragsteller.

Straßenaufsichtsbeamte

Provinzial-Straßenaufseher

Direktoren, Lehrer und
Lehrerinnen der Provinzial-

Tllubstummenanstalten

Pensionierter Provinzial-
Taubstummmlehrer

Josef Kern er in Essen-
Nüttenfcheid

Witwe des Provinzial-
Straßenaufsehers

von Dussartz in Denk-
lingen

Stadt Merzig

Inhalt.

bitten um
1) Eimaugierung in die vom 40 RheinischenProvinzial¬

landtag genehmigteBesoldungsordnungnach dem Dienst-
alter,

2) Anstellungauf Lebenszeitnach einer Probezeit von fünf
Jahren.

bitten um
1) Erhöhung ihres Diensteinkommens,
2) Verleihungdes Titels „Straßenmeister".

bitten,
1) die Besoldungder Lehrkräftean den Provinzicil-Taub-

stummenllnstaltennach den für die Staatscmstalt in
Berlin geltendenGehaltssätzenzu bemessen,

2) bei der Festsetzung des Diensteinkommensdie Dienstzeit
voll in Anrechnungzu bringen.

richtet an den Provinziallandtag eine Widerlegung der gegen
ihn erhobenen Beschuldigungenin der Verfügungdes Landes¬
hauptmanns vom 23. Juli 1902 I. ^. Nr. 10107, wo¬
durch ihm der Beschluß des Provinzialausschussesvom
15./16. Juli dcsf. Is. wegen der Versetzung in den Ruhe¬
stand vom 1. November1902 ab bekanntgegeben wordenist.

bittet um Erhöhung des ihr gewährten reglementsmäßigen
Witwengeldes.

bittet um Gewährung eines Provinzialzuschusseszur Aus¬
gleichungder Einquartierungslastim Frieden.

Anlagen zu den Sitzu ngspr oto kollen. Nr, 3. «?

Bemerkungen.
Fach¬
kom¬

mission.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 16. Dezember1902 beschlossen,dem
Provinziallandtag die Ablehnungbeider Anträge zu empfehlen,

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 13. Januar 1903 beschlossen,dem
Provinziallandtag die Ablehnungder Petition zu empfehlen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 7. Februar 1903 beschlossen, die
Ablehnungder Petition zu beantragen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 16. Dezember1902 beschlossen,dem
Provinziallandtag die gegen einen Beschlußdes Provinzialausschussesgenchtete
Petition zur ressortmäßigenEntscheidungvorzulegen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 7. Februar 1903 beschlossen, dem
Provinziallandtag die Ablehnungder Petition vorzuschlagen.

Es wird auf den Bericht und Antrag des Provinzialausschussesin dieser Angelegenheit
(Drucksachen. Nr. 6) Bezug genommen,mit welchemorese Petition verhandelt
und erledigt werden wird.

,,

.
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Lau¬
fende
Nr,

Antragsteller. Inhalt.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 3. 89

10

11

12

13

GemeindeRoetgen
im Kreise Montjoie

Gemeindevertretung
Lobberich, Kreis Kempen

Polizeisergeant a, D.
Hermann Gerlach in

Weissenthurm

RheinischerStädtebunb

Oberbürgermeister
der Stadt Cöln

Handwerkskammerin
Düsseldorf

Oberbürgermeister
der Stadt Aachen bezw.

die Bürgermeisterin
Eynatten und Raeren

bittet um Übernahme der der Gemeinde infolge der Ein¬
quartierung erwachsenden Kostenauf die Provinz wenigstens
vom laufendenJahre ab.

bittet, der Provinziallandtag wolle ihren an die Königliche
Staatsregiemng gerichteten Antrag auf Verleihung der
Städteordnung an die GemeindeLobberich befürworten.

bittet, ihm die bei der früherenRheinischenEisenbahngcsellschaft
verbrachteDienstzeit auf sein von der Nuhegehaltskasse der
Landbürgermeistereienund Landgemeinden zu zahlendes
Ruhegehalt anzurechnen.

beantragt die Abänderungdes ß 9 der Satzungen der Nuhe¬
gehaltskasse der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgcmein-
den der Rheinprovinz in der Weise, daß auch den auf
bestimmteZeit angestellten Beamten die Anrechnung der
auswärtigen Dienstzeitzugestandenwird.

beantragt die Bewilligung eines dauerndenZuschusses in Höhe
von 5000 Mark zur Deckung der Kosten der Ginrichtung
und Unterhaltung von Meisterkurseufür Schlosser,Tischler,
Schuhmacherund Schneider :c. in Cöln.

beantragt die Gewährung eines einmaligen Zuschussesvon
8000 Mark zur Deckungder Kostender ersten Einrichtung
von Meisterkursenfür Handwerkerin Düfseldorf und von
5000 Mark jährlich für die laufendenUnterhaltungskosten.

beantragen Übernahme der sogenannten Raeren'er Prämien-
straße unter die Zahl der Provinzialstraßen.

Bemerkungen.

Es wird aus den Bericht und Antrag des Provinzialausschusscsin dieser Angelegenheit
(Drucksachen. Nr, s) Bezug genommen,mit welchem diese Petition verhandelt
und erledigt werden wird.

Der Prooinzialausschußhat in der Sitzung vom 13. Januar 1903 beschlossen,dem
Provinziallandtag die Entscheidunganheimzugeben.

Der Provinzialausschuh hat in der Sitzung vom ?. Februar 1903 beschlossen,
Ablehnungder Petition vorzuschlagen.

Wegen dieser Petition wird auf den Bericht und Antrag des Provinzialausschusses
betreffendden Anschlußanderer Verbände an die genannteNuhegehaltskasseund
die erforderlichenÄnderungender Satzungen dieserKasse (Drucksachen Nr. 20)
Bezug genommen,mit welchersie verhandelt und erledigt wird.

Der Provinzialausschuhhat in der Sitzung vom 16. Dezember,902 beschlossen dem
Provinziallandtag die Bewilligungdes Betrages von 5000 Mark vorzuschlagen
Der Betrag ist in den Haushaltsplan für gewerblicheZweckeunter Tckell
Nr 14 eingestelltund wird dieserund der folgendeAntrag daher zweckmäßig
bei der Beratung dieses Haushaltsplanes verhandeltund erledigt werden,

Der Provinzialausschuhhat in der Sitzung vom ^U^ "«2 beschlossen, dem

Provinziallandtag vorzuschlagen,diesen Antrag zur Zeit abzulehnen,weil zunächst
abgewartet werden muß, ob die KöniglicheStaatsregierung auch für diese Kurse
einen Beitrag bewilligenwird.

Der Provinzialausschuh hat in der Sitzung vom 21./22. Januar 1902 beschlossen,
die Ablehnungdes Antrages vorzuschlagen.

Fach'
kom-

mission.

III.

12
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Lau¬
fende
Nr.

Antragsteller. Inhalt.

14 Bürgermeisterin Kempfcld beantragt die Übernahme des Gemeindeweges Kempfeld-
Katzenloch unter die Zahl der Provinzialstraßen.

15 Bürgermeister in Eupen beantragt Übernahmeder Oestraße vom Olengraben in Lupen
bis zur belgischen Landesgrenzein der Richtung auf Dol-
hain unter die Zahl der Prouinzialstraßen.

16 GemeindeDillingen im
Kreise Saarlouis beantragt die Bewilligung eines Provinzialzuschusseszur Er¬

weiterung der Mcrzig- Saarlouis'er Provinzialstraße in
Stat. 34,«°»,

17 Neerponter Ningofenziegelei
zu Geldern-Veert beantragt die Herabsetzungdes für die Zahlung der Voraus¬

leistungenmit ihr vereinbartenEinheitssatzesund Abstand-
nahme von der Bestimmung zu 4 der vom 41. Rhein,
Provinziallandtag am 8. Februar 1899 genehmigten Grund¬
sätze, daß von der (AnforderunggeringererVorausleistungs-
beitriigeals 200 Mark abgesehen werden soll.

18 Geldern'er Ningofen-
gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu Geldern Wie vor.

Bemerkungen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung v m 21./22, Januar 1902 beschlossen,
die Ablehnungdes Antrages vorzuschlagen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 13. Januar 1903 beschlossen, die
Ablehnungdieses Antrages vorzuschlagen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 7. Februar 1903 beschlossen,die
Ablehnungdieses Antrages dem Provinziallandtag zu empfehlen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzungvom 7. Februar 1903 beschlossen,Ablehnung
der beiden Anträge zu empfehlen.

Wie vor.

Fach¬
kom¬

mission.

Hl.

III.

III

III.

III.

12'
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Anlage 4.
(Drucksachen.Nr. 1.)

Borbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplaneder Provinzialverwaltungder Rheinprovinz
sowie

zu den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige
und Anstalten

für die Rechnungsjahre

vom 1. April 1903 bis 31. März 1904 und vom 1. April 1904 bis 31. März 1905.

I.

Der Voranschlag zu dem Haupt-Haushaltsplan über die direkten Ein¬
nahmen und Ausgaben der Provinzialverwaltung für die Rechnungsjahre 1903
und 1904 Meßt ab mit...........12684000 M. (12604900 M.)*)
gegen ................. 11188 000 „ ( 11188 000 „ )
in den Rechnungsjahren 1901 und 1902, also mit mehr . 1496 000 M. (1 416 90 0 M.)

Dieser Mehrbetrag besteht:

H,. Bei den Einnahmen in folgenden Posten:

1. a) Bei Titel I Nr. 5 „Dotationsrenten des Staates für bestimmte Zwecke"
sind nach Maßgabe der §§ 1, 4 und 5 des Gesetzes vom 2. Juni 1902,
betreffenddie Überweisungweiterer Dotationsrenten an die Provinzial-
verbände, bezw. nach Maßgabe des § 1 der Allerhöchsten Verordnung
wegen Feststellung der nach diesem Gesetze zu gewähreudenJahresraten
vom 22. Juni 1902 in den Haushaltsplan.........647 825,— M.
neu eingestellt. Wegen dieser Dotationsrente wird auf die an den
Provinziallandtag gelangende besondereVorlage wegen Ausführung des
Dotationsgesetzes(Drucksachen.Nr. 14) Bezug genommen.

(Drucksachen. ^ ^r,^ ist neu eingestellt unter Titel I Nr. 6 die nach §§ 9 und 10 des
Gesetzes vom 2. Juni 1902 bezw. nach § 2 der Verordnung vom
22. Juni 1902 dem Provinzialverbande der Rheinprovinz für den Neu¬
bau und die Unterhaltung von Kunststraßenüberwiesene Jahresrate

___________ zusammen 741538— M

*) Die eingeklammerten Zahlen ergeben sich nach Feststellung der Haushaltspläne.
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2, bei Titel II „Provinzialabgaben" sollen mehr erhoben werden:
ll) bei Nr. lg, für Verkehrsanlagen bezw, zur Unterhaltung der früheren

Bezirksstraßen ....................129 000,— M.
K) bei Nr. 3 zur Deckungder Kosten der erweiterten Armenpflege ... 4 558,33 „

Die erweiterte Armenpflegeerfordert im ganzen einen Mehrzuschuß
von 90 000 M. Gs wird vorgeschlagen, diesen mit «5 441,67 M. aus
der unter 1 bei a, erwähnten Dotationsrente von 64? 825 M. zu decken,
so daß noch 4558,33 M. aus der Umlage zu bestreiteubleiben.

Außerdem ist aus der neuen Dotationsrente das Mehrbedürfnis bei
dem Landarmenwesen mit 130 500 M. zu entnehmen, also zusammen
85 441,67 -j- 130 500 --- 215 941,6? M., das ist ein Drittel der
eingangs erwähnten Rente von 647 825 M., welches der Prouinzial-
verband für eigene Rechnung verwendendarf, während die übrigen zwei
Drittel mit 431883,33 M. in Gemäßhcit der Bestimmung des § 5
Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 bei Titel I Nr. 5 der Ausgabe
dieses Haushaltsplans zur Unterstützungleistungsschwacher Kreise und
Gemeinden in Ausgabe gestellt sind;

o) zur Ergänzung der allgemeinenDutationsrente bezw für allgemeine
Zwecke der Provinzialverwaltung ............ 501441,67 „

zusammen 635 000,—M.
3. bei Titel IV „Einnahmen von Nebenfouds":

sind 2) bei Nr. 1 als Anteil an den Zinsüberschüssender Landesbank 60 000— M.
und K) bei Nr. 3 aus den Überschüssen der Provinzial-Feuer-Societät

mehr eingestellt .................. 60 000,— „
Wegen des Mehrbetrages zu d wird auf die besondere Vorlage,

betreffend die Förderung der Wasserversorgungin den Gebirgsgegenden
der Provinz, (Drucksachen. Nr. 37) hingewiesen. ______________^"^°"'

zusammen 120 0 00—M. ^' "'->
4. bei Titel V Nr. 1 ist an Zinsen von vorübergehend rentbar angelegten

Beständen eine Mehreinnahme von ............. 700,— M.
vorgesehen.

Der Mehrbetrag stellt sich demnachbei
1. Dotationsrenten auf ................. 741538,— „
2. Provinzialabgaben auf ................ 635000,— „
3. Einnahmen aus Nebenfonds .............. 120 000,— „
4. Zinsen von Beständen ............... 700,— „

in Summe 1 49? 238,— M.
Dieser Mehreinnahme stehen folgende Mindereinnahmen gegenüber:

1. bei Titel IV Nr. 2 an Zinseinnahme des Meliorationsfonds nach dem
Durchschnittder Rechnungsjahre 1900 und 1901 . . . 1200 M.

2. bei Titel V Nr. 2 an unvorhergesehenenEinnahmen . . 38 „
zusammen 1238,— „

nach deren Absetzung der Mehrbetrag an Einnahmen von . . . . 1 496000,— M .
verbleibt.
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1. Die Notwendigkeitzur Einstellung der erhöhten Provinzialabgaben bei 2 a bis ä um
zusammen635 000 M. wird bei den Ausgaben näher erläutert;

2. ebenso bei Titel IV Nr, 1 die Einstellung eines Mehrbetrages von 60 000 M. aus dem
Zinsgewinn der Lcmdesbank.

L. Bei den Ausgaben sind höher eingestellt:
1. bei Titel I Nr. 5 die zwei Drittel der durch das Gesetz vom 2. Juni 1902

bezw. die Verordnung vom 22. Juni 1902 überwiesenen Dotationsrenten mit 431 883,33 M.
zur Unterstützungleistungsschwacher Kreise und Gemeinden. Es wird dieser-
halb auf die Bemerkung zu 2d der Einnahme vorstehend und auf die
wegen Ausführung des Dotationsgesetzesdem Provinziallandtage gemachte

(D'ucks.'chm. besondereVorlage (Drucksachen. Nr. 14) Bezug genommen;
2. bei Titel II Nr, 1 der Zuschuß an den Haushaltsplan des Provinzial-

landtags, des Provinzialausschussesund der Ccntralverwaltungsbehördeum
den Betrag von ................... 30 100,— „

Dieser Mehrbetrag setzt sich zusammen aus Tagegeldern und Reise¬
kosten für die Kommissarebei Mitwirkung bei den Geschäften der Königlichen
Rentenbank in Münster mit 400 M, den besoldungsplanmäßigenGehalts¬
aufbesserungen der Beamten mit 12155 M., den Besoldungen für neue
etatsmäßige Stellen von Bureau- und Kanzleibeamtenmit 16 468 M., den
Mehrausgaben für wissenschaftlicheHülfsarbeiter mit 8160 M, für Tage¬
gelder und Reisekostender Beamten mit 5000 M., für sächliche Kosten
und unvorhergeseheneAusgaben mit 3887 M. — zusammen 46 070 M,
welchen Minderausgaben bei dem Gehalte des Landeshaupt¬
manns mit 4000 M, bei den Oberbeamten mit 5400 M,
bei den Hülfsarbeitern im Bureau- und Kanzleidienstmit
5500 M. ^......... 14900 M.
und größere eigene Einnahmen von . . . 1070 „ 15 970 „
gegenüberstehen, so daß noch bleiben .......30 100 M.

3. bei Titel II Nr. 3 der Zuschuß an den Haushaltsplan zur Zahlung von
Pensionen, Witwen- und Waisengeldern«.mit ........ 14558,01 „

Es ist hier wie in den Vorjahren ein Zuschuß mit 15°/» der Durch¬
schnittseinkommen der Beamten berechnet. Der Mehrbetrag rührt im wesent¬
lichen von der Einstellung neuer Stellen (2. Oberärzte, Sekretär-, Kanz¬
listen «. Stellen) her.

4. bei Titel II Nr. 7 der Zuschuß an die Provinzial-Taubstummenanstaltenmit 31 880,— „
Der Mehrbetrag ist im wesentlichenhervorgerufen durch die vorge¬

schlagene Umwandlung der Vereins-Taubstummenanstalt in Cöln in eine
(Drucksachen. Provinzialcmswlt (Drucksachen. Nr. 22). Der für diese Anstalt berechnete

Nr. 22.) Piovinzialzuschußbeziffert sich auf 3? 190 M, während in
dem jetzt geltenden Haushaltsplan nur ein Zuschuß von
15 925 M. berechnet war, also mehr ....... 21 265 M.

Die Durchführung des Besoldungsplans erfordert eine
Mehrausgabe von 6700 M., durch die Einstellung einer _______

Zu übertragen 21265 M. 508 421,34 M.
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Übertrag 21265 M.
neuen Stelle in den Etat, die Berufung eines altern Taub¬
stummenlehrers von auswärts entstehenMehrkosten,welche
sich abzüglichdes Gehnltsausfalls eines altern pcnsionirten
Lehrers auf 650 M. stellen, die Beköstigung steigt in ihren
Kosten wegen der vergrößerten Schülerzahl um 3700 M. und
die übrigen sächlichen und unvorhergesehenen
Ausgaben um 896,68 M. ^ ..... 11 946,68 M,
dagegen sind Minderausgaben bei anderen
persönlichen und bei dcu unvorhergesehenen
Kosten von ...... 96,68 M.
und ein Mehr an eigenen
Einnahmen von . , . . 1235,— „ 1331,68 „
vorgesehen, so daß sich der Mehrzuschuß für die bereits
vorhandenen 7 Provinzial-Taubstummenaustaltenauf . . 10 615 „
berechnet, ergibt obigen Mehrzuschußvon ...... 31 880 M

5. Der Zuschuß für das Blindcnwesenbei Titel II Nr. 8 um den Betrag von
und zwar bei der Provinzial-Blinden-Uuterrichtsanstalt

zu Düren (Elisabeth-Stiftung) um ........ 1 000 M.
„ Neuwicd (Auguste Viktoria-Haus) um ...... 5990 „

Die besoldungsulllmnäßigeuGchaltsverbesscrnngcnbeanspruchendie Summe
von 1875 M, durch Umwandlung einer Lchrcrinstellcin eine Lehrcrstclle,
die Regelung des Gehaltes des MusiklehrersEngels, die Bewilligung der
Barvergütung an Stelle der Beköstigung au eine Lehrerin sowie ab¬
züglich des Gchaltscuisfalls beim Wechsel der Stelle des Austaltsgeistlicheu
entstehenMehrtosten von 1454 M, an anderen persönlichen Kosten ent¬
stehen Mehrausgaben bei beiden Anstalten von 1850 M. Während es
möglich war, für Beköstigung in Düren 2000 M. weniger in den Etat
einzustellen, hat die Ausgabe in Neuwied wegen höherer Belegung der
Anstalt um 5000 M, erhöht werden müssen. Die sächlichen und sonstigen
Kosten verursachenbei Neuwied eiue Mehrausgabe von 3690 M. und bei
Düren eine Minderausgabe von 469 M. Es betragen dem¬
nach die Gesamt-Mehrausgabenbei beiden Anstalten . . .11400 M.
an Mehreinnahmen ist bei beiden Anstalten ein Betrag von 4 4l0 „
vorgesehen, so daß sich obiger Mehrzuschußvon ..... 6 990 M .
ergibt.

6. Bei Titel II Nr. 9 der Zuschuß für das Hebammenwesen,einschließlich der
Provinzial-Hebammenlehranstaltin Cöln, um den Betrag von ... .

Die besoldungsplanmäßigen Gehaltsverbesscruugenerfordern 300 M.,
die Einstellung einer 2. Hebamme, erforderlich durch die Polikliuik, abzüglich
eines Gehaltsausflllls durch das Ausscheiden der bisherigen Wirtschafterin
550 M, für den 1. Assistenzarzt mehr 500 M, durch Verwcmdluugder

Zu übertragen

508 421,34 M.

6 99»,'

7 800,-

523 211,34 M.
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Übertrag 523 211,34 M.
Volontärarztstelle in eine Assistenzarztstelle mehr 600 M,, an anderen per-
sönlichen Kosten (Schreibhülfe,Dienstpersonal,Invalidcngeld) mehr 1316 M.,
für Beköstigungwegen größerer Verpflegungsstärtcund eines erhöhten Pflege¬
satzes mehr 7800 M., an sonstigen sächlichenAusgaben,
namentlichfür Reinigung und Heizung mehr 3384 M,, das
ist im ganzen ............... 14 450 M.

An Pensionskostender Schülerinnen und Pflegetosten-
beiträgen der Wöchnerinnenund Schwangeren konnte eine
Mehreinnahme von ............. 6 650 „
eingestellt werden, so daß der oben berechnete Mchrzuschußvon 7 800 M,
verbleibt.

Der Zuschuß für die FürsorgeerziehungMinderjähriger bei Titel II Nr. 10
um den Betrag von .................. 194170,— „

Bei der Aufstellung des jetzt geltenden Haushaltsplans für die Fürsorge¬
erziehungwar, gestützt auf die Begründung des Gesetzcutwurfes, angenommen
worden, daß sich die Zahl der zur Überweisung kommenden Minder¬
jährigen und die für sie jährlich aufzuwendenden Kosten etwa verdoppeln
würden Diese Annahme war eine irrige. Während im Rechnungsjahre
1900 nur 152 Zwangszöglinge in Zugang gekommen sind, stieg diese Zahl
im Jahre 1901 auf nicht weniger als 975 Zöglinge und hat in der Zeit
vom I. April bis 1. Oktober 1902 noch 358 Zöglinge betragen. Mit
welchem Zuwachs in den Rechnungsjahren 1903 und 1904 zu rechnensein
wird, ist noch ungewiß. Für die Ausgaben ist es noch von ganz besonderer
Bedeutung, welchem Lebensalter die überwiesenen Fürsorgezöglingeangehöre»,
da die Kosten für die Anstaltserziehung,welche sich insbesondere bei den
schulentlassenenZöglingen wegen des hohen Grades von Verwahrlosung
notwendig erwiesen hat, sehr erhebliche sind. Nach den Erfahrungen, welche
in beiden Richtungen gemacht sind, mußte die Mehrausgabe veranschlagt
weiden¬

für die Kosten des Unterhalts, der Erziehung «. der Für¬
sorgezöglinge auf .............. 518 000,—M.

für die Kosten der Verwaltung, namentlich auch die
Gehälter der ausschließlich für die Fürsorgeerziehungtätigen
Beamten (1 Landesrat, 1 Fürsorgeerziehungs-Inspektor,1 Lan¬
dessekretär, 3 Sekretäre, 5 Vüreauassistenten, 5 Kanzlisten
und 1 Bote) auf .............. 40 194— „

für andere persönliche Ausgaben, für einen wissenschaftlichen
Hülfsarbeiter, für Hülfsarbeiter im Bureau- und Registratur¬
dienst sowie für Zuschuß an den Pensions-Haushaltsplan ?c, auf 18 357,60 „

für sächliche und sonstige Ausgaben insbesondereKanzlei-,
Druck- und Portokosten,für Beschaffung,Reinigung, Heizung
und Beleuchtungvon Büreauräumen auf ...... 8 088,40 „ ______________

Zu übertragen 584 640 — M. 71? 381,34 M.
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Übertrag 584 640 M. 71? 381,34 M.
endlich für Kosten der ersten Einlieferung und Ausstattung

landarmer Minderjähriger zur Fürsorgeerziehungauf . ,- ____ 3 700 „
zusammenalso mehr 588 340 M.

Aus der Erstattung von Kosten des Unterhalts aus dem
eigenen Vermögen der Zöglinge wird auf eine Mehreinnahme
von .................. 5840 „

gerechnet, so daß noch eine Mehrausgabe von , ... . 582 500 M
verbleibt, wovon die Staatskasse zwei Drittel mit rund . 388 330 „
zu tragen hat und die Provinz ein Drittel mit . . . . 194 1 70 M.
Das ist der obige Mehrzuschuß,

Bei Titel II Nr. 12 der Zuschuß für die Provinzial-Heil- und Pflege-
anstalten um den Betrag von .............. 42250,— M.

Es waren nämlich bei den 6 Provinzialaustaltcn mehr einzustellen:
»>) zur Bestreitung der besoldungsplanmäßigenGehaltsver-

bessernngen der Beamten .......... 9 870 M.
d) für die Einrichtung neuer Oberarztstellen (zu vergleichen

die besondereVorlage, Drucksachen.Nr. 28), für neue ^Nr W)"'
Stationspflegerstellen, für erhöhte Zulagen an die Sta-
tionspfleger im Bewahrungshaus zu Düren abzüglich der
durch Beamtenwechseleingetretenen GelMsausfälle, sowie
der bei dem Abschnitt für andere persönlicheAusgaben
entstandenenMindemnsgaben von 3040 M. zusammen. 19 920 „

«) für Pflegepersonal .......... . . 6 500 „
ä) für Dienstpersonal ............ 8 784 „
e) für Fortbildung der Ärzte (vergl. die besondere Vorlage,

Drucksachen. Nr, 28) ............ 2 900 „
Die Beköstigungerfordert ein Mehr von 6200 M, Beklei¬

dung, Lagerung, Bettwäsche«, von 1400 M., Reinigung
von 2300 M, Mobilien von 1800 M, Arznei, Vcrband-
mittel, chirurgische Instrumente von 2500 M,, Kirchen-
und Schulbedürfnissevon 450 M, die Unterhaltung der
Gebäude von 9000 M, sonstige Ausgabenvon 3310 M.
und Zinsen 1566 M., zusammen........ 28 526 „

Summe 76 500 M.

Dagegen an Heizung und Beleuchtungweniger . . . 9 100 „
ergiebt die Gcsamt-Mehrausgabevon 6? 400 M.

wovon der Mehrbetrag von eigenen Einnahmen der Anstalten
mit .................___2 5150 „

abgeht, so daß noch ein Zuschuß von ....... 42 250 M.
verbleibt. ___^___________

Zu übertragen 759 631,34 M.

13



98 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 4. ____________

Übertrag 759 631,34 M.
9. Bei Titel II Nr, 13 der Zuschuß für das Lcmdarmcnwesenum den Be¬

trag von ..................... 130 500— ,.
Die Ausgabe für die Pflege landarmer Personen hat

betragen im Rechnungsjahre1901 ........ 1 40? 593 M,,
wahrend im jetzt geltendenHaushaltsplan hierfür nur vor¬
gesehen sind ...............1373 415^

also für 1901 schon zu wenig 34 178 M.
In dem Haushaltspläne für das Lcmdarmcnwesenist

die Steigerung der Kosten für landarme Personen
für das Rechnungsjahr 1900 auf .....79 568 M.
„ „ „ 1901 auf ...... 42391 „

durchschnittlich also auf 61000 M. jährlich berechnet.
Die Ausgabe hat betragen für 1901......1407593 M.

dazu Steigerung .............. 61 000 „
mithin Ausgabe im Rechnungsjahre 1902: 1468 593 M

demnachsind erforderlich:
im Rechnungsjahre 1903 (1468 593^-61000) - 1529 593 M.

„ 1904 (1 529 593 ->- 61 000) -^ 1590 593 „
oder durchschnittlichfür jedes der beiden Rechnungsjahre rund 1560 100 M.

Da, wie vor angegeben,die Steigerung im Jahre 1901
geringer war wie im vorhergeheudenJahre, so sind hier zur
Abrundung des Haushaltsplanes 1550 015,25 M. oder
gegen den jetzt geltenden Haushaltsplan mehr . , . . 1 76 600 M.
vorgesehen worden.

Der Betrag (Titel I der Ausgabe) zur Gewährung von
Beihülfen an unvermögende Ortsarmenverbände ist von
60000 M. auf 20 000 M. also um....... 40000 „
herabgesetztworden, weil aus diesem Fonds seither nicht
nur unvermögende sondern auch leistungsschwacheOrts«
armenverbände unterstützt worden sind. Da die letzteren
jetzt die ihnen gebührendeUnterstützungaus den Dotations.
Mitteln des Gesetzes vom 2. Juni 1902 erhalten können
wird hier der Betrag von 20 000 M. für die Fälle der
Leistungsunfllhigkeitausreichen.

Aus den Erstattungen von Pflege- uud Prozeßkosten
ist auf eine Mehreinnahme von ....... . 6 100 „
gerechnet und es bleibt der oben aufgeführte Mehrzufchußvon 130 500 M

10. Der Zuschuß für die erweiterteArmenpflegenach dem Gesetze vom 11. Juli
1891 bei Titel II Nr. 15 um den Betrag von........ 90 000,— „

Der Mehrzuschußist darauf zurückzuführen, daß bei der
fortgesetzten Steigerung der Zahl der zu verpflegenden hülfsbe-
dürftigen Personen die in den Haushaltsplan für 1901/02 _____________

Zu übertragen 980 131,34 M-
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eingestellte Summe schon für das erste der beiden Rechnungsjahre Übertrag 980 131,34 M.
nicht ausreichte. Mit Rücksicht auf den erheblichen Zuwachs an
Geisteskrankenlc. und die Erhöhung der Pflegesatze,welche
infolge der ministeriellen Anweisungen lc. vom Landarmen-
verbände zu zahlen sind, mußte auf eine Steigerung der Wege¬
kosten um ................. 354 000 M.
gerechnet werden, demgegenüber konnte aber nach
dem Ergebnisse der beiden Jahre 1899/1900
eine Mehreinnahme aus dem Vermögen der
Kranken bezw. aus Beiträgen Drittuerpflichteter von 15 000 M.
und aus den Beiträgen der Kreise und Gemeinden
zu den Pflegekosteneine Mehreinnahme von . 249 000 „
im ganzen also .............. 2 64 000 „
vorgesehen werden, so daß das Bedürfnis zu einem Mehr¬
zuschuß von ................ 90000 M.
sich herausstellt.

11. Der Zuschuß bei der Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brcmwciler bei Titel II Nr. 16 um 5 300,— „
Die besoldungsplanmäßigenGehaltsaufbesserungenerfordern

eine Ausgabe von 6440 M, für Aufbesserungdes Dienstein¬
kommensdes Anstaltsarztes, welchem bei der stärkeren Bele¬
gung der Anstalt im dienstlichenInteresse die Ausübuug der
Privatpraxis untersagt werden muß, für die notwendige Ver¬
besserung des Einkommens der Anstaltslehrcrin,für die Anstellung
von zwei Assistenten im Arbeits- und Knssenbetriebe der Anstalt,
zu Zulagen an das Aufsichtspersonal, welches besonders
schwieligen Dienst :c. hat, sind mehr erforderlich7115 M, für
Büreaugehülfcn, Hülfsaufseher und das Dienstpersonal sind
mehr vorgesehen620 M, -^ ........... 14 175 M.

Für die Beköstigungmußten bei der höherenVerpflegungs-
starke (1350 gegen 900 Köpfe) .......... 54000 „
ebenso bei Bekleidung,Lagerung .......... 12 000 „
für die üblichen sächlichen Ausgaben ......... 9 800 „
und für sonstige Ausgaben ............______ 5 25 „
mehr in den Haushaltsplan eingestelltwerden, mithin insgesamt 90 500 M.

Andererseitskonnten die Einnahmen aus den
Pflegekostenum .......... 37230 M.
aus der Land- und Viehwirtschaftum ... 3 400 „

„ dem Arbeitsbetrieb „ . . . 42 600 „
„ der Materialienverwaltung „ . . . 300 „
„ dem Mühlenbetriebe und der Bäckerei um 160 „

die sonstigenEinnahmen um ... . 1510 „
zusammenum ............... 85200 „

höher angenommenwerden. Mithin ist ein Mehrzuschußvou 5 300 M. _____
erforderlich. Zu übertragen 985 431,34 M

13*
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Übertrag 985 431,34 M.
12. Der Zuschuß bei Titel II Nr. 19 für die Straßenvcrwaltung um deu

Betrag von ..................... 222 713— „
a) Es hat der Zuschußan den Nscnbahnfonds(Voranschlag L) um 65 000 M.

erhöht werden müssen,da nach den Beschlüssen des Pro-
vinziallcmdtllgesder '/2°/<,ige Zinszuschußder für Klein¬
bahndarlehen nahezu völlig hergegebeueu 18 Millionen
Mark und außerdem die Zinsen der zur Beteiligung an
dem Bahnprojelt Merzig-Büschfelderforderlichen, bei der
Landesbllnk entnommenenSumme von 592 500 M. das ist
90 000 -^ 25 000 M. als Ausgabe vorzusehenwaren.

(Drucksachen. K) In einer besonderenVorlage, Drucksachen. Nr. 33, ist
Nr. 33.) eim Verminderung der Landesbauämter auf 15 vorge¬

schlagen. Die Ausgaben für die örtliche
Bauleitung haben infolgedessen um . . 11868 M.
niedrigerangesetztwerden können, und zwar
bei den Diensteinkommen der Baninspektoren
um 17 100 M, bei den Diensteinkommen
der Bauamtssekretäre um 8868 M., bei
den Büreauunkostenum 900 M, während
für Versetzungskostender genannten Beamten
300 M. und für Aushülfe im Büreaudienste
14 700 M. mehr vorzusehenwaren.

«) Bei der Beaufsichtigungder Provinzial-
straßen konnten ........ 9 060 „
weniger in den Haushaltsplan eingestellt
werden, nämlich bei den Gehältern der
Straßenmeister und Aufseher infolge Ver¬
minderung der Zahl derselben20000 M,
bei den Mietsentschädigungen3900 M,
Schreibmaterialien»ergütungen 100 M.,
und für Anleitung in der Baumpflege und
Obstzucht300 M; dagegen haben mehr
vorgesehen weiden müssen für Über-
nachtungs-, Fahrgelder «. 500 M., für
Beschaffung von Dienstfahrrädern 600 M.,
für Umzugs- und Versetzungskosten 500 M,
sür Prämien für gute Leistungen in der
Baumpflege (10"/° der Bruttoeinnahme
aus den Obstnutzungen) 1100 M., fßr
die Ausbildung von Straßenmeisteran-
wärtern (einschl. des Zuschusses an die
Schule in Siegen) 12 540 M.

Zu übertragen ^20 928 M. 65 000 M. 1 208 144,34 ^t-
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Übertrag 20 928 — M. 65 000,— M. 1 208 144,34 M.

ä) Für die materielle Unterhaltung der Pro-
vinzialstraßensind ............ 167 669,08..
mehr veranschlagt. Es ist zunächst,wie
in früheren Jahren, zu kleinerenAnlagen
an und in den Provinzialstraßen ein
Kredit von 40 600 M. aufgemacht,der
sich als nötig erwiesen hat. Für Klein-
Pflaster ist für die beiden Rechnungsjahre
der Rest der vom Piovinziallcmdtagegeneh¬
migten Anleihe ^ von 2 000 000 M. mit
jährlich 350 540,94 M. also jährlich mehr
1? 207,61 M. eingestellt, für Zinsen der
Anleihe ^ mußten mehr 22 483,61 M.
jährlich vorgefehenwerden. Dem Provin-
zillllandtage ist in einer besonderenVor- (Drucksachen,
läge (Drucksachen. Nr. 31) der Antrag auf Nr. 31.)
Aufnahme einer Anleihe von 532 000 M.
zur Deckung der Kosten für Beseitigung
von Frostschädenunterbreitet. Zur Ver-
zinsnng und Tilgung dieser Anleihe sind
10°/,> also 53 200 M. in den Etat ein¬
gestellt. An Städte :c. müssen für iu
eigene Verwaltung und Unterhaltung über¬
nommene Pruuinzialstraßeustrecken31177
M. 86 Pf. Renten mehr gezahlt werden.
An Beiträgenzur Kranken- sowie zur Alters-
uud Invalidenversicherungsind 1000 M.
mehr und für die Invaliden- und Hinter-
bliebeuenversorgung nach den vom 42.
Provinziallandtag genehmigten Grundsätzen
2000 M. mehr erforderlich.

Zur Bestreitung von Unfallrentenhaben
600 M. mehr, zur Bestreitung der Porto-
beträge der Spezialverwaltung 100 M.
mehr, für die Kosten des Zahlgeschäfts
1500 M. weniger, für Drucksachen und
Formulare 150 M. weuiger und bei dem
Titel Insgemein: Prozeßkosten,Prämien
für Haftpflichtversicherung2470,30 M.
weniger, im ganzen alfo weniger eingestellt
werden müssen ........ ^3^20^30^

zusammen 24 348,30 M
Zu übertragen 232 669,08 M. 1208 144,34 M.
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Übertrag 232 669,08 M. 1 208144,34 M.
Bei dem Abschnitt L außerordentliche Ausgaben sind

zu Kosten der Herstellung von Aulagen, für welche die
Mittel im Wege der Anleihe zu beschaffen sind, uud für
Verzinsung und Tilgung der Anleihen mehr vorgesehen 31438,12 „

Es ist demnach eine Gesamt-Mehrnusgabc von . . ,264 107,20 M.
zu verzeichnen. Wird von dieser die voraufgefühlteMinder-
ausgabe abgezogenvon ............ 24348,3 0 „
so bleibt eine Mehrausgabe von ......... 239 758,90 M

Bei den eigenen Einnahmen der Straßenverwaltung sind
folgende Mehrerträge vorgesehen: bei Mieten nnd Pachten
von Grundstücken900 M., an Beiträgen von Privaten und
Korporationen zur Unterhaltung der Straßen 50 M, an
Abgaben für die Anlage von Straßenbahnen 1000 M,
an Erlös aus Obstnutzungen 11000 M. und aus Gras-
nutzungeu 1000 M, an Zinsen des Reservefonds der Straßen-
Verwaltung 2875 M. und an Zinsen des
Sammelfonds 3425 M. zusammenan Mehr¬
einnahmen ...........20 250,—M.
während Mindereinnahmenbeim Verkauf von
Chausseeabraum, Grabenerde,alten Geräten«,
von 2500 M. und bei sonstigenEinnahmen
von 704,10 M, zusammenvon . . . . 3204,10 „
zu erwarten sind, demnachdie Mehrerträge bei den eigenen
Einnahmen ................17 045,90 „
betragen werden, so daß aus Provinzialmitteln ein Mehr¬
zuschuß von ................ 222713,—M.
erforderlichwird. Dieser Mehrzuschußwird gedeckt aus der
Dotation, welche gemäß z 9 des Gesetzes vom 2. Juni 1902
bezw. § 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 22. Juni 1902
für den Neubau und die Unterhaltung von Kunststraßen
der Provinz gegebenwird, mit .........93713,— „
und aus den Provinzialabgaben für Verkehrsanlagen mit 1 29 000,— „

zusammen 222 713 —M. ,

13. Der Zuschuß an den Haushaltsplcm für die Verwaltung der landwirt¬
schaftlichen Angelegenheitender Provinzialverwaltung bei Titel II Nr. 20
um den Betrag von ..................111502,08

In dem zur Zeit geltenden Haushaltsplan waren zu Meliorationen und
zur Aufbesserung der landwirtschaftlichen Verhältnisseeingestellt 368 294,72 M.
Aus diesem Betrag war zunächst zu entnehmen der provinzielle Antheil an
dem sogenanntenWestfondsmit 220 000 M. in der Höhe des vom Staate
zu dem Fonds gewährten Zuschusses, so daß nach Ausscheidung dieser

Zu übertragen 1319 646,42 M-
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Übertrag 1 319 646,42 M.

Summe als allgemeiner landwirtschaftlicherFonds noch 148294,72 M.
verblieben. Bereits im Jahre 1902 sind aber Vereinbarungen nut der
Königl. Staatsregicrung dahin zustande gekommen, daß Staat uno
Provinz je 320 000 M. zum Westfoudsbeisteueru, wodurch
dieser 640 000 M. jährlich erreicht. Die Ausgabe der
Provinz hat demnachhier um den Netrag von . . . 100 000, ^c.
erhöht werden müssen Bei den gesteigerten Anforderungen
an den allgemeinen landwirtschaftlichenFonds hat der
Betrag von 148 294,72 M, nicht allsgereicht und hat
derselbe, um dem Bedürfnissemehr entsprechen zu können,
bei dem Titel I Nr. 7 des betreffendenHaushaltsplans
mit 186 065,16 M. also UM ......... ^ 770,44 „
höher eingesetzt werden müssen.

Nachdem mit Genehmigungdes 42, Provinziallcmdtags
in dem mit der Landwirtschaftskammerabgeschlossenen
Vertrage die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung
der Winterschuldirektoren und Weinbauwanderlehrervon der
Provinz übernommenworden ist, hat hier der Beitrag zum
Pensionsetat mit 15°/o der Durchschnittseinkommen d. ^nnt 20 8??,- „
vorgesehen,auch hat für die Landwirtschaftsschule zu Cleve
ein weiterer Zuschuß für einen Lehrer an der dort nut ^
dem Charakter einer Winterschule errichteten Schulklasse von 1 500, „
mehr eingestellt werden müssen.

Der Zuschuß an den Haushaltsplan für Zahlnng von
Pensionen ist wegen einer weiteren Lehrerstelle in Cleve um ^84,64 „
gestiegen, und zur Erhaltung der Gebäulichkeüen des
Rittergutes Desdorf sind ..........
mehr in den Haushaltsplan eingestellt.
Die Wciubnuschulein Trier erfordert mehr 3 570 M.

„ Kieuznach „ wcmger 4 428 „
und die I ,', Ahrweiler,für die bis¬
her haushaltsplanmäßig ein Zuschuß noch
nicht bewilligt war, einen solchen von . .^18928^^

zusammen___ 18^70,^- „

Es ergibt dies eine Gesamt-Mehrausgabe von . 180 234,88 M,
Bei dem Meliorationsfondsistmit einerMindereinnahmevon --------̂ M—^

181 434,88 M.

welche^w dem Rittergut Desdorf eine Mehreinnahmevon ------- ^8«^
entgegensteht, so daß eine Mehrausgabe von .... ^"^ ^
bleibt. Von dieser sollen wie vor ..... /^'^ ^ ""
aus Titel II Nr. 20 der Ausgabedes Haupt-Haushalts-
planes gedeckt und der Rest von .....-- ^ ^"'^ " - -
^ " Zu übertragen 1319 646,42 M.
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Übertrag I 319 646,42 M,
aus Einnahmen von Nebenfonds, Zinsüberschüsscn der Lcmdesbank,
(Titel IV Nr. 5) des Haupt-Haushaltsplans entnommen werden.

In dem Haushaltsplan laufen außerdem in Einnahme und Ausgabe
der Stcmtszuschußan den Westfonds mit 320 000 M. und die aus einem
Teilbetrag dieses Fonds zn erwartenden Zinsen von 6400 M. durch.

14. An den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke bei Titel IV Nr. 3 nm
den Betrag von ................... 15 000, - „
wegen der neu eingestelltenZuschüsse an die Handels- und Gewerbeschule
für Mädchen in Rheydt und für die Einrichtung von Mcisterkursenfür
Handwerkerin Cöln.

15. An den Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitenbei Titel IV Nr. 5 um den vor unter Nr. 13 schon
erwähnten Mehrbetrag von ............... 68 500, „

16. Bei Titel IV Nr. ? zur Verwendung aus den Zinsüberschüssender
Provinzial-Feuer-Societät für gemeinnützige,zugleich die Interessen der
Societät fördernde Zwecke um den Mehrbetrag von ....... 60 000,— „

(Drucksachen. In einer besonderen Vorlage an den Provinziallandtag (Drucksachen.
Nr. 37.) Nr. 3?) ist beantragt, den Provinzialausschuß zur Aufnahme einer Anleihe

von 750 000 M. in 2 Jahresraten behufs Beschaffung der Mittel für die
Förderung der Wasserversorgungin den Gebirgsgegenden der Provinz zu
ermächtigenund zur Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe aus den Über¬
schüssen der Provinzial-Feuer-Soeictät statt des seitherigenJahresbeitrages
von 60 000 M. einen solchen von 120 000 M zu entnehmen.

1?. Zur Verzinsung und Tilgung der aus der 2. Anleihe für Hochbauten
zunächstzu deckenden Kosten der vom 39., 40., 41. und 42. Prouinzial-
landtage beschlossenen Bauten ist ein Betrag von ........ 70000,— „
vorgesehen worden.

Nr. 29.)" In einer besonderen Vorlage (Drucksachen. Nr. 29) ist zur Deckungder
Kosten der vom 39., 40., 41. und 42 Provinziallandtagc beschlossenen und
der beim 43. Provinziallandtage beantragten Bauausführungen die Aufnahme
einer mit 3^/2°/o zu verzinsenden und mit l'/^"/» zu tilgenden Anleihe
von 8 Millionen Mark beantragt. Da in Gemähheit eines Beschlusses
des Provinziallcmdtages die Verzinsung der vorschußweise aus der Laudesbank
zu entnehmenden Kosten der Bauausführungen nur während der Dauer der
Bauten aus den einzelnen Baukontos zu erfolgen hat, so mußte für die
während der kommenden Hanshaltsperiode fertig zu stelleudeu und
abzurechnenden Bauten ein besondererKredit zur Verzinsung und Tilgung
dieser letzterenBauten vorgesehenweiden. Es ist uuter Zugrundelegung
einer Baukostensumme von 1 400 000 M. der Iahresbetrag von 70 000 M.
vorgesehen worden.

Die Mehrerfordernissebelaufen sich hiernach zusammenauf ... . 1533 146,42 M.
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Die Mehrausgabe beträgt 1 533 146,42 M.

Dieser Gesamt-Mehrcmsgabestehen indessen Minde raus gaben
gegenüber:

18. Bei Titel I H, Nr. 2, Rente au die katholischen Armen in
Werden von ............... 50 — M.

Die Rente wird uach denMartini-Dnrchschnlttsmarktprciscn
berechnet und kann nach dem Durchschnittder Ausgabe iu
den Rechnungsjahren 1900 nnd 1901 um 50 M. geringer
angenommenwerden.

19. Bei Titel IV Nr. 1 au den Haushaltsplau zur Förderung
von Kuust uud Wissenschaft uou ........ 22 000 — ,.

Aus diesem Haushaltsplan siud bisher die Ausgaben
für die Herstellung der Denkmälerstatistik,welche zuletzt
22 000 M. jährlich betragen haben, entnommen worden,
Es erscheint angezeigt, diese Kosten in Zukunft aus dem
Dispositionsfonds des Prouinziallandtages (Stäudcfonds) zn
bestreiten.

20. Bei Titel IV Nr. 2 an den Haushaltsplan für die Ver¬
waltung der Prouinzialmuseen in Bonn und Trier . , . 1 500, - „

Infolge des Ablebeus des Direktors des Prouinzial-
mufeums in Trier konnte dieser Mindcrbetrag uurgesehen
werden.

Die Mehrausgaben bei Nr. 14 uud 15 um: 83 500 M.
abzüglichder Miudcrausgabeu bei Nr. 19 und 20 umstehend
Mit 23 500 M, also 60 000 M. sollen (siehe Titel IV
Nr. I der Einnahmedes Haupt-Haushaltsplaus) mehr aus deu
Zinsübcrschüssen der Landesbank entnommen werden.

21. Bei Titel IV Nr. 4, „Zinsgewinn des Meliorationsfunds",
wn............ .- .....1200,— „

(siehe Titel IV Nr. 2 der Einnahme»,durchlaufender Posten)
22. Bei Titel V Nr, 4, Dispositionsfonds des Provinzial-

ausschusses, von ..............10000,— „
23. Bei Titel V Nr. 5 an Zinsen für Vorschüsse zur Bestreitung

der laufenden Ausgaben, zu uuvorhergcschenenAusgabe«
uud zur Abrunduug von ...........2396,42 „

Nach dem Durchschnitt der Allsgaben in den Jahren
1901 und 1902 ist die Verminderung der Hciushaltspositiou
um diesen Betrag zulässig. ____________

W beträgt somit die Summe der Mindererfordernissc...... 3? 146,42 „
nach deren Abrcchnuuguoch eine Gesamt-Mchrausgabe uon , . . 1496 000, — M.
bleibt, welche ihre Deckung in den uor unter ^ aufgeführten Mehr¬
einnahmen in gleicher Hohe findet.

14
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II.

Der Haupt-Haushaltsplan schließt, wie eingangs bemerkt, an
direkten Einnahmen ab mit ............... 12684000,— M.

Die eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und
Anstalten betragen .................. 9 982 978,12 „

mithin ist die Gesamteinnahme 22 666 978,12 M,
welchereine Gesamtausgabe von ............. 22666978,12 M,
gegenübersteht. Die Gesamteinnahme und die Gesamtausgabe nach
dem Haupt-Haushaltsplan für die Rechnungsjahre1901 und 1902 betragt 19 685 603,02 „
nach dem neuen Haupt-Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 1903 nnd
1904 mithin mehr.................. 2 981 375,10 M.

Hiervon sind zunächst die vor erläuterten Mehr-Einnahmen und
-Ausgaben bei dem Haupt-Haushaltsplan mit ......... 1 496 000,— „
abzuziehen, sodaß ein Mehr bei den eigenen Einnahmen der einzelnen
Verwaltungszweigeund Anstalten von ..........._____1485 375,10 M.
verbleibt, welches in der diesem Vorbencht beigefügtenNachweisuugnäher
erläutert ist.

III.

Nach dem vom Provinzialausschusseam 12. Dezember 1900 erstatteten Berichte zu dem
Haupt-Haushaltspläne für die Rechnungsjahre 1901 uud 1902 belief sich die Summe der aus
den Rechnungsjahren 1897, 1898 und 1899 zur Verfügung des Proviuziallandtcigs
stehenden Mehreinnahmen aus den Provinzialabgabcn auf . . . . 534395,42 M.

Nach der Bemerkungzu Titel II der Eiunahme des Haupt-Haushalts¬
planes für die Rechnungsjahre 1899 und 1900 sollten die über die Summe
von 5 250 000 M, hinausgehendenMehreinnahmen aus Provinzialabgaben zur
Verfügung des Provinziallaudtags bleiben.

Nach dem Finalabschlussebei dem Haupt-Haushalts¬
plan für das Rechnungsjahr 1900 hat die Einnahme aus
den Provinzialabgaben betragen ..........6 076 072,76 M,

In demselbenHaushaltsplan war das Erfordernis
an Provinzialabgaben auf ............5 250 000,— „
festgestellt, so daß sich eine Mehreinnahme von .....826 072,76 M.
ergiebt. Aus dieser Mehreinnahme waren zu bestreiten:

1. gemäß Beschlusses des 41, Rheinischen
Provinziallandtags vom 6. Februar 1899
zur Durchführung der Besoldungsver-
besserungen der Prouinzilllbeamten , . 19 484,76 M.

2. gemäß .Beschlusses des 42. Rheinischen
Provinziallandtags vom 13. Februar 1901
die Mehrausgabe beim Landarmenwesen
für 1900 Mit.........218603,02

Zu übertragen 238087,78 M. 826 072,76 M, 534 395,42 M.
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Übertrag 238 087,78 M. 826 072,76 M. 534 395,42 M.
3. Nach Deckung dieses Mehrbetrages bei

dem Lllndcirmenweseuergab der Final¬
abschluß bei dem Haupt-Haushaltsplan für
1900 doch noch einen Fehlbetrag von . 128 087,22 „
Welcher im wesentlichendurch die Mehr¬
kosten des 42. Provinziallllndtags, durch
den Mehrzuschußan die Provinzial-Heil-
und Pflegecmstlllt Galkhausen, die noch
nicht in vorgesehenemUmfange mit Kranken
belegt werden konnte, durch einen Mehr¬
zuschußan die schwächer belegte Provinzial-
Arbeitsanstalt in Brauweiler cutstanden
war und vorbehaltlich der nachträg¬
lichen Genehmigung des Provin¬
ziallandtags zunächst aus den Mehr¬
einnahmen der Provinzialabgaben gedeckt
wurde. Die hiernach aus letzteren ent- ____________
nommenen Ausgaben beziffern sich auf ...... 366175,— „
so daß noch im Rechnungsjahre 1900 ein Betrag von.....459897,76 „
verbleibt.

Der Haupt-Haushaltsplan für die Rechuungsjahre 1901 und 1902
enthält bei Titel II der Einnahme gleichfalls die Vorschrift,daß die über die
Summe von 6 380 000 M. hinausgehenden Mehreinnahmen an Provinzial¬
abgaben zur Verfügung des Prouinziallcmdtags gehalten werden sollen.

Die Einnahme aus den Provinzialabgaben hat im
Rechnungsjahre 1901............6 450131,42 M.
betragen, so daß abzüglich der etatsmähig vorgesehenenEinnahme
V°N , ..................63800 00,— „
stch der zur Verfügung des Prouinziallandtags zu haltende Betrag auf . . . ___I^W,42 >,
Und die aus den Rechnungsjahren189? bis 1901 zur Dispositionstehende Summe auf 1 064 424,60 M,
berechnet, welcher an nachträglichfür 1901 noch eingegangenen,streitig gewesenen
Provinzialumlcigebeträgenhinzutreten ............. 5 693,73 M .
s° daß sich eine Gesamtsummevon ...............1070118,33 „
ergibt. Ms dieser Summe waren zu decken:

1- gemäß Beschlusses des 42. Provinziallandtags vom
14. Februar 1901 zum Ankauf von Grundstückenfür die
Provinzial-Heil- und Pflegecinstalt zu Bonn .... 30202,55 M

2- gemäß Beschlusses des 42. Rheinischen Provinziallandtags
vom 12. Februar 1901 für die Verstärkuugdes Fonds
zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreis-Wegebaues 50 000,- „

^- gemäß Beschlussesdes 42. RheinischenProvinzialland¬
tags vom 11. Februar 1901 zur Verstärkungdes Westfonds 100 00 0 — „

zusammen 180 202, 55 .,
Mithin verblieben zu Verfügung des Provinziallandtags ......889 915,78 M.

14*
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Übertrag 889 915,78 M.
Da die definitive Verteilung der Provinzialabgaben für das Rech¬

nungsjahr 1902 erst im Monat März kommendenJahres auf Grund des
berichtigten Sollaufkommens an direkten Staatsstcuern im Jahre 1902 bewirkt
werden kann, so steht jetzt noch nicht fest, wie hoch sich die Einnahme an
Provinzialabgaben in diesem Jahre bclanfen wird. Nach den bei den König¬
lichen Regierungen der Provinz vorgenommenen Ermittelungen stellt sich das
Veranlagungssollan direkten Staatssteucrn für 1902 auf rund 61 700 000 Mark.
Es ist anzunehmen, daß sich das berichtigteSullnufkommeu au Steuern infolge
von Reklamationen :c, auf den Betrag von 61200 000 Mark ermäßigen wird,
so daß sich bei dieser Annahme für das Jahr 1902 die Provinzialabgaben bei dem
von dem Provinziallcindtage genehmigtenSatze von 10>/2"/<,
auf ................... 6426000 M.
berechnen, und da etatsmäßig nur eine Einnahme von . . 6 380 000 „
vorgesehen ist, zur Verfügung des Provinzinllandtags eiu Betrag von ... 46000,— „
bleibe« würde. Die Gesamtsumme der für den Provinziallandtag verfügbar
bleibenden Mehreinnahmen ans den Provinzialabgaben aus den Rechnuugs- ________________
jähren l89? bis einschl. 1902 würde sich also auf ......... 935 915,78 M.
stellen.

Aus dieser Summe würden aber die im Jahre 1902 entstehenden, nicht zu umgehenden
Mehrausgaben gegen den Haushaltsplan bei der Verwaltung des Landarmcuwcsens,der erweiterten
Armenpflege nnd der Fürsorgeerziehung Minderjähriger Deckung finden müssen, weil andere
Deckuugsmittclnicht vorhanden sind.

Im AbschnittIli dieses Berichts ist unter Nr. 9 schou darauf hiugcwiesenworden, daß
die im lanfenden Hallshaltsplan für das Landarmenwescn sür die Pflege landarmer Personen
ausgeworfeneSumme für die Bestreitung der im Rechnungsjahre 1901 wirtlich erwachsenen Kosten
nicht ausgereicht hat. Die hierfür entstandene Mehrausgabe von 34178,33 M, ist zwar durch
Mehiciunahmen und Minderausgabcn bei dem Haushaltsplcm für die Verwaltung des Landarmen-
Wesens soweit gedeckt wurden, daß aus dem Haupt-Haushaltsplan nur uoch eiu Mehrzuschußvon
8878 M. überwiesen zu werden brauchte. Da aber die Steigerung der Ausgaben bei der Lcind-
armenvcrwaltilng nach den Erfahrungen der letzten Jahre durchschnittlich61000 M. jährlich
beträgt, so dürfte im Rechnungsjahre 1902 hier immerhin mit einem Fehlbeträge von etwa
70 000 bis 75 000 Mark gerechnet werden müssen.

Bezüglichder Ausgaben für die erweiterte Armenpflege nach dem Gesetze vom 11. Juli 1891
ist in Abschnitt I L dieses Berichts unter Nr. 10 schon hervorgehoben, daß bei dem fortgesetzten
Anwachsender Zahl der zu verpflegenden hilfsbedürftigen Personen die in den Haushaltsplan
für die Rechnungsjahre1901 nnd 1902 eingestellteSnmme sich schon für das erste der beiden
Rechnungsjahre als unzureichend erwiesen habe. Dem Verwaltuugszweige hat in diesem Jahre
aus dem Haupt-Haushaltsplan ein Mehrzuschnß von 10 315,10 M. überwiesen werden müssen,
Aus dem Jahre 1900 ist der Prouinzialznschnßhier um mehr als 65 000 M. gestiegen, so daß
auf eine Überschreitungvon immerhin etwa 60 000 M. im Nechnuugsjahre 1902 wird gerechnetwerden können.

Wie ferner im Abschnitt I L dieses Berichts unter Nr. 7 hervorgehobenist, hat sich der
jetzt m Geltung befindliche Hcmshaltsplau über die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger
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als völlig unzureichend erwiesen, weil es bei der Aufstellung desselben an jeder zuverlässigen
Unterlage hinsichtlichder Zahl der voraussichtlichzur Überweisung kommendenFürsorgezöglinge
gefehlt hat. Der von der Provinz für die Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahre1901 zu leistende
Zuschuß hat sich um 20 362 M. höher gestellt, als etatsmäßig vorgesehen war. Wenn man
berücksichtigt, daß in diesem Jahre die Kosten der zur Fürsorge überwiesenen975 Zöglinge nur
zum Teil in Ausgabe erschienensind, weil die Überweisung zu verschiedenen Zeiten bis zum
Schlüsse des Rechnungsjahres erfolgt ist, diese Kosten aber im Rechnungsjahre 1902 voll und
dazu noch die Kosten der im Rechnungsjahre 1902 überwiesenenFürsorgezuglinge— in der Zeit
v°m 1. Upnl bis 1, Oktober 1902 -- 358 — wie auch die vermehrten Verwaltuugskustcnzu
bestleitensind, su liegt es auf der Hand, daß eine nicht geringe Überschreitungdes Kredits
unvermeidlichsein wird. Eine überschläglicheBerechnung auf Grund der seitherigen Ausgaben
und des Zuwachses an Zöglingen ergibt einen Mchrzuschußaus Provinzialfunds für 1902 von
etwa 100 000 M.

Bei den genannten 3 Verwaltungszweigen würde sich demnach eine Überschreitungvon
insgesammt 230 000 M. ergebe». Zur Bestreitung dieser Mehrausgabe würde zunächst der halb-
jahrige Betrag des einen Drittels der durch § 4 des Dotationsgesctzcsvom 2. Juni 1902 gewährten
Dotation von 647 825 M. mit ruud 107 970 M. — das Gesetz ist am 1. Oktober 1902 in
Kraft getreten — heranzuziehensein, so daß noch eine Mehrausgabe von etwa 122 000 M.
M decken bliebe. Nach Deckuug dieser Mehrausgaben würden immer noch rund 814 000 M.
zur Verfügung des Provinziallandtags bleiben.

IV.

Nach dem in Drucksachen. Nr. 2 erstatteten Berichte über den Vermögcusstand des (Drucksachen.
Rheinischen Provinzialvcrbcmdcs bclief sich am I. April 1902 der Wert des Vermögens Nr. 2.)
ausschließlich des Vermögens der Landesbcmk,der Provinzial-Fcucr-Societät und des Rheinischen
Meliorationsfonds:

an Gebäuden auf .........22 876 674 M.
„ Grundstückenauf ........ 4 852 600 „
„ Inventar ,......... 3 441610 „

in Wertpapieren „ ........ 2 255672 „
und an sonstigen Forderungen auf . . . 4167668 „

zusammenauf 3? 594 224 M.
Hierin befinden sich an Fonds, wie Witwen- und Wmsenvcrsorgungs-

cmstcilt der Kommunalbeamten, Polizeistrafgelderfonds,Viehentschädigungsfonds,
Unterstützungs-und Stiftuugsfonds, welche lediglich verwaltet werden .... __406 4754 „

so daß an Provinzmlvermögenbleiben 33 529 470 M.
Bei der Landesbnnk der Rheinprovinz betrug der

Wert des Gebäudes ........ 340 000 M.
„ „ Grundstückes ....... 100000 „

„ Inventars........ 40 000 „
ferner der Stammfonds und Reservefonds 6 846 690 „

macht zusammen 7 326 6 90 „
Zu übertragen 40 856 160 M.
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Bei der Provinzial-Feuer-Societät: Übertrag 40 856160 M.
Wert der Gebäude ............. 285 000 M.

„ des Inventars............ 15 000 „
und der Betrag der bei der Landesbcmk hinterlegten Fonds 6 780 000 „

macht zusammen 7 080 000 „
Endlich der Betrag des Rheinischen Meliorationsionds mit . . 2 003 800 „

ergibt abzüglich der nur verwalteten Fonds ein Gesamtvermögen des
Provinzicilverbandesvon .................. 49939960 M.

Nach dem Stande vom 1. April 1900 (zu vergleichen den am 11. Dezember 1900
erstattetenBericht, Seite 199 der Verhandlungen des 42. Rheinischen Provinziallandtags) bclief sich
das Vermögen des Prouinzialverbandes damals auf ......... 32 435 371 M.
wovon die lediglichin Verwaltung der Provinz befindlichenFonds mit . . . 2883341 „
abzurechnensind, so daß an Provinzialuermügen blieben ....... 29 552 030 M.
diesem trat hinzu bei der Landesbank ............. 6 680 922 „
der Rheinische Mcliorationsfonds mit .............. 2 003 800 „
und bei der Provinzial-Feuer-Societät ............. 6 862 538 „
mithin betrug damals das Vermögen ..............45099290 M.
gegen das nach dem Stande am 1. April 1902 nachgewiesene Vermögen von 49 939 960 „

also jetzt mehr 4 840 670 M.
Diese Vermögenssteigerungist eingetreten:

bei der Hauptverwaltung infolge Mehreinnahmen aus den
Provinzialabgaben mit ............. 390 530 M.

beim Fonds zur Zahlung von Pensionen, Witwen- und Waisen¬
geldern mit ................ 75000

beim Ständefonds mit .............. 10000
bei den Überschüssender Provinzial-Feuer-Societät zur Ver¬

fügung des Provinzialausschussesmit ........ 90000
bei der Provinzial-Blindenanstalt in Neuwied infolge Bau¬

ausführungen bezw. GrundstüÄscmkäufen ....... 19 050
bei der Provinzial-Hebammenlehranstalt in Elberfeld desgl. mit 178 000
bei den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten desgl. mit . . . 2 179 38?
für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannisthal desgl. mit 406 659
beim Provinzialfonds für Epileptische(Fichtenhain) desgl. mit . 66 78?
bei der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler mit ... . 322 248
beim allgemeinenBaufonds mit .......... 60447
bei den Pruvinzial-Wein- und Obstbauschulenmit .... 250 282
bei dem Rittergut Desdorf mit........... 92 896
bei der Landesbank der Nheinprovinz ourch Vermehrung des

Reservefondsmit .............. 64576?
und bei der Provinzial-Feuer-Societät desgl. mit..... 217 461
bei verschiedenen kleinerenVerwaltungszweigenzusammen. . . 2 315

Summe 5 006 829 M.

Zu übertragen 5 006 829 M. 4 840 670 M-
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Übertrag 5 006 829 M. 4 840 670 M.
Dagegen ist eine Vermögensminderungeingetreten:

bei der Straßenvcrwaltung infolge Verkauf von
Grundstückenund Verminderung von Fonds
von ..............118329 M.

beim Kaiser-Wilhelm-Denkmalfonds durch Ver¬
brauch des Bestandes ein Betrag von ... 42 608 „

beim Laudarmcnhaus und anderen Verwaltungs¬
zweigen von ........... 5222 „

zusammen 166 159 „

Ergibt oben berechnetenVermögenszuwachsvon ....... 4840670 M.

Nach dem im Eingänge erwähnten, in Drucksachen. Nr, 2 erstatteten
Bericht ist die Summe der Schulden des Provinzialvcrbandes am
1- April 1902 auf...................14 989 865,31 M.
angegeben.

Sie setzt sich im wesentlichen zusammenwie folgt:
1 Aus der alten Irrenanstaltsbauschuld .... 4416544,45 M.

Nach den Beschlüssen des Provinzial-Ver-
waltuugsrates vom 18./19. März 1886 und vom
9./1I. Mai 188? war behufs Einlösung der zum
Neubau der Irrenanstalten ausgegebenen, durch
Einlösung noch nicht getilgten Nheinprovinz-Obli-
gationen bei der frühereu Provinzial-Hülfstassc eiu
Darlehen von 6 Millionen Mark aufgenommen
worden, welches vom 1. April 1888 ab zunächst
mit 3l/2°/<, verzinst und mit l'/-«/« getilgt wurde
und für dessen Verzinsung und Tilgung vom
1. April 1895 ab gemäß Beschlussesdes 39.
Rheinischen Provinziallandtags vom 1. Mai 1895
ein jährlicher Betrag von 250 000 M. in den Haupt-
Haushaltsplan eingestellt werden sollte. Nach dem
genehmigten Tilgungsplan wird die Schuld am
Ende des Rechnungsjahres 1929 getilgt sein.

2- Der vom 42. Rheinischen Provinziallandtag für
Anstaltsbauten genehmigten Anleihe von 6 »/2 Mil¬
lionen Mark. Es waren auf diese Anleihe am
1. April 1902 aufgenommen 5 802 583,25 M.
und hiervon 48 750 M. getilgt, bleibt .... 5 753 833,25 „

3- Für die einzelnen Anstaltsbauten bestanden am
1- April 1902 an Vorschüssenin Gemäßheit des
Beschlusses des Landtages, welche aus der Landes¬
bank aufgenommenwaren ........ 1483 581,39 „ _____________

Zu übertragen 11653 959,09 M. 14 989 865,31 M.
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Übertrag 11653 959,09 M. 14 989 865,31 M.
Diese Vorschüssesind zum Teil auf die vor

unter 2 erwähnte Anleihe von 6^2 Millionen
Mark, zum Teil auf die in der Vorlage (Druck¬
sachen. Nr. 29) beantragte Anleihe von 8 Millionen
Mark zu übernehmen.

4. Auf dem Gute Fichtenhainruht ein Schuldbetrag von 433 747,8? „
Der Betrag ist gegen 3^°/« Verzinsung bei der
Landesbank der Rheinprovinz entnommen.

5. Auf der ArbeiterkolonieUrft ruht ferner noch das
für die Erwerbung und den Ausbau der Anstalt
gewährte Darlehen, welches von der Landarmen-
ueiwaltung zu verzinsen und zu tilgen ist (ursprüng¬
lich 99200 M.)........... 94028,62 „

6. Bei der Provinzial-Stmßcnverwaltung waren am
1. April 1902 an Schulden vorhanden:
a) Die gemäß Beschlusses des 41. Rheinischen

Provinziallandtags vom 3. Februar 1899
genehmigte Anleihe ^. zur Ausführung von
Kleinpflasterungenmit . . 965 584,78 M.

K) Die gemäß desselben Be¬
schlusses genehmigte Anleihe L
für Großpflasterungen und
Brückenbcmten mit . . .1123 373,38,,

«) Die gemäß Beschlusses des
42. Rheinischen Provinzial¬
landtags vom 12. Februar
1901 genehmigte Anleihe 0
für Großpflasterund Brücken¬
bauten mit ......299987,7? „

6) Zur Bestreitung der Kosten
der Beseitigungder im Winter
1900/1901 entstandenen er¬
heblichen Frostschäden an den
Provinzialstraßensind bis zum
I.April 1902 bei derLcmdes-
bank vorschußweise aufgenom¬
men worden ...... 307 369,10 „
Die Kosten zu ä sollen mit den weiterem 2 696 31593

Nr 31!"' Beseitigung der Frostschädenentstandenen Aus¬
gaben durch eine Anleihe gedeckt werden, deren
Aufnahmezum Betrage von 532 000 M. mittels
besonderenBerichts (Drucksachen. Nr. 31) beim
Provinziallandtag beantragt ist.

Zu übertragen 14 878 050,61 M.
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Übertrag 14 878 050,61 M,
?- Für die Provinzial-Wein- und Obstbauschulein

Ahrweiler war am 1. April 1902 ein Vorschuß von 111814,70 „
zu decken. __________________

Es ergibt dies zusammenwie oben 14 989 865,31 M.
Am 1. April 1900 war eine Schuldensumme

von ................. 9895425,80 „

nachgewiesen, so daß also eine Steigerung um .......... 5094439,51 M.
zu verzeichnen ist, Sie ist entstanden dadurch, daß

1. sich die Vorschüsse bezw. die Anleihe für Anstalts-
bauten (einschließlichVergrößerung des großen
Sitzungssaales) um .......... 2 683 269,18 M.
vermehrt haben, daß

2. bei der Straßenverwaltung die oben angegebenen
Anleihe- und Vorschußbeträgevon ..... 2 696 315,03,,
hinzugekommensind,

3. sich die Schuld für das Gut „Haus Fichtenhain" um 64 024,50 „
vergrößert hat, zusammen 5 443 608,71 M.

dagegen ist
4- die letzte Vorschußrate für das Kaiser-Wilhelm-

Denlmal in Coblenz mit . . 165000— M.
aus Zinsüberschüssen der Landes-
bunt gedeckt, ferner sind

5. die Tilgungsraten auf die alte
Irrenanstaltsbauschuld mit . . 181270,62 „
und andere kleineregedeckte Be¬
trüge von ....... 28 98,58 ,.
in Abzug zu bringen, mithin im ganzen ein Abgang von 349169,20 „
so daß sich obige Steigeruugssummevon . . 5 094 439,51 M.
ergibt.

V.

An Provinzialnbgnben sind nach dem vorliegenden Haupt-Haushaltsplan für
die Rechnungsjahre1903 und 1904 ........ 7 015 000 M. (6 710 000 M.)*)
vorzusehen gegen ............... 6 380 000 „ (6 380 000 .. )
m den Rechnungsjahren 1901 und 1902, also mehr . . . 635 000 M. ( 330 000 M.)

Die Notwendigkeit zur Beschaffungdieses Mehrbetrages an Provinzialabgciben ist vor¬
stehend unter I L der Ausgaben im einzelnen eingehend begründet.

Die bisher erhobenen 10^/,°/° des berichtigten Sollaufkommens an direkten Staatssteuern
reichen zur Aufbringung der notwendigen Summe von 7 015 000 M. nicht aus. Das Vcr-
anlagungssoll an direkten Staatssteuern für das Rechnungsjahr 1902 beläuft sich nämlich nach
den bei den Königlichen Regierungender Provinz eingezogenenErkundigungenauf rund 61 709 000 M.

>>«>. *) Die eingeklammerten Zahlen ergeben sich aus dem festgesetzten Haushaltsplan, außerdem sollen
darnach 221900 M. aus den Mehreinnahmen der Prouinzialabgllbenaus früheren Jahren entnommenwerden.

15
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Bei der heutigen gewerblichen und geschäftlichenLage ist auf ein Anwachsender Staatssteuern in
den beiden Rechnungsjahren 1903 und 1904 nicht zu rechnen,im Gegenteil macht sich eine rück¬
läufige Bewegung in der Höhe der Steuern bemerkbar,so daß in diesen Iahreu ein Staatssteuer-
Sollaufkommenvon 61 000 000 M. als die äußerste Grenze anzusehen ist, bis zu welcherbei
Berechnung der Provinzialabgabcn herangegangen werden darf. Bei einem solchen Steuerauf¬
kommen ist aber ein Prozentsatzvon 11 ^2 "/c, erforderlich, um die Summe von 7 015 000 M. auf¬
zubringen, welche zur Begleichungder Ausgaben als notwendig nachgewiesen ist.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den dazu gehörigenHaushaltsplänen für die eiuzelncn
Verwaltungszweigeund Anstalten feststellen, ferner

2. genehmigen,daß zur Bestreitung der Ausgaben ll^"/,,*) des berichtigtenSollauf¬
kommens an direkten Siaatssteuern des betreffenden Jahres als Provinzialabgabe
erhoben werde;

3. sodann beschließen, daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und den zu dem¬
selben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltnngszweigeund Anstalten
auch nach dem 1. Januar 1905 bezw. 1. April 1905 die Verwaltung solange weiter
geführt und die zu 2 genehmigteProvinzialabgabe erhoben werde, bis der Provinzial¬
landtag neue Haushaltspläne festgestellt haben wird,

4. nachträglich genehmigen,daß der bei dem Finalabschlussedes Haupt-Haushaltsplans
für 1900 verbliebeneFehlbetrag von 128 087,22 M, (Seite 70 des Vcrwaltungs-
berichts für 1900) aus den Mehreinnahmen bei den Provinzialabgabe« gedeckt worden
ist, und gutheißen, daß die im Rechnungsjahre 1902 bei den Haushaltsplänen für die
Fürsorgeerziehung Minderjähriger, für das Landarmenwesen und für die erweiterte
Armenpflege,ev. auch die bei den Kosten des Provinziallcmdtagszu erwartenden Mehr¬
ausgaben, insofern sie nicht aus den laufenden Einnahmen des Haupt-Haushaltsplans
gedeckt werden können, ebenfalls aus den genannten Mehreinnahmenbei den Prouinzial-
llbgaben bestritten werden, endlich

5. bestimmen,daß die nach Tilgung dieser Fehlbeträge verbleibendeSumme au Mehr¬
einnahmen aus Provinzialabgaben weiter zur Verfügung des Provinziallandtags
gehalten werden soll."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gnmnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

*) Durch Beschlußdes Prouinziallandtllges vom !8. Februar 1903 (Seite 55 der Protokolle) auf 11°/<>ermäßigt.
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Nr. Bezeichnungder Aausyaltspläne.

Haushaltsplan des Prouinziallaudtags, des Provinzial-
ausschussesund der Centraluerwaltungsbeho'rde . . 1. 23

Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen «. au
Provinzialbeamte und von Witwen- und Waisen¬
geldern sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene II. 43

Anlage
Seite

Detrag der
eigenen Gin-

nahmenin den
Uechnungs-

jähren
19U3 u. 1904.

^ «5

Haushaltsplau über die Besoldungen und nuderenper¬
sönlichenAusgabe»für die bei der Lnudes-Versichcrungs-
anstalt„Rheinprovinz«beschäftigtenProvinzialbeamte«

Haushaltsplan über die Verwaltungskosteudes Genossen-
schaftsvorstandesder Rheinischenlandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschllft...........

III. 57

178 800

244 780

5 Haushaltsplanüber die Verwaltungskostender Rheinischen
Prouinzial-Feuer-Societat .......

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landes-
bllnk der Rheinprovinz ..........

IV. 7?

V. 8?

397 400

5.7

Dieselben
huben be-

tragen in den
Uechnungs-

jähren
19N1 u. 19U2.

Mithin jetzt

177 730

187 938 58

100 500

383 000

1070

56 841

250 200

VI. 101 249 000

Haushaltspläne der Prouinzial-Taubstummenenanstalten,
Zusammenstellung

Zu übertragen

VII.
11?

32130

110 900

331 000

211800

147 200

!l585 610!5?

17 885

52 000

37 200

9'.'

14 24!

128?453!58
308 556 '.»>.)

weniger
Bemerkungen.

10 400

10 400

Der aus den Polizeistrafgelderfondszu zahlendeVerwaltungskostenbeitragkonnte
um 920 M„ der aus den Viehuersicherungsfonds um 94 M, und an unvor¬
hergesehenenEinnahmen56 M. mehr in den Haushaltsplaneingesetztwerden.

Die Mehreinnahmenrühren im wesentlichen aus Zinsender bei der Landesbanl
rentbar angelegten Bestände und aus Mehrzuschüssender einzelnenVer-
waltuugszweige insbesondere der Landes-Versicherungsanstalt,Provinzial-
Feuer-Societät, Fürsorgeerziehung:c. infolge Vermehrung etatsmäßiger
Stelleu sowie aus dem Zuschußher, welcher zur Bestreitungder Pensionen
der Direktorender landwirtschaftlichenWinterschulen sowieder Wanderlehrer
aus dem Haushaltsplan für die landwirtschaftlichenAngelegenheitender
Provinzialuerwaltungan den Pensionshaushaltsplanabzuführenist.

Der Haushaltsplan hat sich im wesentlichenerhöht durch die Vermehrungder
Beamten,welche abgesehenvon dem erheblichen Anwachsen der Geschäftebei
dem Vorstände dadurch eintretenmußte,daß nach dem Beschlusse des 32. Rhei¬
nischen Prouinziallandtagsvom 8, Februar 1901 von den in der Karten-
legistraturbeschäftigtenHülfsarbeitern,welche seither in diesemHaushaltsplan
überhauptnicht aufgeführtwaren, 13 als Büreaugehülfeuund 7 als Hülfs¬
schreiberangestelltwordensind, und ferner (vergl, die Vorbemerkungzum
Haushaltsplan)den Schiedsgerichtenfür Arbeiteruersicherungdie Hülfsbeamten
überwiesenwerden mußten (16 etatsmäßige und 6 Anwärter). Die besol-
oungsplanmäßigenGehaltsuerbesserungen der Beamtenbetragen15645 M.

Trotz der besoldunasplanmäßigenGehaltsverbesserungen hat ein geringererBetrag
hier vorgesehen werdenkönnen,weil das Diensteinkommendes bisherin der
Verufsgenossenschafttätigen Landesrats (9400 M.) fortgefallen ist und
weil außerdem4 etatsmäßigangestellt gewesene Bürenubeamte an die Schieds¬
gerichtefür Arbeiteruersicherungversetztwordensind.

Für einen zweiten VersicherungstechnischenOberbeamtensind 7660 M,, für be-
soldungsplanmäßigeGehaltsverbesserungen8985 M„ für neue Stellen
12 574 M„ als Zuschußan den Pensions-Haushaltsplan7044,60 M., für
Polizenschreiber lc. 4000 M., an sächlichenKosten 10 800 M, für Prämien
2200 M. mehr und für den Direktorund an sonstigen Kosten3263,60M.
wenigerim Haushaltsplanvorgesehen.

Es haben mehr im Haushaltsplan eingestellt werden müssen: an besoldungsplan¬
mäßigen Gehaltsverbesserungen5895 M,, für mehreingestellteetatsmäßige
Stellen an Gehalt nud Wohnungsgeldzuschuß7096 M, für einen wissenschaft¬
lichen Hülfsarbeiter4200 M., für Hülfsarbeiter im Buchhaltern-,Bureau-
und Kassendienst13 000 M., der Zuschuß an den Pensions-Haushaltsplanhat
sich um 2080,65M. erhöht; für sächliche und sonstige Ausgaben waren
4828,35 M. mehr erforderlich.

Die Mehreinnahmenbestehenhauptfächlichaus Pflegegeldernund Schulgeld
(1950 M.), bei sonstigen Einnahmen 75 M, aus Zinsen des Unterstützungsfouds
(10 M.), ferner bei der zu übernehmendenVereins-Taubstummenanstalt in Colu
treten hinzuan Pflegegeldern 1000 M, ein Beitragdes Vereins zur Förderung
des Taubstummenuuterrichtsin Cüln von 10000M,, an sonstigen Einnahmen
12N M. und bei dem Haushaltsplan für die Wilhelm-Augusta-Stiftungdie
Zinsen des zur Überweisung kommenden Unterstützungsfonds von 54 000 M.
mit 1890 M., währenddie früher vorgesehenenBeiträge zu den Pflegekosten
der in der Taubstummenanstaltzu Cüln befindlichenZöglinge(800 M.) fort¬
gefallen sind.
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Nr.

10

11

12

13

14

15

16

1?

18

Bezeichnungder Haushaltspläne. Anlage
Seite

Übertrag
Haushaltsplan der Provinzial-Blindenunterrichtsanstalt

zu Düren (Elisabeth-Stiftung) .......

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenunterrichtsanstalt
zu Neuwied (AugusteViktoria-Haus) .....

Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde

Haushaltsplan für das Hebammenweseneinschließlichder
Provinzial-Hebammcnlehranstaltzu Cöln . . , .

Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom
2. Juli 1900............

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltiitigkeitsllnstaltensowie über die Kosten
der Unterbringung und des Unterhalts von Epilep¬
tikern, Idioten und Blinden........

Haushaltspläneder Provinzial-Heil-und Pflegeanstalten,
Zusammenstellung ...........

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesens

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonbsund des Ehren«
breitsteinerallgemeinen Armenfonds (Staatsnebenfonds)

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 ......

HaushaltsplanderProvinzial-Arbeitsanstaltin Brauweiler

Zu übertragen

VIII. ^
173

VIII, L
18?

VIII. 0.
195

IX. 199

X.211

XI.223

XII.
22?

XIII.
359

XIV.
36?

XV.
389

XVI.
393

Betrag der
eigene« Gin-

nahmenin den
Vechnungs-

jahrin
1903 u. 1904.

1585 610

20 000

13010

8 610

74 405

595 400

1860

2 270850

50 600

319 783

2 808 000

339 300

8 087 428

5?

5?

Dieselben
haben be-

tragen in den
Uechnungs-

jähren
1901 u. 1902.

1 287 453

20 000

8 690

7 700

67 755

201230

1100

2 245 700

44 500

284 883

2 544 000

254 100

6 967 021

58

Mithin jetzt

mehr umnger

308 566 !»',»!

58

4 410

910

6 650

394170

760

25 150

6100

34 900

264 000

85 200

1130 806 !»'.

10 400

Bemerkungen.

10 400

Nährend die Einnahmen aus den Pflegekostenbeiträgender Zöglinge und der Antei-
der Provinzial-Heil- und Pflegennstalt in Düren nn den Ausgaben der Pump
station höher angenommen werden konnten, mussten die Einnahmen aus den
Kleider- und Wäschekostenbeiträgender Zöglinge und aus den» Verkaufe von
Handarbeiten geringer eingestellt werden.

Nach der Veleguug der Anstalt konnten aus den Pensionsbeiträgen der Zöglinge
900 W., an Kleider- und Wnschetostenbeiträgender Zöglinge 800 M,, ferner
aus dem Verkauf von Handarbeiten 2700 M. und an sonstigen Einnahmen
IN M, Mehreinnahmen vorgefehen werden.

An eingehenden Kapitalien und Tilgungsbeträgen sind 826,11 M. und an Zinsen
des Kapitalvermögens 82,58 M, als Mehreinnahmen in den Haushaltsplan
eingestellt. Zur Abrnndung des letzterenist die Position „Sonstige Einnahmen"
um 1,31 M. erhöht.

Die Pensionskosten der Schülerinnen, Wärterinnen sind mit 2700 M,, diejenigen
von Schwangeren und Wöchnerinnen mit 3800 M. nach dem Ergebnis der
Einnahme!, in den Rechnungsjahren 1900 und 1901 höher angenommen worden,
ebenso die sonstigen Einnahmen mit 150 M.

Entsprechend der Erhöhung der Summe des Haushaltsplans hat der Zuschuß des
Staats mit 2/3 der Kosten um 388330 M, höher berechnet werden müssen.
Aus der Erstattung von Kosten des Unterhalts aus dem eigenen Vermögender
Zöglinge zc. konnten 5500 M, mehr und an unvorhergesehenen Einnahmen
340 M. mehr vorgesehen werden.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Pfleglinge haben an Beiträgen zu den Pflege»
kosten für Epileptiker und Idioten 757 M, und an fonstigen Einnahmen 3 M.
mehr in den Haushaltsplan eingestellt werden können.

Die Velegungsstärke ist im neuen Haushaltsplan um 50 Köpfe erhöht worden.
An Pflegekostender Kranken ist eine Mehreinnahme von 7700 M, vorgefehen
worden, während die Mieten und Pachte um 180 M., die Überschüsseaus
der Land- und Viehwirtschaft um 15 810 M., die Zinsen aus Stiftungen um
1566 M, höher angenommen werden konnten, sind die sonstigenEinnahmen lc.
um 106 M. niedriger geworden.

Die Einnahme aus Erstattung von Pflegelosten hat nach dem Durchschnitt der in
den Rechnungsjahren 1900 und 1901 eingegangenen Beträge um 6100 M.
höher angenommen werden dürfen.

Der Mehrertrag rührt lediglich aus höheren Geldstrafen her, welche nach dem
Durchschnitt der Einnahme in den beiden letzten Jahren in die Haushaltspläne
eingestellt werden konnten.

Nach dem Durchschnittsergebnis in den Rechnungsjahren 1900 und 1901 konnten
die Beiträge aus dem Vermögen der Kranken und von Drittuerpflichteten um
15 000 M. und mit Rücksichtauf den Zuwachs von Kranken und der not¬
wendig gewordenen Erhöhung der Pflegesätze die Beiträge der Kreise und
Gemeinden zu den Krankenkostenum 249 000 M. höher angenommen werden.

Infolge der vorgesehenen stärkeren Belegung mit Land- und Ortsarmen und mit
Fürsorgezöglingen sowie der gestiegenen Kopfzahl der Korrigenden konnten
aus Pflegekosten 3? 230 M., aus dem Arbeitsbetriebe 42 600 M., aus der
Materialienuerwnltung 300 M., aus dem Mühlenbetriebe und der Bäckerei
160 M,, ferner infolge weiterer Grundftücksanpachtungenaus der Land- und
Viehwirlschaft 3400 M. und aus sonstigen Einnahmen 1510 M. mehr vor¬
gesehenwerden.

^
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

19

20

21

22

28

24

Übertrag
Haushaltsplan des Landarmenhcmscszu Trier . . .

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichenUnterhaltungsarbeitenin den
Provinzialanstalten ...........

Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzialstiaßen ..........

Anlagen ^, Z und 6 zum Haushaltsplan für die
Straßenverwllltung(Seite 495, 499, 503)

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichenAngelegenheiten. .........

Anlage H, Voranschlagfür die Wein- und Obst-
bauschulezu Trier (Seite 51?) .....

Anlage 8, Voranschlag für die Wein- und Obst»
bauschulezu Kreuznach(Seite 52?) . . . .

Anlage 6, Voranschlagfür die Wein- und Obst¬
bauschule zu Ahlweiler (Seite 533) . . . .

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Biehentschiidigungen:

a) für Pferde «...........
b) für Rindvieh ..........

Haushaltsplan für die Provinzialnmseenin Bonn und
Trier...............

Summe

Anlage
Seite

XVII.
43?

XVIII
455

XIX.
459

XX.
50?

XXI
539

XXIII
549

Kttr«g der
eigenen Ein-
nahmen in den

VechnungS'
jähren

1903 u. 1804.

8 087 428
151400

57

1 006 104

13 250

336 93?

13 050

5 806

5 472

60 338
28? 290

15 900

9 982 978

!^

<^

Dieselben
hoben be-

trngen in den
Pechnung«-

jähren
1901 n. 1902.

6 967 021
148 000

979 667

13 250

9 105

13 020

5 878

59 953
285 90?

15 800

8 497 603

58

12

76
56

02
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Mithin jetzt

1130 806
3 400

26 43?

32? 832

30

5 472

385
1383

100

1 495 847

^485 375

W

«0!

wemger

10 400

72

10 472

Bemerkungen.

Während wegen der erforderlich werdenden Zurückziehung des Reservefonds die
Einnahmen aus Mieten, Zinsen le. um 290 M. niedriger angenommen
werden müssen, konnten andererseits die Einnahmen aus der Land- und Vieh-
wirtschaft um 600 M. und »n Wegekosten der Häuslinge um 3000 M,,
die sonstigen Einnahmen um 90 M. höher in den Haushaltsplan eingestellt
werden.

Es haben zur Verzinsung der von der Straßenverwaltung aufgenommenen An¬
leihen 9391 M, IN Pf. und aus Straßennutzungen, insbesondere aus dem
Erlös der Obstnutzungen, sowie an Zinsen der Depots des Reservefonds und
des Sammelfonds, im ganzen l 7 045 M. 90 Pf. mehr als Einnahmen im
Haushaltsplan vorgesehen werden können.

In der Mehreinnahme ist zunächst der Staatszuschuß von 820 NNO M, zum
sogenannten Westfonds vorgesehen, die alsdann noch verbleibende Mehrein¬
nahme ist auf die Zinsen des zeitweiserentbar angelegten Westfonds (6400 M,)
und eine Mehreinnahme von 1432 M. 80 Pf. beim Rittergut Desdorf zurück¬
zuführen.

Aus dem Ertrage der Viehzucht konnte ein Mehrbetrag von 30 M. vorgesehen
werden.

Die Einnahme an Schulgeld ist um 72 M. geringer vorgesehen.

Über die Prouinzial-Wein- und Obstbauschulein Ahrweiler ist der Haushaltsplan
neu aufgestellt.

Die Zinsen des Reservefonds für Pferde haben um 1800 M. geringer, dagegen
die Abgaben der Pferdebesitzer bei einem gleichenAbgabesatzum 2185,20 M.
hüher angesetztweiden können, während umgekehrt beim Rindviehuersicherungs-
fonds die Zinsen des Reservefonds um 4708,11 M. höher und die Beiträge
der Viehbefitzerbei gleichemAbgabesatz um 3325 M. geringer angenommen
werden mußten.

Die Erträge vom Grundeigentum sind um 20 M., die Eintrittsgelder um 3U M
und die unvorhergesehenenEinnahmen um 50 M. höher vorgesehen.

16
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Anlage 5.
(Drucksachen. Nr. 2.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstand des Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, dem Provinziallandtage die umseitige Zusammen¬
stellungdes am I. April 1902 vorhandenenVermögensund der Schulden des Provinzialverbandes
der Rheinprovinz zur geneigtenKenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

16*
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Zusammen-
des am 1. April 1902 vorhandenen Vermögens und

^. Centralverwaltung und
Anstalten:

a) Hauptverwaltung......
K) Verwaltungsgebäude.— Stände-

Haus und Dienstwohnung des
Landeshauptmanns .....

Fonds zur Zahlung von Pensionenan
Provinzialbeamteund von Witwen-
und Waisengeldernlc. an deren
Hinterbliebene.......

Ständefonds.— Verfügungsfondsdes
Provinzillllandtag.es .....

Fonds zur Errichtung eines Kaiser-
Wilhelm-Denkmals .....

Überschüsseder Provinzial - Feuer-
Societät zur Verfügung des Pro-
vinzialllusschusscs......

Fonds für die monumentale Aus¬
führung einer Figurengruppe vor
dem Ständehause ......

Provinzialmuseenzu:
1. Bonn.......

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

1538 500

320 200

1858 700

Wert
der

Grund¬
stücke.

^/
2

150 000

81200

231200

Wert
des

Inventars.

!4

327 600

28 550

356150

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

Sonstige
Forderung^

1 040 952

75 000

80 000

180 00t»

5 700

381652

4!

4l

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5. 125

ftellung
ber Schulden des Provinzialverbandes der Rheinprovinz.

Andere
Ver¬

mögens-
Nestand¬

teile.
^ ,4

L

Summe
des

Vermögens

^ ,^.

1 040 952
(650 426

2 016100
(2 016 100

75 000
(-

80 000
(70 000

(42 608

180 000
(90 000

5 700
(5 746

429 950
(429 950

3 827 702
(3 304 831

47
82)'

-)

06)

-)

28)

47
XI,

(lll 095

(165 000

(276 095

<:n)

00)

Zu
Spal

te

7u. 8

Bemerkungen.

Barbestand bezw. Überschuß am 1. April 1902. (Vergl. S. 29 des
Verwaltungsberichts für das Rechnungsjahr 1901).

Elisabeth-
Wert des Standehcmses 1 413 500 M.

Wert der Dienstwohnung des Landeshauptmanns,
strahe Nr. 11, etwa 125000 M.

Wert des Bauplatzes des Standehauses etwa 90 000 M.
Wert des Bauplatzes der Dienstwohnung des Landeshauptmanns

etwa 60 000 M.
Hierin sind 2000 M, Wert des Inventars des Reckmungs-Revisions-

büreaus, welches sich im Landcsbankgebäudc befindet, nüteuthalten.
Die Baukosten der Erweiterung des großeu Sitzungssaales ?c sind in

die Anleihe für Anstaltsbauten (Nr. 19) übernommen.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschluham
18. Juli 1902 ein Barbestand von 53 340 M. 60 Pf. vorhanden,
von welchem weitere 53 000 M. bei der Landesbant reutbar hinter¬
legt worden sind.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschluhan,
18. Juli 1902 ein Barbestand von 29 608 M. 49 Pf. vorhanden.
Der Fonds ist voll belastet.

Das Naukonto ist abgeschlossenund der Rest der Vorschüsseabgetragen
(Vergl. S. 113 des Verwaltungsberichts für 1900).

Rentbar angelegter Betrag, einschließlich120 000 M. ans den Über-
icküssen des Jahres 1901 (vergl. S. 65 des Verwaltungsberichts
für 1901) Außerdem war beim Kassenabschluh am 18. Juli 1902
ein Barbestand von 12 362 M. 19 Pf. vorhanden. Der Fonds ist
fast zur Hälfte belastet.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschluham
18. Juli 1902 ein Barbestand von 87 M. 88 Pf. vorhanden.

Nach den Baukosten.
Grunderwerbskosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

') Die eingeklammerten Zahlen betreffen die Summe des Vermögens bezw. der Schulden nach dem Stand vom
1- April 1900.
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10

Übertrag

2. Trier

Aufseherhaus zu St, Barbara zu Trier

Witwen- und Waisenuersorgungs-
cmstalt der Kommunalbeamtender
Rheinprovinz .......

Pruvinzinl-Tllubstummen-Anstaltzu:
1. Aachen ........

2. Brühl........

3. Elberfeld .......

4. Essen .........

5. Kempen ........

6. Neuwied ....

7. Trier . .

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

1 858 700

392 600

5 700

40 000

47 700

112 862

39 000

36 000

90 000

2 693 562

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

231200

7 300

71000 19100

58 000

4 500

32 000

21000

398 650

356 150

27 930

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

Sonstige
Forderungen

3 000 —

5 493

7000

8 400

3 620

5 000

10 000

1 896 900

16 250

1381652

426 593

1672

100 000

443

»0

5 300

1 920122 «<>

17?

1482 273
^

'
Andere
Ver¬ Summe

mögens- des Schulden. Bemerlunnen.
Bestand¬

teile. Vermögens. Zu
^ ! ^. Spal¬

6
^-

.___ 7 8
te

-^
3 827 702 4?

(3 304 831 16) (276 095 60)
446 080 — — —- 1 Summe der Baukosten.
(446 080 ^) 2

3

Wert des seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenen Bau¬
platzes abzüglich des vou derselben zurückgenommenenTerrains.

Kosten der Neschasfnngdes Inventars.
5 700
(5 700 -)

1 Nach den Vaukosteu.

— —
1996 900

(1 023 900 -)
— — 4 3>/» uud 4°/»ige Rhcinprovinz-Anlcihescheine, sowie Stadtanleihcschcine

(Nennwert). Außerdem war beim Kassenabschluham 18. Juli 1902
ein Barbestand von 81020 M. 18 Pf. vorhanden.

5 Forderung an die Pensionskasse der Landbürgermeistereicn :c,, welche
bei Erhebung der nächsten von den Landbürgcrmcistercicn uud Laud-
gemeinden zu cutrichteuden Umlage gedecktwird.

59 693
(58 «03

90
90)

— — l U. 3 Nach überschläglicher Schätzung. Das Grundstück ist Eigentum der
Stadt Aachen uud muß derselben bei anberweiter Verwendung der
derzeitige Wert erstattet werden.

4u. 5 Anteil an Vermächtnissen,
5 Depositen,

60 493 — — — 1 Versichernngssumme bezw. nach Schätzung,
(<!0 493 -) 2

3
Nach Schätzung bezw, unter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Überschläglichnach dem Feuerversicherungsbetrage.

97100 __ — 1 u. 2 Summe der Ban- und Orunderwerbskosten.
(97 100 _) 3 Nach Schätzung.

179 262 __ — 1u. 2 Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
(179 262 -) 3 Nach Schätzung.

48 792 80 1 Versicherungssumme bezw. nach Schätzung.
(47 120 -) 2

3
4

Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Überfchläglichnach dem Fenervcrfichernngsbetrage,
Stiftungsfonds zur Unterstützung entlassener Taubstummen.

" -
73 000 __ __ 1 Summe der Baukosten.
(73 000 -) 2

3
Nach Schätzung.
Nach dem Feuervcrsicherungsbetrage.

126 477 15 1.
(125 833 20) 2u. 3 Wie bei der Taubstummenanstalt zu Neuwied,

1u. 5 Stiftungen zur Verwendung der Zinsen für die Weihnachtsbefcherung
der Zöglinge und zur Unterstützung für entlassene Taubstumme.

» »— ,„ 5 Depositen,
6 921201 32

(5 423 013 26) (276 095 60)

^
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II

12

13

14

15

16

1?

18

19

20

Vermögensteile.

Übertrag
Unterstützungsfonds für entlassene

Taubstumme .......
Provinzial-Blindenunterrichtsanstalten

zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung). .

2. Neuwied (AugusteViktoria-Haus)

Unterstützungsfondsfür Blinde . .

Provinzial- Hebammenlehranstalt zu
Cöln ..........

Provinzial - Hebammenlehranstalt zu
Elberfeld ........

Central - Hebammen- Unterstützungs¬
fonds ..........

Fonds zur Unterstützung milder
Stiftungen:c........

Irrenanstalts-Bauschult».....

Vom 42. Provinziallandtaggenehmigte
Anleihefür Anstaltsbauten. . .

Provinzilll-Heil- und Pflegeanstalten
zu:
1. Andernach .......

Zu übertragen

Wert
der

Gebäude.

i

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

2 693 562

372 600

333 785

341000

1955 900

5 696 84?

398 650

21100

92 40?

Wert
des

Inventars.

3

Kapitalvermögen-

Wertpapiere.

4

441 900

178 000

11?3?2

1 249 429

426 593

102 600

30 19?

65 000

1920 122

25 200

85 200

256 200

880 590

!!0,

Sonstige
Forderungen

13 000

24 200

2 067 722 «0

1482 273

64 544

546 81?

Andere
Ner°

'»°geus°
Bestand-

teile.
^ ,^

6

Summe
des

Vermögens

6 921 201! 32
(5 423 «13

25, 200
(24 710

496 300
(496 3l)N

456 389
(437 339

149 744
(»47 75«

84? 900
(«47 900

178 000
(-
13 000
(13 NUN

24 200
(24 2UN

2 329 472
(2 27,3 516

Bemerkungen.

-)

^

11441406
(9 667 735

4:'.
21)

4 416 544
(4 597 815

5 753 833

(16 084

10 170 574
(5 382 959

25
-)

59)

3?
08)

Depositen.

Nach Schätzung,
50facher Vetrag des Katastral>Ncinertrages.

Baukosten bis 1. April 1902.
Kaufpreis,
Nie Baukosten?e, sind in die AnleihefürAnstaltsbauteu(Nr.19) übernommen,

A'/°°/°M und 4°/„ige Rheil!prouiuz<Auleihescheine,
Hypothekeufordcruug gegen den Vlindenfürsorge>Verein.
Lasten aus dem Erlenswyk'schenuud dem Großmann'schcn Vermächtnisse.

Nach Schätzung unter Hinzurechnung des Wertes des neuen Leichen-
hanseS und des augetauften Hanses Iacobstrahc Nr. 35.

Der Wert ist für die Quadratrute zu 1000 M, augeuommen.
Nach dem Feueruersichernngsbetrage.
Der Kaufpreis des Hauses Iacobstraße 35 ist in die Anleihe für

Anstaltöliautcu (Nr. 19) übernommen.

Anteil an dem Grohmann'schcn Vermächtnis.

Von der am 1. April 1895 uorhandenen Schuld von 5 0UN0NUM.
sind inzwischenmit IV« °/° «»d ersparten Zinsen 583 455,55 M. ab»
getragen.

Von der durch Beschluß des 42, Rheinischen Provinziallandtages
genehmigten Anleihe von 6>/« Willionen Mark waren am 1. April
1902 5802 583,25 M, anfgenommen und von dieser Anleihe
48 750 M. getilgt.

Kosten der Bauten bei Eröffnung ,
der Anstalt - - - - - 1828668,45 M. ^9^9^ M

Für Vermehrung und Ver° ^19,^9U0 M.
besseruug der Gebäude . . . 127 231,55,, ^

Kosten des ersten Grnndcrwcrbs . 80 644,35 M. >
Später angekauft für ... 36 727,65 „ /

Kostendes urfprünglichen Inventars 137 649,45 M. )
Zugaug infolge Vermchruug der >

Belegstärke um 250 Köpfe . . 118 550,55 „ )
Der Betrag ist in die Anleihe (Nr. 19) anfgenommen.

117 372

256 200

17
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Übertrag

2. Bonn

3. Düren .^

4. Galkhausen

Grafenberg

6, Merzig

?. Iohannisthal bei Süchteln

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

>

5 696 84?

2 611 300

2817642

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

1249 429

250 791

2 748 914

3 443 531

3 011352

66 524

20 396110

Wert
des

Inventars,

3

258 833

233 547

251 000

288 370

340 032

2 872 002

880 590

298 150

300 000

210 532

307 999

27? 371

103

2 274 745

Kapitalbermögen.

Wertpapiere.

4

2 06? 722 «0

2 067 722 !!0

Sonstige
Forderung"''

^

1546 81?

26 222 ^

15 73 040

Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen.Nr. 5. 131

^

Andere
Ner° Summe

wögens des Schulden. Bemerkungen.

teile Vermögens. Zu

8 ? 8

Spal¬
te

^ ~
' 1 441 406 43 10 170 574 3?

(!> 667 735 21) (5 382 959 U8)
3186 463 44 — — 1 Wie bei Andernach. 2 437 450,30 M. !^ 173 849,70 M. - 2 «11 300 M.

(3 071 ,13 ^) (Ü9 548 79) 2
3

5

8

„ „ „ 102 073,49 „ ^148 717,51 „ ^ 250 791 „
„ „ „ 160 002,79 „ l 138147,21 „ - 298150 „

(für 340 Köpfe.)
Aus Grnuduertauf an die Stadt Vonn, Der Betrag ist für Grund«

stücksautiiufercseruiert.
Dieser Betrau, ist in die Anleihe (Nr. 19) aufgenommen.

-—
3 376 475 — 34 81? 38 1 Wie bei Andernach. 2 434 093,39 M. , 383 548,61 M. - 2 817 642 M,
(3 241 583 -) (261 57U 75) 2

3

8

„ „ „ 216 321,4? „ ! 42 511,53 „ -- 258 833 „
„ „ „ 163 892,74 „ ,136 107,26 „ -- 300 000 „

(für 398 Köpfe.)
Vorschuß bei der Landesbant zu 3>/» °/^ Zinsen für die Errichtung des

Newllhrungshlluscs.
—

3 192 993 — 1 020 888 61 l Wirtliche Ausgaben für Gebäude.
(1 995 009 22) (1 995 009 22)

3
8

„ „ „ Grundstücke.
„ „ Inuentargegenstande.

Vorschuß bei der Landesbant für den Nenbnu der Anstalt. 580 000 M.,
iuelcheim Rechnungsjahre 1901 erhoben wurden, sind zu 4»/„ zu
verzinsen, der überschießendeBetrag zn 3'/« °/»,

^
4 0^2 530 1 Wie bei Andernach.
(3 590 465 '^) (985 783 46) 2 186 229,0! M. ! 209 557,16 M.-2395786,22 M. 1

Dazu für Erweiterung der Anstalt ^rd.3443531W.
ans 750 Köpfe......--1047 744,92 „1

H Wie bei Andernach. 84 143,87 M, >^ 166 856,13 M. - 251 000 M.
3 „ „ „ 157 729,95 „ ,- 150 269,05 „---307 999 „

(für 450 Köpfe).
8 Der Betrag ist in die Anleihe (Nr. 19) aufgenommen woideu.

^-
3 577 093 ^ 21 260 02 1 Wie bei Audcrnach.

(3 334 003 ^) (598 85U 60) 1977319,14W. ^ 361 105,02W - 2338424,16M. 1
Dazu für Erweiterung der Anstalt ) rd.3011352M.

2
3

Wie bei Andernach. 106 438,21 M. -!- 181931,79 M. --- 288 370 M.
„ „ „ 137 956,23 „ , 139 414,77 „ -- 277 371 „

(für 520 Köpfe.)
8 Vorschuß bei der Landesbant zu 3',» «/„ Zinsen für die Erweitcrungs-

banten und bauliche Verbesserungen.

406 659 — 406 615 38 1
».Wirtliche Ausgabe» bis zum Schlüsse des Rechnungsjahres 1901.

Vorschuß bei der Landesbant für den Neubau der Anstalt, mit 4°/,
zu verzinse».

(- -) (- -) 2

-"» ». ______ 8
29183 619 8? 11654155 76

(24 899 358 43) (9 343 721 90)

17'
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23

24
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27
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30
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Übertrag
Unterstützungsfonds für entlasseneIrre:

AngesammelterFunds ....

Richartz-Stiftung.......

Nasse-Stiftung .......

Pelmcm-Stiftung ......

Erich Schleicher-Stiftung ....

Schramm-Stiftung ......

Pelman-Stiftling ......

Stiftung des Hülfsvcreinsfiir Geistes¬
kranke im RegierungsbezirkDüssel¬
dorf ..........

Unterstützuugsfoudsfür das Pflege¬
personal:

Iakobi-Stiftung.....

Provinzialfondsfür Epileptische
(Fichtenhain) .......

ArbeiterkolonieUrft

Zu übertragen

Vermögcnsteile.

Wert

Gebäude.

20 396 100

104160

40 000

20 540 270

Wert
der

Grund¬
stücke.

2 872 002

30? 340

59 200

3 238 542

Wert
des

Inventars.

..? ,4

2 274 745

60 010

2 334 755

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

2 067 722

3 000

5 000

15 000

5 000

3 000

45 000

6100

2149 822

;!<)

Sonstige
ForderuulB

1573 040

11579

1778

1'

445

1586 8^

Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn^Nr. 5.
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Bemeiluugc n.

29 183 619 8?
(24 899 858 43)

11579 10
(N579 «')

1778 40
(l 778 4<»)

3 000 —-
(3 NUN -)
5 000 ,—
(5 UUU ^)

15 000 —
(15 <»<»<)-)

5 000
(5 000 -)
3 000 —
(3 000 -)

45(00
( - -)

6 545 69
(6 545 <!9)

471510
(4U4 723 -)

99 200

111 654 155
(9 343 721

433 74?
(369 723

(992U0>-.)
29 850 233

(25 454 684
06

62)

94 028 62
(96118 62)

70

«7
37)

12 181932
(9 809 563

25
89)

4 u.5

5

1

2

3
8

1 u. 2
8

Depositen. Zu gleichen Teilen für die Probinzinl-Heibund Pflege¬
anstaltenzu Audernach,Bonn, Düren, Grafcubergnud Vierzigzur
Venueuduugder Zinsenfür entlassene geheilte Irre.

Depositen. Für die Provinzial-Hcil-nnd Pflegeanstaltzu Bonn zur
Verwendungder Zinsen als UnterstützungunbemittelterGenesener.

Für die Provinzial-Heil-und Pstegennstnltzu Von« znr Verwendung
der Zinsen als Unterstützung entlassener nnbemittelterGeisteskranken.

Für die ProuinzinlHeil- und Pflegcanstnltzu Von» zur Verwendung
der Zinsenim Interesse der Kranken.

Für die Prouinzinl-Heil-nnd Pflegeanstaltzu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützungvon in dürftigen Verhältnissen«nt-
lassencr genesener Geisteskranke!!,

Für die Proöinzial-Heil-nnd Pflegeanstaltzn Grafenbcrg zur Ver¬
wendungder Zinsenfiir entlassene arme Geisteskranke.

Für die Prouinzial-Heil-und Pflcgcaustnltzu Grafenberg zur Ver¬
wendungder Zinsen für ein Sommerfestsür die Geisteskranken.

Für die Prouinzial-Heil»und Pflegeanstaltenzn T>nren,Oalkhaufe!!
und Grafenbergzur Verwendungder Zinfen im Verhältnis der Ne°
r,ölkernuaszahlihrcrin!«iegiern!insbezirkDüsseldorfgelegenenAnfnahme-
gebiete zur Fürsorge für Geisteskranke uud entlassenearme Geistes¬
kranke znr Unterstützung der Familien, welchedurchGeisteskrankheit
eine^' Angehörigenin bedrängteLage geraten sind, uud endlichzur
Uebungder öffentlichen Irreupflege und Bekämpfungder Vorurteile
gegen Irrefein nnd Irrenanstalten,

^» gleiche» Teilen für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstaltenzu
Audernach,Bonn, Düren, Grafenbergnnd Merzig znr Verwendung
der Zinfen als Prämien für pflichttreuesPflegepersonal.

Depositen.

Nllcki einer bantechnischenTaxe. 97 400 M. nnd Aufwendungenbis
zum Schluß des Nechunngsjechrcs1901 6760 M. - 104160 M.

WirklicheAusgaben. Gegen die letzte Vermügcnsüberficht45 017 M.
mehr.

Vieh, Ackergeräte,Ziegelsteine.
Vorfchnßbei der Landcsbcmtzn 3V//° Zinfen.

Nach Schätzung uud dem Ankaufspreis.
Schuld bei der Lnndesbnnt zn 3'/«°/» Zinsen nnd 1 °/<, Amortisation

zn Laste»des Landnrmenuerbandes.

^
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32

33 l

34!

35

36

3?

38
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Übertrag

Landarmenverwaltung .....

Polizeistrafgelderfondsund Ehrenbreit-
steiner allgemeiner Armenfonds
(Staats-Ncbenfonds) .....

Provinzial-ArbeitsanstaltzuVrauweiler

Landarmenhauszu Trier , .

AllgemeinerBaufonds , ,

Provinzial-Straßenverwaltung

Vermögenstcile,

Wert
dcr

Gebäude,

,//
!

20 540 270

1287 250

785 000

24 600

Wert

Grund¬
stücke.

2

3 238 542

206 048

626 750

303 800

Eisenbahnfonds .

Fonds zur Unterstützung des Ge¬
meinde- und Kreiswegebaues

Viehentschädigungsfonds

Zu übertragen

Wert
des

Inventars.

.6 4-

2 334 755

665 000

152 580

252 100

22 637120 4 375140 3 404 435

Äapitalvermögcn.

Wertpapiere,

,F 4-

Sonstissü
Forderungen.

^ !^
5 ^

2149 822

450

«0

2153 272

1586 843

1053

735 100

2? 949

60 44?

211068

^

3l

44 509

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, i,. 135

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand,

teile.

Summe
des

Vermögens.

^ 14

29 850 233
(25 454 684

4 503
(l! <l<!3

735100
(733 064

2158 298
(> 836 050

l592279
(1 597 455

60 44?
(-

791 568
(1 532 300

41 509
(-

577 893
(-

921839
^ (765! 81«,

36 736 672
(31920 997

0<I

'l!
01)

' )
88

24
-)

20
-)

16
^6)
22
38)

Schuldeu.

.//

12 181932
(9«0!» 563

900

(«5 4 UN

(808
2 696 315

(-

-)

-)

5,8,

03

Iu
Epal

te

Bemellunger.

4 u, 5

5
8
5

2

8

1. 2
u. 3

14 87914?
(9 895 772

28
47)

!. 2
u, 3

Nebenfonds des Unndarmeuverbandcs zn Zwecken der Irrenpstege nnd
Vermugeu der landarmen Kinder König,

Depositen,
Vermögen der Kinder König,

Depositen, Außerdem war beim Finalabschluß nm 18. Juli 1902 ein
Barbestand uon 11057,54 M. vorhanden,

Zn der bisherigen Snnune uon 1 214 525 M. kommt der Wert der
Neubaute» nach der Feuerversicherung nnd 5°/<, dieses Betrages als
Wert der Fundamente uud Kcllcruiancriverkc.

1 !il» Grnndeigentnm ist mit 4000 M. berechnet.
Nach der Neuaufuahuie vom 14, Dczeinbcr 1901,
Der Vorschuß ist in die Anleihe Nr, 19 dieserNachweisungaufgenommen.

Nach Schätzung.
Reservefonds von 15 949,44 M. bei der Landesbcmt zn 2>/, °/„ Zinsen

hinterlegt,
Eiserner Bestand von 12 000 M. bei der Landarmenhanstasse.

Bestand, welcher zum größten Teil belastet ist.

Diese Angaben beruhen anfeiner, im Monat Inni l902 vorgenommenen
Vrmitl'elnng. Der Wert der Gebäude hat sich gegen das Jahr 1900 ver
miudert, infolge des Ncrlnnfs des Lhausseehansesin Cöln-Klettenberg,
Auch ist infolge von Veräußerungen ein Minderwert an Grund
stücken entstanden; der Wert des Inventars hat sich infolge Er¬
neuerung von Gerätschaften (Fahrräder der Auffichtsbenmteu) erhöht,

Depositen bezw, Bestände: rn ^° 5° «„
.<> des Sanunelfonds ..........59 748,58 M.
d) des Reservefonds ......... - - - 79 «47,22 „
c) des Fonds für den Neubau der ProUinzialstraßen 71 67 3,08 „

Summe 211 068,88 M,
Die Fonds zu ».und b sind teilweise, der Fonds zu « ganz belastet,

Anleihen für Klcinpflastcr, Oroßpflaster, Nrückeubautcn, Beseitigung Uon
Frostschäden ?c.

Der Fonds ist voll belastet. Der vorige Bestand des Fonds ist mit
95 626 29 M, in der bei Nr, 37, Spalte 7, aufgeführten Summe
von l 532 300 M, enthalten.

Der Fonds ist voll belastet. Der Bestand am 1. April 1900 mit
555 126 74 M. ist ebenfalls in der bei Nr. 37, Spalte 7 aufgeführten
Summe'von 1532 300 M. cuthalten.

Depositen. Auß«dcm war beim Finalabschluß am 18. Juli 1902 ein
Barbestand uon 6575,70 M, vorhanden.
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Übertrag
39 j Provinzial-Wein-u, Obstbauschulenzu:

1. Trier........

2. Kreuznach .......

3. Ahrweiler .......

40! Lehrerpensionsfonds der Landwirt¬
schaftsschulenzu:
1. Bitburg .......

2. Cleve ........

41! Rittergut Desdorf......

Summe 4 Nr. 1—41 und zu über¬
tragen ......

Vermögenstcile.

Wert

Gebäude,

!

22 637 120

92 354

67 700

Wert
der

Grund¬
stücke.

.<?
2

4 375 140

123 854

100 000

67 647

?9 500> 185 958

22 876 674

Wert
des

Inventars

!"4

3 404 435

18 175

19 000

4 852 599

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

2 153 272

24 900

,".0

3 441610

72 500

5 000

2 255 672

Sonstige
Forderungen'

^ !^

4166 704

470

^

9l

493 !gi

80Ü4 16? 668

.

Anlagen zu deu Sitzungsprotokollen.Nr. 137

Andere
Ver¬

mögens-
Nestnnd.

teile.

-« ,^.
6

Summe
des

Vermögens.

36 736 672
(31 920 997

234 383
(179 000

119 000
(59 448

135 34?
(-

25 370
(25 370

72 993
(72 993

270 458
(177 562

37 594 224
(32 435 371

22
3,^)

9,1)

04

')

22

38)

Schulden.

.// ^

14 879 14?
(9 895 772

111814
(-

14 990 961
(9 895 772

darunter
196
(34ß!

70
-)

6?
6?)

Iahresrcnte.

Zu
Spal¬

te

Bemerknn >ic u.

In. 2

3

4 u, 5

Nach Schätzung nnter Vcrücksichtigmig des Kaufpreises. Der Wert
der Grundstücke ist durch den Aulauf von Garteuterrai» gestiegen.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Fcuerversichernug.

Nach dein Kaufpreise
zugelauft worden.

und Schätzung. Eiu größeres Grundstück ist

Am 1. April 1902 waren die Gebäude noch nicht scrtiggcstellt. Die
Vnulosten werden voraussichtlich 135 140 M. betragen.

Nach dein Kaufpreise.
Vorschuß bei der Laubesbank.

Bei Übernahme dieser Fonds hat der Proviuzialuerband die Ver¬
pflichtung zur Zcchluug Uou Pensionen, Witwen- nnd Waiscngcldcrn
für die Uehrer dieser Schnle« bezw. deren Hinterbliebene über¬
nommen. „Das Kapital der Stadt Cleve ist innerhalb 30 Jahren

' nach der Übernahme wieder zurückzuzahlen, falls die Schule nußer-
halb des Kreises verlegt wird oder eingeht. Die Fouds sind, soweit
möglich, in Wertpapiere!: angelegt worden.

Depositen.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feucrucrsichcrnng.
25facher Betrag des KatnstrnlMeinertrages. Es ist über 8>/« b.^

Grundbesitz hinzngeknnft worden.
Angesammelte, nicht verwendete Pachtbeträge. Außerdem war beim

Finalabschluß am 18. Juli 19U2 ein Barbestand von 162,41 M.
vorhanden.

Nach Abzng der Schulden
22 003 260 M.

(22 539 600 M.)

ergibt sich ein Vermögeusstnnd von rund

,8



138 43. Rheinischer Prouinziallandtag. Nr. 5. Anlagen zn den Sitznngsvrotokollen. Nr. 139

Übertrag
Abgesetztdie Nr, 9, II, 13, 16, 17,

21—29, 32, 33, 38 und 40, das
sind Witwen- und Warenfonds der
Kommunalbeamten, Staats-Neben-
fonds,Viehentschädigungsfonds,Pen-
sionsfonds der Landwirtschafts¬
schulen und die verschiedenenUnter-
stützungsfonds, als Fonds, welche
diesseits lediglich verwaltet werde»,

Bleiben die Nr, 1-8, 10, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 30 und 31,
34—37, 39 und 41 für Hauptver¬
waltung, Ständehaus, Dienstwoh¬
nung des Landeshauptmanns, Pen¬
sionsfonds, Ständefunds, Kaiscr-
Wilhelm-Denkmal, Überschüsse der
Feuer-Societät, Fonds der Figuren¬
gruppe, Prouinzialmusccn, Auf¬
scherhaus in St, Barbara, Taub¬
stummen- und Blindenanstalten,
Hebammen-Lehranstalten, Irren-
anstalts-Bauschuld, Anleihe für
Anstaltsbauten, Heil- und Pflege-
anstalten, Provinzialfonds für Epi¬
leptische (Fichtenhain), Arbciter-
tolonie, Arbeitsllnstalt, Landarmen-

hllus, allgemeiner Vaufonds,
Straßenverwaltung, einschl, Eiscn-
bahnfonds und Fonds zur Unter¬
stützung des Gemeinde- und Kreis¬
wegebaues, Wem- und Obstbau-
schulcn und Rittergut Desdorf. .

Vcrmögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

22 876 674

22 876 674

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

4 852 599

4 852 599

Wert
des

Inventars.

^ ,4,

3 441610

3 441610

Kapitalvermü geu.

Wertpcipiere,

4

2 255 672 80

2 227 450

28 222 «0

Sonstige
Forderungen'

5 ^

4 16? 668

1 837 304

2 330 364

37 594 224
(32 435 871

4 064 754
(2 883 341

33 529 469
_(29 552 029

^2
5«)

89)

83
49)

Schulden.

«

14 990 961
(9 695 772,

darunter
196
(346

6?
«7)

Iahresrente

1096
(346

darunter
196
(346

6?
67)

6?
67)

Iahresrente

14 989 865
(9 895 425

Zu
Spal¬

te

31
80)

Die lediglich zur Verwaltung überwiesen««Fonds betragen rund
4 063 650 M.

(2 883 000 M.)

Bemerkungen.

NachAbzug der zur Verwnltuug übcrwiesencuFonds ergibt sich ein
Vcrnwgensbestanbdes P>ouinzinlucrbandcsuon ruud l8 539 600M,

(19 656 600 M,)

18»
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I?. Landesbank der Nhein-
provinz ........

(ü. Rheinischer Meliorations¬
fonds ........

I). Pro vinzial-Fener- Societät

Vcrmügcnsteile.

Wert

Gebäude.

310000

340 000

000

Wert

Grund¬
stücke.

2

K'0 000

100 000

Wert
des

Inventars.

40 000

40 000

15 000

Kapitalvermögen-

Wertpapiere,
Sonstige

Forderungen-

0 846 689,2l

2 003 800
___^

8 850 489^'

6 780 000

Anlagen zu den Sitzuugöprototoll eu. Nr. 5. 141

Sunnne
des

Vermögens.

-^

7 326 689
(6 680 02!

2 003 800
(2!>MM!>

9 330 489
(8 684 72!

7 080 000
(6 882 588

2l

71)

,^l>)

Schulden.

^

^

Zu
Spal^

te

Bemertnnge n.

Wert der Gebäude.
„ „ Grundstiickc,

Nersichernngssuinme der Wobilieu,
Die Summe in Spalte 5 besteht:

,l) nus dem Stammfondsdon .
d) „ „ Reservefondŝ von
«) „ „ „ ^ „

8 000 000,— Nt.
3 000 0!»!» — „

846 68!»,2l „
Summe 0 846 080/21 M.

Das Agio Konto hatte am !. April 1902 einen Bestand von
443!»1l>,6üW. Dieses .ssonto unterliegtnaturgemäßsteten Schwan^
tnngen uud ist demnach hiernebennichtaufgeführt.

Das Vermögendes Meliurationsfondsbesteht zur Zeit in dem Staunn
fonds von 2 000 000 W. und in Dahrlehnsfordernngcnvon 8800 W.

Nentbar angelegteFonds. Gegen die Überficht vom 1. April I!)0!»
find die ans den Überschüssen dem Referuefondszugeschriebenen
217 461,12 W. mehr vorgetragenworden.
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Zusammenstellung.

Es beträgt das Vermögen:
^. der Lentralverwaltung und Anstalten rund..........22603260 M.

(22 539UUU „)
darunter die diesseits lediglich verwalteten Swats-Nebenfonds, Spar- und
Unterstützungsfondsmit rund ......... 4 063650 M.

(2 883 NUN „)
L, der Landesbank der Nheinprovinz rund ............ 7 326 690 M.

(«L8NW« „)
0, des RheinischenMeliorationsfonds .............. 2 003 800 M.

(2U038UU „)

zusammen 31 933 750 M.
(31224 3N0 „)

Mit Hinzurechnungdes Vermögens
I), der Provinzial-Fcuer-Societät von rund........... 7 080000 M.

(«862 5NU „)

ergibt eine Gesamtsummevon 39 013 750 M
(38 U8U 8(«! „)
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Anlage K.
(Drucksachen.Nr. 58.)

Orft- und Mers Melioration betreffend.

In Erwägung,
dnß die Ausgaben zur Beförderung der Laudesmelioratioueu nach dem Gesetz vom 8. Juli 1875

ni Zukunft von der Provinz getragen werden sollen,
unß aber zu denselbennicht diejenigenPosten gerechnet werden dürfe», die schon vor Erlaß jenes

Gesetzes seitens der KöniglichenStaatsrcgierung zu Lasten von Mclioratiousverbänden ver¬
anlaßt worden sind,

°nß diese Bestimmungen namentlich auf die durch Gesetz vom 16. Juni 185« bezw. vom
3. Januar 18,'>9 zwangsweise gebildeten Genossenschaften für die Melioration der Niers-
uud Erftniederung sinngemäßeAnwendung finden,

v"ß die beiden Genossenschaften — abgesehen von der erfreulichenVerbesserungder sanitären
Zustände — den daran seitens der KöniglichenStaatsregicrung geknüpftenVersprechungen,
welche ausdrücklichdahin gingen, daß die mit der Ausführung verbundenen Ausgaben in
längstens 25 Jahren ihre Deckung aus den steigenden Erträgen der zu cntsumpfenden
Wiesen finden würden, nicht entsprochen haben,

daß im Gegenteil, nachdem darüber beinahe 50 Jahre verflossen sind, ohne daß die erwartete,,
Vorteile eingetreten sind, da die Genossen — meist kleine Grundbesitzer— nach wie vor
für Tilgung und Verziusuug der aus staatlichenund provinziellenMitteln aufgenommenen
Vorschüsse drückende und ungleichmäßigverteilte Abgaben aufzubringenhaben,

°aß diese Ausgaben in vielen Fallen den Reinertrag der Grundstücke nachweisbar übersteigen,
b°ß, wenn auch uicht infolge der Melioration doch als Begleiterscheinung die Niers mit ihren

Nebengewassernunterhalb Gladbach bis nahe Geldern total verseucht ist, so daß in ihrem
Bereiche alles tierische und vegetabilischeLeben aufs äußerste gefährdet und stellenweise
erstickt wird,

, in schließlicher Erwägung,
"°ß die KöniglicheStaatsregierung bei vielen Meliorationsgenossenschaftenin ähnlicher bedrängter

Lage — insbesonderein den Provinzen Westfalen (Bokerhaide),Schlesien (Lohe), Pommern,
Vrandenbnrg, Ostpreußen u. s. w. — die desfallsigenKosten bereitwillig auf die Staatskasse
übernommen hat und daß dieselbenGründe für die innerhalb der Nhcinprovinz belegenen
Niers- und Erft-Meliorationsgenossenschaftenin mindestens demselben Umfange zutreffen,

°«s diesen Gründen -
wolle der Rheinische Provinziallandtag beschließen,

„die Königliche Staatsregierung zu bitten, die zu Lasten der genannten beiden Genossen¬
schaften bei der Staatskasse bezw. der Rheinischen Provinzialkasseaufgenommenenund
noch nicht getilgten Restschuldenim Gesamtbetragevon über eine Million Mark vom
1. April 1904 an auf die Staatskasse zu übernehmen."

Düsseldorf, den 9. Februar 1903. Mooren.
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Anlage 7.

An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

Düsseldorf.

In der Anlage beehre ich mich
1. einen Gesetzentwnrf,betreffend Bildung einer Genossenschaftzur Negeluug der

Vorflut und zur Abwässerreinigungim Gmschcrgebiet,
2. Begründung dieses Gesetzentwurfes,
3. Abdruck dieses Schreibens

in je 200 Exemplarenmit der Bitte zu überreichen,über den Gesetzentwurf den am 8. Februar ds. Is.
zusammentretendenProm'nziallcmdtagder Rheinprovinz gutachtlichhören zu wollen.

Indem ich auf die Begründung des GesetzentwurfesBezug uehme, bemerke ich ganz
ergebenstnoch folgendes:

Die Regelungder Vorflut in dem Gmschergebict ist so dringend, daß tunlichst im Jahre 1904
mit der Ausführung der Bauarbeiten begonnen werden muß. Von feiten der Königlichen Staats-
regierung wird, da es sich um ein Gesetz handelt, welches sich nur auf die Proviuzen Rheinland
und Westfalen erstrecken soll, höchst wahrscheinlich für notwendig erachtet werden, bevor der Gesetz-
entwurf dem Landtage de? Monarchie vorgelegt wird, die Provinziallcmdtage der Rheinprouiuz
nnd von Westfalen gutachtlich zu hören. Der rheinische Prooinziallaudtag tritt aber iu diesem
Jahre zusammenund voraussichtlichdann erst wieder im Jahre 1905. Wenn die Tagung dieses
Jahres vorübergeht, ohne daß der rheinische Prouinziallandtag gehört wird, so könnte erst der
Landtag des Jahres 1905 mit der Sache befaßt werden und der Gesetzentwurf würde erst im
Jahre 1906 den beiden Häusern des Landtages der Monarchie vorgelegt werden können. Geht
dagegen der rheinische Provinziallandtag darauf ein, sich schon in dieser Tagung zu äußern, so
würde der im Mai ds. Is. zusammentretendewestfälischeProvinziallandtag ebenfalls gehört werden
können und es würde möglich sein, den Gesetzentwurf selbst dem Landtage der Monarchie im Januar
1904 vorzulegen und es könnte dann mit der Ausführung der Arbeiten, falls, wie zu hoffen ist,
der Landtag der Monarchie dem Gesetzentwurfe seiue Zustimmung gibt, im Sommer 1904 begonuen
werden, während im entgegengesetztenFalle eine Verzögerungum volle zwei Jahre eintreten würde.

Euer Hochwohlgeborenbitte ich daher ganz ergebenst, den anliegenden Gesetzentwurfnut
dem Antrage dem Provinziallandtage der Rheinprovinz vorzulegen:

derselbe wolle erkläre», daß er gegen den Erlaß eines Gesetzes in der vorliegenden
Art nichts einzuwenden habe, daß er vielmehr seinerseits denselben nur auf das
Wärmste befürworten könne.

Iweigert,
Mitglied des Provinziallandtages der Rheinprovinz.
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Zu Anlage ?.

Gesetzentwurf,
betreffend Bildung einer Genossenschaftznr Regelungder Vorflut und zur

Abwasserreinigung im Emschergebiet.

Bildung der Genossenschaft
s '.

Zum Zweck der Regelung der Vorfliit nach Maßgabe eines einheitlichenProjektes und
zum Zwecke der Abwasserreinigungim Einschergebiet, sowie zum Zweck der Unterhaltung und des
Getriebes der ausgeführten Anlagen wird auf Grund dieses Gesetzes eine Genossenschaft gegründet,
deren Mitglieder (Genossen) alle ganz oder teilweise im Entwcisserungsgcbietder Emscher und
'hrer Nebenläufe bclegeuen Laud- und Stadtkreise sind.

Das Projekt, sowie später erforderlich oder zweckmäßigerscheinende Änderungen und
^Länzuugm unterliegen der Genehmigung der zuständigen Minister.

Rechtliche Eigenschaft der Genossenschaft.
8 2.

Die Genossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiteneiu-
3ehcn, Eigentum und andere dinglicheRechte an Grundstückenerwerben, vor Gericht klagen und
verklagt werden? Ihr ordentlicher Gerichtsstandist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat.

Für die Verbindlichkeitender Genossenschafthaftet das Vermögen derselben. Insoweit
"raus Gläubiger der Gcnossenschaft nicht befriedigt werden können, muß der Schuldbetrag durch

Beiträge aufgebrachtwerden.
Statut.

Die näheren Rechtsucrhältnisseder Genossenschaft werden durch ein Statut geregell.
Das Statnt muß enthalten:

1. den Namen und Sitz der Genossenschaft,
2. Bezeichnung des für die Ausführung des Unternehmens maßgeblichen Projektes,
3. Vorschriftenüber die Benutzung und Unterhaltnng der genossenschaftlichen Anlagen,
4. Vorschriften über die Art der Wahl, die Zusammensetzung,die Amtsdaucr des

Vorstandes, die Befugnissedesselben und die Formen für die Legitimation feiner
Mitglieder und deren Stcllucrtretcr,

5 die näheren Bestimmungen über die Znsammcusetzuugder Gcnosscnschaftsucrsamm-
lnng (tz 4), über die Amtsdaner der Deputierten, über die Voraussetzungenund
die Form der Zusammcnbcrufungder Genusseuschaftsversammlung,

6, die Bezeichnungder Gegenstände, welche der Beschlußfassungdnrch die Genossen-
schaftsuersammlungunterliegen,

19
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?. die näheren Bestimmungen über die Zusammenberufung, die Beschlußfähigkeitnnd
die Tätigkeit der Berufungskommission,sowie über die Berufung der Stellvertreter,

8, die Form, in welcher die von der Genossenschaftausgehenden Bekanntmachungen
erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welchen die für die Öffentlichkeit
bestimmten Bekanntmachungenaufzunehmen sind,

9. Vorschriften über die Grnennnng der Mitglieder nnd stellvertretenden Mitglieder
des Vorstandes der Genossenschaft,sowie der Bernfnngskommissiondurch die
Aufsichtsbehörde der Genossenschaftfür den Fall, daß gültige Wahlen durch die
Genossenschaftsversammlnngnicht zustande kommen,

10. Vorschriftenüber diejenigenPunkte, bei welchendurch dieses Gesetz die statutarische
Regelung außerdem besonders vorgeschrieben ist.

Genoss enschaftsuersammlung.
8 4.

Die Genossenschllftsversammlung besteht aus Deputierten, welche von den Stadtverordneten¬
versammlungenbezw, den Kreistagen zu wählen sind. Jeder Genosse entsendet mindestens einen
Deputierten und für eine durch das Statut festzusetzendeEinheit des auf den Kreis entfallenden
Jahresbeitrages (§ 10) je einen weiteren Deputierten.

Entsendet ein Genosse (Stadt- oder Landkreis) 2 Depntierte, so mutz einer beruflichdem
Bergbau angehören, der andere aus den sonstigen Kreis- oder Gemeindeangehörigengewählt werden.
Bei einer größeren Deputiertenzahl sind die im ß 6 genannten Gruppen ihrem BcitragsverlMnis
entsprechend tunlichst zu berücksichtigen.

Jeder Deputierte hat in der Genossenschaftsverfammlnngeine Stimme. Das Statut
kann Vorschriften einführen, welche die Vertretung abwesender Deputierter durch Anwesende bei
der Stimmenabgabe regeln.

Nimmt ein Kreistag oder eine Stadtverordnetenversammlung die Wahl der Deputierten
nicht vor oder kommt die Wahl innerhalb einer anf Antrag des Genossenschaftsvorstandesvon
der Aufsichtsbehörde zu bestimmendenFrist nicht zustande, so hat die kommunale Aufsichtsbehörde
des Genossen die Deputierten zu ernennen. Diese Ernennnng bleibt solange in Kraft, bis eine
gültige Wahl zustande gekommen ist.

Desgleichenentscheidet die kommunaleAufsichtsbehördeüber alle Beschwerdefälle,welche
sich auf das Verhalten der Genossen(Stadt- und Landkreise)bei Grfülluug der ihnen nach diesem
Gesetz auferlegten Pflichten beziehen.

Beiträge.
§5.

Die durch ordentlicheEinnahmen nicht gedecktenAusgaben bilden eine Genossenschaftslast,
die durch Beiträge zu decken ist.

Kataster.
s 6.

Der Genossenschaftsvorstand hat ein Kataster aufzustellen. In demselbensind zn Beiträgen
zu den Genossenschaftslasten zu veranlagen:

1. die Bergwerke,

2. andere gewerblicheUnternehmungeu, Besitzer von Eiseubahuenund sonstigen Anlagen,
3. die Gemeinden.
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Die Veranlagung erfolgt dnrch den Genosseuschaftsvorstand,getrennt für den Hcmpt-
uorfluter und die Ncbcnbäche. Bei der Veranlagung sind einerseitsdie durch den Veranlagten in
dem Emschcrgcbiet herbeigeführtenSchädigungen, andererseits die durch die Ausführung, die Unter¬
haltung und den Betrieb der genossenschaftlichenAnlagen zu erwartenden mittelbaren und unmittel¬
baren Vorteile zu berücksichtigen.

Dem Statut bleibt es überlassen,nähere Grundsätzehierfür festzustellen.
Die zu 2 Genannten sind indessen nur dann in das Kataster anfzunchmen,wenn sie zu

einem durch das Statut festzusetzenden,die Aufnahme in das Kataster betreffenden Mindestbeitrags-
satze veranlagt werden können. Ist dies nicht der Fall, so sind die von ihnen verursachten
Schädigungenund die ihnen entstehendenVorteile bei der Veranlagung derjenigenGemeinden mit
zu berücksichtigen, in deren Bezirk sie belegen sind.

Die erfolgte Veranlagung ist von dem Genossenschaftsuorstand in das Kataster einzutragen.
Das Kataster ist in regelmäßigenZwischcnränmen,die dnrch das Statut bestimmtwerden,

emer Prüfung durch den Genosscnschaftsuorstandzu unterziehen.
Während der ersten fünf Jahre hat eine jährliche Prüfnng stattzufinden.

Offenlegung.
s ?,

Das Kataster ist nebst den dazn gehörigenVorverhandlungen offen zu legen.
Der Genosscnschaftsuorstandhat unter Angabe wo und während welcher Zeit das Kataster

und die dazu gehörigen Vorverhandlungen zur Einsicht offen liegen, bekannt zu machen, daß Ein¬
wendungen gegen das Kataster binnen einer bestimmt zu bezeichnendenFrist von mindestens
4 Wochen bei dem Genossenschaftsnorstandeanzubringen sind.

Außerdem soll ein Abdruckdes Katasters den Genossen und sämtlichenin dem Kataster
Veranlagten mitgeteilt werden.

8 8.

Die eingegangenenEinwendnngen sind vom Genosseuschaftsvorstandzn sammeln und nach
Ablauf der Frist zu entscheiden.

Derselbe berichtigt erforderlichenfalls das Kataster und teilt seine mit Gründen zu versehenden
Entscheidungen den Beteiligten mit.

Der Genosseuschaftsvorstandist befugt, über die Einwendungen mit den Beteiligten
mündlich oder schriftlich zu verhandeln.

Nach Erledigung der Einwcndnngen ist das Kataster der Aussichtsbehördezur Festsetzung
""zulegen.

Die Aufsichtsbehördehat sich bei der vor der FestsetzunguorzuuchmendcnPrüfnng des
Piasters darauf zu beschränke»,ob bei der Aufstellung desselben die in diesem Gesetz und dem
Statut gegebenen Formvorschriftenerfüllt sind.

Beitreibung der Beiträge.
8 10,

Von den: Genosseuschaftsvorstandfind die festgestelltenBeiträge krcisweifczusammen zu
'teüm und den Genossenmitzuteilen.
^ Die Summe der Eiuzelueraulagnugcn bildet zugleich den Maßstab für die von jedem
Genossen zu erwählende Zahl der Deputierten zur Genossenschaftsverfammlung.
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8 n.
Die von dem Genossenschaftsvorstcmdfestgestellten Beiträge der Genossen (Stadt- und

Landkreise)bilden eine ihnen gesetzlich obliegende Leistung, Dieselben sind in uierteljährlichcn
Beträgen in der ersten Hälfte des zweiten Monats eines jeden Vierteljahres an die Kasse der
Genossenschaft abzuführen.

Wird der Beitrag eines Genosseninfolge eines Ausfalls bei der Einziehung (8 12, Abs. 1)
oder infolge von Rechtsmitteln (8 15) ermäßigt, so ist ihm der betreffende Betrag auf den nächsten
Jahresbeitrag anzurechnen.

8 12.

Die Genossen (Stadt und Landkreise)haben die von dem Genossenfchaftsuorstandveran¬
lagten Teilbeträge den Veranlagten schriftlich mitzuteilen und von ihnen einzuziehen.

Die von den im 8 6 unter Ziffer 1 und 2 Genannten einzuziehendenTeilbeträge gelten
als eine gemeine öffentlicheLast und sind in vierteljährlichenRaten in der ersten Hälfte des
zweiten Monats eines jeden Vierteljahres zu bezahlen. Dieselben unterliegen der Beitreibung im
Verwaltungszwangsuerfahren. Die Beitreibung kann auch gegeu die Pächter und sonstigen Nutzungs¬
berechtigtenvorbehaltlich ihres Regresses gegen die eigentlichVerpflichtetengerichtetwerden.

§ 13.
Die auf die Gemeinden veranlagten Beträge sind ebenfalls in der im § 11 genannten

Frist zu bezahlen. Dieselben sind als solche Kosten anzusehen, welche die Gemeinden für Herstellung
und Unterhaltung eigener Veranstaltungen aufgewendethaben Auf die Teilbeträge der Gemeinde»
einschließlich der Beiträge der Stadtkreise finden daher die Vestinnnnngen der §8 9 und 20 des
Kommunalllbgabengesetzesmit der Maßgabe Anwendung, daß die in: 8 6 unter Ziffer 1 und 2
gegenwärtigenGesetzes Genannten wegen des ihnen aus den Genosfenfchaftslastcnerwachsenden
mittelbaren und unmittelbarenVorteils nicht mehr mit kommunalenBeiträge» oder Vorausleistungen
belegt werden dürfen.

Rechtsmittel.
8 14.

Den gemäß § 6 Veranlagten steht innerhalb vier Wochen nach Mitteilung der Veran¬
lagung die Berufung an die Verufungskommissionzu.

8 15-
Die Verufungskommission besteht:

1. aus einem von der Aufsichtsbehördeder Genossenschafternannten Staatsbeamte»,
der den Vorsitz führt und keinem der beteiligten Kreise angehören darf;

2. aus einem von dem Königlichen Obcrbcrgamt zu bezeichnenden Mitgliedc des Obcr-
bergamts;

3. aus einem von der Aufsichtsbehördezu bestimmenden Mcliorationsbanbeamte»
des Bezirks;

4. aus sechs von der Genossenschaftsverfammlunggewählten Mitgliedern, welche nicht
Mitglieder des Genossenschaftsvorstandcssein dürfen, und von denen mindestens
zwei den Kreis- oder Gemeindevertretungenund zwei bernflichdem Bergbau ange¬
hören müssen.

Für die unter 1 und 3 genannten Mitglieder hat die Aufsichtsbehörde, für das Mitglied
unter 2 hat das KöniglicheOberbergamt einen oder mehrere Stellvertreter zu ernennen. F"
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jeden der unter 4 genannten Mitglieder ist von der Gcnosscnschaflsuersammlung ein Stellvertreter
zu erwählen.

Die von der Genosscnschaftsvcrsannnlunggewählten Mitglieder und deren Stellvertreter
bedürfender Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde.

8 16.

Die Sitzungen der Bernfnngskommissionfinden am Sitze der Genossenschaftoder an
einem andern in dem Statut festzusetzendenOrte statt. -

Die Sitzungen sind öffentlich.
Das Verfahren vor der Bcrufungskommissionhat der Minister des Innern nach Maßgabe

der Vorschriften dieses Gesetzes und des Statuts durch ein von ihm zu erlassendes Reglement
zu regeln.

8 1?.

Die Berufungskummissionist befugt, mit deu Beteiligten und dem Genossenschaftsvolstand
mündlich oder schriftlichzu verhandeln. Die ergehenden Entscheidungensind mit Gründen zu
"«sehen und den Beteiligten mitzuteilen.

Dieselben sind endgültig.
In denselben ist auch über die Tragung der durch das Berufungsverfahrenentstandenen

baren Auslagen Entscheidungzu treffen.
8 18.

Den von den Gemeinden auf Grund des 8 13 dieses Gesetzes Herangezogenenstehen die
Rechtsmittel zu, die gegen die Heranziehung zu kommunalenLasten gegeben sind.

8 19.

Die Zahluugspflicht und Beitreibung wird durch die Berufung nicht aufgehoben.
Kosten.

8 20.

Die Kosten sowohl der Veranlagung als auch der Berufung sind vorbehaltlich der
Bestimmungenin lj 1? von der Genossenschaft als eine Genossenschaftslast zu tragen.

In dem Statut ist über die an die Mitglieder der Berufungskommissionfür ihre Mühe-
^ltung zn zahlende EntschädigungBestimmung zu treffen. . «, . .^

Die nach tz 1? von den Beteiligten zu bezahlenden Kosten unterliegen der Beitreibung im
Verwaltungszwangsverfahren. Die Beitreibung liegt den Genoffen (Stadt- und Landkreisen) ob.

Aufsicht.
8 21.

Die Genossenschaftist der Aufsichtdes Staates unterworfen. Die Aufsicht wird von
"nem von dem Minister des Innern zu bezeichnenden Ober-Präsidenten der Provmzen Rheinland
"der Westfalen, in der Beschwerdeinstanz von den zuständigenMinistern ansgeubt.

Die Aufsicht ist darauf beschränkt,daß die Angelegenheitender Genossenschaft m Uber-
emstimmung mit dem Statut und den Gesetzen verwaltet werden.

8 22.

Wenn die Genossenschaft es unterläßt oder verweigert, die ihr gesetz- oder statutenmäßig
^liegenden Leistungen und Ausgaben in den Haushaltsplan auszunehmenoder außerordentlichzu



150 43, RheinischerProvinziallandtag. Nr, ?.

genehmigen, so kann die Aufsichtsbehördennter Anführung der Gründe die Aufnahme in den
Haushaltsplan verfügen oder die außerordentlicheAusgabe feststellen

Gegen die Verfügung oder Feststellungfindet innerhalb vier Wochen nach der Zustellung
die Klage beim Obeiverwaltuugsgerichtstatt,

8 23,
Zur Aufnahme von Anleihen, durch welche der Schuldcnbcstand vermehrt wird, bedarf die

Genossenschaft vorgängiger Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Durch das Statut kann die vorgängige Genehmigungauch für andere Fälle vorbehaltenwerden.

Beschließuug, Bestätigung und Veröffentlichung des Statuts.
8 24.

Über das Statut und jede Abänderung desselben beschließt die Genossenschaftsversammlung.
Kommt innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde auf mindestens drei Monate zu bemessendcn Frist
das Statut nicht zustande, so erläßt es die Aufsichtsbehörde.

Das Statut unterliegt KöniglicherGenehmigung, ebenso solche Abänderungen desselben,
welche den Sitz, den Zweck und die äußere Vertretung der Genossenschaft betreffen.

Andere Abänderungensind von der Zustimmung der zuständigenMinister abhängig.
Das Statut und jede Abänderung ist nach crfolgter Genehmigung nach Vorschrift und

mit den Wirkungen des Gesetzes, betreffend die Bekanntmachung landesherrlicherErlasse durch die
Amtsblätter, vom 10. April 1872 (Gesetz-Sammlung Seite 35?) zu verkünden. Eine Anzeige in
der Gesetz-Sammlungkann unterbleiben.

Auflösung.
3 25.

Die Genossenschaft kann die Auflösung beschließen.
Der Auflösungsbeschlußerfordert zu seiner Gültigkeit eine Mehrheit von zwei Dritteln

der Stimmen und die Genehmigung der zuständigenMinister.
Die Auflösung tritt in Kraft, sobald der Beschluß der Minister dem Vorstände der

Genossenschaft zugestelltist.
Im übrigen finden auf die Auflösungund Liquidation der Genossenschaft die Vorschriften

des Wassergenossenschaftsgesetzcs vom 1. April 1879 (Ges. S. S, 29?) entsprechende Anwendung.

Bildung der ersten Genossenschaftsversammlung.
8 26.

Zum Zwecke der Bildung der ersten Genossenschaftsversammlungist ein provisorisches
Kataster (8 6) anzufertigen und von der Aufsichtsbehörde festzustellen.

Die Aufsichtsbehördestellt hiernach unter sinngemäßer Anwendung der in diesem Gesetz
gegebenenBestimmungen die Zahl und Art der von den Genossenzu wählenden Deputierten fest,
veranlaßt die Wahl derselben und beruft und leitet die erste Genossenschaftsversammlung.In
dieser Versammlung ist über das Statut zu beschließenund ein provisorischerGenossenschafts-
vorstand zu wählen.

Auf Grund des in Gemäßheit des § 9 dieses Gesetzes festgesetzten Katasters hat die
Neuwahl der Deputierten zur Genossenschaftsversammlungund des Genossenschaftsvorstandes
stattzufinden.
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8 27.

Sämtliche in dem Verfahren vorkommendenVerhandlungen und Geschäfte einschließlich
der von den Gerichten und anderen Behörden vorzunehmendensind gebühren- und stempelfrei,

8 28.

Die Minister des Innern, fttr Landwirtschaftund für Handel und Gewerbe werden mit
der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Begründung
des Gesetzentwurfs,betreffend

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigung
im Emschergebiet.

Zwischenden beiden Nebenflüssendes Rheins, der Ruhr und der Lippe, Kegt das rhnmsch-
westfälische Industriegebiet, ein Landstrich,welchersich wie kaum ein zweiter in Deutschland m den
letzten Jahren entwickelt hat und dessen Industrie zweifellos als die bedeutendsteunseres Vater¬
landes bezeichnet werden kann. Ein großer Teil dieses Landstriches, der im ganzen eme Langen-
ausdehnung von etwa 100 lcm hat, entwässert nach der Emscher, einem klemen Bache, der
nber jetzt infolge der ihm zugeleitetenAbwässerzu einem großen Flusse erweitert worden ist.

Die Entwässerungsverhältnissedieses Bezirks, des Emschertales, waren von Anfang an
recht mangelhafte Die maßgebenden Kreise waren daher schon im Jahre 1820 auf Abhülfe
bedacht, in welchem Jahre eine Untersuchungdes Emschertalesim Auftrage der Kömgl. Regierung
M Düsseldorf durch den Baurat Bauer stattfand. Infolge erneuter Klagen über mangelhafte
Entwässernngs-und Vorflntverhältnissebeauftragte darauf die Regierung zu Münster un Jahre 18o0
den RegierungsbaureferendarBourges mit einer abermaligen eingehendenUnter uchung^ Die zu
diesem Zwecke niedergesetzte Kommissionforderte in ihrem im I°hre 1851 erstatteten Bericht °n
dm Königlichen Ober-Präsidenten von Westfalen zur Verbesserung der Vorflutverhaltmsse,m Emscher-
wl zunächst

1. die Ginsetzung einer einheitlichen Schaukommission,welcher ohne Berücksichtigung der
territorialen Verhältnisse der ganze Emscherflußbis zu seiner Mündung m den Rhem zu unter¬
stellen sei, sowie

2. den Erlaß eines für die Emscher geeignetenPolizeireglements. - Diesem Antrage
wurde stattgegebenund im Jahre 1854 eine Emscherschaukommission niedergesetzt. Im 8 22 des
hierüber erlassenenReglements wird bestimmt, daß dieselbe bestehen solle,

a) aus einem von dem Ober-Präsidenten der Provinz ernannten Wasserbcminspektor,
b) aus einem Negicmngskommissar,nämlich dem jedesmaligen Königlichen Landrat für

die in seinem Kreise belegene Strecke der Emscher.
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Die Tätigkeit der Emscherschcmkommissiouoder richtiger der Emschcrschaukommissionenwar
bis gegen die achtziger Jahre eine durchaus segensreiche.

Diese günstigen Erfolge sind aber seitdem durch andere Einwirkungen teils vernichtet,teils
in ihrer Fortdauer bedroht wurden, die ihren hauptsächlichen Ursprung in der schnellen Entwickeln»«,
des Emschcrgebiets au« einem Ackerlande und Wcidcgcbietmit wenig intensivem Wirtschaftsbetricbe
zu dem hervorragendstenIndustriegebiete Preußens haben.

Es war die Steinkohle, deren Vorkommenim Emschergebieteseit Mitte der 50er Jahre
des 19. Jahrhunderts einen stets stärker betriebenen Bergbau hervorrief mit all seinen Segnungen
für die Kultur, aber auch mit all den Schäden nnd Mängel», die nnn einmal mit dem Unter¬
bringen einer riesigen Arbeiterbevölkerungauf verhältnismäßig engen, Gebiete verbn»dcn sind.
Waren nun früher infolge mangelnder Absatzgebiete,wegen fehlender Transportwege und Trans¬
portmittel dem Vergban gewisse Schranken gezogen, so trat hierin mit der Zeit eine vollständige
Änderung ein. Durch die Eisenbahnen wurde das Absatzgebietüber weite Landstrecken erweitert,
wodurch die Kohleuförderung zu gewaltigen Massen anstieg. Es wurden immer neue Schächte
eröffnet, neue Zechen entstanden, die Arbeiterbevölkerungnahm reißend zu, die Ortschaften wuchsen-
Außer dem Kohlenbergbaublühte auch die Hüttenindustrie uud entwickelte sich schnell

Diese Umstände veranlaßten auch die Anlage künstlicher Wasserleitungen,die das Gebrauchs-
Wasser aus dem Vorflutgcbict der Ruhr entnahmen und das Nerbrauchswasscrder Emschcr zu¬
führten. Hierdurchund durch das aus den Bergwerken geförderte Grnbcuwasser wurde die Menge
des Abwassersvervielfacht, künstliche Städtetanalisationen entstanden, die das Meteor- nud Ver-
brauchswasserschnell ableiteten; die alten Vorflutgräbcn erwiesen sich daher als nicht ausreichend,
und da durch den Bergbau endlich Bodeuseukungenhervorgerufenwurden, welche die Gefalle der
Vorfluter störend beeinflußten, so stellten sich die alten Klagen bald wieder ein.

Infolgedessen beauftragte die Königliche Regierung im Jahre 1885 den Baurat Michaelis
mit der abermaligen Ausarbeitung eiucs Projektes über die Regelung der Vorflntvcrhältnisse<M
Emschertalevon Herne bis Obcrhausen, Dieses ausgezeichnete Projekt ist bisher für die Regelung
der Vorflutverhiiltnisse maßgebend gewesen. Auf Grund desfelben sind viele Fluß- und Bach-
regulierungen zur Ausführung gelangt. Seine sofortige uud einheitliche Durchführung würde
damals die beklagtenÜbelständezweifellos in umfangreichster Weife beseitigthaben. Allein, soweit
wagte man nicht zu gehe». Das Projekt ist uoch heute, obwohl seitdem 20 Jahre verflossen sind,
nur in einzelnen Abschnitten zur Ausführung gelangt; man ist stückweise vorgegangen, hat Teile
der Emscher und ihrer Nebenflüsse reguliert und diese Ausführung den einzelnen Interessenten-
gruppen überlassen,die das taten, was ihrem Interesse entsprach,ohne ans die Nachbarn Rücksicht
zu nehmen. Inzwischen hat sich die Industrie in dem Emschertal immer weiter entwickelt,
Das etwa 800 ykiu große Gebiet wird zur Zeit von mehr als 1,4 Millionen Mensche"
bewohnt, in demselbenbefinden sich über 150 Kohlenzechenmit mehr als'175 000 Arbeitern,
über 100 grüßte Werke, Hochofenbetriebe,Eifen- und Walzwerke, Gnßstahlfcibriken,Zinkhütte",
Brücken- und Schiffst,cmcmstalten,Maschinenfabriken, sowie eine sehr große Anzahl andere!
großer Betriebe.

Diese schnelleEntwickelung mußte für die Entwüsserungsverhältnisscunausbleiblich
Unzuträglichkeitenim Gefolge haben. Es sind vornehmlich zwei Punkte, die die Zukunft des
ganzen Landes auf das Empfindlichstebedrohen: die Verunreinigung der Wasscrläufc infolge der
Beftedelung der Gegend und die Bodensenkungeninfolge des Bergbaues.
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Durch das Einströmen großer Arbcitermcngen in den Iudustriebezirk sind uicht uilr die
vorhandenenStädte, Fleckennud Dörfer riesig emporgewachsen, sondern eine ganze Anzahl neuer
Ortschaften— zum Teil im Hochwassergebieteder Emscher und dadurch empfindlichleidend —
'st entstanden,die nach kurzer Zeit Tauscude von Einwohnern zählten,

Folgende Zahlen mögen einen Begriff von der Zunahme der Bevölkerung einiger der
bekannteren,hier in Betracht kommendenStädte geben:

1880^ ..^900^
Dortmund ..... 66544 Eiuw. 142418 Eiuw.
Bochum ..... 3^400 „ 65554 „
Essen ...... 56941 „ 185000
Mülheiin (Ruhr) , . 22 146 „ 38 292 „
Gclsenkirchcu , . , , 14 615 „ 36937 „
Oberhaufeu ..., 16680 „ 4224? „
Reckliughaufen , . . ?2!"> „ 34 042 „
Herne ...... 7 386 ,. 28000 „
Horde ......12 458 ,. 25152 „

Ferner sind zn erwähnen:
^880^ .^.900^

Vismarck ..... ? 596 Eiuw, 38 649 Eiuw.
Wanne ...... 5 393 „ 3148? „
Eickcl ...... ??U1 „ 23179 „
Schalke ......10 814 „ 31010 „
Stoppenberg . , , . 17 338 ,. 58789 „
Hamborn..... 4 270 „ 31926 ,.

Das ganze Emschcrgebiet hatte im Jahre:
1880 1900

510 377 Einw, I 342 086 Einw.

Daß bei einer solchen Bevölkerungszuuahme natürlich auch eine wesentliche Vermehrung
d" Abfallstoffe eintritt nud deren Beseitigung mit den größten Nnznträglichkeiten verbunden ,st,
lugt auf der Hand. Diese Übelstände treten um so schärfer zn Tage, als den gesnndlMIchen
Verhältnissen der Städte bekanntlich seit etwa einem Menschenalter eine ganz andere Aufmerksamkeit
zugewendet wird, als vordem. „ «, . c. .-

Die natürliche Folge dieser gesteigerten Massen an Abfallstoffen aller Art war eine stets
^'nehmende Vernnreinigung sämtlicher Flußlänfe, in erster Linie °er Emscher Zu weiterer
Verunreinigung der Wasserläufe tragen die vielen Zechen mit ihren zum De.l au Monden reichen
Zechenwässern, die zahllosen Fabriken. Brauereien und sonstigen gewerblichen Anlagen, die ihre
Abwässer in die Wasserlänfc leiteten, ebenfalls das Ihrige bei.

Die durch die Abwässerfrage herbeigeführten Übclstände sind daher „nmer größere geworden
und haben sich bis zur Unerträglichst gesteigert. In den beteiligten Kreisen hat sich daher schon
seit Jahren die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die bisherige Art der Abführung der Abwässer
geändert werden müsse und daß die vorhandenen Übclstände durch die von den beteiligten
Gemeinden und industriellen Werken bisher getroffenen Einzcleinrichtungen nicht behoben werden
könnten. Man lM den Gedanken ausgesprochen, daß mit der Aufstellung eines einheitlichen

20
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Projektes nicht genug geschehen sei, daß man vielmehr auch die Ausführung auf gemeinschaftliche
Kosten übernehmen müsse. Ebenso war man der Auffassung, daß das Michaelissche Projekt sich
zur Ausführung nicht mehr eigne. Einmal sei dasselbe infolge der schnellen Entwickelung der
Industrie veraltet, sodann aber nehme dasselbe nur auf eine Verbesserungder Vorflut Rücksicht,
genüge aber nicht den Anforderungen, die man in hygienischer Beziehungnach dem heutigen Stande
der Technik und Wissenschaftin Bezug auf Reinheit au die in die öffentlichenFlußläufe abzu¬
lassenden Abwasser zu stellen berechtigtsei, Es müsse daher ein neues Projekt aufgestellt werden,
das den heutigen Verhältnissen sich anpasse, die Zukunft berücksichtige und sowohl Vorflut- wie
hygienische Anforderungenim weitestenUmfange erfülle.

Die Hcmvtschwierigkcit,die sich diesem Unternehmen entgegenstellt, liegt zunächst auf
administrativem Gebiete. Sie liegt darin, daß das gewaltige Industriegebiet von etwa 800 c^Km
Flächeninhalt, um dessen Entwässerung es sich hier handelt, nicht einem einzigen Verwaltungs¬
bezirke angehört, sondern iu administrativer Beziehung drei Regierungs-Präsideuten unterstellt
ist und zwei verschiedenen Provinzen angehört. Würde der ganze Bezirk einem einzigen größeren
Kommunalverbande uud einer einzigen administrativen Leitung seitens des Staates unterstellt
sein, so würde die Frage ihrer Lösung schon viel näher sein.

Der ganze Bezirk zerfällt sodann wieder in eine große Anzahl kleinerer und größerer
Gemeinden und Kreise, die alle von Mcuscheu dicht bewohnt sind, so daß, wo eine Meuschen-
cmhäufungaufhört, die nächste sogleich wieder beginnt, so daß, wenn an einer Stelle das Wasser
geklärt ist, es sofort wieder verunreinigt wird.

Dazu kommen noch gewisse Gegensätze innerhalb der einzelnen Kreise: die Vertreter der
Bergindustrie, die verhältnismäßig wenig verunreinigtes Wasser abführen, haben ein wesentlich
anderes Interesse als die Gemeinden. Die Frage der Reinigung, der richtigen hygienischen
Abführung der Abwässer ist für die Industrie von geringerer Bedeutung, weil ihre Abwässerden
hygienischen Anforderungen wenigstens in etwa entsprechen. Anders ist es mit den Vertretern der
Gemeinden. Bei vielen Gemeinden tritt das Vorflntintcrcssein den Hintergrund, viele Gemeinde«
haben zur Zeit in Bezug auf die Vorflut uoch keine Schwierigkeiten,dagegen tritt bei ihnen die
hygienische Seite der Frage in den Vordergrund, sie befinden sich in der unangenehmen Lage, die
Frage nicht allein lösen zn können, nnd wenn sie es auf eigene Hand versuchen,immer die
Beobachtung zu machen,daß, wenn sie eine Klärung ihrer Abwässer erreicht haben, das Resultat
sofort wieder durch die unmittelbar daranstoßende Gemeinde verdorben wird.

In technischerBeziehungkommt zu diescu Schwierigkeitennoch der bereits mehrfach erwähnte
Umstand hinzu, daß infolge des Bergbaues die Vorflutvcrhältnisse außerordentlichschwankende sind»
Regelmäßig vorgenommeneHöhenmessuugcuhaben ergeben, daß im Laufe der letzten 25 Jahre
Bodensenkungen von 4 — 5 in eingetreten sind. Es muß ferner mit dem rapiden Wachstum
der Bevölkerunggerechnet werden, das bei gleichbleibendemFortschreiten dazu führen muß, daß '"
absehbarerZeit die ganze Entwickelungdes Iudustricbezirks in Frage gestellt wird, wenn es nicht
gelingt, die Frage der Entwässerung zu einer den wirtschaftlichenund sanitären Interessen ent¬
sprechenden Lösung zu bringen.

Unter diesen Verhältnissenwar die einzige Möglichkeit,zu einer befriedigenden Lösung ^r
schwebendenFrage zu gelangen, durch den Versuch gegeben,alle an derselben interessiertenFaktoren
zu gemeinschaftlichem Vorgehen zu vereiuigcu. Die Anregung hierzu giug nach einem fruchtlos"'
Versuche der von feiten eines Gemeindevurstandes uuternommen war, im Jahre 1899 von dcw
Regierungspräsidenten des RegierungsbezirksArnsberg, Winzer, aus, auf desseu Einladung ""
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14. Dezember 1899 im Ständehause in Bochum eine erste Konferenzvon Interessenten zusammen¬
trat, deren Ergebnis die Einsetzung einer Kommisssonwar, die mit der Aufgabe betraut wurde,
die Aufstellungeines entsprechenden Projektes vorzubereiten. In der Kommissionsind die Städte
Vochum, Dortmund Essen und Gclsenkirchen,die Kreise Bochum-Land, Dortmund-Land, Essen-
Land. Gelsenkirchen-Land,Horde, Mülheim a. d. Ruhr, Recklinghausenvertreten, die sich zur
Aufbringung der Kosten der Projektbcarbeitung freiwillig verpflichtet haben. Die Kommisston
wählte einen Vorstand, welcher aus dem OberbürgermeisterZweigert als Vorsitzenden,dem Landrat
vr. Hammerschmidt-Gclsenkirchenund dein Bergrat Behrens-Hcrne besteht, anßerdem gehören
demselben der zuständige MeliorationsbauinspektorMatz und der Wasserbauinspektorzu Ruhrort, Re-
Mmngs- und Bäumt Prüsmcmn an. In die Kommission selbst sind eine Reihe der in den betreffenden
Kreisen angesessenen Vertreter des Bergbaues, der Industrie und der Gemeinden kooptiert. Nach
Aufstellung eines Statuts war der erste Schritt zur Förderung der Angelegenheittue Einsetzung
eines Sachverständigenausschusses,dem folgende Herren angehören: als bautechnifchc Sachverständige:
Oberingenieur Andreas Meyer-Hamburg, welcher inzwischen gestorbenist, und Weserstrombaudirektor
Muttray-Hannover; als dem Bezirk ungehörigeKommunalbeamte: Stadtbaurat Wiebe-Esseuund
Stadtbaumt Blnth-Vochum; als hygienischeSachverständige Rcgierungs- und Medizinalrat
Vr. Meyhöfer-Düfseldorfund Professor Dr. C, Fränkcl-Halle a. d. S,; als bergmännische Sach¬
verständige: Generaldirektor Schulz-Briescn-Düsseldorf und Direktor Bingel-Gclsenkirchen; als
chemische Sachverständige: Professor Dr. Proskauer-Berlin und Geh. Regiemngsrat Professor
vr. König-Münster i. W. ^, ^ ,.

In einer im August 1900 in Essen zusammengetretenenVorstandssttznng, bei der d,e
samtlichen Sachverständigenmit Ausnahme eines, der einen Vertreter entsandt hatte, teilgenommen
haben, wurde nach eingehenderDisknssion über die zur Frage stehende Angelegenheit beschlossen,
zunächst dem SachverständigenausschußGelegenheit zu geben, die Verhältnisse an Ort uud Stelle
M studieren. Diese Besichtigungfand Anfang Oktober statt, und im Anschluß daran wurde am
3- und 4. Oktober zunächst im Vorstand und sodann im Plennm der Kommission über die weiteren
m der Angelegenheitzn unternehmendenSchritte beraten. Man war einhellig der Ansicht, daß
nur durch die Aufstellung eines einheitlichen Entwäsferungsprojektes,bei dem nicht nur die Vorflut-
Verhältnisse, sondern auch die hygienischen Verhältnisse der Gewässer gemeinsam und gleichmäßig
berücksichtigtwerden müßten, eine Besserung der allerseits als verbesserungsbedürftiganerkannten
Zustände herbeigeführtwerden könnte, Es herrschte ferner darin Übereinstimmung,daß das ProM
^ seines Umfanges wegen zu einer öffentlichen Ausschreibungnicht eigne, daß vielmehr eine
Eignete Kraft gewonnen werden müsse, die gegen ein entsprechendes Iahresgehalt mit der Bear¬
beitung des Entwurfs zu betrauen sei. ^ ^ ^

Um dem projektierendenTechniker eine feste Richtschnm zu geben, war von dem Vor-
Wichen ein Programm ausgearbeitet, welchesdie Billigung sowohl des Vorstandes als auch der
Kommission und des Sachverständigenausschussesgefundenhat.

Dieses Programm hatte folgenden Wortlaut: ,- ,..,<,.. ... «,.,.,.
Die bisherige Art der Abführung der Abwässernn Emschertal des rheimsch-westfalischen

Industriebezirks hat zu UnzuträglichkeitenVeranlassung gegeben, welche durch die von den
Gemeinden und den industriellenWerken bisher getroffenen Einzelanlagen nicht haben behoben
werden können Es soll daher der Versuchgemacht werden, ob durch die Ausführung eines
»emeinschaftlichen großen Entwäsferungsprojektes für das gesamte Emschertaldiese Übelstände
beseitigtwerden können.

20*
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Zu diesem Zwecke ist zunächstein Vorprojekt aufzustellenund in diesem zu untersuchen:
I. welche Übclstände durch die bisherige Art der Ableitung der Abwässer in volks¬

wirtschaftlicher,hygienischer Beziehung oder aus sonstigen Rücksichtenauf die
allgemeineWohlfahrt zu beklagen gewesen sind, uud auf Welche Ursache« diese
Übelstände zurückzuführensind;

II. welche Mittel zur Beseitigung der aü I festgestelltenÜbelstände in Vorschlag
gebrachtwerden können, insbesondere ob deren Beseitigung durch die Ausführung
einer oder mehrerer Entwässerungs-uud Abwässerreiniguugs-Aulagcuzu ermöglichen
ist, welche auf gemeinschaftlicheKosten aller dem Emschcrtal cmgchörigcr Gemeinden
und industrieller Werke herzustellenund zu unterhalten wären;

III. welche Kosten durch die Ausführung und die Unterhaltung uud Bedicuuug der
llck II genanntenEntwässerungs- und Abwasserreinigungsanlage«entstehen werden;

IV. nach welchen Grundsätzen die Verzinsuug uud Tilguug der zu III gcncmnten
Anlngckosten und die zur Unterhaltung uud Bedienung der Entwässerungs- und
Abwässerrcinigungs-Anlagcnnotwendigen Aufwendungen auf die eiuzelucu In-
teresscuteu uud Intercssentengruvpenzu verteilen sind.

I.

Zu 1 ist ciue genaue, durch Karte uud Zeichnuugzu crläutcrude Beschrcibuuganzufertigcu,
in welcheralle im Entwässcrungsgebietder Gmschcr vorhandeneu natürlichen und künstlichen Ent¬
wässerungsanlagenaufzuführen sind, uud in welcherbei jeder dieser Anlage» anzuführen ist:

1, wieviel Wasser die Entwässeruugscmlagczu liefern pflegt, im Maximum, im Minimum,
im Mittel;

2. woher diese Wasser stammen, insbesondereob es solche Wasser sind, die im Emschcrtal
selbst entsprungensind, oder solche, die diesem Tal künstlich aus anderen Flußgebieten zngelcitct
worden sind;

3. welche Eigenschaftendiese Abwässerbesitzen, insbesondere
a. ob dieselben im bereits verunreinigtenZustande dem Vorflutgrabcn übergeben werde»/
d. oder ob die Verunreinigung des im Vorflutgrabcu vorhaudcneu reinen Fluß- und

Tageswasscrs erst durch die Beimischungder z» a genannten, schon vorher verun¬
reinigten Wasser herbeigeführtwird;

«. wie sich die Menge der ursprünglich reinen zu den von vornherein verunreinigte»
Wassern verhält,

<1. auf welche Ursachendie Verunreinigung der von vornherein veruurciuigtcn Wasser
zurückzuführenist, insbesondere ob die Vcruuremigung durch iudustriclleu oder
Hausgebrauchherbeigeführtworden ist; sowie endlich

e. wie sich die Menge der industriell verunreinigten zu der Menge der durch Haus'
gebrauch verunreinigten Abwässerverhält.

Es ist ferner festzustellen:

4, ob der Querschnitt des Vurflutgrabens für die Abführung der Abwässer zur Z"t
ausreicht oder ob hier Übclständevorhanden find, und worin diese Übelstände ihren Gruud haben,
insbesondereob künstliche Einengungen der Profile durch Baumpflanzuugen, Vauteu, Stauwerke,
oder audere Aulagcu vorhanden sind-
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5. ob das Gefalle jedes Vorflutgrabeus zur Abführung der jetzt vorhandenen Wasser-
Mengen ausreicht, oder ob dasselbe schon jetzt einer Verbesserungbedarf, worauf das mangelhafte
befalle zurückzuführen ist, ob es seinen Grund hat iu der uatürlichen Beschaffenheitdes Geländes
oder in der Einwirkung des Bergbaues oder iu ourhaudeueu, die Borflut störenden Stauanlagen,

Die sämtlichenzu 1-5 genannten Feststellungensind wie bei jedem im Eutwäfserungs-
gebiet vorhandenen Vurflutgmbeu sclbstverstäudlichauch in Bezug auf den Hauptuorfluter, deu
Emscherfluß selbst, zu machen.

Nachdemunter I die tatsächlichen Verhältnisse festgestellt, die Übelstäudcnud deren Ursachen
auf Grund eingehender Prüfuug ermittelt sind, sind -«1 II diejenigen Mittel in Borschlag zu
bringen, welche die Übclstände zu beheben oder wieder gut zu machen geeignetsind.

Dabei ist davon auszugehen, daß den Projekten
^. nicht etwa die jetzt vorhandene Menge der Abwässerund ebenso
tt. nicht etwa der jetzige Znstand der Borflutgräben und des Hauptuurfluters zu

Grunde zu legen ist.
H.. Es ist vielmehr u,ä ^ davon auszugehen, daß

1. die Menge des in den Flußläufeu geführtenQuellwasscrs dieselbe bleibt, daß dagegen
2. hinsichtlich des Tagcswassers die Bebauung znnimmt nud daher in Zukunft ein größeres

Quantum der Tagcswasser au die Wasscrläufe abgegeben wird, als dies bis jetzt der Fall ist.
Während bei unbebauter Oberflächeder größere Teil der atmosphärischen Niederschlage vom Boden
aufgenommen nnd langsam als Grundwasscr an die Wasserläufc abgegebenwird, der kleinereTeil
nur oberirdisch abfließt, wird die Sache bei bebauter Oberfläche nmgckehrt, es ist daher in dem
Projekt auf Grund ausführlicher, auf wissenschaftlicherGrundlage beruhenderBercchuuugfestzustellen,
auf welches Wasscrquantum nuter der Voraussetzungzu rechnen ist, daß die jetzige Bebauung je
nach den verschiedenen örtlichen Verhältnissen sich vervielfachthaben sollte.

3. Hinsichtlich des dem Einschert«!aus fremdenFlußgebieten zugeleitetenWassers ist von
dem Geheimrat Intze für den Rnhrtalsperrenverein festgestellt, daß im Jahre 1896 aus der Ruhr
"« Gesamtquantum von 116 Millionen «wn Wasser entnommen worden ist, im Jahre 189?
biegen 136 Millionen own, es hat also in einem Jahre die Zunahme der Wasferfvrderung
20 Millionen odm betragen das sind 15 Prozent des Gescuntqnautums. Jahrelang durchgeführte
Messungen desselbenGelehrten haben ergeben,daß das in die Wupper aus den Städten Elberfeld
und Barmen ablaufende Wasserquantum rund 50 Prozent von demjenigen Quantum betragt,
Elches man in die Städte hineinpumpt. Berücksichtigtman hierbei, daß das aus der Ruhr
entnommeneWasser nicht alles dem Emschertal zugeführt, sondern teilweisein das Gebiet anderer
Äußläufe hinübergeleitetwird so ist auf Grund diefcr in dem Projekt jedoch durch anderweitig zu
beschaffende Gruudlagen nachzuprüfender Annahmen dasjenige Quautum Abwasser zu ermitteln,
welches nach etwa 50 Jahren zur Abführung gelangen wird. Dieses Quantum ist aber mindestens
auf das Doppelte des jetzigen anzunehmen.

L. Äck L ist zu berücksichtigen, daß die sämtlichenin dem Gebiet der Emschcr befindlichen
Vorflutgräbcn einschließlich des Hauptvorfluters der Störung durch den Bergbau unterliegen. In
wachem Umfange dies in den nächsten50 Jahren bei den einzelnen Vorflutern voraussichtlich
d« Fall sein wird, ist durch Rückfrage bei dem Königlichen Oberbergamt in Dortmund oder in
listiger möglichst zuverlässigerWeise festzustellen und hierauf bei dem Projekt eingehendRücksicht
^ nehmen.
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Unter Zugrundelegung der zu I gemachten tatsächlichen Feststellungenund unter Berück¬
sichtigung der zu II H. und L in den nächsten 50 Jahren voraussichtlich erwarteten bezw. zu erwartenden
Veränderungen sind die Mittel zur Behebung der erkannten Übelstände in Vorschlag zu bringen.

Als solche kommenin Betracht:
1. die Verbesserungder Borflut.
In dieser Beziehung ist hinsichtlichjedes einzelnenVorfluters vorzuschlagen,ob derselbe

in seinem jetzigen Zustand bestehen bleiben kaun oder ob derselbe
l,,) im Profil erweitert,
c») im Gefalle verändert,
o) in einen gemauerten Kanal verwandelt oder
ck) aufgegeben und durch einen anderen offenen oder gemauertenKanal ersetzt werden muß.

Es ist ferner bei jedem Vorfluter zu ermitteln, welchen Einfluß der Bergbau
schon jetzt auf ihn ausübt bezw. ausgeübt hat und wie der Einfluß des Bergbaues
sich voraussichtlichin Zukunft zeigen wird und ob

«) daher nicht schon jetzt oder für die Zukunft die Ersetzung der natürlichen Vorflut,
durch künstliche Hebung in Aussicht zu nehmen ist. Wo künstliche Hebung als
notwendig bezeichnetwird, ist auch die Art derselben (Dampf, elcktrifcher Antrieb,
Wasserkraft)unter eingehenderBegründung in Vorschlag zu bringen.

Auf Grund der bei den einzelnen Entwässerungsanlagen gemachtenVorschläge ist sodann
endlich festzustellen, ob auch in Zukunft

a) die Emscher als Hauptvorfluter zweckmäßig beizubehalten ist und, falls diese Frage
bejaht wird, ob zu diesem Zweck die in derselben vorhandenen Stauwerke zu
beseitigenund die Emscher selber zu begradigen ist oder ob

K) zweckmäßiger und billiger von einer Beseitigung der Stauwerke Abstand genommen
und das dadurch verlorene Gefalle durch Polder und sonstigekünstliche Wasser¬
hebungsanlagen ersetzt wird oder ob

c) es nicht noch zweckmäßiger und billiger ist, durch die Aulage eiues oder mehrerer
offener oder geschlossener Vorflutgräben die Gmscher zu entlasten oder ob endlich

ä) nicht ein Teil der Abwässer in den im Emschertal projektierten Schiffahrtskanal
eingeleitet werden taun.

Überhaupt ist bei Aufstellungdes gesamten Projektes und bei allen zur Verbesserungder
Vorflutverhältnisse zu machenden Vorschlägen darauf Rücksichtzu nehmen, daß nach der dein
Landtage der Monarchie gemachtenVorlage der KöniglichenStaatsregierung im Emschertal ein
den Dortmund-Emskanal mit dem Rhein verbindender Schiffahrtskanal erbaut werden soll, dessen
Erbauung durch das Projekt nicht erschwert werden darf.

2. Die Reinhaltung der öffentlichenFlußläufe.

Hinsichtlich der den Vorflutern zu übergebendenAbwässer ist davon auszugehen, daß diese
Abwasser in drei Arten zerfallen:

a) die erste und der Menge nach größte ist das Fluß- und Regenwasser, welche h>"
in einer Gruppe zusammengefaßtwerden;

d) die zweite Art wird durch die von der Industrie gelieferten Abwässer gebildet.
(Die Abwässer der Zechen, Gußstahlfabriken, Walzwerke u. s. w.) Diese Gruppe
der Abwässerrangiert der Menge nach an zweiter Stelle;
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«. die dritte Art der Abwässer wird durch das von den Kanalisationsanlagen der
Stadt- und Landgemeinden gelieferte Kanalwasser gebildet. Dieses ist aus Ab¬
wässern der verschiedensten Art zusammengesetzt, es enthält die Abwässer der Haus¬
haltungen und Wasserklosets, die Abwässerder im Gemeindebezirk zerstreuten Klein¬
industrie und kleinen Gewerbebetriebe,der Brauereien, Wäschereien; diese Art der
Abwässer ist der Menge nach die geringste.

In Bezug auf diese drei Arten Abwässer ist zu untersuchen,ob eine Reinigung derselben
überhaupt nötig ist, und wenn dies der Fall, ob diese

»,) vor der Übergabe in den Vorflutgraben stattzufinden hat oder ob
d) zum Zwecke der Reinigung zweckmäßig das gesamte Gutwässerungsgebietder Emscher

in verschiedene Entwässerungssystemeeingeteilt wird, welche das Gebiet einer oder
mehrerer Gemeinden, einen oder auch mehrere Vorflutgraben zusammenumfassen
können und für welche dann eine gemeinsameReinigungsanstalt herzustellen wäre.

Es ist endlich insbesonderezu erwägen, ob nicht
«) dnrch eine Trennung der Abwässer nach ihrer Beschaffenheitund eine getrennte

Behcmdlnng vor ihrer Übergabe an die Vorflut die Frage der Reinigung einfacher,
besser und billiger gelöst werden kann.

Wo Reinigungsanlagen vorgeschrieben werden, ist die Art derselben, ob mechanische oder
Gemische Klärung, sowie das im Ginzelfall zweckmäßig anzuwendendeSystem oder die Anlage von
Rieselfeldernin Vorschlag zu bringen. Wenn Rieselfelder für einzelne Vorfluter oder Entwässe¬
rungssysteme in Vorschlag gebrachtwerden, so sind die Rieselfelderselbst durch das Projekt aufzu-
>uchen und bestimmt zu bezeichnen,

III,
Zu III. Hinsichtlich der Ermittelung der Kosten, welche durch die Ausführung des zu II

bezeichneten Projektes entstehen, sind
1. zeichnerische Darstellungen, Lagepläne, Profile und Bauzeichnungenin derjenigenAus¬

stattung anzufertigen, welche für eine überschläglicheKostenberechnungerforderlich sind, und zwar
sowohl für die Vorflutkcmäleund deren Zubehör, insbesonderedie künstlichen Wasserhebungsanlagen,
"s auch für die Anlagen zur Reiuigung der Abwäsfer einschließlich der Nieselfelderund künstlichen
Reinigungsanlagen, der Pumpmaschinen,Kanäle und Rohrleitungen, wie auch endlich für diejenigen
Klagen, welche notwendig sind zur Trennung der Abwässer innerhalb der vorhandenen Ent¬
wässerungsanlagen(vgl. oben II. 2o).

Ferner ist
2. eine ausführliche Erläuterung, Beschreibung nnd Begründung aller Einzelheiten der

""läge mit den dazu nötigen wissenschaftlichen Nachweisungenanzufertigen und
3. eine überschlägliche Berechnung der Baukosten in zweckmäßiger, die Übersicht und Revision,

"leichternder Gruppierung und Ausstattung für alle herzustellendenTeile der Anlage beizufügen
4. eine überschlägliche Berechnungderjenigen Kosten aufzustellen,welche durch die Unter¬

haltung, den Betrieb und die Bedienung der unter II genannten Anlagenjährlich aufzuwenden sind.
IV.

Zu IV der Aufgabe ist zu versuchen, für die Verteilung der Kosten auf die einzelnen
Interessentenund Interessentengruppenbestimmte feste Grundfätze aufzustellen. Zur Durchführung
°'eses Versuches kommenneben andern im Projekt aufzusuchenden und zu erörterndenGesichtspunkten
'Agende Punkte in Betracht, die zur Entscheidung der Frage der Kostenverteilung von Erheblichkeit sind.
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1. Die Menge des Abwassers, welches von den einzelnen Interessenten oder Interessenten¬
gruppen der Vorflnt übergeben wird;

2. die Frage, ob dieses Abwasser im Einschertal erwachsen oder demselbenkünstlich aus
anderen Flnßläufen zugeleitet ist;

3. die Beschaffenheit des der Vorflut übergebenenAbwassers;
4. die Stelle an welcher die Abwasser der Vorflnt übergeben werden, ob dies an der

Quelle oder an der Mündung der Emschergeschieht.
Die Kosten setzen sich zusammen:

H. aus den jährlichen Verwaltungskostcnder Gesamtanlage,
U. aus den Hcrstellnngs- und Unterhaltungskosten der für alle Interessenten gemein¬

samen Anlagen,
(I aus den Herstellungs- und Unterhaltnngskosteu der nnr einzelnen Interessenten«

grnppen dienenden besonderenAulagen.
In dem Projekte sind ausführlicheVorschlagedarüber zu machen, nach welchen Grund¬

sätzen diese einzelnen Kosten zu verteilen sind, wobei davon auszugehen ist, daß
-r. die Herstellungskostendurch Aufwendung eines Kapitals gedeckt werden, welches mit

3 l/2 Prozent zu verzinsenund in 50 Jahren also mit "/< Prozent zu amortisieren
ist, sowie daß

!i. die Kosten für Verzinsnng, Tilgung und Unterhaltung der Gesamt- und Einzel-
llnlngen nnr von den im Emschcrtal vorhandenen Gemeinden anfgcbrachtwerden,
und daß es dieseu überlasseubleibt, dieselben ans die einzelneu Interessenten auf
Grund der bestehendenGesetze unterzuvertcilcn.

Bezüglich des weiterenVorgehens wurde grundsätzlich der Anffafsung zugestimmt,es müsse
eine Genossenschaft, bestehendaus deu gesamten Interessenten des großen Emschergebictes,gebildet
werden, welche die Aufgabe habe, das aufgestellte Projekt, nachdem es die Genehmigung der
zuständigen Staatsbehörde erfahren habe, zur Ausführung zu bringen. Man dürfe nicht, wie das
bisher ausschließlich geschehen ist, die Ausführung der einzelnen Teile des Projektes den einzelnen
Gemeinden oder Kreisen oder den einzelnen Zechen und iudustrielleu Werten überlassen, sondern
die Ausführung müsse von der Genossenschaftselbst ausgehen. Aber mich hiermit könne die
Tätigkeit der Genossenschaft noch nicht abgeschlossen sein. Die Genossenschaftmüsse vielmehr auch
die demuächstige Unterhaltung sowohl der Vorflutcmlageu, als auch der Abwasserreinigungsanlagen
selbst übernehmen. Ein wesenllicher Teil der bisher beklagtenÜbclstände kommedaher, daß del
Unterhaltung der bestehenden Reiniguugs- und Vorflutanlagen nicht die ausreichende Sorgst
zugewendet wäre, weil die dadurch entstehenden Kosten den einzelneuzu erdrücken scheinen. Deshalb
müsse nicht nur die Erbauung, sondern auch die Unterhaltung eine gemeinschaftlichesein uud bleibe».
Die Kosten, sowohl der Erbauung als auch der Unterhaltnng, seien nach ganz bestimmten, in de>»
Projekt bereits festzulegenden Grundsätzen ans die einzelnen Interessenten zu verteilen, nach Maßgabe
ihres Verschuldens,nach Maßgabe der ihnen erwachsenden Vorteile, und diese Grundsätze, dieser
Verteilungsmaßstab, seien in regelmäßig wiederkehrendenZeitperioden zu revidieren. Gegen dtt
Festsetzuugder Kosten durch den Gcnossenschaftsuurstandim einzelnen Falle seien den Genosse»
bestimmte, im Statut festzustellende Rechtsmittel zu gewähren.

Feiner wurde in dieser Versammlung erwogen, ob es möglich seiu würde, das SclM
fcchrtsinteresse, welches für den Vezirl ebenfalls von großer Bedeutung ist, mit dem vorliegende»
Projekt und dem Vorflutinteressezu verbinden bczw. ob es angängig sei, den zu erbauendenHanpt-
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Vorfluter gleichzeitig als Schiffahrtskaual zu benutzen. Die eingehenden Beratungen ergaben, daß
b'ese Möglichkeit zwar nicht ausgeschlossenist, daß aber andererseits nach der übereinstimmenden
Meinung der hervorragendstenSachverständigen die wichtigsten Gründe dagegen sprechen, so daß
beschlossen wurde, von einer Verbindung beider Projekte Abstand zu nehmen und es bei der
Bestimmungdes Programms zu belassen, wonach bei der Aufstellungdes Entwässerungsprojektes
darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß dasselbe den zu erbauenden Schiffahrtskanal weder erschwert
noch unmöglichmacht.

Auf Grund dieses durch die Verhandlungen der Kommission und des Sachverständigen-
Ausschusses ergänzten Programms beschloß der Vorstand, nunmehr mit den Projektierungsarbeiten
"«zugehen.

Nach längeren Verhandlungen wnrde hierfür der WasserbauinspektorMiddeldorf, bisher
beschäftigt als Hülfsarbeiter im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, gewonnen und mit der
Aufstellungdes Projektes beauftragt. Derselbe hat in Essen ein Baubüreau errichtet und am
1- Juli 1901 mit der Arbeit begonnen. Der vorläufige Entwurf wird am 1. Juli 1903, also
nach zweijährigerArbeit, soweit vollendet sein, daß er der Königl. Staatsrcgierung zur Prüfung
vorgelegt werden kann. Wahrend der Bearbeitung ist der Vorstand der Kommission dauernd
gehört worden und es hat sich das Unternehmen auch der Unterstützungder beiden Herren Ober-
Präsidenten von Rheinland und Westfalen sowie der Herren Rcgierungs-Prästdenten zu Arnsberg,
Düsseldorf uud Münster und des KöniglichenOberbergamts zu Dortmund zu erfreuen gehabt,
wofür den Staatsbehörden der Dank auszusprechennicht unterlassen werden darf.

Um die Vorflutverhllltnisseim Emschcrgebiet gründlich zu verbessern,ist im Entwurf
1. eine Begradigung des stark gewundenen Flußlaufes,
2. eine Beseitigung der Stauwerke und sodann
3. eine Vertiefung der Sohle um rund 3 in

vorgesehen.
Der Entwurf will dadurch einen schnelleren Abfluß des Niedrigwassers,sodann aber auch

"ne gefahrlose Abführung der höchsten Hochfluten erreichen; er will ferner das nötige Gefalle
gewinnenfür die zahlreich geplanten Kanalisationen mit den teils von den Gemeinden, teils von
d« Genossenschaft auszuführendenKläranlagen; endlich soll eine Senkung des Grundwasserstandes
M den Niederungen herbeigeführtwerden, da der bisherige Gmndwcisserstandfür die dichtbebautcn
legenden von gcsuudheitlicheuGefahreu ist. Die Seukuug des Gruudwasserstandes wird aber
außerdemerhebliche wirtschaftliche Vorteile, insbesondere für die im Industriebezirk bevorstehenden
zahlreichen Bahnhofsumbauten ergeben. Durch den Entwurf ist weiter zweifellosfestgestellt, daß
all die oben angegebenenVorteile nach der Ausführung für die nächsten 25 Jahre vollständig
vorhandensein werden. Bei weiter eintretendenBodensenkungen wird dann eine im Entwurf ferner
vorgeseheneund mit geringen Kosten auszuführende abermalige Vertiefung der Emschersohle um
^'lere zwei Meter nötig werden. Hierdurch wird eine Sicherung der Vorflut für nochmals
^ Jahre geschaffen,so daß das Projekt für eine Gesamtdauer von 50 Jahren berechnet ist.
Soviel über das Projekt und seine Feststellungen.

Es ergibt sich aus dem Gesagten, daß die Ausführung des Entwurfes beiden Provinzen,
wwohl Rheinland wie Westfalen, gleichmäßigzum Vorteil gereicht.
, In dem oberen westfälifchenGebiete ist zur Zeit der Wasserabfluß in der Emscher
>°lbst, wie auch besonders in den Nebenbächen, ein recht ungünstiger geworden. Dies wird in
Mlunst gebessert.

21
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In Rheinland ist ebenso, wie in den unmittelbar angrenzendeilwestfälischen Distrikten
allerdings bereits früher versucht worden, dmch beschrankte Maßnahmen eine Regelung der Vorflut
herbeizuführen. Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß hierdurch eine gewisse Besserung herbei¬
geführt wurde, so konnte diese doch nicht, wie auch zu erwarten war, von längerer Dauer sein;
auch hier ist die Vorflut mangelhaft und unvollkommen. Es empfiehlt sich daher mit einer einheit¬
lichen Regelung sowohl auf den westfälischen, wie auf deu rheinischen Gebietsteilen vorzugehen.

Wollte man die Regelung der Gmscher auf der rheinischen Strecke unterlassen, eine Ver¬
tiefung derselben um 3 m lediglich in den westfälischenGebietsteilen bis zur Proviuzgrenze
vornehmen, so kann dieses ohne Änderung der Flußsohle bei ihrem weiteren Laufe in der Nhein-
provinz geschehen; die Emscherwässerwürden dann von der Grenze der Rhciuprovinz mit dem
bisherigen Gefalle von 1: 7000 nach dem Oberhäuser Stau abfließen können. Die im Rhein¬
land gelegenen zahlreichenPoldercmlagen mit ihren ungesundenZuständen, die sich bei starken
Niederschlägennoch erheblich verschlechtern, erhielten dann keine natürliche Vorflut, und es würden
die KllNlllisationscmlagender anliegenden Gemeinden mit der von der Rcgiernng geforderten
gründlichenKlärung der Abwässer nur bei deu hochgelegenen Gemeinden ausführbar sein. Noch
schlimmer würden die Verhältnisse bei weiterem Kohlenabban in der Rheinprovinz werden,
insbesonderedurch Bergbau und die dadurch herbeigeführtenBodensenkungender Zechen „Deutscher
Kaiser" und „Neumühl". Die Poldemnlagen müßten immer größer werden und schließlich auch
die stark bebauten Gebiete der Nebenbächeumfassen, sodaß bei großen Niederschlagendie Hebung
der ungeheuren Wassermengenunerschwingliche Kosten verursachenwürden. Eine stete Gefahr für
das angrenzende Gelände bilden schon jetzt die zwischender Boye- nnd Berne-Münduug bclcgcnen,
bis zu 5 in hohen Deiche, welche aus minderwertigemMaterial hergestellt, einer Hochflut kaum
Stand halten weiden. Bei eintretenden Senkungen müßte man diese Dämme noch wesentlich
verstärkenund bis zu 8 iu über Gelände erhöhen. Diese Übelstände werden beseitigt, wenn die
Vertiefung der Emscher auch auf rheinischem Gebiete stattfindet. Noch ungünstiger würden sich
endlich die Verhältnisse an der Mündung der Emscher gestalten, wenn man sich auf die Regulierung
der westfälischen Strecke beschränkenwollte. Die hierbei belegenen Gemeinden müssen bei den
bestimmt eintretendenSenkungen von 4 m schon in kürzester Zeit gegen das Nheinwasscr geschützt
werden, da das ganze Gelände infolge des weiteren Abbaues der Zechen „Deutscher Kaiser" und
„Neumühl" unter das Mittelwasser des Rheines sinken wird nnd daher eingepoldert werden mnß>

Der Untergrund für die au« diese Weise entstehenden12 Km langen Flügeldcichebesteht
aus grobem Kies, so daß bei hohem Wasserdruck ein gefährliches Durchströmen zu den tiefer
gelegenenGeländen stattfinden wird, wenn man das Emscherbettnicht durch eine sehr kostspielige
Lehmschicht abdichtet. Die stärkste Senkung im ganzen Emscherlaufendlich wird nach den Angabe"
des königlichen Oberbergamtes zu Dortmund gerade auf den: ebenen rheinischen Teile und der
unmittelbar an Rheinland angrenzenden westfälischen Strecke der Emfcher stattfinden und zwar in
den Grubenfeldernder Zechen „Nordstern", „Mathias Stinnes" und „Neu-Essen". Hier sind 'N
den nächsten Jahren Senkungen bis zu 7,5 m zu erwarten, sodaß die Regulierung der Emsch"
und die Vertiefung ihrer Sohle gerade für den rheinischen Teil dringend geboten ist. Im anderen
Falle würde diese Senkung die Herstellung von durchschnittlich 4 m hohen Deichen, die stellen¬
weise bis zu 7,5 m anwachsen, erfordern. Es kann aber keine Rede davon sein, den rheinische«
Tell von der Regulierung auszuschließen, sich damit zu trösten, daß im Rheinland, was zugegeben
werden muh, bereits manches geschehen ist, und den Westfalen zu überlassen, ihrerseits die Mg«-
lierungsarbeiten auf der westfälischen Seite auf alleinige Kosten auszuführen. Dem widersprecht
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direkt die rheinischen Interessen, Aber auch die alleinige Ausführung des rheinischen Teiles, ohne
bcn westfälischen, würde die vorhandenenSchwierigkeitennicht beseitigen. Hierdurchwürde Westfalen
unbefriedigtbleiben.

Es ist nicht nötig, dem rheinischenProvinziallandtage gegenüber die Vorteile aus¬
einanderzusetzen, welche speziell die Provinz Westfalen durch die Ausführung des Projektes haben
würde. Erwähnt muß aber werdeu, daß allerdings durch die alleinige Regulierung des oberen
Teiles der Ginscher das westfälische Gebiet die Möglichkeiterhalten würde, nach Ablauf der ersten
25 Jahre eine Vertiefung des Emscherbcttesum 2 m ohne Sohlenänderung der unteren Strecke
vorzunehmen. Immerhin ist Westfalen an der gemeinschaftlichen und gleichzeitigen Ausführung
bes Projektes lebhaft interessiert. Hierdurch ist festgestelltund durch den bearbeiteten Bauentwurf
unwiderleglich erwiesen,daß

1. die einheitliche Regulierung sowohl in der Nheinprovinz, wie in der Provinz Westfalen
nach Maßgabe des Projektes möglich nnd dringend notwendig ist und daß durch die
Ausführung des Projektes für beide Provinzen bezw. die in ihnen belegenenGebiets¬
teile erhebliche Vorteile erzielt weiden. Ebenso ist erwiesen,

2. daß es geraten ist, sowohl die Neguliernng der Emschcr auf Grund des Projektes,
als auch die Regulierung der Nebcnbäche und die Herstellung der Abwasserreinigungs¬
anlagen nicht durch die einzelneuProvinzen, auch nicht, wie es bisher geschehen ist,
durch die einzelnen Interessenten vornehmen zn lassen, sondern einheitlich dnrch eine
zn diesem Zweck zu bildende Genossenschaft.

Bei der weitereu Erwägung, aus welchenMitgliedern die Genossenschaftzu bilden sei,
"g zunächst der Gedanke nahe:

»,) die Provinzilllverbäude selbst zu veranlassen, die Genossenschaft zu bilden, die Regu¬
lierungsarbeiten uuter dem Vorbehalt der Unterverteilungauf die Kreise mit Provinzial-
mitteln zur Ausführung zn bringen. Allein mit Rücksichtdarauf, daß die eigentlich
interessiertenGemeinden zwar ein sehr bedeutendesund besonders steuerkräftiges Gebiet
sowohl iu der Rheinprovinz wie in der Provinz Westfalen umfassen,daß sie aber doch
im Verhältnis zum Umfang der Provinzen räumlich nur kleine Gebietsteile bilden
und daß die Prouinzialvcrbände selbst nur ein geringes Interesse an der Ausführung
der Arbeiten haben, glaubte man von diesem Wege abgehen zu sollen.

b) Der zweite Weg war der, die Interessenten selbst, also die Bergwerke,die Hüttenwerke,
die mit KcmlllisationsanlagcnversehenenGemeinden, wie dies unter anderem in dem
Wassergenossenschaftsgesetzevom 1. April 1879 geschehen ist, zu Genossen zu machen
und ihnen die Ausführung der Arbeit zn übertragen. Die Zahl der Genossen würde
indessendadurch eiue zu große gewescu sein. Wie bereits erwähnt, befinden sich im
Emschergebiet 150 Betriebsanlagen mit 200 Schächten, ungefähr 100 größere industrielle
Anlagen und 130 Gemeinden; die Zahl der Genossen würde also nach genauer
Schätzung etwa 400 betragen. Eine so große Genossenschaftwürde nur mit nicht
unerheblichen Schwierigkeitengeleitet werden können, es würde schwer sein, die Genossen¬
schaftsversammlungbei den ihr notwendig zu übertragenden Geschäftenzu einheitlichen
Beschlüssen zu veranlassen, was im Interesse der Sache dringend zu wünschen ist.

«. Die Kommission,welche die Vorarbeiten übernommen hat, hat sich daher entschlossen,
vorzuschlagen,die in dem Einschergebiet belegenenStadt- und Landkreisezu Trägern

si*
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des Unternehmens zu machen und aus ihnen die Genossenschaft zu bilden. Allerdings
haben die Landkreisean sich kein direktes Interesse, da sie weder Schädigungen im
Emschergebiet verursachen,noch auch als Kommunalverbandvon der Regulierung Vorteil
haben. Es kann ihnen daher, wenn sie auch Genossen sind, die Übernahme einer
Genossenschaftslllst nicht zugemutetwerden. Es ist deshalb vorgesehen,daß die Lasten
nicht von den Genossen selbst, von den Stadt- und Land^eisen, sondern von den
Interessenten direkt getragen werden sollen; die Stadt- und Landkreisesind daher
gewissermaßenlediglich die Repräsentanten der Genossen, welche die Aufgabe haben,
an Stelle der Genossendie Deputierten zur Genossenschaftsversammlung nach bestimmten,
im Gesetze vorgesehenen Grundsätzenzu wählen. Auf diese Weise wird erreicht, daß die
Genossenschaftsversammlungeinerseits nicht zu groß wird und daß sie anderseits eine
möglichst sachgemäßeund unparteiische, alle Interessenten in gleicher Weise berück¬
sichtigende Zusammensetzungerhält.

Nachdemman sich so über den eigentlichenTräger der Genossenschaft geeinigt hatte, war
die Frage zu entscheiden, in welcherWeise weiter mit der Bildung der Genossenschaftvorzugehen
wäre, ob im Wege der freiwilligen Vereinbarung oder im Wege des gesetzlichenZwanges. Es
erschien zwar nicht ausgeschlossen,die Stadt- und Landkreise wenigstens in ihrer Majorität zur
freiwilligenBildung der Genossenschaftzu bestimmen. Allein selbst wenn dies gelungen wäre,
würde es ohne eine besonderegesetzgeberische Maßnahme doch nicht möglich gewesen sein, die Stadt-
und Landkreisezu ermächtigen,die ihnen als Genossen entstandenen Kosten von den Einzelinter¬
essenten wieder einzuziehen.Da nun aus diesem Grunde doch der Weg der Gesetzgebung beschritten
werden mußte, erschien es richtiger, in dem Gesetzentwurf von vornherein zum Ausdruckzu bringen,
daß die im Emscherbezirk belegenen Stadt- und Landkreise zu einer Genossenschaft durch das Gesetz
vereinigt werden sollen.

Was die weiteren, in das Gesetz aufzunehmendenVorschriften betrifft, so ist bestimmt,
daß die Genossenschaft ein Statut erlasse» muß; es ist vorgeschrieben,welche Vorschriften in das
Statut aufgenommenwerden müssen, wie die Genossenschaftsversammlunggebildet wird, wie die
Genossenschaftslasten gedeckt werden sollen, und daß zu diesem Zweck ein Kataster aufgestellt werden
muß, in dem sämtliche Interessenten aufzuführen uud zu den Genossenschaftslastenzu veranlage«
sind. Es sind weiter Rechtsgarantieen in dem Gesetzentwurfvorgesehen,um eine unrichtige Vel'
anlagung der Interessenten möglichst zu verhindern. Maßgebend für die Heranziehung zu den
Genossenschaftslastensoll sein, einmal die von den Interessenten im Emschergebietverursacht
Schädigung und anderseits die ihnen durch die Ausführung des Projektes erwachsenden mittelbaren
und unmittelbaren Vorteile. Die Entscheidungüber die Veranlagung soll erfolgen in erster Instanz
durch den Genossenschaftsvorstand, nachdem das Kataster zu jedermanns Einsicht offen gelegt, übel
die Einsprüche im geordneten Verfahren entschieden und eine Festsetzung durch die Staatsaufsicht^
behördenbewirkt ist. In zweiter Instanz soll eine Berufungskommissionentscheidenund zwar M
sowohl den Einzelinteressenten,wie den Genossen das Rechtsmittel der Berufung gegeben, durch
dessen Ergreifung sie in die Lage kommen,etwaige ungerechteVeranlagungen zu korrigieren. ^
die möglichstunparteiische Zusammensetzungder Berufungskommissionist besondererWert gelegt-
Die Genossenschaft soll endlich der Aufsicht des Staates unterworfen werden und es ist weit"
bestimmt, daß für den Fall, daß gültige Beschlüssedurch die Genossenschaftsversammlung«ich
zustande kommen, diese durch Anordnungen und Entscheidungen der Staatsbehörden ergänzt
werden können.
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Im einzelnen bestimmt zunächst der
8 1

des Gesetzes, daß zum Zweck der Regelung der Vorflut nach Maßgabe eines emheitl,chenPr°iektes
und zum Zwecke der Abwasserreinigungim Emschergebiet, sowie zum Zweck der UnterhMung ^
des Betriebes der ausgeführtenAnlagen eine Genossenschaft gegründet werden soll, deren Mitglieder
(Genossen)alle ganz oder teilweise im Gntwässerungsgebietder Emscher und chrer Nebenläufe
belegenen Stadt- und Landkreise sind. ,^«.«5,«

Es wird weiter bestimmt, daß das Projekt, sowie später erforderlich ode zwecks
erscheinendeÄnderungen nnd Ergänzungen der Genehmigung der zuständigenMmster unterliegen

In diesem Paragraphen ist also entgegen dem bisherigen Vorgehen auf dem Gebi te de
Gesetzgebung festgestellt, daß eine Zwangsgenossenschaftgebildet wird und zwar
nm gegen die Minorität, nachdem die Bildung einer Genossenschaft durch die MaMat beschloss n
ist, sondern mit direktem Zwange auch gegen die Majorität, Es ist nicht zu verkemien,daß m
derartiges Vorgehen nur wenig Vorgänge in der Gesetzgebungfindet, "dessen 'st unter anderem
bereits im Deich esetze bestimmt, daß bei gemeiner Gefahr auch Deichgenossenschaften zw»ngwee
dmch Anordnung der Staatsbehörden gegen den abweichenden Beschlußder Mawr.tat der interes¬
sierten Grundstücksbesitzergebildet werden können, und es unterliegt keinem Zweifel, daß m
Erliegenden Falle das Vorhandensein einer gemeinen Gefahr sowohl m Beziehung auf die
durch den Emscherlanf herbeigeführtenÜberschwemmungen,als auch in Bezug auf d,e durch o»e

Äscher herbeigeführtenhygienischen Nachteileals vorhanden anerkannt werden muß und daß dah
die Vorschriftdes Deich esetzes hier nachgebildet werden kann. Die Kommissionwar daher der
Meinung, daß es keinem Bedenkenunterliegen werde, im vorliegendenFalle eme Zwangsgenossen¬
schaft gesetzlich zu etablieren. Im

8 2

sind die Rechte und Pflichten der Genossenschaft mit wenigen Worten auseinandergesetzt und zwar
«n Anschluß an die Vorschriftendes Wassergenossenschaftsgesetzesvom 1. April 1879. Im

s 3

? vorgeschrieben, welche Bestimmungen in das Statut aufgenommen werden müssen. Man hat
s'ch i" dieser Be iehun ebenfalls tunlichst an die Vorschriftendes W"ssergeu°ss^ v°rn
l- April 1879 angeschlossen Eine Vorschriftdarüber, daß ein Teil der Mitglieder sowohl des

auch dem rheinisches
?" dem westfälischen Gebiete angehören müsse, hat im Gesetz leme Achiahme »e undeu well zu
Z"t die Inter ssen gegen einander nicht abgewogen werden können, da noch leme EmMtzung
'"liegt. Eine'olche Bestimmung kann aber, wie hier ^drückt ch be^
'""ehrt werden um eine Majorisierung der Oberlieger (Westfalen) durch die Unterlieger (Rhem-
l"nd) oder umgekehrtzu verhindern. Die Bestimmung wird in das Statut aiifzunehmensem und
»iebt die Vorschrift,daß das Statut Allerhöchst bestätigt werden Mich, die ausreichendeGarantie,
°«ß diesem in der Billigkeit liegenden Verlangen entsprochen wird. Im

'st vorgeschrieben,daß die Genossenschaftsverfammlunggewählt werden soll, durch die geordneten
Vertreter der Stadt- und Landkreise, daß die Wahl aber auf solche Personen zu richten ist, welche
°« der Ausführung der genossenschaftlichenAnlagen ein Interefse haben, und zwar nach Maßgabe
duses Interesses sodaß also einmal der Bergbau, andererseitsdie industriellenAnlagen und endlich
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die Gemeindengleichmäßig, und zwar nach Maßgabe der Hühe der von ihnen zu den Genossenschafts-
lasten zu zahlenden Beiträge bei der Wahl durch die Kreis» und Stadtverordnetenversammlung
zu berücksichtigensind.

Es ist hier weiter vorgesehen,daß für den Fall, daß ein Kreistag oder eine Stadt¬
verordnetenversammlungdie Wahlen nicht ordnungsmäßigvornimmt, eine Ernennung der Deputierten
durch die Aufsichtsbehörde erfolgen kann.

Es ist bereits erwähnt, daß diese Vorschriftenauf gewisse Bedenken stoßen, allein es ist
andererseits nicht zu verkennen,daß nur dann, wenn auch die geordnetenKreisvertrctungen für die
Sache eintreten, ein Erfolg zu erwarten ist, uud daß man auf diese Weise das Interesse der Kreise
für die Sache am besten zu gewinnen in der Lage ist. Im

8 5
ist vorgeschrieben,daß die durch die ordentlichen Einnahmen nicht gedecktenAusgaben eine
Genossenschaftslast bilden, die durch Beiträge zu decken ist.

In welcher Weise die Beiträge festzustellen und einzuziehen sind, bestimmendie
ss 6-9

einschließlich.Im § 6 ist zunächst vorgeschrieben,daß ein Kataster aufzustellen ist und daß in
dieses Kataster alle diejenigenPersonen aufzunehmensind, welche zn den Interessenten zu rechnen
sind. Es sind dies einmal

1. die Bergwerke,
2. andere gewerblicheUnternehmen,Besitzer von Eisenbahnenund sonstigen Anlagen und
3. die Gemeinden.

Da aber die Zahl der anderweiten industriellen Anlagen im Gmschergebiet eine außer¬
ordentlich große ist und es nicht geraten erscheint, sämtliche gewerbliche Anlagen, auch kleinere,nur
handwerksmäßig betriebene, in das Kataster aufzunehmenund so die Zahl der Interessenten bis
in das Ungemessenezu steigern, ist vorgesehen,daß nur diejenigen gewerblichenAnlagen lc. in
das Kataster selbst aufgenommen werden sollen, welche zu einem durch das Statut festzusetzenden
Mindestbeiträge veranlagt werden können. Dadurch wird die Zahl der iu das Kataster auf¬
zunehmenden direkten Interessenten erheblich beschränkt, ohne daß dadurch die Kasse der Genossenschaft
Schaden erleidet, da die Vorteile, welche den nicht in das Kataster aufgenommenenInteressenten
erwachsen, bei der Veranlagung der Gemeinden, in deren Bezirk sie gelegen sind, berücksichtigt
werden sollen. Bestimmungendarüber zu treffen, wie es zu halten ist, wenn eine dieser industriellen
Anlagen sich über den Bezirk mehrerer Gemeinden erstreckt, hat der Gesetzentwurfunterlassen, da
es sich nur um kleinere Unternehmungenhandelt, bei denen sich dieser Fall kaum jemals ereignen
dürfte, evtl. kann der Veranlagende sich auch ohne solche Bestimmungenhelfen.

Die Festsetzungdes Mindestbeitrages ist dem Statut überlassm. Man wird zunächst
fehlgreifenund infolge der Erfahrung zu Änderungen übergehenmüssen,die leichter durch Statuten¬
änderungen als durch Änderung der Gesetzgebung erreichtwerden können.

Die Veranlagung selbst soll in erster Instanz durch den Genossenschaftsvorstanderfolgen.
Nicht leicht ist die Frage zu entscheiden, nach welchenGrundsätzen die Veranlagung zu

erfolgen hat. Nach der einstimmigen Meinung der Kommission empfiehlt es sich nicht, diese
Grundsätzein dem Gesetze ganz detailliert auseinanderzusetzen, sondern sich mit allgemeinenRegeln
zu begnügen, um das Weitere der Erfahrung und nötigenfalls statutarischer Regelung zu überlassen.
Im allgemeinengibt bereits das Bcmprogramm, welches oben im Wortlaut mitgeteilt ist, hierfür
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Anhaltspunktc(vergleiche oben Seite 159, unter IV). Indessen sind auch diese Anhaltspunkte nur
allgemeine große Gesichtspunkteund erst die Erfahrung wird lehren, nach welchenGrundsätzen
man hier zu verfahren hat. Es ist daher in dem Gesetze vorgeschrieben, daß das Statut die
näheren Bestimmungen über die Grundsätze für die Veranlagung aufzustellenhat. Das Gesetz
selbst aber hat sich darauf beschränkt,nur zwei wesentliche Gesichtspunkte anzugeben. Die Ver-
anlllgung soll erfolgen: ^. ^

1. nach den durch den Veranlagten im Emschergebiet herbeigeführtenSchädigungen und
2. nach den durch die Ausführung, die Unterhaltung und den Betrieb der genossenschaft¬

lichen Anlagen zu erwartenden mittelbaren und unmittelbaren Vorteilen.
Die herbeigeführte Schädigung einerseits und der zu erwartende Vorteil andererseits

sind die maßgebendenKriterien. .
Die Schädigungen können bestehen einmal in den durch den Bergbau herbeigeführten

Bodensenkungen,andererseits in den insbesondere durch die Gemeinden herbeigeführten Fluß-
Verunreinigungen,sodann aber auch durch die anderweitigeVorflutstörungen, welche im Emscher«
gebiet, insbesondere durch die zahlreichen, seitens der privaten und Staatseisenbahnverwaltungen
erbauten Eisenbahndämmeveranlaßt werden.

Die Vorteile werden im wesentlichenbestehen einmal in der Verbesserungder Vorflut
und in der somit den Bergwerken, den industriellen Anlagen :c. und den Gemeinden geschaffenen
Möglichkeiteincr Abführung ihrer Abwässer. Hierbei ist bereits in dem Bauprogramme darauf
hingewiesen,daß es auch darauf ankommt, an welcher Stelle die Abwässerder Vorflut übergeben
werden, ob dies an der Quelle oder an der Mündung geschieht, und es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß hierbei auch diejenigenAufwendungenzu berücksichtigen sind, welche em Teil der
Interessenten - namentlich der rheinischen Interessenten - bisher schon für die Regelung der
B°rflut gemacht haben, wenigstens in so weit, als sie dem neuen Projekte zu gute kommen und bei
Ausführung der letzteren Kostenersparnisseermöglichen. Sodann aber werden die Vorteile zu
erblicken sein in der Reinigung der Abwässer,welche künftig im wesentlichen durch die Genossenschaft
s^bst zu bewirken sein wird und endlich in sonstigenVorteilen, welche insbesonderedurch die
Senkung des Giundwllsserstandcsherbeigeführtwerden und die dadurch die Ausführungverschiedener
Bauten, insbesonderevon Bahnhofsanlagen möglich machen und erleichtern.

Der Genossenschaftsuorstandwird auf Grund der gemachten Erfahrungen bald m der
^°ge sein, eine ordnungsmäßige Veranlagung zu bewirken. , ,. «, .

Um aber allen Interessenten Gelegenheit zu geben, sich über die erfolgte Veranlagung
°uszusprechen,ist im 3 7 eine Offenlegung des Katasters vorgeschrieben mt der Maßgabe, daß
^er Interessent gegen die erfolgte Veranlagung, nicht bloß seine eigene, sondern auch gegen die
Veranlagung der übrigen Interessenten Einspruch erheben kann. Über diese Einwendungen soll
«" durch den Genossenschaftsvorstandentschieden werden, der letztere muß aber seme Enscheidung
N"t Gründen versehe,! und den Einsprechendenmitteilen. Auch hier eine Entscheidung der
Berufungskommissionzuzulassen, empfiehlt sich nicht, da dadurch die Feststellung des Katasters
allzusehr erschwert werden würde Endlich soll das Kataster, nachdemdie Einwendungen entschieden
und das Kataster eventuell berichtigt ist, von seiten der Staatsaufsichtsbehördegeprüft und festgestellt
"erden. Selbstverständlichkann sich die Prüfung der Staatsaufsichtsbehördennur darauf beziehen,
°b die in dem Gesetze und in dem Statute gegebenen Formvorschriftenüber die Aufstellung des
Katasters befolgt sind Soweit dies nicht der Fall ist, wird die Aufsichtsbehörde Ergänzungen
und eine abermalige Revision des Katasters vorzuschreiben haben. Insoweit dies der Fall ist, setzt
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sie das Kataster fest und das letztere wird nunmehr den Genossen, den Stadt- und Landkreisen
zugestellt, damit nach

8 10
die Stadt- und Landkreiseden einzelnen Interessenten die auf sie veranlagten Beiträge schriftlich
mitteilen und deren Einziehung veranlassenkönnen. Damit aber nicht für etwaige Ausfälle der
Genosseselbst haftbar ist, ist im

vorgeschrieben, daß Ausfälle, die bei der Einziehung der Beiträge entstehen oder durch erfolgreiche
Einlegung von Rechtsmittelnherbeigeführt werden, nicht der Genosseselbst aufzubringen hat, sondern
daß diese der nächstenIahresrechnung vorzutragen sind. Im

s 12
ist weiter vorgeschrieben, daß die Beitreibung der veranlagten Beiträge im Wege des Verwaltungs«
zwangsverfahrens erfolgen kann und daß diese Beitreibung nicht nur gegen die Interessenten selbst,
sondern auch gegen Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte,vorbehaltlich ihres Regresses gegen
die eigentlichVerpflichtetengerichtet werden könne. Im

s 13
ist den Gemeinden die Befugnis eingeräumt, die auf sie veranlagten Beiträge cmf Grund der
Bestimmungender §§ 9. und 20 des Kommunalabgabengesetzesvom 14. Juli 1893, sei es im
Wege der Beitragserhebung, sei es im Wege der Vorbelastung, wieder einzuziehen. Eine solche
Vorschriftwar notwendig, um nicht diejenigen Interessenten freizulassen,welche nicht in das Kataster
aufgenommensind, weil sie nicht zu dem in dem Statute vorgeschriebenen Mindestbeiträge veranlagt
werden konnten. Dagegen soll eine Vorbelastung der in das Kataster selbst aufgenommenen
Bergwerkeund industriellenAnlagen seitens der Gemeinden nicht mehr erfolgen können und ebenso
nicht eine Heranziehung dieser Interessenten zu Beiträgen auf Grund des Kommunalabgabengesetzes,
um eine doppelte Belastung dieser Personen zu verhindern. Im

s 14
ist sodann vorgeschrieben,daß gegen die Veranlagung durch den Genossenschaftsvorstandjedem
Interessenten das Rechtsmittel der Berufung zusteht. Im

s 15
ist die Zusammensetzung der Berufungskommissiongeordnet. Hier ist, wie bereits erwähnt, besonderes
Augenmerkdarauf gerichtet,daß die Zusammensetzungder Kommisston eine möglichst unparteiische
und sachverständige Entscheidunggarantiere. Aus diesem Grunde bestimmt der Entwurf, daß der
Vorsitzende und zwei Mitglieder von der Aufsichtsbehörde zu ernennen sind, und daß bei der Wahl
durch die Genossenschaftsversammlungtunlichst alle Interessenten berücksichtigt werden müssen. In
dem Statute wird noch besonders vorzuschreibensein, daß auch die beiden Provinzen in aus¬
reichender Weise vertreten sind, eine Vorschrift, die das Statut auch hinsichtlich des zu bildenden
Genossenschllftsvorstandes, wie oben bereits begründet ist, enthalten muß. Schon im Gesetz eine
Vorschrift aufzunehmen,daß sowohl in dem Genossenschaftsvorstand, als in der Berufungskommission
die Provinzen Rheinland und Westfalen nach einem von vornherein festzulegendenVerhältnisse
vertreten sein müssen, empfiehltsich nicht. Es fehlt dafür zur Zeit der nötige Maßstab, sodann
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß sich im Laufe der Zeit die Verhältnisseverschieben werden
und daß vielleicht augenblicklich Westfalen starker interessiert ist an der Regulierung, wie das
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Rheinland, daß aber in spateren Jahren die Verhältnissesich umdrehen können, und daß es daher
wünschenswert werden kann, diese Bestimmung zu andern und diese Änderung möglich zu machen
auf dem leichteren Wege der Statutenänderung, als auf dem schwerfälligeren Wege der Abänderung
der Gesetzgebung. Im

8 16
sind über die Sitzungen der VerufungskummissionVorschriftenerlassen und es ist hier dem Herrn
Minister des Innern die Befugnis eingeräumt, das Verfahren vor der Veiusungskommissiondurch
"n von ihm zu erlassendesReglement zu ordnen. In diesem Reglement wird dafür Vorsorge zu
treffen sein, daß der Genossenschaftsuorstanddie Verpflichtung erhält, jede von ihm erforderte
Auskunft zu erteilen, insbesondere seine Karten und Pläne der Berufungskommissiou vorzulegen. Im

8 1?
'st vorgeschrieben,daß die Entscheidungender Berufungskommissionendgültige sein sollen, daß
dieselbe aber befugt sein soll, vor der Entscheidungmit den Interessenten schriftlich oder mündlich
^ verhandeln und daß auch über die Tragung der durch die Berufung entstehendenKosten in
dem Endurteil der BerufungskommissionEntscheidungzu treffen ist. Im

8 18
endlich ist festgestellt,daß denjenigen Interessenten, welche seitens der Gemeinden auf Grund des
Kommunalllbgabengesetzes vom 14. Juli 1893 zu Beiträgen oder Vorausbclastungen herangezogen
werden, die gegen Kommunalabgnbcn gegebenen Rechtsmittel zustehen sollen. Eine solche Vorschrift
war geboten,da andernfalls eine Abänderung des Kommunalabgabengesetzes notwendig sein würde,
dle tunlichstvermieden werden mußte. Es wird auf diese Weise aber auch erreicht, daß die bei
der Veranlagung seitens des Gmossenschaftsoorstcmdesund der Berufungskommissionbefolgten
Grundsätze einer Nachprüfung durch die Bezirksausschüsse und das Oberverwaltungsgerichtunter¬
worfen werden. Wenn durch diese Entscheidungender Bezirksausschüsse und des Oberverwaltungs-
3«ichts auch im einzelnen die Veranlagung der übrigen Interessenten nicht geändert werden kann,
° wird doch der Genossenschaftsvorstandsowohl, wie die Berufungskommissiondurch die Ent¬

scheidungender Bezirksausschüsse und des OberuerwaltungsgerichtswertvolleGesichtspunkteerhalten,
"ach denen sie in künftigen Fällen bei Neuveranlagungen ihre Beschlüsseeinrichtenkönnen. Im

§ 19

'st vorgeschrieben, daß die Zahlungspflicht und die Beitreibung der Beiträge durch einen Antrag
°uf Berufung nicht aufgehobenwerden. Im

8 20

'st bestimmt, daß die Kosten von der Genossenschaftals eine Genossenschaftslastzu tragen sind,
°°ß aber diejenigenInteressenten, welche Rechtsmittel einlegen, die hierdurch entstandenen Bar-
"Uslagen der Genossenschaft zu erstatten haben und daß auch diese Barcmslagen im Wege des

wvaltungszwcmgsverfahrenseingezogen werden können. Die

§8 21—23
regeln die Frage der Staatsaufsicht. Dieselbe wird naturgemäß einem der Herren Ober-Präsidenten
°" Provinzen Rheinland oder Westfalen übertragen und dürfte selbstverständlichdie Bestimmung
^selben den staatlichenAufsichtsbehörden, also dem Herrn Minister des Innern zu überlassensein.

22
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Fraglich erscheint, in welchen Fällen die Genehmigung der Aufsichtsbehörden zu Beschlüssen
des Genossenschaftsvorstandeseinzuholen ist, insbesondere ob die staatliche Aufsichtsgeuehmigung
jedesmal eingeholt werden soll, wenn es sich um den Verkauf von Grundstückenhandelt. Die
Kommissionschlägt um, die staatliche Aufsicht in diesen Fällen nicht zu erfordern. Bei der
Begradigung des Gmscherflusses wird die Genossenschaft in die Lage kommen, eine große Menge
von Grundstückenanzukaufenund kleine, überflüssigwerdende Absplisse wiederum an die Nachbarn
zu verkaufen. Eine öffentliche Versteigerung dieser Absplisse ist von selbst ansgeschlossen,sie
können nur au die Nachbarn abgetreten werden. Die Genossenschaft wird schon im eigenen Interesse
für eine bestmöglichste Verwertung dieser Grundstücksabsplisse Sorge tragen und es wäre eine
unnötige Belastung der Aufsichtsinstcmz, uud eine unnötige Erschwerungdes Geschäftsganges,wenn
in einem jeden solchen Falle die Genehmigung des Herrn Ober-Präsidenten nachgesuchtwerden
müßte. Dagegen ist es geboten, bei Aufnahme von Anleihen diese Genehmigung zu fordern.
Selbstverständlichgilt dies auch von derjenigen Anleihe, welche für den ersten Bau aufgenommen
wird uud die zweifellos die erheblichste sein wird. Der

8 24
enthält die Bestimmungen über die Bestätigung und Veröffentlichung des Statuts. Bei der
Wichtigkeitder Angelegenheit erscheint es notwendig, die Allerhöchste Bestätigung vorzubehalten.
Dagegen sind bei Abänderungendes Statutes nur solche Abänderungender Allerhöchsten Bestätigung
zu unterwerfen die die wesentlichsten Bestimmungen des Statuts, also den Zweck, den Sitz und
die äußere Vertretung der Genossenschaft, betreffen,bei anderen Abänderungen ist die Genehmigung
der zuständigen Ressortmiuisterfür ausreichendzu erachten. Im

s 25
ist vorgeschrieben, daß die Auslösungder Genossenschaft nach Maßgabe der für das Wassergenossen-
schastsgesetzvom 1. April 1879 gegebenenVorschriftenerfolgen könne. Der

8 26
endlich enthält die Übergangsbestimmungenüber die Bildung und Berufung der ersten Genossen-
schllftsversammlung. Es ist hier vorgesehen, daß die staatliche Aufsichtsbehörde bezw. der von dem
Herrn Ober-Präsidenten ernannte Kommissar das erste Kataster zu entwerfen uud die erste Veranlagung
vorzunehmenhat. Auf Grund dieser Veranlagung huben die Stadt- und Landkreisedie Depu¬
tierten zu der ersten Genosscnschaftsversammlnngzu wähleu und die erste Versammlung ist von
der Aufsichtsbehördezu berufen und zu leiten. In der ersten Genossenschaftsversammlungist
sodann ein provisorischerGenossenschaftsvorstand,nicht auch eine Berufnngskommissionzu wählen,
Darauf hat der erste Genossenschaftsvorstanddas vorläufige Kataster zu prüfen und die erste
ordentliche Veranlagung zu bewirken. Auf Grund dieses Katasters und dieser ersten durch den
Genossenschaftsvorstand bewirktenordentlichenVeranlagung hat sodann eine Neuwahl der Genossen¬
schaftsversammlungund eine Neuwahl des Genossenschaftsuorstandesstattzufinden und diese Ver¬
sammlung wird dann auch die Berufungskommissionzu wählen haben. Der

8 2?
hat aus dem Wassergcnossenschaftsgesetzvom I. April 1879 die Bestimmung entlehnt, daß sämtliche
im Verfahren vorkommendenVerhandlungen und Geschäfte, einschließlichder vor den Gerichten
und anderen Behörden vorzunehmenden,gebühren- und stempelfreisein sollen. Der
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§ 28
endlich überträgt die Ausführung des Gesetzes den Herren Ministern des Innern, für Landwirtschaft
und für Handel und Gewerbe. Ob noch andere Minister hinzuzuziehensind, oder ob die Aus¬
führung des Gesetzes nur einem der im § 28 genannten Herren Minister zu übertragen ist,
darüber kann die Entscheidungder Königlichen Staatsregierung und dem Landtage der Monarchie
überlassen werden.

Anlage 8.
(Drucksachen. Nr. 10.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl eines Amtsnachfolgers für den am 1. April 1903 in den
Ruhestand tretenden Landeshauptmann Dr. Klein.

Infolge des Ausscheidens des Landeshauptmanns, Geheimen Ober-Regierungsrates
"r. Klein aus seinem Amte wird die Wahl eines Amtsnachfolgers durch den Pruvinziallandtag
«forderlich.

Der Provinzialausschuß beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinzillllandtag wolle diese Wahl vornehmen und zu diesem Endzwecke zunächst
die Bedingungen der Wahl wie folgt festsetzen:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer vou 12 Jahren, beginnend am 1. April 1903
oder, falls die Allerhöchste Bestätigung der Wahl später erfolgen sollte, vom
Tage dieser Bestätigung an.

2. Das Gehalt beträgt 16 000 Mark, neben welchem zur Bestreitung von Dienst-
llufwandslostcneine nicht pensionsberechtigte Zulage vou 4 000 Mark gewährt wird.

3. Der Gewählte erhält außerdem freie Dienstwohnung mit Ccntralheizung,welche
bei Berechnungdes pensionsfähigcn Einkommensmit 4000 Mark in Ansatz kommt.

4. Im übrigen finden hinsichtlichder dienstlichen Verhältnisse, die Versetzung in
den Ruhestand, sowie der Witwen- und Waisenversorgungdie für die Provinzial-
beamten der Rhcinprovinz geltendenReglements und BestimmungenNnwendung.

Der Provinziallandtag wolle sodann ferner zur weiteren Vorbereitung der Wahl eine
besondereKommission,bestehendaus dem Provinzialausschusseund 15 aus der Mitte
des Provinziallandtages zu wählenden Mitgliedern bestellen."

Düsseldorf, den 1?. Dezember 1902.

Der Vorsitzende des Provinzialausschusses:
O. Graf Beissel von Gymnich.

22*
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Anlag e 9.
Drucksachen.Nr. 55. Düsseldorf, den 10. Februar 1903.

Antrag
der I Fachkommission.

Berichterstatter:AbgeordneterDr. von Sandt.

„Der Provinziallandtag wolle:
1, für die Folge nur einjährige Haushaltspläne aufstelleu

und auch
2. den vorliegendenHaushaltsplan für nur ein Jahr festsetzen."

Die I. Fachkommission:
Gustav Michels, Dr. von Sandt,

Vorsitzender. Schriftführer.

Anlage 10.
(Drucksachen.Nr. 38.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

zu der

Denkschrift der KöniglichenStaatsregierung, betreffend die Regulierung der Sieg und
die Gewährung eines Provinzialzuschusses zu den Kosten der Regulierung bis zur

Höhe von 230 000 Mark.

Die Regulierung der Sieg hat schon wiederholt den Provinziallandtag beschäftigt. Der
40. Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 18. März 189? zur Regulierung der unteren
Sieg in den Gemeinden Vilich und Vergheim-Müllckovenbis zum Rhein eine Beihülfe von 85 000 Mark
bewilligt, welche Summe der 41. Provinziallandtag in der Sitzung vom 9. Februar 1899 aus
den Überschüssen der laufenden Verwaltung zur Verfügung gestellt hat. Die Kosten dieses
Projekts waren veranschlagt zu 253 300 Mark, zu denen Staat und Provinz je 85 000 Mark
Beihülfe gewährt hatten. Die Arbeiten sind zum größten Teile schon ausgeführt worden; ihre
gänzlicheFertigstellung kann bis Anfang Juni 1903 erwartet werden. Nach dem Gutachten der
Bauleitung werden sämtliche Baukosten mit Sicherheit aus dem veranschlagtenund bereit
gestellten Betrage von 253 300 Mark gedeckt werden tonnen.

Inzwischen ist nun von der KöniglichenStaatsregierung ein neues Projekt über weitere
Regulierung der Sieg und zwar von der Stoßdorf-Vuisdorfer bis zur Meindorf-Geislarer
Gemarkungsgrenze vorgelegt worden, worüber die anliegende, seitens der Königlichen Staats-
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regierung ausgearbeitete Denkschriftnähere Angaben enthält. Die Gesamtkostendieser 12 826 m
langen NegulierungsstreÄesind ans 691100 Mark einschliehlich des Grunderwerbs der zur Her¬
stellung der Flußsohle notwendigen Flächen veranschlagt. Nach einem Erlasse des Herrn Land-
wirtschllftsininistersvom 27. Oktober 1902 wird zu den genannten Kosten eine Staatsbechulfe
bis zum Höchstbetragevon 230 000 Mark im Extraordinarium des Staatshaushalts-Mats der
landwirtschaftlichen Verwaltung ausgebrachtund die 1. Nate mit 50 000 Mark in den Entwurf des
StlllltshaushllltsMats für 1903 eingestellt werden. An diese Bewilligung wird tue Bedingung
geknüpft, daß einerseits die Provinzialverwaltung sich mit einer gleich hohen Beihülfe beteiligt,
andererseits der Siegkreis oder die in Betracht kommenden politischen Gemeinden verpflichtet
sein sollen, die Ausführung und Unterhaltung der Melioration zu übernehmen. Die Projektstucke
sind in dem technifchen Bureau der Provinzial«Strahenverwaltung einer Prüfung unterzogen
worden, welche Anlaß zu Bedenken gegen die Ausführung des Projekts nicht ergeben hat. Der
Provinzialausschuh hat in seiner Sitzung vom 30. September und 1. Oktober 1902 beschlossen,
d°n Antrag der Königlichen Staatsregierung auf Vereitstellungder gleichen Beihülfe, wie die vom
Staate in Aussicht genommene,dem Provinziallandtag zur Entscheidungzu unterbreiten.

Der Prouinzialausschuß kaun dabei den Antrag auf Gewährung der erbetenen Beihülfe
seinerseits nur befürworten, nachdem der Provinziallandtag dem Projekte der Sieg-Regulierung
" früheren Tagungen grundsatzlichseine Zustimmung erteilt hat und es sich letzt lediglich um
eine Fortsetzung der begonnenen dringend notwendigen Melioration handelt. Der ProvmM-
beihülfe würden dann seitens des Provinziallandtages dieselben Bedingungen beizufügen sein,
welche die Königliche Staatsregierung der ihrigen beigefügt hat und welche auf Seite 11 der
beiliegendenDenkschrift (Seite 181 der Verhandlungen) zufammengefaßt sind. Bezuglich der
Aufbringung der Mittel wird es bis zum Zusammentritt des nächsten Provmziallaudtages
genügen, die etwa erforderlichen, voraussichtlich nur geringen Gelder bereiten ^standen zu
entnehmenund dem Provinziallandtag in seiner nächsten Tagung eine Vorlage über die Aus¬
bringung der Mittel zu unterbreiten, die sich auf 2-3 Etatsperioden verteilen wurde.

Demgemäß beantragt der Prouinzialausschuß:

^^ v°n der Stoßdorf-Buisdorfer bis zur Meiudorf
seine Zustimmung erteilen und den Pr°«mz'a ^

schuß ermächtigen, für die Ausführung des Projektes eine Provmzia bechulfebis
m He vou 230 000 Mark uuter deuselbenBedingungen zu gewahren, welche

die Staatsregierung °n die von ihr zu gewährende Beihülfe von gleicherHohe

2. ermächtigen,die für die Sieg-Regulieruug in den Nechiiungs-
ahren 1903 uud 1904 etwa erforderlichen Mittel aus bereiten Nestanden zu

en nchmeu und demnächst dem Provinziallandtag eine besondereVorlage wegen
endgültiger Beschaffungder Gelder für die Sieg-Regulierung zu machen."

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuh:

D- Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein," Landeshauptmann.
Vorsitzender.
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Zu An l age 1 0.

Denkschrift
über

die Regulierung der Sieg von der Stoßdorf-Buisdorfer bis zur Meindorf-Geislarer
Gemarkungsgrenze.

I, Beschreibungdes Meliorationsgebietes und seiner wirtschaftliche»Verhältnisse.
Die Sieg durchstießt vom Austritt aus dem Gebirge bis zur Mündung in den Rhein

eine breite Niederung, welche im Untergründe aus Kies besteht und von einer ziemlich starken
Schicht Lehm überdeckt ist. Diese Beschaffenheit des Oberbodens hat dem Augriffe des Hochwassers
keinen genügenden Widerstand zu leisten vermocht, die obere Humusschichtist vielfach abgespült,
und sind nach und nach große Strecken der Tnlnicderuug dem Flußbette einverleibt worden.

Die vielen Krümmnngcn des Flußlaufes verursachtenauf einer Seite starke Abbrüchedes
Ufers und auf der gegenüberliegendenSeite Kicsnnlandunge». Einzelne Krümmungen wurden im
Laufe der Zeit immer größer, bis der Fluß bei starkemHochwasscr die zwischen ihnen noch vor¬
handenen schmalen Landzungen durchbrach uud einen neuen geraden Lauf annahm. Auf diese
Weife traten fortwährend Veränderungen in der Nichtimg und Lage des Flußbettes ein.

Zur Verwilderung des Flußlaufes der Sieg hat es ferner beigetragen, daß feit mehr als
70 Jahren fast gar nichts zur Unterhaltung des Flußbettes uud zur Sicherung der Ufer geschehen
ist. Ehemals befanden sich die an den Fluß angrenzenden Ländcreicn im Besitze geistlicher
Korporationen oder gehörten zu den Domänen des Landesherr«. Diese Ufcrbesitzer unterhielten
die Ufer im eigenen wohlverstandenenInteresse, soweit dieses zum Schutze ihrer dahinter liegenden
Grundstücke erforderlich war. Seitdem aber unter der französischen Herrschaft jene Besitzungen
größtenteils zerstückeltund an Privateigentümer übergegangen waren, ist die Unterhaltung der
Flußufer nicht mehr regelmäßig und nach bestimmtem Plane durchgeführt worden. Die von
einzelnen Grundeigentümern unternommenen Versuche, ihre Grundflächen, soweit Gefahr vorhanden
war und die Mittel es erlaubten, gegen weitere Zerstörungen zu schützen, waren vielfach nicht nur
erfolglos, sondern fügten den Nachbarn dadurch Schaden zu, daß sie die Unregelmäßigkeitendes
Flnßlaufes vermehrten.

Später hat die ans Erfahrung gewonneneÜberzeugung, daß nur mit außerordentlich
großen Mitteln ein dauernder Erfolg zu erzielen sei, die Grundbesitzer von weiteren Opfern
abgeschreckt, und so erklärt es sich, daß seit einer Reihe von Jahren wenig oder gar nichts für
den Uferfchutz getan ist.

Viele Uferbesitzerhaben behufs Vergrößerung ihres Eigentums die entstandenen Kies-
llblagerungen in den starken Krümmungen des Flußbettes durch Weidenpflanzungenfestgelegt und
erweitert, wodurch die Krümmungen und der Uferabbruchauf dem der Kiescmlandunggegenüber¬
liegenden Ufer sich immer mehr vergrößert haben und vergrößern müssen.

Diese Verhältnissehaben die Besitzerveranlaßt, diejenigen Ackerländereien, deren Humus¬
decke weniger vom Hochwasscr gelitten hatte, durch Deiche gegen die Hochwasserströmung zu schützen,
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dagegen die außerhalb der Deiche belegenen, der Überflutung durch die Hochwasser ausgesetzten
Flächen nicht weiter als Ackerland nutzbar zu machen, sondern nur noch als Wiese oder Korb-
weidenlandzu verwerten.

II. Visher ausgeführte Regulierungsarbeiten.
Die staatliche Wasferbauverwaltung hat gelegentlichder Verlegung der Siegmündung,

welche im Interesse der Rheinstromregnlieruug erfolgte, das linke Ufer der Münduugsstreckcder
Sieg von der Berghcimcr Fähre abwärts ausgebaut und unterhalteu.

Ferner wurdeu in den Jahren 1899 bis 1902 zwischen der Bergheimer Sieg-Fähre und
der Meindorf-Geislarer Gemarkungsgrenzezwei unmittelbar aufeinander folgende Durchstiche aus¬
geführt. Sie bezwecken einerseits, einen Einbruch der Sieg i» die angrenzendenstark bedrohten
Feldmarkenzu verhüten, andererseits den Abfluß des Hochwassers zu verbessern. Dadurch, daß der
Hochwasserspiegel iu den Durchstichenselbst - ^ im Vergleich zu dem entsprechenden Wasserstcmdc
m dem früheren Lanfe — und auf den oberhalb gelegenenStrecken gesenkt wurde, ist die Hoch¬
wassergefahrerheblich vermindert. Die Kosten dieser Durchstiche,eiuschließlich der Regulieruug
d« anschließendeu Flußstreckcubetrage,: auschlagmäßig 253300 Wart. Es ist mit Sicherheit zu
übersehen,daß der Kostenanschlagnicht überschrittenwird. Die Hauptmbeitcu siud beendet, für
welche bis Mitte November 1902 ruud 200 000 Mark aufgewendetwurden; die Kosten der Rcst-
«bciten werden aus den uoch zur Verfügung stehendenMitteln ohne Schwierigkeitgedeckt werden.
V°n den Gesamtkosten haben '/» der Staat, '/s die Provinz und das letzte Drittel je zur
Hälfte die Gemeinde Vilich mit Unterstützuug des Kreises Bonn, sowie der Siegkreis und die
GemeindeBergheim-Müllekovengetragen. Der Sicgkreis und die Gemeinde Vilich haben ferner
d'e Kosten des Grnnderwerbs für die neue Flußsohle und die Böschungen in Höhe von rund
^" «00 Mark aufgebracht. Das Eigentum an deu durch die Durchsticheabgeschnittenen Fluß¬
becken hat der Staat dem Siegkrcisennd der Gemeinde Vilich überlassen.

III. Wetterführung der Regulierung.
Daß der Bau dieser Durchstiche :c. deu Anfaug einer durchgreifenden weiterenRegulierung

°« Sieg bedeute, ist wohl allen, die bei den zur Giuleituug des Baues geführte» Verhandlungen
beteiligt waren, klar gewesen. Insbesondere wurde diese Auffassung damals im Kreistage des
Siegkreises zum Ausdruckgebracht.

Für die Fortsetzung der Regulierung, welche, wenn irgend möglich im Sommer 1903
"°ch Fertigstellung der Negulieruugsarbeiteu unterhalb der Meindorf-Geislarer Gemarkungsgrenze,
unverzüglich in Angriff zu uehmen wäre, kommt vor allem die oberhalb gelegene Strecke von der
Stoßdorf-Vnisdorfer Grenze ab in Betracht. Außerdem sollen im Laufe der uächsteu ^ahre
"'hrere kurze Strecken im Oberlaufe der Sieg reguliert und die dort sehr stark abbrüchigenUfer
^festigt werden Die Gcsamtkostender letzterwähntenRegulierungsarbeiten werden 60 000 Mark
wcht überschreiten:für die Strecke oberhalb Eitorf liegt bereits ein vollständigerKostenanschlag m
Höhe von ?200 Mark vor. Ferner soll auch die untere Agger, soweit ste regulierungsbedürfttg
ist, durch Uferbefestigungen uud Vegradiguugen verbessert werden.

^- Negulierungsentwurf für die Strecke von der Stoßdorf-Buisdorfer bis zur Meindorf-Geislarer
Gemarkungsgrenze.

^.. Allgemeine Grundzüge.
^ Am driugendstcn ist die Regulierung der Strecke von der Stoßdorf-Buisdorfer bis zur
"leindorf-Geislarcr-Gemarkungsgrenze.Die auf dieser Flußstrecke in deu letzten Jahren eingetreteneu



176____________________43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 10.

Veränderungen der Sieg haben eine Umarbeitung des Regulierungsprojektes vom Jahre 1896
erfordert. Der ueu bearbeitete Entwurf beschränkt sich darauf, die vorhandenen Böschungenzweck¬
mäßig auszubauenund zu befestigen; Durchstiche sind nur da vorgesehen, wo die Krümmungsverhältnisse
zu ungünstig und die Verwilderung des Flußlaufes zu umfangreichgewordensind.

Die künftigenQuerschnitte des Flusses sind in Fläche und Umfang einander möglichst
gleich gestaltet, um bei gleich bleibendemGefalle, das rund 1 m auf 1000 in Länge beträgt, eine
glatte Abführung des Hochwassers zu bewirken.

Die Sohlbreite soll vom oberen Anfangspunkte der Regulierungsstreckebis zur Agger-
mündung 40 in und unterhalb letzterer50 in betragen.

Auf den Teilen des Flusses, deren Lauf gerade oder nur wenig gekrümmt ist, erhalten
nach dem Projekte beide Ufer eine Neigung von 1:6. Sie werden vom Fuße der Böschung an
bis 1,5 in über die künftige Sohle mit Faschinenbefestigtund darüber mit Rasen gedeckt werden.
Die Faschinendecke soll in folgender Weise ausgeführt werden:

Von der Sohle aus wird die Böschung6 in breit mit Klapplagen (10 oin starken und
6 in breiten Matten aus Weidenfaschinen)gedeckt. Am oberen Rande werden sie an eingerammten
Pfählen befestigt nnd am unteren Rande mit einer fortlaufenden Kieswelle beschwert, die ein ver¬
zinktes Eisendrahtgeflechtumhüllt. Oberhalb dieser Klapplagen erhalten die Böschungennoch einen
Streifen von rund 3 in Breite Spreutlage. Es ist dies ebenfalls eine 10 oin starke Weidendecke.
Die Weiden weiden durch Stangen, die an eingerammten Pfählen befestigt werden, vor dem
Abschwemmengesichert. Die zur Verwendung kommenden Weiden sollen ausschlagen und mit
ihren Wurzeln die Böschungenbefestigen.

In stärkerenKrümmungen genügen diese Maßnahmen nicht. An solchen Stellen müssen
die dem Stromangriffe ausgesetzten Uferseiten eine Neigung von 1:2 erhalten und abgepflastert
weiden; das Pflaster stützt sich gegen Steinschüttungen in der Flußsohle; die gegenüberliegenden,
gegen die Strömung geschütztenUfer, können dagegen eine Neigung von 1:8 erhalten und nur
mit Weiden angepflanzt werden. Sie sind alljährlich im Herbste vor Eintritt der Hochwasser kurz
abzuschneiden, damit sich zwischenden Weiden nicht Schlamm und Sand absetzt und die Ufer anhöht.

Zum Ausspülen der zu beseitigendenVodcnmassen die Hochwasserder Sieg mitwirken
zu lassen, wie dies in erheblichem Maße bei der Regulierung in den Bergheim-Geislarer Gemarkungen
geschehen, ist leider nicht angängig. Vielmehr müssen auf der oberen Regulierungsstreckealle
Erbmassen,die aus den Durchstichen und beim Abböschen der Ufer gewonnen werden, in die alten
Flußarme und Vertiefungen verbaut werden. Denn die Hochwasser setzen naturgemäß große
Mengen auf einmal in Bewegung; die Entfernung zwischen der Siegmündung und den einzelnen
Regulierungsstreckenist aber zu groß, als daß angenommen werden könnte, die in Bewegung
gesetzten großen Vodenmassenwürden durch ein Hochwasser direkt bis in den Rhein geführt. Die
unterhalb liegenden bereits regulierten Strecken der Sieg würden daher der Gefahr ausgesetzt
werden, zeitweise wieder zu versanden. Die höheren Kosten, welche durch das Verbauen der Erd-
Massen — an Stelle ihrer teilweisen Abspülung — entstehen, waren und sind unvermeidlich.
Denn wie schon unter Nr. II angedeutet, muß die Regulierung der Sieg systematisch und zw"
von der Mündung nach der Quelle zu vorwärts schreiten, um schrittweise die Abführung des Hoch'
Wassers durch Verbesserungdes unteren Laufes für die oberhalb liegenden Strecken günstiger z«
gestalten. So soll ja auch jetzt der untere Teil der Regulierungsstrecke(in der Gemarkung
Meindorf) zuerst in Angriff genommen werden, allerdings gleichzeitig mit der besonders gefährdete«
Strecke bei Nuisdorf.
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Sonach sieht das Projekt vor, nur eine Bodenschicht von ungefähr 25 orn Stärke nicht
Mszuhebcu,damit das Wasser aus ihr den feinen Sand auswasche. Das zurückbleibende gröbere
Gerölle wird dann wie in dem früheren Flußlauf auch hier die Sohle bilden.

Sollten aber während des Baues durch Hochwassergrößere Kiesmengen in den Rhein
oder in die von der Rheinstrom-Bauvcrwaltung bisher unterhalteuc Sicgstreckeunterhalb der
VergheimerFähre gelangen und sich hier ablagern, so wird die genannte Verwaltung für ihre
Beseitigunginsoweit Sorge tragen, als das Schiffahrtsintercsseund die Zwecke der fiskalischen
Unterhaltung der untersten Sicgstrecke dies erfordcru.

L. Die eiuzelneu Regulierungsstrecken.

1. Buisdorf.
200 in unterhalb der Stoßdorfer Grenze sind die Ufer auf 800 in Länge abbrüchig.

Vom Buisdorfer Wehr abwärts hat die Strömuug das linke Ufer auf 350 in Länge stark ange¬
griffen, und weiter flußabwärts auf dem rechten Ufer den Fuß des dort liegcudcnDeiches teilweise
unterspült. Unterhalb des Wehres sowie an den Buisdorfer Brücke» haben sich große Kiesab¬
lagerungengebildet. Die abbrüchigenUfer sollen teils mit Faschinen, teils mit Pflaster befestigt
und die Kicsablagcruugcn, soweit erforderlich, abgegraben werden. Um die Strömung von dem
Reiche abzulenken,sind hier Buhnen vorgesehen. Die Gesamtlänge der in der Gemarkung Buisdorf
auszuführendenRegnlicmngsbanten beträgt 1951 in, die Kosten stellen sich nach dem Anschlage
°uf 88 60N Mark/

2. Nicderpleis.

Unterhalb der Buisdorfer Grenze ist das linke Ufer infolge der scharfen Krümmung stark
abbrüchig, während auf dem rechten Ufer sich eine große Kiesbank gebildet hat. Hier soll das linke
Uf« abgepflastcit,das rechlc Ufer abgegraben und mit Weiden bepflanztwerden. Weiter abwärts
s^t sich der Uferabbrnchauf der rechten Seite fort, die durch Pflaster geschütztwerdeu soll. Von
lMr bis zur Siegburg-Mülldorfer Grenze hat der Fluß einen ziemlich geraden Lauf. Es genügt
deshalb eine Befestigungder Böschungenmit Korbwcidcnfaschincn,Die Regnlieruugsstreckebeträgt
1462 m uud die Kostcu nach dem Anschlag69 000 Mark.

3. Siegburg-Mülldorf.

Von der Grenze der Gemarkung Nicderpleis bis fast zur Siegburg-Mülldorfer Chaussee-
°">cke ist das linke Ufer abbrüchig mit Ausnahme einer 300 in langen Strecke, die von der
^""inzialverwaltung zum Schutz der Chaussee durch Pflasterung bereits gesichert ist. Kurz oberhalb
°" Brücke ändert die Sieg ihren Lauf in einem rechten Winkel und stößt in dessen Scheitel
^«rf a„ ^ Chaussee au Die Böschung derselben ist gut durch Pflaster gesichert, das sich auf
Wrlc Stcinschüttnngcn stützt. Gegenüber auf dem linken Ufer haben sich große Kiesablagcrungen
gebildet, die von Sicgbnrg ans alljährlich abgegraben werden, um als Mancrscmd:c. Verwendung
A finden. Unterhalb der Brücke ist das linke Ufer stark abbrüchigbis zum Deiche des Mcndener
^eichvcrbandcs. Die Ufer sollen je nach ihrer Lage durch Pflaster, Faschiueudcckungen und Rasen
^festigt oder mit Weide» bepflanzt werden. Cs werden hierbei die Kiesanlandnngcn, soweit dies
^" Herstellungdes normalen Profils erforderlichist, abgegraben. Es möge noch bemerkt werden,
daß an dem bestehenden Znstand an der Siegburg-Mülldorfer Brücke nichts geändert werden soll.
^U'erscits ist lM das dem Stromangriff ausgesetzte rechte Ufer durch die Proviuzialverwaltung,
"ue oben gesagt genügend gesichert, andererseits liegen die Fundamente der Brückenpfeilernach
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dem linken Ufer zu hoch, als daß ohne die Sicherheit der Brücke zn gefährden, Abgralumgen
hier vorgenommenwerden könnten.

Die Gesamtbaulänge in der Gemarkung Siegburg Mülldorf betragt 1445 in und die
Kosten würden sich auf 66 300 Mark stellen.

4. Obermendcn.

Die Sieg hat hier große Schleifen gebildet, von denen die erste bis in die Gemarkung
Siegburg hineinreicht. Die Krümmungen dieser ersten Schleife sind auch besonders scharf.

Die dem Stromangriff ausgesetzten Ufer sind hier und weiter abwärts durchwegstark im
Abbruch begriffe», während die gegenüberliegenden Ufer große Kicsversanduugcu aufweisen. Besonders
groß ist die Verwilderung an der Aggermünduug, Hier hat die Sieg das um noch 50 in breite
Treunungsstückzwischen beiden Flüssen durchbrochen und fließt znm Teil auch bei niedrigen Wasscr-
ständen in die Agger. Das weiter abwärts gelegene zur Friedrich Wilhelmshütte gehörige Ufer
ist gut befestigt. Auch stud die Ufer unterhalb der Mcndcncr Fähre bis znr Gemnrkuugsgrcuzein
gutem Zustande und hat der Fluß hier eiue genügendeBreite.

Es ist beabsichtigt, die erste Schiene unterhalb der Gemarknugsgrenzezwischen Sicgbnrg-
Mülldorf und Obermeuden durch ciueu 350 in laugen Durchstichabzuschneiden.Hierdurch werde»
die Unterhaltungskosten,die zur Instandhaltung der Böschungenin de» scharfe» Kurve» erforderlich
wären, sehr herabgemindert.

Ebenso soll der Verwilderung an der Aggermünduugdurch den Bau eines 150 m langen
Durchstiches Einhalt geboten werden. In den Durchstichen erhalten beide Ufer Deckungen aus
Faschiuen und Rasen. Im Übrigen werden die Ufer je nach der Lage durch Pflaster, Faschine«
und Rasen befestigtoder mit Weidencmpflanzungcnversehen.

Die gesamteBaulänge beträgt 1768 in uud die verauschlcigteu Kosteu belaufen sich auf
131000 Mark.

5. Nicdermenden.

Bis ungefähr 600 in unterhalb der Eise»bnhnbrücke bei Friedrich Wilhelmshütte sind die
Ufer in gutem Zustande; auch ist die Flußbreite genügend. Kurz unterhalb der Eiscnbahnbrücle
hat sich im letzten Jahre jedoch eine Kiesbank von ungefähr 8000 edin Inhalt gebildet. Diefc
Kiesbankwird gegenwärtigvon den: Unterhaltungspflichtigen,der Königlichen Eisenbahnverwaltung,
herausgeschafft. 600 in unterhalb der Eiscnbahnbrückesind die der Strömung ausgesetzten Ufer
stark abbrüchig, während die gegenüberliegendenUfer durch Kiesaulauduugcu stets anwachse«'
Besonders start ist der Ufercmbruchungefähr 200 in oberhalb der Gemarku»gsgrenze zwischen
Niedermendenund Meindorf, so daß hier, um die allzustarke Krümmung etwas zu begradige«,
ein kurzer Durchstichdurch die Kiesbank auf der rechten Seite erforderlich geworden ist. Dle
abbrüchigen Ufer erhalten sämtlich Pflasterböschungen,die gegenüberliegenden Ufer Weidenpflanzungen-
Auf den Übergängen von einer Kurve in eine Gegcnkurvcsind an beideu Ufern Faschinendecklage«
vorgesehen.

Die Bllulänge beträgt 1340 rn; die Kosten werden sich nach dem Anschlage auf
74 200 Mark belaufen.

6. Meindorf.
In dieser Gemarkung sind fast durchweg die Ufer abbrüchig oder stark versaudet. Auch

ist der auf dem liuken Ufer der Sieg liegende Teil der Knhwcide von darübcrströmendcmH^'
Wasser zerrissen, und steht zu befürchten,daß die Sieg in den nächstenJahren sich hier ein neues
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Vett sucht und in die Meindorfcr Feldmark einbricht. Die oberhalb der Kuhweideauf dem rechten
Ufer ausgeführtePflasterung ist an vielen Stelleu zerstört. Ebenso ist der Fuß des Meindorfer
Deiches sehr schadhaft. Zur Verbesserungder Zustünde sind zwei Durchstiche geplant, dicht unter¬
halb der Niedermcnden-McindorferGrenze ein solcher von 200 in Länge und daran anschließend
auf der linksseitigenKuhweide eiu solcher von rund 700 in Länge. Der Fuß des Meindorfer
Deiches soll durch starke Steinschüttuugen gesichertwerden. Sämtliche übrigen Uferböschungen
werden durch Faschinendecklagen und Rasen befestigt. Da es darauf ankommt, den unteren der
beiden Durchstiche in möglichst kurzer Zeit herzustellen,so ist in den Kostenanschlag hier ein höherer
Einheitspreisfür die Erdbewegung eingesetzt. Die gesamteBaulänge in der Gemarkung Meindorf
beträgt 1964 in und die Kosten werden nach dem Kostenanschlage sich auf 262 000 Mark stellen.

0. Gesamtkosten.

Für die gesamte Regulieruugsstreckevon zusammen 12 826 in Länge stellen sich die Kosten
nnschlagmähig auf 691100 Mark, einschließlich des Grunderwcrbs der zur Herstellung der Fluß¬
sohle notwendigenFlachen. Die Kosten sind trotz Einschränkungauf das Mindestmaß des Erforder¬
lichen noch recht bedeutend. Zn ihrer Deckung ist eine Beihülfe bis zum Höchstbetragevon
230 000 Mark in den Staatshaushaltsetat eingestellt unter der Bedingung, daß die Provinz eine
gleich hohe Beihülfe bewilligt. Die Erfüllung dieser Bedingung ist wohl zu erhoffen.

Die den beteiligten Gemeindenbezw. dem Siegkreise verbleibende Last wird weiter erheblich
dadurch vermindert werden, daß diese Verbände sich auf ihren Kostcnanteil— nach der Erklärung
°es Herru Lnndwirtschaftsministers— den Beitrag der Eisenbahnverwaltung verrechnen können.
Die Verhandlungen über diesen Beitrag werden zur Zeit noch geführt.

v. Ginheitspreise des Kostenanschlags.
Dem Kostenanschlage sind folgende Einheitspreisezu Grunde gelegt, die reichlich bemessen

>lnd. Es werden daher auch Nachforderuugcnebensowenigzu erwarten sein, wie für die beinahe
vollendeteRegulierung der unteren Sieg bei Bcrgheim-Müllekoven. Auch sind die hier gewonnenen
Erfahrungenbei Aufstellungdes Kostenanschlages verwertet worden.
. 1. 1 odin Boden bei den Abträgen oder Durchstichen (mit Ausnahme des unteren Durch-
'l'chs iu der Gemarkung Meindorf) auszuhcbeu und auf eine mittlere Entfernung bis zu 250 in
^u verkarren, einschließlich Beschaffungund Unterhaltung sämtlicherGeräte und Gerüste und em-
'Hlleßlich des Rodens zu 0,80 Mark. ,, .. , . «« «

2. l olnn Bodeu des unteren Durchstichs in der Gemarkung Memdorf, sonst ttne vor, 1 Mark.
3. 1 olnn Bruchsteineoder Eisenschlacken frei zur Baustelle zu liefern und aufzusetzen,

l°"st wie vor, 6 50 Mark
4. 1 Pfahl, 6-8 oin stark und 1,5 in lang, gespitzt und frei zur Baustelle zu liefern,

"''2 Mark.

5- 1 Pfahl 8-10 °in stark und 1,80 in lang, sonst wie vor zu liefern, 0,20 Mark.
. , 6. 1 Erlenstange, 4 in lang und 4 ein mittlerer Durchmesser,frei zur Baustelle zu
l'^n. 0,15 Mark.

?- 1 Raummeter Faschiuen,sonst wie vor, 3 Mark.
8. 1000 Weidenstecklinge, 0,5 in lang, 1-1,5 °m stark, sonst wie vor, 6 Mark.
9- 1 «im verzinktesDrahtgeflecht0,38 Mark. , «« .

^ 1 Tagesschicht unter der Voraussetzung, daß Gefangene die Arbeiten ausführen,1,40 Mark.
23*
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11. Desgleichenbei freien Arbeitern 3 Mark.
12. 1 ym Böschungsfläche zu ebnen, mit Rasen und Humusboden zu decken oder anzusäen,

einschließlich der Beschaffungaller Materialien und Vorhaltung aller Geräte, sowie Leistung aller
Nebenarbeiten0,10 Mark.

N. Grundcrwerbskosten.
Während die Kosten des Grnndcrwcrbcs bei der Regulierung der unteren Sieg in der

Bergheim-Geislarer Gemarkung von den beteiligten Verbanden (Sicgkreis und Gemeinde Vilich)
ganz und allein zu tragen waren, sind in den vorliegendenAnschlagdie Kostcu desjenigenGrund¬
erwerbes mit aufgeuommen, welcherzur Herstellung der Flußsohle notwendig ist. Insofern sind
alle, Staat und Provinz, an der Tragung dieser Kosten mitbeteiligt.

Es ist veranschlagtder Erwerb von
1 <1in Kiesbodenmit ............... 7 Pfg.
1 „ Weideland mit ............... 14 „
1 „ Weidenland einschließlich der darauf stehendenWeiden mit . 35 „
Es bleibt daher die im Kostenanschläge nicht vorgesehene Frage der Erwerbung derjenige»

Flächen zu erörtern, welche auf die Anlage von Böschungenentfallen.
Wenn der Bauherr mit den Uferanlicgcrn sich dahin einigt, daß letztere die Verändcrnngcu

an ihreu Grundstückenuud das jedcrzeitige Betreten nnd Ausbessernder Böschungsflächcugestatte»,
so würde deren käuflicher Erwerb an sich entbehrlich sein können. ErstgcdachteErlaubnis wird
auch ohne nennenswerte Entschädigungsansprüchezu erlangen sein, da die Böschnngsanlagcneine»
höheren und sicheren Ertrag der Ufergrundstückeliefern werden als bisher, welcher den Ausfall
einer Ernte mehr wie vollständig ausgleicht. Es weist aber schon diese Erwägung darauf hi»,
daß die Erwerbung der Büschungsflächcn durch dcu Bauherrn sich empfiehlt, da ihre reichen Erträge
eine ausreichendeVerzinsung des zu ihrem Erwerbe aufgewandten Kapitals gewährleisten.

Die zweite bereits erwähnte, grnndbuchlichsicher zu stellendeErlaubnis der Ufcranlicgcr
zu erlangen, daß sie das jederzeitigeBetreten nnd Ausbessernder Vöschuugsflächen gestatten, wird
bei der großen Zahl der in Betracht kommendenEigentümer mit erheblichen Schwierigkeitenver¬
bunden sein. Selbst wenn aber dieses Ziel erreicht wird, so bleiben doch stetige und lästig
Ersatzansprüche unvermeidlich,welche aus Beschädigungenanläßlich der Untcrhaltnugsarbciten mit
Recht hergeleitet werden können. Daß endlich eine plan- und sachgemäße Unterhnltuug der Ufer'
strecken in weitaus höherem Maße gesichert und in der Ausführung erheblichbilliger ist, wenn der
Unterhaltungspflichtigeals Eigentümer anftretcn kann, bedarf einer weiteren Ausführung nicht

Diesen Erwägungen hat sich, wie hier bemerkt sein möge, auch die Gemeiude Vilich mA
verschlossen, indem sie freiwillig auf Anregung der Ansführungskommissiunfür die uutere Sieg'
regulierung über den Rahmen dieses Projektes hinaus, die Böschungsflächenauf dem ganzen vo«
dem Fluhlaufe berührten Gemeindegebietcerworben hat.

Es kann daher nur auf das dringendste empfohlenwerden, daß der Bauherr, dem c>»^
die Unterhaltung des Banes obliegt, das Eigentum an den Böschungsflächeu käuflich erwirbt.

Um die Kosten dieser Gruuderwcrbungen schätzen zu können, sei folgendes erwähnt. 5M
einer Länge der Regulierungsstreckevon 12 800 ru und einer Breite der Vöschuugen von 15 w
beiderseitskommen ca. 40 K», in betracht. Mehr als die Hälfte dieses Areals besteht aber «^
Flächen, die versandet, und zu deren Freilegnng die Uferbcsitzer verpflichtet sind. Es ist daher
zu erwarten, daß diese Flächen unentgeltlichgegen die Verpflichtungdes Ausbaues und der Unter¬
haltung der Böschungenabgetretenwerden. Als Anhalt dienen ferner, daß die Erwerbung der für
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die Regulierung der nuteren Sieg angekauftenFlächen in Gesamtgroße «°n annähernd 3 ^
einen Betrag von 40 000 Mark (einschließlich aller Nebenkosten)erfordert lM Endlich ist auf
die Grunderwerbskostender Wert der alten Flnßläufe cmzurechneu, die dem Bauherrn zufallen.

I?. Ausführnng.

Die Staatsregierung macht ihre Beihülfe bis zum Höchstbetragevon 2300W «
der Bedingung abhängig, daß der Siegkreis oder die beteiligten Gemeinden desselbendie Aus¬
führung der in Frage stehendenMeliorationen übernimmt. „,^5^ >>„

Es kann üi dieser Beziehung auf die Verhandlungen verwiesen "erden d a laßüch d
Beratungen über das Projekt der nuteren Siegregnliernng gepflogenwmden. Vel der Zahl d

beteiligtenGemeinden und bei ihrer zum Teil geringen Leistungsfähigkeit durfte "s ^« " d^
Unternehmenswohl nnr der Siegkreis in Betracht kommen, welchem d.e GemeindenZuschnsse nach
dem Maße ihres Interesses nnd ihrer Kräfte zu leisten hätten. ^ ^ ,. , ^,»^,.<,„n,^

Als technischer Berater würde dem Siegkreise als Banherrn der
M Bonn zur Seite stehen, während die Banbeanfsichtigungvon dem ihm zugehörigen Mgmung^
b°umeister wahrzuuehmenwäre. Inr Unterstützuugdes letzteren wird der Bauherr emen Techniker
annehmen.

6. Nnterhaltnng.

Die Gewährnng der Staatsbeihülfe ist an die weitere« Voraussetzunggeknüpft, daß die
beteiligtenGemeinden ow der Siegkreis die Unterhalt«.'«, der Melioration «bernchmen.

Auch in dieser Beziehung ja in noch höherem Maße, durfte es geboten sein, daß der
nnr ewe einheitliche Neg.lm.g

«uf der ganzen regulierten Strecke sichert in der wünschenswertenWeise e.ne
«he Unterhaltung, die dadurch anch billiger wird. Die Ver ellung der entst^ KosM
°uf die betreffenden Gemeinden oder Anlieger bleibt dem Kreise überlassen Schatz"Ngswe^
""den die U terhallnngskostenrund 2600 Mark im Jahre betragen. Es wurde sich empfehlen
«h«lich wie dies für die jetzt regulierte Strecke geschieht, diese feste Summe m emen Sammelfonds
Ehrlich abzuführen,der die wechselnden Iahresansgaben ausgleicht.

U Vorteile der Regulierung.

Nach Beendignng der Regnliernngsarbeiten der unteren wie d« °wen Sieg und w
U"eren Agge werden die Uferabbrüche Mid damit die Versandungen aufhören auch werden die
^erlegimg? d Flchb tes rhinwt und wird so der Besitzstandgesichert se.n D.e Wmter-
l"chf"Uen werden alsdann kanm Schaden anrichten, da sie ^ dem gerader ge^
""ier abfließen nnd die Strömnng sich mehr wie bisher au das "gentüch Mßbttt HM S
k""nen di,rch intensivere Bewirtschaft.iug der im Überschwemmungsgebietliegenden Flachen die
"trage derselbenbedeutend gesteigertwerden. . .. . ^ < ^

, Die Negi.lieru.ig gewährt ferner noch den Vorteil, daß die ;e t mehr °d« wemger
gefährdeten Deiche gegen Durchbrücheund dadurch das dahinter liegende Ackerlandgegen schädliche
Überschwemmungen geschütztwird. < < .^ . . ,- ..,

Die hier in Aussicht gestellte.! Vorteile der Negulierung haben sich auf der letzt regulierten
trecke in den GemarkungenVilich, Geislar und Bcrgheim-Müllekovenschon verschiedentlich gezeigt.

Als Beispiel für die Sicherheit, welche die Anlieger jetzt gegen früher empfinden, möge
"'geführt werden daß ein Besitzer einer großen a» die Sieg anstoßenden,hoch gelegenen Parzelle
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diese nunmehr mit Obstbäumen bepflanzt, und in der Nähe des früher durch Abbruch stets
bedrohten Ufers Gebäulichkeiteuerrichtet hat.

Ferner haben die Durchstichebewirkt, daß das höchste Hochwasser im letzten Winter
einen rund 0,50 m niedrigeren Stand i» den genannten Gemarkungen gehabt hat, als es unter
den früheren Verhältnissen gehabt hätte. Hierdurch siud die cmliegendenFeldmarken von einer
Überschwemmung verschont geblieben.

So ist denn dringend zu hoffen, daß ohne Unterbrechung die Regulierung auch auf der
Strecke von der Stoßdorf-Buisdorfer bis zur Meindorf-GeislarerGcnmrknngsgrenzedurchgeführt werde.

Zulage 11.
(Drucksachen.Nr, 38.)

Bericht und Anträge
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

die in Ausführung der Beschlüsse des 42. Provinziallandtags getroffenen Maßnahmen
a) bezüglich der Errichtung der Provinzial-Wein- und Obstbauschule z«

Ahrweiler,
d) bezüglich der dem Provinzialausschuhzur Erwägung überwiesenen Re¬

solution, betreffend Übernahme der von der Stadt Kreuznachfür die
Provinzial-Wein- und Obftbaufchule daselbst gemachten Aufwendungen.

^. Errichtung der Provinzial-Wein-und Obstbauschulezu Ahrweiler.
Der 42. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 8. Februar 1901

entsprechend dem Antrage der IV. Fachkommission
1. die Errichtung einer Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Ahrweiler nach den ihm

vorgelegten Plänen und Kostenauschliigen beschlossen,
2. den Provinzialausschuh ermächtigt,die zur Errichtung sowie zum Unterhalte der Schule

bis zum 1. April 1903 bczw. bis zum Zusammentreten des nächsten Provinziallandtags
erforderlichenbezw. schon verausgabten Geldmittel vorläufig aus bereiten Beständen
zu entnehmen,und ihn beauftragt, dem nächsten Provinziallandtag darüber Rechenschaft
abzulegen.

Dem letzteren Auftrage wird in Nachstehendementsprochen.
Wie bereits dem 42. Rheinischen Provinziallandtag mitgeteilt worden ist, sind die

Verhandlungen mit dem Kreise Ahrweiler bezüglich der Errichtung der Provinzial-Wein- und
Obstbauschule von der Grundlage ausgegangen, daß

I. der Kreis sich zur unentgeltlichen Hergabe der Grundstücke für die Gebäude, Obstgärten
und Rebschulein Größe von etwa 5'/, Morgen verpflichtet,
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2 der Kreis ferner ein Weinbergsareal in Größe von 6 Morgen beschafft,wofür ,hm
der Kaufpreis bis zur Höhe von 38 180 Mark von der Provinz vergütet wird

3, die Provinz anf ihre Kosten die erforderlichenGebändc ernchtet der Kre.s Ahrwe.ler
dagegen in den: Falle der Anflösnng oder Verlegung der Schule verpflichtetfein soll
das Gebäude nebst den Grundstückenzmn Selbstkostenpreise zn übernehmen

Der Kreis Ahrweiler ist den zu 1 und 2 genanntenVerpflichtungendadurch nachgekommen
d°ß er nach vorheriger Prüfnng durch Sachverständige der Provinzialverwaltnng ein Terrmn von
2,9014 n. bereitgestellt hat. Hiervon entfallen 1.3172 u. auf die
°uf die Grundstücke für Gebäude, Obstgärten und Rebschule, D,e Gesamtkosen wses Area
betrugen 67 425 Mark 30 Pf., wovon die Provinz 36 712 Mark 65 Pf. getragen hat. Zur
wondieruug des Schulgeländes sind dann noch weitere 43,24 . benachbarterParzellen ang^
wordenzum Preise von 6166 Mark 81 Pf., wozu noch die Akt- nnd Vermessnngs-Gebulm „,
ungefähr 820 Mark 54 Pf. zu rechnen siud. Hiernach hat die Prov.nz zu den Kosten des
ganzen Schnltcrrains in Größe von 3,3338 lla im Ganzen 36 712,65 -^ «166,81 -,- »^4
^ 43 700 Mark getragen bezw. noch zu tragen. . ^ , . « >»,., ?„«,„

Der Kostenanschlagfür den Nenban war auf 120 000 Mark festgesetzt. Um " spate
°W größere Schwierigreiten ein Internat in der Anstalt einrichten zu komm, nnd dabe ' A
s«f°rt wieder zu kostspieligenAn. und Umbauten genötigt zu sem hat der
"it Beschlußv m >8. 19. März 1902 vorläufig genehmigt, daß d,e .,, dem »g ^
Anstalt vorhandenen nnd einstwellen anderweit nicht benutztenRäume sowel «« " «"w
daß sie auf Erfordern sofort als Internat benutzt werden können Dre fnr
Mim Kosten waren anf 7300 Mark veranschlagt. Die Raume find nach ^"" ^
«lsbald dadurch in Gebranch gezogen, daß etwa 10 Schülern, für welche " A « "^ ",u ^v
U"d mit größeren Kosten Quartier zu schaffen war, gegen <""« !«hrllchen M^
Wohnung gegeben wird, in welchem Betrage - 360 Mark ^ d,e Zmsen der durch Ernchtung des
Internats entstandenenMehrkostenvon 7300 Mark ihre Deckung finden. ^

Die Kosten des Nenbanes stellen sich danach anschlagsmaßrgMlf ^0 000 ^7300 -
^300 Mark, wozu die Kosten für einen noch zn errichtendenGerateschuppenmit ^ M"
Antreten, sodaß im ganzen 128 800 Mark anschlagsmäßigeBankosten ,n ^nnn zu stell.
l"d. Eine Ges mtabrechnuug über den erst im Oktober 1902 "oUmdeten B n ü^t nr Ze,
« Nerichterstat nug noch nicht vor, wird aber nach den v°")andenen Un erla n keme w^

Überschreit«,,»brinaen Die erste Einrichtung der Weinberge und Garten nebst d ren Emfne-

^ ^cht n^me enMe Men „ame/.tliaf dadurch erfordert daß 'm vM^
nfelben und die Nenanffü rung verfchiedener Mauern erforderl,ch wurden. D,e Kosten find nach

den, acaeumäi-^n c^,-»^ der Arbeiten auf 24 8 >8 Mark zu veranMagen.
?i ^ mit Mobil«, Keller- und Keltereigerätschaften,

Handwerkszeug Gäteü7 den Wein-, Obst- nnd Gemüsebau, Inventar für das Labora °r,m„,
Bibliothek ..wird einen Kostenanfwaudvon 17 000 Ma^
D« Königlich Staats egiernng hat ich bereit erklärt, zu diesen Kosten e.nen
^d zur Beswiwng der Besoldung der zugleich als Wanderlehrer führenden Fachlehrer emen

^den zu Bernkastel znnächst kommissarisch ernannt, "s 5^^ Fachlehrer ,st d«
"" der Weiubauschulei„ Kreuznach tätig gewesene Fachlehrer Brostus uberwusen und als dntter
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Fachlehrer der LandwirtschaftslchrerBernhard aus Nüdesheim berufen worden. Zu Hülfslchrern
wurden die ElementarlehrerSeul und Strack zu Ahrweilerbestellt und die Erteilung des Religions¬
unterrichts, da nur katholische Schüler zur Zeit vorhanden, dem katholischen Pfarrer und Dechanten
Spurzem zu Ahrweiler übertragen. Die Bildung des Kuratoriums hat der Provinzialausschuß in
der Weise vorgenommen,daß der Landeshauptmann zum Vorsitzenden, das Mitglied des Provinzial-
ausschusses, KöniglicherKammerherr und Schloßhauptmann Graf von Fürstcnberg-Stammhcimzum
stellvertretenden Vorsitzenden und zu Mitgliedern Königlicher Kammerherrund Landrat von Breuuing
zu Düren, Königlicher Landrat Hcising zu Ahrweiler, Graf Villers zu Tempclhof, Weingutsbesitzer
Albert Kreuzberg zu Ahrweiler, Weingutsbesitzer Peter Adams zu Honnef, Winzcruereins-Prasidcnt
Iosten zu Mayschotz, Rittergutsbesitzer I. Krewel zu Vcttelhofen gewählt wurden. Von Amtswegen
gehören dem Kuratorium ferner der Vorsitzende der Landwirtschaftskammcrund der Anstaltsdirektor
an. Der Beginn des Schulunterrichts fand am 3, Oktober 1902 statt. Die Schule zählt bereits
26 Schüler. Die feierliche Einweihung derselbenerfolgte am 8. Oktober d. Is. in Gegenwart des
Ober-Präsidenten der Nheinprouinz, der Mitglieder des Proviuzialausschusscsund Kuratoriums,
der Vertreter des Kreises und der Stadt Ahrweiler und der zum Schulgebict gehörendenKreise
sowie einer Reihe sonstigergeladener Personen,

Die der Provinzialverwaltung durch die Errichtung der Schule und deren Unterhaltung
bis zum 1. April 1903 entstandenenbezw. noch erwachsenden Kosten sind folgende:

1. Grunderwerbskosten,abzüglich des Zuschussesdes Kreises Ahrweiler 43 700 M-
2. Kosten des Neubaues der Gebäude nach dem Anschlage .... 128800 „
3. Erste Ginrichtungder Weinberge uud Gärten mit deren Einfriedigung,

Mauern:c ................... 24818 „
4. Innere Einrichtung der Anstalt mit Mobilar, Lehrmitteln, Kellerei¬

gerätschaften:c. 17 000 Mark abzüglich des Staatszuschusses von
7260 Mark ................. 9 740 ,,
Gehälter des Direktors Bradeu und der Fachlehrer Vrosius und
Bernhard bis zum 31. März 1903 (5616 Mark abzüglich des
Staatszuschussesvon 2580 Mark) ........... 3 036 „

6. Ausgaben zur Unterhaltung der Schule vom Beginn der Bauarbeiten
bis zum 31. März 1903 als Reisekosten, Remuneration der Hülfs-
lehrer, Arbeitslöhne,Kosten der Reinigung, Heizung und Beleuchtung,
Formularkosten,Stipendien:c. und unvorhergesehene Ausgaben rund 13 906 „

7. Zinsen der von der Landesbank erhaltenen Vorschüsse rund ... 4000 „
8. Zur Deckungvon etwaigenÜberschreitungen bei der Bauausführung,

Garten- und Weinbergseinrichtuug,Ausstattung ...... 2 000 ^
zusammen ^230 000 A

Bereits in der Anlage 28 zu den Sitzungsprotollen des 42. Rheinischen Provinzial-
landtags war in Aussicht genommen, die Deckung der Kosten der Errichtung der Weinbauschule
in Ahrweiler für eine spätere Anleihe vorzumerken. Dementsprechend wird die Deckung des
vorstehendenBetrages von 230 000 Mark durch Aufnahme einer Anleihe mit besonderemBericht
(Drucksachen. Nr. 29) beantragt, wahrend für die spätere Verwaltung der Schule ein besonderer
Haushaltsplan (Anlage 0 zum Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichenAnge¬
legenheiten) zur Genehmigungdes Provinziallandtags vorliegt.

ti.
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L. Übernahme der von der Stadt Kreuznach errichteten Gebäude der Provinzml-
Wein- und Obstbauschule und eines derselben gehörendenBaugrundstiicks in das

Eigentum des Provinzialverbandes.
Wie in dem dem 42, RheinischenProvinziallandtage unterbreiteten Berichte (Anlage ?

3« den Verhandlungenvon 1901) nachgewiesenworden ist. hat die Stadt Kreuznach für die Provinzml-
Wein. und Obstbauschuledaselbst ein Baugrundstückzur Verfügung gestellt und ferner die Kosten
d« Anstaltsneubauten bestrittc», während die Kosten des sonstigenGrunderwerbs und der inneren
Einrichtungder Anstalt von der Provinzialverwaltnng getragen worden sind. In der Sitzung von,
8- Februar 1901 hat der Provinziallandtag folgende Resolution der IV. Fachkommission:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die gesamtenKosten des Baues der pro-
vinzial-Weinbanschulein Kreuznachsowie aller Grundstückefür Rechnnng der Provinz
zu übernehmen,und nur die Festsetzung bestehen lassen, daß, wenn innerhalb 10 Jahren
die Wcinbauschule wegen mangelnden Besuches eingehen sollte, die Stadt Kreuznach

, die Gcblliilichkeiten übernimmt"
°em Pruviuzialaiisschuh znr Erwägnng überwiesen, Der letztere hat daraufhin zunächst in der
Sitzung vom 21/22. Januar 1902 den Abschluß uachstcheudeu Vertrages mit der Stadt Kreuznach
genehmigt.

Vertrag.

Zwischendem Provinzialverband der Nheinprovinz,vertreten durch den Landeshauptmaml
H"rn Geheimen Ober-Negiemngsrat Dr. Klein in Düsseldorf nnd der Stadtgemeinde Kreuznach,
vertreten durch den Bürgermeister Herrn Gerichtsassessor a. D. Kirschstein in Kreuznachist folgender
Vertrag vereinbart worden, ,, , , ^,,

§ 1. Um das Zustandekommen einer Provinzial-Wein- und Obstbauschulemit Sitz m
der Stadt Kreuznachzu crleichteru,hat die Stadtgcmeindc Kreuznachebenso wie der Kreis Kreuznach
l"r diese Anstalt einen einmaligen Zuschuß von 15 000 Mark bewilligt. Dieser Zuschuß, welcher
bereits zur Zcchluugder von den, Provinzialverband für die Schule erworbenen Grundstücke benutzt
'st, wird rückfordcrbar,wenn vor dem 1. September 1910 die Schule eingeht oder von Kreuznach
°n einen anderen Ort verlegt wird. . ^ . «>

s 2, Zur Vergrößerung des Bauplatzes für die Weinbauschulestellt d.e Stadt Kreuznach
°" Parzellen Flur 19 Nr 189/104, 190/104 und 191/104, jede in einer Größe von 9,8^ a,
" Provinzialverwaltuug zur Verfügung. Die zur Erwerbung dieser Grundstücke stadtseitig gemachten

^Wendungen beziffern sich auf 18 756 Mark. Die Stadt erhält als Aqnwalcnt für die miet¬
he Überlassung dieser Grnndstücke jährlich 4'/^ Zinsen des aufgewendete» Kapitals von
'^5« M^t- von der Provinz nnd zwar für 10 Jahre, nämlich von, 1 September 190U bis
!' September 1910 Anderseits verpflichtet sich die Stadt Kreuzuach, für den gleichen Zeitraum
,d« Provinz diefe Grundstückegegen Zahlung der Summe von 18 756 Mark Derzeit käuflich zu
übertragen. Mit der Übertragung und Zahlung des vereinbarten Kaufpreises hört d,e Ver¬
pflichtung zm Verzinsung des Km.fpreifesseitens der Provinz selbstverständlich ans.

s 3 Die Stadt Kreuznach hat für eigene Rechnnng - »ach den von der Provinzml-
benvaltung genehmigtenPlänen und Kostenübcrschlägen- die für die Anstalt einschließlich der
^rektorwohnung erforderlichenGebäude errichtet. Die Gefamtbaukostcueinschließlich der erforder¬
en Umwähruug belaufen sich auf 131 722 Mark 53 Pf. Die Kosten der Mobilarbeschaffnng sind
^'"bei nicht einbegriffen- für die innere Einrichtung einschließlich der Ofen sorgte vielmehr die
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Provinzialuerwaltung. Ebenso übernahm dieselbe gleich nach Fertigstellung der Gebäude die Unter¬
haltung derselben, Die Stadt Krcuznachhaftet für ordnungsmäßigeAusführung des Baues. Die
Gebäude werden gleich nach der Fertigstellung vou der Provinzialvcrwaltung geprüft nnd abge¬
nommen. Alsdann werde» dieselben von der Prooinzialuerwnltung für die Zwecke der Weinbau-
schule auf 10 Jahre gemietet und zwar bis 1. September 1910. Als Miete zahlt die Provinz
der Stadt Kreuzuach jährlich 4'/y "/« Ziuscu der nachweislich aufgewendeten Baukosten von
131?22 Mark 53 Pf, Die Zahlung erfolgt gleichzeitig mit der im § 2 vorgesehenen Pacht halbjährlich
rm8trniln«ru.nc1„am l. April und 1. Oktober eines jeden Jahres, Die Stadt Kreuzuachräumt
dem Provinzialuerbcmdder Nhcmprouiuz für die Zeit bis zum 1. September 1910 das Recht ein,
die für die Zwecke der Schule stadtscitig errichteten Gebäude einschließlich der Einfriedigungengegen
Erstattung der Vansumme jederzeit käuflich überuchmcuzu künneu

§ 4. Von der Traguug der ortsstatutarischenBeiträge für deu Ausbau der angrenzenden
Straßen wird der Proviiizialverbaud solange befreit, als die Grundstücke zu einer Provinzial-
Schnlanstalt oder zu einem anderen öffentlichen Zwecke benutzt werden

§ 5. Sollte die Wein- uud Obstbaufchulevon Krcuznach verlegt werden oder eingehen
und mithin nach Ablauf der 10jährigen Mictsperiode die crrichteteuGebäude stadtscitig in anderer
Weise benutzt werde» müssen, so wird der Proviuzialuerbaud das als Unterlage für diese Gebäude
erforderliche Terrain an die Stadtgemeindc Kreuzuachübertrage» uud zwar zum Selbstkostenpreis.
Erforderlich ist der untere nach der Rüdcsheimerstraße zn bclegcncTeil der Parzellen Flur 19
Nr. 275/103 und Nr. 305/103 uud zwar bis zur Nordscitc der Iohaunisstraße. Die beabsichtigte
Begrenzung ist auf der beiliegeudeuKarte mit der Linie a—1> angedeutet Hiernach würde der
Stadt Kreuzuachein Grundstückvon rnnd 25 «, Größe zu übertragen sei». Unter Berücksichtigung
des Umstandcs, daß der Provinzialucrband für die beiden insgesamt 52,8? -r umfassendenGrund¬
stücke 15 000 Mark gezahlt hat, daß aber die der Stadt Kreuzuachzu übcrcigucndeuGrnndstücks-
teile den doppelten Wert haben als die dem Proviuzialvcrband verbleibendenTeile, hat die Stadt
Krcuznach für das zn übertragende Gelände 10 000 Mark gleichzcitig mit der Übertragung cm den
Provinzilllverbaild zu zahlen.

§ 6. Der Bürgermeister der Stadt Kreuzuach ist zu vorstehendemVertrag ermächtigt
durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 20. Februar 1902. Dieser Beschluß hat
die Genehmigung des Bezirksausschusses bei der KöniglichenRegierung zu Koblenz mit Verfügung
vom 6. März 1902 L. ^.. I.°Nr. 686 erhalten

Düsseldorf, ^^ ^ ^^.
Kreuzuach, "

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz: Der Bürgermeister:
gez.: Klein. gcz,: Kirschstcin.

Nach den hierher gelangten Nachrichtenhat die Stadt Kreuzuach die in Rede stehenden
Kosten nur als vorübergehendeLeistung und in der Voraussetzung der baldigen Übernahme der
Gebäude und Grundstücke durch die Prouiuz auf sich genommen und auch unter dieser Voraus¬
setzung die Genehmigungdes Bezirksausschusses für die Aufnahme dieser schwebenden Schuld erbeten
und erhalten. Schon mit Rücksicht hierauf erscheint es wünschenswert,die fraglichenImmobilie«
bald in das Eigentum der Provinz zu übernehmen. Es sprechen hierfür aber auch die eigene«
Interessen der Provinzialverwaltuug insofern, als die nach dem Vertrage mit der Stadt KreuznaH
der letzterenzu zahlende Zinsvergütung von 4'/2°/« auf die Dauer zu hoch erscheint und richtig"
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durch die bei den Prouinzialcmleihenübliche Verzinsung von 3'/«°/° ersetzt wird. Auch in anderer
Beziehung ergeben sich keine Bedenken gegen die Übernahme der teils auf provinziellem, teils
auf städtischem Eigentum stehenden Gebäude und der Grundstücke auf die Provinz, indem die
Schule sich bisher gut entwickelt, eine ausreichende Schülerzahl und großes Verträumin der wein¬
bautreibenden Bevölkerunggewonnen hat und demnachdie Erreichungihrer Ziele gesichert erscheint.
Trotzdem soll indessen die Bestimmung im § 5 des oben wicdergegebenenVertrages aufrecht
«halten werden,wonach die Provinz im Falle der Auflösung oder Verlegung der Schule der
Stadt Kreuznach die Gebäude mit dem duzn gehörigen, näher begrenzten Termin zu einem
bestimmten Preise zu übergeben berechtigt ist.

In Erwägung dieser Umstände hat der Provinzialausschuß am 21./22. Januar 1902
beschlossen, dem Prouinziallcmdtagin Gemäßheit vorstehender Resolution die Übernahme der
gesamten Kosten des Baues der Schule sowie aller Grundstücke für Rechuuug der Provmz und
die Deckung des Kostenbetrageswie bei den übrigen Anstaltsbauten aus der noch aufzunehmenden
Anleihe vorzuschlageu. Wie aus dem mitgeteilten Vertragehervorgeht, betragen die hiernach zur
Übernahme in Betracht kommenden Kosten

a) des Vaugruudstücks ............. 18 756 M. — ^s.
d) der Neubauten .............. -____^?22 „ 53 „

insgesamt 150 478 M. 53 Pf.
In der vom 42. Provinziattandtagin der Sitzung vom 11. Februar 1901 beschlossenen

Anleihe von 6^/2 Millionen Mark war für die Bestreitung der Kosten der inneren Einrichtung
der Weinbauschule in Kreuznachein Betrag von 63 054 Mark 58 Pi. vorgesehen (Anlage Nr. 28,
Seite 259 der Verhandlungen von 1901). Dieser bei Anfstellnngdes Berichts vom 11. Dezember
1900 vorläufig ermittelte Betrag hat aber znr Bestreitung gedachter Kosten nicht ausgereicht
Durch unvermeidliche Unterhaltungs-:c. Kosten ist noch ein Mehrbetrag von 6080 Mark 39 A
«forderlichgeworden,welcher als Vorschußentnommen und noch zn decken ist. Für die lastenfreie
Übernahme der Provinzial-Wcin- und Obstbauschulezu Kreuznach in ihrem Gesamtnmfange und
"Ut allem Zubehör ist sonach die Bereitstellung einer Summe von 150 478 Mark 53 Ps. und
6080 Mark 39 Pf --- 156 558 Mark 92 Pf. erforderlich. Auch dieser Betrag ist zur Deckung
durch Aufnahme einer Auleihe in dem Berichte - - Drucksachen.Nr. 29 - vorgesehen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach folgende Anträge zu stellen:
Der Provinziallandtagwolle: ^ ,.„>.. c^ ^.
1. durch vorstehenden Bericht, Abfchnitt ä, die vom 42 Pr°«MMll°Mag geforderte

Rechenschaftsablegungüber die Errichtung der Provinzial-Wem- und Obstbauschulezu
Ahrweiler entgegennehmen, >, ,.^^>«»n «

2. die Deckung der Kosten der Errichtnng der Weinbauschnle zn Ahrwe.ler nut 230 000 Mark
und der Gesamtkosten der Übernahme der Weinbauschnle zu Kreuznach m das E.gentnm
des Provinzialverbandes mit 156 558 Mark 92 Pf. durch die m Drucksachen. Nr. 29
beantragte Aufnahme einer Anleihe genehmigen.

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

______________ 24*
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Anlage 12.
(Drucksachen.Nr. 40.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Gesuch des Ackerers Julius Klein zu Kleinsiepen bei Radevormwald, Kreis Lenuep,
vom August 1902 (eingegangen am 22. August 1902) auf Abstandnahme von der

Verfolgung eines Ersatzanspruches der Rheinischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft gegen ihn.

Der Ackerer Klein hatte eine neue Kartoffelsortiermaschineerhalten. Da die Drchkurbel
nicht paßte, wurde sie wegen der Dringlichkeit der Arbeit am 14. Oktober 1901 einstweilen in
der Weise in Betrieb gesetzt, daß die Dienstmagd Elise Gellcschun das große Kammrad mit
der Hand seitlichdrehte. Bei dieser Tätigkeit geriet sie mit dem linken Daumen zwischendas
große und das kleine Kammrad, und es wurde ihr das Nagelglied des Daumens abgequetscht,
Die ihr von der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft zuerkannte Unfcillrcutcbeläuft
sich auf monatlich 5 Mark 85 Pf., zahlbar feit dem 14, Januar 1902.

Der Genusscnschaftsvorstandist der Ansicht, daß der Unfall durch Fahrlässigkeit des
Klein herbeigeführt ist, da dieser die Maschine in Betrieb nahm, obwohl das Räderwerk nicht
mit der durch die Polizeiucrordnung des Negicruugs-Präsibeuten zu Düsseldorf vom 14. Dezember
1894 vorgeschriebenenSchutzvorrichtung versehen war, und zwar wird ein um so größeres
Verschuldendarin erblickt, daß er die Maschine durch unmittelbares Drchcu des freiliegenden
Räderwerks in Bewegung setzen ließ. Es war vorauszusehcu,daß dabei leicht ein Unfall eintreten
konnte. Bei dieser Sachlage haftet Klein nach § 14? des Unfallversicherungsgcsetzcs für Land-
und Forstwirtschaft vom 30. Juni 1900 der Berufsgcuosscnschastfür alle Aufwendungen, die
sie aus Anlaß des Unfalls gemacht uud noch zu machen hat. Der Genussenschaftsvorstandhat
beschlossen,den Ersatzanspruchgegen ihn geltend zn machen. Hiergegen rnft Klein die Beschluß¬
fassung des Pruuinziallaudtags au, wozu er nach 8 148 Absatz 1 des genannten Unfall¬
versicherungsgesetzes in Bcrbindnng mit Artikel VI Ziffer ? des Preußischen Gesetzes voM
16, Juni 1902 das Recht hat. Er beantragt, von der Verfolgung des Ersatzanspruchesabzusehen.
Der Unfall sei nicht auf Fahrlässigkeitfcinerfeits, sondern ans einen unglücklichen Zufall zunick-
zuführeu. Er habe zudem voraussetzen dürfen, daß die Fabrik die neue Maschine mit den nötige»
Schutzvorrichtungenversehen habe. Er selbst habe solche auch nicht anbringen dürfen, da er nicht
Eigentümer der ihm nur für acht Tage zur Probe geliefertenMaschine gewesen sei.

Klein bewirtschaftet14,18 lla Land, hält ein Pferd und acht Stück Rindvieh. Sei"
Einkommenaus dem landwirtschaftlichen Betriebe beläuft sich auf 1400 Mark jährlich. Außerdem
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hat er noch ein Ginkommen von 75—100 Mark jährlich aus dem Betriebe einer Sommerwirtschaft
und einer Badeanstalt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Ackcrers Julius Klein zu Kleiusiepen
bei Radevormwald auf Abstandnahme von der Verfolgung des Ersatzanspruchesder
Berufsgcnossenschaft ablehnen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Zulage 13.
(Drucksachen. Nr. 41.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

esuch des Bäckers Hugo Wirbelauer zu Trompete bei Leichlingen, Kreis Solingen,
om 30. November 1902 auf Abstanduahme von der weitereu Verfolguug eiues

"MeßansUruches der Rheinische« landwirtschaftlichen Verufsgenossenschaftgegen ihn
und seinen Vater, den Ackerer Wilhelm Wirbelauer.

Der 15 Jahre alte Ackergehülfe Wilhelm Kcmper erlitt am 22. Januar 1902 im land-
utschafUichm Betriebe des Ackerers, Wirts und Händlers Wilhelm Wirbelauer bei der Dresch-

, ett dadurch cincu Uufall, daß er währeud des Anrcichensder Garben mit der linken Hand in
'^unv erd eckte Öffnung der Göpeldreschmaschine geriet und von den Zähnen der Dreschtrommel

^snßt wurde. Er zog sich einen mehrfachenBruch des linken Mittel- und Ringfingers zu, dessen
b ^" ^" ^ln Zeit noch um 20«/« in seiner Grwerbsfähigkeitbeschränken. Durch Feststellungs-
Weid vom 25. Juni 1902 wurde dem Verletztenauf Grund des § 8 des Unfalluersichcrungsgcsetzes

'"r Land- und Forstwirtschaftvom 30. Juni 1900 vom 24. April 1902 ab eine dementsprechend«:
"entc in Höhe von 48 M. jährlich zugchrocbeu. Da die gefährliche Öffnung an der Maschine
"Htmit der erforderlichen und durch die Regieruugs-Polizeiverordnuugvom 14. Dezember 1894 vor¬
geschriebenen Schutzvorrichtungbedeckt war, ist der Bäcker Hugo Wirbelauer, der bei der Drescharbeit
°'e Aufsicht und Leitung hatte, durch Urteil der dritten Strafkammer des KöniglichenLandgerichts
su Düsseldorf vom 31. Mai 1902 wegen fahrlässigerKörperverletzung aus 8 230 Abs. 2 St.-G.-B.
^ 5») Mcnt' Geldstrafe verurteilt worden. Er haftet daher nach § 147 des genauuten Unfall-
"«sichcruugsgeschcs der Berufsgcnossenschaft für alle Nufwenduugen,die sie aus Anlaß des Unfalles
gemacht oder noch zn machen hat. In gleicher Weise haftet nach Ansicht des Genossenschafts-
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Vorstandesder BetriebsunternehmerAckerer Wilhelm Wirbelauer, Bei der Lieferung der Maschine
hatte die Fabrik zur Verdcckungder Öffnung eine eiserne Schutzplattc beigefügt. Diese Platte
konnte zu der Zeit, als der Unfall sich ereignete, schon lange nicht mehr benutzt werden, da die
Schraubengewindeverschlissen waren. Dieser Zustcmd war dem Betriebsunternehmer unzweifelhaft
bekannt. Es Ware seine Aufgabe gewesen,die Platte wieder in Ordnung bringen zu lassen oder
einen zureichenden Ersatz zu beschaffen. Wenn er das unterlassen und sich nicht darum bekümmert
oder dafür gesorgt hat, daß die gefährliche Öffnung während des Betriebes der Maschine verdeckt
wurde, so handelte er fahrlässig und ist deshalb für den Unfall mit verantwortlich.

Vater und Sohn Wirbelauer sind der Vorschrift des § 148 Abs. l des genannten
Unfallversicherungsgesetzesentsprechend dnrch Schreibenvom 12. Augnst l902 davon in Kenntnis gesetzt,
daß der Genossenschaftsvorstcmd den Ersatzanspruchder Berufsgenossenschaftgegen sie geltend zu
machen beabsichtige. Da sie das Schreiben unbeantwortet gelassenhaben, hat der Genossenschafts-
vorstand im November gegen sie die Klage bei dem Landgerichtzu Düsseldorf erhoben. Daraufhin
hat Hugo Wirbelauer durch Schreiben vom 30. November 1902 in seinem und seines Vaters
Namen nachträglichnoch die Beschlußfassung des Provinziallcmdtages angerufen mit dem Antrage,
von dem in der Klage geltend gemachtenErstattungscmspruchegegen sie abzusehen. Es sei ihnen
bei Mitteilung des Beschlusses des Genossenschnftsvorstandesnicht bekannt gewesen, daß sie nach
dem Gesetze dazu das Recht gehabt hätten. Ihre Fahrlässigkeitsei so gering gewesen, daß es eine
Härte wäre, sie wegen derselbenzu schädigen. Daß die Schutzplattc bei der Arbeit gefehlt hätte,
sei ihnen nicht bekannt gewesen; sie seien gegen Haftpflicht auch nicht versichert, so daß sie,
namentlich Hugo Wirbelauer, da sie in schlechten Vermögensuerhältnissenlebten, durch die weitere
Verfolgung des Anspruches in ihrer wirtschaftlichen Existenzschwer geschädigt würden. Der 65 Jahre
alte Wirbelauer Vater kümmere sich auch nicht mehr um seine Landwirtschaft,er habe deren Betrieb
vielmehr ihm, dem Hugo Wirbelauer, überlassen.

Der Ackerer Wilhelm Wirbelauer ist vermögend. Es besitzt 10 Ka, 13 «, 70 ^m Land
und 5 Häuser. Er hat 8 Kinder. Hugo Wirbelauer besitzt noch kein selbständigesVermögen.

Nach § 148 des Unfallversicherungsgesetzesfür Land- und Forstwirtschaftvom 30. Juni 1900
in Verbindung mit Art. VI Ziffer 7 des Preußischen Ausführungsgesetzesvom 16. Juni 1902
haben die Ersatzpflichtigendas Recht, gegen den Bescheid des Genossenschastsvorstandes,daß er
beabsichtige,den Ersatzanspruchgeltend zu machen, die Beschlußfassungdes Provinziallandtages
anzurufeu. Die Klage darf erst nach Ablauf eines Monats nach Zustellung des Bescheides und
nur dann erhoben werden, wenn nicht innerhalb dieses Zeitraums die Beschlußfassungseitens des
Ersatzpflichtigen angerufen ist.

Der Provinzialausschuß beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Bäckers Hugo Wirbelauer zu Trompete
bei Leichlingen, Kreis Solingen, auf Abstandnahmevon der weiteren Verfolgung eines
Ersatzanspruches der Rheinischenlandwirtschaftlichen Berufsgenosseuschaft gegen ihn und
seinen Vater, den Ackerer Wilhelm Wirbelauer, ablehnen."

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 14.
(Drucksachen.Nr. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

die Versetzung des Landeshauptmanns, Geheimen Ober-Regierungsrats Dr. Klein
in den Ruhestand.

Der Landeshauptmann, Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. Klein, hat unter Hinweis
auf sein vorgerücktes Lebensalter uud seinen angegriffenenGesundheitszustanddie Versetzungin
den Ruhestand zum 1. April 1903 beantragt.

So sehr der Prouinzialausfchußauch das Ausscheiden des um die Interessen der Rheinischen
Pwuinzialuerwaltung so verdienstvollen Landeshauptmanns aus seinem Amte bedauern mnß, so kann
^ sich andererseits doch den Gründen nicht verschließen, auf welche dieser Autrag gestützt ist.

Der Proviuzialcmsschnßbeehrt sich daher den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle die von dein Landeshauptmann, Geheimen Ober-
Regieruugsrat Dr. Klein beantragte Versetzung in den Ruhestaud vom 1. April
kden. Is. ab unter Gewährung des nach den Bestimmungendes Reglements, betreffend
die Pensionierung der Provinzinlbeamten der Nheinprovinz, sich ergebenden Ruhe¬
gehaltes beschließen."

Düsseldorf, den 17. Dezember 1902.

Der Vorsitzende des Provinzialausschusses:
O. Graf Beissel von Gymnich.

Bericht

Anlage 15 .
(Drucksachen.Nr. 6.)

des Provinzialausfchusses,
betreffend

die Ausgleichung der Einquartierungslast im Frieden und zwei hierzu eingegangene
Petitionen.

Der 42. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 12. Februar 1901 zu
^n Petitionen des Rheinischen Stadtebnndcs, des Vereins der Bürgermeister der nicht im
^tlldtetag vertretenen Städte und der Landgemeinden in der Nheinprovinz sowie der Kreis-
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ausschüsse mehrerer Eifelkreise — vergl. Verhandlnngen des 42. RheinischenProvinziallandtages
S. 530, stenographischer Bericht S. 174 — folgenden Beschlußgefaßt:

„Den Prouinzialausschuß zu beauftragen, die erforderlichen statistischenErhebungen
in der Provinz über die Höhe der Einquartierungslast anzustellen und auf Grund
derselbennochmals bei der KöniglichenStaatsregierung in dieser Angelegenheitbehufs
zureichenderErhöhung der Einquarticrnngsentschädigungcnvorstellig zu werdcu, die
Zuständigkeit des Provinziallandtages, Ausgaben zur Erleichterung der Einquartierung^
lasten zu übernehmen, durch Vorlage von Nechtsgutachtcn außer Zweifel zu stellen
und dem nächsten Prouiuziallandtage unter Mitteilung der Stellungnahme der
übrigen Provinzialvcrbände zu dieser Frage behufs endgültiger Entscheidungder vor¬
liegenden Petitionen eine Vorlage zu machen,"

Inzwischensind 2 neue Petitionen über denselben Gegenstand eingegangen, nämlich vom
<>u. Bürgermeister von Roetgen, Kreis Montjoie — Anlage ^ — und vom Bürgermeister zu Merzig

-^ ^ N. — Anlage H —.
.^"" Der Provinzialausschußbeehrt sich, über die Ausführung der ihm gewordenenAufträge

folgenden Bericht zu erstatten.
I. Durch Vermittelung des Herrn Ober-Präsidenten sind statistische Grhcbnngen über die

Höhe der Einquarticruugslast in der Provinz angestellt worden. Das Ergebnis derselben ist in
^u—L. Anlage N—N dieses Berichtes zusammengestellt.Auf Gruud dieses Materials, auf welches weiter

unten eingegangenwerden soll, ist sodann eine erneute Vorstellung an die Königliche Staatsregierung
wegen zureichender Erhöhung der Einquarticrungsentschädignngen gerichtet worden. Unterm
14. Juli 1902 hat der Herr Ober-Präsident hieranf mitgeteilt, daß er dem Herrn Minister
des Innern über den Antrag des 42. RheinischenProvinziallandtages auf Erhöhuug der aus
Reichsmittcln gewährten Vergütungen für Natnralquarticr unter Befürwortung des Antrages
Vortrag gehalten habe. Der Herr Minister habe den Bericht

„dem Herrn Reichskanzlerals weiteres Material für die zur Zeit im Schoße der
Rcichsrcgieruug schwebendenVerhandlungen über den genannten Gegenstand über¬
mittelt",

gleichzeitig aber anheimgestellt,
„der Proviuzialuerwaltuug zu empfehlen, ihre Beschlußfassungvon der Beendigung
der erwähnten Verhandlungen nicht abhängig zu machen."

Über „die Inständigkeit des Provinziallandtages, Ausgaben zur Erleichterung der
Einquartierungslasten zu übernehmen", ist ein Gutachten des Rechtsanwalts, Geheimen Instizrats

HMge x-^A. von Simson in Berlin eingefordert worden. Dasselbe ist als Anlage H. abgcdrnckt. Os
kommt zu dem Ergebnis:

„daß der Provinziallandtag gesetzlich berechtigt und darum zuständig ist, Ausgaben
zur Erleichterung der Einquarticrungslasteu zu übernehmen nnd mithin Mittel — s"
es solche, welche dem Provinzialvermögen entnommen werden, sei es solche, welche

.durch Ausschreibungvon Provinzinlabgaben aufkommen — zu Ausgleichungen und
Entschädigungenznr Erleichterung der bezeichneten Lasten zn verwenden."

Das Gutachten hebt dabei ausdrücklichhervor, daß eine zuverlässigeGrundlage für die
Beurtciluug der Frage uur „der Rechtsprechung im Verwaltungsstreitverfahren, insbesondere
einem künftigenUrteil des Oberverwaltuugsgcrichtesentnommen werden" könne, daß bisher aber
„eine verwaltungsgerichtlicheEntscheidungder höchsten Instanz, welche den Gegenstand der Vegnt-
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Achtungunmittelbar bcträfe", nicht vorliegt. Hinsichtlich der Gründe, welche der Gutachter für seine,
dle ZuständigkeitbejahendeAnsicht angibt, wird auf den Wortlaut des Gutachtens Bezug genommen.

Was die Stellungnahme der übrigen Provinzialverwaltuugenangeht, so ist die Angelegenheit
^ der Landcsdirektoren-Konferenzdes Jahres 1901 in Posen zur Sprache gekommen. Aus den
"«Handlungen ist hervorzuheben,daß auch in anderen Provinzen Klagen über die Einquartierungs¬
lasten bestehen, aber nur iu gauz vereinzeltenFällen Anträge auf Beihülfen an die Provinzial-
uerwaltungengelangt sind, sowie daß in keiner anderen Provinz die Absicht vorwaltet, die Gin-
auartierungslast als eine provinzielleLast anzuerkennenoder zu deren Erleichterung Beihülfen zu
gewähren. Von verschiedenen Seiten wurde betont, daß die Zuständigkeitzur Übernahmederartiger
tasten keineswegs uuzweifclhaft sei, sowie daß, wenn das Reich sehe, daß die Provinzen aus
eigenen Fonds Beihülfen gewährten, eine Erhöhuug der staatlichen Entschädigungenwohl noch
^iter hinausgeschoben würde.

II. Wenn die statistischen Erhcbuugen auch außer Zweifel gestellthaben, daß gerade die
Nmstm Teile unserer Provinz nm schwersten unter der Einquartiernngslast leiden und, wenn sich
"uch nicht verkennen laßt, daß schwerwiegende Gründe der Billigkeit einer Ausgleichung dieser

ast das Wort reden, so trägt dennoch der Provinzialnusschuß uach wiederholter Prüfung der
Angelegenheiterhebliche Bedenken, die Verwendung von Provinzialmitteln zur Erleichterung oder
Ausgleichungder Einquartierungslast zu empfehlen. Diese Bedenken beruhen in folgenden Er¬
wägungen. Abgesehen von den bereits erwähnten, auf der Landesdirektorcn-Konferenzzu Posen
hervorgehobenen Gründen, daß die Erlangung einer höheren, mehr ausreichendenEntschädigung
>e>tens des Reiches, namentlich angesichtsder jetzigen finanziellen Lage desselben und der ohnehin
^gesetzt wachsenden Ausgaben für das Heer, durch das Eintreten der Provinzen in weitere Ferne
genickt werde, sprechen gewichtigeinnere Gründe gegen die Übernahme derartiger Lasten auf
°'e Provinz.

Die Aufgaben der Provinzen und ihrer Verwaltung sind im § 4 des Dotationsgesetzes
°m 8. Juli i8?5 angegeben. Es ist bisher stets Wert daranf gelegt worden, sich innerhalb
" dort gezogenen Grenzen zu halten. Wenn Bewilligungen erfolgten, welche in loserem

Zusammenhangmit diesen Aufgaben standen, so handelte es sich in der Regel um einmalige
geringere Beihülfen, welche aus den Dispositionsfonds des Provinziallcmdtages oder des Provinzial-
usschusscs gegeben werden konnten. Wenn andere größere oder dauernde Ausgaben in Frage
"wen, wurde stets darauf gehalteu, daß die Deckung weder aus der Dotationsrcnte noch aus

'pwvinzialumlagcu erfolgte; den Anregungen zu solchen Ausgaben wurde vielmehr nur naher
^treten, wenn andere Mittel, so namentlich Überschüsse der Landcsbank oder der Provinzial-
«eucr-Societät, verfügbar waren. Es fei z. V. auf den Etat für gewerbliche Zwecke verwiesen,
'e jetzig Landtagsvorlage über die Unterstützungvon Wasserleitungenn, s. w. — vergl. auch Haupt-

Haushaltsplan Titel IV Nr. 3 der Ausgabe. — Im vorliegenden Falle handelt es sich aber um eine
"Mich? dauernde Ausgabe, für welche weder die vorhandenen Dispositionsfonds ausreicheu, noch

wustige verfügbare Mittel vorhanden sind. Das Eintreten der Provinz für die Erleichterung
" Ausgleichung der Einquartiernngslast wäre also nur möglich, wenn von den angegebenen

Zündsätzen abgegangen und Umlagen für solche Zwecke erhoben würden. Das wäre in hohem
^de bedenklich, weil dadurch ein Präcedenzfall geschaffen würde, dessen Konseqnenzen sich nicht

">el)en lassen.

Ue n> ^ Einquartiernngslast ist nach Lage der Gesetzgebungeine Last des Reiches, welches
Wichtet ist, ausreichendeEntschädigungzu leisten, während die Quartierleistuug selbst und die

25
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Naturalverpflegung Sache der Quartiergeber und der Gemeinde ist. Die Gemeinde hat dafür zu
sorgen, daß die erforderlichen Leistungen in ordnungsmäßiger Weise geschehen. Mag man nun
auch der Ansicht sein, daß es der Provinz gestattet ist, aus ihren Mitteln Beihülfen an überlastete
Gemeinden oder Eingesessene zu geben, so wird man doch zugebenmüssen, daß es bedenklich ist,
diesen Weg einzuschlagen, denn es liegt nahe, daß auch auf anderen Gebieten derartige Belastungen
der Gemeinden oder ihrer Eingesesseneneintreten löunen, wo die Billigkeit für eiuen Ausgleich
spricht, z. B. auf dem Gebiete des Schulwesens, bei Errichtung großer industriellerBetriebe in einer
Gemeinde, die viele Arbeiter heranzieht, ans dem Gebiete der Hygiene, der Seuchcuabwehr :c.
Wenn man jetzt den regelmäßig durch Einquartierung überlasteten Bezirken Hülfe gewährt, wird
man sie in ähnlichen Fällen anderen Bezirken füglich nicht verweigernkönnen. Es würde offenbar
zu weit gehen und dem jetzigen Rechtszustandenicht entsprechen,wenn die Provinz in dem Falle,
in dem eine Gemeinde oder ihre Eingesessenebei Erfüllung der ihuen vom Staate auferlegten
Pflichten überlastet werden, den Ausgleich übernehmen soll, besonders dann, wenn es sich UM
erhebliche dauernde Lasten handelt und um Zwecke, die, so wichtig und bedeutend sie an und für
sich sind, doch in keinem Zusammenhang mit den der Provinz überwiesenenAufgaben stehen. Die
letzteren sind im letzten Jahrzehnt so erheblich gewachsen nicht nur quantitativ, sondern auch
qualitativ, daß es dringend notwendig ist, alle Kräfte und Mittel ihm« zu widmen. In der
Rheinprovinz trifft das Gesagte umsomehr zu, als die diesseitige Provinzicilvcrwaltmig durch
die freiwilligeÜbernahme der ehemaligenBezirksstraßenbereits eine Vorausleistung von 5"/u an
Provinzialabgaben im Gegensatz zu den übrigen Provinzen zu tragen hat. Dazu kommt, daß es
sich nicht empfiehlt, wenn bei Verhältnissen, die im wesentlichen bei allen Provinzen die gleiche»
sind, eine Provinz allein vorgeht. An der Frage der Erleichterung der Einquartierungslast sind
zweifellos alle Provinzen beteiligt. Wenn nun in dieser Sache die Notwendigkeitdes Eintretens
der Provinzialverbände vorliegt, weil aus irgend einem Grunde vom Reich eine ausreichende
Entschädigung nicht zu erlangen ist, und auch der Staat die erforderlichenMittel nicht gewähren
kann, so erübrigt eben nur, die Aufgabe den Provinzen zu überweisen, der Weg hierzu ist im
8 4 des Dotationsgcsetzesvom 8. Juli 1875 gewiesen,wonach „noch ähnliche im Wege der Gesetz¬
gebung festzustellende Zwecke"den Provinzen überwiesenwerden können.

III. Wenn auf Grund der vorstehendenErwägungen der Provinzialausschuß auch nun
zu der Ansichtgelangen konnte, daß schwerwiegendeBedenken gegen die Anforderungvon Provinzial-
Mitteln für die Erleichterung oder Ausgleichung der Einquartierungslast sprechen,so erscheint mit
der Darlegung dieser Ansicht doch die dem ProvinzialausschussegewordeneAusgabe noch nicht
erschöpft. Es liegt ihm vielmehr nach dem eingangs erwähnten Beschluß des Provinziallandtags
noch ob: „behufs endgültiger Entscheidungder vorliegendenPetitionen eine Vorlage zu machen"-
Diese endgültige Entscheidung hat man, wie der Herr Berichterstatter in der Sitzung voM
12. Februar 1901 — S. 178 der stenographischen Berichte — ausgeführt hat, „dahin verstände»,
daß für den Fall, daß nicht etwa der Provinziallandtag sich auf den Standpunkt stellt, daß die
Provinz überhaupt nicht berechtigtsei, hier einzugreifen, er dann eine Vorlage fände, die geeignet
sei, den Gegenstand einer Beschlußfassungzu bilden, die eine materielle Erledigung herbeiführt."

Zu diesem Zwecke ist zunächst das von dem Herrn Ober-Präsidenten zur Verfügung gestellte
^^.statistische Material in den Übersichten I—IV zusammen gestellt. Dasselbe enthält nicht nM

Angaben über die Höhe der Einquartierung und der dafür vom Reich, von den Gemeinden und
den Quartiergebern gemachten Aufwendungen, sondern es ist auch berechnet, wie sich diese Zahl"'
zu der Zahl der Einwohner und dem Aufkommenan Staatseinkommensteuerstellen. Sodann 'st
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berechnet,wie hoch die Leistungender Gemeinden und Qncirtiergeber, also der Betrag, der über
die staatlichenEntschädigungenhinaus aufgewendetwurde, für den Tag und Kopf zu veranschlagen
^t -^ s. Übersicht II nnd IV. — Hierbei ist zu bemerken, daß die Leistungender Quartiergeber
selbstverständlich nur schätzuugsweisc angegebenwerden konnten, daß die Angaben also auf absolute
Zuverlässigkeit keinen Anspruch machen können,

Die Übersichten bestätigen,— was wohl auch von keiner Seite bestlitten wird —, daß
die Einqucirtiernugslast sehr verschiedenauf die einzelnen Gegenden verteilt ist. Entfallen doch
nach dem Durchschnittder 5 Jahre von 1896—1900 auf

den RegierungsbezirkTrier, der 14,° "/" der Bevölkerunghat, 29,«» "/« der Einquartierung,
Coblcnz, „ 1l,8 "/n „ „ „ 2?,?: ''/» „
Aachen, „ 10,? °/u „ „ „ 14,5 4"/» „ „
Düsseldorf, „ 45,«'> „ „ „ 15,?^"/» „
Cöln, „ 1?,? "/« „ „ „ 12,38 "/" „ ,, -

Die RegierungsbezirkeCoblcnz und Trier, welche wenig mehr als ein Viertel der
Vevölkernngder Provinz umfassen, tragen also mehr als die Hälfte, nahezu drei Fünftel der
Gmqullrtierungslllst.Ferner ergibt sich uach dem Durchschnittder genannten 5 Jahre folgendesBild.

gar keine Einquartierung hatten 2 Kreise,
weniger als 10 Tage auf 1000 Einwohner 15

dagegen von 10— 50 Tagen „ „ „ 18 „
„ 50—100 „ „ „ „ 9 „
„ 100—200 „ „ „ « 11 „
„ 200-300 .. „ „ „ ? „
„ 300—400 „ „ „ ,. 5 „
„ 400—500 „ „ „ ,. 5 „
„ 500—600 „ „ „ „ 2 „

über 700 „ „ „ „ 1 „ .
Was nun die Frage angeht, in welcher Weise die Erleichterung oder der Ausgleich

°uscr Einqnartierungslasten herbeigeführt werden könnte, so ist zunächst die Frage zu erörtern,
°b nur den überlasteten, notleidenden Gemeinden Beihülfen gegeben werden, oder ob alle von
Einquartierung betroffenen Gemeinden Zuschüsse erhalten sollen. Wählt man den ersteren Weg,
'° P erforderlich festzustellen,wann eine Überlastung und ein Notstand vorliegt. Eine befrie¬
digende Lösung dieser Frage ist, wie sich bei Ausführung des neuen Dotationsgesetzesergibt,
außerordentlich schwierig; ja sie ist unmöglich, wenn man annimmt, daß der zu Unterstützende
" letzter Linie doch der Quartiergeber ist.

Es scheint deshalb wichtiger, die Sache in der Weise zu ordnen, daß für jeden Ein-
^Ullttierungstagein einheitlicherZuschuß zu zahlen ist. Dieser Weg ist auch in den Petitionen
^geschlagen, welche den Verhandlungen zu Gruude liegen. Sowohl diejenige des Rheinischen
^tiidtebundes als auch die der Kreisausschüsse beantragt:

„die Bewilligung von Zuschüssen zu den Einquartiemngslastcn von täglich 40 Pfennig
für jeden mit Verpflegung einquartierten Soldaten vom Feldwebel abwärts."

Da die am meisten beteiligten Verbände selbst einen Zuschuß nur für die Einquartierung
"U Verpflegung und nur für Militärpersonen vom Feldwebel abwärts anregen, liegt kein Grund
b"> weiterzugehen. Die folgenden Ausführungen bewegen sich demgemäß in diesen Grenzen.
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Was die Höhe des Zuschusses angeht, so betrugen die Leistungen der Gemeinden und
Quartiergeber — also abzüglichder vom Reiche gezahlten Entschädigung— für die Einquartierung
mit und ohne Verpflegung zusmnmeugercchuct— vergl. Übersicht IV — im Durchschnitt der
5 Jahre von 1896—1900 für den Tag und Kopf:

a) in 1 Kreis über 3 Mark
„ 2 Kreisenvon 2—3
., 4 „ .. 1,50-2
„10 „ „ 1,50-1,00 „
„ 52 „ „ 1,00-0,40 „
„ 3 „ weniger als 0,40 „ ;

K) im RegierungsbezirkKoblenz 0,54 Mark
„ „ Trier 0,55 „
„ „ Aachen 0,55

Cüln 0,68 „
Düsseldorf 0,75 „

„ Durchschnittder gnnzeu Provinz 0,59 „ ,
Für die Einquartierung mit Verpflegung — aber mit Einschluß der Offiziere — betrug

der durchschnittliche Aufwand der Gemeinden und Quarticrgeber für deu Tag uud Kopf:
1896: 62,»8 Pfennig
189?: 62,i9
1898: 63,44
1899: ??,«»
1900: 57,8° „ .

Wenn man nun erwägt, daß in diesen Sätzen die Leistungender Quartiergeber nach den
schätzungsweisen, wohl eher zu hohen als zu niedriegcn Angaben enthalten sind, sowie daß die
stark belasteten Kreise, auf welche es hauptsächlich ankommt, durchweg geringere Aufwendungen
aufweisen, so kann man annehmen, daß der Zuschuß vou 40 Pfennig ausreicht, wenn nicht einen
Ausgleich,so doch eine weitgehendeErleichterung der Einquartierungslast herbeizuführen.

Was nun die Aufbringung der zur Gewähruug eines derartigen Zuschusses erforderlichen
Gelder angeht, so stehen, wie schon ausgeführt, der Provinz hierfür keine Mittel zur Verfügung!
es erübrigt also nur, dieselben wie die anderen nicht durch die Dotationen gedeckten Ausgabe»
auf die Kreise umzulegen. Es empfiehlt sich aber nicht, die zu diesem Zwecke für die ordentliche»
Aufgaben der Provinz erforderliche Umlage eutsprechendzu erhöhen. Dagegen spricht einmal die
Natur der Sache. Es handelt sich um eine außerordentlicheMaßregel, nnd es ist wünschenswert
daß dies auch nach außen in die Erscheinungtritt. Sodann kommenpraktische Erwägungen lN
Betracht. Man wird, um diese außerordentlicheBelastung möglichst gering zu halten, in jede'"
Jahr nur so viel erheben, als gerade notwendig ist. Da die Höhe der erforderlichen Umlage stet«
mit der Feststellungdes Haushaltsplanes auf 2 Jahre im voraus bestimmt wird, läßt sich das W
dieser nicht erreichen. Es ist deshalb wichtiger, in jedem Jahr am Schlüsse der Einquartierung^
Periode den erforderlichen Betrag zu ermitteln und als besondere Umlage zu erheben.

Für das Verfahren würden folgende Grundsätze festzustellen sein:
1. Bis auf weiteres wird für jede mit Verpflegung einquartierte Militärperson «o«'

Feldwebel abwärts, sofern die Einquartierung weniger als 6 Monate dauert, der Betrag
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von 40 Pfennig täglich als Zuschuß zu dm Kosten der Einquartierung gezahlt.
In Anrechnung kommen nur diejenigenTage, für welche die staatliche Vergütung
gezahlt wird.

2. Die erforderlichenMittel werden durch eine besondere Provinzialabgabe aufgebracht,
welche uach denselbenGrundsätzen und Stcuerbcträgen erhoben wird, wie die ordent¬
lichen Abgaben des betreffendenJahres.

3, Die Kreise haben zum 1. Dezember jeden Jahres dem Landeshauptmann uach näherer
Anordnung desselben eine Übersicht über die in den einzelnen Gemeinden vom
1. November des Vorjahres bis zum 31. Oktober des betreffenden Jahres vor¬
gekommene Einquartierung auf einen Tag berechnet einzureichen. Die Übersicht ist
vom Landrat als richtig zu bescheinigen.

-i. Auf Grund derselbenstellt der Landeshauptmann einen Plan auf, m welchem sowohl
die den einzelnenKreisen zustehenden Zuschüssezur Eiuquartierungslast, als auch die
zur Deckung der gesamten ZuschüsseerforderlicheUmlage angegebenist. Innerhalb
eines Monats nach Erhalt dieses Planes hat jeder Kreis den Umlagebetrag, soweit er
die ihm etwa zusteheudenZuschüsseübersteigt, an die Nendcmtur der Landesbcmk
einzuzahlen.

5. Über Eiuweudungen gegen den Plan, welche keine aufschiebende Wirkung haben,
entscheidet der Provinzialausschuß endgültig.

6. Nach Eingang der Umlagebeträge werden die Zuschüsse, soweit ste uicht durch Ein¬
behaltung von Umlagebcträgengedeckt sind, ausgezahlt. Die Kreise sind verpflichtet,
die festgesetztenZuschüsse an die Gemeinden auszuzahlen, soweit ste nicht zm Deckuug
der vom Kreis auf die EinquartierungskostcngegebenenVorschüsse erforderlich stnd

?. Weder den Kreisen noch den Gemeinden und Quartiergebern erwächst aus diesen
Bestimmungenein Rechtsanfpruchgegen die Provinz. ,,«, ^

In Anlage I? ist ein Verteilungsplan, unter Weglassung der Pfemuge, aufgestellt wie
" s^ für das Jahr 190N uach obigen Grundsätzenergebenhätte. Demnach wäre im^ahre 1900
b« Erhebung von 0,2«°/,, der direkten Steuern erforderlich gewesen. Für die früheren Jahre
«geben sich folgende Zahlen:

Omquartierungstage
mit Verpflegungohne Staatssteuer: Umlage.

Offiziere: ^
1899: 483 52? 53 804 814 0,g« °/°
1898- 404 352 49 972 641 0,u« «/<>
1897: 503142 46 299175 0,44«/°.

Der Vroviunalansfeliun alaubt durch die vorstehendenAusführungen den ihm erteilten
^trag d^in^d^s erM zu haben, und stellt derselbe die weitere Veschlußfassuug
" dieser Angelegenheitdem Provinzicillandtage anhem.

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O- Graf Veissel von Gymnich, ^ Klein,
^ „ Landeshauptmann.
Vorsitzender.

.
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Anlage ^.

Gutachten.

In seiner Sitzung vom 12. Februar 1901 hat der Rheinische Provinziallandtag auf den
Antrag seiner ersten Fachkommission unter anderem beschlossen,

den Provinziawusschuß zu beauftragen, die Zuständigkeit des Plouinziallcmdtages,
Ausgaben zur Erleichterung der Einquartierungslasten zu übernehmen, durch Vorlage
von Rechtsgutachteuaußer Zweifel zu stellen.

Mit der Abgabe eines Rechtsgutachtens über die in Rede stehendeFrage beauftragt,
spreche ich meine Ansicht dahin aus,

daß der Provinziallandtag gesetzlich berechtigtund darum zuständig ist, Ausgaben zur
Erleichterungder Ginquarticruugslasten zu übernehmen und mithin Mittel — sei es
solche, welche dem Provinzialvermögenentnommen werden, sei es solche, welche durch
Ausschreibungvon Provinzialabgaben aufkommen — zu Ausgleichungenund Ents¬
chädigungenzur Erleichterung der bezeichneten Lasten zu verwenden.

Ich gehe nicht von der Voraussetzung aus, daß die im Streit befangeneFrage durch
irgend ein Rechtsgutachten— am wenigsten durch das meinige — im Sinne der antragstellenden
Fachkommission „außer Zweifel gestellt" werden kann. Eine endgültige uud maßgebendeAntwort
kann, wie bereits in der beschlußfasseudenSitzung von dem Herrn Landeshauptmann (stenographischer
Bericht, Seite 180) hervorgehoben worden ist, nur der Rechtsprechung im Verwaltungsstreitverfahren,
insbesondere einem künftigenUrteil des Oberverwaltungsgcrichtsentnommen werden, dessen Aus¬
legung des Gesetzes, freilich auch dann vorbehaltlich einer möglicherweisespäter veränderten
Iudikatur, wenigstens vorerst eine zuverlässige Grundlage schaffenwird. Meine Aufgabe besteht
deshalb nur darin, die Gründe vorzutragen, die nach meiner Ansicht für die Entscheidungder
Frage in bejahendemSinne sprechen.

Bisher liegt, soweit ich habe ermitteln können, eine verwciltnngsgcrichtliche Entscheidung
der höchsten Instanz, welche den Gegenstand der Begutachtuug unmittelbar betriife, uicht vor,

Die alleinige gesetzlicheBestimmung,von welcher ausgegangen werden darf, findet sich in
s 37 der Provinzialordnung für die Rheinprovinz vom 1. Juni 1887, und zwar in den Worten:

„Der Provinziallandtag beschließt über die zur Erfüllung von Verpflichtungenoder
im Interesse der Provinz erforderlichenAusgaben.

Er beschließt zu dem Ende:
1. Pp.
4. über die Ausschreibung von Provinzialabgaben."

Zu prüfen ist deshalb, ob die hier eventuell in Aussicht genommene Ausgabe, soferu sie beschlossen
und geleistetwürde, als eine Ausgabe anzusehenist, welche dem Zweck der Erfüllung einer Ver¬
pflichtung der Provinz dient oder im Interesse der Provinz erfordert wird.
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Wird diese Frage bejaht, so folgt daraus unmittelbar das Recht und die Zuständigkeit
des Provinzillllcmdtllges, für die Deckung der unter dieser Voraussetzunggesetzlich zulässigenund
als erforderlich anerkannten Ausgabe eine Provinzialabgabe auszuschreiben. Denn der Text des
§ 3? cit. stellt ohne Weiteres klar, daß der Provinziallandtag befugt ist, die Mittel zur Bestreitung
der Ausgaben der Provinz — vorbehaltlich der Einhaltung der Vorschriftender §§ 105 ff. und
88 119 ff. der Provinzialordnung — im Wege der Besteuerung aufzubringen,soweit die sonstigen
Einnahmequellenzu solcher Deckungnicht bestimmt oder zu solcher Deckung nicht ausreichendsind.

Daß die fraglichenAufwendungennicht als solche angesehen werden dürfen, durch welche
eine Verpflichtungder Provinz erfüllt würde, steht außer Zweifel. Die Bestreitungdes Aufwandes
für das gesamtedeutsche Heer ist reichsverfafsnngsmäßigeine Verpflichtungdes Reichs. Durch
die die Eiuquartierungslast regelndeGesetzgebung, insbesondere durch den 8 1 des Gesetzes,betreffend
die Quartierleistung für die bewaffneteMacht während des Friedenszustandes,vom 25. Juni 1868
und seine Ergänzungen ist die Fürsorge für die räumliche Unterbringung der bewaffnetenMacht
Während des Friedenszustandes zudem ausdrücklich als eine Last des Bundes (Reiches)
anerkannt worden.

Der Prüfung unterliegt deshalb lediglich die engere Frage, ob die geplante Ausgabe
»als eine im Interesse der Provinz erforderliche"angesehen werden muß oder kann. Die Beant¬
wortung wird sich folgeweife danach zu richten haben, was der Gefetzgeber unter dem Interesse
der Provinz verstandenhat.

Die Gesetzgebungsmaterialcnergebenhierfür nichts brauchbares. Weder die Begründung
des Entwurfs eines Gesetzesüber die Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875
in der Rheinprovinz (Anlagen zu den Verhandlungen des Herrenhaufes iu der Session 188?,
Drucksachen. Nr. 9, Seite 44 ff.) noch die Begründung des Entwurfs einer Provinzialordnung
für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen (Anlagen zu deu
stenographischen Berichten der Verhandlungen des AbgeordnetenhausesII. Session, 12. Legislatur-
Periode 1875, Aktenstück Nr. 14, Band I, Seite 92 ff.) noch endlich die Begründung des Ent¬
wurfs eiues Gesetzes, betreffend die Abänderung von Bestimmungender Provinzialordnung für die
alteren Provinzen, (Anlagen zu den stenographifchenBerichten des Hauses der Abgeordneten
II. Session, 14. Legislaturperiode 1880/81 Aktenstück Nr, 10, Band I, Seite 361 ff.) enthalten
eine nähere Definition desjenigen,was der Gefetzgeber unter dem Interesse der Provinz verstanden
wissen wollte.

Man ist deshalb lediglich auf den Text und die erkennbareTendenz des § 3? ange¬
wiesen. Für diese Tendenz aber wird, obschon es sich hier um die Rheinische Provinzial¬
ordnung handelt, lediglich auf die Gcfetzgebung der älteren Provinzen zurückzugehen fein. Indem
die Legislativ« bei Einführung der Provinzialordnung in die Nheinprovinz durch das Gesetz vom
I- Juni 1887 den § 3? der Provinzialordnung ohne Änderung seiner Fassung übernahm, gab
sie zu erkennen, das sie eine Abweichungder RheinischenVerhältnisse von den altländischenhin¬
sichtlich des Gegenstandes des § 3? nicht für vorliegend erachtete, vielmehr das bestehende alt-
landische Recht im ganzen Umfange und ohne Modifikation auf das neue Gebiet seiner Geltung
übertragen wollte.

Für das altlandischeGebiet aber hat die gesetzgeberischeAbsicht vorgelegen, dasjenige,
was fm die Autonomie der engeren Gemeinde — der Stadt- bezw. der Landgemeinde— galt,
auf die weiteren Kommunaluerbände des Kreises und der Provinz zu übertragen. Nach meiner
Meinung folgt dies schon daraus, daß die Provinzialordnung eine Einschränkungder Autonomie



200 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 15.

des Kommunalverbaudes der Provinz im Vergleich zn der Autonomie des Kreises und der
Gemeinde nicht ausdrücklichverordnet hat, was unbedenklichhätte geschehen müssen, wenn das
Gesetz das Steuerrecht der Provinz in engere Grenzen als das Stcucrrccht des Kreises und der
Gemeinde einzuschränken willens gewesen wäre. In Übereinstimmunghiermit hat auch das Obcr-
verwaltuugsgericht,gerade unter Hinweis auf den gleichlautenden ß 3? der Prouinzialordnuug
für die Provinz Hannover vom ?. Mai 1884, nachdem es die Autonomie der Gemeinde in dem
unten zu erörternden Sinne beschriebenund für nnr durch das staatlicheAufsichtsrecht begrenzt
erklärt hatte, ausgesprochen,daß die neuere Gesetzgebungden nämlichen Grundsatz auch auf die
Selbstverwaltung in den weiteren Kommunalvcrbändcnübertragen habe.

Gndurteil vom 25. Juni 1890. (Entsch.Band 19, Seite 176).
Für die Autonomie der Gemeinde aber, welche hiernachfür den altländischcnGesetzgeber

bei Fassung des ß 3? der Prouinzialordnuug dcu maßgebenden Gesichtspunktdarstellte, muß
zurückgegangenwerden auf deu § 65 Allgemeinen Landrechts II 6. Dort ist hinsichtlichder
Korporationen uud Gemeinden <M 25 ff, a. a. O.), nachdem 8 64 bestimmt hatte:

„Zu neueu Beiträgen, die weder in der Stiftungsverfassnngnoch in den allgemeinen
Gesetzen des Staats gegründet sind, ist die Einwilligung aller Mitglieder (»oili« der
Korporation) erforderlich",

verordnet:
„Sind jedoch dergleichen Anlagen zur Erfüllung des Zwecks der Korporation oder
einer von ihr vorhin schon rechtsgültig übernommenenVerbindlichkeitnotwendig, so
muß auch in dergleichen Angelegenheitendie geringere Zahl der Mehrheit der Stimmen
sich unterwerfen."

Wie schon das vormalige Obertribunal unter Hinweis auf den lcmdrechtlichen Sprach¬
gebrauch(Allg. Landrecht II. 14 Z 78) ausgesprochen hat,

— Erkenntnis vom 22. Oktober 1867 (Striethorst Archiv Band 68, Seite 312 ff.) —
und in gleicher Weise durch die ständige Iudikatur des Ober-Verwaltungsgerichts, vcrgl. unten,
anerkannt ist, bedeutet das Wort „Anlage" in § 65 oit. nicht blos eine mit den Sinnen wahr¬
zunehmende Anstalt; vielmehr werden unter „Aulagen" auch Steuern uud Abgabe» verstanden.

Darum ist der engere wie der weitere Kommunalverbaudbefngt, durch eine den gesetz¬
lichen Vorschriften entsprechende Beschlußfassung, gegebenenfalls mit Zustimmung der die Aufsicht
führenden Staatsgewalt, jede Abgabe auszuschreibenund zu erheben, welche „zur Erfüllung des
Zwecks" der Korporation notwendig ist.

Was unter diesem Zweck zu verstehen sei und namentlich nach der maßgebendenAuf¬
fassung des höchsten Verwaltungsgerichtshofesverstanden wird, dafür geben die gedruckten Ent¬
scheidungen einen sehr wesentlichen und auch hier verwertbareu Auhalt.

Sie gehen von den in NettsIKIackt (8M. oloin. univsrs. Hui-ispi-uä.nat. § 407) ent¬
haltenen, dem oben wiedergcgebencn§ 65 des Laudrechts zu Gruudc liegenden Satze aus

„Hur», sooistati» suirt, Hu» ... 5. iin^onLri<Ii ineinkris «oeiotHti» ^raestationes,
<1U»,V8u,ut jN'ÄL8t»,tIoii03 llck NN6IU «ooietllti» uktinondain ü0L088ai'i»,e, lioet
»iuAuloi'uin rs» et taota oonosrnnnt."

und betonen schon hierdurch, daß der Begriff der Erfüllung eines Korporatiouszweckeskeineswegs
vorausfetzt, daß es sich um ein unmittelbares Interesse des Verbandes als solchen handelt, daß
vielmehr ein — mittelbarer und weiterer — Zweck der Korporation selbst auch da erfüllt
werde, wo zunächst ein unmittelbares Interesse einzelner Korporationsmitglicdcr befriedigtwird.
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Sie heben ferner hervor, daß unter „notwendig" in ß 65 nicht etwa das durch Dritte
Erzwingbare (dabei würde eine „rechtsgültig übernommene Verbindlichkeit" in Rede stehen),
sondern das für die Erfüllung des ZwecksErforderlichezu verstehen sei.

Vor allem führen jene Entscheidungen aus, daß der Kommunaluerband, weuu im
Übrigen die Vorcmssetzuugeuder §Z 64, 65 oit. vorliege« und der betreffendeBeschluß die zu
seiucr Gültigkeit etwa erforderliche staatliche Geuehmignng gefuudm hat, wohl befugt ist, eine
Last zu übernehmen,welche an sich nicht ihm, sondern einzelnenseiner Mitglieder obliegt.

Sie erklären, daß die Kommuualverbändc als vcnnögensrechtliche Subjekte die Grcuzcu
ihrer Zuständigkeitgrundsätzlich nicht überschreiten, wenn sie — sei es im Interesse des Kommunal-
verbcmdcs selbst, sei es im Interesse solcher Personen, die unter gleichartigen Verhältnissen im
Kommnnaluerbande stehen, — etwas zur Pflege der sittlichen und wirtschaftlichenInteressen
ihrer Angehörigenunternehmen. Nichts was der Kommnnalverbandinnerhalb seiner Grenzen und
mit seinen Kräften zur Förderung jener Interessen zu tun vermag und tut, ist ihm grundsätzlich
versagt. Alles dies kann als Angelegenheitdes Kommnualvcrbaudesaufgefaßt nnd als eine dem
Zweck der Korporation dienendeMaßnahme betrachtet werden. Die Wohlfahrt des Ganzen kann
dabei ebensowohl als das materielle Interesse der Einzelnen oder des Einzelnen Gegenstand der
Fürsorge sein, das Interesse der Einzelneu oder des Einzelnen, insoweit dessen wirtschaftliche
Erhaltung oder Förderung zugleich um der Konsequenzendes wirtschaftlichenUnterganges oder
der Verschlechterungder wirtschaftlichenLage der bezw. des Einzelnen ein mittelbares Interesse
der Korporation selbst ist.

Endmteil vom 30. Juni 18?? (Entsch. Band 2 Seite 186 ff.).
Endurteil vom 14. Februar 1883 (Entsch. Bcmd 9 Seite 7?fs.).
Endurteil vom 25. Februar 1885 (Eutsch. Band 12 Seite 155 ff.).
Eudurteil vom 10. März 1886 (Entsch. Band 13 Seite 89 ff., namentlich 105—107).
Endurteil vom 21. September 1886 (Entsch. Band 14 Seite 76 ff., namentlich

Seite 86, 87).
Endurteil vom 25. Juni 1890 (Entsch. Band 19 Seite 175 ff.).
Schulze, DeutschesSwatsrccht Baut, I Seite 410 sf.
Oertel, die Städteorduung vom 30. Mai 1853 Band I Seite 76 Anmerkung 3 zu § 9

Die hier rekapitulierteAuffassungdes Obervcrwaltnngsgcrichtsentspricht meines Erachteus
der Lage des Gesetzes und dem praktischen Bedürfnis. Ich enthalte mich zur Vermeidung von
Wiederholungen einer Darlegung der Gründe, von welchen das Oberverwaltnngsgerichtsin über¬
zeugenderWeife bei seiner Auffassung ausgeht Treffen sie, wie ich meine, für die Stadt- und
Landgemeinde zu, so ist eben weil die Gesetzgebung Aufgabe und Zweck des Provinzialverbcmdes
nicht durch eine ausdrückliche Bestimmung abweichendund enger bestimmthat, keine Erwägung
erkennbar, welche dazu nötigen könnte, der Korporation der Provinz zu versagen, was der
Korporation des Kreises nnd der Gemeinde zusteht.

Die nämliche Rechtsansicht hat den Herrn Minister des Iuuern bei dem Erlaß vom
14. März 1890 geleitet, iu welchem der Provinzialuertretnng anheim gegeben wird, durch eine
mit den übrigcu Provinzialumlagen zu erhebende Provinzialabgabe die nötigen Mittel zu
beschaffen, um die für erforderlich erachteteAusgleichungder Einquartieruugslasteu innerhalb der
Provinz herbeizuführen. Es erscheint von unverkennbarer Bedeutung und wird auch im Ver»
waltungsstreituerfahren von wesentlichem Einfluß sein, daß diejenige Verwaltungsstelle,welche die
Provinzialordnuug redigiert hat, ihren 8 3? in dem hier vertretenen Sinne auslegt. Nach dem

26
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mir vorliegendenMaterial sind im wesentlichen auch nur zwei Gegengründevorgebrachtworden,
welche zu einem anderen Ergebnis führen sollten, nämlich

1. die Tatsache, daß die beabsichtigteAufwendung nur einzelnen Teilen der Provinz
und folgeweisenur einzelnen Mitgliedern der Korporation zugute kommen würde,

2. die Rechtstatsache,daß die Bestreitung der Kosten der Einquartierung Sache des
Reiches ist

Beide Erwägungen halte ich für unzutreffend.
Schon oben ist dargetcm, daß als Zweck der Korporation nicht nur die unmittelbare

Erhaltung und Förderung der Korporation selbst, sondern im gleichenoder ähnlichenMaß die
Erhaltung und Förderung einzelner Teile oder Mitglieder der Korporation zu gelten hat.
Ihre Erhaltung und Förderung, namentlich im Zustande der Leistungsfähigkeit,ist eine augen¬
scheinliche Voraussetzung der Erhaltung des ganzen. Es wird auch iu Wirklichkeitstets, selbst
auf dem Gebiet, auf welchem kein Streit herrscht, eine übergroße Zahl von Fällen geben, iu
denen eine Aufwendung der Korporation in erster Reihe das Bedürfnis eines abgesonderten
Interessentenkreisesberücksichtigt.Aufwendungen für die Landwirtschaft, die Industrie und den
Handel werden zuuächst deu Vorteilen der betreffenden Bcrufsklassen, Aufwendungen für die
Schule den Eltern fchulpflichtiger Kinder, Aufwendungen für Kranken- und Irrenhäuser zunächst
den Kranken und Irrsinnigen, Aufwendungen für den Verkehr den den Ort wechselndenoder
am Gütertransport beteiligten Personen dienen. Es ist nicht ersichtlich, warum die Übernahme
einer Ausgleichung der Eiuquartierungslnsten, durch welche die zahlungsfähigere Gesamtheit
minder leistungsfähige engere Kommunaluerbäude erleichtert, nur darum unzulässig sein sollte,
weil sich nicht alle engeren Verbände und deren Angehörige in gleicher Schwierigkeitbefinden.
So ist auch nie bezweifelt wurden, daß es als ein Interesse des Staats als der Spitze aller
engeren Verbände betrachtet werden müsse, von Überschwemmungen,Hungersnot oder ähnlichen
Notständen betroffene einzelneLnudesteile auf Kosten des Gesamtstaates zu unterstützen.

Ebensowenigscheint mir von Erheblichkeit, daß die Ginquartieruugslastan sich eine Reichs¬
last ist. Selbstredend wird das Bestreben aller Interessenten darauf gerichtet bleiben müssen, das
Reich zu auskömmlicher Erfüllung seiner Pflicht mit allen zulässige«Mitteln hinzudrängen. So¬
lange aber weder anderen Beteiligten noch der Provinz ein gesetzlichesMittel zur Seite steht,
die Erfüllung der Verpflichtung des Reichs zu erzwingen, liegt ein unbefriedigtesBedürfnis der
Quartiergeber vor und die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist im Sinne der obigen Aus¬
führungen eben darum eine Verbindlichkeit der betroffenenengereu Verbände.

Berlin, den 3. Juli 1901.
gez.: u Simson,
Geheimer Iustizmt.
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Anlage L.

Übersicht I.

Zusammenstellung
der

in den Jahren 1891 bis 1900 in der Rheinprovinz einquartiertgewesenenOffiziere,
Mannschaften und Pferde, auf einen Tag berechnet.
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Aachen

Jahr ».. mit Verpflegung

Offi¬
ziere

Wann-
fchnften

Pferde

K. ohne Verpflegung

Offi-
ziere

Mann-
fchaften

Pferde

Coblenz

a mit Verpflegung

Offi¬
ziere

Mann-
fchaften

Pferde

1>. ohne Verpflegung

Offi¬
ziere

Mann-
fchaften

Pferde

Oöl»

a. mit Verpflegung

Offi¬
ziere

Manu°
fchaften

Pferde

15?!"

48?3

40 655^ 132^

178 909^«^
23 329 10^

12 273

85 528

100 665

15 457

1891

1892

1893

1894

1895

1896

189?

1898

1899

1900

1518

4431

605

4566

129

1970

452

7186

332

694

52815

101910

I I 802

156 335

2 420

64 256

14510

218 650

13 921

17 385

22 527

26 630

3 802

27 557

1096

19 416!

5 785

58 569

3 960

7 759

3684

1139

258

2890

362

443

210

3893

312

172

78 80?

34213

7 870

8 834

15 019

21 793

11281

23 185

10 223

13 153

11590

5 491

2510

19 604

688

4 766

1588

15 01?

2 229

2 579

859 44 577

1301 82 289

2448 98 438

573? 192 494

119? 83 641

60? 31595

6514 376 773

435 22 924

6223 204 641

746 26 755

10 884

17 609

26 80?

38 244

26 963!

15 699

82 062

7 124

41869

9 739

2629

5489

3728

2427

2698

954

9391

972

4554

960

63 906

87 302

47 989

25 419

16010

21070

10 026

19021

47 57?

18 065

11 048

15 955

II 131

16 001

14 826!

2 412

18 684

330

24510

5 506

1124

151?

1609

1486

4914

651

354

2434

2726

38 851

46 429

57 586

44!2

1886"

13 004

^
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K. o>

Düsseldorf Trier

>ne Verpflegung a. mit Verpflegung d, ohne Verpflegung ». mit Verpflegung d. ohne Verpflegung.

ziere
Mann¬
schaften Pferde

Offt.
ziere

Mann¬
schaften

Pferde
Offi¬
ziere

Mann¬
schaften

Pferde
Offi¬
ziere

Mann-
fchaftcn

Pferde
Offi¬
ziere

Mann«
fchnftcn

Pferde

808 24 282 5 971 1231 41194 13 854 3615 103 882 2 988 4 403 188 745 41675 11224 163 078 39 509

!U15 49 468 6 985 502 18 230 9 456 2619 88 684 1716 6 942 200 668 87 302 2 604 28 854 10 641

l^05 9 663 2 778 818 18 303 12154 594 52 707 4 686 6 764 226 920 58 819 5 926 44 721 29 574
595 29 496 3 702 7870 225 225 57 005 4871 59 718 15 584 2U13 87 131 17 978 1998 30 308 6 579

3l)66 40 559 12321 142? 40 284 18 282 670 93 374 6 702 1883 54 718 17 804 3 395 100 78? 14815

4?9 21 032 6 774 672 18514 12 175 2248 60 110 6 422 7 74? 252 90« 70 492 5 235 59 770 33 866
463 17 538 4 402 2468 70 751 17 765 151? 37 642 2 829 996 28 835 15 373 402 11323 2 585

l/42 25 600 10 605 389 8 824 3 383 205 40 861 862 2 592 68 426 34 858 3 288 56 685 18 062

l?94 42519 5 04? 5847 141894 49 634 1?96 29 844 3 175 782 22 406 10 937 677 11670 3 932

482 6 095 1087 548 11846 7 73? 401 23 600 1932 10 273 296 837 85 650 7 584 89511 32 85?
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5)

s
«
3
8

5H)

«°

50

Z. "

.8 W

^ 12 ^< <» <^ « »> m «2 'S ^ Q 512 Ns, -^ 02 <» 5»^ V c^, « c^ c« ^ « 52 ^ ^-, o> 52 <^> « 50 5<2 5!2
^ 22 >^ <^> ^o ^ ^ 50 >e? 5V, 52 22 55! 22 22 1^ 5'2 I>> 1^ ^-, 20
22 »ch< l^ r^ »ch< 52 52 >ch< »« 52 >ch< IN 52 ^ >N l2^ 55,

55,

52 >n 52 lN

3 <^ 55> <^> c>? K? «? 20 -r-« ^ 50 52 ^-! 22 ("2 c7> 55, 22 20 r^
l^ 50 22 « M 22 20 ^-« 22 ci> <I> ,-i 20 ^^^ 22 ,-< 50 -^
52 "

^ ^, "^-< ^-< 22 lN lN 20 22 ^» -5 22 55, 50 ^-^ ^-, 52 22 lN
55, >Q <^> 52 <I> c^, «? »chi <7<7>M c^ ^ 50 50 -^ 52 20 50 ^-,

^ >n Q »2 20 >n <?<, >^ 52 50 20 20 -^ cD Q 22 22 l5) -^ 12"
T ^ ^-! -^ «) 22 22 « ^>, 22 52 ,l? »^ 52 ^ 20 22 17^ Q 20 20
20 20 r^ V !7<1 «2 -!< 20 «? ^-< ^ 52 52 20 >52 20 ^ 55, 50 22 ?-i
l5> 52 Ol '-i « ?<I IO <70 55! 50 55! 55> ^ 50 55!

^7 5» ^ ^ ^ ^ «2 c?d ^ ^ 5? ^. -2 c: 5^> ^ 5N « 50 52 52
02 «2 « 52 5? «2 ,^ 1»< « 5O « «2 5>c> 5<2 52^ <^ <^ c>i N? <D 22 22 -^ >N >N 22 r^ 52 5>> 55, 5D ^ !2"»> », >n <V 52 <70 52 52 50 >c? !^- ^ 52 52 55, 22 >I5> 52 52 22 55,^»< ^-> ^—< 1—! ,-! ^ ^i ^-! ^ ^-< ^ ^—! »7-! ^^
3Z «, c"' ^ (D ci> ", c^ 22 52 22 20 »> >n 22 ^ 5r> 55> 55> 20 55, '-i
55, 20 50 l^, K? c^i N? ^> 22 22 22 22 55, ^-< ,52 20 22 1^ <I2 20 22

Z >^ 52 »ch<IO 20 d2 <^> <7^ 05, 20 50 52 Q 52 ^ ^^ 55, 50 22 ^—,
52 20 ^ <?^ 50 >« 52 >N ^-> r^ ^< 55! ,^ 20 22 22 572 20 ^ 52 ^-l,-, <^, 50 >H ^-< 20 >ch<52 ^—^ Q <^i 50 -^ >N 22 Q 50 22 52 52
^< 22 50 >n 5O 20 52 >N ^-, ^-> 50 50 ->-! 55, 55, 22 50 Q Q ^->
H ^ l-> <^> <V 22 >N ^-! I^> 50 >^ 22 22 50 20 !^ 52 -^ 55! »-?
5o >^< 55, 5O ^-> »> 52 ,—i 1^ 20 20 52 i—, 20 22 5^, 52 ^->^> ^-« ,-<
« M 52 « « <^> ^ <2 « ^ ,^ >?!< ,52 1^ 5>> ,Q !-> « ,52 02 ^

IQ ,52 «) ,^> ^2 52 >» 572 ^
2 lN 1^ c« <?2 ^ >N ^ ,!-2 22 !^ 50 22 50 !^ 50 22 ^ 22 50 12-,^^H -^ K? «? ^-! «> ^ ^! K? -t< ^ 50 50 50 »^ 55! ^ ^ ^
V ^ !>? >N 22 «? <?0 20 c^ 20 c^ »N 20 >-i< 50 >Q !^ >!5> »ch, >N 2222 r^ ^ <N 5O N 20 »^ «? >^ ^-, 52 50 -r-! ^ »^ 20 50 >ch<U5> 22

^ ^> ><2 <^1 <» ^-> >ch<20 c<? !^ (H> l^ ^ 50 52 >5> !^, 55, ^ 22 55,^ ^ «3 «2 lTQ !^> 52 52 «? »^ 1^ 22 52 50 55, 52 ,-! 512 50
Q 52 ^> c« ^ «? I^> «? ^-i »^ 20 ?5! ^—^»5! l'' >N 52 50 ><5> r^
M 52 ^ !N ^l 20 e^> »> <-> ^> !>. 50 ^ 22 55, 50 »ch< »> 22 c^ 52Z ^> o? ^ ^Q 22 20 «0 ^-> >^> 52 50 55, 52 i—< ,—> 50 20 52 ><5>
55, 5<7> ^-> ^-< «o 50 50 ^>> ^-> 50 50 ^ 50

?3 <» ^-, >Q ^ 5» !^ 52 <22 ," ,-, 'Ü' 5» ^X M ^, N2 M >52
«2 >ei «ll ^ m 52 >52 52 ^ cc> l!2 »,, ^< 50 ^-, 'O
H "^> l^ ^—, 5Q 22 52 20 <^ 50 20 52 55, 52 "^-i >Q 55, 50 20 22 i-^^^3^^ K? « !» «0 ^-i e^i <?<, ,-, « ^ 55, 50 55, 55, 50 55, ^-« ,—!
N ^ -^ lN ^cd ^< ,-, Q ,-> 52 >r2 ^!-^ 55) >n 20 >N 55, 20 »cd 55, 20

^ c« ^ !N 5Q -^ 20 ,-< >N 52 15, 22 15, ^ 22 52 55, 55> 52 12» r" ^
R ^ <V 50 « 22 ,N !^ l» ,—> 20 c^> 22 52 52 r^ 55, c^ ^-< 22 ^—,
^ 55, V c^ <V «? »chl lN >"^ >N 20 ^ 22 »N >.N 22 c-> (2 i^ ^ 20
^ 22 Q ^-« «? >Q »> 20 52 ,—i «? >5> 52 >N 50 <s< 55> 20 55, 52 22
??! " r^ »> <«< 52 >Q !5> >N 20 15, Q 52 t" ,52 ,5, c-> -^ Q

<7Q ,-, c^ 22 52 >N !>, 52 55! Q ^ ^ 20 r^ 55, ^-< 55, 55, 52
<N ^-< -^ ^^ °^ "^ ^-! ^—^ 50

R « » i>» « <» 52 !?0 <» ^ ^ ^ «2 5d «2 >5> «2 c>2 55, «2 5<2r» o, 52 O! >52 V ^ ^ 52 5?2 ^ 5»2 50
Z"r^ c« «ü «? <» ^-, 1^ ^ I^> 1« >N 50 Q 20 22 c» ,5, 50 c2 20
c?d 50 t^ <M ^-< 52 r^ 22 50 20 <^> 50 t^ ^—« 22 Q 50 ^

N " i^ cD i" »> ^ ,-< >n »^ 52 ?-i ^ c^> >^ I c-2 c") 22 lN ^
^^V ^, «0 52 ^ cD ^< 52 Q -^ 20 (2> 55, ^ <^ > 20 20 20 »« ^

«2 lud

^ >Q ,—i !^ <^> 52 l^ >« 22 ><5> 50 ^—, 55, 22 c^ 22 >N> 512 52
,-i « 52 22 »N <?0 l^ 50 Q 55, ^< 55> !2^ 52 >52 ,—> ^5, »^ 22
>Q 52 «? 22 22 »^ !7^ ^> c^ ^ >N >ch< 22 c2> 50 55> 55, »K 20

>"3 " <^> ^ ^ ^-> 20 ^0 <?0 ^-« 1^ 52 », >Q 50 U5> 22 ^ c2 50 50
Z ^ c^ 52 «: <^> Q « ^ Q 50 50 50 50 52 22 50 50 22 55, 50

r^ c<? ^< >°i< »^ lN lN >^ ^ »N 52 «5, »^

N ^ !» ?0 V <5I ». -^ »-, 52 0? 22 22 50 52 l^ 52 55! 52 50 22
^3 " co ^ ^ »? 22 22 22 22 22 «? 'ü« 5O 52 52 52 50 22

V >^> 5?, <^ ^-, «> 22 r^ r» 55! -^« 22 ^ 22 "5 52 52 52

e3 ^
c^ <?> lN l<7, <^I ^»< 52 o? 22 55! l» U7> 50 22 52 52 ^ 52 ^»!
Q2 52 I>> --<< <2> 22 2> ^ 22 ^-, ^-, 1^ 22 2l »5> >52 22 52 '-i«
c» <7>?I<1 52 ^ ^-, u? »5, 52 ^ ?»< ^5> -^ ^ 52 55, ^-^ "?

3 «
20 N, 2 «2 2 V2 ^50 3, 8

5^> «>

^—^ <^> ^ » ^^^ »> ^ » ^ :, ^—l >" ^ »

tiV ^ ^^1 'W W2. ' G

K^ ^ K^ « K^ ^»
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Anlage O.
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III.
Zusammen

der Einquartierungund der Leistungenfür dieselbeseitens des Staates, der Gemeinden

Kreis Jahr

Barmen

Cleve

Crefeld-Land

Crefeld-Stadt

Düsseldorf-Land

I. Einquartierung mit Verpflegung

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Wann-
fchaften

und
Offiziere

3

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr-
anfwand
derQuar-
tiergeber

II. Einquartierung ohne Verpflegung

Huhe der Vin-
qnartierinlg anf
1 Tag berechnet

Man,i-
fchaften

und
Offiziere

8

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

Mehr¬
aufwand
derOu"''
ticraM

12^

feitens
des

Staates

IN

Zuschuß
der

Gemein¬
den

11

1896 196 21?
1897 4455 631
1898 —
1899 — _
1900 288 —

1896 __
1897 5199 1212
1898 20
1899 457
1900 449 —

1896 1223 81?
189? 599 492
1898 835 9
1899 15
1900 — —

1896 301 170
1897 4? 53
1898 6? 56
1899 —
1900 97 53

1896 1466 986
1897 158 153
1898 224 234
1899 18566 6983
1900 ! 635 50

458 24 404 251 2 38 25?
5546 848 9522 25 l — 62 263
— — — 340 — 82 348— — — 466 — 12? 273
336 117 600 186 — 48 194

6025 1912 2934 396 140 262 343
24? 7 — 975 130 12 IN
418 169 8 253 30 47 23
325 379 — 31 191 5? 302

1322 1741 490 ^
878 463 134 4 7 __
610 2029 — 38 — —

12 45 — 671 15 144 581

470 100 352
55 55 — . __

222 139 — — — — —

179 145 — — — — —

1856 1020 458 125 71
430 342 55 __
468 302 18 __

22416 9525 5456 576 774 444 299
102 26 -- 5 400 2 —

332

30?

Anmerkung. Den Berechnungen in den Spalten 15, 16, 22, 23 und 24 ist die Volkszählung
ermittelte Staatseinkommensteuersoll zu Grunde gelegt worden.

vom

stellung

und der Quartiergeberin den einzelnen Kreisen in den Jahren 1896 bis 1900.

^Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II)

Höheder Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet
Mann¬
schaften

^u»d
"lfiziere

Pferde

.4«.»)!

Zahl der Ein-
quartierungstagc,

welche entfallen auf
1NUU 1NUNM.

Einwoh- de«
ner der Staat«-
CiUilbe- einiommen.

luülkenmgstemrlolls
1«

Leistungen für die Einquartierung

feitcus
des

Staates
(SP.5ll,10)

17

Zufchuß
der

Gemein¬
den

<SP.«!!.N)

18

Mehr¬
aufwand

derQuar-
tiergeber
<Tp.?u.lL)
__^

19

Ge°
famt-

leistnng
lSP,I?-l9)

2N

IV. Leistungen der Gemeinden
und Quartiergeber

(Spalten 18 und 19)

Summe

lSPMenl»
und 19)

21

auf den
Kopf

der Civil-
bebülle-

rung

22

°/°
des

Staats-
einkom»
mensteu-

erfolls
23

der
Leistung

des
Staates

24

l. Regierungsbezirk Düsseldorf.
44?

4 706
340
466
474

5 595
995
710
480

1223
603
835
686

301
4?
6?

97

1491
158

, 224
19142

640

219 3,15 0,48 496 281 404 1181 685 0,48 0,07 138,10631 33,1? 4,65 5608 1111 9522 16241 10633 7,49 1,U5 189,60— 2,4N 0,31 82 348 — 430 348 0,25 0,03 424,39— 3,28 0,88 12? 273 — 400 273 0,19 0,02 214,96
3,34 0,37 384 311 600 1295 911 0,64 0,07 237,24

1352 94,8N 28,U8 628? 2255 3266 11808 5521 9,36 2,7? 87,82130 16,86 4,57 259 1? — 276 1? 0,03 0,01 6,5630 12,03 3,14 465 192 8 665 200 0,34 0,N9 43,01191 8,13 2,20 382 681 — 1063 681 1,15 0,31 178,27

81? 27,69 8,48 1322 1741 490 3553 2231 5,05 1,55 16,88492 13,65 3,37 885 463 134 1482 59? 1,35 0,33 67,46
4? 18,90 4,59 610 2029 — 2639 2029 4,59 1,12 332,62
15 15,53 3,37 156 626 782 626 1,42 0,31 401,28

170 2,82 0,4l 470 100 352 922 452 0,42 0,06 96,17
53 0,44 0,06 55 55 — 110 55 0,05 0,01 100,-
56 0,63 0,08 222 139 — 361 139 0,13 0,02 62,61

53 0,91 0,09 1?9 145 — 324 145 0,14 0,01 81,01

105? 15,44 5,30 1856 1020 458 3334 1478 1,53 0,52 79,63153 1,64 0,48 430 342 55 82? 397 0,41 0,12 92,33234 2,32 0,61 468 302 18 788 320 0,33 0,09 68,38
775? 198,22 47,96 22 860 9824 5763 3844? 15587 16,14 3,90 68,18
450 6,63 1,23 104 26 6 136 32 0,N3 0,01 30,77

I.
Dezember 1900 beziehungsweise das für die betreffenden Jahre (1896,

Bemer¬

kungen.

25

1897, 1898, 1899 und 1900)
27
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Kreis

Düsseldorf-Stadt

Duisburg

Elberfeld

Essen-Land

Essen-Stadt

Geldern

Gladbach-Land

Jahr

1896
1897
1898
1899
1900

1896
1897
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
1897
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

I. Einquartierungmit Verpflegung

Höheder Ein¬
quartierungauf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

3

Pferde

782
22?
202
979

733
582

32
408

39

419
491
340
242

1134

54
2 102

29
12 583

1456

2
2 290

87?

745
16821

83
84

585

192
1136

41
125
128

656
583
25

359
43

312
185
180

298

22
836

20
293?
1179

2
260

)98

508
2174

95

215

93
284

Leistungen
für die Einquartierung

seitens
des

Staates

626
101

51
528

1376
1235

64
834

91

330
219
269
61

233

330
3 395

70
21176

2 949

3
2 561

Zuschuß
der

Gemein¬
den

212
32
4

220

1169

1106
17718

128
?3

792

207
1369

13
119
49

944
1071
686
449

1005

196
789
60

8695
1265

5
3294

1357

264
4414

42
13
58

167
461
89

200
99

Mehr¬
aufwand
derQunr-
tiergeber^

1100
873
48

612
59

168

2028
208

400

552
8049

61
63

35?

143
482

II. Einquartierungohne Verpflegung

Hohe der Ein¬
quartierungauf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

Pferde

13 54?
12 02?
12 980

298
499

43
38
66
64
56

22
42

17

27
5

11
56
4

586
344
482

1604
2 39?

153
475
153
146
233

48

20?
218

4056
62

9
230

12
6
4

12

Leistungen
für die Einquartierung

seitens
des

Staates

10

2109
1856
1934
385
179

45
36
35
35
1?

24
25
16

19

8
43

3

166
75

110
366
513

80
146
56
13
39

36

28
56

Zuschuß
der

Gemeiu-
den

11

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergebcr

12 304
8 836

10 423
1309

152

63
60

71

42
19
26

181
13

255
321
405

1094
1642

24

116
110

12

104
83
63
76
32

98
14?
106
109
1?0

40

lll^Gesllmte Einquartierungmi t und ohne Verpflegung(I u. II) IV. L> istungen
md Quc

der Gemeinden

Höhe der Ein- Zahl der Ein- , l lrtiergeber
luortiernng auf qnartiernugstage, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Veni er¬1 Tag I
Mann¬
schaften

lerechnet welche en
1000

tfallenans
1000 M. seitens Zuschuß

der
Mehr¬

aufwand Ge¬ auf den
Kopf des

°/°
der

Leistung
des

Staates

rungen.
Pferde

Einwoh¬ de« des Gemein¬derQunr- samt¬ der Civil- Staats-und
"ffiziere

ner der
Eiuilbe-

Staats»
emlommen

Staates
(Sp.5u,lN

den
<Sp.«u,ll)

tiergeber
<Sp.?u.l«'

leistung
(Sp,l?-I»)

(Spottend
und 1«)

heuülke-
rung

eintom-
mensteu-

<TP,4u.9) völkeruna steuosoll« ^ ^ ^ü ^ ^ 4- ersolls
^13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

U329
12 254
13182
127?

499

4056 68,24 8,28 2 735 12516 15251 12516 5,96 0,72 457,62
62 58,3« 6,58 195? 8868 — 10825 8868 4,22 0,48 453,14

9 62,7« 6,40 1985 1042? —> 12412 1042? 4,97 0,51 525,29
230 6,08 0,55 913 1529 — 2442 1529 0,73 0,07 167,47

2,38 0,19 179 152 '—- 331 152 0,07 0,01 84,92

776
620

656
583

8,37
6,69

1,57
1,07

1421
1271

— 1204
956

2625
222?

1204
956

1,30
1,03

0,24
0,17

84,73
75,2298

472
26 1,06 0,14 99 — 111 210 111 0,12 0,02 112,12

359 5,09 0,61 869 — 688 155? 688 0,74 0,09 79,1795 43 1,02 0,11 108 — 91 199 91 0,10 0,01 84,26

441
533
355
242

1151

312 2,81 0,38 354 1032 — 1386 1032 0,66 0,09 291,53
185 3,40 0,42 244 1134 — 1378 1134 0,72 0,09 464,75
180 2,2« 0,25 285 746 -—- 1031 746 0,48 0,05 261,75— 1,54 0,16 61 449 — 510 449 0,29 0,03 736,07
298 7,33 0,67 252 1076 — 1328 1076 0,69 0,06 426,98

81
2107

, ^0
!2 639

1460

34 0,29 0,08 385 238 — 623 238 0,08 0,02 61,82
842 7,42 1,92 3400 808 168 4376 976 0,34 0,09 28,71

24
293?

0,14
44,50

0,03
8,48

78
21219

86
8876 2028

164
32123

86
10904

0,03
3,84

0,01
0,73

110,26
51,39

1179 5,14 0,83 2952 1278 208 4438 1486 0,52 0,08 50,34

588
2 634

482
2481
2 39?

2 4,95 0,69 169 260 — 429 260 0,22 0,03 153,85
260 22,17 2,74 2636 3615 — 6251 3615 3,04 0,38 137,14— 4,0« 0,45 110 405 — 515 405 0,34 0,04 368,18
598 20,89

20,1«
1,95
1,62

1535
513

2451
1642

400 4386
2155

2851
1642

2,40
1,38

0,22
0,11

185,73
320,08

l?296
236
230
818

508 15,64 7,96 1186 264 650 2100 914 1,59 0,81 77,07
2174 301,32 149,20 17864 4414 8196 30474 12610 21,97 10,88 70,59

95 4,11 2,01 184 42 16? 393 209 0,36 0,18 113,59— 4,01 1,82 86 13 172 271 185 0,32 0,15 215,12
215 14,25 5,85 831 58 52? 1416 585 1,02 0,41 70,40

192
1184

41
332
346

93 1,50 0,46 20? 16? 143 51? 310 0,24 0,07 149,76
296 9,26 2,59 1405 485 522 2412 100? 0,79 0,22 71,67— 0,32 0,08 13 89 — 102 89 0,07 0,02 684,62— 2,60 0,63 147 316 — 463 316 0,25 0,06 214,96

2,71 0,60 105 209 — 314 209 0,16 0,04 199,05

^

2?»
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Kreis

M Gladbach-Stadt

Grevenbroich

Kempen

Lennep

Mettnmnn

Moers

Jahr

Mnlhenna.d.Ruhr
(einschl. Ober^

Hansen)

1896
1897
1898
1899
1900

1896
1897
1898
1899
1900

1896
1897
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

I. Einquartierungmit Verpflegung

Hühe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

3

108
414

14

651
??4

11
162
89

854
539

78
50
5?

222
3 360

Pferde

1982
94

522
610
722

6817
2 752

2 696
22 889

1402
1096

689

1896 240
1897 638
1898 321
1899 13 680
1900 343

234

370
550

9
141
118

457
358

14

28

236
945

4024
26

553
665
822

1944
2753

1818
5349
403

1386
209

262
520
36?

5674
310

Leistungeu
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

14?
721

16

102?
1596

23
302
206

1041
754

60
30
78

172
3 899

Zuschuß
der

Gemeiu-
den

6

Wehr-
aufwand
derQunr-
tiergeber

10
98

16

378
526

10
155
68

46?
117
42
32
25

14 958
91

1112
1442
1745

11916
6 194

4154
25 490

1332
2 25?

69?

524
1206

673
20135

633

214
193
253

3323
1366

3730
849?
1521
1041
368

12
140
162

7133
159

130
531

1?

62
90

5
11

294
235

59
38
42

135
1600

9411
42

406
338
298

2788
1094

670
9749

802
86

414

292
532
91

6596
194

II. Einquartierungohne Verpflegung

Höhe der Eiu>
quortieruug auf
1 Tag berechnet

Manu
fchaftcu

und
Offiziere

8

268
123
184
165
110

15
7

52
950
126

12

89

Pferde

16

6
503
32

12
18?
398

1124
1?

301
96?
273

3328
160

48

230

311

372
70

140

21
41

350
456

Leistungen
für die Einquartierung

c ., . ! Zuschuß
fetteus ^ dn

des Gemein-
Staates heu

IN

70
51
68
33
2?

2
5

12
332
35

3

13

12

10
7

86
30

11

208
116
176
150

23
13
76

610
126

11

121

4
193
15

— 12
36 276
70 186
21 768
— 19

118 243
365 533
116 272

4899 2764
333 48

Mehr¬
aufwand
derQ'UN'-
ticrgeber

20

15

15

10

6
9
4

250
9

3?
68
35

145
13

III Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II) IV. Leistungeil
uud Quc

der Gemeinden

Hühe der Ein- Zahl der Ein- ,rtiergeber

Pmrtieruug auf qnarticrnngstage, Leistungeu für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬
1 Tag berechnet
Mann¬

welchem
100N

ifallenauf
1000 M seitens Zuschuß

der
Mehr¬

aufwand
Ge-

Summe
auf den

Kopf
°/°
des

°/°
kungen.

schaften
und

Usfiziere
Pferde

Einwoh¬
ner der
Ewilbe.

des
Ntaats-

einlommen»

des
Staates

<,SP,«u,1N'

Gemein¬
den

(Sp.«»,!>)

derQuar-
tiergebcr
(Sp.?«,!«)

fniut-
leiftuug

(Sp. I7-1N)
c«vc,!ten1«

und 1«)

derEivil-
bebülke-

rung

Stllllts-
einkom-
mensten-

Leistung
des

lTp » U.8>(SP.4U.9) völkeruna steuersoll« ^ ^l ^t

20
^ -4- crsolls

^3 14 1b 16 17 18 19 21 22 23 24 25

376 58 6,48 0,90 217 218 130 565 348 0,60 0,08 160,3?
53? 234 9,26 1.11 772 214 531 151? 745 1,28 0,16 96,50
184 — 3,17 0,38 68 176 — 244 176 0,30 0,04 258,82
165 — 2,84 0.34 33 150 — 183 150 0,26 0,03 454,55
124 — 2,14 0,25 43 131 1? 191 148 0,26 0,03 344,19

666 370 14,53 4,76 1029 401 62 1492 463 1,01 0,33 45,0
781 550 17,04 5,22 1601 539 90 2 230 629 1,37 0,42 39,29

63 9 1,3? 0,37 35 86 20 141 106 0,23 0,06 302,86
1112 189 24,26 6,30 634 765 5 1404 770 1,68 0,44 121,45

215 203 4,69 1,23 241 194 26 461 220 0,48 0,13 91,29

866 45? 9,15 3,76 1044 478 294 1816 772 0,82 0,33 73,95
539 358 5,70 2,28 754 11? 235 1 106 352 0,37 0,15 46,68
16? 14 1,77 0,64 73 163 59 295 222 0,23 0,09 304,11

50 — 0,53 0,18 30 32 38 100 70 0,07 0,03 233,33
?2 28 0,76 0,23 90 25 5? 172 82 0,09 0,03 91,11

222
3 360

236 2,87 0,73 172 — 135 30? 135 0,17 0,04 78,49
945 43,4U 10,62 3 899 — 1600 5 499 1600 2,0? 0,51 41,04

1982 4254 25,60 6,61 14 958 — 9411 24 369 9411 12,16 3,14 62,92
110 26 1,42 0,35 9? — 52 149 52 0,07 0,02 53,61

522 553 5,64 1,70 1112 214 406 1732 620 0,67 0,20 55,76
6,8 665 6,68 1,68 1452 198 338 1988 536 0,58 0,15 36,91
728

? 320
2 784

822 7,87 1,71 1752 25? 298 2 30? 555 0,60 0,13 31,68
2255 79,15 15,71 12 002 3516 2788 18 306 6 304 6,82 1,35 52,52
2753 30,10 5,31 6 224 1381 1094 8 699 2 475 2,68 0,47 39,77

2?08
23 0?6

1818 32,93 15,82 4154 3742 676 8 572 4418 5,3? 2,58 106,36
5721 280,64 116,99 25 526 8773 9758 44 057 18 531 22,54 9,39 72,60

1800
2 220

473 21,89 8,38 1402 170? 806 3915 2513 3,06 1,17 179,24
1526 26,99 9,25 2 278 1809 336 4 423 2145 2,61 0,89 94,16

706 209 8,59 2,60 69? 38? 423 150? 810 0,99 0,30 116,21

541
1605

262 3,61 0,96 642 255 329 1226 584 0,39 0,10 90,9? Der seit >. April
541 10,72 2,38 1571 673 600 2 844 1273 0,85 0,19 81,03 I9UI neuaebil»

dete «reis Ober»

1?008
408 3,97 0,68 789 434 126 1349 560 0,37 0,06 70,98 h»u!en ist unter

6024 113,63 16,52 25 034 989? 6741 41672 16 638 11,12 1,62 66,46 n, d. Ruhr mit
t>03

766 ,
!

3,36 0,42 966 20? 20? 1380 414 0,28 0,03 42,86 berücksichtigt.
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I. Einquartierung mit Verpf egung II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höhe der Ein¬ Höhe !)er Ein-
quartierung auf Leistungen quartierung auf Leistungen

Kreis Jahr
1 Tag berechnet für di Einquartierung 1 Tag berechnet für di ! Einquartierung

Mann-
schaften

und
Offiziere

Pferde
seitens

des
Staates

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand

derQuar
tiergcbci

Mann¬
schaften

und
Offiziere

Pfcrdc
feitcns

des
Staates

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
dcrQual-
tiergeber

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neuß 1896 2 041 133? 2 970 2 452 356 698 176 757
189? 2k 12 15 71 — 304 82 381 __
1898 2 991 2 779 2 020 — 792 212 1008 __
1899 " — — — — 392 9 129 571 —>
1900 57 61 73 2? — 546 68 102 592 —

Rees 1896 288 258 59 __ 46 150 1399 6840 12 757
189? 7 30? 678 8 721 97? 2 490 23 674 1010 4204 3 698 58
1898 120 78 104 14 35 24 120 560 3174 3 566 —.
1899 185 79 16? — 98 19 761 474 2649 2 569 —
1900 151 116 136 15 51 17 162 668 224? 2 843 —

Remscheid 1896
1897
1898

33 22 60
—

1?
4 — 1 — —

1899 1485 468 2 132 1991 1140
1900 —

Ruhrort 1896 3 570 2 585 5 67? 721 2170 55 882 148 28 858
189? 2 341 1433 3 882 614 1422 3? 1125 150 19 290
1898 1006 1063 1951 19? 862 14 31 3 119
1899 12144 4 355 22 313 4 596 14100 180 564 162 13 886
1900 1566 1305 2 931 326 1942 19 22 3 292

Solingen-Land 1896 1881 716 2213 1604 704 19 15 10 10
189? 184 136 182 51 91 131 81 265 19? __-
1898 689 13 659 756 3 7 9 12 17 1
1899 71821 18 929 95 822 33 773 29 07? 796 623 1289 2030
1900 1771 973 2 652 718 891 1960 64 846 201 345

SolingeN'Stadt 1896 _ 70 29 140
189? — — — — 91 19 90
1898 — — — — 109 __ 25 __ 120
1899 3 983 175? 4 489 153 3 000 100 27 130
1900 192 42 210

UI, Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II) IV. Leistungen der Gemeinden
und Quarnergever

Höhe der Ein-
Pillrticruug auf

Zahl der Ein¬
quartierungstage, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬

1 Tag berechnet welche en<fallenauf Zuschuß Mehr¬ Ge- auf deu °/« °/o
Mann¬ 1000 1000 M, seitens der aufwand Snnnnc Kopf des kungen.
schaften Einwoh- de« des Gemein¬derQuar- samt- derCiuil- Staats»

Leistung
desund Pferde ner der T!»»ts» Staates den tiergcber leistung c«paltm18 beuölke- einkom»

Offiziere Eiuilbc- cinlommen» (Sp,öu,l0) (SP,6»,II) (Sp,?u.l2) lSp. !?-!»> und 19) ruug mensteu- Staates
<Tv z «, y (Tp,4u,S) uülkerung steueiloll« ^ ^ü

19
^? ^ ^ ersolls

^3^ 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

2 739 133? 42,76 11,72 3146 3 209 356 6711 3 565 5,57 1,53 113,32
32? 12 5,10 1,26 9? 452 — 549 452 0,71 0,17 465,98

3 783 — 59,05 13,36 2 991 3 028 — 6 019 3 028 4,73 1,07 101,24
392 9 6,12 1,25 129 571 '— 700 571 0,90 0,18 442,64
603 129 9,41 1,73 175 619 794 619 0,97 0,18 353,71

46 438 1399 695,58 164,42 7 098 12 816 __ 19914 12 816 19,19 4,54 180,56
30 981 1688 464,06 106,25 12 925 4 675 2 548 20 148 7 223 10,82 2,48 55,88
24 240 638 363,09 80,02 3 278 3 580 35 6 893 3 615 5,41 1,19 110,28
19 946 553 298,77 61,41 2 816 2 569 98 5 483 2 66? 8,99 0,82 94,71
I?313 784 259,38 50,99 2 383 2 858 51 5 292 2 909 4,36 0,86 122,07

4 __ 0,07 0,01 1 — 1 — —

33 22 0,57 0,11 60 — 1? 7? 1? 0,03 0,01 28,33

1485 468 25,13 3,95 2 132 1991 1 140 5 263 3131 5,39 0,83 146,86

3 625 3 46? 24,83 7,30 5 825 749 2 528 9102 3 27? 2,24 0,66 56,26
2 378 2 558 16.29 4,32 4 032 633 1712 6 37? 2 345 1,61 0,43 58,16
1020 1063 6,99 1,46 1982 200 981 3 163 1181 0,81 0,17 59,59

12 324 4919 84,43 14,97 22 475 4 609 14 985 42 070 19 595 13,42 2,38 87,19
1585 1305 10,86 1,66 2 953 329 2 234 5516 2 563 1,76 0,27 86,79

1900 716 16,89 5,49 2 228 1614 714 4 556 2 328 2,07 0,67 104,49
315 21? 2,80 0,92 44? 248 91 786 339 0,30 0,1« 75,83

7.^6 22 6,19 1,80 671 773 4 1448 777 0,69 0,20 115,78
?2 61? 18 929 645,34 177,33 96 445 35 062 3110? 162 614 66 169 58,80 16,16 68,61

3 731 103? 33,16 7,96 3 498 919 1236 5 653 2155 1,92 0,46 61,61

70 1,55 0,36 29 __ 140 169 140 0,31 0,07 482,76
91 — 2,01 0,43 19 — 90 109 90 0,20 0,04 473,69

109 — 2,41 0,46 25 — 120 145 120 0,27 0,05 480,00
4 083 175? 90,27 15,20 4 516 153 3130 7 799 3 283 7,26 1,22 72,70

192 4,24 0,67 42 210 252 210 0,46 0,0? 500,00
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Kreis Jahr

I. Einquartierung mit Verpflegung

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

3

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

seitens
des

Staates

5

Zuschuß
der

Gemein¬
den

6

Mehr¬
aufwand

derQuar-
tiergebcr

II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann^
fchaften

und
Offiziere

8

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

seitens
des

Staates

10

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergeb«

11 12

2. Regierungsbezirk

Bergheim

Bonn-Land

Bonn-Stadt

Cöln-Land

Cöln-Stadt

Euslirchen

1896 290 76 276 80 8 8 __ 6 7
189? 1464 400 1651 573 334 1 — __.
1898 300 216 264 98 66 188 192 29 7
1899 439 9? 593 155 81 280 275 36 121
1900 183? 36? 2 165 363 436 1149 83 131 27

1896 2 220 1510 2 328 1188 535 223
189? 2 294 613 2 160 1319 450 264 — 273 1651
1998 1909 325 1774 900 39? 91? 80 904 3800
1899 18??4 2199 24 846 14 733 5578 401 285 621 2085
1900 1??5 4? 1711 782 413 48 56 66 279

1896 544 576 553 119 470 93 303
189? 14?0 — 1364 1262 — 1771 697 340 1276
1898 1480 -— 1471 1553 — 235 178 191 219
1899 1018? — 11783 11671 — 1069 649 644 1005
1900 1028 — 1 118 1154 — 473 116 121 323

1896 935 304 1325 589 292
189? 208 71 775 170 221 833 2 101 363
1898 382 139 2 863 698 558 4 698 — 56? 2355
1899 5124 584 8 424 2 443 1459 3351 112 438 1492
1900 2 4?1 489 6 272 1424 1736 1625 84 379 26

1896 ?21 718 15? 250 20 380 5195 2887 4569
189? 8? — 56 110 12 14 543 2889 293? 4033
1898 2?1 252 164 56 40 15 492 163 2898 1963
1899 5 230 274 4 604 600 1900 31794 1549 2918 3708
1900 580 51 32? 43 100 2 256 185 90? 189?

1896 9 37? 4911 11005 3 068 2525 193 492 168 54
189? 1520 1036 2 205 528 294 89 8 59 2
1898 48 318 8886 54 846 16 224 7133 3 266 8910 1503 1883
1899 2 094 1694 2 286 919 350 41 34 31 11
1900 3 97? 3232 5 212 2 589 758 66 142 49 10

1
180
18
20

80

131
364

3500
3600
3500
3000
1000

26
4

153?
20
9

m, Ge llmte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II) IV. Leistungender Gemeinden

Höhe der Ein¬ Zahl der Ein- und Quartiergever

quartierung auf quarticrungstage, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬
1 Tag berechnet
Mann¬

welche entfallenauf
100U 1000 M. feitens Zuschuß

der
Mehr¬

aufwand
Ge¬

Summe
auf den
Kopf des

0/
kungen.

schaften
und

Offiziere
Pferde

Einwoh¬
ner der

des
St»»»s>

des
Staates

Gemein¬
den

derQuar-
tiergeber

samt-
leistuug<SpaNen!8

der Civil-
beuöllc-

Staats-
einkom^ Leistung

des
Eivilbe- einkommen» (Gp.5u,'U) <Sp,«u.1l) lSp.?u ly tGP,I?-l») und 1») rung menstcu- Staates

<s»>.»U,8) (Sp,4u,8) vülkerung stenersoll« ^7 ^ü ^ ><? ^ -f- erfolls
13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25

Eöln.

298 76 6,27 2,26 282 8? 8 37? 95 0,20 0,07 33,68
1 465 400 30,83 11,09 1651 573 335 2 559 908 1,91 0,71 55,00

488 408 10,27 3,69 293 105 246 644 351 0,74 0,27 119,80
719 372 15,13 5,44 629 276 99 1004 375 0,78 0,25 59,62

2 986 450 62,84 22,60 2 296 390 456 3 142 846 1,78 0,58 36,85

2 220 1733 28,90 8,19 2 328 1188 535 4 051 1723 2,24 0,64 74,01
2 558 613 33,30 8,73 2 433 2 970 450 5 853 3 420 4,45 1,17 140,57
2 826 405 36,79 8,39 2 678 4 700 398 7 776 5 098 6,64 1,51 190,37

19175 2 484 249,60 52,82 25 46? 16 818 5579 47 864 22 397 29,15 6,17 87,95
1823 103 23,73 4,56 177? 1061 416 3 254 147? 1,92 0,37 83,12

663 470 13,26 0,94 669 856 1525 856 1,71 0,12 1^7,95
3 241 69? 64,81 4,42 1704 2 538 — 4 242 2 538 5,07 0,35 148,94
1715 178 34,30 2,20 1662 1772 — 3 434 1772 3,54 0,23 106,^2

11256 649 225,10 13,86 12 42? 12 676 — 25 103 12 676 25,35 1,56 102,00
1501 116 30,02 1,76 1239 147? — 2716 1477 2,95 0,17 119,21

935 304 11,12 3,09 1325 589 292 2 206 881 1,05 0,29 66,49
1041 73 12,38 3,40 876 533 301 1710 834 0,99 0,27 95,21
5 080 139 60,41 14,86 3 430 3 053 558 7 041 3 611 4,29 1,06 105,28
8 475 696 100,78 21,50 8 862 3 935 1590 14 387 5 525 6,57 1,40 62,34
4 096 573 48,71 9,71 6 651 1450 2100 10 201 3 550 4,22 0,84 53,38

21 101
14630
15 763
3? 024

5195 57,72 6,45 3 605 4 726 3750 12 081 8 476 2,32 0,26 235,12
2 889 40,00 3,91 2 993 4 143 3612 10 748 7 755 2,12 0,21 259,74

415 43,12 3,89 3 062 2 019 3540 8 621 5 559 1,52 0,14 181,55
1823 101,27 8,45 7 522 4 308 4900 16 730 9 208 2,52 0,21 122,41

2 836 236 7,76 0,58 1234 1940 1100 4 274 3 040 0,83 0,06 246,35

9 570 5 403 208,39 71,55 11 173 3122 2551 16 846 5 673 12,35 4,24 50,77
16U9

51584
1044 35,04 12,00 2 264 530 298 3 092 828 1,83 0,62 36,57

17 796 1123,27 359,49 56 349 18 10? 8670 83 126 26 77? 58,31 18,72 47,52
2135 1728 46,49 14,27 2 31? 930 370 3617 1300 2,83 0,87 56,11
4 043 3 374 88,04 25,23 5 261 2 599 76? 8 62? 3 366 7,55 2,10 63,98

28



218 43. Rheinischer Prouinziallandtag, Nr, 15, Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15. 219

Kreis

Gummersbach

iilheim a, Rh.

Rheinbach

Sieg

Waldbroel

Wipperfürth

Jahr

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

l896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

I. Einquartierungmit Verpflegung

Höheder Ein¬
quartierung ans
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

1856
598
626

21209
45

3 872
1 383

32 952
699

1344

4165
3 550
1682

39 574
2 850

53
42
61
75

Pferde

1239
16
10

585

1412
923

8765
58?

1251

641
1353
26?

6984
250

Leistungeu
für die Einquartierung

feiteus
des

Staates

1832
601
295

28012
43

3 232
1605

31682
699

1233

4123
3 844
1460

40 653
3164

50
44
58
7?

Zuschuß
der

Gcmeiu-
den

Mehr¬
aufwand
derQnar-
tiergeber

6

715
56
12

12 258
2

172
419

13 703
375
842

2416
1422

321
13 529

1177

29
55
66
52

75?
300
425

10 023
9

2 793
469

8 35?
245
298

2 036
1443

735
18 53?

1385

26

II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höheder Ein¬
quartierungans
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

nnd
Offiziere

8

205
49

681
2239
359

130
32

1402
29

462
401
450

5066
534

14
18
13
30
14

13
2

Pferde

74

717
97

217

14
148

320
792
21?

2031
185

15
19

Leistungen
für die Einquartierung

fcitens
des

Staates

IN

54
14

21?
327

94

108
31

43?
21
32

28
58
32

683
1

6
6
8

119
6

18
1

Zuschuß
der

Gemein¬
den

11

7?
40

156
169
225

3
181

23

18?
172
200
979
243

16
1

Mehr¬
aufwand
derQulll-
tiergeber

12

140
47

260
35

131

39
?

306

^4

213
235
22?

1988
279

10
10
12

300
10

Hl- GesamteEinquartierungmit und ohne Verpflegung(I u. II) IV. Leistungen der Gemeinden

Höhe der Ein¬ Zahl der Ein- und Quartiergebei
quartierung auf quartiernngstagc, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Venier--
1 Tag berechnet welche entfallenauf

seitens ZuschußMehr¬ Ge¬ auf den °/° 0'
Wann,
lchllften

10U0 10U0 W. der aufwand Summe Kopf ' des der
Leistung

des

kungen.
Einwoh¬ °e« I des Gemcin- derQuar- samt¬ der Civil- Stllllts-

.und
«ffizieie

Pferde ner der
Civilbe¬

Stallt«»
einkommen»

Staates
(Np.ku,w)

den
<Sp,«u,l1)

ticrgeber
(SP.?U,I2>

leistung
lSP,I?-I«)

lGpllltenI«
und 1»)

beuülte-
rung

einkom-
mensteu-

(Sp,4u,9) völkerung ftenerM« ^ ^l ^ ^ ^ ^ crsolls
^13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 061 1313 19,68 4,60 1886 792 89? 3 575 1689 1,61 0,38 89,55
64? 16 6,18 1,35 615 96 34? 1058 443 0,42 0,09 72,02

130?
23 448

72? 12,48 2,32 512 168 685 I 365 853 0,81 0,15 166,6«
682 223,95 37,95 28 339 12 42? 10 058 50 824 22 485 21,48 3,64 79,34

404 21? 3,86 0,79 13? 227 160 524 38? 0,37 0,08 284,82

4 002 1412 123,34 68,21 3 340 172 2 832 6 344 3 004 9,17 5,12 89,94
1415

34 354
93? 43,61 23,55 1636 422 476 2 534 898 2,77 1,49 54,89

8913 1058,77 535,90 32 119 13 884 8 663 54 666 22 547 69,49 35,17 70,20
728

1395
58? 22,44 11,20 720 375 245 1340 620 1,91 0,95 86,11

1251 42,89 20,72 1265 865 312 2 442 117? 3,63 1,75 93,04

462? 961 43,15 20,31 4151 2 603 2 249 9 003 4 852 4,52 2,13 116,89
3951
2132

44 640
3 384

2145 36,85 13,28 3 902 1594 1678 7174 3 272 3,05 1,10 83,85
484 19,88 6,47 1492 521 962 2 975 1483 1,38 0,45 99,40

9015 416,31 131,13 41336 14 508 20 525 76 369 35 033 32,67 10,22 84,75
435 31,56 9,14 3165 1420 1664 6 249 3 084 2,88 0,83 97,44

14 0,56 0,61 6 _ 10 16 10 0,04 0,04 166,66
18 — 0,72 0,68 6 — 10 16 10 0,04 0,04 166,66
13 — 0,52 0,49 8 — 12 20 12 0,05 0,04 150,00
30 — 1,21 0,98 119 — 300 419 300 1,21 0,98 252,io
14 0,56 0,61 6 10 16 10 0,04 0,03 166,66

53 1,88 0,66 50 29 79 29 0,10 0,04 58,00
42 — 1,49 0,57 44 55 — 99 55 0,19 0,07 125,00
?4 15 2,62 0,97 76 82 — 158 82 0,29 0,17 107,89
77 19 2,73 1,07 78 53 26 157 79 0,28 0,11 101,28

28»

^



220 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 15.

Kreis Jahr

I. Einquartierungmit Verpflegung

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

3

Pferde

Leistnngen
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

Zuschuß
der

Gemein-
den

6

Mehr-
anfwllnd
derQuar-
tiergeber

II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höhe der Vin-
quartiern»«, auf
1 Tag berechnet

Mllnn-
fchaften

und
Offiziere

8

Pferde

Leistnngen
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

10

Zuschuß! M°hr°
der aufwano

Gemein derQuai'
den

II

tiergeber

12

Adenau

Nhrweiler

Altenkirchen

Coblenz-Lcmd

Coblenz-Stadt

Cochem

St. Goar

1896 10000 1394 9449 50 6603 239 1909 249 —
189? 2928 974 320? 120 1585 45 549 52 —
1898 1832 66? 1796 148 926 25 255 35 —
1899 2274 514 1984 14 1485 54 738 92 —
1900 7247 2406 7273 375 4515 111 535 110 —

1896 1819 1335 1589 841 649 59 94 99 1?
189? 5095 2431 4 250 3172 608 134 411 393 96
1898 794? 3 345 10440 5006 1010 211 13 16 —
1899 1791 180? 162? 902 190 8? 73 71 2?
1900 1989 1305 1672 696 439 61 181 186 29

1896 998 11 872 — 626 — .— >,^
1897 1742 1542 1672 131 777 — — — —
1898
1899 95136 13380 8284? 26765 24585 4850 12184 — —
1900 1104 22 965 383 315 — — — —

1896 1689 274 1680 116 96? 9301 2425 40?
189? 33034 10000 30162 3672 15644 301? 142 1623 1222
1898 2029 162 1954 1334 592 7233 — 1171 39?
1899 3 752 2258 3874 2294 1651 4375 2162 85 —
1900 2290 159 2 749 530 404 9463 4292 3432 725

1896 84 106 101 — 11685 123 1674 4186
1897 7491 — 6308 8989 — 7929 89? 4088 2583
1898 7 — 6 8 — 11181 — 1965 4540
1899 78 — 62 94 — 6173 1819 1662 3143
1900 208 — 172 250 — 8602 7 2 746 5587

1896 2202 1566 2991 102 845 4 106 3
189? 23014 8091 18029 — 11561 96 718 265 —
1898 16 3 15 — 14 9 14 7 —
1899 1285 80? 1678 — 498 8 8 6 —
1900 3855 2002 5 028 169 1465 26 135 20 —

1896 762 416 946 95 454 20 11
189? 34305 4114 31714 476 20756 445 33 236 —
1898 115 68 236 88 152 — — — —
1899 3669 92? 3369 133 1950 169 149 —
1900 565 139 499 41 298 7 — — —

498
104
70

184
220

750

4
240

12
8

26

28

^26

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 15.

III. Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II)

Höhe der Ein¬

quartierung auf
1 Tag berechnet
Mann¬
schaften

und
Offiziere
l2p.,u,8)

13

Pferde

(EP.4U.9)

14

Zahl der Ein-
qnartierungstage,

welche entfallen auf
1000

Einwoh-
ner der
Eivilbe-

uüllerung

15

1000 W
de«

Stllots«
einkomme»'
steueilolls

16

Leistungen für die Einquartierung

feitens
des

Staates
(SP,5u,10

17

Zuschuß
der

Gemein¬
den

(Sp,6u,11)

Wehr^
anfwllnd

derQuar-
tiergeber

(Tp,?u,12)

18

3. Regierungsbezirk Coblenz.

19

Ge¬
samt¬

leistung
(SP.17-19)

20

IV. Leistungen der Gemeinden
und Quartiergeber

(Spalten 18 und 19)

Summe

(Ep»ltenI8
und 19)

21

auf den
Kopf

der Civil¬
bevölke¬
rung

22

des
Stllllts-
einkom-
mcnsteu-
ersolls

23

der
Leistung

des
Staates

21

W239
2 973
185?
2 328
?358

1878
5 229
8158
1878
2 050

998
1742

99986
1104

10 990
36051

9 262
8127

11753

H?69
15 420
11188

6 251
8810

2 206
23110

25
1293
3 881

, 782
34 750

115
3 838

572

3303Ü 459,42 884,04 9698 50 7101 16849 715l 32,09 61,74 73,74
1523 133,40 263,98 3259 120 1689 5068 1809 8,12 I6,Nl 55,51

922 83,32 174,71 1831 148 996 2975 1144 5,13 10,76 62,48
1252 104,46 199,39 2076 14 1669 3759 1683 7,55 14,41 81,07
2941 330,15 523,44 7 383 375 4 735 12493 5110 22,93 36,35 69,21

1429 46,- 18,28 1688 858 649 3195 1507 3,69 1,43 89,28
2 842 128,09 49,66 4643 3268 608 8519 3876 9,49 3,68 83,48
3358 199,83 67,39 10456 5006 1010 16472 6016 14,71 4,97 57,53
1380 46,- 13,36 1698 929 190 2817 1119 2,74 0,84 65,90
1486 50,22 14,61 1858 725 439 3022 1164 2,85 0,83 62,65

11 14,77 7,83 872 —. 626 1498 626 0,93 0,49 71,79
1542 25,78 12,54 1672 131 77? 2580 908 1,34 0,65 54,31

25564 1479,68 525,60 8284? 26765 25335 134947 52100 77,13 27,40 62,89
22 16,34 5,10 965 383 315 1663 698 1,03 0,32 72,33

274 271,- 72,23 4105 523 96? 5595 1490 3,67 0,98 36,30
10142 888,98 230,04 31785 4894 15 644 52323 20538 50,64 13,11 64,62

162 228,39 52,95 3125 1731 592 5448 2323 5,73 1,33 74,34
4420 200,4« 46,12 3959 2294 1651 7904 3945 9,73 2,24 99,65
4451 289,82 64,06 6181 1255 404 7840 1659 4,09 0,90 26,84

123 202,82 32,96 1780 428? — 606? 4287 7,39 1,20 240,08
89? 265,73 40,30 10396 11572 — 21968 11572 19,86 3,02 111,31
— 192,80 26,72 1971 4548 — 6519 4548 7,84 1,09 230,75

1819 107,72 13,98 1724 323? — 4961 323? 5,55 0,72 187,76
7 151,82 17,57 2918 5837 — 8755 583? 10,06 1,16 200,03

1672 55,65 38,55 2994 102 849 3945 951 2,40 1,66 31,76
8809 582,94 385,29 18294 — 11801 30095 11801 29,77 19,67 64,51

17 0,63 0,40 22 >— 26 48 26 0,07 0,04 118,18
815 32,62 20,17 1684 — 506 2190 506 1,28 0,79 30,05

2028 97,90 55,80 5048 169 1491 6708 1660 4,19 2,39 32,88

416 19,84 9,76 95? 95 454 1506 549 1,39 0,69 57,3?
414? 881,51 402,57 31950 476 20784 53210 21260 53,93 24,60 66,54

68 2,92 1,23 236 88 152 476 240 0,61 0,26 101,69
92? 97,36 41,54 3518 133 1976 562? 2109 5,35 2,28 59,95
139 14,51 5,88 499 41 298 838 339 0,86 0,35 67,94

221

Bemer¬

kungen.

25

^



222 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 15. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15. 223

I. Einquartierung mit Verpflegung II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höhe der Ein- Hohe der Ein-
quartiernnq auf Leistungen quartiernnq auf Leistungen

Kreis Jahr
1 Tag

Mann¬
schaften

nnd
Offiziere

gerechnet

Pferde

für die

seitens
des

Emquar

Zuschuß
der

Gemein¬

^erung

Mehr¬
aufwand
derQuar-

1 Tag l

Mann¬
schaften

erechnet

Pferde

für die

seitens
des

Einquartierung

Zuschuß Mehr-
der aufwand

Gemein- derQuar-
Staates den tiergeber

und
Offiziere

Staates den tiergeber
^ ^ ^ ^ ^ ^

i 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 11 12^.

Kreuznach 1896 3998 4233 5 835 229 2896 314 201 112 13?
189? 5106 1905 5841 224 4716 499 4 364 17? 133
1898 312 28 293 272 62 611 36 189 283 85
1899 2885 40 2242 58 2825 429 — 133 158 74
1900 333 254 646 215 201 198 — 114 65 90

Mllyen 1896 5400 2 822 17993 716 8413 180 38 64 ,—.
189? 156 913 37066 141346 8300 84 088 3835 5750 223 412 —
1898 7125 203? 14033 119? 7362 50? 12 51 84 —
1899 4034 1911 11650 700 5115 165 172 48 80 —
1900 6720 2760 14630 92? 6512 366 316 66 113 -^

Meisenheim 1896 229 163 1505 __ 93 10 93 —
1897 148 50 3876 — 180 7 84 — — —
1898 —
1899 —
1900

Neuwied 1896 2910 1802 3609 933 1599 141 __ 53 17 50
189? 14262 146? 11754 3295 12771 285 — 135 17 12
1898 586 59 265 190 100 146 ,—, 19 5? 21
1899 44832 16235 4294? 8983 19038 5 605 1883 1130 16 101
1900 2755 530 4744 589 1551 144 — 51 22 51

Simmern 1896 684 526 102? 12 194 27 —

189? 6586? 6352 59110 — 20651 2962 9442 1500 — —

1898 11 18 9 — 8 — — — — —

1899 359 269 286 — 173 26 — — — --

1900 158 76 190 — 72 12 — — — —'

Wetzlar 1896 1138 968 1690 62 412 44 1 3 4 ^.

189? 28573 6478 30573 — 14445 163 604 55 11 109
1898 3355 737 3380 — 892 70 — 3 9 5
1899 50542 407? 59943 12? 24973 30190 5471 4858 138 3146
1900 12 — 16 — — 35 — — 7 —

Zell 1896 289 189 759 38? 86 ^. —
189? 4879 1592 4952 — 1783 — —
1898 24 — 24 — 1? — __ — __ —
1899 227 144 235 — 1? — --
1900 265 84 28? 191 — 40 — —

Hl- Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II) IV. Le istungen der Ge neiuden
r

Hohe der Ein- Zahl der Ein- md Quartiergebe

Wartierung auf qnartierungstllge, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬
^ Tag berechnet
WllNN-

welche entfallenauf
1MU 100« M feitens Zuschuß

der
Mehr¬

aufwand
Ge¬

Summe
auf den

Kopf des
0/

kungen.
lchaften Einwoh¬ des des Gemein¬derQuar- samt¬ der Ciuil- Staats- Leistung

desund
Offiziere

Pferde ner der Staats- Staates den tiergebcr leistung (Sp»ltenl8
beuülle« einkom-

Ciuilbe- einlommen» lSP.5u.1N. <Sp,«u,il) (Sp,?u,12) (Sp.17-13) und 19) runq mensteu- Staates
<Tp.«u.«) (TP.4U.9) vollerung steuerloll« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ersolls

^13 14 1b 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 312 4233 55,41 16,05 6036 341 3033 9410 3 374 4,34 1,26 55,90
5 605 1909 72,03 20,22 6205 401 4849 11455 5250 6,75 1,89 84,61

923 64 11,86 3,19 482 555 14? 1184 702 0,90 0,24 145,64
3 314 40 42,58 10,75 2 375 216 2899 5490 3115 4,00 1,01 131,16

531 254 6,82 1,70 760 280 291 1331 571 0,73 0,18 75,13

5 580 2822 78,75 39,63 18031 780 8413 27224 9193 12,83 6,53 50,98
160 748 42816 2268,50 1109,23 141 569 8712 84088 234 369 92800 130,97 64,04 65,55

? 632 2049 107,70 51,05 14084 1281 7362 22 72? 8643 12,20 5,78 61,37
4199 2083 59,26 26,99 11698 780 5115 17593 5895 8,32 3,79 50,39
?086 3076 100,00 42,87 14696 1040 6512 22248 7552 10,66 4,57 51,39

239 256 17,40 10,30 1505 93 1598 93 0,68 4,01 6,18
155 134 11,28 6,55 3876 180 4056 180 1,31 7,61 4,64

3051
14 54?

1802 36,83 12,48 3662 950 1649 6261 2599 3,02 11.16 70,97
146? 176,06 58,32 11889 3312 12783 27984 16095 19,48 68,01 135,38

, 732
5043?

59 8,86 2,79 284 24? 121 652 368 0,45 1,55 129,58
18118 1820,70 542,49 4407? 8999 19139 72215 28138 34,05 118,78 63,84

2 899 530 35,09 9,55 4795 611 1602 7008 2213 2,68 9,12 46,15

68 829
526 20,18 15,38 102? 12 194 1233 206 0,58 0,45 20,06

15794 1953,59 1408,09 60610 — 20651 81261 20651 58,61 44,41 34,07
11 18 0,31 0,24 9 — 8 1? 8 0,02 0,02 88,89

385 269 10,93 8,34, 286 — 173 459 173 0,49 0,37 60,49
170 ?6 4,82 3,66 190 — 72 262 72 0,20 0,15 37,89

1182
28 736

969 21,87 10,18 1693 66 412 2171 478 0,88 0,41 28,23
7082 531,60 256,30 30628 11 14554 45193 14565 26,94 12,99 47,55

80 ?32
73? 63,36 28,21 3383 9 89? 4289 906 1,68 0,75 26,80

9548 1493,49 606,59 64801 265 28121 9318? 28386 52,51 21,33 43,80
4? — 0,87 0,31 16 7 — 23 7 0,01 0,01 43,75

289
4879

275 8,94 4,53 759 — 38? 1146 38? 1,11 0,61 50,99
1592 150,86 68,41 4952 — 1783 6735 1783 5,51 2,50 36,01

24 — 0,74 0,30 24 — 1? 41 1? 0,05 0,02 70,83
22? 144 7,02 2,59 235 — 1? 252 1? 0,05 0,02 7,23
265 124 8,19 2,86 28? 191 478 191 0,59 0,21 66,55

^



224 43. Rheinischer Prouinziallcmdtag. Nr. 15. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 15. 225

Kreis Jahr

I. Einquartierungmit Verpflegung

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

seitens
des

Staates

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
derQnar-
tiergeber

II. Einquartierung ohne Verpflegung 1^1- GesamteEinquartierungmit und ohne Verpflegung(I u. II)

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

und
Offiziere

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

IN

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergeber

11 12

Aachen-Land

Aachen-Stadt

Düren

Erkelenz

Gupen

Geilenkirchen

Heinsberg

1896
1897
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

436
2 408

41020
62
23

3
32

10 089
28
54

1112
5 078

108133
1193
2 949

277
204

2
8

18

42

609

10

281
724

3 483
68
28

5
8

20

10

326
1926

29 270
613

1005

146
136

32

460

11

707
3 641

39 626
180
58

8
35

11101
11
72

1046
4 825

99 664
1158
2 596

330
346

2
7

16

3?

655

16

193
566

19 623
24
13

6
76

17 054
48
8?

673
2 855

31066
971

1445

22
53

1
3

13

25

429

43

156
1432

11499
41
16

366
1031

26193
174
615

60
71

1
3
6

5
1?

1264
741

8

14 006
10 124
14 976

8 963
12 349

34
16

2 799
266
358

63
168
232
238

10

21
29
21
21
21

30

7509
1?

390
702

1623
618
770

48?
152
68

7
23

2876
212

14

1240
1323
363?
154?
1549

28
2

720
48
61

15
36
45
53
2

2
1
2
2
2

3

630
380

4683
5499
7862
4901
4775

45
2

800
12?
11?

21
68

125
120

4

22
8

16
27
45

1?
)65
20

8

11

12
30
45
48

4

Höhe der Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet
.Mann¬
schaften
^und
Offiziere
<Ch.'».8)

13

Pferde

ISP.4U.»)!

14

Zahl der Ein-
quartierungstage,

welche entfallenanf
1000 W.

de«
1U00

Einwoh-
ner der
Cwilbe-

^uülkeruug
15

St»°t«°
einkommen
steuerl°ll«

16

Leistungen für die Einquartierung

feitens
des

Staates
(SP.5u.1U)

,7

Zuschuß
der

Gemein'
den

<Sp.«u,II)

Mehr¬
aufwand

derQuar-
tiergeber

<Sp.?U.IL)

18 19

Ge-
famt-

leistuug
(Sp,!?-19)

20

IV. Leistungender Gemeinden
und Quartiergeber

(Spalten 18 und 19)

(2iunme

(SpMenl»
und l»)

21

ans den
Kopf

der Civil'
beuölke-

rung
4
22

"/»
des

Staats-
einkom-
menstcn-

ersolls
23

der
Leistung

des
Staates

24

4. Regierungsbezirk Nachen.
441

2425
42 284

803
31

14 009
10156
25 065

8991
12 408

N46
5 094

U0932
1459
3 30?

340
372
234
246

28

42

609

21
39
21
21
21

311
724

10 992
85
28

395
710

1643
618
780

326
I 926

29 757
765

1073

146
136

32

460

11

3,48
19,1

333,W
6,34
0,24

104,59
75,82

187,,4
67,13
92,60>

12,64
56,ltt

1223,43
16,09
36,47

9,27
10,14

6,38
6,70
0,7«

23,3l

0,79
1,47
0,79
0,79
0,79

0,69
5,N9

72,82
1,26
0,04

13,75
7,73

17,56
5,86
?,4U

2,30
9,76

201,87
2,49
5,47

7,01
7,48
4,42
3,99
0,38

0,40

5,22

0,57
0,95
0,51
0,48
0,48

714
3 664

42 502
392

72

1 248
1358

14 738
1558
1621

1074
4 82?

100 384
1206
2 657

345
382

47
60
13

37

655

2
1?

2
2
2

196
566

20 253
404

13

4 689
5 575

24 916
4 949
4 862

718
2 857

31866
1098
1562

43
121
126
123

1?

25

429

22
51
16
27
45

156
1449

12 564
61
24

366
1031

26 204
174
615

72
101

46
51
10

1066
5 679

75 319
85?
109

5 937!
6 933.

39 654
6 50?
6 483

2158
8715

158 454
2 478
4 834

460
604
219
234

45

62

1084

24
68
18
29
4?

352
2 015

32 817
465

3?

4 689
5 575

24 916
4 949
4 862

1084
3 888

58 070
I 272
2177

115
222
172
174

2?

25

429

22
51
16
2?
45

0,28
1,59

25,76
0,3?
0,03

3,50
4,16

18,6N
3,69
3,63

1,19
4,29

64,04
1,43
2,4U

0,31
0,61
0,47
0,47
0,07

0,10

1,64

0,08
0,19
0,U6
0,10
0,17

0,06
0,42
5,61
0,07
0,01

0,46
0,42
1,75
0,32
0,29

0,22
0,75

10,55
0,22
0,36

0,24
0,45
0,51
0,28
0,04

0,02

0,37

0,06
0,12
0,04
0,06
0,10

49,30'
54,99
77,21

118,62>
51,39!

375,72
410,53
169,06
317,65>
299,94j

100,81
80,96«
57,85

105,47
81,97

33,33
58,12

365,96
290,00
150,00

67,57

65,50

1100,00
300,00
800,00

1350,00
2250,00

Bemer¬

kungen.

25

29

^



226 43. Rheinischer Provinziallandtag, Nr. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 15. 22?

Kreis Jahr

Mich

Malmedy

Montjoie

Schleiden

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
189?
1898
1899
1900

1896
1897
1898
1899
1900

I. Einquartierung mit Verpflegung

Höheder Ein¬
quartierung auf
1 Tag berechnet

Mann¬
schaften

nnd
Offiziere

116ii
1489
5 694

280
398

7 35
1836
5 696
4 929
2 464

1014
22 914

4 419
2 93?

48 480
2 891

31679
3 334
9 236

Pferde

Leistungen
für die Einquartierung

72
636

1065

1248
426
551

868
212

6 545
191
326

16 438
1706

17175
1933
6 035

feitens
des

Staates

1068
1546
4 872

78
98

6 370
1719
5108
4 499
2 079

6 653
125?

27 790
5 521
3618

38 784
2 312

25 343
2668
7 389

Zufchuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergebcr

6

49
280

1196
28
10

783
306
763

1016
323

1191
136

7124
1498
662

9033
262

8019
782
264

576
591

2 200
170
240

2 56?
599

1996
1755

851

1424
249

5 885
1 021

73

14 869
98?

9 320
892

3122

II. Einquartierung ohne Verpflegung

Höheder Ein¬
quartierungauf
1 Tag berechnet

Mllnn-
fchaften

und
Offiziere

823
732
95?

80
428

700
4?

166
118
43

141
24

397
57
65

7443
334

6266
51
43

Pferde

290
13

36?
24

152

2115
673

445?
1418
1578

42

11

193?
200
532

Leistuugen
für die Einquartierung

feitens
des

Staates

10

Zuschuß
der

Gemein¬
den

942
754
350

34
90

65
10
84

100

91
19

308
58
66

11

15

235

19

401
158
431

94

86
32
39

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergeber

12^.

624
560
263
60

340

488
108
272

10

53
5

151
10
12

^Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I u. II) IV. Leistungen der Gemeinden
und QuartiergeberHohe der Ein¬ Zahl d er Ein¬

quartierung auf quartierungstagc, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬

kungen,
1 Tag berechnet
Mann¬
schaften

welche en<
100N

Einwoh.

fallenauf
1000 M.

des

feitens
des

Zufchuß
der

Gemein-

Mehr¬
aufwand
derQuar-

Gc-
famt- Summe

auf deu
Kopf

derEiuil-
des

Staats-

/o
der

Leistung
des

und
"ffiziere
<TV«U.8)

^seroc uer der Staats» Staates den ticrgeber leistung (Sp»ltenl8 bcvülkc- cinkom-
CiUilbc- einlommen» (SP,5u,lO) (Tp,«u,N> (Sp,?u,lz) lSsi. l? l8> und 18) rung mcnsteu- Staates(Sp,4u,9) uölkerung steueisoll« ^ ^ ^

20
^e ^ ^rsolls

^13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25

1988 362 47,1? 22,06 2010 64 1200 3 274 1264 3,00 1,40 62,89
2221 649 52,69 23,53 2 300 280 1 151 3 731 1431 3,40 1,52 62,22
6651 1432 157,80 69,63 5 222 1431 2 463 9116 3 894 9,24 4,07 74,57

360 24 8,54 3,08 112 28 230 370 258 0,61 0,24 230,36
826 152 19,6!) ?,7U 188 29 580 79? 609 1,44 0,57 323,94

8 056
1883
5 862
5 047

3 363 257,71 116,29 6 435 1184 3 055 10 674 4 239 13,56 6,12 65,87
1099 60,24 26,72 1729 464 70? 2 900 1 171 3,75 1,66 67,73
5 008 187,52 81,36 5 192 1194 2 268 8 654 3 462 11,0? 4,80 66,68
2 573 161,45 66,72 4 599 1110 1765 7 474 2 875 9,20 3,81 62,51

2 50? 1933 80,20 31,84 2 079 323 851 3 253 1 174 3,76 1,49 56,47

?496 872 424,46 277,38 6 744 1191 147? 9 412 2 668 15,11 9,87 39,56 '
1038

23 311
212 58,78 36,79 1276 136 254 1666 390 2,21 1,38 30,56

6 58? 1319,98 826,92 28 098 7210 6 036 41 344 13 246 75,01 46,99 47,16
4476
3002

191 253,45 167,69 5 579 1530 1031 8 140 2 561 14,50 9,60 45,90
33? 169,99 104,75 3 684 701 74? 5 132 1448 8,20 5,05 39,31

55 923
3 225

37 945
3 385
9 279

18 375 1247,36 823,73 38 784 9033 14 869 62 686 23 902 53,31 35,21 61,63
1906 71,93 49,40 2 312 262 98? 3 561 1249 2,79 1,91 54,02

17 70? 846,36 542,11 25 343 8019 9 320 42 682 17 339 38,67 24,77 68,42
1933 75,5U 45,01 2 668 782 892 4 342 1674 3,73 2,23 62,74
6 035 206,97 112,76 7 389 264 3 122 10 775 3 386 7,55 4,11 45,82

Bernkastel

Bitburg

5. Regierlmgsbezttt ^ier.

1896 277 223 517 10 150 — — — —

189? 2 684 2 071 8 11? 120 6 128 — — — —

1898 1382 1285 2 449 50 821 —- — — —

1899 679 59? 1206 35 449 — — — —

1900 115? 694 1520 40 710 — —

1896 69 758 13186 65 011 37? 40 539 5140 5461 1000 28
189? 2519 1718 2 506 46 1106 33 — 1? —

1898 6 505 5 507 7 930 4? 4 00? 143 298 72 —

1899 3813 2 575 4 70? 42 2 423 76 264 29 —

1900 72113 28 015 71 558 323 37 986 195? 2847 553 56

1034
8

35
14

69?

27?
7 684
1382

69?
115?

74898
2 552
6 648
3 889

?4 0?0

223 5,99 3,03 51? 10 150 67? 160 0,35 0,17 30,95
2 071 166,03 81,47 8 11? 120 6 128 14 365 6 248 13,50 6,62 76,97
1285 29,86 14,25 2 449 50 821 3 320 871 1,88 0,90 35,57

59? 15,06 7,53 1206 35 449 1690 484 1,06 0,52 40,13
694 24,99 11,84 1520 40 710 2 270 750 1,62 0,77 49,34

18 64? 1722,39 1776,81 66 011 405 41573 107 989 41978 96,53 99,58 63,59
1718 58,69 62,16 2 523 46 1 114 3 683 1160 2,82 2,82 45,98
5 805 152,88 159,42 8 002 47 4 042 12 091 4 089 9,40 9,81 51,10
2 839 89,43 92,90 4 736 42 2 43? 7215 2 479 5,70 5,92 52,34

30 862 1703,35 1619,05 72 11! 379 38 683 111173 39 062 89,83 85,38 54,17

29*



228 43. RheinischerProvmzicillandtag. Nr. 15, Anlagen zn den Sitzungsprotokollen. Nr. 15. 229

Jahr

I. Einquartierung mit Verpflegung II. Einquartierung ohne Verpflegung^

Kreis

Höhe d
quartier
1 Tag

Mann-
fchaftcn

uud
Offiziere

er Ein»
uug nuf
berechnet

Pferde

für die

seitens
des

Staates

Leistungen
Viuquart

Zuschuß
der

Gemciu-
den

icruug

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergeber

Höhed
quartier
1 Tag

Mnun-
fchnftcu

und
Offiziere

er Eiu-
ung auf
'erechuet

Pferde

Leistungen
für die Eiuquart

, ,. , Zufchußseitens d^.
des Gemcin-

Stnates hen

icrung

Wehr-
aufwand
derQuar«
ti ergcber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 11 12

Dann 1896 6 688 1144 5210 1476
189? 224 44 193 — 129 — —, — — —

1898 301 254 258 — 172 — — — — -—-

1899 711 344 620 — 413 — ' — — — —

1900 48 912 5 788 48 062 — 25 486 154 60 — — —

Merzig 1896 3 786 2 276 4 529 275 1989 5 202 929 931 __ 3 546
189? 1455 598 1536 170 739 33 313 198 — 326
1898 7 693 3 586 9513 771 4 538 11431 2 998 1608 -— 9 666
1899 2 285 1 120 2 956 500 1140 38 600 70 — 66

1900 7212 2 02? 7 550 662 3 62? 14 905 4 375 4935 — 8 149

Ottweiler 1896 8 499 1 113 7 557 1936 2 701 227 __ — 1292
1897 1779 1493 1578 — 686 181 1U4 — — 66

1898 11609 3 771 10 386 — 6 338 8 241 1581 — — 3 531
1899 404 132 328 23 95 1? 19 -— — 22

1900 14 559 6 771 12 958 24 4 974 15 306 2 774 — — 8121

Prüm 1896 28 542 5 300 23 819 19 733 1583 5018 — — —

189? 1731 14? 844 — 463 73 90? 545 — 341
1898 10015 4 881 6 960 — 5 745 338 3 095 1282 — 574
1899 4 968 1250 3 589 — 2 273 179 1873 49? — 403

1900 47 240 7118 37 652 — 28 162 5 071 8 704 702 — 1?5

Saarbrücken 1896 34 93? 2 645 39 541 19 094 4 448 15 679 14 585 5534 1604 ?069
189? 4 ,—, 2 3 — 257 — 119 184 -—

1898 4 848 1432 5 295 462 1802 4 526 1545 580 615 3 225
1899 9? 9? 89 15 35 64 30 24 32

2 6011900 6 796 321 5 242 1684 1628 5 145 3 280 1767 1654

Saarburg 1896 5 671 3 315 8 122 1311 3 390 9 1 ,__ 2

189? 3 254 902 2 151 728 1968 — — — —
3 7951898 4184 3150 6 203 269 2 718 10 951 2 439 1484 —

1899 1366 992 1530 75 613 — — — — -—'

1900 8 719 4413 8 311 209 4 562 — — — —

Saarlunis 1896 21498 10 956 1,9 244 991 8 335 10 078 2 094 2629 3453 ? 480
51?

9 998
25

18 24?

189? — — 33 — — 1530 726 585 1908
1898 14 047 4 550 12 343 1329 4 000 15 948 3 454 4384 806
1899 676 7 513 27 269 124 84 144 26?
1900 14 024 6 152 12 844 1236 4 661 20 326 3 286 4263 3711

III. Gesamte Einquartierung mit und ohne Verpflegung (I n. II) IV. Lc istungen der Gemeinden

Höhe d er Ein- Zahl d er Ein- md Quartiergeber

quartieruug auf qunrtierungstagc, Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬
1 Tag berechnet welche eu fallen auf

seitens Zuschuß Wehr¬ Ge¬ auf den °/° °/c>Mann¬ 1000 1000 M. der aufwand Summe Kopf des
der

Leistung
des

kungen.
schaften Viuwoh- des des Gemein¬derQuar- samt der Eivil- Stllllts-

uud
Offiziere

Pferde ucr der Staats« Staates den ticrgeber leistung (Gpa«e!l18
berwlt'c- eintom-

Ciuilbc- cinlommen« (Sp,5u,1«i (Sp,«u.ll) <SP,?U,12) (SP,17-19) und 19) rnng mcnstcn-
lE».zu,8) (SP.4U.9) uölkerung steuersolls ^s ^s ^ ^ ^ ^ ersolls

18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

11898 2611 413,14 557,15
224 44 7,78 10,89 193 — 129 322 129 0,45 0,63 66,84
301 254 10,45 14,31 258 — 172 430 172 0,60 0,82 66,67
711 344 24,69 30,93 620 — 413 1033 413 1,43 1,80 66,61

49 066 5 848 1703,68 2181,39 48 062 — 25 486 73 548 25 486 88,49 118,31 53,03

8 988 3 205 200,4? 99,96 5 460 275 5 535 11270 5810 12,96 6,46 106,41
1488 911 33,19 15,60 1734 170 1065 2 969 1235 2,75 1,29 71,22

19124 6 584 426,54 176,96 11121 771 14 204 26 096 14 975 33,40 13,86 134,66
2 323 1720 51,81 19,90 3 026 500 1206 4 732 1706 3,80 1,46 56,38

2211? 6 402 493,3» 175,24 12 485 662 11776 24 923 12 438 27,74 9,86 99,55

11200 1340 109,04 31,11 7 557 3 228 10 785 3 228 3,14 0,90 42,72
1960 159? 19,08 5,06 1578 — 752 2 330 752 0,73 0,19 47,66

19 850 5 352 193,25 43,10 10 386 — 9 869 20 255 9 869 9,61 2,14 95,02
421 151 4,10 0,82 328 23 11? 468 140 0,14 0,03 42,68

29 865 9 545 290,75 51,48 12 958 24 13 095 26 07? 13119 12,77 2,26 101,24

30 125 10318 898,07 1079,71 23 819 — 19 733 43 552 19 733 58,83 70,73 82,85
1804 1054 53,78 61,53 1389 — 804 2 193 804 2,40 2,74 57,88

10 353 7 976 308,64 325,48 8 242 —> 6 319 14561 6 319 18,84 19,87 76,67
5 14? 3 123 153,44 161,8! 4 086 — 2 676 6 762 2 676 7,98 8,46 65,49

52311 15 822 1559,47 1575,82 38 354 — 28 33? 66 691 28 33? 84,48 85,36 73,88

50616 17 230 252,85 68,68 45 075 20 698 11517 77 290 32 215 16,07 4,3? 71,47
261 — 1,30 0,33 12! 187 — 308 18? 0,09 0,02 154,55

9 8?4 2 97? 46,76 10,02 5 875 107? 5 027 11979 6104 3,04 0,68 103,89
161 12? 0,80 0,16 113 4? 35 195 82 0,04 0,01 72,57

11941 3 601 59,57 9,98 7 009 3 338 4 229 14 576 7 56? 3,77 0,63 107,96

5 680 3 315 175,34 89,23 8 123 1311 3 392 12 826 4 703 14,52 7,39 57,90
3 254 902 100,45 50,66 2151 728 1968 4 84? 2 696 8,32 4,20 125,27

I"135 5 589 467,20 228,72 7 687 269 6513 14 469 6 782 20,94 10,25 88,23
1366 992 42,17 20,31 1530 75 613 2218 688 2,12 1,02 44,97
8?19 4 413 269,15 186,65 8311 209 4 562 13 082 4 771 14,73 10,21 57,41

31576 13 050 362,63 156,80 21873 4 444 15 815 42 132 20 259 23,27 10,06 92,62
1530 726 17,57 7,61 6618 1908 51? 3 043 2 425 2,78 1,21 392,39

29 995 8 004 344,48 129,35 16 727 2135 13 998 32 860 16 133 18,53 6,96 96,45
800 91 9,19 3,29 65? 294 294 1245 588 0,68 0,24 89,50

34 350 9 438 394,49 121,71 1710? 4 94? 22 908 44 562 27 855 31,99 9,88 162,83



230 43. RheinischerProvinziallcmdtag. Nr. 15. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15. 231

I. Einquartierungmit Verpflegung II. Einquartierungohne Verpflegung
Höhe der Ein¬ Hühe der Ein¬

quartierung auf Leistungen quartierung anf Leistung«t

Kreis Jahr
1 Tag berechnet für dil Einquartierung 1 Tag berechnet für die Einquartierung

Mann¬
schaften

und
Offiziere

Pferde
seiteus

des
Staates

Zuschuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
dcrQuar-
ticrgeber

Mann¬
schaften

uud
Offiziere

Pferde
feitens

des
Staates

Zufchuß
der

Gemein¬
den

Mehr¬
aufwand
derQuar-
tiergeber

i 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 11 12

Trier-Land 1896 32 078 9 645 29 421 1970 9 96? 231 753
189? 3 574 1993 3 396 — 1515 130 155 —
1898 4 616 3515 7 344 184 3 008 129 __
1899 2 973 1283 4 014 301 1675 114 333 __
1900 35 98? 10 202 40 270 443 15158 332 1778 — — —

Trier-Stadt 1896 3 854 __ 3191 404? 18 786 2398 2665 8555
189? 204 — 17? 214 — 9416 56 846 3375 —-
1898 1953 — 1911 2051 — 8 105 2179 1674 2099 —-
1899 350 — 329 368 — 11669 52 1634 3373 .—
1900 4 689 — 4188 4923 « 14176 1722 2356 4154 —

St. Wendel 1896 7 546 8 122 13 936 5111 ^
189? 3 461 3 391 5 87? — 2 085 — — __ —
1898 74 80 71 — 5? — __ __
1899 30 10 300 — 196 — — __.
1900 1986 60 2 636 — 2 928 17 922 3398 2519 — 25 205

Wittlich 1896 6 663 3918 10193 2 743 53 39 4"
189? 1790 1628 2 735 — 950 49 34 35
1898 1259 1308 1824 __ 652 11 __ 8 8
1899 1470 1075 1815 — 534 17 14 14
1900 12 688 6 849 14711 26 6810 259 193 190

* Nach der Angabe des Oberbürgermeistercimtsläßt sich der von den Quartiergebernim Jahr 1900
mehr aufgewendeteBetrag im ganzen nicht ermitteln. Im Tnrchschnittezahlten die Quartiergeber, welche
chre Mannschaftenausquartierten, für den Mann und Tag außer dem vergütetenSatze den Betrag von 2 Man
In den vier vorhergehendenJahren wurden Bürgerquartierenicht in Anspruchgenommen.

III, GesamteEinquartierungmit und ohne Verpflegung(I u. II) IV. Le,
n

stungen der Gemeinden
Nd QUllI!.!

Höhe der Ein¬
quartierung auf

Zahl der Ein-
qnarticrunssstnge,

Leistungen für die Einquartierung (Spalten 18 und 19) Bemer¬
1 Tag berechnet welche entfallen auf ZuschußMehr¬ Ge¬ auf den °/» °/«
Mann¬ 1000 1000 M, seitens der aufwand Summe Kopf des der kungen.
schaften Einwoh¬ des des Gemein¬derQnar- fault- der Eiuil- Stllllts- Leistung

UNd Pferde ner der Stallt«' Staates den tiergcber lcistung lNplllteni8 beuülke- cintom- des
"sfizicre Eiuitbe- einlommen» (EP.5U,'«) <Sp,eu,n) (SP.7U >2>lSP,17-18) und l») ruug menstcn- Staates
<sp'»u,ü)(SP,4u,8) uölkerung stmersolls .6 ^! ^ ^ ^t ^ ersolls

Hu^ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

32 309 10 398 387,21 327,94 29 421 1970 9 96? 41358 937 14,31 12,12 40,57
3 704 2 184 44,39 31,64 3 396 — 1515 4911 1515 1,82 1,29 44,61
4 745 3 515 56,87 36,62 7 344 184 3 008 10 536 3192 3,83 2,46 43,46
3 087 1616 37,00 2l8,l8 4 014 301 1675 5 990 1976 23,68 1,40 49,23

36319 11980 435,26 241,83 40 270 443 15158 55 371 15 601 18,69 10,39 38,74

22 640 2 398 595,25 91,74 5 856 12 602 — 18 458 12 602 33,13 5,11 215,20
9 620 56 252,93 36,40 1023 3 589 — 4612 3 589 9,44 1,36 350,83

10 058 2 179 264,45 36,04 3 585 4 150 — 7 735 4150 10,91 1,49 115,76
12019 52 316,01 39,62 1963 3 741 — 5 704 3 741 9,84 1,23 190,07
18 865 1722 496,00 59,50 6 544 9 077 — 15 621 9 077 23,87 2,86 138,71

7 546 8 122 153,50 115,49 13 936 5111 19 04? 5111 10,40 7,82 36,67
3 461 3 391 70,40 51,43 5 877 — 2 085 7 962 2 085 4,24 3,10 35,48

74 80 1,51 1,06 71 — 5? 128 57 0,12 0,08 80,28
30 10 0,61 0,41 300 ,— 196 496 196 0,40 0,27 65,33

19 908 3 458 404,96 256,85 5 155 — 28133 33 288 28133 57,23 36,30 545,74

6716 3918 172,22 102,85 10 232 2 783 13 015 2 783 7,14 5,32 27,20
1839 1628 47,16 34,39 2 769 — 985 3 754 985 2,53 1,84 35,57
1270 1308 32,57 22,4? 1832 — 660 2 492 660 1,69 1,1? 36,03
148? 1075 38,13 24,22 1829 — 548 2 377 548 1,41 0,89 29,96

12 947 6 849 332,00 206,75 14 904 26 7 000 21930 7 026 18,02 11,20 47,14

.
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Anlage N.

icht IV.

Zusammenstellung
der gesamten Einquartierung sowie der Leistungen der Gemeinden und Quartiergeber
nach dem Durchschnitt der Jahre 1896—1900 in den einzelne« Kreisen und Regie¬
rungsbezirken geordnet nach der Zahl der Einquartieruugstageauf je 1000 Einwohner

der Civilbevölkerung.

Kreis

Durchschnittder gesamten Einquartierung
in den Jahren 1896^-1900

Höhe der Einquartierung
auf 1 Tag berechnet

Mannschaften
und

Offiziere
Pferde

Zahl der Einquartierungs-
tage, welche entfallen anf

100U Ein¬
wohner der

Civil-
lieuölkerung

1000 Mart
des Staats-
Eintommcn-
stencrsolls

Leistungender
Gemeinden

uud der Quar¬
tiergeber für

den Kopf und
Tag der Ciw

quartier»»«,
»ach dein

Durchschnitt
der Jahre

1898—1900
Mart

1. Bitburg . .
2. Prüm . .
3. Matzen . .
4. Schleiden .
5. Montjoie
6. Dann . .
?. Wetzlar . .
8. Rees . . .
9. Simmern .

10. Trier-Stadt
11. Coblenz-Land
12. Altenkirchen.
13. Euskirchen .
14. Düren . .
15. Rheinbach .
16. Merzig . .
17. Saarlouis .
18. Adenau . .
19. Saarburg .
20. St. Goar .

32411
19 948
37 049
21951

7 865
12 440
22 824
27 784
14 021
14 640
15 236
20 766
13 788
24 388

8 379
10 808
19 650

4 951
6 831
8011

11974
7 659

10 569
9191
1640
1820
3 66?
1012
3 33?
1281
3 890
5 428
5 809
6 769
2 620
3 764
6 262
1988
3 042
1139

745,84
594,56
522,84
489,62
445,36
431,94
422,23
416,55
397,96
384,92
375,70
307,11
300,24
268,27
258,23
241,06
225,67
222,15
210,47
203,21

762,42
648,27
253,95
804,32
283,38
573,64
179,93

90,13
302,97

51,90
90,32

123,25
95,51
44,24

132,90
100,77

84,72
412,04
110,88

89,14

0,54
0,58
0,68
0,43
0,51
0,42
0,38
0,21
0,30
0,45
0,39
0,52
0,55
0,54
0,67
0,66
0,68
0,68
0,57
0,61
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Kreis

21. Trier-Land . . .
22. Coblenz-Stadt . .
23. Ncuwied . . .
24. Eochem .....
25. Malmedy . . . .
26. Solingen-Land . .
2?. St. Wendel . . ,
28. Wittlich .....
29. Ottweiler . . . ,
30. Sieg ......
31. Aachen-Stadt . . .
^2, Ahrweiler . . .
33. Bonn-Land . . .
34. Mors .....
35. Bonn-Stadt . . .
36. Aachen-Land . . .
37. Saarbrücken . . .
38. Geldern .....
39. Iülich.....
40. Mülheim a, Rh, . .
41. Cöln-Stadt . . ,
42. Bernlastel . . . .
43. Cöln-Land . . . .
44. Düsseldorf-Stadt . .
45. Kreuznach . . , .
46. Zell......
47. Ruhrort .....
48. Mülheim a. d. Ruhr
49. Cleve .....
50. Mettmann . . . .
5^. Beigheim . . . .
52. Neuß .....
53. Solingen-Stadt . .
54. Crefeld-Land . . .

Durchschnittder gesamten Einquartierung
in den Jahren 1896—1900

Höhe der Einquartierung
auf 1 Tag berechnet

Mannschaften
und

Offiziere

16 033
10 688
14 333

6103
4 671

15 852
6 202
4 852

12 659
1174?
14 125

3 839
5 720
6102
3 675
919?

14 471
3 896
2 409
5 573

18271
2 239
3 925
8 308
2 93?
113?
4186
4 050
1556
2 394
1191
1569

909
669

Pferde

5931
569

4395
2668
2795
4184
3012
2956
359?
2608

829
2099
1068
1949
422

2228
478?

598
524
591

2112
974
35?
871

1300
42?

2662
1600
341

1410
541
29?
351
274

Zahl der Einqnartiernngs-
tagc, welche entfallenauf

1000 Ein¬
wohner der

Ciuil-
ueuölteruug

192,15
184,18
173,47
153,95
149,42
140,88
126,10
124,42
123,24
109,55
105,46

94,04
74,46
74,21
73,50
72,62
72,19
67,87
57,15
53,23
49,97
48,38
46,6?
38,57
37,74
35,16
28,68
2?,«6
26,37
25,89
25,06
24,49
20,1«
15,14

1000 Mark
des Staats^
Einkommen-
steuerfolls

^Leistungen der
Gemeinden

lund der Quar¬
tiergeber für

Ideu Kopf und
^Tag der Ein-

aucirticrung
nach dem

Dnrchfchnitt
der Jahre

1896—1900
Mark

125,88
25,36
53,60

100,04
63,77
38,70
8?,9t
84,72
27,51
37,51
10,13
31,85
17,2«
27,85

4,74
15,00
15,40
31,81
24,36
10,65
4,50

23,67
11,11

3,92
10,09
14,43
5,94
4,68
7,08
5,73
8,59
5,45
3,42
3,60

0,42
0,55
0,68
0,46
0,48
0,90
1,14
0,49
0,42
0,81
0,63
0,72
1,19
0,93
1,11
0,77
0,63
0,74
0,61
0,92
0,87
0,72
0,78
0,80
0,88
0,4^
1,38
0,91
0,82
0,87
0,43
1,04
0,86
1,63

30
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Kreis

Durchschnitt der gesamten Einquartierung
in den Jahren 1896—1900

Höhe der Einquartierung
auf 1 Tag berechnet

Mannschaften
und

Offiziere
Pferde

Zahl der Einqucirtierungs-
wge, welche entfallen auf

1000 Ein¬
wohner der

Civil-
oevülkerung

1000 Mark
des Staats-
Einkommen¬
steuersolls

Leistungender
Gemeinden

und der Quar-
tiergcüer für

den Kopf und
Tag der Ein¬

quartierung
nach dem

Durchschnitt
der Jahre

1896—1900
Mark

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
0,L
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Lennep . .
Essen-Stadt
Grcuenbroich
Essen-Land .
Barmen . .

Erkelenz ....
Meisenheim. . .
Remscheid, . .
Eupen ....
M. Gladbach-Stadt
Düsseldorf-Land .
Duisburg . . .
Kempen ....
Elberfeld . . .
M. Gladbach-Lcmd
Wipperfürth . .
Crefeld-Stadt . .
Geilenkirchen . .
Waldbroel . . .

Gummersbach . .
Heinsberg . . .

1134
1716
56?

3265
128?
244

79
304
130
27?

4331
412
339
544
419

49
102
25
18

1092
172
264

1003
170
56
78
98
98
58

1930
556
171
195
78

7
66

2

Regierungsbezirk ....

Coblenz .......161975
27,71 °/u der gesamten Einqnartierung

Trier........> 173 186->
29,68°/° der gesamten Einquartierung

Aachen .......j 85 004---^
14,54°/» der gesamten Einquartierung

Cöln........> ?233?---j
12,38°/° der gesamten Einquartierung

Düsseldorf ...... > 919?5--->
15,74 °/n der gesamten Einquartierung

Gesamtprovinz 1584 47?

14,65
14,45
12,88
11,50

9,06
6,65
5,75
5,23
4,98
4,78
4,48
4,44
3,58
3,47
3,28
1,73
0,95
0,94
0,72

239,96

200,85

138,83

71,58

35,52

3,6?
1,52
3,50
2,47
1,15
4,27
3,83
0,88
1,15
0,59

11,42
0,60
1,29
0,38
0,84
0,68
0,12
0,59
0,63

79,83

68,52

27,56

10,44

6,11

1,9?
1,02
0,73
0,83
2,00
0,58
0,69
2,06
0,69
1,18
0,82
1,4?
0,8?
1,63
0,92
1,00
1,55
1,30
3,08

0,54

0,55

0,55

0,68

0,75

102,25 19,?3 0,59
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Anlage ^.

Festsetzung
a) der Zuschüsse zur Einauarlierungslast,
d) der zur Deckung dieser ZuschüsseerforderlichenUmlage für das Jahr 1900

unter der Annahme, daß für jede einquartierte Militarverson vom Feldwebel abwärts 40 Pfennig
für den Tag gezahlt werben.

Soll der direkten Staatssteuern: 58 038 580 Mark; hiervon sind erforderlich0,26«/«.

Kreis

V armen .

Crefeld-Stadt!
,, Land .

Düsseldorf-Stadt
^, » Land
Duisburg .
^lberfeld .
^s?en-Stadt
„ ,, Land
Aldern . . ,
N.Gllldbach-Stadt
„ „ Land
^evenbroich
«empm .
"Mnep .
Weltmann.

^lilheim a.d. Ruhr
<«nschl.Obcrhllusen)

Ne3 ' ' '
^»'fcheid '. '.
^tuhrort .
Solingen-Stadt

» Land

Argheim .
"Uonn-Stadt
s.„« Land
C°ln-Stadt
s>," Land.
^uskirchen.
zu'nmersbach
F« heun a. Rh.

^eg
Nllldbröl '
-^'pperfürth .

Hat als
Zuschuß

zu
erhalten

Hat als
Umlage
zu zahlen

112
179

27

231
15

453

540
221

5
50
34
31
30

1060
216
134

22
68

594

680

701
410
683
228
943

1548

16
422

1101

25

5277
1281
4414

988
9916
2171
3426
6819
5431
6332

897
1978
2470
1011
1513
1435
2262
1479
4339

1614
1684
1747
3640
1274
2113

990
3125
1770

19461
1999

982
624

2285
51?

1726
189
358

Hat
demnach

ein¬
zuzahlen

5165
1102
438?

988
9916
1940
3411
6366
5431
5792

676
1973
2420

977
1482
1405
1202
1263
4205

1592
1616
1747
3046
1274
1433

289
2715
1087

19133
1056
566
624

2269
95

625
189
333

Erhalt
demnach

aus¬
gezahlt

Kreis

Adenau
Ahrweilcr .
Altenkirchen
Coblenz-Stadt

„ Land
Cochem
St. Goar .
Kreuznach .
Manen . .
Meifenhcim
Neuwied
Simmern .
Wetzlar
Zell . . .
Aachen-Stadt

„ Land
Düren ,
Erkelenz
Euren .
Geilenkirchei
Heinsberg
Mich .
Malmedy
Montjoie
Schleiden
Bernkastel
Bitburg
Daun .
Merzig .
Ottweiler
Prüm .
Saarbrücken
Saarburg
Saarlouis
Trier-Stadt

„ Land
St. Wendel
Wittlich .

Hat als
Zuschuß

zu
erhalten

Hat als
Umlage

zu zahlen

Hat
demnach

ein¬
zuzahlen

Erhält
demnach

aus¬
gezahlt

. 2800 130

. 763 702 —

. 420 930 510
83 2028 1945

. 892 904 12

. 1462 410 —

. 542 551 9

. 133 1635 1502

. 2661 982 —
,— 166 166

. 1090 1354 264
63 351 288
4 839 835

. 101 460 359
18 6414 6396
9 2971 2962

. 1108 2602 1494
7 577 570

— 5?? 577
— 382 382
— 358 358

. 159 873 714

. 937 392 —>
1136 166 —

. 3548 468 —

. 438 556 118

. 27869 405 —

. 18739 210 —

. 2760 613 —

. 5598 2189

. 18649 262 —
2596 4833 2237

. 3331 350 —

. 5389 1307 —

. 1875 1300 575

. 13862 910 —

. 758 520 —

. 4915 431 —

2670
43

1052

1679

545
970

3080

27464
18529
2147
3409

18387

2981
4082

12952
538

4484

30*
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Anlage «.

Der Bürgermeister.
Tagebuch Nr. 712.

Noetgen, den 29. April 1901.

Betrifft:
die Belastung der
Gemeinde Roetgen

durch regelmäßige jähr¬
liche Einquartierung.

Anlagen:
a. Abschrift der Verfügung

des Herrn Landrats
vom 26. März 1901.
I.-Nr, I 1988,

b, Zufammenftcllnng der
bereits getragenen Ein-
auarticrungslast dcrGe-
meindeRoetgen und der
dafür aus eigeueu
Mitteln gemachten Auf¬
wendungen,
Beschlußdes Gcmeinde-
rats von Roetgen vom
19, April 1901.

<-,

Das Infanterie-Regiment Nr. 40 in Aachen pflegt seit einer
Jahren ziemlich regelmäßig jährlich Schießübungen auf einer in der

Reihe

l,eim»l
i»>

Noetgen delegenen Gemcindcwaldfläche, in den letzten Jahren sogar zwe, ^
Jahre, abzuhalten. Im Zusammenhange hiermit wird seit dem Jahre 1s^
Gemeinde mit Einquartierung belegt, und zwar wird Quartier und Velpl^^,
entweder für das ganze Regiment für einen Tag oder für ein Arbcitskommando»
Starke von über 80 Mann auf 14 Tage beansprucht. , ,..e

Demgemäß kommen durchschnittlich jährlich mehr als 2000 Quarts
in Betracht. ^

Früher hat das Regiment wiederholt zu der bestimmungsmäßig zu M „^.
Vergütung von 80 Pfg. für den Mann und den Tag einen Zuschuß von 20 Pfg- ^ ^

In letzter Zeit jedoch — im Dezember 1900 und im März ds. Is- "
dieser Zuschuß nicht gezahlt worden. Ag

Die Gemeinde erstattet den Quartiergebern für den Mann und den

1,20 Mark. .^.
Dieser Vergütungssatz ist, ohne zu hoch bemessen zu sein, gerade aus!" ^
Soll für die Zukunft der Zufchuß in Wegfall kommen, so würde die ^"'' ,a,

Roetgen, wenn die Tagcsvergütung unter Hinzurechnung der täglichen Servisvels)
die für die Sommermonate 8 Pfg. und für die Wintermonate 12 Pfg- su ^„
Mann beträgt, mit 90 Pfg. in Anfatz gebracht wird, alljährlich bei Annähn'« ^
2000 Quartiertagen eine Kostenlast von rund 600 Mark für QuartierleistuW ^
decken haben. Tatsächlich hat die Gemeinde in den Jahren 189?—1901 " ,>sse»

k 27 Pf. aus ihren Mitteln aufbringe" '"
(vergleiche Anlage b). Berücksichtigt man demgegenüber, daß die an M^
Zuschüssen des Regiments noch 1469 Mark 27 Pf. aus ihren Mitteln aufbringe« »'

Gemeinde ohnehin schon zur Bestreitung ihrer notwendigsten Ausgaben " ^§
Umlage von den Realsteuern und der Einkommensteuer erheben muß, so etW >„c
begreiflich, daß der Gemeinderat diese der Gemeinde aufgebürdete Last ", ^<,
unbillige bezeichnet, die um so drückender wird, wenn sie, wie dies den Anschel
dauernd werden sollte. ^

Es mag hierbei ganz abgesehen werden von den sonstigen Unbenne ^
keilen, die eine Einquartierung sür die Bevölkerung im Gefolge hat; diese ,
leichter und auch bereitwilliger getragen, wenn der Gemeinde und daM"
Einzelnen die finanziellen Opfer erspart blieben. ^

Von diesen Erwägungen ausgehend hat der Gemeinderat, dem ^<^!e
hierin nach Lage der Verhältnisse voll und ganz anschließen muh, beschlossen,^ <^
zu tun, um wenigstens einen Teil der Last von sich abzuwälzen und zu vm
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ob nicht der größere Kommnnaluerbcmd,sei es Kreis, Provinz oder Staat, einen Zuschuß zn
der bestimmungsmäßigenVergütung iu der zur vollen Entlastung der Gemeinde erforderlichen
Höhe gewährt. In Ausführung dieses Beschlusseshabe ich mich zunächst an den Herrn Landrat
ui Woutjoie um Unterstützungaus Krcismittclu gewandt, bin aber abschlägig beschieden worden
(vergleiche Anlage a).

Daher wende ich mich auf Grund des beiliegenden Gemeinderatsbeschlusses — Anlage o —
nunmehr an die Pwviuzialverwaltung mit der Bitte, die der Gemeinde infolge der Einquartierung
erwachsenden Kosten wenigstensvom lanfenden Jahre ab auf die Provinz übernehmenzu wollen.

^ gez.: Heidgen.
"' H«rn Land cshauptmllun der Rheinprouinz

zu
Düsseldorf.

Anlage a,.

^ königliche Landrat
ö Kreises Montjoie ^ ontjoie, den 26. März 190,.

^r. I 1988.

Auf den Bericht vom 22. März 1900. Nr. 687.

Dem Antrage des Gemeindemtes von Roetgen, einen Zuschuß zu den Vergütuugssatzen
sür Quartierleistung zu erwirkeu,biu ich zn meinem Bedauern nicht in der Lage, Folge zu geben.
Dem Kreise stehen Mittel für solche Zwecke nicht zur Verfügung, ebensowenigder Provinz.

Der letzte Provinziallandtag hat über die rechtliche Zulässigkeitderart« Zuschüsseaus
Pwvinzialmitteln die Einholung eines Rechtsgutachtensbeschlossen.

Daß das Reich für eine einzelne Gemeinde eine Ausnahme von den allgemeinenSätzen
festsetzt, ist ausgeschlossen.

Das jetzige Schießen sollte übrigens anfänglich anderweit stattfinden. Es war dies indeß
des Wetters halber nicht möglich.

_ gez.: von Guerard.
^ An

""l Bürgermeister
zu Für die richtige Abschrift.

Roetgen, Der Bürgermeister:
gez.: Heidgen.
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Anlage b.

Gemeinde Roetgen.

BürgermeistereiRoetgen.

Kreis Montjoie.

Zusammenstellung
der von der GemeindeRoetgen in dem Zeitraume von 1897 bis 1901 einschließlich getragenen

Einanartierungslastund der dafür aus eigeuen Mittel« gemachte« Aufwendungen.

Ord¬

nung^

Nr.

Es waren einquartiert durchschnittlich
auf einen Tag gerechnet:

IM

Jahre

Mit Verpflegung

Pferde
Offi¬

ziere

WllM!'

fchnftcu

ohne Verpflegung

Pferde
Offi¬
ziere

Wann

fchaften

Dafür
wurde der
Gemeinde

ins¬
gesamt

an
Vergütung

gezahlt

Die
Gemeinde
zahlte an

die
Quartier-

geb er
ins¬

gesamt

Der
feitens der
Gemeinde
geleistete
Zuschuß
beträgt

hiernach

Bemerkungen.

1897

1898

1899

1900

1901

Zusammen

651

2946

1735

1427

1211

7970

315

11

98

28

85

25
315 197

11

735

3541

2020

1543

1134

11 8975

25

78

26

?!

44

802

4176

2 204

1786

1474

39 10444

57

64

H»

66

59

67

634

183

242

340
66 1469 27

32

9,

!!,

95

15

Es ist pro Mann und Ta<!
1 Mark für Quartiers
pfleguug vom Regiment g
zahlt worden.

Für 1274 Mann auf iH
gerechnet ist pro Tag 1 "^
für Quartieruerpflegung "
Regiment gezahlt worden^

Es ist pro Mann und ^
1 Mark für Quartier»"
pflegung vom Regiment u
zahlt worden.

Für 937 Mann auf 1 T»ZH
rechnet ist pro Tag 1 ^,
für Quartieruerpflegung "
Regiment gezahlt worden-

Aufgestellt:

Roetgen, den 29. April 1901.
Der Bürgermeister:

gez.: Heidgen.
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Kreis Montjoie.

Anlage o.

Bürgermeisterei Roetgen.

Anzahl der Mitglieder:
Wählte .
"hne Wahl .

12
1

vor-

Anwesend:
' H«dgen, Bürgermeister
und Gemeindevorsteher,
^"sitzender.

, schwitz U.
^r. Nilbert.
^ Kraus P. A.
. «lubeit M. R.
^ilmsM.

^"Ntz.
^ dessen U.

Auszug
aus dem Protokollbuche des Gemeinderats von Roetgen.

Verhandelt, Roetgen, den 19. April 1901.
Für die heutige Gemeinderatssitzung,wozu nach Vorschrift der Gemeinde¬

ordnung in gehöriger Form eingeladenworden ist, steht zur Tagesordnung:
2. Mitteilung einer landrätlichcn Verfügung, betreffend Belastung der

Gemeinde Roetgen durch regelmäßig jährlich wiederkehrende Einquartierung.
Es wurde verhandelt, wie folgt:
In Nr. 2. Nach Kenntnisnahme von der landrätlichcn Verfügung vom

26. März ds. Is. Nr. I 1988 beschloß der Gemeinderat, den Antrag dem Herrn
Landeshauptmann der Rheinprovinz zu unterbreiten.

Vorgelesen,genehmigtund unterschrieben.

Der Bürgermeister. Der Gemeinderat.
Folgen die Unterschriften.

Für den richtigen Auszug.
Der Bürgermeister.

gez.: Heidgen.
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Anlage H. Abschrift.

Der Bürgermeister.

Merzig, den 31. Oktober 1901.

Betrifft:

Gewährung eines Provinzialzuschusses zu
den von der Militärverwaltung bei Em-
quartierungengezahltenVerpflegungsgeldern.

Dem hohen Hause beehre ich mich namens und im Auftrage der Vertretung hiesiger
Stadt eine Zusammenstellnngüber die im Jahre 1901 hierorts untergebracht gewesenen Truppen-
mengen zu überreichen. Wie aus derselbenersichtlich ist, wurde hiesige Stadt im laufendenJahre
an nicht weniger als 2? Tagen mit Einquartierung bedacht, insgesamt 387 Offizieren, 10 300
Mann und 1400 Pferden, wie dies auch in den vorhergehendenJahren in ähnlichemMaße der
Fall war. Durch diese von Jahr zu Jahr wiederkehrendenEinquartierungen erwachsender
hiesigenBürgerschaft, der seitens der in Frage kommendenGeneralkommandos des VIII, u»d
XVI. Armeekorpsgewiß das Zeugnis nicht versagt werden wird, daß sie die Truppen gern und
freudig aufgenommenund stets gut verpflegt hat, derartig hohe, alljährlich wiederkehrende Aus¬
lagen, daß die Last allgemein doch als eine einseitige, daher ungerechte empfunden wird, wenn
bisher auch noch keine Beschwerden an die höheren Stellen gelangt sind.

Die Bürgerschaft hiesiger Stadt ist von gutem, patriotischemGeiste beseelt und opfcr-
fähig genug, nicht leicht zu klagen in solchen Dingen. Es ist auch mehr die Überzeugung, daß
ein Ausgleichgegenüber anderen Städten, welche selten Natnraleinquartierung erhalten, doch der
Gerechtigkeit entspräche, als die Klage über die Belastung an sich, welche hier zum Ausdruck
kommen soll. Nach der Berechnungüber die ungefähre pekuniäre Belastung hiesigerStadt durch
die Einquartierungen im laufenden Jahre stellt sich der von derselbenneben den von der Militär-
Verwaltung gezahlten Verpflegungsgeldern aufzubringende Betrag ä, tonäs poräu, auf rund
10 000 Mark. Zieht man hierbei außerdem noch in Betracht, daß der dieser Berechnung 3"
Grunde liegende Satz von 1,80 Mark pro Mann und Tag sehr niedrig angenommen ist. D"
bei Ausquartierungen den Wirten von den Quartierträgern 2,50 Mark gezahlt werden müssen,
so wird man diese stets wiederkehrenden Belegungen mit Einquartierung als einseitige Voraus¬
belastung hiesigerStadt anerkennen müssen, wofür unserer Bürgerschaft anderen Staatsbürgern
gegenüber, die von dieser Last manchmal jahrelang verschont bleiben, keine besondere Gegen¬
leistung gewährt wird. Während andere Orte, selbst die meisten des hiesigen Kreises, höchstens
während der Herbstübungen und auch dann nur mit verhältnismäßig geringen Truppenmengen
belegt werden, passiert fast keine Truppe die hiesige, an der Hcmptmarschstraßegelegene
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Stadt, ohne daß letztere mit Einquartierung reichlichbedacht wird, weil die nächstgelegencn
Garnisouortc Saarlouis, Saarbrücken, St. Auold, Diedcnhofen,Metz und Trier gerade ein oder
zwei Tagcmärsche von hier entfernt liegen und die Truppen gewöhnlichhier Quartier nehmen,
auch wenn sie z. B. von oder nach Elsenborn kommen. Zudem wird die Stadt daun auch noch
bei den Hcrbstübungcn, die in deu letzten Iahrcu entweder vom VIII. oder vom XVI. Korps
regelmäßig iu der hiesigen Gegend stattfinden, stets auf einige Tage mit der Höchstbelegungs?
fahigkcit in Anspruch genommen, so daß in diesem Jahre z. B. die Einwohner auf durchweg
5 Tage mit der höchsten Beleguugszifferherangezogenwerden mußten.

Um diese Last, durch die sich die hiesigenBürger, wie erwähnt, anderen gegenüber, die
nur höchst selten eine geringe Einquartierung erhalten, zu sehr im Nachteil befinden, und neben
der sie auch die nicht unbedeutendenBelästigungen und Unbequemlichkeiten zu tragen haben, die
jede Einquartierung crfahruugsgemäß mit sich bringt, einigermaßen auszugleichen, bittet die
Stadtvertrctung, es möge dem Rheinischen Provinziallandtage gefallen, zu beschließen,daß den¬
jenigen Orten der Provinz, welche mit Einquartierungen bedacht werden, ein Zuschuß aus
Provinzialmittcln gewahrt werde uud zwar etwa für jeden Offizier und Manu pro Tag 1 Mark,
damit auch solche Gemeinden, die von der Naturallast verschontbleiben, in etwa zu den Kosten
heräugezogeuwerden, und nicht die ganze Last auf einzelnenSchulten, ruhe.

Das wäre ein Alt ausgleichender Gerechtigkeit und würde sicherlich in der ganzen
Provinz, insbesondere aber in den mcistbetroffenenGemeinden mit Anerkennungund Dankbarkeit
begrüßt und empfundenweiden.

Einem wohlwollenden Bescheidesieht hiesige Stadt mit berechtigtem Vertrauen ehr¬
erbietigstentgegen,

gez. Thiel.

An

den Provinziallandtag der Rheinprovinz

Düsseldorf.

81
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Übersicht

über die im Jahre 1901 in der Stadt Merzig einquartierten Truppenmengen.

Lfd.
Nr.

Datum Es waren einquartiert Bemerkungen
Offiziere Mauufchllften Pferde

1 29. März 1901 15 25 24 1 Tag
2 16. April 1901 1 60 — 1 ,,
3 24. Mai 1901 13 238 150 1 „
4 24. Juni 1901 18 274 202 1 „
5 1. Juli 1901 11 318 270 1 „
6 4. „ 1901 8 12 11 1 „
? 18. ,. 1901 — 4 4 ^ //
8 19. „ 1901 — 4 4 1 „
9 31. „ 1901 2 11 9 1 „

10 8.—13. Aug. 1901 1 54 1 5 Tage
11 11.—13. „ 1901 2 61 2 3 „
12 2. Sept. 1901 13 160 130 1 Tag
13 10.-12. „ 1901 2? 875 54 3 Tage
14 10—11. „ 1901 8 200 124 2 „
15 11.—12. „ 1901 13 534 8 2 .,
16 14.—15. „ 1901 85 2320 82 2 „

Summe 21? 5150 1075

Die vorstehend aufgeführtenEinzel-Einquartierungen auf 1 Tag berechnet, ergiebt eine
Gesamtbelastungmit:

38? Offizieren, 10 292 Mann und 1405 Pferden.
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Machweisung
über die pekuniäre Belastung der Stadt Merzig im Jahre 1901 durch Einquartierung.

Nach der vorseitigenZusammenstellungwaren im Laufe des Jahres 1901 in Merzig
untergebracht38? Offiziere, 10 292 Maun.

Berechnet man die von der Militärverwaltung gezahlten Verpflegungs« und Servis-
gelder für

»,. einen Offizier (mit Morgenkost-Verpflegung)mit 1,17 M,
b, einen Mann mit rund........0,90 „

so ergibt dies:
a) für 38? Offiziere.....452,79 M,
d) für 10 292 (rd, 10 300) Mann 9 270,00 „

Summe 9 722,79 M,
In Wirklichkeit stellen sich die Auslagen der Bürger aber etwa wie folgt:

a) für einen Offizier (mit Morgenkost-Verpflegung)auf 2,50 M.
d) für einen Mann (mit voller Verpflegung) auf . . 1,80 „

Dies ergibt bei der diesjährigen Belastung einen Gesamtaufwand:
a) für 387 Offiziere .... 967,50 M.
d) für 10 300 Mann . . . . 18 540— „

Summe 19 507,50 M.
Nach Abzug der vou der Militärverwaltung

gezahlten Gelder mit ............ 9 722,79 „
blieben also noch 9 784,71 M. von der Bürgerschaft

ohne jedes Äquivalent zuzuschießen, wobei noch zu bemerken ist, daß bei Ausquartierungenfür
den Mann und Tag mindestens2 M. 50 Pf. gezahlt werden müssen.

Merzig, den 20. Oktober 1901.

Der Bürgermeister:
gez.: Thiel.

31'
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Anlage 16.
(Drucksachen,Nr, 16.)

Bericht und Antrag
des Pruvinzialausschusses,

betreffend

Abänderung des § 18 des Statuts der Landesbank.

In § 18 des in der Sitzung des 33. Proviuziallandtages vom 17. Februar 1888
beschlossenen Statuts der Landcsbank ist folgendes bestimmt:

Der Direktor vertritt die Landesbank nach außen und vor Gericht und vollzieht
die im Namen der LcmdcsbankauszustellendenSchriftstückeunter der Bezeichnung:

„Der Direktor der Landcsbank der Nhcinvrovinz,"
Zur Empfangnahme von Geldern oder Wertpapieren, falls dieselbe nicht seitens

der Nendantur der Lcmdesbcmk erfolgt, ferner zu Verfügungen über Bankguthaben
oder Wertpapiere sowie zur Übernahme einer rechtlichen Verpflichtungfür die Landes-
bauk — insbesondereauch im Wege des Wechscluerkehrs — bedarf es jedoch in allen
Fällen zweier Unterschriften,nnd zwar des Direktors uud feiues Stellvertreters oder
eiues der beiden Genannten und eines Mitgliedes des Kuratoriums.

In den vorbesagtcn Fällen geschieht die Zeichnung wie folgt:
„Landesbankder Rheinprovinz:"

Direktor. Landesbcmkrat.
oder „Landcsbankder Rheinprovinz:"

N ^. ^. N
Direktor. Mitglied des Kuratoriums,

beziehungsweise „Landesbankder Rhcinprovinz:"

Mitglied des Kuratoriums. Landesbankrar.
Die in diesem Abschnittevorgesehene Mitzeichnung durch ein Mitglied des Kuratoriums

erschien bei Abfassungdes Statuts zweckmäßig,weil bei dem damaligen geringen Umfange des
Geschäfts der Landcsbank außer dem Direktor nur ein Landesbankrar als oberer Beamte der
Landesbankvorgesehen war und es demnachoft vorkommenkonnte, daß eine Ersatzperson für den
abwesenden Direktor oder Landesbcmkrat eintreten muhte. Daß hierbei auf die Mitglieder des
Kuratoriums zunächst zurückgegriffen wurde, war durch die Natnr der Sache begründet.

Inzwischen haben sich die Geschäfte der Landcsbank außerordentlichvermehrt, nnd sind
infolgedessen gegenwärtigbereits drei Lcmdesbcmkräte angestellt. Die in dem angeführtenAbschnitte
des § 18 vorgesehenen Verfügungen über Bankguthaben — d. h. über Guthaben der Laudcsbauk
bei anderenBanken — welche früher selten vorkamen,kommen jetzt fast täglich vor; es ist demnach
geschäftlich mit großen Unzuträglichkeiten verbunden, wenn in Fällen der Abwesenheitdes Direktors
die Unterschrift eines der Mitglieder des Kuratoriums, welche meist auswärts wohnen, jedenfalls
häufig nicht sofort zu erreichen sind, eingeholt werden muß.
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Infolge des Vorhandenseins von drei Landesbanlräten ist die Veranlassung zn jener
Bestimmung weggefallen und genügt es — nach Analogie der Bestimmungenüber die Firmen-
zeichnung bei allen großen Bankanstalten — wenn die Zeichnung der Firma der Landesbank in
den vorbchaltcueu Fällen durch zwei obere Beamte erfolgt.

Nebenher empfiehlt es sich, den Ausdruck: „Bankguthaben" durch den klareren Ausdruck
„Guthaben der Landesbank bei anderen Banken" zu ersetzen.

Demnach beehrt der Provinzialausschuß sich deu Antrag zu stellen:
„Der Prouinziallandtag wolle beschließen:

An Stelle des § 18 Abs. 3 des Statuts der Landesbanktreten folgende Bestimmungen:
„Zur Empfaugnahmc von Geldern oder Wertpapieren, falls dieselbe nicht seitens
der Rendantur der Landesbank erfolgt, ferner zur Verfügung über Guthaben der
Landesbank bei anderen Banken oder über Wertpapiere sowie zur Übernahme einer
rechtlichenVerpflichtung für die Landesbank — insbesondere anch im Wege des
Wcchseluerkchrs — bedarf es jedoch in allen Fällen zweier Unterschriftenund zwar
der Unterschriftendes Direktors und eines Landesbankrats oder der Unterschristen
zweier Landcsbankräte. Die Zeichnung geschieht wie folgt:

Laudesbauk der Rheinprovinz:

Direktor. Lcmdesbcmkrat.
oder Landesbank der Rhcinprovinz:

Lcmdcsbankrat. Landcsbankrat.""

Düfseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcifscl von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 17.
(Drucksachen. Nr. 32.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausführung des Gesetzes vom 18. August 1902 über die
Vorausleistungen zum Wegebau.

Durch das am 18. August 1902 veröffentlichteGcfetz, betreffend die Vorausleistungen
zum Wegebau, ist deu wiederholte»Anträge» des Provinziallcmdtagcs ans Ansdehmmg des bis¬
herige», für die Rheinpruvinz geltenden Vorauslcistuugsgcsctzesauf die ehemaligenStaatsstraßen
entsprochen worden (vergl. Beschlußdes 40. RheiuischenProvinziallcmdtagcsvom 15. März 189?



246 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 17.

sS. 34) und Beschluß des 41. Rheinischen Provinziallcmdtages vom 8. Februar 1899 sS. 43^).
Für die Zukunft besteht also nicht mehr der von den beteiligten Unternehmern als Ungerechtigkeit
empfundene Unterschiedzwischenvorausleistungsfrcicn Provinzialstraßcn und solchen, auf denen
Präzipuallcistungen erhoben werden. Mit Rücksicht auf den Umstand, das seitens des Provinzinl-
verbandes der Rheinprovinz ca. 4200 Km bisher vorausleistungspflichtigcStreckenund ca. 2100 Km
bisher vorausleistungsfreieehemaligeStaatsstraßen zu unterhalten sind, darf angenommenweiden,
daß die bisherige Einnahme aus Beiträgen zum Wegebau auch um die Hälfte des bisherigen
Betrages sich erhöhen wird. Im Rechnungsjahre1900 haben diese Einnahmen 84 775 Mark 30 Pf.
und im Rechnungsjahre 1901 78 669 Mark 70 Pf., also durchschnittlich jährlich ca. 80 000 Mark
betragen. Demnach wird aus den neu hinzugekommenen ehemaligenStaatsstraßen die Hälfte dieser
Summe mit ca. 40 000 Mark voraussichtlich vereinnahmt werden. Diese Mehreinnahmewird jedoch
erst im Rechnungsjahre 1904 für die im Kalenderjahre 1903 bewirkten Verfrachtungenerscheinen.

Im übrigen enthält das neue Gesetz keine wesentlichen Neucruugen gegenüberdem bisher
für die Rhcinprovinz geltenden Gesetzevom 4. August 1891, namentlich ist es nicht gelungen,
durch Aufnahme von Nusführungsbestinunuugendie praktische Anwendung desselbenzu erleichtern.
Alle diesbezüglichen Anträge haben eine Mehrheit im Landtage der Monarchie nicht gefunden.

Es erübrigt nunmehr noch, von der Ermächtigung des Gesetzes Gebrauch zu machen
und zu beschließen, daß, wie bisher für die Bezirksstraßen, auch für die neu hinzugekommenen
Strecken Vorausleistungsbeitrage zu erhebe» sind.

Da sich die von dem 41. Rheinischen Provinziallandtage aufgestellten Grundsätze,
betreffend die Erhebung von Vorausleistungen, bisher bewährt haben, wovon bereits der letzte
Provinziallandtag durch Beschluß vom 9. Februar 1901 (S. 29) Kenntnis genommen hat, so
können diese Grundsätze unbedenklichin Zukunft auch für die Erhebung der Beiträge auf den
neu hinzugekommenenStraßenstreckenAnwendung finden. Nur ist in Ziffer 1 der Grundsätze
an Stelle des Gesetzes vom 4. August 1891 das Gesetz vom 18. August 1902 anzuführen.

Übrigens sind besondere Schwierigkeitenbei der Ausdehnung des Gesetzes nicht zu
erwarten, da die mit den Unternehmern bestehenden Verträge, deren Zahl auf 133 gestiegen ist,
so abgeschlossen sind, daß sie sich auch auf die neu hinzugekommenen Strecken ausdehnen lassen,
sofern die letzteren von dem betreffendenUnternehmermitbenutztwerden.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich daher folgenden Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, daß auf Grund des Gesetzesvom 18 August
1902, betreffenddie Vorausleistungen zum Wegebau (Gesetz-SammlungS. 315) vom
1. Januar 1903 ab hinsichtlichaller Provinzinlstraßen der Rheinprovinz Voraus¬
leistungen erhoben werden und zwar in Gemäßheit der von dem 41. Rheinischen
Provinziallandtage am 8. Februar 1899 (S. 43) festgestelltenGrundsätze, deren
Ziffer 1, wie folgt, zu ändern ist:

Die Vorausleistungen werden erhoben für erhebliche Abnutzung der von dem
Provinzialverbcmde der Rheinprovinz unterhaltenen Straßen auf Grund des
Gesetzes vom 18. August 1902."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzilllausschuß:
O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 18.
(Drucksachen.Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Verbesserung der Verhältnisse der Irrenärzte.

Seit einer Reihe von Jahren ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß sich zu dcu
Stellen der Assistenz- und Volontärärzte an den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten trotz aller
Ausschreibungenin den Fachblättern auffallend wenig, zuweilen auch gar keine Bewerber meldeten.
Dieselbe Erscheinungzeigte sich, wie die angestellten Ermittelungen ergeben haben, in allen anderen
Provinzen. Es konnte somit geschlossenwerden, daß Umständevorliegenmußten, welche den jungen
Medizinern den Eintritt in die psychiatrische Laufbahn als nicht erstrebenswerterscheinen ließen,
zumal nach den inzwischengemachtenErfahrungen anzunehmen ist, daß es sich hierbei nicht um
zufälligen und vorübergehendenMangel an geeignetemNachwuchs, sondern um tiefer begründete
und weit verbreitete Anschauungenüber den irrenarztlichenBeruf und die den Anstaltsärztcn unter
den gegenwärtigenVerhältnissengebotenenAussichten handelt.

Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung,daß die Sicherung eines durchaus tüchtigen,
für die ihm gestellten schwierigennnd hohen Aufgaben von innerem Interesse beseelten und
begeistertenÄrztepersonals eine der vornehmstenAufgabcu der Verwaltung auf dem Gebiete des
Irrenwesens sein muß, wenn nicht die außerordentlichenOpfer, welche grade zur Hebung dieses
Verwaltungszweiges gebracht worden sind und noch weiter gebracht werden müssen, mehr oder
weniger verloren sein sollen.

Zur Erreichungdieses Zieles ist es notwendig,
1. zunächst die Ursachen klar zu erkennen,welche zur Zeit der Gewinnung eines aus¬

reichenden Angebots befähigter Ärzte entgegenstehen und
2. ferner, soweit als möglichdiejenigenMittel zu ergreifen, welche zur Abhülfe des

jetzigen Übelstandes geeignet erscheinen.
I.

Als Ursachen der Abneigung gegen den Eintritt in den Dienst als Irrenanstaltsarzt sind
im wesentlichen folgende anzusehen:

1. die im Publikum noch immer weit verbreiteteungünstigeMeinung über Irrenanstalten
im allgemeinen und über Irrenärzte im besonderen. Dieses nnheilvolle, oft bekämpftenud bei
den vorzüglichenEinrichtungen unserer modernen Irrenanstalten gänzlich unbegründete Vorurteil
findet leider immer wieder neue Nahrung durch die Angriffe vorzugsweise solcher Personen, die
dem heutigen Irrcnwesen persönlichganz fremd gegenüberstehen, uud verleidet uaturgemäß dem
angehendenMediziner leicht den Gedanken, grade diese Spczialwisfenfchcift zu seinem Lcbensberuf
zu machen.

2. Die eigenartige Tätigkeit des Irrenarztes in dem engerenBereichedes Anstaltslebens,
welches nicht jedem zusagt und jedenfalls ein so lebendigesInteresse an der Psychiatrievoraussetzt,
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daß dagegen manche Beschwerlichkeiten, ja Gefahren des Dienstes und manche Entbehrungen gern
in den Kauf genommenwerden.

3. Vor allem die ungünstigen Aussichten auf Avancement und materielle Verbesserung.
Die Stellen der Direktoren sind wenige; sie zu erreiche!!ist nur einzelnen beschicden. In den
rheinischen Anstalten ist zwar manches geschehen,um die Lage der alteren Anstaltsärzte unter dem
Direktor zu heben; es sind in jeder Anstalt außer dem Direktor an beamteten Ärzten mit
Familienwohnung und Pensionsberechtigungauf Lebenszeitangestellt: ein Oberarzt mit 4200 bis
5400 Mark und ein sogenannter 3. Arzt mit 2700 bis 3900 Mark Gehalt. Die weiteren ärzt¬

lichen Kräfte, deren je eine auf 100 Kranke gerechnet wird, werden durch Assistenz- und Volon-
tärärzte gestellt. Auch deren Stellung ist (Haushaltsplan für 1901/1902) verbessert worden,
indem sie jetzt mit 1500 Mark anfangen und alle 2 Jahre um 200 Mark bis 2500 Mark steigen.

Aber auch diese Regelung gewährt dem jungen Psychiater nicht die gewünschte Aussicht.
An einer Anstalt mit 700 Netten — der durchschnittlichen rheinischenBelegung — befinden sich
jetzt 3 beamtete Ärzte und 4 Assistenzärzte. Letztere werden bei einem normalen Anfangsalter
von 25—26 Jahren ihr Höchstgehaltals Assistenzärzte mit 35—36 Jahren erreichen. Sie sind
auch dann nicht imstande, sich einen eigenen Haushalt zu grüuden, da sie keine Familienwohnung
erhalten; sie stehen also wesentlich ungünstiger, als beispielsweise der Rcndant oder Verwalter der¬
selben Anstalt, die in diesem Lebensalter in der Regel längst fest angestellt und im Genutz einer
Familienwohnung mit Garten, Brand, Licht und Arznei sind.

4. In den von dem Landeshauptmann berufenen regelmäßigen Direktoren-Konferenzen,
wie auch in verschiedenenZeitschriften,ist endlich darüber Klage erhoben, daß s. Zt. den Anstaltsärzten
nicht ausreichendeMittel zu Gebote stehen, um sich wissenschaftlichfortzubilden durch gelegentlichen
Besuch von Fortbildungskursen,psychiatrischen Vortrügen, Bcschaffuugvon Lehrmitteln und dergl.

II.
VorstehendeGesichtspunkte können nach den zahlreichen Auslassungen der Fachlitteratur

als die entscheidenden und maßgebendenfür die Beurtciluug des geringen Andranges zur Psychiatrie
angesehen werden.

Hinsichtlich der Mittel zur Abhülfe ist im einzelnen folgendes zu bemerken und vorzuschlagen:
1. Das Mißtrauen des Publikums gegen die Irrenanstalten und die Irrenärzte kann nicht

besser bekämpft werden, als durch die Fortsetzung des eiugeschlagcucn Weges: Verbesserungaller
Ginrichtungenund Hebung des Ärzte- und Pflegepersonals.

2. Es muß danach gestrebt werden, nur tüchtigeKräfte, die aus Liebe zur Sache in den
Anstaltsdienst eintreten, zu gewinnen. Zu diesem Zwecke müssenallerdings zunächst

3. die materiellen Verhältnisseder Anstaltsärzte günstiger gestaltet werden.
Dies wird sich am sichersten dadurch erreichen lassen, daß die Anzahl der beamteten

Arzte vermehrt uud dafür diejenige der Assistenzärzteverringert wird. Es wird deshalb in
Vorschlaggebracht, in den größeren Anstalten von mehr als 600 Kranken (mithin unter Ausschluß
von Andernach) zu dem vorhandenen Oberarzt noch einen zweiten Oberarzt mit den im
Besoldungsplan vorgesehenen gleichen Bezügen (4200—5400 Mark) nebst Fainilienwohnnng ein¬
zustellen. Da hierfür ein Assistenzarzt mit durchschnittlich 2000 Mark fortfällt, so ist die finanzielle
Mehrbelastung nicht so schwerwiegend, während dafür der erzielte dauernde Gewinn an guter ärzt¬
licher Versorgung ein außerordentlichbedeutendersein wird.

An einmaliger Ausgabe würde die Gestellung einer Familienwohnungerforderlich werden,
für welche die nötigen Mittel in der vorgesehenen 2. Anleihe für die Zwecke des Irrenwescns
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aufgeführt sind. (Drucksachen.Nr. 29.) Es ist selbstverständlich, daß das Aufrücken der jüngeren
Ärzte in die Stellen der beamteten Ärzte nur dann stattfindet, wenn es sich um wirklich tüchtige
und bewährte Kräfte handelt

4. Zur Förderung der wissenschaftlichenAusbildung der Psychiater wird die Einstellung
kleinerer Summen in die Anstaltshaushaltspläue (von 500 Mark bei den größeren Anstalten,
400 Mark bei Anderuach)behufs Verwendung nach besondererAnordnung des Landeshauptmanns
vorgeschlagen

Wenn diese Maßnahmen getroffen sind, so wird mit Sicherheit allen berechtigten Anforde¬
rungen Genüge getan sein uud auch der erwünschte Erfolg nicht ausbleiben.

Es wird hiernachbeantragt:
„Der Prouinziallandtllg wolle beschließen:

Zur Verbesserung der Verhältnisse der Irrenärzte an den RheinischenProvinzial-
Heil- und Pflcgeanstalteu
1. die Einrichtung der Stelle eines zweiten Oberarztes bei den Proviuzial-Hcil- und

Pflegeanstaltenzu Bonn, Düren, Galkhausen,Grafenbergund Vierzig zu genehmigen;
2. der Einstellung der erforderlichen Mittel zur Herstellung vou Fcunilienwohnungcu

für diefe Beamten in die vorgesehene 2. Anleihe für die Zwecke des Irrcnwesens :c.
(Drucksachen.Nr, 29) zuzustimmen;

3. die in den Hanshaltsplänen der einzelnen Pruvinzial-Heil- und Pflegen »stalten
unter Titel II am Schluß vorgesehenen Ausgaben von 500 bezw. 400 Mark zur
wissenschaftliche!!Fortbildung der Anstaltsärztc zu bewilligen."

Düsseldorf, den 1. Oktober 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, I)i-, Klein,
Vorsitzender. Ücmdeshcmptmann.

Anlage 19.
(Drucksachen.Nr. 3?.)

Bericht und Antrag
des Provinzinlausfchusses,

betreffend

Gewährung von Beihülfen zur Errichtung von kommunalen
Wllsserversorgungsanlagen.

Die Frage der Versorgung der Gemeinden mit gutem Trink- und Wirtschaftswasser,
welche in dem letzten Jahrzehnt ein so wichtiger Gegenstand der öffentlichenGesundheitspflege
geworden ist, hat die Organe der RheinischenProvinzialverwaltung schon vor längerer Zeit
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beschäftigtund ist namentlich auch in dem 35. Prouinziallandtage im Dezember 1890 erörtert
worden. In dem damals vorliegenden Etatsentwurfe für 1891 und 1892 erschien zum ersten
Male im Hauptetat unter den Ausgaben bei Titel V Nr. ? ein Betrag von 30 000 Mark,
der aus den Überschüssender Provinzial-Fcuer-Societät dein Prouinzialausschussezu dem Zwecke
zur Verfügung gestellt wurde, Beihülfen für gemeinnützige,zugleich die Interessen der Societät
fördernde Zwecke zu gewähren. Der genannte Provinziallandtag genehmigte diese Etatsposition
auf Grund des § 22 des Reglements der RheinischenProoinzial-Feuer-Societät, welcher eine
solche Verwendung der Überschüsse der letzteren ausdrücklich gestattet. Die ausgesprocheneund
auch vom Prouinziallandtage genehmigteAbsicht bei Bewilligung dieser Position ging dahin, den
Betrag jedenfalls zum großen Teil zu Beihülfen für Wasserleitungenan Gemeindenzu bewilligen,
deren Bewohner ihren Besitz hauptsächlich bei der Rheinischen Prouinzial-Feuer-Societät versichert
hatten oder weiter dafür gewonnenwerden sollten. Der neugebildeteFonds von 30 000 Mark
erwies sich auf dem Gebiete der Unterstützungvon Wasserleitungen so fruchtbringend, daß, da
nach Bildung dieses Fonds von 30 000 Mark im Jahre 1890 in den beiden folgenden Jahren
alsbald eine sehr große Zahl von Anträgen auf Beihülfen zu Wasserleitungen, Hierselbst
einlief, der 36. Rheinifche Provinziallandtag sich im Dezember 1892 veranlaßt sah, die
Erhöhung dieses Fonds auf 60 000 Mark zu befchließen, auf welcher Höhe derselbe belassen
worden ist.

In den Jahren 1891 bis 1902 sind seitens des Provinzialausschusses folgende
Bewilligungen für Wasserleitungenausgesprochenworden:

1891 für 3 Wasserleitungenim ganzen 6 500,— M.
1892 „ 15 „ „ „ 12 000.- „
1893 .. 8 „ „ „ 12 200- „
1894 „ 8 .. „ „ 25 700- ..
1895 „ 16 „ „ „ 28 279,80 „
1896 „ 15 ., „ „ 28 435,- „
189? .. 60 „ „ ., 114 600- .,
1898 „ 1 „ „ „ 1500- „
1899 „ 69 „ „ „ 76 000— „
1900 „ 33 „ „ „ 47 950- ..
1901 .. 9? .. „ ., 166250- „
1902 „ 38 ., „ „ 53 730— „

Hiernach sind in den abgelaufenen zwölf Jahren auf Grund der erwähnten Landtags¬
beschlüsse im ganzen für 363 Wasserleitungen in Summe 573 144 Mark 80 Pf. als Beihülfen
bewilligt worden. Hervorzuheben ist hier, daß die aus den Überschüssen der Provinzial-Feuer-
Societät in Wirklichkeitüberwiesenen Beträge sich nicht immer mit den Etatsansätzenvon 30 000 Mark
bezw. 60 000 Mark gedeckt, sondern je nach der Höhe der Überschüsse geschwankt und im ganzen
für den Zeitraum von 1891—1902: 698 582 Mark 68 Pf., d. h. im Durchfchnittfür das Jahr
58 215 Mark 22 Pf. betragen haben. Der Rest, d. h. der nicht für Wasserleitungenverwendete
Betrag, ist für andere gemeinnützige,auch die Interessen der Societät fördernde Zweckeverwendet worden.

In Bezug auf das Verfahren bei den Bewilligungen der Beihülfen sei zunächst hervor¬
gehoben, daß die letzteren fast durchweg den Gemeinden felbst, in einigen Fällen Bürgermeisterei-
Verbänden,Gemeindeteilen (Ortschaften), Genossenschaftenoder sonstigen gemeinnützigen Vereinigungen,
Molkereienu. s. w. zngeflossen sind. Die Anträge auf Beihülfen wurden bei den Staatsbehörden
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gesammeltund dann dem Landeshauptmannvorgelegt. Dieser prüfte dieselben im allgemeinenund
ließ durch die Provinzial-Feuer-Societät im besondereneine Untersuchung darüber anstellen, ob die
Interessen derselbenbei den Anlagen gewahrt, insbesondere die für Feuerlüschzweckcerforderlichen
Hydranten in der nötigen Zahl und richtigen Lage vorgesehen waren. Hierauf wurden entsprechende
Vorschlägezu den einzelnenAnträgen durch den Landeshauptmann dem Provinzialausschnßunter¬
breitet und von diesem darauf die Bewilligungen ausgesprochen. In Bezug auf die Höhe der
Eiuzelbewilligungenfind bisher im ganzen bestimmteGrundsätzenicht aufgestellt, insbesondere ist
nicht festgesetztworden, in welchem prozentualen Verhältnis die Beihülfen zu dcu Leistungender
Interessenten und zu den Gesamtanlagekostender Wasserleitnngcnstehen sollten, wie dies z. B. bei
den Bewilligungen des Provinzialcmsschussesfür landwirtschaftliche Zwecke im allgemeinen üblich ist.
Einer solchen Festsetzung stand vor allem die große Zahl der Anträge und der hohe Bedarf der
Gemeinden, andererseits der dagegen verhältnismäßig geringe Betrag der znr Verfügung stehenden
Mittel entgegen. Die Beihülfen, welche zwischen dem Mindcstbctragevon 20", Mark und dem Höchst-
vetragc von 15 000 Mark schwankten, konnten im allgemeinennur klein sein und nur einen geringen
Teil der Anlagekosten bilden Demgemäß sind in der Regel nur die allerdürftigstcnGemeinden
und diejenigen mit Beihilfen bedacht worden, bei welchen die Provinzial-Feuer-Societät einen größeren
Bestand von Versicherungen hatte. Auf diese Weise verhielten sich die Provinzialbcihülfenin der Regel
zwischen 1000 und 4—5000 Mark; größere Beträge sind mir in Ausncihmesällen gewährt worden.
Dadurch ist aber auch häufiger der Fall eingetreten,daß die bedachten Gemeinden trotz der gewährten
Beihülfe den Ban der geplanten Wasserleitungnicht unternehme»tonnten, weil sie höhere Beiträge
erwarteten und ohne diese eine so starke Belastung, wie sie das vorliegendeWasserleitungsprojekt
ihnen zumutete, nicht tragen zu können glaubten. Andererseitswar es durchaus erklärlich, daß
die provinziellenBeihülfen nicht durchwegdie gewünschte Höhe haben konnten, da der Hauptzweck
derselbenauch die Förderung der Interessen der Pruvinzial-Fcuer-Socictät war und dieser durch
die Anbringung der Feuer-Hydranten im wesentlichenerfüllt war, die Kosten der letzterenaber
im Verhältnis zu den Gesamt-Anlagckostcnin der Regel nicht erheblich sind.

Wenn auf diesem Gebiete bei Bemessung der Höhe der Beihülfen nachhaltigerWandel
geschaffen werden soll, so müßte bei den jetzt vorhandenenMitteln entwederdie Zahl der Beihülfen
ganz erheblich reduziert und nur wenigen Gemeinden überhaupt eine solche in größerer Höhe
gewährt werden, oder es müßte dagegen eine wesentliche Erweiterung des Zweckes der Beihülfen
und auch eine erhebliche Erhöhung der Mittel eintreten.

Bei Beibehaltung der bisherigen Summe von jährlich 60 000 Mark würden aber im
Falle der Gewährung höherer Beihülfen die allermeistenAnträge zurückgewiesen werden müssen
und damit noch mehr dringend notwendige Anlagen unausgeführt bleiben. Dies wäre aber um
so mehr zu beklagen, als sich neuerdings sehr viele Gemeinden, durch die Not gezwungen, zur
Anlage von Wasserleitungenentschlossen und dringend um Beihülfe,, gebetenhaben, ohne welche
der Bau unmöglichsei.

Wenn daher diesen Anträgen durch die Provinz auch nur teilweise in größerem Maße
entsprochenwerden soll, so bedarf es dazu, wie bereits erwähnt, zunächst einer erheblichen Er¬
weiterung des Zweckes der Beihülfen.

Unter den Zwecken der Wasserversorgungsanlagensteht aber stets in erster Linie der
hygienische, d. h. die Beschaffung guten Trinkwassers für die Bevölkern,,«,im Interesse der öffent¬
lichen Gesuudheit. Die Beschaffung von Tränkwasser für das Vieh im Interesse der Erhaltung
und Erweiterung eines gesundenViehstandes, auf dessen Pflege unsere Landwirtschaft in neuerer
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Zeit hauptsächlichangewiesen ist, die Beschaffungvon Wirtschastswasseiim Haushalt und von
Nutzwllsserim gewerblichen Betriebe, die stete Bereitschaft ausreichendenWassers im Falle der
Fcnersgefahr sind weitere wichtige Zwecke der öffentlichenWasserversorgungsanlagen,die einen
wichtigenBestandteil der öffentlichen Wohlfcihrtseinrichtungcnbilden.

Es wird sich fragen, ob die Rheinische Provinzialucrwaltung berufen erscheint,an der
Erreichungdieser Zwecke mitzuarbeiten. In dieser Beziehung besteht zunächst kein Zweifel, daß
das grundlegendeDotationsgesctzden Provinzen keine Verpflichtungenauferlegt, auf diesem Gebiete
der Wohlfahrtspflege mitzuwirken. Dagegen gestattet der ß 3? der Provinzialordnung dem
Provinziallandtag allgemein,über nicht auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhende,aber im Interesse
der Provinz liegende Ausgaben zu beschließen. Der Provinziallandtag hat von dieser Befugnis
auch fchun oft Gebrauch gemacht, wobei nur an die erheblichen ctntsmäßigenAusgaben zn gewerb¬
lichen Zwecken erinnert werden soll, welche keineswegs auf gesetzlicherVerpflichtungberuhen.

Der Provinziallandtag wird daher auch auf diesem Gebiete der Wohlfahrtspflege, der
Hygiene, eine Mitwirkung voraussichtlichnicht versagen, wenn wirklich erhebliche Interessen der
Heimatprouinz dieselbe wünschenswerterscheinen lassen sollten. Dabei wird ihm eine zustimmende
Entschließungsehr erleichtertdurch den Umstand, daß bei einer stärkeren Beteiligung der Provinz
an der Förderung des öffentlichen Wasserversorgungswesensauch die ihm ohnehin schon obliegenden
öffentlichen Aufgaben teilweise weiter gefördert werden, insbesonderedie Pflege der Landwirtschaft
und des Feuerlöschwesens.

Welch großen Einfluß uämlich eine gute Wasserversorgungauf Viehhaltung uud Vieh¬
zucht der Landwirte ausübt, ist überall da erkannt worden, wo, wie z. B. in Württemberg, nach
Einrichtung von Wafseruersorguugscmlagendie bisher aufgetretenen Vichkrankheitcnuerfchwcmdcn
oder nachließen und die ganze Viehhaltung sich nach Qualität und Quantität wesentlich hob.
Und welche größere Sicherheit der Erhaltung des nationalen Vermögens durch eine gute Feuer¬
löschhülfe erreicht und wie dadurch auch besonders die Interessen der Provinzialverwaltung, speziell
der Feuer-Societät, nahe berührt werden, bedarf keiner näheren Ausführung,

Werden hiernach also bei den Wasserleitungen auch die gesetzlichen Aufgaben der
Provinzialverwaltung weiter gefördert, so wird der Provinziallandtag um so leichter geneigt sein,
freiwillig weitere, nicht gesetzliche Leistungen zu übernehmen, wenn ein dringendes Bedürfnis
dazu vorliegt. Und letzteres muß bezüglich der Wasserversorgungin der Tat für die befonderen
Verhältnisseder Nheinprovinzangenommen werden. Es ist bekannt, daß man im letzten Jahrzehnt
der öffentlichen Gesundheitspflegeerhöhte Aufmerksamkeit zugewandt und daß man dabei besonders
die öffentliche Wasserversorgungins Auge gefaßt hat, feitdcm die Verbreitung gewisserKrankheiten
nachweisbar auf die Benutzung schlechten Trinkwassers zurückgeführt ist. Besonders seitdem die
auf diesen, Gebiete obwaltendenBestrebungen auch gesetzgeberischenAusdruckin dem Neichsseuchen-
gesetze vom 30. Juni 1900 und in dein preußischen Gesetze vom 16. September 1899, betreffend
die Dienststellungdes Kreisarztes und die Bildung von Gesundheitskommissionen,gefunden habeil,
ist die Frage der Wasserversorgungin zahlreichen Gemeinden in Stadt und Land lebhaft erörtert.
Nachdem man dabei die bestehenden Zustände der Wasserversorgung näher kennen gelernt hat,
macht sich allenthalben das Bestreben nach Beseitigung der Mißstände geltend und findet seinen
Ausdruck in dem Entschluß zu der Anlage von öffentlichenWasserversorgungsanstalten. Auch
bei der RheinischenProvinzialverwaltung ist dieses Bestreben der Gemeinden bemerkbar geworden
in der erheblichgrößeren Zahl von Unterstützungsanträgenzu Wasserleitungen, die in den letzten
Jahren eingegangensind. In erster Linie kommen dabei die Landgemeinden und besonders in
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den Gebirgsgegenden der Provinz in Betracht, wo häufig die Verhältnisse besonders schwierig
liegen und auf das dringendsteAbhülfe im Interesse der Volksgcsundheiterfordern. Die Zustände
sind hier zum Theil wesentlich schlimmer als in den Städten, da einesteils der landwirt¬
schaftlicheBetrieb, insbesonderedie Viehhaltung, besonders große Wassermengen erfordert, anderen¬
teils indem auf den höher gelegenen Dörfern oft. so empfindlicherWassermangel herrscht, daß
das Wasser von weither aus den Flußtälern in Fässern heraufgeholt werden muß, ein Zustand,
welchem bei ausbrechender Fcuersgefahr oft ganze Ortschaften zum Opfer fallen. Da solche
Ortschaften von den Privat-Feuerversicherungs-Gefellfchastengemieden werden, fo trifft der
Schaden in der Regel die nicht versichertearme Bevölkerung oder die RheinischeProvinzial-
Feuer-Societät, welche solche Risiken übernehmen muß. Unter dem Drucke diefer Verhältnisse
haben sich denn viele Gemeinden zur Anlage von Wasserleitungen entschlossen, allerdings in den
meisten Fällen unter der Voraussetzung,daß die Kosten des Unternehmens nicht von ihnen allein
zu tragen sind, sondern zum Teil durch öffentliche Beihülfen gedeckt werde»,.

Eine von den Organen der Staatsregierung veranstaltete Ermittelung über den Bedarf
an öffentlichen Wasserleitungenhat das in der beiliegendenTabelle niedergelegteErgebnis gehabt.
Dasselbe darf sicher nur als ein vorläufiges bezeichnet werden, weist aber schon ganz unerwartet
hohe Ziffern auf. Danach handelt cs sich im ganzen bisher um 416 Projekte von Wasser¬
leitungsanlagen, deren Kosten sich auf 10 264 556 Mark belaufen, zu welchen 3 956 621 Mark
an Beihülfen erbeten werden.

Kann hiernach an einein sehr hohen Bedarf an Anlagen und Mitteln im allgemeinen
nicht gezweifeltwerden, fo ist anch ferner unbedenklichanzunehmeu, daß der Bedarf zum Teil
ein sehr dringender ist. In diefer Beziehung kann nur darauf verwiesenwerden, daß in gewissen
Gegenden der Provinz ansteckende Krankheiten in den letzten Jahren leider heimisch geworden
sind. Insbesondere ist z. B. auf dem Hohen Nenn in der Eifcl in einer Reihe von Gemeinden
in der Nähe des Truppenübungsplatzes zu Elsenborn seit längeren Jahren ständig Typhus auf¬
getreten, der zeitweise auch auf die Truppen, welche dort untergebrachtwaren, übergegriffenhat.
Dabei ist ermittelt worden, daß die Ursache hauptsächlichin dein schlechten Trinkwasser zu suchen
ist, welchesdort in uielen Gemeinden benutzt weiden muß. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse
hat dann der Provinzialausschußauch im Jahre 1901 sich genötigt gesehen, für einige Gemeinden
des Hohen Venn außergewöhnlicheBeihülfen aus den Überschüssender Feuer-Societät zu
bewilligen, um gemeinsam mit der Staatsregierung die dort vorhandenen dringenden Notstände
durch Anlage von Wasserleitungennach Möglichkeit zu beseitigen.

Unter den, Eindruckdieser Verhältnisse hat sich dann der Provinzialausschußauf Antrag
des Landeshauptmanns ferner entschlossen, den Provinziallcmdtag mit der Frage einer weiter¬
gehenden Unterstützung von Wafserversorgnngsanlagenzu befassen. Zunächst konnte es hier
zweifelhaft erscheinen, ob trotz der teilweisesehr dringendenNotwendigkeiteiner weiteren Förderung
des öffentlichen Wasserversorgungswesensgerade jetzt der geeignete Zeitpunkt zu einem provinziellen
Einschreiten durch Gewährung höherer Beihülfen gekommen sei. Befinden wir uns doch in einer
Periode zeitweiligenRückgangesder industriellen Erwerbsvcrhältnisse,durch den auch die Finanzen
des Provinzialverbllndcsin Mitleidenschaftgezogen werden, indem einesteils die Bedürfnisse, ins-
besoudere auf dem Gebiete der ordentlichenund außerordentlichenArmenpflege,in ungewöhnlichem
Maße anwachsen und anderenteils die Provinzialumlagen infolge des Rückganges der direkten
Stantssteuern in ihren Erträgen abnehmen, wodurch eine Erhöhung des Prozentsatzesder Umlagen
unvermeidlichwird. Unter diesen Umstanden erschien von vornherein nur eine solche Lösung der
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Frage nach Aufwendung weiterer provinziellerMittel möglich, durch welche eine Erhöhung der
Provinzialumlage und eine größere Belastung der Steuerzahler ausgeschlossen wird.

Wenn sich ohne direkte Belastung der Steuerzahler ein Modus zur Förderung von
Wasserleitungen finden ließe, so würde gerade jetzt der richtige Zeitpunkt zum Vorgehen auf
diesem Gebiete sein, weil die Gemeiuden zur Zeit in der Lage sich befinden, die niedrigeren
Arbeits- und Materialienpreisc der augenblicklichen Periode rückgängiger Geschäftskonjunkturzu
ihren Guusten zu verwerten und zugleich die Arbeitsgelegenheitfür unbeschäftigteArbeitskräfte
zu vermehren.

Von diesem Gesichtspunkteausgehend ist der Provinzicilausschuß dem Vorschlag des
Landeshauptmanns beigetreten, welcher dahin ging, dem Provinziallcmdtage die Erhöhung des
bisherigen Zuschussesaus den Überschüssen der Provinzial-Feuer-Societät von 60 000 Mark auf
120 000 Mark vorzuschlagen,wobei der Provinzialcmsschußzu ermächtigen sein würde, bei der
Landcsbank ein Darlehen von 750 000 Mark aufzunehmenund dasselbe aus dem erhöhten Betrage
des Funds mit 60 000 Mark jährlich zu verzinsenund zu tilgen.

Bei dieser Beschaffungder Mittel bleibt die Provinzialumlage unberührt und dürfte
nur zu untersuchensein, ob nach den Bestimmungendes Socictätsreglements die Entnahme solcher
Mittel gerechtfertigterscheint und ob die Überschüsse der Societät dies gestatten. Beide Fragen
können nach Ansicht des Provinzialausschnssesnur bejaht werden, denn der § 22 des Reglements
gestattet dem Provinziallcmdtage die Verwendung eines Teiles der Überschüsse zu gemeinnützigen,
zugleich die Interesscu der Societät fördernden Zwecken, wozu offenbar die Errichtung von Wasser¬
leitungen gehört. Andererseits darf nach den bisherigen Erfahrungen angenommen werden, daß
auch in Zukunft die Überschüsse der Societät eine solche Höhe haben werden, welche die Entnahme
des Betrages von 120 000 Mark jährlich bis zur vollcudcten Amortisation des aufgenommenen
Anleihekapitals ermöglichen. Es haben nämlich die Überschüsse der Feuer-Societät in den zehn
Geschäftsjahrenvon 1892—1901 im Ganzen 3 238 929 Mark 65 Pf. d. h, im Durchschnitt für
das Jahr 323 893 Mark betragen. Da der Reservefondsder Feuer-Societät die Höhe der 1 ^2 fachen
Iahresversicherungs-Beiträge, welche als Reserve angesammelt werden müssen, erreicht hat, so
unterliegt die Verwendung der Überschüsse der Beschlußfassungdes Provinziallandtages.

In Bezug auf die Höhe der Verwendungenfür Wasserleitungensteht nach obigem Vorschlag
also zunächst der erhöhte Betrag von 120 000 M. zur Verfügung. Von diesen würden im Falle
der Aufnahmeeines Darlehens zunächst die Zins- und Amurtisations-Beträge der jährlichen Anleihe-
Aufwendungen gedeckt werden. Bei der Höhe derselbenvon 375 000 M. im Jahre würden dazu
im ersten Jahre bei einer Tilgung von 5"/» und einer Verzinsung von 8^/2°/« 31875 Mark,
im zweiten Jahre und dann weiter bis zur gänzlichenTilgung nach etwa 16 Jahren 63 750 M.
jährlich aufzuwenden fein. Von dem Betrage von 120 000 M. würden dann im ersten Jahre
noch 120 000—31875 ^ 88 125 Mark, in jedem der folgenden Jahre noch 120 000—63 750 ---
56 250 Mark zur ferneren Unterstützungvon Wasserleitungenzur Verfügung bleiben, so daß im
Ganzen für diefen Zweck in den beiden ersten Jahren verwendet werden können 750 000 ->
88 125 -4- 56 250 -- 894 375 Mark.

Wenngleichnicht zu verkennenist, daß mit dieser Summe nur ein geringerer Teil des
Bedarfs gedeckt werden kann, so wird es doch bei sorgfältiger Auswahl der Projekte gelingen
können, dem dringendstenBedürfnisse und den größten Notfällen Abhülfe zu schaffen. Es wird
Sache der Ausführung der Beschlüsse des Provinziallandtages durch den Prouinzialausschuß sein,
hier die richtigen Wege zu finden, um die dringendsten Projekte mit den zweckmäßigsten Mitteln
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zu fördern. Hierbei darf auch die Hoffnung nicht aufgegeben werden, daß die Königliche
Staatsregierung sich im Hinblick auf die große Bedeutung, welche die geplante Verbefferuugder
Wasserverhältnissein hygienischer Beziehung hat, Mittel zur Bekämpfung des Notstandes zur
Verfügung stellen wird.

Die Art der Ausführung ist dabei im wesentlichen so gedacht,daß die von der Staats-
regierung bereits jetzt vorgelegten Projekte zunächst von der Provinzialvenualtung mit Hülfe der
Königlichen Versuchs-und Prüfungsanstalt für Wafferversorgung und Abwässerbeseitigungoder
eines, von dieser zu bezeichnenden und hierher zu überweisendenTechnikersgeprüft werden. Auch
sind bei der Provinzialverwaltung schon jetzt Beamte vorhanden, welche auf dem Gebiete des
WasservcrsorgungswesensErfahrungen besitzenund zu diesem Zwecke mit verwendet werden können.
Bei dieser Prüfung wird es auch hauptfächlich mit darauf ankommen, in geeignetenFällen eine
Reihe von Gemeinden zu einer Gruppe zufammenzufassen,für welche eine einheitliche Wasserleitung
einzurichtenist. Es können auf diefe Weife oft zweckmäßigereund billigere Anlagen hergestellt
werden, als es bei vereinzeltemVorgehen der Gemeinden möglichist. In dieser Beziehung kann
nur auf das Beifpiel Bezug genommen werden, das uns im Königreich Württemberg bei der
Wasserversorgungder Gemeinden in der schwäbischen Alb und im Schwarzwald gegebenist. Es
wird für die Rheinprovinz, für welche in ähnlicher Weise zu sorgen ist, von Interesse sein müssen,
von diesem Vorgehen der KöniglichenWürttembergischenRegierung nähere Kenntnis zu erhalten.
Hier sei daher Folgendes hervorgehoben.

Infolge der Wasserarmut vieler Gegenden auf den Plateau's der schwäbischen Alb hat
die WürttembergischeNegierung gegen Ende der 60 er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit einer
systematischenWasserversorgung daselbst begonnen. Überall, wo in bestimmtenGemeinden sich
das Bedürfnis dazu herausstellte und entsprechende Antrage gestellt wurden, wurden seitens der
staatlichenOrgane alsbald umfassende Erhebungen in folgender Richtung angestellt: Wasserbedarf
nicht nur der autragstellenden,sondern auch benachbarterGemeinden und Ortschaften; Ermittelung
ausreichendengeeignetenWassers und Untersuchungdesselbenauf etwaige gesundheitsschädliche und
sonstige Eigenschaften;Zusammenfassungder wasserbedürftigenGemeinden zu einer Gruppe behufs
Anlage eines gemeinsamen Wasserwerkes; Ausarbeitung der speziellen Bauprojektefür das gemeinsame
Wasserwerk.

Auf Grund dieser Vorarbeiten, welche lediglich auf Staatskosten durch die dazu bestimmte
staatliche Dienststelle „den Staatstechniker für das öffentliche Wafferversorgungswesen"vorgenommen
wurden, konstituierte sich der „Gemeinde-Wasseruerband" zu einer besonderen Korporation mit
eigenen: Statut und eigenen Verwaltungsorganen unter staatlicher Aufsicht. Die Bauausführung
geschah ebenfalls unter staatlicher Oberleitung und Beteiligung des Wasserverbandes und der
zugehörigenGemeinden. Nach Fertigstellung des Werks wird dasselbe dem Verbände von der
Staatsverwaltung förmlich übergeben und von ersterem übernommen. Jeder Wasserverband ist
in seinem Bestehen der Staatsaufsicht unterworfen, besonders auch in technischer Hinsicht, wozu
jährliche technische Revisionen der Anlagen durch den Staatstechniker eingerichtet sind, dessen
Anordnungen seitens des Verbandes zu folgen ist. Der Verband kann durch neu hinzutretende
Gemeinden erweitert werden, wenn der Verband durch seine Vertretung dies beschließt und die
Festsetzung betreffs der Beteiligung der neu hinzutretenden Gemeinden an den Lasten des
Verbandes getroffen sind. Die Auflöfung des Verbandes kann nur mit Zustimmung sämtlicher
Verbllndsgemeindenund Genehmigung der Staatsbehörde (Kreisregierung) erfolgen. Die Kosten
der Anlagen werden in der Regel von sämtlichenVerbandsgemeindennach dem Maßstabe ihrer
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Wohnbevölkerunggetragen. Die Hausanschlüssezahlen die Besitzer. Die Unterhaltung liegt dem
Verbändeallein ob. Wasserzins wird vielfach garnicht erhoben, sondern die Kosten des Wasser¬
bedarfs der Gemeinde alljährlich mit den Steuern umgelegt und erhoben. Gegen Vergeudung
des Wassers sind Vorkehrungen getroffen. Der Staat hat zu den Anlagen regelmäßig die
Vorarbeiten,die Ausarbeitung der Spezialbauprojekte und die obere Bauleitung ganz auf seine
Kosten übernommen und außerdem noch in der Regel einen Baarbetrag von 20—30"/» der
Nnlagekostengeschenkweisegegeben. Auf diese Weise siud im KönigreichWürttembergbis heute
etwa 15 Wasscrverbcinde,sogen. Grnppenverbände, entstanden, welche mehrere Hunderte von
Gemeindenmit Wasseranlagenversorgt haben. Der Staat hat für das öffentlicheWasser-
versorgungswcsenauf diese Weise mehrere Millionen Mark geopfert,sehr zum Dank der Bevölkerung
des Landes, welche auch ihrerseits die Opfer nicht gescheut hat, die ihnen das Gcmein-Interesse
auferlegte.

Es wird nun Sache des Provinzialausschussessein, zu prüfe», inwieweit das Beispiel,
das das Königreich Württemberg gegeben hat, hinsichtlich der Organisationin der Rheinprovinz
als Vorbild zu verwerten ist, insbesondere auch hinsichtlichder Art und Höhe der Beihülfen,
der Einrichtungdes technischenDienstes und der zu übenden Aufsicht. Es werden in
dieser Hinsicht, sowie auch über die Beteiligung des Staates mit Mitteln an der besseren Wasser¬
versorgungmit den Organen der StaatsregierungVerhandlungen über die zweckmäßigste Art des
Vorgehenseinzuleiten sein. In Bezug auf die Höhe der Beihülfenmag hier hervorgehoben
werden, daß beabsichtigt wird, die Unterstützunghöher, wie bisher, zu bemessen,und nach dem
Bedürfnis und der Leistungsfähigkeitder Gemeinden dieselbe bis zu einem Drittel der Anlage¬
kosten auszudehnen.Auch soll bei der Höhe der Beihülfen stets auf die Interessen der Provinzial-
Fener-SocictätRücksicht genommenwerden, welche in der bisherigen Weise bei der Vorbereitung
der Anträge wie bei der Prüfung der fertiggestelltenAnlagen beteiligt werden wird.

Der Prouinzialausschuß beantragthiernach:
„Der Piovinzillllandtag wolle folgendes beschließen:
1. Der unter IV Nr. 3 der Einnahmen und Titel IV Nr. 7 der Ausgaben des Haupt¬

haushaltsplanes vorgesehene Betrag aus den Überschüssender Provinzial-Feuer-
Socictät zur Verwendungfür gemeinnützige, zugleich die Interessen der Societät
fördernde Zwecke wird von 60 000 Mark auf 120 000 Mark jährlich erhöht,

2. Der Prouinzialausschuß wird ermächtigt, bei der Landcsbank der Nheinprovinz eine
Anleihe bis zur Höhe von 750 000 Mark aufzunehmen,dieselbe aus dem nach Nr. 1
erhöhtenFonds von 120 000 Mark zu verzinsen und mit 5°/» jährlich zu tilgen und
sodann in jedem der beiden Haushaltsjahre1903 und 1904 bis zu je 375 000 Mark
jährlich zur außerordentlichenFörderungder Wasserversorgung in leistungsschwachen
Gemeinden der Provinz zu verwenden,"

Düsseldorf, den 13, Dezember 1902.

Der Provmzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, vr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmnnn,
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Übersicht
der

Anträge auf Bewilligung von Beihülfen für Wasserleitungen.
1902.

Kr ers Gemeinde

Bereits
ausgearbeitete

Projekte
Kosten¬
anschlag

Erbetene
Beihülfe

In der Vor¬
bereitung befind¬

liche Projekte
Kosten-
llnschlaa.

Erbetene
Beihülfe

Noch nicht
vorbereitete

Projekte
Kosten« I Erbetene
anschlag Beihülfe

Gesamtsumme
der

erbetenenAnlage
kosten

^
Beihülfen

Bemer¬

kungen

en-Land

Türen

entirchen

^llllmcdy

I Negievungsbezivt Aachen.
Kinzweiler

bo.
11350
22 600 N0 000 — — — —

Cornelimünster — ,— 150 000 50 000 — —
Gresscnich — — 90 000 45 000 — .—

Laurensberg — — l 75 000 30 000 — —

Summe 36 950 10 000 415 000 125 000 — — 451950 135 000

Girbelsrath 28 000 10 000
Hürtqen 42 700 15 000 — — — —

Gen — — 40 000 24 000 — —

Summe 70 700 25 000 40 000 24 000 — — 110 700 49 000

Geilenkirchen l
Immendorf ^ -

— 250 000 60 000
Pussendorf

Schcrpcnseel 1

Suntme — — — — 250 000 60 000 250 000 60 000

Honsfeld,
Hünningen,
VtNrringen, > 100 000 66 600 — — — —

Krinkelt. Nöcke-
rath, Wirzfeld

Xhoffraix 18 000 6 000 — — — —
Bellevaux 2 900 1 400 — — — —

Faymonville 45 000 15 000 — — — —
Elsenborn 5 800 3 800 — — — —
T^hommen 13 000 6 500 — — — —

do. 11500 7 500 — — — —
Neuland 7 375 2 675 — — —

do. 13 000 6 500 — — — —
do. 1700 900 — — — —
do. — — 2 650 1700 — —

Mandcrfeld — — 60 000 40 000 — —

Summe 218 275 116 875 62 650 41700 — — 280 925 158 575

33
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der

Ufde,
Kreis Gemeinde Projekte liche Projekte Projekte Anlagc-

kosten
erbetenenNr, Kosten¬ Erbetene Kosten^ Erbetene Kosten Erbetene
Beihülfenanschlag Beihülse mischlan,Beihülfe anschlng Beihülfe

^/ .6 ^ ^ ^ ^s ^ ^

26 Montjoie Hoefen 1468 700
27 Lmnmersdorf — — 26 448 13 200 — —
28

Schleiden

Kalterherberg
Summe

Berg

— — — — ? ?
1468 700 26 448 13 200 — — 27 916 13 900

29 16 723 11000 __ __
30 Bert 3 673 2 400 — — — —
31 Cronmburg 8 000 2 500 — — — —
32 Golbach 3 400 2 200 —- — — —
33 Hellenthal 739 500 — — — —
34 Noderath 10 000 6 600 — — — —
35 Rohr 15 000 10 000 — — — —
36 Hellenthal — — 30 000 20 000 — —
3? Marmagen — — 30 000 20 000 — —
38 Urft — — 12 000 8 000 — —
39 Ahrdorf — — — — 10 000 6 700
40 Baafem —- — — — 15 000 7 500
41 Vroich — — — — 15 000 10 000
42 Bronsfeld — — — — 20 000 13 000
43 Vuir — — — — 12 000 8 000
44 Call, Sotenich,

Keldenich,
Wallenthal

70 000 46 000

45 Dollendorf — ^ — — 20 000 13 000
46 Dreiborn — >— — — 12 000 8 000
4? Freilingen — — —. — 17 000 11000
48 Harperscheid — — — — 20 000 15 000
49 Harzheim — — — — 20 000 13 000
50 Hcrgarten — -— — — 20 000 13 000
51 Mechernich — — — — 110 000 73 000
52 Mülheim — — — — 17 000 11000
53 Noethen — — — — 20 00« 13 000
54 Oberhausen — — — — 20 000 13 000
55 Rinnen — — — — 1200 800
56 Schmidtheim — — — — 18 000 12 000
57 Schonseiffen — — — — 15 000 10 000
58 Sistig — — — — 21000 14000
59 Vussem-

Bergheim
— 40 000 26 000

60 Wahlen — — — — 2 300 1500
61 Zingsheim — — >— — 8 000 5 000
62 Hausen — — — — 15 000 10 000
63 do. — — — — 16 000 10000
64 Heimbach — — — — 18 000 12 000
65 Roggendorf — — — — 25 000 16 000
66 Strempt

Summe

— — — — 50 000 20 000

57 535 35 200 72 000 48 000 647 500 411500 777 035 494 700
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creis Gemeinde

Bereits
ausgearbeitete

Projekte
Kosten
nnschlnn.

Erbetene
Beihülfe

In der Vor¬
bereitung befind¬

liche Projekte
Kosten-
nnschlnn.

Erbetene
Beihülfe

Noch nicht
vorbereitete

Projekte
Kosten-
nnschlnn.

Erbetene
Beihülfe

Gesamtsumme
der

Anlage¬
kosten

erbetenen
Beihülfen

Bemer¬

kungen

Aachen-Land
Düren

^ellenkirchen
Malinedy
Montjoie
Schleiyen

Zusammenstellung.

Adenau

Summe Aachen

Adenau
Düinpelfeld
Lennbach
Wimbach

Schuld
Wershoven
Pitscheid
Müsch

Ohlenhard
Vorler

Welcherart)
Lederbach-
Wüstheim
Döttingen»
Herresbach
Gilgenbach
Herschbach
Herschbroich
Fuchshofen

Niederadenau
Quiddelbach
Neifferscheid

Nohn
Pomster

Barweiler
Senscheid

Wiesemscheid
Antweiler

Brück
Denn

Hönningen
Weidenbach

Ueß
Reimerath
Zermüllen

Zu übertragen

36 950 10 000 415 000 125 000 —- — 451950 135 000
70 700 25 000 40 000 24 000 — — 110 700 49 000
— — — — 250 000 60 000 250 000 60 000

218275 116 875 62 650 41700 — — 280 925 158 575
1468 700 26 448 13 200 — — 27 916 18 900

57 535 35 200 ?2 000> 48 000 647 500 411500 777 035 494 700
384 928 187 775 616 098!251900 897 500 471500 1 898 526 911175

ii. RegierungsbezirkG«blenz.
50 000
15 000

7 000
6 000

15 000
25 000
15 000
15 000
15 000

5 000
8 500

18 000

8 000

25 000
7 500
2 500
3 000
7 500

15 000
13 000
10 000

1000
3 000
4 500

12 000

4 000

6 000
8 000
6 000
4 000
6 000
8 000

10 000
4 000

12 000
25 000

6 000
6 000

15 000
15 000
15 000
20 000

5 000
7 200
4 000
4 000

202 500 108 000 186 200 114 000

3 500
5 000
3 000
2 500
3 500
5 000
3 000
1500
7 000

15 000
4 000
4 000

10 000
10 000
10 000
13 000

3 000
4 000
2 500
2 000

83*
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der Bemer¬Lfdc

Nr. Kreis Gemeinde Projekte
Koston Erbetene

liche Projekte
Kosten- Erbetene

Projekte
Kosten- Erbetene Anlage¬

kosten
erbetenen
Beihülfen

kungen
anschlng Beihülfe cmschlllgBeihülfe anfchwss Beihülfe

^ ^ ^ ^/ ^ ^ ^ ^

Übertrag __ __, 202 500 108 000 186 20t 11400c
N4 Adenau Koettrichen — — — —- 2 40c 1500
<!5 Gelenberg — — — — 2 40« 1500
36 Engeln — — — — 20 00« 15 000
:i? Hannebach — — — — 10 000 7 000
38 Langenfeld — — — — 20 000 14 000
39 Colverath — — — -- 8 000 5 000
40

Ahrweiler

Virneburg
Summe

Brohl

— ! — — 12 000 8 000
— — 202 500 108 000 261 000 163 500 463 500 271500

41 55 000 20 000 — —, — —
42 Oberdürenbach 15 400 5 000 — — — —
43 Oberwintcr 110 000 25 000 — — — —
44 Altenahr — — 20 000 6 666 — —
45 Vlaswciler-

Namersbach

— 37 000 12 000

46 Oberzihcn — — 18 000 6 000 — —'
4? Königsfeld — — 18 000 6 000 — —
48 Niederdüren- ^ ? l 3 800

^ 2 700
»

bach l 5
49

Altenkirchen

Kreuzberg
Sumine

Alsdorf

— — — 12 000 4 000

180 400 50 000 93 000 37 166 12 000! 4 000 285 400 91166

50 35 000 10 000 — — __
51 Scheuerfeld 33 200 10 000 — — — —
52 Schoenebcrg 19 200 16 000 — — — —
53 Friefenhagen 8 800 4 500 — — — —
54 Herkersdorf 16 500 8 250 —' — — —
55 Saffenroth — — 25 000 8 000 —' —
56 Wallmenroth — — 30 000 10 000 — —
5? Biersdorf — — 40 000 7 000 — —
58 Flammersfcld — — 35 000 29 150 — —
59 Oberlahr — — 25 000 20 000 — —
60 Luchert — — 20 000 15 000 — —
61 Gebhardshain — — 35 000 15 000 — —
62 Steineberg — — 29 000 15 000 — —
63 Eiben — — 25 000 12 000 — —
64 Offhllufen — — 16 000 8 000 — —
65 Schoenstein — — 18 000 12 000 — —
66 Oelfen — — — — 5 000 4 000
6? Nistelberg >— — — — 20 000 6 000
68

5oI>leuz-Land

Kaufen
Summe

Güls

— — — — 18 000 8 000

112 7001 48 750 ^98 000 151150 43 000 18 000 453 700 217 900

69 < 80 000 10 000 — — — —

70 Cobern

Sunnne

— — — — 70 000 15 000

80 000 10 000 — — 70 000 15 000 150 000 25 000
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
lidk ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete

Bemer¬

kungen
Nr. Kreis Gemeinde Projekte

Kosten- Erbetene
liche Projekte

Kosten- ! Erbetene
Projekte

Kosten Erbetene Anlagc-
kosten

erbetene»
Beihülfennnschlciss Beihülfe nnschlass Beihülfe anschlug Beihülfe

^e .s ^ ^ ^ ^ ^ ^

?1
?2 Eochem Alflen 32 000 5 000
<i! Ediger-Eller 80 000 20 000 — — — —

'I Treis 64 000 20 000 — — — —

?5 Kond — — — — 25 000 8 000
?8 Kaisersesch — — — — 45 009 15 000
?? Hainbuch — — — — 18 000 6 000

Ulmen- — — — — 15 000 4 000

^«uznach

Meiserich
Summe

Spall

176 000 45 000 — — 103 000 33 000 279 000 78 000
?8
?9 18 000 4 000

Mähen

Martin st ein
Summe

Hausen

— — 5 000 5 000 — —

18 000 4 000 5 000 5 000 — — 23 000 9 000
8»
»1 44 000 15 000
«2 Bell — — — — 30 000 10 000
»3 Kollig — — — — 22 000 12 000
84 Welling >— — — — 34 000 14 000
85 Nuitsch — — — — > 19 000 9 000
8« Nrenk — — . — — 18 000 15 000
8? Glees — — — — 20 000 13 500

Niederober- — — —, —, 21000 14 000
'' weiler

^leisenheim

St, Johann
Summe

Hochstlldten
Summe

Ehlschcid

— — — — 25 000 15 000
44 000 15 000 — — 189 000 102 500 233 000 117 500

^!.
18 000 ^2 000 — — — —

18 000 12 000 — — — — 18 000 12 000

18 201 2 500
Niederhonne- 18 450 1500 — — — —

^! feld-Ehlingen
'^ Thalhauseu 13 900 2 500 — — — —
', Irlich 36 000 — — — — —
^. Wollendorf 18 000 — — — — —
'il Göunersdorf 15 3U0 — — — — —
^ Hüllenberg 9 500
^'. Segcndorf 24 300 — — — — —
.',, Altwied 8 700 — — — — —
^ Melzbach 17 000
^'1 Obcrbiber 37 000
^ Hönningen 60 000 — — — — —
^>! Leutesdorf 65 000 — — — — —

Oberhammer- 6 000 — — — — —
steiu

Zu übertragen 347 351 6 500 ^ ^> — — —
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____-
Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme

ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete d>'- Beme^Lfde.
Nr, Kreis Gemeinde Projekte

Kosten- Erbetene
liche Projekte

Kosten- Erbetene
Projekte

Kosten- Erbetene Anlage¬ erbetenen
Beihülfen

ku»ge«
anschlug Beihülfe anschlag Beihülfe anschlug Beihülfe kosten

^ .« ^ü ^ ^ ^ ^ ^ ^^»o^

Übertrag 347 351 6 500
104 Neuwied Niederhammer¬

stein
7 000

105 Ockenfels 4 3?0
106 Puderbach 18 000
10? Dernbach 12 000
108 Linkenbach 11000 — — — — —
109 Niederhofen 4 000 — — — — —
110 Raubach 20 000
111 Neichenstein 6 500
112 Urbach-

Kirchdorf
13 700

113 Urbach-
Ueberdorf

15 000 — — — —

> , MlN'114 Richert — — — —- ? ?
^115

Simmern

Ascheid
Summe

Castellaun

— — — — ? ?
458 921 6 500 — — — — 458 921 6 500

116 70 000 10 000
11? Cappel 15 500 8 000 — —- — —
118 Noedern 8 800 5 000 — — — —
119 Bell — — 20 000 6 000 — —
120 Laufersweiler — — 25 000 10 000 — —,
121 Argenthal — — 6 000 3 000 — —
122 Hasselbach — — —, — 15 000 5 000
123 Sabershausen — — — — 20 000 5 000
124 Uhler — — — — 25 000 6 000
125 GemUnden — — — — 22 000 11000
126 Sohrschied — — — — 15 000 6 000
12?

Wetzlar

Ellern

Summe

Burgsolms

— — — — 15 000 6 000

94 000 23 000 51000 19 000 112000 39 000 25? 300 81000

128 80 000 30 000 __ — —
129 Hohenfolms 40 000 27 000 — — — —
130

Zell

Krofdorf-
Gleiberg

Summe

Altlay

80 000 40 000 — —

200 000 97 000 — — — — 200 000 97 000

131 23 500 16 000
132 Vüchenbeuren — — — — 26 000 13 000
133 Hirschfeld — — —. — 26 000 13 000
134 Irmenach — — — — 26 000 13 000
135 Lötzbeuren — — — — 26 000 13 000
136 Wahlenau

Summe

— — — — 26 000 13 000
— — — — 153 500 81000 153 000 81000
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K reis Gemeinde

Bereits
ausgearbeitete

Projekte
Kosten-
cmschlass

Erbeten»
Beihülfe

In der Vor¬
bereitung befind¬

liche Projekte
Kosten¬
anschlag

Erbetene
Beihülfe

Noch nicht
vorbereitete

Projekte
Kosten-
anschlass

Erbetene
Beihülfe

»esamtsumme
der

Anlage»
kosten

erbetenen
Beihülfen

Bemer¬

kungen -

Zusammenstellung.

Adenau
Ahrweiler

Altenkirchen
6°blenz-Land

Cocheni
Kreuznach

Mllyen
-""senheim

Neuwied
Zimmern
Wetzlar

Zell

Summe Coblenz

— __ 202 500 108 000 261000 163 500 463 500 271500
180 400 50 000 93 000 37166 12 000 4 000 285 400 91166
112700 48 750 298 000^151150 43 000 18 000 453 700 217 900

80 000 10 000 — — 70 000 15 000 150 000 25 000
176 000 45 000 — ! — 103 000 33 000 279 000 78 000

18 000 4 000 5 000! 5 000 — — 23 000 9 000
44 000 15 000 — — 189 000 102 500 233 000 11? 500
18 000 12 000 — — — — 18 000 12 000

458 921 6 500 — — ? ? 458 921 6 500
94 300 23 000 51000 19 000 112 000 39 000 25? 300 81000

200 000 97 000 — -—, — — 200 000 97 000
— — — — 153 500 81 000 153 500 81000

1 382 321 311250 649 500 320 316 943 500^56 000 2 975 321 1087 566

in Regierungsbezirk Oöln.

Nonn-

eun

Land

Cöln-Land

Bergheim

Dottendorf
Kürighoven-
Oberbachem

Merten
Nosberg

Summe

Schwadorf
Nondorf

Summe

Commern
Oocrgartzem,

Satzveu-
Firmenich

Enzen
Uelpenich

Villig
Lcssenich-
Nißdorf

Langendorf
Schweifen

Wachendorf
Summe

64 000 10 000> — l - — 64 000 10 000

60 000 10 000 __ _
— — 8 000 3 000 — —

_ — 6 000 3 000
— — — — 40 000 20 000
— — 68 000 13 000 46 000 23 000 114 000 36 000

20 500 5 000
134 000 50 000 — — — —

154 500 55 000 — — — — 154 500 55 000

42 000 21000 ._
27 800 15 000 — — —

20 500 600
19 800 6 600 — — — —

8 000 5 000 — — — —
10 000 6 000 — — — —,

^ 15 000 3 000 —
— — — — 25 000 12 500
— — — — 10 000 6 000

128 100 54 200 15 000 3 000 35 000 18 500 178100 75 700
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
Lfde.
Nr.

ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der Bemer¬
Kreis Gemeinde Projekte

Kosten« Erbetene
liche Projekte

Kosten- Erbetene
Projekte

Kosten- Erbetene Anlage¬
kosten

erbetenen
Beihülfen

kungen
nnschlag Beihülfe nnschlag Beihülfe nufchlnn,Beihülfe

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ü

1? GummersbachTrabenderhühe 19 000 5 000
18 Marienberg-

Hausen
5 200 2 600 — —

19 Nümbrecht 45 639 11300 — — — —
20 Wiehl 8 662 4 000 — — — —
21 Vergneustadt — — 60 000 15 000 — —
22 Lieberhausen — — 1000 500 — —
23 Wiehl — — 20 000 12 000 — —
24 do. — — 5 000 3 000 — —,
25 Drabenderhöhe — — — — 4 000 2 500
26 do — — — — 3 000 2 000
2? do. — — — — 5 000 3 000
28 do. — — — — 7 500 5 000
29 do. — — — — 9 000 6 000
30 Marienberg-

Hausen
— — — — 8 000 4 000

31

Miilheim-Rh.

Sieg

do.
Summe

Overath

Merten

— — — — 1600 800

78 501 22 900 86 000 30 500 38 100 23 300 202 601 76 700

32 — — 15 000 3 000 — — 15 000 3 000

33 7 213 2 350
34 Nöcklingen 7 000 2 400 — — — —
35 Inger 1300 400 .—. — — —
36 Much 5 000 1000 — — — —
3? Troisdorf 160 000 20 000 — — — —
38 Uckerath 18 000 5 000 — — — —
39

Waldbroel

Aegidienberg
Summe

Datenfeld

— — 3 000 3 000 — —

198 513 31150 8 000 3 000 — — 206 513 34150

40 70 235 17 000
41 Nosbach 15 462 4 500 — — — —
42 Eöenhagen 15 000 7 500 — — — —
43 Morsbach 54 39? 20 000 — — — —
44 Waldbroel 25 000 15 000 — — — —
45 do. 11000 3 600 — — — __
46 Eöenhagen — _. 6 000 3 000 — —
4? Waldbroel — — 5 400 1800 — —
4« Denklingen — — — — 6 000 3 000
49

WiMlfiirth

Waldbroel
Summe

Lindlar

— — — — 4 500 2 000
191 094 67 600 11400 4 800 10 500 5 000 212 994 77 400

5N 5 500 3 000
.'".! do. — — 2 000 1200 — —
52 do. — — 1500 1000 — —
53 do.

Zu übertragen

— — 14 000 8 000 — —
— — 23 000 13 200 — — - —
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Kreis lemeiude

Bereits
ausgearbeitete

Projekte
Kosten¬
anschlag

Erbetene
Beihülfe

In der Vor¬
bereitung befind¬

liche Projekte
Kosten¬
anschlag

Erbetene
Beihülfe

Noch nicht
vorbereitete

Projekte
Kosten¬
anschlag

Erbetene
Beihülfe

Gesamtsumme
der

Anlage»
kosten

erbetenen
Beihülfen

Bemer¬

kungen

Wipptrfürth

Nergheim
Ann-Land
^°In-Land
Euskirchen

^ummersbach
Mülheim

Sieg
Waldbroel

^'pperfürth

Cleve

Lennep

Nuhrort

Solingen-
Land

Übertrag
Lindlar

Engelskirchen
Unter-Bersten

Summe

Summe Cöln

Materborn

l Burg
^ do.
Dabriughausen

Dhünn
Nadeuormwald
Dabringhausen
Lüttringhauscn

Summe

Dinslakeu

Burscheid
Leichlingen
Witzhelden

Steinbüchel
Lützenkirchen

Summe

Cleve
Lennep

<^ Nuhrort
^°llNgenLand

Summe Düsseldorf

23 000
1200

13 200
750

15 000
4 600

24 200 13 950 19 600

8 000
3 500

11500 43 800

Zusammenstellung.

IV. Regierungsbezirk Düsseldorf.

25 450

64 000 10 000 — — — — 64 000 10 000
— — 68 000 13 000 46 000 23 000 114 000 36 000

154 500 55 000 — — — — 154 500 55 000
128100 54 200 15 000 3 000 35 000 18 500 178100 75 700

78 501 22 900 86 000 30 500 38 100 23 300 202 601 76 700
— — 15 000 3 000 ^- — 15 000 3 000

198 513 31150 8 000 3 000 -— -— 206 513 34150
191094 67 600 11400 4 800 10 500 5 000 212 994 77 400

— — 24 200 13 950 19 600 11500 43 800 25 450
814 708 240 85« 227 600 71250 149 200 81300 I 191508 393 400

8 380 8 380 — — — — 8 380 8 380

15 000 10 000 _ — __ —
6 000 4 000 — — — —
7 000 2 400 — — — —

11300 3 750 — — — —
1800 600 — — — —
— — 4 500 1500 — —
— — 24 000 12 000 — —

41 lOO 20 750 28 500 13 500 —> — 69 600 34 250

210 000 70 000 — — — — 210 000 70 000

16 000 5 000 _ — — —
30 000 10 000 — — —
14 000 500 — — — —
— — 3 000 ? — —
— — 3 000 ? — —

60 000 15 500 6 000 — — — 66 000 15 500

8 380
41 100

210 000
60 000

Z
8 380

20 750
70 000
15 500

usammen

28 500

6 000

stellung.

13 500
—

—
8 380

69 600
210 000

66 000

8 380
34 250
70 000
15 500

319 480 114 630 34 500 13 500 — — 353 980 128130

34
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
Lfde.
Nr.

ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der Bemer¬
Kreis Gemeinde Projekte

Kosten- Erbetene
liche Projekte

Kosten Erbetene
Pro

Kosten
jekte
Erbetene Anlllge-

kosten
erbetenen
Beihülfen

kungen
anschlug Beihülfe anschlllg Beihülfe mifchlan.Beihülfe

^ ^ ^ ^s ^ ^ ^ ^

V Negterungsbezirt Trier.
1 Bernlastel Emmeroth 7 000 1000 — — — -—
2 Hochscheidt 8 000 1000 — — — —
!l Bruchweiler 16 200 2 000 — — — —
4 Kempfeld 20 240 2 000 — — — —
5 Hausen 16 000 2 000 — — — —
6 Hottenbach 29 000 5 000 — — — —
? Götzeroth — — 25 000 5 000 — —
8 Fronhofen — — 20 000 4 000 — —
9 Graach

Kautenbach
8 000 6 000

10 Schnuren — — 16 000 2 000 — —
11 Wirschweiler — — 24 000 5 000 — —
12 Hintzerath — — 26 000 5 000 — —
13 Krummenau — — 16 000 2 000 — —
14 Stipshausen — — 25 000 5 000 — —
15 Schönberg — — 30 000 5 000 — —
16 Verglicht — — — — 25 000 5 000
1?

Bitburg

Asbach
Summe

Matzen

— — — — 16000 2 000

96 440 13 000 190 000 39 000 41 000 7 000 327 440 59 000

18 10 000 8 000
19 Grborf 16 500 15 000 — — — —
20 Dudcldorf 14 500 7 000 — — — —
21 Bettingen 15 400 10 000 — — >— —
22 Niederstedem 9 600 6 000 — — — —
23 Holsthum 12 050 5 000 — — — —
24 Bollendorf 11800 5 000 — — — —
25

Taun

Prümzurlay
Summe

Daun

2 198 1 100 — — — —

92 048 5? 100 92 048 57100

26 120 000 60 000
27 Gönnersdorf — — — — 600 300

.?I"28

Merzig

Boxberg
Summe

Wadrill

— — — — 12 000 8 400
120 000 60 000 — — 12 600 8 700 132 600 68 700 Ao!»"' "

29 13 500 2 000 _
30 Dreisbach 4 600 1500 — — — —
31

Ottweiler

Brotdorf
Summe

Eppelborn

— — 36 000 6 000 — —

18 100 3 500 36 000 6 000 — — 54 100 9 500

32 120 000 40 000 ^_ __
33 Uchtelfangen 65 000 25 000 — — — —
34 Schiffweiler 25 000 10 000 — — — —
35 Ottweiler

Zu übertragen

— — 65 000 25 000 — —

210 000 75 000 65 000 25 000 — —
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gefamtsumme
^e. ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der Bemer¬
»lt. Kreis Gemeinde Projekte liche Projekte Projekte Anlage¬

kosten
erbetenen

Kosten¬ Erbetene Kosten- Erbetene Kosten» Erbetene
Beihülfen kungen

anschlag Beihülfe nnfchlng Beihülfe anschlng Beihülfe
^ ^? ^ ^ ^ ^ ^ ^

38 Übertrag 210 000 75 000 65 000 25 000
Ottweiler Hasborn- — — 18 000 6000 — —

3? Dautweiler
38 Hirzweiler — — — —> 30 000 10 000

3g Fürth — — >—> — 36 000 12 000
ll, Lautcnbach — — — — 27 000 9 000

Illingen- — — — —- 120 000 40 000

Prüm

Gennweiler
Summe

Roth

210 000 75 000 83 000 31000 2l3 000 71000 506 000 17? 000
4l
i2 16 243 5 000 ^ ^

43 Pronsfeld 22 000 12 000 — — — —

!> Dllleiden 22 000 10 000 —, — — —
Plütscheid 7 000 3 500 — — — ,—

45

46
l Kerschenbachl
1 Stadtkyll j

70 000 50 000 — — — —

4? Wallersheim 23 000 10 000 — — — —

48 Oberpierscheid 10 000 7 500 — — — —

l!» Niederhersdorf 14 800 7 500 — — — —

50 Steinmehlen 6 000 4 000 — — — —

«1 Lascheid 9 290 2 800 — — — —

^ Nun, — — 35 000 21000 — —

'X! Bleialf — -— 60 000 40 000 — —

54 Mürlenbach — — 15 000 7 500 — —

55 Burbach — — 10 000 5 000 — —

58 Schoenecken — — 30 000 18 000 — —

'? Waxweiler — — 22 000 9 500 — —

58 Niederprüm >— — 14 500 7 000 >— —

5g Heisdorf ^.. — 6 000 3 500 — —

«0 Zendfcheid — — 7 000 4 000 — —

«1 Steffeln — — 17 000 10 000 — —

«2 Lünebach — — —> ^,,. 15 000 7 500

^»lllbrücken

Seiwerath
Summe

Kölln,

— — — — 7 000 3 500

200 333 112 300 216 500 125 500 22 000 11000 438 833 248 800
65

20 000 10 000 __

Rittenhofen,
«4 Engelfangen
l>l. Groß-Roßeln — — 80 000 20 000 — '—

'!,! Heusweiler — — 56 000 15 000 — —-
Karlsbrunn — — 35 000 12 000 — —

Sllarburg

St. Nicolas
Summe

Wellen

20 000 10 000 171000 47 000 — —> 191000 57 000

«8 16 000 8 000 __

Helfant
Zu übertragen

— — — — 10 000 6 700

16 000 8 000 — — 10 000 6 700

34*
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
derLfde.

Nr.

ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete Bemer¬
kungen

Kreis Gemeinde Projekte
Kosten- Erbetene

liche Projekte
Kosten- Erbetene

Projekte
Kosten- Erbetene Anlage-

kosten
erbetenen
Beihülfen«»schlag Beihülfe nnschlllg Beihülfe mifchlag Beihülfe

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Übertrag 16 000 8 000 10 000 6 700
69 Saarburg Palzem — — — „— 10 000 6 700
70

Saarlouis

Nittel
Summe

Noden

— — — — 80 000 25 000
16 000 8 000 — — 100 000 38 400 116 000 46 400

71 80 000 20 000 ^
72 Niedaltdorf — — 24 000 10 000 — —
73 Vieringen — — 30 300 15 000 — —
74

Trier-Land

Hülsweiler
Summe

Boerfink, Muhl

— — — — 40 000 10 000
— — 134 300 45 000 40 000 10 000 174 300 55 000

75 10 000 9 000
76 Naurath 13 500 6 000 — — — —
7? Rathen 5 300 2 000 — — — —-
78 Geizenburg 4 000 1500 —- — — —
79 Zemmer 12 000 6 000 —. — — —
80 Udelfangen 15 000 8 500 — — — —
81 Otzenhausen 34 000 5 000 — — — —
82 Entsch 24 000 8 000 — — — —
83 Hermeskeil 49 000 20 000 — — — —
84 Waldrach 52 500 20 000 — — — —
85 Nascheid 20 000 6 000 — — -— —
86 Mettesdorf 10 000 3 500 — — — —
87 Schweich 90 000 15 000 — — — —
88 Ehrang 72 000 10 000 — — — —
89 Conz 200 000 20 000 — — — —
90 Waldweiler — — 20 000 10 000 — .—
91 Godendorf — — 15 000 9 000 — —
92 Wintersdorf — — 25 000 15 000 — —
93 Schillingen — — 25 000 15 000 — —
94 Beuren — — 25 000 12 000 — —
95 Lorscheid — — 20 000 7 000 — —
96 Schleich — — 12 000 4 000 — —
9? Pölich — — 14 000 5 000 — —
M Trierweiler — — 15 000 6 000 — —
99 Bescheid — — 18 000 6 000 — —

l00 Farschweiler — — 12 000 5 000 — —
101 Butzweiler — -— 5 000 1500 — —
102 Hoefgen — — — — 10 000 10 000
103 Sitzerath ,— — — — 14 000 8 000
104 Gufcnburg — — — — 15 000 10 000
105 Paufcheid — — — — 10 000 5 000
106 Edingen — — — — 15 000 9 000
10? Vuweiler — ,— — — 14 000 8 000
108 Wasscrliesch, — — — — 80 000 20 000

Reinig
Zu übertragen 611 300 140 500 206 000 > 95 500 158 000 70 000 438 833 248 800
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Bereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamtsumme
derLide, ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete

Bemer¬
Nr. Kreis Gemeinde Projekte liche y Projekte Projekte

Anlage¬
kosten

erbetenen
Kosten¬ Erbetene Kosten Erbetene Kosten- Erbetene

Beihülfen
kungen

anschlag Beihülfe nnschlnss Beihülfe anfchlag Beihülfe
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^/ ^

Trier-Land Übertrag 611300 140 500 206 000 95 500 158 000 70 000
Wintersdorf — — — — ? ? General-

111 Thomni — — — — 50 000 20 000 Kommission.

ll2 Sirzenich — —> — — 40 000 20 000
Ilz Ncwel — — — — 35 000 12 000
>l4 Vraunshausen — — — — 16 000 6 000

Morscheid — — — — 30 000 15 000
ll5

l!8
l

Nuwer-Paulin
do. -Maximin l ^ — — — 45 000 15 000

U? Heidenburg — — — 16 000 6 000
Uz Schoendorf — — — — 15 000 8 000
>1Z Gutweiler — — — — 10 000 4 000
l2» Sommerau — — — — 4 000 2 000

Gusterath — — — >— 4 000 1500
>3l

>22 <
Mettnich
Mühlfcld l " — — — 50 000 20 000

123

134

Mander» — —> — 25 000 10 000

l Zewen
Oberkirch l I — — — 20 000 7 000

l25 Neinsfeld — — — 30 000 10 000
>26 Leimen — — — — 50 000 15 000
>2? Cordel — — — — 20 000 5 000
l28 Euren — — — — 40 000 10 000
12g Trittenheim — — — — 45 000 15 000

^, Wendel

Irsch
Summe

Sien

— — — — 15 000 6 000

611300 140 500 206 000! 95 500 718 000 277 500 1 535 300 513 500
l3y
I3i 29 500 15 000 ^
lzz Mainbächel 26 000 13 000 — — — —

133 Fraucnbcrg 6 500 3 350 — — — —

34 Heimbach 2 900 1450 — — — —

135 Ausweiler 17 600 8 500 — — — —

138 Breungenborn 9 000 4 500 — — — —
3? Frohnhausen 10 500 5 250 — — — —

138 Neichweiler 11 700 5 850 — — — —

13g Ruthweiler 4 400 2 200 — — — —

4« Rohrbach 10 500 5 250 — — — —

lil Steinbach
Niederlinx-

weiler

Summe

— —
40 000
37 000

20 000
12 000 — —

l<2
128 600 64 350 77 000 32 000 — — 205 600 96 350

sittlich Oberkail 15 000 10 000 __
i4 Clausen — — — — 12 000 8 000

^5 Hetzerath — — — — 25 000 15 000
Rievenich

Summe

— — — — 20 000 15 000

15 000 10 000 — — 57 000 38 000 72 000 48 000
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summeBereits In der Vor¬ Noch nicht Gesamt
z

ausgearbeitete bereitung befind¬ vorbereitete der ,5
Ufde.

Kreis Gemeinde Pro ekte liche Projekte Projekte Anlage¬
kosten

erbetenen
3

Nr. Kosten¬ Erbetene Kosten¬ Erbetene Kosten¬ Erbetene Beihülfe" l.
5anschlag Beihülfe anschlag Veihülfe anschlag Veihülfe

^ ^e ^ ^ ^ ^ ^ ^^^.

Zusammenstellung.
Vernkastel 96 440 13 000 190 000 39 000 41000 7 000 327 440 59 (M

68 ?0
9 500

177 000
218 800

57 0«0
4640
55 0

5135
96 ^
480«0

7436^

Nitburq 92 048 57 100 — — — — 92 048
Dann 120 000 60 000 — — 12 600 8 700 132 600

Merzig 18 100 3 500 36 000 6 000 — — 54 100
Ottweiler 210 000 75 000 83 000 31000 213 000 71000 506 000

Prüm
Saarbrücken

200 333
20 000

112 300
10 000

216 500
171000

125 500
47 000

22 000 11000 438 833
191 000

Saarburg 16 000 8 000 — — 100 000 38 400 116 000
Saarlouis — — 134 300 45 000 40 000 10 000 174 300
Trier-Land 611300 140 500 206 000 95 500 718 000 277 500 1535 300
St. Wendel 128 600 64 350 77 000 32 000 — — 205 600

Wittlich
Summe Trier

15 000 10 000 — — 57 000 38 000 72 000
1527 821 553 750 1 113 800 421000 1 203 600 461 600 3 845 221

I°hl
der

Pro¬
jekte

66

Hanpt-Iusammenstellung.

Regierungsb ezirk Aachen 384 928 187 775 616098 251900 89? 500 I 471500 1898 526 911U
136 Coblenz 1 382 321 3ll 250 649 500 320 316 943 500 456 000 2 975 321

143635°

3 956M

56 Cöln 814 708 240 850 227 600 71250 149 200 81300 1191508
13 „ Düsseldorf 319 480 114 630 34 500 18 500 —. — 353 980

145 " Trier

Im ganzen

1527 821 553 750 1113 800 421 000 1203 600 461 600 3 845 221

416 4 429 258 1407 255 2 641498 1077 966 3 193 800 1470 400 10 264 556
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Anlage 20.
(Drucksachen. Nr. 22.)

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Umwandlungder Taubstummenanstaltin Cöln in eine Provinzial-
Taubstummenanstalt.

Die vom Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts zu Cöln unterhaltene
Taubstummenanstalt war die erste der Ausbildung der Taubstummen gewidmeteAnstalt in der
Rheinprovinz. Ein früherer im Jahre 1806 in Crefeld gemachterVersuch zur Gründung einer
solchen Anstalt blieb ohne größere Bedeutung für die Taubstummenbildung, weil die Anstalt nur
von 6 Schülern besucht wurde und bald wieder einging.

Die Cölner Anstalt verdankt ihre Entstehung einer Anregung des im Jahre 1869 als
Domkapitular verstorbenenGeheimrat Dr. Peter Schweitzer. Dieser hatte im Jahre 1824 auf
einer Studienreise als Direktor des Königlichen Schullehrersemmars zu Brühl wahrgenommen,
daß in der Taubstummenanstalt zu Berlin Seminaristen aus verschiedenen Provinzen des Staates
sich mit dem Unterricht der Taubstummen bekannt zu machensuchten, um denselben später bei
Unglücklichenihres Heimatsortes anzuwenden. Auf Schweitzer'sAntrag erhielt im Jahre 1826
ein Abiturient des Schullehrerseminars zu Brühl, Ioh, Ios. Gronewald, eine der durch Königliche
Munificenz an der Berliner Anstalt gegründetenHülfslehrerstellenauf 2 Jahre. Er sollte sich in
dieser Zeit mit dem Taubstummenunterrichtvertraut machen und dann als Lehrer der Seminar¬
schule oder als Seminarhülfslehrer zu Brühl die Seminaristen befähigen,die Taubstummen, welche
sie am Orte ihrer späteren Wirksamkeitvorfänden, zu unterrichten. Da jedoch bei seiner Rückkehr
im Jahre 1828 am Schullehrerseminar zu Brühl die Mittel zu seiner Anstellung fehlten, so
übernahm er vorläufig eine Lehrerstelle an der neu errichteten höheren Bürgerschule zu Cöln.
Nebenbei beschäftigteer sich mit der Ausbildung von Taubstummen, bis er am 22. November
1831 die Taubstummenanstalt zu Cöln gründete. — Vgl. „Die Provinzml-Irren-, Blinden- und
Taubstummenanstalten der Rheinprovinz in ihrer Entstehung, Entwicklungund Verfassung", dar¬
gestellt auf Grund eines Beschlussesdes 26. RheinischenProvinziallandtages vom 3. Mai 1879,
Seite 252. —

Auf Anregungdes im Jahre 1869 verstorbenen Regierungs-Präsidentena. D. von Wittgenstein
bildete sich im Jahre 1832 der Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichts. Durch die
Tätigkeit dieses Vereins in Verbindung mit der Freigebigkeitder städtischen Verwaltung und der
Hülfe der Provinzial- und Staatsbehörden entwickeltesich die Anstalt nach und nach zu immer
größerer Ausdehnung und zu ihrer heutigen Blüte und Bedeutung.

Die Provinz trat schon früh zu der Anstalt in Beziehung. Besonders hat sie dadurch
einen fördernden Einfluß ausgeübt, daß die im Jahre 1835 zum 4. RheinischenLandtage ver¬
sammelten Provinzialstände eine Summe von 18 000 TIr., welche ihnen der 1832 für die
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Rheinprovinz ins Leben getretene Verein zur wechselseitigen Versicherung gegen die Folgen der
Cholera beim Erlöschen der Seuche zu gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt hatte, zur
Gründung von Freistellen an der Anstalt bestimmten.

Auch später hat die Provinz die Schule durch namhafte Geldbeträge unterstützt. So
wurde derselben vom 30. Provinziallandtag, als sie das von der Stadt Cöln zur Verfügung
gestellte GrundstückRechtsschule Nr. 10 verließ und in der Hosengasse aus eigenen Mitteln ein
zweckentsprechendes Schulgebäude mit Direktorwohnuug errichtete, von 1885 ab auf 12 Jahre
eine jährliche Beihülfe von 12 000 Mark bewilligt. Nach Ablauf dieser 12 Jahre wurde eine
weitere Unterstützungvon jährlich 6000 Mark von 189? ab bewilligt. Abgesehen hiervon wurden
der Anstalt fortgesetztSchüler gegen Zahlung bestimmter Beträge überwiesen. Bei der Be-
willigung dieser Unterstützungen wurde der Provinzialvcrwaltung ein Aufsichtsrechtausbedungen
und namentlich mit Erfolg darauf hingewirkt, daß die Anstalt, was Klasseneinteilung,Lchrplan
u, s, w. angeht, möglichst mit den Provinzialanstalten übereinstimmte.

In der Anstalt ist der achtjährigeLehrgang durchgeführt;es werden zur Zeit 81 Schüler
in 8 Klassen unterrichtet. Von diesen sind 62 seitens der Pruinzialuerwaltung in die Schule
eingewiesen.

Das neue Schulgebäude ist im Jahre 1885 auf dem 18,5» a großen Grundstück
HosengasscNr. 10 im Herzen der Stadt Cöln errichtet. Es enthält neben den erforderlichen
Klassenräumen, Konferenz» und Bücherzimmcrneine Dienstwohnung für den Direktor. Auf dem
Hofe befiuden sich die Aborte und eine geräumige Turnhalle. Die Gebäude siud in gntem bau¬
lichen Zustand.

An der Anstalt sind neben dem Direktor, KöniglichenSchulrat Weißweiler, welcher seit
dem 1. Iammr 1848 an der Anstalt wirkt und seit dem 25. Oktober 1873 in verdienstvoller
Weise die Leitung ausübt, 5 Lehrer und 3 Lehrerinnenangestellt; für den katholischen, evangelischeu
uud israelitische» Religionsunterricht sowie für den Zeichenunterrichtsind besondere Lehrer im
Nebennmtc gewonnen.

Der Verein hat durch Stiftungen und sonstige Zuwendungen ein erhebliches Vermögen
angesammelt, welches nach Abzug des mit 250 000 Mark zu Buch stehendenSchulgebaudes und
des oben erwähnten Cholera-Versicherungsfondsrund 562 000 Mark beträgt.

Die Zinsen in Verbindung mit den Zuschüssen der Provinz und der Stadt Cöln und
den Beiträgen der Vereinsmitgliederreichtenin den letzten Jahren nicht mehr aus, um die Kosten
der Schule zu decken. Obschon der Zuschuß der Provinz im letzten Jahr durch Beschluß des
Provinzialausschussesvon 6000 auf 6700 Mark erhöht worden ist, schließt der letzte Haushalts-
Ewt der Anstalt, dessen Gesamtausgabe sich auf 49 558 Mark 36 Pf. beläuft, mit einem
Fehlbetrag von 1558 Mark 36 Pf. ab. Der Verein müßte also, wenn er die Anstalt in der
bisherigen Weise weiterführen will, das Kapital angreifen.

Abgesehen von diesen finanziellenSchwierigkeitengeben aber auch besondersdie Pensions-
verhältnisse der LehrpersonenAnlaß, die Umwandlung der Anstalt in eine Provinzialanstalt ins
Auge zu fassen. Die Stadt Cöln hat es übernommen, für die Pensionierung der Lehrpersonen
aufzukommen,sich dabei aber vorbehalten, bei Gehaltserhöhungen, Neuanstellungen und Pensio¬
nierungen gehört zu werdcu. Nach spätere« Beschlüsse,,der Stadt Cölu wird der Pensionierung
der Lehrpcrsonennicht das wirklich bezogene Diensteinkommen,sondern dasjenige der Elementar¬
lehrer zu Grunde gelegt und für die nach dem Jahre 189? angestelltenÜehrpersonen lehnt die
Stadt überhaupt die Übernahmeder Pension ab, indem sie den Verein an die Provinz verweist,
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welcher die Unterhaltung der Taubstummenanstalt obliege. Eine Witwen- und Waisenversorgung
besteht überhaupt nicht. Es liegt auf der Hand, daß die Lchrpersonen der Anstalt diese Ver¬
hältnisse drückend empfindenund daß insbesondereSchwierigkeitenentstehen,wenn neue Lehrkräfte
gewonueu werden müssen. Dem Verein gestattet eben seine oben dargelegte Finanzlage nicht,
Mittel für eine durchgreifendeVerbesserung der Pensionsverhältnisse und die Einführung der
Hinterbliebencnversorgungaufzuwenden.

Dem aus diesen VerhältnissenhervorgegangenenAutrag des Vereins auf Übernahme der
Anstalt auf die Provinzialverwaltnug stand der Prouinzialausschuhsympathisch gegenüber; einmal,
weil die Provinz ein Iutcresse daran hat, daß die Anstalt im jetzigen Umfang in Cöln erhalten
bleibt, da sie sonst selbst eine neue Anstalt errichten müßte, dann aber auch, weil es aus allgemeinen
Gründen wünschenswert erscheint, daß die sämtlichen Taubstummenanstalten der Provinz unter
einer einheitlichenVerwaltung stehen.

Bei den Verhandlungen herrschte Einverständnis darüber, daß das Schulgebäude nebst
dem gesamten Mobilar lastenfrei unentgeltlich an die Provinz abzutreten und daß auch der
Cholera-Versicherungsfondsim Betrage von 54 000 Mark zurückzuerstattensei. Hinsichtlichdes
übrigen Vermögens wurde erwogen, daß die einzelnenStiftungen und Zuwendungen nicht aus
der Schule, sondern, wie § 1 der Vereinsstatuten sagt, „der Verbesserungdes sittlichenund bürger¬
lichen Zustcmdcs der in der Rheinproviuz befindlichen Taubstummen" dienen sollten. Es kam
deshalb eine Einigung dahin zustande, daß der Verein jährlich den Betrag von 10 000 Mark an
die Provinz zahlt und durch Hinterlegung eines entsprechendenKapitals in Wertpapieren oder
Hypothekenbriefen bei der Landesbank sicher stellt. Für diesen Betrag sollen Freistellen vergeben
werden, bei deren Besetzung dem Verein das Prasentationsrecht für Kinder aus Cölu zustehen
soll. Das übrige Vermögen wird der Verein, welcher seine Satzungen ändert, der Fürsorge für
entlassene Taubstumme widmen. Dem Landeshauptmann bezw. einem vou ihm zu bestimmenden
Vertreter wird die Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins eingeräumt, ebenso dem jeweiligen
Direktor der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Cöln.

Die zur Zeit an der Anstalt angestelltenLehrpersoneu sollen mit ihren gegenwärtigbe¬
stehendenAnsprüchen nach Maßgabe der für die Provinzialbcamten geltenden Reglements und
Bestimmungenübernommen werden. Dieselben werden nach ihrem Dienstalter im Tcmbstummen-
dienst eingereiht und erhalten das diesem Dienstalter entsprechende Gehalt und den reglements-
maßigen Wohnuugsgeldzuschuß. Soweit die derzeitigenBezüge der Lchrpersonenhöher sind, wird
der Mehrbetrag als nicht pcnsionsbercchtigte Zulage gezahlt. Diese Zulage fällt aber fort, sobald
uud soweit das Dieustciukommcninfolge des reglemcntsmäßigenAufrückeus demjenigender gleich¬
altrigen Lehrer des Provinzialuerbandcs gleichkommt. — Vgl, den Haushaltsplcm der Provinzial-
Taubstummenanstalt zu Cöln, Anlage VII H zum Haupt-Haushaltsplcm. — Für die Pensions-
Verhältnisseund die Hinterbliebenenfürsorgegelten die entsprechendenReglements und Bestim¬
mungen der Provinzialucrwaltung. Die Pension des derzeitigenDirektors ist von der Übernahme
ausgeschlossen.

Als Zeitpunkt des Überganges ist der 1. April 1903 in Aussicht genommen.
Demgemäß soll der in der Anlage im Entwürfe abgedruckte Vertrag vorbehaltlich der

Genehmigungdes Provinziallaudtages abgeschlossenwerden. Der Vertrag unterliegt der Genehmigung
des als Aufsichtsbehördefür die bisherige Anstalt fungierendenProvinzial-Schnlkollegiums. Es
empfiehlt sich deshalb, den Provinzialausschuß zur Vornahme etwaiger von diesem verlangten
Änderungenzu ermächtigen.

35
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Der Provinzicilausschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallcmdtcigwolle zu dem im Entwürfe beigefügten,zwischen den: Verein
zur Beförderung des Taubstummenunterrichts zu Cöln und dem Provinzialverband
der Rheinprovinz abznschließcndenVertrage seine Genehmigung erteilen und den
Provinzicilausschußermächtigen,etwaige vom Piovinzial-Schulkollcgiumverlangte Ab¬
änderungen an dem Vertrag vorzunehmen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gnmnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Zu Anlage 20.

Ontwurf
des Vertrages über die Umwandlung der Taubstummenanstalt zu Cöln

in eine Provinzial-Taubstummenanstalt.

Zwischen dem Verein zur Beförderung des Taubstummen-Unterrichtszu Cöln, vertreten
gemäß § 12 seiner Statuten durch die Herren:

1.
2.
3.

einerseits,
und dem Provinzialverband der Rheinprovinz, vertreten durch den Landeshauptmann der Nhein-
provinz, Herrn Geheimen Ober°Regierungsrat Dr. Klein zu Düsseldorf, anderseits,
ist heute, nachdemder Vorstand die erforderlicheErmächtigungdurch Beschlußvom .......-
erteilt hat, vorbehaltlichder Genchmiguug des Königlichen Provinzinl-Schulkollegiumszu Coblenz
und der Zustimmung des Provinziallandtages, folgender Vertrag abgeschlossen worden.

s 1.
Der Verein zur Beförderung des Taubstummen-Unterrichtszu Cöln verpflichtet sich, dem

Provinzialverband der Rheinprovinz das zu Cöln an der Hosengassegelegene, im Grundbuch
Cöln-Altstadt, Band 87, Blatt 3477 eingetrageneGrundstück,Flur 7 Parzelle Nr. 1025/238 «.,
groß 18 »,r 50 c^ru mit allen aufstehendenGebäulichkeitenund mit allem Inventar und Zubehör
zum vollen und unwiderruflichenEigentum zu übertragen und die hierzu erforderliche Auflassung
vor dem 1. April 1903 vorzunehmen.

Der Verein leistet Gewähr für unbeschränktesEigentum, namentlich für vollständige
Freiheit von jeglichen Lasten, Hypotheken, Gruudschulden, dinglichen Rechten, sichtbaren und
unsichtbarenDienstbarkeiten.

Über das Inventar soll vor dem genannten Zeitpunkt eine Aufzeichnung aufgenommen werden.
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s 2.
Der Provinzialverband verpflichtet sich, vom 1. April 1903 ab in der Stadt Cöln eine

Provinzial-Taubstummenanstalt nach Maßgabe der für die Provinzial-Taubstmumenanstaltender
Rheinprouinz geltenden Reglements und Bestimmungen zu uuterhalten und diese Anstalt ohne
Zustimmung des Vereins nicht von Cöln fort zu verlegen.

3 3.
Der Verein verpflichtetsich ferner, 1. das Kapital des sogenanntenCholera-Versicherungs¬

fonds im Betrage von 54 000 Mark, welcher durch Beschluß des 4. Rheinischen Landtages zur
Griinduug von Freistellen an der Taubstummenanstalt zu Cöln bestimmt worden ist, dem Provinzial-
vcrband zurückzugeben;2. jährlich den Betrag von 10 000 Mark — Zehntausend Mark — in
vierteljährlichen Teilbeträgen im Voraus zu zahlen und zur Sichcrstellung ein entsprechendes
Kapital in Wertpapieren bei der Landesbank der Rheinprouinz zu hinterlegen.

Dem Verein steht jederzeit frei, an Stelle der Rente dem Provinzialverbcmdenach sechs
Monate vorher erfolgter Anzeige einen Kapitalbetrag zu überweisen, welcher in Rheinprovinz-
Anleihescheinen angelegt den Betrag von 10 000 Mark an Zinsen einbringt.

Aus dem Betrag von 10 000 Mark sollen Freistellen an der Anstalt gegründet werden,
deren Zahl sich nach den in den AufnahmebedingungenfestgesetztenKosten für Verpflegungund
Unterricht berechnet und für welche dem Verein das Vorschlagsrechtfür Kinder aus Cöln zusteht.

s 4.
Das übrige Vermögen wird der Verein vorzugsweisezur Unterstützung erwachsener,

insbesondere aus der Taubstummenanstalt entlassener Taubstummen verwenden. Der Landeshaupt¬
mann der Rheinprovinz oder ein von ihm zu bestimmenderVertreter sowie der jeweiligeDirektor
der Prouinzial-Tanbstuinmenanstalt zu Cöln sollen Sitz uud Stimme im Vorstand des Vereins haben.

Etwaige Vermächtnisse oder sonstige Zuwendungen, welche vor dem 1. April 1903 auf
den Namen des Vereins oder der Taubstummenanstalt verfügt, aber erst nach diesem Zeitpunkt
bekannt gewordensind, sollen dem Verein nnd dem Provinzialverband zu gleichen Teilen zufallen,
es sei denn, daß sich aus dem Wortlaut ergibt, daß sie ausschließlichden Zwecken der Anstalt
oder des Vereins dienen sollen.

8 5.
Der Provinzialverband verpflichtet sich, die an der Taubstummenanstaltzu Cöln angestellten

Lehrpersonen,nämlich 1. den Direktor Schulrat Weißweiler,
2. den Lehrer Mandt,
3. .. .. Koep,
4. .. ., Pick,
5. „ „ Gickler,
6. „ „ Freiburg,
7. die Lehrerin Sträter,
8. ., „ Faßbender,
9. „ „ Schmitter,

soweit sie am 1. April 1903 noch im Dienst sind, mit ihrem jetzigen Diensteinkommen als Provinzial-
benmte zu übernehmen,mit der Maßgabe, daß die dauernde Anstellung erst nach dem Bestehen
der Taubstummcnlehrer-Prüfung erfolgt. Auf die zu übernehmendenLehrpersonen finden hin-

85*
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sichtlich ihrer dienstlichen Verhältnissedie für die Provinzialbeamten znr Zeit geltenden nnd künftig
noch zn erlassenden Reglements nnd sonstigenVestinmmngenAnwendnng.

Soweit das Diensteinkoinmendasjenige der nach dem Eintritt in den Tanbstummendienst
gleichaltrigenLehrpersonender Provinzialverwaltnng übersteigt, wird der Mehrbetrag einstweilen
als nicht pensionsbcrechtigte Zulage gezahlt. Diese Znlage fällt je nach dem Steigen der reglemcnts-
mäßigen Dicnstbezngefort.

Die Pension des Direktors ist von der Übernahme ausgeschlossen. Für die übngen Lehr¬
personen gilt die an der Taubstummenanstalt in Cöln zugebracl'teZeit so, als ob sie an einer
Provinzial-Taubstummenanstalt angestellt gewesen wären.

Hinsichtlichder nebenamtlich tätigen Lehrkräfte tritt der Provinzialverband in die mit
diesen abgeschlossenen Verträge ein.

s 6.
Die sonstigen durch diesen Vertrag nnd die Eigentumsübertragung entstehendenKosten,

Stempel und Abgaben tragen die Parteien zn gleichen Teilen,

A nlage 21.
(Drucksachen.Nr. 24.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die gemäß dem Beschluß des 42. Provinziallandtags angestellten Erhebungenüber
Einrichtungenzur Heilung des Stotterns.

Auf Anregung der I. Fachkommissionhat der 42. Provinziallandtag — stenographischer
Bericht Seite 81 — folgenden Beschluß gefaßt:

„Den Provinzialausschuß zu bcanftragen, Erhebungen darüber anzustellen, ob in der
Provinz ein Bedürfnis vorhanden ist, Einrichtungenzu treffen oder weiter zn entwickeln,
welche die Heilung des Stotterns bezweckenund im Falle der Bejahung der Bedürfnis«
frage zu erwägen, in welcher Weise die Provinzialverwaltnng auf diesem Gebiete
mithelfend tätig fein könnte."

In Ausführung diefes Beschlussessind die Abteilungen für Kirchen- nud Schulwesen
der Königlichen Regierungen zu Aachen,Coblenz, Cöln, Düsseldorf und Trier um Mitteilung über
die Zahl der stotternden Schüler und um eine gutachtliche Äußcrnng über die zu treffcudeu Ein¬
richtungen ersucht worden.

Aus den hierauf eingegangenen Mitteilungen sei zunächst hinsichtlichder Zahl der
stotternden Kinder folgendeshervorgehoben. Stotternde Schüler waren vorhanden:
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VegierungsoezirK Aachen. Covlenz. Cöl»
(Angabensind nur für Landkreise

gemacht,)
Kreis Aachen Land 150 Kreis Adcnau 29 Kreis Eoln Stadt 27?

„ Dürcn 50 Ahrweiler 38 „ Land 64
„ Schleiden 50 Altcnkirchen 101 „ Berghcim 35
„ Erkelenz 40 Colilcnz Stadt

) 127
„ Eirskirchen l„ Heinsberg 20 „ Land „ Rhcinbach

92

„ Geilenkirch en 20 Eochem 71 „ Bonn Stadt
„ Eupcn 20 St, Goar 21 „ Land j

170

„ Älnlmcdy 20 Kreuznnch 49 „ Siegbnrg 80
„ Muntjuic 20 Mayen 73 „ Mittheiln )
„ Iniich 20 Mcisenhci»! 13 WipperfürtI ' 144

410 Ncnwied 109 „ Gmnmerbach
,< Simincru 2? „ Waldbröl j 88

„ Wetzlar 77 950
// Zell 40

775
Düsseldorf. Trier.

(Angaben sind nnr fnr Landkreise gemacht,)
Kreis Clcuc 30 Kreis Bcrnkastel 28

„ Erefeld Land 66 » Nitburg 70
„ Düsseldorf Land 109 „ Dann 31

Essen Land 446 „ Mcrzig 52
„ Geldern 43 ,! Ottweiler 128
„ M. GladbachLand 94 „ Priim 32
„ Grcoenbroich 26 „ Saarbrücken 3̂13
„ Kempen 132 „ Saarburg 37
„ Lennep 168 „ Saarlouis 121

Mettmann 183 Trier Stadt 39
„ Moers 123 „ Laud 97
„ Mülhciiu 234 „ St. Wendel 92
„ Neuß 68 „ Wittlich 43
„ Rees 100 1083
„ Ruhrort 244
„ Solingen 200

2266

Weiter ergibt sich aus den Mitteilungen, daß Veranstaltungen zur Heilung des Stotterns,
im allgemeinennur in den großen Städten getroffensind, in mittleren und kleinen Städten und
Gemeinden finden sich solche nur vereinzelt im RegierungsbezirkDüsseldorf, so in einzelnen
Gemeinden des Kreises Essen, in Vicrsen, Langenbcrg,Weltmann, Vohwinkcl, Mcidcrich und Stcrkrade.

Es kann hiernach keine,« Zweifel unterliegen, daß in der Provinz ein Bedürfnis besteht,
Einrichtungen zur Heilung des Stotterns bei Schulkindernzu treffen. Hinsichtlichder Frage, in
welcherWeise diese Einrichtungen getroffen werden könnten, ist seitens des Herrn Berichterstatters
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bei den Verhandlungenim vorigen Provinziallandtag auf die Mitwirkungder Provinzial-Taubstummen-
anstalten hingewiesen worden; dieselbe war so gedacht, daß entweder im organischenZusammenhang
mit den Prouinzial-Taubstummenanftaltcn Kurse eingerichtet würden, in denen die Volks¬
schullehrer in der Heilung des Stotterns unterwiesen werden, oder daß die Taubstummenlehrer
in den Kreisstädten oder den größeren Orten auf dem Lande den Volksschullehrern Unterweisungen
und Unterricht erteilten. Hierzu sei bemerkt, daß die KöniglichenRegierungen sich überwiegend
für die an zweiter Stelle genannte Einrichtung ausgesprochen haben, sämtlich aber hervorhoben, daß
die Gemeinden die entstehenden Kosten nicht allein tragen könnten, vielmehr eine erhebliche
Beihülfe aus Mitteln des Staates, des Kreises und der Provinz erforderlichsei.

Weiterhin ist die Angelegenheit auf der Konferenz der Direktoren der Taubstummen¬
anstalten der Nheinprovinz zur Sprache gebracht worden. Diese hat sich dahin ausgesprochen,
daß die Taubstummenlehrer an sich wohl geeignet seien, derartigen Unterricht zu ertheilen,
besonders treffe das bei denjenigen zu, welche die Vorsteherprüfung bestanden hätten, da diese
sich auch auf Sprachgebrechenerstrecke. Man war ferner der Ansicht, daß eine theoretische Unter-
weifung nicht genüge, es müsse vielmehr der praktische UnterrichtstotternderKinder damit verbunden
sein, und deshalb müsse ein Kursus mindestens 8 Wochendauern.

Wenn es hiernach auch richtig ist, daß eine Mitwirkung der Taubstummenlehrer bei der
Heilung der stotterndenKinder wünschenswertist, so bedarf doch weiter die Frage der Erörterung,
ob unsere Taubstummenanstalten in der Lage sind, ihre Mithülfe in dem Umfange zu gewähren,
wie es zu einer auch nur einigermaßen umfassendenBekämpfung des Übels notwendig ist. Diefe
Frage muß nach Prüfung aller in Betracht kommendenVerhältnisse verneint werden. An den
Taubstummenanstalten sind nur soviel Lehrer angestellt, als zum Unterricht der taubstummen
Kinder erforderlichsind. Durch Krankheit und Behinderung der vorhandenen Lehrpersonenwerden
jetzt schon Störungen des lehrplanmäßigen Unterrichts hervorgerufen, die umso unzuträglichersind,
als der Taubstummenunterricht seiner Natur nach ein besonders methodischer und regelmäßiger
sein muh. Es wird deshalb nicht angängig sein, die Lehrer in irgendwie erheblichem Umfange
zur Abhaltung von Stotterkurfen zu beurlauben. Man könnte in Erwägung ziehen, diese Kurse
während der Ferien der Taubstummenanstalten abzuhalten. Allein es wird seitens der Direktoren
und Lehrpersonen dieser Anstalten stets betont, daß der Taubstummenunterricht besonders
anstrengend, und deshalb eine gründliche Ausspannung während der Ferien unbedingt nötig sei.
Die Beteiligung der Taubstummenlehrer an den Stotterheilkursen könnte also nur auf Kosten des
Taubstummenunterrichts erfolgen und das ist schon deshalb nicht angängig, weil der letztere der
Provinz als gesetzlicheAufgabe obliegt. Eine Vermehrung des Lchrerperfonals lediglich zu dem
Zweck, um Stottert»eilkurfeeinzurichten, wird man der Provinz wohl nicht zumuten können, da
die Heilung des Stotterns nicht zu den Aufgaben derselbengehört.

Es erscheint hiernachnicht angängig, die Provinzial-Taubstummenanstaltenals Ausgangs¬
punkte für die Bekämpfung des Stotterns zu wählen. Dagegen erscheintes wohl der Erwägung
wert, ob es nicht angängig ist, bei den staatlichen LehrerseminarenLehrpersonenanzustellen,welche
in der Heilung des Stotterns ausgebildet und erfahren sind. Dieselben könnten einerseits die
Zöglinge des Seminars in der Behandlung der Stotterer unterrichten, anderseits aber auch in
den größeren Orten der Landkreiseje nach Bedürfnis Kurse abhalten, um die schon in der Praxis
stehendenLehrer zu unterweisen. Die Ausbildung einer entsprechenden Zahl von Seminarlehrern
würde durch die Taubstummenanstaltenerfolgen können, da es sich hier nur um eine einmalige
Mühewaltung handeln würde.
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Indem der Provinzialausschuh den Provinziallandtag ersucht, von den: vorstehenden
Bericht Kenntnis zu nehmen, stellt er die Entscheidungdarüber anheim, ob es angezeigt ist, bei
der Königlichen Staatsregierung die Anstellung besondererin der Heilung des Stotterns erfahrener
Lehrpersonenbei den Lehrerseminaren anzuregen,

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 22.
(Drucksachen. Nr. 25.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

die Erbauung eiues ueuen Schulgebäudesfür die Provinzial-Taubstummenanstalt
zu Neuwied.

Der Provinzialvcrwaltung stehen, wenn gemäß der Vorlage des Provinzialausschussesdie
Umwandlung der Taubstummenanstalt zu Cöln in eine Provinzial-Taubstummenanstalt genehmigt
wird — vergl. Drucksachen.Nr. 22 —, acht Provinzial-Taubstummenaustaltenzur Aufnahmevon
Zöglingen zur Verfügung, von denen 4 — Nachen, Brühl, Kempen und Trier — für katholische,
2 — Elberfcld und Neuwied — für evangelische Zöglinge bestimmt sind; in Essen und Cöln
sind die Einrichtungenso getroffen,daß sowohl katholische wie auch evangelische Schüler Aufnahme
und ihrer Konfession entsprechenden Religionsunterrichtfinden können. Bei den Anstalten in Essen
und Nenwicd bestehen Klassen für fchwachbegabteTaubstumme, sogenannte V-Klasscn. Durch
die Einführung des achtjährigenLehrganges,wie sie in der letzten Tagung des Provinziallandtages
eingehend dargelegt worden ist — vergl. stenographischen Bericht über die Verhandlungen des
42. Rheinischen Provinziallandtages Seiten 9 und 80 — ist es erforderlich, daß bei den einzelnen
Anstalten im Lauf der Jahre neue Klasseu eingerichtet werden. Bei den meisten Anstalten läßt
sich der hierzu erforderliche Raum in fchon vorhandenen Räumen oder durch kleinere Anbauten
ohne große Kosten schaffen. Anders liegen die Verhälnissein Neuwied.

Die Neuwieder Anstalt hat zur Zeit 6 Klaffen für normalbegabte Zöglinge und 3 für
fchwachbegabte. In dem Anstaltsgebaude, welches im Jahre 1876 errichtet wurde, befinden sich
außer der Dienstwohnung und dem Amtszimmer des Direktors 3 Klassenzimmer. Gin weiteres
Klassenzimmersowie ein Raum zur Unterbringung der Lehrmittel ist in einen: Nebenbau unter¬
gebracht, welcheraußerdem noch einen kleinen Turnsaal und die Aborte enthalt. Für die übrigen
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Klassen werden zur Zeit noch disponible Räume in der neuen Proviuzial-Blindenaustalt benutzt.
Diese Räume müssen in den nächsten Iahreu für die Zwecke der Blindenanstalt in Benutzung
genommen werden, da die stetig wachsende Zahl der Aufnahmen die Schaffung neuer Klassen-
und Schlafräume erforderlich macht. Dazu kommt, daß nicht nur zur Durchführungdes achtjährigen
Lehrganges sondern auch zur ordnuugsmäßigenEinschulung der evangelischen Zöglinge spätestens
im Frühjahr 1905 eine neue Klasse in Ncuwied errichtetwerden muß.

Auf Grund eingehender Prüfung aller dieser Verhältnisse ist der Provinzialausschußzu
der Überzeugunggekommen, daß die Erbauung eines ueueu Klasscugcbäudcsfür Neuwied sich nicht
länger hinausschieben läßt.

Hierbei war nun des weiteren auch die Frage zu erörtern, ob es sich empfehle, mit der
Anstalt ein Internat zu verbinden. Was die normalbcgabtenSchüler angeht, so hat der Provinzial-
ausschuß geglaubt, diese Frage» verneinen zu sollen. Es muh hinsichtlich dieser daran festgehalten
werden, daß der Unterbringung der Zöglinge in geeigneten Familien, wie sie bisher noch durchweg
gelungen ist, grundsätzlich der Vorzug zn geben ist vor der Intcrnatspflege, Wie die Volksschule,
so soll auch die Taubstummenanstalt die Kinder für das Leben erziehen uud tüchtig machen.
Dazu ist vor allem nötig, daß sie auch während der Schuljahre mit dem praktischen Leben, in
dem sie später tätig sein sollen, in Verbindung bleiben. Der eiuzige Vorteil, der bei der
Internatspflege etwa in Betracht kommen könnte, ist die bessere Förderung der schulmäßigen
Ausbildung. Diese ist aber namentlich nach Durchführung des achtjährigenLehrganges in so
ausreichenderWeise sicher gestellt, daß dieser Vorteil gegenüber dem unbestreitbaren Wert, den
die Familienpflege für das spätere praktische Leben hat, iu deu Hiutcrgruud treten muß. Dazu
kommt, daß durch den häufigen Besuch der Anstaltsleiter uud der Lehrpcrsonenin den einzelnen
Pflegehäusern nicht nur die körperlichePflege, sondern auch die erziehliche Einwirkung in der
Familie überwachtund gefördertwerden kann. Auch haben sich bis jetzt noch immer genügend
geeignete Familien gefunden.

Anders liegen die Verhältnissebei den Schwachbegabten. Bei diesen liegt in sehr vielen
Fällen nicht nur ein beschranktes Auffassuugsvermögenvor, sondern sie haben durchwegauch mehr
oder minder große körperliche Gebrechen,welche es sehr erschweren, oft geradezu uumöglichmachen,
geeignete Familien zu finden, welche bereit sind, derartige Kinder cmfzuuehmen. Hiernach erscheint
es ratsam, für die evangelischen schwachbegabten Zöglinge, ebenso wie es für die katholischen in
Esscn-Huttrop geschehen ist, die Möglichkeit der Einrichtung eines Internates zu schaffen.

Für die Mädchen ist in dieser Beziehung dadurch gesorgt, daß dieselben iu dem in
unmittelbarer Nähe der Anstalt gelegenen Ottohause unter der treuen Pflege und Obhut von
Diakonissen aus Kaiserswerth in bester Weise untergebrachtsind. Leider läßt es sich nach den
Mitteilungen des Frauenvereins zu Neuwied nicht ermöglichen,auch die Knaben im Ottohause
unterzubringen. Dagen ist es wohl möglich, die Beköstigungderselben dort zu bewerkstelligen.
Es ist deshalb nur erforderlich, für die etwa 15 Knaben einen Schlaf- und einen Tagesraum sowie
die erforderlichen Ncbenräume zu schaffen. Die Einrichtung des Internates ist so gedacht,daß die
Zöglinge ihre Mahlzeiten im Ottohause einnehmen uud eiu Wärter cmgenommcnwird, der die
Zöglinge zu beaufsichtigen und die Räume in Ordnung zu halten hat.

Für den Neubau ist auf dem Anstaltsgrundstück genügend Raum vorhanden. Das
jetzige Anstaltsgebäude, welches, wie oben ausgeführt, die Dienstwohnung des Direktors, dessen
Dienstzimmer uud 3 Klassenzimmerenthält, soll erhalten bleiben, dagegen das kleine Neben¬
gebäude beseitigt werde». Letzteres empfiehlt sich schon aus dem Grunde, weil die darin ent-
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halteneu Räume wegen ungenügenderBeleuchtung uud aus audereu Gründen sehr minderwertig
sind und die Turnhalle durchaus unzureichendist. — Vergl. hierüber Drucksachen, Nr. 23, in
welcher der Neubau einer für die Taubstummen- und die Blindenanstalt gemeinsamen Turnhalle
beantragt wird. — Das neue Gebäude soll ca. 25 m von der Straße entfernt errichtet werden.
Für den Spielplatz bleibt ein weitaus genügender Raum übrig.

Damit für den Fall des Ausbrecheus einer ansteckenden Krankheit der übrige Anstalts¬
betrieb nicht gestört werde, ist derjenigeTeil des Erdgeschosses im Neubau, welcher als Internat
dient, für sich abgeschlossenund mit besonderemZugang versehen. Derselbeenthält einen Arbeits-,
einen Schlaf-, einen Kleider-, einen Wichs- und Putzraum, ein Wohnzimmer für den Wärter und
ein Einzelzimmerfür unvorhergesehene Fälle, Erkrankung einzelner Schüler und dergl.

Der übrige Teil des Neubaues, welcherzu Schulzweckcn dient, enthält 9 Klassenzimmer,
darunter ein größeres, welchesals Zeichensnalmit benutzt werden soll. Ferner sind außer einem
verfügbaren Raum noch ein Konferenz-und Lehrmittel-Zimmer vorgesehen. Für den Handfertig-
keitsunterrichtsiud helle Räume des Untergeschosses in Aussicht genommen.

Nach diesen Dispositionen wird die Anstalt mit den im alten Gebäude vorhandenen
3 Zimmern demnächst12, gegebenenfalls13 Klassenzimmerenthalten, fo daß nicht nur für die
Gegenwart, fondern auch für eine weite Zukunft dem vorcmsfehbaren Bedürfnisse Rechnung
getragen ist. Bei Anlage der Klassenzimmersind die in den vorhandenen Anstalten gemachten
Erfahrungen verwertet.

Eine Aula enthält der Neubau nicht. Der Provinzialausschuß ist der Ansicht, daß für
den sonntäglichenGottesdienst und die Schulfeiern die geräumige, schöne Aula der Bliudcuaustalt
mitbenutztwerden kann. Diese liegt so nahe uud ist ohne Überschreitungeiner Straße durch
den Garten so leicht zu erreichen, daß hieraus keine Schwierigkeitenentstehen können.

Die Baukosten des ueueu Schulgebändes sind nach überschläglicherBerechnung ans
112 000 Mark angenommen. Dazu kommen weitere 12 000 Mark für Nbschlußmaucrund sür
unvorhergesehene Ausgaben. Es ist nämlich zunächsterforderlich der Ersatz der an der Bahnhof¬
straße befindlichenvollständig baufälligen Abfchlußmcmer. Hier soll eine Brustmauer mit eisernem
Gitter angebrachtwerden. Außerdem sind einfache Zicgelmauern an der östlichenund der nörd«
lichen Seite des Austnltsgruudstückeserforderlich, wo sich zur Zeit ein verfallener Lattenzann
bezw. eine ungenügendeHecke befinden.

Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 124 000 Mark. Dieselben sollen aus
Anleihemittelubestritten werden. — Vergl. hierüber Drucksachen Nr. 29.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Grbammg eines Schulgebäudes für die Provinzial-
Taubstummenanstalt zu Neuwicd nach den vorgelegtenPlänen genehmigenund die
erforderlichenMittel im Gesamtbeträge von 124 000 Mark aus der aufzunehmenden
Anleihe bewilligen."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

36



282 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 23.

Anlage 23.
(Drucksachen.Nr. 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

I. Errichtung einer Dienstwohnung für den Direktor der Provinzial-Vlinden-
Unterrichtsanstalt zu Neuwied.

II. Errichtung zweier Turnhallen und zwar einer an der Provinzial-Blinden-
Unterrichtsllnstalt zu Düren und einer gemeinschaftlichenfür die Provinzial-
Blinden- und die Provinzial-Taubstummenanstalt zu Neuwied.

I. Bei der Provinzial-VIiudenanstalt zu Neuwied ist zur Zeit noch keine Dienstwohnung
für den Direktor vorgesehen. Derselbe wohnt vielmehr in der Stadt und bezicht den Wohnungs-
geldzuschuß. Bei der Errichtung der Anstalt im Jahre l898 ist von der Einrichtung einer solchen
Dienstwohnung abgesehenworden, weil zunächst abgewartet werden sollte, wie die Anstalt sich
entwickeln würde. Solange die Zahl der Zöglinge nicht groß war, konnte ohne wesentliche Nach¬
teile darauf verzichtet weiden, daß der Direktor innerhalb des Anstaltsgebieteswohnte. Inzwischen
aber Hai sich die Zahl der Zöglinge auf 74 erhöht und vor allem ist der Arbeitsbetrieb,welcher
die Bürsteumacherei,Korbflechterei,Stuhl-, Schuh-, Bienenkorb-nnd Mattenflechtcn sowie Hcmd-
strickcnumfaßt, ein so umfangreichergeworden, daß die ständige Aufsicht des Direktors nicht
länger entbehrt werden kann. Unter diesen Verhältnissen hat der Provinzialausschußbeschlossen,
die Schaffung einer Dienstwohnung für den Direktor zu beantragen.

In dem Anstaltsgebäude läßt sich eiue solche nicht unterbringen, es mnß vielmehr ein
besonderesGebäude dafür errichtet werden. Ein geeigneter Platz ist auf dem Anstaltsterrain
unmittelbar neben dem Eingangstor vorhanden.

Das Gebäude soll in seinem Äußern sich den einfachen Formen des Anstaltsgebäudes
anpassen, im Erdgeschoß 4 Zimmer nebst Küche und Vorratsstube, in der Etage 4 Räume und
im Dachboden eine Kammer erhalten. Die Baukosten sind ans 30 000 Mark veranschlagt und
sollen aus Anleihemittelnbestrittenwerden. — Vcrgl. hierüber Drucksachen. Nr. 29.

II. Die Prouinzial-Vliuden-Unterrichtsanstalt zu Düren besitzt zur Zeit noch keine
Turnhalle, diejenigezu Neuwied benutzt den durchaus unzureichcuden Turnsaal der Taubstummen¬
anstalt mit. Dieser letztere wird, wie in Drucksache Nr. 25 des Näheren ausgeführt ist, bei der
Erbauung eines neuen Schulgebäudcs für die Provinzial-Taubstummenanstalt beseitigt werden.

Solange eine Turnhalle nicht vorhanden ist, muß das planmäßige Turnen auf den
Sommer beschränkt bleiben Wenn nun schon, wie sich aus einer Reihe von Erlassen der Schul-
aussichtsbehördcnergibt, dem Turnunterricht in den Volksschuleneine große Bedeutung beizu¬
messen ist, so trifft dies in besonderemMaße bei dem Unterricht der Blinden zu. Denn diese
sind durch ihr Gebrechen ohnehin schon an der Bewegung im Freien gehindert und durch das
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Internlltsleben, welches sich bei einer Blindenanstalt nicht umgehen läßt, in der Hauptsacheauf
den Aufenthalt in der Anstalt angewiesen. Den Schaden, die hieraus leicht für die körperliche
Entwickelung der Zöglinge entstehen, kann am besten durch einen gut geleitete«, legelmäßigcu
Turnunterricht begegnet werden. Dazu kommt, daß das Turnen auch in hohem Maße geeignet
ist, die körperlicheGewandtheit und die Selbständigkeit zu fördern, Eigenschaften,welche den
Blinden meist fast vollständigfehlen.

Der Provinzialausfchuß hat deshalb geglaubt, die Erbauung von Turnhallen bei den
beiden Blindenanstalten nicht länger hinausschieben zu sollen.

Was die Größe der Turnhallen angeht, so darf dieselbe nicht zu gering bemessen
werden. Denn der Blinde braucht, wenn er körperliche Übnngen vornehmen soll, und besonders
für die wichtigen Bewegungsspieleviel Raum. Angestellte Versuche haben ergeben, daß eine
Ausdehnung von 10 zu 20 m erforderlichist.

In Düren soll die Halle auf der nördlichenEcke des Anstaltsgrundstückes,hinter dem
Kessel- und Maschinenhaus, erbaut werden. Sie ist hier gut zu erreichen und beengt den
Spielplatz nicht, außerdem hat diese Lage den Vorzug, daß die Heizung vom Kesselhauseaus
erfolgen kann.

In Neuwied soll die neue Turnhalle von der Blinden- und der Taubstummenanstalt
gemeinschaftlich benutzt werden; es ist deshalb beabsichtigt, dieselbe auf dem Anstaltsterrain
zwischen den beiden Anstalten zu errichten,so daß sie von jeder leicht erreicht werden kann,

Die Ausführung soll in einfacher, schlichter Weise in Ziegelmauerwerkerfolgen. Neben
dem Gingang sind Räume für die Kleiderablage uud für die Aufbewahrungder Geräte vorgesehen.

Die Baukosten sind einschließlichder Beschaffung der erforderlichen Turngeräte auf
je 15 000 Mark veranschlagt. Dieselben sollen ebenfalls aus Anleihcmitteln bestrittcn werden.
Vergl. Drucksachen. Nr. 29.

Hiernach beehrt sich der Provinzialcmsschußzu beantragen:
„Der Provinziallcmdtag wolle den Nenbau

g.) einer Dienstwohnung für den Direktor der Provinzial-Blindeuanstalt zu Neuwied,
d) zweier Turnhallen und zwar einer an der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstalt

zu Düren und einer gemeinschaftlichenfür die Provinzial-Nlinden- und die
Provinzial-Taubstummenllnstalt zu Neuwied genehmigen und die erforderlichen
Mittel im Betrage von zu a) 30 000 Mark, zu d) je 15 000 Mark -- 30 000 Mark
aus der aufzunehmendenAnleihe bewilligen."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der ProvmzilllllUsschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Anlage 24.
(Drucksachen.Nr. 31.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

bctreffmd

die Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke der Straßenverwaltung. (Beseitigung
von Frostschäden.)

Die cm den Provinzialstraßeu infolge der ungünstigen Wittcruugsucrhältnisse wahrend
des Winters 1900/1901 entstandenen starken Verheerungen durch Frostaufbrüchc konnten aus
dem laufenden Uuterhnltnngsfonds nnr teilweise beseitigt werden. Die darüber hinaus erforder¬
lichen Mittel zur Wiederherstellungbezw. Erhöhung der Widerstandsfähigkeitbesonders gefährdeter
Straßen sind auf Grund spezieller Kostenanschlägeim Frühjahr 1901 festgestellt worden nnd
haben für die beteiligten Landcsbauämtcr Kreuznach, Düren, M.-Gladbcich und Crcfeld ein
Gesamtbedürfnis von 379 830 Mark ergeben.

Der 42, Rheinische Provinziallandtag hatte in der Plenarsitzung vom 12. Februar 1901
den Provinzialcmsschnß ermächtigt, im Falle sich die Notwendigkeit größerer Mittel ergeben
sollte, Titel III Nr. 2 a der Einnahmen und Titel IV Nr, 1 der Ausgaben des Haushalts¬
planes der Stillßenverwaltung um je 200 000 Mark zu erhöhen und die betreffendenSummen
bereiten Mitteln zu entnehmen, so daß aus diesen (2 X 200 000 -^) 400 000 Mark der oben
genannte Betrag hätte entnommen werden können.

Da aber bereite Mittel nicht vorhanden waren, so wurde in der Sitzung des Provinzial-
misschusses vom 14./15. Mai 1901 beschlossen, die Deckung dieses Mehrbedarfs in folgender
Weise zu regeln:

1. Ans der vom 42, Rheinischen Provinziallandtage in der
Sitzung vom 12. Februar 1901 genehmigtenAnleihe ll
den Betrag von .............. 260 000 M.

2. Aus dem Sammclfonds der Straßenverwaltung . . , 100 000 „
3. Aus den für unvorhergesehene Fälle beim laufenden Unter-

haltungsfouds zurückbehaltenenMittel» ...... 19 830 „
zusammen379 830 M

zu entnehmen.
Im Laufe des Sommers 1901 stellte sich nun heraus, daß:
1. in den Anschlägen vom Frühjahr 1901 über 379 830 Mark eine große Zahl der

entstandenen Frostschäden keine Berücksichtigunggefunden hatte, entweder, weil sie
anfangs so unbedeutend erschienen, daß angenommen werden konnte, die Straßen
würden ohne Umbau wieder zurecht gefahren werden, — was tatsächlich aber nicht
erfolgte —, oder, weil die Frostschädenim Frühjahr überhaupt unerkannt blieben und
erst, nachdemder schwere Verkehr des Sommers wieder einsetzte, znm Vorschein kamen;

2. im Landesbnuamt Düren der in 1901 veranschlagteBetrag um 24 000 Mark über¬
schritten werden mußte, weil weitere im Anschlag nicht vorgeseheneuuaufschiebbare
Arbeiten hinzutraten;
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3. der für Notfälle und nnvorhergesehene Bauausführungen aus der Anleihe <ü reservierte
Betrag nicht für andere Zwecke verwendet werden konnte, da derselbe zur planmäßigen
Durchführung der der Anleihe zugrunde gelegten Bauarbeiten unentbehrlichwar;

4. der aus dem laufenden Unterhaltungsfonds zu entnehmendeBetrag von 19 830 Mark
diesem wieder zurückgeführtwcrdcu mußte, wenn eine Überschreitungbei demselben
vermieden werden sollte.

Die oben unter 1 erwähnten früher nicht berücksichtigten bezw, nicht erkannten Frost¬
schäden, deren Beseitigungnnerläßlich war, stellten sich nach den vorgelegtenKostenanschlägenbei
den Landesbauämtcru Düren, M,-Gladbach und Crefcld auf 228 000 Mark, wozu noch die
bereits angeführte Überschreitungvon 24 000 Mark im Landesbauamt Düren tritt, so daß noch
weitere 252 000 Mark erforderlich wurden.

Die Gesamtausgaben für Bescitiguug der Frostschäden belaufen sich nach den obigen
Darlegungen auf 379 880 4-252 000 ^631830 Mark, wovou 100 000 Mark aus dem
Sammelfunds der Straßeuuerwaltung entnommen wurden, so daß noch 531830 Mark oder rund
532 000 Mark Deckung finden müssen. Dieser Betrag kann, da der Reservefonds der Straßen¬
verwaltung im Laufe der Zeit nahezu aufgebrauchtworden ist, andere bereite Mittel aber nicht zur
Verfügung stehen, nur im Wege einer Anleihe aufgebrachtwerden.

Was die Tilgung der Anleihe von 532 000 Mark betrifft, so soll, um dieselbe möglichst
bald aufzuräumen, diese mit 6 ^4 «/<> vom 1. April 1903 ab erfolgen, während entsprechend dem
zur Zeit bestehendenZinsfnße von 3 2/4»/«, zu welchem die Lcmdesbankihre Betriebsmittel im
Wege der Anleihe ebenfalls beschaffen muß, eine Verzinsungmit 3 "/4«/« einzutreten hat.

Hiernach beantragt der Provinzialausschnß:
„Der Provinziallandtag wolle unter den dargelegtenVerhältnissendie Aufnahme einer
Anleihe von 532 000 Mark zur Deckung der Kosten für Beseitigung der Frostschäden
bei der Landesbank der Rheinprovinz gegen 3 2/4"/., Zinsen und 6'/z Tilgung
mit der Maßgabebeschließen, daß die in den zweiten und den folgendenJahren ersparten
Zinsen dem Tilgungsbetrage zuwachsen."

Düsseldorf, den 1. Oktober 1902.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anla ge 25.
(Drucksachen, Nr. 80.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erteilung der nachträglichen Genehmigung zur Veräußerung einiger zu der Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg gehörenden Parzellen an die Stadtgemeinde

Düsseldorf behufs Durchführung einer Wegeverlegung.

Am 12. Februar 189? wurde zwischendem Landeshauptmann der Rheinprovinz und
dem Oberbürgermeisterder Stadt Düsseldorf ein Abkomme«getroffen,wonach eine Wegeverlegung
auf dem Terrain der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg im Interesse dieser Anstalt
vorgenommen und zur Beseitigungdes sonst nicht zu behebendenWiderspruchsder Stadtgemeinde
Düsseldorf das stadtwärts des neuanznlegendenWeges befindliche Terrain an die Stadtgemeinde
Düsseldorfzu Anlagezwecken abgetreten werden sollte. Das Abkommen war deshalb als besonders
wünschenswertzu bezeichnen,weil es die Beseitigung eines Weges ermöglichte,der bisher als
öffentlichermitten durch das Anstaltsgebiet führte und vielfache Belästigungen der Kranken zur
Folge hatte, während andererseits die abzutretendenParzellen wegen ihrer abschüssigen Lage am
Aerghange zur Benutzung als Acker wenig oder überhaupt nicht benutzbarwaren. Als Einheitspreis
für den von dem Provinzialvcrbande abzutretendenMorgen waren 1000 Mark vereinbart. Die
Zustimmung des Provinzialausfchusseserfolgte in der Sitzung vom 2Z./24. Februar 1897; hierbei
war von der Annahme ausgegangen, daß der Gesamtpreis des abzutretendenTerrains die Summe
von 10 000 Mark nicht übersteigenwerde. Bei der katastermäßigenVermessung stellte sich die
Fläche der abzutretendenParzellen indeß größer, wie ursprünglichangenommen,heraus. Zu dem
Kaufpreisetrat ferner eine von der Stadtgemeinde für vorzeitige Benutzung des Kaufobjektserzielte
Entschädigungvon 200 Mark, so daß sich der Gescimtkaufpreis in dem am 1. April 1901 getätigten
notariellen Kaufakt auf 13 534 Mark 50 Pf. stellte. Verkauft sind folgende Parzellen:

^1?Nr^- -^ -^ ^- ^79^ 578
ölui i, ^l. ^ ,c.' 95 ,c., 95 «.' 0,68 ' 0,72 ' 0,72

zur Gesamtgrößevon 3 d«, 88 «. 68 <zm.
Bestimmungsgemäßbedarf es zur Veräußerung von Grundstücken des Proviuzialverbandes,

insofern der Wert derselben im einzelnen Falle den Betrag von 10 000 Mark übersteigt, der
Genehmigung des Provinziallandtages (II. Statut für den Provinzialuerband der Rheinprovinz,
ß 3 und Provinzialordnung für die Rheinprovinz § 38).

Eine Hinausschiebung des Termins war indeß im Hinblick auf die fortdauernden
Belästigungen der Kranken in den an dem alten Wege erbauten neueu Villen nicht tunlich.
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Es wird deshalb beantragt:
„Der Provinziallcindtag wolle die Veräußerung der zu der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt Grafenberg gehörendenParzellen Flur 1? Nr. ^—, ^-----, ^—,

„ .2 , ",v^", "^^ an die Stadtgemeiude Düsseldorfnachträgtichgenehmigen."<^,6n 0,<^ 0,/^i

Düsseldorf, den 30. September 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich,
Vorsitzender,

Dr. Klein,
Landeshauptmann,

Anlage 2K.
(Drucksachen.Nr. 46,)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusscs,

betreffend

die Veräußerung von Grundstücken, welche für die Straßenverwaltung entbehrlich
geworden sind.

Nach § 3 des zweiten Statuts für den Prooinzialuerband der Nheinprovinz pom
25. Juni 1888 ist der Provinzialausschußbefugt, Grundstückeund Immobilarrechte zu veräußern,
insofernder Wert derselbenim einzelnen Fall den Betrag von 10 000 Mark nicht übersteigt.

Der Pruvinzialuerband besitzt an mehreren Stellen größere Grundstücke,wie z. B. im
Nauamt Düsseldorf bei Heerdt Vauterrain in 6 zusammenhängendenFlächen, nämlich

1190 ym im ungefähren Werte von 14 280 M.,
2 260 „ „ „ „ .. 27120
5110 ., .. „ „ „ 6,320
3870 „ ,. .. „ „ 46440

950 „ „ ,. „ „ 11400
2 996 ...... .. „ 35 950

zusammen16 376 yiu im ungefähren Werte von 196 510 M.
und in der Nähe der Stadt Elberfeld au der Elberfcld-Kuhlendahlerstraßeca. 800 ym im Werte
von etwa 24 000 Mark.

Über den Verkauf dieser Parzellen schwebenaugenblicklich Verhandlungen. Gemäß der
oben bezeichneten Bestimmungkann nun der Fall eintreten, daß günstige Angebote sich infolge der
Verzögerung der Genehmigung zerschlagen würden, weil die Kauflustigen die Errichtung von
Wohnhäusern und industriellen Anlagen nicht bis zur nächsten Tagung des Provinziallandtages
hinausschiebenkönnen. Bei Veräußerung von Grundstückenwird stets die größte Sorgfalt auf
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Einholung von Wertschätzungen, ans Wahrnehmung einer möglichst günstigenVcrkaufsgclegenheitund
auf sonstige Erkundigungenverwendet; dies dürfte auch daraus zu entnehmensein, daß bei Verkauf
der Grundstücke bei Cöln auf Gruud des Beschlusses des Provinziallandtages vom 4, Dezember1890
anstatt des damals angegebenenTaxwertes von 101 800 Mark im vorigen Jahre der Kaufpreis
von 193 820 Mark erzielt wurde. Es dürfte daher im Interesse der Verwaltung liegen, den
Verkauf solcher Grundstücksflächen, die für die Straßeuvcrwaltung entbehrlichsind und an sich nur
einen sehr geringen Nutzen abwerfe», zu jeder Zeit eventl. ungeteiltherbeiführenzu können. Hierzu
ist die Abänderung des vorerwähnten Statuts erforderlich.

Der Prouinzialansschußbeehrt sich deshalb den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle in Gemäßheit des z 38 der Provinzialordnuug vom
1. Juni 1887 beschließen:
1. den Provinzialcmsschußzu ermächtigen,Grundstücke nnd Fmmobilarrechte zu ver¬

äußern, insofern der Wert derselben im einzelnen Falle den Betrag von 30 0U0 Mark
nicht übersteigt,

2. feruer deu Prouinzialausschuß zu ermächtigen,die oben erwähnten Grundstückein
Heerdt und Elbeifeld auch dann zu verkaufen, wenn als Preis ein höherer Betrag
als 30 000 Mark geboten würde."

Düsseldorf, den 7, Februar 1903.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Kleiu,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

A nlage 27.
Verhandelt Düsseldorf, den 14. Februar 1903.

Zu der heute unter dem Vorsitze des Vorsitzendendes Provinziallandtags zur Wahl
eines Landeshauptmanns der Nheinvrovinz abgehaltenen Sitzung des Provinziallandtags waren
sämtliche Mitglieder unter spezieller Angabe des Gegenstandes vorher eingeladen. Auf Verlesung
des Wahlreglements wurde verzichtet.

Sodann wurden die stimmberechtigten Provinzial-Landtagsmitglicder in der Reihenfolge
verlesen,wie sie in der anliegenden Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern: 1. Landrat Momm, 2. Landrat Snethlage.
Der Vorsitzendeernannte ans der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer den Landrat

Snethlage, verpflichtete die Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlagesan Eidesstatt
und konstituierte so den Wahlvorstand,

Auf dem Tische, an welchem der Wahlvorstand Platz nahm, wurde ein verdecktes Gefäß
zum Hineinlegender Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdem sich der Wahlvorstand überzeugt
hatte, daß dasselbe leer sei.
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Hierauf wurde zur Wahl des Landeshauptmannes geschritten.
Nachdemdie Verteilung der Stimmzettel an die anwesenden,stimmberechtigten Prouinzial-

Landtagsmitglieder durch einen der Beisitzer erfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der
Wähler zur Abgabe ihrer Stimmzettel in der Reihenfolgeder Wählerliste nacheinanderauf.

Die Aufgerufenentraten an den Tisch, an welchem der Wcchluorstaudsaß und warfen
ihre zusammengefaltenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ciu Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftes fragte der Vorsitzendedes Wahluorstandes, ob noch
ciu Wähler seiuen Stimmzettel abzugebenhabe. Als sich niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommenund von
einem Beisitzer nueröffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 122.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmungsvermerkein der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten

Namen uud eiu Beisitzer zählte dieselben laut
Der Protokollführer uahm den Namen jedes Kandidaten, welcherStimmen erhielt, in

das Protokoll ans und vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufallendeStimme.
In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste, welche ebenso, wie die Wählerliste

bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahluorstcmde(dem Vorsitzenden, den Beisitzern und
den, Protokollführer) unterschrieben und dem Protokoll beigefügtwurde.

Durch Beschlußdes Wahlvorstandcs wurden für ungültig erklärt:
Nach Nr. 1 § 6 des Wahlreglements die Stimmzettel Nr. I, 2, 3, 4.
Die sämtliche« vorbezeichneten Stimmzettel, in betreff deren es einer Beschlnhfassung des

Wahlvorstlludes bedurft hatte, wurdcu mit fortlaufenden, den vorstehendangegebenen entsprechenden
Nummern versehenund ebenso wie die übrigen Stimmzettel dem Protokolle beigefügt.

Die Zahl der abgegebenenStimmzettel betrug .... 122
für ungültig erklärte Stimmzettel waren vorhanden . . . . . 4

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also .... 118.
Es haben erhalten:

Renvers, Regieruugs-Präsident, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3?, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, IN, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118 Stimmen.

Da der Regieruugs-Präsident Renvcrs aus Arnsberg die absolute Stimmenmehrheit
d. h. mehr als die Hälfte der abgegebeneugültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er, als zum
Landeshauptmann der Rheinprouinz gewählt, der Versammlung bekannt gemacht.

8?
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Gegenwärtige Verhandlung ist von dem Vorsitzenden,den Beisitzern und dem Protokoll¬
führer überall genehmigtund, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Beisitzer: Der Protokollführer:
Becker. Momm. Snethlage.

Anlage 28.
(Drucksachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die künstlerischeAusschmückungdes Sitzungssaales des Provinziallandtages

Der 42. Rheinische Proviuziallcmdtag hat in seiner Sitzung vom 13. Februar 1901
— Verhandlungen S. 43 — beschlossen:

„Den Provinzialausschuß zu beauftragen, die Frage der Verbesserung der Akustik
weiteren Beratungen zu unterziehen und erst nach erreichtem befriedigendemResultat
die Frage der künstlerischen Ausschmückung des Sitzungssaales wieder auf die Tages¬
ordnung zu bringen."

Daraufhin hat der Provinzialausschußzunächst unter Zuziehung technischerSachverständiger
die Frage der Verbesserung der Akustik im Sitzungssäle einer erneuten eingehendenErörterung
unterzogen. Anf Grund der angestelltenVersuche und der Äußeruugeu der Sachverständigen ist
der Provinzialausschuß zu der Überzeugung gelangt, daß weitere Maßnahmen zur Verbesserung
der Akustik nicht getroffen weiden können und daß insbesonderedie bei der Ausmalung in Betracht
kommenden oberen Wandflächenhinsichtlich der Akustik außer Betracht bleiben.

Bei dieser Sachlage hat der Provinzialausschuß geglaubt, die Frage der küustlerischen
Ausmalung des Sitzungssaales so vorbereiten zu sollen, daß der ProUinziallandtag in der Lage
ist, darüber Beschlußzu fassen. Der zu diesem Zweckeeingesetzten Kommissionhaben die Herren
Professoren Direktor der Kunstakademie Peter Iansen, Baur, Fritz Röber, Schill, Archivrat
Dr. Hansen (Cöln) und Dr. Clemen ihren sachverständigenRat in dankenswertester Weise
zur Verfügung gestellt.

Die Kommissionwar der Ansicht, daß es sich empfehle, die Vorschläge für die Aus¬
malung nicht auf den Sitzungssaal zu beschranken, sondern auch auf die Vorhalle (Foyer) und das
Treppenhaus zu erstrecken,um so ein einheitlichesProgramm für die sämtlichen Räume des
Landtages aufstellen zu können, deren Ausmalung jetzt oder in Zukunft in Betracht kommen
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könnte. Hinsichtlich des Treppenhauses wurde hierbei auch erwogen,daß eine andere Ausgestaltung
dieses Raumes ohnehin nicht mehr lange hinausgeschoben werden kann. Zunächst ist erforderlich,
die jetzige Verglasung der Fenster durch eine solche zu ersetzen, die mehr Licht durchläßt und
den Raum Heller macht. Sodann sind die an den Wänden befindlichen Stossmalereien, welche
ursprünglich lediglich als Gelegenheitsdekorationzu einem Kaiserfeste gemacht waren, so verblichen
und morsch, daß ihre Beseitigunggeboten erscheint. Ebenso muß die provisorische Bekleidung der
unteren Wandteile bald durch eine neue Holzverkleidungersetzt werden. Vor der Vornahme
dieser Arbeiten ist es aber wünschenswert, daß der Provinziallandtag sich über die künftige
Gestaltung dieser Wände schlüssig macht.

Was nun die für die einzelnen Räume in Betracht kommenden künstlerischenDar¬
stellungenanbelangt, so wurde folgendes Programm aufgestellt:

Im großen Sitzungssaal sollen Begebenheitenaus der vaterländischenGeschichte,die in
der Rheinprovinz spielen, dargestellt werden und zwar

auf einer Längswand: der Übergang Cäsars über den Rhein (Altertum), auf der
Mittelwand: die Königskrönung Otto l. in Aachen oder eine Scene aus der Zeit
Barbarossa's (Mittelalter), auf der anderen Längswand: die Huldigung der Veteranen
vor Kaiser Wilhelm I vor der Schloßtcrassein Benrath im Jahre 1884, welcherder
damalige Landtagsmarschall, die Mitglieder des Prouinzial-Verwaltungsraths, der
Landesdirektur sowie zahlreicheMitglieder des Provinziallandtages beigewohnthaben.

Für das Treppenhaus wurde die Darstellung der ständischen Verfassungund der kulturellen
Entwickelungder Provinz vorgesehen;für das Foyer die Darstellung der Siegfriedssage oder Bilder
aus dem übrigen rheinischenSagenkreis.

Die Ausführung der Gemälde soll in Casöinfarben und zwar auf Leinwand erfolgen,
welche entweder auf die Wand aufgeklebt oder auf Nahmen gespannt wird, welche in die Wand
eingelassenwerden.

Was die Kosten der Ausmalung angeht, so würden nach Mitteilungen der Sachver¬
ständigen, welchen die vom Staat für ähnliche Ausführungen gezahlten Sätze zu Grunde gelegt
sind, als Künstlerhonorar vorzusehensein:

für den großen Sitzungssaal 100 000 M.
„ das Treppenhaus 60 000 „
„ das Foyer 80 000 „

Außerdem würden voraussichtlichnoch folgende Kosten entstehen:
für Schaffung des Malgrundes sowie Erneuerung dekorativer Wand-
und Deckenanstriche etwa ............... ?3W M.
Kosten der Gerüste etwa ............... 2 000 „
Anbringung einer Wandtäfelung und Neuverglasung der Fenster im
Treppenhaus etwa ................. 4 700 „

Im Falle die Ausmalung des Foyers in Frage kommt, würde eine Verlegung der
dort befindlichenHeizkörper auf die gegenüberliegendeWandfeite in Erwägung zu ziehen sein,
da sonst durch die Hitze und das nie ganz zu vermeidende Schwarzwerdender Wände die Gemälde
gefährdet werden könnten.

Hierzu und für unvorhergeseheneFälle würden noch etwa 6000 Mark in Aussicht zu
nehmen sein, so daß bei Ausführung des gesamten Programms mit einem Kostenaufwandvon

37"
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etwa 260 000 Mark zu rechnensein würde, der sich allerdings auf eine Reihe von Jahren ver¬
teilen würde.

Die Deckung der Kosten mühte in einer Weise erfolgen, daß die Provinzialabgaben
nicht in Anspruch genommenwerden. Die erforderlichenBeträge würden deshalb, wie das auch
bei der Errichtung des Kaifcr Wilhelm-Denkmals in Coblenz geschehen, allmählich aus dem
Ständefonds, welcheraus Zinsüberschüssender Landesbank mit jährlich 120 000 Mark dotiert ist,
entnommen weiden. Der 42, Prouinziallandtag — vergl. S. 40 der gedrucktenProtokolle —
hat beschlossen, für die beiden Etatsjahre 1901/02 und 1902/03 je 6500 Mark, zusammen also
13 000 Mark, „zur weiteren Verfügung des Provmziallandtages zu halten". In der diesjährigen
Vorlage über die Bewilligungen aus dem Ständefonds — vergl, Drucksachen.Nr. 17. — ist
vorgesehen,daß zunächst in jedem der beiden kommenden Etatsjahre je 10 000 Mark für den hier
in Frage stehenden Zweck zur Verfügung gehalten werden Sollte der Prouinziallandtag die
Ausführung des oben entwickeltenProgramms in vollem Umfange beschließen,so würde kein
Bedenkenbestehen, in Zukunft einen höheren Betrag aus dem Ständcfonds zu entnehmen; denn
einerseits ist in den verflossenenJahren fo viel für die Denkmalspflege aufgewendet worden,
andererseits find selbst bei Entnahme von 20—30 000 Mark die übrig bleibenden Mittel immer
noch so ausreichendbemessen, daß es möglich sein wird, allen dringenden Aufgaben gerecht zu werden.

Bei der Beschlußfassungüber die künstlerische Ausschmückungder Sitzungsräume ist
schließlich noch erforderlich,in eine Erörterung darüber einzutreten, in welcherWeise der Beschluß
des 21. Provinziallandtagcs ausgeführt werden soll, welcher dahin lautet:

„in den neu zu bauenden Sitznngsräumen für die Stände an geeigneterStelle zum
dauernden Andenken an den verstorbenenLandtagsmarschallFreiherrn von Waldbott-
Bassenheim-Bornheimeine Votivtafel mit entsprechender Inschrift anbringen zu lassen."

Der Provinzilllausfchußmöchte hierbei auf Anregung der Kommissionder Erwägung des
Provmziallandtages anheimgeben, ob es nicht richtigersein würde, diese Ehrung nicht auf einen
hochverdientenLandtagsmarschallzu beschränken, sondern sie auf alle auszudehnen, welche dieses,
für die Entwickelungder Rheinischen Provinzialverfaffungso wichtige Amt inue gehabt haben. Es
sind dies 5 Lllndtagsmarschälle,nämlich:

1. August, Fürst zu Wied, auf dem 1.—4. Landtag,
2. Ludwig, Fürst zu Solms<Hohensolms-Lichauf dem 5.-8. Landtag,
3. Freiherr von Waldbott-Basfenheim-Bornheimauf dem 9.—20. Landtag,
4. Freiherr Raitz von Frentz-Garrcithauf dem 21.—23. Landtag und
5. Wilhelm, Fürst zu Wied, auf dem 24.-33. Landtag.

Die Ehrung würde zweckmäßigin der Weise erfolgen, daß die Bildnisse der Herren
von Künstlerhand angefertigt und mit einer entsprechenden Inschrift versehen, im Sitzungssaal des
Provinzialausschusses,der sich hierzu sehr gut eignet, angebrachtwürden.

Indem der Provinzilllausfchuß die vorstehenden Erwägungen und Ermittelungen zur
Kenntnis des Provinziallandtagcs bringt, beehrt er sich zu beantragen:

„Der Provinzillllandtag wolle darüber Beschluß fassen, ob und in welchem Umfang
eine künstlerischeAusschmückungfeiner Sitzungsräume und die Anbringung von
Erinnerungszeichenan die Lllndtagsmarschälleder frühereu Landtage erfolgen soll,
wolle mit der Ausführung der zu fassenden Beschlüsseden Provinzilllausfchuß beauf¬
tragen und bestimmen, daß die Deckung der entstehenden Kosten durch allmähliche
Entnahme angemessener Beträge aus dem Ständefonds (Titel IV Nr. 6 des Haupt«
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Haushaltsplanes) erfolge, daß demgemäß zunächst die vom 42. Provinziallandtag
verfügbar gehaltenen je 6500 Mark aus den beiden letzten Gtatsjahren für diese
Zwecke verwendet und für die beiden folgenden Jahre je 10 000 Mark aus dem
Ständefonds bereit gestelltwerden sollen.

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veisscl von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 29.
(Drucksachen. Nr. 17.)

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungenaus dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtages (Ständefonds).

^. Für verschiedeneZwecke.
L. Für Erhaltung von Kunstdenkmälern.

.
Die Mittel des zur Verfügung des Provinziallandtags stehendenFonds berechnen sich,

wie folgt:
1. Der Fonds hatte nach dem Finalabschluh 1901 einen Bestand von . 109 608 M. 49 Pf.
2. Hierzu treten im Laufe des Rechnungsjahres 1902:

a) als Zuschuß aus dem Haupt-Haushalt . . 120 000 M. — Pf.
d) an Zinsen von vorübergehend rentbar ange¬

legten Beständen etwa ........___1 000 „ — „ 121000 „ — „
3. Außerdem treten im Laufe der Rechnungsjahre1903 und 1904 hinzu:

a) alsZufchuhausdemHaupt-Haushllltje120000M. 240 000 M — Pf.
d) an Zinsen etwa je 1000 M...... 2 000 „ — „ 242 000 „ — „

zusllnünen 472 608 M. 49 Pf.
Hierauf lasten:

a) Bewilligungen aus früheren Jahren . . .218 624 M, 10 Pf.
K) Der 42. Rheinische Provinziallandtag bewilligte

in der Sitzung vom 12. Februar 1901 als
zweite Rate: ____________________________^___—

Zu übertragen 218 624 M. 10 Pf. 472 608 M. 49^Pst
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Übertrag 218 624 M. 10 Pf. 472 608 M. 49 Pf.
1. für die Wiederherstellungdes

Obertores in Neuß . . . .15 000 M.
2. für die evangelischeKirche in

Gummersbach ...... 7 500 „
3. für die katholische Pfarrkirche

in Tholey ....... 10 000 „ 32 500 „
Sodann beschloß der 42. Provinziallandtag

zu seiner weiteren Verfügung jährlich 6500 M.,
zusammen also ............ 13 000 „
disponibel zu halten.

Nach der besonderen Vorlage (Drucksachen.Nr. 8)
sollen für die künstlerische Ausschmückung des großen
Sitzungssaales im Ständehause Mittel angesammelt
und zu diesem Zwecke jährlich 10 000 M. zur Ver¬
fügung gehalten werden, zusammen also .... 20000 „ — „ 28412 4 „ 10 „

Zur Verfügung des 43. Provinziallandtags stehen mithin . . 188 484 M. 39 Pf.
Auf Grund der Beratungen des Provinzialausschussesnach Anhörung der Provinzial-

kommission für die Denkmalpflegebeehrt sich der Provinzialausschuh zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. beschließen, die oben aufgeführten Betrage von 13 000 M. und 20 000 M.,

zusammen 33 000 M., für die künstlerische Ausschmückungdes großen Sitzungs¬
saales im Ständehause zur Verfügung zu halten;

2. die unter H. Nr. 1 bis 5 aufgeführten Beihülfen von ..... 62 000 M.
und „ L „ 1 „ 19 „ „ „ . . . . . 98 330 „

zusammen von 160 330 M.
bewilligen."

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellung
der

Anträge auf Bewilligungvon Beihülfenans dem Dispositionsfonds des Provinzial-

landtllgs (Staudefouds)zur Erhaltuug von Kunst- und Baudenkmälern.
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

H.. Mr verschiedeneAngelegenheiten.
Antrag auf Gewährung einer weiteren fortlaufenden Beihülfe

zu den Kosten der Herstellung des geschichtlichen Atlas der
Rheinprovinz.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Bewilligung eines Betrages von 1500 Mark zur Vor¬
nahme von photographischen Aufnahmen der auf der kunst¬
historischen Ausstellung in Düsseldorf gesammelten Werke der
Groß- und Kleinplastik, von Goldschmiedearbeiten, keramischen
Erzeugnissen«.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Gewährung eines Kredits zur Bewerkstelligung der
zeichnerischen Aufnahme der alten Fachwerkhäuser am Rhein
und an der Mosel.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Übernahme der Kosten der Denkmälerstatistik auf
den Ständefonds.
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Vermögensverhältnisse

der Pfarr« oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtigel.

Ver¬
anschlagte
Gesamt-
tosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Provinzial,
aus-

schusses.

Bemerkungen.

3 000
jährlich

6 000 In zwei Jahresraten
zu je 800U M.

1500 1500 Die negativen Platten
sollen in das Eigen¬
tum des Denkmäler-
archius übergehen.

3 000 3 000 An die Bewilligung
soll die Bedingung
gelnüpft werden,daß
die Aufnahmen in
den Besitz des Denl-
malerarchws über¬
gehen.

Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 14./15.
Mai 1901 beschlossen, dem Provinziallandtage die
Entnahme der Kosten für die Denkmälerstatistikaus
dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags —
Ständefonds — vorzuschlagen.

Der Haushaltsplan für Kunst und Wissenschaft, aus
Welchem diese Kosten bisher entnommen wurden, ist
für die Rechnungsjahre 1903 und 1904 um den
Netrag von je 22 000 M. gekürzt worden.

Zu übertragen

22 000
jährlich

44 000

54 500

:l«
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe für die Freilegung der
Peterskirche und der Wernerskapelle in Bacharcich — in Form
eines Zuschusses zu den Grunderwerbskosten.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Prouinzialkonserucitors.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 299

Vermögensverhaltnisse

der Pfcirr- oder Civil-Gemeindeober sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Ver¬
anschlagte
Gesamt-
kosten.

Bean¬

tragte
Beihülfe.

Vorschlag
des

Provinzilll'
aus-

schusses.

Bemerkungen.

Übertrag
Der Provinzialausschuß hat in der Sitzung vom 14-

November1902 beschlossen,der evangelischen Kirchen¬
gemeinde in Bacharach zu den Grunderwerbskosten
eine Beihülfe von 7500 M. zu bewilligen, hierfür
übernimmt das Presbyterium die grundbuchlichein¬
zutragendeVerpflichtung,daß im Falle der Bebauung
das hinter dem Turm der Peterskirche an der
Straße nach Steeg gelegene, der Kirchengemeinde
gehörige Grundstücknicht hoher als 4,50 m, von der
Stratzensohle bis zum Dachfirst gerechnet, sowie in
einer Entfernung von wenigstens 10 in von der
Kirche ab bebaut werden dürfe.

54 500
7 500

Summe ^V. 62 000

38*
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Sobernheim,
Kreis Kreuznach.

Clllcar,
Kreis Cleve.

Saarbrücken.

L. Mr die Oryaltung von Baudenkmälern.
Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬

herstellung der evangelischen Kirche in Sobernheim.
Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachtendes Provinzialkonservators,

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung ber
St. Nicollli-Pfarrkirche in Calcar.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzialkonservators-

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der Figuren auf der evangelischen Ludwigskirche in Saar-
brücken.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkonservators-
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.__ 4 5 6 7

Ver¬ Vorschlag
Vermögens Verhältnisse Bean¬ des

der Pfarr- oder Ciuil-Gemeinde oder sonstiger
anschlagte

Gesamt¬
tragte Prouinzial- Bemerkungen.

Ve-Hülfe. aus-

Bau- bezw. Untcrhaltungspstichtigcr. kosten.

»H

schusses.

Seelenzahl der Civilgemeinde 3266, der Kirchengemeinde Der 10 0^0 5 000 Der 4!. Prouinzial-

2167. Von der letzteren werden aufgebracht: gesamte
Aufwand

landwg hat 1U0U0
M., der 42. Pruum-

stelltsichnuf ziallandtag 5000 M.
Ergänzuugssteuer ..... 5 075 „ 63 000 M.

gegen
bewilligt und in Er¬
wägung gezogen,

41500 M. dem nächsten Pro-
l00«n der Eiukonnuensteuer, 150"/« der Grund- des Kosten¬

anschlages,
uinzillllandtag wei¬
tere 5000 M. zur

und Gewerbesteuer; wovon Bewilligung vorzu¬
Kirchensteuer 3928 M. oder 35"/., der Staatssteuern. 25 NUN M.

gegen
schlagen.

Kllpitalverniügen 700 M. 17 225 M.

Schulden 69 500 M. aufdieAus-
gaben im
Interesse

der Denk¬
malpflege
entfallen.

Seelenzahl der Kirchengemeinde 1724, der Ciuilgemeinde 100 000 Höhe nicht 10 000 Der 42. Prouinzial-
1896. An Steuern kommen auf: 5471 M. Ein¬
kommensteuer, 1582,60 M. Ergänzuugssteuer. Kom-

hiervon
50 000 W.

im

angegeben. als erste
uon zwei

Raten.

landtag hat die
Gewährung einer
Beihülfe zur Zeit

munalumlagc6847,88 M.----9?°/« der Staatssteuern, Interesse abgelehnt.

Kirchensteuernwerden uicht erhoben.
der Denk¬
malpflege.

Kirchenvermögen:
k) Gruudbesitz: 62 1^». 51 a 60 <iiu zum Teil
d) Kapital: 47 739,86 M. ganz
mit Mehstiftungen und Spendungen an die Armen
belastet.

Einnahmen aus Kirchenvermögen 7377,88 M,,
Schulden 4243,82 M.

Um die Einführung von Kirchensteuern zu ver¬
meiden, sind Banksitze zum Iahresertrage von
3422 M. vermietet.

Seelenzahl 9200, welche im Jahre 1898/99 an direkten 7 000 3 500 3 000 Der 42. Promnzial-
Staatssteucrn 137 055 M. aufbrachten. Kirchen¬ landtag hat die

Gewährung einer
steuern wurden 25 250 M. ---- 18,45°/« der Staats¬ Beihülfe zur Zeit
steuern erhoben. abgelehnt.

Zu übertragen 18 000
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Ahrweiler. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der St. Lorenz-Pfarrkirche in Ahrweiler.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzilllkonseruators,

Remllgen,
Kreis Ahrweiler.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche zu Remageu.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzilllkonseruators-
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4 5 6 7

Ver- Vorschlag
Vermögens Verhältnisse Bean¬ des

der Pfarr- oder Ciuil-Gcmeindeoder sonstiger
a»schlagte

Gesamt¬
tragte

Beihülfe,

Provinzial»
aus-

Bemerkungen.

Bau« bezw. Unterhaltungspflichtiger. kosten, schusses.

^ ^c ^

Übertrag 18 000
Kirchenvermögen:

Kapital: 47 325 M. mit 1893 M. Iahrcscrtrag.
Schulden: 45 496 M.

Eine neuere Prästationsnachweisung liegt nicht vor.

Seelenzahl der Kirchengemeinde 4905, der Civilgemeinde Gesamt¬ 10 000 An die Bewilligung
5116,welche aufbringen: an Einkommensteuer 29620M,, kosten

2N0 000 als erste wird die Bedingung
geknüpft, daß

Ergänzungssteuer 8782 M,, Grundsteuer 21.'>0 M., von zwei
gleichen 1. keine die Wirkung

Gebaudesteuer 9250 M., Gewerbesteuer 5200 M., Höhe Raten der Westfassllde
verändernde Vor¬
halle aufgeführt,der Kommunalsteuer 155"/n der Einkommen- und

200"/« der Nealsteuern, Kirchensteuein 6400 M. 2. daßdieBemalung

Kirchenvermögen: des Äußeren am
Langhaus nur in

») Grundbesitz: Reinertrag: einer reduzierten

1. Pfarrkirche 5 na 40 a 08 ^m 46,72 Thlr. Form weiterge¬
führt wird,

2. Marien 4 „ 35 „ 96 „ 74,82 „ 3, daß die Malereien
l^) Kapital: im Innern tun¬

lichst erhalten blei¬
1. Kirche 61 575,34 M. ben.

2. Marien 45 590,— „
Einnahme aus dem Kirchenvermögen:

») Pfarrkirche 4670 M., d) Vikarien 1791,35 M.
Schulden der Kirchengemeinde:

Anleihe für Wiederherstellungder Pfarrkirche l 30 900
M. Dauernde Ausgaben: 1. der Pfarrkirche 4900 M.,
2. der Vikarien 2185 M.

Seelenzahl der Kirchengemeinde 2543, der Civilgemeinde 5 000 Der 42. Prouinzial-

3534, Höhe der Staatssteuern 10 715 M., Höhe der landtag hat bereits
10000M. bewilligt.

Kommunalumlage100"/« der Staatssteuern. Höhe der
Kirchensteuern285? M.,Kirchenvermögcn:47060,87 M.
Einnahmenhieraus 2210,79 M., Schulden: 60 000 M.
Bauschulden.

Zu übertragen 33 000
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Nr. Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

ZWich,
Kreis Eustirchcn.

Werden,
Kreis Essen.

Leutesdorf,
Kreis Neuwicd.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche in Zülpich.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Prouinzialkonseruatols.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen St. Luciuskirche in Werden.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Prouinzialkonseruatols.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche in Leutesdorf.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Prouinzialkonserucitols.
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Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Ciuil-Gemeindc oder sonstiger

Bau- bezw, Unterhallungspflichtiger.

Ver<

anschlagte

Gesanit-
kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe,

Vorschlag
des

Provinziab
aus-

schusses.

Bemerkungen,

Übertrag
Seclenzahl der Kirchengemeinde 2014, welche aufbringen:

Einkommensteuer......14 073,10 M.
Kommunalumlage .....37 500,— „

— 130°/° der Einkommen-, 13?°/° der Grund-, Ge¬
bäude- und Gewerbesteuer, und 50°/° der Betriebssteuer,
Kirchensteuern 22"/° der Einkommensteuer ^ 3096 M.

Kirchenvermögen:
a) Grundbesitz: 1046,60 a,
d) Kapital: 16 121,06 M.
Einnahme aus dem Kirchenvermögen3398,22 M.,
Schulden 55 000 M.

Seelcnzahl der Kirchengemeinde14 869.
„ „ Civilgemeinde 10 000.
Höhe der direkten Staatssteuern:

Stadt Einkommensteuer .....60429 M
Land „ ..... 12 660 „
Stadt Ergänzungssteuer ..... 12 180 „
Land „ .....2175 „

Höhe der Kommunalumlage:
Stadt 110°/°, Land 190«/°.

Kirchensteuern werden nicht erhobeil.
Kirchenvermögen:

Grundbesitz: 41 a 72,19 yiu,
Kapital: 7957,25 M,

Schulden der Kirchengemeinde: Zu verzinsendes
Kapital 89 94? M.

Seelenzahl der Kirchengemeinde1600.
„ „ Eivilgemeinde 1640.
Höhe der Kommunalumlage: 200°/° der Staats¬

steuern, 240°/° der Nealsteuern. Höhe der Kirchen¬
steuern: 60°/° der Staatssteuern, Kirchenvermögen
15 200 M., Einnahme hieraus 760 M. Schulden
der Kirchengemeinde22000 M.

Zu übertragen

60 000

60 000
davon
18 0U0
ans den

Chor ent¬
fallend.

8 900 5 000

33 000
5 000 Der 41. Prouinzial-

lanbtag hat bereits
5000 M. bewilligt.

5 000
als erste
von zwei
gleichen
Raten,

3 000

46 000

U9
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Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

sonnig,
Kreis Maycn,

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zu den Kosten
der Niederherstellung der katholischen Pfarrkirche in Lonnig.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Pruuiuzialkouseruators.

ü» Steeg,
Kreis St. Goar.

ll Hilden,
Kreis Düsseldorf,

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der euangclischcn Pfarrkirche zu Steeg.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkonseroators-

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der evangelischen Pfarrkirche zu Hilden.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkonseruators.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 29, 30?

___ 4 5 6 ?

Ver¬ Vorschlag
Vermögens Verhältnisse Bean¬ des

der Pfllrr- oder Cwil-Gememde oder sonstiger
anschlagte

Gesllmt-
tragte

Beihülfe.

Prouinzilll»
aus-

Bemerkungen.

Bcui' bezw. Unterhaltungspflichtiger. kosten. schusses.

^ ^ ^s

Übertrag 46 000
Seelenzahl 1096. 10 200 2 200 2 200 Der 42. Prouinzilll-

Einkommensteuer .......2 099 M. landtllg hat zur
Wiederherstellung

fing. Einkommensteuer ..... 542 „ bereits 5000 M. be¬

Ergänzungssteuer .......1180 „ willigt.

ReMeuern ......... 4 334 „
Kirchensteuern ........ 264 „
Komnninalumlage ....... 10 404 „

Gemeindeoermügen22 Ii«, 95 a Wald.
Schulden 18 079 M.

Seelenzahl der Kirchengemeinde1086, 26 000 2 000 2 000 Der 42. Prouinzilll-

„ „ Civilgemeinde1182. landtag hat bereits
8000 M. bewilligt.

Höhe der direkten Staatssteuern 3963 M., Höhe Auf einen Antrag

der Konimunlllumlage 12 270 M. -- 150°/,, der der Kirchengemeinde
hat der Prouinzilll-

Staatssteuern, Kirchensteuer,:4085 M. ^ 100«/,. «usfchuß in der
der Staatssteuer!,. Sitzung uom 30,

April 1902 be¬
Kirchenvermügen:Pfarrgrnndstück«und eine Orga¬ schlossen, denAntrag

nistenwiese, Einnahmen hieraus 125 M., Schulden der Kirchengemeinde
demProvinzialland-

23 000 M. tag befürwortend
vorzulegen.

Seelcnzahl der Kirchengemeinde4535,
„ „ Civilgemeinde 12110.

15 260 Höhe nicht
angegeben.

5 000 Der 41, Prouinzilll»
landtag hat 5000 M.
und der 42. Prouin-

Höhe der direkten Staatssteuern 52 300 M. (der ziallandtag50U0M.

evangel. Gemeinde), Höhe der Kommunalumlage bewilligt, Der Pro-
vinzialausschuß hat

172 515 M. -- 148°/« der Staatssteuern der Civil- in der Sitzung uom

gemeinde. Höhe der Kirchensteuern 14100 M., »0. April 1902 be¬
schlossen, denAntrag

-- 2?°/,. der Staatssteuern. in die Liste gegen

Kirchenvermügen: den Ständefonds
aufzunehmen.

Ä) Grundbesitz: 1 iill 2 a 24 l^iu, Als besondereBe¬

^) Kapital: 33 792,5? M. dingung soll an die
Bewilligung ge¬

Einnahme aus dem Kirchenvermögen 1588,25 M. knüpft werden, daß

Schulden der Kirchengemeinde105 000 M. der einseitige Ab¬
bruch der Orgel¬
bühne nicht geschehe»
darf.Zu übertragen 55 200

39"
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Nr. Gegenstand, Charakter und Bedeutung,

12

!.'!

14

16

Xanten,
Kreis Moers.

Olierwcsel,
Kreis St. Goar.

Siegburg,
Kreis Sieg.

Bedliillg,
Kreis Cleve.

Heimbach,
Kreis Schieiden.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
des Victorsschreines im Dom zu kanten.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkonscnmtors,

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe znr Wiederherstellung
des Innern der Liebfrancnkirchc zu Oberwcscl.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachteu des Prouinzialkonseruators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der Siegburgcr Rcliquieuschreinc.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachteu des Prouinzialkonseroators-

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Instandsetzung und
Wiederaufstclluug der Grabdenkmäler des Grafen Arnold II-
von üleue und seiner Gemahlin in der Kirche zu Bedburg.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkunseroators-

Gutachten, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zur Instand¬
setzung der Burg Heimbach.
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4 5 6 7

Ver> Vorschlag
Vermögensverhältuifse Bean¬ des

der Pfarr« oder Civil-Gemeindeoder sonstiger
anschlngte

Gesamt¬
tragte

Beihülfe,

Prouinzinl.
a»z-

Bemerkungen,

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger. kosten. schusses.

>^ ^ ^ ^

Übertrag 55 200
Seelenzahl der Kirchengemeinde4309, — 2 500 Der Provinzialaus-

„ „ Civilgeineinde4630.
Höhe der direkten Staatssteuern 15 002 M., Höhe

schuß hat in der
Sitzung vom 30.
April 1902 be¬

der Kommunalmnlage 29 576 M.
Kirchenstenernwerden nicht erhoben.

schlossen, den Betrag
in die Liste gegen den
Stnndefonds einzu¬
stellen. An die Be¬
willigung foll die
Bedingung geknüpft
werden, daß die bes¬
sere Aufbewahrung
des Schreines ge¬

Seelenzahl der Gemeinde 2891, welche an Steuern — 2 500 sichert wird.

aufbringen:
Grundsteuer 1315 M., Gebäudestcuer 4165 M.,
Einkommensteuer14 098 M., fingierte Einkommen¬
steuer 1259 M., Gewerbesteuer1733 M., Kommunal-
umlage 100°/« der Einkommensteuerund 110"/« der
Nealsteuern.

Antrag des Provinzialtonseruators. 6 300 Bewilligt wurden zur
Wiederherstellung

der Reliquienschreine
uom 38. Provinzial-
landtag «000 M,,
uom 42, Prouinzial-
lanbtag 4000 M,,
zusammen10000 M,

Antrag des Prouinzialtonservators. 2 830 Der Betrag soll unier
der Voraussetzung
bewilligt werden,daß
die andere Halste
der beantragten Bei¬
hülfe uom Staate

3 000
bewilligt wird.

An die Bewilligung
soll die Bedingung
qeknüpftwerden.dast
bei allen künftigen
banlichen Verände¬
rungen und Neu-
bauteninnerhalbder
Burg die Zustim.
mung der Provin.
zialuerwaltung ein¬
geholt wird.Zu übertragen 72 330
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1 2 !!

Gemeinde

Nr. und Gegenstand, Charakter und Bedeutung.
Kreis,

1? Heinsberg. Gutachten, betreffend Wiederherstellung des Hochgrabes der
Herren von Heinsberg in der St.Gangolvhuskirche in Heinsberg.

18 Zons, Gutachten, betreffend die Wiederherstellung der Stadtdefestigung
Kreis Neuß. von Zons.

19 Wttzlar. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
des Domes in Wetzlar.

Hierzu das als Anlage abgedruckte Gutachten des Provinzialkonferuators.
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Vcrmögensverhältnissc

der Pfarr- oder Ciuil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Uutcrhaltungspftichtiger.

Ver¬

anschlagte
Gesamt-

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe,

Vorschlag
des

Prouinzial
aus-

schusses.

Bemerkungen.

Übertrag
4 750

1400 000! 200 000
in

jährlichen
Teil¬

beträgen
von

10000 M.
Summe L.

Hierzu Summe ^,
Zusammen

72 330
2 000

4 000

20 000

98 330
62 000

160 330

Die Beihülfe soll unter
der Voraussetzung
bewilligtwerden,daß
die andere Halste der
beantragtenNeihülfe
vom Staat über¬
nommenwird.

Der Prouinzialaus-
schuß hat in der
Sitzung vom 3, Juli
1901 bereits 1000
M, bewilligt. Der
Betrag von 4000 M.
wurde als vorläufige
Beihülfe unter der
Voraussetzung be¬
willigt, daß der
Staat sich an der
Wiederherstellung

mit einem entspre¬
chenden Betrage be¬
teiligt. An die Be¬
willigung wird die
fernere Bedingung
geknüpft, daß durch

die projektierten
Deicharbeiten das
malerische Bild der

Stadtbefestigung
nicht gefchüdigtwird.
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Gutachtliche Äußerungen
des

Provinzialkonservators der Nheinprovinz

zu den

Beihülfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags
(Ständefonds).

Zu ^ Nr. 1 der Zusammenstellung.
Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich namens des Vorstandes der Gesellschaftfür

Rheinische Geschichtskunde den Antrag auf weitere wohlwollende Förderung des Geschichtlichen Atlas
der Rheinprovinz ganz ergebenstzu unterbreiten. Zur Begründung unseres Antrages gestatte ich
mir, in kurzen Zügen den augenblicklichen Stand des im Auftrage des Provinzialuerbandes von
uns ins Wert gesetzten Unternehmens darzustellen.

Nachdemunser ständiger Mitarbeiter, Herr vi-, Fabricius, im vorigen Jahre gleichsam
als Muster für die neben ihm an dem großen Unternehmen des Atlas tätigen Mitarbeiter seine
Studie über das Hochgericht Nhaunen als III. Erläuterungsband zum Atlas veröffentlicht hatte,
ist er seitdem ununterbrochen mit der Herstellung der Karten über die kirchliche Einteilung
der Provinz um das Jahr 1610 beschäftigt gewesen, welche in vier großen Blättern den Besitzstand
der Konfessionen neben einander in der Zeit zwischen dem Truchsessischen Kriege und dem Ausbruchc
des dreißigjährigen Krieges im Maßstabe 1:250000 vorführen soll, während auf 3 Nebenkarten
Provinzial-Übersichtenüber den Stand der einzelnen Konfessionen für sich in 1: 1000 000 beigegcben
sind. Von diesen 4 Karten sind bereits 2 Blätter fertiggestellt; ihre Ausgabe wird zu Anfang
des Jahres 1903 zugleich mit den beiden Schlußblättern erfolgen, deren Vollendung in naher
Aussicht steht. Ebenso liegt das Mannskript für den umfänglichenErläuterungsband zu dieser
Kirchenkarte bereits dem Vorstande vor, der über die Drucklegung sich in seiner nächstenSitzung
schlüssigmachen wird. Die Haupttätigkeit von Herrn vi-. Fabricius wird daher vom nächsten
Jahr ab der älteren Kirchenkarte zugewandt sein, welche die kirchlicheEinteilung vor der
Reformation, um das Jahr 1450, zum Gegenstandehat.

Für die Bearbeitung der ältern territorialen und administrativen Entwickelung
der Provinz vor dem Jahre 1789 sind an den beiden Staatsarchiven der Provinz je zwei
Beamte im Auftrage des Vorstandes tätig, die Herren Archivare Dr. Redlich und Dr. Knipving
in Düsseldorf,die Herren Archiv-AssistentenDr. Meyer und vi-. Martini in Coblenz. Unser
früherer Mitarbeiter Archivar a. D. Dr. Forst hat den ersten Theil seiner Untersuchungen über
die territoriale Entwickelungdes Fürstentums Prüm von der Gründung des Klosters bis zum
Jahre 1576 in der „WestdeutschenZeitschrift für Geschichte und Kunst" erscheinenlassen; der
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zweite nach dem Muster der Darlegungen von vi-. Fabricius über Nhaunen ausgearbeitete lind
mit Spezialkarten ausgestattete Teil unterliegt augenblicklich der Beurteilung unseres Vorstandes.
Durch die Übersiedelungdes Herrn I)r. Forst nach Zürich ist ihm die Weiterarbeit an dem Unter¬
nehmen unmöglich geworden.

Sobald diese Mitarbeiter am Atlas das für ihre Zwecke benutzbaresehr verschiedenartige
archivalische Material genau kennen gelernt, und sobald für die zu dessen wissenschaftlicher Ver¬
wertung einzuschlagende Methode allseitige Erfahrungen gesammeltsind, wird es unserm Vorstande
möglichsein, über die Fortführung des Atlas nach dieser Seite, für welche aus der Gestalt der
überlieferten Quellen heraus der richtige Weg erst gefundenwerden muß, ein bestimmtesProgramm
auszustellen,das einerseits reichen Nutzen für die geschichtliche Wissenschaftverheißt, und dessen
praktische Durchführbarkeit anderseits gesichert erscheint. Die Vorarbeiten sind soweit gefördert,
daß die cntfcheidenden Beschlüsse voraussichtlichim nächsten Jahre gefaßt werden können.

Unfere Gesellschaft bedarf aber zur weitereu Durchführung des Atlas-Unternehmensauch
fernerhin noch sehr erheblicherMittel. Vom laufenden Jahre ab hat sie die Remuneration ihres
sehr verdienten ständigen Mitarbeiters Dr. Fabricius, der seit 13 Jahren seine ganze Kraft in
den Dienst des Unternehmens gestellt hat, auf 2000 Mark erhöht, während den im Nebenamt
für unsere Zwecketätigen Archivbeamten Entschädigungen von je 300 Mark jährlich gewährt
werden. Allein an Honoraren zahlt also die Gesellschaft jährlich 3200 Mark, dazu kommen
unvermeidlicheReisekosten und die Ausgabe für die techuische Herstellung der Karten und der
Erlauterungsbände. Die Publikation über Nhaunen hat zwar nur etwa 850 Mark beansprucht;
um so größere Mittel werden aber für den Stich der Kirchenkartevon 1610 und den Druck der
zugehörigenErläuterungen erfordert. Die beiden fertigen Blätter der Karte kosteten allein über
3000 Mark und die gleiche Summe wird durch die beiden noch aussteheuden Blätter der
Kirchenkartein den nächstenMonaten in Anspruch geuommen werden, Unsere Gesellschaft hat
bisher aus eigenen Mitteln beinahe 11 000 Mark auf den Atlas verwandt und dieser Netrag wird
im nächsten Jahre eine sehr beträchtlicheErhöhung erfahren, da außer deu Kosten für die
Schlußblätter der Kirchenkarte der Druck des Erläuterungsbandes erfolge«: foll, der etwa 4000 Mark
erfordern wird, wozu noch die Zahlung der laufenden Gehälter mit 3200 Mark hinzukommt.

Da die Mittel unserer Gesellschaft durch die Herausgabe einer ganzen Anzahl von zum
Teil sehr kostspieligen Publikationen zur Geschichte der Nheinprouinz in hohem Maße in Anspruch
genommen sind, so würde es uns unmöglich sein, den Atlas in derselbengediegenen und vornehmen
Ausstattung wie bisher weiterzuführen,wenn nicht der Provinzialuerband, auf dessen Veranlassung
dieses vorbildliche,ihm — wie das allseitig in wissenschaftlichen Kreisen anerkannt worden ist -^
zum Ruhme gereichende Werk unternommen worden ist, gewillt ist, uns den besonderen finanziellen
Beistand weiter zu gewähren, dessen wir uns von jeher erfreuen durften. Der Vorstand nnferer
Gesellschaft hofft daher, daß Ew. Hochwohlgeboren in wohlwollenderErwägung der vorgetragenen
Gründe geneigt sein werden, beim nächstenLandtage die Weitergewährungder Sonder-Subventiou
von jährlich 3000 Mark für den „Geschichtlichen Atlas" in Vorschlagzu bringen.

In ausgezeichneterHochachtung
An den Landeshauptmann der Rhcinvrovinz, m..^ i). <x f n

Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. Klein Vorsitzender
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

40
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Zu ^ Nr. 2 der Zusammenstellung.
Die kunsthistorische Ausstellung des Sommers 1902 hat eine solche Fülle von zum

größeren Teil noch sehr wenig bekannten und entlegenenoder zerstreuten Werken der Groß-
und Kleiliplastit, von Goldschmiedearlieiten, keramischen Erzeugnissen, Stoffen und allen
Gattungen der Kleinkunst in Düsseldorf zusammengeführt, daß schon während der Ausstellung
bei dem Ausschuß und Vorstand wie bei den zahlreichen Gelehrten, die hier ihre Studien
machten, der Wunsch rege wurde, dieses einzigartige Material, das in dieser Fülle und
Reichhaltigkeitwohl nie wieder an einem Platze vereint werden dürfte, wenigstens im Bilde
festzuhalten und tunlichst umfänglich photographisch aufnehmen zu lassen. Wertvolle
rheinische Kunstwerke, die sich jetzt in Süddeutschland,in Münchenund in Sigmaringen, befinden, sind
wohl nie wieder so bequem aufzunehmen; die Kirchenschätze aus den kleineren und entlegeneren
Kirchen tonnten nur hier eingehend studiert und aufgenommen werden. Dazu ergab sich
die Gelegenheit, auch eine der berühmtesten Miniaturenhandschriften, den um 980 auf Befehl
Otto III. und der Theophano für das Kloster Gchternach bei Trier geschriebenenEchternacher
Codex, der herzoglichen Bibliothekzu Gotha vollständig aufnehmen zu lassen. Die meisten dieser
Rufnahmen sind schon während der Ausstellung selbst erfolgt; weitere follen jetzt nachgeholt
werden. Die Platten gehen sämtlich in das Eigentum des Denkmälerarchivs der Nhein-
provinz über; Abzüge sind allen Interessenten, den Museumsvorständen,,Gelehrten und Künstlern
bereitwillig zur Verfügung gestellt worden. Die durch die Aufnahmen selbst erwachsenen Kosten
betragen 1500 Mark. Mit Rücksicht auf die hohe wisfenfchaftlicheBedeutung dieser Photographien,
die überhaupt erst die volle Ausnutzung der kunsthistorischenAusstellung für die Forschung
ermöglichen, möchte ich die Übernahme dieses Betrages auf den Ständefonds dringendst
befürworten. Elemen.

Zu ^ Nr. 3 der Zusammenstellung.
Der Bestand der alten malerischen Fachwerkhäuser des Rhein» und Moseltales

ist in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten erschreckend schnell reduziert worden. Man
zählt heute von wirklich künstlerisch hervorragenden Bauwerken dieser Gattung kaum mehr als
ein halbes Hundert. Die Bildwerke und Publikationen aus der Mitte des Jahrhunderts und
noch die Skizzenbücher der 60er und ?0er Jahre weisen ganze Straßenbilder mit reichen Fach¬
werkhäusernauf, die heute fast ganz verschwundensind. Der Grund dieser raschen Abnahme
liegt wohl zum kleinerenTeil in den Feuersbrünsten und in der unsoliden Bauart der Häuser
selbst, mindestens ebensosehrin den Schwierigkeiten, die unsere Feueruersicherungsgesellschaften
diefen Holzhäufern gegenüber machen; dazu kommen die Erschwerungendurch unsere Baupolizei
und das häufig übertriebene Bestreben nach Straßenregulierung, Höherlegen des Straßenniveaus
in den tief gelegenenOrtschaftenu. a. m.

Nachdemder Bestand einmal so gering gewordenist, muß die Denkmalpflegedas aller¬
größte Interesse daran haben, den noch auf uns gekommenen Bestand dieser Gruppe dauernd
festzulegenund wenigstens in mustergültigen Aufnahmen zn erhalten. Die Holzhäuser vom
Rhein und von der Mosel, die eine geschlosseneOKuppe für sich bilden und nur mit denen an
der Lahn und im Rheingau Verwandtschaft ausweisen, haben fchon frühzeitig in der kunsthisto¬
rischen und architektonischenLitteratur Beachtung gefunden. In den großen Publikationen
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von Ortwein, Schäfer sind verschiedene von ihnen aufgenommen, Nafchdorf hat ihnen eine eigene
Sammlung gewidmet. Diese Aufnahmen geben aber zumeist nur skizzenhafte, landschaftliche
Bildchen, die die malerifcheWirkung der Objekte wiederzugebensich bestreben, aber auf sorg¬
fältige Aufnahme der Details, der Profile, des Verbandes und zumal der farbigen Wirkung
Verzicht leisten. Es würde dringend erwünscht sein, diese Gruppe, ehe sie immer mehr verschwindet,
in möglichst gleichmäßigen, großen Aufnahmen festzuhalten, die zugleich für die spätere Konser¬
vierung und Wiederherstellungeine genügende Grundlage bieten würden.

Mit Rücksicht auf die hohe kunstgcfchichtlicheBedeutung dieser Holzhäuser und auf die
ihnen drohende Gefahr des raschen Verschwindensbeehre ich mich, die Bewilligung eines Kredits
von 3000 M. für diese Aufnahmen angelegentlichzu empfehlen.

Clemen.

Zu ^ Nr. 5 der Zusammenstellung.

Die romanische St. Peterstirche mit dem fcingegliedertenChor und dem mächtigen
Westturm ergab für Bachlll'llch in der engen Verbindung mit der unmittelbar dahinter auf dem
felsigen Absturz des Stahleckcr Berges errichtete» frühgotischcnWerncrskirche das klassischeBild,
in dem sich das denkmälerreiche Rhcinstädtchendem Besucher einprägte. Unvergeßlich blieb jedem
Wanderer dieses unvergleichlich malerische Architekturschaustück,das hier durch die Iusammenwirkung
der in der farbigen AußenbehandlungwiederhergestelltenPfarrkirche und der dnchlosen Ruine des
in dem köstlichsten purpurrotcn Sandstein ausgeführtengotischen Chörchensgeschaffenwar. Diefem
Hauptinventarstückin allen rheinischen Skizzenbücherndrohte eine schwere Schädigung, seitdemin
Bacharach der Plan ausgereift war, auf dem der evcmgelifchenGemeinde gehörigen, westlich von
dem Turm der Peterskirche an der Straße nach Steeg gelegenenGrundstück ein kompliziertes
massives Gebäude aufzuführen, das außer einem geräumigeu Gemeindefaal und den nötigen
Wirtschaftsgelaffcn auch eine Wohnung für zwei Gemcindefchwestern,eine Wohnung für den
Küster und endlich noch eine Mietswohnung umfassen sollte. Der Baukomplcxwürde dem Turm
bis auf 7 m nahegekommenfein, selbst bei künstlerischer Durchbildung der Außenarchitekturund
rücksichtsvoller Verkleinerung der Dachmasse würde doch hier ein Koloß geschaffen worden sein,
der die Pfarrkirche gedrückt und der vor allem in jedem Falle den Blick auf die Wernerskapellc
von der Straße aus gänzlichverhindert hätte — nur von dem gegenüberliegenden Bürgersteig aus
wäre noch eine Ecke der Kapelle über dem Dachfirst sichtbar geblieben.

Das Grundstückstellte einen kostbaren Besitz der evangelischen Gemeinde dar, da der
ganze Ort aui den schmalen Streifen zwischen dem Strom und dem Bergrückenzusammengedrängt
ist, ist es schwer, in Bacharach selbst einen Ersatz hierfür zu finden. Der Gemeinde selbst stehen
keine andern Grundstücke zur Verfügung; es würde also nur der Erwerb eiues geeignetenanderen
Geländes übrig bleiben.

Die Denkmalpflegemuß an der Freihaltung der Umgebung der Kirche und an der Er¬
haltung dieses Architektnrbildcsden größten Anteil nehmen. Nur nach langen Verhandlungen
und Dank der persönlichen Vermittelungdes Herrn Ober-Präsidentender Rheinprouinzwar es möglich,
die Gemeinde zu bestimmen, von diesem Projekt abzusehenund nach einem anderen Platze sich
umzusehen. Die Gemeinde erklärt zunächst, daß ihr mit dieser Verlegung in Nichts gedient sei,
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sie verzichte nur höchst ungern auf die centrale Lage, auf die günstige Nachbarschaftder Kirche,
ist aber sogar bereit, für den Erwerb des nenen Grundstückes— der eben überhaupt erst durch
die Verlegung nötig wird — erhebliche Kosten zn übernehmen. Angesichts dieses Entgegenkommens
gegenüberden dringlichenWünschender Denkmalpflege dürfte auch eine weitgehendeUnterstützung
dieses neuen Projektes aus öffentlichen Funds am Platze sein. Die Bewilligung der Summe von
7500 Mark für die Frcihaltung der Peterskirchcund der Wernerskapelle— in der Form eines
Zuschusses zu deu Grunderwerbskosten— würde daher dringend zu befürworten fein.

Clemen.

Zu II Nr. 1 der Zusammenstellung.

Für die Wiederherstellungder StMtirche zu Sobernheim hatte bereits der 41. Rheinische
Provinziallandtag die Summe von 10 000 Mark bewilligt. Es lag damals ein von dein Architekten
Ludwig Hofmann ausgearbeitetes Projekt vor, der Kostenanschlagschloß mit einer Summe von
41 500 Mark ab. Die zur eigentlichenRestauration der Kirche mit Einschluß des Nordturmes
— für dessen Wiederaufführung die Provinzialkommifsionsich aussprach — erforderlicheSumme
betrug 17 225 Mark.

Nach der Inangriffnahme der Arbeiten stellte es sich heraus, daß der Zustand des
Mauerwerks weit schlechter war, als dies vor Abschlagen des Putzes konstatiert werden konnte,
und dah vor allen: auch in den Hauvtsteingesimseneine größere Zahl von Stücken, die durchaus
bröckelig waren, erneuert werden mußten. Vor allein bedürfte auch ein großer Teil der steinernen
Gallerie am Turm der vollständigen Erneuerung. Ein ganz neues Moment kam aber in das
Projekt hinein dadurch, daß auf Gruud der alten Abbildungen seit Merian der Nachweisgeführt
werden konnte, daß bis zu dem großen Sladtbrande des Jahres 1689 über den Seitenschiffen
nicht Zeltdächer, sondern steinerne Giebel bestanden haben. Diese steinernenGiebel sind dann auch
nach Analogie der verschiedenenin der Rheinprovinz sonst erhaltenen Vorbilder mit erheblichein
Kostenaufwand wieder aufgeführt worden. Das äußere Bild des ganzen Bauwerkes hat hierdurch
außerordentlichgewonnen.

Der gesamte Aufwand beträgt jetzt 63 000 Mark gegenüber 41 500 Mark im Voranschlag,
die Ausgaben im Interesse der Denkmalpflegebetragen rund 25 000 Mark gegenüber 1? 225 Mark
im Voranschlag.

Unter diesen Uniständen dürste in Anbetracht der hervorragendenStellung, die die Kirche
von Sobernheim unter den Baudenkmälern des Nahetales einnimmt, und mit Rücksicht auf die
Durchführung der Wiederherstellungsarbeiteneine Erhöhung der Beihülfe zu empfehlen sein, und
zwar in dem schon von dein letzten Provinziallandtage in diesem Einzelfalleals Norm angesehenen
Prozentsatz von rund einem Viertel der entstandenen Gesnmtkostcn. Eine weitere Beihülfe von
5000 Mark würde unter diesen Umständen wohl gerechtfertigtsein.

Clemen.
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Zn ll Nr. 2 der Zusammenstellung.
Die Nicolai'Pfallkichc zu Calcar ist die ausgedehnteste aller niederrheinischenHallen¬

kirchen und eine der bedeutendstenSchöpfungen des Cleve'schen Backsteinbaues,an Größe noch der
Stiftskirche zu Eleve und der katholischen Pfarrkirche zu Goch überlegen. Gegenüber der in der
Außenarchitekturreicheren Kirche zu Kmnenburg fällt sie auf durch die überwiegend vertikale
Gliederung, die im Äußeren ganz konscqueut durchgeführtist, übertrifft jene aber noch durch die
klaren und großartigen Verhältnisse des Iuneuraumes.

Der Bau ist nach dem Brande uon 1409 begonnen und 1450 von dem Kölner Weih¬
bischof Johannes eingeweihtworden. Am Ende des Jahrhunderts wurdeu dann au den Hauptbau
uach Westen hiu die beiden an den ursprünglich freistehendenWesttnrm angelehnten Joche an¬
gefügt, beide vom Meister Johann uon Huertcu errichtet. Wenige Jahre später wurde durch
Meister Iohauu vau Münster das südliche Liebfrauenchörleinangefügt und endlich wurde um 1500
der Turm um ein Drittel erhöht. Erst 1501 schloß mit der Aussetzungdes Turmhelmcs diese
Bauperiode ab.

Der mächtige Bau wirkt iu der Außenarchitekturzunächst kolossal und massig und wie eine
Vergrößerungdes üblichen niederrheinischen Schemas. Erst im Innern entfaltet er seine volle Wirkung.

Die große kunstgcschichtlichcNedeutrmg liegt aber weit mehr als in der Ausbildung des
Bauwerks selbst iu dcu reichen Schätzen, denen es als Schale uud Aufbewahnmgsort dieut. Die
Calcarer Bildschuitzschulc steht jetzt in der ersten Linie der großen Hulzbildhaucrschulenvom Ende
des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts Zumal am Rhciu überwiegt in dieser Periode ihre
Fruchtbarkeit selbst die der altbcrühmteu Cöluer Bildschuitzschulc. Die Gruppe der Meister, die uus
durch Wolfs Forschuugcu dem Nmneu uach fast sämtlich bekannt sind, stellt in dieser Zeit die
Vermittelung zwischcuniederländischeruud eölnischcr Kunst dar. Die ältesten Meister, die den
Georgsaltar, den Marienaltar geschaffen haben, und vor allem der Meister Ludwig oder Loedewig,
der Schöpfer des riesigeu Hochaltars, zeigeu uoch ganz den niederrheinischenTypus; Heiurich
Douvcrmcmu,die letzte Künstlerpersöulichkcit, die nicht nur hier in Ealcar, sondern auch in Xanten
und Eleve gearbeitet hat, ist schon ein ganzer Niederländer!

Neben der Fülle der geschnitzten Altäre, die an Zahl uud kunstgeschichtlichemWert
die Xantener noch übertreffen, birgt die Kirche auch uoch eine ganze Reihe von Einzelfigurenund
weiter vou hochintcressauteu Werkeu der uicderrheiuischeu, westfälische» und niederländischen Malerei.

Das Bauwerk befindet sich seit Jahrzehnten schon in einem traurigen Zustande. Die
Kirche hat im Äußern in diesem Jahrhundert keine durchgreifendeWiederherstellung erfahren.
Das Backstein-Mauerwerkist iufolgedessen,zumal au der Wetterseite, vollständig ausgewaschen
und eine ganze Neihe der kleinen roten Feldbrcmdzicgclsind hier mürbe und verfcmlt. An den
beiden interessanten Vorhallen, zumal an der südlichen, sind die Hausteiugliederder übereck gestellten
Strebepfeiler vollkommen verwittert, sodaß sie durchweg ersetzt werden müssen, und ebenso ist das
Dachgesimsc gäuzlichzerstört. Es wird hier wohl eine sehr weitgehendeErgänzung notwendig sein.

Das große Westportal mit dem darüber gelegenen Westfenster hat schon sehr durch Setzuug
des Mauerwerkes selbst gelitten, die wahrscheinlichbei Erhöhung des Turmes eingetreten ist,
während der steinerne Mittelpfosten, der nicht so stark belastet war, sich nicht mitgesenkthat.
Dadurch ist der horizontale Sturz geborsteu uud verdrückt uud das ganze Maßwerk verschoben
uud zerplittert. Diese Zcrsplitterungs-Erscheinuugeuhaben jetzt einen Grad angenommen, daß
von dem Trachyt große lange Stücke abgesprungen sind oder uoch hcruuter zu stürzen drohen.
Hier wird eine gründlicheWiederherstellungnotwendig sein.
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Die nördliche Vorhalle zeigt an der einen Ecke noch die Ruine eines Treppentürmchens,
das ursprünglich den Zugang zu dein Obergeschoß der Vorhalle bildete. Man wird hier auf die
Wiederaufführung des Treppentürmchens verzichten müssen, dafür aber die große Öffnung des
Obergeschosses schließen und letzteres nur mit einem einfachenEinsteiglochversehen.

Die Gemeinde hat in den letzten fünf Jahren 14 000 Mark für die Instandsetzung der
Innenausstattung aufgewendet,wobei eine Summe von 3000 Mark durch die Provinzialvcrwallung
übernommen worden war.

Für die Auhenrestauration liegen erhebliche Mittel zur Zeit noch nicht vor. Es ist erst
in diesem Jahre begonnen worden, einen Baufonds zu bilden, der aber erst 7500 Mark ergeben
hat. ErheblicheZuschüsse einzelner Stiftungen u. s. w. sind von keiner Seite zu erwarten.

Es würde dringlich wünschenswerthsein, daß die Provinzialverwaltung sich auch dieses
Denkmals, das einen der kunstgeschichtlichenRuhmestitel der Nheinprovinz darstellt, annähme und
die Restanrationsarbciten der nächsten Jahre subventionierte.

Der generelle Gesamtkostenanschlagsieht eine Summe von 100 000 Mark im ganzen
vor. Von diesem Betrage würden etwa 50 000 Mark als Ausgabe für die eigentlichebauliche
Instandsetzung angesehenwerden können.

Ohne eine wesentliche Beihülfe der Provinzialverwaltung würde die Inangriffnahme der
Auhenrestauration zur Zeit überhaupt ausgeschlossen sein. Die Arbeiten selbst würden ganz successive
erfolgen können; es würde vor allem Wert auf eine genaue und furgfameBauaufsichtzu legen sein.

Die Gewährung einer Beihülfe von 15 000 Mark wird auf das Dringlichstebefürwortet.
Clemen.

Zn « Nr. 3 der Zusammenstellung.
Die Ludwigstirche zu Saarbrücken ist der größte und künstlerisch bedeutendste Kirchenbau

des Rokoko in der ganzen Rheinprouinz. Der Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken
legte am 4. Juni 1762 den Grundstein, die Einweihung fand aber erst unter seinem Nachfolger
und Sohn, dem Fürsten Ludwig, am 25. August 1775 statt. Die Kirche spielt vor allem auch
iu der Geschichte des eucmgelischenKirchenbaues eine wichtige Rolle — sie stellt einen der inte¬
ressantestenVersuchedar, den besonderen Kultusbedürfnissendes Protestautismus durch die Anlage
eines ceutralen Predigtraumes mit rund herumgeführten Emporen zu entsprechen. Die ganze
Außenarchitektur ist sorgfältig iu Haustciiwcrblendung durchgefühlt. Das beste Material der
Gegend ist hier zur Verwendung gekommen, am Sockel Schwarzcnbergerund SchafbrückerStein,
sonst Material aus den Brüchen vom Iuugeuwald, von Weißenfels und von Güdingen, Die
Außeumauern sind durch Pilasterstelluugen auf hohen Sockeln gegliedert,über den im gebrochenen
FIllchbogeugeschlossenen Fenstern sind noch ovale uud Ruudfeuster mit geschweiftenGewänden und
mit Kartouchenund Rahmen im Rocaillestil, aufs Reichste verziert, angeordnet.

Der ganze Aufbau und die Zeichnung der Fasfaden find spezifischfrcmzösifch.
An den abgeschrägten Ecken der Kreuzflügel sind in Nischen steinerne Apostelfigurcnin

fast doppelter Lebeusgröße aufgestellt. Ein weiterer Kranz von Figuren steht dauu auf den
Pfeilern der den ganzen Bau abschließendensteinernen Balustrade. Hier wechselnmit großen
Vasen uud Trophäen mächtige, starkbewegte Gestalten des alten und neuen Testaments ab, die
einen vollständigenKranz um die ganze Kirche bilden, ihre Silhouette bestimmen und eigentlich
ihren wesentlichsten Schmuck darstellen. In den Rechnungen, die heute noch im Stiftsarchiv zu
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St. Arnual vorhanden sind, werden als die Künstler genannt die Bildhauer Adam, Ungcr, Franz
Ving und Gonniu.

Die Figuren weisen heute einen sehr verschiedenen Grad der Erhaltung auf. Die meisten
Skulptureu sind schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit großen Eisenstäben rückwärts
befestigt uud verankert worden. Durch den Einfluß der Witterang ist aber der Steiu mehr oder
weniger angegriffen, verschiedene der Figuren sind ganz geborsten und werden nur durch starke
später um sie herumgclegte eiserne Bänder zusammengehalten. Weiter sind verschiedene Arme
Attribute, Gewaudzipfel abgebröckelt und abgestürzt, die zum Teil noch hinter der Ballustradc
liegen, oder drohen herabzustürzen. Der Zustaud muß im allgemeinenals ein so gefahrdrohender
auch im Interesse der öffentlichen Sicherheit bezeichnet werden, daß hier dringlich Abhülfe nötig ist.
Ich habe schon im Jahre 1898 das Presbytcrium auf den bedenklichen Zustaud des ganzen
plastischen Schmuckes aufmerksamgemacht. Der Bildhauer Karl Wüst aus Stuttgart, der mit
dem besteu Erfolg schou die Grabdenkmäler in Mcisenheim, Simmcrn, St. Gocir, Saarbrücken
wiederhergestellt hat, hat auf meine Veranlassung eine technische Untersuchung der Figuren
vorgenommenund die nötigen Reparaturen auf 7000 Mark berechnet.

Die evangelische Gemeinde gehört zwar nicht zu deu direkt Bedürftigen,- es dürfte aber
zu erwägen sein, daß die Figureu doch nicht als ein integrierenderBestandteil des eigentlichen
Kirchengebäudesangesehen werden können nud daß au der Erhaltung dieses öffentlichen Schmuckes
gerade auch die Öffentlichkeitein wesentliches Interesse haben dürfte. Mit Rücksicht hierauf und
in Anbetracht des kunstgcschichtlichen Wertes des plastischenSchmuckes der Ludwigskirche würde
eine Subvention in der Höhe von 3000 Mark warm zu empfehlensein.

C l e m e n.

Zu lt Nr. 4 der Zusammenstellung.
Die St. Lorenz-Pfarrkirche zu Ahrweiler ist eines der ersten frühgotischen Bau¬

denkmäler in der Nheinprovinz, für die Entwickelungsgeschichte der rheinischen Architektur im
13. Jahrhundert in vielfacher Hinsicht merkwürdig und wertvoll. Der Bau ist die früheste
Hallenkirche,die die Rheinlande in gotischer Zeit kennen, für lange Zeit die einzige — zum
ersten Male kommt hier innerhalb der Gotik die seltene Form des geschlossenenziemlich schmuck¬
losen Westbaues mit dem einzigen eingebauten Mittelturm vor. Die Ostgruppe endlich zeigt in
der polygonalen Ausgestaltung der Nebenchörchen jene Grundrißbildung, wie sie in St, Ived de
Nraisne bei Soissons vorbildlich entwickelt war und wie sie sich gleichzeitigan der Liebfrauen¬
kirche zu Trier, wie am Dom zu Xanten zeigt. — Mit dem letzteren weist die Ahrweiler
Kirche auch in der Detaillierung viele Ähnlichkeitenauf. Der Bau ist 1267 durch die Abtei
Prüm begonnen und in einzelnenAbschnitten zu Ende geführt; der Chor war sicher noch vor
1300 vollendet, Westbau und Turm erst im Anfang des 14. Jahrhunderts. Nach dem großen
Brande von 1695 ward der Turmhelm erneuert, das Kirchendach erst 1731.

Eine durchgreifendeWiederherstellung des Baues war schon seit Jahrzehnten geplant,
aber erst nach langen Vorbereitung«» war die Durchführung möglich. Sie ward zum Teil
unauffchiebbar durch den schadhaftenZustand des großen Daches, das nach dem verheerenden
Brand von 1695 als ein Schleppdachentgegen der ursprünglichen Anlage über dem ganzen Lang¬
hause einheitlich angeordnet worden war. Seine Konstruktionwar eine durchaus mangelhafte;
anstatt die Belastung auf die Pfeiler und die Umfassungsmauerngleichmäßigzu verteilen, hatte
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es die enorme Last des Dachgcbälks allein auf die nördliche und die südliche Außenmauer über¬
tragen, wodurch an der Nordseite eine Ausweichung nach außen von über 30 «m erfolgte, an
der Südseite über dem Schildbogm ein durchlaufenderRiß entstanden war. Gin Restaurations¬
projekt ward im Jahre 1899 durch den Trierer DombaumcisterWilhelm Schmitz ausgearbeitet
— im Jahre 1900 begannen die Wiederherstellnngsarbeiten.

Das sorgfältig durchgearbeitete,auf eingehendenStudien des Denkmals beruhende Projekt
ist doch nicht in allen Punkten einwandfrei — es ist zu beklagen, daß die Bedenkender Denk¬
malpflege nicht von Anfang an volle Beachtung gefundenhaben.

Vom Standpunkte der Denkmalpflegewar durchaus zu empfehlen,daß die charakteristische,
leicht geschweifte Turmhaube mit ihren feinen Umrißlinien, die nach dem großen Brande des
Jahres 1695 aufgesetztworden war, beibehalten bliebe. Der Turm war in dieser Form ins
Stadtbild übergegangen,die originelle Turmspitze beherrschtedas ganze Tal und es ist in jedem
Falle bedenklich, ohne rechten Grund und ohne die Bürgschaft,etwas Besseresoder durchaus Ein¬
wandfreies zu erhalte», in ein solches überliefertes Stadtbild cinznschneiden. Das ist leider doch
geschehen. Nachdem der Königliche Konservator der Kunstdcnkmälcr nach langem Zögern ein
tolßiÄi-i pntsst ausgesprochenhatte, ist die alte Turmhaube entfernt und durch eiue achtseitige
Pyramide von normaler Konstitution ersetzt worden — eine Spitze, der alles Charakteristische
fehlt, eine Haube, wie sie im Ahrtal selbst in einem Dutzend Exemplaren und im Rheintal zu
Hunderten vorkommt. Diese Spitze will und soll zudem durchaus nicht etwa die ursprünglich
älteste Turmform darstellen — die ganz ohne Zweifel eine achtseitig gefaltete, viel niedrigere
Spitze war — sondern nur die etwa seit dem Ende des 15. Jahrhunderts hier vorhandene spät-
gutische und es ist nicht einzusehen, weshalb diese uom 15. bis zum 17. Jahrhundert bestehende
Turmhaube größere historische Berechtigunghätte als die vom 17. bis zum 20. erhaltene.

Bei den Wicderherstelluugsarbeitenam Äußeren des Turmes wurdeu Spuren einer
alten Vcmalung gefunden, die dann auch an dem ganzen Westbau und am Langhaus zu Tage
traten. Nachzuweisenwar eiu gelblicherAnstrich mit gleichmäßigen weißen Fugen, dazu in den
Kehlen der Gesimse und an den Architekturgliedernziemlich starkfarbige blaue uud rote Töne.
Man hat versucht, diese alte Bemalnng ohne weiteres und zwar ganz radikal, nicht im Sinne
eines vorsichtigen Ausfüllens, sondern in einer durchgängigenErnenerung wiederherzustellen. Der
Erfolg ist ein sehr wenig befriedigender,der erste Eindruckzunächst ein störender, fast verletzender.
Es ist zunächst doch festzustellen,ob dieser Anstrichnun wirklich etwas Ursprünglicheswar und
ob er wirklich einen integrierendenBestandteil des ehemaligen Gesamtbildes darstellt, ob er nicht
erst später im 14. oder 15. Jahrhundert aufgebracht worden ist. Für den Turmaufscitz möchte
man das entschieden annehmen. Es läßt sich nicht einsehen, weshalb hier und hier allein im
Gegensatz zu dem sonst verwandten verputztenBiuchstcinbau eine sorgfältige Werkstcinarchitektur
gewählt worden ist, wenn man diese Architektur von Anfang an zu überstreichenbeabsichtigte.
Dann aber wäre, selbst wenn sich diese Bemalnng als eine zweifellos ursprünglicheherausgestellt
hätte, uom Standpunkt der Denkmalpflege doch nicht sofort für die Erneuerung zu plaidieren.
Diele alte farbige Außenseite entsprach ursprünglich dem farbigen Gesamtbild des Kirchplatzes.
Die Häuser hatten farbiges Fachwelt und lebhaft bunte Burdbrettcr, die ganze Umgebung war
eine farbenfreudigere. Heute würde der Kirchcnbau ganz allein farbig auf dem sonst auf viel
reichere uud mattere Töne gestimmtenPlatze stehen uud gerade dadurch hart uud unvermittelt
wirken. Die Versuche, die zumal in Süddeutschland mit der Erneuerung der alten Außenbemalung
gemacht sind, sind durchaus nicht einwandfrei und haben zu heftigen Debatten Anlaß gegeben,
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am meisten wohl Carl Schäfers Wiederherstellungder Kirche Jung St. Peter in Straßburg.
Wo in der Rheinprovinz eine solche Außenbemalung im letzten Jahrzehnt erneut worden ist, so
vor allem an der St. Peterskirche zu Bacharach, ist die Ausführung wenig geglückt. Nur so
umfangreiche und künstlerisch durchgebildeteAußenbemalungenwie sie sich vor allem an den Kloster¬
kirchen zu Carden und Sayn erhalten haben, würden in jedem Falle Erhaltung und Wieder«
Herstellung verdienen — bei den übrigen dürfte, wenn überhaupt diese Außenbemaluugbeibehalten
werden soll, eine rein lasierende Behandlung genügen an den Stellen, wo sie mehr oder wenigerver¬
schwunden ist oder wo neuer Putz aufgetragenist, nicht aber eine so brutale durchgängige Erneuerung.

Die Emporen, die den Innenraum so merkwürdig gliedern, scheinen schon ursprünglich
geplant zu sein, worauf vor allem die Anordnung der Fenster deutet, sind aber wohl erst später
eingefügt. In keinem Falle dürfen sie ausgesprochenfrühgotische, dem 13. Jahrhundert ungehörige
Maßwerkbrüstungenerhalten. Nun aber sind bei den Untersuchungen des Inneren sehr merkwürdige
Wandmalereien zum Vorschein gekommen,aus drei verschiedenenEpochen des 14.—15. Jahr¬
hunderts stammend, darunter anch auf Arkaden der Emporen die unteren Hälften von Figuren;
es waren daher an dieser Stelle wenigstens die Emporenbrüstnngen (die z. Zt. ganz fehlen und
durch eine hölzerne Balustrade ersetzt sind) völlig massiv und sind natürlich auch in dieser Gestalt
wiederherzustellen.

Bedenkenliegen endlich auch gegen das zuletzt noch aufgenommeneProjekt einer Vorhalle
vor dem Westbau vor. Die kleine unscheinbare,vom Jahre 1731 stammendeVorhalle, die aber
doch eine ganz artige Dachlinie aufwies, erfüllte ihren Zweck, als Windfcmgzu dienen, ganz gut.
Eine reichgcgliederte gotische Vorhalle mit zwei Treppentürmchen,die den Zugang zu den Emporen
vermitteln würde, würde aber den Charakter der Westfassade wesentlich verändern. Die doppelten
Durchbrüche,die für die Mündung der Treppcnläufc notwendig sein würden, wären außerdem
konstruktiv nicht unbedenklich, da sie die Standfestigkeitder Mauer doch erheblich schwachenwürden.
Die ruhige und kahle Fassade ist für die Gruppe der rheinischenund hessischen Bauten, zu der
Ahrweiler gehört, gerade charakteristisch — und sie entbehrt dabei zugleichnicht eine schlichte und
vornehme Wirkung: sie würde also beizubehalten und der Zugang zu den Emporen wie bisher
im Innern zu belassensein.

Bei einem so kompliziertenBau und bei einer so weitgehendenWiederherstellungsind
selbstverständlich Auseinandersetzungen über die Grundfragen der Restauration und auch Änderungen
des Projektes nicht ganz zu vermeiden. Trotzdem würde bei dem ganz außerordentlichenkunst¬
geschichtlichen und künstlerischenWerte des Denkmals eine Unterstützungder schon im Gange
befindlichen Wiederhcrstellungsarbcitdringend zn empfehlensein; bei den weiteren Arbeiten würde
natürlich den obigen BedenkenRechnung zu tragen sein. Die Gemeinde selbst hat zu den Kosten
der auf rund 200 000 Mark berechnete»Wiederherstellungden Betrag von 150 000 Mark auf¬
gebrachtund damit ihr hohes Interesse an der Restauration hinreichend bekundet. Mit Rücksicht
auf die hohe Bedeutung des Bauwerkes würde eine Beihülfe in der Höhe von 25 000 Mark in
zwei Raten und zwar für die laufende Etatsperiode zunächst die Summe von 12 500 Mark
warm zu empfehlensein. Clemen.

Zu « Nr. 5 der Zusammenstellung.
Für die Wiederherstellung der alten katholischenPfarrkirche zu Remagen hatte

schon der 42. Provinziallandtag einen Zuschuß in der Höhe von 10 000 Mark bewilligt. Die
41
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Arbeiten sind sofort im Jahre 1901 unter der Leitung des Architekten Caspar Pickel in Angriff
genommen worden. Der durch die Vergrößerung der Gemeinde längst notwendig gewordene
Erweiterungsbau wurde im rechten Winkel zu der alten Anlage nach Norden errichtet — ein statt¬
licher reichgegliederter,mit Vierungsturm und zwei ChorflankierungstürmchengeschmückterNeubau.
Von dem alten Bauwerk konnte so nicht nur der hochinteressante,an der Grenze zwischen Uber-
gangsstil und Frühgotik stehende Chor und der Turm, sondern auch das frührumanische
Mittelschifferhalten bleiben, das zu einer Art Vorhalle für den Neubau eingerichtet wird. Der
Provinziallandtag hatte seine Bewilligung noch an zwei besondere Bedingungen geknüpft: daß die
mittelalterliche Umfassungsmauer des Kirchplatzes bis zum Anschluß an den Neubau erhalten
bleiben solle — und daß das alte berühmte romanische Kirchhofsportal in der ursprünglichen
Form wieder hergestelltund mit einem Schutzdach überbaut werden sollte.

Die Erhaltung so wesentlicher Teile der alten Kirche wie die Konseruienmg und
Wiederherstellungdieser, nicht unmittelbar mit der Kirche in Verbindung stehenden Mauer hat
wesentliche Kosten mit sich gebrachtund die Gemeinde sehr stark belastet. Der Turm, der nach
dem Brande von 1632 im Jahre 1674 neu aufgebaut worden war, erwies sich als so schadhaft
und zerklüftet, daß er dem Einsturz drohte und schleunigstmit einer vollkommenenhölzernen
Rüstung versehenwerden mußte. Sein Fundament ist daraufhin völlig neu unterfangen worden.
Die alte Kirchhofsmauer des 13. Jahrhunderts ließ sich nicht durchweghalten. Nachdem der
Anschlußan der Nordseite — wegen des hier zu errichtendenErweiterungsbaues — gefallen war,
zeigte sie sich im ganzen Innern gerissen. Da nur der innere Teil auf solidem Fundament
stand, der äußere ganz überhing, muhte dieser Teil niedergelegtwerden, auch das morsche Tor
des 13. Jahrhunderts mußte abgebrochen werden, um in den gleichen Formen unter tunlichster
Verwendung des alten Materials, aber mit Verbesserungder Konstruktionwieder neu aufgeführt
zu werden. Das alte romanischeKirchhofstor konnte an seinem bisherigen Platze nicht bleiben;
es wurde an die Nordostseite der alten Umfassungsmauerversetzt, um dort in seiner ursprünglichen
Gestalt — als rundbogige Einfahrt mit rechtwinkeligerPforte daneben — wieder aufgeführt zu
werden. Zur Seite sind die merkwürdigenarchitektonischen Reste eingemauert, die wohl von einer
Chorschiankenanlagedes 13. Jahrhunderts herrühren. Der ehemalige Kostenanschlag für die
Erhaltung der alten Teile ist durch diese unvorhergesehenenArbeiten bedeutend überschritten
worden. Da es sich hier um die Konservierung einer in dieser Forin fast ohne Beispiel
dastehendenAnlage einer Kirche mit der alten Ummauerung handelt, mit Rücksicht auf den hohen
kunstgeschichtlichenWert der hier in Frage stehendenTeile und in Anbetracht des weitgehenden
Entgegenkommensder Gemeinde möchte ich die Bewilligung einer weiteren Beihülfe in der Höhe
von 5000 Mark warm befürworten. Clemen.

Zu L Nr. 6 der Zusammenstellung.
Die katholische Pfarrkirche in Zülpich hat bereits den 41. Provinziallandtag beschäftigt.

Die interessanteKrypta und der Chor aus der Zeit des hl. Anno, der die Kirche der von ihm
gegründetenAbtei Siegburg übertrug — die ein Jahrhundert spater errichtetesogenannte Anno¬
kapelle — der mächtigeGewölbebau des Langhauses, eine der bedeutendsten Schöpfungen des
rheinischen Übergangsftiles in der Kölner Erzdiözese,mit den frühestenaus Frankreich herüber-
gekommenen Strebebogen schließen sich zu einem reichen malerischenArchitektuibildzusammen, das
durch die der Kirche gegenüberliegende kurfürstliche Burg des 14. Jahrhunderts noch an Reiz gewinnt.
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Die sehr schwierigen und umfangreichen Instcmdsetzungsarbeitenam Chor sind im ver¬
gangenen Jahr ausgeführt worden. Bei der Inangriffnahme der Arbeiten am Langhaus in
diesem Sommer zeigten sich von Anfang an viel größere Schäden, als vorauszusehenwar. Als
einer der ältesten im Spitzbogen gewölbtenBauten des Rheinlandes weist — wie viele andere
Bauten dieser Art — auch Zülpich eine Menge von konstruktiven Fehlern auf, die schon frühzeitig
Verdrückungenim Mauerwerk herbeiführten; weitere Schäden entstanden durch den Ginsturz oder
Abbruch des alten Westturmes um 1750. Alle diese Risse, Ausweichungenund Verdrückungs-
erscheinungensind dann durch eine unverständigeRestauration um 1840 überputzt und verdeckt
worden. Als bei den Arbeiten dieses Sommers sich die Notwendigkeitergab, die Außenmauer
des nördlichenSeitenschiffesvon Grund auf neu aufzuführen, lösten sich trotz der Nbstützung die
unverhältnismäßig schwerenGewölbe von der Hochschiffmauer; dadurch wurde das ganze Seitenschiff
uuhaltbar und mußte durchaus niedergelegtweiden, um jetzt neu aufgeführt zu werden.

Diese Arbeiten, wie auch die an dem noch nicht in Angriff genommenen südlichen Seiten¬
schiff, das einen ähnlich schlechten Instand aufweist, werden deu Umfcmgder Arbeiten gegenüber
dem eisten Anschlag ganz wesentlich vergrößern. Die Gemeinde hat auch noch weitere Unkosten
durch Miete einer Notkirche übernehmenmüssen, weil bei dem gefahrdrohendenZustand des Seiten¬
schiffes die schleunige Räumung der Kirche angeordnet wurde; die Folge dieser Räumung werden
auch weitere Instandsetzungsarbeitenan dem alten Mobiliar sein.

Die Gemeinde hatte schon bei den früheren Verhandlungeneine Beihülfe von 10 000 Mark
erbeten mit Rücksichtauf den hohen Kostenanschlagvon 60 000 Mark; die damals bewilligte
Beihülfe von 5000 Mark erscheintunter den jetzt eingetreteneuVerhältnissen ziemlichgering im
Hinblick auf die wesentlich größeren Arbeiten, die direkt im Interesse der Denkmalpflegeliegen.
Ich beehre mich, deshalb eine weitere Beihülfe von 5000 Mark unter warmer Befürwortung in
Vorschlagzu bringen. Clemen.

Zu lt Nr. 7 der Zusammenstellung.
Die St. Luciustirche zu Werden ist eine der ältesten Pfarrkirchen des Ortes, schon

995 begonnen und im Jahre l063 durch den Grzbischof Anno eingeweiht. Sie war eine drei-
schiffige Nasilikcmnlage mit vorgesetztem Westturm, im Langhaus mit Stützenwechselversehen, die
Chorpartie mit drei Apsiden abschließend und von zwei kurzen und stumpfenOsttürmen flankiert.
Das Bauwerk stellt in vielfacher Hinsicht eine der größten kunstgeschichtlichenMerkwürdigkeiten
der Nheiulande dar. Dem mächtigenWestturm ist ein Vorbau vorgelegt, in den eine hohe Ein-
gangsnischevon mehr als einem Halbkreis eingefchnitten ist — ein Motiv ganz ohne Parallele,
eine freie Weiterbildung der am Aachener Münster zuerst auftretendenNische und ein Vorgänger
der Westbauten in St. Pcmtaleon zu Cöln und zu Münstcreifel. Durch den Wechsel von Pfeiler
und Säulen im Innern nimmt das Bauwerk eine völlig isolierte Stellung ein. In der ganzen
Nheinprovinz giebt es nur uoch einziges auf Stützenwechselberechnetes Denkmal: die Prämon-
stratenserkirchezu Knechtsteden, die aber fast 1'/2 Jahrhundert später aufgeführtist. Im Innern
zeigen das Mittelschiff,wie die Seitenschiffe,gleichmäßigeine Gliederung der Wandflächen durch
Nischeu, ein ganz frühes Motiv, wie es vorher schon an der Altfriedbasilikazu Essen entwickelt ist.
Über diesen Nischen ist der Obergadcn sowohl nach innen, wie nach außen belebt durch flache
Pilaster, zwischensie treten Blenden, in die wiederumdie Fenster eingeschnitten sind. Nach der
Sacularisation der Abteikirche im Jahre 1803 war die Luciuskirche ihrer bisherige« Bestimmung
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entzogen. Die beiden alten Pfarreien wurden zu einer Gescimtgemeinde vereinigt, die die Münster¬
kirche, die bisherige Abtei- und Peterskirche, zum Alleingebrcmcherhielt. Die Luciuskircheward
so völlig entbehrlich,sie wurde 1811 verkauftund von den neuen Eigentümern zu einem Wohn¬
haus umgestaltet, in dem die gesamte alte Anlage nunmehr fast ganz verschwand. Nach viel¬
fachem Wechselder Eigentümer kam das Gebäude im Jahre 1892 wiederum zum Verkauf. Es
lag die drohende Gefahr vor, daß es damals in Hände überging, die eine weitere Ausnutzungder
Wohngebäude durch völlige Niederlegung der alten Teile herbeiführen würden. Durch die ein¬
gehendenUntersuchungen von Professor Wilhelm Effmann wurde aber damals schon das allgemeine
Interesse der Eingesessenen von Werden und der archäologischen Welt auf diefes Denkmal gerichtet.
Es war festgestellt worden, daß zumal die alten Säulen und die Bogenstellungnoch wohl erhalten
im Mauerwerk sich vorfanden. Diese Säulen sind unterdessen blohgelegt worden und zeige,»
Details von höchster Schönheit, neben ganz archaischen Vlcittkcipitälendie frühestenFormen des
ausgebildetenWürfelkapitäls. In diefer Notlage entschloß sich die Gemeinde, obwohl gar kein
äußeres praktisches Bedürfnis vorlag uud obwohl eine direkte Ausnutzung des Gebäudes wie des
Grundstückes nicht zu erwarten war, das alte Bauwerk zu erwerben, um es auf diese Weise zu
erhalten. Der Verkauf wurde zunächst durch eine Mittelsperson abgeschlossen und das Grundstück
später dann auf die katholische Pfarrgemeinde übertragen. Die Kaufsummebetrug 27 000 Mark.
Durch freiwilligeBeiträge ^wurde dann noch eine Summe von 7000 Mark aufgebrachtund diese
zum Teil zur Abtragung, zum Teil zur Vornahme der notwendigsten Sicherungsarbeiten an
den Dächern und an dem Turm verwendet. Bei den nunmehr möglichen umfänglichen Auf-
deckungsarbeitenwurden vor allem im Chor jene viel besprocheneu frühromanischen Wandmalereien
gefunden,die auf der Ausstellung der Kopien in der kunsthistorischenAusstellungzu Düsseldorf 1902
allgemeinesAufsehenerregten, die frühesten figürlichenWandmalereien, die das Rheinland über¬
haupt besitzt, nächst den auf der Insel Reichen«« erhalteneu Malereien die frühesten Dekorationen,
die auch die deutsche Kunstgeschichtekennt. Die Malereien sind sorgfältig blosgelegt worden, die
betreffendenZimmer sind geräumt worden, so daß die durch die weitere Vermietung der ein¬
gebauten Häuser bislang erzielte Rente noch sehr stark reduziert worden ist.

Der jetzige Zustand muß natürlich als ein unhaltbarer bezeichnet werden. Die Einzel¬
heiten des hochinteressanten Bauwerks verschwindenjetzt mehr oder weniger in dem Gewirr von
neuen Mauern und Zimmereinteilungen. Es ist außerdem bei der jetzigen Benutzung des Ge¬
bäudes für moderne Zwecke gar keine Garantie für die dauernde Erhaltung gegeben; nur eine
durchgängigeWiederherstellungwürde diese Erhaltung verbürgen. Ein solcher Ausbau erscheint
zunächst bedenklich angesichts der vielen mißlungenen Ausbauten der letzten Jahrzehnte, durch die
der alte Zustand nur mehr oder minder verwischt,die überliefertenBauurkunden nur mehr oder
minder unleserlich gemacht worden find. Im vorliegendenFalle ist aber soviel erhalten und die
fehlendenTeile lassen sich aus den analogen Bauteilen im Chor ohne weiteres ergänzen, daß
einem Ausbau hier grundsätzlich Bedenken nicht entgegenstehenwürden. Nur die Obergeschosse
der Türme sind in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht erhalten, sie müßten vollständig neu
komponiertwerden. Endlich bietet sich hier die Möglichkeit, den Bau unter der Leitung eines der
ausgezeichnetsten Kenner der frühromanischenArchitektur Deutschlands, eben des Professors Eff¬
mann, wieder herstellenzu lassen, der als geborenerWerdener persönlich an der Erhaltung dieses
Monuments den größten Anteil nimmt. Für die Gemeinde liegt ein Bedürfnis, diesen Bau
zu kirchlichen Zwecken zu benutzen,nicht vor oder wenigstens zur Zeit nicht vor. Es müßte aber
natürlich dahin gestrebt werden, daß Bauwerk sofort in Benutzung zu nehmen, weil nur dann
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eine dauernde Unterhaltung gesichert erscheint. Es ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, wenn
der geplante Neubau des Gymnasiums in die unmittelbare Nachbarschaftdes Bauwerks versetzt
wird, die hergestellteKirche als Gymnasialkirchezu benutzen.

Bei der Höhe der Gesamtkostenwürde die sofortige Inangriffnahme der Wiederher¬
stellung des Ganzen nicht möglich sein. Die Gemeinde hat durch die obengenanntenAufwendungen
von insgesamt 34 000 Mark so viel geleistet, daß ihr nicht sofort die ganze Last des Ausbaues
zugemutetwerden kann. Es ist aber mit Sicherheit zu erwarten, daß die Gebefreudigkeitsich
hebt und daß auch die Gemeindevertretungihre Zustimmung nicht versagenwird, wenn erst ein
Teil der Kirche hergestellt und auch in Benutzung genommen ist. Cs wird deshalb beabsichtigt,
den Ostteil, bestehend aus der Chorcmlage mit den drei Apsiden und den Flankierungstürmen
zunächst wieder herzustellen uud diesen dann provisorischdurch eine Abschlußmauernach Westen
abzuschließen, das ganze Bauwerk aber dann sofort in Benutzung zu nehmen. Die Kosten hierfür
würden insgesamt sich auf 15 000—20 000 Mark belaufen, eine genaue Feststellung ist bei dem
Zustand des Bauwerks nicht möglich.

In Anbetracht des außerordentlichenkunstgeschichtlichen Wertes würde hier eine hohe
Beihülfe der Provinzialverwaltung auf das Wärmste zu befürworten sein. Es handelt sich hier
nicht nur um die Erhaltung eines Bauwerks, das schon zu den bekannten großen Denkmälern
der Provinz gehört, sondern geradezu um den Neuerweib eines solchen, um die Vermehrung
unserer Denkmälerzahldurch ein Monument, das, wenn es erst hergestellt sein wird, in keiner
deutschen Kunstgeschichte mehr fehlen wird. Die Gemeinde hat sich außer den schon oben genannten
Leistungenvon 34 000 Mark verpflichtet,die gesamten Mehrkosten des Baues der Choranlage
zu tragen oder anderweitig aufzubringen, wenn ihr seitens der Provinzialverwaltung ein Zuschuß
in der Höhe von 10 000 Mark zur Verfügung gestellt werden würde. Außerdem würde die
Gemeindesich noch besonderszu verpflichtenhaben, alle Erträgnisse aus dem Verlauf des zu der
Kirche gehörigenGrundstücks für die Zwecke der St. Luciuskirchezu verwenden. Unter diesen
Umständen möchte ich die Bewilligung dieses Zuschusses von 10 000 Mark vom Standpunkt der
Denkmalpflegeauf das Lebhaftestebefürworten. Clemen.

Zu L Nr. 8 der Zusammenstellung.
Die katholischePfarrkirche in Leutesdorf, Kreis Neuwied, ist ein Bauwerk aus den

verschiedensten Perioden; ihr ältester und zugleich bedeutsamster Teil ist der mächtigeromanische
Turm, der in den reifen Formen des romanischen Stiles aufgeführt ist, einer der schönsten
romanischen Türme unter den zahlreichen Werken dieser Art in der KoblenzerGegend. Ursprünglich
diente die Turmhalle dem wohl einschiffigen kleinen romanischen Langhaus als Chor; der Bau
gehörte also zu der seltenen und merkwürdigen Gruppe der sogenannten umgedrehtenKirchen.
Parallel mit der alten Anlage entstand dann im 15. Jahrhundert ein neues Langhaus, dessen
zierliches gotisches Chörchen noch neben dem Turm erhalten ist. Im 18. Jahrhundert erfolgte
dann der Neubau eines Barocklanghausesmit der veränderten Längsachse; von diesem Bauteil
ist vornehmlichdie der Straße zugewandteFassade von Interesse.

Charakteristischfür den romanischenTurm ist die schlichte Ausgestaltung der unteren
Teile — soweit die Kirche nach außen durch die umliegendenGebäude verdeckt ist; hier ist das
einfache Bruchsteinmaterialder Gegend verwendet, nur unterbrochen durch einzelne Hausteingurte.
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Für das Glockengeschoß und die Giebel des Turmes, Hie dominierend den Ort Leutesdorf
überragen — namentlich bei dem Anblick von der gegenüberliegendenRheinseite — sind die
reichsten romanischen Formen aus der Zeit um 1200 und die besten Baumaterialien des Rheintales
zur Verwendung gekommen. Das Glockengeschoß zeigt eine Liscnengliederuugmit Doppelfenstern
in Trachyt und Tuff' die Giebel haben reich gegliedertedreiteilige Fensteröffnungen, Interessant
ist es, daß hier an der Schlagseitedieses Fenster nur als Bleude markiert ist.

Das ganze Bauwerk hat infolge früherer jahrzehntelanger Vernachlässigung der
Bauunterhaltung vielfach gelitten. Am bedenklichsten ist der Zustand des Turmes, namentlich an
den weit ausladenden, reich profilierten Gesimsen, die in ihrem ganzen Umfange verwittert und
mürbe sind. In diesem Frühjahr ist denn auch eine Ecke des großen Hauptgesimsesheruntergestürzt
und hat das Dach und beinahe auch die Gewölbe des Chores durchgeschlagen; der Absturz weiterer
Teile ist zu befürchten, wenn nicht baldigst eingegriffenwird. Infolgedessen wurde umgehende
Absperrung aus sicherheitspolizeilichen Gründen angeordnet, bis die zunächst nötigen Reparaturen
erfolgt waren.

Der von dem Architektenvon Fifenne aufgestellte Kostenauschlagberechnet die Wieder¬
herstellung des Turmes nebst Instandsetzung der anstoßendensehr schadhaften Wendeltreppe auf
8900 Mark; weiterhin liegt für die Herstellung des gleichfalls durchweg fchadhaften Laughauses ein
Kostenanschlagin der Höhe von 17 000 Mark vor. Es würde sich zunächst nur um den Turm
handeln. Mit Rücksicht auf den hohen künstlerischen und landschaftlichenWert des Turmes und
bei der schon sehr hohen Belastung der Gemeinde durch Kultuskosten beehre ich mich, eine
Beihülfe von 3000 Mark zur Wiederherstellungdes Turmes warm zu befürworten.

Zu « Nr. 9 der Zusammenstellung.
Zu der Wiederherstellung des Chores und des Turmes der katholischen Pfarr¬

kirche in Lonnig, Kreis Mayen, hat bereits dem 42. Rheinischen Provinziallandtag ein
Antrag vorgelegen,der durch eine Bewilligung von 5000 Mark Berücksichtigunggefunden hat.
Das Bauwerk gehört durch seine Ausgestaltung in den reichsten Formen des rheinischenÜber¬
gangsstiles und durch die enge Verwandtschaft mit der Choranlage der Liebfrauenkirchein
Andernach, die die Hand desselben Architektenzu verraten scheint, zu dem wertvollsten Besitz
rheinischerromanischerBaukunst.

Es hat sich — wie schon bei dem Beginn der Ausführung der Arbeiten festgestellt
wurde — eine wesentlicheKostenanschlagsüberschreitungtrotz sparsamster Haushaltung mit den
Mitteln nicht vermeiden lassen, so daß der ursprüngliche Kostenanschlagim Gesamtbetrag von
8200 Mark nicht einzuhalten war. Die Ursache dieser Überschreitungliegt im wesentlichen darin,
daß eine ganz genaue Bauuntersuchung, namentlich des hohen Turmes, ohne vollständige Ein-
rüstung nicht möglich war; so ist auch die Überschreitung in der Hauptsache nicht durch die
Arbeiten am Chor, sondern durch die Ergänzung der schadhaften,bei Inangriffnahme der Arbeiten
herausstürzendenHausteinteile am Turm verursacht worden.

Die Kostenüberschreitungbeträgt insgesamt 2200 Mark; bei der hohen künstlerischen
Bedeutung des Bauwerks möchte ich empfehlen, daß die Rheinische Provinzialverwaltung in einem
ähnlichen Umfang sich an den Mehrkostenbeteiligt, wie sie das für den ersten Kostenanschlag
durch die Bewilligung von 5000 Mark getan hat. Ich beehre mich, dementsprechenddie Be¬
willigung der Summe von 2200 Mark lebhaft zu befürworten.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 32?

Zu L Nr. 10 der Zusammenstellung.
Für die Wiederherstellungder evangelischen Pfarrkirche zu Steeg war dem 42. Prouinzial-

landtag ein Antrag vorgelegt worden, der einen Zuschuß von 5000 Mark erbat; es tonnten aber
nur 3000 Mark bewilligt werden. Schon mit Rücksichtauf die Knappheit der zur Verfügung
stehenden Mittel hatte der Anschlag gegenüber dem ursprünglichen reicheren Projekt möglichst
reduziert werden müssen. Es sind aber hierbei auch verschiedene sehr wesentliche Positionen für
wichtige Arbeiten gestrichen worden, deren Ausführung im Laufe der Arbeiten sich als unumgänglich
notwendig erwies. Insbesondere war die Reparatur der kaum mehr benutzbarenTreppen zum
Chorraum, zu den Emporen und zum Turm ganz außer Acht gelassen worden. Weiter wurden
im Sommer des Jahres 1901 im Langhaus und im Chor hochinteressantegotische Malereien
aufgefunden, feinere aus dem 14. Jahrhundert und derbere, flottere aus dem 15. Jahrhundert.
Ich habe fofort durch den Maler Kreusch deren sorgfältigeBloslegung veranlaßt und von sämt¬
lichen aufgedeckten Resten farbige Kopien anfertigen lassen. Eine Wiederherstellungder Malereien
erschien bei dem evangelischen Charakter des Bauwerks nicht tunlich, sie sind nur fixiert worden;
die im Chor aufgefundenen sind unter vorgehängten Teppichen verborgen, ähnlich wie in St.
Severin zu Cöln. Dagegen wurde die interessante,einfache aber sehr wirkungsvolle spätgotifche
farbige Dekoration, die in der ganzen Kirche aufgebeckt wurde, bei der Wiederherstellungerneuert.

Der Kostenanschlagvon 17 800 Mark hat dabei eine Überschreitung um 8200 Mark
erfahren, fo daß die Glfamtsummc jetzt 26 000 Mark beträgt. Die kleine arme evangelische Ge¬
meinde, die sich ursprünglichnur zur Aufbringungvon 9800 Mark verpflichtet hatte, sieht sich einem
bedeutendenFehlbeträge gegenüber. Der Abschluß der Arbeiten an der schon wieder in Benutzung
genommenenKirche erscheint aber dringlich erwünscht,

Ich möchte deshalb den Antrag der Gemeinde, die ursprünglich erbetene Summe zu
bewilligen,dringend befürworten und die Bewilligung von weiteren 2000 Mark auf das Wärmste
empfehlen. Clemen.

Zu L Nr. 11 der Zusammenstellung.
Die äußere Wiederherstellung der spätromanischenPfarrkirche zu Hilden ist im Laufe

der Jahre 1900 und 1901 unter der Leitung des ArchitektenKorn mit großem Geschick
und bestem Erfolg zu Ende geführt worden. Die ganze ursprüngliche Außengliederung ist jetzt
bloß gelegt, die derbe Putzkruste,mit der der ganze Bau in der Mitte des 19. Jahrhunderts
verkleistertworden war, ist durchwegabgeschlagen. Der Mantel ließ sich schon vor dieser Arbeit
als außerordentlich schadhaft erkennen, die Tuff- nnd Trachntverblendung war an allen vor¬
stehenden Lisencn und Gesimsenstark angegriffen und in den Profilen völlig unscharf geworden.
Diefe Beobachtunghatte eben zur Aufbringung jener ausgleichendenPutzfchicht geführt.

Nach Vefeitigung des neuen Putzes erwies sich aber die Auhenarchitekturals noch weit
mehr verwittert als angenommenwerden konnte; es mußten deshalb vor allem bedeutend mehr
Werksteineausgewechselt werden, zumal in den Fenster- und Vogenlaibungenkonnten die in der
Substanz ganz zerstörten alten Tuffsteine nicht gehalten werden. Es sind hierdurch natürlich
auch wesentliche Überschreitungendes Anschlags bedingt worden.

Das Innere des Bauwerkes erwies sich dagegen zum größeren Teile als gesund, nur
die Gurtbögen, die aus echtem Material, sorgfältig behauenengroßen Trachntquadern, hergestellt
waren, mußten von der dicken Farbschicht befreit, mähig abcharriert und durch Einsetzenvon
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Vierungen ausgebessert werden. Weiter aber ergab sich bei den Ausgrabungen im Innern, daß
der Fußboden der Kirche ehemals um volle 45 om tiefer lag.

Der alte — vollständig vermorschte — Plattenbelag ist in dieser Tiefe noch vorhanden.
Die Freileguug der jetzt fast ganz im Fußboden versinkenden Pfeilersockclwürde die Verhältnisse
weit glücklicher gestalten und der Wirkung des Inneren außerordentlich zugute kommen. Die
Wiederherstellungdes ursprünglichen Zustandes würde zugleich wesentlich im Interesse der Denkmal¬
pflege liegen. In Verbindung damit würde auch das vor 50 Jahren aufgeschüttete Erdreich um
den Sockel der Kirche abzugraben sein. Das ganz verwitterte Portal in dem den ältesten Teil
der Kirche darstellendenWestturm, dessen Sturz geborstenist, würde durch ein neues Portal in
den einfachsten romanischenFormen, aber tuulichst ohne reicher ausgesprochene Architekturformen,
zu ersetzen sein.

Für die somit gegenüber dem ursprünglichenAnschlag des Jahres 1898 entstehenden
Mehrkosten ergibt sich eine Gesamtsummevon 15 260 Mark. Das Presbyterium der evangelische»
Gemeinde hat seine Kräfte schon auf das äußerste angespannt, da die Gesamtrestaurationder Kirche
auf etwa 60 000 Mark zu stehen kommen wird. Mit Rücksicht auf den hohen kunstgeschichtlichen
und künstlerischen Wert des reizvollenBauwerkes würde die Beteiligung der Provinzialverwaltung
auch bei der Aufbringung der weiteren Kosten warm zu befürworten sein. Im Jahre 1899
erfolgte die Bewilligung von 10 000 Mark gegenüber dem Anschlag von 40 000 Mark, wovon
31 000 Mark für Arbeiten im Smne der Denkmalpflege in Betracht kamen. Bei Beibehaltung
des gleichen Prozentsatzes würde jetzt auf die Provinzialfonds etwa ein Viertel der Anschlags¬
summen von 15 260 Wart entfallen. Die Bewilligung von 5000 Mark für die Vollendung der
Arbeiten in Hilden möchte ich dringend empfehlen. Clemen.

Zu L Nr. 12 der Zusammenstellung.
Die zu der kunsthistorischenAusstellung nach Düsseldorf verbrachtengroßen Goldfchmiede-

schreine, die den Hauptanziehungspunktder ganzen Ausstellung bilden und eine ganz einzigartige
Gelegenheit zum Studium der westdeutschen Goldschmiedekunst bieten, sind durchwegin ziemlich
ramponiertem und vernachlässigtem Zustande. Viele der Figuren, der Emails und der Filigran¬
beschlägesind geraubt und später durch häßlichePlatten ersetzt, andere sind durch die dauernde
Vernachlässigungverstümmeltund entstellt und gehen rapide dem Untergange entgegen. Nur der
bedeutendsteder rheinischen Kirchenschätze, der Schatz der Pfarrkirche zu Siegburg ist auf Kosten
der Provinzialverwaltung durchweg gesichertund in Stand gesetzt worden. Die Arbeiten sind
mit der größten Pietät und technisch und künstlerisch durchaus eiuwandfrei ausgeführt worden.
Der Goldschmied Beumers in Düsseldorf, dem diese schwierigennd verantwortungsvolleAufgabe
anvertraut wurde, hat sich ganz ausgezeichnet bewahrt.

Es würde jetzt, wo diese Schreine der Besichtigung und der eingehenden Untersuchung
zugänglich in Düsseldorfaufbewahrt werden, sich die Gelegenheit ergeben, auch andere derselben
in ähnlicher Weise in Stand zu setzen, zumal in dem GoldschmiedBeumers ein geeigneter
Spezialist von großer technischer Erfahrung zur Verfügung steht. Am stärksten ramponiert ist der
Viltorsschrein des Domes zu tauten, der älteste in der Reihe der rheinischen Schreine, der schon
im Jahre 1129 auf dem Hochaltar aufgestelltwurde. Er ist kunstgeschichtlichvon ganz besonderem
Werte, weil er an der Spitze der langen Reihe der ähnlichenArbeiten zu Deutz, Aachen, Stablo,
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Kaiserswerth, Siegburg, Cüln steht. Die sechs Apostelfiguren, die an den Langseiten fehlen,
würden keinesfallsneu hinzuzufetzen fein, wie überhaupt auf Erneuerung des figürlichenSchmuckes
bei diesen Arbeiten durchweg zu verzichtensein würde,, wohl aber sind die getriebenen Figuren
auf dem Deckel durchweg zu reparieren, Sie sind in den meisten Fällen durchgerissen oder geplatzt
und in einer ganz barbarischenWeise durch Übernagelung von irgend welchen Metallstreifen
roh zusammengehalten. Die Anhaltspunkte sind aber doch noch so groß, daß die fehlenden
Mittelstücke der Figuren ersetzt werden können. Der Wachsgrund, der mit dem getriebenen
Silberblech ausgefüllt ist, ist zum großen Teil noch erhalten und zeigt die ganze Modellierung.
Weiter aber sind ganze Streifen von dem alten gestanztenBeschlag am Sockel und an den
Gesimsenabgerissen, die aber nach den dort vorhandenen Mustern ohne jede Gefahr erneuert
werden können. Die Kosten hierfür sind auf 2500 M. berechnet.

Mit Rücksicht auf die ganz außerordentlichenKosten, die der Pfarrgemeinde zu Xanten
durch die Unterhaltung des riesigen Domes und der anstoßendenGebäude mit der Fülle von
inneren Ausstattungsstückenerwächst, möchte ich empfehlen, die gesamtenKosten für die Instand¬
setzung des Schreines ebenfo wie in Siegburg auf Provinzialfonds zu übernehmen, zumal sonst
keine Aussicht sich eröffnet, daß die Arbeiten jetzt seitens der Gemeinde in Auftrag gegeben und
durchgeführt werden könnten. Clemen.

Zu « Nr. 13 der Zusammenstellung.
Bei der Wiederherstellungdes Innern der Liebfrauenlirchezu Oberwesel, für die der

38. RheinischeProvinziallcmdtag eine Beihülfe von 20 000 Mark gewährt hatte, wurde im
Jahre 1895 durch den verstorbenen Maler Martin der mächtige, aus dem Jahre 1624 stammende
Aufsatz über dem frühgotischen,im Jahre 1333 geschaffenen Hochaltar im Chöre entfernt, zunächst
rein provisorisch, um bei der Ausmalung des Inneren den Gerüsten Platz zu machen, — die
Provisorische Beseitigung ward aber zu einer definitiven: der Aufsatz ward in der benachbarten
Michaelskllpclleaufgestellt, im Chor selbst über dem Altar ein moderner geschnitzter And reich
vergoldeter Aufsatz errichtet. Schon im Jahre 1895 hatte eine aus den Sachverständigender
Provinzialkommissionfür die Denkmalpflegebestehende Snbkommissionsich nach örtlicher Prüfung
einstimmig für die Wiederaufstellungdes Aufsatzesausgesprochen,die Königliche Regierung, der
Königliche Konservator der Kunstdenkmälerhatten gleichzeitigfür die Beibehaltung votiert, auf
Verwenden des Herrn Kultusministers hatte dann auch der Herr Bifchof von Trier sich für die
Wiedereinbringung des Aussatzesan feinen alten Platz verwendet — ohne daß dem seitens des
Pfarrers und des KiichenuoistandcsirgendwieFolge geleistet wurde. Der Altaraufsatz ist nicht
nur an sich ein künstlerischhöchst bedeutsames Werk der Spätrenaissance, ein dekorativerdreigeschossiger
Aufbau mit reichem Figurenschmuck, in einer fein abgestimmtenBcmalung und Vergoldung, in
der Durchbildung des Figürlichen durchaus auf Fernwirkung berechnet, sondern er war vor allem
mit erheblichem Geschick auf diefc Stelle hin komponiert, sollte das Mißverhältnis zwischen dem
überhohen Chor und dem niedrigen Schreinaltar verdecken.

Nach dem entschiedenenWiderstand,den damals die berechtigten Wünsche der Denkmalpflege
und die Vorstellungen der Provinzialverwaltung, der doch der Kirchenvorstand für die reiche
Beihülfe zu einigem Danke verpflichtet war, gefunden hatten, wurden alle Verhandlungenabgebrochen
und der Aufsatz blieb in der benachbarten Michaelskapelleliegen. Erst jetzt nach fünf Jahren find
diefe Unterhandlungen wieder aufgenommenworden. Der Kirchenvorstandist jetzt bereit, entgegen-
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zukommen und den Aufsatz wenigstenswieder in die Kirche zurückzuversetzen. Ihn über dem Altar
aufzubauen, an der ursprünglichenStelle, würde heute nicht mehr angehen, weil unterdessender
Hochaltar eben einen neuen Aufsatz erhalten hat, der sich organisch mit dem Schrein verbindet,
aber für diesen viel zu späte und reiche Formen wählt. Es bleibt aber jetzt die Möglichkeit, den
alten Aufsatz sorgfältig wiederherzustellenund ihn an einer entsprechendenandern Stelle im
nördlichenSeitenschiff, an der großen Westmauer aufzustellen,wo er gut zur Wirkung kommen
würde. Der Zustand des mächtigenHolzausbaues ist ein ziemlich defekter; es sind wesentliche
Ergänzungsarbeiten an ihm nötig. Schon vor fünf Jahren hatte die Provinzialverwaltung für
diesen Fall die Bereitstellung der Mittel zur Wiederherstellungund zur Neuaufrichtungzugesagt.
Da jetzt endlich nach langem Zögern die Gelegenheit zur Wiederinstandsetzungdes bedeutsamen
Kunstwerkessich ergibt, so möchte ich dringlich empfehlen, die erforderlichen Mittel in der Höhe
von 2500 Mark für diesen Zweck in der Form eines Kredits zu bewilligen.

C l e m e n.

Zu li Nr. 14 der Zusammenstellung.
Der in den Besitz der Siegburger Pfarrkirche übergegangeneReliquienschlltzder Abtei

Siegburg rechnet zu dem wertvollsten Kunstbesitzeder Rheinlande; er birgt allem fünf große
RelillUienschreine,darunter vier romanische,daneben eine ganze Reihe von kleinen romanischen
Reliquienkästen, Tragaltärchen u. s. w. Andere rheinische Kirchen können wohl dem einzelne
verwandte Stücke gegenüberstellen,auch in sich kostbarere,aber leine besitzt einen so umfangreichen
Reliquienschatzdes 12.—13. Jahrhunderts. Der große Schrein des heiligen Anno stellt unbestritten
die höchste Vollendung in Metallbearbeitung und Emailkunst dar, zu der die romanischeGold¬
schmiedekunst je gelangt ist. Kein anderes Land hat in jener frühen Zeit eine auch nur entfernt
entsprechende Höhe der Goldschmiedekunst aufzuweisen, wie sie von der rheinischen romanischen
Kunst in einem so einheitlichenBild durch den Siegburger Schatz vorgeführt wird.

Der 38. und der 42. Rheinische Provinziallandtag haben sich bereits mit der Wiederherstellung
der Siegburger Neliquienschreine zu befassen gehabt und insgesamtdie Summe von 10 000 Mark hier¬
zu bewilligt. Bei der Inangriffnahme der Arbeiten, die die allersorgfältigste Vorbereitungerforderten und
zunächst umfangreiche photographische Aufnahmen der Schreine notwendig machten, konnte man
sich über den Umfang der Arbeiten und ihre Kosten noch kein bestimmtes Bild machen, weil es
an Erfahrung auf diesem speziellen Gebiet noch vollkommen fehlte. Erst an der Hand der
zunächst vorgenommenenReparaturen der kleinen Reliquiare und Tragaltäre ließ sich ein Überblick
gewinnen; danach muhte aber schon bald der Betrag als zu klein angesehen werden; der Annoschrein
allein erforderte eine Summe von über 4000 Mark. Mit den vorhandenen Mitteln ist im
wesentlichendie Restauration der kleinerenObjekte und von vier großen Schreinen durchgeführt
worden; es stehen noch aus die Wiederherstellungeines großen Schreines und kleinere Ergänzungen
und Ausbesserungenan verschiedenen schon im wesentlichen fertig gestelltenObjekten.

Die Arbeiten erstreckten sich hauptsächlichauf eine solide Ergänzung und Ausbesserung
des Holzkernes,auf den die Metallteile aufgeheftet sind, Entfernung der rohen, im Jahre 1810
eingefügtenUnterglasmalereien und ein vollkommenes Neumontieren. Ergänzungen waren nur in
geringem Umfang notwendig, sie erstreckten sich hauptsächlichauf die gestanztenOrnamentborten
und auf einzelne Einailtafcln; die leeren Flächen wurden mit sorgfältig abgetönten Metallplatten gefüllt.
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Die so wiederhergestellten und in ihrem Bestände gesicherten Reliquienschreineund Neli-
quiare machten einen Hauptanziehungspunktder kunsthistorischen AusstellungDüsseldorf1902 aus;
in der reichen Folge romanischer Neliquienschreine, die bei dieser einzigartigenGelegenheitzusammen¬
gebrachtworden sind, stand der Siegburger Schrein des hl. Anno an der Spitze.

Die Seltenheit einer so glänzenden Repräsentation der romanischenGoldschmiedekunst,
wie sie wohl nie wieder bei den enormen Werten der Einzelobjekte zu erwarten sein dürfte, hat
nicht nur die sämtlichen deutschenFachleute, Gelehrte, Museumsbeamteu. s. w, in Düsseldorf
zusammengeführt,fondern auch die wefcntlichen Fachleute des Auslandes herbeigelockt. Namentlich
bei einem kleinerenKongreß von Fachleuten, der speziell mit Rücksicht und zur Aussprache über
die romanische Emailkunst einberufen war, hat die Wiederherstellungder Siegburger Schreine eine
einmütige Anerkennunggefunden; insbesondere ist auch der Weg gutgeheißenworden, den man
hier zwischen Sicherung des Alten und Ergänzung bezw, neuen Zutaten inne gehalten hat, Die
Herstellung der Siegburger Schreine dürfte vorbildlichund anregend einwirken auf die wünschens¬
werte Sicherung verschiedeneranderer rheinischerReliquienschreine,die in Düsseldorf neben den
Siegburger Werken zur Ausstellung gekommen waren. Der geübten Hand des Goldschmieds
Veumers, der die bisherigen Sicherungsarbeiten mit großer Sorgfalt durchgeführt hat, dürften
auch die weiteren Arbeiten unbedenklich anzuvertrauen sein.

Die vollkommene Durchführung der Wiederherstellungdes Siegburger Schatzes erscheint
unter den Umständen dringend wünschenswert; die Gemeinde selbst wird kaum in der Lage sein,
einen Zuschuß zu leisten, da sie eben erst die baulicheWiederherstellung der Pfarrkirche durch¬
geführt hat und durch einen neuen großen Kirchenbauwesentlich belastet werden wird. Mit Rück¬
sicht auf die ganz außerordentliche Bedeutung des Siegburger Neliquienschatzesund die zu
erwartende vorbildlicheEinwirkung dieser Restauration beehre ich mich, die Bewilligung des nach
dem Anschlagdes Goldschmiedsnoch erforderlichenBetrages von 6300 Mark auf das Wärmste
zu empfehlen. Clemen.

Zu L Nr. 15 der Zusammenstellung.
Die in der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaute Kirche des Prämonstlatenserklosterszu

Bedburg, das vom Grafen Arnold II. von Cleue im Jahre 1 l43 gegründet worden war, war
eine hochinteressante romcmifche Kreuzlircheaus Tuff mit einem mächtigenvierfeitigen Turm auf
der Vierung, ein Bau der durch diefe feltfame Grundrißform fast ohne Parallele in der westdeutschen
Naugeschichte dasteht. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden drei Arme abgebrochen,nur der
östlicheblieb stehen, er ist in Verbindung mit dem Vierungsturm seit 1804 als katholische
Pfarrkircheeingerichtet. Als sich in dem letzten Jahrzehnt das Bedürfnis einer Erweiterung geltend
Machte, ging man zu dem Plan über, das alte Bauwerk in der Form wieder aufzubauen, wie es
«ach den noch erhaltenen Fundamenten und nach dem Plan aus Sloet's Bebber vom Jahre 1723,
sowie nach der Ansicht von Fokke vom Jahre 1750 beglaubigt ist. Der zuerst vorgelegte Plan
der Architekten Rüdell & Odenthal war in keiner Weise einwandfreiund direkt verwendbar und
es bedürfte erst einer wiederholten Umarbeitung, bis das Projekt mit den Ansprüchen der
Denkmalpflegein Einklang gebracht war. Der Wiederherstellungsbauist danu bis zum Jahre 1901
durchgeführtworden, die alte Architektur,wie sie am Ostteil erhalten war und wie sie sich aus
den genannten Abbildungen ergab, ist an den übrigen Flügeln wiederholt, in den Profilen und
m der Detailierung ist ein tunlichsterAnschluß an die erhaltenen Bauformen angestrebt worden.
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Schon im Jahre 1899 war dem Provinzialausschuß ein Antrag auf Bewilligung einer
Beihülfe vorgelegt worden, der in der Sitzung der Provinzialkommissionam 31. Mai 1899 zur
Verhandlung lam und trotz der entgegenstehenden Bedenkenwurde beschlossen, den Antrag dem
Provinziallandtag zur Beschlußfassung zu unterbreiten. Eine Vorlage an den Provinziallandtag unter¬
blieb jedoch, da die Grundlage des Baues nicht hinreichendgeklärt werden konnte, und es wurde
nur eine Inanspruchnahme öffentlicherFonds für die Wiederherstellungder Grabdenkmäler in
Aussicht genommen.

In der Kirche waren die Stifter, der Graf Adolf II. und seine Gemahlin, die in den
Jahren 1162 und 1163 gestorben sind, beigesetzt. Nach der Beschreibungbei von Velsen vom
Jahre 1846 „war das Grabdenkmal erst in neuerer Zeit eutfernt". Er beschreibtdie beiden
Figuren: „in Lebensgröße aus Stein gehauen, ruhend auf einem von sechs Säulen getragenen
Paradebett von Sandstein". Der Clevische Dichter I. Kayser gibt von dem Monumeut im zweiten
Teil seines Parnasses von 1698 folgende amüsante Schilderung:

„Seht, wie der Stifter selbst in seinem Stifte ruht,
Ein frommer Landesherr, der sich mit hohem Blut
Von kaiserlichem Stamm hat zweimal wollen paaren:
Die beiden Körper, die schon vor 500 Jahren
Recht mitten auf den Chor geleget in den Sand
Und längst verweset sind, hat eines Künstlers Hand
In Lebensgrößehier recht lebhaft ausgehauen,
So daß dies große Paar kann, wer da will, anschauen."

Die Figuren und das Grabdenkmal waren verschollenbis vor zwei Jahrzehnten der
damalige Dr. Schölten vor der Kirche in der Erde das Fußstückeines Grabdenkmals entdeckte.
Es kamen bei weiteren Nachgrabungen Stücke des Panzers zum Vorschein und bei einer
systematischen Ausgrabung vor sechs Jahren wurden die beiden Figuren mit dem Unterbau fast
vollständig wieder aufgefunden; sie waren in eine große Grube versenkt worden und die Platte
war in barbarischer Weise mit der Axt zerschlagen, so daß die Figuren zur Zeit aus gegen
200 Bruchstücken bestehen. Die Trümmer wurden in die Sammlung des Clevischen Altertums¬
vereins im Rathaus zu Eleve verbracht und dort vorsichtig wieder zusammengesetzt.Sofort nach
der Wiederauffindung dieser Reste entstand der dringliche Wunsch, das Grabdenkmal an die
ursprünglicheStelle zurückzuversetzen und dort wieder aufzubauen. Die beiden Figuren sind von
hoher Schönheit, sie zeigen die Formen vom Ende des 13. Jahrhunderts und sind in der Art
der Umrahmung von besonderemInteresse. Das Material ist Baumberger Sandstein, der eine
sehr feine Detailierung gestattete.

Bei dem traurigen Zustand des Originals würde aber eine Zusammensetzung der Splitter
und Trümmer an der alten Stelle ziemlich ausgeschlossen sein. Wo eine solche Zusammensetzung
versucht worden ist, bei den Grabdenkmälernin Altenberg, und wo sie versucht werden soll, in
Heinsberg, handelt es sich doch immer nur um 10 bis 30 Bruchstücke, nicht um eine solche Fülle
von kleinen Splittern, Man würde hier dazu übergehen müssen, diese Reste mit Kitt aneinander
zu fügen und das Fehlende beizumodellierenund dann dieses so geschaffene Modell vollständig in
dauerhaftem Material zu kopieren. Es würde auf diese Weise eine durchaus getreue Wiederholung
der alten Form herzustellen sein. Die Originalreste könnten dann in der wiederzusammengesetzten
Form iin Museum zu Eleve verbleiben,
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Das Denkmal würde ganz außerordentlicheDimensionen haben. Die Grabplatte hat
eine Länge von 3,2» m bei einer Breite von I,«» in. Von den Untersätzen sind noch vier alte
mit phantastischen Figuren gezierte Pfosten erhalten, die in den „Kunstdentmälern des Kreises
Cleve" Seite 17 abgebildetsind. Nach einem Anschlag des Bildhauers Murmann in Wiedenbrück
würde insgesamt für die Instandsetzung und Wiederaufstellung der Grabdenkmäler die Summe
von 5660 Mark erforderlichsein. Es handelt sich hier nm Monumente, die in erster Linie als
historische Denkmäler anzusehen sind — es sind die Grabdenkmälerdes früheren Landesherr« und
seiner Gattin, einer Tochter des Herzogs von Niederlothringen. Die Kirche hat naturgemäß an
der Wiederaufstellung dieser Denkmäler kein direktes Interesse. Es ist der Gemeinde hoch
anzurcchuen,daß sie in dem eben mit so außerordentlichenKosten gewonnenenKirchenraumfür
dieses umfänglicheMonument ein ganzes Joch zur Verfügung stellen will. Da die Gemeinde
durch die Kosten des Wiederhcrstellungs-und Erweiterungsbaues, die sich auf gegen 50 000 Mark
(nach dem Anschlag von 44 000 Mark) belaufen, stark belastet ist, dürfte von ihr keine weitere
Beteiligung zu erwarten sein. Bei dem hohen allgemeinen geschichtlichenWert dieser Denkmäler
würden hier öffentliche Fonds einzutreten haben. Ich beehre mich, die Übernahme der gesamten
Kosten von 5660 Mark auf die Fonds der Provinzialverwaltung lebhaft und warm zu befürworten.

E l e m e n.

Zu L Nr. 16 der Zusammenstellung.
Oberhalb Nideggen im Noertale erheben sich auf einem zackigen Felskamm, einem

Ausläufer des Kermetergebirges, die stolzen Neste der Burg Heimbach, die als der älteste
Stammsitz der Grafen und Herzoge von Iülich bezeichnet wird. Nach der einen Seite liegt das
breitere Flußtal der Noer, nach der anderen das enge Seitenthal des Hengebachs, in das sich
dicht gedrängt und fast ganz verdeckt das Dorf Heimbachhineingebaut hat. Für die frühe Zeit
ihrer Entstehung konnte die Burg als uneinnehmbar gelten. Bereits seit dem Beginn des
11. Jahrhunderts läßt sich das Geschlecht der Edelherren von Hcngebach verfolgen; wahrscheinlich
noch dem 12. Jahrhundert gehört der kräftige Bergfrid an, der sich auf dem höchsten Punkt des
Felsgrates erhebt. Schon früh — im 13. Jahrhundert — erscheint Heimbachdann mit Iülich
und Zülpich vereinigt, zunächst noch als Lehen des Erzstiftes Cöln; schon damals wird Heimbach
auch Sitz eines Mchschen Voigtes und eines selbständigenAmtes des Herzogtums. Die noch
heute erhaltenen Befestigungsanlagen entstammen mit Ausnahme des Turmes dem 14.—15.
Jahrhundert. AIs Sitz des Amtmannes hat die Burg bestanden, bis sie bei dem furchtbaren
Brand von Heimbachim Jahre 168? auch in Flammen aufging. Am Beginn des 19. Jahr¬
hunderts wurde die Ruine als Domäne an die Familie des jetzigen Besitzers Fraikin veräußert.

Die Burganlage, die sich nach allen Seiten auf hohen Untermauern erhebt, hat eine lange,
schmalgestreckteForm, nahe dem neuen Schulgebäudevon Heimbachliegt noch das gotische Tor,
mit den alten Torflügeln, es folgt ein zweites Tor, das von zwei kleinen Rundtürmen flankiert
ist. In der Mitte der Seite nach der Roer liegt der Bergfrid, links und rechts davon die Reste
von Wohngebäuden. Vor diesen langen Trakt legt sich an der Noerseite noch ein schmaler Zwinger.

Die Erhaltung der Ruine ist durchweg eine ziemlich schlechte; namentlich der Bergfrid
und die beiden Tore bedürfen einer weitgehendenInstandsetzung. Dann müssen auch zahlreiche
kleinere Breschenausgemauert und die Mauern abgedeckt werden. Der Besitzer ist nicht in der
Lage, wesentliche Aufwendungen für die Burg zu machen; er hat sich — da er einen kleinen
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Wirtschaftsbetrieb auf der Burg einrichtenwill — bereit erklärt, die im sicherheitspolizeilichen
Interesse notwendigen Ausführungen zu übernehmen, hauptfächlichSicherung des ersten Tores
und Aufführung der Umfassungsmauernauf Brüstungshöhe an der für Errichtung einer offenen
HolzhallevorgesehenenTerrasse. Damit dürften aber auch feine Kräfte erschöpft fein.

Der von dein Regierungsbauführer Steche! aufgestellte Kostenüberschlagzieht die
sämtlichen wünschenswerten Arbeiten in Betracht, Von der Gesamtsumme von 9000 Mark
entfallen allein 3450 Mark auf Abgrabung der gesamten Anlage bis auf die alte Terrainhöhe;
diese Arbeiten können aber zunächst außer Acht bleiben und es mühte dem Eigentümer über¬
lassen werden, in späteren Jahre» jeden Winter einen Teil dieser Arbeit durchzuführen.

Es würde vielmehr darauf ankommen, zunächst die wesentlichenTeile zu sichern,
insbesondere den Bergsrid, dessen Instandsetzung etwa 1000 Mark erfordern dürfte. Weiterhin
würden dann die Mauern der an den Bergfrid anstoßenden Bauten vorzunehmen sein, ferner
das zweite Tor, Diefe Arbeiten würden sich im wefentlichenfür die Summe von 3000 Mark
durchführen lassen.

Voraussichtlichschon im nächsten Herbst wird durch Eröffnung der Bahnlinie Kreuzau^-
Nideggen—Heimbachder Ort Heimbach einem lebhaften Touristenverkehr zu der großen Eifel-
talspcrre hin aufgeschlossen werden; die Denkmalpflege hat das allergrößte Interesse an der
Erhaltung der Ruine in ihrer jetzigen malerifchen Gestalt und würde durch eine Prouinzialbeihülfe
die Möglichkeit einer Einwirkung auf das Geschickdieser historisch und landschaftlichfo bedeutenden
Anlage gewinnen. Unter diesen Umständen beehre ich mich, die Bewilligung eines Betrages von
3000 Mark zur Sicherung der architektonisch wie historifch gleich bedeutendenBurganlage lebhaft
zu befürworten. Clemen.

Zu « Nr. 1? der Zusammenstellung.
Die St. Gangolphuslirche in Heinsberg, die sich nahe der holländischen Grenze auf

flachem Hügel erhebt und von deren stolzem Turm man bis nach Roermond hinschaut, ist mit
ihrer reichen alten Ausstattung eines der wertvollsten Kunstdenkmälerdieses Grenzlandcs. Nachdem
in den beiden letzten Jahrzehnten die äußere und innere Wiederherstellung des Bauwerks mit
einer größeren Beihülfe der Rheinischen Provinzialverwaltung durchgeführt ist, harrt das
künstlerisch und geschichtlichbedeutsamste Werk der inneren Ausstattuug seit mehr als zwei Jahr¬
zehnten noch immer seiner Rettung und Wiederherstellung. Das aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
stammendeHochgrab der Herren von Heinsberg aus dem Geschlechtder Grafen von Locn war
im Jahre 1782 durch einen Gewölbeeinsturzzertrümmert worden und blieb seitdemverschwunden,
bis man im Jahre 1880 auf die Gruft stieß und in derselben auch die zahlreichenNeste der
drei auf der Tumba liegendenlebensgroßen Figuren entdeckte. Die Gruft umfchloß die Gebeine
der fünf letzten Mitglieder diefes mächtigenHaufes, dessen Herrschaft noch am Ende des 15. Jahr¬
hunderts durch Heirat an die Herzöge von Iülich siel. Die drei Figuren auf dem Denkmal
stellen Johann I. (-Z-1439) und seine Gemahlin Margaretha von Gennep (-j- 1419) sowie ihren
Sohn Johann II, (-j- 1443) dar; das Denkmal auf dem Johann III. fehlt, der im Jahre 1448
den Mannesstamm des Geschlechtes beschloß, ist damit mit Sicherheit auf die Jahre 1443—1448
datiert, ein für die Gefchichteder rheinischenPlastik sehr wichtiges Datum wegen der scharfen
Portraitähnlichkeit und der großen Realistik, mit der die Figuren durchgeführt sind. Über den
Häupten der Figuren waren überaus reiche Baldachine angebracht, die plastischenTeile in einem
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feinen Kalkstein heben sich wirkungsvollab von der großen Deckplatte und dem mit den Ahnen-
Wappen geschmückten Unterbau aus schwarzemSchiefermarmor. Künstlerisch am nächsten steht
eins der Grabdenkmäler der Grafen von Nassau-Saarbrücken in St. Arnual, vielleicht von
derselben Hand, da eine Tochter des in Heinsberg dargestelltenEhepaares sich 1450 mit einem
Grafen von Nassau-Saarbrücken vermählte. Der ganze Niederrhein — von Cöln abwärts —
hat kein so reiches Hochgrab wie das Heinsberger Denkmal auszuweisen. Die Descendenz des
Preußischen Herrscherhausesvon dem Iülicher Grafeugeschlecht und damit auch von den Herren
von Heinsberg macht das Denkmal für die rheinische Geschichte doppelt wertvoll.

Die Fragmente des Heinsberger Denkmals sind im Jahre 1880 mit Rücksicht auf eine
Wiederherstellungzurückgelegt worden, da diese Arbeit vor dringlicherenAufgaben der Herstellung
der Kirche immer wieder zurücktretenmußte und auch jetzt noch die Gemeindenicht in der Lage
sein dürfte, wesentliche Mittel für die Wiederherstellungaufzuwenden,so würde die Wiedererrichtung
des Denkmals noch auf lange Jahre hinausgeschobenwerden müssen,wenn nicht hier mit öffent¬
lichen Mitteln ausgeholfeu wird. Die ungenügende Art der Aufbewahrung der Fragmente ist
diesen selbst in den verflossenen 22 Jahren schon sehr von Schaden gewesen; da ein volles Ver¬
ständnis für den Wert der Reste fehlt, so würden auch bei weiteremHinausschiebender Wieder.
Herstellungneue Schäden nicht zu vermeideu sein. Eine möglichst bald in Angriff zu nehmende
Herstellungdes kostbarenDenkmals kann hier allein helfen.

Die Kosten der Wiederherstellungsind auf rund 4750 Mark veranschlagt, würden sich
aber durch eine einfachere Ausführung der Deckplattenoch um 200—300 Mark erniedrigen. Die
Ausführung würde wieder in die Hände des Bildhaues Mormann zu legen sein. Mit Rücksicht
auf die hohe künstlerische und geschichtliche Bedeutung dieses Werkes beehre ich mich, eine Beihülfe
in der Höhe von 4000 Mark auf das Lebhafteste zu befürworten.

Clemen.

Zu L Nr. 18 der Zusammenstellung.
Die Befestigungsanlagen des Städtchens Zons sind als ein Glanzstück der mittelalter¬

lichen Fortifikationsarchitekturnm Niederrheiu weit über die engeren Grenzen der Rheinprovinz
hinaus bekannt; von den anderen wohlerhaltenen kleineren Stadtbefestigungen der Provinz, wie
namentlich Münstereifel, Zülpich, Ahrweiler u. s. w. kann sich keine mit Zons in dem Reichtum
der Architekturformenund in der Gefchlofsenheit und Einheitlichkeitder Anlage messen. Schon
die Geschichte des Ortes gibt Zons eine Sonderstellung gegenüber den verwandten Anlagen der
Rheinprovinz; diese Sonderstellung kommt in der ganzen baulichenAnlage der Festung deutlich
zum Ausdruck. Dietrich von Saarwerden, Erzbischofvon Cöln, wählte, als er um 1370 zum
Verzicht auf den Neußer Zoll gezwungen wurde, das unfcheinbareDörfchen Zons zur Anlage
einer neuen Zollstätte, schon 1373 verleiht er Zons Stadtrechte und gleichzeitig läßt er innerhalb
weniger Jahre die rechteckige, ganz regelmäßigeFestung mit dem mächtigenSchloß Friedeshoven
emporwachsen. Wahrscheinlichwar die ganze Anlage mit dem Bau des Zollturmes im Jahre
1388 schon im wesentlichenabgeschlossen, eine einzigartigeAnlage aus einem Guß, die seitdem
keine wesentlichen Veränderungenmehr erfahren hat.

Das Städtchen liegt dem jetzt versandeten, für die Durchfahrt der Schisse bestimmten
Kanal entlang- am Südende das Schloß Friedeshoven, am Nordende neben dem Zollturm das
Nheintor; die Landseite hatte an den Ecken Rundtürme, in der Mitte befand sich das in den
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Jahren 1834 und 1842 bis auf geringe Reste niedergelegte Feldtor. Die Mauern tragen in
gewissen Abständen reizvolle breite Wehrerkcr, die auf gotischem Konsolcnfriesausladen.

Die Wasserstraße gestattete die leichte Anfuhr der besten Baumaterialien vom Mittel¬
rhein, Basalt, Trachvt, Tuff, die zusammen mit dem guten Backsteinmaterialder Gegend Ver¬
wendung fanden. Diesen günstigenUniständen ist ebensowohl die reiche architektonischeAusbildung
wie auch der hohe, auf der Kombination diefer Materialien beruhende, malerische Reiz der Anlage
wesentlich zu danken.

Trotz der im allgemeinen guten Erhaltung der gesamtenBefestigungsanlagevon Zons
ist doch an einer Reihe von Stellen ein von Jahr zu Jahr fortschreitenderVerfall festzustellen;
so sind namentlich an den Wehrerkern Beschädigungenvorgekommen,die an zwei Stellen zum
Absturz der großen Kragsteine führten. Der Grund liegt hauptsächlichhier in der leichten Zu¬
gänglichkeit über die Treppen an der Rückseite. Auch die achtseitigen Wachttürmchender Nhein-
seite bedürfen einer Reparatur, namentlich an den Stützpfeilern. Dann bedarf auch der im Besitz
der katholischen KirchengemeindebefindlicheZollturm einer gründlichenWiederherstellung,da die
eine Seite nach dem Hof hin start verwittert ist und des öfteren hier Steine abstürzen. Im
übrigen handelt es sich um eine durchgängigeAusbesserung der vielen kleinen Schäden, Abdecken
der Mauern, Ausmauern kleiner Löcher und Breschenu. s. w.

Die wenig leistungsfähigeGemeinde Zons hat auf eine Reihe von Jahren den für ihre
Verhältnisse hohen Betrag von 250 Mark in den Etat eingesetzt; der Kreis Neuß hat sich bereit
erklärt, die Bauleitung durch den Kreisbaubeamten ausüben zu lassen. Der Provinzialausschuh
hat fchon in seiner Sitzung vom 3. Juli 1901 die Summe von 1000 Mark bereit gestellt, damit
mit den Arbeiten tunlichst bald begonnen werden könne. Die Gesamtkostenfür die Sicherung
der Stadtmauer würden sich schätzungsweise auf 5000—6000 Mark belaufen; da alle Arbeiten
im Tagelohn durchgeführtwerden müssen, so ist ein fester Kostenanschlag nicht aufzustellen. Dabei
sind die Kosten für den im Besitz der Kirchengemeinde befindlichen Petrusturm nicht eingeschlossen.

Mit der Summe von 1000 Mark sind in den Jahren 1901 und 1902 die Stadt¬
mauern von dem Aufwuchs gereiuigt, die oberen Steinschichtenneu verlegt und gesichert worden;
es würde nunmehr sich um das Ausmauern der vielen kleinen Schäden und um das Schließen
der Treppenaufgänge handeln.

Mit Rücksichtauf die hervorragende tunstgeschichtliche Bedeutung von Zons, auf die
immer mehr steigende Beachtung, die das Städtchen als Ausflugsort findet, zumal wegen feiner
reichen malerischen Motive auch von den Düsseldorfer Malern besonders gern aufgesuchtwird,
möchte ich eine weitere Bewilligung von 4000 Mark für die Durchführung der Sicherungsarbeitcn
an der Stadtmauer auf das Lebhaftestebefürworten. Clemen.

Zu L Nr. 19 der Zusammenstellung.
Der Tom zu Wetzlai steht unter den großen kirchlichen Bauwerken der Rheinprovinz

mit an erster Stelle; der mächtige Bau in seiner dominierendenLage über dem phantastischen
Häufergewirre der alten freien ReichsstadtWetzlar im Lahnthal bietet eines der eigenartigsten und
schönsten ArchitekturbilderWestdeutschlands.Die kunstgeschichtlicheund baugeschichtliche Bedeutung
des unvollendet gebliebenenstolzen Bauwerkes entbehrt für das Gebiet der Rheinlands wenn nicht
überhaupt in Deutschland,jeglicherParallele; es bildet ein Stück lebendiger Baugeschichte durch
vier Jahrhunderte. Dicht angeschmiegt an den mächtigen gotischen Turm steht noch der
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bescheidene, in seiner formalen Ausbildung aber äußerst interessante,romanische, zweitürmige Nest¬
bau des 12. Jahrhunderts, Kein anderes Bauwerk in ganz Deutschlandredet eine so deutliche
Sprache von der Bauweise des Mittelalters, wie der Wetzlarer Dom, und kein anderes Bauwerk
kni»! uns die Anfänge, das Werden uud das Stocken eines großen Kathedralbaues in einem so
lichten Bilde vor Augen führen. Was in anderen Fällen die kunstgeschichtlicheUntersuchungdurch
mühsamesForschen und oft lückenhafte Kombinationen und Schlüsse zusammenzutragensich quält,
das stellt hier das Bauwerk selbst ohne weiteres klar uor Augen Und alle die Teile, die unter
vielen Wcchselfällenin Jahrhunderte währender Arbeit zu dem mächtigen Bau zusammengefügt
worden sind, sind auch sämtlich — jeder für sich — von so eminenter kunstgeschichtlicherBe¬
deutung, daß man schwerlich dem einen vor dem andern Teil an diesem großen Werke den Vorzug
geben könnte.

Die Gründungsgeschichtedes Wetzlarer Domes liegt noch ziemlich im Dunkel. Erst im
Jahre 943 begegnetuns die erste zuverlässige Nennung des Ortes überhaupt. Die erste deutliche
Nachricht von dem Stift gibt uns der Bau selbst in seiner eigenartigen Westfassade aus der
Mitte des 12. Jahrhunderts. Der merkwürdige,aus Vasaltsäulcn errichtete und ehedem mit
steinernen KuppeldächernabgeschlosseneBau nimmt innerhalb der Rheinprovinzeine völlige Sonder¬
stellung ein; die wenigen analogen Bauten finden sich erst am Oberrhein, in der unmittelbaren
Umgebung von Worms, uor allem ist es aber die Pauluskirche in Worms selbst, die hier in
Betracht kommt. Darüber hinaus sind es aber wohl Bauten in Palästina und Syrien gewesen,
die die Grundidee dieser ganzen Gruppe geliefert haben. Die Beziehungen zu jener Wormser
Gruppe und anderen in der Anlage der Vorhalle verwandten clsässischenBauten sind noch voll¬
kommen ungeklärt

Das Stift kam zu fchneller Blüte; ein gutes halbes Jahrhundert später war es so
erstarkt, daß es sich den Bau einer der größten Kathedralen zur Aufgabe stellen konnte. Der
Bau des Chores, der um 1220 begonnen wurde, ist das frühesteWerk der Gotik auf dem Boden
der Rheinprovinz. Wetzlar rechnet dadurch in jene große Gruppe von Stiftskirchen, die in der
eisten Hälfte des 13. Jahrhunderts von französischen Banmeistern auf hessischemBoden erbaut
wurden, — es ist die erste große zielbewußteInvasion der Gotik in Deutschland. Der Wetzlarer
Dom steht hier neben den Stiftskirchen in Haina und Wetter an erster Stelle in dieser lokal
und zeitlich sehr eng umgrenzten Baugruppe der hessischenFrühgotik, deren größte und erhabenste
Leistung die von 1235 ab errichteteElisabcthkirchc in Marburg ist. Im direkten Anschlußan den
Chor entstand noch uor der Mitte des 13. Jahrhunderts die Südseite des Domes mit dem reichen
Figurcnportal.

Mit der schnellen Durchführung dieser Teile des in den größten Verhältnissenangelegten
Bauwerkes scheint der Höhepunkt der finanziellen Leistungsfähigkeitbereits überschritten. Die
Nurdscite des Langhauses und der nördliche Qucrarm, die im Unterbau gleichfalls noch der Mitte
des 13. Jahrhunderts angehören, zeigen im Aufbau dagegen schon die fortgeschrittene Ausbildung
des gotischen Stiles in Deutschlands aus der Wende des 13. Jahrhunderts; nicht hessische Bauten,
sondern höchstwahrscheinlichdie Culner Domhütte mit den Bauten von St. Ursula in Cöln, Sieg-
bürg und M-Gladbach haben wohl damals in Wetzlar den entscheidenden Einfluß ausgeübt.

So war im Beginn des 14. Jahrhunderts daü mächtigeLanghaus vollendet; von dem
romanischenBau stnud an der Westseitenur noch die interessante doppeltürmige Anlage des 12.
Jahrhunderts, über deren Turmspitzen jetzt noch das mächtigeDach des neuen Langhauses sich
erhebt. Wahrscheinlichim Jahre 1336 begann man den großen gotischen Westbau, der dem

43
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ganzen Bau die Vollendung geben sollte. Der Bau schritt nur langsam voran, zumal seitdem
am Ende des 14. Jahrhunderts der unaufhörlicheNiedergang der Stadt Wetzlar eintrat. Man
begann mit der umfassendenFundierung des gotischenWestbaues um den alten romanischen
Nestbau herum; wohl in der zweiten Halste des 14. Jahrhunderts wurde das ganze erste Geschoß
des Westbaues fertig. Dann stockte der Bau und man beschrankte sich in der Folge auf die Hoch¬
führung des einen südlichenTurmes. Zu dem Zwecke legte man den Oberbau des romanischen
Südturms nieder und schälte, um den ein weniges in den romanischenSüdturm hineinreichen¬
den Turmpfeiler aufführen zu können, den Außenmantel jenes Stumpfes ab. Die Vollendung
des großen Südturmes, auf den man sich nunmehr zu beschränken gezwungen sah, erfolgte endlich
um 1500 in den spätesten Formen der Gotik. Seit der Zeit hat man auf eine Fortführung
des Bauwerkes vollkommenverzichtet.

Im Jahre 1561 zündete ein Blitzstrahl den Turmhelm; als letztes Zeugnis einer
größeren Bautätigkeit trägt der Turm seitdem jenen malerischengeschweiftenSchieferaufbau,
der ein WahrzeichenWetzlar's geworden ist.

Die Leidenszeit des fo bedeutsamen Bauwerkes beginnt schon an: Ende des 16. Jahr¬
hunderts, die Ursachen sind mannigfacherArt. Die großen Dachflächen, der Reichtum der archi¬
tektonischen Formen bedingten wohl schon von jener Zeit an zu einer rationellen Unterhaltung so
bedeutendeGeldmittel, daß deren Aufbringung für die verarmte Stadt Wetzlar schwer möglich
wurde. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dient der Dom beiden Konfessionenzu gottes¬
dienstlichen Zwecken; die mehr oder weniger andauerndenStreitigkeiten, die aus diesem Verhältnis
entsprangen, haben naturgemäß nicht dazu beigetragen, Aufwendungen für die Unterhaltung des
Bauwerks über das notwendigsteMaß hinaus herbeizuführen. Die Unterhaltungspfticht ist auch
heute noch eine äußerst komplizierte;es sind zur Unterhaltung verpflichtet:

1. der Fiskus zu ..... 2/24
2. die Stadt Wetzlar zu . . . 2/°«
3. der katholische Kirchcnfondszu 2/24
4. der katholischeGotteskasten zu '/2 4
5. der evangelische Kirchenfonds zu °/2 4.

Der schlechte Zustand, in dem sich das Bauwerk jetzt befindet, hat aber — soweit es
sich um das aufgehendeMauerwerk handelt — seinen wesentlichen Grund in dem Mißgriff, den
das 13. und 14. Jahrhundert hier in der Wahl des Baumaterials getan haben. Der aus dein
Lahntal stammende Schaalstein, ein Tonschiefergebilde,ist sehr wenig wetterbeständig. Am Chor
ist das Material wohlweislich in den Mauerflächen überputzt verwendet; am Langhaus und an
dem Unterbau des gotischen Westbaues dagegen, wo der Schaalstein zu Quadern in den Mauer¬
stächen verwendet ist, wird ein vollkommenesAusbrechen und ein Ersatz der Quadern in einem
haltbaren ähnlichen Sandsteinmaterial notwendig. Schon im 15. Jahrhundert hat man die
große Gefahr erkannt und von etwa 1423 ab den Aufbau des gotischenTurmes in Marburger

. Sandstein ausgeführt. Jenem Mißgriff in der Wahl des Materials hat man in den verflossenen
Jahrhunderten immer ratlos gegenübergestanden— in dem richtigen Empfinden, daß eine
Besserung des Übels nur durch einen rationellen Ersatz der gesamten Schaalsteinquaderung
möglichsei; die Aufbringung der erforderlichenMittel schien jedoch unmöglich.

Der ganze unvollendet gebliebene Westbau mußte im Laufe der Zeit unvermeidlichfchwere
Schädigungen erfahren; von den großen Widerlagern des Turmes sind nur die äußeren hergestellt
worden; nach der anderen Seite sollten eben die nicht ausgeführten Teile des Westbaues Halt
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gewähren. Der Gefahr, die dem Südturm droht, soll durch eine große Verankerung abgeholfen
werden. Ebenso bedürfen die offen liegenden Teile des gotischen Westbaues und namentlich
der romanischeNestbau einer sorgfältigen Abdeckung und Sicherung durch Dachanlagen.

Wiewohl man sich das ganze 19. Jahrhundert hindurch der hohen architektonischen und
kunstgeschichtlichenBedeutung des Bauwerkes bewußt gewesen ist, so haben doch die vielfachen
im Laufe des Jahrhunderts vorgenommenenHerstellungsarbeitenmangels der entsprechenden Mittel,
deren Bereitstellungunmöglicherschien, entweder einen rationellen dauernden Erfolg nicht gehabt
oder können doch nur als provisorische Maßnahmen gelten. So ist nach 1823 das hohe Chordach
abgetragen und an seiner Stelle das den ganzen Bau entstellende,gleichmäßige, niedrige Dach
errichtet worden; die verschiedenen, meist nicht ticf genug einbindendenund deshalb sich loslösenden
Ergänzungen von Quadern des verschiedensten Materials stammen aus den Vauperioden von
1845, 185? und 1865. Aus Sparsamkeitsgründen konnte man sich auch nicht zu einer Umände¬
rung der entstellendenspäteren Dächer über den Ehoranbautcn entschließen.

Bei dem südlichen Querhaus werden anstatt der älteren Verankerung Unterfangungen
der Fundamente eintreten müssen; die älteren Ergänzungen am Mauerwerk aus der Vauperiode
1870/71 sind gleichfallsnicht ausreichend gewesen. Das kunsthistorisch überaus wichtige Portal
der Südseite bedarf gleichfalls einer durchgehendenWiederherstellung,bei der die dauernde Erhal¬
tung der Figuren nur durch Ueberführung in das Dommufeumund Ersatz durch Kopien an Ort und
Stelle möglich erscheint,ähnlich wie das bei dein Portal der Liebfrauenkirche in Trier geschehen ist.

Das reich mit großen Wimpergen ausgebildete nördlicheQuerhaus ist — wahrscheinlich
schon frühzeitig ^ verstümmeltund entstellt worden; ein häßliches Walmdach zieht sich über die
Ausätze der Zierarchitckturhin. Hier erscheint die Herstellung des Aufbaues mit Rücksicht auf
das Gesamtbild dringend geboten.

Seit einigen Jahren hat sich allgemein ein reges Interesse für die Erhaltung des großen
Baudenkmals geltend gemacht — umsomchr, als die offenbaren großen Schäden und Gefahren
sich immer deutlicherbemerkbarmachten. In Wetzlar selbst hat sich ein Dombauverein gegründet,
der sich die Sammlung uon Mitteln für die Herstellungdes Domes zur Aufgabe macht; in seiner
kurzen Tätigkeit hat er bis jetzt schon die Summe von 20 000 Mark aufgebracht und wird —
soweit sich voraussehen laßt — auch auf eine Reihe von Jahren hinaus jährlich etwa 8000 bis
10 000 Mark aufbringen können.

Die KöniglicheStaatsregicrung hat den Anregungen bis jetzt insofern nachgegeben,als
sie unter der Oberleituug des Königlichen Krcisbauinspektorsseit 2 Jahren einen besondersgeeignet
erscheinenden Rcgierungsbaumeister lediglich mit den Vorarbeiten für eine durchgängigerationelle
Plan- und Kustenllnschlagsbearbcitungbetraut hat. Diese, unter der dauernden Mitwirkung der
Organe der Denkmalpflegemustergültig durchgeführten Vorarbeiten, bestehend in einer ganz genauen
Aufnahme des jetzigenBestandes, Bearbeitung des Hcrstcllungsentwurfesund eines eingehenden
Kostenanschlages,Herstellung eines photographischenVmmlbums von einigen 100 Photographien,
sind jetzt beendet und gestatten einen vollkommenen Uebcrblick über die zur dauernden Sicherung
des Bauwerkes notwendigen Arbeiten. Von der Denkmalpflegemnßtc gerade hier in Wetzlar
mit Rücksicht auf die Eigenheitendes Bauwerkes der Grundsatz geltend gemacht werden, daß neue
Zutaten nur in den dringendsten Fällen zur Erhaltung der Substanz zulässig erscheinen;dieser
Grundsatz ist bei der gesamtenProjektbearbeitungzur Richtschnur gemachtworden.

Der aufgestellte Kostenanschlagschließt mit der Gesamtsumme von 1 400 000 Mark ab;
die immerhin beträchtliche Höhe des Anschlages — auch wenn mau die Größe des Bauwerkes in
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Betracht zieht — findet ihre Begründung in den ganz wesentlichen Kosten des Haustein-Ersatzes.
An Einzelsummenhaben für den Chor 14? 750 Mach sür das südliche Querschiff120 700 Mark,
für das südliche Seitenschiff 82 500 Mark, für das nördliche Querschiff 180 750 Mark, für das
nördlicheSeitenschiff93 900 Mark, für den gotischen Westbau mit dem Turm 363 150 Mark,
für den romanischenWestbau 40 900 Mark eingesetzt werden müssen. Da es sich um gewissenhaft
vorzubereitendeuud äußerst sorgfältig durchzuführendeArbeitenhandelt, denen eine Übereilung nur
schaden kann, so ist die Heranbildung einer gnt geschulte»:,nicht zu umfangreichen Tteinmetzenhütte
erforderlich;mit Rücksicht darauf ist eine Bauzeit von 8 Jahren in Aussichtgenommen.

Bei der ganz enormen kunstgeschichtlichenund architektonischen Bedeutung des nicht allein
für die Rheiulcmdc, sondern überhaupt einzigartigen Denkmals, das zu deu höchsten Blüten
rheinischer Baukunst zählt, würde eine Beteiligung der rheinischen Prouinzialuerwciltungan diesem
großen Werke nur auf das Wärmste empfohlen werden können; nur durch ein Znsammenwirken
aller Kreise wird es möglich sein, die großen Mittel flüssig zu macheu,die zur dauernden Sicherung
des Werkes unumgänglichnotwendig erscheinen.

Anlage 3 0.
(Drucksachen.Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ankauf des Hauses Elisabethstraße Nr. 10 in Düsseldorf.

In dem neben der Dienstwohnung des Landeshauptmanns gelegeneilHanse Elisabeth-
strciße Nr. 10 wurde bisher eine Hauderei betneben. Die mit einem derartigen Betriebe ver¬
bundene Ansammlung leicht brennbaren Materials auf dem eng bebauten Grundstück hatte schon
früher zu BedenkenAnlaß gegeben. Daß dieselben uicht unbegründet waren, ergab sich bei einem
in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni d. I. in den Ställen ausgebrochcnenBrande. Hierbei
war das Dienstwohngebäudein einem solchen Maße gefährdet, daß die Räumung der im Anbau
befindlichen Zimmer seitens der Feuerwehr angeordnet werden sollte. Tatsächlich ist der Dachfirst
an dem Anbau verbrannt.

Dieses Vorkommnis gab dem ProuinzmlcmsschußAnlaß, dem Antrage der Eigentümerin
des Hauses Elisabethstraße Nr. 10 auf Ankauf des Hauses näher zu treteu. Für den Ankauf
sprach zunächst die Erwägung, daß es dringend wünschenswertsei, dem Provinzialverband einen
Einfluß auf die Gestaltung der Nachbarschaftder Dienstwohnung zu verschaffen. Während auf
der anderen Seite derselben sich ein hochhcrrschaftliches Haus befindet, waren die Verhältnissein
dem Hause Nr. IN, wie die Erfahrung gezeigt hat, gefahrdrohend und wenig angemessen. Aus¬
schlaggebendfür den Beschluß des Pruviuzialausschussesauf Ankauf des Haufes war aber vor
allem der Umstand, daß im Ständchaus ein empfindlicher Mangel an Bürenuräumen ist. Her¬
vorgerufenist derselbe namentlichdurch die unerwartete Ausdehnung, welche die Fürsorgeerziehung
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angenommenhat; der Haushaltsplan dieses Verwaltungszweigesergibt hierüber das Nähere. Es
^ zur Zeit nicht mehr möglich,die für die Fürsorgeerziehungerforderlichen Bureau- und Registratur-
räume im Ständehcms zur Verfügung zu stellen. Der Verkaufsantrag bot deshalb willkommene
Gelegenheit,dieser Schwierigkeitabzuhelfen. Dazu kommt, daß bei dem fortwährendenAnwachsen
der vorhandenen und dem häufigen Hinzutritt neuer Verwaltungszweigedie Vorsichtgebietet, daß
der Proviuzialverband sich möglichst in unmittelbarer Nähe des Ständehauses Terrain sichert,
auf welchem erforderlichenfallsweitere Bürcauräumc geschaffen werden können. Das trifft bei
dem 41,iu in tiefen Grundstückzu.

Der Kaufpreis beträgt 69 000 Mark. Da das Grundstück 3,89 s, (2?,» Ruten) groß
ist, ergibt das ohne Berücksichtigung der aufstehendenGebäude rund 2500 Mark für die Rute,
ein Preis, der angesichts der bevorzugtenLage angemessen erscheint und auch den örtlichenVer¬
hältnissen entspricht. Die Gebäude sind allerdings alt, lassen sich aber nach einigen nicht erheblichen
Instcmdsctzungsarbeitensehr wohl als Büreauräumc verwenden.

Es wird vorgeschlagen,die zum Ankauf erforderlichen Mittel, den Kaufpreis von
69 000 Mark zuzüglich der Umsatzsteuerund der Stempel nnd sonstigen Kosten, welche auf
1600 Mark zu veranschlagen sind, also im ganzen 70 600 Mark aus der aufzunehmenden Anleihe
zu entnehmen.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die zum Ankauf des Hauses Elisabethstraße Nr. 10
zu Düsseldorf erforderlichenMittel aus der neu aufzunehmendenAnleihe bewilligen."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzialausschuß:
O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 31.
(Drucksachen. Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

eine Abänderung der §§ 22 und 23 des Reglements über die Pensionierung der
12. Dezember 1890.

Provinzialbeamten der Rheinprovinz vom ^24^Avril 1891

(Provinzialhandbuch Seite 194.)

Nach § 22 des Reglements, betreffend die Pensionierung der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz, erhalten die anf bestimmteZeit gewählten Provinzialbeamten bei nicht erfolgter
Wiederwahl nach abgelaufenerDienstperiodceine lebenslänglichePension mit der Maßgabe, daß
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diese Pension nach sechsjähriger Dienstzeit ein Viertel des Dienstcinkommensbeträgt und mit jedem
ferner zurückgelegten Dienstjahre ratierlich steigt, so daß dieselbe nach zwölfjährigerDienstzeit die
Hälfte und nach 24 jähriger Dienstzeit zwei Drittel des Diensteinkommenserreicht.

Für den Fall eintretender Dicnstunfähigkeitbemißt der § 23 des Reglements die Ruhe¬
gehälter der auf bestimmteZeit gewählten Provinzialbeamtcn in gleicher Weise.

Diese Bestimmungenüber die Festsetzung der Pensionshöhen für die auf Zeit gewählten
Provinzialbeamtcn sind den Vorschriften im § 59 der Städteordnung für die Rheinprovinz vom
15. Mm 1856 nachgebildet,nach welchen den nicht auf Lebenszeit angestelltenBürgermeistern und
besoldeten Beigeordneten, sofern nicht mit Genehmigung der Regierung (Bezirkausschusses)eine
Vereinbarung wegen der Pension getroffen war, bei eintretender Dienstunfähigkeit, oder wenn sie
nach abgelaufener Dienstperiode nicht wieder bestellt wurden, folgende Pensionen zu gewähren
waren: ein Viertel des Gehalts nach sechsjähriger Dienstzeit, die Hälfte des Gehalts nach zwölf¬
jähriger Dienstzeit, zwei Drittel des Gehalts nach vierundzwcmzigjährigerDienstzeit,

Diese Vorschrift der RheinischenStädteordnung hat durch das am 1. April 1900 in
Kraft getretene Gesetz vom 30. Juli 1899, betreffenddie Anstellung und VersorgungderKummunal-
beamten (ProvinzialhandbuchSeite 100 ff), eine Änderung zu Gunsten der städtischen Beamten
erfahren. Nach ß 14 dieses Gesetzes bewendet es betreffs der Anstellung, Besoldung und
Pensionierung der Mitglieder des kollegialischenGemeindcvorstandes(Magistrats), sowie in Städten
ohne kollegialischen Gemeindevorstand der Bürgermeister und deren Stellvertreter (zweite Bürger¬
meister, Beigeordnete)bei den bestehendenBestimmungenmit der Änderung, daß die Pension vom
vollendeten 12. Dienstjahre ab bis zum 24. Dicnstjahre alljährlich nm ^a» steigt. Da nach den
bestehenden Bestimmungen nach 12 Dienstjcchreneine Pension von der Hälfte des Gehalts also
°°/«o erreicht wird, steigt nach dieser Vorschriftdie Pension mit dem 24. Dienstjahre auf "/»°,
die höchste erreichbare Pension ist also um 2/«,) höher als sie bisher von den genannten städtischen
Beamten erreicht werden konnte und von den auf bestimmteZeit gewählten Pruvinzialbeamten
der Rheinprovinz auch jetzt erreicht werden kann.

Es erscheint in den Verhältnissenbegründet, daß die Bestimmung über die den erwähnten
Provinzialbeamten zu gewährende Pension in einer dem § 14 des Kommunalbeamtengesetzes
entsprechenden Weise zu Gunsteu dieser Beamteu geändert wird, und beehrt sich der Provinzial-
ausschußdaher den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle genehmigen, daß die §§ 22 und 23 des Reglements,
betreffenddie Pensionierung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz, statt der bis¬
herigen, folgende Fassung erhalten:

„ß 22. Die auf bestimmte Zeit gewählten Provinzialbeamten erhalten bei
nicht erfolgtet Wiederwahl nach abgelaufenerDienstperiode eine lebenslängliche
Pension mit der Maßgabe, daß diese Pension nach einer Dienstzeit von sechs
Jahren ein Viertel des Diensteinkommensbeträgt, mit jedem ferner zurück¬
gelegten Dienstjahre ratirlich steigt, so daß sie nach zwölfjährigerDienstzeit die
Hälfte des Diensteinkommensbeträgt, und alsdann vom vollendeten zwölften
Dienstjahre ab bis zum vierundzwcmzigsten Dicnstjahre alljährlich um ^/«° steigt.
8 23. Bei eintretender Dienstunfähigkeiterhalten die Beamten, welche auf
zwölf Jahre gewählt sind, schon nach einer Dienstzeitvon sechs Jahren ein Viertel
des Diensteinlommensmit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem ferner
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zurückgelegtenDienstjahre ratierüch steigt, so daß sie nach zwölfjährigerDienstzeit
die Hälfte des Diensteinkommensbeträgt, und alsdann vom vollendetenzwölften
Dienstjahre ab bis zum vierundzwanzigsten Dienstjahrcalljährlich um ^/«« steigt.""

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Bcissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 32.
(Drucksachen. Nr. 43.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

eine Änderung des § 11 des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen
und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

(Seite 197 des Provinzialhandbuchs.)

In dem die Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der
Rhcinprooinz behandelndenBerichte an den Prouinziallandtag (Drucksachen.Nr, 21) ist Seite 16
beantragt, daß aus den Satzungen für diese Anstalt der Absatz a des § 18 gestrichen weiden soll,
wonach das Recht auf den Bezug des Witwengeldes zn ruhen hat,

„wenn und solange der Berechtigteim Reichs«, Staats-, Provinzial- oder Kommunal-
dienste ein Diensteintommenoder ein Ruhegehalt bezieht, insoweit als diese den doppelten
Betrag des Witwen- oder Waisengeldesübersteigen".

Die Streichung ist beantragt worden, weil nach dem Gesetz, betreffend die Anstellung
und Versorgung der Kommunalbeamten,die Witwen und Waisen der pensionsberechtigten Beamten
der Stadt«, wie auch der Landgemeinden,sofern nichts besonderes festgesetzt ist, Witwen- und
Waisengeld nach den für die Witwen und Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Vorschriften erhalten sollen und weil die die Fürsorge der Hinterbliebenen von unmittelbaren
Staatsbeamten ordnenden Gesetze eine Bestimmung der angegebenenArt nicht enthalten.

Der H 11 des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen- und Waisen der

Provinzialbeamten der Rheinprovinz, vom ,'« „/"^ 1899 enthält unter 1 dieselbe Bestimmung,
19. April

deren Beseitigung aus den Satzungen der Witwen- und Waisenversorgungsanstaltder Kommunal¬
beamten, wie oben erwähnt, beantragt wird.

Wenn auch für die Beseitigung dieser Bestimmung das Gesetz über die Anstellung und
Versorgung der Kommunalbeamten nicht geltend gemacht werden kann, so dürfte sie doch, um
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Einheitlichkeit nach dieser Richtung mit den gesetzlichen Bestimmungenfür die unmittelbaren Staats¬
beamten und mit den Satzungen für die Hinterbliebenenversorguugder Kommunalbeamten der
Provinz zu schaffen,berechtigt sein, umsomehr, als diese Bestimmung in den reglementarijchen
Vorschriften nur noch weniger anderer Provinzicilverbändevorkommt und ihre Anwendung nur
eine äußerst seltene ist.

Der Provinzialausschnß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Streichung des § 11 Nr. 1 des Reglements,
betreffend die Fürsorge für die Witwen uud Waisen der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz, beschließen."

Düsseldorf, de« 7. Februar 1903.

Der Provinzialausschnß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann.

Anlage 33.
(Drucksachen.Nr. 34.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Übertragung der Verwaltung und Unterhaltung von Provinzialstraßen an Kreise
gegen Rente.

Zeitiger Stand
der Frage,

betreffend die
Übergabeder

Verwaltungund
Unterhaltung von
Provinzialstraßen
an einzelne Kreise
der Rheinprouinz.

Der 26. Provinziallandtag hat den Provinzial-Verwaltungsrat ermächtigt, der Stadt
Cöln die in ihrem BereichegelegenenProvinzialstraßen zu übertragen und auch anderen Städten
die Verwaltung und Unterhaltung der in ihrem Gemeindebezirkegelegenen Provinzialstraßen
gegen eine entsprechende Iahresrente abzutreten. Auf Grund dieser Ermächtigung sind infolge
Vertrages bis jetzt an 61 Gemeinden 460,4 Km Provinzialstraßen gegen eine jährliche
Rente von insgesamt 454 530 Mark 99 Pf. abgetreten worden. Eine Übergabe von Straßen an
einen Kreis hat nur in einem Falle stattgefunden.

Es handelte sich dabei um den isoliert gelegenenKreis Wetzlar, dessen Straßennetz der
WegebauinspektionCoblenz, zu der es gehörte, so unbequem lag, daß der 32. Rheinische Pro¬
vinziallandtag auf Antrag des Provinzial-Verwaltungsrates am 13. November 1886 feine Ge¬
nehmigung zur Abtretung der 51,4», Km im Kreise Wetzlar gelegenenehemaligen Staatsstraßen
an diesen Kreis erteilte.

Im Jahre 189? stellte der Kreis St. Wendel den Antrag auf Übergabe der dortigen
Provinzialstraßen. Die bezüglichenVerhandlungen wurden indeß im Jahre 1899 eingestellt,
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weil sich bei Ausarbeitung einer entsprechendenVorlage schwerwiegendeBedenken der Annahme
des Antrages entgegenstellten.

Neuerdings haben die Kreise Adenau, Ahrweiler, Coblcnz, Cochem, Kreuznach, Mähen,
Meisenhcim, Neuwied, St. Goar und Zell, d. h. alle im Regierungsbezirk Coblenz gelegenen
Kreise mit Ausschluß von Altenkirchen und Simmern, auf die Veranlassung des Herrn Regierungs-
Präsidenten zu Coblenz um Angabe der näheren Bedingungen ersucht, unter denen evtl. eine
Übernahme der im KreisgebieteliegendenProvinzialstraßen in die Verwaltung und Unterhaltung
des Kreises würde erfolgen können, insbesondereauch über die Höhe der in einein solchen Falle
dem Kreise zufließendenÜbernahmerente. Dem Kreise Meisenheim, der bereits anfangs Mai 1901
an die Prouinzialverwaltung mit der gleichen Anfrage herantrat, wurde die Rente mit 340 Mark
für das Kilometerberechnet,wogegen der Kreis für rund 4? Km zu übernehmenderProuinzial-
straßen 30 000 Mark jährlich, das sind 668 Mark für das Kilometer, zur Unterhaltung der jetzigen
Prouinzialstrahen als Kreisstraßcn für notwendig bezeichnete. Die Anfragen der übrigen Krcife
kamen fast gleichzeitig um die Wende der Jahre 1901 und 1902 hier an und umfahten rund
840 Km Provinzialstraßen.

Den vorgenannten Kreisen ist auf diefe Anfragen erwidert worden, daß der Provinzial-
landtag zu der Frage der Abgabe von Prouinzialstrahen in die Verwaltung und Unterhaltung
der Kreise bislang noch keine Stellung genominenhabe und daß bei oer prinzipiellen Bedeutung
dieser Frage beabsichtigt werde, dem nächsten Prouinziallandtage eine diesbezügliche Vorlage zur
Beschlußfassungzu unterbreiten.

Die der Abtretung von Provinzialstraßen an Kreisverwaltnngen entgegenstehenden
Bedenken zu erörtern, Vorteile und Nachteile beider Verwaltungen abzuwägen, ist Gegenstand
dieses Berichts.

Das Dotationsgesetzvom 8. Juli 1875 bestimmt im § 18 Absatz 3:
„Den Provinzialverbänden bleibt es überlassen, die Verwaltung und Unterhaltung der

ihnen überwiesenen Staats-Chausseen auf engere Kommunaluerbändcnach Maßgabe der mit denselben
zu treffenden Vereinbarung zu übertragen. Eine solche Übertragung muß erfolgen hinsichtlich
derjenigen Strahenstrecken,welche der Staat auf Grund des § 9 der Verordnung vom 16. Juni
1838 (Ges. S. S, 353) übernommen hat, sofern es die beteiligte Stadtgemcinde verlangt."

Straßen der letzterenKategorie kommenin der Rheinprovinz nicht in Betracht.
Die Prouinzialverwaltung hat demnach das Recht, aber nicht die Pflicht, die

ehemaligenStaatsstraßen an die Kreise abzutreten, während hinsichtlich der früheren Bezirksstrahen
eine gesetzlicheoder reglementarischeBestimmung nicht besteht.

Von dem ihr zustehendenRechte kann und wird die Provinzialuerwaltung aber nur
Gebrauch machen dürfen, wenn diese Maßnahme den allgemeinen Strahenintercssen nicht
zuwider erscheint.

Das von der Provinzialuerwaltung unterhaltene Straßennetz umfaßt etwa 6900 Km.
Es ist dies das Zwei- bis Dreifache der von den übrigen Provinzen zu unterhaltendenProvinzial¬
straßen, indem die letzteren sich darauf beschränkthaben, im wesentlichendie bei Erlaß des
Dotationsgesetzes überkommenenStaatsstraßen zu unterhalten, während in der Rheinprovinz
bekanntlichzu den 2300 Km Staatsstraßen noch 4600 Km Bezirksstrahen übernommen worden
sind. Infolge des letzteren Umstandeshat die Rheinprovinzjährlichfür die Unterhaltung dieser ehe¬
maligen Bezirksstrahenetwa 3 Millionen Mark aus Provinzialumlagen aufzubringen— das sind

Veranlassung zur
Vorlage dieses

Berichtes,

Befugnis der Pro«
Ulnzilllverwaltuüg
zur Abtretung von

Straßen an die
Kreise.

Gründe für die
Abtretung von

Provinzialstraßen
an die Kreise.
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5°/« der Staatssteuern —, welche Ausgabe in den übrigen Provinzen von den Kreisen mittels
Kreissteuern bestritten wird.

Unter den von der Provinzialverwaltung unterhaltenen Straßen befinden sich einzelne
Straßenstrecken,welche weder einen solchen Verkehr noch eine solche Bedeutung haben, daß sie in
dem Rahmen einer Provinzialstrahe unterhalten zu werden brauchen. Diese Straßen könnten
allerdings ohne Nachteil für die Verkehrsinteressenan Kreise abgetreten und mit geringeren
Kosten unterhalten werden.

Letzteresunterstellt aber, daß die Kreise eine eigene Wegeuerwaltung einrichten, was in
der Rheinprovinz bisher nicht geschehen ist. Wenn für die gesamte Provinz auch ein Bedürfnis
nach einer solchen Neuerung nicht besteht und dahin zielende Wünsche allgemein nicht laut
geworden sind, so läßt sich doch nicht verkennen,daß im Süden unserer Provinz die Verhältnisse
auf dem Gebiete des Gemeinde-Wegebauessehr im argen liegen und dringend einer Abhülfe
bedürfen. Es ist in verschiedenen Denkschriftenbereits ausgeführt worden, daß die Entwickelung
der Wegeunterhaltung in unserer Provinz den Übelstand zur Folge gehabt hat, daß bei dem
Fehlen eines Mittelgliedes zwischen Prouinzial- und Gemeindestraßenden Gemeinden eine Wege¬
baulast zugefallen ist, welcher die kleinerenGemeinden in den ärmeren Gegenden unferer Provinz,
insbesondere in den RegierungsbezirkenTrier und Coblenz, nach ihren Verwaltungseinrichtungen
und ihren finanziellenKräften in keiner Weise gewachsen sind. Die Folge hiervon ist, daß die
Gemeinden überbürdet sind und daß die Wege sich trotz der Unterstützungender Provinz vielfach
in einem fchlechten Zustande befinden, weil es an einem leistungsfähigen Träger für die laufende
Unterhaltung fehlt. Eine Abhülfe kann hier nur dadurch geschaffen werden, daß der Kreis diefe
wichtigerenGemeindewegein eigene Verwaltung und Unterhaltung übernimmt. Die Ausbildung
des Kreifes als Wcgeverbandaber, welche die Voraussetzungdieser Übernahme bildet, scheitertin
dem in Rede stehendenTeile unserer Provinz an dein Kostenpunkte. Hier könnte mit den Mitteln
des neuen Dotationsgesetzessowie durch die Übergabe einzelner verkehrsarmer Provinzialstraßen,
welche sich im Süden der Provinz vielfach finden, in segensreicherWeise geholfenwerden.

Bedenken gegen Die Erfahrungen, welche mit der Übertragung der Unterhaltung von Provinzialstraßen
die Übergabe von g^ engere Kommunalverbändesowohl in den übrigen Provinzen des Staates wie in der Rhein-

pruvinz gemacht worden sind, ermutigen nicht zur Abtretung von Straßen im größeren Umfange.
Es hat sich hierbei nämlich fast überall, wo eine derartige Übergabe stattgefunden hat, ein
Zurückgehen der Straßen im Unterhaltungszustande gezeigt. Auch in unserer Provinz hat ein
Teil der an die Städte abgetretenen Provinzialstraßen vielfach Anlaß zu Klagen gegeben.
Wenn die Provinz nun fchon bei den wohlhabenderen Städten, die felbst ein fehr großes
Interesse an ihren Straßen haben müssen, solche unliebsamen Erfahrungen macht, wie viel
mehr wird dies bei ärmeren Kreisen der Fall sein, zumal wenn es sich um Straßen
handelt, an denen die Nachbarkreife ihrer Lage wegen oft ein viel größeres Interesse haben,
als der unterhaltungspfiichtigeKreis selbst. In Ostpreußen, Schlesien und Pommern, in denen
die Übergabe von Straßen in größerem Umfange an die Kreife stattgefunden hat, sind, wie
die dortigen Landeshauptleute berichten, nur ungünstige Erfahrungen gemacht worden, welche
die Provinz Westpreußen neuerdings noch veranlaßt haben, die Abtretung von Provinzialstraßen
an Kreise abzulehnen. Es liegt auch nahe, daß der einzelne Kreis sich hinsichtlich der Unterhaltung
bei der Wahl des nötigen Beamtenpersonals, dem Ankaufe des Materials, der Einführung von
Verbesserungenu. f. w. in einer schwierigerenund viel ungünstigeren Lage befindet, wie die große

Prouinzialstrnßen
an die Kreise
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Provinzialvenvaltung, welcher die Erfahrungen, die in der ganzen Provinz gemacht werden, zu
Gebote stehen.

Als weiterer Grund gegen die Übergabe der Straßen an die Kreise muß die Schwie¬
rigkeit hervorgehobenwerden, zu einer Verständigung über die den Kreisen zu gewährende Rente
zu gelangen. In den übrigen Provinzen, sowie dem Kreise Wetzlar gegenüber lagen die Ver¬
hältnisse insofern einfacher,als es sich dort lediglichum die Abgabe von Staatsstraßen handelte,
für deren Unterhalt der Staat in Gemähheit des Dotationsgesetzeseine reichlich bemessene Rente
zahlt. Hier erledigte sich die Angelegenheit ohne Differenzen dadurch, daß den Kreisen —
was auch beim Kreise Wetzlar geschehen ist, ^- die vom Staate gewährte Rente für die abge¬
tretenen Straßen herausgezahlt wurde. Dieser einfache Modus kann in hiesiger Provinz den
übrigen Kreisen gegenüber nicht Platz greifen, weil hier nicht blos Staatsstraßen, sondern vor¬
wiegend ehemalige Bezirksstraßenin Betracht kommen, für welche eine Staatsrente nicht gezahlt wird.
Wenn es nun schon fchwierig gewesen ist, mit den Städten, wo die Verhältnisse wesentlich
günstiger liegen, über die Höhe dieser Rente zu einer Verständigung zu gelangen, so muh diese
Schwierigkeit bei den Kreisen noch viel schärfer hervortreten. Die Kreise werden nur dann
geneigt sein, die Straßen zu übernehmen, wenn sie dabei ein finanziellesAuskommenfinden d. h.
wenn die Rente möglich hoch bemessen wird, wie dies ja schon der Vorgang mit dem Kreise
Meisenheim zeigt. Sodann werden die Kreise sich schwerlichdarauf einlassen, die Straßen
dauernd zu einer ein für allemal feststehenden Rente zu übernehmen, weil sie sich der Steigerung
der Ausgaben infolge des Nnwachfensdes Verkehres oder der Erhöhung der Materialpreise und
Arbeitslöhne bei größeren Straßennetzen nicht ausfetzen wollen. Bei den Städten liegen hier
die Verhältnisse insofern anders, als es sich hierbei stets nur nm kleinere Strahenstreckenhandelte,
deren Unterhaltungkosten einesteils bei der Leistungsfähigkeit der Städte nicht in Betracht
kommen und andernteils zum Teil vielfach den Straßenanliegern aufgebürdet werden, abgesehen
davon, daß die in den Städten übernommenen Straßen auch anderen städtischen Zwecken, wie
zur Kanalisation, zu Wasser«und Gasleitungen, Straßenbahnen u. s. w. dienen.

Mit den Kreisen dagegen wird nur eine Verständigung über eine Rente auf eine
bestimmte Reihe von Jahren und unter dein Vorbehalte einer Revision der Rente nach Ablauf
diefcr Frist möglichsein. Letzteresbedingt aber für die Provinz, wenn sie sich nicht der Gefahr
ausfetzenwill, die Folgen der etwaigen Vernachlässigungder Straßen in der Form einer höheren
Rente oder gar einer Zurücknahmeder abgewirtschaftetenStraßen auf sich zu nehmen, während
der Dauer des Vertragsverhältnisses eine scharfe Kontrolle.

Diese Kontrolle, welche nur durch Provinzialbeamte geübt werden kann, wird, wie nahe
liegt, zu manchen Schwierigkeiten und Differenzen führen, welche nur durch ein kompliziertes
Verfahren gelöst werden könnten.

Unter diesen Umständen ist zu befürchten,daß die Übergabe der Straßen an die Kreife
zu einer steten Quelle des Unfriedens in der Provinz führen und fchliehlich die Verkehrsinteressen
im allgemeinen schädigen wird.

Sodann kommt noch das prinzipielle Bedenken in Betracht, daß bei Übergabe von
Prouinzialstraßen an die Kreise, insoweit Bezirksstraßen abgetreten weiden, was vorwiegend der
Fall sein wird, das Ausgabe-Bewilligungsrechtdes Provinziallandtages beeinträchtigt wird. Da
nämlich für die Bezirksstraßen keine Staatsrenten bewilligt sind, letztere vielmehr aus der
Prooinzialumlage unterhalten werden müssen, so würde durch die Festlegung einer bestimmten

44*
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Rente für die Übergabe der Straßen an die Kreise dem Provinziallandtag« die etatsmähige
Bestimmung über die bezügliche Ausgabe entzogenwerden.

Endlich ist zu bedenken, daß die Abgabe der Provinzialstraßen in größerem Umfange
an einzelneKreise das provinzielleWegenetzin nachteiligerWeise zerreißen, jedenfalls die Vermal-
tungskosten und, im Falle eine die bisherigen Unterhaltungskosten übersteigendeRente gewährt
wird, auch die Unterhaltungskostender verbliebenenNeststrecken erhöhen wird.

Im Hinblicke auf diese Gründe glaubt der Provinzialausschuh, sich nur gegen eine
allgemeine Aufteilung der Provinzialstrahen an die Kreise oder eine Übertragung derselben
im größeren Umfange aussprechen zu können. Damit foll aber die Übertragung einzelner
Straßen minderer Bedeutung an Kreise behufs Förderung und Unterstützung der Einrichtung
einer Kreis«Wegeverwaltungzum Zwecke der Übernahme der wichtigeren Gemeindewegegrund¬
sätzlich nicht ausgeschlossen sein. Insofern ein Kreis in denjenigenGegenden der Provinz, wo ein
Bedürfnis hierzu anerkannt werden muß, die wichtigerenGemcindewegeübernehmen will, würde
zur Unterstützung dieses Vorgehens die Übergabe einzelner Provinzialstrahen mit geringerem
Verkehr wohl in Betracht kommen können. In solchen Fällen würden auch die oben hervor¬
gehobenenBedenken gegen die Abtretung von Promnzialstraßen an Bedeutung verlieren, weil
hierbei stets nur solche Straßen in Betracht kommenkönnten, deren Lage und geringeAusdehnung
eine nachteilige Zerreißung des Provinzial-Straßennetzes ausschließt und deren leichtere und
einfachere Unterhaltung bei dem vorhandenen geringen Verkehre eine Verständigung über die
Rente fowie die weitere Unterhaltung wohl ohne Schwierigkeitenerwarten läßt; allein es tauchen
selbst bei einer so beschrankten Abgabe einzelner Provinzialstrahen zu dem vorgedachtenZwecke
immerhin noch so mannigfache Schwierigkeitenauf, daß diefe Frage nur nach der reiflichstenEr¬
wägung gelöst werden kann, zumal da dieselbe im engen Zusammenhange steht mit der Ver¬
wendung der zur Entlastung der Kreise und Gemeinden bestimmtenMittel des neuen Dotations¬
gesetzes fowie der von dein letzten Prouinziallandtage angeregten Frage der ausreichenderen
Dotierung des Fonds für die Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues,wie dies bei der
Beratung des Haushaltsplanes für die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen im
letzten Provinziallandtage fowohl von dem Referenten wie dem Landeshauptmann hervorgehoben
ist (vergl. S. 124 bis 12? des stenographifchen Berichtes über die Verhandlungen des 42. Pro-
vinziallandtages).

Bevor der Provinzialausschuh der Ausarbeitung einer desfallsigenVorlage, welche die
Erhebung eines umfassenderen statistischenMaterials sowie eingehendereVerhandlungen mit den
in Betracht kommenden KöniglichenBehörden unterstellt, näher treten kann, erachtet derfelbe für
geboten,daß zunächst der Provinziallandtag zu der Frage, ob die Übergabe von Provinzialstraßen
zu dem vorgedachtenZwecke in beschränktem Maße an die Kreise stattfinden soll, grundsätzlich
Stellung nimmt.

Antrage. Der Provinzialausschuh beehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. sich grundsätzlichsowohl gegen eine allgemeineAufteilung der Provinzialstraßen

wie gegen eine Abgabe derselben in größerem Umfange an die Kreife aus¬
fvrechen,sodann

2. zu der Frage Stellung nehmen, ob zur Förderung der Bildung eines Kreis-
Wegeverbandes in den Teilen der Provinz, wo ein Bedürfnis hierzu anerkannt
werden kann, den Kreifen, welche die wichtigeren Gemeindewege übernehmenwollen,
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einzelnehierzu geeignete Provinzialstraßen gegen eine Iahresrente zur Unterhaltung
und Verwaltung abgetreten werden können, endlich

3. für den Fall der Bejahung dieser Frage den Provinzialausschuß beauftragen, eine
desfallsigeVorlage dem nächsten Provinziallandtage zu unterbreiten, die hierauf
bezüglichen Verhandlungen mit den KöniglichenBehörden einzuleiten, insbesondere
auch ein Abkommenmit einem oder zwei Kreisen behufs Anstellung eines Versuches
Vorzubereitenund dem Provinziallandtage zur Beschlußfassung vorzulegen,"

Düffeldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Ghmnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 34.
(Drucksachen. Nr. 38,)

Bericht und Anträge
des Prouinzialausfchufses,

betreffend

die Übersicht über den Eisenbahnfonds und die Förderung von Bahnunternehmungen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich, die ihm durch Beschluß des 41. RheinischenPro-
uinzicillandtllgesaufgetragene Übersicht über den Eisenbahnfondsmit folgendemBerichte vorzulegen.

Durch Beschlußdes 42, Rheinischen Provinziallandtages vom 12. Februar 1901 ist der
Provinzialausschuß in Ergänzung des vorgenannten Beschlusses ermächtigtworden:

„die aus dem 18°Millionenfonds bisher nicht begebenenBeträge fowie die bereits
wieder eingegangenenund die ferner eingehenden Amortifationsmten unter Bewilligung
eines Iinszuschussesbis zur Höhe eines halben Prozents zu den bei der Landesbanl
für ländliche Darlehen jeweilig geltenden Bedingungen für Kleinbahnunternehmungen
als Darlehen auszugeben."

In Ausführung dieses Beschlussesstellt sich der 18°Millionenfonos in Einnahme und
Verwendung, wie folgt, dar:

I. UrsprünglicherBestand ............. 18 000000 M.
II. Bis zum 1. April 1902 sind an Tilgungsbeträgen eingegangen

(309130 -s- 125 204 M.) --- .......... 434334 „
Summe der Mittel: 18 434 334 M.
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An Darlehen sind gewährt worden:

Datum
der Bewilligung

Darlehensnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehens

Zins¬
fuß

4. Oktober 1894

2?./28. April 189?
22./2Z. Januar 1895
21./22. „ 1896
30./31. Mai 1893

27/28. April 189?
22./23. Januar 1895
9./10. Juni 1896
6. Mai 1895
2?./28. April 189?
25./26. Januar 1898
13./14. August 1895
22./23. Oktober1895
27./28. April 189?
23. August 189?
18./19. Oktober 1898
22,/23. „ 1895
22./23. März 1898

22./23. Oktober 1895

1./2. Dezember 1896
14./15. „ 189?
28./29. April 1896
1. Oktober 1902
28./29. April 1896

15./16. Juni 189?

14./15.Dezember189?

25./26. Januar 1898

Stadt Saarlouis

Kreis Gummersbach

Landkreis Aachen

Kreis Vergheim

Kreis Euskirchen
Stadt Oberhausen

Stadt Mülheim (Ruhr)

Kreis Kreuznach

Stadt Nees

Stadt Solingen

Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Stadt M. Gladbach
Stadt Rheydt

Kreis Bernkastel

Ensdorf-Saarloms-
Wallerfangen

derselbe
Engelskirchen-Mcnienheide

derselbe
zur Bestreitung von Grund-
erwerb für die Staatsbahn

Wiehlbrück-Wiehlbez.
Osbeighausen-Wiehl

dieselben
Kreisbahnen
Forst-Brand
Kreisbahnen

dieselben
dieselben

Kreisbahnen
Oberhausen-Mülheim(Ruhr)

derselbe
derselbe
derselbe

Mülheim-Oberhausen
in Mülheim und nach
Heißen und Dümpten

Kreuznach-Winterburgbez.
Wallhausen

derselbe
derselbe

Rees-Empel
derselbe

Elektrische Kleinbahnen in
Solingen

Dransdorf-Güterbahnhof
Bonn und Nheinuferbahn

Cöln-Bonn
M. Gladbach-Hardtu s. w.

in und bei Rheydt
Moseltalbahn Trier-Bullay

Zu übertragen

701500

223 500
700 000

52 000
100 000

25
300
200

1300
450
250

1960
650
225
125
150

1000
600

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

650 000

150 000
346 000
200 000

50 000
690 000

1 400 000

1250 000
1000 000

375 000

3
3
3
3
3
3
3
3
!!
3
3
3
3

3
3
3

15 123 000
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Datum Betrag des Zins¬
der Bewilligung

Darlehensnehmer Für den Bahnbau Darlehens fuß

Übertrag 15123 000
16. Oktober 1900 Kreis Zell Moseltlllbahn Trier-Vulla^ 230 000 3

„ Stadt Zell derselbe 50 000 3
,/ Gemeinde Burg derselbe 6 000 3
!! Gemeinde Enkirch derselbe 15 000 3

22,/23, März 1898 Kreis Geilcnkirchm Alsdorf-Wehr 1260 000 3
14./15. Mai 1901 » derselbe 350 000 3'/.
22./23. März 1898 Kreis Geldern Kempen-Straclen-Kevelaer 400 000 3
14./15. Mai 1901 „ derselbe 300 000 ü ,2

Ferner sind b :z. werden noch mit Teilbeträgen aus dem 18-Millioneu-
fonds entnommen laut deu Beschlüssen vom 14./ l5. Mai 1901 und vom
6. August 1901 592 500
als Beteiligungssummc der Prouinz an dein Äahnuntcruehmen Merzig-
Büschfeld.

Sunune der Bewilligungen 18 326 500

Auf das der BürgermeistereiWissen zu dem Bahnbau Wissen-Korbunter dem 25,/26.
Januar 1898 gewahrte und in dem Berichte für 1901 (Drucksachen. Nr. 25) aufgeführte
Darlehen von 30 000 Mark ist verzichtet, dieser Betrag also in der Zusammenstellungnicht mehr
vorgesehen.

Für den Bau und Betrieb des eben erwähnten Bahnunternehmens Merzig-Büschfeldist
durch Vertrag vom 27. September 1901 zwischen dem Staate, der Provinz und dem Kreise
Merzig eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Stammkapital von 1 ??? 500 Mark
gegründet, das zu gleichen Teilen von den drei Gesellschaftern — dem Staate, der Provinz und
dem Kreise — aufgebracht wird. Es erscheint daher in vorstehender Zusammenstellung der
Drittelanteil von 592 500 Mark. Die an die „Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten"
zu Berlin als GeneralunternehmervergebenenBcmarbeitensind am 26. Februar 1902 in Angriff
genommen und soweit gefördert, daß begründete Aussicht auf Eröffnung des Bahnbetriebes am
1. April 1903 oder doch nur wenig später besteht.

Nach Vorstehendem ist der 18^Millionenfondseinschl. der eingegangenenTilgungsbeträge
bis auf den geringfügigen, für eine Unterstützung des Kleinbahnwesens in der Provinz kaum
mehr in Betracht kommenden Rest von 10? 834 Mark z. Zt. erschöpft.

Die Ausdehnung der Kleinbahnen in der Provinz ist aus der beigefügtenZusammen¬
stellung ersichtlich. Dazu ist zu bemerken, daß abweichendvon den gleichartigen Nachweisen
früherer Jahre zu besserer Trennung in Spalte 14 nur diejenigenVahnlängen aufgeführt sind,
die auf den z. Zt. in Unterhaltung der Provinz befindlichen Provinzialstraßenstreckenliegen; und
ferner, daß Spalte 16 alle Darlehen enthält, die aus Mitteln der Prouinz überhaupt gewährt
wurden, also sowohl die im vorstehendeneinzeln nachgewiesenen Beträge aus dem 18-Millionen-
fonds, wie auch die anderweit aus Mitteln und zu den Bedingungen der üandesbank hergegebenen.
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Im Hinblicke darauf, daß der Eisenbahnfonds im wesentlichen erschöpftwar, jedenfalls
adcr einschließlich der unter denselben Bedingungen wieder zu verwendenden Tilgungseingänge
bis zu dem nächsten Provinziallcmdtage erschöpft sein würde, wurde sodann der Provinzialausschuß
durch den Beschlußdes Provinzinllandtages vom 12. Februar 1901 beauftragt:

„über eine ausreichendereUnterstützungdes Kleinbahnwesens durch die Provinz dem
nächsten Provinziallaudtage eine ausführlicheVorlage zu machen."

Es wurde also nicht beliebt, lediglich eine Erneuerung des Fonds in einer bestimmten
Höhe vorzunehmen und die Weitcrverwendnng in der bisherigen Weise zu beschließen,sondern
in der Fachkommission der Wunschnach einer intensiverenBeteiligung der Provinz bei dem Baue
von Kleinbahnen ausgesprochen. Der Referent der Fachkommission drückte dies in der Sitzung
des Provinzinllandtages dahin aus, daß die Unterstützungder Provinz nicht mehr oder nicht aus«
schließlichin der bisherigen nur finanziellen Richtung sich betätigen, sondern sich mindestens
gleichbedeutendauf dem Gebiete der unmittelbaren Beteiligung an dem Bau von Kleinbahnen
bewegen sollte.

In dieser Hinsichtliegen aber die Verhältnisse in der hiesigen Provinz recht schwierig. Ein
Blick auf die bisherige Entwickelungdes Kleinbahnwesenszeigt, wie sich die Vahnuntcrnchmungcn
überwiegend,ja fast ausnahmslos, in den leistungsfähigeren,in der Mehrzahl industriellen Kreisen
finden, wo sowohl der schon vorhandene regere Verkehr das Bedürfnis unmittelbar hervortretenließ,
wie auch das Privatkapital in Erwartung eines geschäftlichen Vorteils sich angezogenfühlte.

Für unsere Provinz handelt es sich vorwiegend nur noch um Bahnen, welche für die
ärmeren Gegenden der Provinz in Betracht kommen, deren Rentabilität zweifelhaft ist und die
für Unternehmerkeinen Reiz bieten. Wenn auch nicht verkannt werden kann, daß solche Bahnen
eine größere allgemein-volkswirtschaftlicheund daher viel bedeutsamereAufgabe zu erfüllen haben,
indem sie noch uuerschlossene Gebiete dem Verkehr öffnen und in gegenseitige Wechselbeziehung
bringen sollen, so ist andererseits doch zu bedenken, daß die Anfgnbc, das Kleinbahnwesenin
solchenGegenden zu fördern, nur mit großen Geldmitteln von der Prouinzialverwaltung allein
gelöst werden kann. Der Provinzialausschuß hat iu Anbetracht der augenblicklichen fiuauziellen
Lage der Provinz und im Hinblicke auf die großen stets wachsenden Ausgaben für die Erfüllung
der dem Provinzialverbande bereits obliegendenAufgaben nach reiflicher Erwägung geglaubt, davon
Abstand nehmen zu müsseu, dem Provinziallaudtage Vorschläge zu einer intensiverenFörderung
des Kleinbahnwesens,wie dies bisher der Fall war, zu unterbreiten.

Der Provinzialausschußhält es znr Zeit vielmehr für ausreichend, wenn der Kleinbahn¬
fonds um weitere 3 Millionen verstärkt und der Beschlußdes Provinzinllandtages vom 3. Februar
1899, in welchem der Provinzialausschuß ermächtigtworden ist,

„weniger leistungsfähigen Kommunalverbänden einen Teil der zur Herstellung und
Ausrüstung von Kleinbahnen erforderlichenGeldmittel unter den zur Zeit bei der
KöniglichenStaatsicgierung für die finanzielleFörderung von Kleinbahnen geltenden
Bedingungen unter der Voraussetzung zu gewähren, daß auch seitens des Staates
eine entsprechende Beihülfe für das Unternehmengegeben wird"

aufrecht erhalten bleibt.
Der Staat stellt nämlich einen Fonds im Betrage von 5 bis 8 Millionen Mark jährlich

für die gesamteMonarchie zur Unterstützungvon Kleinbahnbnutenunter der Bedingung zur Ver¬
fügung, daß die näher interessierten weiterenKommnnalverbände(Kreise nnd Provinzen) sich ebenfalls
an der Unterstützungdes Unternehmens beteiligen.
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Form und Höhe der Staatsunterstützung werden nach Lage des Falles bestimmt. Eine
Zinsgarantie ist ausgeschlossen, während die Gewährung von Darlehen zu billigen Zinsen (1^/2
bis 2°/o) nur da erfolgt, wo besondere Gründe gerade für diese Form der Beihülfe sprechen.
In den meisten Fällen wird die unmittelbare Beteiligung des Staates an dem Unternehmen
unter gleicher Berechtigung mit den andern Zeichnern des Anlagekapitals, besondersden höheren
Kommuualverbäuden,gewährt. Beihülfen ö, tonäs porän erfolgen nur in Ausnahmefällen und
in mäßigen Beträgen. Weiter, wie hier vorgesehen ist, kann die Provinzialvcrwaltung in der
Unterstützungder Kleinbahnen ohne zu große Geldopfer nicht gehen.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß folgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:
1. den bisherigen Kredit für Darlehen um 3 Millionen Mark, also auf 21 Millionen,

erhöhen uud den Provinzialausschuß ermächtigen, aus ihm und den eingehenden
Tilgungsbeträgen nach dem für ländliche Darlehen jeweilig geltenden Zinsfuß,
unter Zuschuß von ^2 Prozent, und gegen mindestens 1 Prozent Tilgung Bei¬
hülfen an Kommunalverbändezu geben;

2. den Provinzialausschußermächtigen, in den Fällen, in welchen die Königliche Staats-
regienmg weniger leistungsfähigenKommunalverbändender Provinz Beihülfen zur
Herstellung und zur Ausrüstung von Kleinbahnen gewährt, aus Provinzialmitteln
dieselbe Beihülfe wie der Staat unter den von der Königlichen Staatsregierung
gestelltenBedingungen zur Verfügung zu stellen;

endlich
3. den Provinzialausschuß ermächtigen, im Falle während der Etatsperiode solche

Beteiligung sich als notwendig herausstellen sollte, die hierzu erforderlichen Summen
aus dem unter 1 gedachten Kredite zu entnehmenoder bei Unzulänglichkeit desselben
bei der Landesbank vorschußweise zu erheben und dem nächstenProvinziallandtage
eine Vorlage behufs Deckungdieses Vorschusses zu unterbreiten."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

-!-.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 3ö5

Zusammenstellung
der

in der Rheinprovinz bis zum 1. August 1902 laudespolizeilichgenehmigten bezw. im
Bau begriffenen,dem öffentlichen Verkehr dienendenBahnen, mit Ausnahme der

Staatseisenbahnen.

Anmerkung. Die Zusammenstellungenthält:
s,) diejenigenBahnen, welche nach Erlaß des Kleinbahngesetzes vom 28. Juli 1898

neu entstandenund, sei es auf Gruud dieses Gesetzes,sei es auf Grund des
Eisenbahngcsetzes vom 3. November1838, genehmigt worden sind;

b) auch alle derartige bereits vor Erlaß des Kleinbahngcsetzes, sei es auf Grund
allgemeiner polizeilicher Vorschriften,sei es auf Grund des eben erwähntenEisen¬
bahngesetzes genehmigte Bahnen, gleichgültigob das Unternehmenbis jetzt dem
Kleinbahngesetze unterstellt worden ist oder nicht.

4b"
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung"^

am

Von Düren über Birkesdorfund
Hoven nach Merken

»,. Aachener (Stadt-) Straßen¬
bahnen innerhalb der Stadt¬
bezirkeAachenund Burtscheid

d. Aachen-Monheimsllllee
c Aachen-Linzenshäuschen
ä. Nachen-Lllurensberg
(Fortsetzung zu Nr. 2 siehe unter den

Zugängen.)

Landkreis Aachener Kleinbahnen:
lr. Haaren-Weiden-Linden

d. Oppen-Bardenberg

Dürener Dampfstraßen-
bahn-Aktiengesellschaft

zu Düren

Aachener Kleinlichn-
gesellschaftzu Aachen

desgl.
desgl.
desgl.

LandkreisAachen

desgl.

Regierungs-Präfident

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

I. Regieruttgsbez" ^
g..2.Dezember189I
als Dampfstraßcn-

bchn für den
Güterverkehr,

K. 19. Mai 1894

Betriebs
zweck

(Personen
und Güteruer-
kehr oder eiuer

derselben)

.^

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

iu

Lauge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Nahn-
korper

12

auf Straßen
bei Städte,

Land¬
gemeinden,

ANien-
gelelllchllften

u. l. ».

13

in Unter-
Haltung

der
Provinz

14

Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

15 16

en.

als Kleinbahn
für den Personen-
und Güterverkehr

o. 9. September
189?

a. 8. November
1894

d. 14. Mai 1902
8. August 1899

26. Februar 1900
16. Januar 1900

12. November1895

desgl.

N""'teil

lü«

°l°bes über Klein-

? 5er 1^ 1892, nach-
^ ), das Unter-
li "'« Gemäßheit
^/3 den Be-
^ dieses Ve¬
rworfen hatte

'"«bahngesetzes

1. »M'^
19^9 ""bahn^setzes

desgl-

desgl'

189«' .
desgl. <,,!
Oktobells"

«Zgl.
°esgl.
^sgl.

«gl.

l>eZgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf

desgl. Elektrizität

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl. desgl.

desgl. desgl.

Zu üb

1,000 6 610 400 2 631 3 5?9 6 610

Bemerkung: Die zahlreichen Fabrik- u. s. w. Anschlüssesind nicht
eingerechnet.

1,000

1,000
1,000
1,0N0

1,NU0

1,000

22 885

1083
4 202
1168

6 480

4 25?

46 685 400

20 990

1083
21?2

1980

28 856

1895

2 030
1168

6 480

2 2??

1?429

22 885

1083
4 202
1168

6 480

4 25?

46 685

120 000

Landkreis
Aachen
500 000
Aachener

»Kleinbahn-
gesellschaft
1 800 000

ciuschl.
3o—K

2 420 000
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Bezeichnung der Bahn

o. Rothe Grde-Eilendorf

ä. Forst-Brand

«, Gressenich-Gschweiler-Kinz-
weiler-Alsdorf

k, Mariadolf-Linden
F. Eilendorf-Stolberg
n. Stolberg-Vicht
i. Eschweiler-Röhe-Pumpe-Atsch
1l. Eschweiler Rathaus-Gschweiler

Rheinischer Bahnhof

«,. Von der GemeindegrenzeAachen«
Laurensbergüber Richterichnach
Herzogenrath

Unternehmer

d. von Kircheichenach Kohlscheid

Von Eupen (Gasfabrik)bis zur
Grenze mit Belgien

LandkreisNachen

desgl.

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

Genehmigende

BeHürde

Regierungs-Pillsident

desgl.

Tupener Kleinbahngesell¬
schaft zu Eupen

desgl,

desgl.

desgl,
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

Genehmigung ist '"lt

am

,2.November1895 50 I°h«
Tage der
triebseröf
(12. O!

1896)

18. Februar desgl. vo,
6. April ^^ Oktober1s

Wvruar "^u-
April ^^^ Oktober

,27^ Februar ^ des6. April
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

auf

Öffnung
Ottobcl

ab

6. Oktober 1900

desgl.

28. August 1896

V0N>
I8l'

desgl.

,,

desgl
desgl.
desgl.
desgl
desgl-

50 Iah"

desgl-

99

°»f Grund

'Nbcchugcsetzcs

besgl.

besgl.

besgl.
besgl.
besgl,
besgl.

^esgl.

Zahle l dezgi.

Betriebs¬
zweck

(Pcrsonen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

8

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl

desgl.
desgl,
desgl.
desgl,
desgl.

Aachen-
Richterich:
Personen-

und Güter¬
verkehr,

Richterich-
Herzogen-

rach:
Personen-

und Stück¬
gutverkehr
Personcn-

und Stück-
gutvcrkehr
Personen-

und Güter¬
verkehr

Spur¬
weite

K,

Elektrizität
Übertrag

1,0U0

desgl.

desgl,

desgl.
desgl.
desgl,
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

Dampf

1,nm

i,mo

1,000
1,UU0
1,00U
1,N00
1,000

1,UN0

1,N0N

1,435

Lange

der

Bahn

11

46 685
3 010

4 241

18 758

3 07?
4210
7 410
5 882
1886

10 300

Zu übertragen> 108 359

Davon

auf
eigenem
Bahn-
lorpcr

1400

1500

12

auf Straßen
der Städte,

Land¬
gemeinden,

Altien-
»elelllchaften

u. >. «,

13

400

13 600

2 943
900
800

28 856

200

4513

6 070
66?

151?

in Unter-
Haltung

der
Provinz

14

1300

17 429
3010

4 241

645

3 07?
126?

440
4415

369

10 300

An,
1. August

1902
waren im
Betriebe

15

18 843 42 923 45 193

46 685
3 010

4 241

18 758

3 07?
4 210
7 410
5 882
1886

10 300

1500

106 959

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

16

2 420 000

800 000

3 220 000

^
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Gene hmigung 'st ttteilt Betriebs-

zweck
(Perfonen-

und Gütervcr»
kehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft

(tierifche
ssraft,Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

IN

Davon Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

m

Betrag
des

auf
eigenem
Bahn,
törper

IN

auf Straßen von der
Nr.

am auf auf Grund

der Sttidte,
Land¬

gemeinde»,
Mtien'

ge>ellsch»ften
u. s w.

IN

in Unter¬
haltung

der
Provinz

NI

Provinz
bewilligten
Darlehens

i 2 3 4 5 <-^-^-"' ^> _____ 7 8 9 10 11 12 !)! 14 15, 16

^ Kleinbahngesetzes
Übertrag 108 359 18 843 42 923 45193 106 959 3 220 000

6 Alsdorf-Geilenkirchen-Wehr Kreis Geilenkirchen,
Betriebsunternehmer:West¬
deutsche Cisenbahngesellschaft

zu Cöln

Rcgierungs-Priisident26.September1899 50 Iah"
! Personen-

und Güter¬
verkehr

Dampf l,uou 38 100 37 910 190 38 100 1610 000

II. Regierungsbezirk ^lenz.

Gesetzes über die
"Mbahnunterneh-

>m vom 3. No¬
rmer 1838

? Von Hennef nach Asbach
(uergl, Nr. 62),

Bröltaler Eisenbahn-
Aktiengesellschaftzu Hennef

a. d. Sieg

AllerhöchsteKon¬
zessionsurkunde

27. Oktober 1889 dauernd Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 0,785 11600 11576,» 23,° 11600

8 Coblenzer Straßenbahn:
a. Von der Coblenzer Schiffbrücke

bis Capellen

b. Von Coblenz nach Coblenz-
Neuendorf

o. Von Coblenz nach Ehrenbreit-
stein

Coblenzer Straßenbahn-
Aktiengesellfchaft

zu Coblenz

desgl.

desgl.

a. Polizeidiiektion

d. Landrat

Regierungs-Präsident

desgl.

1. April 188?
(für die Strecke von
der Schiffbrückebis

Laubllch)
7. Mai 188?

(für die Strecke von
Lllubachbis Capellen)
13. April 189?

45 Iah"

30 I°h"

50 Iah"

99 Iah"

' ^Meiner Polizei¬
en Vorschriften

>

^ Kleinbllhngesetzes

^ Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Elektrizität

desgl.

desgl.

1,000

1,000

1,000

9 770

2 100

2 620 1200

6 570

1636

460

3 200

464

960

9 770

2 100

2 620
15. Septbr. 1899
24. April 1897

—

28. Februar 1899

9 Von Chrenbreitstein nach Arenberg desgl. desgl. 31. Juli 189? desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 3 815 — — 3 815 3 815 —

20. Februar 1899

10 Von Vallendar nach Niederlahnstein desgl. desgl. 15. Sept. 1898 50 Iah" desgl. desgl. desgl. 1,000 10 640 783 2 404 7 453 10 640 —

20. Februar 1899

11 Krahnenberg-Bahn (von Andernach
nach dem Krahnenberge)

Hermann Hager ^uu.
zu Andernach

desgl. 11. Dezember 1895 desgl- desgl. Personen¬
verkehr

Drahtseile 1,000 514 514 — — 514 —

Zu übertragen ! 187 518 70 826,5 I 53 993 61 298,5 186118 4 830 000

46
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Nr. Bezeichnung der Bahn

Vom Bahnhof Braunfels der
NasscmischenEisenbahn nach der

Stadt Braunfels

13 Von Rasselstein nach Augustental

14 Vom Bahnhof Neuwied der Eisen¬
bahn Cöln-Troisdorf-Oberlahnstein

nach Rasselstein

Von Kreuznach nach Winterburg
mit Abzweigungnach Wallhcmsen

16 Von Brohl über Niederzissmnach
Weibern mit Fortsetzungnach

Kempenich

Vom Mahlberg zum Rhcinuferbei
Rheinbrohl mit Abzweigungnach

Hönningen

18 DüsseldorferStraßenbahn:
1. innerhalb des Stadtbezirks

Unternehmer

Ernstbahngcsellschnft
zu Braunfels

Fr. Boesner zu Augusten-
tal

RasselsteinerEisenwerks-
gcsellschaft,G. m. b. H,

zu Rasselstein

Kreis Kreuznach,Betriebs-
Unternehmer:Westdeutsche
EisenbahngesellschaftznCöln

Brohltal-Eisenbahngesell-
schaft zu Cüln

KontinentaleEisenbahn
Bau- und Betriebsgesellschaft

zu Berlin
(Fortsetzungzu II siehe unter den Zugängen,)

Genehmigende

Behörde

Rcgierungs-Präsidcnt

desgl.

desgl.

desgl.

Allerhöchste Kon¬
zessionsurkunde

Regierungs-Präsident

Genehmigung ist

Anlagen zu den Sitzungsprototollen.Nr. 34. 363

"teilt

am auf auf Grund

5. Juni 1894
28.! Februar 1899

21 Nov. 1894
20 Juli 1890

21 Nov. 1894
20. Juli 1900

10. Nov. 1895,
4. April 1898,

28. Februar 1899

19. August 1895

27. Juni 1898
27. Septbr. 1900

50 Iah«

desgl.

desgl.

desgl.

dauernd

50 Iah«

Betriebs
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

cchngesetzes

desgl.

desgl.

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

10

Personen¬
verkehr

Güterverkehr

Übertrag
Dampf 0,80«

°2 Eiscnbahngesetzes

^ Klcinbahngesetzes

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Güterverkehr

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,43b

1,435

0,750

1,000

0,750

III. Regierungsbezirk ^üsse,hg^

StadtgemeindeDüsseldorf 2. Stadt Düsseldorf
l,. Regierungs-Prä¬

sident

29. August 1875,
2. April 1895,
20. Juni 1898,

2. September
1899,

17. Januar 1900

dauernd odel
streckenweise <"'

75 Iah«

gemeiner Polizei¬
en Vorschriften
°s Kleinbahngesetzes

Personen¬
verkehr

Elektrizität

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßeu

Land¬
gemeinden,

»Nie»»
gesellschiften

u. s w.

13

in Unter¬
haltung

der
Provinz

14

187518
3 930

3 400

2 410

70 826,K
1180

3 400

2 410

53 993
2 750

27 200 27 070

61298,°

Am
I. August

1902
waren im
Betriebe

25 500

5 896

24 794

4122

130

706

1774

1,435 42 066 42 066

15

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

i«

186 118
3 930

3 400

2410

27 200

25 500

5 896

4 830 000

1146 000

42 066

Zu übertragen 297 920 133 802,° 98 809 > 63 908,° 296 520 5 976 0N0
46*



364

Nr.

43. Rheinischer Provinziallandtag, Nr. 34.

Bezeichnung der Bahn

2. Streckenaußerhalbdes Stadt¬
bezirks:
a. Vom Bahnhof Düsseldorf-

Grafenberg-Rath
d. Von Rath nach Ratingen

(Fortsetzungzu Nr, 18 siehe unter den
Zugängen).

19 s Von Düsseldorfnach Duisburg

20 I Crefeld-UerdingerLokalbahn:

1. Vorortlinien:

Ä. Crefeld-Uerdingen
K. Crefeld-Hüls
o. Crefeld-Fischeln

2. Stadtlinien:
«,. Nord-Südlinie
d. Ost-Westlinie
o. Westlinie
6. Ostwalllinie
s. Stadtwllldlinie
k. Centralhalle-Schlachthof

21 ! a. Von Duisburg bis Ruhrort

d. Von Duisburg (Bahnhof) bis
WerthauserStraße

o. Von Duisburg (Friedhof) bis
Hochfeld

Duisburg-BroicherStraßenbahn

Unternehmer
Genehmigende

Behörde

StadtgemeindeDüsseldorf

desgl.

Düsseldorf-Duisburger
Kleinbahngesellschaft

m, b.H. zu Kaiserswerth

CrefelderStraßenbahn-
Aktiengesellschaftzu Crefeld

Regierungs-Prasident

desgl.

desgl.

Regierungs-Prasident

Genehmigung ist

am auf

AllgemeineLokal- und
Straßenbahn-Gesellschaft

zu Berlin
desgl.

desgl.

desgl.

6. April 1895
und

23. Juni 1899

28. März 1899 60 Iah«

unbestimmte
Zeit

40 Jahre

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

14. Juni 1881
9. August 1899
13. Mai 1901

bis 31. DezeM
ber 1951

22. Dezember 1900

desgl.

desgl.

desgl.

bis 16. Dezen«'
ber 1938

desgl.

desgl.

desgl.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 34. 365

erteilt Betriebs¬

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

IN

Länge

der

Bahn

IN

Davon Am

1. August
1902

waren im
Betriebe

IN

Betrag
des

^__ auf
eigenem
Bahn¬
körper

IN

auf Straßen von der

auf Grund

der Städte,
land»

gemeinden,
Altien»

geselllchaften
u. I, «.

IN

iu Unter¬
haltung

der
Provinz

IN

Provinz
bewilligten
Darlehens

.___7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Übertrag 297 920 133 802,° 98 809 63 908,5 296 520 5 976 000

des Kleinbahngesetzes

desgl.

Personen¬
verkehr
desgl.

Elektrizität

desgl.

1,435

1,435

3 230

3 820

3 200

540

30

3 280

3 230

3 820 —

desgl. Personen-
und Stück¬

güterverkehr

desgl. 1,435 24 000 — 10 020 13 980 24 000 —

desgl. Personen¬
verkehr

desgl. 1,000

5 786
4100
2 175

—
1256
3 000

4 530
1100
2 175

5 786
4100
2175

3 765
3 380
2 800
4 590
5 160
2100

—

3 765
3 380
2 800
4 590
5 160
2100

—

3 765
3 380
2 050
4 590
4 060

—

desgl. desgl. desgl. 1,435 5 250 — 4150 1100 5 250 —

desgl. desgl. desgl. 1,435 3150 — 3150 — 3150 —

desgl. desgl. desgl. 1,435 6 500 — 6 500 — 6 500 —

desgl. desgl. desgl. 1,435

Zu übertragen

7 950 — 7 950 — 7 950 —

385 676 13? 542,° 156 660 90 073,° 380 326 5 976 000
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___-^

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Gene hmigung >sl «teilt Betriebs¬
zweck

(Personen-

Betriebs¬
kraft

(tierische
Spur¬
weite

Länge
der

Davon Am
1. August

1902

Betrag
des

auf
eigenem
Bahn¬
körper

auf Straßen von der
Nr. der Städte, in Unter¬ Provinz

Behörde
am auf auf Grund

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Bahn gemeinden,
«ltien»

gelellschaften
u. s. w.

haltung
der

Provinz

waren im
Betriebe

bewilligten
Darlehens

^^— >_^ m IN NI Hü IN m ^
i :^ 3 , 5 6______-> ___ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

dauelnd
Übertrag 385 676 137 542,5 156 660 90 073,5 380 326 5 976 000

23 Von Wermelskirchen nach Burg Ronsdorf-Müngstencr a. AllerhöchsteKon¬ 21. Juli 1888 ^ des EisenbahngesetzesPersonen- Elektrizität 1,0UN 11200 490 4 730 5 980 11200 —

Eisenbahngesellschaftzu zessionsurkunde und Güter¬
Ronsdorf, Betriebsunter- d. Regiernngs- 5. April 1897 ^ des Kleinbahngesetzes,verkehr
nehmer: WestdeutscheEisen¬ Prasident 2?. Juni 1900 "«chdem sich das Unter¬

bahngesellschaftzu Cöln

desgl

nehmenin Gemätzheit
°°s § 53 den Bestim¬
mungendiesesGesetzes

unterworfenhatte
24 Von Ronsdorf nach Müngsten desgl. a. Allerhöchste Kon¬ 18. November 1889 ». desgl. desgl. Dampf 1,000 15100 1800 9 531 3 769 15100 der Barmer

Bergbahn für
Ronsdorf-zessionsurkunde

b. Regierungs-
Präsident

5. April 189?
21. Juni 189?
27. Mai 1898
23. Juni 1899

K. desgl. Müngsten und
Claienbach-
Sieperhühe-
Remscheid
910 000

25 Von der Station Talsperre der
Wermelskirchen-BurgerKleinbahn

nach Remscheid

desgl. Regierungs-Präsident25.September1899
17. Februar 1900

50 3°h"
^s Kleinbahngesetzes desgl. desgl. 1,000 3 440 3 440 -— — 3 440

26 EssenerStraßenbahn:
40 Mh"1. Streckeninnerhalb des Stadt¬ Eigentümer:Stadt Essen, desgl. 20. Juli 1896 desgl. desgl. desgl. 1,U0U 1940 — 1940 — 1940 —

bezirks Betriebsunternehmer:Süd¬
deutsche Eisenbahngesellschaft

zu Darmstadt

24.November189?

,«beO
2. Streckenaußerhalbdes Stadt¬ Eigentümer: Gemeinde desgl. 28.September190040 I°hH

bis zum 1^
1935

' ^gemeinerpolizeilicherPersonen¬ Elektrizität 1,000 9 220 — 9 166 54 9 220 -^-
bezirks: Altenessen, 21. März 1892 . Vorschriften

'bes Kleinbahngesetzes
verkehr

ans
Straßen¬

»,. Von Essen über Ultenessen nach Betriebsunternehmer:Süd¬ 9. April 1893 brücken.

Nordsternund von da bis zur deutsche Eisenbahngesellschaft
Provinzgrenze zu Darmstadt

desgl'd. von Essenüber Nltendorfnach Eigentümer:Stadt Essen, desgl.
!!? 3? "«o ^°s Kleinbahngesetzes desgl. desgl. 1,000 7 310 1000 6310 — 7 310 —

Borbeck GemeindenAltendorf,
des^o. von Essennach Rüttenscheidt Altenessen,Borbeck und desgl. 15. Dez.

desgl. desgl. desgl. 1,000 3 440 — 3 440 — 3 440 —

Rüttenscheidt,
Betriebsunternehmer:

wie bei a Zu übertragen 43? 326 144 272,° 19177? 99 876,5 431976 6 886 000

^
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Bezeichnung der Bahn

6. von Rüttenscheidt nach Bredeney

e. von Borbeck bis zur Grenze der
Stadtgemeinde Oberhausen

k. von Essen nach Gelsenkirchenmit
Abzweigung nach Eaternberg

A. von Essen nach Steele

K. von Essen nach Frohnhausen

i. von Borbeck nach Bottrop

Barmer Bergbahn

ss,. Zahnradbahn von Bar-
I men nach Tölleturm

Strecken:^ Reibungsbahn von Töl-
leturm nach Ronsdorf

Unternehmer
lenehmigende

Behörde

Eigentümer: Gemeinde
Zweihonnschaften,Betriebs-

Unternehmer: wie bei a

Eigentümer: Gemeinde
Borbeck, Bettiebsunter-

nehmer: wie bei a

Eigentümer: Stadt Essen
und Landgemeinden

Stoppenberg, Schonnebeck,
Eaternberg und Rotthausen,

Bettiebsunternehmer:
wie bei a

Eigentümer: Städte Essen
und Steele sowie Land¬

gemeinde Huttrop,
Bettiebsunternehmer:

wie bei «,

Eigentümer: Stadt Essen
und Gemeinde Altendorf,

Bettiebsunternehmer:
wie bei u,

Eigentümer: Gemeinden
Borbeck und Bottrop,
Bettiebsunternehmer:

wie bei »,

AktiengesellschaftBarmer
Bergbahn zu Barmen

Regieiungs-Prasident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung
tttcilt

am

27. März 1896

29. August 1896

24. Juli
15. Septbr,

1896

28. Mai 1896

desgl.

3. November 1896

19. Januar 1892,
22. Juli 1898
23. Juni 1899

daue rnd

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr 34. 369

Betriebs
zweck

(Personen-
und Güterver¬

kehr oder einer
derselben)

Betriebs
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

10

Länge
der

Bahn

11

Übertrag 437 326
Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl,

1,0U0

1,U00

1,000

1,000

^gemeiner polizei-
K H« Vorschriften

^Kleinbahngefetzes

desgl.

desgl.

1,000

1,000

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Elektrizität 1,un<»

desgl. 1,000

Zu übertragen

1800

5 840

10 490

Davon

auf
eigenem
Bahn
türpcr

Land»
gemeinden,

Aktien»
gesellschaften.

n, s. ».

12

5 220

3 640

3168

1630

4 320

144 272,»

340

auf Straßen

13

in Unter¬
haltung

der
Provinz

14

19177?
270

5 500

7 053

99 876,5
1530

Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

U)

3 43?

5 220

1180

2 620

3 640

3 168

450

1 700

431976
1800

5 840

10 490

473434 148 412,^218 778 104 843,» 468 084 6 886 000

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

16

6 886 000

220

3 640

3 168

1630

4 320

.
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Nr.

28

29

30

31

32

33

Bezeichnung der Bahn

Remscheider Straßenbahn

Straßenbahn in Barmen

Straßenbahn Nord-Süd in Elberfeld

(Fortsetzungzu Nr. 30 siehe unter deu
Zugängen.)

Barmcn-Elberfelder Straßenbahn

Von Rees nach Empel

Straßenbllhneil der Stadt Oberhauscn
»,. In Oberhausen

K. von Oberhailsen nach Sterkrade

«. von Oberhailsen nach Osteocld
und weiter nach Sterkrade

(Fortsetzungzu Nr. 38 siehe uuter den
Zugängen.)

Unternehmer

Remscheider Straßenbahn¬
gesellschaftzu Remscheid

Stadt Barmen

Stadt Elberfeld, Bau- und
Betriebsnnternehmer:

Elektrische Straßenbahn
Barmen-Elberfeld, Aktien¬

gesellschaftzu Elberfeld

ElektrischeStraßenbahn
Barmen-Elberfeld, Aktien¬

gesellschaftzu Elberfeld

Stadt Rees er Anschluß¬
bahn, Gesellschaftm. b. H.

zu Rees

Stadt Oberhauseu

desgl.

desgl.

Genehmigende

Behörde

Regierungs-Prasident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 371

Genehmigung 'si '"eilt

am auf

15. Dezbr. 1899
19. Juli 1900'

17. April 1894,

5. September
26. Oktbr . 1
26. D ezbr. l1896,
28. Dezbr.

7. Iuui 189?

8. Oktober 1895

5. Dezember 1895
15. Mai 1899

10. Dezbr. 1895
23. Juni 1899

3. April 1896
21. Scptbr. 1897
2. November 1896

21. Septbr. 189?
23. Dezbr. 1899

75 Jahre

dauernd

bis Ende
F

60 Jahre

dauernd

desgl'

30 bezn!'
Iah"

45

"teilt Betriebs¬
zweck

(Personen-
nnd Giiterucr.
lehr oder einer

derselben)

Betriebs»
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

Davon Am
1. Augnst

1902
waren im
Betriebe

Betrag
des

nnf
eigenem
Vahn
türper

auf Straße» von der

«uf Gruud
«ONd«

gemeinden,
Alttln»

gclellschoften,
u. s. w.

in Unter¬
haltung

der
Provinz

Provinz
bewilligten
Darlehens

^>^^, III IN NI IN IN m >«
^---------^ 8 !» 1U 11 12 13 11 15 16

Übertrag 473 434 148 412,» 218 778 104 843,5 468 084 6 886 000

°' Kleinbahngesetzes Personen¬
verkehr

Elektrizität l,una 12 390 12390 9 28? "

desgl. desgl. desgl. 1,435 9 300 9 300 9 300

desgl. Personen¬
verkehr

desgl. I,00U 4140 — 4 140 — 4 140 —

desgl. Persoueu-
und Hllnd-
gepllckuerkehr

desgl. 1,435 11643 — 1 1 643 — 11643 —

desgl. Pcrsunen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 1,uuu 5 600 270 4 201 1 129 5 600 400 000

desgl. Personen¬
verkehr

Elektrizität I/1UU 7 4N0 — 7 400 7 400

desgl. desgl. desgl. 1,000 3 700 — 3 700 — 3 700 > 2 300 000

desgl desgl. desgl. l,UUU 5 000 5 000 5 000 !

I" ii vertragen 532 607 148 682,b 276 552 105 972,» 524154 9 586 000

47.
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Bezeichnung der Bahn

Kreis Ruhrorter Straßenbahnen:
«.. Von Ruhrort nach Mcidcrich
d, von Ruhrort (Waage) nach

Ruhrort (Bahnhof), Lcmr, Beeck,
Bruckhausen

c>.. von Meiderich (Bahnhof) nach
Mühlenfeld, Laar bis zur Ein¬
mündung in die Strecke zu K

,1. von Ruhrort nach der Hom-
berger Fähre

Von Mülhcim (Ruhr) nach Hcissen,
dem Kahlenberge in Holthnusen, bis
zur Grenze von Styrum und Ober-
Hausensowie nach Obcrhcmsen(Lippcr-

heidenbaum)

Straßenbahn von Stecle über
ztray uud Rotthauseu uach

Gclsentirchcn mit Abzweigung von
Notthauscn nach dem Wiehagen,

sowie von Steele nach Spillcnbnrg

Straßenbahn von Barmen nach
Schwelm und nach dem Schwelmer

Brunnen

Kleinbahn von Mülheim a. Rheiu
nach Leverkusen

Unternehmer

Kreis Ruhrorter Straßen-
bahu-Akticngesellschaftzu

Ruhrort

Stadt Mülheim (Ruhr)

Stadt Steele und Land¬

gemeinden Krny und Rott¬
hausen bezw. Aktiengesell¬

schaft der Vochum-
GelsenkirchenerStraßen¬

bahnen,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer: Siemens &
Halske zu Berlin

Städte Barmen nnd
Schwebn

Farbenfabriken vorm,
Friedrich Bayer H, Cic.,

Aktiengesellschaft
zu Elberfeld

Genehmigende

Behörde

Rcgierungs-Präsident

dcsgl.

dcsgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung
"teilt

am

17. Mai 1896^
23. Iuui 1899

8. Iuli^ 1896
3. Iuui 1900

25. August 1896
28. August 1899

26. Oktober1896

30. Oktober1896
23. Juni 1899

auf

ln> 16. Se^'
19Z8

daucc„d

33 I°h"

dauc.lud

99 Il>h"

«uf Grund

Klcinbahngcsctzcs

desgl.

desgl.

desgl.

Betriebs-
zweck

(Persuuen-
uud Gntcrver-
lehr oder einer

derselbe»)

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampfs

Lleltrizität)

«

Personen¬
verkehr

desgl.

dcsgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

Spur¬

weite

m

Elektrizität

Übertrag
1,000

desgl.

dcsgl.

desgl.

Dampf

1,000

1,000

1,435,

1M5

Zu übertragen

Länge

, der

Bahn

>i

582 60?
16 000

21084

9 122

9 200

6 155

594 168

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

!^

auf Straßen
der Städte,

Land»
gemeinden,

Altien-
qeselllchoften

u. s, w.

!-!

in Unter¬
haltung

der
Prouinz

14

148 682,»! 276 552
250 15 57?

6155

155 087,5

21084

4 522

9 200

326 935

105 9?2,K
173

4 600

Am
1. Angust

1902
waren im
Betriebe

IN

15

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

^F___
16

524 154
16 000

21084

9122

9 200

6 15!

9 586 000

1600 000

110 745,^ 585 715 11 186 000
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Bezeichnung der Bahn

Schwebebahn Bcirmcn-Glberfeld-
Vohwinkel

Straßenbahn in Solingen und
nach Höhscheid

Ä. Von Glberfeld über Neviges nach
Velbert mit Abzweigung von
Neviges nach Langenberg

d, Velbert-Heiligenhaus-Hösel

Velbert-Werden

Düsseldorf-Benrath-Vohwinkel mit
Abzweigung von Hilden nach Ohligs

Von Solingen über Vierscheid,Ohligs
und Wald nach Zentral und zurück
nach Solingen mit Abzweigung von

Zentral über Griifrath nach
Vohwinkel

Unternehmer

Kontinentale Gesellschaft
für elektrischeUnter¬

nehmungen, Aktiengesell¬
schaft zu Nürnberg

Stadt Solingen, Betriebs-
Unternehmer: Union

Elektrizitatsgesellschaft
zu Berlin

Belgische Kleinbahnen,
Aktiengesellschaftzu

Elberfeld
desgl.

Gemeinden Velbert, Werden
und Siebenhonnschaften,

Betiiebsunternehmer:
Bergische Kleinbahnen,

Aktiengesellschaft zu Glberfeld

AktiengesellschaftBergische
Kleinbahnen zu Elberfeld

Gemeinden Solingen,
Ohligs, Wald, Gräfrath

und Vohwinkel,
Betriebsunternehmer:
Solinger Kleinbahn-
Aktiengesellschaftzu

Solingen

Genehmigende

Behörde

Regicrungs-Präsidcut

desgl.

desal.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung

am

31. Oktober1896
23, Juni 1899

30. Dezbr, 1896,
11, Mai 1897.
16. Juli 1900

21. Mai 189?
13. Juni 1900

19. Iuui
8. Novbr, 1899

5. Oktober1897
13, Juni 1900

I.Dezemb.1898
12. Juni 1900

^ Novbr. 1898
"22". Febr. 1905

auf

75 I"h«

dauen'd

45 3«h"

desgl.

desgl'

5,0 I"h"

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 375

Meilt

auf Grund

Bctricbs-

zwcck
(Personen^

und Onteruer-
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(tierische
itraft, Dumpf,

Elektrizität)

8

5t;
Kleinbcchngesetzcs

desgl.

desgl

desgl

Personen^
verkehr

desgl

Personen
und Stück-

güterverkehr
Pcrsonen-
und Güter¬

verkehr

Pcrsoncn-
und Stück-

gütcrverkehr

Persuncu-
uud Güter¬

verkehr

desgl.

Spur¬
weite

in

10

Übertrag

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl. uud
Dampf

Elektrizität

1,000

Länge
der

Bahn

,,,
11

594168
13 300

Davon

ans
eigenem
Vlchn
törper

IN

12

auf Straßen
dci Städte,

L»»d»
nememde»,

Mtien«
gelelllchaftcn

u. I. w.

13

in Unter
Haltung

der
Provinz

14

155 087,5 326 935 110 745,5
Hochbahnans eigenemBahnkörper,
wovon 10 560 in über der Wupper
und 2740m über der Hauptstraße
in Sonnborn und Vohwinkelsich

befinden

7 130

desgl.

desgl.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20 120

13 776

8130

Zu übertragen

30 446

19 700

6 200

5 330

2 554

Am

1. August
1902

waren im
Betriebe

15

585 715

7 500

930

14 790

7 71?

1300 6 830

2 800

706 770

3 415

1030

161 392,»! 316 764

7 130

20120

13 776

8130

Betrag
des

von der

Provinz
bewilligten
Darlehens

!<i

11186 000

690 000

24 231

18 670

183 913,5

30 446

19 700

692 517 11876 000
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Bezeichnung der Bahn

Düsseldorf-Crefeld

a. Straßenbahn in M.-Gladbcich

b. von M.-Gladbllchnach Hardt

a. Straßenbahn in Rheydt

b. von Rheydt nach Giesenkirchen
e. von Rheydt nach Odenluchen

Von Kaldenkirchennach Brüggen

Meiderich-Neumühl-Dinslakenmit
Abzweigungnach Walsum

Unternehmer

RheinischeBahngesellschaft
zu Düsseldorf

Stadt M.-Gladbach

desgl.

Stadt Rheydt

desgl.
desgl.

KontinentaleEisenbahn-
Bau- und Betriebsgesell¬

schaft zu Berlin

desgl.

Genehmigende

Behörde

Rcgierungs-Piäsidcnt

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

Gei

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 377

am auf

4. Novbr. 1898

10. Februar 1900
23? Mai 1902

desgl.

10. Februar 1 900
10. Juli 1900

desgl.
desgl.

5. Januar 1901

10. Januar 1901

75 Iah"

60 Iah"

desgl,

desgl'

desgl'
desgl

50 Iah"

bis Ende -
1960

ttteilt Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

Davon Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

Betrag
des

auf
eigenem
Bahn-
türper

auf Straßen von der

auf Grund

der Stlidte,
Land¬

gemeinde»,
«ltien.

gelelllchafte»
u. l w.

in Unter¬
haltung

der
Provinz

Provinz
bewilligten
Darlehens

-,___^ IU IU m IN UI IN ^

^» ? 8 9 10 11 12 13 11 15 16

Übertrag 706 770 161 392,5 346764 183913,» 692 51? 11876 000

^ Kleinbahngesetzes Personen-
und Güter¬

verkehr

Elektrizität 1,435 22 320 18 700 3 620 22 320 6 000 000

desgl. Personen-
verkehr,nach
Eickenauch
Stückgüter¬

verkehr

desgl. 1,000 7 433 7 433 7 433

.1250 000

desgl. Personen-
und Stück¬
güterverkehr

desgl. 1,000 5 714 5 714 5 714

desgl. Personen¬ desgl. 1,000 6 285 — 6 235 — 6 285 j
desgl.

verkehr
desgl, desgl. 1,000 2 00? — 2 00? 2 00? > 1000 000

desgl. desgl. desgl. 1,000 2516 — 2 516 — 2 516 1
desgl. Güterverkehr Dampf 1,435 12470 12 461 — 9 12 470

desgl. Personen¬
verkehr.
Güter¬

verkehrvon
der Nieder¬
rheinischen
Zellstoff-

fabrik Wal¬
sum bis zum

Stllllts-
bahnhof
Neumühl

Elektrizität 1,000 15 50? 652 4 171 10 684 15 50?

Zu übertragen 781 022 193 205,» 370 789 202 327,5 766 769 20 126 000

.^
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Bezeichnung der Bahn

Kempen-Straclcn-Kevelaer

lv. Elberfeld-Kroneuberg-Sndberg

K, Kronenfeld-Remschcid

Von Kupferdreh über Hcspcrbrück
nach Hefel (Hcspertalbahn)

Nntcrnehmer

Kreis Gelder»

Union Elektrizitätsgesellschnft
zu Berlin

desgl.

GewerkschaftZecheStolberg
zu Kupferdreh

Genehmigende

Behörde

Rcgierungs Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

am auf

10 . Juli 1900

3. August 1900
13. März

desgl

1901

26. April !877,
17. April 1891,
3. Juni 1900

75 I"h"

50 Jahre

desgl,

dauernd

(Fortsetzung zu III siehe unter den Zugängen.)

Straßenbahnen der Stadt Cülu Stadtgemcindc Cöln Regiernngs-Präsident

IV. Regierungsbezirk
15. März1877, verschied"'

12. Februar 1895, Zcitd""
13. Mai 1895,

28. März 1896,
24. Dezbr.1900,
für den Pferde-

bahnbetrieb;
16. August1901,
15. Novbr. 1901,
für den elektrischen

Betrieb

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 379

Genehmigung '^ "teilt

auf Grund

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

^ Kleinbahngesetzes

desgl.

' allgemeinerpolizei-
^ "Her Vorschriften

besKleinbllhngesetzes

Köln.

' ^gemeiner Polizei-

K^er Vorschriften
"s Kleinbahngesetzes

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

,^

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr; auf
der Strecke
ElberfelK
Kronenberg
auch Hand¬
gepäckverkehr

desgl.

Güterverkehr

Spur¬

weite

in

Dampf

Elektrizität

Übertrag
1,0U0

1,N00

desgl.

Dampf

Personen¬
verkehr

Elektrizität

1,UU0

uonKupfer
dreh bis
Hesp er¬

brück
1,435;

von tzes-
verbrück

bis Hefel
0,720

1,435

Länge
der

Bahn

11

Zu übertragen

781022
33 110

10 700

3 300

8 500

61827

898 459

Davon

auf
eigene»!
Vahn
körper

12

auf Straßen

Land¬
gemeinde»,

Mtien»
a,esell!ch»f!en

u, l w.

13

in Unter
Haltung

der
Provinz

14

193 205,5
24 493

300

!210

370 789
8 04?

8 530

730

202 32?,ö
570

2170

2 270

290

Am
I. August

1902
waren in:
Betriebe

15

226 208,K

6182?

449 923 207 62?.°

766 769
33 110

10 700

3 300

8 500

61827

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

in

20 126 000
1600 400

884 206 21 726 400

48*

^.
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Bezeichnung der Bahn

Zahnradbahn von Königswiuter
nach dem Drachenfels

Zahnradbahn von Königswinter
nach dem Petersberge

Straßenbahn in der Stadt Bonn
sowie nach Kessenich und Poppelsdorf

Heisterbacher Talbahn (vom Rhein»
uier bei Niederdollendorfund dem
dortigen Bahnhöfe nach Heister-

bacherottund Grengelsbitze)

Von Bonn über Godesberg nach
Mehlem

Von Frechen nach Cöln mit Ab¬
zweigungnach dem Güterbahnhofe

Ehrenfeld

Unternehmer

AllgemeineLokal- und
Straßenbahngesellschaftzu

Berlin

PetersbergerZahnradbahn-
gefellschaftzu Königswinter

Rheinisch-Westfälische
Bahngcsellschaft, Aktien¬

gesellschaftzu Berlin

Bröltaler Eisenbahn-
Aktiengesellschaft

zu Hennef a. d. Sieg

Rheinisch-Westfälische
Bnhngesellschaftzu Bcrliu

GemeindeFrechen,Betriebs¬
unternehmer:Kontinentale
Eisenbahn-Bau-und Nc-
triebsgesellschaftzu Berlin

Genehmigeude

Behörde

Regicruugs-Prasident

desgl.

3,. Oberbürgermeister
zu Bonn

d. Regierungs-
Priisident

a, Regiernngs-
Präsident

d. Allerhöchste
Konzessionsurkunde

Regieruugs-Präsident

desgl.

am

29. August 1881

14.Novbr.1888

im Jahre 1890

24. Juli 19(10

a. 28. Juli 1889

d. 21. August 1893
20. August 1900

18. August 1891,
14. August 1897,
24. Juli 1900

5. Juni 1893
19. Januar 1899

aus

unbestin'intt
Zeit

15 I«h"

40 I°h"

bis 22, Ms
1930 bez" ,

29. Nove""
1922

bis 1. ^
1934

bis 22. M>"'
193«

bis 31. ^
1923

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 34. 381

ttteilt Betriebs¬
zweck

(Pcrfouen-
und Güter« er-
lehr oder einer

dcrfclbe»)

Betriebs¬
kraft

(tierifche
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

IN

Länge
der

Bahn

IN

Davon Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

IN

Betrag
des

^^^ auf
eigenem
Vllhn^
korper

IN

auf Straßen von der

auf Grund

der Städte,Land¬
gemeinden,Altien«

gesellschaften
u. s. ».

in Unter¬
haltung

der
Provinz

IN

Provinz
bewilligten
Darlehens

>,___ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Übertrag 898 459 226 208,° 449 923 20? 627,5 884 206 21726 400

?°s Unternehmenhat
'h bem Kleinbahngesetze

unterstellt

Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 1,nnn 1 520 1520 1520

desgl. desgl. desgl. 1,000 1400 1400 — — 1400 —

desgl. Personen¬
verkehr; auf
der Strecke

Bonn-
Kcssenich

auch Markt¬
güterverkehr

Pferde 1,000 7414 7 414 7 414

"^meiner polizeilicher
^ . ^Ntschriften
^5 Kleinbahngesetzes,
^°n« sich z,as Unter¬
en demselbenunter¬

stellt hat

Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 0,750 11000 4 050 620 6 330 11 000

^ Kleinbahngesetzes Personen¬
verkehr

desgl. 1,000 10100 5 250 3 550 1300 10 100

desgl. auf der
Hauptlinie
Personen-

und Güter¬
verkehr;auf
der Abzwei¬

gung nur
Güterverkehr

desgl. 1,000
für die

Personen«
bahn Cüln-
Frechen;

1,435
für die

Güterbahn
Frechen-
Ghrenfeld

Zu übertragen

13 889 3 35? 4 374 6 158 13 889 700 000

943 782 241785,. 465 881 221 415,5 929 529 22 426 400
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Bezeichnung der Nahn

Von Beuel über Hennefnach
Waldbröl

Von Niedcrpleisnach Obcrpleis

Von Hennefnach Asbach
(vergl^ Nr. 7)

Von Niederpleisnach Siegburg

»,. Von Oberpleis nach Herresbach
d. von Herresbachnach Rostingcn

Von Engelstirchen nach Marienheide

Kleinbahnendes Kreises Guskirchen:
a. von Liblar nach Enskirchen
d. von Arloff nach Mülheim zum

Anschlußan die Linie unter a.
(Fortsetzung von Nr. 66 siehe unter den

Zugängen.)

VorgebirgsbahnCöln Bonn

Vom Bahnhöfe Bonn über die
Rheinbrückebis zum Bahnhöfe

Beuel

Unternehmer

Bröltnler-Giscnbahn-
Wiengesellschaft

zu Hennef a, d. Sieg

desgl.

desgl.

desgl.

desgl,
desgl.

Kreis Gmnmersbach,Bau-
und Betriebsunternehmer:
WestdeutscheGisenbahn-

gesellschaftzu Cöln

Kreis Enskirchen,
Bau- und Betriebsunter¬
nehmer wie bei Nr. 65.

Aktiengesellschaftder
Cöln-Bonner Kreisbahnen

zu Cöln

Stadt Bonn

Genehmigende

Behörde

Allerhöchste
Konzessionsurkunde

desgl,

desgl.

desgl.

Regicrmlgs-Präsidcnt
Allerhöchste

Konzessionsurkunde

Regierungs-Präsident

desgl,
desgl.

Allerhöchste
Konzessionsurkunde

Regierungs-Präsident

Genehmigung »st "teilt

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 383

am

27. Oktober1889

13. Nov. 1890

27. Oktober1889

7. April 189?

29. August 1893,
20. August 1900

30^Septbr. 1895
19. Januar 1899

l3, April 1894
29. Oktober1898

4. August 1894

11. März 1898

aus auf Grund

Betricbs-
zweck

(Personen^
und Güterucr
kehr oder einer

derselben)

dauernd ^ Nscnbahngcsctzes

desgl. desgl,

desgl- desgl.

desgl' desgl.

desgl' ^ Kiembahngesetzes
desgl- ^senbcihngesetzes

50 Iah" ^ Kleinbahngesetzes

desgl'
desgl-

daue'l»d

45 Iah"

desgl.
desgl.

^isenbahngesetzes

ngesetzes

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

8

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

desgl,

desgl,
desgl.

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

Spur¬
weite

,«>

Dampf

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.

Übertrag
0,785

0,785

0,785

0,785

0,785
0,785

1,000

desgl.
desgl.

desgl.

Elektrizität

1 ,000
1 ,000

1,000

1,000

Zu übertragen

Länge
der

Bahn

ii

943 782
45 900

8 600

12 000

3 300

1500
4 600

18 382

56 900

36 740

2 972

1134 676

Davon

eigenem
Vcchu-
kürper

12

auf Straßen
der Stiidte,

Land«
gemeinden,

Ältien-
gesclllchofte»

u. s, w.

18

in Unter¬
haltung

der
Provinz

14

241 785,°
12699

7 570

11952,°

3 078

1487
4 323

2 28?

32 116

21880

339178

465 881
1600

12

71

184

9 440

2 972

221415,5
31601

1030

47,5

210

13
206

16 095

19 600

420

485 160 295 638

Am
1. Angust

1902
waren im
Betriebe

15

929 529
45 900

8 600

12 000

3 300

1500

18 382

56 900

36 740

2 972

1 115 823

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

16

22 426 400

776 000

1 960 000

3 900 000

29 062 400
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Bezeichnung der Bahn

Kreis VergheimerKleinbahnen:
a,. Von Frechenüber Mödrath nach

Kerpen,
t). von Mödrath über Horrem,

Berghcim und Iieverich nach
Bedburg

o, von Zieverichnach Elsdorf
ä. von Bergheimnach Rheidt
«. von Bedbnrg nach Ameln
k. von Mödrath nach Blatzheim
^. von Mödrath nach Benzelrath

Von Brühl-Vochemnach Wefseling-
Godorf mit Anschluß an den Staats¬

bahnhof Brühl

Von Mödrath nach Liblar

Von Liblar nach Brühl

Von Beuel nach Großenbusch

Unternehmer

Kreis Berghcim, Betriebs-
unternehmer:Westdeutsche

Eisenbahngesellschaft
zu Cöln

Aktiengesellschaftder Cöln-
Bonner Kreisbahnen

zu Cöln

WestdeutscheEifenbahn-
gefellschaftzu Cöln

desgl.

Industriebahn-Aktiengesell¬
schaft zu Frankfurt a. M.

(Fortsetzung zu IV siehe unter den Zugängen.)

Genehmigende

Behörde

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.
desgl
desgl
desgl
desgl

desgl

desgl.

desgl.

desgl.

am

Straßenbahn in Trier

a. Straßenbahn St. Johann—
Malstatt— Burbach—Louisen-
that und St. Johann—Brebach
einschließlichAbzweigungnach
dem Bahnhofe St. Johann

Trierer Straßenbahn-
Akticngefellfchaftzu Trier

Gesellschaftfür Straßen¬
bahnen im Saarthal,

Aktiengesellschaftzu
St. Johann a. d. Saar

Oberbürgermeister
zu Trier

Regierungs-Präsident

16. Novbr. 1895,
2. Februar 1899

15. Februar 1896

desgl.
24. Juli 1896
28. Mai 1898
16. Novbr. 1895
16. Novbr. 1895

?. Februar 189?

3. Juli 1897

22. April 1898

30. Januar 1900

;o Iah"

50 I°h"

V. Regierungsbezitl
50 I°p29. Novbr. 1889

8. Juni 1890,
29. März 1894,
24. Sept. 1897,
20. Sept. 1899,

4. Dezember 1900

bis 1' U,lil

1934

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 385

Genehmigung ^ ! e^ilt"teilt

auf Grund

Betriebs-
zweck

(Personen
und Güter« er
kehr oder einer

derselbe»)

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elettrizitttt)

Spur¬
weite

Länge
der

Bahn

Davon Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

Betrag
des

auf
eigenem
Nahn
körper

auf Straßen von der
der Städte,

Land¬
gemeinden,Ältien»

geselllchaften,
u, I. w.

in Unter¬
haltung

der
Provinz

Provinz
bewilligten
Darlehens

^^__^ IN IN IN IN in IN ^
^--------^ 8 9 in 11 12 13 14 15 16

^ Kleinbahngesetzes
Übertrag 1 134 676 339 178 485160 295 638 1115823 29 062 400

Personen-
und Güter¬

Dampf 1,«»0

desgl.
verkehr
desgl. desgl. 1,N00

> 59100 53 938 230 4 932 59 100 3 600 000
desgl.
desgl
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl,
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

Nemerkuug: Für den nicht öffentlichen Verkehr ist
eine dritte Schiene mit Vollspur vorhanden.

desgl. desgl. desgl. 1,000 11390 11390 — — 11390 —
und

1,435
Bemerkung: Von Wesseling nach Süith werden

bis jetzt nur Güter befördert.

desgl. desgl. desgl. 1,000 12 300 ! 12 300 12 300 —

Bemerkung: Für den nicht öffentlichenVerkehr ist
eine dritte Schiene mit Vollspur vorhanden.

desgl desgl. desgl. 1,000 8 300 8 300 — — 8 300 —

desgl. desgl. Güter¬
verkehr

1,435 7 200 7 180 — 20 7 200 —

5ri er.

'«er Polizeilicher
^schuften

^Kleinbahngesetzes

Personen¬
verkehr

Personen-
und Gepäck-

verkehr

Pferde und
Elektrizität

Elektrizität

1,000

1,000

Zu übertragen

4 600 — 4 600 —

11545 — 10 338 120?

1 249 111 432 286 500 328 30179?

4 600

11 545

1230 258 32 662 400

49

^
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Nr.

76

77

?5>!

Bezeichnung der Bahn

K. Saarbrückerstraße(Malstatt)—
Spichererbergstraßebezn>, Markt
St. Johann

o. Bahnhof St. Johann—St.
Arnual

(Fortsetzungvon Nr, 75 siehe unter den
Zugängen.)

Ensdorf—Saarlouis—Wallerfcmgen

Von Philippsheim nach Binsfeld

Saarlouis-Fraulautern

Unternehmer

Gesellschaftfür Straßen¬
bahnen im Saartal,

Aktiengesellschaft
zu St. Johann a. d. Saar

desgl.

Stadt Saarloms, Bcm-
und Betriebsunternehmer:

Bering & Waechter
zu Berlin

AllgemeineDeutscheKlein¬
bahngesellschaft,Aktien¬
gesellschaftzu Berlin

Stadt Saarloms, Bau-
und Betriebsunternehmer:

Bering & Waechterzu
Berlin

(Fortsetzungzu V siehe unter den Zugängen,)

Genehmigende

Behörde

Regicrnngs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl

desgl.

Genehmigung^ "teilt.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 3»?

24. Scpt 189?
14. Dezbr. 1898

desgl.

10. Dezbr. 1895
12. Dezbr. 1898

22. Febr. 1898
26. Januar 1899

10. Juli
12. Dez,

1898

bis',"" ^Klei„b«h..^tz
1934

rv

desgl'

40 Ml,"

desgl.

desgl.

99 I^' desgl

40 Mh" desgl.

Betriebs¬
zweck

(Personen
und Oüteroer
tehr oder einer

derselben)

«

Personen-
und Gepäck

verkehr

desgl.

Persouen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Personen-
und Gepäck-

uerkchr

Vetriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dnnipf.

Elektrizität)

Spur¬
weite

in

Übertrag
Elektrizität 1,000

desgl.

Dampf

desgl.

Dampf

1,uuu

1,435

0,?öU

1,435

Länge
der

Bahn

m
11

1249 111

2 943

3 881

6 462

8 100

3 300

Davon

auf
eigene»!
Bahn
törper

!U

12

432 286

2 231

8 070

auf Straßen
der Städte,

Land¬
gemeinden,

Altien.
gesellichaften,

u, l, w.

13

500 328
2 943

3 881

100

in Unter¬
haltung

der
Provinz

14

30179?

4 231

30

3 200

Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

15

1230 258
2 943

3 881

6 462

8 100

3 300

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

16

32 662 400

925 000

Zugängeseit d^ l. I^uar 1901.
I. Regierungsbez" ^wn.

Zu 2 e. Burtscheid-Siegel

f. Waldbahn von der Wnldschente
bis zum Osterweg

Aachener Kleinbahn¬
gesellschaftzu Aachen.

desgl

Rcgicruugs-Präsident

desgl.

5. Juli 1901

24. Juli 1901

F'^
bis 1. ^ Nleinbahngesetzcs

bis 1. M/..... desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Elektrizität

desgl.

1,000

1,000

Zu übertragen

1253

456

1 275 506 412 58?

1253

508 505

456

309 714

1253

456

1 256 653 33 ..8? 400

49*
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Bezeichnungder Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmig

Nr.

lllN

1 2 3 4 5

Anlagen zu den Sitznugsprotokollcn. Nr. 34. 380

auf ""f Grund

Betriebs-
z w e ck

(Personen'
u»d Gütcroer
lehr oder einer

derselben)

8

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Nnmpf,

Elettrizität)

Spur¬
weite

N!

L äuge
der

Bahn

IN

11

Dauon

auf Straßen
auf

eigenem
Nahn
torper

IN

der Städte,
Land-

gemeinden,
Ältieü'

Gesellschaften
I,. s. w,

IN

in Unter-
Haltung

der
Provinz

IN

>!' 13 14

Am

I. August
I 902

warm im
Betriebe

IN

15

Betrag
des

von der

Provinz
bewilligten
Darlehens

____^
16

Von Heddesdurf über Nicdcrbieber
nach Oberbieber

Von Trier nach Bullay (Teil¬
streckeTrarbach-Bullay)
(vergl. «ich Zugang zu V)

Kreis Neuwied

Moselbahu-Aktiengcscllschaft
zu Cöln

Negieruugs-Präsideilt

desgl.

II. Regierungsbezirk Koblenz.

Jahre ^ Aeinbnhngosctzes23. Januar 1901

2. Iuui 1901

50

99 Iah" desgl.

III. Regierung^"! ^iseldorf.
o. Von der Stlldtgrcuzc Düssel¬

dorf bis Eller
ä. Von der Stadtgrenze (Grafen¬

berg) bis Gerresheim

Ruudbahu in Elberfeld

ä. Von Oberhausen-St. Vinzent-
haus (Styrumer Grenze) nach
Oberhauscn-Lipperheidenbaum
(Frintroper Grenze)

Stadtgemeinde Düsseldorf

desgl.

Stadt Elberfeld, Bau-
und Betiicbsnutcrnchmer:
Elektrische Straßenbahn

Barmen-Elbeifeld, Akticil-
gescllschaftzu Elberfeld

Stadt Oberhausen

Rcgierungs-Präsidcut

desgl.

desgl.

desgl.

18. August 1901

14. März 1901

25. Icmuar 1902

23. Dezbr. 1899

75 Inhtt ' Kleinbahngcsetzcz

desgl

dciucr»d desgl.

455 Iah" desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Übertrag

Elektrizität 1,000

Dampf 1,435

Personen¬
verkehr
desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

desgl.

desgt.

desgl.

1,435

1,435

1,000

1,000

Zu übertragen

1275 506! 442 58?
0 684

26 870

508 505
289

309 714
6 395

1 256 653
6 684

26 870

33 58? 400

für die ganze
Bahnlinie:
der West¬
deutschen

Etsenbahn-
Oesellschaft
7 000 000,
dein Kreise

Zell 230000,
der Stadt
Zell 50000,

derGemeinde
Nnrg 6000,
derGemeinde

Gnkirch
15000,

dem Kreise
Nerniastel
375 000

625 — 625 — 625 —

2162 — 1524 638 2162 —

3 670 — 3 670 ^ 3 670 —

4 830 — 4 830 — 4 830 —

1 320 34? 469 457 519 443 316 74? 1274 624 41263 400

^
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Nr.

Zu 33

Bezeichnung der Bahn

e. Von Oberhausen (Alleestraße)
nach Alstaden

Von Haus-Meer nach Uerdingen

Von Oberkassel nach Neuß

Von Elberfeld nach Ronsdorf

Schlebusch Staatsbahnhof bis Ort

Unternehmer

Stadt Oberhausen

RheinischeBahngesellschaft
zu Düsseldorf

desgl.

Bergische Kleinbahnen,
Aktiengesellschaftzu Elber-

feld

GemeindeSchlebusch

Genehmigende

Behörde

Regierungs-Präsidcnt

desgl.

desgl.

desgl

desgl.

Genehmigung ll' °Neilt

am auf auf Grund

;ember1899 45^ ^ Klcmbchngeschcs

desgl.28. Sept. 1900,
25. März 19U1

21. Mm 1901

8. Juni 1901

8. August 1902

?ü Iah" .
60 Inh"

60 Mh"

45 I^"

50 ^

desgl,

desgl,

desgl.

IV. Regierunssb^

Bctricbs-
zweck

(Personen
und (^iitcruer.
lehr oder einer

derselben)

8

Personen¬
verkehr

Pcrsoneu-
und StüH-

gütcrverkehr

desgl.

desgl.

Persuncu-
und Güter¬

verkehr

Betriebs¬
kraft

(tierische
«ruft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

in

Dampf

desgl,

desgl.

Elektrizität

desgl.

Übertrag
1,auu

1,485

1,485

1,au0

1,485

^ln.

Zu 66 «. Anschlußgleis vom Bahnhof Com-
mern der Euskirchener Kreisbahn
an die Schavener Kieslager

Vom Klembahnhof Benzelrath über
Gleuel nach Cüln (Zülpichertor)

Von der Mülheimer städtischen
Rheinwerft nach dem Staats-Güter-

bahnhofe Cüln-Deutz

Kreis Euskirchen, Bau- uud
Vetriebsunternehmcr: West«
deutsche Eisenbahngesellschaft

zu Cöln

WestdeutscheEisenbahn-
Gesellschaft zu Cüln

Stadt Mülheim am Rhein

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.

13. Januar 1902

6. Oktober 1899

16. Iaimar 1900

50 W^ ^ ^einbahngesetzcs

des!?

deO

desgl.

desgl.

Güterverkehr

Personen-
und Gilter¬

verkehr

Güterverkehr

Dampf

desgl.

desgl.

Länge

der

Bahn

IN

11

I ,l>00

1,000

1,435

Zu übertragen

1 '^20 4?
1900

11985

7 862

4 370

4 659

Davon

auf
eigenem
Bahn-
türper

12

469 45?

500

1 165

1186

845

ans Straßen
d« St»dt°. in Unter-
„emeiüden, haltüNss

Atticn» ! der

18 14

519443
1900

1050

5 577

3184

1672

316 747

10 435

1120

2 142

Am
1. August

1902
waren im
Betriebe

15

1274 624
1900

11985

7 862

4 370

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

i«

41263 400

1 168 1 168 1 168

10 900 10 900 — — — —

3 362 3 27? 85 — 3 362 —

1366 553 488 498 532 911 330 l44 1305 271 41 263 400
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Nr. Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung'" "teilt

Anlagen zu den Sitzungsvrotokollen. Nr. 34. 393

nm iuf auf Grund

Betriebs¬
zweck

(Perfonen-
und Güteruer-
kehr oder einer

derselben)

«

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

in

Länge
der

Bahn

ii

Davon

ans
eigenen!
Nahn-
törper

12

auf Straßen
der Stiidte,

Land¬
gemeinde»,

Mticn-
»elellschllflen

u. ! w.
in

13

in Unter¬
haltung

der
Provinz

in

14

Am
l, August

1902
waren im
Betriebe

m
15

Netrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens

i«

Zu 75 St, Iohcmn-Friedrichsthal

Trier-Bullay (Teilstrecke Trier-
Trarbach)

(vergl, auch Zugang zu II)

Merzig-Büschfeld

V. Regierungsbezitl Trier.

Gesellschaftfür Straßen¬
bahnen im Saartal, Aktien¬
gesellschaftzu St. Johann

a. d. Saar

Moselbahn-Aktiengesellschaft
in Cöln

KleinbahnMerzig-Büsch¬
feld, Gesellschaftmit be¬

schrankter Haftungin Merzig

Regierungs-Präsideut

desgl.

desgl.

7. Juni 1901

2. Juni 1901

21. Dezbr. 1901

bis 1, "'
1934

^ KleinbahngcsetzcZ

99

99

Iah"

IF

desgl.

desgl.

Pcrsnnen-
und Gepäck-

Verkehr

desgl.

desgl.

Elektrizität

Dampf

desgl.

Übertrag
1 ,000

1,435

1,435

Summe

! 366 553
13 444

78 500

22 520

148101?

488 498 532 911 330 444
1 560 11884

78 500 — —

22 520 — —

589 518 534 471 342 328

1305271

1^ 144

1318715

Ferner sind an Darlehen gewährt worden:
1. der Stadt Bitburg für die geplante KleinbahnGrdorf-Nitburg...........
2. dem Kreife Gummersbachzur Bestreitung der Gmndcrwerbskostenfür die Staatsbahn Wiehl-

brück—Wiehlbezw. Osberghaufen—Wiehlaus dem 18°Millioncnfouds ........
zusammen

41263 400

592 500
anteiliger

Betrag der
Provinz

41855 900

850 000

125 000
42 830 900

i,u
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Anlage 35 .
(Drucksachen. Nr. 47,)

Nachtrag zu den Drucksachen. Nr. 36.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Bewilligung eines Darlehns aus dem Kleinbahnfonds an den Kreis Waldbroel
zur Bestreitung der Grunderwerbskosten der staatlichen Nebenbahn

Wiehl—Waldbroel—Morsbach.

Der Provinzialausschuß beehrt sich einen nach der Drucklegung des Berichts über den
Kleiubahnfonds (Drucksachen. Nr, 30) gegen letzteren hier eingegangenen Antrag des Kreises
Waldbroel hiermit vorzulegen.

Der Inhalt des Antrags vom ?. Januar d. I. besagt:
„Nachdemin der Denkschrift der Bonner und der Bergischen Handelskammer vom Oktober
189? überzeugend dargetcm, daß die Grundbedingung für eine Hebung des wirtschaftlich
zurückgebliebenen Kreises Waldbroel die Herstellung einer Verbindung zwischender Agger-
talbahn und der Deutz-GicßenerBahn, sowie einer Eisenbahn durch das obere Wiehltal,
sei, daß ferner alle Nachbarkreisein den letzten Jahrzehnten mit segensreichen Folgen für
diese Gebiete, aber zum Nachteile des dabei unberücksichtigt gebliebenen Kreises Waldbroel
dem Verkehrbereits erschlossenseien, und daß endlich die Ausführung der vorzuschlagenden
Bahnlinie einen starken Aufschwung der Landwirtschaftdes Kreises, sowie der früher blühenden
Bergwerks- und Verarbeitungsindustriebewirken würde, hat der Herr Minister der öffentlichen
Arbeiten im Sommer 1898 die allgemeinen Vorarbeiten für die Linie Wiehl—Brüchermühle—-
Waldbroel—Morsbach und für die Zweiglinie Brüchermühle—Wildbcrgerhütteangeordnet,
und durch das Gesetz vom 20. Mai 1902 ist die erstgenannte,die Hauptlinie, gesichert.

Die Kreise Waldbroel und Gummersbach müssen jedoch zu dem Bahnbau den
Grund und Boden hergeben; eine Erleichterung dieser Last ist nicht zu erreichen gewesen.
Der Kreistag von Waldbroel hat deshalb in der Sitzung vom 5. November 1902 die
Bedingung angenommenund der Bezirksausschußzu Cöln diesen Beschluß am 5. Januar
1903 genehmigt.

Auf den weniger beteiligten Kreis Gummersbach fallt nur ein Betrag von
50 000 Mark, den Hauptanteil wird der Kreis Waldbroel zu leisten haben, er wird sich
nach den bisherigen Ergebnissenans 185 000 Mark belaufen."

Der Kreistag hat an den Provinzialausschuß die dringende Bitte gerichtet, diese Summe
dem Kreise mit Rücksichtauf seine ungünstigen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisseaus
dem Fonds zur Förderung von Eisenbahnunternehmungenals ein Darlehen zu einem Zinssatze
von nicht über 3 "/° und bei einer Tilgungsrate von 1 °/o zu gewähren, in derselbenWeise, wie
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dem Kreise Gummersbach in den Jahren 1893 und 189? zusammen 125 000 Mark zu den
Grunderwerbskostenbeim Bau der AnfangsstreckeWiehlbrück—Osberghausen—Wiehlzu gleichen
Bedingungen gewahrt sind.

Der Proviuzialausschuß halt sich nicht befugt, seinerseits dem Antrage zu entsprechen,
weil der in Anspruchzu nehmendeFonds znr Förderung von Kleinbahnen bestimmt ist, und es
sich hier um eine staatlicheNebenbahn handelt. Die Tatsache, daß der Kreis Gummersbachim
Jahre 1893 zu dem gleichen Zweckeaus dem Kleinbahnfonds ein Darlehen von 100 000 Mark
erhalten hat, kann für diese Stellungnahme nicht zwingend sein, weil diese Bewilligung in der
Zeit vor Bildung des Kleinbahufonds ausgesprochenworden ist und erst nachträglich mangels
anderer Buchungstitel auf den Kleinbahnfondsübernommenwurde.

Indessen ist der Provinzialausschnßder Ansicht, daß es eben wegen des Vorganges bei
dem benachbarten Gummersbcicher Kreise als eine Härte gegen den Kreis Waldbruel empfunden
werden möchte, diesem bis jetzt von Bahnen aller Art nahezu gänzlich unberührten Kreise eine
gleiche Hülfe zu versagen,uud er beehrt sich deswegenden Antrag zu stellen:

„Der Provinziallcmdtag wolle dem Kreise Waldbruel in Anerkennung der besonderen
vorliegendenVerhältnisse und ohne Schaffimg eines Präzedenzfalles ausnahmsweise
den Betrag von 185 000 Mark aus dem Kleiubahnfondszur Bestreitung der Grund-
erwerbskostenfür die Nebenbahn Wiehl—Waldbruel—Mursbach bewilligen gegen
3 "/o Zinsen und bei 1 "/» Tilgung.

Düsseldorf, den 7. Februar 1903.

Der Provinzialausschnß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlag e 36.
(Drucksachen. Nr. 4.)

Bericht und Antrag
des Provmzialausschusscs,

betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbankfür die Provinz
Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen

Kommissare der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem 8 5 des Gesetzes über die Errichtung
von Rentenbankcn vom 2. März 1850 (G. S. S. 112 ff.) dem Provinziallandtage bei den
Geschäften der Rentenbank obliegt, soll nach dem von den Herren Ministern der Finanzen und
für die landwirtschaftlichen Angelegenheitenznr Ausführung des Gesetzes unter dem 8. August 1854

50»
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erlassenenRegulativ durch zwei Abgeordnete bezw. deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag
aus seiner Mitte wählt, ausgeführt werden und hauptsächlich darin bestehen, daß die Abgeordneten
sich an der Auslosung und Vernichtung der zu amortisierendenRentcnbriefe (§4? des Gesetzes)
und an der im Anfange jeden Jahres auf Grund des jährlichen Finalabschiusses vorzunehmenden
Revision der Rentenbankkassebeteiligen, auch berechtigt sind, an den ordentlichen monatlichen
Revisionen dieser Kasse teilzunehmen. Mit der Vernichtung der eingelöstenRentenbriefe erfolgt
in gleicher Weise nnter Zuziehung der Abgeordneten auch die Vernichtung der unbrauchbaren
Formulare zu Rentcubriefen und Zinskoupons (§ 42 der Gcschäftsanwcisungfür die Nentenbcmken
vom 12. Juli 1850). Die Abgeordnetenerhalten ein Exemplar der von der Rentenbank-Dircktim:
halbjährlich cmfzustelleudeu summarischen Geschäftsübersichten, sowie ein Exemplar des jährlichen
Finalabschlusses der Rentenbankkassemit der dazu gehörigenVermügensnachwcisung. Außerdem
werden den Abgeordnetenbei der halbjährlichenRevision der Formularbestände und bei der halb¬
jährlichen Auslosung der zu tilgenden Renteubricfe vou der Nentcubank-DircktionsämtlicheBücher
und Kontrollen über die in dem betreffendenTermin erfolgte Ausfertigung und Ausgabe von
Rentenbriefenund die von der Reutcnbank in diesem Termin übernommeuenRenten, sowie die
halbjährliche Amortisationsberechnungund die zum Zwecke der näheren Prüfung der einzelnen
Positionen derselben erforderlichen Bücher, Kontrollen und Kassenordreszur Einsichtvorgelegt.

Die für die Rheinprovinz errichtete und mit der Reutcnbank der Provinz Westfalen ver¬
einigte Rentcnbank erstrecktihre Tätigkeit nur auf die am rechten Ufer des Rheins gelegenen
Landcsteile, die Wahlen werden daher mich wie auf den früheren Provinzicillandtagenauf den
Vorschlagder der rechte:: Rheinseiteangehörigen Mitglieder des Prouinzicillcmdtagszu erfolgen haben.

Der 42, Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 8. Februar 1901
«.) als Kommissare der Provinzialvertretung:

die Provinziallandtags-Abgeordneten: KöniglichenLcmdrat Geheimen Regieruugsrat
Freiherrn von Loö zu Siegburg und Königlichen Rcgierungs-Präsidenten Freiherrn
von Hövel zu Coblenz,

K) als Stellvertreter:
die Provinzillllllndtags-Abgeordneten:Rentner Johann Schönnenbeckzu Nroich und
GeneraldirektorBruno Schulz-Briefen zu Düsseldorf

auf die Dauer vou zwei Iahreu mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen solange zu gelten
haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommenhat.

Der Prouinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentcnbank, welche nach 8 5 des Gesetzesüber die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen,
daß die Wahlen solange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat."

Düsseldorf, den 1. Oktober 1902.

Der Provinzialllusschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 37. 39?

Anlage 37.
(Drucksachen. Nl. 5.)

Bericht und Antrag
des Promnzmlllüsschusses,

betreffend

Wahl der Kommission zur Mitwirkung bei der Unterverteilung der nach § 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden

Landlieferungen auf die Kreise.

Nach einem Erlasse der Herreu Minister des Krieges, des Innern und der Finanzen
vom 23. März 1880 hat die Untervcrteilungder nach Z 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungen
vom 13. Iuui 1873 (N. G. Bl. S. 129) etwa auszuschrcibeudeu Landlieferungen innerhalb der
Provinzen durch die Ober-Präsideuteu unter Zuziehung eines von der Provinzialvertretung auf
sechs Jahre gewählten Ausschusses von 6—10 Mitgliedern zu erfolgen.

, Die Vertretungen der Provinzialuerbäude sind befugt, die Mitwirkung bei der Ver¬
teilung der Landlieferungen auf die Kreise den ständigen Provinzialausschüsseuzu übertragen.

Zuletzt hat der 39. Rheiuische Prouinziallandtag in der Plenarsitzung vom 29. April 1895
diese Mitwirkung dem Provinzialcmsschußauf die fernere Dauer vou 6 Jahren vom 1, Januar 189?
ab übertragen.

Da dieser Auftrag mit Ende des Jahres 1902 erlischt, so beehrt sich der Provinzial-
ausschuß den Antrag zu stellen:

„Der Provinzillllandtag wolle die Mitwirkung bei der Verteilung der nach § 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 etwa ausznschreibenden Land¬
lieferungen auf die Kreise dem Provinzialausschusseauf die fernere Dauer von sechs
Jahren, und zwar bis zum Ende des Jahres 1908, übertragen."

Düsseldorf, den 1. Oktober 1902.

D er Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Lanoeshcmptmann.
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Anlage 38.
(Drucksachen, Nr, 3.)

Bericht und Antrag
des Pruvinzialausschusses,

betreffend

Neuwahlen für den Provinzialausschuß.

Nach § 49 der Prouinzinlurdnung scheidet alle drei Jahre die Hälfte der gewählten
Mitglieder und Stellvertreter des Prouinzialausschusfesaus und wird durch neue Wahlen ersetzt.

Da nach § 48 der Provinzialordnung die Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter
auf 6 Jahre erfolgt, so werden die seit dem 1. April 189? im Amte befindlichen Mitglieder
und Stellvertreter am 1, April 1903 auszuscheiden haben. -

Der 40. Rheinische Prouinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 16. März 189?
für die am 1. April 189? beginnende6 jährige Amtsperiode gewählt:

als Mitglieder: als Stellvertreter:
1. Oberstleutnanta. D. Schmidt v. Schwind, 1. Kommerzienrat Rene von Boch in Mettlach;

in Eschberg;
2. Fabrikant Eduard Nels in Prüm; 2. Fabrikbesitzer Eduard Laeis in Trier;
3. KommerzienratEduard Klein zu Heinrichs- 3. WeingutsbesitzerJohann Baptist Engcls-

hütte; mann in Krenznach;
4. GutsbesitzerJakob Peters zu Fressenhof; 4. BeigeordneterHermann Nadermacher in

Nenwied;
5. OberbürgermeisterBecker in Cölu; 5. Geheimer Kommerzienrat August Heusei

in Cöln;
6. Königlicher Schloßhauptmann und Kammer- 6. Sanitätsrat Dr. Venn in Waldbroel;

Herr Graf von Fürstenberg-Stamm¬
heim auf Schloß Stllmmheim;

7. GutsbesitzerFerdinand Lieven in Hilden. ?. Gutsbesitzer Theodor Melchers iu Gnaden¬
thal.

Es haben daher an Stelle dieser Mitglieder und Stellvertreter Neuwahlen für eine vom
1. April 1903 ab laufende 6 jährige Amtsdcmer stattzufinden. Die Mitglieder Kommerzienrat
Eduard Klein und Gutsbesitzer Ferdinand Lieven, sowie das stellvertretende Mitglied Bei¬
geordneterHermann Radermacher find inzwischen gestorben.

Nachrichtlichwird angeführt, daß für die am 1. April 1900 begonnene 6 jährige Amts-
Periode gewählt sind als:

Mitglieder: Stellvertreter:
1. GutsbesitzerJakob Deströe in Efferen; 1. Königlicher Landrat Dr. von Sandt in

Bonn;
2. Geheimer Kommerzienrat Carl Lueg in 2. Kommerzienratund HütteudirektorServaes

Obeihausen; in Ruhrort;
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3. Beigeordneter a. D. Dietze in Elberfeld; 3. Geheimer KommerzienratEmil de Greifs
in Crefeld;

4. Königlicher Lcmdrat, Geheimer Regierungs- 4. Seine Durchlaucht Prinz Johann von
rat Eich in Cleve; Arenberg auf Schloß Pesch;

5. Königlicher Kammerhcrr, Major a, D. und 5, Geheimer Kommerzienrat Robert Kessel-
Rittergntsbesitzer Freiherr von Wenge- kanl in Aachen;
Wnlffen auf Haus Overbach;

6. Königlicher Kammerherr und Landrat von 6, KommerzienratFriedrich Wilhelm Hupertz
Brenning in Düren. in Aachen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Pruvinziallandtag wolle die hiernach erforderlichenWahlen der Mitglieder des
Prouiuzialausschussesund der Stellvertreter für eine am 1. April 1903 beginnende
sechsjährige Amtsperiode vornehmen."

Düsseldorf, den 1. Oktober 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 39.

Verhandelt Düsseldorf, den 17. Februar 1903.

Zu der heute uuter dem Vorsitze des Vorsitzendendes Provinziallandtags zur Wahl
eines Mitgliedes des Provinzialausschussessowie eines Stellvertreters desselben abgehaltenen
Sitzung des Provinziallandtags waren sämtliche Mitglieder unter speziellerAngabe des Gegen¬
standes vorher eingeladen.

Die stimmberechtigten Provinzial-Landtagsmitglicdcr wurden in der Reihenfolge verlesen,
wie sie in der anliegenden Wählerliste verzeichnet sind.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahluorstcmdes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern: 1. Landrat Snethlage, 2. Landrat Momm.
Der Vorsitzendeernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer den Landrat

Snethlage und konstituierteso den Wahlvorstand.
Auf dem Tische, an welchem der Wahlvorstand Platz nahm, wurde ein verdecktes Gefäß

zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdemsich der Wahlvorstand überzeugt
hatte, daß dasselbe leer sei.

Hierauf wurde zur Wahl des Mitgliedes und Stellvertreters geschritten.
Der Protokollführer rief die Namen der Wähler zur Abgabe ihrer Stimmzettel in der

Reihenfolgeder Wählerliste nacheinanderauf.
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Die Aufgerufenentraten an den Tisch, an welchem der Wahlvorstand saß und warfen
ihre zusammengefallenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftes fragte der Vorsitzendedes Wahlvorstandes, ob noch
ein Wähler seinen Stimmzettel abzugebenhabe. Es meldete sich AbgeordneterBecker. Hierauf
erklärte der Vorsitzende die Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommen und von
einem Beisitzer uneröffnet gezählt.

Die Zahl derselbenbetrug 130.
Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmungsvermerke in der Wählerliste

abgegebenenStimmzettel überein.
Sodann eröffnete der Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten

Namen und ein Beisitzer zählte dieselben laut.
Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in

das Protokoll ans und vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufallendeStimme.
In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste, welche ebenso, wie die Wählerliste

bei dem Schlüsse der Verhandlung von dem Wahlvorstande (dem Vorsitzenden, den Beisitzern und
dein Protokollführer) unterschrieben und dem Protokoll beigefügtwurde.

Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt alfo 130.
Es haben erhalten:

als Mitglied.Melchers
de Greift
Hueö
Melchers 36 > als Stellvertreter.
de Greift

Da der GutsbesitzerMelchers bezw. der Fabrikant Hucck die absolute Stimmenmehrheit
d. h. mehr als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatten, so wurden sie, als
zum Mitglied bezw. stellvertretendenMitglied des Provinzialausschussesgewählt, der Versammlung
bekannt gemacht. Sie erklärten, da sie in der Versammlung anwesendwaren, auf Befragen, daß
sie die Wahl annähmen.

Der UorMende: Der Keischer: Der Protokollführer:
Becker. Momm. Snethlage.
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Anlage 40.
(Drucksachen.Nr. 3b.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit des Landesrats, Geheimen Regierungsrats Klausener.

Der 36. Rheinische Prouinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 12. Dezember 1890
den Landesrat Klausener auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit dem 7. August 1892,
einstimmigdurch Akklamationwiedergewählt, unter der Bedingung, daß für die dienstlichen und
Pensionsverhältnisse des Gewählten die bezüglichenfür die Provinzialbecunten der Nheinprovinz
erlassenen nnd noch ergehendenBestimmungen in Anwendung kommen, und daß der Gewählte
gehalten ist, auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendes
Mitglied des Vorstandes der Innaliditäts- nnd Alters- (Landes-) VersicherungsanstaltNheinprovinz
im Haupt- oder Ncbenamtc zu übcruehmcu oder sich bei der Centralstelle nach Anordnung des
Landeshauptmanns zu beschäftigen.

Die zweite zwölfjährigeAmtsperiode des Landcsrats, GeheimenRegierungsrats Klausener
erreichtdemnach am ?. August 1904 ihr Ende.

Mit Rücksichtdarauf, daß die Entscheidungüber die Wiederwahl eines Beamten eine
bestimmteZeit vor Ablauf der Amtsperiodc getroffenwerden mnß und daß der Provinziallcmdtag
möglicherweise hierzu nicht rechtzeitig wieder zusammentreten wird, beehrt sich der Prouinzialausschuß
schon jetzt den Antrag zu stellen:

„Der Prouinziallandtag wolle den Landcsrat, Geheimen Regierungsrat Klausener
unter den bisherigen Austellungsbediuguugeuauf die Dauer von 12 Jahren, beginnend
mit dem 7. August 1904, wieder wählen.

Düsseldorf, den 2. Oktober 1902.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

51
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A nlage 41.
(Drucksachen. Nr. 11.)

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Wahl des Direktors der Rheinischen Provinzial-Feuer-Soeietät.

Durch den am 14. März 1902 erfolgten Tud des Geheimen Regierungsrats Seul ist
die Stelle des Direktors der Rheinischen Prouiuzial-Fcuer-Societät erledigt worden. Da der
zeitige Vertreter des Societäts-Direktors, Gcrichtsassessor Müller, sich nach seiner eigenen Angabe
außer stände sah, die Geschäfte der Societät allein zu führen, so mußte mit der Vertretung des
Direktors Seul schon während dessen schwerer Erkrankung ein älterer erfahrener Beamter betraut
werden. Der Provinzialausschuß hat hierzu deu Laudesrat Brandts bestimmt, welcherdie Geschäfte
am 28. Januar 1902 übernommen und nach dem Hinscheidendes Direktors Seul bis jetzt zur
größten Zufriedenheit des Proviuzialnusschussesgeführt hat.

Nach ß 41 der Provinzialordnung für die Nheinprovinzwählt der Provinziallandtag den
Landeshauptmann, die demselbennach 8 93 der Provinzialordnung zugeordnetenoberen Beamten
sowie die sonstigen im Prouinzialstatute zu bezeichuenden leitenden Beamten einzelner
Verwllltungszweige. Im § 2 Abs, 2 des zweiten Statuts für den Provinzialverbnnd (Seite 30
des Provinzilllhandbuchs) ist alsdann bestimmt, daß die leitenden Beamten (Direktoren) der
Provinzial-Feuer-Societät uud der Landesbank der Rheiuprovinz vom Provinziallandtage gewählt
werden. Eine gleiche Bestimmung befindet sich bezüglich der Wahl des Direktors der Provinzial-
Feuer-Societät im § 15 des Reglements dieser Soeietät, Demnach wird der Provinziallandtag
die Wahl des Direktors vorzunehmen habeu. Dieselbe dürfte uuter folgenden Bedingungen vor¬
zunehmensein:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren.
2. Der Gewählte erhält das in den Haushaltsplänen der Provinzial-Feuer-Societät vom

Provinziallandtage jeweilig genehmigteGehalt nach Maßgabe der Bestimmungenfür
die Besoldung der Provinzinlbeamtcn.

3. Der Gewählte ist verpflichtet:
-l) die zur Zeit geltenden und die für die Folge zu crlafsendcnReglements über die

dienstlichenVerhältnisse der Proviuzialbeamtcn sowie die erlasseneu und noch
ergehendenDienstanweisungenals verbindlichanzuertcnucu;

K) die Stelle des Direktors der Prouinzial-Feuer-Societät unter Beibehaltung des mit
derselben verbundenen Dienstcinkommens,wobei au Stelle der Wohuuug u. s- w.
der dafür im Etat angesetzte Geldbetrag zu treten haben würde, mit der Stelle
eines Lcmdcsrats oder des Direktors der Landesbank zu vertausche», falls der
Provinziallandtag ihn zu einer dieser Stellen berufen sollte;



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 42. 403

c,) eine Wahl zum Mitglied des .Hauses der Abgeordneten oder des Reichstags nur
mit Zustimmung des Prouinzialausschusscsanzunehmen, ebenso in die Gemeinde-
uertretung, vorausgesetzt, daß ein gesetzlicherAblehnungsgrund vorliegt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Wahl des Direktors der Provinzial-Feuer-Societiit
unter den vorstehendenBedingungen vornehmen."

Düsseldorf, den 14. November 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

A nlage 42.
(Drucksachen. Nr. 42.)

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschufses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern in die Ober-
Ersatzkommissionen.

I. In dem mnseits abgedruckten Schreiben vom 16. Januar 1903 Nr. 1080 hat Seine Neuwahlen.
Excellenzd« Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz ersucht, die Neuwahl der bürgerlichenMit¬
glieder und deren Stellvertreter für die Obcr-Ersatzkommissioucn in den Bezirkender 27., 28,, 29,
30., 31, 80. und 32. Infanteriebrigade dnrch den nächsten Provinziallandtag für eine dreijährige
Amtsdauer herbeiführenzn wollen, die bei den Ober-Ersatzkommissionen im Bezirk der 30. Infanterie¬
brigade am 1. April 1904, im übrigen am 1. April l903 beginnt.

In der ebenfalls nachfolgend abgedruckten Übersicht sind in Spalte 6 diejenigen Personen
bezeichnet, welche für das Amt eines bürgerlichenMitgliedes bezw. als Stellvertreter geeignetund
bereit sind, eine Wiederwahl bezw. eine Neuwahl anzunehmen, auch sind dort die Vorschläge für
die Vornahme der Neuwahlen gemacht.

Nach der mit dein Provinziallandtag der Provinz Hessen-Nassangetroffenen Vereinbarung
(vcrgl. Seite 162 der Verhandlungen des 39. Rheinischen Provinziallandtags) hat der Provinzial¬
landtag dieser Provinz noch bis Ende 1903 das bürgerlicheMitglied bezw. dessen Stellvertreter
für den Bezirk der 41. (jetzt 42.) Infanteriebrigade, welchen: Bezirk der Kreis Wctzlar zugehört,
und für die Jahre 1904, 1905 und 1906 ebenfalls das Mitglied zu wählen, während der Rheinische
Provinziallandtag für die letzterwähntePeriode die Wahl des Stellvertreters vorzunehmen hat.
In der beigefügtenÜbersicht ist für die Vornahme dieser Wahl ebenfalls ein Vorschlag enthalten.

51*
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Bestätigung II. Durch Beschlußvom 8. Februar 1901 hat der 42. Rheinische Provinziallandtag den
""wnhl^ Provinzialausschuß beauftragt, falls bis zum Zusmnmeutritt des nächsten Provinzmllandtagcs im

Bezirke der 2?., 28, 29.. 30., 3l., 80. und 32. Infantericbrigade durch Tod, Verziehen, Amts¬
niederlegungvon Mitgliedern der Ober-Ersatzkommissionen Ersatzwahlennötig werden sollten, diese
Wahlen namens des Provinziallandtags zu tätigen und dem Provinziallandtag alsdann in der
nächsten Tagung von den etwa stattgehabten Wahlen behufs Bestätigung Mitteilung zu machen.

Mit Bezug hierauf beehrt sich der Provinziallandtag mitzuteilen, daß der vom 42.
Rheinischen Provinziallandtag in der Sitzung vom 8. Februar 1901 zum Mitglied der Ober-
Ersatzkommissionen im I. Bezirk der 30. Infanteriebrigade gewählte Kaufmann und Bezirksvorstehcr
Josef Peiffer in Cöln sein Amt niedergelegt und der Provinzialausschuß in der Sitzung vom

—^—^ v— 1902 eine Ersatzwahlvorgenommenhat, welche auf den Königlich Württembergischen

Konsul und Kaufmann Eduard Nahmen in Eöln gefallen ist.
Anträge. III. Der Provinzialausschuß beehrt sich folgende Anträge zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle
1. die hiernach erforderlichenNeuwahlen vornehmen,
2. die namens des Provinziallandtags vorgenommene Ersatzwahl des bürgerlichen Mit¬

gliedes der Ober-Grsatzkommission im I. Bezirk der 30. Infcmtericbrigadebestätigen.
3. den Provinzialausschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Provinziallandtags in dem Bereiche der 27., 28., 29., 30., 31., 80, 32. und im
II. Bezirk der 42. Infanteriebrigade durch Tod, Verziehe», Amtsniederlegungvon
Mitgliedern bezw. stellvertretendenMitgliedern der Obcr-Ersatztummisssonenbezw.
durch andcrweite Einteilung der Bezirke dieser KommissionenErsatzwahlen nötig
weiden sollten, diese Wahlen namens des Provinziallandtags zu tätigen und dem
Provinzillllandtage alsdann in der nächsten Taguug von deu etwa stattgehabten
Wahlen behufs Bestätigung Mitteilung zu machen."

Düsseldorf, den 7. Februar 1903.

D er Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Merficht
über die Zusammensetzungder Bezirke der Obcr-Ersatztommissionenuud der

bürgerlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter.
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In«
Landwehr¬ Regierungs¬ Für die Zeit vom 1. April 1900

fanterie-
brigade bezirke Verwaltungsbezirke

bezirke bis 31 März 1903
sind gewählt:

i 2 3 4 5

Barmen Stadt Barmen Düsseldorf Mitglied:
Kreis Schweln: Arnsberg Kaufmann und Rittmeister a. D. Moritz

Hasen clever in Ehringhausen Erklärt,
eine Wiederwahlnicht anzunehmen^.

Stellvertreter:
Elberfeld Stadt Elberfeld

Kreis Mcttmcmn 1. Rentner WilhelmHosfeld in Elberfeld,
1. 2. Fabrikant Eugen Kattwinkel in Wcr-

Be¬ melskirchenErklärt, eine Wiederwahlnicht
zirk anzunehmen^,

3. RentnerKarl Bartclsin BarmenErklärt,
eine Wiederwahlnicht anzunehmen^,

4. KaufmannEmil Hölterhoff zu Lennep.
Lennep Stadt Remscheid

Kreis Lennep (Der 5. Stellvertreter ist von der Provinz
Westfalengewählt).

27. > Düsseldorf

Düsseldorf Stadt Düsseldorf Mitglied:
LandkreisDüsseldorf Oberst a. D. von Rudorff in Düsseldorf

Erklärt, eine Wiederwahl nicht anzu¬
nehmen^.

2.
Be¬
zirk

Stellvertreter:

Solingen Stadt Solingen
1. GutsbesitzerRichard Bruchhaus zu HoM-

berg, LandkreisDüsseldorf,
LandkreisSolingen 2. Fabrikantund Hauptmanna,D Wolters

in Solingen,
3. Rentner Karl Bellscheidt in Düsseldorf

Erklärt, eine Wiederwahl nicht anzu¬
nehmen^,

4. Fabrikant Adolf Kaulen in Solingen,
5. Major a. D. Patt in Burscheid.

Vorschlägefür die Zeit
vom 1. April 1903 bis 31. März 1906:

Bemerkungen

7

Mitglied:

Nentncr Wilhelm Hosfcld in Elberfeld seither
erster Stellvertreters

Stellvertreter:

l- Kaufmann Emil Hölterhoff in Lennep seither
4. Stellvertreters

2> Kaufmann und Fabrikant Gustav Paß ^un.
zu Remscheid Meuwahlj;

3- Fabrikbesitzer Alexander Schlinger auf Villa
Hammcrstcin bei Vohwinkel Meuwahlj;

4- Der 4. Stellvertreter ist in der Provinz Westfalen
zu wählen.

5 Fabrikant und Hauptmaun der Landwehr
t-»i-. Ewald Hertzog in Barmen sMeuwahlj

Den 4. Stellvertreter hat für die Amtsperiude
vom 1. April 1903 bis 31. März 1906 die
Provinz Westfalenzu wählen.

Dr. Herzog erklärt, daß er sich nur auf eine
Dauer von mehrerenTagen (nicht von 3—4
Wochen)für das Aushebungsgcschäftzur Ver¬
fügung stellenkönne.

Mitglied:

Oberst z, D. Herrlich in Düsseldorf sMeuWahlj

Stellvertreter:

1' Gutsbesitzer Richard Bruchhaus zu Homberg,
LandkreisDüsseldorfMcderwllhlj;

2- Fabrikaut und Hauptmann a D. Wolters in
Solingen Wiederwahl^

^ Fabrikant Adolf Kanlen in Solingen Mieder-
Wahl);

^ Major n. D, Patt in Nurschcid Mederwahlj;
^ Gutsbesitzer Karl Benninghoven zu Düssel¬

dorf s^Neuwahlj.
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In¬
fanterie¬
brigade

i

Landwehr¬
bezirke

2

Verwaltungsbezirke

3

Regierungs¬
bezirke.

4

Für die Zeit vom 1. April 1900
bis 31, März 1903

sind gewählt:
5

1.
Be¬
zirk

Crefeld Stadt Crefeld
LandkreisCrefeld

> Düsseldorf

Mitglied:
GutsbesitzerOtto Rigciud in Hnmminkeln

serklärt eine Wiederwahl nicht anzu¬
nehmen^.

Geldern Kreis Cleve
„ Mocrs
„ Geldern

Stellvertreter:

1. HeinrichKauert in Crefeld,

2. Kaufmann Max von Weiler in Crefeld

3. Direktor Emil Goccke in Meiderich,

28.

Wesel Kreis Rees
„ Nuhrort 4. Kaufmann Heinrich van Achrscn in

Kevelaer,
5. Fabrikbesitzer Eduard Schroeder in

Moers.

2.
Be¬
zirk

I. Essen Stadt Essen
Bürgermeisterei

Altendorf
Rellmghausen
Rüttenscheidt

Mitglied:
KonsularagentFritz Asthöwer snn. in Essen.

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer Eichholz.Sengelmann in
Umstand,LandkreisEssen,

2. Eugen Coup ienn ein Mülheima.d. Ruhr,

II. Essen LandkreisEssen
ohne die Bürgermei¬
stereien Altendorf,
Rellmghausen und
Nüttenscheidt

3. Rentner Bruns in Weiden a. d. Ruhr,

4. BörsensensalOskar Vogt in Essen >tt-
klärt, eine Wiederwahlnicht anzunehmend

5. GerbereibesitzerKarl Abel in Saarn Er¬
klärt, eine Wiederwahlnicht anzunehmend

Mülheim
a. d. Ruhr

Stadt Duisburg
„ Oberhausen

LandkreisMülheima.
d. Ruhr

Vorschlägefür die Zeit
vom 1. April 1903 bis 31. März 1906:

6

Bemerkungen

7

Mitglied:
Heinrich Kauert in Crefeld sseithcr 1. Stell¬

vertreters

Stellvertreter:

1- Kaufmann Max von Weiler in Crefeld Wieder¬
wahl);

2- Direktor Emil Goccke in Meiderich Wieder¬
wahl);

3- Kaufmann Heinrich van Aehrsen in Kevelaer
Wiederwahl);

4- Fabrikbesitzer Eduard Schröder in Mocrs
Wiederwahl);

5- Rentner Philipp Dreibholz in Wesel ^Neu¬
wahl)

>

Mitglied:
Konsularagent Fritz Asthöwer ^un. in Essen

Wiederwahl).
Stellvertreter:

1- Gutsbesitzer Eichholz-Sengelmann in Um¬
stand, Landkreis Essen Wiederwahl);

2- Eugen Coupienne in Mülheim a. d. Ruhr
Wiederwahl):

3- Rentner Bruns in Werden a. d. Ruhr sMeder-
Wahl);

4- Kaufmann und Stadtverordneter Eugen von
Naldhauseu zu Essen Meuwahl);

5- Rheder Gerhard Küchen zu Mülheim a, d.
Ruhr sNeuwahl)

52
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In-
fanterie-
brigade

i

Landwehr¬
bezirke

2

Verwaltungsbezirke

3

Regierungs¬
bezirke.

4

Für die Zeit vom 1. April 1900
bis 31. März 1903

sind gewählt:
5

1.
Be¬
zirk

Aachen Stadt Aachen
LandkreisAachen

> Aachen

Mitglied:
Regierungsassessora. D. Emil Pastor in

Aachen.

Stellvertreter:

29.

Montjoie Kreis Eupen
Montjoic

„ Schleiden
„ Malmedy

1. Rentner Hermann von Waldthausen
in Aachen ^erklärt, eine Wiederwahl
nicht anzunehmen^,

2. Rittergutsbesitzer,Major a. D. Freiherr
von Blanckart in Alsdorf,

3. Gutsbesitzer Freiherr von Harff in
Gemünd, Kreis Schleiden.

2.
Be¬
zirk

Iülich Kreis Düren
„ Geilenkirchen
„ Iülich

> Aachen

> Düsseldorf

Mitglied:
BürgermeisterWernerBreu er zu Neuwert,

Kreis GladbachErklärt, eine Wiederwahl
nicht anzunehmen).

Stellvertreter:

Rheydt Kreis Erkelenz
„ Heinsberg
„ Kempen

Stadt M. Gladbach
Kreis Gladbach

1. GutsbesitzerFranzFischenich zu Gangelt,
KreisGeilenkirchenErklärt, eine Wieder¬
wahl nicht anzunehmen),

2. GutsbesitzerOtto Matzcrath in Hohen-
busch, Kreis Erkelenz,

3. Rentneru. Bürgermeistera, D. Freud en-
berg zu Süchteln, Kreis Kempen.

Neuwicd Kreis Neuwied
„ Ältenkirchcn

> Coblcnz

Mitglied:
Rentner Freiherr von Anx in Ahrweiler.

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerJakob Peters zu Fressen-
hof bei Ochtendung,

2. Rentner Albert Körngen in Neuwied
^ist von Neuwiedverzogen),

3. GutsbesitzerHugo Burret in Safsig,
Kreis Mayen.

31.
Andernach Kreis Manen

„ Cochem
„ Adenau
„ Ahrweiler

Vorschlägefür die Zeit
vom 1. April 1903 bis 3!. März 1906:

6

Bemerkungen

7

Mitglied:
Regierungsassessor ci. D., Leutnant der Reserve

Emil Pastor in Aachen Wiederwahl).

Stellvertreter:

^ Rittergutsbesitzer, Major a. D. Freiherr von
Blanckart in Alsdorf Wiederwahl);

2- Gutsbesitzer Freiherr von Harff in Gemünd,
Kreis Schleiden Wiederwahl);

^ Direktor, Oberleutnant z. D. Georg Blumen-
thlll in Aachen ^Neuwahl)

Mitglied:
Rittergutsbesitzer, Ehrenbürgermeister Franz

Freiherr von Bourscheidt zu Haus Rath
bei AruoldsweilcrMeuwahl)

Stellvertreter:

I- Gutsbesitzer Otto Matzerath in Hohenbusch,
Kreis Erkelenz,Wiederwahl);

^^ Rentner und Bürgermeister a. D. Freuden-
berg zu Süchteln, Kreis KempenWiederwahl);

^ Rentner Hubert Schürkens zuHelenllbrunn bei
Viersen Menwahl)

Mitglied:
Rentner Freiherr von Aix in Ahrweiler Wieder¬

wahl).
Stellvertreter:

l Gutsbesitzer Jakob Peters zu Fressenhof bei
OchtendungWiederwahl);

2- Gutsbesitzer Hugo Burret in Saffig, Kreis
Manen Wiederwahl);

^ Weingutsbesitzer und Architekt Adolf Fuchs
iu Dattenberg bei Linz Meuwahl)

52*
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In-
fanterie-
brigade

,'^tt.

1.
Be¬
zirk

!«,

Be¬
zirk

Landwehr¬
bezirke

Coblenz

Kreuznach

St. Wendel

St Johann

Saarlonis

I. Trier

II, Trier

Verwaltungsbezirke

Stadt Coblenz
LandkreisCoblenz
Kreis St. Gocir
HohenzollernscheLande

Kreis Simmern
„ Zell
„ Kreuznach
„ Meisenheim

FürstentumNirkenfeld

Kreis St. Wendel
,, Ottweiler

Kreis Saarbrücken

Kreis Saarluuis
„ Merzig

Stadt Trier
LandkreisTrier
Kreis Saarburg

„ Bernkastcl

Kreis Bitburg
„ Prüm
„ Dann
., Wittlich

Regierung«
bezirke

Coblenz

Sigmaringcn

Coblenz

Großherzogt,
Odenburg

Trier

Trier

Für die Zeit vom 1. April 1900
bis 31 März 1903

sind gewählt:

Mitglied:
Oberst z. D. Behm in Pfaffmdorf bei

Coblenz.
Stellvertreter:

1. WcingutsbesitzerEduard Engelsmann
in KreuzuachW gestorben^,

2. Rentner Karl Fellinger in Boppard,

3. 2.Kreisdeputierteru.GutsbesitzerP,König
in Maitzbor», Kreis Simmern.

in
Mitglied:

Glllshüttenbesitzer Louis Vopelius
Sulzbach, Kreis Saarbrücken.

Stellvertreter:
1. Gutsbesitzer AlexanderBauer zu Hofgut

Großwald bei Saarbrücken,
2. Gutsbesitzer,Rittmeister der Landwehr

Paul Karcher zu Forbacherhof bei
Neunkirchen, Kreis Ottweiler,

3. Gutsbesitzer Alfredvon Boch zu F«M-
mersdorf, Kreis Saarlouis.

Mitglied:
GutsbesitzerFriedrichHerrmann in Mül-

heim a. d. Mosel, Kreis Bernkastel.

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer ÖkonomicratJakobMerreM
zu Kirchhof bei Wittlich,

2. Kreisdeputierter,FabrikantEduard Nels
in Prüm ^erklärt,eine Wiederwahlnicht
anzunehmen),

3. Gutsverwalter und Oberleutnant a. D-
Orth in Saarburg.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 42. 413

Vorschlägefür die Zeit
vom 1. April 1903 bis 31. März 1906-

Mitglied:
Oberst z D, Behm zu Pfaffcndorf Wiederwahl).

Stellvertreter:
I- Rentner Karl Fellinger in Voppard Wieder¬

wahl^;
2, 2. Kreisdeputicrter und Gutsbesitzer P.König

in Maitzborn, Kreis Simmcrn Wiederwahl.
3- Pensionierter Katasterkuntrulleur, Steuerin¬

spektor und Hauptmanu der Landwehr
Wilhelm Lotz zu Kreuznach ^Neuwahl).

Mitglied:
Glashüttenbesitzer Louis Vopelius in Sulzbach

Kreis Saarbrücken Wiederwahl),

Stellvertreter:

I- Gutsbesitzer Alexander Bauer zu Hofgut
Großwald bei SaarbrückenWiederwahl);

^- Gutsbesitzer, Rittmeister der Landwehr Paul
Karcher zuFurbarch er Hof bei NeunkircheuWieder¬
wahl^;

^ Gutsbesitzer Alfred von Voch zu Fremmers-
dorf, Kreis Saarlouis Wiederwahl).

Mitglied:
Gutsbesitzer, Ökonomierat Jakob Merrem zu

Kirchhof bei Wittlich seitherigerersterStellvertreters;

Stellvertreter:

^ Gutsverwalter und Oberleutnant a. D. Orth
in Saarburg Wiederwahl);

2- Lederfabrikant, Kontrolloffizier Albert Nels
zu Prüm ^Neuwahl);

^ Weingutsbesitzer Eduard Moog zu Mülheim
a- d. Mosel ^Neuwahl)

Vemerkuugeu
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In¬
fanterie«
brigade

i

Landwehr-
bezirke

2

Verwaltungsbezirke

3

Regierungs¬
bezirke.

4

Für die Zeit vom 1. April 1901
bis 31. März 1904

sind gewählt:
5

1.
Be¬
zirk

Neuß Kreis Neuß
„ Grevenbroich
„ Bergheim

Düsseldorf

Cöln

Mitglied:
Königl. Württ. Konsul, Kaufmann Eduard

Nahmen in Cöln,

Stellvertreter:
1. Gutsbesitzer C. Kaulen in Lövenich,

LandkreisCöln,
2. Gutsbesitzer Theodor Melchers in

Guadenthal, Kreis Neuß,
3. Gutsbesitzer BernhardMüller in Langet,

LandkreisCöln.
30

Cöln Stadt Cöln
LandkreisCöln Cöln

2.
Be¬
zirk

Deutz Stadt Mülheima.RH.
Landkreis Mülheim

a. Rh.
Kreis Wipperfürth

„ Gummcrsbach

Cöln

Mitglied:
Rentner Peter Josef Constantin Schnntz

de Pr« in Hennef, Siegkreis.

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzerund BeigeordneterHeinrich
Thomee in Neuenhaus,

2. Fabrikant Bernhard Krawinkel in
Volmerhausen,

Siegburg Siegkreis
Kreis Waldbroel

Bonn Stadt Bonn
LandkreisBonn
Kreis Euskirchen

„ Rheinbach

3. Gutsbesitzer Schurff in Nöunschenhof
bei Oberpleis,

4. Gutsbesitzer Karl Krewel zu Haus
Zievel bei Satzvey Erklärt, eine Wieder¬
wahl nicht mehr anzunehmen).

42.
2.

Be¬
zirk

Limburg a. d.
Lahn

Oberlahnkreis
Kreis Westerburg
Oberwesterwllldkreis
Kreis Limburg > Wiesbaden

Coblenz

Das bürgerlicheMitglied und die Stellver¬
treter desselbenwaren nach der mit dem
Provinziallandtag der Provinz Hessen-
Nassau getroffenenVereinbarung (vergl-
Verhandlungendes 39. Rheinischen Pro-
vinziallaudtags, Seite 162) bis Ende
1903 zu wählen. Der Rheinische
Provinziallandtag hat für die
Jahre 1904, 1905 und 1906 eine«
Stellvertreter des bürgerliche«
Mitgliedes zu wählen, während
der Provinziallandtag in Hessen-
Nassau uoch das Mitglied wählt.

Wetzlar Dillkreis
Kreis Wetzlar

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 42. 415

Vorschläge für die Zeit
vom 1, April 1904 bis 31. März 1907:

Mitglied:
Königl.Württemberg. Konsul, KaufmannEduard

Nahmen in Cöln Wiederwahl).
Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer C. Kaulen in Lövenich, Landkreis
Cöln Wiederwahl);

2. Gutsbesitzer Theodor Melchers iu Guaden¬
thal, KreisNeußWiederwahl);

3- Gutsbesitzer Bernhard Müller in Lange! bei
WorringcnWiederwahl).

Mitglied:
Rentncr Peter Josef Constantin Schmitzde Pr6

in Hennef, Siegkreis Wiederwahl).
Stellvertreter:

1- Gutsbesitzer und Beigeordneter Heinrich
Thomse in Neuenhaus Wiederwahl);

2 Fabrikant Bernhard Krawinkel in Volmer¬
hausen Wiederwahl);

3- Gutsbesitzer Schurff in Bönnschenhof bei
Oberpleis Wiederwahl);

4' Rittergutsbesitzer Josef Krewel ^un. zu Burg
Zievel, Kreis EuskirchenMeuwahl).

Vorschlagfür die Zeit vom 1. Januar 1903
bis 31. Dezember1906:

Stellvertreter:
^ltsgerichtsvorsteher Dietrich zu Steindorf,

LllndbürgermeistereiBraunfelsMeuwahl).

Bemerkungen
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Ober-Präsident der Rheinprovinz.
I. Nr. 1080.

Cublenz, den 16. Januar 1903.

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 21. November 1902, Nr. 22 641, ersuche
ich Euere Huchwohlgcborenergebcnst, die Neuwahl der bürgerlichenMitglieder und deren Stell¬
vertreter für die Ober-Ersatzkummissionenin den Bezirken der 2?., 28., 29., 30., 31., 80. nnd
32. Iufantenebrigade durch dcu uächstcu Provinziallaudtag für eine fernere dreijährige Amtsdaucr
herbeiführen zu wolle», die bei den Ober-Ersatzkommissioncn im Bezirk der 30 Infanteriebrigade
am I. April 1904, im übrigen am 1 April 1903 beginnt.

In dem beigefügten Verzeichnis sind (in Spalte 5) die Namen der gegenwärtig als
bürgerliche Mitglieder und Stellvertreter fungierende» Personen aufgeführt. Inwieweit dieselben sich
zur Weitcrführung des Amtes bereit erklärt haben, bitte ich aus Spalte 6 zu ersehen. In Spalte 5
ist bei jeder Ober-Ersatzkommissionbemerkt, welche Personen die Wiederwahl nicht annehme»
würden Die an deren Stelle, an Stelle eines verzogenenund au Stelle eines gestorbeneu Stell¬
vertreters nach den Berichten der Herren Regicrungs-Präsidenten zur Wahrnehmungdes betreffenden
Amtes geeignetenuud bereiten Personen sind in Spalte 6 bezeichnet worden.

Außer dieser Neuwahl wird es gemäß der mit dem Provinziallandtag der Provinz
Hessen-Nassau getroffene» Vereinbarung — dortseitiges Schreiben vom 1'>. Mai 1895 I. L.
4070 — der Wahl eines Stellvertreters des bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersatzkommission
im Bezirk der 42. Infanteriebrigade, bestehendaus den Kreisen Dill, Obcrlah», Westerburg, Obcr-
westcrwllld u»d Liniburg des Regierungsbezirks Wiesbaden und Wetzlar des Regierungsbezirks
Coblenz für die Wahlperiode vom 1. Januar 1901 bis dahin 1907 bedürfe». Zur Wahrnehmung
dieses Amtes ist nach dem Berichte des Herrn Regiernngs-Präsideutcn hier der Ortsgerichtsuurstcher
Dietrich zu Steiudurf, LandbürgcrmeisterciBraunfcls, geeignet und bereit. Ich ersuche ergebenst,
auch dieserhalbdas Erforderlichezu veranlassen.

In Vertretung:

gez.: Freiherr von Coels.

An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

in

Düsseldorf.
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Anlage 43.
(Drucksachen.Nr. 2«.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer Rheinischen Provmzial-Erziehungsanstlllt für schulentlassene
Fürsorgezöglinge männlichen Geschlechtesund katholischenBekenntnisses.

Das Gesetz über die FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 2. Juli 1900, welches am i- Bedürfnis.
1. April 1901 an die Stelle des Gesetzes vom 13. März 1878, betreffend die Unterbringung
verwahrloster Kinder, trat, hat die Aufgaben der Provinzialverwaltung auf dem beregten Gebiete
bedeutend vermehrt.

Die Zahl der unter der Herrschaft des eben bezeichneten Zwangserziehungsgesetzesvom
Jahre 1878 jährlich durchschnittlich zur Einlieferung gelangte« Kinder bclief sich auf rund 160
und es waren am Tage des Inkrafttretens des neuen Fürsorgeerziehungsgesetzes insgesamt noch
1227 frühere Zwangszüglinge vorhanden; auf je 1000 Einwohner entfielen etwa 2,2 Zwangs-
zöglinge. In der Zeit vom 1. April 1901 bis ebendahin 1902 kamen aber 980 Minderjährige
zur Einlieferung, was einer Versechsfachungdes jährlichen Zuwachses und einer Vermehrung
des Gesamtbestandes um nahezu 80°/« gleichkommt. Während der Zeit vom 1. April bis
zum 1. Dezember 1902 hat dann ein weiterer Zuwachs von 490 Minderjährigen stattgefunden
und nach den Erfahrungen der letzten Monate, während welchen die Überweisungsbeschlüsse von
Normundschaftsgerichtcnwieder zahlreichereingingen, als dies in den Sommermonaten der Fall
war, darf angenommenwerden, daß bis zum Ende des laufenden Verwaltungsjahres im ganzen
wiederum mindestens 700 Minderjährige eingeliefert sein werden, so daß am 1. April 1903 —
der gelinge, durch Tod und aus sonstigen Ursachen eintretende Abgang an Fürsorgezöglingenkommt
nicht in Betracht — ein Gesamtbestand von rund 2900 Zöglingen vorhanden sein wird gegen
rund 2200 am 1. April 1902 und rund 1230 am gleichen Tage 1901.

Dazu kommt, daß nach dem früheren Zwcmgserziehungsgesctz nur Kinder im noch schul¬
pflichtigen Alter zur Einlieferung kommen konnten, das Fürsorgcerziehungsgesetzaber die Über¬
weisung von Minderjährigen bis zum vollendeten 18. Lebensjahre derselben gestattet, wodurch
eine starke Verschiebungder Altersklassen nach oben hin und bei dem vorgeschrittenerenGrade
von Verwahrlosung, in welchem sich die in höherem Lebensalter zur Einlieferung gelangenden
Minderjährigen befinden, eine erheblicheZunahme der Anstaltserziehung eingetreten ist. Unter
der Herrschaftdes Zwangserziehungsgesetzeskonnten von den eingeliefertenKindern in der Regel
volle 40°/„ Familien übergeben werden, während etwa 60«/» zunächst Anstalten zugewiesen werden
mußten. Von den am 1. April 1901 noch vorhandenen ehemaligenZwangszöglingen waren an
diesem Tage in Familien über 60«/» und in Anstalten nicht ganz 40«/<, untergebracht. Viele
der während des eisten Jahres des Bestehens des Fürsorgeerziehungsgesetzesneueingelieferten
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Minderjährigen befande<sich hingegen bereits im schulentlassenen Alter und waren dieselben, von
verschwindendenAusnahmen abgesehen, sämtlich in einem derart verwahrlosten Zustande, daß
überhaupt nur 268 Zöglinge, also nicht ganz 28°/» in Familienerziehungbezw. als Lehrlinge
oder Dienstboten untergebracht werden konnten, während 70? Zöglinge, also über 72°/« in An¬
stalten aufgenommenwerden muhten. Von den am 1, April 1902 insgesamt vorhandenen nahezu
2200 Zöglingen standen rund 1000, also nicht ganz 46°/«, in Familien-, alle übrigen aber, also
über 54°/«, in Anstaltserziehung. Bis zum 1. April 1903 wird sich dieses Bild noch weiter in
der Richtung nach der Anstaltserziehunghin verschoben haben, weil der Zugang zu den Anstalten
den Abgang aus denselben durch die immer noch in großer Zahl neu ankommendenälteren und
verwahrlosterenMinderjährigen übersteigt.

Dies wird allerdings auf die Dauer in dieser Weise nicht weiter gehen; die Zahl der
jährlich zur Überweisunggelangenden Minderjährigen wird zunächst an sich abnehmen und ferner
muß der Zugang an bereits in höherem Lebensalter stehenden, verderbteren Minderjährigen sich
verringern, wenn erst einmal alle, jetzt noch in Freiheit befindlichen Elemente dieser Art der
Fürsorgeerziehungüberwiesen sein werden und das Gesetz mehr und mehr auf jüngere, noch im
schulpflichtigenAlter stehende Minderjährige Anwendung findet. Hiernach würde es allerdings
verfehlt sein, die oben mitgeteilten Zahlen zur Grundlage für dauernde Maßregeln zu nehmen.
Andererseits aber kaun es heute nicht mehr zweifelhaftfein, daß zur Zeit des Beharrungszustcmdes
des Gesetzes, also zu der Zeit, während welcher der jährliche Abgang an Fürsorgczöglingendurch
Vollendung des 21. Lebensjahres, vorzeitigeAufhebung der Fürforgeerziehung, Tod u. s. w. dem
jährlichen Zugang von neuen Fürsorgezöglingen gleich steht, in der Rhcinprouiuz bei der großen
Zahl volkreicher Städte mindestensdiejenige Anzahl von Fürsorgezöglinge»,nämlich 7 auf je 10 000
Einwohner vorhanden sein wird, welche nach der Begründung des Gesetzentwurfes in denjenigen
Ländern, in welchen, wie z. B. in Elsaß-Lothringen, den Großherzogtümcrn Baden und Hessen
ähnliche Gesetze bereits seit einem Jahrzehnt in Kraft sind, tatsächlich vorhanden ist. Die Anzahl
der Fürsorgezöglingein der Rheinprovinz würde demnachbei einer Zahl von rund 5 700 000 Ein¬
wohnern nach der letzten Volkszählung sich auf rund 4000 beziffern. Bei dem Umstände, daß auch
fernerhin immer noch Minderjährige nach der Entlassung aus der Schule zur Fürsorgeerziehung
kommen werden, die zunächst in Anstalten eingewiesen werden müssen, kann es auch nicht zweifelhaft
sein, daß sich mindestens die Hälfte aller Fürsorgezöglinge dauerud in Anstalten befinden wird.
Wenn also, wie oben bereits erwähnt, am 1. April 1901, an welchem Tage das frühere Zwangs-
erziehungsgesetz längst im Beharruugszustande sich befand, von den damals vorhandenen 1230
Zwangszöglingen nur 490 in Anstalten und 740 in Familien untergebracht waren, so werden
sich in Zukunft zur Zeit des Beharrungszustandes des Fürsorgeerziehungsgesetzesvon den dann
mindestensvorhandenen 4000 Fürsorgczöglingen etwa 2000 in Anstalten und nur ebenso viele
in Familienerziehungbefinden.

Wendet man sich nach diesen Darlegungen zu der Frage, wie die Unterbringung der
neuen Fürsorgezöglingein Anstalten sich bisher vollzogenhat und wie dieselbe für die Folge gedacht
ist, so scheiden bei der gegenwärtigenVorlage zunächst sämtliche noch nicht schulpflichtigen und
schulpflichtigen Zöglinge aus. Die Unterbringung derselben konnte ohne Schwierigkeitenbewirkt
werden in den zahlreichen, in der Rheinprovinz vorhandenen kirchlichen, klösterlichen oder privaten
Erziehungsanstalten, deren vortrefflicheLeistungen nur dankbar anerkannt werden können und die
auch für einen weiteren Zuwachs von Zöglingen noch ausreicheud aufnahmefähig sein dürften.
Und ferner bleiben außer Betracht alle schulentlassenen Zöglinge weiblichenGeschlechtes, weil auch
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für diese in den Anstalten vom guten Hirten und ähnlichen Frcmenklösternkatholischerseitsund
den Magdalcnen- und Zufluchtshäusern evangelischerseits, sowie in den seitens der Königlichen
Staatsregierung gütigst zur Verfügung gestellten staatlichenErziehungsanstalten zu Grafrath und
Boppard für katholische und evangelische,ältere Mädchen, welche Anstalten sämtlich ebenfalls mit
großer Hingebung und Pflichttreue ihre oft schwierigen Aufgaben zu erfüllen bestrebt sind, noch
genügend vorgesorgtist.

Somit bleiben übrig die schulentlassenen, männlichen Zöglinge beider christlichenKonfessionen.
Zur Zeit der Geltung des Zwcmgserziehungsgesetzesstanden zur Unterbringung von

solchen nur zur Verfügung die beiden HandwerkerausbildungsanstaltenSt. Joseph a. d. Höhe
bei Bonn für katholische und zn Gemünd, Kreis Schleiden, für evangelische Zöglinge,

Die letztere Anstalt ist in's Leben gerufen im Jahre 1892 von Seiten der Diakonen¬
anstalt zu Duisburg unter Hergäbe eines Baukapitals von der Landesbank in Höhe von
110 000 Mark, und die Anstalt St. Joseph ist in Anlehnung an eine vorhanden gewesene
Erziehungsanstalt von einem Kuratorium aus eigenen Mitteln beziehungsweiseohne Inanspruch¬
nahme von Mitteln der Landesbank errichtet worden, nachdem zwischen dem Kuratorium und
dem Provinzialveibaude ein Vertrag abgeschlossen worden war, nach welchem vom 1. Februar
1898 ab für die Dauer von 25 Jahren fortgesetztmindestens 35 Zöglinge sich in der Anstalt
befinden müssen, beziehungsweiseein bestimmtes Pflegegeld für 35 Zöglinge entrichtet werden
muß. In den beiden Anstalten werden die Zöglinge in den verschiedenstenHandwerken
Schusterei, Schneiderei, Schreinerei, Schlosserei, Korbfiechtcn,Anstreichen und dergl,, sodann auch
in Gärtnerei und in Gemünd auch etwas in Ackerwirtschaft ausgebildet. Eingerichtet sind die
Anstalten auf je etwa 120 Zöglinge.

Während des letzten Jahres des Bestehens des Zwangserziehungsgesetzesbefanden sich
m Gemünd durchschnittlich 110 Zöglinge, darunter aber nur 25 rheinische, und in Bonn durch¬
schnittlich 120 Zöglinge, darunter 90 rheinische.

Nach dem Inkrafttreten des Fürsorgecrziehungsgesetzeswurden dann zunächst noch die
seitens der Kgl. Staatsregierung ebenfalls in entgegenkommendster Weise zur Verfügung gestellten
staatlichenErziehungsanstalten für ältere Knaben in Steinfeld für Katholiken und in Boppard,
jetzt in Hardehauseu, Kreis Warburg i. Wests,, für Evangelische mitbenutzt.

Als dann ferner sich die Notwendigkeit herausstellte, eine Unterkunft sicher zu stellen
für bereits vielfach vorbestrafteund derart verkommene und verrohte Elemente, daß sie den oben
genannten Anstalten nicht zugewiesen weiden konnten,wurde in dem alten Lazarett, einem allein¬
stehendenGebäude der Prouinzial-Arbcitsanstalt zu Brauweiler eine besondere Fürsorgeerziehungs¬
abteilung in Übereinstimmung mit den dieserhalb in den Ausführungsbestimmungendes Herrn
Ministers des Innern gegebenen Vorschriften eingerichtet,in welcher untergebracht wurden nur
über 16 Jahre alte Fürsorgezöglinge, die vorbestraft waren wegen schwerer Eigentumsvergehcn
oder wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit oder solcher Vergehen,welche auf Rohheit oder ehrlose
Gesinnung zurückzuführensind, oder bei denen ein besonders hoher Grad von Verwahrlosung
vorhanden ist. In der Erziehungsabteilung zu Brauweiler können bis zu 110 Zöglinge auf¬
genommen werden. In der Folge entstand dann noch aus der Initiative einer Gesellschaft
m. b. H. das St. Raphaels-Erziehungshaus zu Dormagen für katholische,ältere Knaben, in
welchem dieselben in einigen Handwerken und in der Landwirtschaft von Brüdern aus dem
Orden des heil. Frcmziskusunterwiesenuud erzogen werden, sowie von Seiten des Kuratoriums
der evangelischenRettungsanstalt Düssclthal die landwirtschaftlicheErziehungsanstalt Lindenhof

53*



420 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 43.

bei Kaiseiswerth bei Düsseldorf, nachdemsich der Provinzialverband durch Vertrag vom 27. März
1902 für die Dauer von 25 Jahren zur Zuweisung von dauernd 30 Zöglingen beziehungsweise
zur Zahlung eines bestimmten Pflegegeldes für jeden an dieser Zahl fehlenden Zögling verpflichtet
hatte. Die Anstalt bei Dormagen kann 70 und die Anstalt Lindenhof etwa 50 Zöglinge aufnehmen.

Daneben sind dann noch zur Unterbringung von schulentlassenen,katholischen Zöglingen
benutzt worden die Diözesan-Kuabenwaisenanstalt Eduardstift zu Helenenberg bei Trier, die
ErziehungsanstaltenHaus Hall und St. Martinistift in Gescher bezw. Appelhülsen in Westfalen,
sowie die Erziehungsanstalt der christlichenBrüder zu Oberginningen bei Diedenhofenin Lothringen.
Mit diesen Anstalten, in welchen sich zur Zeit zusammen etwa 30 Zöglinge befinden und deren
schätzenswerte Dienste gegenwärtignicht entbehrt werden können, kann aber für die Dauer kaum
gerechnet werden; denn die Anstalt Helenenberg dient in erster Linie für Waisen der Diözese
Trier und die anderen Anstalten stehen vorzugsweise zur Verfügung der Laudesverwaltuug von
Elsaß-Lothringen bezw. der Provinzialverwaltung von Westfalen und werden Fürsorgezöglinge
aus der Rheinprovinz dann zurückweisen, wenn sie anderweitig in Anspruchgenommensind.

Am 1. Dezember 1902 waren in den katholischen Anstalten zu Bonn, Dormagen und
Steinfeld untergebracht 130 -I- 1? j- 130 — 27? Zöglinge und ferner in der Fürsorge-
erziehungsabteilungzu Brauweiler sowie in den Anstalten bei Trier, in Westfalen und Lothringen
noch 85 ->- 30 — 115, im ganzen also nahezu 400 katholische Zögliuge und in den evangelischen
Anstalten zu Gemünd, Lindenhof und Hardehcmsen 03 -s- 30 -s- 30 ^ 123 Zöglinge, sowie
außerdem noch in Brauweiler ebenfalls 30, im ganzen also 153 evangelische Zöglinge

Die 3 evangelischenAnstalten können aber, wenn darauf gerechnet wird, daß in
Hardehausen stets etwa 30 Zöglinge aus der Rheinprovinz Platz finden, im ganzen mindestens
200 Zöglinge aufnehmen,sodaß immerhin noch 77 Plätze zur Verfüguug stehen.

Wenn man nach der oben für die Zeit des Beharrungszustandes aufgemachten Berechnung
die Zahl der früher lediglich auf Gemünd angewiesenennoch nicht 30 Zöglinge stark verdreifacht,
so wird man mit den vorhandenen 200 Platzen anskommen, selbst dann, wenn in der Zukunft
auch noch ältere, besondersverwahrloste Minderjährige znr Einliefernng gelangen, die in Anstalten
eingewiesen werden müssen.

Dazu aber lasseu die mit der Provinzialverwaltung von Westfalen diescrhalb angeknüpften
Verhandlungen erhoffen, daß in der genannten Provinz eine, allen Anforderungen entsprechende
Erziehungsanstalt für evangelische,schulentlassene Zöglinge männlichen Geschlechteserrichtet wird,
in welcher für rheinischeZöglinge auf Grund eines noch abzuschließendenAbkommens etwa
30 Plätze zur Verfügung gehalten würden.

Anders liegen die Verhältnisse bei den katholischen Zöglingen. In den 3 katholischen
Anstalten sind äußersten Falls 320 Plätze vorhanden und diese auch nur iu der Voraussetzung,
daß die staatliche Erziehungsanstalt zu Steiufeld, welche auch anderen Pruuinzialuerbänden zur
Verfügung gestellt ist, dauernd 130 Zöglinge aus der Rheinprovinz aufnehmen kann. Diese
Anstalten reichen somit zur Aufnahme aller derjenigen katholischen Fürsorgezöglinge nicht aus,
mit welchen in einer Zahl von etwa 400 nach der oben erwähnten Berechnung für die Zukunft
mindestenszu rechnen sein würde. Im übrigen ist aber bereits mitgeteilt, daß Verpflichtungen
des Provinzilllverbandes zur Unterbringung von Zöglingen nur der Anstalt in Bonn gegenüber
und nur in Höhe von 35 Zöglingen bestehen.

Nach diesen Ausführungen und nach dem Hinweise noch darauf, daß die Zöglinge doch wohl
nur in Anstalten ihres Bekenntnisses unterzubringen sind, dürfte die Notwendigkeitder Errichtung
einer Anstalt für schulentlassenekatholische Fürsorgezüglingemännlichen Geschlechteserwiesen sein.
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Es wird sich dann aber auch nur um die Errichtung einer Provinzial-Erziehungsanstalt
handeln können.

Zunächst muß bei der großen Anzahl von alteren Zöglingen Wert darauf gelegt werden,
eine Anstalt zu besitzen,in die Zöglinge zu jeder Zeit und unter allen Umständen eingewiesen
werden können und die auch über alle diejenigenEinrichtungenund dasjenige Personal verfügt,
welche erforderlich sind, um auch besonders schwierige Elemente angemessenzu beschäftigen, zu
beaufsichtigenund zu erziehen. Schwierigkeiten in der Unterbringung von Zöglingen dieser Art
sind bei allen bisher benutzten Anstalten hervorgetretenund werden sich aus naheliegenden Gründen
bei Priuatanstlllten auch nicht vermeiden lassen. Für die ganz schlimmen Elemente, welche mit
Rücksichtauf den Grad ihrer Verwahrlosung, ihrer vielfachen Vorbestrafungen sowie die Sucht,
aus den Anstalten zu entweichen,sowohl im Interesse ihrer eigenen Person wie im Hinblick auf
die übrigen Anstaltsinsasseneiner besonderenUnterbringung und einer strengeren Zucht, wenn auch
nur vorübergehend, bedürfen, wird ein besonderesGebäude bei der Anstalt Brauweiler auch nach
Errichtung der neuen Anstalt nicht ganz entbehrt werden können. Es wird aber empfohlen,dieses
Gebäude für etwa 50 bis 60 Fürsorgezöglinge der gedachten Kategorie dauernd einzurichten und
dasselbe unter der Bezeichnung „Erziehungshaus zu Freimeisdorf" dem gedachten Zweck entsprechend
zu organisieren. Endlich erscheint es in hohem Maße wünschenswert,daß die Provinzialverwaltung
selbst Erfahrungen auf dem Gebiete der Erziehung sammelt, um in der Lage zu sein, aus eigenem
Wissen hcrans den Privatanstalten Normen an die Hand zu geben. Eine von dem Provinzial-
ausschuhvorgenommeneBesichtigungverschiedener auswärts gelegenerAnstalten hat ergeben, daß
über fast alle einschlägigenFragen, die Beschäftigung der Zöglinge, den denselben zu erteilenden Unter¬
richt, die Bestrafungen, Belohnungen und die Bekleidungderselben, über die Beurlaubung derselben
und die Zeit ihres Aufenthalts in der Anstalt die verschiedensten Ansichten bestehen, und es liegt
auf der Hand, daß die Provinzialverwaltung in allen diesen Fragen nur dann eine führende Rolle
spielen kann, wenn sie aus eigenster Anschauungsich ein Urteil hat bilden können. Im engsten
Zusammenhang hiermit steht auch die finanziell wichtige Frage nach den Betriebskosteneiner solchen
Anstalt, So lange man eines eigenenUrteils über die Kosten der Ernährung und Bekleidung
der Zöglinge, insbesondereaber darüber entbehrt, in wie weit dieselben in der Tat zur lohnenden
Herstellung von Arbeitserzeugnissenimstande sind, fehlt es an den zur Prüfung der Frage nach
der Berechtigungder Höhe der Pflegesätze erforderlichen Unterlagen.

Aus den bisherigen Darlegungen dürfte bereits hervorgegangen sein, daß die neu zu n. Grüße der
errichtende Anstalt auf immerhin 150 Zöglinge einzurichten, im übrigen aber von vornherein so A"Mt.
anzulegen sein dürfte, daß sie bis auf 20N Zöglinge erweiterungsfähigwird. Auch die von dem
Provinzialverband der Provinz Schlesien beschlosseneAnstalt wird in dieser Größe gebaut werden,
und es steht dieser Borschlag auch in Übereinstimmungmit den Ausführungsbestimmungendes
Herrn Ministers des Innern, in welchen die Einrichtung für eine Zahl von 80 bis 200 Zöglingen
empfohlenwird. Es bedarf keiner Ausführung, daß bei einer etwas größeren Zahl von Zöglingen
die Bau- und späterhin auch die allgemeinenVerwaltungskostensich niedriger stellen und andererseits
wird gegen die angegebene Belegungsfähigkeitein Bedenken in erziehlicher Hinsicht dann nicht erhoben
werden können, wenn die Anstalt in der weiter unten noch darzulegendenWeise organisiert wird.

Entsprechendder Art der Beschäftigungder Bevölkerungin der Provinz wird die Anstalt m. Charakter
weder nnr für Handwerker, noch auch nnr für landwirtschaftlichen Betrieb, sondern so einzurichten ^" ^""'
sem, daß in derselben neben einigen Werkstätten, in welchen unter Anleitung von fachkundigen
Meistern die gebräuchlicherenHandwerke der Schneiderei,Schusterei, Schlosserei und Schreinerei
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betrieben werden, auch ausreichendesGelände vorhanden ist, um auf demselbeneinen großen Teil
der Zöglinge mit Garten-, Feldarbeit und Vichwartung zu beschäftigen.

Daneben würde in der Anstalt auch für Erteilung von Unterricht in den Fächern der
Volksschule als auch von Fortbildungs- und Fachunterrichtbedacht zu nehmen sein.

iv. Organ,- Die Organisation der Anstalt ist so gedacht, daß an die Spitze derselbenein pädagogisch
^Anftlltt" gebildeter Geistlicher oder ein bewährter Lehrer zu stellen und diesem die erforderliche Zahl von

Lehrern und Erziehern beizugeben wäre, um unter den Zöglingen zur besserenÜbersicht und
Erziehung verschiedeneAbteilungen bilden zu können. Diese Abteilungen— auch Familie» genannt
— würden ohne Rücksicht auf das Alter der einzelnen Zöglinge in Stärke von 2U bis 25 Köpfen

ie einem besonderenErzieher zu unterstellen sein, mit dem zusammensie ein besonderesHaus —
bezw. 2 Abteilungen in je einem Doppclmohuhausczusammen — bewohnenwürden, so daß die
Anstalt bei einer Belegstärkevon 150 Köpfen aus mindestens 3 getrennt von einander liegenden
Doppelwohnhäusernbestehen würde. In der Mitte würde das Verwaltungsgebäude mit Dienst¬
wohnungen des Direktors und sonstigerBeamten der Anstalt, den nötigen Büreauräumeu, sowie
ferner dem gemeinsamenSpeiseraum für sämtliche Zöglinge, Schulzimmern und einer Kapelle zu
errichten sein und in besonderenGebäuden die Werkstättenund Wirtschaftseinrichtuugen,Küche-,
Bade- und Wäscheeinrichtungen und dergl. untergebrachtwerden müssen.

Zu erwägen würde dann noch sein für den inneren Dienst in der Koch- und Waschküche
sowie zum Reinhalten der Wohn- und Schlafräume einige Ordensschwesternanzunehmen. Diese
Einrichtung besteht seit langen Jahren in der sich eines besonders guten Rufes erfreuenden
Erziehungsanstalt Marienhausen bei Nßmaunshausenund ist später auch in der Anstalt St. Joseph
bei Bonn eingeführt worden, woselbst sie sich bestens bewährt,

v, Ort der Für die Wahl des Ortes, an welchem die Anstalt zu errichtensein dürfte, kommt einmal
Anstalt. ^ Betracht, daß nach den Vorschriften des Rheinischen Provinzinluerbcmdesfür die Ausführung

der FürsorgeerziehungMinderjähriger die Zöglinge möglichst in größerer Entfernung von ihrem
Heimatsorte untergebrachtwerden sollen. Diese Vorschrift ist s. Z. beschlossenworden, sowohl um
den, einen ersprießlichen Fortgang der Erziehung oft sehr schädigenden Einfluß der Angehörigen
der Zöglinge durch häufige Besucheund dergl. nach Möglichkeit hintanzuhalten, als auch um die
Ausführbarkeit des Dranges der Zöglinge zum Entweichen möglichst zu erschweren. Von diesem
Gesichtspunkteaus, und da die Anstalten zu Bonn und Vormagen ohnehin schon ziemlichnahe
bei Köln, also an der Grenze desjenigen Gebietes, aus dem die meisten Fürsorgezöglingckommen,
liegen, dürfte es sich empfehlen, für die neue Anstalt einen mehr südlich gelegenenPlatz ins
Auge zu fassen.

Andererseitswird darauf bedacht zu nehmen sein, daß die Anstalt nicht in eine weniger
dicht bevölkerteGegend verlegt wird, damit sie für die Erzeugnisseihres Arbeits- nnd Wirtschafts¬
betriebes,die sie nicht selbst braucht, ein Absatzgebiet hat, ohne den Gewerbetreibendender betreffenden
Gegend Anlaß zu begründeten Klagen zu geben. Die Anstalt in Gemünd leidet bei ihrer Lage
in der verhältnismäßig einsamen Gegend an Mangel von Arbcitsaufträgen bezw. unter den Klagen
der Handwerksmeistergegen den ihnen durch die Anstalt entstehenden Wettbewerb, während gleiche
Erscheinungenbei der Anstalt in Bonn bislang noch nicht hervorgetretensind.

vi. Kosten der Über die voraussichtlichen Baukosten der Anstalt lassen sich bestimmteErklärungen noch
Anstalt. nW abgeben. Es sind wohl von verschiedenen in der letzten Zeit errichtetenAnstalten Auskünfte

eingezogen worden; dieselben lassen sich aber kaum verwerten, weil diese Anstalten zu den ver¬
schiedensten Zeiten und an den verschiedensten Orten und zum Teil auch unter Benutzung bereits
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vorhandener Gebäulichkeiten und Einrichtungengebaut worden sind. Immerhin darf angenommen
werden, daß sich der Platz für einen Zögling nicht unter 2000 Mark herstellenlassen wird, so daß
eine Ausgabe bis zu 500 000 Mark in Frage kommen dürfte.

Die sehr wichtige Frage, ob der Staat die Kosten des Grunderwerbs für die Anstalten,
des Baues und der baulichenUnterhaltung derselbenanteilig zu tragen hat, ist noch eine offene.
Der Herr Finanzminister und der Herr Minister des Innern haben in einem gemeinschaftlichen
Erlaß die Frage kürzlich verneint; doch wird dieselbe in einem Prozeß zum gerichtlichen Austrag
kommen, der von der Provinz Brandenburg, in welcher sich bereits Provinzial-Erziehungsanstalten
befinden, demnächst eingeleitet werden wird. Aus diesem Grunde ist auch in der Vorlage,
betreffenddie Aufnahme einer 2. Anleihe (Druckfachen. Nr. 29) die neue Erziehungsanstalt nicht
erwähnt worden.

Über den Ausgcmgdieses Prozesses und die Deckung der für die neue Anstalt aufzu¬
wendenden Bau- und Einrichtungökostenwürde dem nächsten Provinzicillandtageeine Vorlage zu
unterbreiten und würden die erforderlichenBaugelder einstweilenaus bereiten Mitteln der Landes-
bank vorschußweife zu entnehmenfein.

Der Provinzinlausfchußbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Pruvinziallandtag wolle
a) den Provinzialausschußermächtigen, mit der Errichtungeiner Rheinischen Provinzial-

Erziehungsanstalt für fchulcntlassene Fürsurgezüglingemännlichen Geschlechtes und
katholischenBekenntnisses nach Maßgabe der entwickelten Gesichtspunktealsbald
vorzugehen;

d) den Provinzialausschuß beauftragen, über die Ausführung der Aufgabe und die
Deckung der entstandenenBau- und Einrichtuugskostendem nächstenProvinzial-
lcmdtagc eine Vorlage zu unterbreiten."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Anlage 44.
(Drucksachen, Nr, 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

ewige Abänderungen der „Vorschriften des Rheinischen Provinzialverbandes für die

Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 12. Februar

bezw. 14./15. Mai 1901."

Ein Erlaß des Herrn Fincmzministers und des Herrn Ministers des Innern vom
S 2929

29. September 1902 ^^M^^^ . ? ^« über die anteilige Erstattung von Fürsorgeerziehungs¬

kosten von Seiten des Staates bestimmtu. A.:
„Die Reisekostender Provinzialbeamtm zum Besuch der Anstalten und der bei den
Familien, in der Lehre und in dem GesindedicnstuntergebrachtenZöglinge sind, soweit
diese Kosten sich in den Grenzen der zur Erfüllung des Erziehungszweckcs notwendigen
Ausgaben halten, ebenfalls anteilig vom Staate zu tragen. Die Kommunaluerbände
sind darauf hinzuweisen,daß die Revisionsreisenunter den Begriff „Behandlung der
Zöglinge" fallen und daß deshalb über ihre Ausführung gemäß Z 1? des Gesetzes in
den Reglements über die Ausführung der FürsorgeerziehungMinderjährigerBestimmung
getroffen werden muß. Wenn derartige Bestimmungen in die Reglements nicht auf¬
genommen werden, muß künftig die anteilige Erstattung der Reisekostenabgelehnt
werden."

Diese Bestimmungen machen es erforderlich, in den oben bezeichneten Ausführungs-Vor-
schriften besonderszu erwähnen sowohl diejenigen Maßnahmen, welche ergriffen weiden, um Unter«
kunftsstellen in Anstalten, bei Fürsorgern, Vereinen und dergl. ausfindig zu machen, als auch
diejenigen,welche eine geeignete Beaufsichtigungüber die Zöglinge sicher stellen, und dürfte daher,

1. dem Absatz 1 des ß 4 folgender Satz hinzuzufügensein:
„Er trifft hierzu alle für die Regelung der Fürsorgeerziehungnötigen Anordnungen
und tritt, wo er es für erforderlichhält, in persönliche Verbindung mit den geeigneten
Stellen, Anstalten, Fürsorgern, Vereinen u. s, w.",

2. dem Absatz 3 des z IN folgende Fassung zu geben sein:
„Der Landeshauptmann wird über das sittlicheVerhalten sowie über die geistige und
körperliche Entwickelung der Zöglinge fortlaufend Nachrichteneinziehen, sich von der
Zweckmäßigkeit der Unterbringung überzeugen,über die Erziehung,die handwerksmäßige
und sonstige Ausbildung der einzelnen Zöglinge mit Rücksichtauf dereu Neigung,
Anlagen und Fähigkeiten Entscheidungtreffen und die zu diesem Zwecke für erforder¬
lich gehaltenen örtlichen Besuche der Anstalten und Pflegefamilien vornehmen."
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Hierbei ist indessen noch zu bemerken, daß nnter die beiden neu vorgeschlagenen Bestim¬
mungen nicht alle Reisen der Beamten, wie z. B. Reisen zu Konferenzenmit Vertretern anderer
Provinzialverwaltungcn und dergl. fallen. Die Kosten für solche Reisen sind aber bisher stets
mit in die Rechnung über die Zwangserziehungskostenaufgenommen und seitens des Staates
anstandslos zur Hälfte erstattet worden und kann ein Grund zu einer andereren Behandlung dieser
Kosten nach Ansicht des Provinzialausschussesaus dem Gesetz nicht hergeleitet werden. Der
Landeshauptmann wird daher Veranlassung nehmen, bei Überreichungder Abänderungsvorschläge
an den Herrn Ober-Präsidenten zur Herbeiführungder Genehmigung der zuständigen Herren Minister
hierauf hinzuweisen.

Im übrigen wird der Provinzialausschuß zur Vornahme derjenigen Änderungen der
vorstehendenVorschläge zu ermächtigen sein, welche seitens der zuständigenHerren Minister etwa
noch gefordert werden sollten.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg wolle
a) den „Abänderungen der §§ 4 und 10 der Vorschriften für die Ausführung der

FürsorgeerziehungMinderjähriger" in der in dem vorstehendenBericht ersichtlich
gemachtenWeise zustimmen;

K) den Provinzialausschuß ermächtigen, die seitens der zuständigen Herren Minister
an den Antragen etwa noch gefordertenÄnderungen vorzunehmen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr, Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Auszug
aus den Vorschriften für die Ausführungder Fürsorgeerziehung Minderjähriger

vom 12. Februar bezw. 14./15. Mai 1901.

Alte Zllssung. Neue Assung.

8 4. 8 4.
Der Landeshauptmann bestimmt darüber, Der Landeshauptmann bestimmt darüber,

m welcher Weise der Zögling unterzubringenist. in welcherWeise der Zögling unterzubringen
ist. Er trifft hierzu alle für die Rege¬
lung der Fürsorgeerziehung nötigen
Anordnungen und tritt, wo er es für
erforderlich hält, in persönliche Ver¬
bindung mit den geeigneten Stellen,
Anstalten, Fürsorgern, Vereinen u. s. w.

S4
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Alte Lassung.

Die Unterbringung hat unter Beachtung
der in dem Gesetze und den Ausführuugs-
bestimmungeubezüglich der Erziehungder Zög¬
linge in ihrem Bekenntnissegegebenen Vor¬
schriften je nach dem Geschlechte, dem Lebens¬
alter, der geistigen und körperlichen Beschaffen¬
heit und dem Grade der Verwahrlosung des
Zöglings in der Regel durch Aufnahme des¬
selben bei geeigneten, in der Rheinprovinz
ansässigenFamilien, Lehrmeisternoder Dienst¬
herrschaftenoder in öffentlichenoder privaten
Erziehungs-, Bcsserungs- und Handwerler-
bildungs-Anstaltcn zu erfolgen und zwar mög¬
lichst in größerer Entfernung von dem Hei¬
matsorte des Zöglings.

Vor der Unterbringung des Zöglings ist
festzustellen,daß der Aufnahme desselben an
dem zukünftigenAufenthaltsorte, insbesondere
bei schulpflichtigen Zöglingen seitens der Orts¬
schule, keinerleiSchwierigkeitenentgegenstehen.

In besonderen Füllen kann in Ausführung
einer eingeleitetenFürsorgeerziehungdie Unter¬
bringung des Zöglings auch in der eigenen
Familie desselben stattfinden, sofern die Er¬
ziehung in einer fremden Familie oder in
einer Anstalt den Zögling sittlich gebessert hat
und diejenigen Verhältnisseder eigenen Familie,
auf welche die Verwahrlosung des Zöglings
zurückzuführen ist, beseitigt sind.

§ 10.
Die Beaufsichtigung der untergebrachten

Zöglinge erfolgt durch den Landeshauptmann,
welcher sich hierbei der Mitwirkung geeigneter
Personen als Fürsorger, sowie der Ortsbe-
hürden, Waisenräte, und Grziehungsvereine
bedienenkann.

Die Fürsorger haben den Landeshaupt¬
mann in der Überwachung der Zöglinge zu
unterstützen, ihm Mängel und Pflichtwidrig¬
keiten, welche bei der körperlichen und sittlichen
Erziehung oder der Pflege wahrgenommen
werden, gewissenhaft anzuzeigen und mindestens

Neue Mssung.

Absatz 2 unverändert.

Absatz 3 unverändert.

Absatz 4 unverändert

§ 10.
Absatz 1 unverändert.

Absatz 2 unverändert.
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Alte Fassung.

halbjährlich über die Zöglinge Auskunft zu
geben.

Der Landeshauptmann wird über das sitt¬
liche Verhalten sowie über die geistige und
körperliche Entwickelung der Zöglinge fort¬
laufend Nachrichten einziehen, auch durch
örtliche Besuche sich von der Zweckmäßigkeit
der Unterbringung überzeugen und über die
Erziehung, sowie die handwerksmäßige und
sonstige Ausbildung der einzelnen Zöglinge mit
Rücksichtauf deren Neigungen, Anlagen und
FähigkeitenEntscheidungtreffen.

Ueue Sassung.

Der Landeshauptmann wird über das sitt¬
liche Verhalten sowie über die geistige nnd
körperliche Entwickelung der Zöglinge fort¬
laufend Nachrichten einziehen, sich von der
Zweckmäßigkeit der Unterbringung überzeugen,
über die Erziehung, die handwerksmäßigeund
sonstige Ausbildung der einzelnen Zöglinge
mit Rücksicht auf deren Neigung, Anlagen und
Fähigkeiten Entscheidung treffen und die zu
diesen Zwecken für erforderlich ge¬
haltenen örtlichen Besuche der Anstal¬
ten und Pflegefamilien vornehmen.

Anlage 45.
(Drucksachen. Nr. 7.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

vier Anträge auf Bewilligung von Beihülfen zum Bau von Brücken.

Es liegen die folgendenvier Anträge auf Bewilligung von Beihülfen zur Erbauung fester
Brückenaus Provinzialmitteln vor, für welche etatsmäßigeMittel nicht vorhanden sind und welche
deshalb dem Provinziallandtag zur Beschlußfassung unterbreitet werden müssen.

I. Erbauung einer festen Brücke über den Rhein bei Wesel.
Bei Wesel führt zur Zeit eine Schiffbrücke über den Rhein, welche ein großes Hindernis für

den sehr starken Schiffverkehrbildet. Es ist nun, wie Se. Excellenz der Herr Ober-Präsident
mitgeteilt hat, seitens des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten der Bau einer festen Brücke in
Erwägung gezogen worden und zwar bestehe die Neigung, den Brückenbau,dessen Kosten vorläufig
auf ungefähr 2 800 000 Mark veranschlagtsind, durch die Königliche Bauverwaltung ausführen zu
lassen. „Diese Absicht ist jedoch",wie in dem Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten hervorgehoben
wird, „wesentlich bedingt, von der richtigen Abgrenzungder Interessen des Staates und der örtlich
beteiligten Verbände, sowie von der Betätigung des Interesses der letzteren durch angemessene
Kostenbeiträge." Abgesehenvon den Interessen der Schiffahrt und der erheblichenVerbesserung
der Verkehrsverhältnissefür die angrenzendenKreise und Orte wird noch darauf hingewiesen, daß
in Verbindung mit dem Brückenbau eine Erweiterung des Hochwasserbettesim sog. Bilden cher
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Kanal erfulgcn könne, welche den in Betracht kommendenDeichuerbänden den Hochwasscrschutz
erleichtern werde.

Die Staatsregierung hat zu der Ausführung des Projektes noch nicht endgültig Stellung
genommen, wünscht aber eine Erklärung darüber, ob und in welchem Umfange der Provinzial-
vcrband zur Leistung eines Beitrags zu den Baukosten bereit ist. Genauere Angaben über die
Ausführung des Brückenbaueskönnen znr Zeit nicht gemacht werden, weil das Projekt nebst den
sämtlichenUnterlagen dem Herrn Minister noch vorliegt, — Die Stadt Wesel hat zu den Kosten
des Brückenbaueseine Beihülfe in Höhe von 30 000 Mark bereit gestellt.

II. Ferner beabsichtigen die Stadtgemeinde Ruhrort und die Landgemeindender Bürger»
meistere! Homberg die Errichtung einer festen Straßenbrücke über den Rhein zwischen
Ruhrort und Homberg und beantragen hierzu die Bewilligung einer Beihülfe im Betrage
von 500 000 Mark seitens der Provinz. Der Antrag der genannten Gemeinden nebst den
Begleitberichten der zuständigen Landratsämter und den Äußerungen des Herrn Regicrungs-

/^, Präsidenten in Düsseldorf sowie des Herrn Ober-Präsidenten sind als Anlage H, abgedruckt und
wird bezüglich der Begründung des Antrages hierauf Vezug genommen. Es liegt bereits ein
vollständigesProjekt für den Brückenbau vor. Danach soll die Brücke so geführt werden, daß
sie eine gute Verbindung zwischeu den Bahnhöfen Ruhrort und Homberg herstellt.

Was das Interesse der Straßenbauverwaltung an dem Bau der Brücke angeht, so
kommen die Fußpunkte der zur Brücke führenden Rampen mit einer Provinzialstraße nicht in
Berührung, sie münden vielmehl lediglichin das Straßennetz, welchessich in der Unterhaltung
der Gemeinden Homberg bezw. Ruhrort befindet. Auf der HombergerSeite wird durch die Rampeu-
cmlagenan der allein in Betracht kommenden Moers—HombergerStraße nichts geändert, es tritt
nur durch die zu erwartende Steigeruug des Verkehrs eine erheblich stärkere Belastung der Straße
ein. Hierdurch wird es nötig werden, die jetzige, in letzter Zeit hergestellte Chnussierung auf
etwa 2000 in mit Großpstaster und auf fernere 2279 nr mit Klcinpflaster zu versehen, wodurch
ein Kostenaufwand von etwa 136 000 Mark entstehen wird. Auf der Ruhrorter Seite wird
allerdings die Ruhrort-HombergerStraße auf der Strecke 0,228 bis 1,650 von dem durchgehenden
Verkehr nicht mehr berührt werden, da dieser die Brnckenmmpc benutzen wird. Ein Vorteil
erwächst der Provinz hieraus aber nicht, da die fraglicheStrecke sich in der Unterhaltung der
Stadt Ruhrort befindet. Die Straßcnbanverwaltnng als solche hat also keinerlei Vorteil von der
Anlage der Brücke, es entstehen ihr vielmehr abgesehenvon der erheblichen einmaligen Ausgabe
für Pflasteruugeu voraussichtlichauch erhöhte Unterhaltungskosten. Dagegen ist nicht z» verkennen,
daß der Brückenbaugeeignet ist, eine erhebliche Verbesserungder allgemeinenVerkehrsverhältnisse
in der Gegend des Niederrheins herbeizuführen,

y. III. Sodann liegt der in Anlage tt abgedruckte Antrag der Stadt Kreuzncich auf
Bewilligung einer Provinzialbeihülfe für den Bau einer festen Brücke über die
Nahe in Kreuznach vor. Hinsichtlich der Begründung wird auf den Inhalt des Antrages und

Äiüc^ ^' ^ als Anlage ^ abgedruckteSchreiben des Herrn Regiemngs-Präsidenten zn Coblenz vom
17. Februar 1902 Bezug genommen. Auch Se. Excellenz der Herr Ober-Präsident hat sich für
tunlichstc Berücksichtigung des Antrages ausgesprochen.

Was das in dem Antrag berührte Interesse der Straßenverwaltung an dem Bau der
Brücke angeht, so kann die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit des Unternehmens vom Standpunkt
des allgemeinenVerkehrsintercsses nicht bestritten werden, das Interesse der Straßenbanverwaltung
als solcher ist aber nur gering. Die Provinzialstraßen innerhalb der Stadt Kreuznach sind in

<M"°,e
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einer Länge von rund 3,8 Km in die Verwaltung und Unterhaltung der Stadt übergegangen.
Auf dem rechten Naheufer befinden sich nur 2 kurze Stmßenstreckcn,Kreuznach-Alzey (rund 1,? Kiu)
und Kreuznach-Gbernburg(rund 3,8 Km). Hieraus «giebt sich auch, daß die Erleichterung des
Transportes der Dampfwalze, welche in dem Antrag erwähnt wird, zwar wünschenswert ist,
für die Beurteilung des Antrages aber doch wenig ins Gewicht fällt. Die beantragte Beihülfe
beläuft sich auf '/>>—'/« der Kosteusumme von 423 700 Mark, also auf 70-80 000 Mark.

IV. Schließlich ist der in Anlage 0 abgedruckte Antrag der Gemeinde Mehring^A,,^^
durch Vermittelung und unter warmer Befürwortung des Herrn Landrats des Kreises Trier-
Land eingegangen. Die Baukosten der bei Mehring über die Mosel zu bauenden Brückesind auf
215 000 Mark veranschlagt. Zur Deckung derselben will die Gemeinde ein Darlehn von
80—100 000 Mark aufnehmen; 60 000 Mark will man durch einen außerordentlichenHolzhicb
aufbringen, während 80 000 Mark als Zuschuß aus Staats-, Kreis- und Provinzialmitteln in
Ansatz gebracht sind. Seitens des Staates ist die Gewährung eines Zuschussesmangels verfüg¬
barer Mittel abgelehnt worden, der Kreis hat den Betrag von 30 000 Mark bewilligt, der gleiche
Bettag wird von der Provinz erbeten.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Gewährung der beantragten Beihülfen liegt dem
Provinziciluerbandenicht ob und kann eine solche weder aus dem Dotationsgcsetzvom 8. Juli
1875 uoch aus dem neuen Dotationsgesetzvom 2. Juni l9U2 hergeleitet werden. (Zu vergl.
Ausführungen in Druckfacheu Nr. 14.)

Es können deshalb nur Billigkeitsgründe für die gestelltenAnträge in Betracht kommen
sowie der Präcedenzfall, daß der Provinziallandtag zum Bau der festen Brücke über die Mosel
bei Trarbach zur Zeit 100 000 Mark bewilligt hat. Gegen die Bewilligung spricht einesteils die
Höhe der beantragten Summen und andcrnteils die derzeitigeFinanzlage des Prouinzialverbandes

Andererseits verkennt der Provinzialausschuß nicht, daß die den Anträgen zu Grund
liegenden Projekte nützlich und jeder Forderung wert sind. Er hat deshalb auch zu dem unter I.
erwähnten Projekte einer Brücke über den Rhein bei Wesel zu einer Zeit, als der Antrag bezüglich
der Brücke Nuhrort-Homberg noch nicht vorlag, den Beschluß gefahl, die Bewilligung einer
Beihülfe in Höhe von 10«/» der Baukosten bis zum Höchstbetragevon 300 000 Mark beim
Provinziallandtage zu beantragen unter der Voraussetzung,daß die Kosten der Rampen sowie der
Straßenverlcgungen bezw. Anschlüsse in dieser Summe enthalten sind. Es ist nicht zu verkennen
daß die zur Zeit der Fassung dieses Beschlusses bestehende Sachlage durch.das inzwischen erfolgte
Hervortreten des unter II behandelten Projektes Ruhrort-Homberg erheblich verändert ist. Dieses
Projekt ist zweifellosder Unterstützung der Provinz in mindestens demselbenMaße würdig als
dasjenige für Wesel. Der Provinzialverband ist aber nicht imstande, die sämtlichen Projekte
" der gewünschtenHöhe zu unterstützen, da die jetzt vorliegenden unter I—IV angegebenen
Anträge sich auf eine Gesamtsummevon mehr als 900 000 Mark erstrecken.

Für die beiden Rheinbrücken würde höchstensein Gesamtbetrag von 400 000 Mark
zur Verfügung gestellt werden können. Um nun eine Unterstützungbeider Projekte zu ermöglichen,
hat der Provinzialausschuß bei der Königlichen Staatsregierung angefragt, ob der Bau der
Weseler Brücke gefährdet sein würde, wenn der Zuschuß der Provinz auf den Höchstbetragvon
200 000 Mark herabgesetztwürde. Auf diese Anfrage hat der Herr Ober-Präsident mitgeteilt,
»daß der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten sich damit einverstanden erklärt hat, daß der
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Plan der Erbauung einer festen Rheinbrücke bei Wesel auch dann noch weiter verfolgt wird,
wenn der aus Provinzialmitteln in Aussicht genommene Kostenbeitrag von 300 000 auf 200 000 Mark
herabgesetztwerden sollte." Bei dieser Sachlage glaubt der Provinzialausschuß die Bewilligung
eines Zuschussesvon je 200 000 Mark für die Brücke bei Wesel und diejenige bei Nuhrort
befürworten zu follen.

Was die Anträge für die Brücken in Mehring und Kreuznach angeht, so stellt der
Provinzialausschuß die Entscheidunganheim.

Sollte der Provinziallandtag sich für die Bewilligung dieser Beihülfen ausfprechen,so
würden dieselbenauf eine längere Reihe von Jahren zu verteilen sein, für die nächste Etats'
Periode aber noch nicht in Betracht kommen, weil die Entscheidung der KöniglichenStaats¬
regierung über den Bau der Brücke bei Wesel noch aussteht und jedenfalls auch noch längere
Zeit vergehen wird, bevor mit dem Bau der anderen Brücken begonnen wird.

Düfseldorf, den 7. Februar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann.

Anlage ^.

Ober-Präsident der Rheinprovinz.
(Nheinstrom-Nauverwaltung.)

St. B. ä. d. k. 5944.
Coblenz, den 11. September 1902.

Euerer Hochwohlgeborenübersende ich ergebenst das anliegende Schreiben das Herrn
Regierungs-Präsidenten in Düsseldorf vom 27. v. M. — I. N. 3692 — nebst den dazu gehörenden
Anlagen, in welchem die Bewilligung einer provinziellenBeihülfe zum Bau einer festen Rhein-
brücke zwischen Ruhrort und Homberg erbeten wird.

Da der steigende Verkehr auf den jetzt dort bestehendenFähren das Bedürfnis der
Errichtung einer festen Brücke immer dringlicher erscheinen läßt und es den beiden kommunalen
Körperschaften, welche den Bau der Brücke unternehmen wollen, überaus schwer fallen würde,
die damit verbundenen Lasten allein auf sich zu nehmen, möchte ich den Antrag auf Bewilligung
einer Beihülfe seitens der Provinzialverwaltung bei Euerer Hochwohlgeboren warm befürworten.

gez.: Raffe.
An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

m

Düsseldorf.
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D" Regierungs-Priisident. Zu Anlage ^.
I. N. 3692.

den

Düsseldorf, den 27. August 1902.

Euer Hochwohlgcborenerlaube ich mir Abschrift eines geineinfamen Antrages der Bürger¬
meister von Ruhrort und Homberg vom 4. d. Mts, — Nr. l593 — auf Gewährung einer
Beihülfe der Provinz in Hohe von 500 000 Mark zu dem projektierten Brückenbauvon Nuhrort

^nach Homberg nebst Anlagen, fowie Abschrift der Begleitberichteder Landräte zu Nuhrort und
Moers mit der ergebenenBitte zu überfenden, dem Antrage die nachdrücklichsteUnterstützungzu
teil werden zu lassen.

Indem ich im einzelnen auf den Inhalt der anliegenden Berichte Bezug nehme, füge
ich hinzu, daß ich auch meinerseits den Bau der Nheinbrücke Homberg—Ruhrort als ein Unter¬
nehmen betrachte, das nicht nur für die wirtfchaftlicheEntwicklungund den Verkehr der nachst-
beteiligten Gemeinden und ihres Hinterlandes zu einer Lebensfrage geworden, fondern dazu
bestimmt ist, für einen der gewerbereichsten Teile der Provinz die unbedingt notwendig gewordene
ständigeVerbindung zwischen beiden Rheinufern zu bilden und damit einen Mangel zu beseitigen,
der sich in weiten Kreisen sowohl der landwirtschaftlichenwie der industriellenBevölkerungimmer
empfindlicher fühlbar macht.

Bei dem großen Interesse der ganzen Rheinprovinz an der stetigen Verbesserungund
Forderung der Nhein-Schiffahrtsverhältnissedarf meines Erachtens insbesondere die Bedeutung
nicht unterschätzt werden, welche das Unternehmen für die ganze Provinz dadurch erlangt, daß die
Schiffahrt von der erheblichen Belästigung und Gefährdung durch den zur Zeit zwifchen Nuhrort
und Hombergbestehenden, die Schiffahrt fortwährend unterbrechenden Pendel-Fährverkehrbefreit wird.

Bei einer vergleichendenWürdigung der Bedeutung diefes Unternehmens im Verhältnis
M anderen Nheinbrückenprojektendürfte das hier in Rede stehende hinter keinem anderen an
Dringlichkeitzurückstehen.

Der erbetene Betrag von 500 000 Mark, welcher noch nicht 10°/» der auf rund 6 Millionen
Mark ueranfchlagtenKosten des Brückenbaus ausmacht, wird meines Dafürhaltens um fo mehr
zu befürworten sein, als die Träger dieses der ganzen Rheinprovinz zu gute kommenden Unter-
Nehmens zwei verhältnismäßig kleine Gemeinden sind.

Ob die erbetene Summe zweckmäßig in Form von jährlichen Zuschüssenzu bewilligen
fein wird, darf dem Ermessender Provinzialverwaltung anheimgestelltwerden.

gez.: von Holleuffer.

An

"Nm Landeshauptmann der Rheinprovinz

Hier.
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Abschrift. Zu Anlage^.

Betrifft:
Ruhrort und Homberg, den 4. August 1902,

Unterstützung des von der Stadtgemeinde
Ruhrort und den Landgemeinden der Bürger¬
meisterei Homberg geplanten Baues einer
Rheinstraßenbrücke Ruhrort-Homberg aus

Provinzialmitteln.

15 Anlagen in einer Mappe.
(Die Anlagen sind nicht abgedruckt.)

Die Stadtgemeinde Ruhrort und die Landgemeindender BürgermeistereiHomberg planen
die Erbauung einer Rheinstraßenbrückezwischen Ruhrort und Homburg nach anliegendenvon der
Gutehoffnungshütte,Aktienverein für Bergbau und Hüttenbctrieb in Oberhauseu, in Gemeinschaft
mit den den Bau planenden Gemeinden aufgestelltenPlänen (8 Blatt). Die Pläne 1». und 3a,
sind nachträglich aufgestellt, da nachträglich beschlossen ist, auf der linken Rheinseite sogleich zwei
Rampen (statt der einen südlichen Rampe) auszubauen; die Pläne lg. und 3a stellen also die
Rllmpenanlagen auf der linken Rheinseiteso dar, wie sie ausgeführt werden sollen. Erläuterungs¬
bericht und Kostenanschlag der Gutehoffnuugshütte ist beigefügt. Der Teil H I des Kostenanschlages
wird infolge der Abänderung der linksseitigenRampenanlage ersetzt durch den nebst 2 Plänen
weiter beigefügtenKostenanschlagdes GemeindebaumeistersBarns von Homberg, an Stelle des
Betrages von 432 445 Mark tritt also ein Betrag von 565 900 Mark. Die Baukosten der Brücke
würden sich hiernach auf 5 833 445 Mark belaufen, zu welcher Summe noch die Grunderwerbs-
kosten auf der rechten Rheinfeite (Erwerb von Grund und Boden zur Erbreiterung der Viktoria-
straße auf der Bahnseite, Erwerb eines kleinen Stückes des Kreishausgartens) treten, so daß die
gesamtenBaukosten sich auf rund 5 900 000 Mark belaufen werden. Auf der rechten Rheinseite
soll die grün angelegte Rampenanlage zur Ausführung kommen. Eine Darstellung der zu er¬
wartendenRentabilität des auf 5 900 000 Mark veranschlagten Vrückenbauunternehmensist beigefügt.

Endlich sind beigefügt eine tabellarische Übersicht über die Verhältnisse der den Brückenbau
planenden Gemeinden und die Haushaltspläne der Gemeinden für das Rechnungsjahr 1902.

Wir bitten namens und im Auftrage der von uns vertretenen Gemeinden eine Unter¬
stützung des Brückenbauesdurch die Rheinprooinz mit 500 000 Mark zu befürworten und gestatten
uns dabei auf eine eventuelleZuhilfenahme der Mittel hinzuweisen,die der Provinz nach dem
Gesetze, betreffend die Überweisung weiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände, vom
2. Juni 1902 hierfür zur Verfügung stehen werden.

Die Stadtgemeinde Ruhrort und die Landgemeinden der BürgermeistereiHomberg sind
dem beinahe 6 000 000 Mark kostenden Brückenbaugegenüber leistungsschwache Gemeinden,
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Die Brücke ist eine gemeinnützige,nicht auf Gewinnerzielunggerichtete Anlage, die weit
über die engen Grenzen der Stadt Ruhrort und der BürgermeistereiHomberg hinaus großen
Teilen der Rheinprovinz erheblichen Nutzen bringen wird, insbesondereauch dem ländlichen Teile
des linken Nheinufers um Homberg herum durch verbesserteGelegenheit zum Absatz landwirt¬
schaftlicher Erzeugnisse in der rechtsrheinischen Industriegegend um Ruhrort herum. Zur Zeit sind
die Landwirte der linken Rheinseite beim Absatz ihrer landwirtschaftlichenErzeugnisse auf die
zwischen Homberg und Ruhrort verkehrenden Fähren angewiesen. Sie verlieren schon beim gewöhn¬
lichen Fährverkehr viel Zeit, der Verlust an Zeit und au den Erzeugnissen wird sehr bedeutend,
wenn der Fährverkehr — wie so häufig — infolge Nebels, Eisgangs oder Hochwassersganz
eingestellt oder doch wesentlich eingeschränktwerden muß, ganz abgesehen davon, daß der Fährverkehr
an der Stelle des Rheines, die den bedeutendstenSchiffsverkehraufzuweisenhat, mit Gefahr für
Leben und Eigentum der Fährbenutzer verbunden ist. Durch die Brücke wird der Absatz land¬
wirtschaftlicher Erzeugnisseder linken Rheinseiteuach der rechten Rheinseitehin erheblich lohnender
weiden uud erheblich steigen.

Der Bürgermeister von Ruhrort Der Bürgermeister von Homberg
gez.: Kaewel, gez.: Weichet.

n den Herr» Regierungs-Präsidenten zu Düsseldorf, durch Vermittelung
ber Herren Landräte in Moers und Ruhrort.

I.-Nr. I. 1593 und I. N. 3692.

WH- Zu Anlage 4.

D" Landrat.
I' N. 3692.

Ruhrort, den 5. August 1902.

U. weiter gereicht.
Mit Rücksicht darauf, daß die geplante Rheinbrücke nicht nur ein sehr dringendes Verkehrs¬

bedürfnis der beiden Gemeinden Ruhrort und Homberg nebst ihrer näheren Umgebung befriedigt,
sondern unstreitig auch für das fernere wirtschaftlicheGedeihen weiter Kreise auf beiden Rhein¬
ufern notwendig erscheint, insbesondere aber den linksrheinisch gelegenen ländlichen Bezirken
die Möglichkeit einer kräftigen Entwickelungbietet, sowie namentlich auch mit Rücksichtdarauf,
baß die Brücke von größter Bedeutung für die Rheinschiffahrtist, insofern dadurch die zur Zeit
den Verkehr zwischen Ruhrort und Homberg vermittelnden, die Schiffahrt in erheblichemMaße
hindernden und gefährdenden Fähren entbehrlichwerden, kann ich den vorliegenden Antrag nur
wiirmstens befürworten. gez.: Kötter.

55
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Abschrift! Zu Anlage ^.

Der Landrat.
I.. ^. :n4.

Muers, den 9. August 1902,

U. vorgelegt.
Einerseits die wirtschaftlichen Vorteile, welche die geplante Brücke für einen über die

in erster Linie beteiligten Gemeindewesen weit hinausgehenden Interessentenkreis haben wird,
andererseits die im Verhältnis zur Leistungsfähigkeitdieser Gemeinden sehr hohen Baukosten lassen
eine Unterstützungdes Unternehmens durch provinzielleMittel wohl angezeigt erscheinen.

Wenn vielleicht auch der vorliegendeAntrag mit Rücksichtauf die noch nicht geklärte
Frage der Finanzierung des Projektes und im Hinblickauf das erst noch bevorstehende Inkrafttreten
des Gesetzes vom 2. Juni 1902 verfrüht erscheinen könnte, so befürworte ich doch seine baldige
Vorlage bei der Provinzialverwaltung,sowohl um etwaigenanderweitcn ähulicheu Ansprüchen
vorzugreifen,als auch um vielleicht schon in Kürze eine grundsätzliche Stellungnahme herbeizuführen.

I. V.:
gez. Saemisch,

Regieruugs-Referendar.

Der Bürgermeister. Anlage L ^

I.-Nr. 55 Geh.

Antrag
der Stadt Kreuznach auf Bewilligung einer ^ ^^ ,^ ,. i^i«, . . ^ ...... /. ^ «, > -^ Kreuznach, den 1. Dezember 1901.
Provmzialbechulfe für den Bau einer festen

Brücke über die Nahe in Kreuznach.

Die seitens der StaatsbahnverwaltunggeplanteVeränderungder Bahnhofsanlagenin
Kreuznach nötigt die Stadtgemeinde den seit Jahren erörterten Plan dnrch eine neue Brücke über
die Nahe der beiden Stadthälften in eine bessere Verbindung zu setzen, nunmehr ohne Zögern
zur Ausführung zu bringen.

Die 21400 Einwohnerzählende Stadt Kreuznach liegt zur größerenHälfte auf der
rechten, zur kleineren anf der linken Seite des Naheflusses.Die Verbindung hat bisher in der
Hauptsacheeine um das Jahr 1300 von den damaligen Landesherren, den Grafen von Sponheim
erbaute, achtbogigeSteinbrücke vermittelt. Diese Brücke hatte ursprünglich nur eine Breite von
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5,8» in und konnte nur streckwcise im letzten Jahrhundert auf 9,« in verbreitert weiden. Die
Rampencmfllhrtcn haben Steigungen von 1: 14,» und 1: 14,8». An diese Brücke schließt sich
nördlich und südlich die Hauptgeschäftsstraßeder Stadt (die Mannheimerstraße) in einer Länge
von lioo in an. Diese Straße hat im allgemeineneine Breite von 8—9 m, an manchen Stellen
ragen aber die Häuser bis auf 6 und 5 in in die Straße hinein.

Im Jahre 1858 gelegentlichdes Baues der Rhein-Nahebahn ist eine zweite Brücke
gemeinsammit der Bahn gebaut worden. Diese sogenannte Eisenbahnbrücke hat aber, weil abseits
vom innerstädtischcnVerkehr gelegen und für ganz schwere Lasten nicht eingerichtet, nur in geringem
Maße die alte Stadtbrücke entlastet und in der Hauptsache nur den Verkehr zum und vom
Personen- und Güterbahnhof „KreuznachStadt" vermittelt.

Daß die Stadt mit so mangelhaften Verbindungen bisher ausgekommenist, erklärt sich
nur daraus, daß der größere Teil des Straßenverkehrs in der Talrichtung sich bewegte, und daß
die Wahl des Vahnhofsplatzesim Jahre 1858 diese Tendenz begünstigte.

Jetzt soll der Personenbahnhof von der linken auf die rechte Seite des Flusses verlegt
und an einen für die Gesamtheit der Einwohner wesentlich günstigeren Platz — nämlich
in die Nähe der Heilig-Krcuzkirche— gebracht werdcu. Dadurch erfährt der Fuhrwerks- und
Personenverkehr in der Querrichtung d. h. vom südlichen zum nördlichen Flußufer naturgemäß
eine erheblicheVerstärkung, welcher die jetzt schon überlastete alte Brücke und die schmale enge
Mllnnheimerstraße nicht mehr gewachsen ist. Die Verbreiterung von Straße und Brücke würde
nur mit ganz nnverhältnismäßigcn Kosten möglich sein. Es bleibt deshalb nur übrig eine zweite
Verkehrsstraße zu schaffen und eine zweite Brücke innerhalb der alten Stadt über die Nahe
zu führen.

Ein Blick auf den Stadtplan zeigt, daß dies nur in der Richtung vom Stadthaus
(links von der Nahe) zur Wilhclmsstraße (rechts) zweckmäßig geschehen kann. Diese Linie, über
die alle Kreise der Bevölkerung einig sind, würde gleichzeitig die linke Naheseite unmittelbar mit
dem neuen Central-Personenbahnhufverbinden.

Diese Neuerung würde gleichzeitig das Straßennetz der Rheinprovinz nördlich und südlich
der Nahe nnd die rheinischen Provinzialstraßcn mit denjenigenvon Rheiuhessenund der bayrischen
Pfalz in einer besserenWeise, als dies bisher möglich war, verbinden. Wenn bisher die Dampf¬
walze auf der Kreuznach-EbernburgerProvinzialstraße gebraucht wurde, so mußte dieselbe auf
der Eisenbahn von Kreuznachnach Münster a, Stein geschafftwerden; es war nicht möglich,
dieselbe auf andere Weise dorthin zu bringen, da die Engigkeit und Steilheit der alten Nahe¬
brücke ebenso gefährlich war, wie die Konstruktion der sogenanntenGisenbahnbrücke.Die Kreis
Kreuznacher Kleinbahnen, welche jährlich 300 000 Personen befördern und einen großen Teil
derselben zu Reisen über Kreuznachhinaus an den Staatsbahnhof führen müssen, dies auch zur
Zeit tun, sind nach Verlegung des Bahnhofs ohne neue Brückehierzu nicht mehr imstande. Die
Gemeinden auf dem Hunsrückund an den südlichen Abhängen desselbenstehen mit den Gemeinden
des sogenanntenHessengan'sund des Alsenz- und Glantals in Rhcinbayern in lebhaftemHandels¬
verkehr, besonderswas Baumaterialien, Holz, Sand, Ziegelsteineund was Vieh, Wein uud andere
landwirtschaftliche Produkte betrifft. ZwischenBingcrbrück uud Kreuznach ist aber keine fahrbare
Verbindung über die Nahe vorhanden. Die alte Brücke in Kreuznachist wegen ihrer steilen und
winkligenRampen für Langhölzer überhaupt nicht und für schwere Lasten nur mit Gefahr zu
passieren. Unmittelbar vor dem linksseitigenBrückenaufgang befindet sich nämlich ein vor 200
Jahren überwölbtes uud mit tzäuseru besetztes Vachbett (dasjenige des Ellerbaches) mit nicht
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einwandfreienKonstruktionen, Die Kreuznach-EbernburgerProvinzialstmße hat zwar oberhalb der
Stadt Kreuznachausreichendeund moderneFahrbrücken; aber — wie ein Blick auf das Straßennetz
der Provinz zeigt — können auch die Bewohner des oberen Nahetals nur über Kreuznach und
über die alte Stadtbrücke zu dieser den Eingang nach der bayrischen Pfalz vermittelnden Straße
hingelangen. Statistisches Material über den durchgehende« Fuhrverkehr werde ich in den nächsten
Monaten sammeln. Vorläufig glaube ich auf das Zeugnis der hiesigen Landcsbaninspektiunüber
die Richtigkeitder vorgetragenenTatsachen und die Mängel einer ausreichendenNahcbrücke für
das Provinzialstraßennetzmich berufen zu dürfen. Schon jetzt kann ich indeß den Durchgangs¬
verkehreinschließlich der Kleinbahn auf mindestens '/b— '/« des gesamtenzu erwartenden Brücken-
Verkehrs schätzen.

Die geplante Brückcnstmßewird, wie das gleichzeitigvorgelegte Projekt zeigt, für die
Anfuhr vom untern und vom oberen Nähetui und vom Hunsrück erheblicheVorteile gegenüber
dem bisherigen Zustande bieten. Die scharfen Ecken fallen fort, ohne jede Steigung gelangt man
von der preußischen (linken) Flußseite auf die Brücke; die rechtsseitige,nicht zu vermeidendeAuf¬
fahrt erhält nur eine Steigung von 3,5°/<,; nicht nur die Brücke, sondern die ganze Durchfahrt
durch die Stadt kann auf eine Breite von mindestens 12 m gebrachtwerden.

Die der Stadt durch die Brückenanlage erwachsenden Kosten beziffern sich nach
dem beiliegenden Kostenanschlag auf 423 700 Mark. Dauebeu sind für Verbreiterung der Wilhelm¬
straße uud für die neue Bahnhofsstraße stadtfcitig noch erhebliche, auf 200 000 Mark zu schätzende
Aufwendungenzu machen.

Es sind dies Summen, welche die Steucrkraft der Gemeinde, dercu Einkommensteuer
für 1901 163 800 Mark beträgt (die Grund- und Gcbäudesteuer81500 Mark, die Gewerbesteuer
45 500 Mark) fast übersteigen, zumal jetzt schon 145 «/„ Zuschläge zur Einkommensteuerund
190«/« Zuschlägezur Realsteuer erhoben werden. Ersparnisse aus den abgeschlossenen Geschäfts¬
jahren in Höhe von ca. 80 000 Mark und einige bereits im voraus getätigte Terrainkäufe ver¬
mindern den Anleihebedarf allerdings um etwa 100 000 Mark. Immerhin ist ohne Beihülfe
der Provinz diese Verkehrsverbcsserungkaum durchzuführen.

Der geplante Brücken- und Straßenbau bietet anderseits erhebliche Vorteile für den
allgemeinenLandesverkehr, verringert die natürlichen und politischenSchranken, welche sich dem
Verkehr des südlichen Teils der Nheinprovinz mit den angrenzenden hessischen und bayrischen
Gebietsteilen bisher entgegengestellthaben und trägt also zur Hebung des Wohlstandes im süd¬
lichen Teil der Provinz wesentlich bei. Wie in dankenswerter Weise Staat und Provinz durch
Förderung des Weinbaues und durch Schaffung von Bahnen die Wohlfahrt dieses — industriell
etwas zurückgebliebenen — Landesteils gepflegt haben, so wird erwartet, daß sie auch bei diesem
Kulturwerk ihre Beihülfe dem kleineren Kommunalverband nicht versagenwerden. Nach den obigen
Ausführungen über die Beteiligung des Durchgangsverkehrs an der geplanten Brückenanlage
dürfte ein Zuschuß in Höhe von '/»—'/« der Gesamtkostenwohl kein unbilliges Verlange» sein.

gez.: Kirschstein.
An

den Herrn Landeshauptmann der Nheinprovinz
in

Düsseldorf.
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Der Regierungs-Präsident. Anlage 0.
I 3a o, I.-M. 953.

Coblenz, den 1?. Februar 1902,

Euer Hochwohlgeboren lasse ich unter Bezugnahme auf meine Zuschrift vom 13. v. Mts.
— 13» 7090 — und nach Abhaltung des darin erwähnten Ortstermins anliegend den Antrag
der Stadt Kreuznachauf Bewilligung einer Provinzialbeihülfe zu den Kosten einer Straßenbrücke

.über die Nahe in Kreuznachnebst Anlagen unter warmer Befürwortung zu weiterer Veranlassung
crgebenst zugehen. Die bei der örtlichen Prüfung diesseits noch für erforderlich befundenennäheren
Unterlagen für die Beurteilung des geplanten Baues in strompolizeilicherHinsicht, stehen nach
Eingang hier auf Wunfch zur Verfügung.

Zur Begründung des Antrages habe ich noch anzuführen:
Die beigefügte Karte des Weinbaugebietes der Nahe zeigt zunächst den wirtschaftlichen

Zusammenhang der preußischenLandesteile um Kreuznachherum mit den angrenzendenBezirken
von Nheinhessenund Nheinbayern. Alle drei Staaten bilden, was das wichtigste Landesprodukt,
den Wein anlangt, ein Wirtschaftsgebiet und den Mittelpunkt und Stapelplatz desselben bildet
die Stadt Kreuznach. Hier wohnen die Händler, welche einen großen Teil der Gesamtproduktion
einkaufen, und von Kreuznach werden alsdann etwa 25—30 000 Stück Wein zu 1200 Liter
jährlich versandt

Außer dem Weinbau, der mit der Zufuhr von Dungstoffenund Weinbergspfählenund
mit dem Transport von Most und Wein die Landstraßen erheblich in Anspruch nimmt, kommt
die Einfuhr von Milch und Gartenfrüchten in die Stadt, der Verkehr mit Mühlenprodukten,
Baumaterialien (Schiefer, Ziegelsteine,Hausteine) und ein außerordentlichbedeutenderViehhandel
in Betracht. Kreuznach hat im Jahre ca. 50 Nindviehmärkte und ebensoviele Schweinemarkte
und etwa 26 Pferdemärkte, die bis vor kurzem anerkanntermaßendie bedeutendsten und wichtigsten
am Mittelrhein waren.

Die Gerbereien im Nahetal und in Nheinhessen insbesondereMainz und Worms beziehen
die Lohe aus den Eichcnschälwaldungendes Hunsrücks. Die preußischenStaatswaldungen auf
den südlichen Abhängen des Hunsrücks verkaufenin großen Massen Bauhölzer nach Hessen, Hessen
und Bayern liefern andererseits das beste Bruchstein-und Ziegelmaterial für alle Kunstbauten
im preußischenGebiet.

Diesen Warenaustauschund Handel, der auf einer jahrhundertelangenpolitischen Zusammen¬
gehörigkeiterwachsen ist und der für den südlichen Teil der Nheinprovinz um so wichtiger ist,
als denselben das Waldgebirge und das Hunsrückplateau von der übrigen Nheinprovinz fast
völlig absondert, stellen sich nur die Landcsgrenzenund der Nahefluß hindernd in den Weg.

Im Nahctal von Bingen aufwärts bis zur OldenburgischenLandesgrenzc bei Kirn
sind — außer der Vinger Brücke — in der Hauptsache nur zwei Staatsstraßenverbindungen
vorhanden, nämlich bei Kreuznachund bei Staudernheim. ZwischenBingen und Kreuznach reiht
sich zwar auf der linken, preußischen und auf der rechten, hessischen Flußseite Ortschaft an
Ortschaft; es findet sich aber auf der 15 Km langen Strecke kein Übergang für Fuhrwerke.
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Zwischen Kreuznach und Staudcrnheim (Entfernung etwa 20 Km) bietet das Gebirge
dem Verkehr besondere Hindernisse; die Ortschaften in dem engen, gerundeten Flußtal entbehren
einer guten Straßenverbindung; die Pruvinzialstraße führt über das Gebirge nach Waldböckelheim
und Staudcrnheim, Weinbergscmlagcn— ich erinnere an die in der Anlage begriffenen Domanial-
weinbergebei Niederhausen— Steinbrüche und die bayerischen Bahnen im Alscnz- uud Glcmtal
haben aber auch dort den Verkehr erheblich verstärkt.

In Kreuzuachkonzentriertsich deshalb naturgemäß der Verkehr, Drei große Provinzial-
straßen, vom Hunsrück, vom oberen und vom unteren Nahctal laufen in Kreuznachzusammenund
suchen dort über die Nahe hinüber die Verbindung nach Rheinhesscnund nach der bayerischen
Pfalz. Drei hessische Staatsstraßen von Bingen, Mainz und Alzcy münden über Planig,
Bosenheim und Hackenheimin Kreuznach. Über Ebcrnburg und Münster a./Stein gelangt die
Alsenzstraßenach Kreuznach, den Verkehr mit diesem starkbevölkerten Flußtal und mit dem Kreise
Meisenheim vermittelnd. Die rheinischeProvinzialverwaltung ist an diesem Verkehr, auch nach
Übertragung der in der Stadt belcgenen Strecken auf die Gemeinde, mit zwei Straßenstrecken,in
der Gemarkung Kreuznach(Alzeyer- uud Ebcrnburgerstraße) beteiligt, während von der Gemeinde
Kreuznachdie Straßen nach Planig und Voseuheimzu unterhalten sind.

Die im Monat Icmnar, in den Stunden von 8—12 vormittags uud 1-6 nachmittags
vorgenommenenZähluugen haben folgendes Resultat ergeben. Auf der Hunsrückstraßeuud der¬
jenigen aus dem oberen Nahctal wurden 120—132 auswärtige — d. h, nicht aus der Stadt
Kreuznach stammende Fuhrwerke täglich gezählt; «uf der Bretzcnhcimcrstraßc(aus dem untern
Nahetal kommend)etwa ebensoviel«:.Auf den hessischen Straßen (von Bosenheimund Hackenhcim)
war der Verkehr annähernd der gleiche. Es wurden je nach den Wochentagen70—l25 aus¬
wärtige Fuhren gezahlt. Auf der Straße nach Planig und nach Ebernburg war der Verkehr
etwas geringer (zwischen 50 und 70 auswärtige Fuhren). Es ist aber wohl zu berücksichtigen,
daß die Zahlungen in einer verkehrsstillcnZeit und ohne Frostwetter vorgenommen sind. Zu
anderen Jahreszeiten und sobald Frostwetter Eisfuhrcn bringt und das Einfahren von Dung in
die Weinberge gestattet, soll der Verkehr ein stärkerersein.

Eine tunlichste Beschleunigung der Entscheidung auf den gestelltenAntrag, von deren
Ausfall das Zustandekommendes Brückenprojektesabhängig erscheint, ist aus dem Grunde angezeigt,
weil dadurch die Stellungnahme der Stadt und der Behörden zu dem bereits im landespolizeilichen
Vorstadium befindlichen Vahnhofsprojektemehr oder weniger bedingt wird.

gez.: Freiherr von Hövel.

An

den Herrn Landeshauptmann

zu

Düsseldorf.
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Der Bügermeister. An lage v.
^. Nr. 213.

Betrifft:

Vau einer Brücke über die

Mosel bei Mehring. Mehring, den 27. Februar 1902.

Ohne Verfügung

Der Gemcinderat von Mehring hat zur Herstellung einer ausreichendenVerbiudung des
n», linken Moselufcr gelegenen Ortes Mehring mit 1386 Einwohnern und 268 ackerbautreibenden
Familien mit dem rechten Moselufcr den Bau einer festen Brückeüber die Mosel beschlossen.

Mehring hat am rechten Moselufcr einen Gesamtgrundbesitzvon 1234 Ka; davon ent¬
fallen auf

Waldungen ......... 580 K«.
Ackerland ......... 500 .,
Wiesen .......... ?5 ..
Weiden und Ödland ...... 78 „
Hosräume ......... 1 ,,

1234 da.
Die vorstehend aufgeführten Ackerländcreien, rund 600 da, liegen mit mehr als ^/, auf

dem 336 m höher als Mehring gelegenenVergplateau Neumehring im Südost an die Gemeinde-
banne Bescheid,Naurath und Lorschcidmit einer Entfernung vom Orte Mehring von 10 Km
angrenzend.

Wenn mm die Bewirtschaftung dieser Ackerländereicninfolge ihrer Höhenlage und
weiten Entfernung vom Orte allein schon eine äußerst schwierige uud durch die großen Zeitverluste
eine fast unrentable ist, io wird als größte Abhängigkeitvon einer reellen Bewirtschaftungdes
jenseits der Mosel gelegenenBesitzes der Mangel eines ansreichcndcnVerkehrsmittelsempfunden.

Das bisherige Verkehrsmittel die Fährpoute ist bei dem großen, lediglichauf die Land¬
wirtschaftangewiesenenOrt, bei der bis auf das äußerste gcstiegeuen Anspannung der Kräfte des
Landwirtes insofern er seinen Betrieb mit Gewinn bewirtschaften will, sowie bei dem umfangreichen
und für die Gemeinde eine Lebensfragebildenden Grundbesitzdurchaus unzureichend.

Die Fährpoute vermag pro Stunde 20 Wagen von Ufer zu Ufer zu befördern; hierbei
'st die zum Auf- bezw. Abfahreu der Wngeu auf die Poute erforderliche Zeit miteingcrechnct.

Das Versäumnis an Zeit läßt sich bei einem Fuhrwcrksverkehre,wie ein solcher sich bei
den im Orte rund 250 vorhandenen landwirtschaftlichenFuhrwerken in der Zeit etwa von Ende
März bis Ende September jeden Jahres gestaltet, zahlenmäßig ohne vorherige Feststellung des



440 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 45.

gesamten Iahrcszeitversäumnisses nicht annähernd genau berechnen, wenn man indessen in
Betracht zieht, daß durch den beim mehrmaligen Tagesverkehr erfolgendengleichzeitigen Andrang
insbesondere während der Monate Juli und August häufig '/»—^2 der gesamten im Orte
vorhandenen Anzahl Fuhrwerke an der Fährstelle angefahren sind und wie oben bereits angegeben
in der Stunde nur 20 Wagen mit der Fährponte befördert werden können, fo läßt sich doch ermessen,
daß der Landwirtschaft mit diesen Zeitverlusten ganz erheblicheArbeitskräfte entzogen werden.

Mit diesen Zeitverlusten verbinden sich häufig schlecht und oft nur teilweife eingebrachte
Ernten, insbesondere Heuernten kommen häufig nur mit halbem Werte ein. Im Jahre 1900
z. B. konnte das aus den Wiesen des rechten Moselufers infolge des unzureichendenVerkehrs¬
mittels unter ungünstigen Umständen eingebrachteHeu teilweise nur als Streu benutzt werden.

Ferner werden häufig Klagen über Erkrankungen und Eingehen der Spanntiere laut.
Diese Schäden werden auf das häufige lauge Warten an der Fährstelle, wobei die

Tiere oft Kälte und Regen ausgefetztsind, zurückgeführt.
Als Folge kann wohl angesehenwerden, daß die Rindviehzuchthier im Orte nicht auf

der Höhe steht, auf welcher sie stehen könnte.
Alle diese Belastungen haben denn die Gemeindevertretung auch veranlaßt, einstimmig

sich für den Bau einer Brücke auszusprechen.
Bei diesem Beschlusse war allerdings die Hoffnung, daß Kreis, Provinz und Staat der

Gemeinde ihre Mithülfe nicht versagen würden, mitbestimmend, weil der Bau der Brücke als
Verbindungsmittel auch ein über die GemeindeMehring hinausgehendesInteresse in Anspruch uimmt,

Es wird hergestelltdie Verbindung zwischen der rechtsmoselseitigvon Trier über Nuwer,
Kirch, Longuich,Riol bis gegenüber Mehring führendenStraße und der linksmofelfeitigcnStraße
Trier, Mehring, Clüfserath u. s. w. einerseits, sodann mit dem Hochwaldgebiete— es kommen
hauptsächlich in Betracht die Orte Bescheid, Naurath, Breit — Bildlich und Heidenburg andererseits.

Die hieraus sich ergebendenVerkehrserleichterungensind nicht allein für die in Betracht
kommendenOrte der Mofel und des Hochwaldes insbesondere nach Fertigstellung des seitens
der Westdeutschen Eisenbahngesellschaftin Angriff genommenen Baues der Eisenbahn Trier—
Bullau mit einem Bahnhof für Güter- und Perfonenverkehr in Mehring von großein Werte,
sondern es möchte auch für die Militärverwaltung die Ausführung der ersten Brücke zwischen
Trier und Bernkaftel von großer Bedeutung sein.

Da die Barmittel der Gemeinde durch die in den letzten Jahren notwendig gewordenen
Ausführungen größerer Bauten wie

Anlage eines neuen Weges mit einem Kostenaufwandevon rund . 15 000 Mark
Bau des Schulhauses Longen ............ 10 000 „
Bau der Wasserleitung .............. 32 000 „

Summe 57 000 Mark
erschöpft und der Gemeinde bisher aus Kreis-, Provinz- und Staatsmitteln keinerleiZuschüsse
gewahrt worden sind, wird um Erwirkung des beantragten Zuschusses gebeten.

Da beabsichtigtist, bereits im Sommer mit dem Bau der Brücke zu beginnen, so wird
um baldige Weitelführung der Verhandlungen bezüglich eines Zuschusses aus Staatsmitteln gebeten,

gez. Hilgers.
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Der Landrat.

II 1428.

Trier, den 2. März 1902.

Dem Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

zu Düsseldorf
vorzulegen.

Die Ausführung des Projekts ist zur Hebung der landwirtschaftlichenVerhältnisse
des Ortes von großer Bedeutung, aber auch für den allgemeinenVerkehr von Wichtigkeit,da
durch die Herstellung des neuen Verkehrsmittels für eine Reihe von Gemeinden ein besserer
Anschluß au die bestehenden Kommunikationswegeund damit eine wesentliche Verkehrserleichterung
geschaffen wird. Ich bitte deshalb, um dem Projekte zur Verwirklichungzu vcrhelfeu, zu den
bedeutenden, die Leistungsfähigkeitder Gemeinde weit überschreitendenKosten eine Beihülfe aus
dem Wegebaufouds der Provinz erwirken zu wollen. Der Kreisausschuß hat mit Rücksicht auf
die große Bedeutung, welche die Ausführung des Projekts hat, beschlossen, die Bewilligung eines
Kleiszuschussesvon 30 000 Mark beim Kreistage zu becmtrageu, und es wird auch darauf
gerechnetwerden können, daß der Kreistag diesem Antrage entsprechen wird. Die Beihülfe aus
dem Provinzial-Wegebaufondsbitte ich auf die gleiche Höhe bemessen zu wollen.

Den Herrn Negierungs-Prasidenten habe ich unter Vorlage einer zweiten Ausfertiguug
der Pläne und des Kostenanschlagesgebeten, die landespolizeilichePrüfung des Projektes zu
vercmlassen;zugleich habe ich beantragt, auch aus dem Westfonds oder aus sonstigenStaats¬
mitteln eine Beihülfe zu den Kosten zu erwirken. Da der Bau evtl. schon im Mai oder Iuui
m Angriff genommen werden soll, bitte ich um außerterminlicheBewilligung des Zuschusses.

gez. Freiherr von Droschke.

s.<:
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Anlage 46.
(Drucksachen. Nr. 29.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

die Aufnahme der nach den Beschlüssendes 42. Provinziallandtages vorgesehenen
2. Anleihe zur Deckung der Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinzial-

landtage beschlossenen sowie einiger weiterer Hochbauten in Höhe von
8 Millionen Mark.

Der 42, Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 11. Februar 1901 (Seite 34 der
gedruckten Protokolle)beschlossen, zur Deckung der Kosten der von dem 39., 40. und 41. Pro-
vinzinllandtage genehmigtenBauten, soweit sie damals bereits ausgeführt waren oder sich in der
Ausführungbefanden, zunächst nur eine Anleihe in Höhe des derzeit vorhandenen Bedürfnisses
von 6^2 Millionen Mark zu 3'/« "/» Verzinsung und 1^/2"/» Tilgung aufzunehmen und für
die noch ausstehcudcuund weiter bewilligtenBauten eine zweite Anleihe in Aussicht zu nehmen.

Die 1. Anleihe von 6^/2 Millionen wurde bestimmt zur Deckung folgender einzelner
Ausführungen:

I. Erweiterung des großen Sitzungssaales . . . , 111095 M. 60 Pf.
II. Neubau der Blindenanstalt zu Ncuwied , . , . 456 100 „ — „

III. Bauliche Verbcsserungen in der Hebammenlehranstalt
Cüln ................ 71500 „ — „

IV. Erweiterung der Provinzial-Heil-und Pflegcanstaltcn:
1. Grafenbcrg .... - ...... 938871 „ 56 „
2. Merzig............ 621309 „ 75 „

V. Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galk¬
hausen (1. Rate) ............ 2 100000 „ — „

VI. Neubau der Abteilung für irre Verbrecher zu
Düren ............... 186936 „ 58 „

VH. Bauliche Verbesserungen in den 5 alten Provinzial-Heil-
und Pflcgccinstaltenzu Andcrnach, Bonn, Düren,
Grafcnberg und Merzig 1. Rate...... 550000 „ — „

2. Rate ...... 399000 „ — „
VIII. Vorschußkonto für entstandeneVorarbeiten lc. . . . 200000 „ — ,,

IX. 1. Grundstückserwerbungen ........ 185834 „ 65 „
2. Außerordentliche bauliche Ausgaben ..... 93380 „ 53 „

X. Wohnungsfürsorge........... 55? 000 „ ^ ,,
XI. Weinbauschule Kreuznach ........ 63 054 „ 5 8^

zusammen 6 534 083 M. 25 Pf-
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Für die 2. Anleihe wurden einstweilen folgende Bnusummenzurückgestellt:

XII. Für den Neubau einer Hebllmmenlehranstalt zu Elberfeld,
vorläufig veranschlagtauf ............. 600000 M.

XIII. Für den Neubau der Provinzial-Hcil-und Pflegeanstalt Galk-
Hausen, 2, und Schlußrate, vorläufig veranschlagtauf . . . 1100 000 „

XIV. Für den Neubau einer Provinzial-Epileptischen» und Irren¬
anstalt, vorläufig veranfchlagtauf ......... 3 200 000 „

XV. Für den Neubau einer Weinbauschulc zu Ahrweiler, vorläufig
veranschlagtauf ................ 185000 „

zusammen 5 085 000 M.
(Zu vergl. Nr. 28 der Anlagen zu den Sitzungsprotokollendes 42. Provinziallaudtciges;

S. 34 ff. der Sitzungsprotokolle.)

Für die nachfolgende Zusammenstellung der Bedürfnisse für die 2.Anleihe ist der Gesichts¬
punkt mitbestimmend gewesen, daß bei den gegenwärtigen ungünstigen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen alle Bauausführungen, welche ohnehin als notwendig nnd
unvermeidbar erkannt worden sind, sogleich mit dem größten Nachdruck und uuter
Einsetzung aller verfügbaren Kräfte in Angriff zu nehmen sind, da einerseitsauf diesem
Wege eine willkommene Beschaffungvon Arbeitsgelegenheiterzielt und andererseits die günstige
Preisbildungausgenutztweiden kann.

Für die zweite Anleihe kommen in Betracht:

^. Nachträge zu den bei der ersten Anleihe berücksichtigten An-
schlllgssummen (oben unter I — XI aufgeführt.)

L. Nachträge zu den für die zweite Anleihe zurückgestellten An¬
schlagssummen (oben unter XII — XV aufgeführt).

Zu ^ und L: ermittelt auf Grund der inzwischen festgestellten wirklichen
Ausführungskostenoder spezieller Kostenanschläge.

0. Neue Antrage.

Abschnitt ^.
Nachträge zu den bei der ersten Anleihe berücksichtigten Anschlagssummen.

(Nr. I—XI oben.)

Zu II: Neubau der Blindenanstalt zu Neuwicd. Nach Anlage a ^
werden für nachträglicheGrundstücksankäufefowie ausweislich der ~^ ^^
besonderen Vorlage (Drucksacheu. Nr. 23) für eine Direktorwohnung Drucksachen.
und eine Turnhalle nachträglicherbeten ......... 65 000 M. - Pf. Nr. 23.

Zu übertragen 65 000 M. — Pf.
56»



444 43. RheinischerProvinziallandtag. Ni. 46,

Übertrag 65 000 M. — Pf-
Zu IV Nr. 1: Erweiterung der Provinzial-Heil- und Pflege-

anstlllt Gmfenberg.
Nach der Anlage d (Nachweisungüber das Rcchnungsergebnis

dieses Baukontos) ist ein Nachtragskrediterforderlich von ... . 5 786 „ 89 „
Es wird hier, wie vorweg auch zu allen anderen Baukontos

zu bemerken ist, hervorgehoben,daß selbstverständlich die endgültige
Entlastung hinsichtlich der Abrechnungenerst nach Erledigung
der Rechnungsrevision im ordnungsmäßigen Verfahren durch
das Rechnungsrevisionsbüreau, den Provinzialausschuß und den
Provinziallllndtag mittels besonderer Vorlage beantragt werden
wird. Gegenwärtig handelt es sich nur darum, die für die Anleihe
vorzusehendenBeträge auf Grund der zur Zeit vorliegendenAb¬
rechnungenzu ermitteln.

Zu IV Nr. 2: Erweiterung der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt zu Vierzig.

Nach der Anlage o (Nachweisungüber das Rechuungsergebuis
dieses Baukontos) ist ein Nachtragskrediterforderlich von ... . 19009 „ 96 „

Zu VI: Neubau der Abteilung für irre Verbrecher zu Türen.
AMye^^ Nnch bei Anlage <1 (Übersichtder bisher entstandenen und

noch erforderlichenAufwendungen für das „Bewahrungshaus" für
irre Verbrecherzu Düren) werden zusätzlich erbeten ..... 96 000 „ — „

Zu VII: Bauliche Verbesserungenin den 5 alten Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalten zu Andernnch, Bonn, Düren, Grafenberg und
Merzig.

Die Anlage e gibt Auskunft über die Verwendung der vom
40. und 42, Provinziallandtage für diesen Zweck bewilligtenMittel.

Die Anlage k enthält eine Übersicht derjenigen Ausführungen
und deren Kosten, welche zum Abschlußdieser Arbeiten nötig sind
(3. und Schlußiate) mit.............. 350 000 „ — ,.

Zu X: Wohnnngsfürsorgc. Über die Verwendung der vom 42.
Provinziallandtage zur Wohnungsfürsorge für Anstaltsbcamtc uud

UM»e^^ Angestellte bewilligtenMittel weist die Anlage 3 das nähere nach
und erläutert gleichzeitig, welche Aufgaben auf diesem Gebiete noch
der Erfüllung harren. Der hierzu vorzusehendeKostenbetrag ist
veranschlagtauf ................. 190 000 „ — ,.

Zu XI: Neubau der Weinbauschule zu Kreuzmch.
Behufs Übernahme dieses fertiggestellten Unternehmenssind nach

Drucksachen. der besonderenVorlage (Drucksachen. Nr. 38) eiuzustelleu . . . 1 56 558 »^92^^
N" 28- Summe Abschnitt ^:" ^82 355"M7?^M
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Abschnitt V.
Nachträge zu den für die zweite Anleihe zurückgestellten Anschlagssummen

(oben unter XII—XV aufgeführt).
Zu XII: Neubau einer Hebammenlehranstalt zu Elberfeld.

Der einzustellende Betrag war nach den Beschlüssen des 42.
Provinziallandtages ................600000 M. — Pf.

Dieser Summe sind nach Anlage Ii für innere Ausstattung ^
zuzusetzen ................... 88000 „ — „ ^^5^.

Zu XIII: Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Gllll'
Hausen.

Für die 2. Anleihe war auf Grund des Voranschlagesvor¬
gesehen eine 2. Rate uon .............. 1100 000 „ — „

(Die 1. Rate betrug 21N0U00Mark.)
Nach der Anlage i, welche eine Übersicht gibt über das . ^"a«. .

Rechnungsergebnisdieses Baukontos, ist zur Begleichungder Aus- ^-
gaben ein Nachtragskrediterforderlichvon ........ 500 000 „ — „

Zu XIV: Neubau der Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalt für
Epileptische und Geisteskranke Iohnmnsthlll bei Süchteln.

Für die zweite Anleihe war vorgesehen der auf Grund der
Boranschlägefür Galkhauscn ermittelte Betrag uon ..... 3 200 000 „ — „

Nach der Anlage K stellen sich die Ausführungskostennach den ^H^ge^k.
durchgearbeitetenSpezialkostenanschlägenauf 4 200 000 M, mithin
gegenüberGalkhauseu um ........ 500 000 M.
höher. Dieser Unterschied der Kosten erklärt sich
einerseits aus dem Umstand, daß in Süchteln
neben den Gebäuden für erwachsene Kranke noch
besondere Häuser für epileptische Kinder nebst Kinder-
lazareth, Turnhalle und Schule zu erbauen sind,
sowie anderseits aus folgenden bei Galkhausen
wegfallendenAusgaben:

Auf Grund der Beschlüssedes 42. Provinzial¬
landtages sollen die Bauzinsen dem Konto zugesetzt
werden, mithin für 3—4 Baujahre ..... 300 000 „
wozu die höheren Grunderwerbskosten mit
370000 — 218000 M. ^ ....... 152000 „
und die bei Galkhausennicht erforderlichen Kosten
des Neubaues eines Landwirtschaftsgebäudesmit
80 000 —20 000 M. --- ........ 60000 „

treten. Es stellt sich das Mehrbedürfnis somit auf 1 012 000 M.
oder rund auf 1000 000 „ — „

Zu XV: Neubau der Weinbauschule zu Ahrweiler.
Nach der besonderenVorlage (Drucksachen. Nr, 38) erfordert Drucksachen,

dieser Bau, welcher in der Zeit vom Frühjahr 1901 bis Herbst 1902 Nr. 88.
ausgeführt ist und dessen Kosten für die zweite Anleihe zurückgestellt
waren, einen Betrag von .............. 230000 „ — „

Summe Abschnitt L: 6 718 000 M. — Pf.
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Drucksachen,
Nr. 25,.

Drucksachen,
Nr. 23.

Ml»S.

Drucksachen.
Nr. 18.

Drucksachen.
Nr. 12.

Abschnitt (!.
Neue Anträge.

XVI. Neubau einer Provinzial - Taubstummenanstalt zu
Neuwied.

Nach der besonderenVorlage (Drucksachen, Nr. 25) sind
für diesen Zweck einzustellen ........... 124 000 M. — Pf.

XVII. Neubau einer Turnhalle bei der Provinzial-BIinden-
anstalt zu Türen.

Nach der besonderen Vorlage (Drucksachen.Nr. 28) erfordert
diese Ausführung ............... 15000 „ — „

XVIII. Kanalanschluß der Prouinzialanstaltcn zu Trier.
Die obligatorische Leistung bedingt nach der Anlage 1 einen

Kostenaufwandvon .............. 48000 „ — „
XIX. Erweiterung des Provinzialmuseums zu Trier.

Ausweislich der besonderen Vorlage (Drucksachen. Nr. 18)
beansprucht die Erweiterung des Provinzialmuseums zu Trier
eine Summe von ............... 120000 „ — „

XX. Ankauf des Hauses Elisabethstraße 10 zu Düsseldorf.
Nach der besonderen Vorlage (Drucksachen. Nr. 12) sind für

den Ankauf des HausesElisabethstraße10 erforderlich der Kaufpreis
von 69 000 M. zuzüglichder Umsatzsteuer sowie der Stempel-
und sonstigen Kosten im Betrag von rund 1600 M., zusammen also 70 600 „ — „

Summe Abschnitt «: 377600^M^Hs.
Zu der Summe der Abschnitte ^.—0 tritt dann noch hinzu der Rest der von dem

42. Provinziallandtage festgesetztenAnlcihesnmmcvon 6 534 083 Mark 25 Pf., welcher der Ab-
rundung halber in die erste Anleihe mit rund 6 ^2 Millionen Mark nicht mit einbegriffen worden ist,

(Anlage Nr. 28 der Sitzungsprowtolle des 42. Proumzinllandtages, Zusammenstellung am Schluß)
mit 6 534 083 Mark 25 Pf. — 6 500 000 Mark — Pf. --- 34 083 Mark 25 Pf.

Zusammenstellung.
Abschnitt^ .................882 355 M. 7? Pf-

L.................6 718 000 „ — „
c! ................. 377600 „ — .'

Dazu obiger Rest der ersten Anlcihesummemit ..... 34083 „ 25^^
Gesamtbetrag 8 012 039 M. 02 Pf-

Diese Summe wird auf rund 8 000 000 Mark abzurunden sein.
Mit dieser Anleihesumme werden sämtliche zur Zeit übersehbare Hochbaubedürfnisst

befriedigtwerden können. Ausgenommen ist nur eine größere Aufgabe für Brauweiler, wo die
Lazarettverhältnisseauf die Dauer in den: gegenwärtigenZustande nicht belassen werden können.
Diese Angelegenheitmuß jedoch späterer Beschlußfassungvorbehalten bleiben, weil eine geeignete
Lösung noch nicht gefunden ist.

Hinsichtlich der neu zu errichtendenAnstalt für fchulentlassene männliche Fürsorgczöglinge
wird auf die betreffendeVorlage (Drucksachen. Nr. 26) verwiesen.
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Der Provinzicilmlsschußbeehrt sich hiernachfolgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallcmdtag wolle

1. sich mit dem Inhalt dieser Vorlage, insbesonderemit den umstehendaufgeführten
baulichen Ausführungen, einverstandenerklären und

2. den Provinzialausschußbeauftragen, zur Bestreitung der oben zusammengestellten
baulichen Ausgabe« von rund 8 Millionen Mark sowie zur Tilgung der bei der
Landesbank für diese Bauausführungen entummenen Vorschüsse ein Darlehen bis
zu 8 Millionen Mark, welches mit 3^2 "/„ zu verzinsen uud mit 1'/^ > nebst
den zuwachsenden Zinsen zu tilgen ist, zu cutuehmcn und die zu diesem Zwecke
erforderliche staatliche Genehmigung nachzusuchen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Anlage 2.

Aberficht
über die

bisher entstandenen und noch erforderlichenAnfwenduna.cnfür die Provinzial-Blinden-
Unterrichtsllustllltz« Neuwied.

Der 42. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 11. Februar 1901 (Seite 34 der
gedruckten Sitzungsprotokolle) aus der Anleihe von 6^/2 Millionen Mark zur Deckung baulicher
Bedürfnisse für den Neubau der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstalt zu Neuwied einen Betrag
genehmigtvon ....................456 100 M. — Pf-
Hierzu kommen an Zinsen ................_______ 76 „ 23^ ^

zusammen 456 176 M. 23 Pf-
Die Anstalt ist am 17. Juni 1899 bezogenworden.
Es sind verausgabt:

1. bis zum 1. April 1900:
a) für Grunderwerb ...... 84425 M. 55 Pf.
d) an Baukosten .......323 352 „ 10 „
0) an Einrichtungskosten .... 2558? „ 98 „
ä) für Lehrmittel...... 3 923 „ 44 „

2. nach dem 1. April 1900:
3.) für Grunderwerb ..... 18165 „ 70 „
d) an Baukosten ....... 1862 „ 74 „
0) an Einrichtungskosten .... 6158 „ 35 „

3. noch auszuführen sind:
1. die Straßenabschlußmauer mit

Gitter an dem hinzu gekauften
Terrain als Fortsetzungder früher
ausgeführten Abschlußmauern ca.
80 m K 55 Mark..... 4400 „ — „

2. die Grenzmauer zum Abschluß des
nachträglich zugekauften Hinter¬
landes ca. 194 iu ü, 20 Mark . 3 880 „ - „

3. der endgültige Innenanstrich des
Anstllltsgebäudes,insbesondereder
Ölfcirbenanstrichauf den unteren
Teilen der Wände, welche durch _________________________^

Zu übertragen 471 755 M. 86 Pf, 456 176 M. 23 Pf-
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Übertrag 471 755 M. 86 Pf. 456 176 M, 23 Pf.
das Tasten der Blinden beschmutzt
worden, an Stelle des wegen nicht
genügender Austrocknung der Wände
vorläufig ausgeführtenLeimfarben-
cmstriches, sowie für Unvorher¬
gesehenes und zur Abrundung. . 4 420 „ 37 „

zusammen 4 7617 6 „ 23 „
Demnach sind noch zu decken 20 000 M. — Pf.

Diese Mehrkostensind ausschließlich durch die Kaufpreiseund die
Kosten der Abschlußmauern der Grundstücke entstanden, welche nach¬
träglich augekauftwurden, einerseits zur Arrondierung des Grundstückes,
anderseitsum zu verhindern, daß der Anstalt Licht und Luft verbaut werden.

Ferner sind in Drucksache Nr. 23 erbeten:
1. für eine Direktorwohnung .........
2. für eine Turnhalle, welche von der Prouinzial-Taubstummen-

anstalt mit benutzt werdeu soll .......
Demnach beträgt der Gesamtbedarf

Drucksachen

30<>00 „ Nr. 23.

t5 000 „ !/
65 000 M. - Pf.

!,'/
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Anlage I».

Dachweisung
über das

Rechuunssserssebnisdes Bcmtontos:

„Neu- und Erweiterungsbauten in der Prouinzml-Heil- und PflesseanstaltGrafcubcrg."

Abschnitt I: Abersicht der geleisteten Ausgaben.
^ Umbauten.

1. Umbau des alten Festsaales ............. 12 749 M, 34 Pf.
2. Erweiterungsbauten an den Tobabteilungen ......... 26 394 „ 38 „
3. Umbau des alten Beamten-Wohnhauses zu einer Krankenuilla für

Frauen IV. Klasse ................ 5 597 .. 31 „
L. Neubauten.

4. Maschinen- und Kesselhausmit Schornstein ........ 49 106 „ 79 „
5. Lazarett für Männer............... 48 575 „ 70 „
6. „ „ Frauen................ 49137 „ 56 „
7. Villa für 21 Männer I. und II. Klasse......... 66 578 „ 38 „
8. „ „ 21 Frauen „ , „............ 66458 „ 91 „
9. .. „ 22 Männer III Klasse............ 48 082 ., 58 „

10. „ „ 22 Frauen „ „............ 47 42? „ 02 „
11. „ „ 22 Männer IV. Klasse............ 37 339 „ 21 „
12. Wohnhaus für Verwalter und Nendant.......... 37 652 „ 70 „
13. „ „ den Oberarzt............ 24485 „ 07 „
14. Gescllschaftshaus ................. 66 809 „ 40 „
15. Ökonomiegebäude ................. 71 504 „ 0? „
16. Kohlenschuppen ................ 4 926 „ 70 „
17. Bäckerei .................... 11815 „ 12 „

0. Maschinelle:c. Anlagen.
18. Elektrische Beleuchtungsanlage,Dampfkessel:c ........ 99 865 „ 78 „
19. Kesselinstallation,Rohrleitungen ............ 5 940 „ 58 „
20. Wasserversorgung ................ 6 842 „ 28 „

v. Allgemeines.
21. Terrainregulierungen, Wegeanlagen ........... 8 284 „ 88 „
22. Kanalisation ..................

Zu übertragen 802 909 M. 50 Pf-



Anlagen zu den Sitzungsprotokolleu. Nr, 46. 451

Übertrag 802 909 M. 50 Pf.
23. Gärtnerische Anlagen .............. 12 266 „ 21 „
24. Abbruch der alten Halle»............. . 95 „ 15 „
25. Bauleitung .................. 34569 „ 14 „
26. Unvorhergesehenes ................. 26 923 „ 09 „

ü. Inventar.

27. Inventar für 200 Kranke.............. 72751 „ 9? „
28. Einrichtung des Gefellschaftshauscs ....... . . 1 360 „ 70 „

I'. Lllllderweib (einschl. Püdlerhof) . . . 115178 „ 15 „
Gesamtausgabe 1066 056 M. 91 Pf.

Zu bemerken ist ferner, daß von den in den Voranschlägen vorgesehenen Ausführungen
folgende bisher nicht in Angriff genommen werden konnten, weil einerseits eine allseitig befriedigende
Losung »och nicht gefunden wurde und weil andererseits die Überschreitungen anderer Positionen
die verfügbaren Mittel aufgezehrt hatten.

Es betrifft dies:
a. die Einrichtung von Wachabteilnngen in den alten Gebäuden

für Ruhige in 2 Raten je 8000 Mark ivergl. unten unter u) — 16 000 M.
und d. den Unibau der alten Ökonomiegcbäuoe veranschlagt zu . . . 4800 „

Ferner befindet sich unter den Voranschlagsbctrcigeu noch
«. die 1. Rate für den inzwifchen erfolgten Umbau der Kochküche

und des alten Kesselhauses mit........... l0 000 „
welche in Ermangelung weiterer Mittel vorläufig aus dem Konto
„banliche Verbesserungen" entnommen und diesem zu erstatten ist.

Diese Beträge mit zusammen 30 800 M.
sind also rechnungsmäßig als Nestausgaben dieses Kontos („Erweiterungsbauten «.") anzusehen
und würden dasselbe weiterhin belasten. Da indeß auf eine Verwendung uud Abrechnung der
Beträge zu ^ und K in nächster Zeit noch nicht zu rechnen ist nnd die weiteren Ausgaben zu o
bei dem Konto „bauliche Verbesscruugen" erscheinen, so empfiehlt es sich, den Abschluß des Kontos
„Erweiterungsbauten lc." nicht länger hinauszufchieben und diefe Nestbeträge sämtlich bei dem
ersteren Konto einzustellen uud zu verrechne». (Vergl. Anlage f unter Abschnitt I) Grafenberg.)

Abschnitt II: Mischt der zur Verfügung gestellten Mittel.

Die Ausführung war ursprünglich überschläglich ver¬
anschlagt auf ............... 770000 M. -^ Pf.
(Anlage Nr. (> zu den Sitznugsprototollendos 40. Prouinziallandtages

S. 16t daselbst.)
Dazu kommeu aus dein für Vorbereitung der Errichtung
neuer Provinzialanstalten bewilligten Kredit von 200 000 M. 104 98? „ 19 „
(Landtllgsbeschlüsse uo,n IU. März 189? S. 3N, 37 der Sitzungs-
Protokolle des 40. Prouinziallandtagesund Anlage Nr. 28 zu den
Sitzuugs'Protokullen des 42. Prouinziallandtages unter AbschnittX

daselbst; dazu S. 34 der Sitzungs-Protololle.)

Zu übertragen 874 98? M. 19 Pf.

^'U,?ge /

->7>
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Übertrag 874 98? M. 19 Pf.
Der 42. Provinziallandtag hat die bis zum 1, August

1900 bereits stattgehabte Überschreitung des ersten Über¬
schlages um ................ 60 912 „ 46 „
und die nach damaliger Schätzung noch erforderlichen Kosten
in Höhe von ............... 71 359 „ 10 „
vorläufig genehmigt

Derselbe Landtag hat ferner bewilligt:
a, für die Einrichtungeiner Wachabteilung2. Rate 8 000 „ — „

(Ist noch auszuführen.)
d. für den Umbau des alten Veamten-Wohnhauses

zu einer Krcmkenvillci........ 5 500 „ — „
(Bergl. Ausg. Posit. 3.)

c. für den Neubau eines Kohlenschuppcns . . 6 000 „ — „
(Vergl. Ausg. Posit. 16.)

<1. für den Neubau einer Bäckerei..... 11 100 „ — „
(Bergt. Ausg. Posit. 17.)

s. für weitere Bauleitung, unvorhergesehenes . 6 000 „ — „
(Bergl. Ausg. Posit. 25.)

(Nergl. Anlage 28 zu den Sitznngsprotokollendes 42. Prouinzial
landtages unter AbschnittV.)

Es sind ferner hier vereinnahmt:
Drucksachen. a. auf Grund Beschlusses des Provinzialausschusscs

Nr- 2"' vom 23./24. Februar 189? durch Verkauf
einiger Parzellen an die Stadt Düsseldorf . 13 534 „ 50 „

(Nergl. die besondere Vorlage, Drncksache.Nr. W.)
b. durch Zinserstattung aus dem Haupt-Haus¬

haltsplan für 1900 (Titel V Nr. 4) daselbst.
Erlös aus Submissiousunterlagen,Verkauf einiger
alter Baumaterialien lc ........ 2 876 „ 7? „

Die für die Neu- und ErweiterungsbautenGrafenbcrg_______ ______^_
zur Verfügung gestelltenMittel betragen demnach insgesamt 1 060 270 M. 02 Pf.

Abschnitt III: Abschluß.

Die Gesamtausgabe (AbschnittI) beträgt . . . . 1 066 056 M. 91 Pf.
Die zur Verfügung gestelltenMittel betragen . . 1 060 270 „ 02 „

Es hat mithin noch eine Überschreitungvon ..... 5 786 M. 89 Pf-
stattgefunden,welche als letzter Kredit zu erbitten ist.
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Anlage o.

Bachweisung
über das

Rechunngsergebnis des Vaulontos:
„Neu- und Erweiterungsbauten in der Provinzial-Heil- und Pftegeanstalt zu Merzig."

Abschnitt I: Übersicht der geleisteten Ausgaben.

^. Umbauten.

1 Änderungen im Verwaltungsgebäude ........... I 749 M. 38 Pf.
2. Umbau der N° und l'-Statiunen............ 42 788 „ 38 „
3. „ „ Kochküche ................ 10 552 „ 59 „
4. „ des alten Ökonomiegebäudes ........... 9120 „ 68 „

L. Neubauten.

5. Lazarett für 25 Männer............... 55118 „ 9? „
6. „ „ 25 Frauen............... 53 499 „ 98 „
?. Villa für 30 ruhige Männer............ 59 422 „ 10 „
8. „ „ 30 „ Frauen ............. 50 012 „ 2? „
9. „ ., 30 „ „ ............. 52 479 „ 73 „

10. Leichenhllus ................... 20 865 „ 33 „
11. Wohuhaus für den Oberarzt ............. 24 222 „ 44 „
12. ., „ ,. Verwalter und Rendcmten ....... 39625 ., 6? „
13. „ „ „ Gärtner ............ 16 434 „ II „
14. Ökonomiegebäude ................ 85681 „ 80 „

(^. Einrichtungen «.
15. Wasserversorgung............ .... 5 032 „ 96 „
16. Kanalisation ................... 7 662 ,. 88 „
1?. Gartenanlagen .................. 1981 „ 66 „
18. Terrainregulierungen und Einfriedigungen ......... 7140 „ 04 „
19. Banleitung ................... 21509 „ 32 „
20. Unvorhergesehenes ................. 18 224 „ 94 „

0. Inventar 62 536 „ — „

1^. Vanderwerb ^8 552 „ 76 „
Gesamtausgabc 684 213 M. 99 Pf.
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Zu bemerken ist ferner, daß von den in den Voranschlägen vorgesehenen Ausführungen
folgende bisher nicht in Angriff genommen werden konnten, weil einerseits dringendere Arbeiten
zunächst erledigt werde» mußten und weil andererseits die Überschreitungenanderer Positionen die
verfügbaren Mittel anfgezchrthatten,

Es betrifft dies:
a) den Bau einer Kegelbahn, überschlagenzu 3500 Mark,
d) „ „ eines Gewächshauses „ „ 3500 „ .
Diese Beträge sind also rechnungsmäßigals Rcstausgabe dieses Kontos („Erweiternngs-

baute» «,") anzusehenund würden dasselbe weiterhin belasten. Da indeß auf eine Verwendung
und Abrechnungdieser Beträge in nächster Zeit noch »icht z» rechnen ist, so empfiehlt es sich,
den Abschlnß des Kontos »icht länger hinauszuschieben und die für die angegebenenbeide» Zwecke
erforderliche»Summen bei dem Konto „Bmiliche Verbesserungen" einznstellen und dort zu ver-

M^M^-rechnen, (Vcrgl. Anlage 1 unter AbschnittL Merzig.)

Abschnitt II: Übersicht der zur Verfügung gestellten Mittel.

Die Ausführung war ursprünglichueranschlagtauf , , . , 510 000 M. — Pf.
(Anlage Nr. s! zu den Sitzungsprotokollen des 40. Prouinziallandtages

S. t!!1 daselbst.)
Dazu kommen aus dem für Vorbereitung der Errichtung neuer

Provinzialanstalten bewilligtenKredit von 200 000 Mark ..... 39 292 „ 39 „
(Landtagsbeschlüsse vom l<i. März 189? S. 36, 37 der Sitzuugsprotololle des

40. Prouinziallandtages »nd Anlage Nr. 28 zu den Sitzungsprotokollen des
42. Prouinziallandtages unter Abschnitt V daselbst.)

Der 42. Prouinziallandtag hat die bis znm l. August 1900
bereits stattgehabte Überschreitungdes Voranschlagesum ...... 48442 „ 20 „
uud die uach damaliger Schätzung noch erforderlichen Kosten in Höhe von 31 36? „ 55 „
vorläufig genehmigt;
derselbe Landtag hat ferner bewilligt für die vom Provinzialausschuß
(Sitzung vom 5./6. Juli l898) als notwendigerkannten Umbauten :c. nämlich

-r) Umbauten im Verwaltungsgebäude,Kasino in: Küchcngcbäude,
Niederlegungvon Hofmaucrn, Wachstationen in den Isolier-
gcbäuden nebst Umbau der Bäder und Aborte daselbst,
Beseitigung der alten Obcrlichtzellen,Einrichtung von Eß-
und Wohnräumen für das Pflegepersonal, Änderung des
Planes des Ökouomiegcbäudes,Umbau des alte» Wieseu-
hofgebäudcs :c ............... 23 000 „

1>) Umbau des alten Veamtenhauses zu eiuer Krankenvilla . 4 500 „
o) Für weitere Bauleitung uud Unvorhergesehenes.... 4000 „ — „
(Anlage Nr. 28 zu den Sitzungsprotukollen des 42. Prouinziallandtages

unter Abschnitt V.)
Der Provinzialausschußhat ferner in der Sitzung vom ?,/8. Au¬

gust 1900 einen erweitertenPlan zur Vergriißeruug der Kochküchcdurch
zwei Anbaute» :c. vorläufig gcuehmigtmit einem Mehrbedürfnis von 5 552 ^, ^59^^

Zu übertragen 666 154 M. 73 Pf-
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Übertrag 666 154 M 73 Pf.
Es sind ferner hier Hereinnahmtdurch Ziuscrstattnug aus dem

Hmipt.Haushaltsplan für 1900 (Titel V Nr. 4. dafeMt), Erlös aus
..... 4 601 „ 89 „

Summe 670 756 M. 62 Pf.

Abschnitt III: Abschluß.

Es beträgt die Gesamtausgabe (AbschuittI) ..... 684 213 M. 99 Pf.
Es beträgt der Gesamtbetrag der zur Verfügung gestellten

Mittel (Abschnitt II) ................. 67 0 756 „ 62 „
Die verfügbaren Mittel werden somit überschrittenum 13 45? M. 3? Pf.

Feruer bedarf die uum Pruoiuzialausschuß vorläufig genehmigte
(unter AbschnittII vorletzte Position aufgeführte) Mehraufwendung der
nachträglichen Genehmigungdes Pruvinziallandtages im Betrage von . . ____ 5 552 ,^ 59 „

Es ist demnach ein letzter Kredit von ....... 1^9009"M^ 96 Pf.
zu erbitten.
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Anlage ä,

Übersicht
der bisher entstandenenund noch erforderlichen Aufwendungenfür das „Veroahrmigshans"

für irre Verbrecher zu Düreu.

Der 42. Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 11, Februar 1901
(Seite 34 der gedruckten Sitzmigs-Prutokolle) aus der Anleihe von 6^/2
Millionen Mark zum Neubau des Bewcihruugshausesbei der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt in Düreu einen Veitrag bewilligt von . , , 186936 M. 58 Pf.

Hierzu kommen:
a. Aus der vom 46. Provinziallandtage bewilligtenPansch¬

summe von 200 000 Mark zur Vorbereitung von Anstalts-
projekten der Betrag von ........... 2336 „ 53 „

K. Erlös aus Submissions-Unterlagen ....... 120 „ — „
c. Zinserstllttung für 1901 aus dem Haupt-Haushaltsplan ,________ 48 „ — „^

Es sind demnachgedeckt ............. 189441 M. 11 Pf,
Das „Vewahmngshllus" war ein ganz neuer Versuch in seiner

Art. Es entspann sich ein Kampf zwischen Technik und Verbrechertum,
der zu mehrfachenÄnderungen und erheblichen Verstärkungen fast aller
Einrichtungen führte, da die fast unglaublicheRaffiniertheit der Verbrecher
sich allen Sicherheitsmaßregelnüberlegen zeigte. Durch diese fortgesetzten
Arbeiten, die jetzt indeß anscheinendzu einem Abschlußgeführt sind, hat
sich die Gesamtausgabe bis 1. Oktober 1902 erhöht auf ..... 2229 05 „ 56 „

Fehlbetrag 33 464 M. 45 Pf-
Es sind weiter erforderlich:

«,, für den vom Provinzialcmsschußbeschlossenen und bereits
ausgeführtenEinschluß des Gebäudes auch an seinen Vorder¬
fronten mit einer 4 in hohen Mauer ....... 9 500 „ — ,,

K. für weitere Sicherung der vorhandenen 16 Ginzelzellen
durch Anbringung von Gußstahlfenstern an Stelle der
vorhandenenschmiedeeisernenGitter, welche wiederholtdurch¬
brochen sind, und durch Ersatz der Cementrabitzdecken im
Obergeschoßdurch starke Holzbretterdeckenüberschlagenzu 10 000 „ — ,,

0. Für die Vermehrung der Einzelzellenum 12 Stück durch
Flügelbauten ..............

im ganzen 92 964 M. 45 Pf.
Hierzu tritt für Verzinsung der Bausumme und zur Abrundung

ein Betrag von .................. 3035 ..^55^,

;ns<,mm. n 96 000 M-M
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Anlage 6.

Fachweisung

über die Verwendung der vom 40. und 42. Proviuziallandtagefür bauliche Ver¬
besserungen sowie Mobilarerneuerungenund -Ergänzungenin den 5 alten Provinzml-

Heil- und Pflegeanstlllten bewilligten 1. und 2. Rate von 550000 Mart
und 399 000 Marl

nach dem Stande vom 1, Oktober 1902.

l,8
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Es sind bewilligtfür Verbesserungen
und Mubilarbeschaffnngen

iu der Anstalt

Andernllch

Bonn

vom

40. ^ 42.
Prouinziallandtag

90 000 127 000

69 000

159 000

?! 000

198 000

Zu-
sammen

4

217 000

140 000

357 000

Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn.Nr. 46. 459

n) An Inuenlar ist beschafft:
d) Von den erforderlichen Vanten und baulichen

Verbcfferuugcnsind bisher ausgeführt: oder
e) in Angriff genommen:

_________________________________

»,) Für Inuentarcrneuerung ......
d) Befchafflingeiner Eentrifuge .....

eines Dnmpktochkcssels . . .
Umänderungder Bäder ......

o) Wohnhaus für Maschiuistund Oberpfleger
Bäckereinulage ...... - . . ,
Umbau des Kuhstalles .......
Wachstationen .........
Umbau der Abortcmlagen......

„ „ Kochküche.......
Erweiterung der Wasserversorgung. . ,
Umbau der Waschküche.......
Desinfektionsanlage........
Gemüseputzhalle.........

a) Für Iuventarerneueruug .......
1)) Umänderungder Cmtralbäder .....

„ „ Kloseteinrichtung....
BaulicheVerbesserungen .......
Beseitigungder Schlammgrube .....
Beschaffung eines Kulifscutrockcnnpparats. .
Umänderungder Abortanlngen .....
Änderungdes Gasanschlusses......
Erweiterungder Dampfkeffclanlage. . . ,
Änderung der Bade-, Wasch-, Spül- und Abort-

einrichtungen ..........
Einrichtungder Bäckerei .......
Beschaffungeines zweitenDampfkessels , .

o) Umbau der Bade- :c. Einrichtungen . . .
Desinfektionsanlllge.........

Iu übertragen

2) Die Kosten
für beschafftes

Iuuentar
haben

betrllssen

b) Die vol¬
lendeten Ans-

fiihruuffen
haben einen
Aufwand

erfordertvon

o) Für die noch
nichtvollen-
deten Aus-
führuugeu

ind uom Pro-
uinzial«
nusfchnh

bereit abstellt

Mithin ist
bishervcrfügt

über die
Summe von

insgesamt

Bemerkungen.

^^14 ^ !4 ^ >^ ^ !4>
6 7 8 9 10

16 032 55
1234
1854 21

19 351 17
20 000
21000

5 500
20 000
25 000
24 000
15 000
20 000

8 000
7 000

—

188 474 03

165 500
-15 500

Von dieser Ausgabesind 15 50U Wart ans den llllge>
meinen Bausouds übernommenworden, fo daß
dieselbe sich ans 150 000 Mail ermäßigt.

16 032 55 22 442 38 150 000 .......

49 024 05
1946 24

14 989 66
24 075 44

7 132 83
3 794 69

59? 75
1061 78

22 285 32

12 40? 44
15 000

9 510 69
Der Rest uon 1368 W. 9!, Pf. ist ans dem allge¬

meinenBllufondsbestrittcuworden.

10 000
8 000

179 825 «9

Weitere7000M. werden aus dem allgemeinenBau
fonds gedeckt.

^49 024 05 112801 84 18 000 —
— 368 300 82

.

58*
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Es sind vewi
und M

in der Anstalt

lligt für 5
obilarbesch

vc

40.

Provinzi

Lerbesseru
affungen

m

42.

illandtag

ilgen

Zu¬

sammen

»,) An Inventar ist beschafft:
1i) Von den erforderlichenBauten und baulichen

Verbesserungen sind bisher ausgeführt: oder
o) in Angriff genommen:

1 2 3 4 5

Türen
159000
101500

198 000
80 000

357 000
181 500

Übertrag
a) Für Inventarerueucrung .......
d) Beseitigung baulicher Schäden in den Gebäuden

Anlage von Überwachungsstationen....
Erweiterungder Abortanlagen .....
Verbesserungder Desinfcktionscmlage. . .
Erweiterungder Klingel« und Fernsprechcmlagen

o) Umbau der Bäder, Abortc «. und Verbesse¬
rungen in den Frauengebäuden ....

Grafenberg 204 000 69 000 273 000 «.) Für Inventarerneuerung .......
d) Rieselcmlcige...........

Ölfarbenanstrichder Vorderfronten ....
Umbau von Luftheizungen .......
Erweiterungder elektrischen Klingel» und Fern-

sprechanlllgen..........
Verbesserungder Bäder .......
Änderung der Abort-, Bade-, Wasch- und

Spüleinrichtungen ........

o) Verbesserung der Wasserversorgungs- und

Ölfarbenanstrichder Putzfassaden ....
Umdeckuug der alten Koloniehäuser...

Merzig 85 500 52 000 137 500 k) Für Inventarerneuerung.......
d) Beschaffungeiner zweitenWaschmaschine. .

BaulicheÄnderungenin den H.-, L- und v-

550 000 399 000 949 000 Zu übertragen
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») Die Kosten
für beschafftes

Inventar
haben

betragen

d) Die uol
lendeten Aus¬

führungen
haben einen

Aufwand
erfordertvon

«) Für die nock
nichtvollen¬
deten Aus
führungeu

find vom Pro-
vinzial-
ausfchnß

bereit gestellt

Mithin ist
bisherverfügi

über die
Summe von
insgesamt

Bemerkungen.

^ !^. ^ ,4- ^ ,^. ^ !4-
6 ? 8 9 10

368 300 82
22 000

40 000
2 446
5 728
5136
3 691

07
22

2-1

Die weiterenKosten in Hühevon 55188 W. 13 Pf.
find aus dem allgemeinenBaufonds bestritten
worden.

62 000
12 500

—

153 49? ,0

Außerdemwerden 13 20U M. aus dem allgemeinen
Banfonds gedeckt.

22 000 — 56 997 40 74 500 —

30 200—
5 899 6?
9 769 73
4 580 32

4 662 13
5 851 58

19 000 —

4 088 83

24 000
40 000

3 500
5 000

—

156 552 2«

Weitere14 5NU M. werdenaus dem allgemeinen
Banfonds gedeckt.

30 200 53 852 26 72 500

131?? ;o
3 395 50

28 885 44 Der Rest der Kosten in Hohe von 13 600 M. ist aus
dem allgemeinen Naufondsbezahlt.

131?? 60 32 280 94 — — 678 350 18
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Es sind bewilligtfür Verbesserungen
und Mobilarbeschaffungen

in der Anstalt

vom

40. ^ 42.
Prouinziallllndtag

Zu-

sammen

a) An Inventar ist beschasst:
I)) Von den erforderlichenBauten und baulichen

Verbesserungen sind bisher ansgeführt: oder
o) in Angriff genommen:

____________________5___________________̂

Übertrag
c) Erweiterungder Dampfkesselanlage....

Verbesserungder Bade-, Abort-, Wafch-und
Spüleinrichtungen ........

Beschaffung von Warmwafferkeffeln....
Umbau und Erweiterung der Kochküchenein¬

richtungen ...........
Desinfektionsllnlllge.........

550 000 399 000 949 000
noch Merzig

50 000 .399 000 949 000 Gesamt-Einnahmebezw.Ausgabe
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») Die Kosten

für beschafftes
Inbeutnr

haben

betragen

t>) Die vol¬
lendeten Aus¬

führungen
haben einen

Aufwand
erfordert uon

o) Für die noch
nicht vollen¬
deten Aus¬
führungen

sind vom Pro-
biuzial-

cmsschuß
bereit gestellt

Mithin ist
bisherverfügt

über die
Summe von
insgesamt

Bemerkungen.

__ ^ ,4 ^ ,4. ^ >^. ^ !^>
6 7 8 9 10

13 177 60 32 280 94 678 350 48
16 000 —

10 000
2 100 --

2793 M. 87 Pf. werden aus dem allgemeinen
fonds gedeckt.

Nciu-

24 000 __

8 000 —

105 558 54^13 177^60 32 280 94 60 100 —
— — — — — 783 909 02

Außer der oben angeführtenSumme von ........
ist zu Lasten des Kontos „BaulicheVerbesserungen"noch verausgabt: '/4
des Reiscpanschquantumsdes Maschineningenieursder Centralstellewahrend
der ganzen Bauzeit mit ..............

Gesamtausgabedemnach
Mithin sind noch verfügbar

783 909 M. 02 Pf.

550 „ — „
784 459 M. 02 Pf.

c 949 000 M.
— 784 459 „

-Pf.
02 „

-- 164 540 M. 98 Pf.

Dieser Betrag wird für die in den früherenLandtagsbcfchlüffen(Anlage Nr. 6 zu den
Sitzungsprotokollendes 40. ProvinziallandtagesS. 256 ff, und Anlage Nr. 28 zu den Sitzungs¬
protokollendes 42. Provinziallandtages Abschnitt X daselbst)bestimmtenZwecke zur Verwendung
gelangen.
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Anlage l.

Merftcht
der zum Abschluß der vom 40. und 42. Provinziallandtageeiugeleitetenbaulichen
Verbesserungen in den 5 alten Provinzial-Heil-und Pflegeanstaltennoch erforderlichen

Ausführungen. (3. und Schlußrate.)

Der 40. und 42. Provinziallandtag hat für bauliche Verbesserungen
und Mobilarcrneucrungen und -Ergänzungen eine 1. Rate von . . . 550 000 M. — Pf-
und eine 2. Rate von ................ 399000 „ —^^

zusammen 949 000 M. — Pf-
aus der ersten Anleihe bewilligt.

Über die Verwendung dieser Summe gibt die Anlage e nähere
Auskunft.

Danach waren nach dem Stande vom 1. Oktober 1902 noch
verfügbar .................... 164540 „ 98 ^
welche für die in den frühereu Landtagsbeschlüssen (Anlage Nr. 6 zu den
Sitzungsprotokollendes 40. ProvinziallcmdtagsS. 256 ff,; Anlage Nr. 28
zu den Sitzungsprotokollendes 42. Provinziallandtags unter AbschnittX
daselbst) bestimmtenZwecke zur Verwendung gelangen werden.

Auf Gruud der bei diesen Arbeiten gesammelten Erfahrungen läßt sich jetzt
ein ziemlich sicherer Überblick über diejenigen Restarbeiten geben, welche noch
notwendig sind, um die iu dem Zeitraum von 25 Jahren vielfach zurückgebliebenen
5 alten Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltenwieder auf die Höhe moderner Kranken¬
häuser und Irrenanstalten zu heben.

Es sind zu diesem Zwecke uoch erforderlichdie nachstehend verzeichneten
Ausführungen mit den beigefügten,überschläglich ermittelten Kosten.

^. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach.
1. Erneuerung und Erweiterung der völlig ungenügenden Warm-

wllsserbereitungsanlagenund Verstärkung der Dampflesselanlage 15 000 M.
2. Neubau einer Kegelbahn ............. 4 000 ,,

(wie in den übrigen Anstalten auszuführen)

L. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bonn.
1. Fortsetzungdes Umbaues von Abort-, Bade-, Wasch- und Spül¬

einrichtungen durch Anlage von Spülklosets (noch 25 Stück),
Beplattuug der Wände und Fußböden, Beschaffung neuer Wasch¬
tische und Spülsteine 7c .............. 26000 „

zu übertragen 26 000 M.
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Übertrag 26 000 M.
2. Verbesserungder Kochkücheneinrichtungen (Beplattung der Wände,

Vergrößerung der Spülküchc, Anbau einer Gcmüseputzhalle«.) 12 000 „
3, Verbesserung der Wnschküchcneinrichtungen(Wand- und Fußboden-

Beplattungen :c.) .............. 5 000 „
Summ e 43 000 M.

<ü. Proviuzial-Hcil- und Pflegeanstalt Düren.
Die Anstatt zn Düreu ist uon allen Anstalten am meisten zurückgeblieben

hinsichtlich der Erneuerung ihrer inneren Einrichtungen,weil die Mittel nnd Kräfte
hier zunächst auf die durch das schlechte Baumaterial hervorgerufenen äußeren
Zerstörungen konzentriertwerden mußten.

Es ist hier folgendes nachzuholen:
1. Fortsetzung des Umbaues von Bäder», Aborten, Wasch- und

Spüleinrichtungen (in beiden Frauengcbäuden sowie im Männer-
Isolicrgebäude «.), Herstellung massiver Decken an Stelle der
verfaulten Holzbalkendeckcu über den uuterkcllerteuErdgeschoß-
räumen in fast allen Gebäuden, verbunden mit der Anlage ncner
Fußböden, Fortsetzungder Trockcnlcgnngdurchschlagender Front¬
mauern und Sicherung der durch Fäule gefährdeten Etagen-
Hulzbalkcudecken.

Nach Analogie der bereits ausgeführtenArbeiten und nach
den hierbei gemachten Erfahrungen ist zn rechnen auf ciuen
Kostenaufwandvon ............... 80000 M.

2. Erweiterung der Kochkücheneinrichtungen durch Vermehrung und
Erneuerung der Kochapparate,durch Vergrößerung der Spülküchc,
Anbau vou Ausgaberäumeu,Bau einer Gemüseputzhallc lc. , . 40 000 „

3. Erweiterung der Waschtücheneinrichtungcn durch Vermehrung der
Waschapparate,der Trockenanlagennnd Bcplattung der Wände :c. 20 003 „

4. Bau einer Kegelbahn .............. 4 000 ^,
Summ e 144 000 M.

I). Proviuzial-Hcil- uud Pflegeanstalt Glafcnbeeg.
Zunächst sind von dem Konto „Neu- uud ErweitcruugsbautenGrafenberg"

hierher zu übernehmendie dasselbe noch belastendenBeträge:
1. für Einrichtung von Wachnbtciluugcu iu deu alten Gebäuden

für Ruhige iu 2 Raten je 8000 M. 16 000 M.
2. für Umbau der alten Ökonomicgebäudezu Wcrkstätteu«... 4 800 „
3. die noch ungedeckte t. Rate für den Umbau der Kochküche uud

des alten Kesselhauses mit ............ 10 000 „
(Vorgl, die Schlußnnsführnngen zn Anlasse d Abschnitt 1.) Dlf„^ .

4. für letzteren Zweck hat fodcm» der Prouinzialausschuß durch
Beschlußvom ?./8. August 190« außer der in der 1. Anleihe
vorgesehenen2. Rate uon 16 000 M. noch eine 3. Rate von
24 000 M. vorläufig aus bereiten Mitteln zur Verfügung gestellt,

zu übertrage,, 30 800 M.
59
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Übertrag 30 800 M,
nachdem es sich als dringend erwünscht erwiesen hatte, bei
Gelegenheit dieses Umbaues noch Räume für das Personal und
umfangreicheUnterkellerungenznr Unterbringung der Kartoffeln
vorzusehen. Es sind hiernach zu diesem Zweck weiter einzustellen 24 000 „

Es erübrigt noch:
5. der Umbau der alten Isoliergebäude für Männer und Frauen . 30 0<0 „

sowie 6, der Umbau bezw. die sachgemäße Ausstattung der Räume im
Leichen- und Obduktionshaus ........... l5 200

Summe

V, ProvinzmI-Heil- und Pflegeanstalt Merzig.
1. Umbau des alten Leichenhauses zu einem Centralbad , . ,
2, Umbau der alten Ökonomiegebaudezu Werkstätten , , . ,
3. Bau einer Kegelbahn .............
4, Bau eines Gewächshauses ............

(Nr, 3 und 4 uon dem Konto: „Neu nnd Eiweiternngsbauten Worein"
hierher zu übernehmen, Veigl, die Schlußuusfuhrungeu zu Anlage o,
Abschnitt I,)

Summe

Wiederholung.
^. Andernach ................... 19 000 M.
L.Bonn.................... 43 000 „
O. Düren ..................... 144000 „
O. Grafenberg ................... 100 000 „
N. Merzig................... -___ 30 000 „^

Summe 336 000 M

Zu diesem Posten tritt noch hinzu der zur Verzinsung der Bedarfsfnmmen
erforderlicheNetrag für 2—3 Banjahre mit rund........... 14 000 ^
fu daß sich die Summe der 3. Schlußrate „bauliche Verbesserungenlc." anf , . 350 000 M -
beläuft.

: 100 000 M,

15 000
3 000 „
4 000 ,<
8 000

: 30 000 M,
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Anlage A.

Abersicht
der auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge für Beamte und Angestellteder Provinzial-

Heil- und Pflegeanstlllten noch erforderlichenAusführungen.

Der 42. Provinziallandtag hat in der Sitzung vom II. Februar 1901 (Seite 34 der
gedruckten Sitzungsvrotukolle) aus der Anleihe von 6'/2 Millionen Mark zur Deckung baulicher
Bedürfnisseu. a.

zur WohmmaMilsolge für Anstaltslieamte und Angestellte
einen Betrag zur Verfügung gestellt uon . . . 55? 000 M. — Pf.

Hiervon sind verausgabt oder bereits vom
Prouinzialausschus; für die betr. Ausführungen
bereit gestellt:

u. für die Erledigung der Brauweiler
Wohnungsbedürfnissenach der Anlage
zum oben genanntenSitzungsprotokoll 165 000 M. - Pf.

Die Ausführungen sind bis auf
kleine Restarbeitenerledigt und bleiben
im Nahmen der bereit gestelltenMittel,

d. Wohnhaus für den Verwalter und
Rendanten bei der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstlllt in Andernach . 40 000 „ — „

Das Gebäude ist nahezu fertig.
Eine Kostenüberschreitungfindet vor¬
aussichtlichnicht statt,

o. zwei Wohngcbciude(für den 3, Arzt
fowie für den Oberfleger und einen
Stationspfleger) bei der Provinzial-
Heil- uud Pflegeanstalt in Bonn . 48 000 „ - „

Die Gebäude sind bezogen, aber
noch nicht abgerechnet. Eine Kosten¬
überschreitung findet voraussichtlich
nicht statt.

cl. Wohnung für den 3. Arzt bei der
Prouinzial-Hcil- und Pflegeanstalt in
Düren ......... 28 000 ..-- „

Zu übertragen 281 000 M. - Pf. 55? 000 M. — Pf.
59»
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Übertrag 281000 M. — Pf. 557 000 M.
Plan und Anschlagliegen vor; die

Ausführung ist ausgesetzt,da in Er¬
wägung gezogen ist, diese Dienstwoh¬
nung im Falle der Bewilligung der
unten unter » weiterhin behandelten
Fnmilicnwohnung für einen 2. Ober¬
arzt mit dieser zu einem Zweifamilien¬
haus zu vereinigen.
Bei der Provinzinl-Heil- und Pflege¬
anstalt Gcilkh aus en ist zu Wohnungs-
fürsorgezweckcn für Angestellte ange¬
kauft nnd eingerichtet:
1) das früher Vendheuer'schcHaus

für 2 Familien mit einem Kosten¬
aufwand von ....... 10 476 „ 45 „

2) das früher Gieth'sche Hans für eine
Familie mit einem Kostenaufwand
von ......... 6 605 .. 69 ,. >

zusammcu 298 082 ., 14 „
Bestand 258 91? M. 86 Pf,

Dieser Bestand ist zur Ausführung der vom Landtag bereits genehmigtenWohngebäudc
bestimmt. Die Herstellung wird möglichstbeschleunigtwerden. An neuen Bedürfnissen sind
folgende hinzngetreten:

a. Im Falle der Annahme der gestellten Anträge wegen Austelluug uou zweite»
^ ,^ Oberärzte« (besondere Vorlage, betreffend Verbesserungder Verhältnisse der Irrcn-

^.. 28. ^^ Drucksachen. Nr. 28) würde zu errichtensein je eine Familienwohnnng für
einen 2. Oberarzt in Bonn, Dürcn, Galkhauseu, Grafcnberg und Merzig mit
einem Kostenaufwandvon je 28000 M .......... 140000 M-

1». Es wird für notwendig erachtet, bei der Pruvinzial-Hcil- uud
Pflegeanstalt Grafenberg das nn der Ncußcr Straße gelegene
Doppclhaus, welches jetzt vom Maschinenmeisternnd Obcrpflcger
benutzt wird, für diese aber zu klein ist, als Stationspflegerhaus zu
bestimmennnd für den Maschinenmeisterund den Oberpflcger ein
neues Doppclwohuhaus zu bauen. Die Kosten betragen überschläglich 25 000 „

«. für Andernach wird der Bau einer Familienwohnnngfür den Anstalts-
gärtuer erforderlich. Die hieraus entstehenden Kosten betrage« unter
Zugrundelegung des entsprechenden Modells für Galkhauscn . . . 16 000 „

zusammen 181000 M.
Hierzu trete» an Zinsbeträgen für eine Zeit von 2—3 Jahren rund 9^)00 ^

zusammen 190 000 M
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Anlage Ir.

Uachweisung
der

Koste» des Annes und der Errichtung der zweiten Prodinzial-Hebammen-Lchranstalt
in Ellmfeld.

Der 42. Provinziallandmg hat in der Sitzung vom 13, Februar 1901 den ihm vor¬
nelegten Plan für die zweite Prouinzial-Hcbammenlchranstalt in Elberfeld genehmigt nnd die
Änutusten, welche aus der späteren Anleihe entnommenwerden sollten, im Betrage oon 600 000 M.
bewilligt

Mit dem Bau ist im Frühjahr 1901 begonnen wurden.
In dem Betrage von 600 000 Mark sind die Kosten der inneren Ein¬

richtung nicht enthalten - vcrgl StenographischeBerichte über die Verhandlungen
des 42. Pruvinziallandtages Seite 195. — Über diese Kosten liegt ein im einzelnen
festgestellter Kostenanschlag noch nicht vor. Nach einer überschläglichen Zusammen-
stcllung,welche einerseits auf den Vorschlägenund Mitteilungen des zum Direktor
der ucucu Anstalt gewählten Herrn Or. iu«ä. Nühle in Elberfeld, andererseits auf
den in der Pruuinzial-Hcbammenlehranstalt zu Eüln sowie in anderen Provinzen
gemachten Erfahrungen beruht, ist ein Betrag von .......... 88000 „
erforderlich. ______̂ _____

Aus der neuen Anleihe würden demunchim ganzen ....... 688 000 M.
M decken sein.
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Anlage i.

Nachweisung
über das Nechnungsergebnis des Bautontos

„Neubau der Provinzml-Heil-und PflegeansM Galthausen"
nach dem Stande vom 25. Oktober 1902.

Abschnitt I: Übersicht der Ausgaben.
^ TatsächlichentstandeneAusgaben.

I. Gebäude.
1. Aufnahmehaus für Männer .............
2. „ „ Frauen ..............
3. Uberwcichungshausfür Männer ............
4. „ „ Frauen ............
5. Unruhigenhaus für Männer ..............
6. „ „ Frauen ..............
7. Villa für 40 halbruhige Männer............
8. .. ,. 40 „ Frauen ............
9. Lazarett für 25 Männer...............

10. „ „ 25 Frauen...............
I I, Villa für ruhige Pensionäre Männer...........
12. „ „ „ „ Frauen ...........
13.—17. 5 Villen für Ruhige wie 7 und 8 .........
18. Verwaltungsgebäude ................
19. Direktor-Wohnhaus ................
20. Wohnhaus für Oberarzt und 3. Arzt..........
21. „ „ Verwalter und Rendant..........
22. „ „ Maschinistund Oberpfleger .........
23. Wirtschaftsgebäude.................
24. Kessel- und Maschinenhaus .............
25. Kirche ....................
26. Leichen- und Sektionshaus ..............
27. Eiskeller ....................
28. Giirtnerwohnhaus .................
29. Gewächshaus ..................
30. Schuppen für Feuerlöfchgeräte ............
31. Ökonomiegebäude .................
32. Bäckerei ....................

Zu übertragen

4? 787 M
50 016
75 495
75 008
80 768
79 965
60 794
60 025
53 465
52 947
55 346
54 356

321618
221871

4? 925
56412
37310
24 729

149 592
115 761
119 378

20 263
26

16 045
7 824
26l6

39 339
20 932

29 Pf.

79
96
43
15
64
48
58
99
6?
32
51
22
99
45
56
50
19
11
64
13

96
01
7?
63
15

1 94? 626 M. 12 Pf-
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Übertrag 1947 626 M. 12 Pf.

II. Einrichtungen:c.
33. Einrichtung der Kochküche ............. 25 878 „ 48 „
34. „ „ Waschküche.............. 23465 „ 63 „
35. Dampfkcfsclanlagemit Zubehör ............ 59 570 „ 01 „
36. Elektrische Beleuchtung ............... 139198 „ 60 „
37. Desinfektor und Werkstättencinrichtung .......... 13 401 „ 22 „
38. Wasseroersorgung ................. 146 340 „ 90 „
39. Kanalisation ................... 3100? „ 52 „
4". Wegeanlageu, Pflasterungen .............. 53855 „ 19 „
N. Gartenanlagen .................. 46 841 „ 89 „
42. Einfriedigungen .................. 31312 „ 75 „
43. Terrainrcgulicrungen ................ 15 872 „ 87 „
44. Riefclanlagc .................. 4 607 „ 71 „
45. Projektieruugs- und Baulcitungskostcn ......... 180065 „ 46 „
46. Insgemein .................. 100 751 „ 45 „
47. Inventar.................... 22? 140 „ 70 „
48. Grundcrwerb ..................___ 218178 „ 82 „

Gesamtausgabe 3 265 115 M. 32 Pf.

«. Noch ausstehendeRechnungen.
Zur Begleichung der am 25. Oktober 1902 noch ausstehenden

Rechnungenüber die unter H. genannten Bauten werdeu noch auszugeben
sein rund ..................... 46 000 M. - Pf.

Für die abgehobenen und bis zum 1. April 1903 noch abzuhebenden
Vorschüsse sind noch Zinsen zu zahlen iu Höhe von (schätzungsweise) . . 22 700 „ — „

Summe von N. 68 700 M. — Pf.

0. Kosten der «och ausstehendenAusführungen.
Um die Anstalt auf die vorgeseheneKrankenzahluon 800 Köpfen

M bringen, sind noch folgende in den Voranschlägenenthaltene Nautcu
und Anschaffungen erforderlich:

1. 5 Villen für je 35—40 Kranke (je 60 000 M) . . . ,
2. Kosten der Nebenanlagcn « ...........
3. Geräteschuppenfür die Gärtnerei ........
4. Inventarbeschaffuugfür 180 Kranke ........
5. Kosten der Bauleitung ............
6. Zu einigen Grundstückserwcrbungeubehufs Arrondierung , .
7. Für Unvorhergesehenesund zur Abrunduug ......
8. Zur Verzinsung der Kosten für die noch auszuführenden

Bauten für die Zeit vom 1. April 1903 bis dahin 1905
werden außerdem erforderlich sein ........ 22 000 „ —

300 000 M. — P
25 000 —

1000 —
66 600 —

7 500 —
20 000 —
14 900 „ — ,

Summe von d 457 000 M. — Pf.
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Wiederholung der Ausgaben

^. Bis zum 25. Oktober 1902 entstandeneAusgaben ...... 3 265 115 M. 32 Pf
L. Betrag der am 25. Oktober 19N1 noch ausstehendenRechnungen . 68 700
0. Kosten der noch ausstehendenAusführungen ........ 457 000

Hiernach ergicbt sich eine Gesamtausgabe für den Neubau der

<,

Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Galkhmiseuvon ...... 3 79N815 M. 32 Pf.

Abschnitt II: Übersicht der zur Verfügung gestelltenMittel.

Die Gescnutcmsführuug war veranschlagtauf ....... 3 200000 M. — Pf.
Dazu kommen aus dem für Vorbereitung der Errichtung »euer

Promuzilllaustalten bewilligtenKredit von 200 000 Hl ....... 32 026 „ 22 „
(Landtngsbeschlüsse uom !0. März 1897 S. 86, 3? der Sitzungsurototolle

des 40, Prouinziallandtages; vergl. auch Anl. Nr. 28 z>, den Sitzungsprotokollen des
42. Provinzillllandtagcs unter Abschnitt V daselbst.)

Weitere in dem Kosteuauschlagcnicht vorgesehene Ausführungen
sind durch den Proviuzialausschußvorläufig genehmigt wordenund zwar ist:

1. durch Beschlußvom 14./l5 November1899 der ursprüngliche
Kosteuüberschlllg uou 70 800 M. fiir die Kirche auf 80 000 M.
erhöht worden, damit also vorläufig uachbewilligt . . , . 9 200 „ — „

2. in der Sitzung vom 10. Januar 1900 die Einrichtung eiuer
Bäckerei einschließt. Mchlmagnziu, Bäckcrwohnunguud einem
Wirtschaftskeller unter der Bäckerei (vergl. Pos. 32 der Ausgabe) 20 932 „ 15 „

3. in der Sitzuug vom 20./21, März 1901 die mit erhöhten
Kosten verbundene, durch die örtlichenVerhältnisse bedingte
anderwcite Wasserversorgungmit 2 lcm langer Leitung uud
besondererPumpstation genehmigt. Die Mehrkosten für die
früher auf 80 000 M. veranschlagte Ausführung haben betragen
(vergl. Pos. 38 der Ausgaben) .......... 66 340 „ 90 „

ferner wurden in der Sitzuug vom 14./15. Mm 1901
4. die Beschaffung von Kirchenglocken......... 7 000 „ — „
5. einer Turmuhr ............... 2 000 „ — „

sowie in der Sitzuug uom 18./19. März 1902
6. die Beschaffungeiner Orgel ........... 5 000 „ — „
7. von Paramenten ............... 3 600 „ — „

bewilligt.
(Die Verrechnung der hier nntcr 1 uud 4—? aufgeführten Ausführungen

erfolgte bei Pos. 25 der Ausgaben.)
8. Durch Erstattung von Zinsen aus dem Haupthanshnltsplcm

für 1900 (Tit. V Nr. 4 daselbst), sowie durch Erlös aus
Submissionsuntcrlcigeu?e. sind ferner vereinnahmt .... 58698 „ ?5^^

Die für den Neubau Galkhmiseuzur Verfügung stehende Summe
beträgt demnach insgesamt ............... 3 404 798 M. 02 Pst
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Abschnitt III: Abschluß.
Es beträgt die Gesamtausgabc (Abschnitt1).....3 790 815 M. 32 Pf.
Gesamtbetrag der zur Verfügung stehenden Mittel

(Abschnitt II) ...................^^04^98 „ 02 „
Die verfügbaren Mittel werden somit überschritten um

den Betrag von.................. 38601? M. 3U Pf.
Ferner bedürfen die unter Abschuitt II Nr. 1—7 der vorstehenden

Aufstellunggenannten, vom PvouinzialausfchußbeschlosscucnAusführungen
der nachträglichenGenehmigungdes Provinziallandtnges.

Die Kosten der letztgenanntenAusführungen betragen zusammen 114 073 „ 05 „
Es ist demnach ein Nachtragskredit von insgesamt . . 500 090 M. 35 Pf.

rund 500 000 „ — „
zu erbitten.

Anlage 1c.

Zusammenstellung
der Baukostenfür den Neubau der

„Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt Iohannisthal bei Süchtelu".

Abteilung H.
1. Aufnahinehaus für Männer .............. 47 000 M.
2. „ „ Frauen .............. 4? 000 „
3. Halbruhigenhaus für Männer .............. 58 300 „
4. „ „ Frauen .............. 58 300 „
5. Unruhigenhaus für Männer .............. 46 000 „
6. „ „ Frauen.............. 46 000 „
7. Lazarett für Männer ................ 50 000 „

Frauen » 0 000 //
9. Kinderhaus für Knaben................ 95 500 „

10. „ „ Mädchen .............. 95 500 „
11. Kinderlazarett .................. 33 300 „
12. Schule .................... 46500 „
13. Turnhalle .................... 16 000 „
14. Pensionärhaus für Männer .............. 56 000 „
15. „ „ Frauen .............. 56 000 „

16—18. 3 kleinereVillen für Männer............. 144000,,
19—20. 2 größere „ „ „............- 116 600 ,,

Zu übertragen 1 062 000 M.
60
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Übertrag
21—22. 2 kleinereVillen für Frauen..............
23—24. 2 größere „ „ „ ..............

25. Verwaltungsgebäude ................

2«. ««!ch»st«««.,d. s ^ch.^, ,,,,,,,, ,^ , ,
27. Maschinen-und Kesselhaus ...............
28. Bäckerei .....................
29. Leichenkapelle mit Sezierraum ..............
30. Gewächshaus ...................
31. Spritzen- und Wagenschuppen ..............
32. Wagehäuscheu ...................
33. Gescllschaftshaus .................
34. Kegelbahn ....................
35. Direttorwohnhcms .......... .......
36. Wohnhaus fiir 2 Ärzte................
37. „ „ 1 Arzt................
38. „ „ Verwalter und Rendant ...........
39. „ „ Maschinenmeisterund Gärtner .........
40. „ „ Oberpfleger und Stationspfleger ........
41. Kirche. . .
42. Landwirtschaft

1062 000 M,
96 000 „

116 600 ,/
145 000 „

74 000 ,„
61800 „

110 000 „
18 500 „
19 000 „

8 000 „
3 000 „
2 500 «

66 000 „
4 000 „

46 400 „
55 000 „
30 000 „
38 800 „
26 000 „
32 000 „

110 000 „
80 000 „

Abteilung II
1. Einrichtung der Kochküchc............... 2? 000 „
2. „ „ Waschküche............... 26 000 „
3. Beschaffungder Dainpfleffel nebst Zubehör ......... 75 000 „
4. Einrichtung der elektrischen Velenchtungs-und Kraftanlage ..... 150 000 „
5. Beschaffungdes Desinfektorsund Einrichtung der Werkstätten . , . 14 000 „
6. Central-Wasferucrsurgung .............. 75 000 „

Abteilung (^.
1. Kmmlifation................... 25 000 „
2. Herstellungund Befestigungder Wege ........... 60 000 „
3. Bepflllnzuug des Anstaltsgcbictes ............. 30000 „
4. Umfriedigungsarbeiten ................ 30 000 „
5. Erdarbeitcn zur Regulierung des Terrains .......... 18 000 „
6. Kläranlage .................... 65 «00 „
7. Centrnlheizungsllnlagccinfchl. der Rohrführung ........ 127 000 „

Abteilung v.
1. Kosten der Bauleitung ................ 180000 „
2. Insgemein und zur Abrmidung ............ 103 4 00^

Zu übertragen 3 210 000 M.
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Übertrag 3 210 000 M
Abteilung V.

1. Inventarbeschaffung ................... 320 000 „

Abteilung ^.
1. Gruuderwerb ..................... 370000 „
2. Zinfen des Baukapitals ................. 300 000 „

zusammen 4 200 000 M.

Anlage 1,

Machweisung
der durch den Kamlanschlußder Provinzialllnstalten in Trier erwachsenden Kosten.

Nachdemin Trier der Anschluß der Gebäude an die städtische Kanalisation obligatorisch
geworden,müsseu auch die Provinzialinstitute daselbst angeschlossen werden.

Es kommen in Betracht:
») das Landarmenhaus.

Nach dem vorläufig vom Provinzialausschußgenehmigten Kosten¬
anschlagbetragen die voraussichtlichen Kosten .......32 000 M.

b) das Provinzialmuseum und die sog, römischen Bäder mit
Wächterwohnuug.

Nach den vorläufigvom Provinzialausschußgenehmigten Plänen
und Kostenanschlägen belaufen sich die Kosteu auf ...... 5 400 „

o) die Provinzial-Taubstnmmenanstlllt.
Die Kosten sind geschätzt (da die Anforderungen der Stadt

noch nicht feststehen) auf ca ............. 3000 „
ä) die Provinzilll-Weinbauschule.

Die Kosteil sind wie zu o) geschätzt auf ....... 6 000 „
e) dazu treten Bauzinsen von etwa ...........____ 1 600 „

im ganzen 48 000 M.

,i<!-
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Anlage 47.
(Drucksachen, Nr. 108.)

(Nachtrag zu Druckfache». Nr. 17.)

Bericht und Autrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Der Pruvinzialausschnß hat, in der Sitzung vom 7. Februar 1903 beschlossen, beim
Pn'Uiuziallandlag die Bewilligung eines Betrages von je 3000 Mark für die Nechnnngsjahre
1903 und 1901 für das Kaiscr-Mlhelm-Museum iu (ircfeld zu beantragen,

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Proumziallandtag wolle aus den Mitteln seines Dispositionsfonds (Ständcfunds)
für das Kaiser Wilhelm Museum in Lrcfeld für die Rechnungsjahre 1903 nnd 1901
je 3000 Mark bewillige»."

Düsseldorf, den 12. Febrnar 1903,

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, l^r. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 48.
(Drucksachen. Nr. t04,)

(Nachtrag zu den Drucksachen. Nr. 17.)

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Der Provinzialausschuß hat in der Sitznng vom 7. Februar l903 beschlossen, dem
ProviuziaUaudtag vorzuschlagen,zur (5rwerbuug des Gladiatoren-Mosaiks zu Kreuznnch aus deu
Mitteln des Stündefonos einen Beitrag von 3000 Mark zu bewilligen. An die Bewilligung soll
die Bedingung geknüpft werden, daß die Staatsrcgierung ebenfalls einen Betrag von 60U0 Mark
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zu den Erwerbskostenbewilligt, sowie ferner daß der Mosaikbodcndauernd im Besitz der Stadt
Kreuznachverbleibe

Der Pruvinzialansschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzinllandtag wolle zu den Erwerbskosten des Gladiatoren-Mosaiks in
Kreuznllch aus den bereiten Mitteln seines Dispositionsfonds einen Beitrag von 3000
Mark unter der Voraussetzungbewilligen, daß sich die Königliche Staatsrcgierung mit
dem gleichen Betrage an den Erwcrbskosten beteiligt, sowie daß der Musaitbuden
dauernd im Besitz der Stadt Kreuznachverbleibe."

Düsseldorf, den 11. Februar 1903.

Der Provinztulausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann,

Zu Drucksachen. Nr. 104.

Unter den römischen Mosaikbüden,die Westdeutschland in ziemlicher Zahl besitzt, nimmt
»eben dein berühmten Mosaik von Nenniq und dem Mosaik des in«n>,8 im Trierer Museum das
große Gladiatoren-Mosaik zu Kreuznach den ersten Rang ein. Es schmückte das Staatszimmer
einer römischenVilla, die am Abbang des Agnesienbergesam Ende des 3. Jahrhunderts erbaut
worden war und die offenbar im 5. Jahrhundert von den eindringendenGermanen zerstört worden
ist. Erst im Winter 1893/94 wurden die Mauerreste der Villa uud gleich darauf der Mosaik¬
boden von dem damaligen Besitzerdes Terrains, dem Ziegeleibesitzcr August Henke in Kreuznach
aufgedeckt.Der Eigentümer wies damals die Aussicht, den Boden zu veräußern und herausheben
zu lassen, ganz von der Hand und wollte ihn Kreuznach selbst erhalten wissen. Er ließ ihn zu
diesem Zwecke mit einem kleinen Backsteingebäude überbauen, von dessen Gallerte man einen vor¬
trefflichen Blick auf den gut beleuchteten Mosaikboden hat. Der Boden selbst liegt hier aus¬
nahmsweise über einem Hnpucaustum, der von einein südlich gelegenenHeizranm her erwärmt
wurde. Er stellt in einer reichen, wechselnden Umrahmung von zum Teil hervorragend schöner
ZeichnungGladiatoreusceuen dar, die um ein großes, kreisrundes Mittelbild gelegt sind. Das
Mittelbild zeigt den Kampf von zwei Jägern gegen neun Tiere, ein Hirsch, ein Stier, ein Eber,
nn Panter, ein Löwe, ein Steinbock, ein Bär sind deutlich erkennbar. Die acht Nebenfelder
stellen je einen Kampf zwifchen zwei Gladiatoren oder den Kampf eines Gladiators oder Jägers
mit wilden Tieren dar, ein Panther, ein Eber, ein Stier werden von dem Bestiarius mit der
Lanze niedergestoßen. In den Ecken endlich erscheinen noch einzelne Tierbilder. Die Erhaltung
des Ganzen ist eine tadellose, nur das Mittelbild ist von einer viereckigen Öffnung durchbrochen.
Die Ausführung steht durchaus auf der Höhe der damaligen Produktion. Es sind gegen
600 000 Steinchen von etwa 1 oben Größe verwandt. Die Figuren und Scenen stimmen mit
den ähnlichen, auf kleineren römischen Denkmälern vorkommendenüberein, vor allem auch mit



476 43. RheinischerProuinziallandtag. Nr. 48.

den Darstellungen auf Wandgemälden und Mosaiken, so den Mosaiken von Madrid, Reims,
Bignor, Nennig bei Trier und Augsburg.

Durch die Errichtung eines Schutzhausesschien zunächst die Erhaltung des Mosaikbodens
an Ort und Stelle gewährleistet. Der Eigentümer ließ ihn durch seine Angestellten zugänglich
machenund nahm von den Besuchernein mähiges Eintrittsgeld, das ihm in den ersten Jahren
eine leidliche Rente ergab, doch war die Gefahr einer Verschleppung des Bodens damit nicht
abgewendet. Eine bindende Erklärung wollte und konnte der Besitzer nach dieser Richtung hin
nicht abgeben. Er hat sich nur vor fünf Jahren auf meine Veranlassung hin bereit erklärt, von
jedem bevorstehendenVerlaus rechtzeitigMitteilung zu machen. Vor zwei Jahren bot er dann
den Mosaikbodenzum Preise von 40 000 Mark zum Kauf an unter der Bedingung jedoch, daß
er in Kreuznachverbleibe, sollte auf das Angebot nicht eingegangenwerden, so hielte er sich für
berechtigt, ven Mosaikboden in das Ausland zu verkaufen. Ein solcher Verkauf ist durchaus
nicht ausgeschlossen;der Mosaikbodcnist verhältnismäßig leicht auszuheben und zu versenden, da
er eben auf einem Hypocaustum ruht und vollständig unterkellert ist. Bei den Preisen, die
englische und amerikanischeLiebhaber augenblicklichzahlen, würde die geforderte Summe gar
nichts bedeuten. Es würde auch gar nicht ausgcfchlossen sein, daß beispielsweiseetwa das neue
GermanischeMuseum an der amerikanischen Harvard-Universität sich dieses wichtigeMonument
sicherte; der Sammlung stehen so erhebliche Mittel zur Verfügung, daß sie sehr gut einem solchen
Ankauf näher treten könnte. Es würde aber eine ewige Schande für die rheinische Denkmal¬
pflege und die rheinische Altertumswissenschaftsein, wenn auch dieses bedeutendeKunstwerk wieder
dem Lande entfremdetwerden sollte.

Die Erben des unterdessen verstorbenenHerrn Henke bieten jetzt den Mosaikbodcn zu
einem mäßigeren Preise, nämlich der Summe von 25 000 Mark an, wieder unter der Bedingung,
daß er in Kreuznachdauernd verbleibe.

Die Stadt Kreuznach,die vor zwei Jahren sich nur zu einem Beitrage von 5000 Mark
bereit erklärt hatte, ist jetzt willens, die volle Hälfte der Summe aufzuwenden, wenn ihr aus
öffentlichen Mitteln die andere Hälfte zur Verfügung gestelltwerden sollte. Über die Beteiligung
der Prouinzialucrwaltnug an dem Eigentum dürften noch weitere Unterhandlungen zu führen
sein. Ich möchte aber auf das dringlichsteempfehlen, diese Gelegenheit nicht vorüber gehen zu
lassen, dies bedeutendeWerk dauernd zu sichern. Angesichts des außerordentlichenarchäologischen
Wertes des Bodens möchte ich trotz der Höhe der geforderten Summe die Übernahme des
Betrages von 12 500 Mark auf die Fonds der Prouiuzialvcrwaltung auf das Wärmste und
Angelegentlichste empfehlen. Elemen.
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Zulage 4 9.
(Drucksachen. Nr. 88.)

Bericht und Antrüge
des Promnziawusschusses,

betreffend

die Verminderung und anderweite Einteilung der Landesbauümter in der
Rheinprovinz.

In der Plenarsitzung des 40. Rheinischen Provinziallandtagcs (ucrgl. stenographischen Die
Bericht Seite l?2 ff) wurde die Frage angeregt, ob es möglich sei, die Zahl der Landesbau- Einziehung
amter zu vermindern uud die dadurch ersparten Verwaltuugskustenauf die materielle Unterhaltung "°" ^ ^"^
der Straßen zu verwenden. Der Herr AbgeordneteFritzen motivierte seinen vorerwähnten Vor- "' ,«97
schlag folgendermaßen:Eine große Anzahl Städte haben die in ihrem Bereich liegenden Provinzial¬
straßen in eigene Verwaltung übernommen. Diese Straßcnstrecken verursachten aber die meiste
Arbeit nnd Sorge, weil sie mit Pferdcbahngcleisenbelegt sind, für Gas-, Wasser- und elektrische
Anlagen Verwendung finden und schließlich die Begutachtung zahlreicher Bangesuche uiitig machen.
Zieht man noch die zeitraubendeBegleichung unvermeidlicherMeinungsverschiedenheiten zwischen
den Stadt- und den Prouinzialbchördcn in Betracht, so erscheintdie Möglichkeit eiuer Vermiuderung
der Vauämter wohl gegeben.

Der Landeshauptmann gab die Auskunft, daß er dieser Frage bereits näher getreten sei
und daß Erwägungen in diesem Sinne schon seit einiger Zeit an der Eentralstelle stattfänden.
Wenn auch an Stelle der seit 1876 an Stadtgemeinden abgegebenen450 Km Provinzialstraßen
504 Km neuer Straßen dem Provinzialverbcmdeangegliedertworden feien, so halte er doch für
zulässig, 1 oder 2 der vorhandenen 21 Vcmämter in kurzer Zeit bei Gintritt von entsprechenden
Vakanzeneingehenzu lassen.

Der dem 41, Rheinischen Provinziallaudtag vorgelegte Haushaltsplan für 1899 und 1900
rechnete denn auch, nachdemam 1. April 1898 das Bauamt Eleve und am 1. Juni desselben Jahres
das Bauamt Merzig aufgelöstworden war, nur noch mit 19 Landesbauämtern. Auf Seite 115
und 116 des stenographischen Berichtes fand die Auflösung der beiden Vauämter Erwähnung,
wobei der Herr Abgeordnete Fritzen die Möglichkeit in Betracht zog, auch in Zukunft noch die
eine oder die andere dieser Stellen eingehenzu lasse«, da immer mehr Provinzialstraßen, welche
im Bereich der Städte liegen, zur Unterhaltung an diese Städte abgetreten werden,

Auch dieser Anregung ist weiterhin Rechnung getragen worden.
Gelegentlichder Einberufung des Herrn LandesbauinspektorsSchweißer zur Eentralstelle

wurde am 1. Juli 1901 das Vauamt Neuwied aufgelöst,während am 1, April ds. Is. infolge des
Austritts des Herrn LandesbnniufpektorsBaurat Marcks-Crcfeld aus dem rheinischenProvinzial-
dienst unter gleichzeitiger Verschiebungeiniger Bauamtsgrenzen die Landesbauümter Crefeld und
Elberfeld zu einen, gemeinsamen Bauamt mit dem Amtssitz in Düsseldorf provisorisch verschmolzen
worden sind.
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In nachstehenderTabelle ist die Verschiebungder Straßenunterhaltung während des
Zeitraumes von 1876 bis 1902 übersichtlich zusammengestellt.

Am 1. Oktobe,

waren davon blieben kamen

des

Jahres

Provinzial
straßen

Uorhnnden
rnnd

waren an
Städte ?c.
abgetreten

rnnd

mithin in der
Rerwaltnng
der Provinz

rnnd

bestanden
Bauämter

Anzahl

auf jedes
Nauamt

durchschnittlich
ruud

Bemerkungen.

Km lim lim lllU ^^^^.

1876

1877

640?

6467

— 640?

646?

1?

1?

37?

380

Der Zugang in Spalte 2 rührt
von der nachträglichen Über»
nähme von Etraßcu in die

188? 6804 242 6562 21 313 Verwaltung der Provinz her.
Es sind dies im ganzen

189? 6894 418 6476 21 308 525 Ku».

1900 6909 479 6430 19 338 Nauamt Neue uud Nnnamt

1901 692? 493 6434 18 35?
Merzig aufgelöst,

Nauamt Neuwied anfgelüst.

1902 6932 511 6421 1? 378 Bauamt Elberfeld und Bcuiomt
Crefeld in ein Bamimt ver¬
schmolzen.

Diese Tabelle ergibt in Spalte 4, daß sich die Länge der in Unterhaltung der Prouinzial-
vcrwaltnng befiudlichcu Straßen von 1876 bis 1902 trotz der Abgabe von Provinzialstraßen an
Städte :c. nur unerheblichgeändert uud zwar um 14 Km vermehrt hat. Da aber die 511 Km
städtische Straßen bedeutendmehr Arbeit verursachen,als die 525 Km im freien Felde bclegencn
Straßen, so ist die vorerwähnte Verringerung der Arbeitslast tatsächlich eingetreten.

Begründung Vei Beurteilung der Frage, ob noch weitere Bauämter aufgelöstwerden könnten, winden
einer weiteren zuuächst die bezüglichen Einrichtungenin denjenigen Prouinzialuerwaltnngen uutersucht,die umfang-

Zusammen- ^iche Straßennetze noch in eigener Verwaltung haben. Hieraus ergab sich folgende Übersicht:
legung der
Nauämter

auf 15.
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Zusammenstellung
der in den ProvinzenPosen, Brandenburg,Sachsen, Hannover und Westfalen von den

LandeslillUll'mtern zur Zeit zu verwaltenden Straßenliingen.

«fd,
Nr.

2 3 4 5 6 7

Provinz

Z°hl
der

Nau-
ämter

Gesamt¬
länge
der

Straßen

daher ent¬
fallen auf

ein
Vauamt

Höchste Geringste

Lange der Straßen
in einem Bauamt

Bemerkungen.

Kiu rund

Posen . . . 12 4 098 342 426 266 Entnommenaus dem Verwaltuugsberichtedes
33. Posenfchen Provinziallandtages für
1898/99.

Brandenburg . 7 1333 190 280 98 Entnommenaus dem Protokoll des 28. Nran»
denburgischen Provinziallandtages vom
16./25. Februar 1902.

Sachsen . . . 10 5 96! 596 876 426 In der in Spalte 4 angegebenen Zahl befinden
sich 3130 Km nicht im Besitze der Provinz
befindliche Kreis»,Gemeinde- :c. Chausseen,
die aber von der Provinz zu verwaltenund
in technischer Hinsicht zu leiten sind. Ent¬
nommen aus den Verhandlungendes 18.
Landtages der Provinz Sachsen vom 30.
Januar bis 9. Februar 1900.

Hannover . . 16 11459 716 1080 422 Von den in Spalte 4 nachgewiesenen Straßen
entfallen:
»,) auf Provinzialchllusseen . . 3 145 Km
d) „ sogenannte Landstraßen,

welche den Naucimtern unter¬
stellt find, ......«314 „

zusammen11459 Km.
Nach den an Ort und Stelle durch den

Lllndesbaurat Gürz angestellten Erhe¬
bungen nimmt die Verwaltung der Land¬
straßen dieLandesbauinspettorenmindestens
ebensoviel in Anspruch, als die Verwaltung
der Provinzialchllusseen.

Westfalen . .
zusammen

also durchschnittlich

9 2 4?^ 275 318 214 Entnommen aus den Verhandlungen des 43.
54 25 323 2119 2980 1426 WcstflllifchenProvinzillllandtagesvomIllhre

1902
1 — 469 596 285

61
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Hiernach bleibt die Rheinprovinz mit 378 Km für das Bauamt (vergl. Seite 2) erheblich
hinter dem Durchschnitt zurück. Ihr mittleres Vauamt ist auch kleiner, als das in § 5 des
Regulativs, betreffend die Vereinigung der in der Nheinprovinz bestehendenBezirksstraßcnfonds
und der Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraßen zu einem Prouinzicilstraßenfonds, vom
17. Januar 1876 festgestellte normale Bauamt, auf das 50 bis 60 Straßenmeilen, im Mittel
also 413 Km, entfallen sollen.

Sodann war zu prüfen, welche Grenzen in dem Umfang der Vauämter durch die lokalen
Verhältnisse der Rheinpruvinz gezogen werden müsseu. Zur Zeit verwaltet (nach der Ausdehnung
des Straßennetzes geordnet):

das Vauamt Düsseldorf .... 216,2°« Km
„ „ Cöln ..... 264,n2° „
„ „ BoNN ..... 310,558 „

„ Euskirchen.... 326,59» „
„ „ Düren ..... 335,?»« „

„ Aachen ..... 353,«i» „
„ Saarbrücken , . . 359,? 8° „
„ Crefeld-Elberfeld. . 376,»°« „
„ M.-Gladbach . . . 379,,?.. „

„ „ Vernkastel .... 381,«,8 „
, „ Gummersbach, . . 393,«? 8 „
„ „ Trier ..... 404,°° 9 „

„ Prüm ..... 416,?l> „
„ Siegburg .... 419,8?» „

„ „ Kreuznach .... 443,898 „
„ Eleve (Wesel). . . 480,5,2 „

„ „ Eoblenz . . . -559,195 „
zusammen: 6420,? 2 8 Km.

Erschöpfende Besprechungen mit den Bauamtsvorstehern,bei den Revisionen einzelner Bau-
amtsbureaus und die durch den Geschäftsgang der Ceutralstelle gewonnene Übersicht über das
Arbeitsfeld aller Lokalstellen haben zu der Überzeugunggeführt, daß einzelneBnuämtcr zu klein
sind (besondersDüsseldorf, Cöln, Bonn «.), das Bauamt Eoblenz mit 559,, 95 Km aber ohne
Überanstrengungdes Bauinspekturs uud des Bureaupersonals nicht mehr von einer Stelle aus
verwaltet werden kann. Es wurde festgestellt, daß bei sehr starkemVerkehr selbst bei guten Eisen¬
bahnverbindungen nur 330 Km Straßen als äußerste Grenze für ein Vauamt anzusehen sind,
während bei sehr schwachemVerkehr, aber genügend vorhandenen Eisenbahnverbindungenwohl
bis 520 Km von einem solchen verwaltet werden können. Das ergibt durchschuittlich 425 Km
für ein Vauamt uud bei rund 6421 Km von der Provinz zu unterhaltender Straßen
6421 ^.. «, « .-^-^-2- rund 15 Vauämter.425

Ein Durchschnitts-Landesbauamtder Rheinprovinz wird, wie ein Vergleich mit der Tabelle
auf Seite 3 ergibt, noch um 44 Km hinter dem Durchschnitts-Bauamt der Provinzen Posen,
Brandenburg, Sachsen, Hannover uud Westfalen zurückstehen.

Aufstellung Es wurde nun eine Aufteilung der Rheinprovinz in 15 Baullmter an der Centllllstelle
des neuen „uf obiger Grundlage ausgearbeitet und dabei besonders berücksichtigt, daß jeder Bauamtsvorstehcr

Bau» zum seinen Bezirk möglichst bequem bereisenkaun und Rückfahrten auf demselben Wege, so weit irgend
1. April 1803.
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angänglich,vermiedenwerden. Wo es sich machen ließ, sind ferner die Grenzen der Regierungs¬
bezirke, der Kreise und der Bürgermeistereien für die Abgrenzung der Vauämter maßgebend
gewesen. Stark coupiertesTerrain, die Mehrarbeit in dicht angebautenGegenden sowie in Industrie¬
gebieten und schließlich die möglichst günstigeLage des Amtssitzes,sowohl hinsichtlichder Ver¬
waltung des Bauamts als in Bezug auf das Wohlbefinden des Bauamtsvorstehers uud seiner
Familie, wurden gleichfallsgebührendbeachtet.

Der so entstandene Nufteilungsplan, welcher von den beteiligten Landesbauinspektoren
geprüft und begutachtet worden ist, wurde iu der Sitzuug des Provinzialausschussesvom
14. November dss. Is. in der beigefügtenForm genehmigt. ?/„^

Danach fallen gegen den Bestand vom 1. Oktober 1901 — die Einrichtung des Bauamts^^3^«u^
Crefeld-Elberfeldam 1, April 1902 war, wie oben gesagt, nur eine provisorische— 4 Bauämter,
nämlich Euskirchen, Elberfeld, M.-Glndbach und Düren am 1. April 1903 fort, wahrend ein
neues Bauamt Aachen 8. hinzu kommt. Das Bnucimt Beinkastel verlegt seinen Sitz nach Cochem.
Es wird dann, nach der Ausdehnung des Straßennetzes geordnet, verwalten das:

Bauamt Düsseldorf .... 328,-, 5« Km
„ Saarbrücken .... 359,? 8» „

Gummeisbach . . . 369,43? „
Cöln ...... 38?,8°8 „
Aachen 8 ..... 387,58< „
Bonn ...... 390,?72 „
Aachens ..... 409,884 „
Siegburg ..... 441,882 „

„ Kreuznach ..... 443,898 „
„ Coblenz ..... 461,48«, „
„ Trier ...... 465,»?« „

Eleve ...... 482,i«8 „
„ Crefeld ..... 485,«4« „

Cochem ..... 489,o»? „
Prüm ...... 519,»l5 „

zusammen6420,?2 8 Kiu.
Gin Vergleich dieser Übersicht mit der vorhergehenden auf Seite 482 ergibt im

allgemeinen, daß die Bauämter Saarbrücken und Kreuznach keine Änderung erleiden, die Bauämter
Düsseldorf, Cöln, Bonn, Aachen 8. (im allgemeinenfrüher Düren), Aachen N. (im allgemeinen
früher Aachen),Siegburg, Trier, Crefeld, Cochem (früher Bernkastel), Eleve (früher Wesel) und
Prüm vergrößert, die Bauämter Gmnmersbach und Coblenz dagegen verkleinertweiden. Die
Vauämter Saarbrücken uud Krcuzuachsind bereits 1898, die Vauämter Gmnmersbach,Siegburg,
Eleve uud Coblenz erst 19U1 und 1902 bei Auflösung des Bauamts Neuwicd und provisorischer
Einrichtung des Bauamts Crefeld-Elberfeldauf den heutigen Stand gebracht worden.

Es hat sich insbesonderebei den vorgenannten 6 Banämtern herausgestellt, daß die dort Änderungen
zu erledigenden Bureaugeschäftevou je einem Bauamtssekretär nicht bewältigt werden können, im Bureau,
weshalb schon jetzt den Bmmmteru Saarbrücken, Kreuznach,Gmnmersbach,Siegburg, Eleve und personalder
Eoblenz noch je ein besonderer Hülfsschreiber überwiesenwerden mußte. 15 Bauämter.

Die bei dieser Einrichtung gewonneneErfahrung hat wesentlich dazu beigetragen, die
Einschränkungder Bauämter bis auf 15 zu fördern. Es ist seit längerer Zeit als Übelstand

61"
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empfunden worden, daß den Bauamtsvorstehern keine technische Sekretariatskraft znr Seite steht.
Jede noch so geringwertige technische Arbeit muß der Bauamtsvorsteher selbst leisten, weil die
vorhandenen Sekretäre, obwohl eine Anzahl derselben eine technische Vorbildung besitzt, durch
anderweitigeVureaugeschäftevoll in Anspruch genommen werden und ihre technischeBefähigung
nicht betätigeu können. Die Bcrnfsfreudigkeit des Bauamtsvorstehers und seine technische
Befähigung, sowie seine wertvolle Tätigkeit wird wichtigerenGeschäftszweigenvielfach entzogen.

Es herrscht daher sowohl bei den Beamten der Centralstelle, als auch bei den Bauamts-
vorstehernÜbereinstimmungdarin, daß die Bauamtssekretäredurch technischeSekretäre zu ersetzen
und für die Schreibarbeit im Bureau jedem Bauamt eine lediglich in Bureau- und Schreib¬
arbeiten geübte Hülfskraft zu überweisenist.

Besondere Diese zweckmäßige Neuerung wird durch die Vergrößerung der Vauämter und die
^""""""^" infolge dessen eintretende Ersparnis an persönlichenAusgaben wesentlich gefördert. Wie die

zun<> und son- Durchführung dieser Änderung gedacht ist und wie trotz der sich demnach teurer gestaltenden
stigen Einnch- Bureaus noch ein nicht unerheblicherTeil der Verwaltungskosteu fernerhin den Straßen direkt
tung der 15 zugute kommen wird, soll im weiteren Verlauf dieses Berichtes näher erörtert werden. Zunächst
Bauämter. dmfwr noch einige Erläuterungen zu dem ueuen Vauamtsplan am Platze sein.
1. Dussel- Das Bauamt Düsseldorf war durch die Abgabe zahlreicher Straßen an die Städte zu klein

^""s- geworden. Durch Übernahme von 132 Km zum früheren Bauamt Elberfeld gehörenderStraßen
vom jetzigen Bauamt Crefeld-Elberfeld und andererseits durch Abgabe seines linksrheinischen
Bestandes mit 19,»4° 1cm an das neue Bauamt Crefeld wird Düsseldorf 216,2»« -s- 132,«° —
19,»4° — 328,8°« Km Straßen erhalten und nunmehr ganz auf dem rechten Rheinufer liegen.

2. Saar- Saarbrücken bleibt unverändert, weil die äußerst schwierigen Verhältnisse in diesem Bauamt die
brücken. Möglichkeiteiner Vergrößerung ausschließen.

Z.Gummers-Bei der Umwandlung der Bauämter Crefeld und Elberfeld am 1. April d. I. in das provisorische
back,. Bauamt Crefeld-Elberfeld mit dem Sitz in Düsseldorf war das Bauamt Gummersbach durch

Übernahme mehrerer Straßen des Bauamts Elberfeld auf 393,°?« 1:m gekommen. Es hat sich
im Laufe des Sommers herausgestellt, daß zweckmäßig eine Straßenstreckevon 22,<.°9 Km Länge
an das Bauamt Siegburg und eine solche von I,»»» Km Länge an das Bauamt Cöln abgetreten
wird. Dadurch verkleinertsich Gummersbach auf 393,°?8 — (22,5«, -4- I,,««) — 369,4«? Km.
Diese verhältnismäßig geringe Ausdehnung des Baumnts rechtfertigtsich durch die minderwertigen
Bahnverbindungen in diesem Teile des bergischen Landes und durch das die Vereisungensehr
erschwerende, stark coupierte Terrain.

4. Cöln. Aus Teilen der aufzulösenden Bauämter M.-Gladbach und Düren (19,i?° bezw-
103,4«, Km), dem vorher unter Gummersbach erwähnten Straßenstück mit 1,i«2 Km Länge
und dem jetzigen Bestände von 264,°» Km setzt sich das neue Bauamt Eöln mit 19,,?° "l"
103,4»i -z- 1,132 4- 264,°«° -- 38?,«<>8 Km zusammen. Die vorzüglichen Eisenbahn¬
verbindungen von Cöln aus lassen trotz der sehr belasteten Straßen des Bezirks eine solche
Vergrößerungdes Straßennetzes zu.

^m !<> ^ ^ne eingehende Prüfung der Verhältnisse hat als zweckmäßig erscheinen lassen, das Bauamt
8 "u ^ s" Düren aufzuheben und statt dessen nach Aachen 2 Bauämter zu legen. Es sprach hierfür

sowohl der Umstand, daß alsdann die beiden Bauamtsvorsteher leicht Fühlung mit einander halten
und ihre gegenseitige Vertretung übernehmen können, wie nicht minder die größere Leichtigkeit
zur Bereisung der Straßen sowohl von den Bauamtsvorstehern wie den revidierendenBeamten
der Centralstelle. Die Teilung der aus Stücken der jetzigen Bauämter Aachen, Prüm, Euskirchen,
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Düren und M.-Gladbach zusammengesetzte» beiden Bauämter in Aachen 8(üä) und Aachen N(orä)
war deshalb geboten, weil allein auf diese Weise die hinsichtlichder Bereisung guten und die
schwer zu erreichendenStraßenlagen gleichmäßig auf beide Bauämter entfallen. Ihr Amtssitz
liegt nahe der Haupttätigkeit; die entfernt liegenden Strecken im äußersten Süden und Norden

A,<z ^ Gefamtbezirksbeanfpruchennur eine verhältnismäßig geringe Kontrolle.
^" 8, entstanden aus Bauamt Düren mit 335,?»« Km Bestand, gibt 103,4»i Km (siehe oben Cöln)

an Cöln und 123,» 8° Km an AachenN ab, erhält dafür aber aus den jetzigen Bauamtern
Aachen 203,47«, Euskirchen23,4»« und Prüm 51,55» Km. Es wird danach ein Straßennetz

?. z« °°" 335,?5« — 103,48» — 123,,»» -j- 203,4?» -j-23,4i« -> 51,555 ----- 387,584 Km verwalten.
"" erhalt aus dem aufzulösendenBauamt Euskirchen88,»»> Km, gibt aber an Vernkastel8,°82 Km

^«lü ^, ^ ^^ ^ zukünftiger Bestand sich auf 310,55» ->- 88,»«, — 8,°82 — 390,??2 Km stellt.
^ entspringt dem jetzigen Bauamt Aachen mit 353,«,« Km Straßen. Letzteresgibt an Aachen8

203,4?» Km und an Prüm 2,, 45 Km ab, während aus Düren 123,, 8» und aus M.-Gladbach
138,2«? Km hinzukommen. Die Gefamtstraßenlänge des neuen Vauamts Aachen N stellt sich

8, H. somit auf 353,«lo — 203,4?» — 2,,4» -^ 123,,»» ->- 138,2«? ----- 409,»»4 Km.
U "lg wird durch die oben bereits erwähnte Übernahme von 22,5°» Km Straßen aus dem Bauamt

^8l« Gummersbach auf 419,»?» ^ 22,5°» — 441,»»2 Km gebracht, wogegendas Bauamt
3"ach unverändert bleibt, weil es bereits bis an die Grenze der Leistungsfähigkeiteiner Lokalstelle

^L,bl tastet ist.
°"z> Bei der Aufteilung des Bauamts Neuwicd am 1. Juli 1901 waren — von vornherein

vorbehaltlichspäterer Abänderung bei der schon damals in Aussichtstehenden weiteren Auflösung
von Bauamtern zum 1. April 1903 — dem Bauamt Coblenz im ausdrücklichen Einverständnis
mit dem Bauamtsvorsteher 559,,»5 Km Straßen übertragen worden, um den Versuch zu machen,
ob unter im allgemeinen günstigen Verhältnissen ein Bauamt auf solche Höhe gebracht werden
könne. Es hat sich nun gezeigt, daß selbst bei äußerster Anspannung des Bauamtsvorstehers
und seines Personals die ordnungsmäßige Verwaltung eines so großen Bezirks für die Dauer
nicht angänglich sein wird. Das Bauamt Coblenz wird daher am 1. April auf die angemessene
Höhe von 461,4»° Km Straßen reduziert, indem es 9?,?«» Km an das Bauamt Cochem (bislang

ll. z Vernkastelbenannt) abtritt. — Das Bauamt
'" konnte unbedenklich um 61,»?« Km vergrößert werden, die von dem Bauamt Prüm, das große

lZ. H. Strecken des aufzulösendenVauamts Euskirchenübernimmt, abgezweigtwerden.
° °' Das jetzige Bauamt Wesel mit dem Amtssitz in Eleve wird zweckmäßig endgültig nach

Cleve verlegt, zumal die am 1. April 1902 von Crefeld abgezweigtenund Wesel hinzugefügten
Straßen den Schwerpunkt des Baumts zu Gunsten von Cleve verschoben haben. Durch Austausch
kleiner Stmßenstreckenmit Crefeld zwecks bessererArrondierung beider Bauämter wächst Cleve

^' ^res "" ^ AM 1903 um 1,°4« Km auf 482,,«» Km.
' Das proviforifcheBauamt Crefeld-Clberfeldlöst sich am 1. April 1903 wieder auf. Die
vom alten Bauamt Elberfeld herrührenden 132,««« Km Straßen gehen an Düsfeldorf über, während
Wefel 1,«4« Km erhalt. Zu dem Nest gibt M.-Gladbach 221,?»» Km und Düsseldorf19,,4° Km
hinzu, wodurchdas neue Bauamt Crefeld sich folgendermaßenzufammensetzt:3?6,»5» —1,«4» —
132,««« -j- 19,84o ^_ 221,?»» ----- 485,°4» Km. Wenn dieser Umfang des Bauamts in Anbetracht
des starken Verkehrs, namentlich in der Umgebung von Crefeld, auch sehr groß erscheint, so ,
gewähren die vorzüglichenEisenbahnverbindungenim Bauamtsbezirk und die ebene Lage aller
Straßen so erhebliche Vorteile, daß eine Überlastung des Bauamts Crefeld nicht zu erwarten steht.
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14. Cochem. Das jetzige Vauamt Vernkastelmit 381,°,8 Km Straße» wird durch Hinzutritt von 1,»»»
bezw, 8,»»2 und 9?,,«» Km aus den Vauänttern Euskirchen oezw. Bonn und Coblenz auf 489,»»?1cm
vergrößert und erhält dann seinen Amtssitzin Cochem, Der bisherige Amtssitz Vernkastel hat
sich nach der Vergrößerung des Nauamtes nicht mehr zum Sitze desselben als geeignet erwiesen.
Dazu kommt, daß Vernkastel an einer Nebenbahn (Wengerohr-Cues-Vernkastel)liegt, wodurchin
Wengerohr oft lästiger Aufenthalt bei den Dienstreisen entsteht. Ferner stehen zu den Dienstreisen
dem Lllndesbauinsnekwrnur die beiden dort befindlichenMietsfuhrwerke zur Verfügung, welche
durch die 4 Ärzte, die Steuerbeamten und Reifende oft fo sehr in Anspruch genommen sind,
daß der Bauamtsvorsteher nur bei lange vorher festgesetzten Reisen auf eines derselben rechnen
kann. Sehr häufig sind die Reisen aber nicht vorher zu bestimme». Eine weitere Schwierigkeit
liegt auch in den WohnungsverhältnissenVcrnkastels. Nachdemder Loüübaubcamte schon längere
Zeit vorher auf die Unmöglichkeit hingewiefenhatte, nach Ablauf seines damalige» Mietsvertrages,
ein neues passendesUnterkommen zu finden, wurde am 30. Juni v. I, durch den Dirigenten
der Abteilung III eine Untersuchung der Bernkasteler WohnungsuerlMnisse vorgeiwmmen,die
zu dem Ergebnis führte, daß Vernkastelz Zt. keine passende Wohnung für den Bauamtsvorsteher
biete. Dagegen fanden sich geeignete Vureaurciume vor. Es mußte deshalb die in der zweiten
Hälfte des Juni 1901 erfolgte Übersiedelung des Landesbauinspektors Amerlan nach Vullay
diesseits geduldet werden.

Diefe Übelstände werden durch die Verlegung des Sitzes des Vaumntes nach Cochem
ausgeräumt. Cochem weist in dieser HinsichtVernkastel gegenüber wesentlicheVorzüge auf. Es
bietet schon durch seine größere Einwohnerzahl dem Beamten mehr, als Vernkastel, liegt an einer
mit Schnellzügen ausgestatteten Hauptbahn und vermag jederzeit Fuhrwerke in genügender Zahl
zur Verfügung zu stellen. Nach eingezogmenErkundigungen ist die Wohnungsnot in Cochem
nicht in so hohem Maße vorhanden wie in Vernkastel.

15. Pliim. Die Auflösung des Vauamts Euskirchen bedingteeine starke Belastung des Bauamts Prüm.
Es müssen213,»2t Km Straßen an letzteres übergehen, wogegen aber 110,98» Km und zwar
61,5?« Km an Trier, 49,«o Km an Aachen8 abgetreten werden können. Hierdurch erreicht
Prüm die Höhe von: 416.?li-s-213,824 — 61,5?n — 49,«» ^519,«»» Km Straßen.

Die durchweg verhältnismäßig geringe Belastung der hier in Frage kommendenStraßen
laßt die Vereinigung so ausgedehnter Strecken zu einem Vauamt zu.

Die Personal« Da zur Zeit Vakanzen in den Stellen der Landesbauinspektorenund der Vauamtssekretäre
frage. nicht vorhanden sind, ein Bauamtssekretär in dem provisorischen Bauamt Crefeld°Elberfeld,das z, Z-

sowohl den Bauamtssekretär des früheren Bauamts Crefeld, als auch denjenigen des früheren
Vauamts Elberfeld beschäftigt,fogar überzählig ist, baut sich der Plan für die Teilung der
Provinz in 15 Vauämter auf der Annahme auf, daß am 1. April 1903 vsn den z, Z. vor¬
handenen 17 Landesbauinspektoren zwei in den Ruhestand treten und drei Landesbauamts-
sekretärein anderen Ressorts der Provinzialverwaltung Verwendung finden.

Die in diesem Berichte erwähnte andere Einrichtung der Hülfskräfte der bleibenden
15 Landesbauämter läßt sich nur allmählichdurchführen. Von den z. Z. vorhandenen Vauamts¬
sekretäre» besitzt eine größere Anzahl die erforderliche technische Vorbildung. Diese letztere»
Beamten können als technische Sekretäre in ihren Stellen zunächst provisorischverbleiben, bis sie
die entsprechende Befähigung durch ein Examen dargetan haben. Ihre Beschäftigungwürde sich
insofern ändern, als sie für die Folge mehr mit technischenAufgaben von dein Bauamtsvorsteher
betraut werden und das mechanische Schreibwerk der neu einzustellenden Schreibhülfe überwiesen
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wird. Die gedachten Beamten werden nach bestandenemExamen aus der Kategorie 0, 2 in die
Kategorie H 8a des Ncsoldungsplanes für die Provinzialbemnten der Rheinprouinz versetzt,
wodurchihr Einkommen sich von 1800 bis 3300 M. auf 2000 bis 3850 M. erhöht. Dasselbe
Einkommen erhalten die neu anzustellendentechnischen Sekretäre der Bcmämter. Die für eine
technische Sekrctärstelle nicht befähigten Bnuamtssekretiirewerden allmcihlig, sobald sich hierzu
Gelegenheitbietet, in andern Ressorts der Provinzialvcrwaltung untergebrachtund alsdann durch
geprüfte technischeSekretäre ersetzt. Bis dahin verbleibt es bei den betreffendenVauämtern bei
der jetzt bestehenden Einrichtung des Bureaus. Letzteres wird sich ohne Störung ermöglichen lassen,
wenn die nicht zu technischen Sekretären qualifiziertenderzeitigenLcmdesbauamtssekretärean die
minder beschäftigten Bauämter versetzt werden.

Für die Bureauhülfskräfte sind keine etatsmäßige Stellen vorgesehen; es wird vielmehr
angenommen, daß diese Stellen vielfach als Übergangsstellenvon Anwärtern auf Straßenmeister-
odcr technischeSekrctärstellen eingenommenwerden sollen, die zur Einstellung in den Provinzial-
Anwärterdicnst noch zu jung sind oder wegen mangelnder Vakanz sonst zurückgewiesen werden
müßten. Ganz besondersgeeignetesMaterial dürfte in dieser Hinsichtdie Wiesen- und Wegebau¬
schule zu Siegen, dcreu Zöglinge die Schule oft schon mit 17 Jahren nach bestandenerPrüfung
verlassen, liefern.

Die durch die Verminderung der Zahl der Lcmdesbcmämter von 19 auf 15 am 1. April Die pekuniäre
1903 zu erwartenden Ersparnisse kommen der Straßemmterhaltung direkt zugute und berechnen ^°w der
sich, wie folgt: "°7"f°u°" amtsteiluna.

I. Der Haushaltsplan für 1901/02 sieht bei 19 Landesbauämtern vor:
a) Gehalt für 19 Landesbauiuspektoren... 103 950 M.
d) Wohmmgsgeldzuschußfür dieselben . . . 10 920 „
o) Gehalt für 19 Landesbauamtssekretäre . . 44 200 „
ä) Wohnungsgeldzuschußfür dieselben . . . 7 044 „

Summe 166114 M.
II. Bei Einrichtung von 15 Bauämtern stellen sich die Ersparnissewie folgt:

1. Durch die bereits erfolgte Auflösung des LcmdcsbaucuntsNeuwied sowie durch die
vorgeschlageneAuflofung der LcmdesbcmämterM.-GIadbach, Elberfeld und Eus-
kirchen fällt fort:

a) Gehalt für 4 Landesbauiuspektorenvon 3600 bis 6600 M., also
durchschnittlich 5100 M ..............20400 M.

d) Wohnungsgeld für 4 Bauinspektorendurchschnittlich 540 M. . 2 160 „
o) 15°/» der Gehälter als Beitrag zur Peusions-, Witwen- und

Waisenkasse (15«/» von 22 560 M.) .......-- 3 384 „
zusammen25 944 M.

ä) Gehalt für 4 Landesbauamtssekretäre1800 bis 3300 M., also
durchschuittlich 2550 M., ...........--. 10200 „

e) Wohuungsgeld für diese 4 Beamten durchschnittlich 298 M. --- 1 l92 ..
k) 15»/» der Gehälter als Beitrag zur Pensions-, Witwen- und

Waiseukassc (15°/, von 11392 M.).......- 1709 ..
Summe 39 045 M.

(An Bureau- und Reisekostenlc. sind keine Ersparnisse zu
erwarten, da die Bureaugeschäfteund die zu bereisenden Straßen
sich nicht verringern.)
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Hiernach beträgt die Ersparnis ............... 39 045 M.
Von dieser Ersparnis gehen ab:

a) die Diäten für 15 Hülfsschreiber mit durchschnittlich
1080 M. jährlich...........- I6200M.

r») die Mehrbeträge an Gehaltsaufbesserungenfür 15 Bau-
amtssekretäre, welche bei Ernennung dieser Beamten zu
technischen Bauamtssekretären zu zahlen sind. (Differenz
zwischendem jetzigen und künftigen Durchschnittsgehalte
15X375).............. --- 5 625 „

zusammen 21 825 „^
Es verbleibt eine Ersparnis von ..............17220M-

Anträge. Hiernach wird beantragt, der Provinziallandtag wolle:
„1. sein Einverständnis mit der Einrichtung von 15 Landesbauämtern nach Maßgabe

des vorstehendenBerichtes vom 1. April 1903 ab erküren,
2. den Piovinzilllausschuß mit der Durchführung dieser Einrichtung sowie der vorge¬

schlagenen Änderungen für Wahrnehmung der Bureaugeschäftebeauftragen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, I)r. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage

Straßenverzeichnis der Meinprovinz,
verteilt auf 15 Banamtsbezirke.

Anmerkung: Infolge der doppelten Stationierung der sich kreuzenden Straßen stimmendie
Angaben in Kolonne 5 mit denjenigen in Kolonne 4 teilweisenicht überein.

,

Lfd.

Nr.

Namen
der

Proviuzialstraße

Station

bis

Länge
der

Straße
lim

<:
Lange

der an die
Städte:c,

abge¬
tretenen
Straßen

Km

Lange der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Km

Bemer¬

kungen,

1
2
3
4
5
6
?
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

1. LandesbllNllmtSaarbrücken.
Trier—Saarbrück—Saargemünd
Saarbrück—Busendorf .
Saarlouis—Metz . . .
Saarbrück—Bingen . .
Saarbrück St. Ingbert
Saarbrück—Metz . .
Saarlouis—Birkenfeld .
Saarlouis—Niedaltborf
Saarlouis—St. Auold .
Nisten—Merten . . .
Saarlouis- Wadgassen - Völklingen
Tholey-St. Wendel-Kaiserslautern
Ottweiler—Lebach .....
St. Johann—Nrebach—Fechingen
St. Wendel—Lauterecken . . .
Trier—Saarlouis.....

Abzweigungnach Fraulautern .
Veckingen-Nunkirchen . . . .
Merzig—Birkenfeld .....
Tholey—Nonnweiler . . . .
Merzig—Waldwies .....

34,658 87,700 53 045 ?!555 45 490
1,712 37,505 35 477 8 477 2? 000
0,0 2,822 2 822 — — 2 8 22
0,0 45,915 45 915 2 705 43 210
0,0 9,545 9 545 1 800 7 745
0,0 3,960 3 960 1 100 2 860
0,0 35,132 34 577 — — 34 577
0,0 17,702 1? 702 — — 17 702
0,0 11,102 11 102 — — 11 102
0,0 1,249 1 249 — — 1 249
0,0 12,087 12 109 1 388 10 721
0,0 19,171 19 021 — — 19 021
0,0 25,126 25 141 — — 25 141
0,0 6,995 6 616 — — 6 616
0,0 10,0 10 000 — — 10 000

20,0 38,051 ! 18 042 — — 18 042
0,0 0,028 j
0,0 16,567 16 567 — — 16 567

0,0 39,202 3? 700 — — 37 700

0,0 15,915 13 954 — — 13 954

0,0 8,375 8 266 — — 8 266

382 810 23 025 359 785
ab 23 025

359 785

2. Landesbauamt Trier.
Trier—Luxemburg .....
Trier—Coblenz ......
Trier—Nernkastel—Büchenbeuren
Trier—Aachen ......

zu übertragen

0,0 11,180 11 180 0 851 10 329
0,0 23,681 23 465 1 659 21 806
0,0 20,463 20 279 1 729 18 550
0,0 48,000 48 000 — — 48 000

102 924 4 239 98 685

62



490 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 49.

Lfd.

Nr.

Namen
der

Provinzialstraßc

Station

bis

Länge
der

Straße
Icni

6

Länge
der an die
Städte «.

abge¬
tretenen
Straßen

Länge der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Km

Bemer¬

kungen.

5.
0

9
10
11
12
13
14
15
16
I?
18
19
20

l
2
3
4
5
0
?
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20

Übertrag
Trier—Dann—Bonn . . . .
Nuwer—Casel—Neuhintclhaus

Bitburg—Nothhans .....
Trier—Saarburg—Diedenhofen .
Vitburg—Echternach .....
Echternacherbrück—Wallendurf
Sinspelt—Vollendorf . . . .
Cüln—Luxemburg .....
Vianoen—Wittlich .....
Trier—Birkenfeld .....
Prüm—Bernkastel .....
Hermeskeil—Morbach . . . .
Speicher—Gindorf .....
Trier — SaarbrUÄ— Saargcnnmd
Trier—Saarlouis.....
Vitburg—Waxweiler—Oudler

0,o
0,n
2,812
0,0
0,«
0,N
0,0

12, UM
128,269

0,0
11,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

26,268
2,812

10,945
19,291
42,653
20,864
17,834
28,081

149,040
46,879
36,800
16,876
15,000
13,475
34,658
20,000
22,849

102
26
10

19
42
20
1?
15
20
46
25
16
15
13
34
19
22

ab
471

5

465 579

924
268
945

291
566
864
384
921
771
379
100
876
000
475
697
915
849

175
596

289 98
26
10

685
268
945

19 291
42>566
20864
17834
15^921
20 771
46
25
16

379
100
876

357

15 000
13475
33340
19915
22849

596 465 579

3. UandesbllullmtCochem.

Trier—Coblenz . . .
Trier - Bernkastel—Buche,
Trier—Dann—Bonn .
Großlittgen—Manderscheid
Prüm—Bernkastei .
Wittlich—Uerzig . .
Wittlich—Alf . . .
Dreis—Traben . .
Longkamp—Trarbach
Bernkastel—Birkenfeld
Idar—Thalfang . .
Hermeskeil —Morbach
Mülheim-Monzelfeld-Buche!
Mülheim—Bernkastel
Neinsport—Winterich
Bernkastel—Zeltingen
Filzen—Dusemond .
Lutzerath—Alf
Bingen—Trarbach
Trarbach—Irmenach

beuren

beuren

zu übertragen

25,681 56,968 33 325 — — 33 325
21,63t 65,089 43 245 — — 43 245
27 569 56,640 29 071 — — 29 071

0," 4,720 4 720 — — 4 720
16,876 50,750 33 586 — — 33 586

0,0 7,285 7 285 — — 7 285
0/' 22,453 22 453 — — 22 453
0,0 58,UN 5? 878 — — 5? 878
0,0 10,023 10 023 — — 10 023
0,0 20,778 20 778 -— — 20 778
0,0 9,600 9 600 — — 9 600

15,0 27,023 12 023 — — 12 023
0,0 13,752 13 740 — — 13 740
0,0 5,100 5 100 — — 5 100
0,0 4,700 4 700 — — 4 700
5,100 11,070 5 965 — — 5 965
0,0 0,903 0 895 — — 0 895
0,0 19,324 19 824 — — 19 324

60,321 63,321 3 000 — — 3000
0,0 9,234 9 234 — — 9 234

345 945 — — 345 945



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 49. 491

Lfd.

Nr.

Namen
der

Provinzialstraße

Station

bis

Länge
der

Straße
Kni

Länge
der an die
Städte lc.
abgetre¬

tenen
Straßen

Länge der
in Unterhai

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Icin

Bemer¬

kungen.

21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30

1

3
4
5.
«1
?

9
10

11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21
22
23

Übertrag
Irmenach—Cnkirch .....
II. Moselstrahe ......
Daun—Nclmen ......
Coblenz—Dreis ......
Cochem—Kelberg......
Coblenz—Trier ......
Faid—Driesch .......
Cochem—Manen ......
I. Moselstrahe ......
Boppard—Zell ......

0,o
0,0
0,0

60,304
0/»

47,0
0.0
0,0
0,<»

21,800

8,06?
1 7,843
11,295
68,38«
20,74«
60,519

7,546
5,000

39,000
33,532

345
8

17
11
8

20
13
7
5

38
12

489

945
067
943
295
082
746
519
546
000
722
232

097

345945
8 067

1?
11

8
20
13

7
5

38
12

489

943
295
082
746
519
546
000
722
232

097

4. Landesbauamt Kreuznach.

Bingen—Kirn—Bärenbach
Staudernheim—Glan ...
Meisenheim—Glan ....
Medard—Glan .....
Kirn—Kastellaun . . .
Waldböckelheim—Oberstreit
Kreuznach—Ebernburg . . .
Cöln—Mainz ......

Abzweigungdurch Vingerbrück
Boppard—Sobernheim . . . .
Vacharach—Nheinböllen . .

Abzweigungin Nheinböllen.
Bingen—Trarbach ....
Kreuznach—Nlzen ....
Kreuznach—Stromberg . . .
Meisenhcim—Kirn ....
Meisenheim—Martinstein . .
Meisenheim—Kalbach . . .
Kirchberg—Zcll ......
Kirn—Oberstein .....
Baumholder—Nahbollenbach .
Glanstraße über Offenbach . .
Virtenfeld—Kusel ....
Heimbach—Baumholder . .
St. Wendel—Lauterecken . .

0,0 53,069 53 069 2 220 50 849
0,0 3,176 3 176 — — 3 176
0,0 3,973 3 973 — — 3 973
0,0 2,384 2 384 — — 2 384
0,240 41,261 34 629 — — 34 629
0,0 2,446 2 446 — — 2 446
0,0 4,744 4 744 0 900 3 844

106,8 150,412 43 612 — .— 43 612
0,« 0,430 0 395 — — 0 395
0,0 65,667 65 667 — — 65 667
0,N 13,475 j 13 620 — — 13 620
0,N 0,145 j
0,N 60,321 60 321 — — 60 321
0,0 2,379 2 379 0 700 1 679

0,0 13,600 13 600 — — 13 600

0," 20,436 20 436 — — 20 436

0,0 20,587 20 58? — — 20 58?

0,0 2,126 2 126 — — 2 126

0,0 11,397 11 39? — — 11 397

0,0 7,884 7 471 — — 7 471

0,0 9,483 9 483 — — 9 483

0,0 11,441 8 176 — — 8 176
0,0 20,415 20 020 — — 20 020
0,0 9,205 9 205 — — 9 205

10,0 44,302 34 302 — — 34 302

44? 218 3 820 443 398
ab 3 820

443 398

62'



492 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 49.

Lfd.
Nr.

!
2

3
4
5
6
?
8
9

10
,!
12
13

14
15
16
1?
18
19

20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29

1
2
3
4
5

Namen
der

Provinzilllstraße

Station

bis

Lange
der

Straße

<:

Lange
der an die
Städte:c.
abgetre¬

tenen
Straßen

Länge der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Iciu

8

5. Landesbauamt Coblenz.

Coblenz—Trier .....
Cöln—Mainz ......

Weißenthurm—Neuwied. ,
I. Moselstraße .....
Treis—Vlankenrath . . , .
Voppard—Zell .....
Coblenz—Dreis .....
Manen—Kehrig .....
Cochem—Manen ....
Coblenz—Olpe .....
Ehrcnbrcitstein—Nicderlahnstein
Chrenbreitstein—Montabaur .
Vallendar—Höhr . . .
Mayen—Nndernach ....

Abzweigungnach Neuwied .
Vcndorf—Grenzhausen . . .
Bendorf—Honnef ....
Engers—Sann .....
Isenburg—Breiten«» . . .
Dierdorf—Selters ....
Linz—Rottbitz .....

Kretzhaus—Neustadt . . .
Honnef—Nltenkirchen . . .
Neuwied—Neustadt ....
Beuel—Honnef .....
Neuwied—Dierdorf ....
Heddesdorf—Weyerbusch . .
Wetzlar—Weilburg ....
Wetzlar—Gießen .....
Wetzlar—Herborn ....
Wetzlar—Butzbach ....

1,136 47,000 45 864 — — 45 864
68,176 106,800 l 39 223 4 920 34 303

0,0 0,442 »
39,000 81,400 42 400 — — 42 400

0,0 24,041 24 041 — — 24 041

0,0 21,300 21 300 — — 21 300

3,585 33,000 29 435 2 143 2? 292

0,0 6,132 6 132 0 700 5 432

5,0 22,524 16 796 — — 16 796

0,0 35,000 34 632 0 317 34 315

0,., 4,087 4 062 0 518 3 544

0,0 6,728 6 728 — — 6 728

0,0 5,175 5 175 — — 5 175

0,0 19,858 19 858 » 0 758 22 242
— — 3 142 s
0,0 7,098 6 612 — — 6 612

0.0 41,358 41 358 — — 4l 358

0,0 2,514 2 514 — — 2 514
0,0 4,662 4 662 — — 4 662
0,0 3,796 3 796 — — 3 796

/ 0,073
X 0,0

0,0 l" 277 — — 12 277
12,204

0,0 11,943 11 943 — —' 11 943

0,0 8,600 8 600 — — 8 600

0,0 33,000 33 000 — — 33 000

13,395 15,291 1 896 — — 1 896

0,0 20,340 20 340 — — 20 340

0,0 25,000 25 000 — — 25 000
0,0 12,168 12 168 12 168 — —

0,0 8,970 8 970 8 970 — —
0,0 18,220 18 220 18 220 — —

2,475 14,528 12 053 12 053 — —

522 197 60 767 461 430
ab 60 767

461 430

6. Landesbauamt Bonn.
Cöln—Mainz .......
Bonn—Commern .....
Bonn—Trier ...
Efsig-Mehlem......
Rheinbach—Hemmessen. . . .

zu übertragen

15,160 68,176 52 919 7 475 45 444
0,0 38,188 36 740 1 550 35 190
0,0 62,239 62 239 — — 62 239
0,0 27,08? 26 324 — — 26 324
0,0 16,430 16 430 — — 16 430

194 652 9 025 185 627

Bemer¬

kungen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 49. 493

6

Lfd,

Nr

Namen
der

Provinzilllstraße

Station

von bis

Länge
der

Straße

Länge
der an die
Städte :c.
abgetre¬

tenen
Straßen

Länge der
in Unterhat

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Bemer¬

kungen.

10
11
12

13
14
15
16

!
2
3
4
5
«

?
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Linz—Altenahr .
Straße in Kripp . .

Ortsstraße in Neuenahr
Coblenz—Dreis . . .
Vrohl—Oberzissen . .

AbzweigungTönnisstein
Ahrzweigstraße . . .

Blankenheim—Manen
Dümpelfeld—Müsch
Ahrdorf—Kelberg
Ahrstraße . . .

Abzweigung. .
Cöln—Trier . .
Düren—Zülpich .
Cöln—Luxemburg
Eicherscheid—Schuld

Übertrag
0,0
0,0
0,a

33,o
0,u
4,876
0,o
1,695
0,0

23,337
19,408
23,337
1 9,966
17,758
33,900

0,0

26,65?
0,063
0,963

60,304
12,746

5,050
1,695

33,194
15,860
40,660
23,33?
23,500
47,53
27,610
47,048
16,527

194
2?

2?
12

33

1.'
1?

3
0

2?
9

13
16

652
683

304
820

194

860
323
929
163
569
625
148
52?

ab
399

9
390

9 025

797
025

772

185
2?

2?
12

33

15
1?
3
0

27
9

13
16

025 390

627
683

304
820

194

860
323
929
163
569
625
148
527

772

7. Lllndesbauamt Prüm.
Trier—Nachen ....
Aachen—Luxemburg. . ,
Varaque—St. Michel—Amel
Malmedy—St. Vith . .
St. Vith—Niederüttfeld .
Recht—Engelsdorf . . ,

Abzweigung nach der Recht'er
Brücke ......

Kaiserbaraque—Poteaux
St. Vith—Poteaux . . .
Schirm—Maldingen . . .
Vitburg—Waxweiler—Oudler
Cöln—Luxemburg . . .
St. Vith—Schönecken—Mürlenbllch
Prüm—Bleialf—Schönberg
Prüm—Dockweiler . . .
St. Vith—Losheim . . .
Manderfeld—Losheim . .
Cöln—Trier.....
Prüm—Pronsfeld (Thalstraße)
Pronsfeld—Lünebach . . .

zu übertragen

48,000 80,491 32 491 — — 32 491
0,0 34,360 34 360 — — 34 360

13,060 23,306 10 246 — — 10 246
0,0 17,068 1? 063 — — 17 063
0,0 21,960 21 960 — — 21 960
0,0 6,073 ! 6 089 — — 6 089

— 0,016 <
0,0 6,600 6 600 — — 6 600
0,0 10,177 10 177 — — 10 177

0,0 5,489 5 489 — — 5 489

28,470 59,00? 30 53? — — 30 53?

47,048 87,925 40 87? l_ 4? 546
121,60 128,269 6 669 «

0,0 33,650 32 612 — — 32 612
0,0 19,267 19 267 — — 19 267
0,0 32,169 32 169 — — 32 169
0,0 25,533 25 533 — — 25 533
0,0 5,914 5 914 — — 5 914

47,535 94,355 45 948 — — 45 948
0,0 8,167 8 167 — — 8 167
0,0 2,309 2 309 — — 2 309

394 47? — — 394 47?



494 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 49,

1 2 3 4 5 6 7 8

Länge Länge der

Lfd. Namen Station Lange
der

der an die
Städte,c.

in Unterhal¬
tung der Bemer¬

der abgetre¬ Provinz
kungen,Nr. Prouinzialstraße

von bis
Straße tenen

Strasien
befindlichen

Straßen

Übertrag 394 477 — — 394 47?
20 Molscheck—Rocherath .... 0,0 2,, 45 2 145 — — 2 145
21 Montjoie—Schleiden ... 11,087 23,450 12 363 — — 12 333
22 Blumenthal—Sistig ..... 0,0 6,638 6 638 — — 6 688
23 Schleiden—Schmidthcim . . . 0,U 18,961 18 961 — —' 18 961
24 Ahrstrahe ........ 0,0 19,408 19 408 — — 19 408
25 Dollendorf^Hillcsheim . , , . 0,0 16,808 16 516 — — 16 516
26 Losheim-Dnis...... 0,0 37,095 37 095 — — 37 095
27 Aachen—Trier .... 57,780 69,232 11 452 — — 11 452

519 055 — — 519 055

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

16
17
18
19
20
21

22
23

24
25.
26
2?

8. Landesuauamt Aachen 8.
Aachen—Trier .....
Eupen—Montjoie . . , .
Aachen—Lüttich , . , .

(ausschl, neutral. Gebiet.)
Nachen—Maestricht ....
Brand—Stolberg ....
Stolberg—Zweifall—Jägerhaus
Düren—Montjoie ...
Hauscheid—Gemund....
Witzerath—Blatten . , , .
Montjoie—Schleiden . . .
Au- und Nocrstrahe . . .
Gemereth—Eupen ....
Eupen—Malmcby . . . ,
Morscheck—Rocherath . . .
Stolberg—Aachen ....

Aachen—Eupen

Baraque—St. Michel—Amel
Malmedy—Eupen .....
Büttgenbllch—Spa .....
Malmedn—Stauelot . . . .
Froitzhcim—Gemünd . . . .
Düren - Nideggen — Wollersheim

Zülpich — Wollersheim . . . .
Düren—Zülpich ......

Froitzheim—Gladbach
Embken—Füssenich .
Düren—Erp . . .
Nideggen—Schmidt .

zu übertragen

0,0 57,780 57630 3 035 54>595
0,0 18,689 18 624 2 000 16 624
0,0 8,453 8 453 2 165 6 288

0,0 3,«52 3 652 3 652 — —
0,0 7,643 7 621 2 159 5 462
0.0 15,223 15 169 1 797 13 372
0,0 33.891 33 849 0 257 33 592
0,0 26.891 26 884 — — 26 884
0,0 23,705 23 705 — — 23 705
0,0 11.087 »11 367 — — 11 367
0,0 0,280 s
0.0 2,147 2 14? 0 188 1 959
0,0 1,200 1 200 I 200 — -—

2,145 15,363 13 218 — — 13 218
j 0,0
) 7,622

7,622 7 595 0 545 5' 050
9.150 1 528 1 528

< 0,0
^ 1,821

1,621 1 821 1 821
18,837 16 472 16 472

0,0 13,060 13 060 — — 13 060
0,0 14,140 14 140 — — 14 140
0,0 23.270 23 270 — — 23 270
0,0 1.085 1 085 — — 1 085
0,0 20,835 20 835 — — 20 835
0,0 21,108 21 108 l? 534 19 241

333
0,0 5,914 5 914 — — 5 914
0,0 17,758 1? 758 l ^

819 14 865
074

0,0 6,742 6 742 — — 6 742
0,0 3,138 3 138 — — 3 138
0,0 16,228 16 228 2 445 13 783
0,0 8,981 8 981 — — 8 981

403 189 2? 552 375 637



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 49. 495

1 2 3 4 5 6 7 8

Lfd.
Nr.

Namen
der

Provinzilllstraße

Station

von bis

Länge
der

Straße
Km

Länge
der an die
Städte «.

abgetre¬
tenen

Straßen
Kni

Länge der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Km

Bemer¬
kungen.

28
29

Übertrag
Mit Belgien gemeinschaftlich
zu unterhaltende Straße».

Aachen—Lüttich ......
Weißehaus—Herbesthal ....

8,453
0,!)

14,548
5,652

403

6
5

189

N95
852

2? 552 375 637

6 095
5 652

ab
415

2?
136
552

2? 552 38? 584

38? 584

8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?

18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29

9. LllndesbaullmtAachen N.
Aachen—Cöln.....
Iülich—Düsseldorf . .
Cöln—Düren ....

Weiden—Eschweiler . . .
Birk—Euchen—Vorweiden

und Suchen—Neußcn.
Düren—Iülich— Heinsberg

Stolbcrg—Würselcn
Würselen—Greuenberg

Stolberg—Bahnhof .
Aachen—Crefeld . .
Düren—Lechenich
Düren—Aldcnhoven .
Aldcnhoven—Sittard
Aachen—Roermond .
Köttenich—Steinstraß
Ried erzier—Stetternich
Aachen—Sittard . .
Stolberg—Eschwciler

Waldniel-Lüttelforst
Niederzier—Krauthausen
Gladbach—Noermond
Erkelenz—Iackerath .
Erkelenz—Kaldenkirchen
Heinsberg- Erkelenz .
Heinsberg - Sittard .
Wllssenberg—Ban! .
Wassenberg—Rothenbach
Wassenberg—Niederkrüchtm
Dülken—Wegberg . .
Wegberg—Arsbeck . .

0,o
0,n

2?,8?U

0,U
0,0
1,889
0,0

28,725
0,0
?,908
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,294
2,832
0,0

15,705
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,578
0,0

39,872
12,779
35,499

7,045
3,912
3,709

27,246
44,755

7,908
8,754
1,995

46,260
11,037
19,210
30,835
44,081
11,257
6,654
4,967
0,294
7,563
3,534
2,900

27,625
11,595
20,821
17,263
15,779
12,331

5,483
12,135
13,6

4,796

39
12

7

849
779
629

ab

26
16

7
0
1

46
11
19
30
43
11

6

040
727

595
003
868
774
974
203
037
210
810
132
25?
654

4,872
0771
0 539

624

4 948

6
0
2

II
11
20
17
15
12
5

12
4
4

426
1?

409 334

842
702
900
920
595
821
268
779
331
483
135
281
796

33?
003

1?

379
730

080
602

056

400

003

34
12

4

7
5

40

0
44
11
19
30
41
1l

6
4

5
0
2

11
11
20
1?
15
12

5
12

4
4

977
008
466

040
72?

489

642

944
601
037
210
810
076
257
654
948

442
702
900
920
595
821
263
779
331
483
135
281
796

409 334



496 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 49.

6

Lfd.

Nr.

Namen
der

Prouinzialstraße

Station

von bis

Länge
der

Straße
Km

Länge
der an die
Städte :c.

abgetre¬
tenen

Straßen
Ilm

Lange der
mUnterhal,

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Km

Bemer¬

kungen.

1
2
3
4
5
6
?
8
9

10
11
12
13
14

15
16
1?
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30

l
2
3
4

10. Lllndesbummt Cöln.
Cöln—Aachen ......
Cöln—Düren ......
Cöln—Luxemburg .....
Wesseling—Liblar .....
Cöln—Trier.......
Cöln—Mainz ......
Troisdorf—Mondorf ....
Mülheim—Altenkirchen. . , .
Hochkreuz—Zündorf.....
Nath-Efchbach ......
Cöln—Olpe .......
Bensberg—Stumpf .....
Mülheim—Wipperfürth . . .
Dünnwald-Hückeswagen-Grüne-

Landwehr .......
Mülheim—Schlebufch ....
Schlebufch—Veyenburg . . .
Schlebufch—Wiesdorf ....
Cöln—Düsseldorf .....
Düsseldorf-Cöln ......
Oplaoen—Vurscheid.....
Elberfeld—Hitdorf .....
Dünweg—Dabringhaufen . . .
Cöln—Neuh .......
Cöln-Rommerskirchen-Grevenbroich
Düren—Crp .......
Düren—Lechenich .....
Dormagen—Lechenich ....
Elsdorf—Vuir—Golzheim . . .
Horrem—Sindorf .....
Möderath—Ichendorf ....

Abzweigungzum Bahnhof . .

11. Landesbauamt Siegburg.
Mülheim—Altenkirchen
Beuel—Honnef . .
Niederpleis—Vuisdorf
Pleisthalstraße . .
Beuel—Overath .

0,0 ! 30,768 30 508 6 656 23 852
0,0 27,870 27 870 4 119 23 751
0,0 33,900 33 900 3 437 30 463
0,0 11,265 11 265 — — 11 265
0,0 19,966 19 966 2 081 1? 885
0,0 15,160 14 880 4 887 9 993
0,0 7,956 7 956 — — 7 956
0,0 20,688 20 688 3 532 1? 156
0,0 4,743 4 743 — — 4 743
0,0 17,989 1? 989 — — 1? 989
0,0 25,067 25 067 2 804 22 263
0,0 23,104 23 104 — — 23 104
0,0 24,000 24 000 5 857 18 143

0,0 18,660 18 660 — — 18 660
0,0 6,858 6 858 1 926 4 932
0,0 13,170 13 170 — — 13 170
0,0 5,528 5 528 — — 5 528
0,0 10,781 10 235 5 959 4 276

19,100 30,856 11 756 — — 11 756
0,0 10,911 10 911 — — 10 911

26,55? 32,287 5 730 — — 5 730
0,0 4,068 4 068 — — 4 068
0,0 18,943 18 586 9 415 9 171
0,0 18,595 18 595 8 596 9 999

16,228 19,120 2 892 — — 2 892
11,037 16,933 5 896 — — 5 896
15,686 47,024 31 338 — — 31 338

0,0 11,888 11 841 — — 11 841
0,0 2,792 2 792 — — 2 792
0,0 6,020 l° 280 — — 6 280
0,0 0,260

447 072 59 269 38? 803
ab 59 269

387 803

zu übertragen

20,688 44,045 23 357 — — 23 357
0,0 13,395 13 395 — — 13 395
0,0 3,950 3 950 — — 3 950
0,0 17,717 16 870 — — 16 870
0,0 29,367 27 929 1 900 26 029

85 501 1 900 83 601



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 49. 49?

^1^ 2 8 4 5 6 7 8

Länge Länge der

Lfd. Namen Sta tion Lange
der

Straße

der an die
Städte «.

in Unterhal¬
tung der Bemer¬

Nr.
der

Provinzialstraßc
von bis

abgetre¬
tenen

Straßen

Provinz
befindlichen

Straßen
kungen.

Übertrag 83 501 1 900 83 601
6 Zcithstraße ........ 0,220 20,326 20 106 — — 20 106
? Wiehlmünden—Roth .... 23,2«, 41,731 18 531 — — 18 531

Die Hälfte der Siegbrücke bei Haium 0,0 0,054 ! ^ 065 — — 4 065
Mitte Siegbrücle bis Roth , . 0,0 4,011 !

8 Siegstrahe ........ 0,0 36,925 36 925 — — 3« 925
9

Abzweigung zur Wichlm.-Roth'er
Straße bei Waldbroel ....

0,262 30,433

0,026

, 30 197 30 197

10 Homburg—Broel . , . 0,0 3,262 3 262 — — 3 262
11 Werschtlllftraße ...... 0,0 7,242 7 242 — — 7 242
12 Dentlingen—Morsbach ... 9,800 10,136 0 336 — — 0 336
13 Halft—Schonenberg ..... 0,0 10,607 10 607 — — 10 607
14 Eitorf—Asbach ...... 0,0 14,523 14 508 >— — 14 508

Abzweigungnach Etscheid . . 0,0 0,075 0 075 j — — 0 075
15 Niederdollendorf—Kircheip. . . 0,0 23,068 23 068 — — 23 068

Sauerwiesen — Verbindungsstrecke 0,0 0,979 0 979 — — 0 979
16 Wenerbusch—Herchen .... 0,0 12,021 12 021 — — 12 021
1? Coblenz—Olpe ...... 35,000 100,961 «5 961 — — 65 961
18 Eich^lhard—Hachenburg . , . 0,0 0,448 0 448 — — 0 448
19 Kirchen—Siegen ..... 0,0 11,923 11 923 — — 11 923
20 Wissen-Morsbach-Wildbcrgerhütte 0,U 12,300 12 300 — — 12 300
21 Neunkirchen—Betzdorf ... 0,0 10,085 10 085 — — 10 085
22 Alsdorf—Daaden ..... 0,0 8,535 8 535 — — 8 535
23 Altenkirchen—Siegburg .... 0,0 19,425 19 425 — — 19 425
24 Honnef—Altenkirchen ... 8,6 39,525 28 080 — — 28 080
25 Heddesdorf—Weyerbufch . . . 25,0 35,145 10 145 — — 10 145
26 Altenkirchen—Hachenburg. . . 0,0 4,837 4 837 — — 4 837
2? Altenkirchen—Limburg .... 0,0 4,620 4 620 — — 4 620

443 782 1 900 441 882

^,
ab 1 900

441 882

12. Landesbauamt Gummelslmch.

Cöln—Olpe .....
Gummersbach—Hückeswagen
Zcithstraße .....
Engclskirchen—Marienheide
Auchel—Müllerheide . .
Verschlag-Rothemühle
Brückermühle—Nespen . .

Abzweigung bei Nespen
Eckenhagen ........

zu übertragen

auf

25,067 66,637 41 588 — — 41 588
0,0 28,272 28 272 — — 28 272

20,326 34,097 13 771 — — 13 771
0,0 17,655 17 655 — — 1? 655
0,0 5,916 5 916 — — 5 916
0,0 23,668 23 668 — — 23 668
0,0 7,965

0,023

, 7 988 7 988

138 858 — — 138 858
63



498 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 49.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
!!
!2

1 2 3 4 5 6 7 8

Lange Lange der

Lfd. Namen Station Länge
der

der an die
Städte :c.

in Unterhal¬
tung der Bemer¬

der abge¬ Provinz kungen.Nr. Provinzialstraße Straße tretenen
Straßen

befindlichen
Straßenvon bis Kni Km Icin

Übertrag 138 858 —, 138 858
« Wiehlmünden—Roth .... 0,u 23,200 2;; 200 — — 23 200
9 Denklingen—Morsbach ....

Abzweigungzur Voxberg—Hül-
stcrterstraße .......

0,0 9,600

0,055 !"

855 9 855

10 Homburg—Broel ..... 3,262 25,822 22 560 — — 22 560
11 Mülheim—Wipperfurth . . . 24,<xx» 26,945 2 945 — — 2 945
12 Wermelskirchen—Kürten . . . 0,0 16,827 16 827 — — 16 827
13 Voxberg—Hülstert ..... 0,0 5,875 5 375 — — 5 375
14 Verschlag—Meinertshagen . . . 0,u 9,700 9 700 — — 9 700
15 Ohl-Nönsahl....... 0,0 1,015 1 015 — — 1 015
16 Mülheim—Wipperfurth 26,945 37,786 10 841 — — 10 841
1? Engelskirchen—Wipperfurth . . 0,0 21,018 21 018 — — 21 018
18 Kaiscrau—Niedergaul .... 0,0 12,032 12 032 — — 12 032
19 Wissen-Morsbach- Wildbergerhütte 12,300 28,616 16 316 — — 16 316
20 Crottorf—Friesenhagen .... 0,0 4,782 4 782 — — 4 762
21 Solingen—Lennep ..... 1 5,462

/ 16,550
9,565

18,065 l ° 528 l 119 4 409

22 Kellerstrahe ....... 0,0 3,985 3 985 — — 3 985
23 Wermelskirchen—Vliedinghausen. 0,0 2,615 2 615 — — 2 615
24 Vorn—Hückeswagen .... 0,0 9,836 9 336 — — 9 336
25 Dünnwald - Hückeswagen-Grüne- — —

Landwehr ....... 18,660 39,624 20 608 — — 20 808
26 Born—Nadcvormwald .... 0,0 7,187 7 187 — — 7 18?
2? Schlebusch—Veyenburq . . . 13,<70 28,470 15 300 2 382 12 918

Alt- und Neustraße in St. 24,254 0,0 0,660 0 669 0 669
28 Elberfeld—Nadevormwald . . . 13,800 28,025 14 225 1 370 12 855

374 977 5 540 369 437
! ab 5 540

369 437

13. Kandesbauamt Crefeld.
Düsseldorf—Ncuß—Cöln
Neuß—Iülich ....
Neuß—Rheydt . . .
Neuß—Neußerfurth . .
Gladbach—Roermoud
Odenkirchen—Dullen
Dullen—Wegberg . .
Aachen—Crefeld . . .
Dahlen—Rheydt . . .
Rheydt—Wickrath—Wanlo
Gladbach—Elfgen . .
Dormagen—Lechenich .

zu übertragen

0,0 25,847 25 84? 3 960 21 887
0,0 26,825 26 825 1 100 25 725
0,0 15,748 15 748 1 220 14 528
0,0 3,043 3 «43 3 048 — —
0,0 15,705 15 705 0 605 15 100
0,0 19,903 19 586 — — 19 586
0,0 9,578 9 566 — — 9 566

46,260 59,456 13 167 4 499 8 688
0,0 6,093 6 093 2 547 3 546
0,0 9,739 9 470 1 519 7 951
0,0 16,453 16 451 10 739 5 712
0,0 15,686 15 686 — — 15 686

17? 207 29 232 147 975



Anlagen zu den Sitzuugsproto tollen. Nr. 49. 499

1 2 3 4 5 6 7 8

Länge Länge der

Lfd. Namen Station Länge
der

der an die
Städte lc.

inUnterhal¬
tung der Bemer¬

der abgetre¬ Provinz
kungen.Nr.

Provinzialstraße Straße tenen
Straßen

befindlichen
Straßenvon bis Km Iciu Km

Übertrag 17? 207 29 232 14? 975
13 Cöln-Nommerskirchen-Grevenbroich 18,595 32,7?0 14 175 — — 14 175
14 Vierwinden—Wcoelinghouen—Gre-

venbroich ........ 0,0 6,584 6 584 — — 6 534
15 Erkelenz—Kaldenkirchcn . . . 20,821 29,301 8 480 — — 8 480
16 Viersen—Kaldenkirchen. . , . 0,0 20,401 20 401 — — 20 401
I? Grefrath—Brcyell 0,0 7,377 7 377 — — 7 377
18 Nirgen—Waldinel..... 0,0 2,270 2 27« -—> — 2 270
19 Süchteln—Lobberich. . 0,0 7,310 7 810 — — 7 310
20 Dülken—Süchteln . . 0,U 3,506 3 506 — — 3 506
21 Boisheim—Noermond , 0,0 14,581 14 523 — — 14 523
22 Waldniel—Lüttelforst . 0,0 2,832 2 832 — — 2 832
23 Crefeld—Ostcrath . . 0,0 12,010 12 010 2 093 9 917
24 Crefeld—Uerdingen . . 0,0 6,825 6 819 3 044 3 775
25 Düsseldorf-Cleve . . «,0 39,054 39 054 2 852 36 202
26 Heerdt—Abtshof . . . 0,0 17,564 1? 564 — — 1? 564
27 Aachen--Crefeld . . . 59,45« 75,638 16 182 2 446 13 736
28 Vierscn—Schwarzcnpuhl 0,0 7,226 7 228 — — 7 228
29 Gladbach—Straelen , . 0,0 31,396 31 396 I 282 30 114
30 Crefeld—Süchteln . . 0,0 14,907 14 907 2 110 12 79?
31 Grefrath—Hüls . . , 0,0 13,381 13 381 — — 13 381
32 Mülhausen-Vossenhof . 0,0 6,294 6 294 — — 6 294
33 Aldekerk—Vorst . . . 0,0 15,261 15 149 — — 15 149
34 Kempen—Venlo , . . 0,0 17,233 16 891 — — 16 691
35 Kaldenkirchen— Straelen 0,0 14,396 14 396 — — 14 396
36 Geldern—Crefeld . . 11,350 28,089 16 739 4 713 12 026
37 Geldern—Rheinberg 14,430 22,506 8 076 — — 8 076
38 Camp—Aldekert . . . 0,0 5,846 5 846 — — 5 846
39 Moers—Aldekerk . . 0,0 15,245 15 245 — — 15 245
40 Sevelen—Tönisberg ... 5,470 12,001 6 531 — — 6 531
41 VIuyn—Vinnebrück ..... 0,0 4,442 4 442 — — 4 442

532 815 4? 772 485 043
ab 4? 772

485 043 >

14. LandesbllUllmt Düsseldorf.
Düsseldorf—Emmerich . . . .
Düsseldorf — Mülheim — Münster
Düsseldorf—Barmen
Düsseldorf—Cöln . .
Obermeidericherstrahe
Solingen—Essen—Horst
Krummenweg—Werden.
Ringstraße (neue Strecke)

zu übertragen

0,0 32,793 33 178 16 698 16 480
0,0 38,449 38 199 23 157 15 042
0,0 37,54? 3? 794 1? 439 20 855
0,0 19,100 19 100 3 422 15 678
0,0 3,359 3 341 3 341 — —
0,0 45,895 45 747 15 861 29 886
0,0 12,624 ! ^ 840 — — 12 840
6,766 7,45? <

190 199 79 918 110 281
63"



)U0 43. Rheinischer Prouinziallandtag. Nr. 49,

Lfd.
Nr.

Namen
der

Provinzialstraße

Station

von bis

Länge
der

Straße
Kl!»

6

Länge
der cm die
Städte lc.

nogetre-
tenen

Straße»
1cui

Lange der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

lim

Bemer¬

kungen.

0
1,0
ll

!2
13
14
15
16
1?
l«
!!)
2U
^!,
^!^
2:,;
24
25
26
2?

28
29

30
:;,

32
33
34
35
36
3?
38
39
40
41
42
43

Übertrag
Kettwig—Steele .....
Werden—Kettwig u. d. Nr. .
Kaiserswerth-Natingen-Wülfrath
Heiligenhaus—Hösel . . .
bis z. Krummenweg-Werden'erStr
Heiligenhaus—Kettwig. . .
Schwarzen—Velbert ....
Velbert—ZurStraße . . .
Meiderich—Steele ....
Duisburg-Ruhrort—Meiderich
Benrath—Foche .....
Hilden—Vohwinkel....
Nuhrort—Homberg....
Kuhlenbllhl—Velbert . ,
Kupferdreh—Velbert . . ,
Steele—Gelsenkirchen. . .
Essen—Gelsenkirchen . . .
Elberfeld—Sonnborn . . .
Elberfeld—Hitdorf ....
Elberfeld—Radevormwald . .
Solingen—Lennep ... . .

Landwehr—Broshaus . . .
Beckmllnnstraße.....
Seitenarm .......

„ nach der Blombacherbrücke
Schlebusch—Beyenburg. . .
Virgderkamp—Trübsal. . .
Seitenarm ......

Nemscheid—Solingen. . .
Merscheiderstraße.....
Wermelskirchen—Nliedinghausen
Nonsdorf—Kupferhammer . .
Lennardshammer—Haddenbach
Lüttringhaufen—Feld . , .
Spickerlinde—Eisenstein. .
Hochdahl—FriedrichWilhelm .
Dornap—Wülfrath ....
Elberfeld—Kuhlendahl . . .
Kuhlendahl—Niercnhof . . .
Neviges—Tönnisheide. . .
Seitenweg nach Stat. 16,5 der
Solingen—Essen—Horst'erStraße

Verbindungsstück ......
zu übertragen

0,0
0,0
0,0
0,0
5,470
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,233
0,0
0,0
0,0
0,0
9,565
0,0
0,0
0,0
0,0

28,470
0,0

0,0
0,0
2,6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

15,347
6,423

20,975
5,470
6,365
4,160
7,638

10,390
22,389

7,619
15,273
12,313

1,650
2,920
4,600
6,694
7,029
3,362

26,557
13,800

5,462
16,550

4,120
8,097
0,640
0,152

34,914
7,757

8,639
7,030
4,927
4,132
2,419
5,692
3,136

13,181
4,447

10,000
6,828
2,605

0,328
0,073

190
15

6
20

5
0
4
7

10
22

7
15
12

1
2
4
5
5
3

26
13

5
6
4

6
7
0
8
7
2
4
2
5
3

13
4

10
6

199
330
423
704
470
875
124
638
390
379
094
273
313
654
920
600
985
796
362
557
800
462
985
120

889

464
733
042
639
495
812
132
419
692
136
186
447
000
828

006

493 873

79 918
1^167

0
0

22
6

2
1

3
9
7

12

174

938
800
379
238

063
422

385

362
780
831
447

452

578

639
842
312

179
177

711

110
14
6

20
5
0
4
6

0
15
10

0
2
4
4

16
5

4
2
3
3

13
4
6
6

620 319

281
163
423
704
470
875
124
700
590

856
273
250
232
920
600
600
796

777
969

120

437

464
197

653

132
240
515
136
186
447
289
828

006

253



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 49. 501

Namen
der

Provinzialstraße

Station

bis

Länge
der

Straße
Km

6
Länge

der »n die
Städte lc,
abgetre¬

tenen
Straßen

Km

Länge der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Km

»

Bemer¬

kungen.

Steele—Nierenhof
Elberfeld—Hattinge»
Elberfeld—Gabelpunkt .
Osterbaumer Straße . ,
Barmen—Mitten , . ,
Hatzfeld'er Straße , .
Unterbarmen—Lichtenplatz
Barmen—Hatzfeld . .
WestkottenerStraße . ,
Barmen- -Lichtenplatz
Quatsche—Feld . . .

Übertrag

Fliegenbusch—Plankenschemm
Plllnkenschemm—-Essen
Mülheim—Borbeck
Duisburg—Mülheim.
Düsseldorf—Iägerhof
Düsseldorf—Iacobi .
Düsseldorf—Hamm .
Düsseldorf—Volmerswerth
Carnap—Bottrop. . .
LipperheiderStraße neue Richtung

alte Richtung

0,a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

s0,0
l<>,0
0,0
0,0
0,492
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,103
5,222
1,257
2,866
2,264
1,400
2,837
3,218
2,078
4,61?
0,440
4,068
5,248
5,658
5,123
7,648
0,665
0,413
4,176
2,805
1,320
1,335
0,266

ab

493
9
5
1
2
2

873
103
222
257
366
264

1400

566
238

328 356

837
218
078
617
508

248
658
631
648
665
413
176
805
320
601

908
552

174

5
1
2
2
1
2
3
2
4
4

5
5
4
7
0
0
4
2
1
1

238

620

222
257
366
264
400
837
218
078
617
508

248
658
631
648
665
413
176
805
320
601

552

319
9

328

253
103

356

15. LllndesbllumntCleve.

Wesel—Venlo rechtsrheinisch
„ „ linksrheinisch

Wesel—Borken ....
Wesel—Werth ....
Hamminkeln—Ringcnberg .
Bienen—Anholt—Wertherbruch

Seitenarm in Stat. 0,259
Rees—Isselburg . . .
Millingen—Empel . .
Haldern—Lieutenant
Düsseldorf-Emmerich .

Falltorstraße in Rees
Delltorstraße daselbst .

Wesel-Münster . . .
zu übertragen

0,0 2,140 1 315 0 102 1 213

1,911 43,432 41 521 — — 41 521

0,821 17,451 16 630 — — 16 630

0,0 19,827 19 827 — — 19 827

0,0 2,391 2 391 — — 2 391

0,0 15,432 l" 830 — — 11 830

0,185
0,0 9,060 9 060 — — 9 060
0,0 2,137 2 137 — — 2 137
0,0 5,664 5 664 — — 5 664

32,793 109,174 1
0,0 0,391 ) 76 130 2 986 73 144
0,0 0,129

1
0,0 18,334 1« 293 — — 18 293

204 798 3 088 201 710



502 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr, 49.

Lfd.
Nr.

Namen
der

Provinzialstraße

Station

uon bis

Länge
der

Straße

6
Länge

der an die
Städte «c,
abgetre¬

tenen
Straßen

Länge der
in Unterhal¬

tung der
Provinz

befindlichen
Straßen

Kni

Bemer¬
kungen.

11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Übertrag
Klinlerstrahe als Fortsetzung der

Düsseldorf—Clever-Straße
Düsseldorf—Cleve . . .
Geldern—Emmerich / . ,
Goch—Cranenburg . , ,
Geldern—Xanten , , .
Sonsbeck—Kevelaer , , ,
Calcar—Winnekendonk , .
Uedem—Weeze—Well . ,
Wesel- Hünxe neue Strecke

alte Strecke.
Gahlen—Kirchhellen. . ,
Dinslaten—Dorsten . . .
Nieukerk—Wachtendonk—Arcen

Zweigstraße .....
Geldern—Arcen , . . .
Geldern—Crefeld . , ,
Geldern—Rheinbeig . .
Nieukerk—Sevelen . . ,
Camp—Aldekerk ....
Sevelen—Tonisberg . ,

204 788

95,169
39,054

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,957
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,846
0,0

100,167
95,169
43,048
17,184
22,852
10,538
15,288
13,882

4,490
7,739
3,528

25,63
13,313

3,209
9,100

11,350
14,430

5,555
11,208

5,470

4
56
43
1?
22
10
15
13

3
25
16

11
14

5
5
5

ab
493

11

482

3 088

998
175
115
184
892
538
288
783
272

523
630
522

596
350
430
555
362
470

481
313

!l

168

201710

238
187
800

313

Znsammenstellung.
Landesbauamt Saarbrücken

„ Trier
„ Cochem .
„ Kreuznach
„ Coblenz .
„ Bonn
„ Prüm
„ Aachen Süd
„ Aachen Nord

Cöln , ,
„ Siegburg .
„ Gummersbach
„ Crefeld . ,

Düsseldorf .
„ Cleue . .

Summe

4
53
37
16
22
10
15
13

3
25
16

11
14
5
5
5

482

998
937
928
384
892
538
288
783
272

523
630
522

596
350
430
555
362
470

168

382 810 23 025 359 785
471 175 5 596 465 579
489 097 — — 489 097
44? 218 3 820 443 398
522 197 60 767 461 430
399 797 9 025 390 772
519 055 — — 519 055
415 136 2? 552 38? 584
426 337 17 003 409 334
44? 072 59 269 387 803
443 782 1 900 441 882
374 977 5 540 369 437
532 815 4? 772 485 043
566 908 238 552 328 356
493 481 11 313 482 168

6931 85? 511 134 6420 723
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Anlage 50.
(Drucksachen, Nr. 15.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Abänderung des Reglements der Provinzial-Feuerversicherungs-Anstalt
der Rheinprovinz.

Der 42, Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 9. Februar 1901
nach dem Autrage der I. Fachkommission folgende Resolution beschlossen:

„Da eine zeitgemäße,den Grundsätzender geltenden Proviuzialordnung besser Rechnung
tragendeAbänderung des zeitigen Reglements für die Provinzial-Fcucr-Societät dringend wünschens¬
wert erscheint, wird der Prooinzialausschußbeauftragt, Vorschläge für eiue Abänderungdes bezeichneten
Reglementsauszuarbeitenund dem Prouinziallandtage bei seinem nächsten Zusammentreten vorznlegen."

Dieser Resolution entsprechend hat sich das Kuratorium der Provinzial-Fcuer-Societät in
fünf Sitzungen mit der Materie beschäftigt;der Prooinzialausschußhat die Vorlage des Kuratoriums
uu wesentlichen angenommen.

Die Begründung zu der neuen Fassung ist im einzelneuzu jedem Paragraphen gegeben,
hier sollen nnr die allgemeinenGesichtspunkte,von welchen das Kuratorium und der Prooinzial¬
ausschußausgingen, dargelegt werden >).

1. In Anlehnung au das Statut der Lcmdesbankist das neue Reglement in uüllige
Übereinstimmungmit der Pruvinzialordnnng, mit den vom Prooiuziallandtage erlassenen
Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Beamten nnd mit den ncncn Gesetzen
gebracht. In diesem Sinne sind umgearbeitetinsbesonderedie Abschnitte I, II und III
Nr, 7 des alten Reglements. Hierdurch werden die ß§ 7, 16, 17 desselben überflüssig,

2. Der Entwurf beschränktsich auf die Verfassnngsbestimmungcnfür die Provinzial-
?seuerversichernngs°Äustalt.Alle die zahlreichen Verwaltungsvorschriften,welche das
alte Reglement in den Z§ 9, 10, 13, 19, 24-28, 35—46, 50—54, 61—62, 65,
68, 69 enthielt, sind in dem Entwurf fortgelassen, Ihre Regelung ist dem Prooiuzial-

Anmerkung. Als Unterlassen für den neuen Entwurf sind bemcht worden:
-l) die Reglement« der übrigen preußischen Prouinzial-Feuer-Societaten,
d) die allgemeinen Bedingungen der Privat-FeneruersicherungZ-Gesellschaften,
«) Mitteilungen des deutschen Haftpflicht- und Versicherungs-Schutzuerbandes Nr. 14. Mai 1902,
>I) Wallmanns Versicherungszeitschrift Jahrgang 37, Nr, 21 (16, Nouember 1802).
e) Vereinsblatt für deutschesVcrsichernngswesen, Organ des Verbandes deutscherPrivat-Feueruersicherungs-

Gefellschaften «,, 30. Jahrgang, Nr. 1-4.
t) Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industriellen, Nr, 93.

August 1902.
8) Veröffentlichungen des deutschenFeueruersicherungs-Schichuerbandes, 1, Iahrganss, Nr. 4 u, flgde,
>0 Ehrenzweig, Assekuranz-Jahrbuch. Wieu 1903,
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landtage, dem Provinzialausschusseoder dein Kuratorium überlassen. Diese Regelung
hat zu erfolgen:durch besonderen Laudtagsbeschluß(8 12), durch die Geschä'tsordnung
für das Kuratorium (z 7), durch die allgemeinen Bedingungen des Versicherungs¬
vertrages (W 21 und 2,1) oder dnrch besondere Beschlußfassung lM 9 Nr, 8, 11 Abs, 2)
des Provinzialllusschusses.

3, Die heutige Organisation der Societät hat bei dem im Lanfe der letzten 25 Jahre
bedeutend gestiegenenGcschäftsumfangemanche Mängel gezeigt. Die Organisation
reichte für den früheren Umfang völlig aus, mit ihr ist unter der Leitung des
verstorbenenDirektors, GeheimenRegicrungsrat Seul hervorragendesgeleistet worden;
die Weiterentwicklung der Organisation hat aber mit der allmählichenund stetigen
Zunahme der Geschäfte nicht gleichen Schritt gehalten.

Es betrug:
1876 die Versicherungssumme 1,6 Milliarden Mark, die Prämieneinnahme 2,4 Millionen Mark
!901 ,, „ 3,23 „ „ ., „ 4,5

Insbesondere leidet die Organisation bei dem heutigen Geschäftsgange an zu starker
Centralisation, an der im Beamtenkörper,sowie in der Bureau« und Registratureinteilung streng
durchgeführtenund von früher her beibehaltenenTrennung der Versicherung nach Gebäuden und
nach Mobilien, sowie an der Trennung der technischen und der büreaumäßigeuErledigung der
Versicherungsgeschäfte. Dagegenwaren nicht genügend getrennt die Generalsachen von den eigentlichen
Versicherungsgeschäften, und die letzteren nicht genügendnach ihren naturgemäßen Teilen, nämlich
nach Annahme der Versicherungen — Abschlußdes Versicherungsvertrages- , und Erfüllung des
Versicherungsvertrages— Schademegulierung. Nach Analogie der Geschäftsanweisuugfür den
Landeshauptmann und die ihm zugeordnetenoberen Beamten vom 13. Dezember 1888 ist beab¬
sichtigt, auf Grund § 9 Nr. 6 des Reglementsentwurfeseine Geschäftsanweisuug für den Direktor
und die ihm zugeordnetenoberen Beamten auf Grund folgender Einteilung der Geschäftezu erlassen.

Es werden 3 Abteilungen gebildet, deren eine der Direktor, und deren beide andere je
ein Landesversicherungsratunter Beihülfe eines Oberinspektorsleitet.

Abteilung I. (Direktor, 1 Oberinspektor,13 bis 14 Büreaubeamte und ebenso viele Kanzlisten.)
Personal- und Generalsachen,
Präsentation aller Eingänge,
Dolumentenregistratur,
Rückversicherung,
Verwaltung der gemeinnützigen Fonds,
StatistischesBureau und Revision des Versicherungsbestandes,
Beaufsichtigung der 550 auswärtigen Geschäftsführer,
Etats- und Kassensachen, Kanzlei, Hausverwaltung, Drucksachen u. s. w.,
Angelegenheiten des Kuratoriums, des Prouinzialausschussesund des Provinziallandtages,
Wöchentlich 2 Konferenzen mit den oberen Beamten behufs Besprechung der wichtigeren Geschäfte.

Abteilung II. (1 Landesversicherungsrat,1 Oberinspektor,6—7 Inspektoren und 20 Büreaubeamte.)
Abschluß der Versicherungsverträge,sowohl bzgl. der Gebäude, wie der beweglichen Sachen, nach

Kreisen untergeteilt.
Besichtigungen größerer Versicherungsobjekte.

Dem Oberinspektorkaun das Recht der Unterschrift und des selbständigen Abschlusses
von kleineren Versicherungsverträgenbeigelegtwerden.
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AbteilungIII. (i Landesveisicheruugsrat,l Oberinspektor,5—6 Inspektoren,ebenso viele Bnrenubeamte.)
Feststellungund Zahlung der Brandschädeneinschließlich der statistischen Bearbeitung derselben.

Eine derartige Zerlegung der Geschäfte der Societät ist bei dem großen Umfang derselben
erforderlich und, soweit in dem Rahmen der heutigen Verfassungund PersonalucrlMtnissemöglich,
versuchsweise durchgeführt. Der Umfang der Geschäfte ergibt sich am besten aus folgende» Zahlen,
die dem Abschlüsse des Jahres 1901 entnommensind:

Versicherungssumme: 3,23 Milliarden; nach den Mitteilungen des kgl preußischen statistischen
Amts vom Jahre 189? ist der gesamte Versicherungswertder versicherten Gebäude und
Mobilien in der Rheinprovinz damals auf etwa 12 Milliarden ermittelt worden; hieran
war die Societät damals mit 2>8 Milliarden ^ 23,8«/» beteiligt. Diese Schätzung ist,
wie die „Mitteilungen für die öffentlichenFcuervcrsicheruugsanstalteu"von 19W, Seite 194
zutreffendangeben, zwar nicht ganz zuverlässig, gibt aber immerhin einen Anhalt. Von
sämtlichen Wohnhäusernder Rheinprovinzsind 56°/», von allen Haushaltungen 14"/„ bei
der Societät versichert.

Die Verteilung auf die einzelnenKreise ist eine sehr verschiedene.In den wohlhabenden
Stadtkreisen ist die Societät prozentual am wenigsten, in den armen Landkreisen prozentual am
stärksten vertreten. Naturgemäß meiden die Privatgesellschaften die armen Landkreise mit wesentlich
landwirtschaftlicher Bevölkerung, während die Societät auf Gruud ihrer Annahmepflicht die Gebäude
in diesen Kreisen aufnehmen muß. Erfüllt somit die Societät gegenüberder armen Bevölkerung
eine wichtige öffentlich-rechtlichePflicht, so muß sie zum Ausgleich gegen die finanzielleLast aus
diesen Kreisenfür stärkere Beteiligung in den Städten Sorge tragen.

Anzahl der Versicherungen:545 000,
täglich durchschnittlich 220 Versicherungsanträgeund 234 Korrcspoudenzstücke.

Prämieneiunahme: 4,5 Millionen Mark.
Brandschäden:täglich durchschnittlich 14. Icchrcsausgabefür Braudschädeuin den letzten

l0 Jahren 82»/» der Prämieneiunahme.
Verwaltungskosten:15 °/« der Prämieneinnahme.
Folgende Tabelle, enthaltend die Abschlüsse pro 1901, ermöglicht einen Vergleichmit

einigen hauptsächlich in der Rheinprovinz arbeitendenPriuat-Feueruersichernngs-Gcsellschaftcn.

(!4
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Gesellschaft

Vcrsicherungs-
fumme einschließlich
Rückuersicherungs-

Anteile

Prämieneinnahme
einschließlich I ausschließlich

der an die Rückversicherung
abgegebenen Anteile

Schäden für
eigene Rech¬
nung und
Schaden-

reserue in
Prozenten

der Prämie

Sicherheits¬
fonds abzüg¬

lich des
eingezahlten

Aktienkapitals

Verwal¬
tungskosten
in Prozent¬
sätzen der

eigenen
Prämie

Aachen-Münchener . . 9 005 442 391 18 448 568 9 850 802 58,0 8 080 640 28,5

Vaterländische (Elberfeld) 4 958 234191 8 057 025 3 979 153 61,2 5 560 512 25,9

Westdeutsche (Essen). . 2 314 292 427 4 504 282 2 689175 65,8 527 198 34,8

Madbacher .... 3 463 281828 6 037 229 3112 894 66,5 600 000 28,5

Colonia ..... 5 006 878 099 6717514 3 490158 52,4 8 914 990 25,0

Rheinland (Neuß) . . 1 124 350 436 1451776 643 261 62,2 467 684 32,8

Aachen-Leipziger. . . *) 960 000 000 2 322 618 1 348162 78,3 — 26,4

Magdeburger Feuervers. -
Gesellschaft .... 10 492 131377 25 454 566 12 191039 89,1 3 016 37? 27,6

Rheinische Provinziell»
Feuer-Societät . . ",3 238 044 663 4 574 460 *)4 574 460 80,0 7 080 000 15,0

^) im Verhältnis zum Vorjahre.
"*) arbeitet ohne Rückuersicherungsmittel.

Es ist ferner zur Entlastung der Direktion und behufs Beschleunigungdes Geschäfts¬
betriebes in Aussicht genommen, einzelne erprobte Geschäftsführer,insbesonderesolche in größeren
Städten, zu ermächtigen, kleinere Versicherungen selbständig abzuschließenund Veränderungen
bestehender Versicherungen selbständig zu genehmigen. Die Privatgesellschaften errichten zu
diesem Zwecke Generalagenturen; von öffentlichen Societäten hat die Städte-Feuer-Societät der
Provinz Sachsen mit gutem Erfolge in den Städten Erfurt, Halle und Magdeburg besondere
lokale Behörden mit Vertretuugsbefugnis eingerichtet.

Endlich soll bei der hiesigenSocietät der Versuch gemacht weiden, für einzelne dichtbe¬
völkerte Kreise, wie Essen Stadt und Land, Mülheim (Ruhr), Saarbrücken eine Zwischeninstanz
zwischender Direktion und den Geschäftsführernzu schaffen,welche als Vertreter der Direktion
mit begrenzten Vollmachten Versicherungsverträgeabschließen kann.

4. Die Provinzial-Feucr-Socictät war ursprünglich eine reine Gegenseitigkeitsgesellschaft
mit Nachzahluugsuerpflichtungder Versicherten. Diese Verpflichtungist im Reglement
von 1889 bereits geändert und für den Fall der Insolvenz der Societät die Landes¬
bank zu Darlehen verpflichtetworden. Prinzipiell aber war die Societät, in letzter
Linie also die Versicherten selbst, für ihre Verbindlichkeiten allein haftbar. Diese Rechts¬
lage ist oft gegen die Societät geltend gemacht worden, wenngleich praktischdie Societät
bei einem eigenen Vermögen von rund 7 Millionen Mark den Versicherten dieselbe,
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wenn nicht Höhe« Sicherheitbietet, wie die meisten Aktiengesellschaften. Das Verhältnis
der Versicherungssummezu dem Vermögensbestandeist bei der Societät ein ebenso
günstiges wie bei den Aktiengesellschaften. Es ist zur Beseitigungder aus der frühere»
Gegenseitigkeit hergeleiteten Bedenkenund zur völligen Klarstellungdes Rcchtszustcmdes,
sowie zur Schaffung noch größerer Sicherheit wünschenswert,die Societät zu einem
Unternehmen des Prouinzialuerbandes zu machenmit Haftung des Proviuzialverbcmdes
für alle Verbindlichkeiten der Societät.

5. Die lokale Vertretung der Societät ist heute ebenso nach Materien getrennt, wie die
Geschäfte bei der Direktion getrennt waren, nämlich nach Gebäudeversicherungund
Mobilarversichcrung, Vertreter für die Gebäudeversicherungsind die Bürgermeister,
für die beweglichen Gegenstände die Geschäftsführer In vielen Orten, insbesondere
in den Städten, sind neuerdings die Geschäftsführer durch Gewährung von Provisionen
mit Erfolg auch an der Gebäudeversicherunginteressiert worden. Es liegt in der
Absicht, mit diesen Maßnahmen weiter vorzugehen. Für die Städte ist dies geradezu
ein Bedürfnis. In früherer Zeit, in welcher der Wettbewerb der Privatgesellschaften
mit der Societät noch nicht von großer Bedeutung war, genügte die Vertretung der
Societät durch die Bürgermeister. Wenn aber die Societät Versichcruugenin den
Städten in größcrem Umfange gewinnen soll, so genügt diese Vcrtretuug nicht,
wenigstens nicht allcnthaben. Die Mitwirkung der Bürgermeisterist für die Societät
von der größte» Bedeutung, aber sie reicht zur Erwerbuug von Versicherungen,wie
sie heute erforderlich ist, nicht aus. Auf dieser Erwägung beruht die neue Fassung
des 8 II, welche grundsätzlich die Bürgermeisterbcibehält, aber es den letzteren und
der Societät erleichtert,von diesem Teil der rcglcmentsmäßigenGeschäfte die Bürger¬
meister zu entlasten und dieselbe den Geschäftsführernzu übertragen.

Unter Zugrundelegung der vorstehend angegebenenallgemeinenGesichtspunkte ist der in
der Anlage beigefügteNeglcmentsentwurf ausgearbeitet worden nnd beehrt sich der Prouinzial-
ausschuß folgende Anträge zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1. das beiliegende Reglement der Provinzial-Fcucrversicherungsanstaltder Rheinvrouinz

zu genehmigen,
2. den Provinzilllausschnßzu ermächtigen,denjenigenÄnderungenan diesem Reglement,

welche der Herr Minister bei der Genehmigungverlangen sollte, zuzustimmen,
3. in dem Reglement über die dienstlichenVerhältnisse der Prouinzicilbcamtender

Rheinprovinz vom —'^3"^ 1899 in ß 2 zu Klasse II. Nr. 2, au Stelle der
Worte „der Stellvertreter des Direktors der Prouinzial-Feuer-Societät" zu setzen
die Worte „die Landesversicherungsräte",und in demselben Reglement § 2 zu
Klasse III, Nr. 2 hinzuzufügen „die Oberinspektorender Provinzial-Fcueiuer-
sicherungsanstalt"".

Düsseldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

64*
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Alte Fassung. Neue Fassung.

Reglement
der

Rheinischen Provinzial-Feuer-Societiit
uom

25. April 1889.

Reglement
der

Prllvinzilll-Feuerversicherungsanstlllt
der Rheinprovinz.

Inhalt.
I. Umfang, Zweck und Vorrechteder Societät.

II. Organisation und Verwaltung der Societät.
III. Gebäudeversicherung.

1. Annahmepflicht,
2. Eintritt in die Societät und Austritt

aus derselben,
3. Ermittelung und Festsetzung der Ver¬

sicherungssummen,
4. Veränderungen während der Ver¬

sicherungszeit,
5. Klasseneinteilungnnd Tarif,
«i. Brandschadenuergütung

a. Umfang der Ersatzverbindlichkcitder
Societät,

b. Anzeige und Abschätzungen der Brand¬
schäden,

c. Zahlung der Brandentschädigung.
7, Sicherung der Hypothekargläubiger.

IV. Mobilarversicherung.
V. Verfahren in Beschwerde» und Streitfällen.

VI. Schlußbcstimmungen.
VII, Übergangsbestimmungen.

Inhalt.
Abschnitt I. Öffentlich-rechtliche Stellung, Vor¬

rechte und Zweck der Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstaltder Rheinprovinz, 88 1—3.

Abschnitt II. Organisation und Verwaltung,
88 4-11.

Abschnitt III. Rechnungswesen,Garantie des
Prouinzialuerbandes, 88 12—15.

Abschnitt IV. BesondereBestimmungenfür die
Gebäudeveisicherung, §8 16—19.

Abschnitt V. Abschluß des Versicherungsver¬
trages, allgemeine Bedingungendesselben,
Höhe der Beiträge, §§ 20—21.

Abschnitt VI. Regelung der Brandschäden,
§s 22-25.

Abschnitt VII. Sicherung der Hypotheken¬
gläubigerund der sonstigen dinglich Be¬
rechtigten bei der Versicherung von Gebäuden,
§8 25—34.

Abschnitt VIII. Verfahren in Beschwerde- und
Streitfällen,88 34—35.

Abschnitt IX. FreiwilligeLeistungen der Anstalt
zu gemeinnützigen Zwecken, 88 36—37.

Abschnitt X. Übergangsbestimmungen,§ 38.
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Begründung.

Zlll Überschrift. Da nach Z 15 der Provinzialverband für unbedingt haftbar erklärt wird für die
Verbindlichkeitender Anstalt, Nachschliffe der Versicherten also gänzlich ausgeschlossen sind, so
erscheint die bisherige Bezeichnung„Societät" nicht mehr zutreffend. Dieser Ausdruckbezeichnete
die bisherige, nunmehr aufgehobeneGegenfeitigkeit. Der Name „Provinzial-Feuerversicherungs-
anstalt" ist dem ß 120 Nr. 5 der Provinzialordnung und der „Landes-VersicherungsanstaltNhein-
provinz" nachgebildet. Auch die Bezeichnung „Reglement", die an und für sich besser durch
„Satzungen" erfetzt worden wäre, ist mit Rücksicht auf § 120 der Provinzialordnung beibehalten.
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Alte Fassu ng.

I. Dlmfang. Zweck und Vorrechte der Societät.

Die auf Grund des revidierten Reglements
vom 1. September 1852 (Gesetz-SammlungS. 658)
in der Nheinprovinzunter dem Namen „Rheinische
Provinzial-Feuer-Societät" bestehende öffentliche
Societät ist eine Provinzialaustalt, welche Gebäude
und bewegliche Gegenstände nach Maßgabe der
Bestimmungendieses Reglements versichert.

Dieselbe hat ihren Sitz in Düsseldorf und
die Rechte einer privilegierten öffentlichenKor¬
poration,

Sie hat sich eines Siegels mit dem Wappen
der Nheinprovinz und der Umschrift „Rheinische
Provinzial-Feuer-Societät" zu bediene».

8 2.
Die der Provinzial-Feuer-Societät auf

Grund des früheren Reglements für die Gebäude¬
versicherungzustehenden Ansprüche ans Stempel-
und Kostenfreiheit, sowie auf die Mitwirkung von
Behördenund Beamten und das ihr dort gewährte
Recht des Verwaltungszwangsverfahrens, bleiben
soweit die allgemeinen Lcmdesgesetzedies gestatten,
unverändert bestehen.*)

*) Anmerkung, Das revidierte Reglement vom
1. September 1852 bestimmt:

ß 2. Nie Verhandlungen behufs Verwaltung der
Provinzial-Feuer-Societätsaugelegeuheiten in der Rhein-
Provinz, die darauf bezüglicheKorrefpondenz zwifchenden

Neu e Fassung.

Abschnitt I.

Öffentlich rechtliche Stellung. Vorrechteund Zweck
der Provinzinl-Leuerversicherungsanstalt

der Atieinprovinz.

8 1.
Die auf Grund des revidierten Reglements

vom 1. September 1852 (Gesetz-Sammlung
S. «53) und vom 25. April 1889 in der Nhein¬
provinz unter dem Namen „Rheinische Provinzial-
Feuer-Societät" bestehende öffentliche Societät
führt von jetzt ab den Namen: „Prouiuzial-
Feuerversichcrungscmstaltder Nheinprovinz".

Dieselbe ist eine Provinzialanstalt und wild
von dem Provinzialuerbande nach Maßgabe der
Prouinzialordnung vom 1. Juni 1887, des
gegenwärtigenReglements uud der übrigen vom
Provinziallcmdtage erlassenen Reglements ver¬
waltet,

Ihr Wirkungskreis ist auf die Nheinprovinz
beschränkt, vorbehaltlich der Bestimmung über
Außenversicherung bei Versicherung beweglicher
Gegenstände.

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorfund bedient
sich eiues Siegels mit dem Wappen der Rhein-
Provinz und der Umschrift „Provinzial-Feuer-
Versicherungsanstalt der Rheinprovinz".

8 2.
Die Provinzial-Feuerversicherungsllnstaltder

Nheinprovinz hat die Rechte einer privilegierten
juristischen Person des öffentlichen Rechts.

Die Anstalt bleibt in Gemäßheit des 8 2
des Reglements vom 1. September 1852 von
der Stempelsteuer und von Gebühren befreit.

Die Beiträge unterliegen der zwangsweisen
Beitreibung wie öffentliche Abgaben.

Der Direktor der Anstalt ist befugt, in
Angelegenheitenseines Geschäftskreises die öffent¬
lichen Behörden zu requirieren sowie die vermittelnde
und begutachteude Tätigkeit der Kreis- und
Gemeindebehördenin Anspruch zu nehmen.
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Begründung.

öll § 1. Die Stellung der Anstalt als einer reinen Provinzialanstalt in derselben Weise, wie die Landes«
dank, ist in § 1 genügend klar gestellt. Durch diesen Wortlaut werden alle allgemeinen Veamteu-
reglements für die Centralverwaltung auch für die Feuerversicherungsanstaltanwendbar erklärt.
Alle besonderen Bestimmungendes alten Reglements über Urlaub der Beamten, Reisekosten u. s, w.
in den alten ß§ 7, 14, 16, 17 werden dadurch überflüssig. Im übrigen ist tunlichst der Wortlaut
des Statuts der Landesbank angenommen.

Zu § i Ms. Z. Es ist üblich, daß bei versichertenMobilien eine sogenannte Außenvcrsicherung,d. h.
eine Versicherungauch außerhalb des Nersicherungsgebäudesgenommenwird, z. B. bei Kleidern,
Reisegepäck, Fabrikaten, Umzügen u, dgl. Diesem Bedürfnissesoll die Anstalt gerecht werden auf
Grund dieser Bestimmung.

Su § 2. Die bisher in einer Anmerkung des Reglements behandelten Vorrechte der Anstalt werden
zweckmäßig in den Text aufgenommen, aber entsprechend dem Sprachgebraucheder heutigen Gesetz¬
gebung gefaßt. Auf die Vorrechte der §8 106 und 10? der Anmerkungdes alten Reglements
konnte verzichtet weiden. Die §8 75, 85, 86, 93 an derselbenStelle finden keine Anwendung
mehr, da die Einziehung der Beiträge nicht mehr durch die KöniglichenSteuerlasten erfolgt.

§ 2 Abf. 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen 8 3, redaktionell dem 8 92 der Provinzial-
ordnung.
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Behörden und Mitgliedern der Societät, die amtlichen
Atteste für die Versicherungen und die Quittungen über
empfangene Brandentschädiguugszahlung aus der Societäts-
lllsse find vom tarifmäßigen Stempel und von Sporteln
entbunden. Bei Prozessen namens der Societät sind die¬
jenigen Stempel, deren Bezahlung ihr obliegt, außer Ansatz
zu lassen.

Zu Verträgen mit einer stcmpelpflichtigen Partei ist
der tarifmäßige Stempel in dem halben Betrage, zu den
Nebenexemplareu der Stempel beglaubigter Abfchriften zu
verwenden.

§ 27. Schlußfatz. Der ordentliche Beitrag wird
den Interessenten durch vou den Steuererhebern aus¬
zugebende Steuerzettel bekannt gemacht.

ß 28. Schlußsatz. Gegen die Sänmigen erfolgt
die Beitreibung dnrch diefelben ezetutivifchenMittel, welche
für die öffentlichen Abgaben vorgefchricben sind.

8 70. Den Bürgermeistern liegt, als den eigens
lichen Lokalngentcn der Societät, alles dasjenige ob, was
das gegenwärtige Reglement ihnen auferlegt.

8 75. Die Kaution der Elementar-Steucrerheber
foll fo abgemessen und reguliert werden, daß sie für
fämtliche ihnen anvertraute» Nebenfouds und alfo auch
für die Feuer-Societätsbeitrage mithaftet.

8 85. Juni Zwecke der Erhebung der Feuer Nocie-
tätsveiträge erhält jede Steuertasse vou der Direktion
gefertigte und festgefetztcIahresheberolleu. Die Steuer¬
lasse fertigt aus diesen Heberollen Auszüge für jeden
einzelnen Beitragspflichtigen, läßt dieselben den letzteren
zustellen nnd sorgt für die fchlennigsteErhebung der Bei¬
träge. Längstens 4 Monate nach Empfang der Rollen
sind dieselben als völlig erledigt der Direktion zurück¬
zusenden.

8 86. Für die im Laufe des Jahres vorkommenden
Zugänge an Beiträgen werden nach Bedürfnis Supplc
mentarheberollen bei der Direktion angefertigt, den Steuer¬
tassen zugestellt und von diefen in dcrfelben Weife, wie
bei den Iahresheberollen, erledigt.

§ 93. Jede Steuerkasfe hat alljährlich und zwar
längstens 4 Monate nach Empfang der Heberollen dieselben
völlig erledigt der Direktion zurückzusenden,

8 106. Jeder angestellte Baubcamtc ist schuldig,
innerhalb seines Geschäftskreises den Requisitionen der
Direktion zu Tax- und Brandschadcnanfnahmen zu genügen,
und die vorgefetzte Regierung wird ihn uütigenfalls dazu
anhalten. Sind dabei Reisen nötig, so bezieht der Bau-
beamte die reglementsmäßigen Diäten und Fahrlosten,
wie solche der Staat vergütet; in seinem Wohnort oder
im Umkreise einer Meile von demselben aber nur die
Diäten feines Grades.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen in
Absatz 2 und 3 finden auf die Versicherung beweg¬
licher Sachen keine Anwendung.



en zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 50. 513

Begründung.

65



514 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 50.

Alte Fassung, Neue Fassung.

§ 107. Jeder sachverständige Bauhandwerker ist der»
Pflichtet, auf die Aufforderung der Direktion, der für
folche handelnden Ortsbehürde oder auch des kompetenten
Vllubeamten, in den Tax- oder Schadensaufnahmeterminen
sich einzusinken und als Sachverständiger zu fungieren,
wofür er die gesetzlichen oder ortsherkommlichen Tage¬
gelder bezieht.

§ 3.

Der Direktor der Societät ist befugt, in An¬
gelegenheiten seines Geschäftskreises die öffentlichen
Behörden zu requirieren, und sind die letzteren
verpflichtet, diesen Requisitionen zu entsprechen.

Gegenstand der Versicherung.

8 3-
Die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder

Rheinprovinz versichertgegen denjenigenSchaden,
welcher an Gebäudenund beweglichen Gegenständen
entsteht durch Brand, Blitzschlag — auch wenn
der Blitzschlagnicht gezündet hat —, Explosion
von Lampen, sowie von Leucht- oder Heizgas.
Eingeschlossenin die Versicherung ist ferner der
Schaden, welcher durch das anläßlich solcher Ereignisse
vorgenommene Löschen, Niederreihen oder not¬
wendige Ausräumen entsteht, soweit der Schaden
in der Beschädigung, Vernichtung oder dem Ab¬
handenkommen versicherterGegenständebesteht.

Die Versicherung gegen andere Explosions¬
schäden, sowie die Versicherungder bei Brand-
und versicherten Explosionsschäden entstehenden
Aufräumungs- und Abfuhrkosten,wird nur auf
Grund besondererÜbereinkunftübernommen.

Geld und Wertpapiere werden nicht ver¬
sichert. Dokumente, Gold- und Silbersachen,
Edelsteine, echte Perlen, Sculpturen, Gemälde
und Gegenstände, welche einen Kunstwert haben,
sind nur dann versichert,wenn sie in der Ver¬
sicherungsurkunde besondersbenannt sind. Gegen¬
stände, welche einen Liebhabereiwerthaben, sind
zu diesem Werte nur dann versichert,wenn der¬
selbe als solcher beantragt und in der Versicherungs¬
urkunde gekennzeichnetist.

Alle zur Zeit der Versicherungsnahmevor¬
handenen, sowie nachträglich hinzugekommenen
beweglichen Gegenstände derselbenGattung fallen
unter die für diese Gattung genommene Ver¬
sicherung, insoweit sie nicht ausdrücklich von d«
Versicherungausgeschlossen sind oder die letztere
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Begründung.

6u § 3. Es erscheint logisch, in AbschnittI den Zweck der Anstalt und demnach die Schäden zu
bezeichnen, gegen welche sie versichert. Diese Bestimmungen fanden sich im alten Reglement in
den W 56—60 und 79.

Zum Inhalt des § 3 ist zu bemerken: Die Versicherten sind jetzt in mehreren Punkten
günstiger gestellt wie früher. Denn:

1. Die Explosionsversicherung ist wesentlich ausgedehnt: Ohne weiteres ist in die Versicherung
nämlich einbegriffen der Schaden durch Explosion von Lampen, Leucht-und Heizgas, während
bisher bei der Societät, wie bei den Privatanstalten, ohne weiteres nur gegen Explosion von
Leuchtgas versichertwar.

2. Neu eingesetzt ist die Möglichkeitder Versicherungder Nufräumungs- und Abfuhrkosten,
die bei einigen Privatgesellschaftenbereits üblich war, und die nach dem Ministerial-Reskript vom
27. August 1898 für zulässig erachtet ist.

3. Der Liebhabereiwertwird nach dem deklariertenWert nicht nach dem gemeinen Wert ersetzt.
Abs. 6 ist neu eingeführt. Er entspricht dem praktischen Bedürfnisse; diese Bestimmung

wird allgemein jetzt bereits gehandhabt und ist entnommenden Vorschlägendes deutschen Haftpsticht-
und Versicherungsschutzverbandes.Im übrigen decken sich die Bestimmungendes ß 3 materiell
im wesentlichenmit den allgemeinen Bedingungen der Privatgesellschaftenund des bisherigen
Reglements. Nur sind in Abs. 7 Schäden infolge Aufruhrs, Landfriedensbruchesoder Erdbebens
eingeschlossen,während die Privatgesellschaftenin § 1 der allgemeinenBedingungendieselben aus¬
schließen. Nach dem Gesetz vom 11. März 1850 haften die Gemeindenfür den Schaden, welcher
bei öffentlichen Auflaufen verursacht wird. Die Anstalt hat also, wenn sie Feuerschäden,welche
durch öffentlichen Auflauf entstehen,ersetzt, nach § 22 Abs. 4 des ReglementsentwurfsRegreßrecht
gegen die Gemeinde. Ferner ist in Abs. 8 nach dem Vorgang der Privatgesellschaftenin 8 10
ihrer allgemeinen Bedingungen die Entstehung des Brandes infolge grober Fahrlässigkeit des
VersichertenAusschlußgruudfür die Entschädigungspflichtder Anstalt.
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sich nicht ausdrücklich auf besonders bezeichnete
Gegenständebezieht.

Bei der Versicherung eines Gebäudes sind
alle in der Versicherungsurkundenicht ausge¬
schlossenen Teile desselben mit versichert.

Als Brandschadenist nicht anzusehen,wenn
Gegenstände infolge ihrer bestimmungsmäßigenBe¬
nutzung unmittelbar dem Feuer ausgesetzt werden
und infolgedessen in Brand geraten oder beschädigt
werden.

Ausgenommen von der Versicherung sind
solche Schäden, welche während eines Krieges durch
militärische, auf Anordnung eines Befehlshabers
getroffenenMaßregeln entstehen.

Ferner fällt die Entschädigungspflichtder
Provinzilll-Feuerverstcherungsanstllltfort, wenn
ein Feuer von dem Versichertenselbst vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, oder
mit seinem Wissen und Willen oder auf sein
Geheiß von einem Dritten angelegt worden ist.
So lange die amtliche Untersuchung über die
Entstehung des Brandes schwebt, kaun die Aus¬
zahlung der Entschädigungbeanstandet werden, es
sei denn, daß der Versicherte durch die Bescheini¬
gung der zuständigenGerichtsbehördeden Beweis
erbringt, daß die Untersuchungnicht gegen ihn
geführt wird, Brandschäden,welche durch Fahr¬
lässigkeit des Versichertenselbst, seiner Familie,
seiner Dienstboten und seiner Hausgenossen ent¬
stehen, werden entschädigt;der Anstalt bleibt aber
der Civilllnspruchauf Rückgewährnach den allge¬
meinen Gesetzen vorbehalten.

Die Versicherungsoll nicht zu einem Ge¬
winne führen. Es wird daher, vorbehaltlich der
Bestimmungüber den üiebhabereiwertin Absatz 3,
nur der wirkliche (gemeine)Wert der versicherten
Gegenständezur Zeit des Brandes entschädigt.

Die Versicherungselbst begründet noch leinen
Beweis für das Vorhandensein oder den Wert
der versichertenGegenständezur Zeit des Brandes.
Die Versicherungssumme bildet vielmehr die obere
Grenze für die Entschädigungspflichtder Anstalt
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Alte Fassung.

II. Organisation und Verwaltung der Societüt.

8 4.
Die Societät wird von dem Provinzial-

verbande der Rheinprovinz als Prouinzialanstalt
nach den Bestimmungen der Provinzialordnung
vom 1. Juni 188? und des gegenwärtigen
Reglements verwaltet.

s 5.
Die unmittelbare Verwaltung der Societät

führt ein Direktor, welcher die Societät nach außen
und vor Gericht und insbesondereauch in allen
Angelegenheitenvertritt, für welche die Gesetze
eine Spezialvollmacht verlangen. Er besorgt die
gesamte Verwaltung der Societät und erledigt
alle Angelegenheitenderselben, soweit diese nicht
durch das gegenwärtige Reglement dem Kura¬
torium der Provinzial-Feuer-Societät, dem Pro-
vinzialausschußoder dem Provinziallandtage über¬
tragen, beziehungsweise an deren Mitwirkung ge¬
bunden sind. Der Direktor vollzieht nameus der
Societät alle Schriftstücke unter der Bezeichnung:
„Der Direktor der RheinischenProvinzial-Feuer-
Societät",

8 6.
Der Direktor wird von dem Provinzialland-

tage auf Zeit (nicht unter 6 Jahre) oder auf
Lebenszeitgewählt. Der Direktor hat die Rechte
und Pflichten der Provinzialbeamtcn, er ist der
Dienstuntergebene des Landesdirektors und ver-

Neue Fa ss ung.

und zwar, wenn nicht ausdrücklichetwas anderes
verabredet ist, für jede einzelne Nummer der Ver¬
sicherungsurkunde.Haben demnachdie versicherten
Gegenständezur Zeit des Brandes einen geringeren
Wert, als die darauf versicherte Summe, so wird
der Schaden nur nach dem tatsächlichgeringeren
Werte vergütet. Übersteigt der Wert derselben
zur Zeit des Brandes die darauf versicherte
Summe, oder sind sie anderweitig noch versichert,
so wird der Schaden nach Verhältnis vergütet.

Der entgcmgene Gewinn wird nicht ersetzt,

Abschnitt II.
Organisation und Verwaltung.

Direktor,
s 4.

Die unmittelbareVerwaltung der Provinzml-
Feuerversicherungsanstalt führt ein Direktor,
welchem je nach Bedürfnis ein oder mehrere obere
Beamte — Landesversichemngsrate— zugeordnet
werden.

Der Direktor vertritt die Provinzial-Feuer-
versicheruugscmstaltnach außen uud vor Gericht und
vollzieht namens derselben alle Schriftstücke unter
der Bezeichnung: „Der Direktor der Provinzial-
Feuerversicherungscmstllltder Rheinprovinz",

Er ist für den ordnungsmäßigenGang der
Geschäfte, sowie für die genaue Beobachtungaller
gesetzlichen,statutarischen und Reglementsvor¬
schriften verantwortlich.

8 5.
Der Direktor wird von dem Provinzialland-

tage auf Zeit (nicht unter 6 Jahre) oder auf
Lebenszeit gewählt. Der Direktor hat die Ncchte
und Pflichten der Provinzialbeamten, er ist der
Dienstuntergebenedes Landeshauptmanns und ins-
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Begründung,

6u § 4. Der alte § ? erwähnte nur einen oberen Beamten, Das ist, wie in der allgemeinen
Begründung ausgeführt, für den heutigen Geschäftsumfangbei weitem nicht ausreichend; außerdem
war es nicht zweckmäßig,die Funktionen diefes einen oberen Beamten in diesem Z 7 festzulegen,
und ihm keine Amtsbezeichnungzu geben. Der neue § 4 ist dem § 18 des Statuts der Landes¬
bank nachgebildet. Die Bezeichnung„Landesversicherungsräte" ist analog den Landesbankräten
gewählt. Sie hat den Vorzug, daß sie auch für die oberen Beamten der Landes-Versicherungs-
anstatt und der landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft paßt. Ferner existiert diese Amtsbezeichnung
bereits in der Provinzialverwaltung von Schleswig-Holstein.
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Pflichtet, dem Letzteren zu jeder Zeit die Ginsicht¬
nahme in die gesamte Geschäftsführung der
Societät zu gestattenund jede verlangte Auskunft
zu erteilen. Der Direktor ist der nächste Dienst¬
vorgesetzte aller bei der Societät angestellten
Beamten.

8 7-
Dem Direktor wird zur Unterstützung bei

Erledigung der Geschäfteein oberer Beamter zu¬
geordnet, welchem insbesonderedie Überwachung
des Dienstbetriebesin den Bureaus der Direktion
Miegt. Derselbewird auf Vorschlag des Direktors
vom Provinzilllausschußentweder auf Zeit (nicht
unter 6 Jahre) oder auf Lebenszeit gewählt; er
vertritt den Direktor bei Krankheit oder Abwesen¬
heit bis auf die Dauer von 6 Wochen Ver¬
tretungen von längerer Dauer hat der Provinzial-
lluöschuß anzuordnen.

8 8.
Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Aus¬

übung der fortlaufenden Kontrolle der Geschäfts¬
führung des Direktors wird ein Kuratorium
bestellt. Dieses Kuratorium besteht außer dem
Landesdirektorund dem Direktor der Provinzial-
Feuer-Societät aus fünf von dem Provinzial-
ausschuß aus der Zahl der Sucietätsgenossen
zu wählenden Mitgliedern.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter
werden von dem Provinzialausschusse gewählt.

8 9.
Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf 3 Jahre,

jedoch bleiben die Ausscheidendenbis zur Ein¬
führung der Neugewählten in Tätigkeit. Für die
im Laufe der Wahlperiode ausfcheidenden Mit¬
glieder haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die
Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende des¬
jenigen Zeitraumes in Tätigkeit, für welchen die
Ausgeschiedenen gewählt waren.

8 10.
Wählbar sind nur solche Societätsgenossen,

welche zum Mitgliede des Provinziallandtag.es

Neue Fassung.

besondere verpflichtet, dem letzteren zu jeder Zeit
die Einsichtnahmein die gesamte Geschäftsführung
der Anstalt zu gestatten und jede verlangte Aus¬
kunft zu erteilen. Der Direktor ist der nächste
Dienstvorgesetzte aller bei der Anstalt angestellten
Beamten.

Kuratorium.

3 6.
Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Aus'

Übung der fortlaufendenKontrolle der Geschäfts'
führung des Direktorswird ein Kuratoriumbestellt.
Dieses Kuratorium besteht außer dem Landes¬
hauptmann und dem Direktor der Anstalt aus
fünf von dem Provinzilllausschuß aus der Zahl
der Versicherten zu wählenden Mitgliedern, von
welchen letzteren drei zur Beschlußfassung anwesend
sein müssen.
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Zu § ß u. 7. Die alten ßß 9, 10 und 13 werden hinfälligdurch den im neuen § 7 erfolgten Hinweis
auf die Geschäftsordnung. Im übrigen entsprechendie §H U und ? dem § 19 des Statuts der
Landesbank.
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wählbar sind und mit ihren Gebäuden und ihrem
Mobilar zu mindestens 30 000 Mark bei der
Societät versichert sind. Jede Wahl verliert
dauernd oder vorübergehend ihre Wirkung mit
dem gänzlichenoder zeitweisen Aufhören einer der
für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen.
Ob einer dieser Fälle eingetreten ist, darüber ent¬
scheidetder Provinzialausschuß. Die Gewählten
können aus Gründen, welche die Entfernung eines
Beamten aus seinem Amte rechtfertigen, vom
Provinzilllausschusse ihrer Stellen enthoben werden.
Gegen den Beschluß des Provinzialausschusses
findet die Beschwerdean den Provinziallandtag
statt.

Das Kuratorium regelt seinen Geschäftsgang
durch eine Geschäftsordnung. Dieselbe bedarf der
Genehmigung des Provinzialausschusses. Das
Kuratorium versammelt sich so oft es die ihm
überwiescnenGeschäfte erfordern, alljährlich min¬
destens sechs mal. Die Berufung zu der Ver¬
sammlung erfolgt durch den Vorsitzendenunter
Mitteilung einer Tagesordnung. Das Kuratorium
kann nur beschließen,wenn von den gewählten
Mitgliedern desselben mindestens drei anwesend
sind. Die Beschlüssewerden nach Stimmenmehrheit
gefaßt, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.

s 12.
Der Beschlußfassung des Kuratoriums unter¬

liegt insbesondere:
1. Die Vorprüfung aller dem Provinzial¬

ausschuß zu machenden Vorlagen und
aller der Entscheidung desselben unter¬
liegenden Beschwerdesachen.

2. Die Genehmigungder von dem Direktor
zur Ausführung des Reglements zu er¬
lassenden allgemeinen Geschäftsanwei-
suugen.

3. Die Entscheidungüber die Beschwerden
gegen die Festsetzung der Versicherungs¬
summenund der Beiträge.

Neue Fassung.

s 7.
Das Kuratorium regelt seinen Geschäftsgang

durch eine Geschäftsordnung,in welcher die §§ 48^
51 der Provinzialordnungentsprechendanzuwenden
sind. Dieselbe bedarf der Genehmigung des
Provinzialausschusses.Das Kuratoriumversammelt
sich, so oft es die ihm überwiesenenGeschäfte er¬
fordern, alljährlich jedoch mindestenssechs mal.

§ 8.
Der Beschlußfassung des Kuratoriums unter¬

liegt insbesondere:
1. Die Vorprüfung aller dem Provinzial¬

ausschußzu machendenVorlagen.
2. Die Entscheidungüber die Beschwerden

gegen Verfügungendes Direktors, soweit
dieselben nicht disziplinier Natur sind.

3. Die Art der Anlegung der verfügbaren
Gelder und des Reservefonds (s 1^>

4. Der Ankauf von Grundstückenund die
Ausführung von Bauten, insofern die
Ausgabe in dem einen wie dem anderen
Falle die Summe von 10 000 M. nicht
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Zu § 8. Nr. 2 entsprichtdem § 19 Nr. 8 des Statuts der Landesbank.
Nr. 7 ist zur Vermeidung von Beschwerden neu eingeführt.
Nr, 8. Die Societät hat nicht, wie die Privatgesellschaften, Generalagenturen, welche

selbständig die kleinerenVersicherungsverträgemit dem üblichen Inhalt abschließen können, vielmehr
müssen alle, auch die kleinsten Versicherungen,bei der Direktion eingereicht und von dieser selbst
genehmigt werden. Dies hat zweierleiNachteile. Einmal eine kolossale Überlastungdes Direktors
und der Centmlstelle mit unbedeutendentäglichen Geschäften. Formell gehen alle diefe kleinen
Geschäfteauf den Namen des Direktors und auf seine Verantwortlichkeit,materiell kann er selbst¬
redend aber dieselben nicht prüfen; denn täglich gehen 220 Versicherungsanträge ein. Die
Prämieneinnahme betrug im Jahre 1902 rund 4,8 Millionen Mark, die Versicherungssumme
3,6 Milliarden Mark. Ein derartiger Geschäftsbetriebwürde bei Privatgesellschaften außer der
Direktion mindestens zehn größerere Generalagenturen — Lokalbehörden — mit je 14 bis 15 Beamten
beschäftigen. Infolge dieser straffen Centralisierung des ganzen Geschäfts bei der Societät kann
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Alte Fassung.

4. Die Art der Anlegung der verfügbaren
Gelder.

5. Der Ankauf von Grundstückenund die
Ausführung von Bauten, insofern die
Ausgabe in dem einen wie dem anderen
Falle die Summe von 10 000 M. nicht
übersteigt. Wenn die Summe von
10 000 M. überschritten wird, ist die
Genehmigung des Provinziallandtages
einzuholen.

6. Der Abschluß von Rückuersicherungsver-
trägen mit Privat-Versicherungsgesell-
schaften, der Anschluß an den Rückuer-
sicherungsvcrbandder öffentlichen Socie¬
täten Deutschlands, sowie der Abschluß
vou Anschluß-und Nückversichcrungsver-
tragen mit Korporationen, Vereinen uud
Verbänden, welche sich innerhalb der
Provinz zum Zwecke gemeinsamerVer¬
sicherung bilden (§ 28).

7. Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge
für einzelne Bezirke (8 55) und

8. die in den Z8 13, 16, 17, 18, 20, 28,
34, 35, 51, 55, 83, 84, 85 und 89
vorgesehenen Angelegenheiten.

8 13.
In den Sitzungen des Kuratoriums hat der

Direktor von den wichtigsten Vorkommnissen der
Verwaltung Mitteilung zu machenund die Mit¬
glieder in fortlaufenderKenntnis von dem Gange
der Geschäfte »zu erhalten. Das Kuratorium ist
befugt, von dem Stande der Verwaltung der An¬
gelegenheiten der Societät durch Einsicht der Akten
und Bücher Kenntnis zu nehmen. — Der vom
Direktor zu erstattende Jahresbericht (8 2?) ist
zunächst dem Kuratorium vorzulegen und mit
dessen Bemerkungendem Provinzialausschuß ein¬
zureichen.

Neue Fass ung.

übersteigt Wenn die Summe von
10 000 M. überschritten wird, ist die
Genehmigung des Provinziallandtages
einzuholen,

5. Der Abschluß von Rückversicherungsver-
trägen.

6. Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge
für einzelneBezirke und die Bestimmungen
über auderweitige Einziehung der Bei¬
träge (8 13).

7. Die Entscheidung zweifelhafter Brandent-
schädigungsfälle.

8. Bestimmung derjenigen Beamten und
Geschäftsführer,welche im Auftrage des
Direktors Versicherungsverträge selb¬
ständig abschließenund Briefe unterzeichnen
können.

9. Die Feststellungder allgemeinen Grund¬
sätze über die Art und Höhe der Be¬
soldung der Geschäftsführer,sowie über
die Vereinbarungen mit den Gemeinden
betr. die Einziehung der Beiträge.

10. Die Feststellung der allgemeinen Be¬
dingungen des Versicherungsvertrages,
der Grundsätze für die Bemessung der
Höhe der Beiträge, sowie der Gebühren,
welche bei Aufnahme von Versicherungs¬
anträgen an die Anstalt und an die
Geschäftsführerzu zahlen sind.
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Begründung-oegiunoung.

sich der Direktor den größeren und wichtigerenGeschäften nicht mit der erforderlichenSorgfalt
widmen. Der zweite Nachteil dieser Centralisierung ist eine unvermeidlicheVerzögerung in der
Erledigung der Geschäfte,die ihrer Natur nach alle eilig sind und jeden Tag gleich erledigt werden
müssen. Aus diesen Gründen ist es erforderlich, den Direktor zu entlaste». Die Geschäftseinteilung
ist daher für die Zukunft wie folgt gedacht,wobei bemerkt wird, dah dieselbe, soweit möglich, feit
einigen Monaten bereits eingeführt ist: Unter dem Direktor sind zwei Abteilungen zu bilden:
Die Abteilung für Annahme der Versicherungenund Abschlußder Versicherungsverträge,sodann
die Abteilung für die Feststellungund Erledigung der Brandschäden. An der Spitze jeder dieser
Abteilungen steht ein Landesversicherungsrat(§ 4 des Negl.), welchemje ein Oberinspektorzur
Vertretung und Hülfeleistung zugeteilt wird. Letzteren soll nun in Gemähheit des § 8 Nr. 8
die Befugnis zur Unterschriftbeigelegtwerden können behufs Erledigung des „kleinen" Geschäfts.
Zur weiteren Beschleunigungdes Geschäftsbetriebesund Entlastung der Ccntralstelle ist fernerhin
beabsichtigt,auch den zuverlässigen,erprobten Lokalbeamten— Geschäftsführern— die Befugnis
M geben, kleine einfache Versicherungsverträgeselbständig abzuschließen; diese übernehmen damit
die Stellung der „Generalagenten" der Privatgesellschaften. Zunächst foll nur mit einigen
Geschäftsführernein Verfuch nach diefer Richtung hin gemachtwerden. Endlich foll vcrfuchsweife
in dicht bevölkerten Kreisen,z, B. Essen (Stadt und Land), Mülheim (Nuhr), Saarbrücken, zwischen
der Direktion und den Geschäftsführern eine Zwischeninstanz geschaffenwerden, mit den Befugnissen
der Generalagenten.

Nr. 9. Visher war die Höhe der Besoldung der Geschäftsführerin § 83 des alten Reglements,
abgesehen von der Anstellung mit fester Vergütung, dem Direktor allein überlassen. Es erscheint
zweckmäßig,die allgemeinenGrundsätze über Art und Höhe der Besoldung der Geschäftsführer
durch das Kuratorium feststellen zu lassen. Dasselbe gilt bezüglich der Entschädigung der
Gemeinden für die Einziehung der Beiträge. Die Höhe diefer Entschädigungwar bisher in § 19
des alten Reglements festgelegt. Es erscheintzweckmäßig,diese reine Verwaltungsmaßregel aus
dem Reglement zu entfernen und der Beschlußfassungdes Kuratoriums zu überlassen.

Nr. 10. Wie in der allgemeinen Begründung ausgeführt, foll das neue Neglementim
wesentlichen nur die Verfassungsbestimmungen enthalten. Dazu gehören die allgemeinen
Bedingungen des Versicherungsvertragesnicht. Diese müssen je nach Bedürfnis und nach der
Entwickelungder Praxis leicht abänderlichsein. Dazu kommt noch, daß der Erlaß eines Reichs-
gesetzes über den Versicherungsvertragbevorsteht,dessen Bestimmungen zweifellosauf diese allge¬
meinen Bedingungen von Einfluß sein werden. Auch aus diesem letzteren Grunde müssen dieselben
leicht und schnell abgeändert werden können.

Noch mehr wie für die allgemeinen Bedingungen gilt das gesagte für die Bemessungder
Höhe der Beiträge, also der Prämien. Es ist als eine schwere Last empfundenworden, daß
der Prämientarif für die Gebäudeversicherungin dein § 52 des alten Reglements starr festlag;
für die Mobilarversicherung dagegen war in ß 82 des alten Reglements die Feststellungdes
Prämientarifes dem Direktor völlig überlassen. Einen Pramientarif muß selbstredend die
Versicherungsanstalthaben, derselbe muß aber beweglichsein und sich jederzeit allen Besonder¬
heiten jedes einzelnen Falles anpassen tonnen. Dasselbe gilt für die Gebühren der Anstalt und
der Geschäftsführer. Auch hier empfiehlt sich daher die Feststellung der allgemeinenGrundsätze
durch das Kuratorium.
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Alte Fassung. Neue Fassung.

§ 14.
Die obere Leitung und Verwaltung der

Societät steht dem Provinzialausschuß zu. Dem¬
selben liegt insbesondereob:

1. Die Wahl der Mitglieder des Kura¬
toriums;

2. die Wahl der oberen Beamten (z 7);
3. die Anstellung aller übrigen Beamten

der Societät;
4. die Feststellungder Kantion der Kassen-

beamten der Societät;
5. die Abänderung der Klasseneinteilung

und des Tarifs;
6. die Entscheidungüber Streitigkeiten der

Societät mit den Versicherten(§ 85);
7. die Entscheidung über Beschwerden gegen

Verfügungen des Direktors und gegen
Beschlüsse des Kuratoriums;

8. der Erlaß der Geschäftsanweisungfür
den Direktor und die übrigen Beamten
der Societät;

9. die Genehmigung der Mobilarversiche-
rungsbedingungen(§ 81);

10. die Vorprüfung des Etats und der
Iahresrechnung;

11. die Genehmigung von Etatsüber-
schreitungen;

12. die Bestimmung über die Deckungeines
eintretenden Defizits (§ 23);

13. die Vorprüfung aller dem Provinzial¬
landtag zu machendenVorlagen;

14. die Beurlaubung des Direktors über
6 Wochenhinaus, bis zu welchem Zeit¬
punkte der Urlaub von dem Landes-
direltor erteilt wird.

Provinzialausschuß.
s 9.

Die obere Leitung und Verwaltung der
Anstalt steht dem Provinzialausschuß zu. Dem¬
selben liegt insbesondereob:

1. Die Wahl des Vorsitzenden, dessen Stell¬
vertreter und der Mitglieder des Kura¬
toriums;

2. die Wahl der Landesversicherungsrate;
3. die Anstellung aller übrigen Beamten

der Anstalt;
4. die Feststellung etwaiger BeamteN-

kautionen;
5. die Entscheidung über Beschwerden gegen

Beschlüsse des Kuratoriums;
6. der Erlaß der Geschäftsauweisungfür

den Direktor und die übrigen Beamten
der Anstalt;

7. die Vorprüfung aller dem Provinzial-
landtage zu machendenVorlagen;

8. Feststellung der Grundsätze über Art
und Höhe der Entschädigungder Bürger«
meister für die nach diesem Reglement
§H 2, 11, 18, 22, 24, 30 und 31 ihnen
obliegendenPflichten.

s 15.
Der Provinziallandtag beschließt über:

1. Die Wahl des Direktors der Societät;
2. die Feststellungdes Etats;
3. die Revision und Entlastung der Iahres¬

rechnung;

Provinziallandtag.
8 10.

Dem Provinziallandtage steht zu:
1. Die Wahl des Direktors der Anstalt;
2. die Feststellung des Haushaltplanes;
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Begründung.

6u § 9. Nr. 8. Die Entschädigung der Bürgermeister war im alten Reglement § 19 allgemein
auf 6 "/« festgesetzt. Es erscheint zweckmäßiger,die Entschädigung nach Lage der einzelnenFälle
verschiedenzu bemessen; unter anderem auch deshalb, weil nach § 18 des neuen Reglements¬
entwurfs ein Teil der Geschäfte der Bürgermeister den Geschäftsführernübertragen werden kann
und dann naturgemäß auch ein Teil der Entschädigung den letzteren zugebilligt werden muh.
Selbstredend werden durch die Beschlüsse des Provinzialausschussesnach all diesen Richtungen hin
die Befugnisseder Kommunalaufsichtsbehördenicht berührt.

"U § 10 Nr. 3. Die Genehmigungvon Etatsüberschreitungenwar bisher nach § 14 Nr. 11 des alten
Reglements dem Prouinzialausschusseübertragen. Dies stand in Widerspruch mit der Provinzial-
ordnung § 103 Abf. 3 und ist mit Recht in den Beratungen des Provinzillllllndtag.esüber die
letzte Reglementsändemngbemängelt worden.

Nr. 4. Die Periode des Rechnungsjahreswar durch das alte Reglement in § 26 festgelegt.
Es erscheint zweckmäßig, die Bestimmungder Rechnungspeiiode dem Provinziallandtage zu überlassen.
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Alte Fassung.

4. die Abänderung des Reglements mit
Ausnahme der in 8 14 unter 5 er¬
wähnten Abänderung der Klassenein¬
teilung und des Tarifs.

8 16.
Wegen der Anstellung der bei der Societät

beschäftigten Beamten sind die Bestimmungendes
§ 60 der Provinzinlordnung und des § 5 des
Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der
Prouinzilllbeamten maßgebend.

8 1?.
Die Beamten der Societät beziehen bei

DienstreisenTagegelder und Reisekostennach den
für die Provinzialbeamten geltenden Vorschriften.
Die den technischen Beamten der Societät zu ge¬
währende Entschädigungfür auswärtige Geschäfte
wird auf Vorschlagdes Direktors von dem Kura¬
torium mit Genehmigungdes Provinzialausschusses
festgesetzt.

8 18.
Die örtlichen Geschäfte der Provinzial-Feuer-

Societät werden für die Gebäudeversicherungen
von Amtswegen durch die Bürgermeister, für die
Mobilarversicherungendurch besondere Geschäfts¬
führer, welche gleichzeitig als Hülfsagenten für
die Gebäudeversicherungendienen, besorgt. Der
Direktor ist, soweit dies in einzelnenFällen er¬
forderlicherscheint,befugt, mit Genehmigung des
Kuratoriums an Stelle der Bürgermeister andere
Personen mit Führung der örtlichen Geschäfte
der Societät zu beauftragen, welche damit die
Eigenschaft als Societätsbeamtc erhalten. Zu der
hierdurch bedingten Ausschließung des Bürger¬
meisters von der Vertretung der Societät ist beim
Widerspruch des Letzteren die Genehmigung des
Ober-Präsidenten erforderlich. Die durch die
Hebelisten ausgeschriebenen Beiträge werden nach
vorherigerVereinbarungmit den Gemeinden durch
diese erhoben und an die Socitätskasse abgeliefert.

Neue Fassung.

3. die Prüfung und Entlastung der Iahres-
rechnung, sowie die Genehmigung von
Gtatsüberschieitungen und außeretat¬
mäßigen Ausgaben;

4. die Bestimmung der Periode des Rech¬
nungsjahres;

5. die Entgegennahme des Jahresberichts;
6. die Abänderung des Reglements.

Bürgermeister und Geschäftsführer.
8 11.

Die Entgegennahme von Versicherungsan¬
trägen, sowie die dauernde Beobachtung der ver¬
sicherten Gegenständeerfolgt für die Gebäudever¬
sicherungen durch die Bürgermeister, für die Mo¬
bilarversicherungendurch Geschäftsführer, welche
gleichzeitig als Hülfsagenten für die Gebäudever¬
sicherungen dienen. Die Versicherungsanträgesind
von dem Bürgermeister bezw. Geschäftsführerauf
ihre Richtigkeit zu prüfen. Die Bürgermeister
bezw. Geschäftsführersind verpflichtet, die Ver¬
sicherungenin besondere Bücher nach Vorschrift
des Direktors einzutragen. Die Einsicht dieser
Bücher steht nur solchen Personen zu, welche ein
Interesse zu dieser Einsicht nachweisen können-
Auszüge aus diesen Büchern sind den Versicherten
unentgeltlichzu erteilen.

Der Direktor ist, soweit dies in einzelnen
Fällen erforderlich erscheint,befugt, mit Geneh-
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Begründung.

"U § 11. Die den BürgermeisternobliegendenPflichten sind in dem neuen Reglementsentwurfgenau
auseinandergehllltenund in § 9 Nr. 8 einzelnenaufgezählt. § 11 behandelt die Mitwirkung bei
der Aufnahme von Versicherungsanträgen Der allgemeineAusdruck„örtliche Geschäfte" im § 18
des alteu Reglements konnte zu MißverständnissenAnlah geben, hinsichtlichder Befugnis der
Bürgermeister zur Vertretung der Societät. Aus diesem Grunde ist in § 11 des neuen Entwurfs
die Rechtsstellungund Vollmachtdes Bürgermeistersund Geschäftsführersgenau bezeichnet, § 11

Nr. 2 entspricht dem bisherigen § 18, nur ist an Stelle des Ober-Präsidenten der Pro-
vinzialausschußgesetzt.

In Absatz 3 ist, um die Parität der Rechte herzustellen,den Bürgermeistern dasselbe Recht
gegeben, wie dem Provinzialausschusse,eine Bestimmung,die sich auch in den Reglements mancher
anderen öffentlichen Societät befindet.

67
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Alte Fassung.

s 19.
Die Bürgermeisterbeziehen als Entschädigung

für die Besorgung der Societätsgeschäfte6«/o
der in ihrem Bezirke zur Ablieferung gelangten
Immobilarversicherungsbeiträge. Die Gemeinden
beziehen als Entschädigung für die Erhebung
und Ablieferung der Immobilarversicherungs¬
beiträge eine Hebegebühr von 1 ^2"/» von den
wirklich von ihnen erhobenen und abgelieferten
Beiträgen. Besorgen die Gemeinden auch die
Erhebung der Mobilarversicherungsbeiträge, so
wird ihnen nicht nur von diesen, sondern auch
von dem Empfange der Immobilarversicherungs¬
beiträge 2°/« Hebegebührgewährt.

s 20.
An Stelle der Gemeinden kann mit Ge¬

nehmigung des Kuratoriums die Erhebung der
Feuersocietätsbeiträge besonderen, von dem
Direktor zu ernennenden Beamten übertragen
werden.

Die in solchen Gemeinden etwa nötig
werdendeEinziehung der Immobilarversicherungs¬
beiträge im Verwaltungszwangsverfahrenist auf
Ersuchen des Direktors durch die zuständigeGe¬
meindekasse gegen Zahlung von 2«/« Hebegebühr
zu bewirken.

Neue Fassun g,

migung des Provinzialausschusses,an Stelle der
Bürgermeisterandere Personen mit Führung diefer
Geschäftezu beauftragen, welchen die Eigenschaft
als Provinzilllbeamtebeigelegtwerden kann.

Die Bürgermeistersind gleichfalls befugt, die
Führung der in diesem Paragraphen benannten
Geschäfte, mit Genehmigung der Gemeindeauf¬
sichtsbehörde, abzulehnen.

Abschnitt III.

Kechnungswesen,Haftung des Provinzial-
Verbandes.

s 12.
Die Periode des Rechnungsjahres wird von

dem Provinziallandtage bestimmt.
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Begründung.
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Alte Fassung. Neue Fassung.

s 21.
Die Versicherungsbeiträgesind zur Deckung

der Brandschäden und aller sonstigen Ausgabe»
der Societät bestimmt. Die Einnahme-Überschüsse
stießen dem Reservefonds zu. Der Reservefonds
ist bei der Landesbank rentbar anzulegen.

s 22.
Die Zinsen des Reservefondswerden, soweit

dieselben nicht zur Deckung der laufenden Aus¬
gaben erforderlichsind, dem Reservefonds zuge¬
schlagen. Hat der Reservefonds die Höhe der
1 l/2 fachen Iahresversichcrungsbeiträge erreicht,
so können die alsdann sich ergebenden Überschüsse
nach näherer Bestimmung des Provinzialaus-
schusses dem Reservefonds weiter zugefügt, oder
ein Teil derselbenden Versicherten zurückgewährt,
oder dem Provinziallandtage für gemeinnützige,
zugleich die Interessen der Societät fördernde
Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

s 23.
Sollte infolge außergewöhnlicherUnglücks¬

fälle die Societät die ihr obliegendenZahluugen,
selbst nach Aufwendung des Reservefonds, aus
eigenen verfügbaren Beständen zu leisten außer
Stande sein, so werden die erforderlichen Beträge
der Societät aus Mittel der Landesbankdarlehns-
weise vorgeschossen.Ein derartiger Vorschuß ist
aus den nächsten sich ergebenden Überschüssen
zurückzuerstatten.

s 13.
Die Einziehung der Beiträge erfolgt entweder

durch die Gemeinden auf Grund Vereinbarung
mit denselben, oder durch besondere von dem
Direktor mit Genehmigung des Kuratoriums zu
ernennendeBeamte.

Im letzterenFalle erfolgt die etwa nötig
werdende Beitreibung der Immobilaiversicherungs-
beitrüge im Verwaltungszwangsverfahren auf
Ersuchen des Direktors durch die zuständigeGe-
meindekllssegegen Zahlung von 2°/« Hebegebühl-

8 14.
Die Versicherungsbeiträgesind zur Deckung

der Brandschäden und aller sonstigen Ausgaben
der Anstalt bestimmt. Die Einnahme-Überschüsse
stießen dem Reservefondszu.

Die Zinsen des Reservefondswerden, soweit
dieselben nicht zur Deckung der laufendenAus'
gaben erforderlich sind, dem Reservefonds zuge-
schlagen. Hat der Reservefonds die Höhe der
12/2 suchen Iahresversicheiuugsbeitmge erreicht,
so können die alsdann sich ergebenden Überschüsse
nach näherer Bestimmung des Provinzialaus-
schusses dem Reservefonds weiter zugefügt, oder
ein Teil derselbenden Versicherten zurückgewählt,
oder dem Provinziallandtage für gemeinnützige,
zugleich die Interessen der Anstalt fördernde
Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

8 15.
Sollte infolge außergewöhnlicher Unglücksfälle

die Provinzial-Fenerversichcrnngsanstaltdie ihr
obliegenden Zahlungen, selbst nach Aufwendung
des Reservefonds, aus eigenen verfügbarenBe¬
ständen zu leisten außer Stande sein, so haftet
der Provinzilllverband der Rheinprovinz für die
Verpflichtungender Anstalt; die Leistungen des
Provinzialverbandes sind aus den nächsten M
ergebenden Überschüssen zurückzuerstatten.
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Begründung.

s« § 15. Die Gegenseitigkeitsversicherung,welche ursprünglich dem alten Societätsreglement zu
Grunde lag, war bereits durch das Reglement von 1889 in 8 23 erheblich abgeschwächt.
Prinzipiell bestand sie aber noch, denn die Landesbank gewährte nur Darlehen; für etwaige
Fehlbeträge hatte definitiv die Societät immer selbst aufzukommen; also in letzter Linie die
Versicherten. Weder die Landesbank noch der Prouinzialverband hafteten für die Schulden der
Societät. Die jetzige Fassung des neuen § 15 hebt dagegen die unangenehmen Folgen der
Gegenseitigkeitsversicherung auf; er erklärt den Prouinzialverband für die Verbindlichkeitender
Anstalt haftbar, genau wie für die Verbindlichkeitender Landesbank und macht dadurch die
Versicherungsanstaltzur Provinzialanstalt. Trotzdem wir an der bisherigen Verwendung der
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Alte Fassun g. Neue Fassun g.

8 24.
Der von dem Direktor in der Regel für

einen zweijährigenZeitraum zu entwerfendeEtat
über die bei der Direktion zu leistenden Aus¬
gaben wird von dem Kuratorium begutachtetund
dem Provinzialausschusseeingereicht. Die Fest¬
stellung desselben erfolgt durch den Provinzial¬
landtag. Der einmal festgestellte Etat bleibt bis
zur Feststellung eines neuen Etats in Kraft.
Gtatsüberschreitungen und außergewöhnlicheim
Etat nicht vorgeseheneAusgaben bedürfen der
Genehmigungdes Provinzialcmsschusses.

3 25.
Für die Leitung und Beaufsichtigungder

Verwaltung der Societät durch die Organe des
Provinzialverbandes ist im Etat ein Verwaltungs¬
kostenbeitragvorzusehen, welcher an die Provin-
zilll-Centraloerwaltungsbehörde alljährlich abzu¬
führen ist.

8 26.
Als Rechnungsjahr für die Societät gilt

das Kalenderjahr. Die Iahresrechnungen der
Societät werden von dem Landesdirektor be»
ziehungsweise einem von diesem zu beauftragenden
Beamten revidiert und mit den vom Direktor der
Societät beantworteten Rechnungserinnerungen
sowie den vorläufigenEntscheidungen des Landes-
direltors dem Provinzialausschuß vorgelegt. Die
Entlastung der Rechnung erfolgt durch den
Provinziallandtag.

8 27.
Dem Provinziallandtage ist bei seinem jedes«

maligen ordentlichen Zusammentritt durch den
Provinzialausschuß ein Bericht des Direktors
über die Verwaltung und den Stand der Societät
vorzulegen.

8 28.
Der Direktor ist mit Genehmigung des

Kuratoriums befugt, bei Plivatversicherungö-
gesellschaftenRückversicherungzu nehmen. —
Das Verhältnis der einzelnen Versichertenzur
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Begründ ung.

Überschüsse in § 14 nichts geändert. Es ist klar, daß dadurch die Lage der Anstalt eine viel
sichere und die Lage der Versicherten eine bedeutend günstigerewird; die bisherigen Vorzüge aus
der Verwendungder Überschüsseverbleibenihnen, die Gefahren eines etwaigenFehlbetrages werden
ihnen aber abgenommen. Damit wird manches Vorurteil gegen die Versicherungsanstalt,welches
auf der ursprünglichenGegenseitigkeitberuhte, beseitigt. Anderseits übernimmt der Provinzial-
verband keine drückendenVerpflichtungen. Zunächst sind dieselben angesichtsder Verwaltungs-
grundsätze,der Verwaltnngsaufsicht,des Versicherungsbestandes,der Prämien und des erheblichen
Reservefondsmehr theoretischer Natur. Die Haftung des Provinzialverbandes für die Verbindlich¬
keiten der Feuerversicherungsanstaltist in praxi nicht höher zu veranschlagen,als seine Haftung
für die Verbindlichkeiten der Lcmdesbank und der Landes-Versichcrungsanstalt. Von den übrigen
öffentlichen Societäten Preußens hat auch diejenigevon Schleswig-Holsteindiesen Weg beschritten.
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Societät, sowie das Recht der eingetragenen
Gläubiger erleidet hierdurch keine Änderung. —
Ebenso kann der Direktor mit Genehmigungdes
Kuratoriums Anschluß- und Rückversicherungs-
vertriige mit Korporationen, Vereinen und Ver¬
bänden innerhalb der Provinz abschließen,sowie
dem zwischen den öffentlichen Societäten Deutsch¬
lands bestehendenRückversicherungsverbande bei-
treten.

III. Gebäudeversicherung.
i. Knnaymepsstcht.

§ 29.
Nur innerhalb der Rheinprovinz belegene

Gebäude können bei der Societät versichert werden.
Mit dieser, sowie der in den folgenden Paragraphen
(8ß 30, 32 und 33) aufgeführten Beschränkung
ist die Societät verpflichtet, alle Gebäude, deren
Versicherungbei ihr beantragt wird, aufzunehmen
und die bereits versichertenin Versicherung zu
behalten.

Neue Fassung.

8 30.
Gebäude, welche sich dem Zustande des gänz¬

lichen Verfalls oder der Unbewohnbarkeit
nähern,

Gebäude, welche bei einer anderen Ver¬
sicherungsgesellschaftversichert sind,

Gebäude, welche zum Abbruch verkauft sind,

Abschnitt IV.

Besondere Bestimmungenfür die Gebäude-
Versicherungen.

Amiahmepflicht,
s 16.

Nur innerhalb der Rheinprovinz belegene
Gebäude können bei der Anstalt versichert werden.
Mit dieser Beschränkung ist die Provmzial-Feuer-
versicherungsanstllltverpflichtet, alle Gebäude,
deren Versicherungbei ihr beantragt wird, auf¬
zunehmen,sofern nicht die Versicherung auf Grund
des § 1? abgelehnt werden kann.

Ein bei der Plovinzial-Feuerversicherungs-
anstalt versichertes Gebäude kann nicht gleichzeitig
anderswo zum vollen Werte versichert werden.

Der Beginn und die Fortdauer der Ver¬
sicherung ist von der rechtzeitigen Zahlung der
Beiträge nicht abhängig. Hat der Versicherte die
Beiträge nicht rechtzeitigund trotz Mahnung mit
Frist von 2 Wochen nicht entrichtet, so ist der
Direktor, unbeschadetder Beitreibung im Ver-
wllltungszwangsverfahren,befugt, die Versicherung
mit weiterer Frist von 8 Tagen aufzuheben.
Mahnung und Aufhebung erfolgen durch ein¬
geschriebenen Brief.

Ausnahmen von der Annahmepflicht.
s 1?.

Die Versicherung kann abgelehnt oder von be¬
sonderen Bedingungenabhängiggemacht werden bei

1. Gebäuden, welche sich dem Zustande des
Verfalls oder der Unbewohnbarkeit nähern,
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Su Abschnitt IV. Das bisherige Reglement behandelte unter Abschnitt III die Gebäudeversicherung,
den Eintritt und Austritt aus der Versicherung, d. h. Beginn und Ende des Versicherungsvertrages,
die Prämiensätze,die Biandschadenregulierung,kurz den gesamten Inhalt des Versicherungsvertrages,
In AbschnittIV wurde dann die Mobilarvcrsicherungfür sich behandelt.

Das neue Reglement behandelt dagegen die Gebäude- und Mobilarversicherungeinheitlich.
In AbschnittIV sind jetzt nur einige Besonderheitenfür die Gebäudeversicherung behandelt, welche
sich aus der Annahmepflichtder Anstalt ergeben Die 88 16, 17 und 18 trennen nunmehr genau
die Fälle, welche in dem bisherigen Reglement in §§ 29, 30, 31, 48 und 49 in nicht ganz
klarer Weise behandelt waren. Insbesondere ist jetzt genau unterschieden zwischen denjenigen
Umständen,welche den Direktor zur Ablehnung eines neuen Versicherungsvertragesund denjenigen,
welche ihn zur Kündigung eines bestehenden Vesichcrungsvertragesberechtigen.

6u § 17. Nr. 6 ist neu eingefügt in Anlehnung an 8 21« des Statuts der Westfälischen Feuer-
societat. Eine solche Bestimmung hat sich als ein Bedürfnis herausgestellt, während der alte
8 32 sich als überflüssig und veraltet erwiesen hat.

68
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sind nicht aufnahmefähig und können, wenn sie
bereits versichertwaren, sofort gelöscht werden.

Der Rechtsweg gegen die bezüglicheVer¬
fügung des Direktors ist ausgeschlossen.

8 31.
Werden an einem versicherten Gebäude

polizeiwidrige Mängel, insbesondere schadhafte
Kamine, unsichere Feueruugsanlagen oder sonstige
Einrichtungen und Umstände wahrgenommen,
welche einen außergewöhnlichen Grad von Feuer¬
gefahr oder baulichen Verfalls darbieten, so kann
die Versicherungso lange suspendiertwerden, bis
den vorgefundenenMängeln abgeholfenist. Von
der Suspension, während welcher jeder Ent¬
schädigungsanspruchim Brandfalle ausgeschlossen
bleibt, ist den eingetragenenHypothekargläubigern
Kenntnis zu geben. Der Rechtsweg gegen die
bezügliche Verfügung des Direktors ist aus¬
geschlossen.

§ 32.
Innerhalb eines demselben Besitzer zu¬

gehörigen Gehöftes können ohne ausdrückliche
Genehmigung des Direktors einzelne Gebäude
nicht bei der Societät, andere bei einer Pri¬
vat - Versicherungsgesellschaftversichert weiden.
Ebenso kann ein bei der Societät versichertes
Gebäude nicht gleichzeitig anderswo versichert
werden.

Für Versicherungen, welche diesen Be¬
stimmungen widersprechend genommenwerden, ist
die Societät nicht verpflichtet, im Brandschaden-
falle Ersatz zu leisten.

Neue Fassung.

2. Gebäuden, welche bei einer anderenVer¬
sicherungsgesellschaftversichert sind,

3. Gebäuden, welche zum Abbruchverkauft
sind,

4. Gebäuden, welche feuerpolizeiwidrige
Einrichtungen, insbesondere schadhafte
Kamine, oder unsichere Feuerungsanlagen
aufweisen,

5. gewerblichen Anlagen, oder bei Gebäuden
mit besonders feuergefährlicherEinrich¬
tung, Benutzung oder Lage,

6. feuergefährlichenGebäuden eines Eigen¬
tümers, welcher seine weniger feuer¬
gefährlicheren,in der Rheinprovinz ge¬
legenen Gebäude größtenteils anderswo
versichert.

Während der Zeit eines ausgebrochenen
Krieges, d. h. vom Erlaß der Kriegserklärungbis
zur Bekanntmachungdes Friedensschlusses, ist der
Direktor befugt, beantragte Versicherungenund
die Erhöhung bestehender Versicherungenabzu¬
lehnen.

Falls die Ablehnung nicht innerhalb sechs
Wochennach Eingang des Versicherungsantrages
bei dem Direktor beziehungsweisebei dem be¬
vollmächtigtenBeamten oder Geschäftsführer(8 s
Nr. 8) dem Antragendenschriftlichmitgeteilt wird,
fo gilt das Gebäude als versichert.

Der Rechtsweg, nicht aber der Beschwerde¬
weg (§ 8, Nr. 2 und § 34) gegen vorstehende
Verfügungendes Direktors ist ausgeschlossen.

8 33.
Während der Zeit eines ausgebrochenen

d. h. vom Erlaß der Kriegserklärung
bis zur Bekanntmachung des Friedensschlusses,
ist der Direktor befugt, beantragte Versicherungen
und die Erhöhung bestehender Versicherungen ab«
zulehnen.
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s 34.
Für die Versicherung von gewerblichen

Etablissements oder von Gebäuden mit feuer¬
gefährlichemBetriebe oder feuergefährlicherLage
können von dem Direktor besondere Bedingungen
festgefetzt werben. Hinsichtlich solcher Versicherungen
wird die Prämie durch besonderes Abkommen
vereinbart. Der Direktor ist zur Kündigungsolcher
Versicherungen3 Monate vor Ablauf jeden Jahres
berechtigt

Generelle Bestimmungen über die vorbesagte
Versicherungenerläßt das Kuratorium.

Neue Fassung.

Eintritt von Ablehnungsgründen während
des Bestehens der Versicherung.

s 18.
Tritt während des Bestehens der Versicherung

nachträglichein Umstand ein, welcher den Direktor
nach § 1? Nr. 1, 2 3, 4 und 6 berechtigt,einen
Versicherungsantrag abzulehnen, oder erhöht sich
bei den in § 1? Nr. 5 genanntenGebäuden nach'
träglich die Feuergefährlichkeit, so ist der Versicherte
verpflichtet, nach Kenntnisnahmedieses Umstandes,
denselbenbinnen Monatsfrist durch Vermittelung
des Bürgermeisters oder Gefchäftsführers (8 H)
dem Direktor anzuzeigen. Bei schuldhafterVer«
säumnis der Anzeige vermindert sich ohne weiteres
die Versicherungssummeum ein Viertel. (3 28
Abs. 3). In den Fällen des 8 17 Nr. 6 tritt
diese Rechtsfolgenicht ein.

Ist die Anzeige erfolgt, oder die Veränderung
anderweit zur Kenntnis des Direktors gelangt,
fo ist letzterer berechtigt, in den Fällen des Abfatz 1
die bestehende Versicherungdurch eingeschriebenen
Brief an die im Versicherungsvertragegenannte
Person zu kündigenund zwar in den Fällen des
Z 1? Nr. 1 und 3 mit sofortiger Wirkung, in
den übrigen Fällen des Abfatz 1 mit Frist von
einem Monat. Bis zum Ablauf dieser Fristen
bleibt die Versicherung in dem Umfange des
Absatz 1 in Kraft.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 50. 541

Begründung.

"U § 18. Die Wirkung des Eintritts von Veränderungen während des Bestehens des Versicherungs¬
vertrages ist eine der schwierigsten Fragen der Feuerversicherung. An und für sich könnte man
die Lösung dieser Frage den in Gemäßheit von § 8 Nr. 10 festzustellenden allgemeinen Bedingungen
vorbehalten, wie dies auch die Privatgesellschaften tun, (ß 5 der allgemeinen Bedingungenderselben).
Insbesondere bei der bevorstehendenreichsgesetzlichenRegelung des Versicherungsvertrageswürde
diese Regelung zweckmäßig aufgeschoben.Indes angesichts der Annahmepflichtder Anstalt für die
Gebäudeversicherungmuß dieser Punkt im Reglement behandelt werden. Für die Mobilar-
versicherung kann derselbe durch die allgemeinenBedingungen geregeltweiden.

Des Vergleiches halber ist der § 5 der allgemeinen Bedingungen der Privatgesellschaften
hier abgedruckt:

5 „Wenn der Versicherte im Laufe der Versicherung
1) eine Vermehrung der Feuergefährlichkeit herbeiführt oder zuläßt,
2) versicherte Gegeustände noch anderweit versichert,
3) sie in eine andere Lokalität als diejenige, wo sie versichertsind, verbringt oder verbringen läßt, oder wenn
4) versicherte Gegenstände, abgesehen von Erbfchaftsfällen, den Eigentumer wechfeln,

so ruht bis zur schriftlichenGenehmigung dieser Veränderungen seitens der Gesellschaft,oder bis zur Wiede»
Herstellung des früheren Zustandes die Entfchädigungsuerpflichtung der Gesellschaft, und zwar in den
Fällen unter 1 und 2 bezüglich aller, in den Fallen unter 3 und 4 bezüglich der davou betroffenen
versicherten Gegenstände.

Umstände, welche, unabhängig von dem Willen des Versicherten eintretend, die Feuergefährlichteit
vermehren, werden nur dann den unter 1 aufgeführten Umständen gleich geachtet, wenn der Versicherte
uuterlaßt, der Gesellschaft nach erlangter Kenntnis davon ohne Verzug fchriftlich Anzeige zu machen.
Erstattet aber der Versicherte diese Anzeige ohne Verzug, so ist die Gesellschaft, falls sie die Versicherung
nicht fortfetzen will, berechtigt, die letztere durch fchriftliche Anzeige mit Ablauf von zwei Wochen nach
Zustellung jener Anzeige aufzuheben.

Es leuchtetein, daß die Lage der Versicherten nach diesem § 5 schlechter ist, als nach § 18
des Reglementsentwulfs; denn: die Umstände, welche eine Vermehrung der Feuergefährlichkeit
herbeiführen,sind in § 18 genau bezeichnet,feiner, der Eigentumswechsel bewirkt eine Aufhebung
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2. Gtntri« in die Societät und Kustlilt aus dersewe».
s 35.

Der Eintritt in die Societät kann ebenso
wie die Erhöhung der Versicherungssummevon
bereits bei der Societät bestehenden Versicherungen
jederzeit erfolgen, Jede Versicherungbedarf zu
ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Direktors.

Als Beginn der Versicherung gilt, sofern
dieselbevon dem Direktor überhaupt für annehm¬
bar erklärt wird, die Mittagsstunde desjenigen
Tages, an welchem der Versicherungsantragbei
dem Bürgermeister bezw. dem mit der Führung
der örtlichen Geschäfte beauftragten Societäts¬
beamten eingereichtworden ist. Dieser hat auf
Erfordern dem Antragenden eine Bescheinigung
hierüber auszustellen. Von jedem Antrage auf
neue oder veränderte Versicherungenwird eine
Gebühr von 50 Pf. bis 6 Mark nach einem von
dem Direktor mit Genehmigungdes Kuratoriums
festzusetzendenTarife erhoben.

8 36.
Alle Versicherungenwerden in der Regel,

und sofern nicht eine anderweite Vereinbarung
stattfindet, auf 3 jährige Versicherungsperioden
geschlossenund bleiben so lange bestehen, bis sie
nach den Bestimmungen dieses Reglements auf¬
gehoben werden oder erlöschen. Erfolgt der
Austritt bei Ablauf einer Versicherungsperiode
nicht, so gilt die Versicherungals stillschweigend
auf eine weitere 3 jährige Periode verlängert.
Die Versicherungsperiode beginnt und endigt mit
dem 1. Januar mittags 12 Uhr. Bei Ver¬
sicherungen, welche im Laufe des Jahres ab¬
geschlossenwerden, wird die Versicherungsperiode
vom nächsten ersten Januar an gerechnet. Jede
Änderung bestehender Versicherungen, insbesondere
Erhöhungen oder Ermäßigungender Versicherungs¬
summen oder Beiträge «. werben als neue Ver¬
sicherungen angesehen.

Neue Fassung .

Der Rechtsweg, nicht aber der Beschwerde¬
weg (§ 8 Nr. 2 und § 34) gegen diese Ent¬
scheidungen des Direktors ist ausgeschlossen.

Tritt bei einem versicherten Gebäude nach'
träglich eine Veränderung ein, durch welche das¬
selbe erst eine der Eigenschaftendes 8 1? Nr. 5
erlangt, so erlischt die Versicherungnach Ablauf
eines Monats, nachdem der Versicherte die Ver¬
änderungvorgenommen oder von derselben Kenntnis
erlangt hat. O 28 Abs. 3)
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ber Versicherung bezw. ein Ruhen der Verpflichtungder Anstalt überhaupt nicht, endlich für das
Inkrafttreten der Wirkung der Veränderung sind genügende und scharf bezeichnete Fristen gesetzt.

Der ß 5 der allgemeinen Bedingungen der Privatgesellschaftenwird auch allgemein als
reformbedürftigangesehen; derselbe wird vermutlichGegenstand zwingenderVorschriften des bevor¬
stehenden Versicherungsgesetzessein.

Die Bestimmungen des bisherigen Reglements über diesen Punkt waren nicht ganz klar
und konnten zu Zweifeln Anlaß geben.

Der Eintritt der in § 17, 1—4 genannten Umstände war im alten Reglement behandelt
" den §8 30 und 31, Danach wurde die Versicherung„gelöscht"(§ 80) bezw. „suspendiert"
(s 31) und zwar durch eine Verfügung des Direktors, — also nicht von selbst, wie bei den
Privatgesellschaften,— und ohne Frist. Nach dem neuen § 18 tritt in diesen Fällen auch ohne
Verfügung des Direktors eine gewisse Rechtsfolge ein, aber nicht Aufhebung der Versicherung,
sondern Herabsetzungder Versicherungssummeum ein Viertel; diese Folge tritt aber erst nach
Ablauf eines Monats ein.

Der Fall des neuen § 18 Abs. 4 war behandelt im alten Reglement § 49; hiernach trat
die Versicherung ohne weitere Frist sofort außer Kraft, wie bei den Privatgesellschaften. Die
neue Fassung stellt die Versicherten in diesem Punkte günstiger.

Die im alten Reglement in § 48 behandeltenVeränderungen waren entweder unerheblich
"- Versetzungvon einer Klasse in eine höhere Klasse, — und dann kann auf die dort gefetzte
geringe Konventionalstrafedes erhöhten Beitrages verzichtet werden, oder sie waren erheblich und
bann fallen sie unter den neuen § 1? Nr. 5 und den neuen § 18 Abs. 4. Für diese erheblichen
Veränderungen sind die hier gesetzten Rechtsfolgenangemessen.
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§ 37.
Es können auch Versicherungenauf 5- und

10 jährige Perioden abgeschlossen weiden. Bei
Vorausbezahlung der ganzen Prämie für die
5 jährige Periode ist nur ein 4 jähriger, für die
10 jährige Periode nur ein 8 jähriger Beitrag zu
entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit
solcher Versicherungenist von der Zahlung der
Prämie abhängig.

§ 38.
Das freiwillige Ausscheiden aus der Societät

ist nur mit Ablauf der Versicherungsperiodeund
nur dann zulässig, wenn nicht auf dem Grund¬
stücke eingetrageneForderungen bei der Societät
angemeldetsind oder wenn die bei der Societät
angemeldeten Gläubiger ausdrücklichzugestimmt
haben. Das letztere gilt auch von der freiwilligen
Herabsetzungder Versicherungssumme.

s 39.
Wer aus der Societät ausscheiden will,

muß die Versicherungunter genauer Bezeichnung
der zu löschendenGebäude in der Zeit von«
1. Juni bis 1. Oktober schriftlichund portofrei
bei dem Direktor kündigen und den Nachweis
erbringen, daß er den vorstehendenbezüglich der
Sicherung der Hypothekargläubigerdurch dieses
Reglement gegebenenErfordernissen genügt hat.

Die Richtigkeit der Unterschrift des Ab¬
meldenden und der Hypothekargläubiger muß
von einem öffentlichen Beamten bescheinigt sein.
Außerhalb der bestimmtenFrist eingehende, un¬
vollständige oder bis zum 1. Oktober nicht vor¬
schriftsmäßigbelegte Austrittsanmeldungen gelten
als nicht angebrachtund sind wirkungslos.

3. Ormlttetnng
und ZWsetznng der Versicherungssummen

s 40.
Die Versicherungssummedarf den zeitigen

gemeinen Wert der Gebäude nicht übersteigen.
Die ganz in der Erde liegenden Mauerfundamente
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können von der Wertermittelung ausgeschlossen
werden. Alle über der Erde befindlichen Gebäude¬
teile müssen mit versichert werden.

8 41.
Jedes Gebäude, welches bei der Societät

versichert werden soll, sowie jedes bei der Societät
versicherte Gebäude, dessen Versicherungssumme
erhöht werden soll, muß einzeln beschrieben und
mit je einer besonderenVersicherungssummever¬
sichert werden.

§ 42.
Die Form, in welcher die Gebäude zu be¬

schreiben sind, bestimmt der Direktor. Die be¬
züglichen Formulare werden von den örtlichen
Vertretern der Societät unentgeltlich verabfolgt.
Die Beschreibung kann von dem Versicherungs¬
suchendenselbst gefertigt werden, sofern er nicht
vorzieht, dieselbe auf seine Kosten durch einen
Sachverständigen fertigen zu lassen.

Der Beifügung einer speziellen bautechnifchen
Taxe bedarf es in der Regel nicht; eine solche
kann von dem Direktor nur dann gefordert
und muß auf Kosten des Antragstellers erbracht
werden, wenn sich bei Prüfung der Taxe gegen
deren Nichtigkeit Bedenkenergeben. Der Antrag¬
steller hat die in der Gebäudebefchreibungge¬
stellten Fragen vollständig und der Wahrheit
gemäß zu beantworten. Falsche Angaben des
Versichertenentbinden die Societät von der Ent¬
schädigungsverbindlichkeit.

3 43.
Die Gebäudebeschreibungenbeziehungsweise

Versicherungsanträge werden von dem Bürger¬
meister bezw. dem mit der Führung der örtlichen
Geschäfte beauftragten Societätsbeamten geprüft
und, wenn sie zur Beanstandung keinen Anlaß
bieten, dem Direktor mit der Bescheinigung,daß
„dieselben nichts enthalten, was als unrichtig oder
wahrheitswidrig bekannt sei, und daß die begehrte
Versicherungssummeden mutmaßlichen Wert des
Gebäudes nach den bezüglichen Bestimmungendes
Reglements nicht übersteige" eingereicht.
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s 44.
Der Direktor prüft die Versicherungsanträge,

setzt, nachdem etwa zu erhebendeBedenken ihre
Beseitigung gesunden, die Versicherungssummen
und die Beitragssätze fest und läßt den Ver¬
sicherungsschein dem Antragsteller zustellen. Durch
die Annahme des Versicherungsscheines erklärt der
Antragsteller sein Einverständnis mit den fest¬
gesetzten Versicherungssummen und Beiträgen und
den etwa sonst gestelltenbesonderen Versicherungs-
bedingungen.

§ 45.
Die Versicherungen werden in bei dem

Direktor zu führende Kataster eingetragen, aus
welchen die Versicherungssummen und die Beiträge
des Versichertensich ergeben müssen. Abschriften
dieser Kataster befinden sich für jede Bürger¬
meisterei auf dem Bürgermeisteillmte, bezw. bei
dem mit der Führung der örtlichen Geschäfte be¬
auftragten Societätsbeamteu, sind von den Bürger¬
meistern bezw. dem vorgenannten Beamten zu
führen und mit den bei dem Direktor beruhenden
Exemplaren in Übereinstimmungzu halten (8 18).
Die für die Führung und Berichtigung der Ka¬
taster und die sonstige Geschäftsführung der
Bürgermeister bezw. des vorgenannten Beamten
erforderlichenVorschriftenerläßt der Direktor.

Die Einsicht der Kataster steht nur solchen
Personen zu, welche ein Interesse zu dieser Ein¬
sicht nachweisenkönnen. Auszüge aus den Ka¬
tastern sind den Versichertenvon dem Bürger¬
meister bezw. dem vorgenannten Beamten unent¬
geltlichzu erteilen.

8 46.
Der Direktor ist befugt, Revisionen der be¬

stehendenVersicherungen auf Kosten der Societät
jederzeitvornehmen zu lassen und nach Maßgabe
des dadurch festgesetztenWertes die Versicherungs»
summen und die Beitragssätze richtig zu stellen.
Den Versichertenist von diesen Berichtungen in
erweislicherForm Kenntnis zu geben. Im Falle



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 50. 549

Begründung.



i5« 43. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 50,

Alte Fassung. Neue Fassung,

der Versicherte mit diesen Festsetzungen nicht ein¬
verstandenist, muß er den Widerspruchbeziehent¬
lich seinen Austritt aus der Societät binnen einer
Frist von 14 Tagen nach erlangter Kenntnis¬
nahme anmelden, widrigenfalls die Herabsetzung
der Versicherungssummesofort mit Ablauf der
vorgedachten Frist, die in den Beitragen ein¬
tretenden Veränderungen aber erst im Beginne
des auf die Revision folgenden Kalenderjahres in
Kraft treten.

Im Falle der hypothekarischen Belastung des
Grundstücksfindet der § 38 Anwendung.

4. F«<wd«u«gen ««y«nd der Feistchernngszeit.

8 47.
Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel

des Eigentümers ein, so bleibt die Versicherung
unverändert fortbestehen, so zwar, daß alle Rechte
und Pflichten aus dem bestehenden Versicherungs¬
verhältnis auf den neuen Eigentümer übergehen.
Der bisherige Eigentümer bleibt, solange er den
Eigentumswechselnicht anzeigt, für die Zahlung
der Beiträge mit verhaftet.

s 48.
Wenn während der Versicherungszeit in oder

an den versicherten Gebäuden oder in deren Nach¬
barschaft Veränderungen oder Anlagen gemacht
werden, welche die Versetzung der Gebäude in
eine zu höheren Beiträgen verpflichtete Tarifklasse
nach sich ziehen würden, so ist der Versicherte
verpflichtet, davon binnen Monatsfrist, nachdem
die Veränderung eingetreten oder ihm bekannt ge¬
worden ist, Anzeigezu macheu.

Wird diese Anzeigenicht rechtzeitiggemacht,
so hat der Versicherteden vierfachen Betrag des
Unterschiedeszwischenden geringeren Beiträgen,
die er entrichtet hat, und den höheren, welche er
hätte entrichten müssen, als Strafbeitrag an die
Societätskasse zu zahlen. Dieser Strafbeitrag
wird von dem Zeitpunkte an, in welchem die
Anzeige hätte gemacht werden müssen, bis zu

Eigentumswechsel.
8 19.

Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel
des Eigentümers ein, so bleibt die Versicherung
unverändert fortbestehen, so zwar, daß alle Rechte
und Pflichten aus dem bestehenden Versicherungs-
uerhältnis auf den neuen Eigentümer übergehe».
Jedoch ist der neue Eigentümer berechtigt, vor¬
behaltlich der Bestimmungen im § 27, innerhalb
drei Monaten nach dem Eigentumswechseldurch
schriftliche Mitteilung an den Direktor von dem
Vertrage zurückzutreten. Der bisherige Eigen¬
tümer bleibt, solange er den Eigentumswechsel
nicht anzeigt, für die Zahlung der Beiträge mit
verhaftet.
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6u § 19. Im Gebiete des allgemeinen Landrechts geht der Versicherungsvertragallgemein auf den
Käufer über. Im Gebiete des rheinischen Rechtes war dies nicht der Fall; für die Societät
bestand indeß eine Ausnahmebestimmungim § 4? des alten Reglements; diese Bestimmungist
stets als iLx »psoiali» behandelt und von den DüsseldorferGerichtenin konstanter Rechtsprechung
als solche anerkannt worden. Moldenhnucr bcstreitet zwar in der Zeitschrift für Versicherungs¬
wissenschaft 1902 Band II Heft 1 die Rechtskraft dieses alten § 47; indeß aus unzureichenden
Gründen und ohne Kenntnis der bei der Societät beruhendenMaterialien; da das Bürgerliche
Gesetzbuch iu das Versicheruugsrecht grundsätzlich nicht eingreift (Art. 75 des Einführungsgcsctzes
zum Bürgerliche« Gesetzbuch), so besteht jene Ausnahmevorschrift auch jetzt uoch.

Auf den bisherigen § 47 ist immer großer Wert gelegt worden. Er ist jedenfalls für die
Versicherten von der allergrößten Bedeutuug, da der neue Eigentümer ohne weiteres versichert ist
und durch die Veräußerung der Gebäude keine Veränderung der Versicherungeintritt, wie bei den
Privatgesellschaftenlaut ß 5 der allgemeinen Bedinguugeu.Die Priuatgefellschaftcuhalten übrigens
selbst den Übergang des Versicheruugsvertrag.es auf den Erwerber für wünschenswert (Vereinsblatt
für deutsches Versicheruugswesen 1902 Nr. 1—4 Seite 30). Eiu solcher Übergang entspricht auch
dem praktischen Bedürfnis und den Wünschender Versicherten (Mitteilungen des deutschcu Haft¬
pflicht- und Versicheruugsschutzverbandes Nr. 14 Seite 51).

Es liegt also alle Veranlassungvor, den alten 8 4? aufrecht zu erhalten, der außerdem mit
der Aunahmepflichtfür Gebäude im engsten Zufammeuhang steht. Die Societät hat infolge der
Annahmepflichtnicht das Recht, den neuen Eigentümer abzulehnen,es sei denn aus Gründen des
neuen §17.

Mit dem alten § 47 waren nun allerdings gewisseHärten verbunden,die in der Praxis bei
starrem Festhalten an demselben in einzelnenFällen auch zu Schwierigkeitengeführt haben. Es
kann vorkommen, daß der neue Eigentümer, zu dessen Schutz die Bestimmung erlassenworden ist,
die Versicherunggar nicht fortsetzen will. Um diese Härte zu beseitigen,ist in § 19 der zweite
Satz neu hinzugefügt.
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demjenigen,in welchem dieselbe gemacht oder die
Entdeckungder Veränderung erfolgt ist, jedoch
nicht über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus,
berechnet.

s 49.
Der durch die vorgenommeneVeränderung

bedingte erhöhte Beitrag muß ohne Rücksicht auf
den festzustellenden Strafbeitrag — vom Anfange
des Jahres, in welchem die Veränderung statt¬
gefunden hat, nachgezahlt werden. Ist die vor¬
genommeneVeränderung eine solche, welche den
Direktor zur Feststellungbesonderer Versicherungs¬
bedingungenberechtigen würde (§ 84), so verliert
der Versicherte den Anspruch auf Entschädigung
im Brandfalle, sofern er die Veränderung selbst
veranlaßt oder nachweislichdavon Kenntnis ge¬
habt hat.

L. Alasseneinteilung und Hartf.

8 50.
Die Beiträge, welche von den versicherten

Gebäuden erhoben weiden, richten sich nach der
Beschaffenheit, Lage und Benutzung und dem
daraus bedingten Grade der Feuergefährlichkeit
derselben.

Es werden demnach 13 Klassen gebildet und
gehören:

Zur I. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach¬

deckung, Lage und Benutzungsweiseden geringsten
Grad der Feuersgefahr darbietet.

Ganz massive herrschaftlicheWohngebäude
in Städten, in denen eine vollständige Wasser¬
leitung vorhanden ist und eine tüchtigevon der
Gemeinde unterstützteFeuerwehr besteht.

Zur II. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach¬

deckung, Lage und Benutzungsweise einen größeren
Grad von Feuersgefahr darbietet, als die zur
Klasse I gehörigenGebäude.
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Zur III. Klasse.
Ganz massive Gebäude in Orten, welche eine

vollständige Wasserleitung oder eine organisierte
Feuerwehr besitzen.

Ganz massive mehrstöckige WohngMude in
Orten ohne Wasserleitung und Feuerwehr, wenn
diese Gebäude isoliert belegen sind und hinsichtlich
der Benutzung den städtischenGebäuden gleich¬
stehen.

Dachdeckung von Ziegel, Schiefer oder
sonstigem feuerfesten Material.

Zur IV. Klasse.
Ganz massive Gebäude, welche in keine der

drei vorhergehendenKlassen gehören, und nicht
zum Lagern von Heu, Stroh oder sonstigenleicht
feuerfangendenGegenständendienen.

FreiliegendeGebäude aus Ziegelsteinfachwerk
mit vollständigem äußeren Kalkmürtelvutz oder
vollständiger Schieferbekleidung in Orten, in
welchen eine vollständigeWasserleitung und eine
organisierte Feuerwehr besteht. Dachdeckung wie
in Klasse III.

Zur V. Klasse.
Massive Gebäude in Schwemmstein(Biins-

sandstein), freiliegendeGebäude in Ziegelsteinfach¬
werk oder solche, welche teils massiv, teils in
Ziegelsteinfachwerkerbaut sind, sofern in diesen
Gebäuden Heu, Stroh oder ähnliche leicht feuer-
faugende Gegenstände nicht gelagert werden. —
Dachdeckung wie in Klasse III.

Zur VI. Klasse.
Massiv gebaute Stallungen, Scheunen und

alle massiven Gebäude, in denen Heu, Stroh
oder ähnliche leicht feuerfangende Gegenstände
aufbewahrt werden, oder welche von dein Lager¬
ort solcher Gegenständenicht feuersichergetrennt
sind. Freiliegende Gebäude ohne landwirtschaft¬
lichen Betrieb, ganz oder teils in Lehmfachwerk
oder Lehmsteinfachwerk,in PisÄau oder aus
getrocknetenLehmsteinen ohne Fachwerk, welche
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mit vollständigem,bei ersteren auch die Holzteile
überdeckendenKalkmörtelputz oder mit vollständiger
Schieferbekleidungversehen sind. — Freiliegende
Gebäude ohne landwirtschaftlichen Betrieb in
Fachwerk mit Bimssandsteinen ausgemauert. —
Dachdeckung wie in Klasse III.

Zur VII. Klasse.
Fachwerkgebäude,Pisebauten und Gebäude

aus Lehmsteinen ohne Fachwerkaus Klasse V und
VI mit landwirtschaftlichemBetrieb.

Größtenteils oder wenigstens zur Hälfte
mafsiv, andernteils in Lehmfachwerk erbaute
Gebäude, an welchen dieses Fachwerkkeinen voll¬
ständigen Mörtelbewurf und keine vollständige
Schieferbekleidunghat. — Gebäude aus Fach¬
werk mit Lehmsteinen ausgemauert, ohne voll¬
ständigen Verputz und ohne landwirtschaftlichen
Betrieb. — Die Dachdeckung wie bei den vorher¬
gehendenKlassen.

Zur VIII. Klasse.
Lehmsteinfachwerkgebäudeaus Klasse VII

mit landwirtschaftlichemBetrieb und freiliegende
Lehmfachwerkgebäude in folider Bauart mit Ver¬
putz zwischen den Holzteilen oder unvollständiger
Schieferbekleidung.— Die Dachdeckung wie bei
den vorhergehendenKlaffen.

Zur IX. Klaffe.
Gebäude in Lehmfachwerkvon geringerer

Bauart ohne Mörtelbewurf oder Schieferbe-
tleidung unter harter Dachung. — Freiliegende
maffive Gebäude, deren Bedachung zum Teile
aus feuerfestem Materielle, zum Teile aus Holz,
Stroh, Rohr oder Leinwand besteht, sofern die-
felben nicht zur Aufbewahrung von Stroh, Heu
oder fonstigen leicht feuerfangendenGegenständen
benutzt weiden.

Zur X. Klasse.
Massive Gebäude mit Holz, Stroh, Rohr

oder Leinwand gedeckt.
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Gebäude in Holz ohne Ausfüllung oder mit
bloßer Bretterbekleidungoder mit Holzflechtwerk,
die Bedachung jedoch in Pfannen, Schiefer, Zink
oder Pappe.

Zur XI. Klasse.
Massive Gebäude aus Klasse X in ge¬

schlossenen Strohdach-Ortschaften.
Fachwerkgelmude, sowohl in Stein- als auch

in Lehmfachwert,welche ganz oder zum Teil mit
Lehmschiudeln, Stroh, Rohr, Holz oder Leinwand
gedeckt und deren Kamine massiv bis über das
Dach geführt sind, sofern diese Gebäude nicht zur
Aufbewahrunguon Heu, Stroh oder sonstigen leicht
feuerfangendenGegenständenbenutzt werden.

Zur XII. Klasse.
Fachwerkgebäudeder vorhergehendenKlasse,

in denen Heu, Stroh oder sonstige leicht feuer¬
fangende Gegenstände aufbewahrt werden.

Zur XIII. Klasse.
Fachwcrkgebäudeaus Klasse XI und XII,

worin eine Feuerung, jedoch kein Kamin vor¬
handen ist, oder in welchen der Kamin aus Lehm°
fachwerk besteht, oder auch wenn der massiv ge¬
baute Kmuin nicht durch das Dach geführt ist.
Ferner Fachwerkgebäude aus Klasse XI und XII
in geschlossenenStrohdach-Ortschaften. Gebäude,
deren Ziegelbedachungmit Strohdocken unterlegt
ist, oder deren Kamine nicht uon Grund auf
massiv erbaut sind, ferner massive Gebäude, deren
Umfassungen weniger als 0,40 m Stärke
haben, sowie überhaupt alle Gebäude, welche nach
dem Ermessen des Societätsdirektors durch ihren
Zustand, ihre innere Einrichtung, ihre Lage uud
Benutzung eine über das gewöhnliche Maß
reichende Feuersgefahr darbieten, können in eine
höhere, als die sonst für sie zutreffende Klasse
eingeschätztwerden.

s 51.
Gegen die Bestimmung der Versichernngs-

klasse steht dem Antragenden die Beschwerde bei
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dem Kuratorium zu, dessen Entscheidung eine
endgültige ist.

8 52.
Der Jahresbeitragwird für jede 1000 M.

der Versicherungssumme festgesetzt:
für Klasse I auf 0,40 Ml.,
„ .. II ., 0,50 ..
„ ., HI .. 0,60 „
.. .. IV „ 0,80 .,
.. ,, V .. 1,00 „
„ ,! VI !, 1,2<) „
„ .. VII „ 1,70 „
.. ., VIII „ 2,00 ..
,, „ IX „ 2,50 „
,, „ ^ „ 3,30 „
„ .. XI „ 4,00 „
., . XII „ 5,00 .,
„ ., XIII ., 5,80 ..

s 53.
Bei Ausrechnung des Jahresbeitragesnach

den vorstehendenSätzen gelten jede angefangenen
10 Pfennige für voll. Bei mehrjährigen Ver¬
sicherungenmit Vorausbezahlung des Beitrages
wird derselbe nach Mark dadurch abgerundet, daß
jede angefangeneMark für voll gerechnet wird.

8 54.
Die zu zahlenden Beiträge sind im voraus,

die Jahresbeiträgeam 1. Januar verfallen und
spätestens 4 Wochen nach Zustellungdes An-
forderungszettels zu zahlen. Bei Versicherungen,
welche im Laufe des Jahres beginnen, sowie bei
Erhöhungender Versicherungssummen während des
Jahres werden die Beiträge von Anfang des
Monats an berechnet, in welchem die Versicherung
bezw. die Erhöhung der Versicherungssummein
Kraft tritt.

Ein Erlaß fälliger oder eine Erstattung ge¬
zahlter Beiträge findet nur in den durch das
Reglement ausdrücklich vorgesehenenFallen statt.
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s 55.
Auf Grund Beschlussesdes Kuratoriums kann

für die Gebäude ganzer Ortschaften oder Bezirke
oder für eiuzelne Klassenderselben eine Erhöhung
der Beiträge erfolgen, wenn in diefen Ortschaften
oder Bezirken die Feuerschäden das gewöhnliche
Maß, welches für einen Zeitraum von 5 Jahren
durch vergleichende Berechnung festgestellt ist,
erheblich übersteigen. Ebenso kann eine Ermäßi¬
gung der Beiträge augeordnet werden in Ort¬
schaften, in welchen bei besonderssolider Bauart
und wegen ihrer vorzüglich organisierten Lüsch-
anstalten, insbesondereeiner guten Feuerwehr und
Wasserleitung, Feuerschäden nur selten und in
verhältnismäßig geringem Maße in den letzten
5 Jahren vorgekommensind.

Abschnitt V.

Abschluß des Versicherungsvertrages,
allgemeine Bedingungen desselben, Höhe der Beiträgt

s 20.
Jede Versicherungbedarf zu ihrer Gültigkeit

der Genehmigung des Direktors oder des durch
Beschluß des Kuratoriums (§ 8 Nr. 8) zum Ab¬
schluß von Versicherungsverträgenbevollmächtigten
Beamten oder Geschäftsführers.

Behufs Richtigstellung der Versicherungs¬
summen und Schaffung richtiger Unterlagen M
die Schadcnsermittelung ist der Direktor befugt,
Prüfungen der bestehendenVersicherungen am
Kosten der Anstalt jederzeit vornehmen zu lassen
und nach Maßgabe des dadurch festgesetztenWertes
die Versicherungssummenlind die Beitragssätze
richtig zu stellen. Den Versichertenist von diese»
Berichtigungen zu Protokoll oder durch einge-
schrieben«« Brief Kenntnis zu geben. Die Verän¬
derung der Versicherung tritt in kraft einen Monat
nach Mitteilung an den Versicherten. Im Fal"
der Versichertemit diesen Festsetzungen nicht ein¬
verstanden ist, ist derselbe, abgesehen von dein
Rechte der Beschwerdean das Kuratorium, be¬
rechtigt, die Versicherung vorbehaltlich der Ve-
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e. Mrandschaden'Fergülung.
»,) Umfang der Erfatzverbindlichkeit der

Societät.
§ 56.

Die Societät vergütet jede Beschädigungder
bei ihr versichertenGebäude, welche durch Feuer
oder durch die zum Behufe der Löschung oder
zur Verhütung weiterer Verbreitung des Feuers
getroffenenMaßnahmen entstandensind, ohne daß
die Art und der Grund der Entstehung des Feuers
(höhere Macht, Zufall, Bosheit, Mutwille) darin
einen Unterschiedmacht. Wenn ein Blitzstrahl
nicht zündet, sondern nur zertrümmert oder
beschädigt, so wird der dadurch entstandeneSchaden
ebenfalls vergütet, fofern nachgewiesenwerden
kann, daß der Schaden wirklich durch einen Blitz¬
strahl hervorgerufenworden ist.

Explosionsschäden,welche durch Leuchtgas,
das nicht zu gewerblichen Zwecken,fondern zur
Beleuchtungverwendet wird, oder durch ein aus¬
gebrochenes Feuer entstehen, werden als Brand-
fchaden behandelt.

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hervorgerufeneExplofionsfchiidenkönnen auf
Antrag des Versicherten gegen Zahlung eines
befonderenBeitrages übernommenwerben.

Schäden, welche durch Erdbeben, Explosionen
von Pulver und fonstigen Sprengstoffen oder
andere Naturereignisseentstehen, werden nur dann

Neue Fassung.

stimmungen in § 2? und 28 durch eingeschriebenen
Brief an den Direktor der Anstalt binnen zwei
Wochen nach Empfang der Berichtigungsuerfügung
aufzuheben.

s 21.
Die allgemeinenBedingungen des Verficht

rungsvertrags, fowie die Grundsätze für die
Bemessung der Höhe der Beiträge werden vom
Kuratorium festgestellt. Diefe allgemeinen Be¬
dingungen, fowie die für den Versichertenwesent¬
lichen Bestimmungendieses Reglements sind jeder
Versicherungsurkundebeizufügen.
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vergütet, wenn sie Feuer verursacht haben und
durch Feuer angerichtetsind.

Die infolge eines Brandes notwendig wer¬
denden Abbruch-und Aufräumungskostenwerden
nicht vergütet.

§ 57.
Auch die durch den Krieg veranlaßten Feuer¬

schäden an Gebäuden, ohne Unterschied, ob die
Schäden durch den Feind oder durch befreundete
Truppen veranlaßt sind, werden entschädigt. Eine
Ausnahme findet nur dann statt, wenn Gebäude
durch Truppen während eines Gefechts oder einer
Belagerung oder überhaupt zu militärischen
Zwecken vorsätzlich und auf Befehl eines Truppen¬
führers in Brand gesteckt werden; — in diesen
Fällen leistet die Societät keine Entschädigung.

s 58.
Ist ein Feuer von dem Versicherten selbst

vorsätzlich verursacht oder mit seinem Wissen und
Willen oder auf sein Geheiß von einem Dritten
angelegt worden, so fallt die Entschädigungspflicht
der Societät fort. So lange die amtliche Unter¬
suchung über die Entstehungdes Brandes schwebt,
kann die Auszahlung der Entschädigung bean¬
standet werden, es sei denn, daß der Versicherte
durch die Bescheinigungder zuständigenGerichts¬
behörde den Beweis erbringt, daß die Untersuchung
nicht gegen ihn geführt wird.

8 59.
Brandschäden,welche durch ein Versehendes

Versichertenselbst, seiner Familie, seiner Dienst¬
boten und seiner Hausgenossenentstehen, werden
entschädigt; der Societät bleibt aber der Civil¬
anspruch auf Rückgewähr nach den allgemeinen
Gesetzen vorbehalten.

Z 60.
Alle Rechte und Ansprüche auf Schadens¬

ersatz, welche dem Versichertenselbst gegen einen
Dritten zustehen, gehen bis zum Betrage der von
der Societät geleistetenBrandentschädigung auf
die Societät über.



Anlagen zu den Sitznngsprototollen. Nr, 50. 56?

Begründung.



568 43. Rheinischer Provinziallcmdtcig. Nr. 50.

Alte Fassung. Neue Fassung.

d. Anzeige und Abschätzung der
Brandschäden.

§ 61.
Von einem eingetretenenBrandschaden hat

der Versicherte längstens binnen drei Tagen
nach Dämpfung des Feuers unter Angabe der
ungefähren Höhe des Schadens dem Bürger¬
meister Anzeige zu machen. Diese Frist beginnt
im Falle eines erwiesen unüberwindlichen Hinder¬
nisses da, wo letzteres aufhört. Brandschäden,
die nach Verlauf von drei Tagen nach Dämpfung
des Feuers nicht zur Anzeige gebracht sind,
weiden in der Regel nicht mehr vergütet. Der
Bürgermeister ist verpflichtet, von jedem die
Societät betreffendenBrandschadenunter Angabe
der Katasternummerdem Societätsdirektor schleu¬
nigst Anzeige zu machen und dabei über den
Umfang des Schadens, soweit tunlich, nähere
Nachrichtzu geben.

8 62.
Der Versicherte ist verpflichtet, dafür zu

sorgen, daß an den vom Brande betroffenenGe>
bänden vor erfolgter Schadenfestsetzung keine un¬
nötigen Veränderungen vorgenommen und daß
die vom Brande übrig gebliebenenTeile vor
weiterem Schaden und Entwendung geschützt
werden. Als eine schuldbare Vernachlässigung
dieser Pflicht ist es insbesonderezu rechnen, wenn
der Versicherte die zur Rettung und Erhaltung
der Gebäude zu Gebote stehenden Mittel nicht
anwendet, oder deren Anwendung verhindert oder
zu verhindern versucht, wenn durch ihn selbst
oder mit seinem Wissen und Willen durch andere
Zerstörungen wahrend oder nach dem Brande
vorgenommen, wenn Überbleibsel desselben bei
Seite geschafft oder bei der Abschätzung verheim¬
licht werden. In allen diesen Fällen verliert der
Versicherteden Anspruch auf Ersatz des durch
seine Schuld veranlaßten Schadens.

s 63.
Der Bürgermeister als örtlicher Vertreter

der Societät hat baldmöglichst, nachdem der Brand-
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fall zu seiner Kenntnis gekommenist, eine Be¬
sichtigungder Brandstätte vorzunehmen und alle
diejenigen Anordnungen zu treffen, welche zur
Verhütung weiteren Schadens und sonst im
Interesse der Societät erforderlichsind. In einem
aufzuuchmendenProtokolle hat der Bürgermeister
alles, was über die Entstehungund erste Entdeckung
des Feuers, dessen Ausbreitung und Dämpfung,
die Tätigkeit der Löschhülfe, sowie über alle
sonstigen für den Brandfall wichtigen und die
Societät angehendenUmstände zu ermitteln ist,
niederzulegen,den Brcmdbeschädigtcn und etwaige
Zeugen zur Sache zu vernehmen und diese Ver¬
handlungen demnächst mit denjenigen über die
Abschätzung des Schadens (§ 6?) dem Societäts-
dircktor einzureichen.

Bei jedem Brande ist die Entschädigungin
einem cuntradiktorischenVerfahren durch zwei
Sachverständige, von denen der eine seitcus des
Direktors der Societät, der andere seitens der
Beschädigte»ernannt wird, festzustellen

Weigert sich der Brmidbcschädigtc,der an
ihn gerichteten Aufforderung zur Gestellung eines
sein Interesse wahrnehmenden Sachverständigen
nachzukommen,oder kaun derselbe wegen Ab¬
wesenheit oder ans sonstigenGründen zur Ge-
stelluug eines Sachverständigen nicht aufgefordert
werden, so hat an Stelle des Beschädigtender
Bürgermeister deu zweiten Sachverständigen zu
ernennen. Die beiden Sachverständigen, denen
allein die Ermittelung des Schadens obliegt,
wählen vor Beginn ihrer Geschäfte einen Ob¬
mann, dem die Entscheidung über etwa vor¬
kommende streitige Punkte der Abschätzung obliegt.
Können sich die Sachverständigenüber die Wahl
des Obmannes nicht einigen, so ernennt denselben
der Ober-Präsidcut der Nheiuproviuz.

8 65,
Die erucmnten Sachverständigen(§ 64) haben

sowohl den Wert der unbeschädigtgebliebenen

Neue Fassuug.

Abschnitt VI,

Verfahren bei Pegelung der Brandschäden.
8 22.

Die Feststclluug der BraudentschädigM'g
erfolgt entweder durch Vcrciubaruug zwischen der
Anstalt und dem Beschädigten, oder auf den, jeder-
zeit vor Beginn oder während der Vereinbarung^
Verhandlungen zulässigen, Antrag einer Partei
dnrch zwei Sachverständige, von welchen jede
Partei einen ernennt.

Weigert sich der Versicherte trotz Aufforderung,
einen Sachverständigen zn ernenuen, oder kann
der Beschädigte wegen Abwesenheit oder aus
sonstigen Gründen zur Ernennung eines solchen
nicht aufgefordertwerden, fo ernennt der Bürger-
mcister den Sachverständigen des Beschädigten,
Neide Sachverständige ernennen vor Beginn des
Abschätzungsuerfahrcuseinen Obmann. Können
sich die Sachverständigen über die Wahl des
Obmannes nicht einigen, so ernennt denselben der
Landrat des Kreises bezw. in Stadtkreisen der
Bürgermeister.

Sind die Sachverständigenüber den Betrag
des Schadens derselbenMeinung, so hat es bei
ihrer Schadenberechnungsein Bewenden. Sind
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Hu AbschnittVI. Die bisherigen §§ N1—72, welche nur für Gebäudcschädengelten, regelten das
formelle Verfahren bei Brandschaden, die befondcrenPflichten der Bürgermeister und die Ver¬
pflichtungender Versichertenund der Societät. In das neue Reglement sind nur aufgenommen
die Bestimmungen über das Verfahren; diese sind gleichmäßig für Brandschäden an Gebäuden
und an beweglichen Sachen anwendbarerklärt; sodann enthält der § 2 l noch für Gebäudeschäden
die besonderenPflichten der Bürgermeister. Alle materiellen Bestimmungen und gegenseitige»
Verpflichtungender Versichertenund der Anstalt sind dagegenden vom Kuratorium festzustellenden
allgemeinenBedingungen vorbehalten, wie bei den Privatgesellschaften.
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Teile des Gebäudes, wie dcu Betrag derjenige»
Kosten zu ermitteln, welcher erforderlich ist, um
die vernichtetenoder beschädigten Teile desselben
in den Zustand vor dem Brande wieder herzu¬
stellen. Wenn nach dieser Feststellung die Ver¬
sicherungssumme den Betrag der ermittelten beiden
Werte, nämlich:

Ä. der übrig gebliebenenGebäudeteile,
d. der Herstellungskosten, rücksichtlichder

vernichteten oder beschädigtenTeile des
Gebäudes,

zusammengenommenerreicht oder übersteigt, so
wird der ermittelte Betrag der Herstellungskosten
als Vrandentschädigunggewährt.

Ist aber die Versicherungssummegeringer,
so wird die Brandentschädigungnur nach dem
Verhältnis der Versicherungssumme zu der Haupt¬
summe der beideu ermittelten Werte gewährt.

Bei geringen Beschädigungen genügt es, daß
nur die Kosten ermittelt werden, welche zur
Wiederherstellungdes Gebäudes in den Instand
vor dem Brande erforderlich sind.

s 66.
Sind die beiden Sachverständigen einer

Meinung, so hat es bei ihrer Berechnung der
verbrannten oder beschädigten uud der erhaltenen
Teile und der hiernach zu gewährendenVergü¬
tung sein Bewenden.

Tritt die Notwendigkeit der Tätigkeit des
Obmanns ein, so entscheidet derselbenur über die
streitigen Punkte, nicht über die ganze Ab¬
schätzung.

Gegen die Höhe der also festgesetzten Schadens¬
berechnung ist der Rechtswegnicht zulässig.

Die durch die obmännische Entscheidungent¬
standenen Kosten werden nach Maßgabe des Unter»
liegens auf die Parteien verteilt.

8 67.
DieAbschätzungsuerhandlungenwerden, wenn

beide Sachverständige über die Höhe der Vrand¬
entschädigung einverstanden sind, dem Vürger-

Neue Fassung.

sie nicht derselbenMeinung, so entscheidet über
die streitig gebliebenen Punkte der Obmann. Jeder
Sachverständigehat sein Gutachten dem Obmann
schriftlich oder zu Protokoll zu erklären. Die
Frist für die Erklärung wird in der über die
Ernennung der Sachverständigenaufzunehmenden
Verhandlung festgestellt. Gegen die Höhe der
also festgesetzten Schadenberechnuugist der Rechts¬
weg nicht zulässig. Die Kosten ihres Sachver¬
ständigen trägt jede Partei allein, die Kosten des
Obmannes jede Partei nach Maßgabe des Unter-
licgens. Die Abschätzungsverhandlungenwerden
dem Versichertenauf Verlangen abschriftlich auf
seine Kosten mitgeteilt.

Alle Rechte und Ansprücheauf Schadens¬
ersatz, welche dem Versichertenselbst gegen einen
Dritten zustehen, gehen bis zum Betrage der von
der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltgeleisteten
Brandeutschädigungauf die letztere über

§ 23.

Die weiteren gegenseitigenVerpflichtungen
der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltund der
Versicherten aus Anlaß eines Vrandschadens
werden durch die allgemeinen Bedingungen des
Versicherungsvertrages(ß 21) festgestellt.

Besondere Bestimmungen für Brand¬
schaden an Gebäuden.

s 24.
Der Bürgermeister ist verpflichtet, von jedem

dieProvinzial-Feuerversicherungsanstllltbetreffenden
Brandschaden an Gebäuden unter Angabe der
Katasternummer dem Direktor ohne Verzug An¬
zeige zu machenund dabei über den Umfang des
Schadens,soweit tunlich, nähere Nachricht zu geben-

Er soll ferner baldmöglichst, nachdem ein
Brandfall an Gebäuden zu seiner Kenntnis ge¬
kommen ist, eine Besichtigung der Brandstätte
vornehmenund alle diejenigen Anordnungen treffen,
welche zur Verhütung weiteren Schadens und
sonst im Interesse der Anstalt erforderlichsind.
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meister übergeben, welcher dieselben mit den Ver¬
handlungen über die Entstehung :c. des Brandes
(8 63) und unter Hervorhebung aller sonst auf
den Brand und die Zahlung der Vrandschaden-
uergütuug wichtige» Umstände mittelst eines desfalls
von dem Direktor vorzuschreibenden Formulars
dem letztereu einreicht,

Ist eiue Übereinstimmung der beiden Sach¬
verständigen nicht erzielt worden, so werden die
Vcrhandlnngen an den gewählten Obmann ab¬
gegeben,

s 68.

Wer ein Gebäude durch Brand gänzlich ver¬
liert, scheidet, ohne daß es dazu seiner Erklärung
bedarf, bezüglich des abgebrannten Gebäudes aus
der Societät aus; er ist aber noch verpflichtet,
für das Jahr, in welchem der Vraud stattgefunden,
die Beiträge zu zahle».

In allen Fällen, in welche» während einer
mehrjährigen Versicherungsperiode die Versicherung
aufgehoben wird, oder erlischt, findet eine Rück»
vergütuug nur nach Abzug der vollen, für die
abgelaufenen Jahre einschließlich des Brandjahres
zu berechnenden gewöhnlichen Beiträge statt. Hat
der Brandschaden nur Teile des Gebäudes be¬
troffen, fo bleibt das Gebäude weiter versichert,
aber nur zu dem Werte, den dasselbe nach dem
Brande hatte.

o. Zahlung der Brandentschädigung.

s 69.

Die Brandentschädigung wird, sofern der
Beschädigte den Anspruch auf dieselbe nicht ver¬
loren hat oder nicht beschränkende Bestimmungen
entgegenstehen, innerhalb 4 Wochen nach Fest¬
stellung der Entschädigung in einer Summe an
den Versicherten von der Societätskasse bar aus¬
gezahlt.

§ 70.
Will der Beschädigte, gegen welchen Hypo¬

theken angemeldet oder eingetragen sind W 72
bis 7^), das beschädigte oder zerstörte Gebäude

Neu e Fassun g.

In einem aufzunehmenden Protokolle hat der
Bürgermeister alles, was über die Entstehung
und erste Entdeckung des Feuers, dessen Aus¬
breitung und Dämpfung, die Tätigkeit der Lösch'
hülfe, fowie über alle sonstigen für den Brand¬
fall wichtigen und die Anstalt angehenden Um¬
stände zu ermitteln ist, niederzulegen, den Brand-
beschädigtcn und etwaige Zeugen zur Sache zu
vernehmen und diese Verhandlungen demnächst
mit denjenigen über die Abschätzung des Schadens
dem Direktor einzureichen.

Die Abschätzungsverhandlungen bei Gebäude¬
schäden werden, wenn beide Sachverständige
über die Höhe der Brandentschädigung einver¬
standen sind, dein Bürgermeister übergeben, welcher
dieselben mit den Verhandlungen über die Ent¬
stehung :c. des Vrandes nnd unter Hervorhebung
aller fönst auf den Brand und die Zahlung der
Brandschadenvergütung wichtigen Umstände mittels
eines von dem Direktor vorzuschreibenden Ml'
mulars dem letzteren einreicht.
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wieder herstellen, so wird die Entschädigungnur
zur Wiederherstellungin Teilzahlungen gewährt
und zwar die erste Zahlung mit einem Drittel
der Entschädigungssummegleich nach der statt¬
gehabten Schlldensfeststellung zur Anschaffung
des Baumaterials, und die beiden folgenden
Teilzahlungen nach Maßgabe der Wiederher¬
stellung des Gebäudes auf Bescheinigung des
Bürgermeisters. Leistet der Beschädigtefür die
genügendeVerwendung der Vergütung eine von
dem Direktor als annehmbar erkannteBürgschaft,
so wird die Entschädigungsofort ganz gezahlt.

8 71.
Im Falle der Beschädigte wieder aufbauen

zu wollen erklärt (§ ?0), hat kein Gläubiger das
Recht, wider den Willen des Versicherten aus
der Brandentschädigungseine Befriedigungzu ver¬
langen, und ist eine Pfändung derselben unwirksam.

Der Wiederaufbau an einer anderen Stelle
darf nur mit Zustimmung der im § 72 be¬
zeichnetenHyputhekargläubiger geschehen,welche
vor der Bauausführung beizubringen ist. Die
zweite Rate der Versicherungsgelder kann nnr nach
Beibringung dieser Zustimmung gezahlt weiden.

Wird die Zustimmung der vorerwähnten
Hypothekargläubiger(Z 70) zum Wiederaufbau
au anderer Stelle nicht erbracht, so erfolgt die
Auszahlung des Entschädigungsgeldeirestes in
der im § 70 vorgeschriebenen Weise. Wird der
Wiederaufbau nicht innerhalb 10 Jahren voll¬
führt, so verliert der Beschädigteden Anspruch
auf die ihm für den Fall des Wiederaufbaues
nach Absatz 1 und 2 dieses Paragraphen zu¬
stehendenRechte.

7. Sicherung der KypolyeüarglHuoigei.
s 72.

Die Rechte der Hypothekargläubigerwerden
nach Maßgabe der hierüber erlassenengesetzlichen
Bestimmungenvon dem Direktor von Amtswegen
gewährt.

Neue Fassung.

Abschnitt VII.

Sicherung der KnvottieKenglöubigerund der
sonstigen dinglich Berechtigtenbei der Versicherung

von Gebäuden.
8 25.

Die Rechte der Hypothekengläubigerund der
sonstigen dinglichBerechtigtenwerden nach Maß-
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Hll Abschnitt VII. Das bisherige Reglement behandeltein 8 ?2 und folgenden nur die Rechte der
Hypothekargläubiger. Der ganze Abschuitt ist umgestaltet auf Grund des Gesetzes vom 17. Mai 1884
und des Bürgerlichen Gesetzbuches,Insbesondere sind den Hypotheken gleichgestelltalle Rechte,
bei welchen an Stelle des versicherten und abgebrannten Hauses die Versicherungssummetritt.

In § 28 sind die Fristen für die Gläubiger gegenüber dem bisherigen Reglement ver¬
längert, wie überhaupt die Rechte der Gläubiger und aller sonstigen dinglichenBerechtigtenin
weitgehendstem Matze geschützt sind.
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§ 73.
Jeder Hypothekargläubiger,für dessen For¬

derung ein bei der Societät versichertes Gebäude
verpfändet ist, kann sein hypothekarisches Vorrecht
bei dem Direktor der Societät behufs Vermerk
im Kataster anmelden.

Der Direktor hat auf Verlangen über den
erfolgten Vermerk eine Bescheinigungzu erteile»,
für deren Ausstellung eine Gebühr erhoben werden
kann. Die Löschung eines eingetragenenHypo¬
thekenvorrechts im Kataster der Societät kann
nur erfolge», wenn entweder der Beweis über
die Tilgung der Schuld oder die ausdrückliche
Einwilligung des Gläubigers (§ 39) beigebracht wird.

8 74.
Tritt einer der Fälle ein, wo der Direktor

eine bestehende Gebäudeversicherungaufzuheben
berechtigt ist, so sind die angemeldetenGläubiger
14 Tage vor dem Inkrafttreten der Löschung der
Versicherung mittelst eingeschriebenenBriefes unter
der zuletzt angegebenen Adresse hiervon zu be¬
nachrichtigen, und haben dieselben, wenn die Auf¬
hebung der Versicherungwegen Nichtzahlungder

Neue Fassu ng.

gäbe der gesetzlichenund der folgenden Bestim¬
mungen von dem Direktor von Amtswegengewahrt.

8 26.
Wer an dem versicherten Gebäude ein ding'

liches, im Grundbuch eingetragenes Recht hat,
welches nach bürgerlichem Recht sich auf die For¬
derung des Versicherten gegen den Versicherer
erstreckt, (z, B Hypothek, Gruudschuld, Renten¬
schuld, Nießbrauch8§ 1127, 1192, 1199, 1046
des Bürgerlichen Gesetzbuches),sowie derjenige,
welcher an eine»! Rechte der uorbezcichnetcn Art
ein im Grundbuch eingetragenesPfandrecht oder
Nießbrauchsrechthat, ist befugt, von dem Be¬
stehen dieses Rechtes dem Direktor der Anstalt
Anzeige zu machen. Der Direktor hat auf Ver¬
langen über den Vermerk der Anzeigeeine Be¬
scheinigung zu erteilen, für deren Ausstellungeine
Gebühr erhoben werden kann.

§ 27.
Der Versicherte ist nicht berechtigt, ohne

Zustimmung der Inhaber aller gemäß § 26 ange¬
zeigten und im Grundbuch nicht gelöschten Rechte
die Versicherung aufzuheben oder die Versicherungs¬
summe herabzusetzen.

Die Zustimmungserklärung muß schriftlich
abgefaßt und die Unterschrift des Erklärenden
von einem zur Führung eines Dienstsiegelsbe¬
rechtigten öffentlichenBeamten beglaubigt sein>
Die öffentliche Beglaubigung wird durch die
gerichtliche oder notarielle Beurkundung der Er¬
klärung ersetzt.

8 28.
Tritt einer der Fälle ein, in denen der

Direktor berechtigt uud gewillt ist, eine bestehende
Gebäudeversicherung aufzuheben (8 16), zu kündige»
(8 18) oder die Versicherungssumme herabzusetzen
(8 20) so sind die in 8 26 genannten dinglich
Berechtigtenmittelst eingeschriebenenBriefes unter
der zuletzt angegebenen Adresse hiervon gleichzeitig
mit dem Versicherten zu benachrichtigen;dasselbe
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Der vorliegendeReglemcntsentwurf ist dein Direktor der Landesbank und dem Vorstande
des Rheinisch-Westfälischen Sparkassenuerbandeszur Äußerung zugeschickt worden. Beide Stellen
sind mit dem Entwürfe einverstanden,der Sparkaffenuerband hält den Abschnitt VII für durchaus
den Wünschender kommunalenSparkassen entsprechend.
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Beitrüge erfolgensoll, das Recht, binnen weiteren
14 Tagen gegen Zahlung der Beiträge die Ver¬
sicherung für ihr Interesse, nämlich das geschuldete
Kapital, die zweijährigen Zinsen und die ent¬
standenenKosten fortzusetzen.

s ?5.
Werden versicherte Gebäude, auf welchen bei

der Societät angemeldete, hypothekarischeVor¬
rechte lasten, von einem Brandschaden betroffen,
so sind die angemeldeten Gläubiger unter der zuletzt
angegebenen Adresse mittelst eingeschriebenenBriefes
ohne Verzug hiervon zu beuachrichtigeu.

Neue F assun g.

gilt, wenn ein die Verpflichtung der Anstalt
betreffenderRechtsstreit erhoben wird.

Zu Guusteu der angezeigte» Berechtigte»
laufen die in ß 16 gesetzte» Fristen einen Monat
länger, die in 8 18 Abs. 2 und in s 20 ge¬
setzten Fristen drei Monate länger als zu Gunsten
des Versicherten uud haben die ersteren das Recht,
die Versicherung, gegen Zahlung der entsprechenden
Beiträge innerhalb der obigen Frist, soweit ihr
Interesse reicht, bis zur Höhe des wirtlichen Ver¬
sicherungswertesfortzusetzen. Der Direktor kann
aber hierbei die sofortigeKündigung des ange¬
zeigten Rechtes, sobald dieselbe znlässig ist, sowie
die Betreibung der Zwangsversteigerungzur Be¬
dingung machen.

Die Rechtsfolgedes § 18 Abs. 1 uud Abs. 4
gilt nicht den gedachten Berechtigtengegenüber.

8 29.
Werde» versicherteGebäude, auf welchen nach

§ 26 angezeigte und im Gruudbuche nicht ge¬
löschte dinglicheRechte oder auf welchen sonstige
aus dem Gruudbuche ersichtliche Hypotheken, Gruno-
schuldeu, Rentenschuldeu oder Nicßbrauchsrechtc
lasten, von ciucm Brandschadenbetroffen, so ist
der Eintritt des Schadens den Inhabern jener
Rechte mittelst eingeschriebenenBriefes anzuzeigen.
Die Anzeige darf unterbleiben,weu» sie untunlich
ist. Bei den nach § 26 angezeigtenBerechtigten
muß diese Anzeige spätestens am dritten Tage
nachdemdas schädigende Ereignis der Anstalt be¬
kannt gewordenist, erfolgen.

Binnen einer Frist von einem Monat seit
dem Empfange der Anzeige bezw. bei unterbliebener
Anzeige seit der Fälligkeit der Versicherungssumme
haben die Berechtigten ihre Ansprüche auf die
Versicherungsgelder bei dem Direktor anzumelden.

Zur Wiederherstellungdes Gebäudes an einer
anderen Stelle ist die Zustimmung der im Ab¬
satz 1 genannten Personen erforderlich.Diese Zu-
stimmungserklarung ist in der in § 2? Abs. 2
vorgeschriebenen Form vor Beginn der Wieder¬
herstellungder Anstalt einzureichen.
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Zu § 28, Ms, 2. Zu vergleichen Reglement der Schleswig-Holsteinischen Landcsbrandknssc § 58 Nr. 2
und der Westfälischen Pruuinzinl-Fcucrsocietllt§ 45.

su § 29, Abs. 2. Zu vergleichen BürgerlichesGesetzbuch§ 1128.
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s 76.
Verfällt die rechtsgültig festgesetzteEnt¬

schädigung an die Gläubiger, so sind dieselben
nach dem Rang ihrer Forderungen aus derselben
zu befriedigen. Wenn diescrhalb eine gütliche
Einigung der Gläubiger nicht erfolgt, fo bleibt die
Feststellung des Ranges der Forderungen dem
zuständigenGerichtevorbehalten.

8 30.
Der Versicherte hat spätestens binnen 2

Monaten nach Eintritt des Schadens dem Bürger¬
meister oder oem Direktor der Anstalt schriftlich
zu erklären, ob er das Gebäude wieder herstellen
will oder nicht. Ersterenfalls benachrichtigtdie
Anstalt diejenigenPersonen, welchen der Eintritt
des Schadens nach § 29 anzuzeigenist, hiervon
ohne Verzug durch eingeschriebenen Brief.

8 31.
Sind keine dinglichen Rechte nach 8 26

angezeigt oder sind die angezeigten Rechte im
Grundbuch gelöscht, und sind auch sonstige Hnpc>'
theken, Grund-, Nentenschulden oder Nießbrauchs¬
rechte aus dem Grundbuch nicht ersichtlich, !"
erfolgt die Auszahlung der Entschädigungssumme
an den Versicherteninnerhalb eines Monats nach
Feststellungder Entschädigung.

Bestehen dagegen Rechte der vorbezeichncten
Art und will der Versicherte die Gebäude wieder
herstellen, so wird die Entschädigungssummenur
zum Wiederaufbau gewährt. Die Zahlung erfolgt
in Abschnitten behufs Anschaffnng der Bau¬
materialien und mit fortschreitendemBaue auf
Bescheinigung des Bürgermeisters oder bei aus¬
reichender Sicherheitsleistungfür die bestimmungs-
gemäße Verwendung in einer Summe.

s 32.
Will der Versichertc die Gebäude nicht wieder

herstellen,oder wird der Wiederaufbaunicht binnen
drei Jahren nach Eintritt des Schadens vollendet,
so ist die Anstalt verpflichtet,die Entschädigungs¬
summe,abzüglichder nach tz 31 Abs. 2 geleisteten
Zahlungen, den gesetzlich Berechtigten zu zahlen,
Ist der Rang uuter den Beteiligten streitig, oder
liegt sonst ein Widerspruch gegen die Zahlung
der Entschlldiguugssummcvor, so sind die Be¬
teiligten auf den Rechtsweg zu verweisen und
wird die Entschädigungssumme hinterlegt. Jedoch
sind diejenigen Berechtigten,deren Recht durch den
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8 ??.
Verliert der Versichertesein Recht auf die

Brandentschädigung,so ist die Societät dennoch
verpflichtet,dieselbe den eingetragenenbezw. an¬
gemeldeten Gläubigern gegen Übertragung ihrer
Rechte soweit zu zahlen, als dieselben aus dem
verpfändetenGrundstück wegen ihrer eingetragenen
Forderung nicht befriedigtwerden.

IV. Wobilarverslchenmg.
8 78.

Die Societät versichert innerhalb der Rhein-
provinz auch beweglicheSachen aller Art, mit
Ausnahme von Geld und Wertpapieren.

8 79.
Die Versicherung geschieht gegen den Schaden,

welcher durch Brand, Blitzschlagoder durch Ex¬
plosion von Leuchtgas, sowie das durch solche
Ereignisse veranlaßte Löschen oder notwendige
Ausräumen verursacht wird und in der Ver¬
nichtung, Beschädigung oder dem Abhanden¬
kommen versicherter Gegenständebesteht.Vergütet
werden auch diejenigen Brandschäden,welche in¬
folge bürgerlicherUnruhen, Aufruhrs und unrecht¬
mäßiger Gewalt sowie des Krieges entstehen, die
letzteren jedoch mit Ausnahme derjenigen, welche
auf Befehl eines Truppenführers absichtlich erregt
werden. Bei Erdbeben oder ähnlichen Natur¬
ereignissen wird eine Vergütung nur gewährt,
wenn dadurch wirklich Feuer entstanden ist.

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hervorgerufene Explosionsschäden werden
durch besondere Vereinbarung übernommen.

Ne ue Fa ssung,

Streit nicht betroffen wird, nach Einbehaltung
einer ausreichenden Summe zur Zahlung der
streitigen Forderungen zu befriedigen, wenn und
insoweit die Entschädigungssumme hierzu ausreicht,

s 33.
Verliert der Versicherte nach den Bestim¬

mungen dieses Reglements oder des Versicherungs¬
vertrags sein Recht auf die Brandentschädignüg,
so ist die Anstalt dennoch verpflichtet, dieselbe den
in § 29 Abs. 1 genannten und im Grundbuch
nicht gelöschtenBerechtigten gegen Übertragung
ihrer Rechte soweit zu zahlen, als dieselben aus
dem verpfändeten Grundstück und aus dem
sonstigen Vermögen des Versichertenwegen ihr«
eingetragenenForderung nicht befriedigt werden.
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Begründung.

"u 8 83. Hinzugefügt ist hinter den Worten: „aus dem verpfändetenGrundstück"der Zusatz: „und
aus dem sonstigen Vermögen des Versicherten". Es ist bei der schweren Verpflichtung,welche iu
diesem Paragraphen der Anstalt den Gläubigern gegenüber auferlegt wird, angemessen,daß die
Anstalt den Gläubiger» nur äußerst subsidinrisch haftet. DieselbeBestimmungfindet sich iu den
Reglements von Westfalen und Schleswig-Holstein 8 47 bczw. 8 58 Nr. 4. Ebenso ist auch
Wohl z 12 der allgemeinenBedingungen der Privatgesellschaften zu verstehe», wo es heißt: „soweit
nötig" weiden in diesen Fällen die Gläubiger aus der Brandcntschädiguugbefriedigt.

74



586 43. RheinischerProvinziaUcmdtag. Nr. 50.

Alte Fassung.

Explosionsschäden, die durch ein ausge-
brochcncs Feuer entstehen, werden als Feuer¬
schaden angesehen und vergütet.

§ 80.
Eine Verpflichtung der Societät zur An¬

nahme einer Mobilarversicherung besteht nicht,
vielmehr ist dem Direktor die endgültige Ent¬
scheidungüber Annahme oder Ablehnung jeder
Mobilarversicherungüberlassen,

8 81.
Die näheren Bedingungen unter welchen die

Societät die Versicherung von Mobilien gewährt,
werden von dem Provinzialausschusseunter Be¬
rücksichtigungdes Gesetzes vom 8. Mai 183?
festgesetzt. Bis zur cmderweiten Feststellung der
zur Zeit gültigen Bedingungen bleiben diese in
Kraft.

8 82.
Die Feststellung der Versicherungsbeiträge

steht dem Direktor zu. Ist der Antragsteller
mit dem festgestellten Versicherungsbeitragenicht
einverstanden, so bleibt ihm überlassen, die An¬
nahme der Police zn verweigern. Eine Beschwerde
gegen die Feststellung des Versicherungsbeitrages
findet nicht statt.

§ 83.
Die zum Betriebe der Mobilarversicherung

in den Gemeinden der Provinz erforderlichen
Agenten führen den Namen „Geschäftsführer".
Dieselben werden von dem Direktor gegen An¬
teile an den Vcrsichemngsbeiträgenoder feste
Vergütung angestellt. Im letzteren Falle ist die
Genehmigungdes Kuratoriums erforderlich.

V. Verfahren in Beschwerde- und Streitfüllen.

8 84.
Gegen Verfügungenund Entscheidungen des

Direktors steht dem Betroffenen binnen 2 Wochen
die Beschwerdeau das Kuratorium und gegen
die Entscheidung des letzteren binnen gleicher

Neue Fassung.

AbschnittVIII.

Verfahren in Beschwerde- und Streifüllen.
8 34.

Gegen Verfügungen und Entscheidungen des
Direktors steht dem Betroffenenbinnen 2 Woche«
nach deren Bekanntgabe die Beschwerdean das
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Begründung.

^U § 34. Das Beschwerderecht ist erweitert. Nach § 34 und 8 8 Nr. 2 ist, wie bei der Landesbank,
die Beschwerde gegen alle Entscheidungendes Direktors zulässig, mit Ausnahme der Disziplinar-
entscheidungen, bei welchen das Beschwerdeuerfahrengesetzlichgeregelt ist.

7<t»
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Alte Fassung.

Frist die Beschwerdean den Prouinzialmisschuß
offen.

8 85.
Der Rechtswegist bei Streitigkeitenzwischen

der Societat nnd einem Versichertennnter den
in den §ß 30, 31 nnd 66 gedachtenBeschrän¬
kungen zulässig. Der Rechtsweg wird durch die
Entscheidung des Kuratoriums beziehungsweise
des Prouinzialausschussesnicht ausgeschlossen.

s 86.
Bei Beschreitungeu des Rechtsweges mutz

die Klageschrift binnen 3 Monaten zugestelltwerden.
Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tage des
zu Protokoll bestätigtenoder durch Postzustellungs¬
dokument bescheinigte» Empfanges der Ent¬
scheidung des Direktors, wodurch die Entschädi¬
gungssumme festgestelltoder der Schadensersatz
abgelehnt wird.

Im Falle gegen die Entscheidung des
Direktors die Beschwerde(§ 85) an das Kura¬
torium beziehungsweise an den Provinzialausschuh
eingelegt worden ist, ruht der Lauf der vorbe¬
sagten Frist voni Tage der Einreichung der Be¬
schwerde bis zur Zustellung der Entscheidungdes
Kuratoriums beziehungsweise des Proviuzialaus-
schusses.

VI. Schlußbestimmungen.

8 87.
Die bei der Societät bestehende Nuterstütz-

nngskasse für im FeuerlöschdicnsteBeschädigte
oder Verunglückte wird nach Maßgabe des Statuts
dieser Kasse vom 8. resp. 22. Juli 1882 be¬
ziehungsweisedes Nachtrages zu demselbenvom
11./13. Januar 188? verwaltet.

Neue Fassung.

Kuratorium nnd gegen die Entscheidungdes
Letzteren binnen gleicher Frist die Beschwerde an
den Prooinzinlansschnßoffen.

s 35.
Der Rechtsweg ist bei allen Streitigkeiten

zwischen der Provinzial-Feuer-Versicherungsanstalt
und einem Versicherten unter der in den §8 1?, ^
und 22 gedachten Beschränkung zulässig. Der
Rechtswegwird durch die Entscheidungdes Kura¬
toriums beziehungsweise des Proviuzialausschusses
uicht ausgeschlossen.

Bei Beschreitung des Rechtswegesmuß die
Klageschriftbinnen 3 Monaten zugestellt werden.
Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tage
des Empfanges der Entscheidungdes Direktors.

Im Falle gegen die Entscheidung des Direktors
die Beschwerde(ß 34) an das Kuratorium, be¬
ziehungsweise an den Provinzialausschuheingelegt
worden ist, ruht der Lauf der Frist in Absatz 2
vom Tage der Einreichung der Beschwerdebis
zur Zustelluug der Entscheidungdes Kuratoriums
beziehungsweisedes Provinzialausschussesdurch
den Direktor.

Abschnitt IX.

Freiwillige Leistungen der Provinzial-Zeuer-
Versicherungsanstalt zu gemeinnützigenZwecken-

Unterstützungskasse für im Feuerlösch'
dienst Beschädigte oder Verunglückte.

s 36.
Die bei der Provinzial-Feuer-Versicherungs-

cmstalt bestehendeUnterstützungskasse für im Feuer-
löschdiensteBeschädigte oder Verunglückte wird
nach Maßgabe des Statuts dieser Kasse vom s-
resp. 22. Juli 1882 beziehungsweise des Nachtrages
zu demselben vom 11./13. Januar 1887 verwaltet.
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Alte Fass ung,

Abänderungen dieses Statuts bedürfen der
Genehmigung des Prouinzialausfchusfcs.

Der Direktor ist ermächtigt,mit Zustimmung
des Kuratoriums zur Förderung des Feuerlösch¬
wesens angemessene Beihülfen zu bewilligen, für
wirksame Hülseleistung bei Bränden und für
sonstige außerordentlicheBemühungen im Interesse
der Societät Belohnungen zu gewälircn, sowie
Vergütungen für die durch die Lüschhülfean
nicht versicherten Gegenständen herbeigeführten
Schäden zu leisten, wenn der Societät dadurch
Nutzen erwachsen ist. Der Provinziallandtag
wird zu diesem Zwecke einen Fonds im Etat zur
Verfügung stellen.

s 89.
Abänderungen des vorstehendenReglements

mit Ausnahme der im 8 14 unter Nr. 5 vor¬
gesehenen Abänderung der Klasseneinteilungund
des Tarifs, können nur durch Vefchluh des
Provmziallandtages erfolgen. Soweit sich die
Änderungen auf die Organisation und Ver-
waltungsgrnndsätze beziehen, bedürfen dieselben
der Genehmigung des Ministers des Innern
(§ 120 der Provinzialordnung). Die Abände¬
rungen sind durch die Amtsblätter der Provinz
öffentlich bekannt zu machenund treten 14 Tage
nach gefchehener Bekanntmachungin Kraft, sofern
nicht ein anderer Zeitpunkt ausdrücklich befchlossen
und genehmigtworden ist.

VII. Übergangsbestimmungen,
§ 90.

Das vorliegendeReglement tritt mit dem
1. Januar 1890 an Stelle des revidiertenRegle¬
ments vom 1, September 1852 und der zu
demselbenerlassenenNachträge. Alle bisherigen

Ne ue Fassun g.

Abänderungen dieses Statuts bedürfen der
Genehmigung des Provinzialausfchusfes,

Förderung des Feuerlöschwesens und
Unterstützung sonstiger gemeinnütziger

Unternehmungen.
8 3?.

Der Direktor ist ermächtigt
»,) mit Zustimmung des Kuratoriums zur

FürderungdesFeuerlöschwesensBeihülfen
zu bewilligen,

d) für wirksameHülfeleistung bei Bränden
und für sonstige außerordentlicheBe¬
mühungen im Interesse der Anstalt Be¬
lohnungen zu gewähren, sowie

o) Vergütungen für die durch die Lösch-
hülfe an nicht versicherten Gegenständen
herbeigeführtenSchäden zu leisten, wenn
der Anstalt dadurch Nutzenerwachsen ist.

Der Provinziallandtag wird zu diesen Zwecken
Mittel im Etat zur Verfügung stellen.

AbschnittX.
Schluß- und Kbergmlgsbestimnmngen.

s 38.
Für die Berechnungder in diesem Reglement

vorgesehenen Fristen gelten die entsprechenden Vor¬
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchesß§ iWstgoe-
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Alte Fassung.

bei der Societät schon bestehenden Versicherungen
bleibe» in voller Wirksamkeit unter denjenigen
Bedingungen, welche aus Vestimmungen des
gegenwärtigen Reglements sich ergeben.

Die Versicherten haben jedoch das Recht,
znm 1, Januar 1890 auszuscheiden, sofern sie
binnen 4 Wochen nach dem Tage der Bekannt¬
machung dieses Reglements ihre Versicherung
in der nach dem bisherigen Reglement uorge^
schrieben«?»Form abmelden.

Neue Fassung.

Das vorstehende, Seitens des Rheinischen
Prouinziallandtages in der Sitzung vom 17. De¬
zember 1888 beschlossene Reglement der Rhei¬
nischen Provinzial - Feuer - Societät wird auf
Grund des § 120 der Provinzialordmmg vom
1. Juni 188? hierdurch genehmigt.

Verlin, den 25. April 1889.

(I. 8.)

Der Finanz-Minister. Der Minister des Innern,
gez. v. Scholz. gez. Herrfurth,

Genehmigung.

F. Vt.1. 5706. 11^5650.
Md. I. I. ^. 3962.

Abänderungen des vorstehenden Reglements
können nur durch Vefchluh des Provinzialland-
tages erfolgen. Soweit sich die Änderungen auf
die Organisation und die Verwaltungsgrundsätze
beziehen, bedürfen dieselben der Genehmigung des
Ministers des Innern (§ 120 der Provinzial'
ordnung).

Die Abänderungen sind durch die Amts'
blätter der Provinz öffentlich bekannt zu mache«
und treten 14 Tage nach geschehener Bekannt¬
machung in Kraft, sofern nicht ein anderer Zeit'
punkt ausdrücklich beschlossen und genehmigt
worden ist.

Das vorliegende Reglement tritt mit dem
1. Januar 1904 an die Stelle des Reglement«
vom 25. April 1889. Alle bisherigen bei der
Anstalt schon bestehenden Versicherungen bleiben
in voller Wirksamkeit unter denjenigen Bedingungen
welche aus den Bestimmungen des gegenwärtige»
Reglements und der in Gemähheit des § 21 e^
lassenen allgemeinen Bedingungen sich ergeben»
Die Versicherten haben jedoch das Recht, zM"
1. Januar 1904 auszufcheiden, fofern sie binnen
4 Wochen nach dem Tage der Bekanntmachung
dieses Reglements ihre Versicherung in der nach
dem bisherigen Reglement vorgeschriebenen Fol»i
abmelden.
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Anlage 51.
(Drucksachen. Nr. 19.)

Bericht und Auttag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Änderung der Satzungen der Ruhegehaltst'asse der Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Rheinprovinz.")

1. In letzter Zeit ist in einer Reihe von Fällen die Beobachtung gemacht worden, daß
Beamten kurz vor ihrer Versetzung in den Ruhestand erhebliche, im Vesoldungsplanuicht vorgesehene
Gehaltsaufbesserungengewährt worden sind. Hierdurchwerden die anderen der Kasse angehörenden
Verbände geschädigt,denn da nach z 2 Abs. 4 der Satzungen die Umlage nach den im ersten
Monat des Rechnungsjahres maßgebendenDiensteinkommensbeträgenberechnetwird, kommt die
Gehaltsaufbesserunghierbei nicht in Betracht. Anderseitsbewirkt sie aber eine oft recht erhebliche
Erhöhung des Ruhegehaltes. Solche Gehaltserhöhungen stellen einen Mißbrauch der Kasse dar,
dem vorgebeugtwerden muß. Es empfiehlt sich deshalb, als Absatz 2 in den § 6 eine Bestimmung
einzufügen, wie sie als § 10 in den Satzungen der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbiinde
und Stadtgemcinden der Nheinpruvinzenthalten ist. Sie lautet:

«Gehaltserhöhungenaus dem letzten, der Versetzung in den Ruhestand vorhergehenden
Jahre bleiben bei der Berechnung des Ruhegehaltes außer Ansatz, es sei denn, daß
die Gehaltserhöhung auf Gruud eines feststehenden Besoldungsplanesbewilligt wurde,
oder daß der Eintritt in den Ruhestand die Folge eines erst nach der Gehaltsauf¬
besserung vorgekommenen Unglttcksfalles oder einer nach diesem Zeitpunkteeingetretenen
Krankheit war."

2. Ferner ist eine Abänderung des Absatzes 2 des § 9 erforderlich.
8 9 Abs. 1 bestimmt,daß bei Berechnungder Pension die von dem Beamten im Reichö-

iusbesondereim Militärdienste, Staatsdienste oder im Dienste eines sonstigen Kommunalverbandes
oder einer anderen öffentlichen Korporation verbrachteZeit anzurechnen,von der hiernach sich
ergebenden Summe aber ein etwa für diese Dienstzeit anderweit zu beziehendes Gehalt abzuziehen
ist, Absatz 2 gestattet, diese Anrechnung und die damit verbundeneKürzung bei den „aus dem
OfsizierstandehervorgegangenenBeamten" zu unterlassen, wenn dies günstiger für den Beamten
ist Die Erfahrung zeigt, daß auch anderen Beamten die Berechnung früherer Dienstzeitenund
die daraus folgende Kürzuug des Ruhegehaltes zum Nachteil gereichen kann, z. B. einem Stadt»
bürgermeistcr,der später Landbürgeriueistcr wird. Dieselben Gründe, welche die Einführung der
Bestimmung für die aus dem Offizierstandc hervorgegangenenVeamteu veranlaßt haben, recht¬
fertigen die Ausdehnung derselben auf andere Beamte.

5) Da diese Satzungen in der vom vorigen Provinziallandtag beschlossenenFassung noch nicht im
Handbuch für die Rheinische Probinzialuerwaltung abgedruckt siud, siud dieselben als Anlage beigefügt.
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Es wird deshalb folgende neue Fassung für den § 9 Absatz 2 vorgeschlagen:

Bisherige Bestimmung. Neue Bestimmung,

§ 9 Absatz 2. § 9 Absatz 2.
Bei den aus demOsfizierstande hervor- Bei Beamten, welche aus früheren

gegangenen Beamten findet die Militär- Dienststellungen im Militär- oder Civil-
dienstzeit gemäß vorstehender Besinn- dienstc schonRuhegchalt beziehen, finden
mungen nur dann Berücksichtigung, wenn die die im Absatz 1 erwähnten Dienstzeiten
Beamten bei Anrechnungder Militärdienst- nur dann Berücksichtigung, wenn die Beamte»
zeit sich gegenüber der Berechnungsartnach den bei Anrechnung dieser Dienstzeiten sich
für sie bestehendengesetzlichen Bestimmungen gegenüberder Berechnungsartnach den für sie
günstiger stehen würden. bestehenden gesetzlichen Bestimmungengünstiger

stehen würden.
Der Provinzialllusschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:

„Der Provinziallandtng wolle sick> mit den vorgeschlagenen Änderungen der Satzungen
für die Ruhegehaltskasseder Landbürgenneistereicnund Landgemeinden der Rhein-
Provinz einverstandenerklären."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beisscl von Gvmnich, Dr, Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage.

Satzungen
für

die Rnhessehllltskllsse der Lllnddürgermeistereienund Landgemeinden der Rheiuprovinz.
(Die gesperrt gedruckten Bestimmungensind neu.)

Auf Grund des 8 2? Abs. 4 der Kreisordnung für die Rheinprouinzvom 30. Mai 188?
(G. S. S. 209) werden für die Ruhcgehaltskasscder vereinigte» Landbürgcrmeistereienund
Landgemeindendieser Provinz unter Aufhebung des Regulativs vom 14. September 1888 nach¬
stehende Satzungen mit rückwirkender Kraft vom 1, April 1900 ab erlassen.

§ 1.
Die Kasse hat ihren Sitz in Düsseldorfund wird unter Aufsicht des Provinzialausschusses

von dem Landeshauptmannmit Hülfe von Prouinzialbeamtengegen Erstattungder Selbstkosten verwaltet.
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8 2.
Soweit der Bedarf der Kasse nicht aus den ihr etwa gemäß 8 27, Abs. 5 der Kreis¬

ordnung von der Provinzialvertretung überwiesenen Zuschüssen gedeckt wird, kommt derselbe auf
die Landbürgermcistereienund Landgemeindennach Verhältnis des ruhegehaltsberechtigtenDienst-
emkommens der von ihnen besoldetenBeamten zur Verteilung.

Auch wenn eine Stelle vorübergehendnicht besetzt ist, muß dennoch der Stellenbeitrag
entrichtet werden.

Diejenigen Bürgermeistereien,bei welchen ein Ehrenbürgermeisteran der Spitze steht,
haben für die Bürgermeisterstelleund zwar nach dem zuletzt gezahltenDiensteinkommen beizutragen,
wenn und solange die Kasse noch Verpflichtungenfür die betreffende Bürgermcisterstelle zu erfüllen
hat Hierbei wird, wenn die Verpflichtung der Bürgermeisterei im Laufe eines Rechnungsjahres
wegfällt, das angebrochene Rechnungsjahrals voll gerechnet.

Die Beitrage der einzelnenLandbürgermeistereienund Landgemeindenweiden alljährlich
auf Grund von den Landräten aufzustellender Nachwcisuugen der im ersten Monat des betreffenden
Rechnungsjahres maßgebenden Diensteinkommensbeträgevon dem Landeshauptmann festgestellt.

§ 3.

Der gemäß 8 2 zur Verteilung kommende Gesamtbedarf der Kasse, der Gesamtbetrag
des gezahlten und gemäß § 2 Abs. 3 in Berechnung zu ziehenden Diensteinkommensund der
hiernach zu berechnende, von den Landbürgermeistereien und Landgemeindenzu entrichtende Beitrag
des letzteren, werden jährlich von dem Landeshauptmann durch die Amtsblätter der Provinz
bekannt gemacht.

8 4.
Soweit das ruhegehaltsberechtigteDiensteinkommenNebenbezügeenthält, welche ihrer

Natur ,mch steigend und fallend sind lH 10 zu Nr. 2 des Gesetzesvom 27. März 1872 —
G- S. S. 268 und Gesetz vom 30. April 1884 — G. S. S. 126 - ), ist ein Dritteil
>hres Iahresbetrm,es als zum Ersatz barer Auslagen bestimmtaußer Berechnungzu lassen.

Die übrigen zwei Dritteile werden, nnbeschadet der näheren Ermittelung des ruhe-
üehaltsbcvechtigten Diensteinkommens,bei Eintritt des Falles der Ruhegehaltsfestsetzung mit einem
Dliichschnittssatz in Rechnung gestellt, welcher von 3 zu 3 Jahren einer Prüfung unterworfen
weiden kann

8 5.
Von der seitens des Landeshauptmanns festgesetzten Beitragssumme ist den einzelnen

Lllndbürgermeistereien und LandgemeindenMitteilung zu machen.
Beschwerden über die Feststellung sind binnen zwei Wochen bei dem Landeshauptmann

anzubringen und von diesem dem Prouinzialausschussezur Entscheidung vorzulegen. Durch diese
Entscheidungwird dem ordnungsmäßigenAustrage von Streitigkeiten über Ruhegehaltsansprüche
ln keinem Falle vorgegriffen.

Die Beiträge der Landbürgermcistereienuud Landgemeindensind jährlich portofrei von
den Bürgermeisterei« bezw. Gemeindekasseu an die Kasse abzuführen.

8 6.
Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger die den Beamten gemäß der §ß 18 ff.

des Gesetzes,betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli
75»
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1899 zustehenden Ruhegehälter; bei denjenigen indessen, welchen die Ruhegehaltsbcrechtigungauf
Grund Ortsstatuts zusteht, nur insoweit, als das Ortsstatut sich innerhalb der im 8 12 des
angeführten Gesetzes gezogenenGrenzen hält.

Gehaltserhöhungen aus dem letzten, der Versetzung in den Ruhestand
vorhergehenden Jahre bleiben bei der Berechnung des Ruhegehalts außer Ansatz,
es sei denn, daß die Gehaltserhöhung auf Grund eines feststehenden Besoldungs-
planes bewilligt wurde, oder daß der Eintritt in den Rnhestaud die Folge eines
erst nach der Gehaltsaufbesserung vorgekommenen Unglücksfalles oder einer uach
diesem Zeitpunkte eingetretenen Krankheit war.

8 ?.
Die Ruhegehaltsnachweisungist von der Gemeindebehördeaufzustellen,vom Landrate zu

prüfen, auch hinsichtlich der Richtigkeit zu bescheinigen und von dem Landeshauptmann festzustellen.

s 8-
Wird bei der Festsetzungeines Ruhegehaltes oder aus sonstigem Anlaß ermittelt, daß

das der Beitragsberechnungzugrunde gelegte ruhegchaltsbercchtigtcDieusteiutommenzu hoch oder
zu niedrig bemessengewesen ist, so steht der betreffendenGemeinde- bezw. der Ruhegehaltskasse
der Anspruch auf Zurückzahlung der zu viel gezahlten bezw. auf Nachzahlung der zu wenig
gezahlten Beiträge zu.

Das Gleiche findet in dem Falle statt, wenn der Anspruch auf Ruhegehalt nachträglich
einem Beamten zuerkannt wird, dessen Diensteiukommenbei der Verteilung der Beiträge nicht in
Rechnung gezogen worden war.

Die in diesen Fällen erforderlicheAusgleichungerfolgt durch Nachzahlungbezw, Erstattung
derjenigen Sätze des ruhegehaltsberechtigteuDienstcinkommens,welche in den zur Vcrechuuugzu
ziehenden Jahren auf die Lcmdbürgermeistereien und Landgemeindenumgelegt worden sind. (8 3.)

Der Zeitraum, für welchen derartige Nachfordernden geltend gemacht werden können,
wird auf die letzten fünf Jahre beschränkt.

s 9.
Die Kasse übernimmt bei Zahlung der Ruhegehälter auch diejenigenBeträge, welche sich

aus einer Anrechnung der von den Beamten im Reichs-, insbesondere im Militärdienste, im
Staatsdienste oder im Dienste eines deutscheu Kommuualverbandcsoder einer anderen öffentlichen
Korporation verbrachtenZeit ergeben; jedoch wird die hiernach sich ergebende Summe um den
Betrag eines für die genannten Dienstzeitenetwa anderweit zn beziehenden Ruhegehaltes gekürzt.

Bei Beamten, welche aus früheren Dienststellungen im Militär- oder
Civildienste schon Ruhegehalt beziehen, finden die im Absatz 1 erwähnten Dienst¬
zeiten nur dann Berücksichtigung,wenn die Beamten bei Anrechnung dieser Dienstzeiten
sich gegenüberder Berechnungsartnach den für sie bestehenden gesetzlichenBestimmungengünstiger
stehen würden.

Die Kasse übernimmt ferner außer der Zahlung der eigentlichen Ruhegehälter auch die
Zahlung derjenigenBeträge, welche in den Fällen des § 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffenddie
Dienstvergehen der nichtrichterlichenBeamten, vom 21. Juli 1852 aus dem Amte entfernten
Beamten als Unterstützungverabreichtweiden.
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8 10.
Die Kasse ist befugt, die zum Ruhcgehaltsvcrbandeder Landbürgermeistereienund Land¬

gemeinde» der Rheinprovinz gehörigen Gcmeindcknssen mit der vorschußweisen Auszahlung der
Ruhegehälter zu beauftragen.

Die vorschußweisegezahlten Betrage werden vierteljährlich unter Einreichung der
Empfangsbescheinigungen gegen die Ruhcgchaltskasseaufgerechnet.

Die Empfangsbescheinigungmuß von der Ortspolizeibchörde des Wohnortes unter
Beidrnckung des Dienstsiegelsdahin bescheinigt sein, daß der Bezugsberechtigte dieselbe eigenhändig
unterschriebenhat und noch am Leben ist, auch durch anderweitcAnstellung im Staats» oder
Kommunaldieusteein Einkommenoder ein Ruhegehalt uicht erworbenhat.

§ 12.
Abänderungendieser Satzungen werden nach Anhörung des Provinziallandtages von dem

Minister des Innern angeordnet.

Anlage 52.
(Drucksachen. Nr. 20.)

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

K) den Anschluß anderer Verbände an die Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunal-
verbände und Stadtgemeinden der Rheinprovinz und die hierzu erforderlichen
Änderungen der Satzungen dieser Kasse;*)

b) den Antrag des RheinischenStädtebundes auf Änderung des § 9 dieser Satzungen.

I. Der 42. Prouinziallandtag hat bei Genehmigung der Satzungen der neu errichteten
Ruhegehaltskasse der Kieis-Kommunalverbiindeund Stadtgemeindender Rheinprovinzin der Sitzung
vom 8. Februar 1902 beschlossen:

„den Provinzialausschuß zu beauftragen, nach der Eröffnung der neu zu errichtenden
Ruhegehaltskafseder Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz
Erhebungen anzustellen und dem nächsten Prouinziallandtage darüber Bericht zu
erstatten, ob sich die Aufnahmevon bei Gemeindeanstaltenangestellten, indessen nicht
zu den eigentlichen Kommunalbeamten gehörenden Personen, insbesondere der Lehr¬
personenan höheren und mittleren Schulen der Kommunalverbändeder Rheinprovinz,
ermöglichen läßt."

*) Da diese Satzungen im Handbuch für die RheinischePlovinzialberwaltung noch nicht enthalten sind,
werden dieselben als Anlage I beigefügt.
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Dementsprechend sind zunächst durch Vermittelungdes KöniglichenPiovinzial-Schulkollegiums
und der Königlichen RegierungenErmittelungen darüber angestelltwerden, welche Schulen für den
Anschluß an die Kasse in Betracht kommen können. Dabei wurde davon ausgegangen, daß die
von Stadtgemeinden unterhaltenen Schulen schon jetzt nach § 1 der Satzungen zur Kasse gehören.
Es kommen also nur Schulen in Landgemeindenin Betracht. Nach den Ermittelungen sind die
folgendenGemeinden bereit, mit den angegebenenSchulen der Kasse beizutreten.

Gemeinde. Schule. Lehrpersonen. Diensteinlommen.
I. Borbeck Progymnasium 8 35 715 M.
2. Grevenbroich 7 27 120 „
3. Neunkirchen 10 47 580 „
4. Rüttenscheid „ Zahlen stehen noch nicht fest.
5. Vohwinkel höhere Knabenschule 4 11140 „
6. Lindlar 1 1275 „
7. Völklingen 3 12 565 „
8. Dillingen 2 6 452 ..
9. Borbeck höhere Töchterschule 4 7 070 „

10. Vohwinkel 3 5 400 ..
zusammenohne Rüttenscheid 42 154 317 M.

Einzelne Gemeinden haben den Beitritt abgelehnt, andere sind nicht dazu in der Lage,
weil sie einer der auf Grund des Gesetzes vom 23. Juli 1893 errichteten Ruhegehaltskassenfür
die Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen angehörenund der Austrit nicht zulässig ist-

II. Außerdem haben noch 2 Anstalten um Aufnahme in die Kasse nachgesucht, welche
weder von einer Gemeinde noch von einem sonstigen Kommunalverbandunterhaltenwerden, nämlich:

1. die Rittliakademie zu Bedburg mit 13 Lehrern und 51169 M. Diensteinkommen.
2. die Oberrealschulezu Düren_____„ 12 „ „ 51238 „_________.,

zusammen 25 Lehrer und 102 40? M. Diensteinkommen.
Die erstere ist ein Institut der Genossenschaft des Rheinischenritterbürtigen Adels und

wird von dieser unterhalten, die letztere ist stiftischen Charakters. Das Proviuzial-SchulkollegiuM
befürwortet die Zulassung der beiden Anstalten zur Kasse. Wenn man diesen Anträgen nachkommen
will, muß man den Grundsatz aufgeben,daß die Kasse nur für Kommunalvcrbändevorhandensein soll.

Das legt die Erwägung nahe, ob es sich nicht empfiehlt, nicht nur diesen beiden
Schulanftalten sondern auch anderen Verbänden und Korporationen die Möglichkeit des Beitritts zu
eröffnen. Es gibt eine Reihe von teils auf Privatrecht, teils auf dem öffentlichen Rechte beruhenden
Einrichtungen,welche dem öffentlichen Wohlc dienen und genötigt sind, zur Erreichungihrer Zwecke
Beamte, Ärzte, Lehrer u. dgl, anzustellen. Erwähnt seien beispielsweisedie Landwirtschafts¬
kammern und ähnliche Standesuertretnngcen, die von Genossenschaften,Vereinen (z. B. dem
Verein für Innere Mission) eingerichtetenAnstalten für Irre, für Epileptiker, für Fürsorge-
zöglinge «.

Diesen Einrichtungen und Anstalten entstehen bei Gewinnung ihres Personals in der
Regel daraus Schwierigkeiten,daß sie nicht in der Lage sind, Pensionsberechtigungzu gewähren.
Die finanziellenVerhältnisse, die im Übrigen durchaus geordnet und gesichert sind, gestatten eben
nicht, sich zu so unvorhersehbarenAusgaben, wie es Pensionen sind, zu verpflichten.
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Abgesehen davon, daß die Zwecke,welchen die erwähnten Einrichtungen und Anstalten
dienen, sie jeder Förderung würdig machen, hat die Provinzialuerwaltung bei vielen nnch ein
unmittelbaresInteresse daran, daß sie in den Stand gesetzt werden, ein gntcs Personal zu gewinnen
">'d zn behalten. Dies gilt in besonderem Maße von den Anstalten, in welchen Geisteskranke,
Epileptiker, Fürsorgezuglinge:c. untergebrachtwerden.

Daß ein Bedürfnis in dieser Beziehung in der Provinz vorliegt, ergibt sich ans mancherlei
"Nfragen, welche beim Landeshauptmann eingegangensind.

Diese Erwägungen geben dem ProvinzialcmsschußVeranlassung, nicht nur für die in
dem Beschlussedes Prouinziallandtages vom 8, Februar 1901 erwähnten,bei Gemeindenangestellten,
"ber nicht zu dcu eigentlichen Kommmmlbeamtcu gehörendenPersonen, insbesonderedie Lehr-
Personen an höheren und mittleren Schulen die Zulassung zu beantragen, sondern darüber hinaus
Wch für andere rechtsfähige Verbände nnd Korporationen,die in der Rheinpruvinzihren Sitz haben.

Rechtliche Bedeukcustehen diesem Antrage nicht entgegen. Das ergibt sich schon daraus,
"aß die uuterm 23, Juli 1901 vom Münster der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelcgen-
Mtcu und dem Minister des Innern genehmigte „Satzung für die Pensionskasse der Kreise,
Städte und anderen Korporationen in der Provinz Westfalen" eine derartige Bestimmung enthält.
Außerdementhalten auch die Satzungen bezw. Reglements der Witwen- und Waiscii-Versorguugs-
kassen der Provinzen Westpicutzen, Brandenburg, Schlesien, Hannover, Schleswig-Holstein,Westfalen,
des BezirksverbandesNassau gleiche oder ähnlicheBestimmungen.

Auch materielle Bcdenkeudürfte» uicht zu erheben sein. Selbstverständlichwird bei der
Zulassung von Verbänden und Korporationen, welche nicht Behörden sind, mit großer Vorsicht
M Verfahren sein. Dementsprechend ist auch vorgesehen, daß die Zulassung nur durch Beschluß
des Prouinzialausschussesund unter besonderenvon diesem im Einzclfall festzusetzendenBedingungen
erfolgen kann. Dazu kommt, daß nach § 21 Abs. 2 der Satzungen der Landeshauptmann stets
das Recht der Kündigung hat Da für die meisten der in Betracht kommenden Verbände und
Korporationen eine gesetzliche Regelung des Pensionswesensnicht besteht, werden die vom Provinzial-
ausschuß festzusetzendenBedingungen namentlich die Voraussetzungen für die Pensionierung, die
Anrechnung früherer Beschäftigungen:c. regeln müssen. Selbstverständlichdürfen hierbei die
Nenmten:c. der Verbände und Korporationen nicht günstiger gestellt werden, als diejenigender
^onnnunlllverbände.

III. Weiterhin hat der KöniglicheRcgierungs-Präsident zu Sigmaringen angeregt, den
Kommunaluerbänden,der Hohenzollcrnschen Lande, insbesondereden Amtsuerbänden und Stadt-
gemeinden,die Beteiligung für ihre Beamten zu gestatten. Durch die Hohenzollernsche Gemeinde-
ordnuug vom 2. Juli 1900 — G.-S. S, 189 ^ ist für die Beamten der Hohenzollernsche«
Stadt- und Landgemeindendas Konununalbcamtengesetz sinngemäß anwendbar erklärt. Dadurch
tritt an die Kommunaluerbändedie Notwendigkeit heran, für die Pensionierunguud Hinterbliebenen¬
versorgung ihrer Beamten Vorsorgezu treffen. Dir Hohenzollernsche» Lande sind aber »icht groß
genug, um selbst lebensfähigeKassen für diese Zwecke zu gründen. Es ist deshalb wie aus anderen
Gebieten — z. V. bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherungund der Invalidenuersichcruug—
der Anschlußan die entsprechenden Einrichtungender Rheinprouinzangeregt worden. Da keinerlei
grundsätzlicheBedenken entgegenstehen,glaubt der Provinzialausschuß den Wünschen entgegen¬
zukommen und den Anschluß der Hohenzollernschcn Kommunalverbäude an die Ruhegchaltskasse
der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden sowie die Witwen- und Waisenuersorgungsanstalt
—- hierüber vgl. Drucksachc Nr 21 - befürworten zu sollen.
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IV. Die für die unter I — III erörterte Erweiterung der Satzungen erforderliche Abänderung
beschränkt sich auf die Einschiebungder nachstehenden Bestimmungenzwischen Absatz 1 und 2 des 8 l:

Mit Zustimmung des Landeshauptmanns können auch Rheinische Landgemeinden
für diejenigenvon ihnen mit NuhegehaltsberechtigungangestelltenPersonen, für welche
der Veitritt zur Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeindender
Rheinprovinz nicht zulässig ist, insbesonderefür Lehrpersonenan höherenund mittleren
Schulen, sowie die Kommunalverbände der Hohenzollernschen Lande für ihre ruhe-
gehaltsberechtigtenBeamten und für die Lehrer an solchen Schulen der Kasse bcitreten.

Sonstigen rechtsfähigenVerbänden und Korporationen, welche ihren Sitz in der
Rheinprovinz haben, kann der Beitritt unter bestimmten,vom Prouinzmlausschuß fest¬
zufetzenden Bedingungen gestattet werden. Soweit nichts anderes festgesetzt ist, finden
für diefe Verbände und Korporationendie nachstehend für Kommunalverbändegegebenen
Bestimmungen sinngemäßeAnwendung.

Weitere Änderungen werden durch den letzten Satz der vorstehenden Bestimmungen
überflüssig. Auch eine Änderung der Bezeichnung der Kasse ist nicht angebracht, um fo auch
äußerlich darzutun, daß die Kasse ihren Charakter durchaus bewahrt und die weiteren Zulassungen
nur Ausnahmen sind.

ii. V. Der Rheinische Städtetag hat den in AnlageII abgedruckten Antrag auf Abänderung
des § 9 der Satzungen zu Gunsten der städtischen Bürgermeister und sonstigenauf Zeit gewählten
stäbtifchen Beamten an den Prouinziallandtag gerichtet. Hierzu ist folgendes zu bemerken:

Nach § 9 Abs. 1 der Satzungen findet die Anrechnungder im Reichs-, insbesondereim
Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste eines deutschen Kommunalverbandesoder einer
anderen öffentlichen Korporation nur „bei den nicht auf bestimmteZeit angestellten Beamten"
also nicht bei den städtischen Bürgermeistern, besoldeten Beigeordneten u. f. w. statt. Der
Städtebund erstrebt die Gleichstellungdieser Beamten mit den übrigen. Hinsichtlich der Bürger¬
meister und Beigeordneten ist bei Gründung der Kasse in der Begründung zu § 9 ausgeführt
worden (vergl. Verhandlungen des 42. RheinifchenProvinziallandtages S. 126):

„Für einen Ausschlußdieser Beamten, wenngleichdieselbennach ganz anderen
Bedingungen ein Ruhegehalt beziehen können, als die übrigen Beamten, hat sich die
oben ..... erwähnte Versammlung — (von mehreren Landräten und Bürger¬
meistern) — nicht aussprechen können. Dagegen soll es mit Rücksicht auf die bei
diesen Beamten obwaltenden eigenartigen Verhältnisse bezüglich ihrer Ruhegehalts-
anspräche lediglichbei den bestehenden gesetzlichenBestimmungen, also dem § 59 der
Städteordnung und dem § 14 des Kommunalbeamtengesetzes,verbleiben, während
den übrigen Beamten ..... auch die in anderen Dienststellungenverbrachten
Zeiten sollen angerechnetwerden können".

Diese Gründe sind auch zur Zeit noch maßgebend. Es liegt auf der Hand, daß die Auf¬
nahme eines Bürgermeisters oder Beigeordneten für die Kasse ein viel größeres Risiko bedeutet,
als diejenige eines anderen Beamten, denn bei ersteren tritt die Pflicht zur Zahlung des Ruhe¬
gehaltes nicht nur beim Eintritt der Dienstunfähigkeit,sondern auch im Falle der NichtWiederwahl
ein. AIs Ausgleichdieser Verschiedenheit dient eben die Bestimmung des ß 9 und deshalb kann
auf dieselbe nicht verzichtet werden.

Sodann sind die Ruhegehälter für die in Rede stehendenBeamten so hoch bemessen —
nach 6 Jahren ein Viertel und nach 12 Jahren die Hälfte des Gehaltes —, daß mit Anrechnung
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der Dienstzeit, welche ein Bürgermeister vor seiner Wahl in anderen Stellen zugebrachthat, die
Pension nach kurzer Dienstzeit das übliche Matz weit übersteigen würde. Eine Härte könnte
nur dann eintreten, wenn ein Bürgermeister, für welchen wahrend seiner früheren Dienstzeit, in
der er nicht auf bestimmte Zeit angestellt war, Jahre lang Beiträge gezahlt worden sind, dienst¬
unfähig wird, ehe er in der neuen Stellung Pensionsberechtigungerworben hat, Für derartige
Fälle empfiehlt es sich, eine dem § 13 der Witwen- und Waisenverforgungsanstaltentsprechende
Bestimmung den Satzungen einzufügen. Dieselbe würde zu lauten haben:

§ 9 Abf. 3.
Der Provinzialnusschuh ist berechtigt, einem der Kasse angehörendenBeamten

vor Ablauf der feine Nuhegehaltsberechtigungbedingenden Zeit ein Ruhegehalt zu
bewilligen, welches aber in keinem Falle ^/» desjenigen Betrages übersteigen darf,
welcher ihm bei der Erlangung der Ruhegehaltsberechtigungzugestandenhaben würde.

Der Provinzialausschuh beehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

a) die vorgeschlagenen Zusätzezu den §H 1 und 9 der Satzungen der Ruhegehaltskasfe
der Krcis-Kommunalvcrbändeund Stadtgemeinden der Nheinprovinz genehmigen,

K) über den Antrag des RheinischenStädtebundes zur Tagesordnung übergehen."

Düsseldorf,den 16. Dezember 1902.

Der Provmzialllusschuß:
O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage I.

Sahungen
der

Ruhegehaltskasfe der Kreis-Kommunaluerbiindeund Stadtgemeindender Rheinprovinz.
(Die gesperrt gedruckten Bestimmnngensind neu,)

8 1.
Die Ruhegehllltskasse der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz

bezweckt die Gewährung der Ruhegehälter an die ruhegehaltsberechtigtenBeamten der bezeichneten
Kommunlllverbände.

Die mit dem Rechte einer juristischen Person ausgestattete Kasse hat ihren Sitz in Düsseldorf.
Mit Zustimmung des Landeshauptmannes können auch rheinische Land¬

gemeinden für diejenigen von ihnen mit Ruhegehaltsberechtigung angestellten
Personen, für welche der Beitritt zur Ruhegehaltskasfe der Landbürgermeistereien
und Landgemeinden der Rheinprovinz nicht zuläffig ist, insbesondere für Lehr-
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Personen an höheren und mittleren Schulen, sowie die Kommnnalverbändc der
Hohenzollernschen Lande für ihre ruhegehaltsbcrechtigten Beamten und für die
Lehrer an solchen Schulen der Kasse bcitreten.

Sonstigen rechtsfähigen Verbänden und Korporationen, welche ihren Sitz in
der Rheinprovinz haben, kann der Beitritt unter bestimmten vom Provinzial-
ausschuß festzusetzenden Bedingungen gestattet werden. Soweit nichts anderes
festgesetzt ist, finden für diese Verbände und Korporationen die nachstehend für
Kommunalverbäude gegebenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung.

§ 2.
Mitglieder der Kasse sind die Kommunaluerbände,nicht die einzelnen Beamten.
Letzteren erwachsen durch den Beitritt des Kommunalverbandes,bei welchem sie angestellt

sind, keinerlei Rechte gegen den Kasscnverband,und regeln sich ihre Ruhegehaltsansprüchclediglich
nach den für sie maßgebenden gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungenihrer Anstellungs-Urkunde,

Der Beitritt eines Kommunalvcrbandes muß erfolgen für alle seine Beamten, welche
mit dem Rechte auf ein lebenslängliches Ruhegehalt zur Zeit des Beitritts des Kommunal¬
vcrbandes bereits angestellt sind oder noch angestelltwerden.

Der Beitritt zu der Kasse ist für die Kommunalverbändeein freiwilliger,

8 3.
Die der Kasse beitretenden Kommunaluerbändehaben dem Landeshauptmann einen rechts-

verbindlichenBeitrittsbcschluß mit einem vollständigenVerzeichnisder Dienststellen unter Angabe
der Personalien der jeweiligen Stelleninhaber sowie die Ortsstatuten über Anstcllungs-, Bcsoldnngs-
und Ruhegehaltsverhältnisseihrer Beamten einzureichennud alljährlich zu einem bestimmtenZeit¬
punkte über die eingetretenenVeränderungen Mitteilung zu machen.

Der jährliche Bedarf der Kasse, einschließlich der zur Bildung eines Reservefonds(§ 16)
erforderlichenMittel und der Verwaltungskosten(8 18), kommt auf die beteiligten Verbände nach
Verhältnis der jeweiligen ruhegehaltsberechtigtenDiensteinkommen der von ihnen besoldeten
Beamten zur Verteilung.

8 5.
Für vorübergehend nicht besetzte Stellen ist das Nufcmgsgehalt der betreffendenStelle

in die Rechnung einzusetzen.
8 6.

Die Beiträge der einzelnenKommunalverbändewerden alljährlich auf Grund von ihnen
aufzustellenderNachweisungender im eisten Monat des betreffenden Rechnuugsjahresmaßgebenden
Diensteinkommensbeträgcvon dem Landeshauptmann festgestellt.

8 ?.
Der gemäß § 4 znr Verteilung kommendeGcsamtbedarf der Kasse, der Gesamtbetrag

des gezahlten und gemäß §§ 4 und 5 in Berechnung zu zieheuden Diensteinkommensund der
hiernach zu berechnende, von den Kommunnlverbändenzu entrichtende Beitrag des letzteren, werden
jährlich von dem Landeshauptmann durch die Amtsblätter der Provinz bekannt gemacht.
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Die Kasse übernimmt nur die Zahlung der Ruhegehälter für diejenigenBeamten, welche
nach der Eröffnung der Kasse bezw. nach dem Beitritte zum Kassenverbandein den Ruhestand
versetzt werden.

s 9.
Die Kasse zahlt an die berechtigtenEmpfänger die ihnen gesetzlich zustehendenRuhe¬

gehälter, wobei dieselbe bei den nicht auf eine bestimmte Zeit angestelltenBeamten auch die
Zahlung derjenigen Betrage übernimmt, welche sich aus einer Anrechnungder von den Beamten
im Reichs-, insbesondere im Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste eines deutschen
Kommunalverbandes oder einer anderen öffentlichen Korporation verbrachtenZeit ergeben. Die
hiernachsich ergebendeSumme wird jedoch um den Betrag eines für die genannten Dienstzeiten
etwa anderweit zu beziehenden Ruhegehaltes gekürzt

Die Kasse übernimmt ferner, außer der Zahlung der eigentlichen Ruhegehälter, mich die
Zahlung derjenigen Beträge, welche in den Fallen des Z 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffend
die Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten, vom 28. Juli l852 aus dem Amte entfernten
Beamten als Unterstützungverabreichtwerden.

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, einem der Kasse angehörenden Beamten
vor Ablauf der seine Ruhegehaltsberechtigung bedingenden Zeit ein Ruhegehalt zu
bewilligen, welches aber in keinem Falle ^/8 desjenigen Betrages übersteigen darf,
welches ihm bei der Erlangung der Ruhegehaltsberechtigung zugestanden haben würde.

8 10.
Gehaltserhöhungen aus dem letzten, der Versetzungin den Ruhestand vorhergehenden

Jahre bleiben bei der Berechnungdes Ruhegehaltes außer Ansatz, es sei denn, daß die Gehalts¬
erhöhung auf Grund eines feststehenden Besoldungsplancs bewilligt wurde, oder daß der Eintritt
m den Ruhestand die Folge eines erst nach der Gehaltsaufbesserungvorgekommenen Unglücksfalles
oder einer Krankheit war.

8 11.
Die Ruhegehalts-Nachweisungist von dem Vertreter des Kommunalvcrbandes— Land-

Wi, Bürgermeister — aufzustellen, hinsichtlichder Richtigkeitzu bescheinigenund mit den Aus¬
weisen über die Dienstzeiten dem Landeshauptmann einzusenden.

Letzterer setzt das Ruhegehalt nach den gesetzlichen Vorschriftenund den für die Beamten
nach ihrer Anstellungsurkundein Betracht kommenden Bestimmungenfest und bleibt es den Kom-
munalverbänden überlassen, falls die Beamten mit der Ruhegehaltsfestsetzungnicht einverstanden
sind und höhere Ansprücheerheben, gegen die Kasse klagbar zu werden.

8 12.
Wird bei Festsetzungeines Ruhegehaltes oder aus sonstigem Anlaß ermittelt, daß das

der Veitragsberechnungzu Grunde gelegte ruhegehaltsberechtigteDiensteinkommen zu hoch oder zu
niedrig bemessen gewesen ist, so steht dem betreffendenKommunalverbandeoder der Ruhegehalts¬
kasse der Anspruch auf Zurückzahlung der zu viel gezahlten oder auf Nachzahlungder zu wenig
gezahltenBeiträge zu.

Das Gleiche findet in dein Falle statt, wenn der Anspruchauf Ruhegehalt nachträglich
einem Beamten zuerkannt wird, dessen Diensteinkommenbei der Verteilung der Beiträge nicht in
Rechnung gezogen worden war.
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Die in diesen Fällen erforderliche Ausgleichungerfolgt durch Nachzahlungbezw. Erstattung
derjenigen Sätze des ruhegehaltsberechtigtenDiensteinkommeus,welche in den zur Berechnungzu
ziehenden Jahren auf die Kommunalverbändeumgelegt worden sind <M 4 und 5).

Der Zeitraum, für welchen derartige Nachforderungcn geltend gemacht werden konneu,
wird auf die letzten fünf Jahre beschränkt,

8 13.
Die Auszahlung der Ruhegehälter erfolgt durch die Landesbank der Rheinprovinz, jedoch

ist die Ruhegehaltskassebefugt, die zum Kaffeuverbandegehörenden Kassen mit der vorschußweisen
Auszahlung der Ruhegehälter zu betraue». In diesem Falle sind die vorschußweise gezahlten
Beträge vierteljährlich gegen die Landesbank aufzurechnen.

§ 14.
Die der Landesbank zum Schlüsse des Rechnungsjahres unaufgefordert einzusendende

Empfangsbescheinigungmuß von der Ortspolizeibehördedes Wohnorts des Nuhegehaltsempfängers
uuter Beidrückung des Dienstsiegelsdahin bescheinigt sein, daß der Bezugsberechtigtedie Empfangs¬
bescheinigung eigenhändig unterschriebenhat, noch am Leben ist und die deutsche Staatsangehörig¬
keit besitzt, auch durch auderwcite Austeilung im Staats- oder Kommunaldieusteein Einkommen
oder ein Ruhegehalt nicht erworben hat.

§ 15.
Nicht abgehobeneBeträge der Ruhegehälter verjähren binnen 4 Jahren, von dem auf

den Tag der Fälligkeit folgenden 1. Januar an gerechnet, zum Vorteil der Nuhegehaltskasse.

8 16.
Der Kasfenverband hat einen Reservefonds anzusammeln. Zur Bildung desselbenwird

von vornherein auf die Dauer von 10 Jahren der jährlichen Umlage 1"/» der beitragspflichtigen
Gehälter zugeschlagen, mindestensaber werden 2°/» erhoben.

Der Reservefonds ist nach den Vorschriften der Z§ 1807 und 1808 des Bürgerlichen
Gesetzbuches anzulegen. Die in 10 Jahren erwachsenden Zinsen fließen dem Kapitalbestandezu.
Während der 10 Jahre dürfen weder der Kapitalbestand noch auch die Zinsen des Reservefonds
angegriffenwerden.

Nach Ablauf von 10 Jahren dürfen die Zinsen und der Kapitalbestand in Notfällen
verwendet werden, indcfsennur nach näherer Anordnung des Provinzialausschusses,der auch über
die alsbaldige Wiederergänzung des Kapitalbestandes Bestimmung zu treffen hat. Abgesehen
hiervon dürfen nach dem Ablauf von 10 Jahren die Zinfen des Reservefondsbenutzt werden zum
Ausgleichder in den einzelnenRechnungsjahren sich ergebendenVerschiedenheiten.

s 1?.
Tritt ein Kommunalverband der Kasse erst nach Ablauf eines Jahres nach deren Eröffnung

bei, so hat er zu dem Reservefonds einen Beitrag zu leisten, welcher sich aus den von ihm seit
der Gründung der Kasse bis zn seinem Eintritt hinsichtlich des Reservefonds ersparten Jahres¬
beiträgen zusammensetzt.

Ebenso ist der Beitrag zu entrichten für Beamte, welche nach dem Beitritte eines Kom¬
munalverbandes unter Anrechnungrückliegendcr Dienstzeitenzur Anstellunggelangen, oder denen
die Ruhegehaltsberechtigungmit rückwirkender Kraft verliehen worden ist. Das Einkaufsgeld ist
nicht zu entrichtenfür die vor dem Eröffuungszeitpunkteder Kasse liegenden Dienstzeiten,
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Der Landeshauptmann ist befugt, den Kommuimlvcrbändendie Zahlung dieses Beitrages
m Teilbeträgen auf Antrag zu gestatte», sofern die Vermögenslage der Antragsteller dieses ange¬
zeigt erscheinen lätzt.

8 18.
Die Verwaltung der Kasse wird von dem Landeshauptmann nach Maßgabe der Bestim»

mungen der Provinzialordnung gegen Erstattung der Selbstkostengeführt,
Die letzteren werden von dem Landeshauptmann festgesetzt und findet ein Einspruch

dagegen nicht statt.
Die Vertretung der Anstalt nach außen und vor Gericht erfolgt durch den Landes¬

hauptmann, Der Landeshauptmann verkehrt mit den beteiligten Beamten durch Vermittelung
der Kommunalverbände.

8 19.
Die Iahresrechnungen der Ruhegehaltskafse sind nach ihrer rechnerischen Prüfung den

beteiligten Kommunalverbändenwährend vier Wochen nach vorheriger Bekanntmachungdurch die
Amtsblätter in den Geschäftsräumendes Landeshauptmanns zur Einsicht offen zu legen, bevor
die Rechnungendem Provinzialausfchuß zur Beschlußfassung über die Entlastung vorgelegt werden.

Alljährlich ist der Rechnungsabschlußnebst einer Übersicht über die Höhe des Reserve¬
fonds durch die Amtsblätter der Provinz zu veröffentliche!,.

8 20.
Der Provinzialausschuhentscheidet endgültig über Einwendungenund Beschwerden, welche

gegen die Rechnung oder in anderen, die Verwaltung der RuhegehaltskassebetreffendenAn¬
gelegenheitenvorgebracht werden.

s 21.
Die der Kasse beigetretenen Kommunalverbände sind berechtigt, zum ersten Male nach

Ablauf von 15 Jahren nach ihrem Beitritt und sodann stets in Zwischenräumenvon fünf zu
fünf Jahren mit dem Ende eines Rechnungsjahres nach sechs Monate vorher eingelegterKündigung
von der Kasse mit der Wirkung zurückzutreten,daß fernere Beiträge von ihnen nicht mehr
erhoben werden, sie dagegen die etwa von ihnen herrührenden laufenden Ruhegehaltszahlungen
übernehmen. Ansprüche auf Erstattung gezahlter Beiträge haben solche Kommunalverbändenicht.

Mit gleicher Wirkung kann der Landeshauptmann mit Zustimmung des Provinzial-
ausschusseseinem Kommunalverband die Beteiligung an der Kasse sechs Monate vor Ablauf
eines Rechnungsjahresaufkündigen, vorbehaltlich des dem betreffenden Kommunalverbaudezustehenden
Rechtes, binnen vier Wochen nach Behändigung der Kündigung die Berufung an den Provinziell-
landtag einzulegen.

Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.
Die Entscheidung des Provinziallandtags ist endgültig.

§ 22.
Der Landeshauptmann ist mit Zustimmung des Provinzialausschussesbefugt, nach Ablauf

von 15 Jahren nach Eröffnung der Ruhegchaltskaffe,ihre Schließung bei dem Provinziallandtag
zn beantragen, wenn er den Antrag mindestens ein Jahr, bevor die Beschlußfassungdarüber
erfolgen soll, durch die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen Kenntnis gebracht hat. Wird
die Schließung der Kasse beschlossen, so hat dies zur Folge, daß von demjenigenZeitpunkte ab,
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mit welchem die Kasse als geschlossen gelten soll, Kommunalverbände nicht mehr als Mitglieder
aufgenommenwerden können, und von den der Kasse angehörendenKommnnalverbändendie An¬
meldung von Dienststellen oder Beamten nicht mehr angenommen wird. Dagegen wird für
diejenigenKommunalverbände,welche der Kasse vor ihrer Schließung beigetreteusind, rücksichtlich
ihrer vor diesem Zeitpunkte augemeldeten Beamten die Kasse nach den Bestimmungen dieser
Satzungen fortgeführt, bis alle von ihr übernommenenVerpflichtungen erfüllt sind, und bleiben,
folange die Stellen, welche am Tage der Schließung der Kasse vorhanden waren, mit den zu
diesem Zeitpunkte gezahlten Gehältern beitragspflichtig.

8 23.
Abänderungen dieser Satzungen unterliegen der Beschlußfassungdes Provinziallandtags

und der Genehmigung der zuständigenMinister.

Anlage II.

Antrag des Rheinischen Städtebundes auf Abänderung des § 9 der Satzungen der
Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunalverbiinde und Stadtgemeinden der Rheinprovinz

vom 28. Februar 1902.

Viersen, den 19. November 1902.

Der Rheinische Städtebund hat in seiner Versammlung vom 5. Oktober 1901 den Antrag
zum Beschlußerhoben, daß man die Streichung der Worte im ersten Satze des 8 9 der Satzungen
der Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz „bei
den nicht auf eine bestimmteZeit angestelltenBeamten" anstreben müsse und seinen Vorstand
beauftragt, diesen Beschlußzur Kenntnis der Prouinzialverwaltung zu bringen.

Zur Begründung des Antrages führe ich folgendes an:
Die Wohltat, daß auswärtige Dienstzeit bei der Berechnungdes Ruhegehaltes angerechnet

wird, geht nach § 9 der Satzungen den Bürgermeistern verloren, da diese auf „eine bestimmte
Zeit" angestellt sind; dadurch wird aber der Bürgermeister schlechter gestellt, als die übrigen
auf Lebenszeit angestellten Beamten. Diese Zurücksetzungmuß die Berufsfreudigleit schwächen;
denn auswärtige Dienstzeiten waren für ihn notwendiger, als für andere Gemeindebeamten,da
er nur durch seine Vorbildung, die naturgemäß außerhalb der Gemeinde erworben werden muß,
in den Stand gesetzt wird, die Stellung als Vorsteher der Stadt einzunehmen.

Indem liegt aber auch die Zurücksetzung des Bürgermeisters nicht im Vorteile der Kasse,
An sich wird dessen Stellung durch Beitritt seiner Stadt zur Kasse nicht gestärkt, insofern bei
einer NichtWiederwahl für die Stadtverordneten die Erwägung fortfällt, daß die Stadt dann das
Ruhegehalt zu zahlen hat. Wenn eine folche Erwägung wohl auch nur bei kleinerenStädten
von Bedeutung sein mag, so darf doch deren Ginfluß, wie die Erfahrung lehrt, nicht zu gering
angeschlagen werden. Der Bürgermeister wird daher, wenn er nur an sich denken will, seine
Stadt nicht besondersdrängen, der Kasse beizutreten, da ihm durch den Beitritt nicht nur lein
Vorteil, sondern geradezu ein Nachteil erwächst. Naturgemäß werden aber viele Städte nur
dann den Beitritt beschließen,wenn ihnen der Bürgermeister solchen warm empfiehlt und, weil
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diesem nicht zugemutet weiden kann, seine eigene Lebensstellungzu verschlechtern, wird ja vielfach
die Empfehlung bei der Stadtverordnetenversammlungnicht eintreten.

Die Gleichstellung des Bürgermeisters mit den übrigen Gcmeindebeamtenist daher
gerechtfertigt.

Der Vorsitzendedes Rheinischen Städtebundes:
gez.: Stern,
Bürgermeister.An

den Provinziallandtag der Rheinpruvinz
zu

Düsseldorf.

Zula ge 53.
(Drucksachen. Nr, 21.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Festsetzung des Beitragssatzes sowie Abänderung der Satzungen der Witwen- und
Waisenversorgungsanstlllt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz.*)

Der 42. Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar 1901 beschlossen:
1. unter nachträglicher Zustimmung zu dem Beschluß des Provinzialausschussesvom

20, März 1900 die Satzungen der Witwen- und Waisenversorgungsanstllltfür die
Kommunalbeamten der Rheinprouinz in der aus dem in Drucksachen,Nr. 14 vor¬
liegenden Entwürfe ersichtlichen Fassung mit der Matzgabe zu genehmigen, daß diese
Satzungen vom I, April 1900 in Kraft treten und daß vom 1, April 1901 ab der
im § 3 des Statuts bestimmteWitwen- und Waisentassenbeitragauf 4"/» des ruhe¬
gehaltsberechtigten Diensteinkommens oder des Ruhegehalts festgesetztund dem
Provinzillllandtage über die dauernd erforderlicheHöhe des Beitrages auf Grund
eines von einem Sachverständigen einzuforderndenGutachtens weiter berichtet wird;

2. den Provinzilllllusfchuß zu ermächtigen, etwa von dem Herrn Minister erforderte
Abänderungen der Satzungen zu genehmigen.

Die Anträge des Prouinzialausfchussos waren unterm 24. Dezember1900 durch Ver¬
mittelung des Herrn Ober-Präsidenten dem Herrn Minister des Innern vorgelegt worden, um,
wenn möglich,dessen Stellungnahme zu den einzelnenPunkten noch vor den Verhandlungen im
Provinziallandtag kennen zu lernen. Als Antwort ging nach Schluß des Landtages unterm
24. Februar 190l ein Erlaß des genannten Herrn Ministers vom 9. Februar 1901 ein, in
welchem ausgeführt wurde, daß gegen die Änderungen der Satzungen mit Ausnahme der H§ 20
und 26 Abs. 2 keine Bedenkenzu erheben seien.

Für diese Paragraphen wurde die Fassung verlangt, wie sie in der Anlage unter
„Gegenwärtige Fassung" abgedruckt ist. Weiter hieß es in dem Erlaß:

*) Die Satzungen sind in Anlage » abgedruckt.
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„Einen dem Antrage des Provinzialausfchussesentsprechenden Beschluß des Provinzial¬
landtages, eine vorläufige Herabsetzung des Beitragssatzes auf 4 °/» des ruhegehalts¬
berechtigtenDiensteinkommensmit der Maßgabe zu bewilligen, daß nach Eingang
sämtlicherzu erwartenden Beitrittserklärungen ein Gutachten über den erforderlichen
Beitragssatz einzuholenist, würde ich nicht in der Lage sein zu genehmigen, da nach
den bei anderen, annähernd gleiche KassenleistungengewährendenAnstalten gemachten
Erfahrungen der Satz von 5 "/» des Diensteinkommens sich durchaus nicht als zu
hoch erwiesen hat."

Auf die demnächst unter eingehenderDarlegung der Verhältnisse erfolgte Vorlegung der
Beschlüsse des Provinziallandtages hat der Herr Minister durch Erlaß vom 3. April 1901 die
Genehmigung mit der Maßgabe erteilt,

„daß der im § 3 der Satzungen auf 5 "/o festgesetzte Witwen- und Waisenkassen-
beitrug für die Zeit vom 1, April 1901 bis Ende März 1903 auf 4"/« des
ruhegehaltsberechtigtcnDicnsteinkommensoder des Ruhegehalts herabgefetzt wird und
die W 20 und 26 Abf. 2 der Satzungen die in meinem Erlasse vom 9. Februar 1901
geforderte Fassung erhalten."

Weiter wurde in dein Erlaß bestimmt, daß über die Angemessenheitder Herabfetzung
des Witwen- und Waifcnkasfenbeitragesvon 5 °/u auf 4 "/« alsbald das Gutachten
eines Sachverständigen einzuholen und die Befchluhfafsungdes nächsten Provinzial¬
landtages über die Normierung des Beitrages vom 1. April 1903 ab herbeizuführen sei.

Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom 14./I5. Mai 1901 auf Grund der
ihm vom Provinziallandtllg erteilten Ermächtigung die von dem Herrn Minister geforderten
Abänderungen genehmigt, diejenigen zu § 26 Abf. 2 „vornehmlichnnr nm das Inkrafttreten der
Satzungen nicht weiter aufzuhalten und mit dem Vorbehalte bei der nächstenGelegenheitauf
eine Änderung derselben hinzuwirken,"

Demgemäß haben die Satzungen den in der Anlage unter „Gegenwärtige Fassung"
abgedrucktenWortlaut erhalten und es sind für die beiden Rechnungsjahre 1901/1902 und
1902/1903 nur 4 "/° Beitrag erhoben worden.

In Ausführung des Eingangs erwähnten Beschlusses des Provinziallandtages und
des Verlangens des Herrn Ministers ist der Vorsteher der Rechnungsstelle des Reichs-
Versicherungsamtes, Negicrungsrat Dr. Pietsch mit der Anfertigung eines verstcherungstechnifchen
Gutachtens beauftragt worden. Das Gutachten, welches auf Grund der von der Anstalt gelieferten

wae ^ Unterlagen angefertigt wurde, ist in Anlage cl abgedruckt.
Das Gutachten geht davon aus, daß bei der Untersuchung über die Höhe des erforder¬

lichen Beitragssatzes die Grundsätze des „Prämiendeckungsverfahrens" zu beachten feien,
d. h. daß der Veitragsfatz fo zu bemessen fei, wie er voraussichtlichfür die Dauer einerfeits
notwendig, anderseits aber auch ausreichendsein wird. Das Ergebnis seiner lediglich nach diesen
Grundsätzengeführten Untersuchungfaßt er zusammenwie folgt:

Nach der für den 1. April 1901 aufgestellten verstcherungstechnifchen Bilanz ist
für die damals vorhandenen Beamten ein Veitrag von 6°/» auf die Dauer
erforderlich, um die Aktiva und Passiva im Gleichgewichtzu halten. Mit Rücksicht
darauf, daß für den Neuzugang ein Beitrag von nicht voll 5 °/» genügen würde,
wäre dagegen nichts einzuwenden, daß sowohl für die alten als für die neuen
Beamten der Veitrag bis auf weiteres auf 5^/»°/» festgefetzt würde.
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Äußerstenfalls könnte man den Beitragssatz von 5'/»"/° noch als zulässig
betrachten. Bei Zugrundelegung der bisherigen Erfahrung ist zu hoffen, daß der
Beitrag im Laufe der Zeit, allerdings nur ganz allmählich, bis auf 5 "/° wird
ermäßigt werden können, Diese Herabsetzungwird sich um so früher ermöglichen
lassen, je höher man vorläufig den Veitrag festsetzt.

Nach diesem Gutachten würde also eine Erhöhung des gegenwärtigenBeitragssatzesvon
4°/<, um mindestens I '/-> erforderlichfein. Da am 1. April 1902 die versicherten Dienst¬
bezüge 7 524 903 Mark betrugen, bedeutet dies eine Mehrbelastung der der Anstalt angehörenden
Verbände jährlich um rund 113 000 Mark, welcherBetrag mit dem Steigen der Dienstbczüge
noch wachsen wird. Es bedarf keiner Ausführung, daß eine solche Steigerung der Lasten gerade
in der gegenwärtigen Zeit, wo infolge der wirtschaftliche» Lage viele Gemeinden ohnehin mit
Schwierigkeitenzu kämpfen haben, großen Bedenken unterliegt. Der Proviuzialausschuß hat es
deshalb als seine Pflicht erachtet, feiucm Antrage nicht lediglich das Gutachten zu Grunde zu
legen, er ist vielmehr auch selbst iu eine erneute Prüfung der Sachlage eingetreten.

Es konnte hierbei nicht seine Aufgabe sein, au den Nerechuuugen des Gutachtens und
ihren VoraussetzungenKritik zu üben; dieselben beruhen auf verwickelten mathematischen Regeln
und Formeln, wie sie die moderne Versichernngstcchnikausgebildet hat! für den Nichtfachver-
ständigeu ist da eine Nachprüfungnicht möglich und bei dem Ansehen,dessen sich der Herr Gut¬
achter iu Fachkreisenerfreut, liegt mich kein Grund vor, au der Nichtigkeitder Berechnungenzu
zweifeln. Geht man mit dem Gutachten davon aus, daß die Grundsätze des Prämiendeckungs-
Verfahrens anzuwenden sind, dann wird man gegen die Erhöhung der Beiträge auf mindestens
5'/2°/0 keine Einwendungen erheben können.

Der Erörternug bedarf aber die Frage, ob es erforderlich ist, bei einer Anstalt, wie die
unsere,die strengen Grundsätze des Prämiendeckungsuerfahrensanzuwenden. Für seine bejahende
Ansicht führt der Gutachter an, daß die Versorgungsanstalt keine Zwcmgskasseist, die einzelnen
Verbände vielmehr der Kaffc freiwilligbcitreten, anderseits aber auch nach mindestens 10jähriger
Mitgliedschaftjederzeit ausscheiden können. Dieser Grund erscheint nicht durchschlagend.Denn was
den freiwilligenEintritt angeht, so ist dieser ja in der Hauptsache fchon erfolgt uud Verbände,
welche erst fpätcr der Anstalt beitrcten, werden so behandelt, als hätten sie von vorhereindazu
gehört, da sie nach 8 21 Abf. 1 ein Einkmifsgcldzu zahlen haben, welches sich aus den seit der
Gründung der Anstalt von ihnen gesparten Beiträgen zusammensetzt.Anderseitswird, solange
die Beiträge in mähigen Grenzen gehalten werden, kein Verband fo leicht aus der Anstalt aus¬
scheide», nachdem dieselbeannähernd 2 Millionen Mark Reservefondsgesammelthat. Der Gutachter
scheint auch selbst diesem Grunde keinen besonderenWert beizulegen, denn an einer andern Stelle
führt er aus, es sei nicht bedenklich, wenn der Beitragssatzein wenig zu niedrig gegriffen sei, denn,
da die einzelnenVerbände der Anstalt als Mitglieder angehörten, würden die etwa zu wenig
gezahlten Beiträge später doch von denselbenSchulter« getragen.

Dieser Grund ist zweifellos richtig und er berechtigt auch, von der Anwendung der
Regeln des PiämicndcckungZvelfahrcnsabzusehen. Diese Regeln sind für Lebensversicherungs-
gesellschnstenund ähnlicheEinrichtungenbestimmt,bei denen es sich in der Hauptsacheum Einzel¬
versicherungenhandelt, welche mit dein Tode des Versichertenoder dem sonstigenEintritt des
Versicherungsfalleserledigt sind. Bei unserer Anstalt liegen die Verhältuiffe wesentlich anders.
Bei ihr sind nicht eine große Menge einzelner Personen versichert,sundern eine Anzahl Verbände
sind zusammengetreten,um die ihnen obliegenden, im wesentlichen gleichenLasten gemeinsam zu

7?
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tragen. Hier sind deshalb besondereBestimmungenzum Schutze der Kasse und insbesonderedes
einzelnen Versicherten nicht in dem Maße nötig, wie bei Privatgesellschaften,es kommt auch nicht
darauf an, daß der Beitragssatz ein für alle Mal derselbe ist. Der Zweck der Anstalt ist
lediglich, die Lasten so zu verteilen, daß einerseits die Zukunft vor zu große» Lasten bewahrt,
anderseits aber auch die Gegenwart nicht zn schwer belastet wird. Dieser Ausgleichläßt sich nicht
nach mathematischenFormeln berechnen, er muß der Entwicklungder Anstalt, die ja nicht wie
PrivatgesellschaftenDividende erzielen will, und den jeweiligen wirtschaftlichenVerhältnissen
Rechnung tragen. Die Entwickelungder Anstalt war bisher eine durchaus günstige, wie sich das
aus Übersicht I ergibt. Für dieselbe ist wichtig, daß auch die zur Zeit noch nicht zur Anstalt
gehörendenVerbände — abgesehen von den großen Städten sind das noch rund 170 Kreise und
Gemeinden — sich zum Beitritt entschließen, Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, wie scho»
gesagt, so, daß jede nicht dringend notwendigeBelastuug der Gegenwart vermieden werden muß.
Diese Verhältnisse bringen es mit sich, daß viele Verbände im Falle einer Steigerung des
Beitragssatzes ihr Ausscheidenaus der Anstalt ernstlich in Erwägung ziehen, ein Umstand, der
für die weitere Entwicklungder Anstalt leicht verhängnisvollwerden könnte.

Wenn es hiernach angezeigt erscheint, die Grundsätze des Prämiendeckungsverfnhrcnsin
Zukunft nicht der Festsetzung des Beitragssatzeszu Grunde zu legen, so liegt es nahe, zum Umlage-
verfahren überzugehen, umsomehr als zwei Provinzen, nämlich Ostpreußen im Jahre 1900 nnd
Sachsen im Jahre 1902 dieses Verfahren für ihre Witwen- und Waisenversorgungsanstalten
eingeführthaben.

Daß das Umlageverfahren an sich für derartige Versorgungsanstalten nicht zu verwerfen
ist, ergibt sich schon daraus, daß es kraft Gesetzes für die Ruhegehaltskasseder Laudbürger-
meistereien und Landgemeindensowie bei den auf Grund der Gesetze vom 23. Juli 1893 und
4. Dezember 1899 eingerichteten Ruhegehaltskassenund Witwen- und Waisenkassen für die Lehrer
an öffentlichen Volksschuleneingefühlt ist. Auch die vor 2 Iahreu gegründeteRuhegehaltskasse
der Kreis-Kommunaluerbände und Stadtgemeinde» beruht im wesentlichenauf dem Umlage-
verfahre». Allein gerade weil es bei den genannte» Kasse» scho» besteht, könnte man Bedenken
tragen, es auch für die Witwen- und Waisenversorgung einzuführen. Denn wenn der Zukunft
überlassenbleibt, für die Ruhegehälter der Beamten und Volksschullehrer sowie für die Hinterbliebenen-
fürsorge der letzterengrößere Lasten zu tragen, scheint es ratsam, sie hinsichtlich der Witwen- und
Waisenversorgungder Beamten zu entlasten.

Das läßt sich am zweckmäßigsten dadurch erreichen, daß man, wie es in beschränktem
Umfange bei der erwähnten Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemcinden
geschehen ist, für die nächste Zeit einen Beitragssatzwählt, der neben der Deckung der laufenden
Ausgaben die Ansammlung eines so erheblichen Reservefondsermöglicht, daß durch Zuhülfenahme
der Zinsen desselben der Beitragssatz für absehbare Zeit in mäßigen Grenzen gehalten werden
kann. Dieser Weg ist bei der Witwen- und Waisenversorgungsanstaltum so eher gangbar, als
einerseits schon ein erheblicher Reservefondsvorhanden, anderseits der zur Deckung der Ausgaben
erforderliche Beitragssatz zur Zeit noch so gering ist, daß die Vermehrung des Reservefondssich
ohne übermäßige Belastung der Verbände erreichen läßt — vgl. Übersicht I —.

Bei der Prüfung der Frage, wie hoch der Reservefonds werden muß, um den vorgebuchten
Zweck zu erfüllen, ist davon auszugehen,daß eine Steigerung der Ausgabenüber ?"/«der beitrags»
Pflichtigen Dienstbezüge nicht zu erwarten ist. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in der
Begründung zum Entwurf des Gesetzes,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der
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Lehrer an öffentlichen Volksschulen, — vgl. Anlagen zu den stenographischen Berichten über die
Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten während der I. Session der 19. Legislaturperiode
1899. — Dort ist auf Seite 1488 — vgl. auch Seite 1354 — ausgeführt:

„Nach dem Gesetzentwurf sollen für die Schuluntcrhaltungspflichtigenin den nicht kreis¬
freien Städten und auf dem Lande behufs gemeinsamer Bestreitungdes durch den Staats-
beitrag nicht gedeckten Teiles der NeliktcnpensionenVezirkskassen gebildet werden.
Den Maßstab für die Verteilung des Bedarfs bildet jedoch nicht die Zahl der Lehrer-
stcllen sondern die Iahrcssumme des ruhegehaltsberechtigtenDiensteinkommensder
Lehrer. Von dein Diensteinkommenbleibt jedoch für jede Stelle ein Betrag bis zu
800 Mark außer Berechnung,weil das auf diesen Betrag höchstens entfallende Ruhegehalt
(600 Mark) und Witwengeld (400 Mark) der Staat zahlt. Das durchschnittliche
ruhegehaltsberechtigteDiensteinkommender Lehrer beträgt jetzt nach einer Schätzung
1780 Mark. Beitragspflichtig würde somit im Durchschnittfür jede Stelle 1780—800
----- 980 Mark sein. Auf je 980 Mark entfallen nach 64 Jahren 68,32 Mark
Beiträge d. h. für je 100 Mark --- 6,9? rund 7 Mark."

Da die Sterblichkeitsucrhältnisfebei den Lehrern notorischerheblich ungünstiger sind als
bei den Beamten, wird man diese Annahme unbedenklich auch hier zu Grunde legen können.

Weiter wird man davon ausgehen können, daß die Gegenwart genug tut, wenn sie
Vorsorge trifft, daß der Umlagesatzin Zukunft 5 > nicht oder doch nicht erheblich übersteigt.
Nach dem Gutachten würden ja jetzt, wo der wirkliche Bedarf etwa 1'/«»/n beträgt, 5^2«/«
erhoben werden muffen, es würde also nicht unbillig sein, wenn nach 20--30 Jahren, wo der
wirkliche Bedarf 6—7 "/„ betragen wird, 5 "/,< erhoben werden mühten. Es muß also Sorge
getragen werden, daß der Reservefondsso hoch anwächst, daß seine Zinsen mindestens 2 "/u der
umlagepflichtigenDicnstbezügeausmachen.

Das wird erreicht werden, wenn vorgeschrieben wird, daß mindestens 4°/« umgelegt werden.
Zum Beweise hierfür sei zunächst auf die bisherige Entwickelungder Anstalt hingewiesen,

wie sie in Übersicht I dargestellt ist. Daß dieselbeeine durchaus günstige war, ergiebt sich aus
dem Vergleich mit den in Spalte 14 und 15 angegebenen Umlagcsätzen,wie sie in den ent¬
sprechenden Jahren nach der Begründung bei der Anstalt der Provinz Sachsen erforderlichwaren
bzw. für die obenerwähnteWitwen- und Waisenkasseder Volksschullehrerin der Begründung
berechnet sind. Im Jahre 1901 waren zur Deckung der sämtlichenAusgaben 1,««°/« der bei¬
tragspflichtigen Diensteinkommenerforderlich gewesen, 2,?8> sind also dem Reservefondszugeflossen.
Dieser betrug am 31. März 1902: 1920 714 Mark. Darin sind nicht enthalten die Zuschläge
von 1.5 °/o, welche die bis zum 31. März 1901 beigetretenenVerbände gemäß § 21 Abs. 4 der
Satzungen an Stelle des Einkaufsgeldes übernehmen konnten. Dieselben betragen jährlich
33 537,30 Mark und sind noch 18 Jahre lang zu zahlen.

Was die weitere Entwicklungangeht, so läßt sich darüber, ob und wie stark die beitrags¬
pflichtigen Dienstbezüge wachsen werden, nichts auch nur annähernd sicheres sagen. Bei den
Ncrechuungenin Übersicht II ist deshalb angenommen, daß die Dienstbezüge auch in Zukunft,
rund 7 600 000 Mark betragen. Diese Annahme macht die Berechnung keineswegs günstiger,
denn wie die bisherige Entwicklungzeigt, beeinflußt gerade die Vermehrung der Dienstbezügedie
Finanzen der Anstalt günstig.

Für die Ausgaben ist eine durchschnittliche jährliche Steigerung um 0,,°°/« der Dienst¬
bezüge angenommen(für das erste Jahr zur Avrundung 0,28°/0). Bei der Witwen- und Waisen-
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versorgungsanstalt der Provinz Sachsen betrug die Steigerung in der Zeit vom 12.-17. Jahr
nach der Gründung durchschnittlich 0,oe«/n, für die Witwen- und Waiscnkasse der Volksschullehrer
ist sie für die Zeit vom 12.—30. Jahr auf durchschnittlich 0,iZ°/0 berechnet. Die Annahme von
0,2»°/» ist also nicht zu günstig. Jedenfalls wird in den späteren Jahren die Steigerung nicht
entfernt so start sein. Denn nach der Übersicht wird der Umlagesatz von 7 °/° schon im Jahre
1930 erreicht, also im 38. Jahr des Bestehens, während für die Lehrerklasse dieser Satz erst für
das 64. Jahr berechnet ist.

Die auf Grund diefer Annahme aufgemachteRechnung in Übersicht II ergiebt, daß im
Jahre 1911 der Reservefondseinen fo hohen Stand erreicht,daß feine Zinsen mehr als 2°/« der
beitragspflichtigenDienstbezügeausmachen. Der zu der Zeit erforderlicheBeitragssatz betragt bei
Annahme der Steigerung von 0,2« °/u jährlich 3,8"/«; man könnte also eine Herabsetzung der
Beiträge auf etwa 3,b°/u in Erwägung ziehen und der Zukunft eine allmälige Steigerung bis
auf 5 oder 5^2°/° überlassen. Es scheint aber nicht ratsam, so zu verfahren; angesichtsder Un¬
sicherheit, welcher jeder auf Annahme beruhenden Berechnung naturgemäß anhaftet, ist es vielmehr
richtiger, an dem Mindestbeitragsfatzvon 4 "/« festzuhalten und die Verwendung der Zinfen des
Reservefonds, abgesehenvon Notfällen, erst dann ins Auge zu fassen, wenn die 4 °/u nicht mehr
zur Deckungder laufenden Ausgaben genügen. Verfahrt man so, so vermehrt sich der Reserve¬
fonds fo erheblich, daß er im Jahre 1930 mehr als 7 Millionen Mark beträgt und 3,2 4°/» der
Dienstbezügeaus seinen Zinsen gedeckt werden könnten. Es könnte dann also bei einer Steigerung
des Bedarfs auf über 7 "/», die zu der Zeit keinesfalls fchon eingetreten sein wird, mit einem
Beitrag von 4 °/° ausgekommenwerden. Sollte wider Erwarten die Entwickelungder Anstalt
im Lauf der Jahre eine weniger günstige werden, so kann ja eine Erhöhung der Beiträge
herbeigeführt werden. Solange ein diesbezüglicher Vefchluß nicht vorliegt, wird man einen durch
den Beitragsfatz von 4 °/u nicht gedecktenBetrag, für den auch die Zinfen des Reservefondsnicht
herangezogenwerden können, zweckmäßig auf die beteiligten Verbände umlegen. Die Bestimmung
ist vorgeschlagen, um für alle nur denkbaren Fälle Vorforge getroffen zu haben; daß sie praktisch
wird, ist wie gesagt, nicht anzunehmen.

Nach den vorstehenden Ausführungen ist der Provinzialausfchuß der Ansicht,daß für die
nächsten 10—20 Jahre der Beitragsfatz von 4 "/» der Dienstbczügenicht nur zur Deckungaller
Allsgaben ausreicht, sondern auch die Ansammlung eines so erheblichen Reservefonds ermöglicht,
daß eine irgendwie unbillige Belastung der Zukunft ausgefchlossenerscheint. Er trägt deshalb
kein Bedenken,die Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes von 4 "/,< vorzuschlagen.

Die den obigen Ausführungen entsprechenden Vorschlägefür die Änderung der Satzungen
sind in Anlage «, angegeben. Diefelbe enthält außerdem noch Vorschläge für einige weitere
Änderungen der Satzungen, welche sich als wünschenswert herausgestellt habe» sowie die
Begründung dazu.

Der Provinzilllausschuh beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die in Anlage », vorgeschlagenen Änderungen der

Satzungen der Witwen- und Waisenuersorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtender
Rheinprovinz genehmigen."

Düsseldorf, den 16. Dezember 1902.

Der Provinzilllausschuh:

O. Graf Neiffel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzende». Landeshauptmann.
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Zur Zeit geltende Fassung, Abänderungsvorschläge.

I, Sitz und Bestimmungder Versoigungsanftalt. I, Sitz und Bestimmungder Versorgungsnnstalt.
8 l.

Die Witwen- und Waisenuersorgungs-
anstatt für die Kommunalbeamten der Rhein¬
provinz bezweckt die Gewährung von Witwen-
und Waisengeldern an die Hinterbliebenen
derjenigen Beamten der Kreise, Stadt- und
Landgemeindender Rheinprovinz, welchen ein
Anspruch auf Hinterbliebenen-Fürsorge auf
Grund Gesetzes zusteht.

Die Anstalt hat die Rechte einer juristischen
Person und hat ihren Sitz in Düsseldorf.

§ 1
Die Witwen- und Waisenversorgungs-

cmstalt für die Kommunalbeamtender Rhein¬
provinz bezweckt die Gewährung von Witwen-
und Waisengeldernan die Hinterbliebenender¬
jenigen Beamten der Kreise,Stadt- und Land¬
gemeindender Rheinprovinz, welchen ein An¬
spruch auf Hinterbliebenen-Fürsorgeauf Grund
Gesetzes zusteht. Den Kommunalverbän¬
den der Hohenzollernschen Lande ist der
Anschluß an die Anstalt im selben Um¬
fange gestattet.

Außerdem können mit Zustimmung
des Landeshauptmanns solche Ver¬
bände und Korporationen der Anstalt
beitreten, welchen der Beitritt zur
Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunal-
verbändeund Stadtgemeinden der Rhein¬
provinz gestattet worden ist. Für diese
Verbände und Korporationen finden die
für Kommunalverbände gegebenen Be-
stimmungen sinngemäße Anwendung.

Die Anstalt hat die Rechte einer juristischen
Person und hat ihren Sitz in Düsseldorf.

8 2. (Unverändert.)
Mitglieder der Anstalt sind die Kommunalverbände,nicht die einzelnenBeamten.
Der Beitritt eines Kommunalverbandesmuß für alle zur Zeit des Beitritts angestellten

und später noch anzustellendenBeamten erfolgen, welche mit dem Rechte auf Hinterbliebenen-
Fürsorge oder mit der Aussicht auf die Erlangung eines solchen Rechtes nach Ablauf eines
gewissen Zeitraumes angestelltsind, ohne Unterschied, ob sie verheiratet oder unverheiratet sind.

Ausgenommen von dieser Bestimmung bezw. dem Beitritte sind Beamte, welchen erst
nach dem Eintritt des Verbandes das Recht auf Hinterbliebenen-Fürsorgeoder die Aussicht auf
die Erlangung eines solchen Rechtes nach Ablauf eines gewissen Zeitraumes verliehen wird, wenn
sie zur Zeit dieser Verleihung bereits das fünfzigste Lebensjahr überschritten haben.

Eine Verpflichtungder Kommunalverbändezum Beitritt für Lehrer und Lehrerinnen an
den öffentlichen Volksschulensowie für die an den mittleren und höheren öffentlichen Schulen
angestelltenkatholischen Geistlichenbesteht nicht.

Beamte, welche schon in den Ruhestand getreten sind, werden von der Beteiligung
ausgeschlossen.
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Begründung.

Hu § 1 Abs. 1: In Drucksachen. Nr. 20 ist vorgeschlagen, den Kommuualvcrbändender Hohen-
zollcrnschcn Lande den Anschluß an die Ruhcgehaltskasseder Kreis-Kommunalverbändeund
Stadtgemeinden der Rheinprovinz zu ermöglichen. Wenn diesem Vorschlage entsprochen
wird, scheint es angebrachtund uubedcutlich,deu geucmutenVerbänden auch den Eintritt in
die Witwen- und Waiseuvcrsorguugsnustaltzu gestalten, damit sie auch iu dieser Beziehung
den ihnen auferlegtenPflichten gerecht werden können.

Hu Abs. 2: Dasselbe gilt auch für die sonstigenVerbände und Korporationen, denen der Beitritt
zu der genannten Ruhcgehaltskassegestattet wird. Es empfiehlt sich, die Möglichkeitder
Aufnahme nur deu Verbänden uud Korporationen zu gewähren, welchen der Beitritt zur
Ruhcgehaltskasseder Kreis-Kommuualverbände«. gestattet worden ist, weil bei diesen die
Berechnungdes Ruhegehaltes, welches die Grnndlage des Witwengeldesbildet, feststeht.
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Zur Zeit geltende Fassung. Abänderungsvorschläge.

II. Witwen» und Waisenlassenbeittiigc.
s 3.

Der Kommunalverbandist verpflichtet, für
jeden Beamten, hinsichtlich dessen der Beitritt
zur Vcrsorgungscmstalterfolgt ist, einen Wit¬
wen- und Waisenkasseubeitragvon 4 °/u des
ruhegehaltsberechtigtenDiensteiukommens des
Beamten und nach erfolgter Versetzung in den
Ruhestand desselben 4«/n des Ruhegehaltes au
die Versorgungsanstalt zu zahlen, und zwar
auch für die Zeit, in welcher nach dem Tode
des Beamten den Hinterbliebenendessen Dienst-
einkommen oder Ruhegehalt fortzugewährenist
(Gnadenquartal, Gnadenmonat.)

II. Witwen-und Waisenlassenlieitliigc.

Der Kommunalverbandist verpflichtet, für
jeden Beamten, hinsichtlichdessen der Beitritt
zur Versorgungsanstalt erfolgt ist, einen Wit¬
wen- und Waisenkasseubeitragvon 4°/n des
ruhegehaltsberechtigtenDieusteinkommens des
Beamten uud nach erfolgter Versetzung iu den
Ruhestand desselben 4"/» des Ruhegehaltes an
die Versorguugsllnstnlt zu zahlen und zwar
auch für die Zeit, iu welcher nach dem Tode
des Beamten den Hinterbliebenendessen Dienst¬
einkommen oder Ruhegehalt fortzugewährenist
(Gnadenquartal, Gnadenmonat).

Wenn dieser Beitrag zur Deckung
des Bedarfes in einem Jahre nicht aus¬
gereicht hat und die Verwendung von
Zinsen oder Kapitalbeständen des Re¬
servefonds nach § 20 nicht erfolgen kann,
so ist der fehlende Betrag nach dem Ver¬
hältnis der in dem betreffenden Jahr
zu zahlenden Beiträge auf die Verbände
umzulegen.

Wenn dieser Fall eintritt, ist dem
Provinziallandtag bei seinem nächsten
Zusammentritt Mitteilung zu machen
behufs erneuter Beschlußfassung über
die Höhe des Beitrages.

§ 4. (Unverändert.^
Die Witwen- und Waisenkassenbeiträgesind für jedes Vierteljahr bis spätestensden 15.

des ersten Monats desselben von den beigetretencn Kommunalverbänden für ihre beteiligten
Beamten portofrei an die Lcmdesbankder Rhcinprovinz abzuführen. Wird die Zahlung über
diesen Zeitpunkt verzögert, so sind 5 ''/« Vcrzugsziuscuvon Beginn des Vierteljahres bis zum
Zahlungstage zu entrichten.

ß 5. (Unverändert.)
Die Verpflichtung zur Zahlung der Witwen- und Waisenkassenbeiträgeerlischt für die

der VersorgungsllnstaltbeigetretenenKommunalverbände:
1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlichder im z 3 getroffenenBestimmung;
2. mit dem Ablauf des Monats, in welchemein Beamter ohne Ruhegehalt aus dem Dienste

scheidet, oder mit Bewilligung eines Teiles desselben oder unter Bewilligung eiues Ruhe'
gehalteö auf bestimmteZeit aus dem Dienste entlassenwird;
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Begründung.

Zu § 3. Die Begründung für diese Bestimmungist in dem Bericht des Prouinzicllnusschussesenthalten.
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Zur Zeit geltende Fassung. Abänderungsvorschläge.

3, hinsichtlichdesjenigen Beamten, welcher weder verheiratet ist, noch unverheiratete eheliche
oder durch nachfolgende Ehe legitimierteKinder unter 18 Jahren besitzt, mit dem Zeitpunkt
der Versetzung in den Ruhestand;

1, hinsichtlicheines in den Ruhestand getretenenBeamten mit Ablauf desjenigen Monats, in
welchem die unter 3 bezeichnete Voraussetzungeintritt. Durch eine nach der Vcrsetzuug in
den Ruhestand geschlosseneEhe oder durch Vorhandensein von Kindern aus einer solchen
wird das Aufhören der Verpflichtungnicht gehindert.

III. Witwen- und Waisengeld.

Z 6. (Unverändert.)
Die Witwe und die Hinterbliebenenehelichen oder durch nachfolgende Ehe lzitimierten

Kinder eines Beamten, für welchen zur Zeit seines Todes ein Kommnnalueibcmdder Rheinprovinz
zur Zahlung von Witwen- und Waisenkasscnbeiträgeuan die Versorgungsanstalt verpflichtet
gewesen ist, haben einen Anspruch auf Witwen- und Waisengeld nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.

8 ?.
Das Witwengeld besteht in vierzig vom

Hundert desjenigen Ruhegehaltes, zu welchem
der Verstorbeuegesetzlich berechtigt gewesen ist
oder berechtigt gewesen sciu würde, wenn er
am Todestag in den Ruhestand versetzt worden
wäre, Das Witwengeld soll jedoch vorbehalt¬
lich der im § 9 angeordneten Beschränkung
mindestens 216 Mark betragenund 2500 Mark
nicht übersteigen.

Bei denjenigen Beamten, welchen ein
Anspruch auf Ruhegehalt zusteht auf Gruud
Ortsstatuts im Sinne des 8 18 des Gesetzes,
betreffend die Anstellung und Versorgungder
Kommunalbeamtcn, vom 30. Juli 1889 (G.
S. S. 141), wird das Ruhegehalt der Berech¬
nung des Witwengeldesnur insoweit zu Grunde
gelegt, als das Ortsstatut sich innerhalb der
im § 12 des angeführten Gesetzes gezogenen
Grenzen hält.

s ?-
Das Witwengeld besteht in vierzig vom

Hundert desjenigenRnhegehaltes, zu welchem
der Verstorbene berechtigt gewesen ist oder
berechtigt gewesen sein würde, wenn er am
Todestage in den Ruhestand versetzt worden
wäre. Für die Berechnung des Ruhe¬
gehaltes sind die gesetzlichen Bestim¬
mungen sowie die auf Grund derselben
ergangencn Ortsstatute uud Kreistags-
beschlüsse und hinsichtlich solcher Be¬
amten, für welche derartige Bestim¬
mungen nicht gelten, die bei der
Aufnahme in die Ruhegchaltskasse der
Kreis-Kommunalverbände und Stadt-
gemeinden der Nheinprovinz geltenden
Bedingungen maßgebend. Das Witwen¬
geld soll jedoch vorbehaltlichder im § 9 an¬
geordnetenBeschränkung mindestens 216 Mark
betragen und 2500 Mark nicht übersteigen.

Bei denjenigen Beamten, welchen ein An¬
spruch auf Ruhegehalt zusteht auf Grund Orts¬
statuts im Sinne des ß 18 des Gesetzes, betreffend
die Anstellung und Versorgung der Kommunalbe-
amten, vom 30. Juli 1899 (G. S. S. 141), wird
das Ruhegehalt der Berechnung des Witwen¬
geldes nur insoweit zu Grunde gelegt, als
das Ortsstatut sich innerhalb der im § 12 des
angeführten Gesetzes gezogenenGrenzen hält.
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Begründung.

Hu § 7. Wie bei den RuhegelMskassen so empfiehlt es sich auch hier eine Bestimmung auf
zunehmen,daß nicht nur die gesetzlichenBestimmungenBerücksichtigung finden, sondern auch
die Ortsstatute und Kreistagsbeschlüsse, durch welche, wie das nach dem Kommunalbeamtengesetz
möglich ist, die Anrechnungfrüherer Dienstzeitengewährt wird.

Außerdem ist eine Bestimmung für die Berechnungdes Ruhegehaltes für die Beamten
von zugelassenen Korporationen und Verbanden erforderlich,hinsichtlich deren eine gesetzliche
Regelung nicht besteht. Da diese nur aufgenommen weiden sollen, wenn sie auch der
Ruhegehaltskasse der Kreiskommunalvcrbändcund Stadtgemeinden angehören, genügt die
Bezugnahme auf diese Kasse.

7«"
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Zur Zeit geltende Fassung. Abänderungsvorschläge.

§ 8. (Unverändert.)
Das Waisengeld beträgt:

n,) für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezug
von Witwengeld berechtigt war, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Kind;

b) für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Bezug von Witwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel des Witwengeldes
für jedes Kind.

§ 9. (Unverändert.)
Witwen- und Wmscngeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des Ruhe¬

gehaltes überstcigeu,zu welchem der Verstorbeneberechtigtgewesen ist oder berechtigtgewesen sein
würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre. Hierbei findet die
Bestimmung im § 7 Absatz 2 entsprechende Anwendung.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwird das Witwen- und Waisengcld verhältnis¬
mäßig gekürzt.

ß 10. (Unverändert.)
Im Fall des § 9, Absatz 2, erhöht sich bei dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisen-

geld-Bercchtigtendas Witwen- oder Waisengcld der verbleibendenBerechtigten von dem nächst¬
folgenden Monat an insoweit, bis sie sich im vollen Genusse der ihnen nach §ß 7 bis 9
gebührendenBeträge befinden.

§ 11. (Unverändert.)
War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger wie der Verstorbene, so wird das nach

Maßgabe der H§ 7 bis 9 berechnete Witwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedesüber 15
bis einschließlich 25 Jahre um '/^ gekürzt; jedes angefangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Witwengeldes bleibt auf den nach ß 8 zu berechnenden Betrag des
Wnisengcldesohne Einfluß.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangeneJahr ihrer weiteren Dauer
dem gekürzten Betrage '/«n des nach Maßgabe der §§ 7 und 9 zu berechnenden Witwengeldes
solange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist.

§ 12. § 12.
Keinen Anspruchauf Witwengeld hat die Abs. 1: Unverändert.

Witwe, wenn die Ehe mit dcm verstorbenen
Beamten innerhalb 3 Monate vor seinem
Ableben, oder wenn die Ehe nach seiner Ver¬
setzung in den Ruhestand geschlossen worden ist.

In dem einen wie in dem anderen Falle Abs. 2: Unverändert,
fällt auch der Anspruch auf Wmscngeld für
die aus einer solchen Ehe stammendenKinder
fort. Der Provinzialausschuß ist ermächtigt,
im ersten Falle des Absatzes 1 Witwen- und
Waisengeld zu bewilligen.
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Begründung.
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Zur Zeit geltende Fassung.

Keinen Anspruch auf Witwengeld hat
die Witwe, wenn auf Antrag des Mannes
die Ehe gerichtlich geschiedenoder auf Auf¬
hebung der ehelichen Gemeinfchaft erkannt war.
Im Falle der Wiederverheiratung des
geschiedenen Mannes hat die zweite
Frau keinen Anspruch auf Witwengeld.

Abänderungsvorschläge.

Abs. 3i Keinen Anspruch auf Witwen¬
geld hat die Witwe, wenn auf Antrag des
Mannes die Ehe gerichtlich geschiedenoder
auf Aufhebung der ehelichen Gemeinfchaft
erkannt war.

§ 13. (Unverändert.)
Der Provinzialausschuß ist berechtigt, in Fällen, wo ein der Versorgungsanstalt an¬

gehörender Beamter vor Ablauf der feine RuhegehaltsberechtigungbedingendenZeit gestorben ist,
Witwen- und Waifengclder zu bewilligen, welche aber in keinem Falle 2/» derjenigen Beträge
übersteigen dürfen, welche den Hinterbliebenen bei der Erlangung der Nuhegehaltsberechtigung
seitens des Verstorbenenzugestandenhaben würden.

§ 14. (Unverändert.)
Die Zahlung des Witwen- uud Waisengeldes beginnt mit Ablauf desjenigen Tages, bis

zu welchem dem Verstorbenenoder seinen Hinterbliebenenein Diensteinkommen oder ein Ruhegehalt
zu gewähren war oder aus VilligkeitSrücksichten gewährt wird.

tz 15. (Unverändert.)
Das Witwen- und Waisengeld wird monatlich im voraus an denjenigen Kommunal¬

verband, welchem der verstorbeneBeamte angehört hat, gezahlt.
Nicht abgehobeneTeilbeträge der Witwen- und Waisengelderverjähren binnen 4 Jahren,

von dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden 1. Januar an gerechnet, zum Vorteil der Ver-
sorgungsanstalt.

§ 16. (Unverändert).
Wenn das Witwen- oder Waisengeld verpfändet, abgetreten oder fönst übertragen wird,

fo erlifcht mit diesem Augenblickdie Verpflichtung der Versorgungsanstalt zur Zahlung der
betreffendenTeilbeträge.

8 17. (Unverändert.)
Das Recht auf den Bezug des Witwen» und Waifengeldes erlischt:

»,) für jeden Berechtigtenmit dem Ablauf des Monats, in welchem er sich verheiratet
oder stirbt;

d) für jede Waise außerdem mit den, Ablauf des Monats, in welchem sie das
18. Lebensjahr vollendet.

8 18.
Das Recht auf den Bezug des Witwen-

und Waifengeldes ruht:
»)wenn und folange der Berechtigte

im Reichs-, Staats-, Provinzial-
oder Kommunalbienst ein Dienst¬
einkommen oder ein Ruhegehalt

8 18.
Das Recht auf den Bezug des Witwen-

und Waifengeldes ruht, wenn der Berechtigte
die deutsche Staatsangehörigkeit verliert bis
zu ihrer Wiedererlangung.
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Begründung.

Zu § 12 Abs. 3. Die Beseitigung des letzten Satzes in diesem Absatz ist von verschiedenen
Kommunalverbandcnangeregt worden. Die Witwen- und Waisenuersorgungder Kommunal¬
beamten soll sich nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Vorschriften
richten. In diesen ist aber eine Bestimmung, nach der die Frau, welche einen geschiedenen
Mann geheiratet hat, von Witwengeld ausgeschlossen ist, nicht enthalten. Die Konununal-
verbände müßten also einer solchen Frau Witwengeld zahlen. Da es nun Zweck der Kasse
ist, die den Kommunalucrbändenobliegenden Lasten zu tragen, erscheint es angezeigt,diesen
Satz zu streichen.

Hu § 18. Die vorgeschlageneStreichung der Ziffer a ist aus denselbenGründen erforderlich,
die bei § 12 Abs. 3 für die dort vorgeschlagene Änderung angeführt sind.
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bezieht, insoweit als diese den
doppelten Betrag des Witwen¬
oder Waisengeldes übersteigen;

b) wenn der Berechtigtedie deutsche Staats¬
angehörigkeit verliert bis zu ihrer etwaigen
Wiedererlangung.

§ 19. (Unverändert.)
Den Betrag der zu zahlenden Witwen- und Waisengelder haben die betreffenden

Kommunaluerbände, unter Verantwortlichkeit für die Richtigkeit ihrer Angaben, dein Landes¬
hauptmann anzuzeigen und zu begründen Die Bestimmung darüber, ob und welchesWitwen-
und Waiseugeld zu zahlen ist, erfolgt durch den Landeshauptmann. Gegen die Festsetzungdes
Landeshauptmanns können sowohl der betreffende Kommunalverband,wie die Hinterbliebenen des
verstorbenen Beamten innerhalb 4 Wochen die Entscheidung des Prouinzialausschusses anrufen.
Bis zu dieser Entscheidungwerden nur die von dem Landeshauptmann festgesetztenBeträge gezahlt.

Die Veschreitungdes Rechtswegessteht den Beteiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Prouinzialansschussesder Klage vorhergehen.

Die Kommunaluerbände sind bei eigener Verantwortung verpflichtet,dem Landeshaupt¬
mann von dem Eintritt derjenigen Tatsachen, welche nach §8 16 bis 18 das Erlüfchen oder
Ruhen des Anfpruchs auf Weiterzahlung des Witwen- und Waifengeldes zur Folge haben, recht¬
zeitig vor dem nächsten Zahlungstermin Anzeigezu macheu.

IV. Reservefonds und (Linkaufsgeld.

8 20.
Der Überschußder Einnahmen über die

Ausgaben bildet das Vermögen der Anstalt.
Dasselbe ist den Vorschriftender 88 180?

und 1808 des B, G. B. entsprechend anzulegen.
Von 5 zu 5 Jahren hat der Vorstand

durch einen sachverständigen Vcrsicherungs-
Mathematikerprüfen zn lassen, ob hinsichtlich
der Lebensfähigkeit der Anstalt eine Ver¬
änderung eingetreten ist und welche Ände¬
rungen der Satzungen hinsichtlich der Höhe der
Beiträge etwa erforderlicherscheinen.

Die Ergebnissedieser lechnischeuPrüfung
sind dem nächsten Prouinziallandtage zur Be¬
schlußfassungüber die Ausgleichung des etwaigen
Fehlbetrages zu unterbreiten.

IV. Reservefonds und Einlanfsgeld.

8 20.
Die Anstalt hat einen Reserve¬

fonds anzufammeln, welcher den Vor¬
schriften der 88 1807 und 1808 des
B, G. V, entfprecheud anzulegen ist.
Derfelbe besteht aus dem am 1. April
1903 vorhandenen Vermö gen der Anstalt
und vermehrt sich durch den Überschuh
der Beiträge über die Ausgaben, die
Einkaufsgelder fowie die erwachsen-
den Zinsen, so weitdiefelben nicht nach
Abfatz 2 uud 3 verwendet werden.

Die Zinsen des Reservefonds
dürfen zur Deckung laufender Aus¬
gaben verwendet werden, wenn die-
felben mehr als 2°/« der beitrags¬
pflichtigen Dienstbezüge, Wartegelder
und Ruhegehälter betragen.

Abgesehen hiervon dürfen in Not¬
fällen dieZinfen und der Kapitalbestand
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Begründung.

Hu § 29. Die Begründung für diesen Abänderungsvorschlag,der sich an § 16 der Satzungen
der Ruhegehaltskllsseder Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden anlehnt, ist in dem
Belicht des Provinzialausschussesenthalten.

7i!



62« 43. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 53.

Zur Zeit geltende Fassung.

s 21.
Tritt ein Kommunalverband der Ver¬

sorgungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres
nach deren Eröffnung bei, so hat er ein Ein¬
kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von
ihm seit der Gründung der Anstalt bis zu
seinein Eintritt ersparten Jahresbeiträgen zu¬
sammensetzt.

Ebenso ist das Einkaufsgeld zu entrichten
für Beamte, welche nach dem Beitritte eines
Kommunalverbandes nnter Anrechnung rück-
licgender Dienstzeitenzur Anstellung gelangen,
oder denen die Ruhegehaltsberechtigung mit
rückwirkender Kraft verliehen worden ist. Das
Einkaufsgeldist nicht zu entrichtenfür die vor
dem Eroffnungszeitvunkteder Anstalt — dem
1. Januar 1892 — liegenden Dienstzeiten.

Der Landeshauptmann ist befugt, den
Kommunalverbändendie Zahlung des Einkaufs¬
geldes in Teilbeträgen auf Antrag zu gestatten,
fofern die Vermögenslage der Antragsteller
dieses angezeigt erscheinen läßt.

An Stelle des Einkaufsgeldes
kann von den bis zum 31. März 1901
beitretenden Kommunalverbänden die
Zahlung eines Zufchlages zu deu
Witwen- und Waifenkassenbeiträgen
in Höhe von 1,»"/» der den Beiträgen
zugrunde liegenden Diensteinkommen,
auf die Dauer von 20 Jahren über¬
nommen weiden.

§ 22. (Unverändert.)
Die Verwaltung der Versorgungsanstalt wird durch die Organe des Prouinzialuerbandes

der Rheinprovinz nach Mahgabe der Bestimmungen der Provinzialordnung gegen Erstattung der
Selbstkostengeführt.

Die Vertretung der Anstalt nach außen und vor Gericht erfolgt durch den Landeshauptmann-
Der Landeshauptmann verkehrt mit den beteiligten Beamten und deren Hinterbliebenen

durch Vermittelung der Kommunalverbände.

Abändern ngsvorfchläge.

des Refervefonds verwendet werden, in¬
dessen nur nach näherer Anordnung des
Provinzialausschusses, der auch über die
alsbaldige Wiederergänzung des Kavi-
tlllbestllndes Bestimmung zu treffen hat,

8 21.
Tritt ein Kommunalverband der Ver-

forgungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres
nach deren Eröffnung bei, so hat er ein Ein-
kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von
ihm seit der Gründung der Anstalt bis zu
seinem Eintritt ersparten Jahresbeiträgen zu¬
sammensetzt.

Ebenso ist das Einkaufsgeld zu entrichten
für Beamte, welche nach dem Beitritte eines
Kommunalverbandes unter Anrechnung rück¬
liegenderDienstzeitenzur Anstellung gelangen,
oder denen die Ruhegehaltsberechtigungmit
rückwirkender Kraft verliehenworden ist. Dies
gilt jedoch nicht, foweit fchon früher
für diefelbe Stelle Beiträge oder Ein¬
kaufsgeld für diefelben Zeiten gezahlt
worden sind. Das Einkaufsgeldist nicht zu
entrichtenfür die vor dem Eroffnungszeitvunkte
der Anstalt — dem 1. Januar 1892 —
liegendenDienstzeiten.

Der Landeshauptmann ist befugt, den
Kommunalverbändendie Zahlung des Einkaufs¬
geldes in Teilbeträgen auf Antrag zu gestatten,
sofern die Vermögenslage der Antragsteller
dieses angezeigt erscheinen läßt.
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Begründung.

Hu § 21, Der Zusatz, welcher auch der bisherigen Handhabung der Bestimmungentspricht, ist
ein Gebot der Billigkeit. Mitglieder der Anstalt sind nur die Verbände (§ 2) nicht die
einzelnenBeamten. Es kommt deshalb auch nicht darauf an, ob für den einzelnen Beamten
schon Beitrage oder Einkcmfsgcldergezahlt sind, sondern nur darauf, für welche Zeiten
Beitrage und Einkanfsgeld für die bestimmteDienststelleentrichtet sind. Absatz 4 des bis¬
herigen § 21 fällt fort.

79*
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§ 23. (Unverändert.)
Die der VersorgungsanstaltbeitretendenKommunalu erblinde haben dem Landeshauptmann

ein vollständiges Verzeichnis ihrer Beamten unter Angabe der Personalien derselben und ihrer
Familie, der Anstelluugsbedingungenuud der Besoldungspläne einzureichensowie alljährlich zu
einem bestimmtenZeitpunkte über die eingetretenenVeränderungen Mitteilung zu macheu.

8 24. (Unverändert.)
Die Iahresrechnungen der Versorgungsanstalt sind nach ihrer rechnerischen Prüfnng den

beteiligten Kommunalverbänden während 4 Wochen, nach vorheriger Bekanntmachungdurch die
Amtsblätter iu deu Geschäftsräumendes Landeshauptmanns zur Ginsicht offen zu legen, bevor die
Rechnungen dem Provinzalausschußzur Beschlußfassungüber deren Entlastung vorgelegt weiden.

Alljährlichist der Rechnungsabschlußnebst einer Übersicht über das Vermögender Anstalt
durch die Amtsblätter der Provinz zu veröffentlichen.

§ 25. (Unverändert.)
Der Provinzialausschußentscheidet endgültig über etwaige Einwendungenund Beschwerden,

welche seitens der beteiligten Kommunaluerbände gegen die Rechnung oder in anderen, die Ver¬
waltung der Versorgungsanstalt betreffendenAngelegenheitenvorgebrachtwerden.

V. Schließung der Anstalt. Ausscheidenein¬
zelner Kommunalverbändeaus der Anstalt.

8 26.
Der Landeshauptmann ist mit Zustimmung

des Provinzialausschussesbefugt, nach Ablauf
von 10 Jahren nach Eröffnungder Versorgungs¬
anstalt die Schließung der Anstalt bei dem
Provinziallandtag zu beantragen, wenn er min¬
destens ein Jahr, bevor die Beschlußfafsung über
diesen Antrag erfolgen soll, letzteren durch die
Amtsblätterder Provinz zur öffentlichen Kenntnis
gebrachthat. Wird die Schließungder Anstalt
von dem Provinziallandtage beschlossen,so hat
dies zur Folge, daß von demjenigen Zeitpunkte
ab, mit welchem die Anstalt als geschlossen gelten
soll, Kommunalverbändenicht mehr als Mit¬
glieder in die Anstalt aufgenommen werden
können und von den der Anstalt angehörenden
Kommnnalverbändendie Anmeldung von Be¬
amten nicht mehr angenommen wird. Dagegen
wird für diejenigen Kommunalverbände,welche
der Anstalt vor ihrer Schließung beigetreten

V. Schließung der Anstalt. Ausscheidenein¬
zelner Kommunalverbändeaus der Anstalt.

z 26.
Der Landeshauptmannist mit Zustimmung

des Pioviuzialllusschussesbefugt, nach Ablauf
von lU Jahren nach Eröffnungder Vcrforgungs-
llnstalt die Schließung der Anstalt bei dem
Provinziallandtag zu beantragen, wenn er
mindestensein Jahr, bevor die Beschlußfassung
über diesen Antrag erfolgen foll, letzteren durch
die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen
Kenntnis gebrachthat. Wird die Schließung
der Anstalt von dem Provinziallandtage be-
schlossen,so hat dies zur Folge daß von dem¬
jenigen Zeitpunkte ab, mit welchem die Anstalt
als geschlossengelten soll, Kommunalverbände
nicht mehr als Mitglieder in die Anstalt auf¬
genommen werden können, und von den der
Anstalt angehörendenKommnnalverbändendie
Anmeldung von Beamten nicht mehr ange¬
nommen wird. Dagegen wird für diejenige»
Kommunalverbände,welche der Anstalt vor ihrer
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Begründung.

Hu § 26. Die Aufnahme des ersten Satzes des Absatzes 2 ist, wie im Bericht ausgeführt, vom
Herrn Minister verlangt und vom Prouinzialausschußgenehmigtworden, mit dem Vorbehalte,
bei der erste» Gelegenheitdie Abänderung zu erwirken. Es wird demgemäßStreichung des
Satzes uorgefchlcigen.Zur Sicherstellung der Witwen- und Waisengeldempfängerist die
Bestimmung nicht erforderlich,Diese haben keinen Anspruch gegen die Anstalt, da nach § 2
die Verbände Mitglieder derselben sind und nicht die einzelnen Beamten; die Kommunal-
verbände haften also den Hinterbliebenenihrer Beamten, wenn die Anstalt zahlungsunfähig
werden sollte. Den Kommunalverbändengegenüberliegt aber kein Grund vor, die bereits
fällig gewordenen Ansprüche anders zu behandeln als die übrigen. Die Anstalt soll ja
nach der Schließung fortgeführt werden, bis alle Verpflichtungenerfüllt sind. Abgesehen
hiervon ist aber nicht ersichtlich, weshalb die Sicherstelln»«.,wenn eine solche erforderlich
wäre, nicht durch Hinterlegung bei der Landesbank erfolgen soll. Bei Versicherungs¬
gesellschaften würde dieselbe jedenfalls viel kostspieligersein, da diese meistens sehr hohe
Verwaltungskostenhaben und das Geschäftauch nur eingehen würden, wenn sie einen Gewinn
dabei zu machen hosten.

Bei der Fortführung der Anstalt nach der Schließung wird die Erhebung der Beiträge
nicht dauernd in derselbenHöhe erforderlichsein, wie vorher, auch muß bestimmt werden
in welcher Weise der Reservefonds zur Deckung der Ausgabe« zu verwenden ist. Die
erforderlichen Anordnungen wird zweckmäßig der Provinzialausfchußtreffen.
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sind, lücksichtlich ihrer vor diesem Zeitpunkte
angemeldetenBeamten die Anstalt nach den
Bestimmungen dieser Satzungen fortgeführt,
bis alle von derselben eingegangenen Ver¬
pflichtungenerfüllt sind.

Sobald die Schließung der Ver-
sorgungsanstalt angeordnet ist, sind
zunächst die bereits fälligen Ansprüche
auf Witwen- und Waisengelder durch
Einzahlung des erforderlichen Deckungs-
lapitals bei einer leistungsfähigen
Versicherungsgesellschaft sicher zu stellen.
Über den etwa verbleibenden Nest des Anstalts¬
vermögens hat der Provinziallandtag zugunsten
einer oder mehrerer innerhalb der Provinz
bestehenden milden Stiftungen zu verfügen.

Abänderungsv orschläge.

Schließung beigetretcn sind, rücksichtlich ihrer
vor diesem Zeitpunkte angemeldetenBeamten
die Anstalt nach den Bestimmungen dieser
Satzungen fortgeführt, bis alle von derselben
eingegangenen Verpflichtungen erfüllt sind. Hin¬
sichtlich der Erhebung der Beiträge und
der Verwendung der Zinsen und des
Kapitalbestandes des Reservefonds hat
der Provinzialausschuß die erforder¬
lichen Anordnungen zu erlassen. Über den
etwa verbleibenden Nest des Anstaltsuer-
mögens hat der Provinziallandtag zugunsten
einer oder mehrerer innerhalb der Provinz
bestehenden milden Stiftungen zu verfügen.

ß 27. (Unverändert.)
Die der Anstalt beigetretenenKommunalverbändesind berechtigt, nach Ablauf von 16

Jahren nach ihrem Beitritt mit dem Ende eines Rechnungsjahresnach 6 Monate vorher eingelegter
Kündigung von der Anstalt mit der Wirkung zurückzutreten,daß sie hinsichtlich der nach Ablauf
dieses Zeitpunktes angestelltenBeamten an der Anstalt nicht mehr beteiligt sind. Soll sich der
Rücktritt des Kommunalvcrbandesauch auf die seither angestelltenBeamten erstrecken, so ist dies
nur dann zulässig, wenn der Verband in rechtsverbindlicher Form erklärt, die Anstalt für alle
Anfprüche der Beamten schadlos zu halten. Ansprüche auf Rückzahlunggezahlter Beiträge hat
ein solcher Kommunalverband nicht. Mit gleicher Wirkung kann der Landeshauptmann mit
Zustimmung des Provinzialausschusseseinem Kommunalverband die Beteiligung an der Anstalt
für feine ferner anzustellendenBeamten 6 Monate vor Ablauf eines Rechnungsjahresaufkündigen,
vorbehaltlichdes dem betreffendenKommunalverbandzustehenden Rechtes, binnen 4 Wochen nach
Vehändigung der Kündigung die Berufung an den Provinziallandtag einzulegen.

Die Berufung hat auffchiebende Wirkung.
Die Entscheidung des Provinziallandtagö ist endgültig.
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Anlage b.

Übersicht I.

Bisherige Entwickelung der Anstalt.
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Rechnungsjahr

Zahl

Verbände

der

Beamten

Beitrags¬
pflichtiges
Dienst¬

einkommen

Beitrage
Ginkaufs¬

geld Zinsen
Gesamt-

Ginnahme

.« ^» ^ ^ ^
i 2 3 4 5 6 7 H

1891/1892
'/. Jahr

235 401 783 424 9 737 — 17 9 754

1892/1893 360 736 1 388 003 58 977 — 792 59 769

1893/1894 382 854 1773115 88 656 2 517 2 888 94 061

1894/1895 450 905 2 011234 100 562 9 897 6 054 116513

1895/1896 490 1032 2 440 651 122 033 10 646 9 769 142 448

1896/1897 524 1125 2 692 968 134 648 5 503 13 85? 154 008

1897/1898 550 1210 2 949 410 147 471 19 389 18 046 184 906

1898/1899 569 1315 3 830 366 166 518 8711 25 080 200 309

1899/1900 572 1349 3 475 456 173 773 10 859 31731 226 363

1900/1901 768 3273 6 592 086*) 329 604 133 395 40 829 503 819

1901/1902 782 3651 7 524 903 300996**) 143 605 57 071 501672

*) Die starke Steigerung erklärtsich durch das am 1. April 1900 erfolgte Inkrafttreten des Kommunal«
beamtengesehes.

*») Vom 1, April 1901 ab sind nur 4°/» als Beitrag erhoben,gegen 5°/» in den Vorjahren.
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Zur Deckung Der Umlagefatz (Spalte 12)Witwen-
und

Waisen¬

Ver¬

waltungs-
Gesamt-

Nusgabe

der Ausgabe
wären

erforderlich

Der

Reservefonds

betrug in den entsprechendenJahren
nach der Entstehung der Anstalt

bei der Witwen^ nach der Begründung
und Waisen-Ner« zum Gesetzentwurf/

kosten gewesen betrug sorguugscmstnlt betr, die Fürsorge fnr
geld der Provinz die Witwen u, Waisen

"/» Sachsen der NoNsschullehrer,
^» ^ ^ de« Dienst,

einkommen«:c. ^e °/° °/°
9 10 ii 12 13 14 15

— 544 544 0,o« —
0,o? 0,l4

715 234 949 0,°? 66 000 0,2 2 0,8«

3 713 191 3 904 0,2 2 150 000 0,55 1,,'

8 830 568 9 398 0,4« 265 000 0,9 2 1,«8

13 494 650 14 144 0,»8 393 000 1,08 2,n?

22 36? 378 22 745 0,84 525 000 1,40 2,4«

83 836 454 34 290 1,l« 675 000 1,«0 2,8 2

42 379 553 42 932 1,28 832 556 1,?b 3,,?

50 469 1846 52 315 1,K0 986 658 1,9« 3,L8

6017? 1518 61695 0,9 2 1363 453 1,8? 3,7 8

86 344 5905 92 249 1,2 2 1920 714 1,84 4,0»
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Anlage o.

Übersicht II.

Entwickelung des Reservefonds.

Bestand am I. April 1902 . 1 920 700 M.
Zugang: Zuschläge .... 33 537 „

3 l/2 °/n Zinsen . . 68 400 „
Überschuh 4 —1.5---2,5°/« . 190 000 „
Bestand am 1. April 1903 . 2 212 63? M.
Zugang: Zuschläge .... 33 53? „

Zinsen..... 78 600 „
Überschuh 4 —1,7--2,8°/« . 174 800 „
Bestand 1904 ..... 2 499 574 M.
Zugang: Zuschläge ..... 33 537 „

Zinsen..... 88 700 „
Überschuß 4 — 1,«---2,,"/« . 159 600 „
Bestand 1905 ..... 2 781411 M.
Zugang: Zuschläge .... 33 53? „

Zinsen..... 98 500 „
Überschuh 4 — 2,. ---1,9"/« . 144 400 „
Bestand 1906 ..... 3 057 848 M.
Zugang: Zuschläge .... 33 537 „

Zinsen..... 108 200 „
Überschuh 4 —2.8---1,?"/« . 129 200 „
Bestand 190? ..... 3 328 785 M.
Zugang: Zuschlage .... 33 537 „

Zinsen..... 117 700 „
Überschuß4 — 2,7-1,8°/° . 114 000 „
Bestand 1908 ..... 3 594 022 M.
Zugang: Zuschläge .... 33 53? „

Zinsen..... 127 000 „
Überschuh 4 —2,7--1,8°/° . 98 800 „
Bestand 1909 ..... 3 853 359 M.
Zugang: Zuschläge .... 33 53? „

Zinsen..... 136 000 „
Überschuh4 — 2,«---1,, °/« . 83 600 „

Bestand 1910 ......4106496 M,
Zugang: Zuschläge ..... 33 53? „

Zinsen ...... 144900 ..
Überschu ß 4- 3,l--0,9°/° . . 68400^,
Bestand 1911 ...... 4 353 333 M>
Zugang: Zuschläge ..... 3353? „

Zinsen ......153500 „
Überschuh 4 - 3,8 --- 0,7»/« . . 532 00^.
Bestand 1912 ...... 4 593 570 M-
Zugang: Zuschläge ..... 33 537 „

Zinsen ......161900 ,.
Überschuh 4 — 3,°--0,5"/« . . 38 000^,
Bestand 1913 ...... 4 827 00? M-
Zugang/. Zinsen ...... 3353? «

Zinsen ......170100 „
Überschuh 4 —3,7---0,8°/« . . 22 800^
Bestand 1914 ...... 5 053 444 M-
Zugang: Zuschläge ..... 3353? ,.

Zinsen ...... 178000 ..
Überschuß 4 — 3,,---0,i °/° . . 7 600^
Bestand 1915 ......5 272581 M-
Zugang: Zuschläge ..... 33 53? ,/
Zinsen .... 185700 M.
ab Zuschuß 0,i °/° ____ 7 600 „
_____________________ bleibt 1781 00^,
Bestand 1916 ...... 5 484218 M-
Zugang: Zuschläge ..... 3353? .,
Zinsen .... 193100 M.
ab Zuschuß 0,8°/° 22 800 „

______________________ bleibt 170 300^
5 688 055 M-

4 106 496 M.
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Bestand 191? ....... 5 688055 M. Bestand 1924 .......6 726 566 M.
Zugang: Zuschläge ..... 3353? ,. Zugang: Zinsen . 235400 M.
Zinsen .... 200 300 M. ab Zuschuß 1,9"/° 144400 „
ab Zuschuß 0,.°/« 53 200., bleibt 91000..

b leibt 163 300 „ Bestaub 1925 .......6 817 566 M.
Bestand 1918 ...... 5 883 892 M. Zugang: Zinsen . 238 600 M.
Zugang: Zuschläge ..... 3353? „ ab Zuschuß 2,, »/« 1596 00 „
Zinsen .... 207100 M. blei bt 79000 ,.
ab Zuschuß 0,7«/° ___53 2 00 „ Bestand 1926 .......6 896566 M.
_^.___________________ bleibt 153 900 ., Zugang: Zinsen . 241 400 M.
Bestand 1919 ....... 6 071329 M. ab Zuschuß 2,»«/« 17 8800 „
Zugang: Zuschläge ..... 3353? ., bleibt 62600 .,
Zinsen .... 213700 M.

°b Zuschuß 0,9 ",/"^68 400 „ ^gang: Zinsen . 243 600 M.
bleibt 145 300 „ ab Zuschuß2,° > 190 000,,

Bestand 1920 .......6 250166 M. ____________ bleibt ^3 600 ..
Zugang: Zinsen . 218 800 M. Bestand 1928 . . 7 ."7 . 7 012 766 M
ab Zuschuß 1,> > 83 600 .. ^gang: Z^sen . 245 400 M.

____________ bleibt 135 200 „ ab Zuschuß 2,7 «/« 205 200 „
Bestand 1921 .......6 385 366 M. bleibt 40 200 „
Zugang: Zinsen . 223 500 M. Vestaud 1929^7 . . ^^V?^^^ M.
°b Zuschuß I,« > ___ 98800« ^^g.. Zinsen . 246 900 M.
_^___________________ bleibt 124 700 « ab Zuschuß 2,» °/« 217 400 .,
Bestand 1922 .......6 510 066 M. bleibt 2950 0 ..
Zugang: Zinsen . 227 900 M. Bestand 1930 . 7 ' . . . 7?082 466M.
°b Zuschuß 1.."/« 1 14 000^ Zugang: Zinsen . 24? 900 M.

ble ibt 11 3 900 ,. ab Zuschuß 3,i"/.. 232 600 „
Bestand 1923 .......6 623966 M. bleibt 15300 „
Zugang: Zinsen . 231800 M. Bestand 1931 7 .7^7 7 . 7 09? 766'M
°b Zuschuß 1,7"/° 129 2 00 .. ^^ ^em Zinsertrag von 248 400 Mark.
^____________________ bleibt 102 600 „

6 726 566 M.

8N*
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Anlage ä.

Mrstcherungstechmsches Gutachten
über

die Vermögenslage der Witwen- «ud Waisenversorgungsanstalt für die
Kommnnnlbcaultender Rheinprovinz.

Die Witwen- und Waisenversorgnngsanstalt für die Kommunalbeamten der Rhein¬
provinz gewährt, wenn ein bei ihr versicherter Beamter stirbt, in der Regel ein Witwengeld in
Höhe von 40 "/<> desjenigenRuhegehaltes, zu welchem der Verstorbene gesetzlich berechtigtw«
oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt worden wäre,
und jedem hinterlassenenKinde bis zum Alter von 18 Iahreu ein Waisengeldin Höhe von '/ö
des Witwengeldes, wenn die Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezug von
Witwengeld berechtigt war, und vou '/» des Witwengeldes, wenn die Mutter uicht mehr lebt
oder zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezug von Witwengeld nicht berechtigt war. Das
Ruhegehalt der Beamten beginnt in der Regel nach 10 Dienstjahren mit >^„ h^s Ge¬
haltes und steigt mit jedem weiteren Dienstjahre um ^/en bis zu "/«» des Gehaltes, Bei
deu städtische» Bürgermeistern und Beigeordneten beträgt das Ruhegehalt nach 6 Dienstjahren
l/<, nach 12 Dienstjahren ','2 und steigt von da ab jährlich um >/«» bis zu "/en des Gehalts.

Die Kummuulllverbände,die der Kasse als Mitglieder angehören, haben für jeden ver¬
sicherten Beamten einen Beitrag von 5"/» des nchegehaltsberechtigten Dieusteinkommensund nach
erfolgter Versetzungin den Ruhestand einen solchen von 5"/« des Ruhegehalts an die Versor-
gnugsanstalt zu zahlen. Außerdem ist für Beamte, die nnter Anrechnung rückliegender Dienst¬
zeiten zur Anstellung gelangen, oder denen die Ruhegehaltsberechtiguugmit rückwirkender Kraft
verliehenworden ist, ein Einkaufsgeldzu entrichten, welches gleich der Summe der Beiträge für
die aus der Vergangenheitanzurechnenden,nach dem 1. Januar 1892 liegenden Dicnstjahre ist.
Endlich hat jeder Kommunalvcrband, der der Versorguugsanstalt später als ein Jahr nach ihrer
Errichtung beigetreten ist oder in Zukunft beitritt, ein Einkaufsgeldzu zahlen, welches sich aus
den seit der Gründung der Anstalt bis zu seinem Eintritt erspartenJahresbeiträgen zusammensetzt.
Dieses Einkaufsgeld kann in Teilbeträgen gezahlt werden. Es kann auch bei den bis zum
31. März 1901 beigctreteueuKommunalverbänden ersetzt werden durch die Zahlung eines Zu¬
schlages zu den Beiträgen in Höhe von 1,5"/« der den Beiträgen zu Grunde liegendenDienst¬
einkommen auf die Dauer von 20 Jahren.

Unter den Mitgliedern der Versorgungsanstaltist die Ansicht verbreitet, daß die Anstalt
ihre Verpflichtungen bei einem niedrigeren Beitrag als 5°/° dauernd würde erfüllen können.
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Der Herr Minister des Innern hat genehmigt, daß der Beitrag für die Zeit vom 1. April 1901
bis 31. März 1903 auf 4°/« herabgefetzt werde, und zugleich bestimmt,daß über die Angemessen¬
heit der Herabsetzungdes Beitrages alsbald das Gutachten eines Sachverständigeneinzuholensei
und der nächste Provinziallandtag über die Höhe des Beitrages vom I. April 1903 ab einen
Beschlußzu fassen habe.

Die Verforgungsanstalt ist keine Zwangskassc. Es können die einzelnen Kommunal¬
verbände freiwillig der Kasse bcitreten,andererseits aber nach mindestens 10 jähriger Mitgliedschaft
jederzeit ausscheiden. Aus diesem Grunde werden bei der Untersuchung über die Höhe des
erforderlichen Beitragssatzes die Grundsätzei>es Prämiendeckungsverfahrenszu beachten sein, d. h,
es wird der Beitragssatz so zu bemessen sein, wie er voraussichtlichfür die Dauer einerseits not¬
wendig, andererseits aber auch ausreichendsein wird. Es wird indessen nicht notwendig sein, so
peinlich wie bei einer Kasse, deren Mitglieder aus einzelnen Personen bestehen, vorzugehen und
überall besondere Sicherheitsfaktoreneinzuführen, um eine spätere Erhöhung des Beitragssatzesvon
vornherein mit Sicherheit auszuschließen. Denn follten die weiteren Erfahrungen der Kasse ins»
besondere über Invalidität und Sterblichkeitlehren, daß der Beitrag ein wenig zu niedrig gegriffen
worden ist, so werden, weil die einzelnen Verbändeder Verforgungsanstaltals Mitglieder angehören,
die etwa zu wenig gezahlten Beiträge später im wesentlichen doch von denselben Schultern zu tragen
sein, von denen sie zu tragen gewesen wären, wenn man von vornherein die Beiträge in richtiger
Höhe festgesetzt hätte. Hiermit möchte ich rechtfertigen, daß ich, um dem Einwand zu begegnen,
daß bei der Untersuchungvon zu ungünstigen Voraussetzungenausgegangen und dadurch das
ungünstige Rechnungsergebnis herbeigeführt sei, überall da, wo eigene Erfahrungen der Kasse
nicht in genügendemUmfange vorlagen, oder wo die eine oder andere Satzungsbestimmnngaus
irgend welchen Gründen nicht genau dem Wortlaut entsprechend berücksichtigt werden konnte oder
berücksichtigt worden ist, die Rechnung so ausgeführt habe, daß die Ausgaben der Anstalt eher zu
niedrig als zu hoch und die Einnahmen der Anstalt eher zu hoch als zu niedrig erscheinen.

Dies vorausgeschicktwill ich nachstehend zunächst die Nechnungsgrundlageund sodann
die sonstigenVoraussetzungen,die bei der Entwicklungder benutzten Formeln und bei der Durch¬
führung der Untersuchunggemachtworden sind, besprechen und im Anschlußdaran die Ergebnisse
der Untersuchungmitteilen. Die benutzten Formeln selbst teile ich in einer kurze», nur für den
Fachmann bestinuntenZusammenstellungin einer besonderenAnlage mit.

Über die Rechnungsgrundlagen(Annahmen über Verlauf von Invalidität, Sterblichkeit
u. f. w.) bemerke ich folgendes:

1. In erster Linie ist eine Tafel notwendig, die Aufschluß darüber gibt, welcher
Bruchteil der Beamten jeder Alteisgruppe im Laufe eines Jahres durch Tod, durch Pensionierung
oder aus sonstigen Gründen aus der Reihe der versicherten Beamten ausscheidet. Eine Unterlage
hierfür gewährten die Zählkarten, die mir für jeden Beamten, der bei der Anstalt versichertist,
oder früher einmal versichert war, vorgelegt worden sind. Diese Zählkarten enthielten u. a, den
Tag der Geburt, den Tag, von dein ab die anrechnungsfähige Dienstzeit läuft, den Tag des
Eintritts in die Versicherungund, sofern die Beamten bereits aus der Versicherungausgeschieden
sind, den Tag und die Ursache dieses Ausscheidens. Diese Angaben gestatteten, die Beobachtungen,
die sich auf den nach dem Ablauf der Wartezeit liegendenZeitraum beziehen, von den übrigen
Beobachtungenzu trennen. Für die Unterfuchungdes Verlaufs von Invalidität und Sterblichkeit
sind nur diese benutzt worden, weil nur in diesen Fällen für die Beamten ein unbedingter
Anspruchauf Ruhegehalt u. s. w. bestand. Bei dieser Einschränkunglagen 101 Todesfälle uud
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139 Pensionierungsfallevor. Diese Zahlen sind klein, gleichwohl habe ich sie zur Ableitung
von Wahrscheinlichkeitsweltenbenutzt, um so weit als tunlich die eigenen Erfahrungen der
Anstalt zu berücksichtigen.Es muh freilich mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß, wenn
umfangreichereErfahrungen vorliegen werden, eine Berichtigung jener Wahrfcheinlichkeitswerte
notwendigwerden wird. Betreffs des Ausscheidensaus sonstigenGründen konnte man sämtliche
vorliegenden Erfahrungen berücksichtigen.Die Zahl dieser Ausscheidefällebetrug 204. Hierbei
sind als Ausscheidefälle diejenigen Falle nicht gezählt worden, in denen ein Beamter, der bisher
versichert war, in eine Stelle bei einer anderen Gemeinde übertrat, in welcher er wieder versichert
wurde, so daß eine Unterbrechungdes VersicherungsverlMtnisscsin Wirklichkeitnicht stattgefunden
hatte. Je größer die Zahl der der Anstalt angehörendenKommunaluerbändeist, desto geringer
ist die Wahrscheinlichkeit,daß ein Beamter der seine Stellung mit einer Stellung m einer
anderen Gemeinde vertauscht, auch gleichzeitigaus dem Versicherungsucvhältmsausscheidet. Es
wird daher das Ausscheidenaus sonstigen Gründen in Zukunft möglicherweiseetwas niedriger
sein, als in der Vergangenheit. Die Benntzung der bisherigen Ersahrungen läßt also die
Vermögenslage der Anstalt eher etwas zu günstig als zu ungünstig erscheinen.

Die aus dem mir vorgelegten Beobachtungsmaterial für die einzelnenAltersgruppen
zunächst ermittelten Verhältniswahlenwurden, weil sie keinen regelmäßigen Verlauf zeigten, auf
graphischemWege ausgeglichen. Die dadurch gefundenen und bei der Untersuchungbenutzten
Zahlen teile ich auszugsweisein Übersicht I mit.

Übersicht I.

Von 10 000 scheiden im Laufe eines Jahres aus:
diensttuendcn durch aus
Beamten des durch Tod Pensionie¬ anderen überhaupt

Alters rung Gründen

25 124 6 543 673
35 110 16 315 441
45 116 64 110 290
55 158 230 — 388
65 300 700 — 1000
75 830 2220 — 3050

2. Zur Ermittelung der Belastung durch Witwengelder muhte in Betracht gezogen
werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß die jetzt noch unverheirateten Beamten
später heiraten, oder die jetzt verheirateten Beamten nach dem Tode ihrer Frau eine neue Ehe
eingehen. Statt dessen kann man auch die Wahrscheinlichkeit des Verheiratetseins für die einzelnen
Lebensalter in die Rechnung einführen, weil das Verhältnis zwischen der Zahl der verheirateten
und der Zahl der unverheirateten Beamten für die einzelnen Altersgruppen im Laufe der Zeit
nur gelingen Schwankungenunterliegen wird Zur Ableitung von Wahrscheinlichkeitswerten für
das Verheiratetsein lag ein genügend umfangreiches Material vor, weil für jeden am 1. April 1901
versichertenBeamten angegeben war, ob er an diesem Tage verheiratet war oder nicht. Über
die auf Grund der eigenen Erfahrungen der Anstalt abgeleiteten Verhältniszahlen gibt der in
Übersicht II enthaltene Auszug Aufschluß.
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Übersicht II.

Von 1000 Beamten sind
im Alter von verheiratet

25 250
35 862
45 920
55 92?
65 876
75 803

3. Neben der Wahrscheinlichkeit, daß beim Tode eines Beamten eine Witwe zurückbleibt,
spielt auch noch das Alter der Witwe für die Belastung eine große Rolle. Auch hierbei konnten
die eigenen Erfahrungen der Anstalt benutzt werden, weil für die am 1. April 1901 vorhandenen
verheirateten Beamten auch das Alter der Frau angegebenwar, Übersicht III enthält auszugs¬
weise Angaben über den rechnungsmäßigenAltersunterschiedzwischen Mann und Frau,

Uberj icht III.

Alter des Mannes Die Frau ist jünger um
25 0,8 Jahre
35 3,8 »
45 4.7 „
55 5,. „
65 6,i „
75 ?," „

4. Auch die eigenen Erfahrungen der Anstalt über die Zahl und das Alter der Kinder
der am 1. April 1901 vorhandenen Beamten sind bei der Berechnung benutzt und aus ihnen
abgeleitet worden, wie viele und wie alte Kinder auf je 100 Beamte eines jeden Lebensalterskommen.

5. Endlich sind aus den eigenen Erfahrungen der Anstalt auch noch die Wahrscheinlich¬
keitswertedafür abgeleitet worden, daß ein Beamter in einem bestimmtenLebensalter verheiratet
ist, oder Kinder unter 18 Jahren besitzt (zu vergleichen Übersicht IV.),

Übersicht IV.

Von 1000 sind verheiratet
Beamten im oder besitzen Kinder
Alter von unter 18 Jahren

25 250
35 868
45 93?
55 950
65 890
75 803
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6. Über die Sterblichkeit der Frauen, Witwen und Kinder sowie der pensionierten
Beamten liegt zur Zeit nur wenig Vcobachtungsmaterialvor, infolgedessen mußten hierfür andere
Erfahrungen herangezogenwerden. Ich benutzte für die Sterblichkeitder Ehefrauen und Witwen
die von Professor Karuv aus den Erfahrungen der Gothaischen Staatsdiener-Witwensocietät
abgeleitetenZahlen, für die Sterblichkeitder Kinder die Werte der Sterbetafeln für die männliche
und weibliche GesamtbevölkerungDeutschlands und für die Sterblichkeitder pensioniertenBeamten
die ZimmermaunschcSterbetafel für pensionierteEisenbahnbeamte. Letzterer haftet der Mangel
an, daß der Abhängigkeitder Sterblichkeit von der Dauer des Pensionsgenussesbei Aufstellung
der Tafel nicht Rechnung getragen worden ist, Untersuchungen über die Abhängigkeit der
Sterblichkeit invalider Personen unter Berücksichtigung jenes Umstandcs sind bis jetzt nur für die
Empfänger der reichsgesetzlichcnInvalidenrenten von der Rechnungsstelledes Neichsversicherungs-
amtes aufgestelltworden, Dicfe zu benutzen, schien aus verschiedenen Gründen nicht empfehlens¬
wert. Ich hielt es vielmehr für richtiger, die ZimmermannfcheTafel trotz ihrer theoretischen
Mängel zu verwenden. Auszugsweiseteile ich die benutztenSterbens- und Ausscheidewahlschein-
lichkeiten in ÜbersichtV mit.

Übersicht V.

Von 10 ONO Personen sterben im
Laufe eines Jahres bei den

Von 10 000 Witwen
scheiden im Laufe eines
Jahres durch Tod oder

Wiederverheiratung
aus dem Witwenstande

aus

Alter

Ehefrauen Pensionären Kindern

5 — __ 129
15 — — 40 —
25 90 831 — 415
35 90 639 — 292
45 98 530 — 159
55 170 485 — 190
65 376 629 — 442
75 88? 1068 — 103?

?. Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse muffen durchwegauf denselbenZeitpunkt
diskontiert werden. Ich wählte hierfür den 1. April 1901, weil diefer Tag überhaupt als
Stichtag für die vorliegendeUntersuchunggilt, und als Zinsfuß den Satz von 3^2 "/».

Ich gehe nunmehr dazu über, mitzuteilen, i» welcher Weise die Satzungsbestimmungen
bei der Untersuchungberücksichtigt worden sind.

1. Die Beiträge sind vierteljährlich im voraus vom Gehalt der Diensttuenden und
von dem Ruhegehalt der in Ruhestand befindlichen Beamten zu entrichten. Es ist bei der Be¬
rechnungangenommenworden, daß diefe Beiträge auch unter allen Umständen in voller Höhe der
Anstalt verbleiben. In Wirklichkeit werden bisweilen Rückzahlungen zu erfolgen haben, z, N. wenn
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ein diensttuendcr Beamter nicht mit dem Schluß, sondern schon im Laufe eines Vierteljahres in
den Ruhestand tritt, oder wenn ein Pensionär im ersten Monat eines Vierteljahres stirbt. Im
letzteren Falle hört die Gnadenzeit und damit auch die Beitragspflicht mit dem Schluß des
zweiten Monats des Vierteljahres auf. Es werden also die Beiträge für den dritten Monat
zurückzuerstatten sein.

2. Es ist angenommen worden, daß Witwen- und Waisengelder nur dann zu zahlen
sind, wenn ein Beamter mindestens 10 Dienstjahre aufzuweisen hat. In Wirklichkeit besteht bei
den städtischen Bürgermeistern und Beigeordneten schon zu früherer Zeit Anspruch auf Hinter-
bliebenenuersorgnng. Auch werden hin und wieder für andere Beamte bei kürzerer Dienstzeit
(8 !3 der Satzungen) Witwen- und Waisengelder gezahlt werden.

3. Bei der Berechnung des für Witwen- und Waifengeld maßgebenden Ruhegehalts ist
angenommen worden, daß dasselbe durchweg nach 10 Dienstjahren '°/«<> des Gehalts beträgt und
mit jedem weiteren Dienstjahre um >/«u bis zu "/»« des Gehalts steigt. In Wirklichkeit beträgt
bei den städtischen Bürgermeistern und Beigeordneten das Ruhegehalt schon nach 6 Dienstjahren
^/«o und nach 12 Dienstjahren u"/»« des Gehalts. Wenn es auch bei diesen Beamten nur
bis 42/,,, h^Z Gehalts steigt (dieser Satz wird übrigens schon nach 24 Dienstjahren erreicht,
während ein gleich hohes Ruhegehalt den sonstigen Beamten erst nach 3? Dienstjahren zusteht),
so wird zweifellos die Vermögenslage der Anstalt etwas zu günstig beurteilt, wenn man bei der
Rechnung annimmt, daß auch für die städtischen Bürgermeister und Beigeordneten die Pensions¬
sätze >°/«u bis "/6u gelten.

4. Das Witwengeld beträgt im Regelfälle 40°/» der Beamtenpcnsion (ß 7 Abs. 1.)
und das Waisengeld '/» oder '/« des Witwengeldes, also im Regelfalle 8 "/» oder 13 >/» "/»
der Neamtenpension, je nachdem die Mutter lebt oder nicht lebt (§ 8), Indessen soll das Witwen¬
geld mindestens 216 Mark betragen und 2500 Mark nicht übersteigen (§ 7 Abs. 1). Witwen
und Waisengelder dürfen aber weder einzeln noch zusammen den Betrag des Ruhegehaltes über¬
steigen, zu welchem der Verstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn
er am Todestage in den Ruhestand versetzt worden wäre (ß 9 Abs. 1). Der Fall, daß wegen
zu großer Kinderzahl an und für sich die Leistungen der Anstalt zu kürzen sind, wird außer¬
ordentlich selten vorkommen. Auch wird nur selten das Witwengeld auf 2500 Mark herabzufetzen sein
Dagegen wird verhältnismäßig häusig der Fall eintreten, daß 40 "/» des Ruhegehalts des Beamten
hinter 216 Mark zurückbleiben. Es wird infolgedessen, wenn auch in solchen Fällen oft eine
Kürzung nach § 9 der Satzungen vorzunehmen ist, doch in nicht wenigen Fällen ein Witwengeld
von mehr als 40 °/n und infolgedessen auch ein die normale Höhe übersteigeudes Waisengeld zu
zahle» sein. Die Fälle werden selten sein, in denen gemäß § 11 der Satzungen wegen zu großen
Altersunterschiedes zwischen Mann und Frau eine Kürzung cizutreten hat, oder in denen gemäß
§ 12 ein Witwengeld nicht zu gewähren ist, weil die Ehe mit dem verstorbenen Beamten innerhalb
der letzten 3 Monate vor seinem Ableben eingegangen war, oder weil auf Antrag des Mannes
die Ehe gerichtlich geschieden, oder auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft erkannt war. Die
Ausnahmebestimmungen haben teils eine Erhöhung, teils eine Ermäßigung der Ausgaben zur
Folge. Zweifellos aber überwiegen die Erhöhungen und es werden deshalb die Ausgaben jeden¬
falls nicht zu hoch geschätzt werden, wenn man all' die erwähnten Ausnahmebestimmungen außer
acht läßt und annimmt, daß durchweg das Witwengeld 40 "/» und das Waifengeld 8"/» oder
13'/«°/» des Ruhegehalts des Beamten beträgt, je nachdem zur Zeit des Todes des Beamten
die Mutter des Kindes lebt oder nicht lebt. Die Mehrbelastung, welche eintritt, wenn während

8l
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des Bezugs von Waisengeld die Mutter stirbt und infolgedessen der höhere Satz des Waiscugeldes
zu gewahren ist, ist unbedeutend und ist deshalb in die Rechnung nicht einbezogen worden. Von
den Ausnahmebestimmungenist nur eine berücksichtigt worden, nämlich die, daß die Witwe eines
Ruhegehaltsempfängerskeinen Anspruchauf Witwengeld hat, wenn die Ehe erst nach der Ver¬
setzung des Beamten in den Ruhestand geschlossenworden ist (H 12 der Satzungen).

5. Bei der Berechnungder Belastung durch Witwen- und Waisengclder ist berücksichtigt
worden, daß ihre Zahlung mit dein Anfang des vierten oder zweiten auf den Todestag folgenden
Monats beginnt, je nachdem der Beamte zur Zeit des Todes noch im Dienst stand oder im
Ruhestand lebte.

6. Die Beiträge für das Gnadenquartal sind nur insoweit besonders in Ansatz gebracht
worden, als sie über das Kalenderuierteljahr, in welchem der Tod erfolgt, hinausgehen, weil ja,
wie bereits oben erwähnt, die Beiträge für das volle Kalenderuierteljahr, in welchemder Tod
erfolgt, fchon anderweitig verrechnetworden sind.

7. Für die Beiträge für den Gnademnonat, wen»' ein im Ruhestand befindlicher Beamter
stirbt, ist kein besondererPosten in Ansatz gebrachtworden. Denn es wird etwa der dritte Teil
dieser Beamten im ersten Monat, der dritte Teil im zweiten Monat und der dritte Teil im
dritten Monat eines Kalendervierteljahressterben. Da nun bei der Rechnung vorausgesetzt worden
ist, daß der Beitrag auch für die Ruhegehaltscmpfänger am Beginn des Vierteljahres entrichtet
wird und dieser Vierteljahrsbeitrag unter allen Umständen in voller Höhe der Anstalt verbleibt,
so ist bei Berücksichtigungdes Gnadcnmonats für die im ersten Monat eines Vierteljahres
sterbenden Beamten der Beitrag für einen Monat zu viel und für die in, dritten Monat sterbenden
Beamten der Beitrag für einen Monat zu wenig gerechnet worden. Dies gleicht sich gegenseitig aus,

8. Bei der Berechnungder Belastung in den Fällen, in denen der Beamte während des
Ruhestandes stirbt, ist berücksichtigt worden, daß die Witwe nur dann Anspruchauf Witwengeld
hat, wenn die Ehe vor der Versetzungin den Ruhestand geschlossenwar. Dementsprechend hätte
auch bei den Waisengeldernverfahren werden sollen. Die Mehrbelastungist aber dann unbedeutend,
wenn man annimmt, daß auch, soweit die Kinder eines Nuhegehaltsempfängers aus einer erst
nach der Versetzungin den Ruhestand geschlossenen Ehe herrühren, Waisengelder gezahlt werden.
Es ist deshalb angenommen worden, daß Ruhegehaltsempfänger ebenso viele und ebenso alte
Kinder mit Anspruchauf Waisengeld hinterlassen,wie in demselben Alter sterbende aktive Beamte.
Bei der Berechnungder Beiträge für die Ruhegehaltsempfänger ist angenommen worden, daß
die Wahrscheinlichkeit,verheiratet zu sein oder Kinder unter 18 Jahren zu haben, bei diesen
Beamten ebenso groß, wie bei den gleichaltrigen diensttuenden Beamten ist, d. h. es ist angenommen
worden, daß die Beiträge auch in den Fällen der Anstalt zustießen, in welchen der Pensionär
erst nach der Versetzungin den Ruhestand geheiratet hat.

9. Bei der Rechnungwar zu berücksichtigen, daß die jetzigen Beamten nicht dauernd das
gegenwärtigeGehalt beziehen werden, sondern daß das Gehalt im allgemeinen steigen wird. Für
eine sehr große Anzahl der am 1. April 1901 vorhandenen Beamten sind mir neben dem jetzige»
Gehalt auch die voraussichtlichin den nächsten Jahren zu beziehenden Gehälter angegeben worden.
Selbstverständlichkann man aus diesen Zahlen nur annähernd auf die Steigerung der Gehälter
schließen. Dabei muß beachtet werden, daß nicht bloß bei denjenigen Beamten, bei welchen
Angaben über die Gehälter in späterer Zeit gemacht waren, sondern auch noch bei einem Teil
der übrigen Beamten die Gehälter in Zukunfteine Erhöhung erfahrenweiden Dies berücksichtigend,
kam ich aus dem mir vorliegenden Zahlenmaterial zu dem Schluß, daß angenommenwerden darf,
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daß die Gehaltssteigerungen bei den Beamten, die am 1. April 1901 noch nicht 30 Jahre alt
waren, jährlich 3°/<,, bei den Beamten, die damals zwischen 30 und 45 Jahren alt waren,
jährlich 2 l/2 "/„ und bei den älteren Beamten jährlich 2> desjenigen Gehalts, das sie am 1. April
1901 bezogen, betragen werden, Diese Annahme ist der Rechnung zugrunde gelegt worden.

Unter Zugrundelegung dieser Annahmen und der oben angegebenen Rechnungsgruudlagen
habe ich zunächst die Einnahmen nnd Ausgaben berechnet, welche der Anstalt durch die am
1. April 1901 versicherten Beamten (3232 Beamte mit 6 94? 323 Mark Icchresgehalt), Pensionäre,
Witwen und Waisen erwachsen werden, und diese Einnahmen und Ausgaben durchweg auf den
1. April 1901 diskontiert.

Es beträgt der Barwert
der laufenden Witwengelder...........696811 M.
der laufenden Waiscngelder...........92 27? „
der Witwengelder ^ .„ .. . ,. «,<.<, .« .,. / 307448,,
der Waisengelder j N" die jetzigen Rnhegehaltsempfanger j ^ ^99 ..

der Witwengelder j ^ die jetzigen aktiven Beamten / 6 622 983 ..
der Waisengelder / ^ 59195 1 „

8 322 769 M.
und der Barwert der zukünftigen Beiträge, diese zu l"/« des Gehalts angenommen, soweit sie
eingehen weiden,

für die jetzigen aktiven Beamten
während der Aktivität.............932300 M.
Während des Gnadenquartllls........... 3 005 „
während des Ruhestandes ............111953 „

für die jetzigen Ruhcgehaltsempfänger ........ 10 309 „
1057 567 M.

Die Verwaltungskosten sind so niedrig, daß sie unberücksichtigt bleiben können, zumal
der tatsächliche Zinsertrag des Vermögens (etwa 3«/< "/») ein etwas höherer als der bei der
Rechnung vorausgesetzte (3^2 "/») ist.

Den Ausgaben der Anstalt sind außer den zukünftigen Beiträgen das vorhandene
Vermögen sowie die gestundeten Einkaufsgelder (§ 21 Abs. 3) und die Einnahmen aus den
Neitragszuschlägen G 21 Abs. 4) gegenüberzustellen.

Das Vermögen am 1. April 1901 bestand aus
1254 900 M. 3'/« °/nige Rheinprovinzanleihe

24 000 „ 4>ige Rheinpruuinzcmleihe
145 000 „ 4 "/„iges Darlehen an die Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien

und Landgemeinden der Rheinprovinz.

zusammen 1 423 900 M.
Bringt man die Wertpapiere mit dem Ankaufspreis und soweit der Kurswert am

1. April 1901 niedriger als der Ankaufspreis war, mit dem Kurswert in Ausatz, so ermäßigt sich
der erste der drei Posten auf 1 126 273 Mark, so daß als Vermögen am 1. April 1901 die Summe
von 1 295 273 Marl mit einem jährlichen Zinsertrag von 48 590 Mark anzunehmen ist.

Die gestundeten Einkcmfsgeldcr haben unter Berücksichtigung des Zeitpunktes ihres vor¬
aussichtlichen Einganges einen Barwert von rund 32 500 Mark.

8t»
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Die Veitragszuschlägewerden von dem Gehalt der jeweiligen Inhaber der in Frage
kommenden Stellen gezahlt. Die Einnahme hieraus ist daher nicht allein von dem Gehall und
den Gehaltsänderungen der jetzigen Stelleninhaber abhängig. Auf den Zählkarten für die
einzelnen Beamten war angegeben,ob und bis wann der Beitragszuschlagvon 1,5"/» des Gehalts
zu zahleu ist. Danach ist annähernd bei 40°/u sämtlicheram I.April 1901 versicherten Beamten-
stellen der Zuschlagund zwar zumeist noch auf etwa 19 Jahre zu leisten. Als Barwert dieser
Veitragszuschlägeergab sich der Betrag von 591500 M.

Es finden von den Ausgaben demnachDeckung:
durch das vorhandene Vermögen .... 1 295 273 M.
durch die rückständigen Einkaufsgelder . . 32 500 „
durch die Veitragszuschläge...... 591 500 „

zusammen 1 919 273 M
der Barwert der Ausgaben beträgt (s. o.) . . 8 322 769 M.
daher die Summe von . ........ 6403496 „

durch die zukünftigen Beiträge zu decken. Da nun bei einem Beitragssatzvon 1«/» die zukünftigen
Beiträge der vorhandenen Beamten einen Barwert von 1057 567 Mark darstellen, so würde zur
Deckung der Ausgaben ein Beitrag von 6 403 496:1057 567 -^ 6,°» °/a oder rund 6 °/o
erforderlich sein. Ich mache ausdrücklichdarauf aufmerksam,daß hierbei angenommen ist, daß
die sämtlichen bisher vereinnahmten und für die vorhandenen Stellen noch zu vereinnahmenden
Einkaufsgelderund Veitragszuschlägevoll zu Gunsten der vorhandenen Beamten verrechnet worden
sind, daß sich also ein noch höherer Beitragssatz als 6°/» ergeben würde, wenn man diese Ein¬
nahmen zum Teil den späteren Inhabern der vorhandenenStellen zugute kommen lassen wollte.

Sonach ist ein Beitrag von 6»/« erforderlich, wenn man lediglich betreffs der am 1. April
1901 vorhandenen Beamten, Pensionäre, Witwen und Waisen unbekümmertum den Neuzugang
von Beamten für das Gleichgewicht zwischenden Einnahmen und Ausgaben der Anstalt sorge»
wollte. Es frägt sich nun weiter, welche Verschiebungdie Vermögenslage der Anstalt durch die
Versicherung der in Zukunft zur AnstellunggelangendenVeamtcn und durch den Beitritt weiterer
Kommmilllverbändeerfahren wird.

Bei der Verwertung der vorliegendenErfahrungeu für diesen Zweck ist zu beachten,
daß die Verteilung auf Lebensalter und Dienstalter für die beim Beitritt eines Kommunal-
Verbandes zu übernehmendenBeamten im allgemeineneine bedeutend ungünstigeresein wird, als
für die im Laufe der Zeit auzustellendenBeamten. Die Zählkarten für die Beamten der letzteren
Art lassen erkennen, wie sich die in die Versicherungeintretenden Beamten der bereits ange¬
schlossenenKommunnlverbändeauf Lebensalter uud Dienstalter verteilen. Unter Zugrundelegung
dieser Vcrteiluug habe ich die Barwerte der durch diese Beamten erwachsendenAusgaben und
Einnahmen, letztere unter der Voraussetzung,daß der Beitragssatz 1 °/» betrügt, berechnet. Die
Vergleichungbeider Barwerte liefert dann den für den Neuzugaug erforderlichen Beitragssatz.
Nach § 21 Abs. 2 der Satzungen ist Ginkaufsgeld auch für Beamte zu entrichten, welche nach
dem Beitritt eines Kommuualuerbandesunter Anrechnungrückliegendcr Dienstzeitenzur Anstellung
gelangen, oder denen die Ruhegehaltsberechtiguugmit rückwirkender Kraft verliehen wird. Legt
man diese Bestimmungbuchstäblich aus, so wäre stets, also auch bei Wiederbesetzung freigewordener
Stellen ein Einkaufsgeldzu entrichten, wenn der neue Beamte Anspruch auf Anrechnungfrüherer
Dicnstjahre besitzt. In diesem Falle würde sich für den Neuzugang der durchschnittlich erforderliche
Beitragssatzgegenwärtigauf nicht ganz 4> stellen und sich später noch ein wenig, etwa bis 3,»°/»
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ermäßigen,weil im Laufe der Zeit die anzurechnendenDienstzeiten,die vor dem 1. Januar 1892
liegen und deshalb von Einkaufsgeldfrei sind, immer mehr und mehr verschwinden werden. Nach
der mir mündlich erteilten Auskunft hat jedoch die Bestimmungdes 8 21 Abf. 2 den Sinn, daß
nach dem Beitritt eines Kommunalverbandesein Einkaufsgeldnur dann zu zahlen ist, wenn dieser
Kommunaluerbandeine neue Beamtcustelleerrichtetund iu die neue Stelle einen Beamten beruft,
für den frühere Dienstjahre anzurechnensind. Die Zahl solcher Stellen wird im Vergleich zu
der Zahl der sonst zu besetzenden Stellen keine große sein. Ware in keinem Falle ein Einkaufs-
geld zu zahlen, so würde sich für den Neuzugang der durchschnittlich erforderliche Beitragssatzauf
5,u°/° stellen. Im ganzen wird daher M den Neuzugang, foweit es sich um Beamten von
Kommunlllverbllndeuhandelt, die der Anstalt bereits angehören, ein Beitrag von nicht ganz, aber
doch nahezu 5°/« erforderlichsein.

Bei dem Beitritt eines neuen Kommunalverbandeswird in der Regel die Altersverteilung
der vorhandenen Beamten eine ungünstigeresein, als bei dem sonstigen Neuzugaug an Versicherten.
Andererseits ist aber hier in allen Fällen das Einkaufsgeld zu zahlen. Gegenwärtig find die
Beitrage höchstens für nahezu 11 Jahre nachzuzahlen. Je später ein Kommuncilverbandbeitritt,
desto weniger Dicnstjahre werden von der Nachzahlung befreit fein. Die hohen Einkaufsgeldcr
werden dann zur Folge haben, daß bei einem Beitragssatz von 5"/u oder darüber der in späterer
Zeit erfolgendeVeitritt weiterer Kommunalverbändeim allgemeinen die Vermögenslageder Anstalt
günstig beeinflussenwird. Gegenwärtig wird je nach der Verteilung der vorhandenen Beamten
auf Lebensalter uud Dienstalter der Veitritt des einen Kommunalverbandesvon Vorteil und des
anderen von Nachteil für die Entwickelungder Anstalt sein. Es wird deshalb der Beitritt weiterer
Kommunalverbändeeinen nennenswertenEinfluß auf die Vermögenslageder Anstalt kaum ausüben.

Nach den vorstehenden Auseinandersetzungen wäre für die am 1. April 1901 vorhandenen
Beamten ein Veitrag von 6"/« und für die spater angestellten oder anzustellendenBeamten ein
solcher von nahezu 5"/° zu entrichtn. Würde man dies wirtlich tun, so würde die gesamte
Beitragseinnahme einem durchschnittlichen Beitragssatz entsprechen,der zunächst ein wenig unter
6°/<> liegen uud sich von Jahr zu Jahr in dem Umfange, in welchem die Zahl der alten Beamten
ab- und die Zahl der neuen Beamten zunimmt, allmählich ermäßigenwürde. Mit dem Abgänge
des letzten der alten Beamten würde der Beitragssatz auf 5"/» herabgehen. Nun kommt die
Erhebung verschieden hoher Beiträge für die vorhandenen und für die neuen Beamten nicht in
Frage. Man wird vielmehr für alle Beamten einen gleich hohen Beitragssatz festlegen. Je
länger man an 6> Beitrag festhält, oder je weniger man in den nächsten Jahren unter 6"/«
heruntergeht,desto rascher kommt naturgemäß der Zeitpunkt heran, von welchem ab man dauernd
mit dem Beitrag von 5°/o ausreichen wird. Umgekehrtwird man den laufenden Beitrag um
so niedriger festfetzen können, je länger der Zeitraum gewählt wird, in defsen Verlauf die Er¬
mäßigung von 6> auf 5°/o vor sich gehen soll. Einen Anhalt dafür, wie hoch man wenigstens
den Beitragssatz bis auf weiteres bemessensollte, liefert folgende Überlegung. Für die am
1. April 1901 vorhandenenBeamten stellt sich bei einem Beitragssatzvon 5"/« der Barweit der
zukünftigen Beiträge auf .............. 5 28? 835 M.

Da aber durch die Beiträge .......... 6 403 496 „
gedecktwerden sollen, so müßte der Unterschied von ..... 1115661 M.
entweder bar eingezahlt oder mit Hinzurechnuugder inzwischenauflaufendenZinfen nach und
nach getilgt werden. Die Zinfen dieses Fehlbetrages zu 3 ^2"/« stellen sich auf 39 048 Mark. Es
mühten also außer 5°/» Beitrag jährlich noch mehr als 39 048 Mark aufgebrachtwerde». Dieser
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Zinsbetrag ist gleich 0,°°"/« der am 1. April 1901 versichertenGehälter. Es würde deshalb
neben dem normalen Beitrag von 5"/° noch ein Beitragsznschlagvon O,»»«/» für sämtliche Beamte
erforderlich sein, wenn nur die Zinsen jenes Fehlbetrages aufgebrachtwerden sollten, Soll letzterer
aber allmählich getilgt werden, so würde bis auf weiteres eiu Aufschlag von mehr als 0,»6"/o,
also ein Beitrag von mehr als 5,»»°/» erhoben werden müsse». Es wird sich demnachempfehlen,
den Beitragssatz bis zur nächstenPrüfung der Vermögenslage der Anstalt auf rund 5^/3"/« oder
6"/» festzusetzen,

Erwägt man, daß der Zinsertrag des Vermögens zur Zeit etwas höher als 3'/2°/n ist
und daß sich möglicherweise durch andcrweitcAnlage des Vermögens noch ein höherer Zinsfuß als
der gegenwärtigeerzielen läßt und durch den Mchrertrag schon ein kleiner Teil jener 39 048 Mark
gedeckt weiden könnte, daß ferner die Summe der beitragspflichtigenGehälter, auf welche die
Aufbringung zu verteilen ist, wahrscheinlichinzwischen schon eine Erhöhung erfahren haben wird
und infolgedessenzur Deckung jenes Zinsbetrages ein etwas niedrigerer Aufschlag als 0,56"/°
voraussichtlich hinreichen würde, das; ferner in Zwischenräumenvon je 5 Jahren die Lebensfähigkeit
der Anstalt von neuem zu prüfen ist, also schon auf Grund der Prüfung der Vermögenslageam
1. April 1906 eine Berichtigungder Beitragshöhc erfolgen könnte, daß endlich etwa später erforderlich
werdende und in Form einer Beitragserhöhung zu erhebende Nachschüsse im wesentlichenvon
denselbenSchultern zu tragen sein würden, die durch die Festsetzung eines zu niedrigen Beitrages
vorher einen Gewinn erzielt haben, so werden erhebliche Bedenkendagegen nicht zu erheben sein,
bei etwa bestehendenWünschen den Beitrag so niedrig als äußerst zulässig festzulegen. Als
äußerste Grenze müßte ich nach den ausgeführten Untersuchungenden Beitragssatz von 5'/«"/°
bezeichnen. Nach den bisherigen Erfahrungen ist nicht zu erwarten, daß die Festsetzungeines
niedrigerenBeitrages als 5'/,"/« auf die Dauer aufrecht erhalten werden könnte.

Hiernach läßt sich das Ergebnis der Untersuchungwie folgt zusammenfassen:
Nach der für den 1. April 1901 aufgestelltenversichcrungstcchnischenBilanz ist st"
die damals vorhandenen Beamten ein Beitrag von 6"/o auf die Dauer erforderlich,
um Aktiva und Passiva im Gleichgewichtzu halten. Mit Rücksicht darauf, daß für
den Neuzugang ein Beitrag von nicht voll 5"/» genügen würde, wäre dagegen nichts
einzuwenden,daß sowohl für die alten als für die neuen Beamten der Beitrag bis
auf weiteres auf 5^/»°/» festgesetzt würde. Äußerste« Falls könnte man den Beitragssatz
von 5'/2°/o noch als zulässig betrachte:,. Bei Zugrundelegung der bisherigen Er¬
fahrung ist zu hoffen, daß der Beitragssatz im Laufe der Zeit, allerdings nur ganz
allmählichbis auf 5"/« wird ermäßigt werden können. Diese Herabsetzung wird sich
um so früher ermöglichen lassen, je höher man vorläufig dcu Beitrag festsetzt.

Darin, daß für den Neuzugang ein Beitrag von 5°/« als ausreichend, für den Bestand
aber, trotz des angesammeltenVermögens für die Znkunft ein Beitrag von 6"/o als erforderlich
bezeichnet wird, liegt kein Widerspruch. Die Verteilung der Beamten auf Lebensalter und Dienst'
alter beim Beitritt eines Kommuualverbcmdes, ist, wie schon erwähnt, im allgemeinen eine ungünstigere
als die Verteilung beim sonstigenNeuzugang von Beamten. Der bedeutendenMehrlast, die das
vorgerückte Lebensalter vieler Beamten und der Verpflichtung,alle zurückliegenden Dienstjcchre bei
der Zahlung von Witwen- und Waisengcldanzurechnen, mit sich gebracht hat, hat keine entsprechende
Einnahme gegenübergestanden;denn außer dem Beitrag von 5°/«, der der Alteisucrteilnng des
Neuzugangs entspricht, sind von den in den ersten Jahren beigetretcnenKommunalucrbändcn
entweder gar keine oder doch nur eher mäßige Einkaufsgeldergezahlt worden.
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Die Rechnungsgrundlagen(Wahrscheinlichkeit des Invalidewcrdens, des Sterbens u. s. w.)
sind zum großen Teil auf Grund der eigenen Erfahrungen der Anstalt aufgestellt worden. Diese
Erfahrungen sind vielfach noch wenig umfangreich. Zum Teil mußte auch auf anderweite Er¬
fahrungen zurückgegriffen weiden. Es wird daher, wie schon oben erwähnt, nicht ausbleiben, daß
die weiteren Erfahrungen mancherleiAbänderungen der Rechuungsgruudlagennotwendig machen
werden. Um so schnell als tunlich in den Besitz möglichst guter Rcchnungsgruudlagcuzu gelangen,
empfehle ich dringend die Anlage von Kartcnregistern, die alle für die spätere statistische Be¬
arbeitung der vorhandenen Erfahrungen erforderlichenAngaben enthalten und stets auf dem
Laufenden gehalten werden.

Wilmcrsdorf bei Berlin, den 29. September 1902.

Dr. Georg Pietsch,
Kaiserlicher Negierungsrat und Vorsteher der Rcchnnngsstcllc

des Reichs-Versicherungscnnts.

Anlage 54.
(Drucksachen. Nr. 14.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Überweisung weiterer Dotationsrenten
an die Provinzialverbände vom 2. Juni 1902, insbesondere den Erlaß eines Regle¬
ments für die Unterverteilung eines Teiles dieser Rente an leistungsschwache

Kreise und Gemeinden.

Durch das Gesetz, betreffenddie Überweisungweiterer Dotationsrenten an die Provinzial¬
verbände, vom 2. Juni 1902 und die dazu ergaugcncKönigliche Verordnung vom 22. Juni 1902*)
sind dem Provinzialuerbcmdzwei Icchresrentenüberwiesen, nämlich:

I. eine im Betrage von 647 825 Mark (88 1 und 4 des Gesetzes und § 1 der Verordnuug),
II. eine im Betrag von 93 713 Mark W 9 und 10 des Gesetzes und 8 2 der Verordnung).

I. Die erstgenannte Rente im Betrage von 647 825 Mark ist gemäß § 1 des Gesetzes
bestimmt
a) zur Erleichterungder eigenen Armenlast der Provinz,
d) zur Unterstützungvon leistungsschwachen Kreisen nnd Gemeinden auf den Ge<

bieten des Armen- und Wegcwesens,sowie bei dem Bau und der Unterhaltung
von Brücken,

<) Der Text des Gesetzes ist mit den dnrch diese Verordnung festgesetztenZahlen als Anlage » abgedruckt,^W,^
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Für den unter «. genanntenZweck, Erleichterungder eigenen Ärmenlast, soll in der Regel
gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes höchstens ein Drittel der Jahresrate also 215 941 Mark 6? Pf.
verwendet weiden; weitergehendeVerwendungen für diese Zwecke bedürfender Genehmigungder
Aufsichtsbehörde.Eine solche Überschreitungdes Drittels soll, wie in dem über die Ausführung
des Gesetzes handelnden Erlaß des Finauzministers uud der Minister des Inueru und der öffent¬
lichen Arbeiten vom 5. Juli 1902 gesagt ist, „nur ausnahmsweise zugelassenwerden uud wird
daher keinesfallsin dem Reglement bezw, den Grundsätzenvorgesehen und näher bestimmtwerden
können. Der Fall einer ausuahmsweiseuBewilligung dieser Überschreitungwird dann gegeben
sein, wenn das Unterstützungsbedürfnisder Provinz in Ansehung ihrer eigenen Lasten stärker ist,
als das Subuentionsbedürfuis der ihr angehörenden eigenen Kommunaluerbände". Da solche
Gründe zur Zeit nicht vorliegen,ist nur ein Drittel der Rente und zwar 130 500 Mark für den
Haushaltsplan der Landarmenvcrwaltuuguud 85 441 Mark 67 Pf. für deu Haushaltsplan für die
erweiterteArmenpflegevorgesehen,während die übrigen zwei Drittel als auf der Rente lastende
Verpflichtungin den Hcmpt-Haushaltsplcmciugestellt siud — vergl. Haupt-Haushaltsplan Ausgabe
Titel I Nr. 5, Titel II Nr. 13 und 15, — Der nicht zur Grleichteruugder cigeueu Armeulast
des Provinzialverbnndes verwendete Teil der Rente, in der Regel also zwei Drittel oder
431 883 Mark 33 Pf,, ist gemäß 8 5 Abs, 3 des Gesetzes zur Unterstützungvon leistuugsschwacheu
Kreisen und Gemeinden und zwar „lediglich für Zwecke des Armen- und Wcgcwcsensund zur
Deckung von Kosten des Baues uud der Unterhaltung von Brückenzu verwenden. Die Verteilung
dieses Teiles der Rente erfolgt nach Maßgabe eines Reglements, welches — § 12 des Gesetzes
— „in dem ersten nach Inkrafttreten des Gesetzes zusammentretendenProvinziallandtage zu
beschließen" ist und (— § 6 Abs. 1 des Gesetzes —) der Genehmiguug durch die Minister des
Innern, der Finanzen und der öffentlichen Arbeiten unterliegt. Solange ein genehmigtesRegle¬
ment nicht vorliegt, erfolgt die Verteilung nach Grundsätzen, welche von dem Provinzialausschussc
mit Genehmigungder vorgenannten Minister festgesetzt werden. Demgemäß hat der Provinzial-
ausschußfür die Verteilung der Rente aus der Zeit vom 1. Oktober 1902 bis 31, März 1903

. Grundsätzebeschlossen,welche in Anlage d abgedruckt sind.
Dem Provinziallandtag liegt nunmehr ob, ein Reglement für die weiteren Verteilungen

vom I.April 1903 ab zu beschließen,-der Provinzialausschußbeehrt sich deshalb, den Entwurf eines
solchen zur Beschlußfassung vorzulegen.— Anlage o.

Im allgemeinensei hierzu wie auch zu den in Anlage d abgedruckte!: Grundsätzenzunächst
bemerkt, daß der Provinzialausschußin Übereinstimmungmit den Beschlüsse» der Landesdirektoren-
konferenzenvon vornherein der Ansicht war und auch jetzt noch ist, daß eine erfolgreiche Ver¬
wendung der verfügbaren Mittel nur dann gewährleistet ist, wenn nicht eine Verteilung nach
einem bestimmtenSchema erfolgt, vielmehr die Gewährung der Beihülfen auf Grund freier Be¬
urteilung der finanziellenVerhältnisseder einzelnenGemeinden und Kreise durch deu Provinzial¬
ausschußin Gemeinschaft mit dem Herrn Ober-Präsidenten geschieht. Der Provinzialausschußstützt
sich hierbei auf seiue langjährige Erfahrung bei Unterstützungdes Kommunalwegebcmesund
Gewährung von Unterstützungenan unvermögendeArmenverbäude, sowie bei Verteilung des
Eifel- und des Westfonds. Nachdem indessen die zuständigeuHerren Minister sich für die Fest¬
stellung eines bestimmtenSchemas entschieden haben, erübrigt nur den in dem schon erwähnten
Ministerilllerlassevom 5. Juli 1902 aufgestelltenGrundgedankenRechnung zu tragen. Dort ist
ausgeführt:
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„Bei der Ausführung dieser Bestimmungenist davon auszugehen,daß durch die Unter-
Verteilung von zwei Dritteln der hier fraglichen Renten der kommunale Steuer¬
druck in überbürdeten Kreisen und Gemeinden, soweit derselbe insbesondere auf
hohe Armen- und Wegelastcn zurückzuführen ist, gemildert wird. Daneben soll in
Kreisen und Gemeinden, welche den Aufgaben des Armen- und Wegewesens bisher
wegen Leistungsschwäche zu genügen nicht imstande waren, die endliche Erfüllung
dieser Aufgaben im Wege der gedachten Unterverteilung ermöglicht werden.

Voraussetzung für die Unterstützungist in beiden Beziehungendie Leistungsschwachedes
betreffenden Kommunalvcrbandes in Ansehung seiner Armen- und Wegeverpflichtungen.In ent¬
sprechender Weise ist für den Umfang der Unterstützungeneinerseits der Grad der Leistungsschwäche,
andererseits die Höhe der Armen- und Wegelasten maßgebend. Die Leistungsschwache wird sich
am zuverlässigstenin dem geringen Betrage an Staatscinkommensteuei aussprcchcn,welcher ans
den Kopf der Bevölkerung des Kommunalverbandesentfällt, die Armen- und Wcgclast in dem
Prozentsätze der Staats- und staatlich veranlagten Steuern, welchen die entsprechenden Netto-
ciufweudungcnnach den letzten abgeschlossenen Iahresrcchnnngen ausmachen. Daneben wird zur
Beurteilung des Steuerdruckes die Höhe der gesamten direkten Kommunalsteucrnin Prozenten
der Staats- und staatlich veranlagten Steuern zu berücksichtigensein.

Was das Verhältnis von Kreisen zu Gemeinden bei der Unterverteilung anbelangt, so
werden im allgemeinen beide Kategorien von Kommunaluerbänden unter den cbengedachtcn
Voraussetzungendes Unterstützungsbedürfnisses zu berücksichtigensein. Da aber in einigen Landes¬
teilen das Unterstützungsbedürfnisüberwiegend bei den Kreisen, in anderen überwiegendbei den
Gemeinden vorhanden ist, so soll es nicht ausgeschlossen sein, dort den leistungsschwachen Kreisen,
hier den leistungsschwachen Gemeinden ausschließlichoder vorzugsweiseBeihülfen zu gewähren.
Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt stets direkt von Provinz auf Gemeinde, nicht nntcr
Vermittelung der Kreise.

Aus den vorstehendenDarlegungen ergebensich die Grundgedanken,von denen die für
die Unterverteilungmaßgebenden„Reglements" der Provinzial- (Kommunal-)Lcmdtage,an deren
Stelle für die erstmalige Verteilung „Grundsätze" der Provinzial- (Landes-)Ansschüssetreten,
(§8 tt, 12 des Gesetzes) auszugehen haben werden. Bei Aufstellung derselben wird eine
zu weit gehende Schematisierung zu vermeiden, vielmehr sowohl den individuellen
Verhältnissen der einzelnen Provinzen als auch dem pflichtmäßigen Ermessen der
bei der Verteilung beteiligten Stellen genügender Spielraum zu gewähren sein.
Wenn daher auch einerseitsvon einer genauen Umschreibung der zu berücksichtigendenKlassen von
Kommunaluerbändennicht wird abgesehen werden dürfen, um für eine sachgemäße Verteilung eine
gewisse Grundlage zu gewinnen, so wird doch andererseits dieser Umschreibung nicht die Bedeutung
einer unbedingt und ausnahmslos geltenden Vorschriftbeizulegen sein. Nur bei einem derartigen
Vorgehen wird es vermiedenwerden können, Kommunaluerbände,welche sich durch eine fehlerhafte
Finanzwirtschaft,etwa durch Schuldaufnahmen für ordentliche Weg/bedürfnisse, in den Zustand der
Überbürdung versetzt haben, bei der Verteilung anderen vorzuziehen,welche die entsprechenden
Verpflichtungenin der Vergangenheit aus ordeutliche»Einnahmen erledigt haben.

Von diesen Gesichtspunktenaus sind die beigefügten Gmudsätze entworfen worden, welche
den Piovinzial-(Landcs-)Ausfchüfsenfür ihre demnächstigeBeschlußfassungeinen Anhalt bieten
sollen, ohne Abänderungenoder Ergänzungen je nach Lage der örtlichen Verhältnisseauszuschließen.
Insbesondere sollen die in §§ 1 und 3 des Entwurfs gewähltenProzentsätzelediglich unmaßgeb-
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liche Vorschläge bedeuten,welche vorheriger eingehender Prüfung bedürfen. Die Belastungsgrenzen
(§ 1 Nr. 2 und 3 und ß 3) werden nicht zu niedrig zu ziehen sein, um eine Zersplitterung
der Gelder zu vermeidenund so eine möglichst wirksame Hülfe für die meistbedürftigen Kommunal-
vcrbändc zu sichern."

Das vorgeschlagene Reglement schließt sich im wesentlichen an diese Grundsätzean. Es
handelt sich hier, wie auch bei den Beratungen im Abgeordnetenhaushervorgehoben worden ist,
um eine ganz neue Maßregel, wie sie bisher noch nicht in dieser Form an die Provinzialver-
waltungcn herangetreten ist. Das Reglement ist deshalb auch zunächst nur als ein Versuch der
Lösung der neuen Aufgabe zu betrachten, der später auf Grund der gewonnenenErfahrungen
vervollkommnetwerden kann. Zu den einzelnen Bestimmungen des Reglements ist folgendes
zu bemerken:

Zu § 1: Der Inhalt des § 1 ergibt sich aus § 5 des Gesetzes. Es wäre zu erwägen
ob die Gewährung von Unterstützungenetwa unter Ausschluß der Kreise auf leistungsschwache
Gemeinde»zu beschränken ist. Es erscheintdas aber nicht ratsam. Bei der regelmäßigenVer¬
teilung nach §ß 2—6 des Reglements kommen in der Rheinprovinz Kreise allerdings zur Zeit
nicht in Betracht, da die im ß 2 vorgesehenen Voraussetzungenbei keinem Kreise zutreffen. Das
hat seinen Grund hauptsächlich darin, daß die Kreise durchweg keine Wegelastenzu tragen haben.
Abgesehen davon, daß hierin mit der Zeit eine Änderung eintreten kann, bleiben die Kreise auch
bei Gewährung von Beihülfen gemäß ß 7 des Reglements nicht außer Betracht.

Zu § 2: Dieser Paragraph enthält die Umschreibungder bei der Verteilung in der
Regel zu berücksichtigendenKlassen von Kommnnalverbiinden. Wie schon in dem oben mitge¬
teilten Ministerialerlaß vom 5. Juli 1902 hervorgehobenist, hat dieselbe nicht die Bedeutung
einer unbedingt uud ausnahmslos geltenden Regel; es bleibt vielmehr den bei der Verteilung
beteiligten Stellen unbeuommen, auch andere Verhältnisse der Verbände in Betracht zu ziehen.
Die in dem Paragraphen aufgestellten Voraussetzungensind denjenigennachgebildet, welche in dem
Ministerialerlaß vom 5.. Juli 1902 empfohlensind, mit der Abweichung,daß im Einverständnis
mit dem Herrn Ober-Präsidenten in Ziffer 2 an Stelle der Belastung von 200"/» eine solche
von 250"/° vorgesehen ist. Hierdurch wird der Kreis der zu berücksichtigendenGemeinden wenigstens
in etwa eingeschränkt und so einer allzu großen Zersplitterung der Mittel vorgebeugt.

Der iu Ziffer 1 erwähnte Durchschnittsbetragder Staatseinkommensteuerauf den Kopf
der Civilbeuölkerung der Gesamtprovinzbeträgt 3 Mark 52 Pf.

Nach den angestelltenErhebungen genügt, wie gesagt, keiner der rheinischen Kreise den
vorgeschlagenen Voraussetzungen. Der Voraussetzung unter l genügen von den 3286 Gemeinden
der Rheinprovinz 165t. Von diesen würden 1222 Gemeinden gleichzeitig der Voraussetzungunter
2 genügen,wenn die Belastungsgrenzeauf 200"/« der Staats- und staatlich veranlagten Steuern
cfstgesetzt würde. Von diesen 1222 Gemeinden entsprechennoch 653 der dritten Voraussetzung
Diese Zahl sinkt auf 557, wenn die Belastungsgrenzein Ziffer 2 auf 225"/« festgesetzt wird, und
auf 492, wcnu man, wie in den Grundsätzengeschehen, 250",« als Belastungsgrenzeannimmt. -^
Die in Absatz 2 aufgestellte Voraussetzuug— Belastung mit Armen- und Wegelastcn von mchi
als 150"/« der Staats- und staatlich veranlagten Steuern — trifft bei keiner Gemeinde zu.

Zu § 3: Der Paragraph enthält zunächst Bestimmungen über die Berechnung der in
§ 2 vorkommenden Steuer- uud Bclastungssätze,welche den ministeriellenGrundsätze» entnommen
sind, insbesondere ist bestimmt, daß stets der dreijährige Durchschnittzu nehmen ist. Selbst¬
verständlichkönnen bei der Berechnung der Armen- und Wegelastcnnur die Netto-Ausgaben in
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Betracht kommen, da nur diese eine Belastung darstellen. Es sind daher alle Einnahmen abzu¬
ziehen, nur nicht die Unterstützungenaus der neucu Dotation, da sonst die beabsichtigteErleichterung
des Steuerdruckesvorweg genommenwürde.

Zu § 4: Der § 4 regelt das Verfahren, dasselbe ergibt sich aus den gesetzlichen Bestim¬
mungen. Da nach z ? des Gesetzes der Provinzialciusschuhden Vertcilungsplau aufzustellenhat,
ist es Aufgabe des Landeshauptmanns, dem nach § 90 der Provinzialordnuug die Vorbereitung
und Ausführung der Beschlüsse des Prouinzinlnusschuffesobliegt, den Plan zu entwerfenund nach
Feststellung desselben den bedachten Gemeinden Mitteilung von der erfolgten Bewilligung zu
machen. Da die Beschlußfassungdes Provinzialausschusscs„im Einvernehmen mit dem Ober»
Präsidenten" erfolgen soll, muß diesem rechtzeitig vor der entscheidenden Sitzung der Entwurf des
Verteilungsplanes mitgeteilt weiden. Es ist wünschenswert, daß die Gemeinden möglichst
früh erfahre», welche Beträge sie erhalten werden, damit sie dieselben bei der Ausstellung
des Haushaltsplanes, insbesonderebei der Festsetzung der Gemeindeumlagen,berücksichtigenkönnen.

Zu § 5: Die Höhe der Unterstützungenhängt von der Höhe der verfügbaren Mittel
und der Zahl der zu berücksichtigenden Verbände ab. Es ist nicht angängig, im Reglement
bestimmte Normen für die Abmessung der zu gewährenden Unterstützungen festzulegen,weil
sich die Wirkung derselben, zur Zeit wenigstens, noch nicht absehen läßt. Der Entwurf
beschränktsich deshalb darauf, einerseits das Ziel zu bestimmen,welches erreicht werden soll,
anderseits einen Höchst- und Mindcstbetrag zu bestmnnen, innerhalb deren die Unterstützungensich
bewegensollen.

Zu § 6: Nach § 6 Abs. 2 sind in dem Reglement die Perioden der Neuverteilungen
festzusetzen,dieselben dürfen längstens 3 Jahre dauern. Es dürfte sich empfehlen,die Verteilungs-
periode auf diese Dauer festzusetzen,da die Verhältnisse, welche der Verteilung zu Grunde
liegen, doch keinen allzu großen Veränderungen unterworfen siud. Dazu kommt, daß die Arbeit,
welche durch die Verteilung verursacht wird, nicht unerheblichist.

Zu § ?: Während die §§ 2—6 über die Verwendung der Rente zur Erleichterungdes
Steuerdruckes, soweit er aus den Lasten des Armen- und Wcgewesens herrührt, handeln, sieht
§ ? die Gewährung von Beihülfen in solchen Fällen vor, in denen Kreisen und Gemeinden die
Erfüllung ihrer Aufgaben auf diesen Gebieten wegen Leistungsschwäche nicht in vollem Umfange
möglich war und Verbesserungenerforderlichsind. Es bedarf keiner Ausführung, daß sich gerade
hier sehr viel gutes erreichenließe, wenn ein größerer Teil der Rente für diese Zwecke verfügbar
gemacht werden könnte.

Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß für diese Beihülfen nicht ein nach
bestimmtenNormen aufzustellender Vertcilungsplan gemacht werden kann. Man wird vielmehr
die Anträge der Kreise und Gemeinden abwarten müssen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf
dem Gebiet des Wegewesensliegen, weil hier noch sehr viele Aufgabe» der Erfüllung harren.
Es soll aber schon jetzt hervorgehobenwerden, daß nicht daran zu denken ist, auf Grund der
hier etwa verfügbar werdenden Mittel eine Einschränkung der unmittelbaren Tätigkeit der
Provinz hinsichtlich der Unterstützungdes Kommunalwcgebaueseintreten zu lassen. Wenn auch
in den, neuen Haushaltsplan eine stärkere Dotierung des hierfür bestimmtenFonds im Hinblick
auf die derzeitigefiuanziellei/age nicht vorgeschlagen werden konnte, so wird doch der Förderung
dieser wichtigen Aufgabe der Provinzialverwaltnng seitens des Provinzialausschussesstets besondere
Aufmerksamkeitgewidmetwerden und derselbe wird, sobald die finanziellen Verhältnissees gestatten,
nicht zögern, die Bereitstellung größerer Mittel für den Unterstützungsfonds in Anlage <ü des
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Haushaltsplanes der Straßenverwaltung zu beantragen. Die durch das Dotationsgesetz den
Gemeinden gewahrte Erleichterung wird denselben in manchen Fällen ermöglichen, größere
Mittel als bisher für ihr Wegcwescn aufzuwenden. Es mußten bisher in manchen Fallen
wichtige Wegebauprojekte trotz der Bereitwilligkeit der Provinz zur Bewilligung einer Beihülfe
unausgeführt bleiben, weil die Gemeinden außerstande waren, den auf sie entfallenden
Kostenbetrag aufzubringen. In solchen Fällen wird in Zukunft, weun auch einstweilennur in
beschranktemUmfang, durch den 8 ? des vorgefchlagenenReglements Abhülfe geschafftund so
auch den bedürftigen Gemeinden die Ausführung notwendiger Verbesserungenermöglichtwerden
können. Im Falle die Kreise in einzelnenGegenden der Provinz die wichtigerenGenieindewege
übernehmen sollten, würde die bezügliche Unterstützungden Kreisen zu gewähren sein.

Zu ßß 8 und 9: Der 8 8 ist aus den in dem Ministerialcrlaß vorgeschlagenenGrund¬
sätzen entnommen. 8 9 beruht auf § 6 Abf. 1 des Gefetzes.

Da die Genehmiguug der drei beteiligten Herren Minister erforderlich ist und eine
Äußerung derselbenzu den einzelnenVestimmnngen noch nicht vorliegt, empfiehlt es sich, den
Prouinzialllusschußzu ermächtige», über etwaige von den zuständigenMinistern verlangte Ände¬
rungen zu beschließen. Das dürfte um so weniger Bedenkenunterliegen, als nach ß 12 Abs. 2
des Gesetzes bis zur Genehmigungder Beschlüsse des Landtages die Verteilung ohnehin nach den
vom Provinzialausschuh mit Genehmigung der Minister aufzustellenden Grundsätzenerfolgt.

II. Was die zweite in dein Gesetz gewährte Rente im Betrage von 93718 Mark an¬
geht, so ist sie gemäß § 9 des Gesetzes für den Neubau und die Unterhaltung von Kunststrahen
gegeben. Der mehrerwähnte Ministcrialerlaß vom 5. Juli 1902 fugt über dicfelbe:

„Aus den Verhandlungen bleibt in dieser Beziehung festzuhalten, daß durch die An¬
einanderreihung von Provinzen, Kreisen und Gemeinden (Gutsbezirken) in § 9 nur
eine Aufzählung der verschiedenen kommunalenTräger der Chausseebau- und Unter-
haltungslast bezwecktworden ist, und daß die Frage, ob diese Rente ganz oder nur
zum Teil in der Kasse des Prouinzialverbanoes zu verbleiben oder an die engeren
Kommunalverbändeweiterzugebensein wird, durch die Provinziallandtage bei Fest¬
stellung des Haushaltsplans unter Berücksichtigungder verschiedenenChausseebau-
oerfassungen und der dadurch bedingten Verschiebungen der Hauptlasten im Chaussee-
bauwefeu zu entscheiden ist."

Da es sich nur um Kunststraßen handelt und in der Nheinprovinz der Provinzial-
verband nicht nur die Staats-, sondern auch die Bezirksstraßenverwaltet und unterhält, kann kein
Zweifel sein, daß eine Untcrverteilung dieser Rente nicht in Frage kommt

Auch die Gemeinden,welche die in ihrem Bezirk gelegenen Provinzialstratzen gegen Ge¬
währung einer entsprechenden Rente vertragsweise in eigene Unterhaltung übernommen haben,
können aus dem neuen Dotationsgesetz keinen Anspruch auf Erhöhung diefer Rente herleiten.
Denn abgesehendavon, daß es sich bei der neuen Rente, wie die Begründung des Gesetzentwurfes
hervorhebt, „nicht um eine Ergänzung der durch § 20 des Dotationsgefetzesvom 8. Juli 1875
übcrmicsenenRente für die Unterhaltung und Verwaltung der Staatschausseen handelt", ist auch
die den Gemeinden gewährte Unterhaltungsrente nicht nach der Höhe der früheren Dotations¬
rente berechnet, fondernnach dem Durchschnitt der wirklich erforderlich gewefenenUnterhaltungskosten,
was für die Gemeinden erheblich günstiger ist. Dazu kommt, daß die neue Rente überhaupt
nicht als Zuschuß zu den Unterhaltungskostendes jetzigen Straßennetzes gedacht, sondern, wie
der Minister des Innern bei den Verhandlungen im Abgeordnetenhause (stenogr. Bericht
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S. 522) hervorgehobenhat, gegeben ist, weil „das Bedürfnis des weiteren Ausbaues des
chaussecmäßigen Straßenwescns dringend ist und der vollen Fürsorge der Verwaltung bedarf".

Aus diesem Grunde kann auch dem Kreise Wetzlar ein Anrecht auf einen Teil der
neuen Rente nicht zuerkannt weiden. Dieser Kreis hat die in seinem Bezirk gelegenenStaats¬
straßen übernommen und erhält dafür den auf die betreffendenStraßenstrccken entfallendenTeil
der Dotation gemäß § 20 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875. Es ist nun oben schon
ausgeführt, daß die neue Rente keineswegseine Ergänzung der früherenRente darstellt. Während
es sich im § 20 des alten Dotationsgcsetzesnur um Staatschausseen handelt, hat der § 9 des
neuen Gesetzes den Neubau von Kunstraßen im allgemeine»im Auge.

Wenn hiernach der Kreis Wetzlar auch kein Recht auf Gewährung eines Teiles der neuen
Rente hat, so wäre doch zu erwägen, ob nicht Gründe der Billigkeit dafür sprechen. Dies ist
zu bejahen. Abgesehenvon der abweichenden Art der Berechnungder Rente, liegen hinsichtlich
des Kreises Wetzlar die Verhältnisse auch sonst anders als bei den Gemeinden, welche Prouinzial-
straßen übernommen haben. Seitens der Gemeinden weiden die Straßen übernommen, weil die
Straßen Ortsstraßen sind und die Gemeinde deshalb ein Interesse daran hat, die Verfügung über
dieselbe zu haben und die Art der Unterhaltung selbst zu bestimmen. Solche Gründe liegen bei
dem Kreise Wetzlar nicht vor. Wenn demnachGründe der Billigkeit für die Bewilligung eines
Anteiles an der neuen Rente sprechen, so hat dies doch zur Voraussetzung, daß der Kreis
anerkennt, daß ihm neben der Unterhaltung der Kunststratzen auch im Falle des Bedürfnissesder
Neubau obliegt. Denn wenn er an den Rechten der Z§ 9 und 10 Teil nimmt, so wird er auch
die Pflichten tragen müssen. Was die Höhe des dem Kreis unter dieser Voraussetzungzuzu¬
billigenden Rententeiles angeht, so würde dies zweckmäßignach der Länge der übernommenen
Straßen im Verhältnis zu den Längen der gesamten Prouinzialstraßen zu berechnen sein, da die
Rente 93 713 Mark, die gesamte Länge der Provinzialstraßen 6935,85, Km beträgt, entfallen
auf den Kilometer 13,512 Mark. Auf die vom Kreise Wetzlar übernommenen51,<n Km würden
also 694,6? Mark rund 700 Mark entfallen.

Der Prouinzialausfchuß beehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. das anliegende Reglement für die Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise zu verteilenden Staatsrenten
genehmigenund den Provinzialausschußermächtigen,über etwa von den zuständigen
Ministern vor der Genehmigung geforderte Änderungen zu beschließen;

2. beschließen, daß dem Kreis Wetzlar aus der in §§ 9 und 10 des genannten Gesetzes
gegebenen Rente ein Betrag von jährlich 700 Mark überwiesen wird, in der Voraus¬
setzung, daß der Kreis anerkennt, daß ihm im Falle des Bedürfnisses auch der
Neubau von Kunststratzen innerhalb seines Bezirkes obliegt."

Düsfeldorf, den 13. Januar 1903.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage

Keseh,
betreffend

die Überweisung weiterer Dotationsrentenan die Prouinzialuerbiiude,
vom 2. Juni 1902.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :c. verordnen mit Zustimmung
beider Häuser des Landtags, was folgt:

s '-
Den Provinzialverbänden von Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen,

Schlesien, Sachsen, Schleswig-Holstein,Hannover, Westfalen und der Nheinprovinz, den Bezirks-
verbanden der RegierungsbezirkeCassel und Wiesbaden, dein Stadtkreise Berlin, dem Lauenburgischen
Landeskommunalverbandeund dem Landcskommnnalverbandeder Hohenzollernschen Lande werden

1, zur Erleichterung ihrer Armenlasten,
2, — abgesehen von dem Stadtkreise Berlin — zur Unterstützungvon leistungsschwachen

Kreisen (Amtsuerbänden)und Gemeinden auf den Gebieteil des Armen- und Wegewesens
sowie bei dem Bau und der Unterhaltung von Brücken

Renten im Iahresbetrage von insgesamt sieben Millonen Mark aus den Einnahmen des Staats¬
haushalts überwiesen.

§2.
Die Verteilung der im § 1 bezeichneten Gesamtsummeauf die berechtigtenVerbände

— mit Ausnahme der im ß 3 genannten — erfolgt nach den nachstehenden Grundsätzen:
zu einem Drittel nach dem umgekehrtenVerhältnisse der Staatseinkommensteuer,
zu einem Drittel nach dem Prozentuerhältnisseder kommunalenAbgaben zur Staats¬

einkommensteuer,
zu einem Drittel nach der Zahl der Eiuilbcvölkerung.

Bei Abrechnungder ersten beiden Drittel ist das auf den Kopf der Civilbevölkerungin
dem Verband entfallendeSoll der Staatseinkommensteuereinerseits und der kommunalenAbgaben
andererseits zu Grunde zu legen. Die kommunalenAbgaben umfassendie in dem Provinzial-
ucrbllnde (Bezirksuerbande),den Kreisen und den Gemeindenzur Erhebung gelangendendirekten
Steuern einschließlich der Naturalleistungen und einschließlich der kommunalen Leistungen in Guts-
bezirken, aber ausschließlich der gesamten Volksschullasten.

Für die Verteilung wird die Civilbevölkerungnach der Volkszählungdes Jahres 1900,
das Soll an Staatseinkommensteuerund kommunalen Abgaben nach den Verhältnissen des Etats¬
jahrs 1899 bestimmt.

Auf den Stadtkreis Berlin finden die vorhergehendenBestimmungenmit der Maßgabe
entsprechende Anwendung,daß die Rente gemäß § 1 und § ö Abs. 1 auf ein Drittel festgesetzt wird.

8 3.
Die dem Lauenburgischcn Landeskommuualverbaudund dem Landeskommnnalverbandeder

Hohenzollernschen Lande zu überweisendenRenten werden auf diejenigen Beträge festgesetzt, welche
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auf diese Verbände entfallen würden, wenn die im ß 1 bezeichnete Summe auf alle dafelbst
genannten Provinzen u. f. f. zu einer Hälfte nach dem Maßstabe des Flächeninhalts, zur anderen
Hälfte nach dein Maßstabe der durch die Volkszählung des Jahres 1900 ermittelten Civil-
bevolkerungverteilt würde.

8 4.
Die auf die einzelnenVerbände entfallenden Icchresrenten (§8 1 bis 8) werden durch

Königliche Verordnung festgestellt. Bis zu der nach Maßgabe derselben zu bewirkenden Aus¬
gleichungerhalten an Iahresrenten:

1. der Provinzialverband von Ostpreußen .... 738573 Mark (710980 Mary"')
2. „ „ „ Westpreußen .... 715148 „ (701661 „ )
3. „ „ „ Brandenburg . . . 475 494 „ (487186 „ )
4. „ „ ., Pommern . . . 490 975 „ (490 613 „ )
5. „ „ „ Posen ...... 667046 „ (653253 „ )
6. „ „ „ Schlesien ..... 665749 „ (658689 „ )
?. „ „ „ Sachsen ..... 481956 „ (475 27? „ )
8. „ „ „ Schleswig-Holstein. . 464 320 „ (463 164 „ )
9. „ „ „ Hannover .... 498999 „ (503267 „ )

10. „ „ „ Westfalen ..... 513 388 „ (547 301 „ )
11. „ „ der Rheinprouinz . . 621725 „ (647 825 „ )
12. „ Bezirksvcrbanddes RegierungsbezirkesCassel . 326 261 „ (316 766 „ )
13. „ „ „ „ Wiesbaden 220 01? „ (221893 „ )
14. „ Stadtkreis Berlin.........84134 „ (8668? „ )
15. „ LaucnburgifcheLandeskommunalverband . . 1? 458 „ ( 17 133 „ )
16. „ Landeskommunalverbandder Hohenzollernschen

Lande ............. 18 75? „ (18305 „ )
8 5.

Die Verwendung der Renten zur Erleichterungder eigenen Armenlasten in den dotierten
Verbänden (§ 1 Ziffer 1) soll ein Drittel der Iahiesbeträge nicht übersteigen; weitergehende
Verwendungenfür diefe Zwecke bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

An diesen Renten (Abs. 1) können die Kreise, welche Landarmenverbände sind, und
besondere Landarmenverbändeentsprechend beteiligt werden.

Die übrigbleibenden Summen sind zur Unterstützung von leistungsschwachen Kreisen
(Amtsverbänden)und Gemeinden, und zwar lediglich für Zweckedes Armen- und Wegewesens
und zur Deckung von Kosten des Baues und der Unterhaltung von Brückenzu verwenden.

8 6.
Die Verteilung (§ 5 Abs. 2 und 3) erfolgt nach Maßgabe von Reglements, welche von

dem Provinziallandtage (Kommunallandtage) — im LauenburgifcheuLandcskommunalverbande
von dem Kreistage — zu beschließen sind und der Genehmigung durch die Minister des Innern
der Finanzen und der öffentlichenArbeiten unterliegen. Die Genehmigung kann auf eine zu
bestimmendeReihe von Jahren beschränkt werden.

In den Reglements sind auch Vorschriften für die Perioden der Neuverteilungen zu
treffe». Die Neuverteilungensollen in längstens dreijährigen Perioden erfolgen.

*) Die eingeklammerten Zahlen sind die durch die Königliche Verordnung vom 22. Juni 19U2
(G.-S. S. 258) festgestellten, also die jetzt maßgebenden.
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8 7.
In Gemähheit des Reglements ist der Verteilungsplan von dem Prouinzialausschusse

(Landesausschuß,Kreisausschuh)im Einvernehmen mit dem Ober-Präsidenten, in den Hohcn-
zollernschen Landen dem Regieruugs-Präsidenten, aufzustellen.

Kommt ein gültiger Beschluß nicht zustande, so setzen die Minister des Innern, der
Finanzen und der öffentlichen Arbeiten den Plan fest.

3 8.
Durch die Vorschriftender §§ 1 bis 7 weiden diejenigen gesetzlichen Bestimmungen,

welche eine Unterstützung von Gemeinden (Gutsbezirkeu) durch die übergeordneten Kommunal-
verbände auf den Gebieten des Armen- und Wegewesens vorsehen, insbesondere§ 36 des Gesetzes,
betreffend die Ausführung des Reichsgcsetzes über den Untcrstützuugswohnsitz vom 8, März 1871
(Gesctz-Samml. S. 130), § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes,betreffend die Ausführung der §8 5
und 6 des Gesetzes vom 30. April l8?3 wegen der Dotation der Provinzial- und Kreisverbäude,
vom 8. Juli 1875 (Gesetz-Samml. S 497), § 20 der Wegeordnung für die Provinz Sachse»
vom 11. Juli 1891 (Gesetz-Samml.S. 316) nicht berührt.

8 9.
Die im § 10 bezeichneten Verbände erhalten für den Neubau und die Unterhaltung von

Kunststraßenin Provinz (Bezirksverband,Landeskommunalvcrbaud),Kreise« (Amtsverbänden)oder
Gemeinden (Gutsbezirkeu)sowie zur Erleichterungder durch den Ban solcher Straßen entstandenen
SchuldenlastenReuten im Iahrcsbctrage von zusammen3 Millionen Mark Von dieser Summe
wird eiu Teilbetrag von 1 Million Mark auf alle Verbände, ein solcher von 2 Millionen Mark
außerdem auf die Prouiuzialverbäude von Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen
und Schlesien nach Maßgabe der 88 2 Abs. 1 bis 3 und 3 verteilt.

s 10.
Die auf die einzelnenVerbände entfallendenIahresrenten (§ 9) weiden durch Königliche

Verordnung festgestellt. Bis zu der nach Maßgabe derselben zu bewirkenden Ausgleichungerhalten
an Iahresrenten:

1. der Provinzialverband von Ostpreußen .... 493893 Mark (479746 Mark)*)
2. „ „ „ Westpreußeu .... 475132 „ (470010 „ )
3. .. „ „ Brandenburg .... 333290 ., (345798 „ )
4. „ „ „ Pommern ..... 330111 „ (332835 „ )
5. ,. „ „ Posen ...... 441810 „ (437119 „ )
6. „ « „ Schlesien ..... 468 462 „ (470 071 „ )
7. „ „ „ Sachsen ..... 69693 „ ( 68752 .. )
8. „ „ „ Schleswig-Holstein . . 67143 „ ( 67 000 „ )
9. „ „ „ Hannover ..... 72157 „ ( 72801 „ )

10. „ „ „ Westfalen ..... 7423? „ ( 79171 „ )
11. „ „ der Rheinprovinz .... 89903 „ (93713 „ )
12. „ Bezirksverbanddes RegierungsbezirkesCassel . 47179 „ ( 45 823 „ )
13. „ „ „ „ Wiesbaden 31816 „ ( 32 098 „ )
14. „ Lauenburgische Landeskommunalverband . . . 2 494 „ ( 2 448 „ )
15. „ Landeskommunalverbandder Hohenzollernschen

Lande .............. 2680 „( 2615 „ )-

^) Die eingeklammerten Zahlen sind die durch die Königliche Verordnung vom 22. Juni 1902
(G.-S. 2. 258) festgestellten, als« die jetzt maßgebenden.
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§ 11,
... » „. c»^ ,^ « - ^ 13. Dezember 1872 (G.-S. S 661)

Der gemäß § 70 Abs. 1 der Krelsordnung vom ^^ärz ^l (O.S. S. 155.179)
seitens des Staates den Landkreisen der Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern,
Schlesienund Sachsen zu den Kosten der Amtsverwaltung überwiese»« Gesamtbcitrag wird vom
1. April 1901 ab auf die Iahressumme von 750 0U0 Mark festgesetzt.

s 12.
Die im § 6 gedachten Reglements sind in dem ersten nach Inkrafttreten diefes Gesetzes

zusammentretendenProvinziallandtage (Kommunallandtage,Kreistage) zu beschließen.
Bis zur Genehmigung dieser Beschlüsse erfolgt die Verteilung nach Grundsätzen,welche

von dem Provinzialausschusse(Landesausschusse,Kreisausschusse)mit Genehmigung der im § 6
genannten Minister festgesetzt werden.

Dabei findet § 7 entsprechende Anwendung.
§ 13.

Dieses Gesetz tritt, unbeschadet der Bestimmungim § 11, am I.Oktober 1902 in Kraft.
Der Minister des Innern, der Finanzminister und der Minister der öffentlichen Arbeiten

sind mit der Ausführung des Gesetzes beauftragt.
Urkundlichunter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschriftund beigedrucktem Königlichen

Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 2. Juni 1902.

(I.. 8.) Wilhelm.
Graf v. Bülow. v. Thielen. Schonstedt. v. Goßler. Graf v. Posadowskn.

v. Tirpitz. Studt. Frhr. v. Rheinbaben. v, Podbielski.
Frhr. v. Hammerstein. Möller.

Anlage d.

Orundsiihe
fül die

Verteilung der Staatsrenten an leistungsschwache Kreise und Gemeinden gemäß §§ 1,
5, 6 und 12 des Gesetzes, betreffend die Überweisung weiterer Dotationsrenten

an die Provinzialverbiinde, vom 2. Juni 1902.

§ i.
Die Verteilung der verfügbaren Staatsrenten erfolgt der Regel nach auf diejenigen

Kreife und Gemeinden, welche
1. an Staatseinkommensteuer,auf den Kopf der Civilbevöllerungberechnet, einen geringeren

Betrag aufbringen als denjenigen, welcher sich für die Civilbevölkerungder Gesamt¬
provinz unter Ausschluß der Stadtkreise ergibt;*)

*) Zur ersten Ausführung dieser Bestimmung ist einerseits der Durchschnittsbetrag der Einkommensteuer»
Veranlagungsfolls der Provinz mit Ausschluß der Stadtkreise »us den Etatsjahren 1888, 1899, 1900 durch die
in der Volkszählung von 1900 ermittelte Zahl der Civilbevöllerung der Provinz gleichfalls mit Ausschluß der
Stadtkreise zu teilen, andererseits der Durchschnitt der Einkommensteuer-Veranlagungssolls des Landkreises (der
Gemeinde) aus denselben Etatsjahren durch die in der Volkszählung von 1900 ermittelte Zahl der Civilbevülkerung
des Landkreises (der Gemeinde) zu teilen (f. § 2),

83
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2. an direktenKreis- beziehungsweiseGemeindesteuernmehr erheben als
in Landkreisen ?5°/°
in Gemeinden 250°/«

der Staatseinkommensteuer und der staatlich veranlagten Grund-, Gebäude- und
Gewerbesteuer;

3. für Armen- und Wegezwecke — einschließlich der Kosten für Bekämpfung der Wander¬
bettelei beziehungsweife Unterstützung durchziehender arbeitsloser Personen und für den
Bau und die Unterhaltung von Brücken — mehr aufzuwendenhaben als

in Landkreisen 50°/«
in Gemeinden 100°/«

der unter Nr. 2 genannten Staats- und staatlich veranlagten Steuern.
s 2.

Die Staats-, Kreis- und Gemeindesteuern werden nach dem durchschnittlichenVeranlagungssoll
derjenigen drei Etatsjahre berechnet, welche dein zuletzt verflossenenEtatsjahre vorangegangen
sind; die Aufwendungenfür Armen- und Wegezweckenach dem Durchschnittsergebnisse der Iahres-
rechnungen derselben Etatsjahre, Die fingierten Einkommensteuersätzefür die Einkommenvon
nicht mehr als 900 Mark sowie die Betriebs- und Warenhaussteucr bleiben bei Berechnung der
Staats- und staatlich veranlagtenSteuern, die Warenhaussteuer auch bei Berechnung der Gemeinde¬
steuern außer Betracht. Für die Berechnung der Kopfbeträgean Staatseinkommensteuer(Z 1 Nr. 1)
ist das Ergebnis einer Volkszählun g,und zwar der letzten, maßgebend.

8 3,
Außer den nach ß 1 zu berücksichtigenden sind auch diejenigen Kreise und Gemeinden

der Regel nach an den Renten zu beteiligen, bei denen zwar die unter H 1 Nr. 2 nicht aber
die unter ß 1 Nr. 1 bezeichnete Voraussetzung zutrifft, sofern in ihnen die Aufwendungenfür
Armen- und Wegezweckc

in Landkreisen ?5°,<°
in Gemeinden 150"/'«

der Staatseinkommensteuerund der staatlich veranlagtenGrund- Gebäude- und Gewerbesteuer betragen.
8 4.

Die Höhe der Unterstützungen wird nach billiger Würdigung des Bedürfnisses unter vorzugs¬
weiser Berücksichtigung des Aufkommensan Einkommensteuerund der Aufwendungenfür Armen-»
und Wegezwecke in den Kommunalverbändcnbestimmt.

8 5.
Von dem hiernach noch verfügbar bleibenden Rententeile können Unterstützungsbeträge

an Kreise und Gemeinden verteilt werden, bei welchen zwar die Voraussetzungder §§ 1 und 2
nicht vorliegen, welche aber zu Verbesserungenim Armen- und Wegewesenunter der Bedingung
einer Unterstützungfähig und bereit sind.

8 6.
Die Verteilung nach diesen Grundsätzenerfolgt lediglichfür die Zeit vom 1. Oktober 1902

bis zum 31. März 1903.
8 ?-

Rechtsansprücheerwachsen aus diesen Grundsätzenden Kreisenund Gemeinden gegen die
Provinz nicht.
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Anlage c

Meglement
für die

Verteilungder gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungs¬
schwache Kreise uud Gemeinden zu «erteilenden Staatsrenten.

8 1.
Derjenige Betrag der nach ßZ 1 und 4 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 bezw, § 1 der

Königlichen Verordnung vom 22. Juni 1902 dem Provinzialverband überwiesenenStaatsrente,
welcher nicht zur Erleichterung der eigenen Armenlasten des Provinzialverbandes dient, ist zur
Unterstützungvon leistungsschwachen Kreisen und Gemeinden und zwar lediglich für Zwecke des
Armen- und Wegewesensund zur Deckung von Kosten des Baues und der Unterhaltung von
Brückenzu verwenden.

Die Verteilung dieses Betrages erfolgt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.
s 2.

Als leistungsschwach sind der Regel nach nur diejenigen Kreise und Gemeinden zu
erachten, welche

1. an Staatscinkommensteucr,nach dem Ergebnis der letzten Volkszählung,auf den Kopf
der Civilbevölkerung berechnet, einen geringeren Betrag aufbringen als denjenigen,
welcher sich für die Civilbevölkemngder Gefamtprovinz unter Ausschluß der Stadt¬
kreise ergibt,

2. an direkten Kreis- bezw. Gemeindesteuernmehr erheben als
in Kreisen 75"/°
in Gemeinden 250 °/n

der Stlllltseinkommenstcuerund der staatlich veranlagten Grund-, Gebäude- uud
Gewerbesteuer,

3. für Armen- und Wegezwccke — einschließlichder Kosten für Bekämpfungder Wunder-
bettelet bezw. Unterstützungdurchziehenderarbeitsloser Personen — und für den Bau
und die Unterhaltung von Brückenmehr aufzuwendenhaben als

in Kreisen 50°/«
in Gemeinden 100"/«.

Leistungsschwäche ist in der Regel auch dann als vorhanden anzuerkennen,wenn wohl
die unter 2 nicht aber die unter 1 bezeichneteVoraussetzungzutrifft, sofern die unter 3 bezeichneten
Aufwendungenmehr als

in Kreisen 75"/«
in Gemeinden 150°/„

der unter 2 genannten Staats» und staatlich veranlagten Steuern betragen.

Die Staats^, Kreis- und Gemeindesteuernwerden nach dein durchschnittlichen Veran¬
lagungssoll derjenigen 3 Etatsjahre berechnet, welche dem zuletzt verflossenenEwtsjahre voran¬
gegangen sind; die singiertcn Einkommensteuersätze für die Einkommen von nicht mehr als 900 Mark,
sowie die Betriebs« und Warenhaussteuer bleiben bei Berechnungder Staats- und staatlich ver¬
anlagten Steuern, die Warenhaussteuer auch bei Berechnung der Gemeindesteuernaußer Betracht.
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Die Aufwendungen für Armen- und Wegezwecke sind nach dem Durchschnittsergebnisse
der Iahresrechnungen der in Absatz 1 erwähnten 3 Etatsjahre zu berechnen. Einnahmen aus
Armenvermögen, Stiftungen, Beihülfen höherer Kommunalverbände abgefehen von den hier in
Frage stehenden und dergleichen sind in Abzug zu bringen.

s 4.
Spätestens 5 Monate vor dem Ablauf der Verteilungsperiode (§ 6) werden dem Landes¬

hauptmann nach einem mit dem Ober-Präsidenten zu vereinbarenden Formular diejenigen Kreise
und Gemeinden der Provinz mitgeteilt, bei welchen die in § 2 festgesetzten Vorausfetzungenzutreffen.

Auf Grund diefer Mitteilungen entwirft der Landeshauptmann den dem Prouinzial-
ausfchuh vorzulegendenVeiteilungsplcm, in welchem die zu berücksichtigenden Kreise und Ge¬
meinden sowie die Höhe der zu gewährenden Unterstützungenanzugebensind. Derselbe ist spätestens
2 Wochen vor der Beschlußfassung des Provinzialausschussesdem Ober-Präsidenten einzureichen.

Die Feststellungdes Verteilungsplanes erfolgt durch den Provinzialausschuß im Einver¬
nehmen mit dem Ober-Präsidenten. Sobald dies geschehenist, teilt der Landeshauptmann den
berücksichtigten Kreisen und Gemeinden die Höhe der ihnen gewährten Unterstützungenmit.

s 5.
Bei Festsetzung der Höhe der Unterstützungenist unter billiger Würdigung des Bedürf¬

nisses und der für die Annahme der Leistungsschwäche in Betracht kommenden Verhältnisse nach
Maßgabe der verfügbaren Mittel auf tunlichste Milderung und Ausgleichungdes durch die Armen-
und WegelastenhervorgerufenenSteuerdruckeshinzuwirken. Der Mindestbetrag der Unterstützungen
wird auf 200 Mark, der Höchstbetragauf 2 500 Mark festgesetzt.

§6.
Die Verteilung erfolgt auf je 3 Jahre, beginnend mit dem 1. April 1903. Wen«

innerhalb einer Verteilungsperiode die Notwendigkeiteintritt, mehr als ein Drittel der Staats¬
rente zur Erleichterung der eigenen Armenlastendes Prouinzialverbandes zu verwenden(§ 5 Abs. 1
des Gesetzes), so sind die in dem Verteilungsplan festgesetzten Unterstützungen entsprechend zu verringern.

Die Auszahlung der Unterstützungenerfolgt in halbjährigen Beträgen in den Monaten
September und März.

8 ?.
Wenn nach Feststellungdes Verteilungsplanes noch Beträge verfügbar bleiben, fo können

hieraus Kreisen und Gemeinden und zwar auch solchen, bei denen die Voraussetzungendes Z 2
nicht zutreffen, Beihülfen zu Verbefserungen im Armen- und Wegewesengewährt werden, zu
welchen sie ohne Gewährung der Beihülfe nicht fähig sind.

Anträge auf derartige Beihülfen sind unter genauer Darlegung der Vermögenslage und
der Belastung des Kreises und der Gemeinde, sowie der beabsichtigten Verbesserungan den Landes¬
hauptmann zu lichten.

Über die Anträge entscheidet der Provinzialausschuß im Einvernehmen mit dem
Ober-Präsidenten.

3 8.
Rechtsansprücheerwachsen aus diesem Reglement den Kreisen und Gemeinden nicht.

8 9.
Dieses Reglement sowie Abänderungendesselben unterliegender Genehmigung der Minister

des Innern, der Finanzen und der öffentlichen Arbeiten.
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